
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Theatrvm Evropaevm
oder außführliche und wahrhafftige Beschreibung aller und jeder

denckwürdiger Geschichten, so sich hin und wider in der Welt ... sich
zugetragen haben

... vom 1707ten Jahr, biß zu Ausgang des 1709ten ...

Abelinus, Johann Philipp

Franckfurt am Mayn, 1720

Fernere Fortsetz- und Beschreibung der vornehmsten Geschichte / so hin
und wieder in Europa, insonderheit aber, im Römischen Reich / und
andern angränzenden Königreichen und Republiquen sich Anno ...

urn:nbn:de:bsz:31-96991

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-96991


——— — —

— —
( 1 ) 25

1707 .

e ee eee
CDCοοοοοοοι DDο νιοννοοοοιιονοονοε ) mονονiνοοοοοοον

FFEPR .
Cοιοοοοοοοοοινιοονοοοοοοονοοονοον DOονοοοοοιοονοοοοονοονονοονοοοοιοονον⏑ονάεοοε

ͤͤ

TEHEATRI EUROPÆAI

Hchtzehenöer Theil.
Fernere Fortſetz und Beſchreibung der vor⸗
nehmſten Geſchichte , ſo hin und wieder in Europa , in⸗

ſonderheit aber / im Roͤmiſchen Reich / und andern angraͤntzenden
Konigreichen und dN ſich Anno 1707 .

zugetragen .
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Reichs⸗ und Crayß⸗Geſchichte .

1707 .

ous Hannoveriſche Chur⸗Weſen vergeſſen / und nebſt dem / auff obgedachten Fall /Hannove⸗ 7392 K

riſche I 0 wurde mit den Anfang dieſes die Subſtitution eines nenen Cathol . Churfuͤrſten /
Chur⸗Sa⸗ fJahrs wiederum rege gemacht / und indeſſen die Beylegung eines doppelten Voti

che in Be⸗ ◻ well Ihro Kayſerl . Maj . nach Janeinen Cathol. im Vorſchlage / und zwar derge⸗

wegung. Sdem vorlgen Jahrs ans Reich ] ſtalt waͤre / daß die Sache im Churfuͤrſtl . Colle -

3 = u gebrachten / gernegeſehen / daß gioallein ausgemachet / das Fuͤrſtl. davon exclu⸗
das Werck ſeine Endſchafft / Hannover aber Sitz diret / dieſemn mithin ein neu Præjudicium gemacht/
und Stimm in dem Churfuͤrſtl. Collegio erhalten . auch auff allen Fall die Benennung eines Cathol .

Es funden ſich dargegen nach allerhand Hinder⸗ Churfuͤrſtens dem alsdenn lebenden Roͤm. Kayſer

nũſſe / und war leicht der geringſten eines / daß die lediglich heimgeſtellet werden wolte So ſey ja

Bedin⸗ Cathol. nebſt Adwiſſion Boͤhmens in das Chur⸗ wohl in der Zeit zu uͤberlegen/ wie man ſich ben

gungen fuͤrſtliche Collegium , weiter begehrten / es ſolte/ [ dteſem allen zufaſſen und zu verhalten habe/ um al⸗

derer wann die Bayriſch⸗Pfaͤltziſche Chur⸗Linie auslen Eingriff in die Gerechtſame des Fuͤrſtl. Colle⸗

3 80 tenge / ein neuer Cathol . Churfuͤrſt gemacht / güi abzuwenden / und die Reichs⸗Verfaſſungen /
.

und bißdergleichenwuͤrcklich verhandenwaͤre/ in· ſonderlich den Begriff des Weſtphaͤl .Frtedens auf
deſſen dem erſten Cathol . ein doppeltes Votum ver⸗ recht zu erhalten .

ſtattet werden . Dieſes ſchien nun der andern . Wie nun Hannoverden Zutritt ins Churfuͤrſt. Naſſau⸗

Parthey eine weitere Uberlegungswuͤrdige Sache Collegium erhalten ſolte / ſo haͤttenauch Kayſerl .Saarbrü⸗
bon Wichtigkeit zu ſeyn / und hatten / dem Ver⸗ Maj . gerne geſehen / daß dergleichen dem Naſſau · kiſche la⸗

laut nach / einige im Fuͤrſtl. Collegie allerhand Saarbruͤckiſchen Hauſe in das Fuͤrſtl. wiederfahſſcrodu .

Bedencklichkeltendarbey / wie denn der Schwe⸗ ren waͤre / nachdem Selbigem ſchon An. 1366. in 9

Furſil . diſch⸗Brehmiſche Geſandte von ſelnem Principal [ Graf Johannſen / einem alten Urvater Naſſau⸗ .

Collegio befehllget worden / mit denen wohlgeſinnten des ] Ottweiler / Saarbruͤcken / Uſingen / Idtſtein / mendirt .

manchen Fuͤrſten⸗Rathsvertraͤulichzu communiciren / und [ Weilburg / die Fuͤrſtl . Rechte / von Kayſer Carl

W0 05 vorzuſtellen / wle man gehoffet / es wuͤrden Catholici,dem IV . mit Conſens Chur⸗Mayntz / Boͤhmen/

derlich wegen und bey Admifſion der Hannoveriſchen Trler/ Pfalt / Sachſen beygeleget ⸗ undes in

Brehmen . Chur / keine Conditiones ſich bedingen wollen, Gefürſteten Grafen⸗Stand erhoͤhet/ die Fuͤrſten

weil doch in dem dißfalls ergangenen Kayſerlichen Wuͤrde auch / auff geſchehenes Anſuchen / Naſſau⸗

Commiſſions Decret von dergleichen gar keine Er⸗ Uſingen und Idtſtein von Kayſer Leopoldo An .

wehnung geſchehen : Dennoch aber zeigte ſich in der [ 1688 . erneuert worden war / ob gleich Ottweiler

That / daß vormals geſuchte Einnehmung der Tron und Saarbruͤcken darwider war / und / wie auch

Boͤhmen ins Churfuͤrſtl . Collegium noch nicht ] noch dato geſchtehet ſich mit dem Fuͤrſtl. Graͤfl .
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Stand und Titul begnügten . Kayſers Jolephi
M. recommendirten die Admiſſion gedachter

Fuͤrſten von Naſſau in das Fuͤrſtl. Collegium ge⸗

ſert Reiche in einen Comtmiſſions - Decret

vom 18 . Januarii dieſes Jahrs des Inhalts : Da

abgelebte Kayſerl . Majeſtaͤt dem diſſetts Rheln

liegenden Naſſau⸗Saarbruͤckiſchen Hauſe die Gna⸗

de gethan / und deſſen vor einigen Seculis gehabtes

Fuͤrſten⸗Recht wiederum Anno 1688 . erneueret /
auch anbey damals die Vertroͤſtung gegeben/ die In⸗

troduction zu Sitz und Stimm im Reichs/Fuͤr·
ſten Rath beym Reichs ⸗Convent befoͤrdern zu wol⸗

len ; und nun dermahln reglerende Kayſerl . Maj .

von ermeldtem Fuͤrſtl. Hauſe allerunterthaͤnigſt ge⸗

beten worden / hierzubehuͤlfflich zu ſeyn / Selbte

auch Ihm / wegen ſeines uralten Rangs und beym

Reiche erworbenen Verdienſte / ſolches allergnaͤ⸗

digſt gerne goͤnnen und in das Fuͤrſtl. Collegium
wurcklich eingefuͤhret auch mit Sitz und Stimm

verſehen haben wolten / als wuͤrde die Sache dem

Reichs⸗Directorio kund gemacht / damit dieſes

ferner ſelbiger Recht zu thun / Sie an beyde hoͤhere

Collegia zu bringen / und die Bewirckung des al⸗

lergnaͤdigſten Kayſerl . Willens ſich angelegen laſ⸗

ſen ſeyn koͤnte .

Dermaln Es wolte aber mit keiner dieſer beyden Introdu -

noch ohn ctions⸗Sachen dermahln noch fortgehen / zumahl
Etlect .

da andre Dinge in Weg undzur noͤthigen Uberle⸗

gung des Reichs⸗Convents kamen / wohin auch

die Wieder⸗Erſetzung des mit toͤdtlichem Hintritt

Printz Louis von Baden verledigten Relchs , Com .

mendo gehoͤtte. Dieſer Durchlaͤuchtigſte Fuͤrſt
und groſſe General war den 4 . Jenner mit Todt

abgegangen / und Ihro Durchl . der Hr . Marg⸗

graff von Bayreut / unter denen noch lebenden

Feld⸗Marſchaln der aͤlteſte/ von welchen / nach

Außweiſung derer Geſchichte vorigen Jahrs / das

Con - Commando bey Reich Evangeliſcher Seits

eyffrig geſucht worden / und die nunmehro / eber

wegen der Anciennetẽ , ſich vollkommen berechti⸗

get zu ſeyn vermeynten / das Ober⸗Commando

der Reictz⸗Armee zu betreten . Sie machten Ih⸗
re Beſugnuß und Intention auch geſambtem Rei⸗

che / unterm 8 . Januarii , mittelſt einer an den

Reichs Convent abgeſchickten Staffetta bekant /
vorſtellende / wie des Printzen Louis von Baaden

Baaden Hochfuͤrſtl. Durchl . den 4 . dito verſchle ·
denz wann dann nun Sie / Ihro Durchl . Marg⸗

graf von Bayreut / wegen des von geſambtem

Reiche Ihr uͤbertragenen General Feld⸗Marſchal⸗
W0ieWonel Amts ihrer Schuldigkeit zu ſeyn erachteten / und

Bah⸗ 2
reut unter⸗ mit GOtt relolviret waͤren / Sich nunmehro als

ziehen . äͤltiſter Reichs⸗Jeld⸗Marſchall des voͤlligen Ober⸗

Commando der Reichs⸗Trouppen zu unterziehen /

zu dem Ende eheſter Tagen auff die Poſtirung zu

erheben / ſolche zu vilitiren / und was nur wieder

die feindliche Unternehmungen vorgekehret wer⸗

den / und dem Publico zum beſten gereichen kan /

zu obſerviren und zu ordoniren ; So zweiffelten

Sie nicht / es wuͤrd geſambte Chur⸗Fuͤrſten und

Staͤnde des Reichs von dleſer ihrer treu Patrio⸗
tiſchen Intention ſo wol ein beliebiges Gefallen

tragen / als von Selbſten geneigt ſeyn / Uns in

1707 .

Abſierben
Printz
Louis '

Stelle ,

Will ſich

2 Beſchreibung Reichs / u. Creyß⸗Geſck. 5

nunmehro aber zugefallenen Ober⸗Commando zu 1707 .
ſouteniren / keinen Torto widerfahren zu laſſen/
ſondern vielmehr unſer Vorhaben approbiren und

confirmiren / und dergleichen von Kayſerl . Maj .
erſuchen und bitten / wie wir dann auch darum be⸗

reits ſelbſt allerunterthaͤnigſte Anſuchung gethan
Und demnach verſehen wir Uns zu denen Herren
und Euch / dieſelbe werden Uns in dleſer Unſerer
gefaſten Treu · Fuͤrſtl. Keſolution aſſiſtiren / und

bey Kayſerl . Majeſt . in Zetten allerunterthaͤnigſte
Vorſtellung thun / daß in dieſer Sache zu des ge⸗

ſamten Reichs Reſpect , Libertaͤt und Honneur

ſelbſt ſo wol / als wegen unſerer eigenen Perſohn
und des conferirten Carico nichts widriges / und
præjudicirliches verhaͤnget / ſondern wir in unſern
Poſto und Commando gelaſſen werden moͤgen :

dahingegen unſere beſtaͤndige Sorgfalt dahin all⸗

ſtets gerichtet ſeyn wird / Ihro Kayſerl . Maj . und

dem heiltgen Roͤm. Reich die von Jugend auff ge⸗

leiftete treue Dlenſte ferner zu erweiſen und abzule⸗

gen / und mit allem Eyffer und Zele wider die

Feinde des Vatterlandes erſprießliche / und avanta⸗

geuſe Operationes vorzunehmen / die wir uͤbrigens
denen Herren und euch zu Erwelſung freundlicher

Dienſte und allen guͤnſtigen Willens jederzeit bereit

und wohl beygethan verbleiben / Datum Eliſabe⸗

thenburg den 8. Januar . 1707 .

An Kayſerl . Majeſt . hatten Ihro Hochfuͤrſtl. Kayſerl.
Durchl . auch geſchrieben / und was in dem Brief Majeſtaͤ,

ans Reich enthalten iſt / vorgeſtellet / indeſſen war
ad

*
nterim

von hoͤchſtgedachter Kayſerl . Majeſt . das Ober⸗General
Commando am Rhein dem General von Thuͤn⸗Thüngen
gen auffgetragen worden / der es auch dem zu Be⸗auf.
ſichtigung der Linien der Orte ankommenden

Marggrafen bekant machte / anbey zu verſtehen
gebende / daß er auffgetragene Verrichtung nicht

hinlegen wuͤrde/ ehe und bevor thm kein andrer Be⸗
fehl zukaͤme / dahero man allerhand Verwirrung

und Wetterung beſorgte / die ſich aber dermahln

nicht ereignete / da der Marggraf ſich erklaͤrte / noch

nicht angekommen zu ſeyn / das Ober⸗Commmando

wuͤrcklich zufuͤhren / ſondern nur biß auff weitern

Beſcheid die Linten in Augenſchein zu nehmen /
umb nach befundenen Dingen hier und dar Erin⸗

nerung thun zu koͤnnen und in allem einen guten

Wehrſtand beſorgen zu helffen . Mitlerweile ſol⸗

te nun uͤber Marggraͤfiſches Anbringen beym
Reich gerathſchlaget werden / welches ſich aber zu

verzoͤgernſchelnen wolte / biß den 14 . Januarit oben

angefuͤhrtes Bayreutiſche Schreiben / auff Anre⸗
gen des Chur⸗Saͤchſiſchen Geſandtens / durch die
Dictatur dem Reich ordentlich bekant gemacht uber derer

wurde . Bey angeſtellter Conlultation hatte ſich / Erſetzung
dem gewiſſen Verlaut nach / geaͤuſſert/ daß Ca - wird deymn

tholici ſchon inſtruirt geweſen den Printz —. —. —
nium von Savoyen / wegen ſeiner Weltberuffe·ſgelüberitt/
nen Dapfferkeit und Kriegs Erfahrenheit / an die

Stelle des abgegangenen Printz Louis von Baden /
vorzuſchlagen / welches aber Evangelici , weil ſie

hierauff / als eine noch nte vorgekommene Sache /
nicht beordert ſeyn konten / ad telerendum annah⸗

men / da man ſich wegen des Bayreutiſchen Vor⸗

trags geſamtlich theils auff vorherergangene

demconferirtenPoſto und bißher difficultirten / Reichs⸗Schluͤſſe / theils auff dle hieruͤberalle Tag
———/⏑ —ꝗU——
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Decrer die

Reich) s⸗u . Creyß⸗Geſch .

1707 . ſerwartete Rayſerl . Kelolution bezog / doch ab Sei⸗

ten der Evangel . ſonderlich / mercken ließ / daß
dem Marggrafen von Bayreut / wegen dermahlt⸗

gen Anciennité , der Vorzug im Commando / wle

deym Printz Louis geſchehen / gegoͤnnet/ oder / da

ein Catholiſcher Feld⸗Marſchall wieder beſtellet
waͤre/ auff eine Alternation u. ſ. wo. gedacht werden

muͤſte.
Allwo ein Die allerhoͤchſtgedachte Kayſerl . Relolution

Kayſerl . ſauff abgegebene die Reichs ⸗Verfaſſung und das

Kriegs⸗ Commandobetreffende ReichsSchl uͤſſe blteb auch
Werfaf⸗ nicht lang auſſen / ſondern kam unterm 31 . Jen⸗
fung , ner an Tag / da Ihro Kayſerl . Majeſt . was das

Reich Selbter ( ſihe Tomum præcedent . XVII .

Anno . 1706 . p. 20 . ſeq . ) vorgeſtellet / wiederhohl⸗
te / und ſich darauff in dero Commiſſions Decret
dahin vernehmen ließ ; Es koͤnten Ihro Kayſerl .
Majeſt . dieſe von Chur⸗Fuͤrſten und Staͤnden fuͤr
die Ehre / Sicherheit und Wohlfahrt Ihres Vat /

terlandes / und der gantzen Teutſchen Nation /

auch zu bewerckſtelligung der Relchs⸗Schluͤſſe /
und billicher Befriedigung der Allltrten bezeigende
ruͤhmliche Sorgfalt / nicht anders / als ſehr wohl
gefallen / haͤtten dahero ſolche Vorſorge allergnaͤ⸗
digſt genehm gehalten und aprobiret / auch wuͤrck⸗

lich nicht unterlaſſen auff den Vollzug deſſen / In⸗
halts verſchiedener / ſonderlich an deren auſſer der

Gefahr zumn welteſt entlegenen Orten / eyffertgſt
anzutreiben / und wuͤrden ferner durch dienſame
Wege alles vorzukehren nicht außſetzen / was zu

Erretchung deß im Gutachten vorgeſtellten heil⸗
ſammen Zwecks / und inſonderheit zu zeitlicher

completen Herſtellung allſeitiger Reichs⸗Contin⸗
gentien / und der dabey ſpecificirter Kriegs⸗Noth⸗
durfften von deroſelben erfordert werden kan .

Pferd⸗ Wie dann auch wegen Außfuͤhrung der Pferde /
Ausfuhr , ſo wohl in etgenen Erblanden / als bey der am

Rhein ligenden Militz / ernſtliche und ſcharffe
Verbott ergangen / und dabeneben die Patenten
derowegen / und wegen deß Marſch⸗Reglements
von neuem verfertiget und publiciret worden . Ih⸗
ro Kayſerl . Maj . communicirten ingleichem Ab⸗

ſchriffelich htebey dem Relchs⸗Convent / die Dero⸗

ſelben von Ihres nunmehro in GOtt verblichenen

Hn. General Lieutenants Marggrafens / zu Ba⸗

den Baaden Hochfuͤrſtl . Durchl . eingeſchickte Ge⸗

neral,Tabell deß Standes / in welchem ſich De⸗

ro deß Reichs und Alltirten Armee am Obern

Rhein / im Monat Septembris abgewichenen
Erſetzung Jahre befunden ; Was aber weiter das Comman⸗

feal 1 do bey gedachter Armeebetroͤſſe goͤnnten und an⸗

55 15 evertrauten Ihr . Kayſerl . Majeſt . deſſen Fuͤhrung
Stelle de⸗desMarggrafens zu BayreutHochfurſtl . Durchl .

treffend um fuͤr deren Preißwuͤrdige Verdienſt / und gegen
ankommt / die allgemeine Wohlfahrt treu⸗Patriottſche Wohl⸗

geſonnenheit tragender Achtung willen / gantz ger⸗
ne und ſo viel lieber / als Sie vernaͤhmen / daß
Se. Hochfuͤrſtl . Durchl . Sich wieder im Stand
befinden / demſelben in etgener Perſohn vorzuſte⸗
hen/ von Hertzen wuͤnſchend/ daß G Ott deren Eyf⸗
fer mit gnugſammen Kraͤfften / ſolche ſchwere und

muͤhſame Carica in ihrem hohen Alter zu deß
Reichs Dienſt / der Erforderung nach / zu ver⸗
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walten / noch lang unterſtuͤtzen moͤge . Es wol⸗ nicht rerſehen / in den beyden Veſtungen häͤtte

ten aber Ihr . Kayſerl . Majeſt . hieneben allenfals 1707 .
von Chur⸗Fuͤrſten/ Fuͤrſten / und Staͤnden / be⸗

vorab denen jenigen / welche eine gute Anzahl

Trouppen / oder eln auch nur kleines Kriegs Heer

auff den Beinen haben / und ab der Erfahrung

am beſten zu Urtheilen wiſſen / ihr vernuͤnfftiges

Gutachten gern vernehmen/ ob und welcher Ge⸗

ſtalt das Commando uͤber ein / entweder wegen

ſeiner Schwaͤche / oder deß Jeindes Staͤrcke hal⸗
ber / unzertheilbares Reichs⸗Corpo / von zweyen in

gleicher Authotitaͤt / ohne Subordination ſtehen⸗

den Haͤuptern / ohne Contulion und ordentlich
gefuͤhret / mithin die Operationes mit zuverlaͤſſi⸗

ger Hoffnung eines guten Succelles angeordnet

und fortgeſetzt werden koͤnten . An . 1707 .
Schließlich haben auch Ihre Kayſerl . Majeſt .

denen jenigen Staͤnden / ſo thre Trouppen nicht in

Corpore Circuli ſtellen / und bey einem etwa ge⸗

ringen Contingent kein eigenes Commiſſartat und
Proviant ⸗Fuhrweſen halten / allergnaͤdigſt nicht

bergen wollen / daß dero Livranten ſich anerbieten /

denſelben das Proviant an Ort und Ende / wo es

die Operationes erfordern werden / zů lieffern / falls

man ſich mit thnen zeitlich vernehmen wuͤrde .

Die in Kayſerl . Commiſſions Decret angeio⸗AuchMu⸗
gene General⸗Muſter Tabell brachte mit ſich /

ſter⸗Ta - ⸗
daß im Monat Septembris abgewichenen Jahrs bell vor⸗

Alltirte Reichs⸗ - Armee am Rhein an Infanterie iahriger
34419 / an Cavallerte und Dragonern aber 973 1. Riichs⸗
alſo zuſammen 441 50 . Mann wuͤrcklich ſtarck ge⸗ 5
weſen / und gab es allerhand Redens / wo doch airt wird /

dieſe Mannſchafft angewendet und hingekommen f

ſeyn muͤſte / da auch dermahln wiederum über
Mangel der Trouppen vom Rhein her geklaget /

auch die andre ſchlechte Anſtalten von dem Hn .

Marggrafen von Bayreut / nach eingenomme⸗

ꝛem der Sachen Augenſchein / ſo Teutſch berichtet

worden / daß man Bedencken getragen Ihro
Durchl . Schreiben / mittelſt der ſonſt gewoͤhnli⸗
chen Dictatur , public zu machen ; ſondern es nur
denen Geſandſchafften unter der Hand communi⸗

ciret hatte . Es blieb aber tinverborgen / wie deſſen

Inhalt in der Haupt⸗Sache dahin gegangen / 14
von Sr . Hochfuͤrſtl . Durchl . Krafft obhabenden

Feid⸗Marſchall⸗Amts / und dem Publico zum be⸗

ſten die Viſitation der Linien und Veſtungen an Bayreuti⸗
dem Ober⸗Rhein vorgenommen / und alles in ei ſcher Be⸗

nem ſo ſchlechten Zuſtand gefunden / daß wann richt vom

nicht zeitlichen in ein und anderen That geſchaffet / W0
alles der Enden zu Grund und verlohren geher per Ber⸗
wuͤrde / in denen ſehr weitlaͤufftig aber wohl aus⸗faſſung
gearbeiteten Linten haͤtten ſie nur allein 8000. ſam Ober⸗
Mann / die aber ſehr miterabel und theils erkran · Rhein /

cket anngetroffen / die Pferd muͤſten auß Mangel
der Fourage und glatten Futters crepiren / diebey⸗
de Veſtungen Landau ( woran nicht einmahl die

Breches repariret ) und Philipsburg / welches eben⸗
fals noch vleles repariren brauchte / und daß die⸗

ſes nicht geſchehen / mit dem excuſiret werden wol⸗

te / daß noch gar viele Staͤnde in Ausſtand IhrerfLerſeh , 50
6. Roͤmer⸗Monat/ ſo zu verſorgung dieſerVeſfunguudFeh⸗
vom Reich verwilliget worden / begreiffen waͤren / ler / in

waͤren auch ſonſten mit den noͤthtgen Wen ben

fahen

—
burg und

Theatri Europæi XVIII . Theil .
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Bayreut
4haͤlt das

Ober⸗
Com̃ando .

Soll Ca⸗

thol . Ad -

junctum
haben /

Und dieſer
Printz
Eugenius
ſeyn/

doch im

Comman⸗

dodie

E . . . .
man die Canonen verwechſelt / die darzu gehoͤrige ſen / daß hierdurch denen Vorzuͤgen des Alters

Kugeln aber zuruͤck gelaſſen / die verhandene ſich

nicht darzu ſchickten / dergeſtalt / daß der Zuſtand
der Orten hoͤchlich zu bedauren und zu beſorgen waͤ
re / daß der Feind davon prolitiren und ſelne weit⸗

ausgehende Deſſeins um ſo viel ehender wuͤrde aus⸗

fuͤhrenund ſeinen Scopum erreichen koͤnnen/ wel⸗

ches Churfuͤrſten und Staͤnde doch in reiffe Conli⸗

deration ziehen / und ein jeder ſein Contingent ſo

ſchleunig als moͤglich an den Rhein ſchicken / mit

allen erforderlichen Kequiſitis verſehen / das Vat⸗

terland retten / und die groſſe vorhabende feindl .
Deſſeins zettlich unterbrechen helffen moͤgten .

Was von des Feindes weitſchweifflgen Abſich⸗
ten wider Teutſchland in obſtehendem Erinne⸗

rungs⸗Schreiben zu finden war / fand ſich ſchon
der Zeit nicht ohne ſcheinbaren Grund / inden ſich

deſſen Trouppen / mit kaum eingetrettenem Februa⸗
rio zu bewegen und an die Rhein⸗Graͤntzen zu ziehen

begonnten / daruͤber denn der Ruff entſtund / daß

ſie dandau zu belaͤgern oder eines auff unſre Linien

zu verſuchen in Willens haͤtten . Bey ſo gefaͤhrl .
Umſtaͤnden erhielte nun der Marggraf von Bay⸗
reut das geſuchte Ober⸗Commando von Kayſ . M.

die in einem Schreiben vom 27 . Januarii Ihm
Selbiges uͤber Dero und des Reichs am Rhein ſte⸗

hende Voͤlcker ordentlich auffgetragen / auch aus

dem Hof⸗Kriegs⸗Rath die Befehle Ihro Durchl .

zu gehorchen an die ſubordinirte der Orten ſich fin⸗
dende Generalitaͤt abgelaſſen / mithin / was ad

interim , nach obigem dem General Thuͤngen zu⸗

kommen war / wiederum auffgehoben hatte . Beym
Reich rathſchlagte man noch wegen der Antwort /
die auff verſchiedenes Bayreutiſches Zuſchreiben
gegeben werden ſolte / und dachte man auch den Ab⸗

gang des Printzen Louis mit einem andern Cathol .

Subjecto zu erſetzen / da zumahl Evangel . Seits

bißher auff die zubeobachtende Paritatem Religio -
nis bey dem hohen Reichs Commando getrieben
worden war . Nun hatte der Fuͤrſt von Hohen⸗
zollern / weil Ihm / als Generaln uͤber die Caval⸗

lerie / dem Rang nach der Zutritt zu der Feld⸗

Marſchalln⸗Stelle gebuͤhrte/ Sich deßhalben beym
Reich gemeldet / mit Erſuchen / daß Ihm ſelbige

coniferiretund was Ihm dißfalls zukaͤme beobach⸗

tet / folglich nichts nachtheiliges gegen Ihm ver⸗

haͤnget werden moͤchte. Wie es aber zu denen De⸗

liberationen gekommen und darbey klar war / daß

insgeſamt auff Printz Eugenium das Abſehen ge⸗

richtet ſey / lieſſen Ihro Durchl . von Hohen⸗Zol⸗
lern durch ihre Geſandſchafft ſich gar großmuͤthig
vernehmen / Sie wolten / ohngeachtet was ihr
Rang mit ſich braͤchte/ Kayſ . Maj . zu allerunter⸗

thaͤnigſten Ehren / wie auch aus ſonderbahrer
Conſideration gegen diehohe Verdienſte Printzens
Eugenii , jedoch mit Vorbehalt ihres Rechts in

Anſehung des kuͤnfftigen/ gern geſchehen laſſen/
daß das General ⸗Feld⸗Marſchallat hochgedach⸗
tem Printzen Eugenĩo auffgetragen wuͤrde / in der

veſten Hoffnung Kayſerl . Maj . Reich und Printz
Eugenius wuͤrden hieraus Ihre Ergebenheit erken⸗

nen / und dergl . mehr .
Auß dieſen Printzen ſtimmten Evangel . ſo wohl

als Cathol . doch daß jene mit unter einflieſſen lieſ⸗

Beſchreibung

ſelbigem dem Hn . Maraggrafen nur :
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Ancien -

nité heob⸗

achtet
werden /

bey Ihro Durchl . dem Marggrafen zu Bayreut
nichts vergeben ſeyn ſolte / welche denn fuͤr ſich
ſelbſt nicht zu erinnern vergaſſen / daß Ihro Kayſ .
Maj, . bey Leben des Printzen Louis und Admitti -

rung eines Evangel . Feld⸗Marſchalls / ſelbſt er⸗

kennet / wie das Ober⸗Commando billich nach der

Anciennitaͤt zu fuͤhren ſey / dannenhero man zu

Ihro Kayſ. Maj. und Cathol . Staͤnde Æquani -
mitaͤt das Vertrauen haͤtte/ Sie wuͤrden Evan⸗

gel. nicht verſagen / was Sie einmal an Sich ſelbſtſ
gebilliget / da denn hiermit die Jrage : Wie das

Commando von zweyen Generalen gleicher Wuͤr⸗
de ohne Verwirrung gefuͤhret werden koͤnne? ſchon
durch die Praxis bey Lebzeiten Printz Louis , ihre
Entſcheidung erhalten / und nichts mehr uͤbrig waͤ⸗

re / als ob Seiten des Reichs Ihro Kayſ . Maj .
gutachtlich vorzuſtellen / man ſey mit einmahl ein⸗

gefuͤhrter Alternation nach der Anciennitaͤt zufrie⸗
den / und dieſer zufolge / biß auff ereignende Aen⸗
derung / das Ober⸗Commando dem Marggrafen
zu Bayreunt zu laſſen / der uͤbrigens ſelbſt mit auff
Printzen Eugenium , nebſt groſſen dieſem beyge⸗
legten Lob⸗Spruͤchen votiret hatte . Deſſen allen

ohngeachtet wolte es doch / wegen des Ober⸗Com⸗
mando fuͤr den Marggrafen von Bayreut / am

Reichs ; Tage nicht recht fort / indem die mehriſte /
vornemlich Cathol . Seits / den Abgang noch nicht

eingelauffener Inſtruction vorſchuͤtzten / und alſo
Sich deutlich in dem Stuͤcke heraus zu laſſen ver⸗

mieden / die Vertroͤſtung gebende / daß / wenn

ohne das uͤber oben beygebrachtes Kayſ. Commil⸗

ſions - Decret deliberiret werden wuͤrde / dieſer im

Bayreutiſchen Schreiben beruͤhrte Punct ſeine
Eroͤrterung erhalten koͤnte / zumahl da Kayſ . M .

in ſolchem des Reichs Bedencken verlangt / wie

das Ober⸗Commands vonzweyen gleich gewuͤrdig⸗
ten hohen Generals ohne Confuſion zu fuͤhren ſey ?
Darbey muſte es nun / ob es gleich andern eben

nicht gefallen mochte / der Zeit ſein Verbleiben ha⸗
ben ; es kam aber doch zu einem Reichs⸗Concluſo
die Erſetzung verledigter Stelle des Printz Louis

betreffende / darzu Printz Eugenius einmuͤthiger /
kohren / und an Ihro Kayſ . M. ſolcher Reichs⸗

Schluß zur allergnaͤdigſten Ratification uͤber⸗

ſchickt wurde .

An dem Marggrafen ſolte doch nun auch auff Dem

ſein Zuſchreiben endlich eine Antwort erfolgen / und Marg⸗
Ihm von dem beym Reich berathenen und relol⸗ G hreut
virten Nachricht ertheilet werden / wie es denn auch wird ant⸗

zu einem Auffſatz kommen / und deſſen Inhalt im wort auff
Haupt⸗Werck bellebet worden war / die voͤllige ſeinen
Ausmachung und Verſendung aber wurde durch Bericht /
einfallenden Streit uͤber Titulatur - Ceremoniel Mit
abermaln auffgehalten . Denn da im Auffſat deſ⸗Streit

Durch⸗uͤberTi-
lauchtigſter Fuͤrſt / gnaͤdiger Herr / im Conteptſtularur
aber : Fuͤrſtl. Durchleucht ꝛc. gegeben wordenſel .
war ; meinten die alte Fuͤrſtl. Haͤuſer daß hiermtt
Ihnen insgeſamt in der Perſon des Marggrafen
von Bayreut / als ihrem vornehmen Mitglled /
zu nahe getretten / und dergleichen alten Fuͤrſten/
gnaͤdigſter / im Context eines Schrelbens aber :

Hochfuͤrſt l . zu geben geweſen waͤre / deßhalben

auch im

Alterni -

ren /

Sie
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Sie auch dem Churfuͤrſt . Collegio , inſonderhett

gaber
den Chur⸗Mayntziſchen Directorial - Geſand⸗

ten Vorſtellung thaten / und als dieſer Sich auff
ehemalige Exempel berieff / verſetzten / das ſey
Hinterruͤcks ihrer geſchehen / aber aus denen

Reichs⸗Acten zu ſehen / daß ordentlich beobachtet

worden / was Sie itzt erinnerten / der Reichs⸗

Convent haͤtte alte Fuͤrſten gnaͤdigſte Herren / auch

Hochfuͤrſtl . Durchl . gehelſſen / Sich unterthaͤ⸗

nigſt und gehorſambſt unterſchrieben / drun⸗

gen drauff / daß es dermahln geſchehen muſte und ga⸗

ben es ad Protocollum , mit Erinnerung / daß in

dem Condolentz - Schreiben an die verwittibte

Marggraͤfin von Baaden nur Durchlauchtig
Hauß / geſetzet worden / da es doch Durchlauch⸗

tigſtes / ꝛc. heiſſen ſollen ; Das Schreiben gieng
alſo / nach hingelegtem dieſen Titular Streit /
an Bayreut ab / des Inhalts : Man haͤtte den

Inhalt Bayreutiſcher Schreiben an die Princl⸗
palen relferirt / danckte fuͤr bezeigten Eiffer/ wuͤnſch⸗
te zu dem von Kayſ . Maj beſtaͤtigtem Commando

Gluͤck / auch im Nahmen derer Princtpalen / daß
unter deſſen vorſichtigen Fuͤhrung durch goͤtt iche

Gnad und Beyſtand alle vorhabende feindl . Del⸗

ſeins unterbrochen / auch durch Reichs⸗Generali -
taͤt und Armee eine gluͤckliche Campagne dieſes
Jahr / zu Ihrer Hochfuͤrſtl . Durchl. hoher Glorie

und des Vatterlands Wohlfahrt gefuͤhret werde /
geſtalten auch zu ſolchem Ende Churfuͤrſten / Fuͤr⸗
ſten und Staͤnde des Begehrten erinnert worden /
damtt Sie Mannſchafft und andre Requiſiea ſtel⸗
len und zwar bey Zeit / und Ihro Hochfuͤrſtl .

Durchl . erfordernder Nothdurfft nach / mit dem

Kayſ . Hofe und des Printzen Eugenü Durchl . als

vorgeſchlagenen kuͤnfftigen Mit ⸗Keichs⸗Ge⸗

neral⸗Feld⸗Marchalin / und der hohen Alltir⸗

ten Generalitaͤt zu communiciren und Ihr Con -

cert derer Operationen zu machen / umb mit rech⸗

ten Gewalt den Feind angreiffen und zur Raiſon

bringen zu koͤnnen ; was nun in einein und anderm

erfolgte / daruͤberwuͤrden Ihro Hochfuͤrſtl . Durchl.
ferner an Reichs⸗Convent Nachricht zu geben be⸗

lieben / umb die weitere Nothdurfft beyn Reichs⸗
Creyſen erinnern zu koͤnnen/ ꝛc.

Vorſchlaͤ . Weil doch oben bey dem Kayſ . Commiſſions -

ge von be⸗ Decret eine Clauſul das Proviant - Weſen betref⸗
ſorgung feend mit angehaͤngetzu finden / ſo iſt dem genetg⸗
Riant ten Leſer hier zu berichten/ daß in Conformitat
Weſens . mit Selbtger der Schwaͤbiſche General - Proviant⸗

Director bey Reich einkommen / und nebſt Vor⸗

ſtellung / wie viel an der Sache gelegen / und was

fuͤr Vortheil manchmal dte Unterlaſſung eines ein⸗

tzigen ermangelnden Proviants halber ausgeſtellten
Marches dem verſchlagenen Feind vor Nutzen

bringe / zu verſtehen gegeben / daß / dieſem Wer⸗
cke ſein Recht zu thun / ein General - Proviant . Mei⸗

ſter / nebſt erforderl . Proviant Commiſſariat ,
Fuhr⸗Weſen und Becker⸗Parthey noͤthig ſey/ dar⸗

zu Er Sich gebrauchen laſſen / auch auff eignen
Credit hier und dar mit zulaͤnglichen Vorrath / umb
jeden auffn Fall auszuhelffen / verſehen wolle /
wenn man Ihm die Verprovianttrung derer im

Reich ſtehenden Trouppen und daſiger Veſtun⸗
gen / uͤbertruͤge/ damit / was dort nicht auff⸗

———
gienge / doch in dieſe hernach gebracht / und Er 1707 ,
deß Angeſchafften loß werden koͤnte / weil ſonſten
einem Privato nicht moͤglich dergleichen Geſchaͤfft
zu unternehmen . Daben ſolte doch jedem Stan⸗
de / ſeines Contingents Proviantirung ſelbſt zu be⸗

ſorgen / frey bleiben / doch dergeſtalt daß der Ge⸗

neral · Proviant - Meiſter dieſe ſonderbahre Maga⸗
zins , vor der Campagne viſitiren moͤchte/ umb

deſto gewiſſer ſehen zukoͤnnen / was Er / nach Be⸗
fund der Sachen / vor Anſtalt auff allen Fall zu
machen . Kaͤmees nun daß ein Stand ohngefehr
des General - Proviant - Meiſters Huͤlſfe gebrauch⸗
te / muͤſte es dieſem in der Zeit vermeldet / auch
mit thm inſonderheit des Wehrts und Bezahlung
halber accordiret / zu ſolcher Prompteſt verhol en/
auch alsdenn Land⸗Fuhren gegen billige Zahlung
gegeben / mit noͤthtger Couvoy unter Armen ge⸗
grifſſen / und Ihm die Calus fortuiti , da durch
Feindes Macht / Feuer und dergl . einund anders
zu Grunde gienge / nicht auffgebuͤrdet / ſondern
vielmehr dergl . Verluſt zu erſetzen waͤre/ ꝛc.

Auff Veranlaſſung Chur⸗Mayntz war es bey Hailbron⸗
eingetrettenem dieſem Jahre zu einer Verſamm⸗ner Con-
lung derer 4 . Aſſociirten Creyſe / nemlich des grels der

Chur, und Ober⸗Rheiniſchen / auch Schwabiſch . 155
und Fraͤnckiſchen in Hailbronn / darbey aber zur erehſe.
Uberlegung kommen / was in folgenden Puncten
zu ſehen :

1. Wie die Defenſion und Sicherheit des Proponen⸗
Ober⸗Rheiniſchen ſo wohl als / da auff

2 . Die Verwahr ⸗und gnugſame Verſehung Selbigen .

der beyden importanten Graͤntz⸗Veſtungen
Landau und Philippsburg zu beſorgenz

3. Wie die Kequiſita zu einer Detenſivsoder /
wo immer moͤglich/ zu einer Otlenſix - Ope-

ration dieſer Orten beyzubringen ?
4 . Wie nicht allein von denen loͤbl. 4 . Crey⸗

ſen darzu alleraͤuſſerſtes beyzutragen ? ſon⸗
dern auch

5. Alle uͤbrige allocürte Creyß / ja die geſamte
Reichs Glieder / wie weniger nicht / die ho⸗
he Herren Allüirte / zu ſchleuntger und zulaͤng⸗
licher Aſſiſtentz zu diſponiren .

6. Ob man nicht / wie allbereits von einigen
Creyſen beſchloſſen / die Werbungen mit de⸗
nen Recrouten insgeſamt ſo beſchleunigen
wolle / daß alles um den halben kebr . ſchon in
completen Stand ſeyn moͤge .

7. Wie die vielen neben⸗ Beſchtwerden dleſer
4. Obern vorhin gantz ausgeſogenen und er⸗

ſchoͤpfften Reichs⸗Creyſen dermaleins anzu⸗
nehmen und ein jeder Stand zu eigener durch⸗
gehenden Verſorgung ſeiner Mannſchafft /
nicht nur mit der Feldgage / und dem Pro⸗
viant / ſondern auch der Fourage , Muni⸗ -

tion , Fuhrwerck / und all anderen / wie es im⸗
mer Nahmen haben mag / der ſelbſt reden⸗
denden Bllligkeit / und aller Alliantzen / Allo -

ciations und Schluͤſſen gemaͤß / zu vermoͤ⸗
gen / und

8 . Die Lands verderbliche Marches beſſer ein⸗

zurichten / und die deßwegen zum oͤfftern mit

allerſeits Belieben gemachte / und publicirte
Verordnungen zum Effect zu bringen ?

A 3 Die
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6 Beſchreibung
Die Hetren General Staaten ſchickten den Ge⸗

neral Dopff auff dieſe Verſammlung / weilSie
offt erfahren muͤſſen/ wie ſchlecht die Teutſchen

mit Verſicherung von genannten Creyſen verſehen
koͤnten / und waren die Fragen ſelbſt ſo eines In⸗

halts / daß manche meynen moͤgen/ es gereiche de⸗

nen Teutſchen zu ſchlechten Ehren / daß Außlaͤnder
uͤber ſolche Puncte gleich Muſterung uͤber ſie gehal
ten / denn die Frag⸗Stuͤcke/ ſoder General Dopff
beantwortet haben wolte / waren folgende :

1. ) In welchem Stand diejentge Trouppen der

obbemeldten vier Creyſen ſich gegenwaͤrtg be⸗

finden / und wie weit dieſelbe mit ihrer Re⸗

crutirung avanciret ſeyen .
2 ) Wieviel Trouppen ſo wohl an Cavallerie /

als Infanterie jeder Creyß vor die Armee der

Ober,Rheintſ . die kuͤnfftige Compagne
wuͤrcklich ſtellen koͤnte?

3. ) In welcher Zeit gedachte Troudpen im

Stand ſeyn koͤnten/ und in was ſolche beſte⸗
hen wuͤrde ?

4. ) Wann beſagte Trouppen mit Munition

und Feld⸗Artillerie verſehen ſeyn werden /

und in was ſolche beſtehen werde ?

5. ) Was vor eine Diſpoſition man gemacht
haben moͤge/ zum Unterhalt obgedachter
Trouppen und woher die Lebens⸗Mittel und

Fourage vor ſolche Armee auffgerichtet wer⸗

den ſollen ?
6. ) Wie viel Stuͤck / Moͤrſel / Bomben / Gra⸗

naden / Kugeln / Pulver und andere Noth⸗
wendigkeiten jeder Creyß vor ſich privatim
ſtellen koͤnte / vor eine importante Belage⸗
rung ?

7 . Wie viel Geld obbeſagte Creyß vor die Un⸗

koſten einer Belagerung vorſchieſſen koͤnten ?

8. ) Was vor eine Veranſtaltung mehrgemeld⸗
te Creyſe wegen fortbringung einer groſſen
Artillerle auch wegen der Lebens⸗Mittel her
zu geben ſchuldig ſeyen und auch thun koͤn⸗

ten / wann die Armee verpflichtet iſt 8. oder

10 . Teutſche Meil ſich vom Rhein zu be⸗

geben .
9. ) In was vor einem Stand ſich gegenwaͤrtig

die Stadt Philipsburg / Landau und Frey⸗
burg befinden ? Wle dteſelbe mit Artlllerte

und Kriegsmunttion auch Mundportionen
verſehen / umb eine Belagerung ausſtehen
zu koͤnnen / im Fall nicht / was vor Mittel

man herbey ſchaffen wolte / ſolche herbey zu

bringen ?

10 . ) Wie viel Trouppen man zur Guarniſon
gemeldter Plaͤtze/ wehrend kuͤnfftiger Com⸗

pagne , deſtiniren wolle / und was nach Ab⸗

zug dieſer Guarniſon noch ins Feld geſtellet
werden koͤnte?

11 . ) Inn Fall der Feind am Rhein etwas un⸗

ternehmen wolte / ehe obbemeldte Trouppen
im Stand ſind / ins Feld zu tretten / was

vor Meſſures man wuͤrcklich genommen /
oder noch nehmen wuͤrde/ zur Defenſion .

— —
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dRathſchlaͤge zur That hinausgeſchlagen / endlich

delKritgs⸗ einmahl gewiß zu erfahren / weſſen Sie Sich doch

ben doͤrffte ( 10 ) gäbe ſich die Antwort aus dem

— ———
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Die verſammlete Creyfe entſchloſſeñ ſichdoch 1700 .
auf dieſe genau eingerichtete Fragen eine umbſtaͤnd / werden

liche Antwort und geigte bey und auff No . /à/3. · umbſtaͤnd⸗
ein jeder gleichſam Mann fuͤr Mann an / wie ſich lich beant⸗

ſeine Voͤlcker befaͤnden / daß ſie im Mittel des Mar. wortet.
tii complet ſeyn ſolten / und worinnen ſie beſtuͤnden/
nehmlich bey Chur⸗Mayntz in 576 . zu Roß 2591 .

zu Fuß / darvon 1500 . ins Feld giengen / die

uͤbrige in Mayntz zur Beſatzung blieben ; bey Chur⸗
Trier in 198 5 . zu Fuß / die zuſammen Coblentz
und Trier beſetzen muͤſten . Bey dem Ertz⸗Stlfft
Coͤlln in 576 . zu Roß und 2591 . zu Fuß / dar⸗

von aber kein Mann / wegen vorgeſchuͤtzter Un⸗

moͤglichkeit / wie auch von uͤbrigen Staͤnden dieſes
Chur⸗Creyſes / geſtellet wuͤrde / welche letztere doch

etwas ad Caſſam gaͤben. Bey Chur - Pfaltz in

2. 88. zu Roß / 1296 . zu Fuß / es haͤtte aber biß.
her 500 . zu Roß gehalten . Beym Fraͤnckiſchen
Creyß 8142 . Mann / ohn die Staͤbe / 1920 .

Mann zu Roß / uͤber dieſes 3000 . in Beſatzungen /
und gaͤrteſſe ſich darmit weit uͤber ſein Creyß ;·Con ·

tingent an . Bey Schwaben in 1600 zu Pferd /
und 8400 . Fuß⸗Volck ; bey Ober⸗Rhein 3 00 . zu

Pferd / 4160 . Mann zu Fuß ohne die in Franck⸗
furt liegende 450 . Mann / daß dieſemnach bey
dieſen 4 . Creyſen in allem 4684 . zu Roß und

29574 . zu Fuß ſeyn wuͤrden . Dieſe ſolten ad ( 4)
benoͤthigte Artillerie ſamt aller Zugehoͤr/ die Fran⸗
cken nahmentlich 7 . Metalline z pfuͤndlge Stuͤcke /
die Schwaben 10 . dergleichen / uͤber die 3. auff
Dallhunder Inſel / die Ober⸗Rheiniſche biy je⸗
dem Reglment 2/ alſo 6 . biß 8. haben . Man

wuͤrde ſie zuſammen ( 5) durch Livranten / Com⸗

miſſartat / angeſtelte Magazins verſorgen ( 6) ab

Seiten Mayntz mit 8. Batterie Siuͤcken und

3. Moͤrſern / Pfaltz mit 12 . Stuͤck und 4 . Moͤr/
ſern / Fraucken mit 2. viertheils Carthaunen
und einer halben ( weil ſchon 4 . halbe und eine vler⸗

theils Carthaune nebſt 2. Moͤrſern in Linien und

zu Philipsburg gehalten wuͤrden) Schwaben mit

5. halben und 2 . Moͤrſern in denen Linten und an⸗

derweitig / Ober⸗Rhein mit 2 . halben Carthau⸗
nen und einem Poͤller/ allerſeits ſamt erforderliche
Requiſiten / gefaſt ſeyn. ( 7) Sey Hoffnung Ihro
Majeſtaͤt werde denen uͤber Vermoͤgen ſich angreif⸗

fenden Staͤnden dißfals durch dero Commiſſariat /
aus Einkuͤnfften erſtrittener Lande und einziehen⸗
der groſſen Contributionen / unter die Armen

greiffen. ( 8. ) An Fortſchaffung der Artillerie

ſolt es nicht fehlen/ doch wuͤrde ja wohl denen armen

auff den Nothfall auch auff zu bietenden und fah⸗
renden Unterthanen das Brod aus Kayſerl . Ma⸗

gazinen gereichet werden . ( 2) Von Freyburg

wiſſe man nicht gruͤndlich / hoffe Kayſerl . Maj .
werd es wohl verſehen ; die nunmehr ohnvermu⸗
thet entdeckte Maͤngel in Phllipsburg und Landau

waͤren die J . Creyſe allein zu heben ohnmoͤglich
vermoͤgend / haͤtten doch / biß geſamtes Reich bey⸗

traͤte / ein uͤbrigeszu thun verfůget ; man wuͤnſche
von GOtt dem Allmaͤchtigen daß die Zeit es noch

leyden moͤchte/ gemeine Huͤlffe zu erwarten / und

man nicht diſſeits ſonſt ohnverſchuldeter Weiſe /
von der Saumſeligkelt den groͤſten Schaden ha⸗

ad1 /
— ——Eä —83 ——— — — —



Reichs / und Creyß⸗Geſch . Dencktwürdiger Geſchichte . 7

ad I . 2. J . gemmeldeten/ und koͤnte des Volcks im

Felde mehr oder weniger ſeyn / nachdem es in Be⸗

ſatzung gebraucht wuͤrde / oder nicht . ( 1 1) gaͤbe

ſich auch der Beſcheid aus dem vorhergehenden/
ſey auch / nebſt denen Veſtungen / auff die Lnten

zu reflectiren / welche man gleichfals in ſolchem

Stande zu ſeyn unvermuthet erfahren / daß man

zu deren Verbeſſerung von Seiten dieſer loͤbl. 4.
Creyſen ſich zu einer abermahligen auſſerordentli ·
chen Erlegung einiger Summen Gelds / auch

Frohnen der Unterthanen / aus hoͤchſt antringen⸗
der Noth relolviren muͤſſen / in zuverſichtlicher

Hoffnung auff allen Nothfall von hohen Alllirten /
bey ſo tren / und beſtaͤndig erwieſener Beybehaltung
nicht verlaſſen zu werden / ſondern daß man ſich
der Aſſociations . maͤſſigen Huͤlffleiſtung zu getro ,ͤ

ſten und zu erfreuen haben werde / welches man

dann und andere von ſelbſten darob ſich zeigende
Angelegenhetten dieſer 4 . loͤbl. Creyſen behoͤriger

1707 .

mandiren / mehrerwehnten Herrn General Lleute⸗

nant hiermit zum beſten erſuchete .

Kayſerl . Kayſerl . Majeſt. beſchickten dieſen Congreß auch

Vortrag durch Graf Maximiltan Carl von Löwenſtein /
gauf bieſem ſieſſen ſelbtgen zu ſchleuntger Bewuͤrckung des auff

burcher afden Reichs⸗Tage beſchloſſenen ermahnen / auch

von Löw⸗anzeigen wie ſie ſelbſt / mit Auffſtellung der Mann⸗

enſtein ge⸗ ſchafft und HergebungArtillerie das aͤuſſerſte thun
ſchehen / wolten / ſchlugen auch vor wie eine nahmhaffte

Artillerie zuſammen zu bringen / wie beykommen⸗
der Vorſchlag und Project erwelſet:

Nebſt bro Project wie zur kuͤnſſtigen Operation am Ober⸗

Eepon Rhein eine Artillerie zu formiren .

Fule Batter . Stuͤck . Moͤrſer.

mer Feld⸗Ihro Kayſerl. Majeſt . - 25 . 8 .

Artillerie . Fraͤnckiſ. u. Schwaͤbiſ. Creyſe . 175. 4 .

Chur⸗Maynz . . 8 . 3 .

Chur Trier . 88· ·¶·¶·2

Chur⸗Pfalzaz . 4 .

Landgraff zu Heſſen . . 83 . 4 .

Franckfurt . — —

Nuͤrnberg .
Ulm . — 2

Augſpurg . — — 2

Summa 100 . 330

Jeder Stand muſte durch noͤthige Artillerte⸗

Bediente ſein Quantum zu einer Operation bedie⸗

nen laſſen und zu jedem Stuͤck 800 . Schuß / und

zu jedem Mortier 18S . Bomben verſchaffen und

in locum operationis zu beſtimter Zeit bringen
laſſen .

General
Chuͤngi⸗ derer Creyſe auch ein Schreiben vom General

ſche Erin⸗Thuͤngen ein elauffe es Inhalts
5 noc

nerungen ngelauffen / des Inhalts / daß noch

wegen
oleles an Linten wie auch an der Befeſtigung zu

Verſor , Phllipsburg und Landau / unumbgaͤnglich noth⸗

gungder wendig zu beſſern / hierzu aber weder Volck noch

0 Held vorhanden / von denen darzu gewiedmeten

Philips⸗ Roͤmer,Monathen das wenigſte eingegangen /
burg . mithin kein ander Rath ſey / als daß die vorltegen⸗

de Creyſe / bey andringender Gefahr / ein uͤbriges

Orthen beſt moͤglichſt vorzuſtellen / und zu cccom⸗ -
v

thun und lelſten ſolte / wie es auch dergleichen zwi⸗

rung und Separirung des Directorii von dem ge⸗

dieſen Congreß zu beſuchen. Nach vielem Gezauͤnek

und mancherley Unterhandlung / war es endlich /
Es war / auſſer dleſem / bey ſolchem Convent

chaͤtenunddieſer Sachen itt Darſchieſſung lwar .

Geldes und Hergedung noͤthiger Arbette⸗Leute ,

abhuͤlffen/ wie dann von ſelbizen auch Pulver vor

obgedachte Veſtungen / und nebſt dem eine ziem⸗
liche Anzahl Waͤgen gefodert wurden / unter an⸗

derm die Stuͤck/Kugeln aus Landau nach Phtlips⸗
burg / von Philipsburg nach Landau zu fuͤhren/
weil ſie durch ein ziemliches Verſehen verwechſelt /

und / was vor das Geſchuͤtz des einen Orts gehoͤr,
te / an den andern gebracht worden war / ſo man

nun wahrnahm / da es ſchien ob wolte der Jeind
vor ſolche Orte rucken . Es gab dieſes geſamten Befremb⸗
verſammleten Creyſen groſſen Verdruß / / da ſie den die

abereinſt erfahren muſten / wle die Verſorgung Allocürte

mehrgedachter Veſtungen / ſo eine Sache geſam ⸗ Eteyſe .

ten Reichs war / ihnen allein auff den Haiß ge⸗

weltzet werden wolte / und weil es doch nicht zu
aͤndern / der Nothſtand und die Geſahr dargegen
vorhanden / und es an dem war / ſich zu etwas zu

entſchlieſſen / ſetzte es unter denen Creylen ſelbſt
vielen Streit / was und wie viel ein jeder darbey

1707 .

ſchen denen Ober⸗Rhelntſchen Directorial- und

andern dieſes Creyſes Geſandten auff dieſem Con⸗

greß abgegeben hatte . Denn die Directorial-Ge. Bey deren
ſandten woltenalleine ihres Creyſes geſamte Staͤn⸗Congreß

de vertreten / und von dieſen keine Con-Deputatos Schwie⸗
zulaſſen / und hielt es dißfals unter denen Ober⸗rigkeiten
Rheiniſchen am haͤtteſten / da ſich des Fraͤncki⸗ iſcden
ſchen Directoriales vor andern eines andern be ſrialund
ſchleden . Als nun von dem Ober⸗Rhein Depu üͤbriger
tirte Raͤthe / Huͤlſemann und Krantz zu Heylbron Stande
ankommen / und von dem Directorial - Geſandte “ Gefand⸗
begehrten / daß man unter⸗auch mitelnander zu⸗

— —
ſammen treten und Cauſam communem machen 3 —
moͤchte / dieſer aber nicht dran wolte / ſagten ſie
ihm rund herauß / wie im Fall weitrer Ditliculti -

ſamten Creyſe / die Anzeige oͤffentlichzu thun / daß
der loͤbl. Ober⸗Rheiniſche Creyß an allem / was
die Directoriales , ohne habende Vollmacht von

ihren Con - Statibus , nur immermehr ſchlleſſen
moͤchten / nicht den geringſten Antheil neh
noch etwas darzu beytragen / ſich auch uͤberdas
unbillige Verfahren berer Directorialen bey Kay⸗
ſer und Reich beſchweren wuͤrde / es dahin gelcck
let ſeyn laſſende / was davon geſamter Creyß vor

Ehr und Nutzen / die Directoriales anbey vor Ver⸗
antwortung haben koͤnten/ weil dleſe ſich ſo wett

herausgelaſſen / daß ſie eben nicht ausdruͤcklich und

nahmentlich von ihren Princtpalen befehlicht ge
worden / mit Außſchlieſſung andrer Mit⸗Staͤnde

5

durch Vermittelung des Kayſerl . Geſandtens da⸗

hin kommen / daß man von Producirung beyder⸗
ſeits Vollmachten bey Directorial - und andern
Geſandten / abltrahiren / und ab Seiten uͤbrigen
Geſandten ſchrifftlich declariren moͤchte/ daß die⸗

ſe Zulaſſung dem Directorio an ſeinen Juribus
*keinen Sintrag thun ſolte / worzu ſich dann die

Seſandte des Ober⸗RheiniſchenCreyſes verſtan⸗
den / weil dergleichen Erklaͤrung auch Anno 1702 .

beym Convent zu Noͤrdlingen abgegeben worder
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Wegen
der Præ -

ſtando -

cumſetzt
ts auch
Zwiſtig
keit /

dochein
ziemliche

gung der

Limen

Landau

und Phi⸗
lipsburg .
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Bey Abhandiung derer Sachen ſelber gab es

auch mancherley Meynung / da jeder gern das

wenigſte beytragen wolte / und ſich einer uͤber den

andern beſchwerte/ ſonderlich Ober⸗Rhein klagte/ es
haͤtte ſich der Allociation oberer Creyſe / nahment⸗

lich aber des Fraͤnckiſchen/ wenig oder nichts zu

erfreuen . Man rechnete daß die Ausmachung

des noͤthigen an Philipsburg und Landau biß in

die 100000, . fl. erfordern wuͤrde / und trug der

Kayſerl . Geſandte auff Auffnehmung dergleichen

Summa an / das man ſich auch endlich gefallen

ſaſſen / wenn nur das Kayſerl . Commiſſariat die -

ſes Geld auff ſeinen Credit anſchaffen/ und man

ůbrigens verſprechen wollen behuͤlfflichzu ſeyn/ daß

die Wieder · Zahlung von geſamten Reich geſchehe /
worzu aber keine Luſt bezeiget wurde / ſolglichdie⸗
ſer Anſchlag zu nichts wurde . Man verelnigte .

Bewilligt ſſich doch den 9. Februarii ſo weit / daß zu Perte⸗

ctionirung der Linien und Ausmachung des noͤ

ſchigſten an Phillpsburg und Landau / nebſt denen

zu Verſor ( Schantz⸗Graͤbern/ Unterthanen und Soldaten

hergegeben / Palltſaden und Fuhren geſtellet /auch
600 . fl . ( daran das Kayſerl . Commiſſariat 1000 .

fl. zu præſtiren uͤbernommen / zu Befoͤrderung der

Sachen geſchoſſen / doch anbey ernſtlich bedungen

und befohlen werden ſolte / dieſes Geld nirgends

hin / als zu dem obgedachten Zweck anzuwenden /
oder anwenden zu laſſen ; ( ob wohl bald hernach
Klage kam / daß ſolches gern das Kayſerl . Com -

miſſariat zu ſich gezogen haͤtte ) und gediehe es end⸗

lich zu einem Recels nachſtehenden Inhalts :

Zu wiſſen : Daßbey der auff den zten Januarũ

über dieſes naͤchſthin nach des Heil . Roͤm. Reichs⸗Stadt

und andre Heylbronn zwiſchen denen ꝗ. löbl. Creyſen als Chur⸗

ertichttt⸗ Rhein / Francken / Schwaben und Ober⸗Rheln
1
U

faſſung

Rhein/

veranlaſten / und nach geſchehener Erſcheinung

der Gevollmaͤchttgten / derauff den zten dieſes lauf⸗

fenden Monats Februarü eroͤffneter Conferenn /
und anbey zu deſto ungehinderter Befoͤrderung der

Haupt⸗Sache / nachvorgaͤngtger allerſeltigen Ge⸗

nehmhaltung von allen Ceremonien und Formali·

taͤten citra omnem conſequentiam & præjudicium
cujuscunque zu abſtrahiren / folgendes ſeye für

rathſamb und hoͤchſt noͤthig angeſehen und befun⸗

den / relolviret und beſchloſſen worden / und zwar

ſo viel das ite und ate Deliberandum , als zur De⸗

von Ver⸗ention und Sicherhelt des Ober⸗Rheins / auch

Verwahrung und genugſamer Verſehung beyder
am Ober / Graͤntz Veſtungen / Landau und Philipsbug ab⸗

gielend / ſo haͤte man wohl von Seiten dieſer 4 .

loͤbl. und der feindl . Gefahr am meinſten exponir⸗

ten Creyſen wuͤnſchen und ſehen moͤgen/ daß auch

von andern denen ReichsCreyſen / nach denen diß⸗

falls ſo ſorgl. u . hellſam errichteten Reichs ⸗Schlůſ⸗
ſen das Ihrtge waͤre gethanund beygetragen / folg

lich obangeregte Delenſion am Ober⸗Rhein ſamt

bemeldter beyden Veſtungen dardurch in ſolchen
Stand geſetzet worden waͤre/ daß loͤbl. erwehnte

4 . Creyſe bey der ſchon aller Orten androhender

feindlichen Gefahr nicht ſo aͤuſſerſt delolat haͤtten
ſtehen muͤſſen/ und gleichfalls ihre voͤllige Umſtuͤr⸗

zung / ſo GOtt in Genaden doch verhuͤten wollen /
zu befahren haben moͤgten . Nachdemmahlen
man aber dieſes fuͤr ein ſonderbahres Fatum aufj⸗

und anzunehmen / mithin auff alleinige Nochend 170 %

Errettungs⸗Mittel / ſo viel und weit ſich dieſer 4.

loͤbl. Creyſen Kraͤfften erſtrecken thun / dermah⸗
len zu zedencken gehabt hat / ſo bleibet es zuforderſt
bey deme / was ſo wohl wegen Verbeſſerung deren

Linien am Ober⸗Rhein / als auch der Keparation
beyder Veſtungen dandau und Philipsburg / und

dann daſeldſt noͤthig befundener Transportirung
ein / und anderer ſchweren Artillerte bey gegenwaͤrti⸗
ger Conferentz unterm 9ten dieſes vermoͤg Anſchluſ⸗
ſes / in anſchaffen der Genehmhaltung geſamter
Chur⸗Fuͤrſten und Staͤnden dieſer 4 . loͤbl. Creyſen
verabredet und reſolviret worden iſt ; weilen man

gleichmahlen auch hierdurch noch nicht den Statum

am Ober⸗Nhein dergeſtalten eingerichtet befindet/
daß man ſich auff eine verſicherte Defenſion zu ver⸗

laſſen hat / vielwentger aber bey ſolchen Umſtaͤn.
den eine daſelbſten doch ſo hochnoͤthige Offenſiv⸗

Operation vermuthen kan / ſo iſt
ad Deliberandum ztium , 4tum , 5tum ,

& Stum

ferner verabredet und beſchloſſen worden
⸗ ſich von Stellung

Seiten dieſer 4 . loͤbl. Creyſen nach allen aͤuſſerſtenſder Con⸗
Vermoͤgen und Kraͤfften dahin anzugreiffen / daßſtin genrien
erſtlichen deren mit und andern Orts / auch dieſund des

Reichs /und Aſſociations - Schuldigkeit mercklich U60
ge⸗

uͤberſteigende Mannſchafft / zu Anfang des Mo⸗ Wine
nats Martü meiſtentheils / laͤngſtens aber medio

ejusdem miteinander in completem muſtermaͤßi⸗

gen Standz atens mit einer numeroſen Feld⸗
Artillerie wohl begleitet ; ztens vermittelſt wohl⸗
eingerichteter Magazinen , admodiationen , Liv -

ranten und Commiſſariaten zu behoͤrtger Subſi⸗

ſtentz aller Orten verſehen ſeyn ; auch atens dar⸗

zu das noͤthige Fuhrwerck geſchafft ; und dann

5tens die groſſe Artillerie ſelbſten nach der Reichs⸗
Schuldigkeit mit allen erforderlichen Kequiſitis
entweder wuͤrcklich nach denen zur Operation an⸗

ſcheinenden Plaͤtzen ( wie ſchon zum Theil in die

Linien und Philipsburg geſchehen ) abgefuͤhret und

hergeſtellet / oder doch in denen darzu naͤchſt ange ⸗
legenen Orten / als Mayntz / Franckfurt / im -

mancable , und auff erfolgende Ordre der hohen
Gencralitaͤt zur vigoureuſen Operation parat ge-

halten / die zu ſothaner Reichs ſchuldigen Artille /

rie gehoͤrige Munition aber entzwiſchen relp. Lan⸗

dan und Ppllipsburg zuderen hoͤchſtnoͤthigen De⸗

fenſion oder allenfalls zu einer offenſiven Opera -
tion ſchleunigſt gebracht werden ſolle / wie man

dann auch ein und anderer Seits ſich uͤber ſothane
Reichs · Schuldigkeit zu loͤbl. Befolgung erbotten /
und man dieſes alles von Stiten mehrgemeldten 4 .

loͤbl. Creyſen ſchon ſo wohl Ihro Kayſerl . Maj .
als auch denen Herren General⸗Staaten / aus⸗

fuͤhrlich und ſpeciatim kund gemacht hat / und

nach dem allem gar nicht zu zweifflen / daß hoͤchſt

gedachte Seine Kayſerl . Maj . und das Reich die⸗

ſe dero und dem Reich ſo getreue und Ihr aͤuſſerſtes
Vermoͤgen zu Dero allerunterthaͤntgſten Ehren
und Dienſten daran ſtreckende Staͤnde die Ihnen
allergnaͤdigſt gethane Verſicherung alſo wuͤrcklich

in der That angedeyen / auch wohlermeldten Her· Unter

ren General⸗Staaten ſolche vermittelſt getroffenen Hoffnung

Alliantz⸗und Aſſociations· Tractaten ſo beſtaͤngtg18n
beye
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Kayſ. M. ſſen / ja verhoffentlich zu einer profirablen Offen⸗

ſiv - Operation denenſelben beyſtehen und Aſſiſtenz

leiſten werden / wann Sie zumahl ſehen ſolten/ daß
man hieroben noch in ſolchem Stand / daß etwan

durch ein und andern ſich ſo gewaltig hochertragen⸗
den und von Ihnen zuthuenden Zuſatz gegen den

Feind / und beſonders deſſen Kraͤfften deſtomehr zu

operiren / und Ihn dardurch zu divertiren / ei⸗

nige Entrepriſen nachtruͤcklich vorgenommen wer⸗

den koͤnten/ ſo iſt weiters fuͤr rathſam und hoͤchſt⸗
noͤthig erachtet worden / den mit dieſen 4 loͤblichen

Creyſen ohnedem ſpecialiter verallocürten loͤbl.

Weſtphaͤliſchen Creyß zu ſolchem Ende und ſchleu⸗
nigſt wohleingerichteter Afliſtir - und Huͤlffletſtung
zu animiren , auch daß ſolches von denen andern

dermahlen noch nicht in einer ordentlichen Creyß⸗
Verfaſſung ſtehenden Reichs ⸗Staͤnden ohnſaͤumig
geſchehen moͤge / an den Relchs⸗Convent auff das

angelegentlichſte belangen zu laſſen / welchemnach
man dann ſich von Setten dieſer 4 . loͤbl. Creyſen
nicht nur einer verſicherten Diverſion zu erfreuen/
ſondern auch einer prolitablen Detenſion zu Be⸗

foͤrderung des allgemeinen Ruheſtands zu getroͤſten
haben doͤrffe.

Weiters und endlich das Deliberandum 7 .& 8.

g belangend / als nemlich eine hinlaͤngliche Keme⸗

der Mas, dirung deren bißhero erlittenen Land und Leut ver⸗

derblichen Durchmarſchen / und daß denen diß⸗

Birr falls ſo verbindllch⸗errichteten Alſociations - Tra -
Eebtün , ctat , Reichs ⸗Schluͤſſen undMarch - Reglemen -

ten auff keine Weiß / auch nach ſo vielfaͤltig aller

Orten beſchehener Beſchwerden nicht nachgelebet
worden / da hat man ein ſolches von Seiten die⸗

ſer 4. loͤbl. Creyß allerdings mehr bedauerlich erſe⸗
hen muͤſſen / daß biß dato darinnen Uns kein Re⸗

medirungs Mittel anſchlagen wollen / entzwiſchen
aber doch gleichwohlen ſich durch dergleichen gegen

alle Buͤndnuß und Tractaten ja die Billigkeit
ſelbſten lauffende Dinge nicht gar zu Grund rich⸗

ten zu laſſen / ſondern ſeine zu Ausfuͤhrung ge⸗

genwaͤrtigen groſſen KriegsLaſt noͤthige Kraͤffte/
nach Moͤglichkeit beyzubehalten / ſo iſt die Abrede

ferner dahin genom̃en und geſchloſſen worden / daß
dißfalls und zuforderſt bey ereignenden Marſchen

vortraͤglich miteinander communiciret / derer je⸗

nigen Creyſe / welche ſothane Marſche betreffen
thun / Ihre March Commiſſarii oder andere ge⸗
braͤuchl . und der Sachen erfahrne Creyß⸗Bediente
zur gemeinſatnẽ noͤthigen oncertirung der Karch-
Route , und damit einem allein der Laſt nicht zu

viel auff den Halß falle / treulich beordert / ſodann
a tens bey ſolchen Marſchen allerſeits das zwiſchen
der Kayſerl . Hof⸗Kriegs „ Cammer und denen

asſoclirten loͤbl. Reichs⸗Creyſen / ſubdato Wten
den dten Febr . 170 . verglichene /und denen Her⸗
ren General⸗Staaten ſelbſt per Literas an ein und

andern Creyß approhirte March- Reglement pro
fundamento deren c tappen maͤßigen Verpflegung
halber und ſonſten genommen / fort ztens auff den

Fall/ da dieſer J . loͤbl. Creyſe ſelbſt eigene Tronp⸗
pen in deren Landen ſothanem Reglement nicht

nachleben und dargegen exceciren wuͤrden / dem⸗

jenigen Creyß / ſo den Exceſserlitten / auff vor⸗

Denckwürdiger Geſchichte . 9

gaͤngige Notification und glaubwuͤrdige Beſchei⸗
nung beſchehenenContraventionen von demCreyß /
deſſen Trouppen excediret haben / vermittelſt Ein⸗

haltung derer commandirenden Officiers Sold

und Gage behoͤrige Satislaction gegeben / endlich

aber wegen der frembden Trouppen und da ſolche
nicht nach gedachtem Keglement leben und zahlen
muͤſſen / mit mehrern Geiſſeln beſtmoͤglichſt pro⸗

ſpiciret / und darinnen ſo wohl als da ſich ins kuͤnff ,

tige wiederumb / wie bißhero gegen alles Verhof⸗

fen einige eigenmaͤchtige Einquartierungen ereig⸗

nen wuͤrden / einander an die Hand geg angen und

aſſiſtiret / oder aber auff dem Fall deren fich etwa

ex rationè militari ergebenden Einquartierung
zu billigmaͤßiger Satistaction und behoͤriger Zah⸗
lung verholffen werden ſolle / auch damit man ſich
um ſo weniger eintger Ungelegenheit dißfalls zu

beſorgen habe / und alle moͤgliche Præcaution von

Seiten dieſer 4 . loͤblichen Creyſen auch Vorſorg

tragen thne / ſoiſt noch ferners fuͤr gut / rathſam
und dienlich angeſehen und gehalten worden / auch

wegen dteſer unertraͤglichen Marſch⸗Beſchwerde
an den loͤbl. Reichs/Convent behoͤrige Nothdurfft
gelangen zulaſſen . Schlteßlichen iſt auch bey ge⸗

genwaͤrtigem Convent wegen des ſeithero alternir⸗

ten Haupt⸗Commando vorkommen / daß man ſich

dißfalls darnach richten moͤge / wie ſolches bißhe⸗
ro in dergleichen Faͤllen von denen allocürten loͤbl.

Creyſen gehalten worden / und weilen wegen el⸗

niger im Schwang gehender Fraͤnckiſcher Muͤntz⸗
Sorten es zwiſchen der Militz und dem Land⸗
Mann bißhero Ungelegenheit abgegeben / indeme

erwehnte Militz gemeine Sorten ſo hochnicht bey
beſagtem Land⸗Mann anbringen koͤnnen / als ſie
dieſelbe annehmen muͤſſen/ ſo iſt vor noͤthig an⸗

geſehen worden / ſolche Mʒuͤntz⸗Sorten auff ein ge⸗

wiſſes zu determiniren / dergeſtalten / daß die ſo

genannte alte trenteSols wie vorhin bey dem Werth
der 45 . Kr . gelaſſen / die neue aber vom Jahr
17056 . hoͤher nicht als zu Straßburg ſelbſt ad 36 .
Kr . ſo dann die quinꝛe pieces zu 12 . Kr . und dix

pieces zu 5. Kr . von der Miliß angenommen und

auch alſo ausgegeben werden ſollen / welches dann

jede loͤbl. Geſandſchaſſt behoͤrtger Orten zu beſor⸗
gen / und damit bey den Creyß⸗Trouppen dißfalls
das noͤthtge publiciret werde / uͤber ſich genom⸗

men hat .

Urkund deſſen iſt gegenwaͤrtiger Recels vier⸗

mahl gefertiget und von allerſeits gevollmaͤchtigten
Herren Abgeſandten unterſchrieben und geſtegelt
worden ; So geſchehen Heylbronn den 17 . Febr .

170 .

Von wegen des loͤbl . Chur⸗Rheini⸗
ſchen Creyſes .

( L. S. ) Johann George von Loſer / Chur⸗Mayn .
tziſcher Hoff⸗ und Regierungs⸗Rath .

Von wegen des loͤbl . Fraͤnckiſe Creyſes .

Ex parte des Hochſuͤrſtl . Ex parte Conventus

Creyſes Schreib⸗Ambt . Circuli .

J. L. E. v. J. A. v . Da⸗ JLE .v . Jac . Wilh .

Sarff / mer . Sarff . v. Foͤrſter .
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eriehlten theilet werden / dergleichen denn auch abgeſtattet
Vortrag und die gantze Kayſerl . Propoſition nach ihren ( 1)

Von wegen des löͤbl. Schwaͤbiſchen
Creyſes .

J. H . Dil⸗ J . F .b. Staff . J. F . v. Bock⸗ Wilh . Lud.
ger. horſt . meiſter . Masſuky.

( I . S. ) ( L. S. ) (L.S. ) (L. S. )

von wegen deß loͤbl . Ober⸗Kheiniſ .
Creyſes .

JFtied .Fa. J. D. Freyht. J. Huͤlſe⸗
ber . v. Wieſer . mann .

( L ) (L.S.) ( S. )

Auff Kay Kahſerl , Majeſt . ſolte auff ihren durch dero Ge⸗

ſerl. oben⸗ ſandten gethanen Vortrag auch eine Antwort er⸗

D. IHfF .
Krantz .

( LS9

von Herſtellung der Creyß⸗Mannſchafft ( 2) Be⸗

ſorgung des Proviants / ( 3) Anſchaffung zulaͤng⸗
licher Artillerie . ( 4) Errichtung einer Feid⸗Caſſa
handelnden Puncten wiederhohlet / und nachfol⸗

gendes dargegen abgegeben wurde :

gegebene Daß / ſoviel daserſte / als die Herſtellung der

Antwort Mannſchafft und deren Kecroutirung betrifft / die⸗

wegen ſelbe laͤngſtens medio Martü in completem und

(0 Muſtermaͤſſigem Stand / auch ein und andern

tingen⸗ Orts weit uͤber die Reichs⸗Schuldigkeit geſtellet ;

tien / ſo dann 2. zu ihrer aller vermuthender Orthen noͤ⸗

thigen Sublliſtentz / vermittelſt beſtaͤndig getroffener

Proviant
Admodiationen / wohl eingerichteter Magatins

und Artil , und auff alle erforderliche Weiß verſehener Com -

lerie. miſſariaten / verpfleget / wie weniger nicht z. zu

derſelben zu einer detenſix - oder offenſiven Opera -
tion deſto vigoureuſerer Erſcheinung mit einer /
neben allen behoͤrtgenRequiſitis , wohl beſpanten /

ſo wohl numeroſen Feid Artillerie begleitet / als

auch mehr loͤblich erwehnte 4 . Creyſe nachdeme am

eilfften Martii 1703 . außgefallenen Reichs ,

Schluß / mit ihren Contingentien an der ſchweren
Artillerte parat / und alſo / zu allerunterthaͤnigſten

Ehren und Dienſten Ihrer Kayſerl . Majeſtaͤt /
ſolcher geſtalt zu der bevorſtehenden Campagne
verſehen / eingerichtet und williglich ſeyn werden /
daß / in wohlbedaͤchtlicher Erwegung deren hierzu
erforderenden vielen Millionen Koſten / auch biß

anhero dißfalls ſo wohl / als durch die uͤber die

maſſen trequente auſſerordentliche / und wegen
der Etapenmaͤſſigen Verpflegung / gegen alle

Reichs ⸗Schluͤſſe und Allociations - Tractaten /

ohne die allergeringſte ſo vielfaltig geſuchte Keme⸗

r dirung / geſchehene grundverderbliche Durch⸗

verderbli⸗
Marches , ſo dann eigenmaͤchtige ſehr ſchwer und

chen Mar- harte Einquartirungen / auch groſſe feindliche In⸗

ches . vaſionen / und Brand⸗Schatzungen / wie weni⸗

ger nicht der dieſer 4 . loͤbl. Creyſen von denen an⸗

noch vermoͤglichſten Creyſen geſchehene Huͤlffsloß⸗
laſſung faſt voͤllig auffgeopfferten Land und

Leuten ſothaner 4 . Creyſen / dieſelbe gegen Ihro

Kayſerl. Majeſt , des allerunterthaͤntgſten Ver⸗

trauens Leben / ja ſich/ in betracht Dero zumoͤg⸗
licher Conlervation ihrer ſo treu und auffrichtig

10 Beſchreibung

meynenden Staͤnden jederzeit Preiß und Danck⸗

wuͤrdigſt erwieſener allergnaͤdigſten Kayſerlichen
Sorafalt und Reichs⸗vaͤtterlichen Milde / keines ] miſſariat mehrangejogenen 4 . loͤbl. Creyſen auch

Reichs u. Creyß⸗Geſch .

Wegs anderſt / mit allem unterthaͤnigſten Kelpect
und hoͤchſtgeziemender Devotion , perſuadiret hal⸗
ten / und ſeyn koͤnnen / als daß allerhoͤchſtbeſagte
ſeine Kayſerl . Majeſt . ſolchen beym 4ten und ſten

Punct mehr angezogener Propoſition bemeldeten /

und in Auffrichtung einer extraordinair - Com -
Arrich⸗

miſſariats. Caſſa , auch uͤber die Reichs Schul· tung einer

digkeit erforderter ſchweren Artillerie beſtehender Opera -

Laſt / dieſer 4. lobl . Creyſen faſt ohne Erhohlungſtions . Caſ⸗
zu Boden ſinckenden Armen und Kraͤfften allzu la⸗

ſchwer und groß zu ſeyn / allergnaͤdigſt erkennen /
alich umb do mehr / nach dero Reichs geprieſener
Kayſerl . Æquanimitaͤt/ behertzigen werden / wann

deroſelben von dero hoͤchſtanſehnlichen Geſand⸗
ſchafften ( wie man das geziemende Vertrauen auff
Sie ſetzet/ ſelbe auch darumb inſtaͤndigen Fleiſſes
und zum allerangelegentlichſten hiermit erſuchet )
des mehrem gehorſambſt referiret / und hinter⸗
bracht werden wird / in was vor einem Recht be⸗

daurenswuͤrdigen Zuſtand ſich deren dem Feind
ſo aͤuſſerſt exponirten beyden Veſtungen Landau Schlechter
und Phtlipsburg dermahlige Status , bey gegen⸗Betſor⸗

waͤrtigem Congreß und wuͤrcklich inſtehender Cam- gung Lan⸗

pagne , auch aller Orten ſchon androhender feind⸗ 10 5

licher Gefahr / allererſt herfuͤr gethan und was pg /
man von Seiten dieſer mehro gedachten 4 . Creyſen

dißſalls ſo wohl / als zu wuͤrcklicher Verbeſſerung
deren auch annoch in keinem voͤlligen Detenſions -

Stand geweſenen Linien am Ober ⸗Rhein / ob

ſchon es anderſt nicht / als vor einen dem gantzen

Roͤmiſchen Reich obliegenden Laſt kan genommen

werden / dannoch in Anſehung der ab ſolcher aͤuſ⸗
ſerſt einſtehenden Gefahr / ſo wohl der naͤchſt⸗als

entfernet ⸗gelegenen danden / nach der Ordnung /

zu befuͤrchtender voͤlligenUmſtuͤrtzung/ fuͤr Diſpo⸗
ſitiones und Remedirungen theils vermittelſt Her⸗
ſchleſſung eines Stuͤck Gelds / und allenfalls noͤ⸗

thiger Herſtellung der armen Unterthanen / zu ob⸗

gedachter Verbeſſerung der Linlen / theils auch

vermittelſt Anſchaffung vieler odo . Waͤgen und

Pferden / zu Transportirung einiger in bemeldten

Veſtungen befindlichen und gegeneinander zu ver⸗

wechſeln noͤthiger Artillerie / und dann theils durch

Auffbietung gleichfals vieler 100 . Schantzer / zur

hoͤchſt noͤthiger Reparation ſothaner Veſtungen /
und Herbeybringung darinnen erforderlicher Fa⸗

ſchinen und Palliſaden / bey gegenwaͤrtigemCon⸗

vent gemacht und wie man ſothaner Dilpoſitio⸗
nen Beſorgung relpectiys des Kayſerl . General

Feld⸗Marſchalls Freyherrns von Thuͤngen Ex⸗
cellentz ꝛc. und des loͤbl. Fraͤnckiſchen Creyſes Herrn
General Feld⸗Zeugmeiſtern von Erffa ſo dermah⸗
len in obermeldten Linien commandiren thut /
wüurcklichen / vermittelſt an Sie abgelaſſener
Schreiben uͤbertragen / ſo dann ſich wegen des in

oͤffters erwehnten Veſtungen hauptſaͤchlich an

Pulver und Bley / auch beneben befindlichen
Abgangs dahin erbotten habe / dißfalls ſein nach

der Reichs⸗Artillerie Schuldigkeit proportionir⸗
tes Quantum reſpectiye in Philipsburg und Lan⸗

dau zur cyentualen defenſiv - und offenſiven

Operation zu hinterlegen . Daß aber von Seiten

allerhoͤchſtgedachter Sr . Kayſerl . Majeſt . Com⸗
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Relchs⸗u . Creyß⸗Geſch . SDenckwuͤrdiger Geſs ichte . 1I
die Zumuthung gethan werden wollen / daß ſocha⸗

ne Creyſe dle voͤllige Erſetzung des in dickberuͤhm⸗
ten Veſtungen befindlichen gaͤntzlichen Abgangs
entweder auff ſich allein uͤbernehmen/ oder dißfalls /
und in Betracht eines gemeinen Reichs⸗Laſtes /
ſihren Credit vor das gantze Reich / und / unter

erhoffender Genehmhaltung / engagiren / und

ermittelſt ſolchen engagements , allen ſothanen
Abgang præſtiren und erſetzen laſſen moͤchten / da

iſt ſothane Zumuthung / als etliche Tonnen Gol —

des erſteigend / theils dieſer loͤbl. Creyſen Kraͤfften
ohnertraͤglich / theils des dißfalls noͤthigen Credits

halber quoad effectum ohnerfindlich / auch caſu

quo dannoch ob inſtantiſſimum moræ pericu -
lum der Zeit nach nicht anreichig und dann der⸗

gleichen Dinge fuͤr das gantze Roͤmiſche Reich

lich / zumahlen aber in obangeregte Zumuthun⸗
gen zugehelen umb do weniger dieſen 4 . Creyſen
verantwortlich vorkommen / als allberetts / von

Reichs wegen / bekantlich 6 . Roͤmer⸗Monat / zu

noͤthiger Defenſion der Veſtungen Kehl und Phi⸗
lipsburg beliebet worden / und nun zu gedachtem

Philipsburg und Landau in Zeiten haͤtten emploi⸗
ret werden koͤnnen / oder noch zugebrauchen ſeynd/
das an Sie / dieſe Creyſe / aber nunmehro erſt diß⸗
falls geforderte Geld⸗Quantum der Zeit / kuͤrtze
halber / ſo ohn aufſbring⸗als der Sachen ſelbſt
nicht hinlaͤnglich iſt / ſo daß / da man von Sei⸗

ten mehr und oͤffters gemeldter 4 . loͤbl. Creyſen
das Selnige / weit uͤber die Reichs Schuldigkeit
rechtſchaffen treu / auffrichtig / und mit Aufſopf⸗
ferung Guts und Bluts / zu mehr allerhoͤchſt be⸗

ſagter Sr . Kayſerl . Majeſt . allerunterthaͤnigſten
Devotion allerdings / und zu einer verwuͤnſchen·
den Befolgung anderer viel vermoͤtzender Creyſen /
gethan hat / auch damit / obangeregter maſſen /

obſchon mit aller aͤuſſerſter Anſtrengung Land und

Leuthen / ohnverrucket / und ohnverdroſſen conti -

nuiren wird / Se . Kayſerl . Majeſt . dieſes alles

Ihro zu Hertzen dringen / Dero Reichs vaͤtterlt⸗
chen Milde und Clementz nach / zu Gemuͤth faſ⸗
ſen / und Deroſelben allerhoͤchſte Kayſerlichen
Gnade dieſen⸗Dero treu ⸗allerunterthaͤnigſt und

gehorſamſten Staͤnden / zu Ihrer hoͤchſt noͤthigen
Auffrechthaltung und Errettung / dahin preißwuͤr⸗
digſt auch hoͤchſt conſolable angedeyen laſſert wer⸗

den / damit Ihnen / uͤber Ihre dermahlige das

Vermoͤgen faſt uͤberſteigende Præſtationes , nichts
weiters zugemuthet / ſondern Ste vlelmehr ſich
auch deſſen / damit der grundguͤttge GOtt Se⸗
Kayſerl . Majeſt . durch Deroſelben allerhoͤchſte und

Dero hohen Allitrten Waſſen / vertntttelſt ex ho⸗

ſtico einziehender Contributiogen / und in dem

Reich gedaͤmpfften Unruhe / auch ſonſten / als

des Reichs allerhoͤchſtesOberhaupt / geſegnet / zu
erfreuen haben / ſo dann / da die feindliche Gefahr
von Tag zu Tag / ja yon Stund zu Stund / diefer

4. loͤbl. Creyſen / obſchon denen bekandten Allo⸗

ciations - Tractaten ſo wohl / als Reichs Schluß
gemaͤß eingerichteter Armatur nach / dannoch ohn⸗

abhauͤltlich anwachſet / gleichfals / und nach Ein⸗
gangs bemeldter allergnaͤdigſter Auffmunterung /
auch allerhoͤchſterfreulicher Verſichernna / daß dero
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bey allhieſigen Convent vorzunehmen allzu bedenck⸗

Trouppes wuͤrcklichanmarſchiren / une zur Reichs· 7075
Armee ſtoſſen / auch Ihro allergnaͤdigſt gefaͤl⸗
lig ſeyn laſfen moͤge/ die andere Reiche⸗Creyſe zu

dergleichen Allociations -und Reichs⸗Schlußmaͤſ,
ſigen Huͤlſſe / Anmarſch / Einrichtung noͤthiger
Magazins und Anſchaffung erforderlicher Feld⸗
und ſchweren Artillerie / allergnaͤdigſtaufzumun⸗
tern und zu ermahnen / damit man um ſo mehr
mit rechtem Ernſt und Nachtruck / vermittelſt
treu und auffrichtig zuſammen geſetzter Reichs

Kraͤfften / ohne den allergeringſten von Seiten
der hohen Alliirten zugewarten habenden Vorwurf
dem Feind dermahlen einen beſtaͤndigen / und zut

Reputation auch Ehre des lieben teutſchen Vat ,
terlands gereichenden Frieden abzwingen koͤn
ne ꝛc. ꝛc.

Was an die Herren Staaten geſchrieben iſt aus Wie 58 Hek⸗
oben angefuͤhrten dem General Dopff auff ſein Anren Staa⸗
fragen gegebenen Antworten ſchon zu erſehen geàten geant ,

weſen . Das an Weſtphaͤl . Creyß in dem Recelwortet
abzulaſſen reſolvirte Schreiben erfolgte / und wurwird /
de in ſelbigem die anwach ſende FeindsGefahr am

Ober⸗Rhein / was man dargegen moͤglichſt ver⸗

fuͤget / wie man doch andrer Creyſe Huͤlffe un

umbgaͤnglich noͤthighaͤtte/ vorgeſtellet / auch umb
deren baldige Allociations - mäͤſſige Leiſtung zum
beweglichſten gebeten .

Der Ober⸗Rheintſche Creyß war den 23 . Fe· Ober⸗
bruarii wiederum zuſammen kommen / ſeine vort⸗Rheinif.
gen Jahrs getrtebene Berathſchlagungen wieder Erevßeon⸗
fortzuſetzen / darinnen das zu Hallbron beſchloſſe⸗ 15555

*

ne genehm gehabt / die darzu erforderliche Unko Hollton⸗
ſten auffubringen 3 oder / da es noͤthtg/ 4. Roͤ niſche
mer⸗Monate bewilllget / die Execution derer Mo¶Condluſa

roſen abermahl beſchloſſen / auch Graf Warten⸗

berg· und Vehliſche Admiſſion zu Sitz und Stimm
auff denen Creyß,Taͤgen weiter außgemacht wor
den / da denen vorigen Creyß⸗Schluͤſſenein genuͤ
gen geſchehen und ſich beyderſelts Grafen liegend Nimbk
Guth

im
Cre eſchaff , iuth im Creyſe angeſchafft auch auff ſolches eine! Gafen

ordentlichen Anſchlag kuͤnffttger Reichs undſvon Veh⸗
Creyß⸗Præſtationen genommen hatten . Deulen und

Graf von Warkenberg beſaß über Rhein einigeſ Warken⸗
Guͤter/ welche der freyen Relchs⸗Ritterſchaff . wirckt
biß dahin mit Ritter ⸗Steuren verhafft geweſen wembris
von welcher Er ſie / tatt Senehmhabung Kayſerl . ſan /

Majeſtaͤt / durch Erlegung 12000 . fl. zur Rit⸗
terſchafftl . Calla loß, und hingegen dem Creyf de
contribuable gemacht und mit einem AnſchlagNice egu⸗
von 6 . fl. beladen / auch anbey verſprochen hatte / ſtert und
daß noch ein mehrers drauff geſett werden koͤn ſiu einem
te . Auff die Reichs freye Herrſchafft Bretzen Anſchlag
heim nahm der Graf von Vehlen 8. fl. ums nack berſtans⸗

dieſem Fuß mit Reichs und Creyß⸗Anlagen das
N

Seine zu leiſten / und erhielt die Sache ihre
endliche Richttgkeit / beyderſeits Herren Grafel
aber wuͤrcklich Sitz und Stimm . Es iſt ſchon
vorigen Jahrs berührt worden / daß bey die⸗
ſem Creyſe die Frage vorkommen . Ob manſ
bey dem dißmahl erhoͤhetem Fuſſe der 180 . Hak
Roͤmer⸗Monate bleiben / oder es bey dem laſſeßSpia f
wolte / was der ordentl . Anſchlag gewoͤhnl . Matri Laubach
cul mit ſich braͤchte ? und gab es itzt noch tmmeiWaldeck /

Streit deshalben . Die Graͤfl . Haͤuſer Iſenburz Iſenburg

2 und

4
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1707 . und Waldeck wolten davon abgehen und Erleich⸗ziehung des mehrhoͤchſtgedachtenFürſtl . Collegu1707 .

wegen terung / Solms⸗Laubach aber eine bey allen Staͤn⸗erfolget . Die Gruͤnde welche ſie vor ſich zu haben
Kriegs⸗ den des Creyſes durchaus zu beobachtende Gleich ·meinten / wurden hier und dar mit X. Haupt,Ur⸗ Einige

heit haben / worinnen ihm auch von einigen an · ſachen bekant gemacht / und funden Sie gut und deſſelkigen
7

5
dern Beyfallgegeben wurde . Es erbot ſich/ wenn noͤthig an Ihro Kayſ . Maͤj eine allerunterthaͤnig /ſchreiben

da dieſe ſein jeder im Ereyſe das Selnige gleicher Geſtaltſte Vorſtellung wegen des Vergangenen zu thun / deßhalben
auf durch⸗ thaͤte / nicht nur bey der Erhoͤhung von 180 . Roͤ⸗ auch in Anſehung des Kuͤnfftigen die Bitte anzu an Kayſ .

Ghende mer⸗Monaten wrilllg zu bletben / ſondern noch ein ] fuͤgen/ Selbte Ihres Allerhoͤchſten Orts aller May .

hoͤhers und auff 200 . Roͤmer⸗Monate zu willigen ; gnaͤdigſtgeruhen moͤchten / das Werck perpetus

ſtandis da aber eine ſo groſſe Ungleichheit waͤre / davon Capitulationis , oder / einer immerwaͤhrenden
dringen . ſes eine Deduction undLiſte des hier und dar nicht Capirulation wiederum in Gang bringen zu helf⸗

geleiſteten uͤbergeben hatte / wolte es nicht mehr fen / darmit geſamte Reichs⸗Staͤnde in dieſerley
nach dem erhoͤheten/ ſondern gemeinen Anſchlag ] und andern Sachen eines gewiſſen verglichen /
beytragen / anziehende / daß ſonſt ſeine Unter · und mithin die Klage / daß dieſe oder jene zu an⸗

thanen / bey anderer Uberhebung / zuviel tragen drer Nachtheil / einſeitig handelten / gehoben wuͤr⸗

und druͤber zu Grunde gehen muͤſten und dergl . m. ] [ de . Die Fuͤrſtl. Geſandten meinten um ſo viel⸗

die nun als zu wenig gegen andre præſtirende in mehr befugt zu ſeyn / Sich in dieſer Sache zu re⸗

obgedachter Liſte angezeigt waren / mochte es wohl gen/ da in ehemals vorgeweſenem Wercke der im⸗

verdroſſen haben / und ſolte ſonderlich Chur⸗merwehrenden Capitulation ihrem Collegio von

Mayntz gar unwillig geweſen ſeyn / daß man es dem Churfuͤrſtl. zugeſtanden worden / daß Sie

im Ober⸗Rheiniſchen Creyſe / wegen Koͤnigſtein / bey ſolcherley Dingen concurriren ſolten / und

einiges Mangels an ſeinem Contingent beſchuldi ·meinten / daß das einmahl verwilligte Ihnen nicht

gen wollen / da es doch ſonſt das Seine ſo patrio · verſaget werden moͤchte / ob gleich mehrgedachte
Wayntz tiſch that . Demmochte nunſeyn / wie ihm wol⸗ immerwaͤhrende oder beftaͤndig· veſtzuſtellende Ca⸗

W te / ſo brachten doch die mehriſte Stimmen den pitulation , allerhand Schwierigkeiten halber/
Solms⸗ Schluß heraus ; ( was auch dargegenſonſt einge⸗noch nicht zum endlichen Stande gekommen .
Laubach / wendet und daß man ſich andre in ſeinen Beutel ] Was nun dem beygebrachten zufolge von Schwe⸗

daß esei⸗ nicht votiren laſſen wolle / bey Creyß und Reichs⸗
nes De. Taͤgen behauptet zu werden pfleget ) es muͤſte bey

ſchmdigt demelnmal an Kayſer und Allüürte Verſprochenen

worden /
bleiben / und man biß zu erfolgendem Frieden / auff

rationa dem erhoͤheten Fuſſe beſtehen / ſey auch in derer

Koͤnig⸗ Staͤnde Maͤchten nicht abermahln eine Aenderung
ſtein vorzunehmen / wolle ſich ferner ketneswegs ſchicken

von gemeinſam gefaſſeten Schluͤſſen / einem oder

dem andern inſonderheit zu Gefallen / abzugehen /
wolten dieſe nicht mit Stellung der Mannſchafft
und Beytrag zur Caſſe bißher gewoͤhnl . Maſſen
fortfahren / muͤſte und wuͤrde man mit der Exe⸗

cution gegen Sie verfahren ; und darbe blieb es /

was auch ander Seits geſchrien wurde / man ſol⸗

Schluß in te nur durchgehends beym Creyſe ſelber thun / wor⸗

der Sache zu man einen oder andern durch Execution zwin⸗

durch di - gen wolte / ſo wuͤrde es gar nirgends keiner Kla⸗

Putirte ſge/ noch weniger Execution bedoͤrffen/ ꝛc. die

Niajora . Creyß⸗Verſammlung ſelbſt gieng im April biß auf
weitern Beſcheid / auseinander / die Beſorgung
geſchwinder Dinge dem Directorio uͤberlaſſende/
welches die Geſandſchafſten / bey Vorfallenheit
wichtiger Sachen / zuſammen beſchreiben / mit⸗

hin der Creyß⸗Tag nicht fuͤr geendigt gehalten /
nur die Seſſion oder Zuſammenkunfft biß nach der

Campagne auffgeſchoben ſeyn ſolte .

Fürſtl. Binnen der Zelt da die bißher erzehlte Dinge
Follegium verhandelt wurden und vorgilengen / hatten ſich
übelzufrie⸗ noch andre Sachen an dem Reichs ⸗Convent erge⸗
den / daß ben / und eintge aus dem Fuͤrſtl . Collegio , we⸗

6 kt gen der ohne ſeinen Vorbetwuſt wolder Coͤlln und

und Bay⸗ Bayern erfolgten Acht / wetter gereget / nachdem

ern / ohne ſchon vorigen Jahrs / bald nach Verkuͤndigung
Seine Zu⸗gedachter Acht / ein und anders dißfalls ab Sei⸗

liehung/ ten gedachten hohen Collegii vorgangen war / mit

fWun,
welchem die Acht an ſich ſelbſt nicht gemißbilliget /
aur geahndet wurde / daß man ſelbige ohneZu⸗

den ⸗Brehmen / Daͤnnemarck⸗Holſtein / Eyſe⸗
nach / Gotha / Coburg / Altenburg / Wolffen⸗
buͤttel / Würtenberg / Mecklenburg / Heſſen
und Henneberg unterzeichnet / wurde Kayſerl .
Principal⸗Geſandten / umb es welter an Ihro M.
zu bringen uͤberreichet. ‚

Kayſerl . Maj. nahmen allergnaͤdigſtauff / daß Darauff

ſich beſchwerende Fuͤrſten mit der Achts / Ertlaͤrung Kayſ . M .

an ſichſelbſt zufrieden zu ſeyn bezeuget / ob ſie gleich
bey der Art und Weiſe Sie zu erkennen und zu

verkuͤndigen / wegen Ihrer Nicht ⸗Zuziehung ein⸗

und anders erinnert haͤtten/ und gaben zu verſte⸗
hen / daß Sie ihres allerhoͤchſten Orts gar gerne

ſehen wuͤrden / wenn man dißfalls ein gewiſſes un⸗

ter ſich / dem Churfuͤrſtl . und Fuͤrſtl. Collegio
nehtnl . ausmachte / auch das Geſchaͤffte dahin

zlelender immerwaͤhrender oder beſtaͤndiger Wahl⸗

Capitulation vor die Hand nehme und zu einem

endlichen Schluß befoͤderte / lieſſen dieſemnach an
Dero Principal : - Commiſſarium folgendes ab / dar⸗

mit es dieſer denen Fuͤrſtl. weiter bekant machte :

Uns haben Ew . Lbd. den 17 . verwichenen Mo⸗
mittelſt

nats Aprilis unter andern gehorſambſt berichtet / Schrei⸗
was maſſen diejenige Fuͤrſtl. Geſandſchafften / ſo bens an

unlaͤngſt hie in puncto Bannĩ die Reſervation ge/ Ihren
than / bey Ihre um unſere vertroͤſtete Antwort und

6

Erklaͤrung geziemende Erinnerung thun laſſen 3 Feinnn
ſarium

Wir haben ihnen ſolche in Ew . Lbd. bald darauff autwortet .
erfolgter Ab weſenheit um ſo weniger geben koͤnnen/
weilen gedachte Reſervation nur in genere unterm

Nahmen verſchledener Zuͤrſtl. Geſandſchafften un⸗

terſchrieben / dem Verlaut nach aus der beyge⸗
legten Verzeichniß einige wieder ab / und andere

wieder zugangen / und Uns dannenhero nicht wiſ⸗

ſend geweſen / an welche Geſandſchafften eigent⸗

lich ſolche Antwort zu ſtellen / oder zu inlinuiren

waͤre. Nachdem nun aber Ew . Lbd. ſhoffen
ü
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wir gnaͤdigſt/
daß ſie Weiench Geſandten / ſo ihre mehrgemeld⸗
te Reſervation uͤberrelchet / zuſich fordern laſſen/
und thnen unſere gnaͤdigſte Antwort dahin erthei⸗

len wollen / daß gleichwie die von ihnen bey Über⸗

gebung der Releryation angehenckte Erlaͤute⸗

rung / daß nemlich bey keinem
Ih
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Ihrer Principalen
oder Committenten die Intention oder Meynung
ſeye / die wohlverdiente Achts ⸗Erklaͤrung zu ver⸗

richten / oder umzuſtoſſen / ſehr gerecht ſey / und

uns zu ſonderbahrem Gefallen gereiche / alſo auch
Wir nicht zweiffeln / daß wenn gedachte Ihre

Principalen und Committenten ſich zuruͤck zu er⸗

ſrinnernbelteben / was vor bey und nach derjuͤng ·
ſten Relchs⸗Krlegs⸗Erklaͤrung vorgangen / ſie

ſelbſten leicht erkennen werden / daß wir bißhero in

denen Achts⸗Sachen anderſt nicht verfahren koͤn⸗

nen ; damit aber inskuͤnfftig alle dergleichen Be⸗

ſchwerde evitiret werden moͤge/ ſo werde Uns ſehr
lieb ſeyn / daß nicht nur dasjenige / was ſupermodo
& ordine declarationis Banni ſchon chedeſſen bey
fuͤrwehrender Reichs⸗Verſammlung zwiſchen den

beyden hoͤhern Reichs⸗Collegüs gehandelt worden /
reaſſumirt und daruͤber eine neue Reichs · Conſti⸗
tution auffgericht / ſondern auch die übrigen Ma -

terien der perpetuirlich / oderbeſtaͤndigen Wahl⸗

Capitulation wieder vorgenommen / und zu aller⸗

ſeitigen Vergnuͤgen voͤllig ausgemacht werden.
Geſtalten Wir ein und anders ſo wohl als Roͤm.

Kayſer von hoͤchſten Amts wegen / als auch im

Nahmen und von wegen Uaſers Ertz⸗Hauſes zu

befoͤrdern/ und zu behoͤriger Orten dienſame Er⸗

innerung zu thun nicht unterlaſſen wollen . Wir

haben die Zuverficht dieſe Amwort werde die In⸗

tereſſe Fuͤrſten vergnuͤgen.

Eoange
Ben der Sorge fuͤrdas leibl. wolte man doch

Eopus
hier und dar des geiſtl . nicht vergeſſen / und ag

wird von denen Evangel . nochimmer die ihnen gefaͤhrliche
Preuſſen Clauſul des nunmehr von Franckreich elbſte gebro⸗
erinnert / chenen Ryßwickiſchen Friedens im Sinn / wie

denn ſonderlich Brandenburg dem Evangel . Cor -

pori nachdruͤcklich recommendiren ließ / es moͤch⸗

eiten bedacht ſeyn / wie das ehemals
wickiſchen wegendteſer Glaulul beliehte bey einem ſich etwa

Religions ereignenden Frieden / ins Werck gerichtet / und

drelßrung

dencen engäruzlichen Abſchaffung ſelbigem einverleibet

ſhhirde⸗
Leicht begreifflich war es / daß wider aͤuſ⸗

ſerliche Gefahr kein beſſer Mittel / als innerliche
Einigkeit / zu finden ſey / deshalben auch beym
Evangel . Corpori getrachtet wurde / denen Ver⸗

bitterungen unter ſich / zwiſchen Lutheriſchen und

Reformirten zu wehren / und denen vlelmahl zu

hitztgen Theologen alle Laͤſterungen / auch ſo un⸗

noͤthige als unnüͤßliche Anzuͤglchkeiten / in Ab⸗

handlung der ungleichen Meynungen / zu vermei⸗

auch bem den . Wie
deshalbenuͤbern

Profeſſor Edzardi in

55 Hamburg vorigen Jahrs Klage kommen / auch

—Deg B. r . ſelbigem Einhalt bedenutet worden war ; ſo ſtelete
Ri man nun dem Evangel . Corporĩ vor / daß es Re⸗
Reformir⸗formirte in aͤltern und neuern Zeiten hier und dar

tezu ſteu⸗ nicht
beſſer gemacht / ſondern ſo genannte Luthe⸗

ren / raner rauh genug/ ja manchmahl recht abſchen⸗

lich angelaſſen haͤtten / davon auch hier nicht erſt

Denckwürdiger Geſchichte .

Sachen Bewandniß in einer Evangel .

*
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zuwiderholende Beweißthumer und Excerpta au 5
ihrent Buͤchern dargeleget wurden / bey welchen ber

Conſerenß
zu Regenſpurg der Schtß hernach unterm 4.
Junit dahin ausfiel : Es wuͤrde erlnnerlich

ſehn,
was unter den 6. Nov . des abgewichenen Jahrs /

wegen der von dem Hamdurgtſchenbrofeſſore Ed -—
zhardi unter dem Nahmen Contutatio ſcripti
Strimeſiani heraus gegebenen Schrifft vor ein

Concluſum verfaſſet worden . Wie es nun da⸗
bey nochmaln das Bewenden hat / als iſt annebſt
auch gut befunden worden / Koͤnigl. Majeſtaͤt in

Preuſſen / ( wie hiermit beſchiehet ) geziemend zu
erſuchen / daß Sie geruhen moͤchten den D. Stri⸗

meſium , und andere in Dero Landen befindliche

reformirte Theologos , wegen Ihrer in denen

communicirten Gr⸗We der Evangel . Lu⸗

theriſchen gebrauchten Ungebuͤhr und Hefftigtet
Dero beretts gethanen Erbiethen nach ebenmaͤſ⸗

ſig behoͤrigen anzuſehen/ und Selbige zu der ver ,

moͤg des Inſtrumenti pacis erforderten Beſcheiden⸗

hettn achdruͤcklichSabee zu welchem Ende

auch alle uͤbrige?Ae Reichs⸗Staͤnde hie⸗
durch gleicher Geſtalt angelange werden ; aller⸗

maſſen nicht wentger bey dem geſamten Corpore
no tmahl, noͤthig erachtet worden / alle / ſo wohl
in als aus Land Schmaͤh⸗Schrifften von beyden

Theilen in denen Reichs⸗Landen nicht zu dulten /
vielweniger ſo vlel die unger uhrl. Expreſſiones be·
trifft / in oͤffentlichen Scriptiszuallegiren / oi dern

alle dergl . Schrifften zu contilciren .

Preuſſenſuchte ſonſt im Reiche mehrere Tole - und Re⸗
ran derer Proteſtirenden unter Sich zuwege zu ſormirten

bringen / und ließ
16900

Evangel . Cor
Pori vor bey Luthe⸗

ſchlagen es moͤchte ſelbiges doch die Re ichs,ulkeſteh
Staͤd rmöten

5 wo mehr als 20 . Refor - eg Reli
mirte Familien ſich in einem Orte befaͤnden/ den⸗gions Ex⸗

ſelblgenerlaubt wuͤrde allda auff ihre Unkoſten eine ercitium

Kirche zu bauen / auch geiſtl . Schulbediente und zuwege

Kuͤſter zu beſtellen ; dieweil Koͤnigl. Preußiſche zuzu buingen .

Maj denen Lutheriſ . in Dero Landen dergl . zu ver⸗

ſtatten geneigt waͤre / und meinte man daß ſonder⸗

lich das Abſehen geweſen ſey / denen Reformirten
in Franckfurt am Mayn und zu Nuͤrnberg zu ei⸗

nem Gottesdienſt binnen denen Ring⸗Mauren zu
verhelffen / es wolte aber dergleichen Anſinnen und

Erbitten/ ob es ſchon manchen an ſich ſelbſt nicht
unbillich ſchien und ſonderlich von Wuͤrtenberg
beliebt worden / weiter keinen Platz finden / und

Aee die Sache geſaͤhrlich zu machen / mit

dem Vorſtellen / man haͤtte geforſchet / ob auch

Reſormitte / auff den Fall des ihnen zugeſtande
nen Cultus publici bey thren gewoͤhnlichen Kir⸗
chen⸗Conventen einen Beyſitzer des Lutherriſchen
Magiſtrats annnehmen wolten / der Achtung gaͤ
be / daß nichts wider das gemeine buͤrgerl. Weſen
vorgenommen wuͤrde/ undſo viel gemercket / daß
man ſich Reformirter Seits nicht darzu zu verſte⸗

hen gedacht / welches doch nachzugeben keiner

Reichs⸗Stadt rathſam / dieweil es ein Weg waͤ⸗

re Rempublicam in Republica zu vielem Nach⸗

theil anzurichten / das man denn an ſeinen Ort

geſtellet ſeyn laͤſſet.

170 .
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Da es hier im Kirchl . Weſen blieb wie es gewe⸗

ſen 3 ſo wolten ſich auch die Sachen am Ober⸗

Rhein nicht beſſer / als man ſie ſonſten gefunden

hatte / anlaſſen / ob gleich die Gefahr ohnverbor⸗

gen war / und ſich der Feind im Elſaß bedencklich

regte / hielten doch manche auch wohl Generals

ſelbſten dafuͤr / die Anſtalt ſey durch Beyziehung
derer Voͤlcker u .ſ . w. dergeſtalt gemacht / daß

nicht zuvermuthen es werde ſich der Feind /
ohne ſonderbahre Verſtaͤrckung/ worzu es der Zeit /
i . e. im halben Mertz / noch wenitz Anſehen haͤtte/
unterſtehen wider uns otfenſive zu agiren / mit

eingetrettenem April ſchien es / ſolcher Meynungs
nach / ſo ſtill uͤber Rhein zu ſeyn / als wenn da⸗

ſelbſten kein Feind vorhanden waͤre/ und kan wohl

ſeyn / daß dergleich auch dem en Chef commandi -

renden General vorkommen / und darbey mit man⸗
cher Anſtalt / ſonderlich voͤlliger Herbeyziehung al⸗

ler zuhabenden Trouppen nicht ſo ſehr geetlet wor⸗

den / zumahln da die Verſorgungs⸗Mittel dero⸗

ſelbigen nicht immer gnugſam bey Hand geweſen .
An Erinnerungen fehlte es nicht ſich in beſtmoͤg⸗
lichſte Poſitur zu ſtellen / und hatten die Herren
Staaten wlederum ſo vlel erfahren / daher ſie ſich

genoͤthiget iu ſeyn erachteten mit einer gar nach⸗

druͤcklichen Schrifft abermahls beym ReichsCon⸗

vent zu erſcheinen / und ſonderlich ſich uͤber allzu

ſchlechte Verſorgung der wichtigen Veſtung Lan⸗

dau unterm dats Haag den 3. Mertz 1707 . dahln

zu beſchweren / daß ſie / Herren General Staꝛten /

Campagne , nicht unterlaſſen / dem Reichs⸗Con⸗
vent vorzuſtellen / wie hoͤchſt noͤthig es ſeye / daß

bey allen hohen Alllirten auff bevorſtehenden Feld⸗

zug alles benoͤthigte bey Zeiten zu beſorgen / damit

ſonderlich an der Rhein⸗Seite nicht allein Defen⸗

ſive , ſondern auch Oflenſive zu agiren / ſie haͤtten
auch die gute Hoffnung / daß nicht nur gute Keſo⸗

lutiones deßwegen genommen ſeyn / ſondern auch

ſelbige zur wuͤrcklichen Execution , ohne welche die

beſte Reſolutiones ohne Effect blieben / wuͤrden ge⸗

bracht werden / wie es billlg / daß in gemeinen
Krleg / alle / obwohl nicht gleicher Gefahr expo⸗

nirte Glieder / zum gemelnen Beſten das Ihrige

ditſchlech⸗
te Verſor⸗
gung Lan⸗

bauvor⸗
geſtellt .

mit beytruͤgen : Sie koͤnten aber nicht umbhin /
dem Reichs⸗Convent auffs neue vorzuſtellen / wie

ſie gewiß benachrichtiget / daß die importante ,
in dieſem Krteg mit ſo viel Blut und Koſten ſchon
zweymahl eroberte und der feindlichen Gefahr am

meiſten exponirte Veſtung Landau / von deren zu

einer guten Delenſion erforderlichen Nothwendig⸗
keiten gantz entbloͤſet / und die in letzter Eroberung
gemachte Brechen nicht einmahl reparirt ſeyn/
ohnerachtet deß ſtarck gehenden Geruͤchts / daß die

Feinde auff dieſe Veſtung ihr Abſehen gerichtet ;
Sie koͤnten nicht bergen / daß es ſie ſehr bekuͤmme⸗

re / daß vor einen Ort von ſolcher Wichtigkeit ſo

wenig Sorge getragen werde / und ſie noch mehr
ſchmertzen wuͤrde / wann derſelbige / auß Man⸗

gel zeitlicher und gnugſamer Verſorgung / ohn⸗
verantwortlich ſolte verlohren gehen ; da ſie auch
zu deſſelbigen zweymahliger Eroberung das Ihrige
mit beygetragen ; wolten dahero nochmahlen in⸗

nach der voriges Jahr glorwuͤrdigſt gẽendigten⸗

auffs foͤrderltchſte die noͤthige Orares dahin

diſponiren/ daß dieſer importante und ſoſeht ex

ponirte Ort in behoͤrigen Defenſions· Stand ge
bracht und mit Artillerie / Munttion / Lebensmit⸗

teln und allen andern Nothwendigen dergeſta ' t
moͤchte verſorgt werden / daß er im Fall eines An⸗
grifſs eine vigoureule Gegenwehr leiſten koͤnne .

Mit Philipsburg / allwo der Gineral von

Thuͤngen das Ober⸗Commando hatte / war es
auch noch nicht / wie es ſeyn ſolte / ob gleich von

denen zu ſeiner Verſorgung gewledmeten Roͤmer⸗
Monaten ein und anders eingegangen und biß it
die 16000 . vorraͤthig vorhanden war . Man

entſchuldigtenoch nicht geſchehene Anwendung des

liegenden Gelds mit der groſſen Hitze des abgewi
chenen Jahrs / bey welcher ſich in dem Moraſti⸗
gen Ort / ohne groͤſte Gefahr anſteckender toͤdtl.
Seuchen vor Guarniſon und Buͤrgerſchafft / nicht

arbetten lieſſe / wolte auch dermahln das Geld lie⸗
ber zu Anſchaffung Kriegs und Mund⸗Proyifion ,
auff den Fall einer auszuſtehenden Belaͤgerung be⸗

halten/ und anders / an deſſen Stelle / von noch
ruͤckſtaͤndigen Roͤmer⸗Monaten / zur Ausbeſſe⸗
rung des VeſtungsBaues haben . Das waren
nun alles nicht die beſte Aſpecten / und wie di⸗

Herren Staaten ihr kraͤfftig ermahnendes Beden
cken abgegeben ; ſo ließ auch die Koͤnigin in En⸗
gelland / durch ein an Chur⸗Maynz gerichtetes

Schreiben geſamten Reichs⸗Staͤnden vorſtellen
was fuͤr Gefahr obhanden / da Franckreich ſami
Bayern ohne Zweiffel einen Durchbruch in das

Hertz von Teutſchland vorhaͤtten/ und muͤſten einem
die Haare zu Berge ſtehen / wenn man das Elend
und den Jammer bedaͤchte / der uͤber Teut chland
ſchweben muͤſte / wenn dergleichen etwas denen

Feinden gelingen ſolte ; waͤre dieſemnach ja wohl
Urſache uͤber Urſache vorhanden mit zuſammen⸗
geſeßten Kraͤfften auff zu Nicht⸗Machung derer

feindlichen Anſchlaͤgezu dencken / damit man nicht
widrigenfalls Schimpff und Spott bey Auswaͤr⸗

1707 .

Beh und

mit Phi⸗
lipsburg
ſichet es
auch nicht
recht guß.

Engelland
warnet

wegen

groſſer Ge⸗
fahr am
Ober⸗

Rhein /

tigen und denen Nachkommen tragen und haben
doͤrffte ꝛcc .

Beyallen ſo bedenck/ als beweglichen von auſſen
eingehenden Erinnerungen / fehlte es doch auch
der Zett in Teutſchland nicht an Klagen / daß ent⸗

legenere und maͤchttgere Staͤnde ſich eben nicht eil

ten dem bedroheten Orte ohngeſaͤumt und recht
nachdruͤcklich beyzuſpringen . Indeſſen geſchahe
doch etwas mit beſſerer Verſorgung gedachter Ve⸗

ſtungen / und lieſſen die vorliegende Creyſe ſich
das Werck eyffrig gnug angelegen ſeyn / die Laͤſſi⸗
gen wolte man weiter ermahnen / und das war es /

was die Herren Staaten von Regenſpurg den 6.

April . 17o9 . zur Antwort bekamen vom Reichs⸗
Convent / neimnlich / daß man auß der Herren
Staaten Schrelben ihren ruhmwuͤrdigſten Eyffer
vor das gemeine Beſten erſehen / da ſie die gute
Veranftaltung zur bevorſtehender Campagne be,

ſtens recommandirt / anbey den dermahligen
ſchlechten Defenſions - Stand und Abgang aller

noͤthtgen Kriegs⸗Kequiſiten der importanten und

mit ſo viel Koſten und Blut zweymahl eroberten

Veſtung Landau beſorglich vorgeſtellt und zu deren

ſtaͤndiaſt erſucht haben / ohne eintge Außſtellung ( KRemedirung eyffrigſt angem ahnet ; Wie man nun

von

Man
klagt in

Teutſch⸗
land ſelbſt
daßmaͤch⸗
tigere und

entlegene⸗
te ſich
nichts
darum

kiunmneen /

Der Hol⸗
laͤnder

Schreiben
beantwor⸗
tet mit

vertroaͤſte⸗
ter Beſſe⸗
rung .
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1707 . bon Reichs,wegen ſolches wohlgemeynte Ermah⸗ ] Bewegung brachte . Vorher und mit dem An⸗ 1707.
nen mit ſchuldigen Danck auffgenommen / und fang des Maji wuſte man bey unſrer Generalitaͤt Ob gleich

dahero ſo fort zuverlaͤſſigen Bericht von dem der,ſchon / daß einige von des Villars ſich voraus in gute Kund⸗
mahligen Zuſtand berührter Veſtung von dem Straßburg befindendẽ GardesihrediſſeitsRheins / ſHafft var⸗
Kayſerl . Hn . General Feld⸗Marſchall Freyherrn [ vor unſern Linten wohnende gute Freunde unter lauft /
von Ehuͤngen einzuholen beſorgt geweſen/ auß deſ⸗der Handwarnen laſſen / und zu erkennen geben/
ſen ſub dato 25 . und 29 . Mertz abgelaſſenendaß die Frantzoſen uns an dieſen Gegenden heim⸗

d Schreiben der Reichs⸗Verſammlung die ſtandzuſuchen vorhabens waͤren. Man wolte dennoch

i⸗ haffte Nachricht mit allen Umbſtaͤnden dahin er⸗hier und dar meynen / daß dieſes nur eine Finte /

theilet worden / was geſtalten auff loͤbl. Vorſorge und das eigentlicheAbſehendesFelndes etwa dahin
icht Kayſerl . Majeſtaͤt und der Chur⸗Fraͤncklſch⸗gerichtet ſey / beyCronwelſſenburg uͤber ſeine Li⸗

uß. Schwaͤblſch⸗/ und Ober⸗Rheiniſchen Creyſe / ſol⸗nien zugehen / beySpeyer und der Orten / wie vori⸗

che Diſpolition vorgekehret / daß dieſer Ort mit ges Jahr / alle Fourage auffzuzehren oder zu ver⸗

aller Nothwendigkeit dermahlen verſehen / und wuͤſten/ umb denen Unſrigen / wenn ſie uͤber Rhein
taͤglich noch mehr hineingeſchafft werde / auch / gehen wolten / den Unterhalt abgeſchnitten zu ha⸗
nach deß daſigen Commendanten Hn . General [ ben . Inmittelſt ließ man doch die Trouppen un⸗

Hoffmanns eigenen Bericht / innerhalb 3. Wo⸗ ſer Selts anrucken / und bekamen die ruͤckſtaͤndige
chen in einen ſolchen vollkommenen Defenſions⸗Ordre herbeyzunahen / da die Fraͤnckiſche bey Ne⸗

Zichet ſich
Stand wuͤrde geſtellt ſeyn / als er vorhin nie gewe / ckars⸗Ulm ſich findende Cavallerte den 15 auffzu doch et⸗
ſen / wie dann auch die Guarniſon darinn / nach brechen Befehl erhtelte / welchen Tag auch dieſwas her⸗
angelangten Rectouten / auß 8000 . Mann be⸗ Wuͤrtenbergiſche Voͤlcker zu Roß und Fuß auff bey

ſtehe / auch die verlangte Stuͤcke unter noͤthiger dem Marſch waren / die Linien zu gewinnen / ehe
Eſcorte , ehiſtens dahin wuͤrden abgefuͤhret wer · der Feind bey ſelbigen etwa vorhanden / und waren

den / man bemuͤhe ſich auch noch eintges zum Ve⸗denen ztoey Wuͤrtzburgiſchen Regimentern ſambt
ſtungs· Bau daſelbſt und zu Philiysburg abgehen · Schwaͤbiſchen die Poſtirung von Buͤhel biß Huͤ⸗

des Geld dahin anzuſchaffen / worauß die Herren gelsheim / von hier biß Au denen Fraͤncklſchen/
Staaten wohl erſehen koͤnten / daß die Veſtung und vollends biß Philipsburg denen Mayntziſchen

and
Landau in weit beſſern Stand / als ihnen ander⸗ angewieſen / den General⸗Stab wolte man von

t waͤrts berichtet worden / ſich befinde / auch alle ho⸗Heylbron nach Muͤhlberg legen / und allda ein

G6 ſhe Intereſſirten / ſonderlich die exponirte 4 . Crey . Corpo ſammlen . Der Feind hatte indeſſen ſeine
m ſe nichts unterlieſſen / auch faſt uͤber Vermoͤgen Melures genommen / und waren von dem Mar -

alles zum Beſten der gemeinen Sache beyzutragen / quis de Villars in Perſon die Ufer des Rheins
man wuͤrde auch von Reichs,wegen am Ober⸗ zum genaueſten / umb den beſten Ort zum Uberge⸗
Rhein alles beyzuſchaffen ſich bemuͤhen/ in Hoff . hen zutreffen / unterſuchet / auch thm von dem Gra⸗
nung / Ihre Hochmoͤgende wuͤrden ihres Orts fen Broglio angezeiget worden / daß man unweit

mit einig roοο . auß Sachſen kommenden / oder Lauterburg / durch eine Art von einem Canal / ohn⸗
ſonſten noch ſtehenden Mann und darzu erforderlt⸗ vermerckt in den Rhein kommen / die Neuburger
chen Kequiſitis , ( als warumb dleſelbige angele· Inſul forciren / von dar weiter uͤber Rhein gelan⸗
gentlich hiermit erſucht wuͤrden) die Reichs⸗Ar· gen und vielleicht gluͤcklich in die Linien der Teut ,
mee zu verſtaͤrcken / umb ſo vlel geneigter ſich erzei⸗ ſchen dringen koͤnte / wenn zu Foͤrderung dieſes Feind
gen / als ſie hingegen von einigen der maͤchtigſten heimlich gehaltenen Vorhabens / an mehr andern concertirt
Chur · und Fuͤrſten / ihre ReichsContingentia mit Orten falſche Angrieffe und Attaquen / mit groß

ſein Vor⸗
§u

allen Kequiſitis in den Niederlanden bey ihrer Ar⸗ ſcheinender Gewalt / vorgenommen wuͤrden. Das noßl.
mee in kuͤnfftigem Feldzug wuͤrden ſtehen haben / ganße Deſſein wurde / ſamt noͤthigen Ausfuͤhrungs⸗
ohne zu gedencken was von Coͤlln / Luͤttich und Ordres , ſchrifftlich auffgeſetzt und denen comman⸗

lbſt andern Orten der Reichs⸗Armee / auß ihren be⸗direnden Generals bey Zetten / doch unter gehoͤri⸗
ich⸗ kandten Urſachen/ abgehe / damit man am Ober⸗ ger Verſchwiegenheit / übergeben / umb alles deſto

5 Rheis deſto vigoureuſer operiren und auch Otfen beſſer zu uͤberlegen / und hernach in der Ausfuͤh ,
lwwe gegen den Feind agiren koͤnne / umb dermahl⸗ rung deſto gluͤcklicher fortzukommen . Gemachter
eins einen beſtaͤndigen Frieden und Ruhſtand in Anſtalt zufolge fand ſich den 22 . Maji , war Son —
Europa zu erhalten . tag / der Villars ſelber mit dem groͤſten Theil ſeiner

en / Man . Sie haͤtten gewiß gnug lieber in der That am Cavallerie / aber wentger Infanterte vor der Buͤh⸗
Conſte Rhein geſehen / was ſo offt auffs Papier geſetzt ler Linte / und machte daelbſt ſtehenden Trouppen
Eende Geeworden/ indeſſen muſten ſie es ſogut ſeyn laſſen/ Allarm und zu ſchaffen ; vler Batalllon Frantzo—

al⸗ ſahr nicht da e8 ſich mitlerweile immer zu eineinboͤſen Zufall ſen grieffen zugleich unterm Mr. Lee die Dahlhun⸗
allerdingsfür Teutſchland an deren Rhein⸗Graͤntzen anſchi⸗der Inſul an / und lieſſen ſich viel Schiffe bey

ben cke davon aus Freyburg her gegen das Ende des Druſenheim ſehen/ als wenn der Seits auch ein
or⸗ AprilsKunoſchafft gegeben / auch Landau ſelbiget Anfall geſchehen ſolte . Amn hefftigſten gieng es / uͤberliſtet

widerſprochen / und das Stillſeyn des Feindes dem Schetne nach / bey der Marggrafen Inſul her / und über⸗

0 verſichert doch bald hierauff auch daher was an⸗allwo Mr . Pery in Geſellſchafft 9 . Bataillons , 15die
ders berichtet und angezeiget wurde / wie der Feind / ein groſſes Feuer / ſonderlich aus 10 . biß 12 . Ca⸗

mnit Eroͤffnung der Campagne uns vorzukommen nons machte / und dadurch die Unſrigen verlettete
Mine machte / da der Marquis de Villars den 10. ] die meiſten Leute dahin zu zlehen / dain deſſen wei⸗

May in Straßburg kommen war / und alles in ter unten / und an obengedachten Orte Vivant und

Broglio ,. ·ççççCçC ( ( ( ( ( ( ( ( ( cc — —



16 Beſchreibung
1707 . Broglio, mit 60 . Schiffen voll Granadiers auff

die Neuburger Inſul loß gieng/ daſelbſt liegende

Teutſche verjagtt / und / binnen der Zeit er ſich

mehr Fuß⸗Volck nachkommen ließ / vongedachter

Inful mit ſeinem erſten Detachement vollends

iber Rhein begab / und daſelbſt ohnverzoͤglich ver⸗

grub / umb denen uͤbrigen das Nachkommen ſi⸗

cher zu machen ; er behauptete auch ſeinen Poſten
wider die ihn angreiffende 2000 . Teutſche / ſo ſich

zurüͤck treiben lieſſen / mithin dem Feinde Fort⸗

gang oͤffneten/ vor welchem die unſern auch auff

Sreiten Bihel erſchrockener Weiſeden23. ditodes
b Morgends wichen/ und die wichttge dinten verloh⸗

ſertig ver⸗ ken gaben / mit denen es alſo gar bald geſchehen

laſſen war / wie lange man auch unſer Seits daran ge⸗

arbettet / und wie viel Koſten darauff gewendet

worden. Die Frantzoſen konten ſie vollends ohne

Widerſtand paffiren / da ſie die Teutſchen mit

ſolchem Schrecken / woruͤber jene faſt erſchracken /
ſich wenigſtens gewaltig wunderten / uͤber Halß

über Kopff verlieſſen / einige lieffen Philipsburg

zu/ andre in das Geiſpacher Thal / der Marg⸗

graf von Bayreut zog ſich mit noch bey ſich haben /
den nach Durlach / der Hertzog von Wuͤrtenberg

nach Etlingen / und fand ſich Villars den 23 . dito
ſchon in Raſtatt / viel Weſens machende / daß die

Teutſche / welche man doch 44 . Bataillons ſtarek

geweſen zuſeyn ſagte / dieſe ſo ſtarcke und fuͤr ei⸗

ſn
Vor⸗Mauer des Reichs ausgeruffene Linien

nicht be ſſer beſetzt und vertheidiget / binnen welcher

Funal, er ſich ruͤhmte 166 . Stuͤcke allerlen Groͤſſe/ 1oo0 .

lisdrin : Centner Pulver /eine groſſe MengeKugeln / 1000 .

nen zur

Beute einen ungeheuren Vorrath an Fourage , für etlt⸗
geben/ che Regimenter Montur / eine Schiff ⸗Bruͤcke

u. ſ . w. zur Beute erhalten zu haben .

Beſorgniß Das Ungluͤck war geſchehen und groͤſte Beſtuͤr⸗

von Fran⸗zung im Reich verhanden / weil Schwaben /
tzoſiſchen Francken / Heſſen⸗Darmſtadt / Pfaltz und ſ . w.
Durch , nunmehro dem Feinde offen ſtund / zuſamt dem

Wodah Wege nach Bayern / deshalben man beſorgte /
Er moͤchte dahin gehen / und mit Huͤlffe der ſich

zu ihm ſchlagenden Bayriſchen Unterthanen ein

jaͤmmerliches Spiel anrichten / ehe man ſich er⸗

holet und in Stand geſetzet / dergleichen zu ver⸗

Mancher⸗hindern . Es halff wenig was von denen Urſa⸗
ley Ge. chen dieſes ſo jaͤhlingen als groſſen Ungluͤcks ver⸗

ſkeſnchen ſchiedenlich geſprochen wurde / da elnige ſagten/
geſchehe⸗

die ſich ſehr weit erſtreckende Linien waͤren nicht

nen Un⸗ (gnugſambeſetzt geweſen / andre es haͤtte an gnug⸗

glücks / ſamenhohen Commando gemangelt / da z. E. der
uch K·

General Thuͤngen dergleichen (vielleicht mit aus

fnaletion Verdruß / daß Ihm / nach oben erzehlten das

wiſchen Ober⸗Commando erſtlich angetragen / hernach

Bayreut wieder abgeſagt worden ) nicht mit antretten wol⸗

und len / ſondern ſich auff ſeine Guͤter retiriret / un⸗

Thuͤngen . term Anziehen eine Cur zu brauchen ; viele gaben
es der unverſehens unterm Volcke eingeriſſenen

Furcht die Schuld / und war es nicht zu laͤugnen/
daß das Schrecken bey denen deuten ſehr groß/ mit⸗

hin eine Hinderniß geweſen / ſich beſſerund wohlge⸗

ſetzter gegen den Feind zu ſtellen . Der nur ge⸗—

nannte General Thuͤngen war doch unterwegens

geweſen / mit dem Marggrafen von Bayreut /

Saͤcke Hafer / 40000 . Saͤcke Korn und Mehl
/)

Reichs /u. Creyß⸗Geſch .

auff deſſen Zuentbieten / eine Conferentz zu 1

hatte aber zu Bretlen die Nachricht vom Verluſt
unſrer Linien erhalten / und ſich ungeſaͤumt/ durch

Waͤlder und verdeckte Wege in die Veſtung Phi, Dan
lipsburg geworffen/ umb ſelbige / auff den Fall 011
des Angriffs / beſtens zu detendiren . Erhielt lipsburg
auch vom Marggrafen einige Trouppen aus der wirfft .

Armee / verſahe ſich noch einer Schwaͤbiſchen
Batallion / umb alsdann eine Beſatzung von 4.

biß gegen Jo0ο . Mann zu haben / bemuͤhete ſich/
weil es vorm Feinde dermahln noch ungehindert
geſchehen konte / ein und anders noch Abgaͤngige

herbey zu bringen / erhielt auch von Mannheim /
Chur⸗Mayntz / Stadt Franckfurt / Vorrath
an Pulver / Bley / Flindenſteinen / auch etwas

Geld / und ließ nun eiffrig an dem Veſtungs⸗
Bau / wo es noͤthig/ arbeiten . Der Comman⸗

dirende Hertzog von Bayreut muſte indeſſen wegen

des paſſirten mancherley Urtheil uͤber ſich gehen

laſſen / ſchickte aber nicht nur einen Expreſſen nach

Wien umb Kayſerl . M. Bericht von allem zu ge⸗

ben / ſondern ließ auch ein Schreiben ans Reich
Bayreut

abgehen / welches wir hier dem geneigten Leſer mit macht fei

theilen wollen / darmit Er es gegen bißher beyge · ne Ent⸗

brachtes und etwa noch folgendes halten koͤnne/ ſchuldi⸗

ſich einen deſto richttgern Begriff von der Sachen gungbey
zu machen / es lauteten aber erwvehnte Fotmalien Kabl. M

dergeſtalt :
Einer geſambten loͤblichen Reichs ⸗Verſamm / und dem

lung ſind wir wegen der von Ihren hoͤchſt/ und ho⸗ Reich

hen Herren Principalen , Committenten und O/ durchein
beren an uns wegen des angetrettenen Reichs , Schrei —

Comman do unterm 21 . Febr . gethanen Sratu - en⸗

lation , angehengten Conteſtation und Aſſecura-
tion , uns bey dem Commando / mit Darſtellung
der voͤlligen Reichs ⸗Contingentien zu laſſen/
zwar gar ſehr verbunden / und haben uns hierauff
um ſo mehr bißher eiſſerig angelegen ſeyn laſſen /
alles was nur zu des Publici beſten noͤthig geweſen/
zu obſerviren und vorzukehren / nicht weniger an

alle Churfuͤrſten / Fürſten und Staͤnde des Reichs
5az die

bewegliche Inſtantz und Anſuchung gethan / die Nichther⸗

Contingentien , nach denen vielſaͤltig⸗ſo heil beyſchi⸗

ſamlich vorgefaſten Schluͤſſen auff das ſchleunig Eungder

ſte um ſo mehram Rhein unter unſer Commando Cobrin⸗

zu ſtellen / weilen der Feind viele Præparatoria ma⸗ Bentlen

chet / das Reich mit einer groſſen Macht zu uͤber⸗

ziehen; allein wir koͤnnen nunmehro unangezeige
nicht laſſen / wie unſers vielfaͤltigen Vorſtellens ſonderlich
und Bittens ungeachtet / uns von vielen und groſ von maͤch⸗

ſen Reichs · Staͤnden die abſchlaͤgige Antwort ge⸗ tigern

geben werden / daß man zur Reichs ⸗Armad Ständen

nichts ſtellen koͤnte/ und haben wir alſo zu dato nicht beklagt /
einmal dasjentge Quantum zuſammen bringenkoͤn⸗
nen / ſo zu Ende vorig⸗jaͤhriger Campagne be⸗

findlich geweſen / hergegen gleichwohl nach Kay⸗

ſerl . allergnaͤdigſten Befehl die Veſtungen Lan⸗

dau / Freyburg und Phtlipsburg mit ſo ſtarcker

Guarniſon verſehen und beſetzen muͤſſen/ daß weit

uͤber 12000 . Mann darauff gegangen / und ſich
in beſagten Veflungen wuͤrcklich befinden / gleich⸗
wie wir nun aber nicht allein von denen feindl .

Præparatorien ſchon laͤngſt Nachricht gehabt ; al⸗

ſo lieffe uns auch gegen den 1 5. diß / in dem Haupt⸗

1707
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den Ein⸗
bruch des

Feindes
beſchreibet
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Inarticr zn Hellbronn die Nachricht ein/ daß der

Feind jenſeits Rheins groſſe Bewegung mache /
mit einem ſtarckenCorpobey Kehln uͤber den Rhein
gegangen / und willens ſeye / unſere Linien an

unterſchtedlichen Orten zu artaquiren / wir er⸗

mangelten hierauff nicht alle Diſpoſition vorzukeh⸗

ren / wie mit der winig zuſammen geſammleten

Mannſchafft dem Feind im Fall erfolgender At-
taque , ſo viel es nur immer moͤglich / begegnet

werden / und wie ein General dem andern luccu —

riren wolte / lieſſen auch den 20 . diß alle Troup⸗

pen aus ihrenboltirund Cantonnirungs Quartie⸗
ren marſchiren / und von Buͤhl und dem Gebuͤrg

biß an Philipsburg in die allignirte Poſten und

Campements einrucken / begaben uns auch den

22. diß ſelbſt in das nahe am Rhein mit gelegene

nene Haupt⸗Quartler Muͤhlberg / wir waren a⸗
ber ſpaͤten Abend kaum allda angelanget / arrivir -

ten bey uns in einer Stund hintereinander 2.
Ex⸗

preſſe , der eine von des Hn. Hertzogs zu Wuͤrten⸗

berg / der ander von des Erb⸗Printzens zu Baa⸗

den⸗Durlach beyder Lbd. mit dem Bericht / ſie
wuͤrden wuͤrcklich vom Feind canoniret und ange⸗

griffen / begehrten dahero einige Verſtaͤrckung /
weilen wir aber die Dilpoſition der erforderlichen

Secundirung bereits erthellet hatten / als bezogen

wir uns darauff / und gaben zur Gegen⸗Erinne⸗

rung / daß dahin / wo die melſte Korce ohnedem

ſtuͤnde / von anderen Orten ſo ſchwaͤcher beſent

waren / nicht wohl moͤglich was entzogen / und

zugeſchickt werden koͤnte / anerwogen die gantze

Linie und boſtirung einen Tratto von 30 . Meilen

lang mache / und nur alſo mit vorhandenen Troup⸗

penverſehen / daß einen Ort nicht wohl etwas zu

entziehen ſeye / auſſer es muͤſte ſolcher nachtheilig

entbloͤſſet/ und gefaͤhrlich exponiret werden . Hier⸗
uͤber nun fernere Beſchaffenheit eines und des an⸗

dern einzuholen / expedirten wir Ihro Kayſerl .

Maj . General⸗Adjutanten Printzen von Hohen⸗
zollern Lbd. per poſta nacher Stollhofen / und er⸗

fuhren verlaͤßlich/ daßnicht allein diſſeits Rheins
vor unſeren Linten der Feind ſehr ſtarck / ſondern
auch jenſeits auff dem Sehlinger Waͤhrt / bey r2 .

Bataillons geſtanden ſeyen : Kurtz darauff lieſſe uns

der General⸗Major von Bibra wiſſen / der Feind
haͤtte ſo zu ſagen / in einem Moment zwiſchen Aw

und Daxlanden bey Neuburg⸗Weyer bereits 24.

Schiff eingeſencket / eine Bruͤcken zu ſchlagen /
und in eben diefer Viertelſtund ſchickte der Obriſt
von Soyboth einen Officier mit Anzeig/ daß erſtlich

16. hernach ſo viel Schiff / daß deren gegen 40 . gewe⸗

ſen ſeyn moͤchten / ſchier zugleich angelendet / und

et liche oοοοMann ſo wohl zu Pferd als zu Juß
mit bey ſich habenden Stucken ausgeſetzt ; auff
die erſte Nachricht befahlen wir alſobald / der Ge⸗

neral Bibra ſolte ſchleunigſtmit ſeinen Dragonern
und unſeren Curaßter ⸗Regtmentern dahinwaͤrts
anrucken / um zu ſehen was moͤglichzu verhindern
und abzuhalten / auff die andere begaben wir uns

ohne Anſtand ſelbſten gegen den Rhein / weilen es

aber ſchon in die fiaſtere Nacht / und gantz ohne
Trouppen / und der ausgeſtiegenen feindl . Staͤr⸗
cke nicht verſichert waren / hielten wir uns ein paar

Canonen⸗Schuß weit vor beſagten Neuburg⸗
Theatri Europæi XVIII . Theil .
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zertheilt geſtandene noch wenige Regimenter / um

Weyer / und berathſchlagtenuns mit eben dem zur 1707 .

Zeit angelangten Kayſerl . General der Cavallerie

Grafen de la Tour der endlichen Reſolution , die

uͤbrige Nacht hindurch / wo immer moͤglich/ die

Trouppen zuſammen rucken und bey anbrechenden

Tag die Wieder ⸗Abtretbung des Feinds alles

Ernſts verſuchen zu laſſen : Mittlerweil kam ein

Hauptmann vom Oberſten von Soyboth geſchickt/
welcher mit einer Bataillon einige hundert Schritt

oberhalb / wo die gaͤhe Anlaͤndung geſchehen iſt/ po⸗

ſtirt geweſen / und lieſſen uns vermelden / daß wo

beſagte Bataillon , die von andern zu ſecundiren

ziemlich entfernet war / nicht bald zuruͤck gezogen

wuͤrde / ohnmittelbahr verlohren gehen muͤſte;

nun trugen wir zwar nicht ohne Urſach groſſes Be⸗

dencken / dieſe deute von dar abzuruffen / und dem

Feind glauben zu machen / ob thaͤte man ſo gleich

vor ihnen fitehen / deliberirten dahero mit ermeld⸗

tem Grafen de la Tour ſo lang / biß noch ein an⸗

derer Hauptmann vom General⸗Major von Helm⸗
ſtatt / der auch bey dleſer Bataillon und ſeinem ſel⸗

biger Orten angewieſenenPoſto geweſen / nachge⸗
kommen / mit Referirung / weilen offtbeſagte Ba -

taillon aus ermanglender Secundirung nothwen⸗
dig abgeſchnitten / und auffgeopffert werden muͤ⸗

ſte / haͤtte der General⸗Feldmarſchall⸗Lieutenant
Janne von Eberſtaͤtt nicht allein befohlen / ſolcher

folte ſich von dar hinweg / und nacher Philips auch der

burg hinab lalviren / und dieſes anderen hinunter Unſcigen

ſtehenden Regimentern bedeuten / ſondern auch Slucht.
dabey gemeldet / er gienge ſo gleich an der Linie hin⸗
auff / die Retirade vollends zu adjouſtiren . Wie

befrembdet uns nun ein ſo unvermuthetes zu ver⸗

nehmen gefallen / iſt leicht zu erachten / und

konten wir nicht anders glauben / als eben in der

Linle muͤſte der Feind ſchon ſolches Geſtalt einge⸗
drungen und uͤberhand genommen haben/ daß man

wuͤrcklich gezwungen worden waͤre / nach torcit⸗

ter Linie / lieber das Volck zu erretten / als ſol⸗
ches auchzuverliehren / und folgends alle zuruck

ltegende Laͤnder des ſaͤmtlichen Reichs in aͤuſſerſte
Gefahr zu ſetzen : In welcher veſten Meinung /
woran man ſo viel weniger zweifflen konte / wei⸗

len dieſes was uns bedeutet worden / von Gene⸗

rals - Perſonen anhero gekommen / und zumahlen
der Feind / ſo immer mit Schlffen heruͤber zuge⸗

hen continuitte / durch dieſe Ausſteig · und Poſt⸗
faſſung ſchon mit etlichen tauſend Mann zwiſchen
unſeren Trouppen eingedrungen / und die untern

von denen obern bereits zertrennet hatte / muſten
wir beſorgen es wuͤrde entweder auff die abwarts

ſelbe eines nach dem andern uͤbern Hauffen zu werf⸗
fen oder auffdie obere / um ſolche in die Mitte zu brin⸗

gen / loßgegangen werden / ſchickten dahero einen

unſerer General - Adjutanten , auffund den andern

abwaͤrts / den erſten an des Hrn . Hertzogen zu

Wuͤrtenberg Lbd. mit Erinnerung / bey vorge⸗

hoͤrt/ alſo beſchaffenen Umſtaͤnden es nicht in die

hoͤchſte Extremitaͤt kommen zu laſſen / ſondern
ſich lieber mit denen Trouppen in guter Ordnung /
und Salvirung deſſen / was moͤglich zu retiri -

ren / durch den anderen Seneral - Adjutan -
ten gaben wir denen Regimentern hinab⸗

C waͤrts
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waͤrts Ordre ebenfalls abzuziehen / und wir

begaben uns nach Etlingen den 23 . diß
vor anbrechenden Tag zuruͤcke / der In⸗-

tention uns alldort wieder zu verſammlen /

thun ſeyn moͤchte/ warteten auch daſelbſt etliche

Stunden in den Tag hinein / bekamen aber keine

Trouppes , weilen die Campirte abwarts den Weg

gegen Philipsburg genommen / die Obere aber ſich
ins Gebuͤrg hinein mit ſolcher Ordnuntz und Vor⸗

ſichtigkeit falvirt / daßauſſeretlich wentg Stuͤcken

und Bomben / in der Retirade gar wenig Leuthe

verlohren gegangen / inzwiſchen lleffe Kundſchafft

ein / daß uͤber Raſtadt herab ſich ſchon etwas vom

Feind ſehen laſſen thaͤte / woruͤber wir mit denen

bey uns nur gehabten 30 . Pferden / und ordon -

nantz Reutern von Etlingen uns nacher Durlach

begeben / und eben daſelbſt den General Major
Bibra mit einigen Regimentern zu Pferd / und ein

paar Battaillons , die man des Nachts nicht fin ,
den konte / ſondern erſt am Tag angetroffen / auff
den Marſch rencontrirt / und ſolche bey uns dar

behalten / und auch auff die obere Trouppen uns

voͤllig zu conjungiren gewartet / welche theils ſel⸗

bigen Abend noch zu Etlingen angelangt / und

theils den andern Morgen den 24 . gar nachge⸗
kommen ſeynd / womit des Hertzogs von Wuͤrten ,

berg Lbd . ſich gleich nach Pfortzheim / wir aber /
weilen man unterſchiedliche vom Feind wahrge⸗

nommen / jedoch nicht genaniglich erfahren konte /
wie ſtarck / und ober es nicht etwa mit ſelner gan⸗

tzen Armee ſeye ? uns ſampt etlichen Eſcadrons

und Battaillons nacher Bretten begeben / von dar

anhero / und des Hertzogs von Wuͤrtenberg Lbd.

von Pfortzheim mit allen bey ſich gehabten Troup⸗

pen / und meinſt lalvirter Artillerte ſalvirt / und

alſo dte Conjunction nunmehro wieder bewuͤrcket :

wolten auch gerne einige Operationes wider den

Feind vornehmen / alldleweil aber der Feind / wei .

len er aus Fort Louis , Hagenau / Drieſenheim /
Schlettſtadt / ſeinen Linten / und Straßburg al⸗

les an ſich gezogen / uͤber 40000 . Mann der Zett/
gehabter Kundſchafft nach / ſtarck ſeyn ſolle / und

wir hergegen nach Abzug beſagter Veſtungs ⸗Be⸗

ſaßling nicht einmal an die Helffte ſeynd / ſo kan

von jeden lelchtlich erachtet und concludliret wer⸗

den / was fuͤr eines Außgangs man ſich zu verſe⸗

hen und was fuͤr Progreſſen der Feind nehmen und

machen wird / und unſtre wenige Armee gar leicht

aufffuchen / und totaliter ruiniren und ſchlagen /
einfolglich ſich faſt wo nicht des gantzen Reichs

maͤchtig machen / dannoch eine groſſe Flamme
darinnen wleder antzuͤnden kan / welches doch GOtt

aber in Gnaden verhuͤten wolle . Wir wꝛlſſen wei⸗

ter nichts mehrers / als dieſe endliche ſchleuntge

Vorſtellung und Entſchuldigung zu thun / gleich
wie wir auch Kayſerl . Majeſt . gethan / daß alles

Remonſtrirens und Bittens ungeachtet dannoch
nicht mehrere Reflexion auff das Reich gemachet /
und deſſen Conſervation und die behoͤrige Reichs⸗

Contingentien / ſo wenig als andere hoͤchſtnoth⸗
wendige / und unendbehrliche Requiſita ange⸗

ſchafft worden / und ob wir gleich auſſer aller

Beſchreibung

zu herathſchlagen / und zu ſehen / was weiter zu

Reichs / u. Creyß⸗Geſch.
wollen / ſo muͤſſen wirdochzugleich beklagen / daß
wir bey unſerm Commando nicht wenig ungluͤck⸗
lich und unſere Fuͤrſtl. kHonneur und Reputation
ſelbſt mit dabey zu ſetzen / und uns faſt gleichſam
proſtituiren laſſen muͤſſen : Wir erſuchen anbey
eine geſamte Reichs Verſammlung angelegentlich /
keinen Augenblick nicht zu verabſaumen / an ihre
hoͤchſt und hohe Herren Principalen / Committen⸗
ten / und Obere zuſchreiben / und vorſtellig zu ma⸗

chen / daß ſo lieb als einem jeden ſein Heyl und

Wohhlſart iſt / uns ſchleunigſt und ohnverzuͤglich
mit denen Reichs Contingentien und andern Auxi -

liar Trouppen zu ſuccurriren / damtt nicht widrigen
falls ein ſolch Ungluͤcke im Reich entſtehe / wel⸗

ches man ſo ſehr zn beſeufftzen habe / als gerne her⸗
nach redreſſiren / und abwendig machen wolte /
nicht aber mehr im Stande ſeye/ oder zum we⸗

nigſten mit unſaͤglichen Rutn und Schaden kaum

endlich wird remediren koͤnnen und muͤſſen: Wir

verſehen uns einer ſchleunig⸗und gewuͤrlgen Reſo⸗

lution / und verbleiben denenſelben zu Erweiſung
freundlicher Dienſte und guͤnſtigen Willens jeder⸗
zeit bereit und wol beygethan . Signatum Haupt⸗
Quartier . Maylach an der Ens den 27 . May
1707 .

Es iſt leicht zu erachten was dieſes Schreiben / Reichs⸗
und noch mehr die in ſelbigem enthaltene Sache Convent
ſelbſt / vor einen dermen bey dem Reichs⸗Convent allarmirt

erreget haben muͤſſe / weil durch dieſen Zufall wie

derum erwieſen worden war / wie vergeblich man

ſich zu Regenſpurtz ſo viele Muͤhe gebe allerhand
Schluſſe zu machen / da an gehoͤrigen Orten ſol⸗

chen in der That ſo ſchlecht nachgelebet / mithin
dem Feinde Gelegenheit gegeben wuͤrde ſeinen
Muth an Teutſchland / mit deſſen ſo groſſen
Schimpff als Schaden / abzukuͤhlen. Nebſt an⸗
dern wurde / bey wiederum angeſtellter Delibera⸗

tion , vor gut befunden / von demvorgefallenenn
leydigen Unheyl denen Herren General Staaten / Berichtet

als Bundstzenoſſen von Reichswegen auch Nach⸗ tetr fal
richt zu geben / gleich wie es zuverſichtlich von des Staten/
Kayſerl . und Reichs ⸗General Feld Marſchalln
Marggrafens von Bayreuth Füͤrſtl. Durchl . be⸗

obachtet worden ſeyn wuͤrde/ allermaſſen dann das

gemeine Weſen erforderte / daß in ſolchen Bege⸗
benheiten unter der hohen Generalitaͤt ein zuverlaͤſ⸗
ſiges concertirt werde ; Nachdem man auch un⸗

term 6. Ayril juͤngſthin obhochgedachten Herren
General Staaten vorgeſtellet / wie viel von denen

Reichs Creyſen und uͤbrigen Reichs Landen vom

Feind entzogen worden / davon keine Reichs⸗Huͤlf⸗
fe zu hoffen / auch wie viel von einigen Churfuͤr⸗
ſten / und Fuͤrſten Reichs⸗Contingentien in Mie / pittet umb
derlanden in der Operation mit begriffen waͤren Hülffe
welche zu erſezen / Reichswegen begehret worden / und Her ,

um oftenſivè gegen den Feind agiren zu koͤnnen/ beyſen⸗
und bey dermahlig der Sachen Beſchaffenhelt ſol,Pei
che Erſetzung am nothwendigſten geachtet werde ob
So iſt fuͤr gut befunden worden / dem Publico gentien / ſo
und Vatterland zum Beſten ſolche Gefinnungſin Nieder⸗

nochmahlen zu widerhohlen / der Herren General / land ſte⸗

Staaten hier lubliltirendem Hn. Nelidenten vonſh,ſol⸗
Mortagne von obigen Verlauff Nachricht zu ge⸗

83

ben / auch geilemnend nomine Imperü durch dae
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1509 . Chur / Mayngiſche Seichs /Directorium zu erſu⸗

chen / daß er ſich gefallen laſſen wolte / ſolches
alles mit dem ReichsVerlangen thren Hochmoͤ⸗
genden mit dienſammer Kemonſtration ba d moͤg⸗
lichſt zu referiren / und dero gewuͤhrtge Erklaͤrung
dergeſtalt befoͤrdern zu helffen / daß einige 1000 .

Mann mit noͤthigen Requiſitis an den obern Rhein
wuͤrcklich ohne Zeit Verluſt abmarſchiren moͤgen/
und dieſer vorſeyenden Gefahr geſteuert / die ge⸗

meine Sache aber dadurch mit fernern guten Pro⸗

grellen erhalten werde ꝛc. ꝛc.

Reſolvirt Nebſt dem kam es auch zu einem anderweitigen
mittelſt ei⸗ReicysGntachten / welches an Kayſerl . Majeſt .

abgegeben / und folgenden Inhalts zu ſeyn befun⸗

ien
ei Würde

3355
Kayſerl . Alds bey allhteſiger allgemeiner Reichs Ver⸗
Maj . zu ſammlung vorkommen / was zwiſchen der Kayſerl⸗
derichten / und Reichs⸗Armee und dem dleclarirten Reichs.

Feind am Obern⸗Rhein bey denen Stollhofer und

Buͤhler⸗Linten vorgangen / daruͤber auch des

Reichs General· Feld - Marſchall Marggrafens
von Bayreuth Juͤrſtl . Durchl . umſtaͤndlicher zu⸗

verlaͤſſiger Bericht vom 28 . erſt abgewichenen
Monats May verleſen ; So iſt nach beſchehener
Berathſchlagung in allen dreyen Reichs⸗Collegiis

Gutach⸗

thaner Bericht Kayſerl . Majeſt . eilends und zwar

per Expreſſum einzuſchicken / und dleſelbe / wie

beydes hiemit beſchiehet / allerunterthaͤnigſt zu er⸗

ſuchen waͤren / ſie allergnaͤdigſt geruhen moͤchten/
umb Her⸗alles dasjenige durch eigene bey Handen habende
bevſen⸗Kayſerl . und Alllirte Voͤlcker / nebſt anderer dien⸗

ſichler chen Veranſtaltung vorzukehren was nur im⸗

Hülffe er in dieſer groſſen Gefahr moͤglichund nothwen⸗

dig geachtet werden koͤnne / anbey durch eigene

Schickung Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnde des

Reichs / ſonderlich die entlegene Potentjores und

Armirte / nach Inhalt des erſtatteten Reichs⸗Gut⸗

achtens vom 21r . Febr . juͤngſthin in Krafft dero

allerhoͤchſten Kayſerl . Amts allergnaͤdigſt noch⸗

mahls zu excitiren und zu erinnern / daß dem In⸗

9 halt voriger Reichs ⸗Schluͤſſen und obbeſagten
lung der Reichs,Gutachtens zufolge / in allen genan nach⸗
gleichen gelebet / alle ſchuldige Mannſchafft ohne einigen
bey andeꝛn ZeitVerluſt / auch ohne zu Wartung eines auff

zu erſu⸗ des andern Standes Voͤlcker complet geſtellet /
chen / and andere darinnen enthaltene prerſtanda an den

Ober · Rhein præſtiret / auch was dieſelbe uͤber ihre
Reichs⸗Contingentia noch an Mannſchafft ferner
beyſammen haͤtten/ denen Reichs⸗Satzungen ge⸗

maͤß/ dem Vatterland und deſſen Conlervation

zu hoͤchſten Beſten / der anſcheinenden Gefahr ent⸗

gegen geſtellet / und dardurch mehrers und groͤſſers
Unheyl durch beſorgende Invaſion in die Reichs⸗
Lande verhuͤtet / der Feind aber ſelbſt mit allet Ge⸗
walt uͤber den Rhein hinwiederumb getrieben und
mit allen zuſammen geſetzten Kraͤfften und groͤſſe⸗
rer Macht verfolgt werden moͤchte. Auff daß
aber ſolches deſto leichter und fertiger / ohne Ver⸗

die Prin⸗lierung eines einigen Moments , in gegenwaͤrtigem
cipalen zuPrangenti auch vor Ankunfft der Kayſerl . Moni⸗

W0J torien und Excitatoxien würcklich erfolgen moͤchte
und vollzogen werde / ſo haͤtten der Churfuͤrſten /auff zu: “ 1 5 R

muntern / Fuͤrſten und Staͤnde des Reichs hie anweſende

darfuͤr gehalten und geſchloſſen worden / daß ſo⸗

durch Schreiben zu ſchleuntger Darſtellung ihrer

——
Rathe / Bottſchafften und Geſandte dieſen unver

mutheten feindlichen Einbruch und groſfe Gefah
an Ihre gnaͤdigſte Herren Principalen Com —
mittenten und Obere gleichfalls per Expreſſumi
wann es ſeyn koͤnte/ unterthaͤnigſt und gebuhrend
zu referiren / dieſelbe auch durch dienſame und ge⸗
nugſame Vorſtellung von Reichswegen ( darumb
ſie hiemit geziemend erſuchetwürden / ) zu bewegen/
ſie ſich gef. llen laſſen wolten / ihre Reichs/Contin -

gentia und was ſie daruͤber bey Handen haͤtten/
oder gleich zuſammen bringen und beordern koͤn⸗ ö
ten / ohnverzuͤglich an den Obern⸗Rhein mit al⸗

5

len noͤthigen erforderlichen Krtegs / Kequititis an⸗

marſchiren / und der anſcheinenden Grfahr bald

moͤglichſt entgegen ſtellen/ den Marſch ihrer Troup⸗
pen aber nach denen Reichs⸗Marſch⸗Reglements
und Ordonantzen / ohne der betreffenden Staͤnde
Landen und Unterthanen Beſchwerden / beſtens
befoͤrdern/ der Rayſerl . und Reichs hoher Genera⸗
litaͤt Commando untergeben / und gegen den

Reichs⸗Feind wuͤrcklich ohne einige Einwendung
mit operiren zu laſſen / um alles ferner Ungluͤck
dem wertheſten Vatterland dardurch abzuwenden .
Und dieſes alles waͤte zugleich hoͤchſtgedacht. Hrn .
Reichs Gaſeral Feld⸗Marſchalln von Bayreuth
zu ſeinem Verhalt und zur Reichs⸗Reſolution vor⸗
laͤuffig durch die Fuͤrſtl. Bayrenthiſche Geſand⸗
ſchafft zu communiciren . Signatum Regenſpurg
den 1. Juni Anno 1707 .

Nachdem dieſes / mittelſt den Kayſerl . Princi - welches
pal - Comwiſſarium an Kayſerl . Hoff beſtellet wor⸗ allesſich
den / lieff hernach von dannen zur Antwort ein/Kahſerl ,
8 5 3 Maj, . wie⸗Ih . Kayſerl . Majeſt . erkenneten mit allergnaͤdig⸗der ant⸗
ſten Wohlgefallen / dte an Setten deß ver ammle⸗ wortlich
ten Relchs in gegenwaͤrtigen der Sachen Zuſtand gefallen
tragende loͤbl. Sorgfalt / und bevorab daßdenenlaſſet /

reſpectivxè hohen Hrn . Principalen / Committen .
ten und Obern deßhalben zum allgemeinen Zweck
dlenliche Vorſtellung zu thun geſchloſſen worden .
Und gleichwte Ihr . Kayſerl . Majeſt . nach Inhalt
des von deroſelben allergnaͤdigſt approbirtendleichs⸗
Gutachtens vom 21 . Febr . jůngſthin / die Chur⸗
Fuͤrſten und Staͤnde theils durch Schick ung thells

ReichsContingentien und anderer beliebter præ -
ſtandorum beweglichſt zu erſuchen und anzumah⸗
nen nicht unterlaſſen haͤtten; Alſo wuͤrdenſie auch
aujetzo nicht nur ſolches behoͤrger Orthen zu wie —
derholen / ſondern auch was deroſelben dermahlen /
wegen Herbeybringung der hin und wieder / ſon⸗
derlich bey denen Potentiotibus uͤber ihr Contin⸗
gent vorhandenen Mannſchafft eingerathen wot⸗
den / ſo vlel an deroſelbenliege / zu befoͤrdern ſich
augelegen ſeyn laſſen / wie Ste denn auch ſchon
dieſes zu thun tim Werck begriſſen waͤten/ und
zugleich bey denen See ⸗Potentzen/ nebſt deme /
daß Sie mit denen von thnen erhandelten Chur⸗
Saͤchſiſchen Voͤlckern / auch mit noch wetterm
Succurs dem von Seind zum heſſtigſten uͤberfalle⸗
nen Teutſchland beyſpringen moͤchten / auch fer⸗
ner dahin antragen / daß/ weiln eintge Staͤnde
ſich entſchuldigten / ihre Kriegs Contingentien
in die Niederlande geſtellet zu haben / ſie ſolche
Mannſchafft in das herobere Reich beordern / oder

0 Theatri Europæi XVIII . Theil . C . 2
3 an
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1707 . an deren ſtatt andere uͤberlaſſen wolten . Ihro
Kayſerl . Maj . wuͤnſchten nichts mehrers als daß
ſolches allenthalben den verhoffenden Effect haben/

f. das Vatterland / auch fuͤrſtehende getreue Creyſe /
nachdem Sie das Ihre biß anhero fuͤr die entfernte
getreulich dargeſtrecket / ſich dardurch bald gerettet /
und in gnugſame Stcherhett wieder hergeſtellet ſe⸗

hen moͤchten . Ihro Kayſerl . Maj . wolten auch

den Erfolg ihrer Excitatorien und Handlungen /
wie auch die erwartende Muſterrollen der Reichs⸗

Verſammlung allergnaͤdigſt communiciren laſ⸗
ſen / auff daß erkennet wuͤrde / was ein und an⸗

dern Orts wuͤrcklich præſtiret worden oder noch

werden wuͤrde. Sie lebten indeſſen der guten

Zuverſicht / es wuͤrde ein jeder auffrichtiger Patriot

nicht allein nach obhabender verbundener Schul⸗

digkeit / ſondern auch noch daruͤber nach von GOtt
verliehenen mehrern Kraͤfften und Mitteln / zu

ſeiner eigenen und des nothleidenden Teutſchen

Datkerlands Ehr und Rettung / ſich geſchwind

ſund tapfſer anzugreiffen und beyzuſpringen ent⸗

ſchlieſſen / ꝛc. ꝛc.

Giebt bom Von dem alſo durch Kayſerl . M. beantworteten

geichloß , Reichs⸗Concluſo hatte man in Regenſpurg auch

nen denen dem ſich daſelbſt findenden Hollaͤndiſchen Geſand⸗

Welht ten Copiam gegeben / um ſie an die Hn . Staaten
icht .

zu ſenden / die aber wohl nichts mehr wuͤnſchten /

als daß / was Geſandte zu Regenſpurg vor billich

ſeits Dero Principalen vor gut im Wercke erken⸗

nen / und in der That ausuͤben moͤchten/ weil da⸗

durch Teutſchland am baldeſten zu helffen geweſen/
und es vielleicht des an die Hollaͤnder gethanen Er⸗

ſuchens / Ihm mit etlich coοοMann beyzuſprin⸗
gen / nicht beduͤrfft haben wuͤrde / wie denn der

Sachen kundig ſeyn wollende / zuvoraus ſahen/
es wuͤrde dergleichen Anſuchen wenig beyn Hol⸗
laͤndern verfangen / ſondern ſagten / daß das

Reich / wenn nur jeder ſonderlich derer maͤchtigen
Staͤnde / das Seinethaͤte / ſich ſelbſt helffen koͤn⸗

te / Sie wuͤrden auch nicht an ſich kommen laſſen/
daß Sle Reichs⸗Contingentia bey ihrer Armee

drunten haͤtten/ dieweil dieſe von jedem ohne Ent⸗

gelt bey die Reichs⸗Voͤlcker zu ſtellen / da Sie Geld

fuͤr die Teutſche bey threr Armee ſich findenden
Trouppen gaben / u . ſ. w. Die Geſandſchafften
in Regenſpurg wolten indeſſen doch das Ihre thun/
machten ohnverzuͤglich noch einen Schluß / es ſol⸗
ten die Fehler vorgegangener Action unterſuchet /
die Staͤnde umb eiligfte Stellung ſchuldiger Huͤlf⸗
fe belanget / Printz Eugene oder ein anderer Ge⸗

neral dem Marggrafen beygefuͤgt werden / die gu⸗

te Formalien ihres Gutachtens klungen wie ſol⸗
get :

Nachdeme man bey allhieſiger allgemeinen
In ander⸗ReichsVerſammlung nach Kayſerl . Maj . erſtat⸗

5 teten leztern allerunterthaͤnigſten Relchs ·Gutach⸗

Schluſſe ten vom r . hujus uͤber die damahlige der Reichs⸗

wird an⸗ Artnee ungluͤckliche Beſchaffenheit die zuverlaͤßi⸗
getragen ge fernere Nachricht beſtaͤndig dahin erhalten / daß

——

faͤnden und in die Reichs⸗Sutachten ſetzten / aller ·

vornemlich der obern Steichs/ Creyſe ſich vergroͤf/ 1705 .
ſere / mithin die Kayſerl . Erb⸗Lande und Koͤnig⸗
reiche ſelbſten weniger nicht exponirt flehen wuͤr⸗

den / und deßwegen ſo wohl die hohe Reichs⸗Gene⸗

ralitt hoͤchſtnoͤthig erachtet / dermahln mehr als

jemahln / zufolge der heilſamlich verordneten

Relchs ⸗Satzungen / ſo der Executions· Ord⸗

nung gemaͤß/ ohne die geringſte Verweilung die⸗

ſer Gewalt entgegen zu gehen / und Kayſerl . Maj .
mit Chur⸗Fuͤrſten undStaͤnden / ans Lieb gegen
das wehrteſte teutſche Vatterland und zum beſten
der gemeinen Sach von ſelbſten geneige ſeyn wuͤr⸗

den / bey ſolch geſtalten Umſtaͤnden mit aller zu⸗

ſammen geſetzten Reichs Macht und Kraͤfften den

Feind wieder zuruck zu tretben ; wie dieſelbe ſich
auch hierzu waͤhrenden dieſen Krieg / Krafft der

vielen errichteten und ratificirten Reichs Schluͤſſen
und vermoͤg des Reichs Gutachten vom 30 . May
und 10 . Novemb . vorigen Jahrs untereinander

kraͤfftigverbunden / nunmehro aber noch an würckl.
dem allein hafftet / daß derſelben einige Pretti⸗

dasjenige noch wuͤrcklich zu præſtiren /
was ſie ſo vielmahl verbũndlich an Mañ⸗

ſchafft und andern Rriegs⸗ Růſtungen zu

ſtellen und herzugeben verſprochen haͤt⸗
ten ; bey welcher der Sachen und gefaͤhrlicher
des Reichs Beſchaffenheit beſorgende fernere Inva⸗

ſion in die Reichs· und Kayſ . Erblande / und total

Verderb ſo vieler treuer oberer ReichsCreyſen und

Staͤnde / welche als Vormauren vor die entleger⸗
ne das Ihrige mit vielen Milltonen Verluſt ſolcher
Geſtalt ohne Beyhuͤlff auffgeſett / auch bey ſich
mehrender feindlicher Gefahr man von Reichs

wegen nach vorgangener gewoͤhnicherDeliberation
in allen dreyen Reichs⸗Collegiis darfuͤr gehalten /
daß nicht genug ſeye/ viele ſtattl . Reichs⸗

Schluͤſſe zu Fort ſetzung und gluͤcklicher
Ausuͤbung des gegenwaͤrtigen Reichs⸗

Kriegs und Beſten der gemeinen Sache

auff dem Papier zu errichten / wann man

ſolche einiger Orten mit beſſerm Effect , als

biß hieher geſchehen / in dem Wercke

ſelbſten nicht vollziehe / daruͤber andere wil⸗

ligere Staͤnde und die hohe Alltirte ſich oͤffters und

beſtaͤndig mit ihren beſorgtͥ ⸗»nunmehro erfolgten
hoͤchſten Schaden beſchwaͤrt haͤtten/ und dahero
beſchloſſen / daß Kayſe rl . Majeſt . uͤber das letzthin
erſtattete obgedachte Reichs⸗Gutachten vom 1.

dieſes nochmahln dleſes alles ( wie hiermit beſchtle⸗
het ) ohne Zeit⸗Verluſt vorzuſtellen / dieſelbe auch

unterthaͤnigſt und angelegentlich zu erſuchẽ waͤren/
Sie allerg naͤdigſt geruhen moͤchten / ihren bekant

Welt⸗geprieſenen vaͤtterlichen hoͤchſten Eiſſer und

Vorſorge nach ferner fuͤr des gemeinen Weſens

Wohlfahrt / und des Vatterlandes Conlerva -

tion alle dienſame und erforderliche allergnaͤdigſte
Verordnungen / Diſpoſitiones und Anſtalten zu

verfuͤgen / auff daß die Reichs⸗Armee mit einem

zulaͤnglichen Corpo von Kayſerl . Reichs / und an⸗

dern Trouppen / und allen darzu noͤthigenKriegs⸗
auff die feindl . Franzoͤſiſche Armee ſich taͤglich mehr Ruͤſtungen ehebaldes verſtaͤrcket werde / als die

und mehr verftaͤrcke/ die Gefahr des Roͤm. Reichs Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnde / ſonderlich

hingegen durch weitere feindl . Eintringung in die aber der Ober undNieder⸗Saͤchſiſchen auchWeſt ,
Impcerii deren tetal Ruin und Everſion yhaͤliſchen Reichs ⸗Creyſen ausſchreibende Herren / /

Fuͤr⸗
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Furſten und darinne befinoliche Votrentiorum und

armirter Staͤnden Hoͤfe und die hohe Alltirte ein⸗

gerathene eigene exprelſſe Abſchickungen befoͤrvern/
und durch folche in Krafft Dero Kayſerl . aller⸗

höͤchſten Ambts denenſelbtgen nicht allein die vor⸗
ſeyende Gefahr des Reichs vorſtellen zu laſſen/ mit
dem geziemenden Erſuchen und ernſtlichen Erin⸗

nern / daß ſie dem Publico und Vatterland zu

Lieb reſp. einige 1000 . Mann mit allen Kriegs⸗
Requiſitis , auch ihre zu deß Reichs Schaden biß⸗
hero noch nicht einiger Orten geſtellte Reichs⸗

Contingentia und was ſie uͤber dieſelbe noch weiter

beyhanten haben moͤchten / ſambt aller erforderli⸗
cher Kriegs ⸗Bereitſchafft alſobalden und wuͤrck⸗
lich denen RelchsMarſch⸗kKeglements - Conform
in guter Ordnung und ſcharffer Kriegs Diſciplin
ohne der im Marſch betreffenden Reichs⸗Staͤnden

Landen und derer Unterthanen Beſchwerden ab⸗

marſchieren / und die zur Veſtung Philipsburg
durch formliche von Kayſerl . Majeſt , ratiticirte

Reichs⸗Gutachten angeſchaffte / auch ſo offt und

viel erinnerte 6. Roͤmer⸗Monath ohne weitern

Verzug an des Heil . Roͤm. Reichs⸗Stadt Franck⸗
furt dermahleinſt erlegen / und durch deſſen Un⸗

terlaſſung dem gemeinen Weſen keinen unwieder⸗

bringlichen und unerſetzlichen Schaden zufuͤgen
laſſen moͤgten/ wie ſolches Kayſerl . Majeſt . und

dem Reich die exponirte Staͤnde mit den hohen
Alltirten oͤfſters vorgeſtellet und recommendiret

haͤtten; ſondern Ihro Kayſerl . Maj . auch bene⸗

benſt ſich allergenaͤdigſt gefallen laſſen wolten / die

erledigte General ⸗Feld ⸗Marſchall⸗Stelle nach
laut des den 21 . Febr . letzthin erſtatteten allerun⸗

terthaͤnigſten Reichs⸗Gutachten Ih . Durchl . De⸗
ro Generaln Feld⸗Marſchalln Printzen Eugenie
von Savoyen allergnaͤdigſt auffzutragen / ſolches

ordern / dieſe Charge wuͤrcklich anzutretten / ſich

groſſen Kriegs Experientz dem vorſeyenden Ubel

ſteuren und den Feind uͤber den Rhein wieder ins

Hoſticum zuruͤck treiben / oder da ſolche Aufftra⸗
gung der Reichs ⸗General⸗Jeldmarſchall⸗Stelle
und Herauskommung hochged. Printzens wider

alle Hoffnung dermahln aus andern wichtlgſten
Conſiderationen ſo bald nicht geſchchen koͤnte/ ſol⸗
che interims Diſpoſitiones dennoch wentgſtens al⸗

lergnaͤdtgſt verfuͤgen und verhaͤngen zu laſſen / daß
ein anderer hoher Kayſerl . experimentirtertzeneral /
auff welchen die Staͤnde des Reichs auch ihr gutes
Vertrauen mit ſtellen koͤnten/ unverzuͤglich abge⸗
ſchicket werde / weicher / bey gegenoaͤrtiger groſ⸗
ſer Gefahr / des Hn . Feld⸗Marſchalls Marg⸗
grafens von Bayrent Fuͤrſtl. Durchl . zumahln
auff Kayſerl . allerhoͤchſte Vorſorg und beyhoffende
maͤchtigere Alliſtentz der anmarſchirenden Kayſ .
Reichs und hoher Allürter Voͤlcker zu der Reichs⸗
Armee / mit Rath und That in allen Vorfallen⸗
heiten / an Hand ſtehen koͤnne und moͤge : Es
iſt auch uͤber das ferner beſchloſſen worden / daß
der Reichs⸗Staͤnden / ſonderbar der Potentio⸗

rum entlegener und armirter Statuum Geſand⸗
ſchafften nochmahln die weiter einreiſſende Geſahr
Ihren gnaͤdigſten Hn. Principalen , Committen -

Denct wuͤrdiger Geſchichte .

zu ratificiren / und Krafft deſſen denſelben zu be⸗

zu der Reichs⸗Armee zu verfuͤgen / nach Dero
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ten uno Obern vorzuſtellen / und / wie ſie darum

wolten / Krafft der Reichs⸗Satzungen und oban⸗

gefuͤhrten neuen Reichs ; Gutachten / auch / ohne
Abwartung der Kayſerl . eigener Abſchickung und

Excitatorien oder Requiſitorialien / in gegenwaͤr⸗
tiger oͤfſters angefuͤhrten aͤuſſerſten des Reichs Ge⸗

fahr / der gemeinen Sach zum beſten / und zu Er⸗
haltung ihrer Mu⸗Staͤnden vor Total - Ruin al⸗

nen hierzu erforderlichen Kriegs⸗Requilitis , wo

ſie die hohe Generalitaͤt verlangen / und noͤthig
finden wird / ſchleunigſt und wuͤrcklich anmar⸗

ſchieren und davon ſich nichts abhalten zu laſſen/
dazumahlen denenſelben bey ſolcher ſchweren der

Sachen Beſchaffenheit die Ehr und Reputation
zuzuſchreiben ſeyn wird / daß ſiethre Sonſtatus Im -

perii und das gemeine Weſen aus der feindl . Ge⸗

fahr / Gewalt und roral Untergang errettet und

geriſſen / davon man ſich jetzt noch zu retten

hiermit iterato erſucht werden / von Reichs wegen Conſtatus
zu errinnern und angelegentlich zu recommandi⸗ retten zu

ren / ſie amore ſalutis Patriæ ſich belieben laſſen belffen⸗

le zuſammen bringende Mannſchafften ſambt de⸗

1705 .

Mittel und Kraͤffte ( wann man nur allerſeits mit

Ernſt zur Sachen thun wolte ) im Reich gnug

haͤtte/ und muͤſte man eben dieſer bey denen ver⸗

lohrnen Linten und ſonſten vorgangenen ungluͤckle⸗
chen und billich von Kayſerl . Maj . zu unterſuchen
ſtehender Action halber / ( darum Sie hiermit al⸗

lerunterthaͤnizſt erſuchet wuͤrden) ob und wer dabey
ſein Devoir , der Kriegs⸗Manter und Rechte

nach / nicht ſeinen Pflichten gemaͤß erwieſen /
ſondern es daran erwindenlaſſen / den Muth kei⸗

nesweges ſincken laſſen / ſondern mit deſto groͤſſe⸗
rer rechtſchaffener unverwelckter Teutſcher Dapf .
ferkeit / unitis conſiliis , auxiliis & viribus mit der

zuſammengeſetzten Retchs⸗Armee und noch ferner
zuſammſtellend⸗ und bringender Macht und allem

SGewalt dem Feind unter Augen gehen/ und gel⸗
bigen / mittelſt goͤttlichen Beyſtandes / abtrelben ;

es waͤre aber auch zu obigen dapffern und corda⸗

ten Abſehen allenfalls von denen exponirten
Reichs Creyſen und Staͤnden ein General⸗Auff⸗
bott alles Land⸗Volcks zuthun / ſolches zur Armee
mit

zu zlehen / und biß die Huͤlffs/Trouppen von
allen Orten bald anlangten / und wenigſt allen

fernern Einbruch ins Reich zu verhuͤten / bey⸗
zubehalten / in der zuverſichtlichen Hoffnung /
Kayſerl . Majeſtaͤt, wuͤrden ein gleichmaͤßiges in

Dero vorder Oeſterreichiſchen Landen auch ver⸗
ordnen zu laſſen / allergnaͤdigſt geruhen / von

dieſen allen ſchließlichen dem hieſtgen Hollaͤndiſchen
Herrn Reſidenten von Mortaigne auch Nach⸗
richt von Reichs wegen zu geben / und daß vo⸗

riges am 2. dieſes geſchehene und per extractum
Protocolli Moguntini ihme communicirte Reichs⸗/
Begehren zu wiederholen waͤre / der Zuverſicht
lebende / Ihro Hochmoͤgende und andere hohe
Alltirte wuͤrden in ſolcher Reichs⸗Noth vi fœde -

rum die degehrte Mannſchafft auch nunmehr bey
ſothan : n Umſtaͤnden zu der Reichs⸗Armee wuͤrck⸗
lich anmarſchteren laſſen / darum ſie nochmahls
nomine Imperii zu erſuchen / dieſes dem obge⸗
dachten allhieſigen der Hochmoͤgenden General⸗
Staaten Herrn Reſidenten gewoͤhnlicher maſſen

vor⸗

Unterſu⸗
chung und

Ahndung
derer bey

erſtignen
Linienet⸗
wa vorge⸗
gangenen

Fehler /

— — —
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te noch zubringen / mit der Conteſtation , daß
man von Reichs wegen hoffte / Seine Hochmoͤ⸗

genden moͤchten / des gemeinen Weſens Wohlfart

Huͤl ffsVoͤlcker nunmehr wuͤrcklichhaben abgehen

laſſen / damtt durch alles ſolches die Generalitaͤ

in Stand geſetzet werde / auch mit Ehr und Re⸗

putation dem Feind ſich widerſeſen zu koͤnnen/
und die Reſolution auff das vorige ſo wohl als die⸗

ſes / des Hn . Marggrafens von Bayrent Fuͤrſtl.
Durchl . und dem Reichs⸗Convent hinwiederum
bald ohnſchwer wiſſen zu laſſen / um fernere Me⸗

ſures darnach in ſolcherley Frangenti miteinander

allenfalls nehmen zu koͤnnen. Signatum Regen⸗

ſpurg den 16 . Junit An . 1707 .

Maͤnnlich und auffrichtig gnug war in dieſem

Reichs⸗Schluſſe / zufolge derer vorhin gemachten /
und nach gegenwaͤrtigem Befund der Sachen ge⸗

ſprochen / nur wolte es manchen bedencktich fallen/
warum wider Kayſerl . Majeſt . ſo angelegentlich

erſuchet wuͤrde/ dahin ihres allerhoͤchſten Orts mit

Nachdruck behuͤlfflichzu ſeyn / daß doch jeder dem

gelebte / was er durch ſeine Abgeordnete mit ſchlieſ⸗
ſen und verſprechenhelffen / und fragte ſichs : Ob

denn die Geſandſchafften nicht bey Ihren Princi⸗
palen das Beſte thun koͤnten / oder warum dieſe

Principalen das durch inſtruirte Geſandten gege⸗

bene Wort von ſelbſt bewircken wolten ? Mit Zah⸗
lung der 6. Roͤmer⸗Monate / die ſonderlich zu Ver

ſorgung Philipsburg bewilllget waren / gieng es

auch biy manchen ſchwer und langſatn her / wes /

halben die Stadt Franckfurt an den ReichsCon⸗
vent ſchrieb / dit beduͤrffnuͤß dieſer Veſtung / bey
dermahligen Umbſtaͤnden vorſtellete / den Ihr ge⸗

thanen Vorſchuß berichtete und zugleich bat / daß
man doch auff Erlegung des Ruͤckſtands treiben

moͤchte / welchergeſtalt der Reichs⸗Convent / mit

abzulegenden Ermahnungen / gnug zu thun bekam /

hey fuͤr Ur⸗
theile er⸗

gangen .

ſund von allen Setten her darum erſuchet wurde .

Wem der Der Fraͤnckiſche Creyß meldete ſich auch mit der

Fraͤnckll. Anzelge / die ſchmertzhaffte Begebenheit uͤberwaͤltig⸗

8006 155 „ ter Reichs⸗Linien ruͤhre hauptſaͤchlich daher / daß

Reichs, man denen bey der Reichs⸗Verſammlung ausge⸗
Unglück »fallenen Verfaſſungs⸗Soncluſis kelne Folge gelei⸗

zugeſchrie⸗ „ſtet / und die zur Relchs / Armee zu ſtellen habende
hen . „ Contingentia nichtabgeſchickt / ſondern / ohngeacht

„aller verſchiedentlich von hohen Alltirten erlaſſe⸗

„ nen Auffmunter⸗und Erinnerungen / alleinig
ein und andre vorliegende Creyſe / ſo zu

ſagen / ſchwimmen und roathen gelaſſen /
„dle endlich der groͤſſe des Laſts unterllegen / und

„auff eine hoͤchſt/ erbarmenswuͤrdige Art anſehen
„muͤſſen/ daß wider deren Verſchulden und aus

„ andrer Lauligkeit / Dero getreue und aus Llebe

„ gegen das gemeine Weſen ohnedem auffs aͤuſſer⸗
„fte mitgenommene arme Unterthanen vollends

„ zur Schlacht⸗Banck gefuͤhret wuͤrden / welchem

„ doch annoch geſteuret werden koͤnte / wenn nur

„ geſamter Hand das Werck mit Eiffer ange⸗

griffen / und von jedem in der That / worzu er

„ſich durch Relchs⸗Schluͤſſe verbindlich gemacht /
„ mit Hindanſetzung aller Privat Convenientzien /

in treuer Abſicht auff das gemeine Weſen und

Beſchreiwung
vorzutragen / und mit dienſamer Vorſtellung heu⸗

zu teb / thre vermuthlich zu ſchicken berelts beliebte

Reichs / u. Creyß⸗Geſch .

Auffcechthaltung des Reichs / geleiſtet wuͤrde / „

um weſſen Befoͤrderung man den Reichs⸗Con . ,
vent erſucht haben wolte / ꝛc. ꝛc. „

Dtie Herren Staaten kamen auch wiederum mit

folgender an Chur⸗Mayntz gerichteter Vorſtell und

Erinnerung ein :

Wir haben zu unſern Leydweſen vernommen /
welcher geſtalt die Feinde am Ober⸗Rhein den

Strohm palliret / und in die Linten gekommen/
von welchem umſtaͤndlichen Verlauff Eu . Chur⸗
fuͤrſtl . Durchl . beſſer als wir unterrichtet ſeyn wer⸗

den . Wir haͤtten gewuͤnſchet / daß dieſem Unfall
durch genugſame und zeitliche Melures waͤre præ⸗
Veniret worden / worzu es nicht ſo viel an Macht

gebrochen hat/ als vielmehr / daß dieſelbe nicht zeit⸗
lich genug beyelnander gebracht worden . Wir

vertrauen eben wohl / daß der Schade in dieſem ſo

groß nicht ſey / es koͤnne der elbe wlederum repari⸗
ret werden / wenn noch alle Trouppen / die die Ar⸗

mee am Obern ⸗Rheln beſtellen muͤſſen/ ohne Zeit⸗
Verſaum zuſammnen gebracht werden / alſo dieſelbi⸗

ge ohngezwelffelt im Stande ſeyn wuͤrde / allda

denen Feinden das Haupt zu biethen und ſe be zu⸗

ruͤckzu treiben . Wir zweiffeln auch nicht / Eu .

Churfürſtl . Durchl . ſeyn von der hohen Nothwen⸗
digkeit deſſen ſelber perluadiret . Wir haͤben alſo
aus Eyffer vor das gemeine Beſte / nicht naͤchlaſ⸗

ſen koͤnnen / hiemit freundlichzuerſuchen/ daßEu.
Churfuͤrſtl . Durchl . zu dieſem Ende dero Troupe
pen / welche zu gedachter Armee gehoͤrig / alſobald
zu derſebigen zu ſenden belieben moͤchten/ im Fall
ſolches noch nicht geſchehen / zugleich auch durch
Eu . Churfuͤrſtl . Durchl . viel vermoͤgenden Credit /
beh andern Staͤnden des Reichs zu wege zu brin ,

gen / daß ein jeder das ſeine thun moͤge/ darmit

nichtallein allem fernern Eindruche der Feinde ge⸗

ſteuret / ſondern auch der erlittene Schaden herge⸗
ſtellet / und gegen die Feinde / von Seiten des

Relchs ſelbſten / ollenſivẽ agiret werden moͤge:
Mitlerweil wir unſer Seits teachten werden die ge⸗
meine Sache / unſerm aͤuſſerſten Vermoͤgen nach /
mit befoͤrdern zu helffen . Uns ferner zu Unterhal⸗
tung aller guten Freundſchafft und Correſpondenzß
erbittende ꝛc. ꝛc.

Man kam bey dieſen Begebenheiten / nicht nun

auff ſchon beruͤhrten Anſchlag / daß noch ein andrer

hoher General dem Marggrafen zugeſellet werdel

moͤchte ; ſondern es ließ ſich hier und dar ſo viel

mercken / daß man lieber geſehen / wenn der Marg⸗
graf das Commando gar mederlegte / wel en man

mit ſelbigem nicht zufrieden ſeyn / ſondern ihm ein

und anders beymeſſen wolte . Preuſſen ſuch te ihn/
als nahen Anverwandten / zu bewegen von ſelbſtzu
reſigniren / mit dieſem Zuſchreiben :

Eu . Lbd. werden leicht erachten / wie ſchwehr⸗

1709 .

Weſſen
ſich die

Herren
Staaten

dißfals
beinehmen
laſſen /

Bayreut

lich mir der gegenwaͤrtige ungluͤckliche Zuſtand der

Sachen am Obern⸗Rhein zu vernehmen geweſen /

ſo wohl in Anſehung des groſſen Schadens / wel⸗

chen die gantze gemeine Sachen und ſo viele treue

Staͤnde des Reichs dabey empfunden / als weil

auch die Gloire und Reputation , welche Eu . Ebd.

in der Welt ſo ſauer erworben / nicht wenig dabey
intereſſiret ſſt . Und gleich wie es der Feind bey

wird von

Preuſſen
gerathen
das Lom⸗
mando

niederzu⸗

legen .

dieſem gethanen Streich gewiß nicht laſſen / ſonRrrrrrre
1I



ſen

———

1707 .

Jenes
antwortet
dieſem gar
ſcharff/

Reid/s . u. Ereyß⸗Geſch. n
dern denſelben / wie Ich Ew. Lbd . ſchon juͤngſt
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Nachricht gegeben / mit dem aͤuſſerſten Vigucur
noch weiter poulliren / und ſo tieff / als immer moͤg/
lich / in das Reich einzubrechen bedacht ſeyn wird /

ſo bin Ich aus auffrichtiger vor Ew . Lbd. werthe
Perſon tragender Sorgfalt deßhalben nicht wenig
beſorget / bevorab da ihre unterhabende Armee ſo
gar ſchwach und mit allen Nothwendigkeiten faſt
gantz nichts verſehen iſt / und alſo nichts gewiſſers
zu ſeyn ſcheinet / als daß / wenn der Mareſchal de

Vllars weiter auff Ew . Lbd, andringen wird / ſie
demſelben keinen Widerſtand werden thun koͤnnen/
ſondern vielmehr einen Ort und eine Reichs⸗Pro⸗
vintz nach der andern noch weiter abandoniren /
und ſich deßhalb / wie in dergleichen Faͤllen zu ge⸗
ſchehen pfleget / mit allerhand Blame und empfind⸗
lichen Vorruͤckungen beladen laſſen muͤſſen . Zu
geſchweigen / daß auch bey eintger ſo widriger
Conſtitution der Sachen die Function eines en
Chef commandirenden Generals mehr Applica -
tion und Fatigue erfordert / als Ew . Lbd. bey ih⸗
rem durch GOttes Gnade erlangten Alter ſich
nicht geben koͤnnen / ohne dardurch ihr deben und

Geſundheit / die der Hoͤchſte noch lange friſten wol⸗
le / in die aͤuſſerſte Gefahr zu ſetzen. Ich kan
auch aus dieſen und verſchiedenen andern Urſachen
vor Ew . Lbd. nichts convenablers finden / als daß
dieſelbe dieſes mit ſo wenig Aggrement begleitete
und deroſelben / geſtalten Sachen nach / faſt un⸗

anſtaͤndige Commando nur je eher je lieber von ſich
ablegen / und ſolches jemand anders / der nicht ſo
viel als Ew . Lbd . dabey zu risquiren hat/ uͤberlaſſen
wollen / und wird ſolches jetzo um ſo fuͤglicher ge⸗
ſchehen koͤnnen/ da / wie Ich vernehme / der Gene⸗

ral Feld⸗Marſchall Heiſter von Ihro Majeſt . dem

Kayſer nach den dortigen Quartiren abgeſchicket
iſt / und Ew . Lbd. neben demſelben / meines Ermeſ⸗
ſens / nicht ſtehen koͤnnen / der Kayſerliche Hof
aber auch vermuthlich Bedencken haben wird .

Ich zwelffle nucht eswerde Ew . Lbd. nach dero ho⸗
hen Prudence dieſem meinem wohlmeynenden Ein⸗
rathen Platz geben und dardurch allen denen Ver⸗
drießlichkeiten / die Ihro ſonſt bey Continuation

ſothanen Commando gantz gewiß zuſtoſſen wuͤr⸗
den / in Zeiten vorkommen . Und ich verbleibe ꝛcac .

Oranienburg den 18 . Ju -
nii 1707 .

Des Hn . Marggrafens Hochfuͤrſtl . Durchl .
nahmen dieſes Anſinnen eben ſo gut nicht auff /

eigten auch Ihr Empfindenan / daß ſie von Preuſ .
ſen / auff alles Bitten / weder die Herbeyſchickung
ſeines Reich⸗Contingents / noch auch einer auſſer⸗
ordentlichen Huͤlffe erhalten koͤnnen. Beſchwer⸗
ten ſich zugleich uͤber Evangeliſche Fuͤrſten/ und
bezogen ſich auff ihren an Kayſerl . Majeſt . getha⸗
nen von dieſer genehm gehabten Bericht / mit An⸗
fuͤgung/ wie Ste von Selbter getroͤſtet und auffge⸗
muntert / auch Succurſes verſichert und mit Her⸗
beyſendung der pure an Ste gewvieſenen Generals
Heiſter und Gronsfeld ſoulagiret worden u. ſ. w.
wie dero hier folgendes Antwort⸗Schreiben des
mehrern zeiget.

Durchlauchtigſter ꝛc.

Was Ew . Majeſtaͤt uͤber den dermahligen un⸗

ter meinem Commando ſich ereigneten ſchlechten
Kriegs⸗Etat vor Sentiments fuͤhren/ und mir zu

erkennen geben/ auch die ungluͤckliche Conjunctu⸗
ren faſt alleinig imputiren / und dahero wegen ein⸗

und andern angefuͤhrten Umſtaͤnden von meinem

Commando mich zu reririren / und ſolches zu qutt
tiren / votſtellig machen und einrathen wollen / ſol⸗
ches alles habe aus dero freundvetterlichen Schrei⸗
ben vom 18 . des verfloſſenen Monats / wie wohl
mit nicht geringer meiner Gemüuths⸗Alteration ,
erſehen : Haͤtte auch nimmermehr geglaubet /
dergleichen Avertiſſement von Eu. Koͤnigl. Maj .
zu erhalten / da derſelben unmoͤglich unentfallen /

und ferners verborgen ſeyn kan / was vormahls /
ehe ich zůum Commando gekommen / als auch biß
dato ferners vor Maͤngel und Urſachen erſchienen /
weßwegen je und allezeit der Krieg am Ober⸗Rhein
mit ſo ſchlechtem Succels gefuͤhrt werden koͤnnen.
Eu . Majeſtaͤt iſt bekant / was maſſen ich glelch
Anfangs / als von GOtt und Rechtswegen mir

competirendes Commando angetreten / ſo ſehr ge⸗
beten / ſie ſolches mit deren ReichsContingent / auch/
wo es moͤglich / mit einigen Auxiliar Trouppen /

unfehlbarlich beehren / und hiedurch der Welt die
vor mich habende Eſtime zeigen moͤchten ; mich
aber dadurch unendlich obligiren wuͤrden / bloß
darum / damit mein Commando zu Eu . Majeſt.
eigenen Glorte hinaus fuͤhren / etwas gutes und

fruchtbarliches ellectuiren / und damit zeigen und

weiſen koͤnte/ was für einen maͤchtigen und gnaͤdt⸗
gen Monarchen zu meinem BlutsFreunde haͤtte.

1707 .

Alleine daß ſo gar mein Bitten die geringſte Stadt Beklaget/
nicht gefunden / und Eu . Majeſt . mich mehr ver⸗ von ihm

laffen als ſouteniret / ſolches ſtehet jedermaͤnniglichnicht ein .

vor Augen und iſt mir ſchrifftlich und mundlich mahlmit
geziemen⸗

gnugſam / zu meinem hoͤchſtenChagrin , ſchon den Con⸗
vorſtellig gemacht worden . Wie nun dieſem allen tingent
ohngeachtet / und in was Zuſtand ich dennoch unterſtützt
mein Commando angetretten / und zetthero palli - geworden
ret / und dabey vorgegangen / ſolches wird hoffent .

dů ſehn
ꝛc.

lich Eu . Majeſt . eigentlich / und nicht etwa liniſtre ,
wie ich ſchier præſumire / vorgeſtellet ſeyn. Ich
wuͤrde auch bißhero ſelbſt einen ſteten Rapport von
allem abgeſtattet haben / wenn Eu . Majeſt . es mir
erlaubet / und mich nicht ſo gar abandoniret haͤtten.
Damit aber Eu . Majeſt . nur einigen Verlauff /
woraus man den dermahligen unglůcklichen Zu⸗
ſtand præſumiren will / erſehen moͤgen / ſo com⸗

municire in allem freundvetterlichem Vertrauen
hiemit diejenige Relation , ſo ich de dato May⸗
lach den 28 . May an Ihre Kayſerl . Majeſt . er⸗

ſtattet / die ſich darob allergnaͤdigſt zu frieden ge⸗
ſtellet / meine dabey gefuͤhrte Kationes allergnaͤdigſt
approbiret / und mir darauff eine allergnaͤdigſte
Reſolution ertheilet / auch ſelbſt in allermildeſten
Terminis mich encouragiret / den Muth nicht ſin⸗
cken zu laſſen ; ſondern verſichert zu ſeyn / daß ſie
ſchleuntgen Succurs , wodurch alles redreſſiret wer⸗

den koͤnte / mir zuzuſenden nicht ermangeln wol⸗

ten . Wer nun alle Umſtaͤnde / ſo bey dem ſchwe⸗
ren und odioͤſen Reichs⸗Commando ſtets vorlauf⸗

fen
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fen/ nicht elgentlich weiß / der kan gar leicht einen

commandirenden General in untzleiche Opinion

ſetzen/ und ihmevieles imputiren . Ich muß nun

erfahren und approbiren / daß des ſeel. Marggra⸗

fen von Baaden Lbd. in vielen Stuͤcken hart und

unrecht gethan worden . Denn da dieſelbe mit

DPræcaution agiret / hat man Sie dieſer und jener

Urſache beſchuldiget . Und ich meines Theilss/

der eine ſchlechte Armee beyſammen / und weder

um Gewinſt noch ſchaͤdlichen Intereſſe diene / ſol⸗

le mit nichts entweder groſſe Thaten ausfuͤhren/ oder
mich blamiren laſſen ; ſo mir in Warheit recht ſehr

nahe zu Hertzen gehet : Da ich doch alle auffrichtige
Sorge getragen / wie dem gemetnen Beſten zu helffẽ /

und dem Feind zu reliſtiren ſey. Ja es ſcheinet/ als
wañ die proteſtirende guͤrſten nicht begreiffen wol⸗

ten / was Avantage ihnen iſt / inen commandiren -

den General von threr Religion bey der Reichs⸗

Armee zu haben / indem ſie zu ihrem ei —

genen hoͤchſten Præjuditz und faſt mit Fleiß dem⸗

1707 .

ſelben mehr Tort als Faveur erweiſen / und einem

Cathol . das Commando wieder lieber in die Haͤn⸗

de geben wollen . Aus was Urſachen Ew . Maj .

nun mir anrathen / das Commando zu renunci⸗

ren und zu quittiren / ſolches kan aus Dero wehr⸗

teſten Schreiben nicht gnugſam penetriren . Kan

einige Faute mir beygemeſſen werden / ſo wuͤrden

Ew . Maj . da wahrhafftig mir die groͤſte Juſtitz

von der Weltthun / und ſich ſelbſt die ewige Glorle

machen /erſt zu unterſuchen / und mich zu ver⸗

nehmen / ob die angebrachte Defectus und Accu⸗

ſationes wahr oder nicht / und worauff die Sache

denn ſouſt beruhe / damit einem Agnaten Ew .

Maj . hohen Hauſes nichts Ungerechtes beygemeſ⸗

ſen werde . Dann ich haͤtte Ew . Majeſt . ſodann

vlele Bogen zugeſchrieben / wenn Deroſelben

vorſtellig machen ſolte / was vor Novitæten und

politiſche Staats Affairen / nicht mir und dem

Kayſer / ſondern deim gantzen Reich zum Præjuditz

bißhero vorgekommen und ſich ereignen wollen ;

daß eines Theils Neutralitaͤt / andern Theils Par⸗

tialitàt in dieſem Krieg / und im truͤben Waſſer zu

fiſchen / vorkommen / ſoich / ohne Ruhtm zu ſagen/
mit bezeigter Standhafftigkeit / Auffrichtigkeit
und Sorgfalt redreſſiret / und mir meine graue

Haar mit tauſend Sorgen nicht wenig vermehret .

Ich weiß aber gar nicht / warum bey denen Prore⸗

ſtirenden Religtons ⸗Fuͤrſten es dahin kommet /
daß einem commandirenden Evangel . Fuͤrſten
und Generalen alle ſeine Actiones , ( ſo doch nicht

ſonder guten Rath und Bedacht geſchehen / ) auffs

hoͤchſte carpiret / und wann nicht alles nach

Wanſchgleich gehet / in denſelben Zwelſſel geſetzt/
oder unnoͤthiger Allarm verurſachet werden will :

Hergegen wann ein Cathol . gleich als unter und

uͤber kehret / dennoch man ſtille ſchwelget / und

che
ein Wort blicken und hoͤren laͤſſet; wodurch

zu ſehen / daß eine auffrichtige teutſche Treue und

fungeich Redlichkeit lupprimiret / im Gegentheil faſt alle

Fürſten Fineſſen und Staats ⸗Intriguen approbiret und

nicht authentiſiret werden / und endlich alles zu nie⸗

anugſa⸗ mandes / als der Evangel . Fuͤrſtenſelbſt eigenem ſouteniret werden folle? will inzwiſchen mein ſau⸗

totalen Ruin gereichet . Was kan ich dafuͤr/res Commando fortfuͤhren/ und hoffen / daß mei⸗

encken /

Beſchreibung Reichs /u. Creyß⸗Geſch .

daß meine unterhabende Armee nicht in mehrerem

und groͤſſerem Stande ? wer kan in dieſer Welt

ohne Blame ſeyn ? und mit was Reputation kan

ich mein Commando ſo ſchlechterdinges renunci⸗

ren ? Ich bin gewiß von allendreyen Stuͤcken auſ, ſchlechte
ſer Schuld , In dem erſten ſouteniren mich FuͤrAnſtalte
ſten und Staͤnde des Reichs / zu ihrem eigenenſim Felde .

Verderben / gantz und gar nicht / das andre iſt ein

allgemeines Ubel / da man von dem Redlichſten
nichts als injuſtes zu ſprechen / in der Weltvor
eine Galanterie und Eſprit achtet; und das letztere

iſt zu thun eine ſolche Atfaire , als wann ich zu ei⸗

nem ſagen wolte / er ſolte ſeine Ehre und ſeiner
Mit⸗Staͤnden Ruhe und Wohlfahrt an einen Na⸗

gel haͤncken . Wollengleich Ew . Maj . mein auf⸗

habendes Alter und die groſſe Fatigue , ſo bey einem

Ober⸗Commando zu conlideriren / und von mir

hinten und fornen nicht alles insgeſamt verrichtet

und obſerviret wuͤrde / vorſtellig machen und op⸗

poniren / ſo hatja erſtlich der Kayſer hergegen bey

meinem bißherigen Unternehmen mich noch biß
dato keiner Lachetè oder Incapacitẽ beſchuldigen
noch reprochiren koͤnnen ; ſondern vielmehr zu mei⸗

ner hoͤchſten Conſolation mir noch angezeiget / daß

ich meinen Eiffer und Vigilantz treulich erwieſenz
und damit ich mich nicht um alle minutiſſima be⸗

kuͤmmern doͤrffte/ allenfalls dererjenigen Genera⸗

len bedienen ſolte / ſo ſie mir zu meiner Diſpoſition
zugeſendet / und mir treulich alliſtiren wuͤrden .

Es iſt ja keine Ignorance oder eine Schuldigkeit /
daß ein alterbzeneral en chef ſich um alle die gering ·
ſte Regiments /und Compagnie - Affairen bekuͤm⸗

mern ſolte und muͤſte / denn dafuͤr ſeynd ſeine ſub⸗

alterne Generals . Und iſt dieſes ferner mein

Troſt / daß bißhero all mein Unternehmen mit

geſambter Generalitäͤt alſo concertiret worden .

Iſt nunnicht alles plauſibel , ſo iſt hoffentlich die

Schuld auch nicht mein allein . Dieſemnach ich
nicht weiß / aus was trifftigen Urſachen und Be⸗

wegnuͤſſen mein Commando ſo ſchlechter Dinges
niederlegen ſolle ? die Herren Generals / Helſter
und Gronßfeld ſeynd durch Kayſerl . ſcharffe Or⸗

dres puré an mich gewleſen / haben ſich bey mir

ſubmittiret / und ſtehet mir der erſte zur Zeit redlich

bey. Ich glaube aber gar wohl / daß wenn ſie

von der Staats⸗Maxime wiſſen werden / daß mei⸗

ne Religions Verwandten und Eww . Maj . mich

ſelber zu dethroniſiren ſuchen / Sie mir alles ge⸗

brante Hertzeleid / gleich andern Cathol . Staͤn⸗

den / anthun / und darzu adltringiren werden .

Gewißlich Etw . Maj . erwelſen unter andern mir

bißhero eroͤffneten Dingen und anjetzo gaͤntzlich ab⸗

laſſendenSoutien nunmehr ſo viel / daß auff Dero

Freundvetterl . Alliltentz der aͤlteſte Marggraf De⸗

ro Koͤnigl. und Churfuͤrſtl, Stammes ſich nicht

im geringſten zu erfreuen und zu getroͤſten hat .

Ich uͤberlaſſe alles demnach Ew . Majeft . hoͤchſter⸗
ſeuchteter weitern reifflichen Uberlegung / ob ge⸗

ſtalten Sachen nach ferners von Ew . Majeſt . ich

alſo abandonniret / oder bey dem Kayſer / Reich

und uͤberall mehrers und mit groͤſſerm Nachdruck

— — —
ne
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Die zer⸗
ſtreute Un⸗

ſrige ſetzen

ſich wieder

bey Duͤr⸗

müntz/

Feind zie⸗
het groſſe
Conttibu -

tiones ,

moderirt

ſie im

Baaden⸗
Baadi⸗
ſchen .

Paßirt den
Necker /

Reichs / und Creyß⸗Geſch .

ne Fůrſti . treue Dienſtẽ in mehrere Conſideration
kommen werden .

Ew . Maj .
Haußt⸗Quartier Oberhauſen

den 3. Juni 1707 .

Wir muͤſſen uns nun von dieſen auff dem

Reichs⸗Convent feindl . Einbruchs halber vorge⸗
loffenen Haͤndeln / wiederum ins Feld wenden /
um zu ſehen was ſich daſelbſt weiter zwiſchen dem

Feind und denen Unſrigen begeben habe. Dieſe
verlteſſen wir theils / unterm Marggrafen zu

Bayreut in Durlach / theils unterm Hertzog von

Wuͤrtenberg zu Etlingen / es conjungirten ſich
aber die Voͤlcker den 27 . May bey Duͤrmuͤntz/
und bekamen 2. Kayſerl . Regtementer Mercy und

Lobkowitz zu ſich. Im Wuͤrtenberger Lande er⸗

gleng der allgemeine Land „ Auffbot des dritten

Mannes / die Armee aber zog ſich uͤber Canſtadt
nach Schorndorff / einen vortheilhafſten Ort / da

indeſſen der Feind vor ſeine Schiff⸗Bruͤcke zu Fort
Louis eine Schantze auffwerffen / Sluͤcke und

Bruͤckenzeug zu einer weitern Verrichtung herbey
kommen / auch verſchiedene Detachements gegen
Francken und Schwaben ausgehen lleß / um alles

moͤgligſt in Contribution zu ſetzen / und ſich ſel⸗

verſichern . Wuͤrtenberg muſte fuͤr alle ſeine diſ⸗
ſeits Rhein liegende Lande eine Million Gulden /
binnen vier Terminen geben / und der letzte ſelbiger
auff den 31 . Octob . dieſes Jahr geſaͤllig ſeyn /

worgegen allen Landes , Einwohnern Stcherheit
und Schutzhaltung verſprochen / und was an bro⸗

Duͤnckel oder Rocken⸗Meel von 100 . Pfund Sil⸗

Juis de Villars Iooοοο . Rthl . und als die Frau

Rthl . und als ſelbige ſich fuͤr dieſe Moderation zu
bedancken im Begriff geweſen / hatte offtgedachter
Villars ſich noch naͤhender und mit der Ertlaͤrung
heraus gelaſſen / daß nicht mehr als 20000 . Rthl .
gegeben werden ſolte / indem erhoffte daß ſein Koͤ⸗
nig und Herr darmit zufrieden ſeyn wuͤrde. Dur⸗
lachlſches dand wurde von ihm auff tooOο . Ithl.
Eßlingen auff s5000 .fl .Ulm biß auff eine Mil⸗
lion und andre nach Proportion angeſetzet / und
rechnete man aus / daß wenigſtens biß 9 . Milllo⸗
nen Gulden an Contribution allein von ihm ge⸗
zogen worden / dafuͤr mancher Mann / zu Ab⸗
wendung dergleichen Ungluͤcks / ja wohl zu Heim⸗
ſuchung des Feinds auff ſeiner Seite / geſtellet
und erhalten werdenkoͤnnen.

Dieſer gieng mit einem Thetl ſeiner Trouppen /
well es ihm niemand wehren wolte / immer tieffer
ins Land / denen Unſrigen nach / und ohnverhin⸗
dert uͤber den Necker / da doch einige verſichern
wollen / es ſey des Villars Meynuna ſo weit zu ge⸗

Theatri Europæi XVIII . Töbeil .

viant zu lieffern war / von dleſer Contribution dem
Landmann wiederum bezahlet / fuͤr einen Sack

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

biger Zahlung / durch mitzunehmende Geiſſel zu
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hen erſtlich nicht geweſen / haͤtte ſich doch dergl .
gefallen laſſen / nachdem er gemercket / daß man
es ihm angehen laſſen wolte / da ſich die Unſrige
immer welter zuruͤck / und / nach beſetzt gelaſſenem
Schorndorff / gen Gmuͤnd zogen . In gedach⸗
tem Schorndorff war eine Beſatzung von 500 ,
Mann unterm ObriſtLieutenant Toſtung / mit

vieler Artillerie und Munition gelaſſen / und ſelbi⸗

ger die Ordre gegeben worden / ſich biß auff den
lezten Mann zu wehren / well die Beveſtigungen
zwar alt / doch von ziemlicher Staͤrcke waren .
Den 14 . Innii ſand ſich der Villars mit 44 . Ba -
taillons und 8 5. Eſcadrons vor Schorndorff und

foderte ſelbiges auff / grieff es auch/ nach geſchehe⸗ erobert

ner Weigerung an / und brachte es dahin / daß Een.
der Commendant des folgenden Morgends zu ca⸗

77 9
Pituliren und freyen Abzug / ſamt Bagage / zu
unſrer Armee verlangte . / welches ihm auch der
Villars gern zuſtunde / dieweil ihm an Gewinnung
der Zeit mehr / als an Wegnehmung oder Ruini⸗
rung der 500 . Mann gelegen war / und hatte er
an dem einbekommenen Schorndorff nebſt 52 . ei⸗
ſernen darinn gefundenen Stuͤcken / einen beque⸗

men Ort erhalten / fuͤr ſein Corps Magazins an⸗
zulegen / wie er auch daſelbſten that / ſich doch bald
weiter / und unſerer Armee nach machende / die
ſich zwiſchen Gmuͤnd und Aalen auff einer Hoͤhe /
von welcher das Renß und Filß⸗Tahl beſtrichen
werden konte / gar vortheilhafft geſetzet / auch
Mine gemacht hatte / als ob ſie den nachkommen⸗
den Feind erwarten und ihn anlauffen wolte / weil
durch auffgebottene und zuſammen gebrachte Ar⸗
beiter das Lager verſchantzt wurde . Den General ſchlaͤgt
Janus hatte man an den Lorcher Paß beordert / den Ja⸗
um ſelbtgen zu bewahren / allwo er aber von dem nus am

2 Ven LorcherFeinde hart angegriffen / uͤberwaͤltigt und ſelbſt Paß⸗

1707 .

gefangen wurde / der über Zmuͤnd denen Unfri⸗ber⸗Gewicht 13 . Elſaſſer Pfund gegeben wurde .
Von dem Baaden⸗Baadiſchen Lande foderte Mar⸗ mung / ihr wohlverwahrtes Lagerverlieſſen / und

Marggraͤfin ſich daruͤber beſtuͤrtzt bezeigte / und
die Unmoͤglichkeit dergl . Oontribution auffbrin⸗
gen zu koͤnnen verſicherte / verminderte er die Sum⸗
mam erſtlich auff 5o000 . hernach auff 3000 .

befunden / wie man denn den26 . dito aufſbrach /

gen nachmarſchierte / die / auff deſſen Verneh⸗

in die Nachbarſchafft Elwangen giengen / und
ſich zn Neuenheim ſetzten / da der Feind den von
uns verlaſſenen Ort bey Bargen einnahm . Den
27 . Junit machten die Unſtige bey gedachtem
Neuenheim einen Raſt⸗Tag / doch wurde von der
Generalitaͤt in gehaltenem Kriegs Rath vor gut

und in Cratlsheim eintraff / das Haupt⸗Quar⸗
tier in Onolzheim machende : von hieraus gieng
es nach Weſternach den 27 . Junti / den 28 , uͤber
Oehringen biß Breyfeld / und hatte ſich bey dieſem

marſchieren der Hertzog von Wuͤrtenberg von der Hertzog
Armee begeben / mit dem Anztehen / daß er ſich von Wür⸗

wegeneines Falls mit dem Pferde und daher ent⸗ 5 93ſtandener Verletzung eines Fuſſes / curiren laſ . Pers
ſen muͤſte. Den 29.dito traff unfere Armee bey Armee /
Haylbronn ein/ und langte dieſen Abend der Ge⸗
neral Graf Heiſter / wle Tags vorher der Ge⸗
neral Feld⸗Marſchall / Fuͤrſt von Hohen Zollern /
bey ſelbiger an . Der Marſch wurde hierauff wei⸗
ter nach dem Rhein und uͤber Sintzheim gegen
Philtpsburg gerichtet / auch dem daſelbſt com - .
mandirenden General Thuͤngen Orclte geſand ſwpſicen
dieſes Vorhaben zu befoͤrdern/ ein Derachemenipugneht,
denen Anziehenden entgegen zu⸗ ſenden / wie auch

S ge
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geſchahe / daß die Unſrige unverhindert ſich zwi⸗

ſchen Waghaͤuſel und Oberhauſen ſetzen konten /
und war dieſer Marſch wohl concertiret / die Fein⸗

de von wetterm Eindringen in Teutſchland (ſon⸗

derlich weil eintge gleichſam aus Delperation und

Unmuth wegen der groſſen Uberlaſt von Neutra -

litaͤt mit Franckreich zu ſchwaͤten anfangen wol⸗

ten ) ab⸗ und gegen den Rhein zuziehen / oder / wo

ſie ſich etwa gen Bayern wenden wolten / den

Rhein zu paſſiren / und mit herbeykommenden Suc⸗

curs die ſchlechte beſetzte feindliche Linten zu uͤber⸗

waͤltigen / in Elſaß u. ſ .w. einzudringen und der

1707 .

chen . Dieſer begab ſich auch in aller Eyl zuruͤck
uͤber Pfortzheim nach dem Rhein zu / bey weſſen

Vernehmung denn die Unſrige auch thren obenbe⸗

ſchriebenen Marſch deſtomehr beſchleunigten und

manchen Soldaten druͤber verſchmachten ſehen

muſten / aus Beyſorge der Feind moͤchte ihnen
vorkommen . Dieſer fand ſich in Craitzingen ein /

und blieb ein wenig der Orten halten / da indeſſen
der Marggraff unſre Armee muſterte / und auff

Vernehmen / daß der Villars ſich zu einem jehlin⸗

gen Marſch ſchicken ſolte / ſelbige in ein vortheil⸗

hafſters Lager gehen / die Infanterie bey Rhein⸗

hauſen / die Cavallerte aber bey Loßheim elnruͤcken

leß / an welchen Orten ſie den 3. Julii Poſto faſſe
te / doch nicht lange ruhig blieb / ſondern auff Ver⸗

nehmen daß der Feind im Anzuge gegen Bruchſaal

ſey / den 7 . dito den Marſch nach Mannheim an⸗

tratt / aber nur biß Katſch ſelbigen Tags / und

lan den 8. nach Mannheim gelangte / von wannen

Mann , ſſee / nach an ſich gezogenen Pfaͤltziſchen 4 . Batail .

heim . lons auch 11. Eſcadrons , auch erhaltener Nach⸗

richt von des Feindes Ruͤckkehr / ſich den 9. dito

wieder in den vorigen Ort machte .

Feind oc . Den 12. legte man daſelbſt unſer Seits eine

Hepdel⸗
Bruͤck uͤber den Rhein an / der Feind aber / wel⸗

bergd. ſherven Muͤhlberglher wuͤrcklich nach Bruchſaal
ſchreckt kommen war / ſendete ein Detachement nach Hey⸗

und ſchaͤtzt delberg / woruͤber die Bergſtraſſe und Heſſen⸗

das Darmſtaͤdtiſches Land in groſſen Allarm / Fluͤch⸗
Darm⸗ ten und Schrecken geſetzet/ dieſes auch Contribu -

ſtädtiſche . tion zu bewilligen genoͤchtget wurde . Wenn dem⸗

nach die Noth an einem Orte was nachzulaſſen

ſchien / vermehrte ſie ſich an einem andern / und

wolte uͤber dieſes verlauten / als wenn es mit dem

Commandiren bey unſrer Armee nichtallzu richtig /
ſondern ziemlich durcheinander / auch mit Foura -

Da es beh giren u. ſ. w. manchmahl unordentlich und ſo her

ſuns Conggienge / daß es wohl Noth umb Subliſtentz geben
fus auß , doͤrffen/ wenn ſichſelbige durch Verſtaͤrckungver⸗
ſiehet mehret ; wie denn allerhand Trouppen im Anzuge /

aber erſchollenen Klagen nach / dem Landmann

mit threm Verhalten offt gar beſchwerlich waren /
und zum Theil ihren Marſch uͤber Rhein genom⸗

men / umb von dorther deſto ſichrer zur Armee kom⸗

dieüber
men zu koͤnnen. Dieſe gieng medio Julii zu

Rhein ge⸗
Rheinhauſen und Philipsburg uͤber Rhein / ſich

hen bey Speyer zu ſetzen / und obgedachte Verſtaͤr⸗

ckung abzuwarten / zumahl da der Feind auch auff⸗

gebrochen und biß Waldorff / ohnweit Wieſeloch /
marſchiret war / auch ſeine bey Fort. Louis gehab⸗

te Bruͤcke außheben und ſich nachfuͤhren laſſen /

Beſchreibung

Orten dem Feinde das diſſeits veruͤbte wett zu ma⸗
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daher man beſorgte / er doͤrffte wohlbeyh Mannheim 1707 .
uͤbergehen / denen unſrigen den Verſuch abſchnei⸗

den / auch alle jenſettige kourage auffzehren wol⸗

len / welches alles zu hintertrelben nicht nur die

angefuͤhrte Rhein⸗Paſſage vorgenommen / ſondern
atich unterm Mercy ein Detachement abgeſendet
worden / die gegen Mannheim uͤber liegende
Schantze zu behaupten und dem Feinde alldort den

Ubergang zu wehren . Dieſer blieb aber in dem

vorhin benannten Orte halten / da indeſſen die un⸗

ſern biß Aggersheim / ohnweit Mannheim und

Franckenthal / von hier aber wieder gen Speyer
verruckten / allwo auch ein Succurs von Saͤchſi · Succurs

ſchen Voͤlckern ( den die Herren Staaten / wie bey erhalten /
Niederlaͤndiſchen Geſchichten des mehrern zu ſehen/
uͤberlieſſen ) zu ihnen ſtleß / nach weſſen Erhaltung
ſie von jenſeits wieder heruͤber / auch zwiſchen
Waghaͤuſel und Graben den 25 . Julii zu ſtehen
kamen / die Feinde aber zogen ſich von Waldorff

zwiſchen Obſtadt und Bruchſal hin / und mochten

ihnen die Concepten durch derer Alllürten Vorha/ wieder
ben auff Toulon ziemlich verruckt und mithin ein heruber .
ſchwerers Wetter von unſern Graͤntzen abgewen/beyPhi⸗
det worden ſeyn / weil der Villars Voͤlcker nach une
dem Dauphine abzuſenden beordert / und alſo in

Aen

ſeinem anderweitigen Vorhaben nothwendig ge⸗

ſtoͤhretwurde / auch immer genauern Beſehl zu deta⸗

chiren erwarten muſte / folglich nichts mit Si⸗

cherheit unternehmen / noch ſich welt vom Rhein

entfernen konte . Bey Graben verwahrte ſich unſere
Armee zum fleiſſigſten / umb den noch weiter zu er⸗

haltenden Succurs abzuwarten : wo Wald war / be⸗

fohl der Marggraf einen Verhack zu machen / wo

ſie dergleichen nicht fand / wurden Redouten auff⸗

geworffen / nicht nur den Feind abzuhalten / ſon⸗
dern auch der Merode das Außlauffen zu wehren .

Jener war weiter den 3. Auguſti biß Graben und

Lnckenheim avanciret / dargegen die unſrige den

13 . dito ſich nach Bruchſaal zogen / der Feind
aber begab ſich den 14 . von Graben in die Gegend
Muͤhlberg / und hatte unterm Mr. Vivant ein De⸗

tachement gegen Schwaben von 6000 . Mann Feind de⸗

ausgeſchickt / Contributiones eintzutreiben / oder / tachiret

wie man beſorgte / in Bayern einzudringen / weil 0 4
es viel uͤbriges Gewehr bey ſich haben ſolte . Unſe⸗hen Con-
re Armee begab ſich / bey dieſen Umbſtaͤnden / nach criburions⸗
Craͤtzingen / und wurde auff beyden Seiten gegen ⸗Eintrei⸗
einander Canoniret / ſonderlich bey Durlach / in ber⸗

welchem ſich ein Theil der Feinde befand / die un⸗

ſerige ſchonten zwar mit dem aͤuſſerſten Ernſt / weil

ſich Ihro Durchl . die Fran Marggraͤfin in dem

Orte befand ; ſie lieſſen aber unter dem wieder

ins Lager gekommenen Hertzog von Wuͤrtenberg bekommt

ein Detachement demn Mr . Vivant in die Eyſenpon, dem
175 wieder ins

gehen/ welches auch dieſen zuruͤck zu weichen noͤſzager ge ,
thigte / auch in Hornberg 160 . Mann zu Kriegs ⸗fommenen

Gefangenen machte / und der Orten die PoſttHertzog

rungen verſtaͤrckte / daß dem Feind der Durch · pon Wür⸗
bruch / auff weitern Verſuch / gewehret ſeyn moͤch⸗ Go
te . Dieſer machte ſich den 28 . Auguſti mit der toͤſſe.
Nacht in aller Stille aus ſeinem Lager bey Muͤhl⸗

berg auff / und ſetzte ſich wiederum bey Cuppen⸗

heim hinter der Murck / und ließ die ehemals im

vorigen Kriege durch den Marſchal de Choiſeul

daſelbſt
—
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Setzt ſich denn unſere Armee ſich veranlaſſet ſahe den 30 . di⸗

bev Cup·to ihren Marſch nach Etlingen zu nehmen . Weil
penheim/ aher jener einige Detachement uͤber Rhein ſendete /

und ſich der Ruff und die Beſorgnuß erhub / es

moͤchte das dermahln nur mit 1400 . Mann beſetz⸗

te Landau inveſtiret und drauff belagert werden /
ſo ſchickte der General Thuͤngen von ſeinen in

Philipsburg habenden 3000 . Mann ohngeſaͤumt
2 . Bataillons nach Landau / ſchrieb auch in die Ar⸗

mee / daß man von denen aus Landau gezogenen

2000 . Mann rooo . alſofort nach Philtpsburg
marſchtren lieſſe / daß ſie ſich denn welter allenfals
in Landan werffen koͤnten. Denn ob gleich der

Feind ſonſt ſo ſtarck nicht erachtet wurde / derglei⸗
chen Belagerung vornehmen zu koͤnnen / muſte
man doch beſorgen / er moͤchte durch Erfahrung der

gedachten ſchwachen Beſatzung gereitzet werden /

ohnverſehens ein uͤbriges/ ſo zu ſagen / vorzuneh⸗
men und zu thun .

wie das Daß man im Ober⸗Commando der Reichs ,

Comman⸗ Armee gern eine Veraͤnderung geſehen haͤtte / iſt

W 5 ( r ſchon oben angereget worden : Es war Heſſen⸗
kommen / Caſſel und Hannover in Vorſchlag kommen / weil

doch Printz Eugene dermahln nicht zu haben/
doch auff Hannover wohl zum meiſten geſehen
worden / weil es von ſo einem Vermoͤgen / daß
man vermuthen konte / es wuͤrde / bey uͤberneh⸗
mendem Commando / auch deſto mehr beytragen /

ſelbiges mit Ehren fuͤhren zu koͤnnen / und dißfals
dem Reiche umb ſo mehr zugeſallen zu ſeyn trach⸗

ten / je noͤthigeres denConſens deſſelbigen brauch /

te / die endliche Ausmachung ſeiner Chur⸗Wuͤrde
zu erhalten . Wie bey Anfange des Jahrs geſa⸗
get worden / daß man das Werck gereget / die In -

und was troduction Hannover in das Churfuͤrſtl . Colle -

WN gium zu bewircken / ſo verſuchte man es hernach

( Aion int weiter / und brachte es doch dahin/ daß dieſe Chur⸗

Churfl. Sache / demgewoͤhnlichen Deliberations- Anſag⸗
Collegium Zedul inſonderheit einverlelbet und von denen Her⸗
vorgegan⸗ren Catholiſchen / auff Recommendation des

gen⸗ Kayſerl . Principal - Commiſſarii , die Erklaͤrung
gethan wurde / daß ſie nicht hinderlich in der Sa⸗
che ſeyn wolten . Von Abhandlung der Sachen
ſelber wurde ſo viel kund / daß es auff die Haupt⸗
Fragen : Ob ? und wie ? oder / unter was Be⸗
dingungen und Umſtaͤnden ? die Introduction ge⸗
ſchehen ſolte . Da denn bey der erſten ein durchge⸗
hendes Ja ! im Fuͤrſtl. Collegio erfolget und mit

unter angezetget worden war / daß eben mit der

Beſragung des Fuͤrſtl . Collegii : Ob die Intro⸗

duction der Chur⸗Hannover vorzunehmen ſey ?
in der That befeſtiget worden waͤre / daß umb alle

dergleichen und andre das Reich betreffende Sa⸗
chen ein Fuͤrſtl. Collegium eben ſo wohl / als das

Churfuͤrſtl . zu befragen waͤre u . w. Bey dem an⸗
dern hatten Cathollſche dahin angetragen / daß
auff dem Fall ausgehender Pfaͤltziſch Wilhelmin⸗
und Rudolphintſcher Linten eine neue Chur von
der Zeit lebender Kayſerl . Majeſt . benahmet / oder /
da der Fall ſich bey einem Interregno erelgnete /
indeſſen denen Catholiſchen Churfuͤrſten ein Vo⸗
tum ſupernumerarium zugeſtanden werden ſolte :
Oß gleich dieſes Evangeltſcher Seits von Magde⸗
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burg nicht fuͤr unbillig gehalten / und darbey nun 1707 .

bedungen worden war / daß man dargegen auch

wenn Hannover ausgienge / eine Evangeliſche
Chur von nun an / auff ſolchen Fall / zu lubſti⸗

tuiren feſt ſtellen ſolte ; ſo meynten doch uͤbrige
Evangeliſche a potiori , weil von der Cathollſchen
Theils geſuchten eventualen Subſtitution weder in

Kayſerl . Commiſſions Decret , noch auch in ge⸗

ſchehener Propoſition etwas enthalten geweſen/
ſo haͤtte man auch darauff nicht zu ſehen / wie denn

ohne das dergleichen ins Religton⸗Weſen mit ein⸗

ſchlagende Dinge durch die meiſte Stimmen nicht

ausgemachtwerden koͤnten u. ſ. w. bey welchen ver⸗

ſchiedenen Meynungen es wohl ohne Wortwech⸗
ſel nicht abgegangen ſeyn / ſonſt aber auch vorkom⸗

men ſeyn mochte / daß Boͤhmenzu allen Berath · Auch ton

ſchlagungen des Churfuͤrſtl . Collegii zu laſſen / der Admit .
da es nur / wo nicht ſich zu einem Creyß ſch. Zen bon Boͤh⸗
oder machen / doch wenigſtens einen Churfuͤrſtl . ſali 9
Matricular - Anſchlag uͤbernehmen wolte . Eini⸗

W5

ge wuſten auch zu berichten / wie ſich Wolffenbuͤt⸗
tel beworben / wenn uͤber Vermuthen einſt Han⸗
novertſche Lande an ſelbiges fallen ſolten / auch
die Chur Wuͤrde / und dieſer Sachen Feft⸗
ſtellung iso mit zu erhalten / welches aber denen

Catholiſchen durchaus unthunlich zu ſeyn geſchte⸗
nen / daß fie davon nichts zu hoͤren begehrt / wie

denn die Sache auch mit Hannovertſcher Iatto -

duction ins Stecken gerieth / da ſelbige einmahl
uͤber das andre / von ihren Principalen noch keine

Inſtruction erhalten zu haben / zur Entſchuldigung
vorbrachten .

Mitlerweil ergaben ſich andre das Kayſerl .
Reichs

Cammer⸗Gericht / ( davon bekantlich ein eigner 7 75
Titul hiernaͤchſt folget) ReliglonsReichs⸗Tags ſollen den

Policey⸗Weſen betreffende Haͤndel. Das Reichs⸗Reichs⸗

Seaͤdtiſche Collegium ſchien denen zwey uͤbrigen Convent
Hoͤhern/ allzuwenig Geſandten zu haben / dieweil 105

5

die mehreſte Staͤdte ihre Vota denen Regenſpur⸗ 15 feiſt
giſchen Conſulenten auffgetragen . Wie nun ger beſu⸗
Ihro Kayſerl . Majeſt . ſonſt uͤberhaupt den Reiche⸗ chen.
Convent wiſſen laſſen / ſte ſaͤhen nicht gerne und

hielten nicht fuͤr nutzbahr / daß ein⸗und andrer Ge⸗

ſondter ſo vielerley denen Principalen ſelbſt nicht
bekante und offt / wegen verſchiedenen Interelles

einander entgegen lauffende Vota haben ſolte ; als

erachtete man der Billigkeit zu ſeyn / inſonderheit
das Reichs⸗Staͤdtiſche Collegium abermahln zu
erinnern / daß die Staͤdte mehrere Geſandten her⸗
bey ſchickten / wiewohl man in modo der abzlle⸗

genden Erinnerung anfangs nicht einig geweſen
ſeyn / und der erſte Auffſatz ziemlich hart geklun⸗
gen haben mochte / der aber / auff Inſtantz des

Fürftl . Collegü , folgender Geſtalt gemaͤſſiget und

zu einem gemtinſamen Concluſo gebracht worden .

Als in beyden hoͤhern Reichs Collegüs vor⸗
kommen / was geſtalten von vielen Jahren her
die Relchs · Staͤdte die noch fuͤrwehrende Relchs⸗
Verſammlung / ungeachtet der ſo vieler⸗und noch

unlaͤngſt ad requiſitionem Imperii von Ihrer
Churfuͤrſtl. Snaden zu Mayntz als des ReichsErtz⸗
Cantzler allhieſiger beſchehener Erinnerung ſehr
ſchlecht beſchicket / ſondern es denjenigen ſo anjetzo
ihre Vota führen und ablegen muͤſſen / als hleſi⸗
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ger Stadt Regenſpurg Stadt ⸗„Caͤmmerer und

Conſulenten dergeſtalt auffgetragen haͤtten/ daß

die beyde hoͤhere Collegia dermahlen mehr mit der

1707 .

Stadt Regenſpurg / als dem ſtaͤdtiſchenCollegio
zu deliberiren / folglich die wichtigſten Reichs⸗

Geſchaͤfften von dieſer Stadt in gedachtem ſtaͤdti⸗

ſchen Collegio faſt mehrern Theils dependirten/

welches gegen das Herkommen einer allgemeinen

ReichsVerſammlung / auch gegen den Keſpeck

beyder hoͤherer ReichsCollegiorum lauffe ; ſo iſt

auff beſchehene Unterredung dafuͤr gehalten und

geſchloſſen worden / daß denm ſtaͤdtiſchen Reichs ,

Collegio nochmahlen zu bedeuten waͤre / daß

gleich wie es ſich wohl zu erinnern / mit was groſ⸗
ſer Diflicultaͤt daſſelbe zu dem Voto deciſivo bey

dem Weſtphaͤllſchen Frieden gelanget / und dieſes

Jus ſo hoch / wie es an ſich ſelbſten auch waͤre / ge⸗

achtet haͤtte ; alſo moͤchte das ermeldte Collegium
civitatenſe auch dahin ſehen / daß es dieſes ihme
conceditte Jus conſervitte , und durch die Schi⸗

ckungen zum Reichs⸗Tag ſich ſelbſten erhalten /
und nicht præjudiciren moͤgte/ allermaſſen bey de⸗

rer laͤngerer Hinterblelbung man von Seiten bey⸗

derhoͤherer Collegiorum gemuͤfiget und eventua⸗

liter beſchloſſen waͤre/ ſolchen groſſen Defect an

Ihro Roͤm. Kayſerl . Majeſt . allergehorſambſt zu

hinterbringen / mit dem allerunterthaͤnigſten Er⸗
ſuchen / Sie allergnaͤdigſt geruhen wolten / dem

Reichsſtaͤdtiſchen Collegio deſſen beſſere und ge⸗

buͤhrende Erſetzung / bevorab von denen vermoͤg⸗
lichen Reichs⸗Staͤdten ſub comminatione exclu-
ſionis à Re - & Correlationibus nachdruͤcklich an⸗

befehlenzu laſſen ; es waͤre aber ſolches vorhin dem

Reichsſtaͤdtiſchen Collegio , wle hiemit beſchiehet

zu bedeuten / und mit dem Anhang zu errinnern /
daß es davon ihren loͤbl. Mitſtaͤndencommunica⸗
tion geben / und zu beſſerer Beſchickung gebuͤh⸗
rend excitirenkoͤnte.

Worſchlä Nicht derer geringſten Sorgen und Berath⸗
ge wie ſchlagung elne war zu Regenſpurg die Ausfindung
der Sa⸗ wuͤrcklich ⸗nachdruͤcklich ⸗und ſchleuntger Huͤlffe

305‚ vor die in Gefahr ſchwebende obereReichs· Creyſe/

Rheinzu die/ nach anderweit erzehltem / thren Nothſtand
ralthen ? dem Reichs Convent bewveglich geklagt hatten .

Well dem Fraͤnckiſchen Creyß die Nachricht zu⸗

kommen / daß Koͤnig Auguſtus 6000 . Mann zu

Pferd dermahln / wegen im Lande liegender alles

ein · und wegnehmender Schweden / zurdaſt haͤtte/
und ſelbige / gegen billlge Gebuͤhr ans Reich zu

uͤberlaſſen iziger Zelt wohl kein Bedencken haben

wuͤrde ; ſo brachte genannter Creyß die Sache ans

Reich / mit dem Erſuchen / auff ſolche 600⁰ .

Mann Rellexion zu machen / um ſo viel mehr/
da der Saͤchſiſche Ober⸗Marſchall von Pflug die

Verſicherung gegeben haben ſolte / daß man mehr⸗

gedachte Trouppen auff foͤrmliches Begehren / ob

man gleich mit denen dargegen zu erlegenden Mit⸗
teln / nicht alſo fort auffkommen koͤnte/ abfolgen

laſſen / und wegen deſſen / ſo dargegen in Tracta⸗

ten auszumachen waͤre / Nachwartung haben
wuͤrde . Der Reichs ⸗Convent war nicht ſaͤumig

ſich die Erhaltung ſolcher Voͤlcker gefallen zu laſſen /
auch an Kayſerl . Maj . zu bringen / Selbte aller⸗

gnaͤdigſt geruhen moͤchten / an des Koͤnigs Augu⸗

Beſchreibung Reichs ' u. Creyß⸗Geſch .

ſti Maj . eine Abſchickung zu thun / ſolche zu dil 17⁰
poniren / daß ſie / dem Vatterland zum beſten/
Ihr Reichs ⸗Contingent , und dieſe 6000 . Woͤlcker

Mann zu Pferde ſchlennigſt zu der Reichs⸗Armee bom Koͤ⸗

marſchieren laſſen moͤchten/ mit der allergnaͤdigſtennis Augu⸗

Verſicherung / daß Sie wegen der äber IhrReichs⸗ehmen
Contingent herbey zu ſendenden Mannſchafft bil⸗

N

lige Vergnuͤgung erhalten ſolten; doch wolte man

durch dieſen Reichs Schluß denen vorhergegan⸗

genen nichts benommen haben u. ſ. w. Vondie⸗

ſem gab der Reichs⸗Convent dem Fraͤnckiſchen
Creyß antwortliche Nachricht / mit dem Anfuͤgen/
ſolcher moͤchte doch fernerwett / durch ſtarck zu⸗

ſammen ziehenden Ausſchuß und dergl . ſich fuͤr
den Riß ſtellen / biß der Succurs von andern Or⸗

ten herbey kaͤme/ indem man der Hoffnung lebte /
es wuͤrden die Staͤnde ihren beſchwerten Mit⸗

Staͤnden bald und willigſt beyſpringen / das

Publicum dem Privato vorziehen / die Liebeſ . .
des Vatterlands mithin vordringen / und nichts Re mach⸗
an ſich / was in Societate communi Reichs⸗Sa , Sände
tzungs⸗maͤßig erfordert werden kan / erwinden laſ⸗zu Beſor⸗

ſen / indem Kayſerl .Maj. Churfuͤrſten / Fuͤrſten gung des

und geſamter Staͤnde Heyl doch darvon dependi - Publici
re , daß man in corpore beyſammen ſtehe / unitis aufftu⸗

viribus auff den Feind angehe / weßhalben en “
bey Ober⸗und Nieder⸗Saͤchſiſchen / desgl . Weſt⸗
phaͤliſchen Creyß / ausſchreibenden Fuͤrſten die be⸗

hoͤrige Erinnerung geſchehen. So war man wohl
auff Seiten des Reichs geſinnet 6000 . Mann

Saͤchſiſcher Trouppen zu Huͤlffe zu haben / aber

es war noch eine wichtige Frage unausgemacht :
Woher nemlich die an Koͤnig Auguſtum dargegen woher

zu erlegende Mittel und die Verpflegung ſolcher Gelb zu
Voͤlcker genommen werden ſolte ? denn es gab E
hoͤchſtgedachte Kayſerl . Maj . auff naͤhenders An⸗Saͤchſiſch .
fragen / zu vernehmen / daß dieſe Voͤlcker / de⸗Voͤlcker

nen ſchon ein ziemliches ausſtuͤnde / nicht einmal zu haben ?

in Bewegung gebracht werden koͤnten / wenn nicht

wenigſtens 150000 . Thlr . voraus erleget / und

denn ihre Verpflegung beſorget wuͤrde. Man

that alſo von Reichs⸗Convent aus Francken einen

Vorſchlag / ob dleſer Creyß / dieſe zu ſeiner Ret / Francken

tung mit zubrauchende Trouppen / nicht in deſſen ſoll vor⸗

Vorſchuß⸗Weiſe mit der Natural - Verpflegung ſchieſſen.
an Mund⸗ und Pferd⸗Portionen , verſorgen und

ſich / wegen der Wleder⸗Erſetzung des vorzuſchieſ⸗

ſenden / an geſamtes Reich weiſen laſſen / auch

dieſes Anſinnen nur ſo lang eingehen wolte / als

dickerwehnte Voͤlcker in Fraͤnckiſchen Graͤntzen

ſtuͤnden? allein wie dieſer Antrag von loͤbl. Creiß

angeſehenworden / gab ſich am beſten aus ſeiner

f
‚
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Antwort zu erkennen / darinnen Er vorſtellete /Wil nicht.
wie von ihm vieles uͤbrige geſchehen / uͤber ſein

Reichs ⸗Contingent z000 . Mann auffgeſtellet /
dermahln noch darzu 600ο . wohlbewehrter und

exercirter Sand⸗Militz beordert und deren Verpfle⸗

gung uͤbernommen worden ; fuͤr das geſambte
Reich aber den begehrten Vorſchuß zu thun/ faͤnde

ſich der Creiß einmahl fuͤr allemahl nicht mehr ver⸗

moͤgend/ muͤſten billich beklagen / daßes ſchiene/
ſambt wolten die maͤchtigere Creyſe und Reichs⸗

Glieder ſich nur ſtets der Convenientz bedienen /
und Francken den groͤſten Laſt zu folgender endli⸗
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Reichs / u. Creyß⸗Geſch.

Printz
Eugene

zum Ge⸗
neral⸗

Lieute⸗
nant vom

Kayſer
ekklaͤrt .

Schwaͤb

ſcherEreyß
klaget.

Weitre

Berath⸗
ſchlagung
wegen

Uberneh⸗
mung
Saͤchſiſch .
Cavalle⸗
rie /

dieſonder⸗
lich noͤtig
erkennet /
doch kein
Geld dar⸗

chen Unterdruͤckung auff den Halß ſchieben / wel⸗

ches bey Erlangung itzt angebottener Indemniſa⸗

„ tion dermaleinſt ſo wenlg zuverlaͤßliches finden
„doͤrffte/ als unzuverlaͤßig ſeithero die richtige Auff⸗
„ſtellung und Verpflegung der Mannſchaffts⸗
„ Contingentien geweſen / da man ſonſt und bey
„ Beobachtung eines beſſern/ der nunmehro ſuchen⸗
„ den extraordinairen Rettungs⸗Mittel gar nicht

noͤthig gehabt haben wuͤrde : „ So waͤr es auch
nicht nur an erforderl . Mund / und Pferd⸗Portio -
nen / ſondern an einer zlemlichen Summe Gelds

gelegen / worinnen das geſamte Reichs ⸗Colle -

gium oder Ihro Kayſ . Maj . viel beſſere Vorſe⸗
hung thun laſſen / oder bewuͤrcken koͤnte / als man

ſich von dem alleinigen ſchon verarmten Fraͤncki⸗
ſchen Creiß verſehen moͤchte/ ꝛc. ꝛc.

Unter ſolchen Handlungen gieng bey Reich ein

Kayſerl . Commiſſions Decret vom 3. Julii ein/
darinnen die oben beygebrachte Reichs Gutachten
gebilliget / Printz Eugene Wahl zu einem Feld⸗
Marſchall genehm gehalten / deſſen dermahlige
Nicht⸗Abſendung entſchuldiget / an deſſen Stelle
mitlerweil der General Heiſter zu einem Gehuͤlffen
des Marggrafen ernennet / die Unterſuchung der
Action verlohrner Linten verſprochen / und berich⸗
tet wurde / was Kayſerl . Majeſt . bey Alliirten See⸗
Potentzien dermahln gethan haͤtte und fernerweit
thun wolte .

Niemand haͤtte die baldige Zuruͤcktreibung des

eingedrungenen Feindes lieber geſehen / als die von

ſelbigem uͤberfallene Staͤnde und Creyſe / dar⸗

unter der Schwaͤbiſche am meiſten getroffen war .
Der konte ſich demnach auch nicht enthalten / ſeine
Klagen bey dem Reichs⸗Convent dergeſtalt auszu⸗

ſchuͤtten/ daß die maͤchtigſte Glieder an Her⸗
gebung ihres Contingents auch in dieſer preſſan⸗
ten Noth es ermanglen lieſſen / und ſie von Durch⸗
marſchen der Freunde ſelbſt auffs empfindlichſte /
wegen uͤbler Dilciplin mitgenommen / und ſonſten
unter der Laſt faſt erliegen muͤſten/ deſſen Abſtel⸗
lung und ſchleunige Remedirung ſte inſtaͤndigſt
wolten gebetten haben .

Bißher erzehlte theils durch Kayſerl . Mʒajeſtaͤt
theils durch die Creyſe ans Reich gebrachte Dinge
gaben nun Anlaß zu vielfaͤltigen Berathſchlagun⸗
gen / und kam man auff den Antrag / weil doch
Francken nicht einmahl die Interims⸗Verpflegung
zu uͤbernehmender Chur⸗Saͤchſiſcher Cavallerie

thun wolte / auff ein gewiſſes ins geſamte Reich zu

repartirendes Quantum mit dem Koͤnig Auguſto
dahin zu ſchlieſſen / daß dieſer auch die Verſor⸗
gung und Unterhaltung ſeiner herzugebenden
Mannſchafft uͤber ſich behielte und leiſtete . Wie

dieſes dem Reich vorgetragen wurde / erkenneten
zwar einige / daß mehrere Cavallerle bey der Reichs
Armee allerdings noͤthig / und der Abgang ſelblger
bißher ein groſſe Urſach geweſen / daß man gegen
den darmit ſtaͤrcker verſehenen Feind / nichts ſon⸗
derliches unternehmen und außrichten / auch ihm/
bey iztmahltgem Einbruch / ſeine Contributions -

Streiffereyen / nicht hindern koͤnnen; alleine faſt
niemand wolte Geld bewilllgen dergleichen zu uͤber⸗
nehmen / indem haͤufftg vorkam / es brauche der⸗

geichen auſſerordentliche Huͤlgfs. Mittel nicht /
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da nur jeder Sland / der maͤchtigere ſo wohlals de⸗ 1707 .
ſchwaͤchere ſein Reichs⸗Contingent in der Thaeſzu ſonderl .
und mit gehoͤrigen Kequiliten verſehen ins Feldſa Poren⸗

ſtellete / und darmit der Gefahr / wo es noͤthig/ ſtioribus
entgegen traͤte / bey welchen Umſtaͤnden es wenig . 155
machte / ob gleich einige ſich erklaͤrten ihres Theil

Wd⸗

die Koſten zu uͤbernehmender Saͤchſiſcher Caval⸗
lerte / mittragen zu helfſen / da Hoffnung gemacht
worden daß Holl⸗ und Engelland ſich dieſer Laſt
mit unterziehen wolte / wiewohl jenes bald was
anders bey Reich anzelgen ließ . Im Churfuͤrſtl .
Collegio war es wohl zu einem Schluſſe gedlehen /
Ihro Kayſerl. Majeſt . fuͤr hierunter erwieſene

Reichs Daͤterllche Vorſorge zu dancken / und ſel⸗
bige fernerweit allerunterthaͤnigſt zu erſuchen / Sie
allergnaͤdigſt geruhen moͤchten/ die Staͤnde des
Reichs unablaͤſſig fernerweit von Kayſerl . Aller⸗
hoͤchſten Amts wegen zu excitiren / und zu ermah /2 5
nen / Ihre Contingentia ſamt allen Kriegs . Re⸗ Kayf . M.
quiſitis , und was ſie daruͤber bey Handen / zum ſoll dariu
beſten des Vatterlands / und deſſen Rettung ey⸗

andere

lends zur Reichs/Armee herzuſtellen / und der Voͤl⸗ 15 5

cker⸗Zug dahln eyfferigſt zu befoͤrdern / wie auch
555

dero an hoͤchſtged . S . Majeſt . Koͤnig Auguſtum
abgeſchickten Kayſerl . Geſandten Hn . Grafen von
Altheim dahin eilends zu inſtruiren / daß er mit
Zuzlehung der zu Leipztg anweſender Cburfürſtl.
auch der hohen Alliirten Geſandſchafften / die
Tractaten mit Deroſelben auff das baldeſte zum
Schluß befoͤrdern / mithin die 6000 . Mann zuund auffPferd zu eilfertigen und ſchleunigen Marſch ge⸗die Uber⸗
bracht / der Feind durch eine ſolchergeſtalten von nehmung
allen Orten her verſtaͤrckende Conſiderable Armee Saͤchſiſch .
mit allerMacht und zuſammen geſetzten Kraͤfften Lavallerie
zuruck getrieben / und gegen demſelbigen otlenſiye

kreiben .

in hoſtico operiret / die von dieſem bey beſchehe⸗
hener Inwaſion denen wohlliegenden loͤbl. Creyſen
und Staͤnden des Reichszugefuͤgtegroſſe Schaͤden
auch von demſelben oder ſeinen Landen erſetzet / und
dadurch den hohen Alltirten gezeiget werden moͤch
te / was maſſen das Roͤm. Reich dieſen auch hof⸗
fenden Vortheil und zuſchickendeHuͤlff nicht allein
dancknehmigſterkenne / ſondern auch nach Inhalt
der vorhabenden Tractaten obgemeldeten zn Erlan⸗
gung der 6000. Mann zu Pferd das Seinſge pa⸗
triotiſch dem gemeinen Weſen zum beſten mit bey⸗
tragen / und Ihro Kayſerl . Maj . hiebey nach al⸗

ler Moͤglichkeit unter die Arm greiffen wolte / und
wuͤrde ; es waͤre aber auch dahln mit anzutragen /
daß in oberwehnten Tractaten ſorgfaͤltig vorgeſe⸗
hen/ und ſpecialiter demſelben einverleibt werde /
daß Ihro Koͤnigl. Maj . nach geſchloſſenem ſolchem
Tractat ihrem Commiſſariat zucommittiren geru⸗
hen moͤchten/ daß daſſelbe in Zetten die noͤthige
Verpfleg⸗ und Unterhaltung Dero Trouppen /
Mann und Pferd / Officier und Gemeine / aus

ihren auff eigene Speſen anzuſtellen habendenMa⸗
gazinen anſchaffen und thun laſſen wolte / damit
dieſes Corpo denen uͤbrigen Creyſen und Staͤnden /
auch dero Unterthanen / die dermahlen ohne des
durch die Frantzoͤſiſche Invalion ſo hart mitgenom⸗
men oder ſonſten erſchoͤpffet / ſo wenig in denen
hin und her Marſch Quartieren / als ſonſten
zur Beſchwerde ſeye / zu dem Ende auch ein

D . 3 Marſch⸗
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I7oον Marſch⸗ Reglemente nach denen dißfalls errich⸗

teten Reichs⸗Schluͤſſen durch obgemeldten Kayſ .

Hn. Geſandten in dem Tractat mit zu concertiren /

ſven
der Generalitaͤt und anderen Officiren auch

Kriegs , gute Ordre , ſcharffe Diſciplin und Zuchtſo wohl
Dilciplin unter ſich ſelbſten / als dem gemeinen Soldaten zu
Abſiellung

halten / und mit zu regaliren / auch alle Eeactionen

und Dugran Geld und naturalien abzuſtellen / und ernſtlich
tiers⸗ Un , bey hoher Pon zu verbieten / die March - Routen

orbnun⸗ auch mit der betrengten Staͤnde Land⸗Commilla -
gen befeh/ ris denen Reichs⸗Satzungen gemaͤß einzurichten :
len⸗

da auch eingeloſſen / daß einige Reichs⸗oͤlcker /
auch wohl einige deren Officters / gemeine Par⸗
theyen und Maraudeurs in ihren Marſch⸗ Quar⸗

nen an Geld und Naturalien / Wegſchleppung
und Feſſelung der Staͤnden Unterthanen und der

QuartiersSeut Bluͤnderungen und dergleichen an

denen mehreſten Orten veruͤbten / wodurch die

Staͤnde ſelbſten und der Landmann zu fernern Præ⸗

ſtationen nicht allein totaliter untuͤchtig gemacht
wůrden / ſondern auch die in der Poſtirung kuͤnff⸗
tig zuſtehende Mannſchafft gar kelne Subſiſtentz

ium hoͤchſten Schaden der gantzen Armee und des

Publici mehr haben noch finden doͤrffen; ſo iſt

dieſem Unweſen mit Ernſt und Nachdruck abzu⸗

helffen / weiter beliebt und beſchloſſen worden / daß

Ihro Kayſerl . Majeſt . ebenmaͤſſig allerunterthaͤ⸗
nigſt zu erſuchen waͤren / Sie allergnaͤdigſt geru⸗

hen wolten / die noͤthige ſchleunig und ernſtliche

Kayſerl . allergnaͤdigſte Diſpolition an die hohe

Generalitaͤt zu ſtellen/ daß ſelbige dieſem aͤrgerlichen

ſchaͤdlichen und hoͤchſt ſtrafſbahren Unweſen und

Mißhandlungen abzuhelffen / geſchaͤrfſte Ordre

gehoͤriger Orthen ergehen / exacte diſciplin zu hal⸗

ten / ſolcherley Exceſs mit allem Ernſt abzuſtraf⸗

fen / und die Verbrecher gleich nach befinden zu

exequiren / laſſen ſolte / damit andern hieran ein

Abſchen und Exempel / der Reichs⸗Armee aber die

vormahls und allezeit erworbene Reputation , auch

Subliſtentz dermahlen noch ferner beybehalten und

conſervirt bliebe .

Fürſtl . u. Da dieſer Churfuͤrſtl. Meynung uͤbrige Colle -

Städti⸗ gia und Staͤnde nicht beyftelen / was das Geld⸗
ſches Col -

geben zu Ubernehmung Saͤchſiſcher Reuterey an⸗

belangt / konte auch die Sache nicht zum Stande

kommen / da uͤbrigens die mehreſte mit dahin an⸗

trugen / daß doch unter denen Reichs⸗Trouppen

beſſere Ordre gehalten / und dieſen nicht mehr ver⸗

hangen werden moͤchte / die Reichs⸗Unterthanen

zu plagen und zu verderben . Es war zwar von

Directorii wegen in Vorſchlag kommen / es ſolte

ſich im gantzen Roͤmiſchen Reiche jeder / der Be⸗

ſoldung oder Lohn haͤtte / von jeglichem Floren

deſſelbigen 4 . oder auch nur einen Creutzer abziehen

laſſen / ſo wuͤrde man ein zlemliches Quantum
Gelds zuſammen bringen ; allein man wolte dieſes
vor ſo unthunlich halten / daß man es nicht ein⸗

mahl in ordentliche Berathſchlagung zu ziehen be⸗

gehrte . Mitlerweile war doch an mehrgedachter
Veraͤnderung des Ober⸗Commando bey derReichs⸗
Armee verſchiedenes gehandelt / und anfaͤnglich
wohl verſpuͤret worden / daß Bayrent es ungern

wil die

Uberneh⸗
mung der

Saͤchſi⸗
ſchen La⸗
vallerie

noch nicht
belieben .

oonſich geben wolte/ ohngeachtet es von elnem ſo

tiern und anderwaͤrts ohnerhoͤrte exceſſiveExactio⸗

Beſchreibung
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ſen / welches / wie oben hier und dar vorkommen /

Reichs · u. Creyß Geſch .

hohen Alter und der Zeit in threm 63 . Jahre war . 9οοο
Es hatte deßhalben an Chur⸗Mayntz umbſtaͤnd⸗ Bayreut

lich geſchrieben / ſich beklaget / was es fuͤr ungleicheſbeſchwert
Urtheile uͤber ſich / wegen fuͤhrenden Commandoſſich über

gehen / und den Einbruch des Feinds in der Reichs⸗ Ingläche
Landen ſeinem Verſehen zugeſchrieben hoͤren muͤſ. ſonez
ſen / da doch deſſen eigentliche Urſache die Schwaͤ⸗
che ihm untergebener Armee / und die Ausbleibung
derer darzuſtellenden ReichsContingentien gewe⸗

auch die uͤberfallene Creyſe ſelbſt mit als eine Urſa⸗
che ihres Ungluͤcks angezogen . Man hatte von

Bayreut eine Liſte der / bey dieſem Zufall / wuͤrck⸗

lich in Diſpoſition gehabten Voͤlcker begehrt / weil

nun dieſe / bey Eingehung ſolches ſeines Schrei⸗

bens noch nicht ankommen war / konte man gut

antworten / daß man ſich bey derer Ermangelung
nicht mit Nachdruck vor Bayreut in die Sache
meliren koͤnte . Man erfuhr doch aus kundgewor⸗
denen Ordres de Bataille daß die Feinde im Au -

guſto diſſeits Rhein 107 . Eſcadrons , 50 . Bacail -

Ions , die unſre aber / als nach verlohrnen Linien

etliche 100 . Mann Succurs ankommen / nur

69 . Eſcadrons und 40 . Bataillons ſtarck geweſen/
woraus leicht zu ſchlieſſen / daß Bayreut / beym

Uberfall der Linten nicht gar ſtarck geweſen . Dee⸗

ſes gieng fernerweit das Reich ſelberan / alles er⸗

folgte widrige dem gehabten wenigen Volck zu⸗

ſchreibende / und ſeine Bereltwilligkeit ferner zu

commandiren declarirende / mit angefuͤgtem Er⸗

ſuchen / daß man nichts ihm nachtheiliges verhaͤn⸗
gen moͤchte.

Dem ohngeachtet waren doch bey Bayreut laͤſſet ſich

allerhand Vorſtellungen geſchehen / daß wohl was doch eines

unbeltebiges folgen koͤnte / wenn man mit Gewalt andernbe⸗
beym Commando bleiben wolte / da die ungluͤckli⸗ eden⸗
che Betretung deſſelbigen die Gemuͤther einmahl

5

wieder ſelbiges eingenommen ; und hatten ſelbige
ſo viel vermocht / daß ſich Bayreut bequemet von

ſelbſten umb Erlaſſung von ſolchem Commando /
unter Anzithung der Leibs⸗Schwachheit / anzuſu⸗
chen/ die Ihm Kayſerl . Majeſt . ertheilt und Han⸗
nover zum Commando vermocht zu haben / in

nachſtehendem dem Reich bekant machte .

Nachdeme des jetzt commandirenden General So Kabſ .
Reichs ⸗Feld⸗Marſchals / Herrn Marggrafens Maj . dem

zu Brandenburg⸗Culmbach Hochfuͤrſtl. Durchl . Reich be

an die Roͤmiſche Kayſerl . Majeſt . unſern aller⸗kant .
gnaͤdigſten Herrn gelangen laſſen / was maſſen balliet
ſie/ wegen zuſtoſſender Indilpoſition , von der Ar⸗ 945 980
mee zu gehen ſich etwa gemuͤſſigt finden duͤrffen/ nober das

auch deßwegen um die Kayſerl . allergnaͤdigſteEr⸗Comman⸗
laubnuß angeſuchet / und dieſe deroſelben in anſe / do uͤber⸗

hen Ihres / meiſtens in Dienſt und eyffriger mit⸗nommen⸗
Bewuͤrckung des allgemeinen Beſtens / erlangten
hohen Alters / ſo viel weniger mißgoͤnnet werden

koͤnnen / je hertzlicher Sr . Hochfuͤrſtl . Durchl .
langjaͤhrige Conſervation zu wuͤnſchen / und

zu verhoffen / daß ſelbige ſich mittelſt Goͤttlicher
Huͤlſſe / und noͤthiger Ausraſtung wieder erholen /

und zu vollkommenen Kraͤfften gelangen werden ;

Als haben hoͤchſterwehnt Ihr . Kayſerl . Majeſtaͤt
bey ſolcher Beſchaffenheit / und da des Hn. Prin ,
tzens zu Savoyen Hochfuͤrſtl . Durchl . als würck⸗

lich
— . —＋—＋—＋—————·⸗Ä·
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lich beſtaͤttigtet Reichs⸗Feld⸗Marſchal / bey der⸗

mahlig ſeiner / in Provence vorgenommenen Ex⸗

pedition , von dannen nicht abkommen moͤgen /

auch in Bedencken / daß der hefftige Reichs ⸗Feind /
dieſen inſtehenden Feldzug / allbereit mitten in das

Reich und biß tieff in die Donau gebrochen / und

leichtlich zu inevitablen total- Ruin aller hier obi⸗

ger Relchs⸗Creyſe nochmahlen und noch tleffer

herein zu tringen verſuchen duͤrffte / derhoͤchſten
Nothdurfft zu ſeyn erachtet / das Commando dero

nur beſorgliche Incidens , ſicherzu ſtellen / und ſol⸗
ches auff die beſte und foͤrderſamſte Weiſe / als in

gegenwaͤrtigen Frangenti , wo ſalus publica das

einige Augenmerck ſeyn muß / und allen mindeſten
Verzug abzuſchneiden / nur inner menſchlicher
Weiſe mag abgeſehen werden ! Welchemnach
dann Ihro Kayſerl . Majeſt . aus ſothaner dero

Reichsvaͤtterlichen Sorgfalt / auch auff inſtaͤndi⸗
ges Verlangen dero hohen Alliirten Ihr . Chur⸗
fuͤrſtl. Durchl . zu Braunſchweig⸗Luͤnenburg erſu⸗
chet haben/ daß dieſelbe ſich zu obgedachter Reichs⸗

Armee erheben / das Commando alſofort uͤberneh⸗
men / und mit ſolchem des Reichs Intereſſe , nach
dero bekanten Treu ⸗Patriotiſchen Eyffer / und in

vielen Feldzuͤgen erworbenen hohen KriegsExpe⸗
rientz / verſorgen moͤchten: und gleich wie Sr .

Churfuͤrſtl . Durchl . Ihr . Kayſerl . Majeſt . zu un⸗

terthaͤnigſten Ehren und dem Vatterlande zu lieb /
ſich darzu nicht nur endlich willig erklaͤret / ſon⸗
dern auch ſich erbotten / ſo viel ſie noch Mann⸗

ſchafft bey ſich haͤtten / oder noch auffzubringen
wuͤſten / mit zufuͤhren ; als hat Ihr . Kayſerl .
Majeſt . allergnaͤdigſten Befehl / dero geheimer
Rath und bey noch waͤhrender allgemeiner Reichs⸗

Verſammlung hoͤchſtanſehnlicher Principal - COm-
miſſarius , der Hochwuͤrdigſte Fuͤrſt und Herr /
Herr Johann Phillpp / der Heil . Roͤm. Kirchen
Tit . S. Sylveſtri in capite Prieſter / Cardinal von

Lamberg / Biſchoff⸗und des Heil . Roͤm. Reichs

Fuͤrſtzu Paſſau ꝛc . ſolches der Churfuͤrſten / Fuͤr⸗
ſten und Staͤnden des Reichs / allhier anweſen⸗
den fuͤrtrefflichen Raͤthen / Bottſchafften und Ge⸗

ſandten / hiemit eroͤffnen und anzeigen wollen /
nicht zweifflend / daß ſolche / ob periculum in mo⸗

ra & gravitatem momenti , unumgaͤnglich und
unauffſchiebliche Vorſorge und Dilpolition aller

Orten im Reich und allhter bey des gegen Ihr .
Kayſerl . Majeſt . und Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . den

reſpective allerunterthaͤnigſten billigſten hohen
Danck und Erkentlichkeit meritiren und finden
werde ꝛc. ꝛc.

Signatum Regenſpurg den

13 . Auguſti 1707 .

Das Reich bezeigte ſeine Gefaͤlligkeit ungeſaͤumt

Welches

darob mit dieſem Concluſo :

Nachdem in denen 3. Reichs⸗Collegüis vorkom⸗

150Zuuc men was Geſtalten Kayſerl . Majeſt . aus hoͤchſt⸗

ferkennt . b vaͤtterlicher Vorſorge / ſonderlich
aberauff Einrathen und Begehren der hohen Al⸗

liirten in gegenwaͤttigerhöͤchſter Noth und Gefahr /
worinnen der groͤſte Theil des Reichs durch den

letztern feindlichen Einfall geſetzet worden / dem ge⸗

Denckwürdiger Geſchichte .

Kayſerl . und des ReichsArmee gegen alles / auch

31

meinen Weſen zum Beſten / das Commando der

Reichs⸗Armee am Obern⸗Rhein Ihr . Churfuͤrſtl .
Durchl . zu Braunſchweig auffgetragen / die ſol⸗
ches auch Kayſerl . Majeſt . zu Ehren und dem

Vatterland zu lleb uͤbernommen / von allerhoͤchſt
gedacht Sr . Kayſerl . Majeſt . aber dem Reich hier⸗
von durch das am 14 . hujus dictirte Kayſerl .
Commiſſions - Decret Nachricht gegeben ; ſo iſt
in allen dreyen Reichs ⸗Collegiis daſuͤr gehalten
und beſchloſſen worden / daß in die dem Publico

zum beſten / ob moræ periculum gemachte aller⸗

gnaͤdigſte Verordnung und Anweiſung zu verwilli⸗

gen / ſolche anzunehmen / und dafuͤr Ihr . Kay⸗
ſerl . Majeſt . ſo wohl / als Ihr . Churfuͤrſtl. Durchl.
zu Braunſchweig / wegen des uͤbernommenen

Commando / der reſpective allerunterthaͤnigſt⸗
und ſchuldigſte Danck von geſamten Reichs we⸗

gen / wie hiemit beſchehet / zu erſtatten waͤre. Und

gleich wie man von Reichs wegen / uͤber dieſe jetzt
erwehnte preißwuͤrdigſte Entſchlieſſungen ſich zu er

freuen / und in Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . durch
viele Feldzuͤge erworbene Kriegs⸗Erfahrenheit und

hoͤchſte Perſohn das gaͤntzlicheVertrauen zu ſetzen/
die Relchs⸗Voͤlcker unter dero Commando auch
anzuweiſen haͤtte / und Ihro mit allen erforderli⸗
chen Kriegs Ruͤſtungen moͤguchſt an die Hand zu

gehen / und ſie dadurch zu lecundiren ſeyn wuͤr⸗
den ; alſo wuͤnſchet man von GOtt / daß ſeine All⸗

macht ihr vorhabende Operationes ſegnen / begna⸗
den / dem Reich dadurch viel erſprießlicheszuwen⸗
den / und das Verlohrne recuperiren laſſen wol⸗
len : und weilen nicht allein an Conſlervation der

Reichs⸗Trouppen / ſondern auch an Beybehalt⸗
und Verſehonung des dieſe Campagne mehr als

den gantzen Krieg hindurch von Freund und Feind
ruinirt / und ausgeſogenen Land und Quartters⸗
Mann hoͤchſtens geegen ; ſo wird vornehmlich
auch dahin zu ſehen ſeyn / daß bey der Relchs,Ar⸗
mee in denen Durch / und andern Marſchen / auch
ſonſten ſchaͤrffereund genauere KriegsZucht / und

dißfalls auff denen errichtet und von Kayſerl . Maj .
allergnaͤdigſt ratificirten Reichs⸗Schluͤſſen gehal .
ten / dieſes ſonderlich hoͤchſtgedachter Sr . Chur⸗
fuͤrſtl. Durchl . zu Braunſchweig in dero Comman⸗
do recommendiret / Ihr auch das Kayſerl . Com
miſſariat von eingehenden Contributionen / zu
Beſtreitung der ſchweren Kriegs ⸗Außlagen und

ſonſten angewieſen werde / darüber die erforderli⸗
che reſpective Kayſerl . Verordnung und Schrei⸗
ben an ſeine Behoͤrdte / ſonderlich aber an die hohe
Alliirten ergehen zu laſſen / Kayſerl . Majeſt . aller⸗

gehorſamſt / wle hiemit beſchiehet / zu erſuchen
waͤren/ daß ſie ihre und des Reichs beſtellte Ge⸗
neralitaͤt dahin erſtlich anweiſen wolten / daß ſie
dem Commando und Ordres mehrhoͤchſtgedachter
Sr . Churſuͤrſtl . Durchl . zu Braunſchwelg ge⸗
buͤhrende genaue Folge leiſten ſolten / dleſelbe von
Reichs⸗wegen auch geziemend hiemit zu belangen
waͤren / ſich nunmehr / ſo bald immer moͤglich zur
Reichs⸗ Armee beliebig zu erheben .

Signatum Regenſpurg den

17 . Auguſti 1707 .

Die⸗

1707 %.



1705. 1385
erkennete Hannover mit nachſtehendem

2 cript :
Gegen Es iſt uns das von einer loͤbichen Reichs/ Ver⸗
weiches ſammlung den 17. dteſes Monaths wegen des von

ſich Han⸗ Ihr . Kayſerl . Majeſt. uns auffzutragen beliebten

u Tommando Dero und des Reichs⸗Armee gemach⸗

7 (t.
te Concluſum trium collegiorum , von unſerer

dortigen Geſandſchafft eingeſendet worden : Wir

haben an demſelben / und deſſen angenehmen Ex⸗

preſſionen / der Churfuͤrſten/ Fuͤrſten und Staͤn⸗

de des Reichs zu uns / wegen Commandirung der

Reichs⸗Armee geſetztes ſehr werth geſchaͤtztes Ver⸗

trauen / mit ſonderbahrem Vergnuͤgen erſehen :

Und wie wir ſolches mit allem erſinnlichen Danck

erkennen / und an uns nichts erwinden laſſen

werden / ſothanes Commando alſo zu fuͤhren/
daß des geltebten Vatterlandes Stcherheit und

Nutzen / auch die allgemeine Wohlfarth dadurch

befoͤrdert / mithin unſer patrtotiſches Gemuͤth
und Hertz jemehr und mehr zu Tage geleget wer⸗

den moͤge; Alſo zweiffeln wir auch nicht / man

werde an Seiten des Reichs mit einmuͤthigem
6 Rath und That ſich angelegen ſeynzu laſſen belie⸗

ben / dle Reichs Armee mit denen dabey erforder⸗
lichen Nothwendigkeiten / in dem Stande zu ſe⸗

tzen / daß wir / unſerm hegenden guten Willen

nach / fuͤr das Vatterland etwas nuͤtzliches und

rechtſchaffenes moͤgen ausrichten koͤnnen . Wir

recommendiren denenſelben ſolches angelegent⸗

lichſt / und wie wir in der Zuverſicht unſe⸗

re Infanterie allbereit ſchon vor 14 . Tagen

zu der Reichs⸗Armee auffbrechen / und un⸗

ſere mitnehmende Hof⸗Stadt / und in 2. Elqua -

drons beſtehende Leib Garde ebenmaͤßig bereits

vorangehen laſſen ; So werden wir uns auch in

eigener Perſon / um mehrgedachtes Cornmando

wüͤrcklich anzutretten / naͤchſter Tagen per poſta
dahin verfuͤgen. Wir haben nicht unterlaſſen

wollen / denen Herren und Elich obtges zu erken⸗

nen zu geben / zugleich auch unſere dancknehmige

Gefaͤlligkelt / daß dieſes Geſchaͤffte/ ſo bald zum

Schluß befoͤrdert worden / hiemitzubezeigen/ die

wir im uͤbrigen denenſelben zu allen Gunſt und ge⸗

neigten Willens ⸗Bezeugung ſtets beygethan ver⸗

bleiben / ꝛc. ꝛc.

Unter ge Die Bedingungen unter welchenſichHannover

wiſſen Be⸗das Reichs · Ober⸗Commando zu uͤbernehmen ver⸗

dingun . ſtanden / waren hauptſaͤchlich/ daß man anff eine

melnch . ReichsOperations - Callam
bedacht ſeyn ! und

tender denn die noͤthige Magazins anlegen auch zulaͤng⸗

Opera - lichverſehen folte / weil ohne Geld und Brod mit

tion· Caſſe noch ſo viel Volck doch nichts anzufangen waͤre.

Der erſte Punet war nur im Reich bekant worden /
ſo meldete ſich der Fraͤncklſche Creyß auch mit der

Verwahrung / daß man nicht etwa unternehmen

möchte/ dergleichen aſt allein denen vorllegenden

ſchon mehr als ſehr entkraͤſſten Creyſen auffzubuͤr⸗
den / die doch / wenn es auff einen durchgehen⸗
den leldlichen Beytrag ankaͤme/ ſich nicht entzie /
hen wolten . Das Werck kam zu der gewoͤhnl .
Berathſchlagung und that die Directorial : Geſand⸗

ſchafft einen Vorſchlag / man ſoltees indeſſen bey
ſdem An . 1704⁷⁴den 11 . Martii beliebten Anſchla⸗
ge laſſen / da jedem Stand / nach ſeinem Con -

2 Beſchreibung Reichs / u. Creyß⸗Geſch .

tingent , auff einen Reuter 2. fl . auff einen Mous “
170 ) .

quetier 40 . Kr . Caſſa⸗Geld angeſeßzt worden/
welches etwa zooooo . fl. machen wuͤrde / wie eine

beygefuͤgte Tabell ausweiſet . Man wuſte zu

ſagen / daß Hannover ſich dermahlen mit dergleichen
Quanto begnuͤgen laſſen und ſehen wolte / wie es

darmit die Nothdurfft dieſer Campagne vollends

beſtreiten koͤnte . Die erſte Deliberation hatte die

nicht ungewoͤhnl. Anzeige zum Schluſſe gehabt/
daß man in der Sachen nicht inſtruiret waͤre / al⸗

ſo vor allen Dingen berichten / und Verhaltungs⸗
Befehl erwarten muͤſte. Ob nun gleich dieſem
entgegen geſetzt worden ſeyn mochte / daß dermahli⸗
ger Vorſchlag vor dem ſchon in angezogenem
Reichs ⸗Schluſſe elne bellebte und relolvirte Sa⸗

che / und deshalben dergleichen weitre oder neue

Inſtruction nicht noͤthig waͤre; wuſte man doch

dargegen einzuwenden / daß ſelbiges mahl nur feſt
geſtellet worden / jeder Creyß ſolte ſeine Operations -
Caſſa halten / da dermahln begehrt wuͤrde alles

gleich in eine zu werffen / und ſie in Franckfurt
am Mayn anzuſtellen / und ſey dieſes was neues /
darum man die Principalen zu fragen haͤtte.Dar /
wider halff die Anzeige nichts / daß beydes im

Hauptwerck eines / der Modus aber alles gleich
in eine Caſſa zu bringen / wohl der beſte / zu Er⸗
ſparung der Unkoſten / Gewinnung der Zeit /
Foͤrderung der Operationen u. ſ. w. waͤre; es mũ⸗
ſte dem Wercke weiter Zeit gelaſſen werden / doch
lieſſen Ihro drauff dringende Kayſerl . Maj . durch
Oeſterreichiſche Geſandſchafft die Anzeige thun :
Sie wolten dermahlen / wegen ihrer im Reich ge⸗

legener Erblande / ſelbſten mit zu dergl . Beytrage
concurriren / ob ſie es gleich / wegen habender
Privtlegien / zu thun ſonſt nicht ſchuldig waͤren .

Nach und nach hatten ſich ein und andre / wegen
Beyſchuſſes zu einer gemeinen Operations-Calſa,
beſſer erklaͤret / weil aber die uͤbrige noch Defectum
inſtructionis vorſchuͤtzten / oder ſchon ſo vlel ge⸗

than zu haben meinten / daß man ſie zu einem
mehrern nicht verbinden koͤnte/ blieb die Ausma⸗

chung der Sachen noch immer hangen .
Mitlerweil kam ein Vorſchlag unter der Hand davon ein

zum Vorſchein / der wohl Geld eingebracht haben ſeltſamer

moͤchte/ wenn er ſich fuͤglich in das Werckrichten Vorſchlas

laſſen / und ſo leicht thunlich geweſen / als wohl . c
begruͤndet und billich er ein und anderm vorkomen Rom ſonſt
wolte . Nemlich es wurde vorgeſtellet / daß die abzuge⸗
ſogenannte Annaten / oder einjaͤhrlge Einkuͤnffte bende

jeden verledigten hohen Benelicii in Teutſchland Angaras
ehemals dem Stuhl zu Rom erlaubet worden / .
umb ſelbige nur zum Tuͤrcken⸗Kriege / mithin zur

Sicherſtellung des Teutſchen Vatterlands wider

ſolchen auswaͤrtigen grauſamen Feind anzuwen⸗

den / und Dero Zahlung oder Verabfolgung auſ⸗
ſer Lands / mit Verſchwindung ſolcher Feindes /
Gefahr / auffhoͤren ſolte . Dieſes waͤre auchdenen
eigentlich ſo zu nennenden und im Baſeliſchen
Concilio zu findenden Concordatis gemaͤß / und

dennoch wieder ſolches alles ein groſſes Geld / un⸗

term Nahmen derer Annaten und dergl . aus

Teutſchland nach Rom geſchleppet worden / zu

dergl . Zahlung ſich doch Franckreich nie verſtan⸗
den / auch Pohlen und andre nicht verſtehen wol ,

len .

C.
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Reichs /u. Creyß⸗Geſch.
len . Man koͤnne demnach nicht ſehen warum die

Teutſchen allein dem Paͤbſtl. Hofe zinßbar ſeyn
ſolten / und gaͤbe zu bedencken / ob nicht Annaten

und andre dergl . Gelder / nach Abſicht derer alten /
im Lande / zu deſſen Schirmung wider aͤußre
Feinde zu behalten / und daraus eine beſtaͤndige

Caſſa des Relches zu errichten waͤre / da die Zei⸗
ten ohnedem dermahln ſo beſchaffen / daß Rom

ſich nicht viel mit Nachdruck wider dergl . heilſa⸗
mes Werck wuͤrde ſetzen koͤnnen/ ꝛc. ꝛc.

Es lieffen auch andre Dinge beym Reich ein /

und da / nach ſonſt erzehltem / das Fuͤrſtl. Col -

legium Kayſ . Maj . erſuchet / das Geſchaͤffte der

immerwaͤhrenden Capitulation zu einem gemein⸗
ſamen Schluß befoͤrdern zu helffen / darmit hier⸗
durch zwiſchen allerſeits Reichs „Collegiis deſto
mehr Einigkeit geſtiſſtet und beſtaͤndig feſtgeſtellet
wuͤrde ; als lieſſen hoͤchſtgedachte Ihro Kayſ . M.
unterm 7 . Sept . dem Reiche / durch Dero Prin⸗
cipal⸗Geſandten andeuten / wie ſie ſich erinnert /
daß zwar hald nach Anfang noch fuͤrwaͤhrenden
Reichs · Tags die Materia Capitulationis perpetuæ
vorgenommen worden / aber auch wiederum eine

geraume Zeit her erliegen geblieben waͤre : Weil
Sie nun / aus erheblichen Urſachen gerne ſehen
moͤchten / daß / dem Weſtphaͤl . Friedens / Schluß
gemaͤß/ ſolch Geſchaͤfft / zu mehrerm und noͤthi⸗
gem Vertrauen zwiſchen des Heil . Roͤm. Retches

Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnden / reaſſumirt
und zum endlichen Schluß gebracht wuͤrde / als

haͤttenSie erinnern laſſen wollen / es moͤchte doch
das Directorium , zu Vollziehung Ihro allergnaͤ⸗
digſtenIatention , die Sache in den Weg ri öten /
damit ſelbige in denen Reichs ⸗Collegiis eheſtens
wiederum vorgenommen / uͤberleget und beſchloſ⸗
ſen wuͤrde / ic . Wormit es ſich aber / wie die

Folge der Geſchichte zeigen wird / dermahln ſo
bald nicht geben wolte / gleich wie es vorhin nicht

Die Hin⸗ von ſtatten gangen / ob gleich wie im VII . Theil
deꝛung des dieſes Theatri p . 5 50 . b, zu ſehen / im Reichs⸗Ab⸗

ſchied bedungen war / daß diß Geſchaͤffte derer er⸗

ſten eines auff abermahl anzuſtellenden Reichs⸗
Tage ſeyn ſolte . Man hat auch daſſelbige auff
einen Reichs ⸗Tag vorgenommen / auch im Wer⸗
cke ſelbſten / und was etwa einem zeitigen Eligen⸗
do vor Bedingungen jedes mahl vorgelegt werden

ſolten / ſich mit einander verſtanden / nur hat es

wegen des Elngangs und des Schluſſes ſolcher
immerwaͤhrenden Capitulation Zwiſtigkeit geſetzetz
indeſſen war doch dermaln mit ihrer Wegrichtung
dam Fuͤrſtl. Collegio ein Gefallen geſchehen/ wel⸗

ches aber doch nicht zufrteden war / daß die Man⸗
tuaniſche Achts ⸗Erklaͤrung / ohn ſein Zuziehen/
nur mit Vorbewuſt des Churfuͤrſtl . Collegii aus⸗

geinacht werden wollen / und da man jenem vor⸗

hielt : Es doͤfftezu der Sache nicht gezogen wer⸗
den / weil Mantua weder Sitz noch Stimme im

FJuͤrſtl. Collegio haͤtte; gab es zur Antwort : Aus
dieſem Grunde waͤr denn auch das Churfuͤrſtl .
nicht drum zu fragen / als in welchem Mantua
noch weniger Seſſionem & Votum haͤtte oder ha⸗
ben koͤnte .

Denckwuͤrdiger Geſchichte . 33

und hinlaͤngl. Kriegs und gemeine Nothdurffts ⸗
birendahin zu helffen / daß die Creyß⸗Taͤge in Saͤchſt⸗

Der Reichs⸗Operations - Calſe Angeegenheit 1707 .
kam doch endlich zu einem Reichs ⸗Schluß / daß Reichs⸗
man indeſſen z00οο , fl . darzu bewilligt / dar⸗Opera -
auff indeſſen / wo ſie wolten / die 4 . allocirteſtions Caſ⸗

Creyſe oοοο . Thl . vorſchieſſen / oder auff des

ReichsCredit ſonſt wo ergiebige Summen auffge⸗
nommen / und Kayſ . Maj . erſucht werden ſolten /

ſchen Creyſen in Schwang kaͤmen/ weil ſich ſonſt
einige Staͤnde weitern Beytrags geweigert . Der
Relchs⸗Schluß ſelbſt lautete von dem allen der⸗

maſſen :
Als bey allhlefiger Reichs⸗Verſammlung vor / darin

300000, .

fl . ver⸗

willigt

geſtellet worden / was maſſen zu den vorhabenden
KrlegsOperationen am obern Rhein / woſelbſt
die Reichs ⸗Armee unter Ihr . Churfuͤrſtl . Durchl .
zu Braunſchweig Commando taͤglich conſiderab⸗

ler vermehret wuͤrde / eine Summa Geldes auff
das geſamte Reich anzulegen / und zu beſſerer Se⸗

cundirung Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . Intention

und Abſicht / in die ſaͤmtl. ReichsCreyſe zu un⸗
verweilter Bezahtung abzutheilen / die hoͤchſte
Nothdurfft erforderte / von Sr . Churfuͤrſtl .
Durchl . auch verlanget werde / und einsweils

auff ein Quantum von 200000 . Rthl . angetra⸗
gen worden / in der Deliberation aber vorkom⸗

men / daß bereits in dem An . 1704 . den 11 . Martii
ratificitten Reichs Schluß reſolviret worden /
daß nach Proportion des einem jeden Reichs⸗
Creyß darinn ihm zugetheilten Mannſchaffts⸗
Contingents oder Quanti , und zwar nach dem
geſetzten Fuß / daß auff einen Reuter 2 . fl. auff
einen Fuß / Knecht 40 . Kreutzer gerechnet werden /
zu der Operations Caſſa zu concurriren / die

Reichs · Creyß· Commiſſarien dißfalls an die hohe
Generalitaͤt anzuweiſen / und damals bereits 2 .

Simpla zu erlegen beliebet worden ; dieſe 2 . Simpla
aber obige begehrte 200000 . Ythl . faſt auswuͤrf⸗
fen : So iſt in allen dreyen ReichsCollegüs
darfuͤr gehalten und geſchloſſen worden / daß es
bey dieſem angezogenen ratificirten ReichsSchiuß
bro nunc zulaſſen / und deme zu folge die Reichs⸗
Creyſe zum Anfang gedachte 2800000 . Rehl .
nach folsender Austheilung an des Heil . Roͤm.

Reichs ·Stadt Franckfurt laͤngſtens in Monats⸗
Friſt à die Ratificationis Cælareæ unfehlbar zu

erlegen haͤtten . Und gleichwie ſeine Churfuͤ ſtl.
Durchl . zu Braunſchwelg daruͤber die freye Diſ⸗

poſition von Reichs wegen uͤberlaſſen wůrdez al⸗
ſo haͤtte ermeldte Relchs · Stadt auch ſolche anderſt
nicht / als auff hoͤchſterwehnter Ih . Churfuͤrftl .
Durchl . alleinige Anweiſung zu noͤthig findenden
Kriegs⸗Anlagen auszuzahlen / die Ausgab aber
ordentlich und gebuͤhrend zu verrechnen .

Folget die Austheilung der ꝛ00000 . Rthl .

ſen . Sache
urgict /

in die Reichs⸗Creyſe . 0 150
in die

Chur⸗Rhein 211zo , fl. 51 . Kr . 2 . Pf . Creyſe .
Ober ⸗Sachſen 31271 . 58. 5.
Oeſterreich 61278 . 4. 4

Burgund 31271. 78. 5.
Francken 22696 . 47. 6 .

Bayern 18252. 9 .
Theatri Europæi XVIII . Theil. - S Schwa⸗
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Und waͤre ſolchem nach Kayſerl . Majeſtaͤt von

Relchs wegen allerunterthaͤnigſt / wie hiemit be⸗

ſchlehet/ zu erſuchen / Ste allergnaͤdigſt geruhen
moͤchten / ob moræ periculum , die ſchleuntge

Kayſerl . Verordnungen / an eines jeden Creyſes

ausſchretbende Fuͤrſten/ dahln ergehen zu laſſen /

daß in obgemeldter Frlſt von 4 . Wochen ein jeder

Creyß ſeln ihmne ob verſtandener maſſen zugetheil⸗

tes Quantum ( deſſen Subrepartition entweder

nach dem Fuß des MannſchafftsQuanti / oder

nach Roͤmer Monat / einem jeden Reichs⸗Creyß

unter ſich und ſeinen Staͤnden zu machen / zu elge⸗

nem Belieben uͤberlaſſen wuͤrde / wann nur von

einem jeden obiges ſein zugetheiltes Quantum zu⸗

ſamnmen gebracht / und an ſeine Gehoͤrdte gelief⸗

fert werde / ) der mehrgenannten Reichs⸗Stabt

Franckfurt wuͤrcklich gegen gnugſame Qutttung

erlegen / und ſolches bey denen Moroſis fleiſſig und

ernſtlich um ſo mehr beytreiben / und wuͤrcklich

exequiren laſſe / als hiebey feyerlich allerſeits und

durchgehends aus bedungen worden / daß dieſes

ein allgemeines gleich durchgehendes Werck ſeye

und davon ſo wenig als allen andern kuͤnfftig mehr
erforderenden Præſtationen und Geld · Beytrag kein

Stand / aus was Vorwand es immer ſeyn wolle /
ſich entztehen ſolle noch koͤnne; ſondern alle und je⸗

de Staͤnde des Reichs / ohne Ausnahme / darzu

das Ihrige alſo pro rata beyzutragen / als ſie ſich

durch die Kriegs⸗Declaration und in andern nach⸗

gefolgten ſo vielen Reichs⸗Schluͤſſen bey dieſem

Krieg zu allen noͤthigen ordinari - und extraordi -
nari Kriegs⸗Præſtationen verbindlich gemacht

und ſchuldig erkennet haͤtten/ die dermahlige Situa⸗

tion der Sache und des Publici Dienſt auch einen

mehrern Eyffer in Beyſtellung der ReichsCon⸗

tingentien an Mannſchafft u. allen andern Kriegs⸗

Ruͤſtungen und Præſtationen erforderte / und

nicht billig waͤre / daß den ruinirt· und exponirten

Staͤnden der Laſt allein auffgebuͤrdet werde / eini⸗

ge andere aber von dieſein Krleg den Vortheil zum

Abbruch der gemeinen Sache zlehen ſolten / wann

man allenfals durch Ubertragung gemeiner Buͤr⸗

den einen reputirlichen Frleden zu erfechten und zu

erlangen gedencke ; geſtalten dann zu beſſerer An⸗

ſchaffung dieſer Kriegs⸗Erfordernuſſen Se . Chur⸗

fuͤrſtl. Durchl . zu Braunſchweig in Ihrem den F.

hujus per dictaturam publicam comwunicirten

Schreiben / aus wohlmeynendem ruhmwuͤrdigſten
Eyffer zu der gemeinen Sache / felbſten angeſucht /
und das Vertrauen zu allen Churfuͤrſten/ Fuͤr⸗
ſten und Staͤnden geſetzet haͤtten / ſie wuͤrden die

ſelbe in dem Ihro auffgetragenen Commando mit

aller Nothdurfft ernſtlich und ſchleunig ſesundi⸗

ren / damit fie des geliebten Vatterlandes Sicher⸗

hett und Nutzen / der Kayſerl . und Reichs⸗Waf⸗

fen Ehr und Ruhm / und die allgemeine Wohl⸗

fart dadurch befoͤrdern koͤnten ; auff welche Pa⸗

8 3⁴ Beſchreibung Raecchs u.Creyß,Geſch
157 %, Sdhwaben . 3127F8 . 5. triotiſche Erinnerungſaͤmtliche Staͤnde des Reichs 17 .

Ober⸗Mhein . 20282. 14. 5. zuverſichtlich wohl reflectiren / und ihre Preſtanda
641

Weſtphalen. 31271. 58. 5. eyffriger beytragen / die hoheAlliüirte aber thre Be⸗
Nieder⸗Sachſen . 31271 . 78. 5. ſchwerden / in deſſen VerbleibungsFall / nicht

abermahl zu wiederholen veranlaſſet wuͤrden ; wo⸗

bey denn ferner bedungen worden / daß/ falls die Al⸗

ſociirte 4 . Obere Creyſe als Chur⸗Rhein / Fran⸗
cken / Schwaben und Ober⸗Rhein / die Saran -

tie vor roοοοον . Rthl . zu Avancirung der Ope- Aſſociite
rations - Gelder uͤbernehmen wuͤrden / ſolches Creyſe ſol,
einem jeden pro ſuã Quotã in computum der zum

000

Anfang beltebten zoοοοοο . Gulden mit zu glehen
ten⸗

ſeye : Inzwiſchen aber waͤre dahin nun auch zu

ſehen / wie bey einer Reichs ⸗Stadt oder vorneh⸗
men Handels⸗Leuten Credit auff wenigſtens 1o0 .

oder mehr tauſend Rthl . gemachet werden moͤchte.

Und waͤren uͤber dieſes Ih . Kayſerl . Majeſt . von

Reichs wegen auch nochmahl / wie hiemit beſchie⸗
het / allerunterthaͤnigſt zu erſuchen ; Sie allergnaͤ⸗

digſt geruhen moͤchten / dero allerhoͤchſte Aurhori⸗

taͤt bey des Obern / und Nieder⸗Saͤchſiſchen Crey⸗
ſes ausſchreibenden Fuͤrſten dahin anzuwenden /
daß die bißher in denen Creyſen obgeſchwebte Ob⸗ Saͤchſiſche
ſtacula gehoben / mithin die ordentliche Conꝰo Creyß⸗Taͤ⸗
cation der Creyß ⸗Staͤnden eheſtens erfolgen / und ge herge⸗

die Creyß⸗Taͤge/ gleich in andern Reichs⸗Crey ſtellet wer⸗

ſen / gehalten werden moͤchten / auch die ordina . den . ⸗

ri - und extraordinari - Reichs ⸗und Creyß ⸗Præ-

ſtationes , dem Publico zum Beſten / deſto willi⸗

ger beygetragen / und bey deren ferneren Uner.
laſſung der gemeinen Sache zum Schaden und

Abbruch / nicht laͤnger zuruͤck gehalten werden .

Signatum Regenſpurg den

12 . Octobr . 1707 .

Ihro Kayſerl . Majeſt . lieſſen ſich dieſen Schluß
gefallen und bezeigten es mit nachſtehendem ans

Reich gebrachtem Commiſlions. Decret:
Die Roͤmiſ . Kayſerl . auch zu Ungarn und So iuſa

Boͤhmen Koͤnigl. Majeſt . unſer allergnaͤdigſter men Nuut
Kayſer und Herr / haben aus dem den 12 . Octo - M. billai
bris juͤngſthin an dieſelbe erlaſſenen ReichsGut⸗
achten deß mehreren zu allergnaͤdigſtem Wohlge⸗
fallen eingenommen / mit was beharrlichem Eyf.
fer Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnde den Bey⸗
trag zu der Kriegs⸗Operations -Caſſa zu mehrerer

deß Reichs Sicherheit / Ehr und Wohlſtand un⸗

ter die Hand genommen / geſchloſſen und fuͤr jeno
auff 2000ο . Rthl . ſtabiliret haben / derowegen

ſie auch nicht allein ſolches und den vorgeſchlage⸗
nen Modum nach der Mannſchafft allerſeitiger
deren Einbringung ſich gefallen / und deßwegen an

eines jeden Creyß außſchreibende Fuͤrſten die aller⸗

unterthaͤnigſt angerathene Schreiben abgehen laſ⸗
ſen / ſondern auch mit dißmahliger Hindanſetzung
dero hochloͤblichſten Erz⸗Hauſes Befugnuͤſſen /

das dero Oeſterreichiſchen Creyß zugetheilte Quan⸗
tum uͤbernommen / und Se. Churfuͤrftl. Durchl.
zu Braunſchweig ⸗Luͤneburg alſo anzuweiſen die

Verordnung gethan / damit dieſelbe deſſen allzeit

habhafft werden koͤnnen : Sle haben dabenebens

zwar auch an die Ober / und Nieder⸗Saͤchſiſche
Creyß Ausſchreib ⸗Aembter dero Kayſerl , wegen

Haltung der Creyß Taͤge gethane Erinnerungen /
dem
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Reichs⸗u . Creyß⸗Geſch .
dem Gutachten gemaͤß ſchrifftlich wieberholet/
und wollen ſich darob eines gedeylichen Erfolgs
getroͤſten/ nichts deſtowenlger aber auch auſſer

Zweiffel ſtellen / es werden die in jetztgedachten a .

Creyſen ſituirte Churfuͤrſten und Staͤnde in Be⸗

tracht / daß wegen bekannter Umbſtaͤnde ein oder

andern Orts die Creyſe Deliberando innerhalb
der zum Geld⸗Erlag beſtimbten 3. Monatl . Friſt
nicht zum Stand / weniger zum Schluß kommen

koͤnnen / darnach nicht warten wollen / ſondern
ein jeder ins beſonder aus Liebe vor das Vatter⸗

land / ſein Quantum je ehe je beſſer abzutragen
ernſtlich gemeynt ſeyn ꝛc. ꝛc.

Zu Befoͤrderung der Sachen lieſſen Ihro Kayſ .
Maj . auch Ermahnungs⸗Schreiben an jedes Crey⸗

ſes Ausſchreibende Fuͤrſten abgehen / in welchen

die Bereitwilligkelt derer Allocürten Creyſe einen

Vorſchuß ( davon wir bald ein mehrers erzehlen
werden ) in gar gnaͤdigen Terminis geruͤhmet
wurde .

Weil doch in angefuͤhrtem von Kayſerl . Maj .

1707 .

Was die

Crehſe in die vier Alſocüirte Creyſe zu einer Buͤrgſchafft we⸗

Wb gen auffzunehmender Summa von 100000 . ,Ithl .
rung ge⸗ zu vermoͤgen / ſo wird dem geneigten deſer hier von

ühan ? dieſem Geſchaͤffte noch etwas umbſtaͤndlichere
Nachricht nicht unangenehm zu leſen ſeyn. Es
reſolvirten nehmlich gedachte vier Creyſe ſich hier⸗
innen / ja noch zu einem mehrern Willfaͤhrig zu er⸗

weiſen . Denn der Churfuͤrſt von Hannover ſtel⸗
lete thnen vor wie die ſaͤmtliche herbeygekommene
Chur⸗Saͤchſiſche 1. Preuſſiſches / 2 . Hannove⸗
riſche / 1. Muͤnſteriſches und 1. Wolſſenbuͤteli⸗
ſches Regimenter zu Fuß / ſamt Ihro Durchl .

Garde zu Pferde / weder Reichs / noch Creyß⸗Re⸗
gimenter und Contingents , ſondern auſſerordentl .

gaus Liebe zu des Reichs⸗Wohlfart herbeygekom⸗
mene Trouppes , und ihnen dieſemnach / da Fou⸗

rage nicht mehr zu haben / das Heu vor den Mo⸗
nat October nicht unbillig umbſonſt zu reichen und

herbeyzuſchaſſen waͤre. Francken / Schwaben /
Ober ⸗Rhein verſtunden ſich / jeder Creyß ein drit⸗

theil des Heues / gegen und auff Defalcirung oder

Abrechnung bey andern Anlagen / herzugeben/ we⸗

gen der auffzubringenden 10000ο . Rthl . aber be⸗
liebten dieſe Creyſe ſelbſt / nach dem Fuſſe ihrer
Verfaſſung / den Vorſchuß zu thun / Francken ſei⸗
ne 23 . biß 2 4000 . fi. Termin Weiſe / alle 14 .
Tage mit 4000 . Schwaben aber ſeine 25000 .
gleicher Geſtalt / Ober⸗Rhein ſeine 80055=fl . ( weil
ein mehrers ihm bey ſeiner Zergliederung nicht

moͤglich / und auch dieſes uͤber den Fuß ſeiner
wuͤrcklich im Stande ſich findenden Verfaſſung
waͤre ) zu erlegen / wie denn auch der Ober⸗Rhei
niſche ſein Quantum alſofort zahlte / die uͤbrige
beyde mit ihren Terminen ſich auch einfanden . Die
Schantzer / ſo man ihnen gefordert / verweigerten
Sie / und hatte ſichs auch in der That beſſer ge⸗
funden / die Errichtung derer neuen Linien u. dgl.
überhaupt zu verdingen / und derer Creyſe gedach⸗
ten Vorſchuß hierzu anzuwenden / das auch ge⸗

Da es hey ſchahe.

andern So weit war es mit einem errichteten und rati⸗

Aſlociitte gutgeheiſſenem Reichs⸗Schluſſe enthalten / daß
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Klaͤgen angtengen daß es mit wuͤrckltcher deiſtune [ 1707 .
ſeines Inhalts / ſonderllch bey denen Mʒaͤchttgſten/ als wie

nicht ſort wolte / zu ſchlechter Vergnuͤgung Ihref ſonſten
Churfuͤrſtl . Durchl . von Hannover / welche dernicht ert
15 . Septembris bey der Armee anlangte / davon fbeſen
Bayreut / unterm Vorwand ſeiner Gefundheit zuHannover
pflegen / den 3. dito abgangen war / und das Com bey dieAr⸗
mando erſt dem Thuͤngen auffgetragen / doch die⸗ mee komt/

ſes bald widerruffen und es dem Gronsfeld uͤberge⸗
ben hatte : Jener aber erſchien bald btym Chur⸗
ſuͤrſten ſeine Charge im Felde zu bedienen / wel —

ches obenerzehlte Vermuthung beſtaͤrckte/ daß er

unter Bayreut aus Emulation oder andern Be⸗
dencken nicht dienen wollen . Weil doch ſo man⸗

cherley ſchwere Klagen wegen ſchlechter Kriegs⸗
Diſciplin und Haußhaltung bißher im Schwang
gangen waren / davon auch im vorhergehenden
Meldung geſchehen ; ſo erachteten Ihro Chur⸗
fuͤrftl. Durchl . das nothwendtgſte zu ſeyn/ fuͤr al⸗

len Dingen auff Anrichtung einer guten Ordnung
zu dencken / und mit ſelbiger einen geſegneten
Grund zu heylſamen Verrichtungen zu legen / da

doch die Armee ſich immer vergroͤſſerte / da zwey

Preuſſiſche Regimenter / eines zu Fuß / das an⸗
dere zuPferd herbeykamen / auch die Hanno veriſche
Trouppes , deßgleichen vier Fraͤnckiſche Sreyß ,
Regimenter / drey Mayntziſche / ein Daemſtaͤd⸗
tiſche Baraillons , alich das Venningeriſche Regi⸗
ment Pfaltzer theils herbey/ theils einruckten . Alle
in guter Diſciplin zu halten / lieſſen Ihro Chur⸗
fuͤrſtl. Durchl . unterm 18 . Septembris Kriegs macht
Drdnungen und Diſciplins· Puncten im Haupt⸗ Kriegs⸗
Quartier zu Etlingen und durchgehends bey der Ordnun⸗

Armee publiciren . gen

Wegen der Fouragier - Sache wurde der Wich , Auch Fou⸗

igkeit zu ſeyn befunden / deßhalbeneine eigne und ragier. Re.
um ſtaͤndlichere Verordnung zu machen / in wel⸗ Slement ,
cher enthalten war / daß die Fouragirer ihrem com⸗ -

mandtrenden Officler vom Obriſt⸗Wachtmetſter
oder aͤlteſten Capitaln / dem Wagen⸗Melſter⸗Lien⸗
tenant / bey der Artillerte von einem Ober⸗Officier
und Wagen⸗Meiſter gelteffert werden / von jedem
Regiment zu Pferde ein Rittmeiſter / zwey Cor⸗
nets / zehn Gemeine / von jeder Compagnie ein
Corporal / von jeder Brigade bey der Infanterie
ein Hauptmann / von jedem Regiment ein Faͤhn⸗
drich / von dem General⸗Stab der Wachtmeiſter⸗
Lieutenant nebſt einem Corporal und 20 . Gemeine
mit gehen / deeſe alle die kouragirer in Ordnung
unter der Bedeckung / auch von allem Auslauffen /
auch Einbrechen in Haͤuſer / Scheuren Wein .
und Obſtgaͤrte n. dgl. m. abhalten / der comman⸗
dirende Obriſt Wachtmeiſter / nach vollbrachtem
Fouragiren / Relation abſtatten / beym Fouragi-
zen alles in Zucht conſerviren / die Sammlung .
der kouragirer an angewieſenen Ort geſchehen /
mit dem kouragiren umb gewechſelt werden z. e.
den erſten Tag der rechte / den zweyten der Gene⸗
ral Stab / den dritten derlincke Flůgel verrichttn /
die Officters und Commandirte biß alles auffgela⸗
den und voraus marſchirt beharren und die letzten
ſeyn / die Unter⸗Corporals und Stallmelſters
beym kleinen Stab relpectiys alle zum Fouragirenwiederum ficirten Schluſſe gekommen / als auch ſchon die

Theatri Europæi XVIII . Theil .
aus und eingehende zehlen / zwey Proloſen allzett

43 mit
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nung / bey Leib und Lebens⸗Straff / gleich auff

ſolten / ſie haͤtten denn 15 . fl . erleget / 9 . nemlich

lich ans Regiement .

ment ge⸗ bey der Armee / dem Feind ein ztemlicher Streich

lerie , denn es marſchierten der General Mercy ,

dirten / durch unterſchiedene Wege uͤber den Knie⸗

die 1500 . ſtarck zuſammen kamen / und dem de

trachtete / dahin noͤtigten / daß er ſelbiges / mit

gener und 1300 . Pferde / denen Siegern uͤberlaſ⸗

die Unſrige in die 40 . ſo todte als bleſſirte bekom⸗

te der Villars dann und wann einige Mannſchafft

cker hinein geworffen wurden / es mochte aber

muſten ſich einige Regimenter druͤben erholen / und

rens gab. Die Feinde trieben auch alles / was

brachten es hinter ihre Lauterburger Linien / umb

laͤgerung immer mehr verſchwand . Hannover

Rhein eine Linte gezogen werden ſolte / die nicht el⸗

Land zu decken gnugſam / das uͤbrige Gebuͤrg denn

gezogen .

dieſes auch Printz Louis ſchon geſehen und erkennt /

ternommen / daß er ſein geliebtes und praͤchtig/ er⸗

Unſerſeits vorgehabt / durch einige Detachements

17⁰ο mitmarſchieren / und die Ubertretter dieſer Ord⸗

der Stell auffknuͤpſſen / deren Pferd aber denen

Eigenthums Herren nicht wieder gegeben werden

1

ö vor den Profoſen / und 6 . fuͤr die Commandirte ;

Die Dienſt⸗Pferde aber lieſſerte man ohnentgelt⸗

Feindil.
Ein gutes Zeichen ſchien es zu ſeyn⸗ daß bald

ODetache⸗ nach geſchehener Ankunfft Ih. Churfuͤrſtl . Durchl.

ſchlagen / verſetzet wurde / an ſeinem unter Vivant bey Of⸗
fenburg ſtehenden ſtarcken Detachement Caval -

Fuͤrſt von Lobkowitz / Obriſt Contrecourt und

Deſpantier , jeder mit ſeinen beſonders Comman -

bieß und andre Defilees dergeſtalt / daß ſie den

24 . Sept . fruͤh in der Flaͤche bey Offenburg an

Vivant ohnverſehens in ſein Lager fielen / auch ſel⸗

bigen / ob er ſich gleich verſchiedentlich zu ſetzen

Verluſt 700 . Mann / 3. paar Paucken und z3.

Standarten / auch Hinterlaſſung 150 . Gefan⸗

ſen / und die Flucht durch das Wein ⸗Gebuͤrge un⸗

ter die Stuͤcke von Kehl nehmen muſte / worbey

men . Sonſt blieben die Haupt / Lager noch immer

in ihrer alten Situation gegeneinander / und ſchick⸗

uͤber Rhein / als wennes noch dandau gelten ſolte/
weshalben auch uͤber Philtpsburg noch einige Voͤl⸗

wohl mehr auff die Fourage angeſehen geweſen

ſeyn / denn weil ſelbige diſſeits ſehr knapp war /

dann wieder zurůck kommen und andern Platz ma⸗

chen / worbey es allerhand Hin und Hermarſchie⸗

ſie jenſeits Rhein an Fourage bekommen konten /
mit gewaltſamer Execution zuſammen / und

Winter ⸗Magazins auffzurichten / wormit denn

die Vermuthung einer noch vorzunehmenden Be⸗

ordnete auch an / daß aus der Gegend Etlingen /
alſo vom Gebuͤrge aus biß an Daxlanden beyn

nes ſo langen Begrieffs / wie die vorige / mithin
deſto beſſer zu vertheidigen / und doch das platte

leicht mit guter Beſetzung der Paͤſſe und Delilken

zu verwahren waͤre / und wuſte man zu ſagen / daß

aber nicht bewerckſtelligt / ſondern ſo ein weit⸗

ſchwelfſiges Werck mit aus der Urſachen un⸗

bautes Raſtadt deſto fichrer ſtellen moͤchte/ welches

doch nun von Feinden beſetzt war . Man hatte auch

aus Landau und Philipsburg Hagenbach zu uͤber⸗

umveln / umb allda eilne Bruͤcke anlegen und

uͤbern Rhein gehen zu koͤnnen / alſo den Feind
ebenfalls dahin zu noͤthigen; aber Villars mochte

es gemerckt haben / weil er den Perry mit 15 . Ba -

taillons abſchickte / den Ort wohl zu bewahren .
Endlich brach er den 29 . Octob . mit ſeiner Armer

bey Cuppenheim und Raſtadt auff / nachdem er

alle ſeine der Orten errichtete Befeſttgungs⸗Wercke
ſchleiffen laſſen ; ſendete die groſſe Bagage uͤber

Rhein / mit dem Volck zog er ſich gen Stollhofen
hinauff / das Haupt⸗Quartier zu Schwartzach
nehmende . Den 2 . Nov . gieng ſeine Cavallerie

zu Nacht uͤber die Bruͤcken bey Kehl / welcher des

Morgends die Infanterie folgte/ daß diſſeits nichts
von Fran tzoſen beſetzt blieb / als die neuangelegte
Schantz bey Sellingen . Die Unſttge aber hiel⸗
ten das Feld noch bey Etlingen / biß die angefan⸗
gene Linien⸗Arbett in vollkommenen Defenlions -

Stand kam . Indeſſen ließ ſich Hannover eiffrig
angelegen ſeyn / eine wohlgeordnete Poſtirung ein⸗

1707 .

zurichten / da denen Generals nebſt denen Regi⸗
mentern ihre Poſten angewleſen / und was ſie bey
Bewahrung der Linien zu beobachten / anbefoh⸗
len .

Nach ſothanig gemachten Anſtalten begaben Shurfuͤrſt.
ſich Ihro Churfuͤrſtl . Durchl . nach ihren Landen / von Han⸗

vorher ein Schreiben an ReichsConvent ablaſſen⸗ 1595geht
de / in welchem zu verſtehen gegeben wurde / daß iee
auch noch bey / und nach Ankunfft Ihro Chur⸗
fuͤrſtl . Durchl . die Armee nicht im Stande gewe⸗

ſen was wichtiges darmit zu unternehmen / deß⸗

wegen beßre Anſtalt recommendirt wurde / alles

mit dieſen Worten :

Denenſelben und Euch haben Wir hiemit ohn⸗ recom -

berichtet nicht laſſen wollen / daß nachdeme wir mendirt

hie Poſtirung / auch das Commando fuͤr dieſen dem
Winter mit Ihr . Kayſerl . Majeſtaͤt gnaͤdigſten
Genehmhaltung reguliret / und ſelbiges Com⸗Sontin -
mando en chef dem Kayſerl. General ⸗Feldmar⸗genten⸗
ſchall und Reichs⸗Feld⸗Zeugmeiſter / Freyherrn Stellung

von Thuͤngen auffgetragen / auch wie die zu Be ⸗ und Ope.
huff der Winter⸗Poſtirung anzulegen fuͤr noͤthtg Ca
befundene Linien nunmehr zum Stand gebracht
worden ; Unſers Eſtats Angelegenheit aber Un⸗

ſere dermahlige laͤngere Abweſenheit von unſeren
Landen nicht leiden / Wir Uns vorgenommen /
Ubermorgens geltebts GOtt / dahin zuruͤck zu

reiſen . Wir haͤtten wuͤnſchen moͤgen/ die Sa⸗

chen waͤren bey der Uns untergebenen Kayſerl .
und Reichs ⸗Armee ſo beſchaffen geweſen / daß
dieſer Feldzug mit mehrern zu des Vatterlandes

Nutzen und Verſetzung des Kriegs in die feindl .
Lande beſchloſſen werden koͤnnen / wir wollen auch
hoffen / Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnde des

Reichs werden mit zuſammen geſetzten patrioti⸗
ſchen Sinne und Bemuͤhung / zu des geſamten
Reichs / und eines jeden deſſen Mitglieds Ehre/

Heyl und Wohlfahrt / vorgedachte Armee gegen
das Fruͤh⸗Jahr in ſolchem Stande zeitig zu ſetzen/
nichts unterlaſſen / daß dem Feinde / der auff el⸗

ne Verſtaͤrckung ſeiner Armeen und Kriegs Ruͤ⸗
ſtung aller Ends bedacht iſt / das Haupt recht⸗

ſchaffen gebothen / und er wiederum in gehoͤrige
Schrancken getrieben werden koͤnne . Wir erſu⸗
chen dieſelbe und Euch / ſolches bey ihren Princi⸗ ————

*
palen ,
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07.1 palen, Oberen und Committeuten auffs beſte zu

erinnern / und unſertwegen zu recommendiren /
mithin inſonderheit daran zu ſeyn / daß es der

Operations- Caſſa an einen noͤthigen Geld⸗Vor⸗

rath nicht fehlen / und dasjenige / was ſchon dar⸗

zu von Reichs wegen gewilliget iſt / wuͤrcklich und

ohne Abgang gelieffert / oder dasjenige / was da⸗

von nicht einkommen kan / anderweit erſetzet und

ſuppliret werden moͤchte. Wir beziehen uns im

uͤbrigen auff dasjenige / was wir dieſerwegen vor

dem ſchrifftlich / auch durch Unſere Geſandſchafft
muͤndlich an die loͤbl. Reichs Verſammlung ha⸗
ben bringen laſſen / und verbleiben denenſelben und
Euch mit freundlich , / gnaͤdigſt ⸗und geneigten
Willen ſtets wohl·und beygethan⸗

17

Im Haupt⸗Quartler zu Etlingen
den 6. Nov . 1707 .

rſt
in⸗

eht

18
C·

Confetirt Ihro Churfuͤrſtl . Darchl . hatten vor gaͤntzl.
in Franck Abreiſe in Dero Lande gegen das Ende des Octo -

furt mit bris einer Zuſammenkunfft in Franckfurt am

Kayf Ub⸗ Mayn beygewohnet , zu welcher der Churfuͤrſt
geſand⸗ von Maynt / auch der Graf WWratislau als

ten / Her Kayſerl. und der Hertzog von Marlborough , als

gog Mar⸗Engliſcher Miniſtre ankommen / und in ſaͤmbtl .
liboroug / Gegenwart von beßrer Fuͤhrung des Kriegs / ab

Setten des Reichs / auff zukuͤnfftiges Jahr ge⸗

rathſchlaget / hauptſaͤchlich aber auff Beybrin⸗
gung derer Mittel gedacht worden war / die zu

Ausfuͤhrung des Gutbefundenen allerdings noͤthig
ſeyn wolten . Man machte ſich deshalben wie⸗

derum an die vorltegende alſoclcte Creyſe / gab
ihnen von denen uͤberhaupt gefaſſeten Anſchlaͤgen
einige Nachricht / und erſuchte welter ſelbige bey
Holland eine Million Rthl . auff ihren Credit vor

das Reich auffzunehmen / welches 6 . Roͤmer⸗

Mayntz /

ſchlaͤgt
dem Reich

ſvor
eine

Million Monate / zu Abfuͤhrung der jaͤhrl. Intereſſe zu⸗

Thlr . zur bewilligen / auch fuͤr dte Zahlung endlich zu ſtehen
Opera - reſolviren ſolte . Was dißfalls an den Ober⸗

Forfin Rheiniſchen / und mutatis mutandis an uͤbrige
nehmen. aſſocürte Creyſe gebracht worden / beſtand in fo⸗

genden ſchrifftl . Nahmens Chur⸗Mayntz durch
den Grafen von Stadian abgegebenen :

Melches Es iſt bekandt / daß der Fuͤrſt und Herr von

94 Marlborough , bey zu End gehender Campagne /
Ereyſen indenen Niederlanden eine Conferentz veranlaſſet /
Res3intd ſwiſchen Ihro Churfuͤrſtl . Gnaden von Mayntz /
menditet / und Ihro Churfuͤrſtl . Durchl / von Braunſchweig /
ihren Ere⸗ als commandirenden Reichs⸗General / dazu auch
dit ju in⸗ von demn Kayſerl . Hof verlanget / jemanden ab⸗

Gleichwie nun getneldte Conferentz als eine dem

emeinen Weſen hoͤchſterſprießl . Sach angeſehen
orden / alſo haben ſich beyde Herren Churfuͤr⸗

ſten zu beſtimmter Zeit in hoher Perſon zu Franck⸗
furt eingefunden / auch Ihre Roͤm. Kayſerl . M.
Dero geheimen Reath und Boͤhmiſchen Cantler
Grafen von Wratislau darzu abgeſandt ; Nach⸗
deme nun gemeldter Herr Hertzog Marleborough
theils denen Herren Principalen / theils denen

Miniſtern zu vernehmen gegeben / daß man die

ſichere Nachricht habe / daß Franckreich durch
die dißjaͤhrtge Campagne animirt / nicht allein zu

— —
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keinen annehmlichen Friedens⸗Vorſchlaͤgen incli⸗
nire / ſondern vielmehr zu einer vigourculen Cam⸗

pagne ſich ruͤſte und ſeinen Staat wuͤrcklich dahin
tormire / daß Er kuͤnfftigen Fruͤhling mit 4000 .

Mann ſtaͤrcker in dem Feld erſcheinen werde als

dieſes Jahr / welches auch Ihre Maj . die Koͤni⸗

gin von Großbritannien erwogen / und mit denen

Hn. General⸗Staten wegẽ der an dem Oberrheiniſ .
campirten Compagnten / und denen von Teutſch⸗
land und dem Reich gemachten Anſtalten / ſich ſo

miß vergnuͤgt bezeigten / daß Er vorſagen koͤnte/
wann er vor mehr gemeldten Herren General⸗

Staaten nichts troͤſtliches von beſſern Anſtalten
und accuraten Stellungen der Reichs⸗Contingen -
tien und wuͤrckl. Augmentation der Teutſchen Ar⸗

mee verſichern koͤnte / daß dieſelbe den Muth in ſo
weit ſincken laſſenwuͤrdẽ/ daß ſie mehr aufDetenſion
ihrer eigenen Frontiren / als auff groſſe Offenſiv -

Operationes doͤrfften bedacht ſeyn / welches dann

bey dem kuͤnfftigen Parlament auch ſchlechten Et⸗

fect thun wuͤrde; wie dann ſeine aus Engelland
erhaltene Brief ſchon darauff anzieleten ; ſo wol⸗

te Er demnach gebeten haben / man moͤchte ihn in⸗

formiren / in was Stand die Reichs⸗Armee wuͤrck⸗

lich ſtuͤnde/ und wie man geineynt ſolche zuaugmen⸗
tiren / und ob man nicht die offerirte Saͤchſiſche

Cavallerte von Seiten des Reichs zu uͤbernehmen
gedaͤchte? Wolte auch im Namen ſeiner und de⸗
ren Herren General⸗Staaten als Allitrten nicht
unerinnert laſſen / man moͤchte ſich wohl begrelffen / indem vermuthlich die feindl . Macht durch
die ſchlechteAnſtalten mehr gegen Teutſchland doͤrff⸗
te angelocket werden : wann man aber dargegen
die noͤchtge Verfaſſung verfuͤgen / und eine ſuk⸗
ficiente Artmee auch im Fall der Aſſiſtentz offenſive

agiren zu koͤnnen / auff die Bein bringen thaͤte/
ſo würden dte beyden See⸗Porentien nicht allein

die Augmentation Ihrer Armee und KrtegsVer⸗
faſſung vor die Hand nehmen / ſondern auch Ihre
Kayſlerl . Maj . und das Reich mit allen Kraͤfften
aſſiſtiren und auff ſolche KriegsOperationes be⸗

dacht ſeyn / die Teutſchland / ſonderl . die 4 . loͤbl.

Creyß bedeckenwuͤrden.
Gleichwie nun Ihre Churfuͤrſtl . Durchl . von

Braunſchwelg hierauff den jetzigen Kriegs ⸗Staat
und den Abgang ſo wohl der Trouppen / ſonderl .
der Cavallerie / als andern Kriegs,Bereitſchaff ,
ten vor Augen gelegt / und daß ſolche Ergaͤntzung
beylaͤufftig auff eine Million Thlr. ankommen wuͤr⸗
de / remonſtrirt / mit der weitern Erinnerung /
daß wann man ſolche beybringen koͤnte / Er ſeine
Perſon mit Freuden dem Vatterland und dem

Roͤm. Reich zu Dienſten otterirte / widrigen falls
weder Er noch ein anderer in dem Stand waͤre mit

Reputation das Ober⸗Commando zu fuͤhren/ wol⸗

te auch glauben / daß man es Ihm bey ſolchen

Bewandnuͤſſen nicht einmahl zumuthen wuͤrde ; ſo
iſt die Haupt⸗Deliberation endlich dahin gedie⸗
hen / wie in dem Roͤm. Reich dieſe erforderte
Million Thlr . auffzubringen ſeye. Wann nun hier⸗
auff Ihre Excell . der Kayſerl . Hr . AbgeſandteIh.
Roͤm. Kayſerl . Maj . biß hiehero getragenen ſchwe⸗
ren Kriegs Laſt / und darauff nothwendig er⸗

folgte Entkraͤfftuna mit ſolchen Umſtaͤnden vor

3
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Augen geleget / daß ſelbige es gar wohl begreif⸗
fen koͤnnen / auch ſich zu . Beytragung des Geldes /
was ſeine Reichs⸗Contingentlen angienge / ofte⸗

rirt / ſo iſt man endlich wegen einer Million Thlr .

einig worden / das ſchwache Haupt und deren Unter⸗

ſtuͤtzung/ ſo ſchon ſo vtel Geld und Blut gekoſtet/
nicht ſincken zu laſſen / und ſich dem Feind bey ſo nah

anhoffenden Frleden allererſt zum Raub und zur

Contribution ſo die vier Creyſe ein unerhoͤrtes
koſten / ja in unwiederbringlichen Ruin ſetzen
wuͤrde/ zu uͤberlaſſen / ſondern daß man die Hand
gleich eyfferig anlegen ſolle / dieſe Million Thlr .
auffzubringenz und weilen es zu weitlaͤufftig und

faſt unmoͤglich anſcheinet / daß jetzunder / und da

in der Zeit / woran doch alles gelegen/ dieſe Millton

Thlr . von dem gantzen Reich beygeſchafft und zu⸗

ſammen getragen werde ; ſo iſt der Vorſchlag in

das Mittel gebracht worden / es moͤchten die vler

nechſtgelegene Creyſe / als der Chur⸗Rheiniſche /
Fraͤnckiſche / Schwaͤbiſche und Ober⸗Rheiniſche
ihren Credit bey denen Herren General Staaten
miteinander dergeſtalt interponiren / daß dieſe
Million Rthl . ohne einigen Auffſchub zur Hand
kommen / doch daß die Roͤmiſ. Kayſerl. Majeſt.
und das geſambte Reich denen 4. cavirenden Crey⸗
ſen die Ruͤckburgſchafft leiſteten / und ſogleich zu

dieſeim Ende einen jaͤhrlichen Beytrag von 6. Roͤ⸗

mer⸗Monat durch einen gemeinſammen Reichs⸗

Schluß ſo lang beliebtẽ / mithin die allbereits ergan⸗
gene Reichs⸗Schluͤſſe wegen der Operations - Caſſa
in Effect ſetzten/ biß dieſe Million Thlr . ſambt In⸗

tereſle wiederumb abgetragen wuͤrden .

Gleichwie nun dadurch denen 4 . Creyſen kein

mehrer Laſt zuwachſen thaͤte / als was ihr Matri -

cular - Quantum ſich betruͤge/ herentgegen dadurchzu

einer vigoureuſen Campagne der Grund gelegt/
das Vertrauen von denen See⸗Potentien erneuert /
die 4 . Creyſe von der feindlichen Inyaſion und be⸗

vorſtehenden totalen Ruin bedeckt / ſonderlich die

Hoff nung befeſtiget / einen reputirlichen Frieden zu⸗

erfechten / und die Fruͤchte von ſo vielem vergoſſe⸗
nen Blut und auffgewendten groſſen Kriegs Spe⸗
ſen zu genieſſen / ſo haben Ihre Churfuͤrſtl. Gnaden

von Mayntz als ErtzCantzler / und worinnen die

beyde See⸗Potentlen Ihr Vertrauen geſetzt / die⸗

ſe Ihre Roͤm. Kayſerl . Majeſt . und dem gantzen

Teutſchen Vatterland / ſonderlich den 4 . Creyſen
ſo importante Angelegenheit und vorgeſchlagenes
Rechtungs⸗Mittel durch Abſchickung meiner we⸗

nigen Perſon muͤndlich und ſchrifftlich wollen vor⸗

tragen und recommandiren laſſen / mit dem gnaͤ⸗
digſten Vertrauen / ſie werden darauff ſolche Ke⸗

flexion machen / gleichwie es der exponirten vier

Creyſen Wohlfart erfordert ꝛc. ꝛc.

Was hierauff Ober⸗Rhein und mutatis mu⸗

tandis andre geantwortet / zeigt ſich in folgen⸗
den :

Auff die von Ihro Churfuͤrſtl . Gnaden von

Mayntz durch dero geheimbden Rath und Groß⸗
Hoffmeiſter Herrn Graſen von und zu Stadian

Ercellentz dieſem fürwehrendem Ober⸗Rheiniſ .
Creyß Con vent eroͤffnete Propoſition und gnaͤdigſt
beſcheheneCommunication deſſen/ ſo bey deren ohn⸗
laͤnaſt hin dahier gepflogenen hohen Conkerentz

Beſchreibung Reichs / u. Creyß⸗Geſch.
wegen Auffbringung einer Millton Thaler zu

gluͤcklicher Ausfuͤhrung des bißherigen ſchweren
Reichs /Krtegs / und Erhaltung eines beſtaͤndig
und reputirlichen Friedens vorgeſchlagen und gut

befunden worden / gebuͤhret hoͤchſtgedachter Ihrer
Churfürſtl . Gnaden vor den immerhin pro publi⸗
co bezeigenden hoͤchſt/ ruͤhmlichen Patriotiſchen
Eyffer und ohnermuͤdete Sorgfalt unterthaͤntgſter
Danck / und wuͤnſchet man an Seiten des Ober⸗

Rheintſ . Creyſes nichts mehrers / als daß die Kraͤff⸗
ten den guten Willen begleiten / umb die bey dem

allhier verſammlet geweſenen hoͤchſtanſehnlichen
Congreſs gefuͤhrte hoͤchſterleuchtete Conſilia und

heilſame Intentiones deſto nachdruͤcklicher ſecun⸗

diren zu koͤnnen; Nachdem aber wegen ſo vieler

thells ablolvirt und eximirter / theils durch bißhe⸗
rige Kriegs Calamitaͤten zu allen Præſtationen im⸗

Poſſibilitirter Staͤnden von Ober⸗Rheiniſchen
Creyß wegen circa propoſitam materiam nichts

gewiſſes zu reſolviren / und zu determiniren ſeyn
wird / ehe und bevor ausfuͤndig gemacht und ver /
glichen ſey :

Ob zu dieſer groſſen Gelder Huͤlff der Sachen
Natur und Eigenſchafft nach nicht vielmehr alle

Reichs⸗Creyſe zu concurriren / zumahlen widri⸗

genfals viele inſuperable Difficultaͤten und

Schwuͤrigketten ſich hervor thun wuͤrden?
Wie allenfals die garantirende loͤbl. vier Creyß

à Cæſare & Imperio durch zulaͤngliche Ruͤckburg
ſchafft hinwiederum allecurirt und ſicher ge⸗

ſtelltꝰ

In wie viel Jahren nach erlangtem Frieden der

quæſtionirte Vorſchuß retundirt werden ſolte ?
Als wird man ſolchem allem nach pro parte die⸗

ſes zerruͤtteten Creyſes dem gemeinen Laſt awore

boni publici pro re nata ſich nicht zuentziehen nach
dem Exempel der vorgehenden aſlocürten loͤbl.

Creyſen ſeine meſures nehmen / und gleichwie
bißhero in allen occaſionen geſchehen / auch bey

dermahlen wichtigen emergenti dasjentge nach

aͤuſſerſtem Vermoͤgen und nach Proportion dleſes

zerruͤttet und dilmembrirten Creyſes bekanten Un⸗

vermoͤgen in Contormitaͤt des in hac materis her⸗

nechſt ausfallenden algemeinen Reichs⸗Concluſi
wuͤrcklich beytragen .

Wie ſich der Schwaͤbiſche heraus gelaſſen / mag

aus dem hernach geſetzten erſehen werden .
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Ihre Churfuͤrſtl . Gnaden zu Mayntz gebuͤhret Rahment⸗
hoher Danck / wird auch hiermit ſchuldig geſiemend lich auch

und reſpectivè gehorſambſt und unterthaͤnigſt ab⸗ des

geleget / daß ſie auß beſtaͤndiger unermüdeter Sorg · Schwaͤbi

falt / vor die allgemeine Wohlfart und Sicher⸗
heit / denen Obern Relchs⸗Creyſen / und unter den⸗

ſelben auch dieſem Schwaͤbiſ . mittelſt eigener Ab⸗

ſchickung Ew . Excellentz von deme was bey der

ohnlaͤngſt zwiſchen Ihro Churfuͤrſtl . Durchl . zu

Braunſchweig Luͤneburg/ dem Herren Hertzogen
von Marlebourg und des Kayſerl . Herren Geſand⸗
tens Excellentz in Franckfurt gehaltener Conterentz /
zu Rettung des geliebten Vatterlandes in Vor⸗

ſchlag kommen / appertur zu thun / und dero mit

Einflim und Erklaͤrung auch allenfals Concur⸗

rentz daruͤber einzuholen und beſtens zu recom⸗

mendiren gnaͤdigſt geruhen wollen . Ob nun zwar

ſchen .
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dieſes eine das gantze Reich und nicht etliche

Creyſe concernirendeSache / auch lelchtlich zu er⸗

meſſen / daß uͤber dergleichen unvermuthete nicht

vorgeſehene Incidentia man nicht inſtruiret ſeyn/
noch ohne Inſtruction ſich daruͤber verfaͤnglich ein⸗

laſſen koͤnne ; ſo koͤnnen wir doch auß der uns wohl⸗
bekanten / ſich hoffentlich zeithero im Werck ſelbſten
ſattſann an den Tag gelegten Patriotiſchen Inten⸗

tion der Fuͤrſten und Staͤnden dieſes Creyſes un⸗

ſerer gnaͤdigſten und gnaͤdigen Herren Principalen
auch Obern und Committenten wohl ſo viel vor⸗

laͤufftg verſichern / daß ohnerachtet der vielen und

groſſen / wehrenden jetzigen allgemeinen Reichs⸗

Kriegs / und ſonderlich dieſes Jahr ſie betroffenen
Ungluͤcks⸗Faͤllen/ und von Freund und Feind er⸗

littenen unzehlbaren Beſchwerden / und Trang⸗
ſalen / ſie dennoch pro bono publico und zu Wie⸗

derherbepbringung eines ſicheren und beſtaͤndtgen
Ruheſtandes gern und willtgſt nach aͤuſſerſten
Kraͤfften concurriren / und alles darzu dienliches
mit angehen helffen werden ; wuͤnſchen aber nur /
daß von allen hohen und maͤchtigen Reichs⸗Glie .

dern zu dieſem gemeinen nuͤtzlichen Werck / und

durchgehender Vollziehung der heilſamen derent⸗

willen ergangenen von ihnen ſelbſt mit beliebter

Reichs⸗Schluͤſſe / ſich mit gleichem Ernſt und Eyf⸗
fer appliciret / und auch nur die Helfft deſſen /

ſwas nach ſolchen an Mannſchafft / Artil⸗
lerie / Munttion / Geld und andern beyzutragen /
von denen darzu gnugſam vermoͤglichen / und

ex communi vinculo Imperii , auch ohne derglei⸗
chen ſpecial pacto & concluſo darʒzu verbundenene

hergeſtellt und angeſchafft werden moͤge/ in ohn⸗
ſtrittiger von niemand zu widerſprechen ſtehender
Erwegung / daß ſo dann leicht fallen wuͤrde / die⸗

ſen ſchweren Reichs⸗Krieg mit gemeinſamen Zu⸗
thun / gluͤcklich auszufuͤhren : man will noch nicht
hierinnen deſperiren / ſondern der veſten Hoffnung
geleben / daß auff ſo vielmahlige wiederholte In -

ſtantz der außwaͤrtigen hohen Alllirten und der be⸗

drangten und exponirten / ja zeithero von thren
Reichs⸗Mitgliedern recht deſerirten Reichs⸗Erey⸗
ſen und Staͤnden / es noch endlich dahin gedeyen /
daß/ wann auch erſt erwehnte der Gefahr nechſt ge⸗
legene Creyſe ſich noch ferner vor den Riß ſtellen/
und da es mit elgenen Mitteln nicht mehr ſeyn
kan / auch durch entlehnte Mittel und noch weitere

Vermehrung des allſchon pro bono publico con -

trahirten uͤbergroſſen Schulden⸗Laſtes das endli⸗

che Verderben von dem gantzen Reich und deſſen
ferneren Zergliederung / wie leyder ! allbereits in

denen vorigen Kriegen auß eben dem Fundament

der ſchlechten Gabuune geſchehen / abge⸗

wendet werden ſolle / ſie darinnen kraͤfftigſt lecun⸗

diren und ſchadloß halten werden . Es will aber

ſdiſſeitigen Ermeſſens bey dem Nahmens Ihro
Churfuͤrſtl. Gnaden beſchehenen Vortrag / zuͤfor⸗
derſt auff die præjudicial · Frage hinauslauffen /
ob und wie bey denen Herren General⸗Staaten der

vereintgten Niederlanden / die verlangende ſtarcke
Summe auff Credie der 4 . benanten Creyſen ein⸗

lurichten / und wann es von einigen oder wenigen
üͤbernommen werden muͤſte/ denen man ſich als
dann an Seiten dieſes Creyſes auch nicht entzie⸗
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hen wird / ob und wie ſich der Prelupponirten 170 %,
Ruckbuͤrgſchafft das ganze Reich auch cum effe⸗

ctu und foͤrderlich zu verſichern / und wegen des

jaͤhrlichen Reichs Beytrags der 6. Monat derge⸗
ſtalt feſt geſtellet werde / daß alljaͤhrlich die Zinß⸗
beſtrittene und die cavirende loͤbl. Creyſe darum

nicht particulariter angefochten werden moͤgen.
Ingleichen ob nicht der Gefahr eben ſo nahe / de⸗

nen Herren General Staaten aber noch naͤher ge⸗

legene mit allocürte loͤbl. Weſtphaͤllſche und auch

zumahlen der Oeſterreichiſche und vor jetzo in

Ihro Kayſerl . Majeſt . Vertrettung ſtehende oͤbl.

Bayeriſ . Creyß / und zwar dieſe letztere ſo meht
darzu zu ziehen / als Ihro Kayſerl . Majeſt . ſich zu

Beytragung dero Reichs⸗Contingentten bereits
zum guten Exempel allergnaͤdigſt otterirt haben :
So wüuͤrde auch der Nieder⸗Saͤchſiſ . Creyß durch

Ihro Churfuͤrſtl . Durchl . zu
Branuſchmet

eüne

burg / als deſſen mit auß ſchreibenden Fuͤrſten und

Creyß⸗Obriſten / leicht herbeyzubringen ſeyn / und
es hernach ſo wenlger an der Mlteinſtimmung des
Ober⸗Saͤchſiſchen Creyſes anſtehen / da inzwiſchen
und wenn die Formula obligationis & aſſecura -
tionis zur Hand gebracht / man unter denen vornem⸗

lich in der Abſicht habenden loͤbl. Creyſen / ſich
eventualiter ſuper modo aſſecurationis vernom - ·

men : und da es ja keine andere Meynung haben
wird / als daß allenſals ſolche 4 . Creyſe pro æqua -
libus partibus und jeder zum aten Theil darzu zu

concurriren / und daß keiner vor den andern zu
ſtehen habe / doch auch keiner vor denen in⸗ und

an denen Creyſen und ſonderlich dieſem Schwaͤ⸗
biſ . gelegenen / des davon erwartenden effecti , und

participirende Oeſterreichiſche Ritlerſchafft / und

andern immediatẽ Orte / ſich desbilligmaͤſſtgen pro⸗
portionirten Beytrags / in dieſer deren Defenſion

nicht wenig / als der Creyſe betreffende Sache

entziehe / daſſelbe unter ihnen Verlaß und Ver⸗
traul . abgeredet / und wann aus ſolchem Fundo ,
wie verlautet / noch mehrere Mannſchafft uͤber⸗
nommen / und dadurch auff des loͤbl. Fraͤncktſ.
Creyſes vor ſupernumerarie angebende auff 4000 .
Mann zu verftaͤrcken ſtehende 4. Bataillons refle -

ctirt werden wolte / die in dieſem Creyß vorhan⸗
dene / von Ihro Hochfuͤrſtl . Durchl . zu Wuͤrtem⸗

berg uͤber dero ſtarckes Creyß⸗Contingent auß eige⸗
nen Mitteln auffgeſtellte und bißhero ſchon etliche

Jahr mit und neben denen Creyß, Trouppen
Dienſtleiſtende / aus lauter wohl exercirt / und

geuͤbtenLeuthen beſtehende / nebſt mehr dann 4000 .
Mann außmachende 3. Regimenter zu Fuß und 1.

Regiment Dragoner wenigſt der Natural - Verpfle⸗
gung halber / auch in behoͤrige Conſideration ge⸗

zogen / doch auſſer deme die garantirende loͤbl.
Creyſe mit dergleichen Trouppen weder Sommer
noch Winter ein wenig oder viel beſchweret : da⸗

fern auch wieder beſſers Verhoffen man dannoch / ſo
der Hoͤchſte in Gnaden verhuͤten wolle / wieder von

dem Feind uͤberfallen / und deſſen hierdurch abzu⸗
halten ſuchenden abermahligen exactionen gant
oder zum theil unterworffen / und dagegen nicht

geſchuͤtzet werden ſolte / auff den dadurch erleiden⸗

den Schaden billtgmaͤſſ ' ger Regard zu machen /

Herren
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Herten Prineſpalen / Sbern und Tommittenten

dergeſtalten umſtaͤndl .zu referiren / und mit mehr⸗

gemeldeten loͤbl. aſocürten Creyfen daraus ſchleu⸗
nigſt zu communiciren / mithin das gemeine nuͤtz⸗

liche Werck beſtmoͤglichſt zu befoͤrdern und zum gu⸗

ten Stand bringen zu helſſen / auch Ihro Chur⸗

fuͤrſtl . Durchl. Braunſchweig Luͤneburg/ zu Bey⸗

behalt / und gluͤckl. Fortſetzung des uͤhernommenen
und ſo ruͤhmlichſt angefangenen hoͤchſten Kayſerl .
und Relchs⸗Commando ſo mehr zu animiren /man

nicht ermangeln wird .

Weitre
Hannoöve⸗
riſcheVor⸗

Erinne⸗
rungen de⸗

rer Staa⸗

len .

ſtellungen .

Man wolte hier und dar gar wiſſen / ſchrieb es

auch oͤffentlich in die Welt hinein / daß Ihro

Churfuͤrſtl . Durchl . eigene Leute denen Ihrigen ſo

nach Wien als Regenſpurg geſchickt vorgeſtellet /
wie alles ſo ſchlecht verſehen / der Soldat ohne
Geld / die Magazins ohne Vorrath / die Caſſa
leer / dle Artillerie gering und ſchlecht bedient / und

dahero / wenn man nicht nachdruͤckliche Beſſerung

verfuͤgen wolte / noͤthig waͤre / ſich in der Zeit
nach einem andern General umzuſehen / der mit

gnugſamen Volck / Geld / Proviant und Muni⸗

tion dem Feind das Haupt bieten koͤnte / welches

denn mit zu Rechtfertigung des verſtorbenen Printz
Louis , auch Conſolation des Marggrafen von

Bayreut dienen konte . Die Herren General⸗

Staaten unterlieſſen nicht / ihrer Gewonhelt und

erfordernder Sache nach / an geſamtes Reich /
unterm dato 5. Nov . zuſchreiben / was Sie bißher

gethan / vorzuſtellen / denen Teutſchen ihre dang⸗

ſamkelt und Unrichtigkeit in Beyſtellung der

Tronppen vorzuruͤcken / dieſes mit als eine Haupt

Urſache des am Rhein erfolgten Ungluͤcks anzu⸗

ſeten / auch zu erinnern daß dieſes noch / durch
die Unternehmung auff Toulon , etwas gehem⸗
met / und alſo Teutſchland von grauſamen Ruin ,

quaſi per miraculum gerettet worden / darauff
ſich aber nicht zu verlaſſen / ſondern vielmehr beßre

Anſtalt mit Geld / Volck / Proviant , Munition

zu machen / darmit nach ſo vielem angewendeten

Gut und Blut / doch endlich ein ſicherer Friedeer⸗

reichet werden moͤchte/ u. ſ . m. welches der geneigte

eſer aus threm hier nachſtehenden Schreiben ſelbſt
des mehrern erſehen kan .

Hochwuͤrdigſte/ Durchlauchtigſte / ꝛc.

Nachdem der Feld⸗Zug vor gegenwaͤrtiges
Jahr voͤllig geſchloſſen iſt / ohne daß dem Kriege

bißhero ein Ende hat koͤnnen gemachet werden / ſo

kurthellen
wir / daß eshoͤchſt nuͤtlich und dienlich

ſeye / daß man von nun an auff dasjenige bedacht

ſeyn moͤge / was darzu erfordert wird/ wenn man

den Krieg mit der Hoffnung eines mehreren Fort⸗
gangs in folgenden Jahren fortſetzen will / und ha⸗
ben wir in dieſer Abficht uns nicht enthalten koͤn

nen / Ew . Churfuͤrſtl. Durchl . und denenſelben

vorzutragen / welcher maſſen es unſers Erachtens

vor allen Dingennoͤthig ſeyn wird / daß von allen

hohen Alltirten insgemein und von einem jeden

derſelben inſonderheit alle Kraͤfften angeſpannet /
und in Zeiten die noͤthigen Zuruͤſtungen gemacht
werden / um kuͤnfſtiges Jahr den Krleg aller Or⸗

ten zugleich mit allen moͤglichen Kraͤfften fortzuſe⸗

Beſchreibung
zen und Sorge zu tragen / daß denenſelben von 1707 .

Reichs /u. Creyß⸗Geſch .

denen Feinden nirgends vorgekommen werde .

Wir haben allezeit betrachtet / daß dieſer Krieg Bon ihrer
zur Erhaltung und Beſchuͤtzung der Freyheit von Bereit⸗

gantz Europa und eines jedenFuͤrſten/ gegenFranck willigkeit
1, Præſtandareichs groſſe Ubermacht / welche die gantzeSpan

ſche Monarchie eingenommen hat / angeſangen
worden iſt / und gefuͤhret wird . Derowegen ha⸗

ben wir von Anfange biß hieher / zu Fuͤhrung des

gemeinſamenKrieges / weit uͤber unſere Kraͤffte
und ein mehrers beygetragen / als vermoͤge derer

Alliantzen oder dem Recht und der Billichkeit nach/
von uns haͤtte erfordert oder erwartet werden moͤẽ⸗

gen . Und eb wohl wegen der uͤbergroſſen Macht /
ſo wir hierunter angewendet haben / unſere Kraͤff⸗
te ſehr ermuͤdet ſeynd: So erklaͤren wir uns nichts

deſtoweniger hlermit / daß wir geneigt und bereit

willtg ſeynd / mit eben demſelben Eiffer und Nach⸗
druck in ſolcher bißhero angewendeten Macht fort /
zufahren / alldieweil ſolches die hoheNothwendig⸗
keit erfordert / um mit Ehre und Sicherheit aus

dieſem Kriege zu kommen / und den Zweck oder

das Ende zu erreichen / wegen deſſen derſelbe ange⸗

fangen worden ; worbey wir zugleich die Hoffnung
haben / und ohnfehlbar gewaͤrtig ſeynd / daß an⸗

dereAlliirten nicht wentger thun werden / vornem⸗

lich aber / daß die gemeine Sache von Seiten Sr .

Kayſerl . Majeſt . und des Reichs beſſer / und mit

mehrerer Wuͤrcklichkeit und Nachdruck / als vor⸗

hin / werde behertziget / und derſelben beygeſprun⸗
gen werden . Allermaſſen denn wir und andere

Alliirten / uns beklagen muͤſſen / daß je mehr wir

unſere Macht vermehret haben / deſtomehr man

an Kayſerl . Maj . und des Reichs Seiten es dar⸗

auff ankommen laſſen und lauliger gehandelt hat/
ausgenommen die dem Zeind am naͤchſten gelegene

Creyſe und Staͤnde / welche / ob man ſchon meh⸗
rere Urſach gthabt haͤtte ihrer zu verſchonen / gleich
wohl ſich vor andern ſehr loͤblich erwieſen haben .
Unterdeſſen iſt esgewiß / daß der Mangelhafftig⸗
keit und Langſamkeit / mit welcher die zur Reichs⸗

Armee beſtimmte Trouppen im Fruͤh⸗Jahre zu⸗

ſammen gebracht worden / groͤſten Theils dabey
einiges Ungluͤck zugeſchrieben werden muͤſſe/ wel

ches das Reich in dem nunmehro verſtrichenen
Feldzuge durch den feindl . Uberfall gelitten / wo⸗

durch daſſelbe wiederum in aͤuſſerſte Gefahr ge⸗

bracht worden / und wovon die Folgen noch ſchwe⸗
rer und groͤſſer wuͤrden geweſen ſeyn / wenn nickt

durch den vorgenommenen Einfall indie Proven⸗

ce der Feind genoͤthiget worden waͤre/ ſich zuruͤcke
zuziehen . In dieſer Angelegenheit haben wir ne⸗

ben Ihr . Maj . von Großbritanien / zum Beweiſe
unſerer gegen das Reich und deſſen Glieder beſtaͤn⸗
dig fuͤhrender Gunſt⸗Gewogenheit/ die in unſerm
gemeinem Dienſt auffs neu uͤbernommene 5000 .

Mann Saͤchſiſche Trouppen / auff wiederholtes und

dieſerhalben ſtarck gethanes Anhalten / zwar zu der

Reichs⸗Armee zur Verſtaͤrckung geſendet : Allein

es iſt kundbar / daß von Reichs wegen ſelbſt ſehr
wenige und langſame Huͤlffe darzu gebracht wor⸗

den . So iſt uns auch bey nahe unbegreifflich/
und wird der Nachkommenſchafft unglaublich vor⸗

zu præſti .
ren /

derer

TLeutſchen
ungluͤck⸗

afften
Saumſe⸗
ligkeit /

kommen / daß mittlerweile der Feind mit einem

50 Lager
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1707. Lager biß ins Hertze des Reichs durchgetrungen; Majellaͤt und des Reichs das meiſte geolich 1709.
daß weder die groſſe Noth einiger Staͤnde / welche Nachdruck angegriſſen / und nach erlittenem Ver⸗
doch des Reiches Mit⸗Glleder ſeynd / und derer lulſt ſo vieles Geldes und Blutes einmahl unter
Länder durch den Feind verheeret worden / noch goͤttlichem Segen zu denen Bedingungen elnes

die vor Augen ſtehende / und dem uͤbrigen Thell ehrlichen und verſicherten Frtedens gebracht wer⸗
des Reichs / ſumt allendeſſelben Gliedern obſchwoe⸗ den moͤge . Wir werden als gute und getreue
bende Gefahr einen ſo groſſen und maͤchtigen Coͤr· Allürte Singangs beſagter maſſen/ das Unſrigeſ
per / als Teutſchland iſt / nicht dahin hat bewe ⸗ thun / und von Sr . Kayſerl . Majeſt , und dem

gen koͤnnen / in geſchwinder Eyl eine gnugſame Reich ein gleichmaͤßtges erwarten / angeſehen ſie
Huͤlff zu Rettung eigenen Vatterlandes aus der die geſchloſſeneAlliantzen und das gemeine laterelle

obwaltenden Noth und Gefahr auffzubringen / dazu verpflichtet : Bey unverhofftem Falle aber /
und daß die gantze Wuͤrckung der Berathſchla⸗

da
ſolches unterbleiben ſollte / werden wir uns ge⸗

Unfrucht⸗gungen/ womit die Reichs Verſammlung den noͤthtget finden / gegen alle uͤbele Folgen / die aus

ralhſchla⸗ZanzenSommer uͤber in ſo offenbahrer Noth be der Unterlaſſung einer ſo nothwendige Vore ;
gungen ſchaͤfftiget geweſen / auff Abfaſſung eines eintgen hung entſtehen moͤchten/ auffs kraͤfftigſte zu pro⸗
des Schluſſes ausgefallen iſt / vermoͤge deſſen man teſtiren ; Jedoch hoffen wir / und haben das Ver⸗Reichs⸗ 200000 , Rthl. zu einer Operations-Caſſa auffiu - trauen zu dem Eiffer und Auffrichtigkeit Ew .
Convents hringen gedencket / ſolchergeſtalt / daß es noch un⸗ Chur⸗undFuͤrſtl . Durchl . und derenſelben / wie

gewwiß iſt / ob ſelbige insgeſambt oder nur zum auch zu Dero hohen Weißheit / daß ſiedie groſſe
Thell werden auffgebracht werden / da inzwiſchen Wichtigkett und Folgen dieſer Sache / ſo dann

die Feinde mit Millionen an Contributionen be⸗ die Verpflichtung der gemeinen Alliantz und das
reichert utd erſtaͤrckert worden / welche viel heſſer [ Intereſſe , ſo ſie darbey wegen ihrer eigenen Er⸗
zur Beſchuͤung des Landes / und ſelbiges von haltung haben / relfflich erwegen / und folglich
ſolchen Contributionen zu befreyen / haͤtten an⸗/ nicht mit gewoͤhnl . Langſamkeit / ſondern mit el⸗
gewendet werden koͤnnen. Indem aber dle ge⸗ner ſolchen Ferttgkeit / welche der Dienſt des ge⸗
ſchehenen Sachen nicht mehr zu aͤndern ſeynd / ſo meinen Weſens erfordert / alles dasjenige / was
wollen wir hoffen / daß die Ungelegenheit und zu einer guten und zureichenden Armee am Ober⸗
Gefahr / darinnen die Sachen des Reichs in ab . Rhein mit allen Nothwendigkeiten erfordert wird /
gewichenem Sommer geweſen ſeynd / alle deſſel · um offenſive zů agiren / beſchlteſſen und in Zeiten
ben Staͤnde und Glieder / und ſonderlich dlejent⸗ beſorget ſeyn / daß es nicht bey der Reſolution
gen / welche die Macht und Mittel haben / erwe · alleln verbleibe / ſondern mit der That auch die⸗
cken werden / um zu verhuͤten/ daß ſie nicht wie⸗ jenigen Mittel gebrauchet werden moͤgen/ ohne

— — — —

derum in gleiche oder groͤſſere Ungelegenheit / zu

ihrem ſelbſt eigenen und der gantzen gemeinen Sa⸗

che Verderben / verfallen moͤgen / und daß zu ſol⸗
chem Ende nicht allein ein jeder ſein Contingent
an Trouppen zur Reichs⸗Armee / wie ſolches denen

Reichs · Schlůſſenzufolge erfordert wird / beyſtel⸗
len / ſondern auch durch Ubernehmung der bey
Handen ſeyender Chur⸗Saͤchſiſchen Reuterey und
durch andere Voͤlcker die Reichs⸗Armee werde ver⸗

ſtaͤrcket/ und darbey ſuͤr einegnugſame Feld Caſſa /
Artillerie und alle zu einem Lager noͤthige Befug⸗
nuͤſſe / und mit Nachdruck agiren zu koͤnnen/
Sorge getragen werden . Wir koͤnnen uns die⸗

ſerwegen an niemand beſſer wenden / als an Ew .

Chur und Fuͤrſtl. Durchl . und dieſelben / als wel⸗
che das gantze Reich vorſtellen / und welche die⸗

ſes am naͤchſten und meiſten angehet : Dahero
erſuchen wir hiermit ſehr freundlich und inſtaͤn⸗
dig / Ew . Chur · und Fuͤrſtl. Durchl . und dieſel⸗
ben belteben wegen obangeregter Puncten ſolche
Vorſehung zu thun / daß die Wuͤrckung darauff
ſnit der That folgen/ und alles gegen das Früh⸗
Jahr in Bereitſchafft gebracht werden moͤchte/
damtt der Feind / welcher beretts alles / was ihm
moͤglich / anwendet / um ſich gegen den folgen⸗
den Feld⸗Zug in Stand zu ſetzen/ ſein Vorhaben
mit mehrerer Macht / als vorhin / zu bewerck⸗
ſtelligen / und denen Alliirten zlivor zu kommen /
keine neue Vortheile erlangen / ſondern vtelmehr

beybringet ( woran von Seiten Sr . Kayſerl .

heil von 12000ο . Mann feſtgeſtelt / zu welcher Patrio -
dadurch/ daß ein ſeder unter denen Alltirten das eiſchen Keſolution das ellentielle Intereſle defSeinige / zu Befoͤrderung der gemelnen Sache / Roͤmiſchen Reichs ſie bewogen / wie er. dann per⸗

welche alle Schluͤſſe von kelner Wuͤrckung ſeynd .
Im uͤbrigen verſichern wir Ew . Chur /und Fuͤrſtl.
Durchl . und dieſelben unſerer auffrichtigen Nei⸗

gung / um mit Ihnen zum gemeinen Beſten alle

noͤthige Mittel zu ergreiffen / und alle gute und
vertranliche Freundſchafft und vollkommenes Ver⸗
nehmen zu unterhalten / womit wir u. ſ. w.

Der Hollaͤndiſche zn Regenſpurg ſubſiſtirende Duꝛchden
Reſidenr , ſchaͤrſſte/ bey Abgebung dieſes Schrel⸗Hollaͤndi⸗
bens / denen Teutſchen das Geſetze auch weidlich / ſchen

G S 14 Envoyézu Gemuͤth fuͤhrende / aus was trifftigen Urſachen /
mehr ein⸗unter andern z. E. die wichtigſten Reichs⸗Lehen geſchärf⸗

aus Frangoͤſiſchen Haͤnden zu reiſſen / der Krieg fet
erhoben / wie ein groß Volck darzu relolvirel ,
aber nicht / was man wohlſtellenkoͤnnen / zuſame
men gebracht worden : Mit dem falſchen Franck⸗
reich ſey nichts durch Tractaten zu erhalten / da es
nicht mit Gewalt gezwungen . Sein bedenckli⸗
cher Antrag beſtund ziuſammen in folgendem :

Daß er / Geſandter / bey Uberreichung deß
Schreibens ſeiner Principalen derer Herren Ge⸗
neral Staaten der vereinigten Niederlanden / die .
ſesmahl nicht wolle gedencken / wie nachſo vielen
und langen vorfichtigen Deliberationen der Krieg
gegen Franckreich mit allen Solennitaͤten declari⸗
ret worden ; noch auch / daß man in reiſſer Erwe⸗
gung der entſeßtlich uͤbergroſſen Macht deß Koͤnige
in Franckreich / von Reichswegen eine Armatur

3
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RFRRR
daß dem Durchl Ertz⸗Hauß Oeſterreich die Spa⸗

niſche Monarchie zugewendet und die durch Fran⸗

zoͤſiſche Practiquen voͤllig invadirte Reichs ·dehen

und Dependentien auß deſſelben niemahls ruhigen
Haͤnden moͤchten entriſſen werden / welcheRetchs,
gehen und Dependentien von ſolcher Wichtigkeit /

daß ſie Koͤnigreichen verglichen/ ja præferirt wer⸗

den koͤnnen / die auch eine groſſe Vormauer deß

Röm . Reichs gegen Franckreich ſind / auß deren
Recuperirung zugleich die Veſtſtellung der ſo noͤ⸗

thigen Balance von Europa flieſſet / gegen einen
Felnd / der weder von Tren noch Glaubenweiß /

und der nun viele Jahr die Chriſtenhett in aͤuſſerſte/
unanſtaͤndige und ungluͤckſelige Conditionen zu

ſtürtzen getrachtet / dahero das Roͤm. Reich zu ge⸗

rechter Ergreiffung der Waffen genoͤthiget/ dan⸗
nenhero auch 1200 . Mann zu ſtellen beſchloſ⸗

ſen worden ; es ſey aber offenbahr / daß nicht nur

alle Creyſe ihr Contingent nicht beygeſchafft/ ſon⸗

dern auch das Reich niemahls den Krieg mit

120000 . Mann gefuͤhret/ dahero der Staat der

vereinigten Niederlanden mit groſſem Leydweſen
ſich zu beklagen habe / da dieſer Staat ein weit

mehrers bißhero gethan / als er durch Tractaten
oder Engagements verſprochen / daben / zun Erhal⸗

tung der Freyheit von Europa , die beſchwerlichſte
Eflecten angehet / ohne von jemand die geringſte
Subſidien zutziehen / die er vielmehr ſelber / zu En⸗
couragirumg ſeiner Freunde und Alltirten / hier

und dar beyſchteſſet ; ſuchet darbey / mit ſeinem
Klagen / anderſt nichts / als was das Roͤm.

Reich auß eigner Bewegnuß hat relolviren und
feſt ſetzen wollen / oder / ſo ja das Roͤm. Reich mit
ſolchen 120000 . Mann am Ober⸗Rhein nicht
auffkommen koͤnne / es gleichwohl noch Kraͤffte
gnug habe / daſelbſt / oder wo es anderwerts die
Situation deß Kriegs erfordert / zulaͤngliches Laͤger

zu oflenſiven Unternehmungen / nach Geſtalt der

Feinde / formiren zu koͤnnen / wie man ſolches
ſelbſt im Reichs⸗Schluß vom 16 . Junü juͤngſthin
deutlich und umbſtaͤndlich bekennet : da nun der

heyden keines bißhero geſchehen / und verſchiedene

exponirte Reichs⸗Creyſe ſelbſt wegen der mangel⸗
hafften ReichsArmatur , ſo zu Wien / als hieſi⸗

gen Orts / geklaget / ſo ſind der Herren Staaten

Klage mit Recht gegruͤndet / die dann wohl urthei⸗

len / daß es Zeit ſeye / und zwar jetzomehr als je

mahlen / daß man auff Seiten deß Roͤm. Reichs /
geſamtlich ſeine Kraͤffte anſpanne / umb von de⸗

ren lang gewuͤnſchten und denckwuͤrdigen Victo -

rien zu profitiren / ſo man gegen einen Zelnd⸗ deſ⸗

ſen Herrſch⸗Sucht / Situation , Macht / Herrlich /

kelt und ungemeine Diſpoſitiones uͤbergroß ſind⸗

durch Goͤttliche Guͤte erhalten . Man koͤnne ſich

auch wenig Hoffnung auff zukuͤnfftige Iriedens⸗

Tractaten und derſelbigen Dauerhafftigkelt ma⸗

chen / indem der Felnde Untreu bißhero keine Tra⸗
ctaten erfuͤllet/ welches einen beruͤhmten Etats - Mi⸗

niſtre bew¾ogen haͤtte zu ſagen / daß der Franzoſen

Treue und Glauben / ſo vor / als waͤhrend/ und

nach den Tractaten / insgemein kaum ſo lang/ als

das Alterthum eines Seidenwurms / daure / und

ſo wird es auch bey kuͤnfſtigen Tractaten ergehen/
indem deß Frantzoͤſiſchen Cabinets Maxime ſeye/

Beſchreibung Reichs · u. CreyßGeſch .

decipe , divide , impera , daheroes leichter ſeye/
eine zweyte neue Welt zu entdecken / als von Franck⸗
reich einen ſeſten und beſtaͤndigen Frieden zu erle⸗

ben / pace Gallia crevit . Muͤſte man dahero mit

rechtſchaffener Hertzhafftigkeit den Krieg fuͤhren/
worzu der Staat der vereinigten Niederlanden mit

Gut und Blut dem Roͤm. Reich und ſeinen uͤbri⸗

gen Alllirten beyzuſtehen erboͤthigiſt / in Hoffnung
und Erwartung / daß von Seiten Ihro Kayſerl .
Majeſt . deß Reichs und der uͤbrigen Potentten ein

gleiches / zu Erzwingung eines beſtaͤndigen Frie⸗
dens / werde geleiſtet werden / und wuͤrde / ſo man

jetzo laͤſſig werden wolte / umb ſo unverantwortli⸗

cher ſeyn / weil dadurch nicht nur ſo viel bißhero
auffgewendetes Chriſten⸗Blut und Guth unnuͤt⸗
und vergeblich ſeyn / ſondern man auch in voriges
und weit groͤſſeres Ungemach verfallen wuͤrde / wo⸗

von man ſich nicht anderſt / als durch Zahlreiche
Eroberung von Veſtungen / auch blutige Feld⸗ und

See⸗Schlachten / hat entledigen koͤnnen : man

habe es mit einem liſtigen / maͤchtigen und Kriegs⸗
kuͤndigen Feinde zu thun / welches dasjentge / ſo
diefen Sommer in Spanten und Portugall vor⸗

gegangen / klar am Tag lege / ja man doͤrffte nur

beobachten / was gleichſam vor der Pforten dieſer
Stadt und alſo in den Augen der Verſammlung

deß Roͤm. Reichs vorgegangen ; hierbey fuͤgt er die⸗

ſe eyffrige Auſſmunterung : Oramus , concurri -

te amici , Germani omnes , cum amicis veſtris

omnibus , concurrite in auxilium Auguſtiſſimi
Imperatoris veſtri , concurrite in auxilium Sere -

niſſimi Caroli Regis , unici fratris Imperatoris
veſtri , concurrite in auxilium rei incomparabilis ,
Europæ libertatis . Es ſind zwar der Frantzoſen
Anſchlaͤge / bey ihrer Kepaſſirung deß Rheins
ztemlich contundirt worden / allein laſt uns dabey
der Frantzoſen / von den alten Roͤmern erlernten

Maxime folgen / qu il faut battre le fer pendant

qu' il eſt chaud und mit verdoppelter Macht und

Stuͤrme ſie verfolgen / dann das pelle moras ,

brevis eſt magni fortuna favoris , practiciren ; er

ſchlieſſet mit Wuͤnſchung vieles Segens und Be⸗

zeugung ſeines ergebenſten Reſpects und Hoch⸗

achtung .
Weil der alſo ſprechende Hollaͤndiſche Reſident Der auch

mehrmahln hoͤren muͤſſen / daß maͤchtigere Reichs⸗ /

Staͤnde / zum Exempel Preuſſen / Heſſen ꝛc. ꝛc.

Bey geſuͤhrter Klage uͤber nicht zur Reichs ⸗Ar⸗
mee geſtellte Reichs ⸗Contingentlen / ſich verneh⸗
men laſſen / daß dieſe ihre Reichs Contingentien rem Sol /

in Niederlanden / bey Engliſch⸗HollaͤndiſcherAr⸗de keine
mee ſtuͤnden / und daſelbſt der gemeinen Sache er⸗

ſprießliche Dienſte thaͤten; ſo hatte er ſeinen Prin⸗
cipalen / denen Herren Staaten vorgeſtellet / es

moͤchte wohl / hinter den Grund der Sachen zu

kommen und nach ſelbigem denn weiter ſprechen
und handeln zu koͤnnen / am dienſamſten ſeyn/
wenn durch Kayſerl . und Reichs⸗Generalitaͤt eine

genaue Verzeichnuß von Kayſerl . und Reichs ,

Trouppen in Teutſchland und Italien / derglei⸗
chen auch von Holl⸗ und Engelland in Anſehung
Niederlaͤndiſcher Armee gefertiget / und darinnen

nahmentlich und richtig bemercketwuͤrden / welche

1707 .

bekant

macht /
baß ſeine
Principa
len in ih⸗

Reichs⸗
Contin⸗

gentien
wuͤſten.

Teutſche Voͤlcker gegen ziehende Sublidien / und

welche
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437. 1707 . welche als ein Relchs,Contingentdienten . Nach rere in die Zahl derer wuͤrckuch Votum und Sel⸗ 1707.dieſem wuͤrbe denn leicht zu ſehen und vor ſich ſelbſt ſion habenden Reichs⸗Staͤnde auffgenommen zu

ausgemacht ſeyn / wer ſeinContingent / und wowerden begehrten .
er ſelbiges geſtellet oder nicht? Als nun die Herren Denn wie ſchon ein / und andrer Introductions⸗ Eercdu⸗Staatenihieruͤber gerathſchlaget / funden ſie gut und Sache in denen Reichs⸗Geſchichten dieſes Jahrs etions.
noͤthig ihrem Reſidenten unterm 28 . November zu gedacht worden / auch bey denen WeſtphaͤiſchenHaͤndelreſcribiren : Sie haͤtten vor dieſem ſchon den Vorfallenheiten breiter erzehlet zu finden iſt / was wegen ver⸗

Reichs Convent berichtet und lieſſen es abermahl wegen in ein Fuͤrſtenthum erhobenen Graffſchafft edicdenerIhn / Reſidenten / es wiederhohlter bekant zu ma⸗ Moͤrß mit Preuſſen paſſiret / bey welcher Gele/gentenchen/ hiermtt wiſſen / wie ſie mit niemanden we⸗genhett denn von einigen / ſonderlich Catholtſchen
gen Ubernehmung eintger Truppen oder ſonſten Theils erinnert worden / daß zugleich auch andre /etwas dergeſtalt geſchloſſen / daß er dadurch von die ſchon laͤngſt proponirt waͤren / als Lorſch/Stellung ſeines Reichs Contingents befreyet ſehn ¶Sultzbach / Querfurt / Oettingen/ und die gleich⸗ſolte / ausgenommen mit dem Lüuͤttiger Land / deſ⸗ fals Decreta vor ſich haͤtten / dergleichen Engernſen Contingent zu Bewahrung Luͤttich und Huy [ und Weſtphalen / Stromberg / Schwartzburg /gewiedmet worden / doch ſo daß auch dieſen Ab⸗ Naſſau⸗Saarbruͤcken / mit zur Admiſſion in
gang Ihro Hochmoͤgende anderwettig gut thaͤten. Fuͤrſtl . Collegia gelangen und alle in ein Conclu -
Daß Ihro Majeſt . von Preuſſen in verwichenen tam Imperii kommen ſolten ꝛc. Weil aber dieſerJahr dero Voͤlcker nach denen Niederlanden ges Punct im kuͤnffttgen Jahr mehr und hauptſaͤch⸗ſchickt / deßhalben ſey von Engell⸗ und Holland lich getrieben worden / als wollen wir auch die
das Geld und Agio in ſchwerem Gelde / Brod umbſtaͤndlichere Erzehlung deſſelbigen biß dahin

und Fourage wehrender Campagne gegeben wor⸗ verſparen / und hier noch beybringen / was wegenuch nicht den. Darbey koͤnten aber Sie / Herren Staaten / eintger ins Publicum lauffender Handwercks⸗Sa⸗Anſe⸗ nicht ausfuͤndig machen / wofern Sr . Preuſſt⸗¶chen bey Reich vortommen und geſchloſſen worden.hung uns, ſchen Majeſt . Contingent darunter / oder / unter Die Stein⸗MetzenZunfft hatte vor dieſem ihreoreiſſ dero in Italien habendẽ Trouppen(wofuͤr dieſelbige Haupt⸗Stuben in Straßburg gehabt / wohin vonauch einige Subſidia genoͤſſen) mit begriffen ſey / allen Gewercken dieſer Leute aus dem Reich ininmaſſen dieſes eine Sache waͤre / welche durch wichtigern Vorfallenheiten / gegangen worden war /Kayſerl . Majeſt . und das Reich mit hoͤchſtgedach⸗die Ausmachung des etwa Stritttgen zu erhalten .ter Sr . Koͤnigl. Preuſſiſchen Majeſt . ausgemacht Weil nun dieſer Ort tztmahliger Zeit in feindlicherwerden muͤſte ꝛc.ac. Veele die von dieſemHollaͤn⸗ Gewalt war / und doch das daſelbſtige Stein Stein⸗diſchen Reſcript Nachricht bekamen / waren der Metzen Mittel ſich unterſtund Leute dieſes Hand⸗Metzen inMeynung / daß die Herren Staaten gnugſam wercks aus dem Reich vor ſich zu citiren oder zn Teutſch⸗blicken laſſen / was ſie gedacht / nur es / Preuſ . laden/ dieſes aber
eine unttemliche auch gefaͤhrlich elandſollenſen zu menagiren / nicht herauß ſagen / ſondern Sache war / als befund der Reichs Convent fuͤr U0 etdieſe unangenehme Verrichtung andern / die es naͤ⸗ gut einen Schluß zu machen / daß miemand da / Straß⸗hender angieng / uͤberlaſſen wollen . Wie der hin / bey willkuͤrlicher Lelbs⸗Straffe / erſcheinen burg eiti⸗mehrgedachte Reſident dieſes an ihn gekommene noch appelliren / ſondern die untern Stein⸗Me⸗ken laſſen .an des Reichs⸗Tags⸗Directorium commuriciret / tzen ſich ereignende und durchs Mittel ſelbſt nichthatte dieſes ſelbſt bedencken getragen / die Sache hinzulegende Strittigkeiten vor jedes Orts ordentl .durch die gewoͤhnliche Dictatur bekant zu machen / Obrigkeit ausgetragen werden ſolten / wie dieſondern es denen Secretarien derer Geſandſchaff⸗ elgne hier folgende Worte des Concluſi mehrersten verſiegelt zugeſtellet / umb es denen Geſandten / bezeigen :

als ein Geheimnuß / zuuͤberbringen/ welches aber Als bey allhteſiger allgemeiner Reichs ⸗Ver⸗
aud doch gar baldallenthalben hin kund wurde . Der ſammlung die zuverlaͤßige Nachricht einkommen /t Reichs Convent befand alle dieſe von Chur⸗Han⸗was geſtalten das Steinmetzen⸗Handwerckim gan⸗t / Worüber / nover / Holland / Schcaͤbtſchen Creyß u . ſ .w. tzen Romiſchen Reich / in der von der Cron Franck ·ſelne als wie angebrachte Dinge und Maͤngel dergeſtalt beſchaf , reich deſtinirten freyen Reichs⸗Stadt Straßburg10 wendog fen zu ſeyn / daß man wohl Urſache haͤtte dahin ihre Zunfft⸗Stuben / und zwar vor und nach ge⸗Sol/ beſſeereit zu dencken / wie eine gute und Beſſerung in der dachter Stadt Occupation , auff der alſo genann⸗ine Kriegs⸗ That darſtellende Antwort allenthalben hin gege/ten groſſen Huͤtten gehabt / und dahin Meiſter undE Anſtalt ben werden moͤchte. Man ſahe wohl / daß viele Geſellen / aus dem Sdeich in Streit Sachen undin⸗ deliberi . Staͤnde und Creyſe das Ihrige bißher nicht ge · Klagen von dem daſelbſt angeſtelltenHaupt⸗Huͤt⸗ien retzwird . than noch geleiſtet / wuſtedoch weiter kelnen Rath / ten⸗Gericht der Steinmetzen citiret / und evoci -
f .

als anzutragen oder den woͤrtlichen Vorſchlag zu ret / und man dann hierbey erwogen/ daß bevorabthun / wie die Saumſelige / mit Bedrohung der bey ge genwaͤrtigennoch anhaltendenKrlegs Laͤuff⸗ſonſt vorzunehmenden Executions- Mittel / zit ei⸗ten / und feindl . Detention gedachter Stadtner ſchleuntgen Beobachtung ihrer Schuldigkeit Straßburg / hierunter leicht allerhand Inconve -anzuhalten / allein das Reden von Execution nientzien / auch im Roͤm. Reich hin und wiedermachte doch ſo wenig nach als vor / wie folgende das Ban · Weſen an ſolcher Steinmetzen⸗ArbeitJahrs , Geſchichte zeigen werden / die Reichs⸗ gehindert werden doͤrffte/ an und ſuͤr ſich ſelbſten/Schluͤſſe von der Kriegs⸗ Verfaſſung exequiret / auch in Kriegs Zeiten dergleichen unzulaͤßtg / undö und kam einen Weg als den andern zu wenig gleichwie in der letzt publicirten Kriegs⸗Declara-Volck bey dieReichsArmee/ ob gleich immer meh⸗ tion alle OorteſpondengHandel und WandelTheatri Europæi XVIIIl. Theil .
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1707 . ſinit der Cron F anckreich / um allen Unterſchleiff Trouppen eine Poſttrung an gedachten Graͤutzet 1707 .
und andere ſchaͤrliche Verraͤthereyen zu verhuͤten/ errichtet werden / und ſchrieben derohalben an den

bekanntlich unter ſchweren Lœn verbotten / alſo Creiß⸗General / ſo es auch fuͤr gut und noͤthig be⸗

darauff auch veſt zu beſtehen waͤre ; So iſt bey fand / und ſonderlich dergleichen zu Huͤnningen
dieſen und andern vorkommenen wichtigen Um⸗ und Neuwied einzurichten die Reſolution faſſete .
ſtaͤnden / auch in reiffer Erwegung deß in An . Weil man aber dieſes noch nicht fuͤr hinlaͤnglich
1671 . gemachten gemeinſamen und den 12 . achtete / wurde von ihm eingerathen Chur. Pfaͤi
Auguſti erſtbefagten Jahrs zur gewoͤhnlichen Di⸗- nztſchein Caub liegende Frey⸗Compagnie / auff ei⸗Pfaͤltiiſche
ctatur gebrachten Reichs⸗Schluſſes / daſuͤr ge » nige Monat anzunehinen und von Chur⸗Pfalß 96 75
halten und geſchloſſen worden / daß den Straß , auszubitten / wie auch von denen Staͤnden ge⸗nte 4
burgiſchen Steinmetzen Handwercke / die ſchahe/ und thnen diß Begehren ab Setten Chur, ſtalung /
andern Handwercker / unter dem Nahmen Pfaltz bewilligt wurde . Wie man nun ſolcher

und Titul der Haupt „ Lagen oder Haupt⸗ Geſtalt dem Feind vorgebogen zu haben hoffte /ſo
Huͤtten aus dem Roͤm. Reich / oder relp . andern gieng dargegen die alte Einquartlerungs⸗Noth in
Orten her / im Roͤm. Reich vor ſich zu fordern [ Anſehung derer Freunde an / und ſorgte Ober⸗

nicht gebuͤhren wollen / dieſen ſolches auch nicht [ Rhein/ es wuͤrden ſich die aus Italien herbey mar⸗

zukomtne / und dahero auff ſolche unbefugte und ſchterende Heſſen ⸗Caſſeliſche Voͤlcker in ſeinem
unzulaͤßige Citation an die vorgeladene oder fuͤrs Bezirck den Winter uͤber auffhalten wollen / wel⸗

kuͤnfftig vorladende Staͤdt oder Ort niemand bey ches man keineswegs zu geſtatten vermeinet war .

Arbitrari - Leibs⸗Straff zu erſcheinen haͤtte/ ſon⸗ Der Creyß erſuchte Chur⸗Mayntz und Chur- ⸗Pfaltz beſchliefſet
dern gleichwohlen die Ausmachung der unter ſol · an gehoͤrigen Orten / auch ain Kayſerl . Hofe die Heſſiſche
cherley Handwerckern im Roͤmn. Reich entſtande⸗ Abwendung dieſer Zunoͤthigung befoͤrdern zu helf⸗
ner oder noch kuͤnfftig hin entſtehender Serttt⸗und fen / worzu ſich ſolche Herren Churfuͤrſten auch maͤchtige
Irrungen der beklagten rechtmaͤßigen Obrigkeit / willig erzeigten / und vom Kayſerl . Hof ſelbſt die Einguar⸗
als judici competentigaͤntzlich zu uͤberlaſſen / und Erklaͤrung erlangten : Es ſey Ihro Maj . Wille tierung
Ihro Kayſerl . Majeſtaͤt ob periculum in moranicht / daß der Ober⸗Rheiniſche Creyß mit dergl . mit Ge⸗

um allergnaͤdigſt forderlichſte Katification dieſes Einquartierungs⸗Laſt beſ Uweret werde . Dieſem⸗ Uhalken
SpecialReichs · Schluſſes und deſſen gewoͤhnlicher nach wolte Selbtger auch / es moͤchte koſten was

Publication ins Reich allerunterthaͤnigſt / wie hie ⸗es wolle / ſich darmit durch aus nicht belegen laſſen/
mit beſchlehet / zu erſuchen waͤren / nicht zweiff⸗ſondern vereinigte ſich / ſeine Trouppen aus Lan⸗

lende / daß allerhoͤchſt⸗beſagte Kayſerl . Maj . den dau u . ſw . herbey zu ziehen / noͤthige Land⸗Militz
voͤlltgenInnhalt des obberůhrten in Handwercks · hinzu zu fuͤgen / und Gewalt durch Gewalt abzu⸗

Sachen / und deren bekannten vielen Mißbraͤu⸗ halten / wenn man dergeſtalt ſich einzuloglren Heſ⸗
chen halber / ergangenen Reichs⸗Schluſſes de ſiſcher Seits unternehmen wolte ; wie man dann

An . 165f . dem Publico zum beſten / ſo bald moͤg⸗aſch viele Beſchwerde / uͤber die einquartlerte
lich / gleichfalls allergnaͤdtgſt zu beſtaͤttigen geru - Hannoveriſche Garde fuͤhrte / mit welcher fon⸗
hen wuͤrden / darum dieſelbe zugleich in ſchuldig⸗derlich Hanau / Iſenburg / Franckfurt ſehr bela⸗

ſten Reſpect ( wiehiermit beſchiehet ) zu erſuchen [ den war / und ein Schreiben an Chur⸗Hanno⸗

waͤren . ver abgehen ließ/ unter Vorſtellung / daß durch dergl .
Hohenlohe meldete ſich auch mit Beſchwerde / Verfahren hart gedruͤckteStaͤndedesOber⸗Rheins

daß benachbarte Gewercke einige von ihm vor gut vollends unvermoͤgend gemacht werden würden /
erkennete Meiſter nicht paſſiren laſſenwolte / bat die ihre Contingents erhalten zu koͤnnen. Sonſt hat⸗
lange im Werck geweſene gemeinſame Ordnung in

te Chur Pfaltz dem Ober⸗Rheiniſchen Creyſe / auff
Handwercks Sachen auszumachen / daß Hand⸗ beduͤrffenden Fall / Beyſtand und Huͤlſſe verſpro⸗

wercks Leute nicht mehr in die Jura ſtatuum grief chen / wenn HeßtſcheVoͤlcker ja herbey kommen /
fen/ und dieſe ſelbſt in einander hetzten/ ꝛc. und wider derer Staͤnde Willen die Quartter zu

Oberrhei⸗ Umb das Ende dieſes Jahrs war der Ober⸗ behaupten trachten ſolten .
niſcher Rheintſche Creyß⸗Tag noch beyſammen / wit er Indem dieſe wuͤrcklich auff dem Heranmarſche Bedeutet
Ereyß · ſim Auguſto ſich abermahl zuſammen gethan hatte / waren / wurde Ober⸗Nheiniſcher Creyß vondenen dieſes de⸗

Convent umb anderweitig ſchon beruͤhrte Aus findung einer Hn . Staaten durch ein Memorial erſucht / ihnen dab
lnterims - Operations - Calſa zu berathſchlagen / den Durchmarſch / gegen baare Bezahlung des

läͤndern /
worzu hernach der oben angezeigte Vorſchlag einer von ihnen Zuvertehrenden zu geſtatten ; darauff
in Holland auffzunehmenden Million Thaler und

die deßhalben von alſocürten Creyſen zu leiſtende
Buͤrgſchafft gelommen . Nebſt dem waren auch

andre abzumachende Beſorgnuͤſſe vorgefallen / ob

E. die Staͤnde des Weſterwalds den Oberrhel⸗
nimmt we⸗niſchen Creyß wiſſen laſſen / daß ſie ſich gezwungen

geuGefahꝛgeſehen/ ſich mit denen Franzoſen / wegen ge⸗

A forderter Contribution , zu vergletchen / auch die⸗

her ſer ihren Partheyen einen freyen Durchzug zutzu⸗

ſtehen / welches denn fuͤr angraͤntzende dande derer

Ober⸗Rhelniſchen Staͤnde einegefaͤhrliche Sache

die Antwort beltebet wurde / man wolte ſolchen
zuſtehen / jedoch in der gaͤnßlichen Zuverſicht / ſie
wuͤrden / gegebener Verſicherung nach / gute Or⸗
dre / kein unnoͤthiges StillLager / ſich uͤbrigens
denen im Reich errichteten March - Reglements ,

mit Zahlung und in andern Puncten / durchaus

gemaͤß verhalten . Wenige Zeit hernach muthete

Engell und Holland dem Creyß zu / mehrerwehn⸗
ten in beyder See⸗Potentzten Sold ſtehenden Heſ⸗
ſiſchen Voͤlckern / gegen Bezahlung / die Win⸗

ter⸗Quartier zu erlauben / worgegen der einmuͤ⸗

war . Dieſe ſchloſſen demnach es muͤſte von ihren

·

thige Schluß erfolgte : Es ſolte bey vorhin ge⸗
ſchoͤpff⸗— — —
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Biſchoff
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1707 . ſchoͤpffter Relolution des Ereyſes ſein Verbleiben

haͤben/ und / da dieſer ſchon ſeine Laſt mehr als

zu viel haͤtte/ keinen Trouppen / welcherley die

auch waͤren / Winter⸗Quartter zugeſtanden / auch
wider dergleichen gewaltſame Unternehmung die

an Hand habende Mittel / PfaͤltziſcheHuͤlffs und
des Creyſes eigene Voͤlcker gebraucht werden / ſo
man in glimpfflichen Terminis dem Hollaͤndiſchen
Miniſter zuvernehmen gab.

Was fuͤr Mißverſtand zwiſchen Ober⸗Rheini⸗
Willden ſchem Creiß und dem Biſchoff von Baſel / wegen

don Bafel von dieſem nicht præſtirter Reichs und Creyß Præ-
exequitt ſſtandorum obgeſchwebet / iſt aus vorigen Theilen
haben / dieſes Theatri und ſonderlich dem XVII . de An .

1706 . p. 12 . a ſeqq. erinnerlich / allwo die Reſo⸗
lution ſich der Execution wider gedachten Bi⸗

ſchoff zu bedienen / unter andern erzehlet worden.
Gegen das Ende dieſes Jahrs war ſolche / auff
Anſuchen des Creyſes / von Chur⸗Hannover / als

Reichs · Generalitſimo verhaͤnget / und dem Com⸗
mendanten in Freyburg / General Harſch in Bi⸗
ſchoffl . Baſeliſchen Amt Schlingen zu vollziehen
anbefohlen worden . Weil aber der Biſchoff im

Schweitzeriſchen Bund ſtand / beſorgte genann⸗
ter General Harſch / es moͤchte aus Vollſtreckung
der Execution auff ſeine dande Ungelegenheit und

Zwiſt mit denen Schweitzern entſtehen / trug alſo
Bedencken / ohn weitre Anfrage an hoͤhermOrte /

ſeiner Ordre nachzuleben / ſchrieb auch deshalben
an den Hof⸗Kriegs ⸗Rath nach Wien / der zur

es geht Wieder⸗Antwort wiſſen ließ / der Sachen An⸗
nicht fort / ſtand zu geben/ weil man der Nothdurfft erachtete /
aus Fucht das ganze Werck in weitere Uberlegung zu ziehen.
Ecwei Dieſes alles wurde dem Creyß kund gemacht / und

tzern . kam in Vorſchlag / in deſſen Nahmen an Chur⸗
Hannover zu ſchreiben und geztemend zu remon⸗

ſtriren / ob gleich der Biſchoff von Baſel in der

Schweitzer Bund ſtuͤnde / ſo waͤre er doch bikant⸗

lich ein Fuͤrſt des Reichs und Stand des Ober⸗
Rheiniſchen Creyſes / daß ihn dannenhero der vor⸗

gewandte Bund von Abfuͤhrung ſeiner Reichs⸗
und Creyß ⸗Anlagen nicht befreyen toͤnte / zumahl
da die Execution wider Ihn an Guͤtern auff dem

Reichs Boden und nicht in der Schweiß gelegen
vorgenommen werden ſolte / deren Ausfuͤhrung
man / in Anſehung deſſen/ dem General Harſch wie⸗

derholter maſſen amubefehlen / man wohl ferner kein

Bedencken haben wuͤrde / u. ſ. w . was hierauff
ſich ergeben / folget zu ſeiner Zeit an ſeinem Orte
des mehrern .

Verfällt Es wolte ſich auch zwiſchen dieſen Ober⸗Rhei⸗
in Jerung ntſchen und Weſtphaͤl . Creyß eine Mißhelllgkett

mut Weſt· herfůr thun / darzu die Gelegenheit folgender maſ⸗
W „ ſſen beſchaffen war . Die Graͤfl . Haͤuſer Wittgen ,

ſteln⸗Perleburg / WittgenſteinHomburg / und

Wittgenſtein · Wittgenſtein hatten ſich wegen ihrer
theils im Rheiniſchen thells im Weſtphaͤl . Creyß
liegenden Lande An . 1693 . verglichen / wie ſie
Reichs / und Creyß⸗Beſchwerden abtragen wolten /
da denn Wittgenſtein Homburg etwas zu dem
Weſtphal . Præſtando beyſchieſſen / aber auch im

Ober⸗Rheiniſchen ſeinen Antheil uͤbernehmen muͤſ⸗
ſen / und ſein Contingent , nebſt einem Haupt⸗
mann / in Landan ſtehen gehabt . Seither

An . 1704 . wolten Perleburg und Wittge ſtein 1707.
nichts mehr zu denen Weſtphaͤl ,Reichs⸗Oneribus
beytragen / ob gleich das Cammer⸗Gericht erken⸗
net / daß es allerdings / errichteten Vergleichen
gemäß / biß auff weitern Austrag der Sachen ge .

wegen

ſchehenſolte ; derohalben hielt ſichder Weſtphaͤl .3*
Creyß an Wittgenſtein⸗Homburg / und trieb von Homburg
ſelbigen durch Execution feine Forderung ein .
Wittgenſtein⸗Homburg meinte befugt zu ſeyn ſich
anderweitig zu helffen / beſchloß dieſemnach nichts

mehr beym Ober⸗Rhein zu thun / berieff ſein in
Landau habendes Contingent zuruͤck / da man es
thm nicht abfolgen laſſen wolte / ſchickte es weiter
keine Gelder zu ſeinem Unterhalt / muſte alſo der

Ober/Rheiniſche Creyß indeſſen den Vorſchuß dar /

zu thun / doch bedeutete Er Wittgenſtein⸗Hom⸗
burg / man wuͤrde ſich der Auslage mittelſt der
Execution erholen / wo ſie nicht ungeſaͤumt gůͤt,
lich gezahiet / und forthin mit ſonſt gewoͤhnl. Præ⸗
ſtandis inne gehalten wuͤrde. Dieſes erwiederte

dargegen / es ſey ja nicht billich / daß ein Theil al⸗
lein alles trage / das andre dargegen leer und ledig
ausgehe ; da Perleburg und Wittgenſtein nichts
an Weſtphaͤl . abgeben wolte / und ſolcher Creyß
ſich deshalben allein an Homburg erholte ; ſolte
Ober / Rheln dieſes ſchonen und jene beyde anhalten /
die Gebühr zu beobachten / dieweil ja ein Creyß
dem andern huͤlffl. Hand zubieten / die lædirten zu
ſchuͤtßen/ und die Saumſelige treiben zu helffen
ſchuldig ſey/ und könne Ober ⸗Rheiniſcher Creyß
ſichan Homburg um ſo viel deſtoweniger executivs und auff
halten / als gewiſſer dieſes im Weſſphaͤl . Creyſe Homdurg
gelegen und von ſelbigem gantz umſchloſſen ſey/ ꝛc. verfugten
Ober⸗Rheln blieb dargegen auff der Meynung tio
Man haͤtte ſich in der gegen Wikttgenſtein⸗Hom „
burg hergebrachten kundbahren Pollefſion juris
Collectandi zu manuteniren und keinen Theil an
denen Zwiſtigkeiten zu nehmen / welche ſolche
Graͤfl . Haͤnſer unter ſich hezten / und die ſie vor
gehoͤregem Richter auszumachen haͤtten ; wolte
Wittgenſtein Homburg præſtanda & præſtita
nicht preſtiren / muͤſte die Execution wider ſelbi⸗
ges ergehen / und ſelbiges ſich denn gegen ſeine
Agnaten durch Huͤlffe des Richters in dem erholen /
was ihm ſolcher zuerkennen wůͤrde/ ꝛc. Die Exe⸗
cution erfolgte auch wuͤrcklich auff die Homburgi⸗
ſche Lande / welches denn Wittgenſtein⸗Homburg
dem Weſtphaͤl . Creyſe klagte / der ihm und ſeinen
Gerechtſamen zu nahe getretten zu ſeyn vermeinte /
und durch das Directorium an Ober⸗Rhein

ſchreiben ließ / HomburgtſcheLande gehoͤrten zum
Weſtphaͤl . Creyß / in welchen der Ober⸗Rheini⸗
ſche keine Execution zu thun haͤtte/ wolte dieſer
ſeine deshalben dahin geſchickte Voͤlcker nicht ohn⸗

geſaͤumt zuruͤck ruffen / und der Sache die abhelff⸗
liche Maaſe geben / wuͤrde man ſich gemuͤßiget ſe⸗
hen/ ſie mit Gewalt zuruͤck zu weiſen / ꝛc. So
ſchten es / ob wolten dteſe beyde benachbarte Crey⸗
ſe miteinander zerfallen / welches doch aber noch
verhindert wurde / theils durch den Glimpff des
Ober⸗Rheiniſchen Creyſes / theils durch Kayſerl .
an Ober⸗Rheiniſchen Creyß gekommenes Mandat
de Exequendo gegen Wittgenſtetn⸗ Berlenburg
und Wurgenſtein zu Wittgenſtein / in welchem

3 aller·
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Mergnadig befohlen war / dieſe beyde Haͤuſer zu

Erfuͤllung derer unter ſich und mit Wittgenſtein
Homburg habenden Pacten anzuhalten / darbey

denn der Ober⸗Rheiniſche Creyß in ſeinen Forde⸗

rungen kommen konte . Als er nun ohgedachtes
Anſinnen des Weſlphaͤliſchen in Uberlegung ge⸗

nommen / iſt der Schluß dahin ausgefallen / daß

man ab Seiten Ober⸗Rheins das Werck mit al⸗

lem Glimpff zu hindeln / und dem Weſtphaͤliſ.
keinen Anlaß zu Extremitaͤten zu geben / deßhalben

ihm zur Wieder⸗Antwort zu ertheilen haͤtte: Es

die es ſey wohl erſehen worden / was er vor Beſchwerden

zwar re . wegen unternommener Execution wieder Hom —

dochtecht⸗burg zu haben vermeyne ; aber auch bekant / daß

fertiget/ die Wittgenſtein Homburg⸗ dus Homb . dieſem
ſoͤbl. Creyß undiſputirlich bruürt und darzu gehoͤ⸗

rig ſeyen / man auch bey denenſelben Wittgenſtein⸗

Homburgiſ . Seiten dieſerthalben yotum & leſſio-
nem haͤtte/ nebſt dem man auch der Orthen in poſ⸗
ſeſſione juris collectandi præſtationes circulares

absque contradictione bißhero kundbarlich ge⸗

ſtanden / alſo daß man ſolchemnach nicht wohl
ſehen koͤnne / wie man von Seiten des loͤbl. Weſt⸗

phaͤliſ . Creyſes auff dergleichen Gedancken fallen

wollen ; Nachdem aber von Ihro Kayſerl . Maj .

nunmehro ein Mandatum de exequendo an diſ -

ſeitiges Hochfuͤrſtl . Creyß ⸗Außſchreib⸗Ambtgegen

Wittgenſtein⸗Berlenburg und Witkgenſtein zu

Wittgenſteinallergnaͤdigſt ergangen / Krafft wel⸗

ches beyde Graͤffliche Linien zu adimplirung denen

pactis familiæ gemaͤß anzuhalten / wodurch dann

dieſer loͤsl Creyß zu dem Seinigen zu gelangen /
auch ohnedem Gelegenheithaͤtte ; ſo haͤtte man da⸗

hero kein Bedencken getragen / umb die gute Nach⸗

barſchafſt zwiſchen dieſen und den loͤbl. Weſtphaͤl .

Creyß zu cultiviren / alleszu evitiren / u. die Kxecution

aus dem Wittgenſtein⸗Homburglſ . vor dißmahl

abzuruffen ; ſo auch erfolgte / und in ſo weit dem

1707 .
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gen lubſi⸗

ſtiret ?

FJe dleſem hohen Reichs⸗ Gerichte bey

ſeinem auſſerordentlich ⸗weit gekomme⸗

Jner Verfall / durch eine auſſerordentli⸗

che Vilirations·Deputation wieder auff / und em⸗

por geholffen werden ſollen / iſt aus denen Ge⸗

ſchichten vorhergehender Jahre bekant . Nun

war es an dem / daß das Berathſchlagte und Ge⸗

ſchloſfene zu ſelner Wuͤrcklichkeit befoͤrdert / und

was ſich etwa hinderliches ereignete / vollends ab⸗

gethan wuͤrde. Hierbey erinnerten einige / es ſey

das Gericht nicht vor voͤllig geſchloſſen oder gaͤntz⸗
lich geſteckt zu halten / vielmehr anzunehmen ſen/
daß es in dem Præſidenten / Graſen zu Solms und
Conſorten und mit ihm zu Rath erſcheinenden /
erhalten worden / und dieſe fuͤr noch beſtehendes

Collegium Camerale zu achten waͤrenz worgegen

aber andre / auch wohl groͤſten Theils / die Mey ·
nung behielten / daß dißfals nichts getwiſſes der⸗

mahln zu ftatuiren / ſondern alles auszuſetzen ſey /

biß die auſſerordentliche Reichs ⸗Viſitations - De -

pntation ausfündtg gemacht , welche Perſonen

Beſchreibung Reichs/u . Creyß.Geſch⸗
Unfrieden zwiſchen Ober⸗Rhein und Weſiphaliſ .
Creyſe vorgebogen wurde .

In faſt gleichen Mißverſtand verfiel auch den

Ober⸗Rheiniſche Creyß mit dem Ertz⸗Stifft Coͤlln

inſonderheit / da er dem Grafen von Leiningen

Weſterburg eine Execution wider deſſen Unter⸗

thanen zuſtand / die ſich unter mancherley Andte⸗

hen geweigert die Gelder abzutragen / ſo mar

ihnen als Reichs · und Creyß⸗Præſtanda abgefor⸗
dert . Weil nun die Orte darinnen ſolche Leute

wohnten / von den hohen Stifftern Trier und

Coͤlln zu Lehngiengen ; mochten ſich die Exequendi
bey dieſen Hochſtifften beſchwert haben / hatter

auch ſo viel erhalten / daß Coͤlln an den Creyß

ſchrieb / und ſich uͤber von ihm verfuͤgte Execution

beſchwerte / als uͤber eine Sache die zům Nachth il

und Schadendehns/herrlicher Berechtſame und In -

tereſſes unternommen worden / auch Creyß · und

Reichs · Verfaſſungen zuwiderwaͤre/ da die Creyß⸗
Trouppen ja nicht zu Ausmachung ſolcher Privat⸗

Haͤndel gebraucht werden ſolten . Das Hochſtifft

hatte ſich vorgenommen die Executions - Mann⸗

ſchafft mit Gewalt zu delogiren / die aber mitler⸗

weil zuruͤck geruffen worden war / bey welchen

Umbftaͤnden es doch in beruͤhrtem Schreiben den

Ober⸗Rheiniſchen Creyß erſuchte / das mit ſolcher
Execution geſchehene zu mißbilligen und demCreyß⸗
General einzubinden / ſolcherley nicht mehr zu ver⸗

fuͤgen. Der Creyß ließ ſich in wieder Antwort

vernehmen / es ſey das vorgegang ne Reichs / und

Creyß ⸗Verfaſſungen nicht zuwider / ſondern aller⸗

dings gemaͤß / da Executions - Ordnungen / auſſer

Abtreibung aͤuſſerl . Gewalt / auch mit auff Er⸗

haltung des in erlichen Ruhſtands und inſonder⸗

heit wider auffruͤhriſche Unterthanen gerichtet waͤ⸗

ren / deßwegen man hoffte / es wuͤrde das Hoch⸗

ſtifft was geſchehen / fuͤr billig erkennen und dero⸗

halben ſich weiter zu beſchweren keine Urſache ha⸗

gen beleg⸗

thanen .

Cammer⸗Gerichts⸗Geſchichte.
ben ꝛc. ꝛc.

elgentlich noch bey denn Gericht zu laſſen / oder /
wegen uͤbeln Verhaltens davon abzuſchaffen waͤ⸗
ren . Kayſerl . Majeſt . hatten in deſſen hoͤchſter⸗
leuch tet uͤberleget / was an Sie von Reichs /wegen
an Inſtruction und Vollmacht fuͤr die Viſirations⸗

Deputation , zur Ratification gebracht worden

war / und in vorigen Jahrs ⸗Geſchichtendes meh
rern zu ſehen geweſen iſt ; ertheilten auch darauff
unterm 17 . Februarii ihre Erklaͤrung dahin / daß

—
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ter Leinin⸗

giſcher wi⸗

derſpaͤnfli⸗
gen Unter⸗

Sie an allem aͤrgerlichen Weſen des widerrecht Maj.pro⸗1

lichen eingefuͤhrten Juſtitü , nach wie vor / unſchul⸗

faſt glei⸗
ches ereig⸗
net ſichmit

Ertz Stifft
Coͤlln we,

Kayſerl.

abermaln

dig ſeyn und bleiben / uͤbrigens erwehnte Inſtru-wider das
ction und Vollmacht ratiticiret / die Wuͤrtzburgi⸗
ſche Weigandiſche Sache zur Vilitation mit ver⸗

wieſen / deßgleichen / daß die Puͤrcklſche Geſchaͤff
te allda abgehandelt wuͤrden/ geſchehen laſſen wolten /
doch nicht billigen koͤnten / daß die in dieſer und

andern ſolchen Particular Haͤndeln vorgekommene
Laſterhafftige Schrifften beym Reichs Directorio
angenommen / und durch dieſes gar zur Dictatur

befoͤrdert worden . Sonſt hielten ſie dafuͤr es wer⸗

de bey

Juſtirium

nen ihre

in andern

Puneten .

und eroͤff⸗

Meynung

1
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Cammer - GerichtsGeſch .

de bey der Vilitation , Beſtraffung derer Schul⸗

digen u. ſ. w. nicht ohne Kayſerl . Commiſſion

Vorbewuſt und Einwilligung geſchehen; und faͤn⸗
den nicht gut / daß in der Vilitations-Citation die
Cameral - Perſonen nahmentlich vorgeladen wuͤr⸗

den / begehrten auch / daß / wer Kayſerl . Com -

miſſarios recuſiren wolte / die Urſachen bey dero

Majeſtaͤt anbraͤchte / und wuͤſten gemeine Be⸗
ſcheide der Cammer nicht weiter gelten zu laſſen /
als ſo ferne ſie mit uͤbrtgen Reichs ⸗Satzungen
uͤbereinſtimmeten ; bey etwa vorkommender Ver⸗

legung des Cammer⸗Gerichts an einen andern

Ort / ſolle man auff die Stadt Franckfurt ſich
keine Rechnung machen / das Cammer Gericht
anweiſen / nichts wider Kayſerl .in Reichs⸗Sa⸗

tzung reſervirte Cognition vorzunehmen / und die

in Viſitations - Inſtruction verordnete Beſtraffer
derer Delatorum oder Anbringer von denen zu ver⸗

ſtehen welche jemanden boßhaffter Weiß / ohne

erheblicher Anzeigung angegeben . Die eigentliche
dieſes in ſich faſſende Worte lauteten in Kayſerl .
Commiſſions - Decret alſo :

an Die Roͤmiſche Kayſerl. Majeſtaͤthaben aus dem

miſſion - Ihro von gegenwaͤrtiger Reichs / Verſammlung
Pectets , den 23 . Julii jüngſthin in der Cammer - ⸗Gerichtl .

Sache erſtatteten allerunterthaͤnigſten Gutachten

und Beylagen gnaͤdigſt gern vernommen / daß

Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnde hier zuweſen⸗

de fuͤrtreffliche Raͤthe / Bottſchafften und Geſand⸗

ten / mit der eine Zeither uͤber die Inſtruction der

Cammer ⸗Vilitatoren gepflogenen Deliberation

zum Schluß gekommen / und gleichwie Ihro

Kayſerl. Majeſt . deß darinn vorgeſtellten aus dem

Juſtitio entſpringenden Scandali , und der dadurch

bey GOtt dem Allmaͤchtigen auffladenden Ver⸗

antwortung ſich ſo wenig ins kuͤnfftig/ als bißhero
geſchehen / theilhafftig machen wollen ; Alſo ha⸗
ben Sie / nach reiffer Uberlegung des Gutachtens /
auch der entworſſenen Inſtruction und Vollmacht

allergnaͤdtgſt relolvirt / daß ſo wohl dero Kayſerl .
Commiſſarii , als die Reichs ⸗Deputirte ſich in⸗

nerhalb 2 . Monaten a die publicationis dieſer
Kayſerl . Katificatien anzurechnen / in der und

des Reichs⸗Stadt Wertzlar unfehlbar einfinden /
und ohne einigen Zeit ⸗Verluſt die Vilitation und

all dasjentge vornehmen und vollziehen ſollen/
was obberuͤhrte mit wenigen zu End dieſes Com -

miſſions· Decret angefuͤhrte Erinnerung und ratifi⸗

cirte Inſtruction mit ſich fuͤhren wird / da dann

auch Ihro Kayſerl . Majeſt . ſo wohl die eingera⸗

thene Advocatoria an die Cammer⸗Gerichts⸗Per⸗
ſonen / zu rechtſchaffener Beobachtung ihrer pflicht⸗
maͤſſigen Treu und Verhaltens / als an Ihro

Churfuͤrſtl . Gnaden zu Trier die gnaͤdige Geſin⸗

gelegenheiten / geſchehen kan / dieſem Actui in

eigener Perſon / als Cammer⸗Richter / beywoh⸗
nen / und den allerſeits intentirenden Zweck des

verbeſſerenden Juſtitz Weſens / durch ihre Autho -

ritaͤt und Gegenwart deſto kraͤfftiger mit befoͤrdern
helffen wolten / abgehen zu laſſen / nicht ermangeln
werden . Was ſonſten den Wigand anbetrefſe /
ſeynd zwar Ihro Kayſerl . Majeſt . der gnaͤdigſten

nung / daß ſie / wann es bey gegenwaͤrtigen be⸗

ſchwerlichen Laͤufften/ ohne dero allzugroſſen Un⸗

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

Meynung / daß in Contormitaͤt dero in GOtt 170⁰f.
ruhenden Herrn Vatters Kayſerl . Majeſt . hoͤchſt⸗
erleuchter Relolution vom 15 . Aptil vorigen ,

Jahrs der Satisfactions - Punct , welchen deß Herrn
Biſchoff von Wuͤrtzburg Fuͤrſtl. Gnaden wider

denſelben urgiren / zu bevorſtehender Relchs⸗Vili -
tation nicht zu verweiſen waͤre; in mehreren Be⸗

tracht / daß der Wigand ſelbſt von dem ſetnethal⸗
ben verfaßten Reichs⸗Gutachten vom 28 . April
1704 . per exceptionem contra Commiſſarios ab .

gewichen / und die Sache durch ermeldte Viſna -

tion , welche damals nicht ſo nahe zu ſeyn geſchienen/
ehender als durch dergleichen Commiſlion wuͤrde

abgethan werden koͤnnen ; fals jedoch beyde Theile
ſolche lieber an beſagte Commiſſion remittiret ſe⸗

hen / und man von Seiten der ReichsVerſamm⸗
lung dazu annoch einrathen wird / werden Ihro
Kayſerl . Majeſt . ſich davon eben ſo wenig abſon⸗
dern / als ſie Ihro nicht entgegen ſeyn laſſen / daß
die ihm movirte Quæſtio ſtatus und andere eintref /
fende Puncten der Reichs ⸗ Vilitation uͤbergeben /
und mit unter denen allererſten Materien vorge /
nommen werden . Allermaſſen auch Ihro Kayſerl .
Majeſt . dahin nicht nur 3. Ihro beygeſchloſſene
Memorialia des Baron Ingelheim / Nitz und

Wigand / ſondern auch / weilen das dabey geſuch⸗
te Motiyum , ( daß nehmlich / einem jeden Recht

wieder fahren muͤſſe / ) allen und jeden ohne Unter⸗

ſchied zu ſtatten kommen muß / die Wuͤrtzburgi⸗
ſche und andere nicht beygelegte Memorialia ver⸗

wieſen haben ; nicht weniger auch alda die in denen

Beylagen des Commiſſions Decreti vom 15 . A⸗

pril verfloſſenen Jahrs angezogene Relata mit⸗
thetlen laſſen wollen ; dahin můͤſſen ſie ebenmaͤſſig
deß vom Schwaͤbiſchen Creyß zum Allellorat be⸗

ſtellten von Puͤrck Sache deſto unumgaͤnglicher re⸗

mittiren / als dero ſeligſt abgelebten Herrn Vaters

Kayſerl . Majeſt . noch kurtz vor ihrem toͤdtlichenAb⸗

ſchied auff das Ihro unterm dato 4. April 1704 .

ſelnethalben eingeſchickte Reichs⸗Gutachten wider

denſelben eine / bevorab Ehrenruͤhrige / Straff zu
verhengen / ihrem Gewiſſen und Kayſerl . Ober⸗

richterlichen Amt darum bedencklich und unanſtaͤn⸗
dig befunden / weilen ſie kein Corpus delicti geſe/
hen / oder aus jetztgemeldtem Gutachten erlernen

koͤnnen / hingegen die aus der Geſandſchafſten
Votis und ſouſten empfangene Nachrichten / in

verſchiedenen Haupt⸗Umſtaͤnden wieder einander

gelauffen / und allenfals er / von Puͤrck/ nlema⸗

len gehoͤret worden waͤre / geſtalten ſolches damalen

dem ReichsConvent wuͤrde kund gemacht toorden

ſeyn / wann nicht dero zugenommene roͤdtliche

Kranckhelt / und bald darauff erfolgtes Hinſchei⸗
den ſolches gehinderthaͤtten / ſeithero auch bey der

izt regierenden Kayſerl . Majeſt . nichts neues oder

ſpecialiter angebracht / oder Ihro mitgethellet/ folg⸗
lich / ſo viel Sie angehet / nichts fuͤr kundbar er⸗

kennet werden mag / und der von Puͤrck eben ſo

wohl als andere / denen Rechten und Reichs Ge⸗

ſetzen gemaͤß/ gehoͤret zu werden / inſtaͤndigſt bit⸗

tet . Ihro Kayſerl . Majeſt . erklaͤren doch hiebey /

daß wann ſich nach deß von Puͤrck genugſamer
Anhoͤrung befinden wird / daß er nicht nur deß Ba⸗

ron von Ingelheim Parthey / welche in dleſer
Sache

— — —
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3 8 Sache fürs Cammer⸗Gericht nicht erkant werden

oder des Hn, Churfuͤrſten zu Trier Churfuͤrſtl .
Gnaden / wider dle ihme in alle Weg gebuͤhrende
Ehrerbietung vermeſſener Weiß angegriffenhabe /

denenſelben daruͤber Satisfaction verſchaffet / und

er / der nach rechtl . Erkantniß verdienten Straffe /
keinesweges entzogen werden ſolle. Inzwiſchen
approbiren Ihro Kayſerl . Maj . gleichwohlen als

ein heilſames immerwaͤhrendes Reichs ⸗ Geſeſe /
was in letzt /ermeldtem Gutachten wegen der in

Particular - Strittigkeiten vorkommenden ſonderl .

laſterhafften Schrifften vernuͤnfftig eingerathen
worden : Daß nemlich ſelbige bey dem Reichs⸗

Directorio nicht angenommen / vielweniger ad

Dictaturam gebracht werden ſollen / zumahlen da

die Reichs · Verſammlungen nicht zu Eroͤrterung
der Particular - Haͤndel / ſondern zu Berathſchla⸗

gung der vornehmſten wichtigen Reichs⸗Geſchaͤff⸗
ten / angeordnet ſind . Was uͤbrigens die In⸗

ſtruction fuͤr die Reichs · Deputirte anbetrifft / ſe⸗

gen Ihro Kayſerl . Maj . zufoͤrderſt auſſer Zweiffel/
daß bey dem / ſo darinnen denen Deputatis zu ver⸗

fuͤgen/ zu publiciren / zu ſtraffen / und zu voll⸗

iehen auffgetragen wird / es den Verſtand und

Meynung habe/ daß nicht allein nichts ohne der

Kayſerl . Commiſſions - Einſtimmung und Kati⸗

fication geſchehen / ſondern auch in modo tractan⸗

di , publicandi , & exequendi , infonderheit die
Straffen angehend / es alſo gehalten werden ſolle/
wie es bey vorigen Vilitationen Herkommens ge⸗

weſen / und denen Cammer⸗Gerichts⸗Ordnun⸗

gen / Reichs⸗Abſchieden und andern Reichs ⸗Sa⸗
tzungen gemaͤß iſt / und haben ſolchemnach wir

nachfolgende wenige Erinnerungen dabey anzu⸗

haͤngen gnaͤdigſt gut befunden / daß nemlich/
1. An Platz der Stadt Uberlingen / in Be⸗

tracht der erheblichen Entſchuldigungs · Urſachen/
eine andere Stadt zu deputiren .

2 . Indem ad valvas Curiæ Cameralis affigi-
renden Decreto notificationis die Cameral - Per⸗

ſonen nahmentl . nicht zu benennen .

3. Wann jemand contra perſonas der Kayſ⸗
Commiſſariorum rechtmaͤßige Cautiones excuſa -

tionis einzuwenden hat/ ſolche von ihm bey Ihrer
Kayſerl . Maj . gebuͤhrend anzuzeigen .

4 . Die gemeine Beſchelde weiter nicht / als

in ſofern dieſelbe denen ReichsSatzungen gemaͤß/
oder doch nicht zuwider ſeyn / zu beobachten .

5. Dafern dle Translation deß Cammer⸗Ge⸗

richts noͤthig erachtet wuͤrde / wegen der ehemals
dem Reich bekannt gemachten Urſachen / nicht

auff die Stadt Franckfurt / ſondern auff einen

andern bequemen Ort zu rellectiren .
6. Die §. 17 . eingerathene Beſtraffung der

Delatoren , auff diejenige zu verſtehen ſeye / wel⸗

che jemanden boßhafftiger Weiß / und ohne erheb⸗
liche Anzeigungen angegeben .

Und endlich §. 22 . das Cammer ⸗Gericht zum

ſchuldigen Reſpect und Gehorſam gegen Ihro
Kayſerl . Maj . und das Reich anzuweiſen / mit ⸗
hin auch zu erinnern ſeye / wider die in der Regi⸗

5 Cammer⸗Gerichts⸗Ordnung auch an ,
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kan/ ſondern auch deß Hn. Churfuͤrſten zu May un /
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deren Reichs „ Satzungen dem Kayſer relervirte 1707 .
Cognition nichts vorzunehmen .

Welches / wie in der Inltruction zu beobachten /
von Seiten Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnden
kein Bedencken ſeyn kan / alſo thun auch Ihro
Kayſerl . Majeſt . ſelbige ſolcher Geſtalten ſambt
der Vollmacht gnaͤdigſt ratificiren / und werden

in derſelben Contormitaͤt auch ihre zu dieſer Viti⸗

tation abordende Kayſerl . Commiſſarios inſtrui -

ren laſſen .
Solche offt allerhoͤchſtgedachte Ihrer Kayſerl .

Majeſtaͤt allergnaͤdigſte Meynung / Willen und

Reſolution , hat deroſelben wuͤrcklich geheimer
Rath und bey noch fuͤrwaͤhrenden Reichs ⸗Con⸗
vent hoͤchſtanſehnlichſterbrincipal -Commiſſarius,
der hochwuͤrdigſt⸗hochgebohrne Juͤrſt und Herr /
Herr Johann Philipp / der Heil . Roͤm. Kirche

Cardinal von Bamberg / Biſchoff und des Heil .

Reichs Fuͤrſt zu Paſſau / der Churfuͤrſten / Fuͤr⸗
ſten und Staͤnden des Reichs allhier anweſenden
fuͤrtreffl. Raͤthen / Bottſchafften und Geſandten
hiemit zu Dero Wiſſen verfuͤgen wollen / denen

auch Ihro Hochfuͤrſtl . Eminentz mit freundl . ge⸗

5 Wtllen jederzeit wohl beygethan ver⸗

eibet .

Geben Regenſpurg / den 17 . Tag
Febr . des 1707 . Jahrs .

Die in ſolchem Kayſerl. Decret enthaltene Er⸗Daruͤder
innerungen und Ratifications - Conditiones oder einige Be-
Bedingungen machten ein und andre Bedencken / dencklich⸗
und kamen denen Reichs⸗Geſandſchafften ſo vor / keiten

de⸗

daß Sie ſelbtge ihren Principalen einſchicken muͤ⸗ 31
ſten / auch ehender in der Sache nicht weiter fort⸗ auſſern
gefahren werden koͤnte/ biß von denen HoͤfenAnt⸗ wollen ,
wort und Verhaltungs⸗Befehl darauff eingelan⸗

get . Bey ſo geſtalten Dingen verzog ſich die Ab⸗
ſchickung derer Vilitations· Subdelegirenden / und

wolte man darunter beſorgen / es moͤchte/ wenn

man nicht die ratificirte Vollmacht ſelbigen / zu

Foͤderung ihrer Abſchickung foͤrderſamſt commu⸗

nicirte / Ihro Kayſerl Maj . des Zauderns muͤde

werden / und vor Sich denen Deputatis befehlen/
wie ſie ſich zu verhalten haͤtten . Nichts deſtowe⸗

nigererfuhr man doch / daß die hieruͤber anzuſtel⸗

lende Deliberationes , biß in diehelffte des Aprilis
verſchoben blieben / und bey dero Vernehmung
alsdann ein und anders wegen obgedachter Kayſ .

Erinnerung ab Seiten derer Staͤnde erinnert /
uͤberhaupt aber dafuͤr gehalten worden / daß alles

dergleichen an die Viliration zu verweiſen ſey / dar⸗

mit es allda auff ſo einen Weg gerichtet wuͤrde/
wobey weder Kayſerl . Maj . noch derer Staͤnde

Gerechtſame zu kurtz kaͤmen. Was aber unter

dieſen ein oder andrer an Gegen⸗Erinnerungen

beybrachthatte / war dahin gegangen / daß ( t . )
dem nochmahln inkærirt wuͤrde / was bey Abfaſ⸗

ſung der Reichs / Inſtruction bey thells deroſelbigen
Articuln , ſonderlich von Magdeburg / vorbehal⸗
ten worden / hauptſaͤchlich aber ſo viel das durch

eigenmaͤchtige Sperr / ohne Kayſerl . Maj . und

des Reichs Verordnung / eingefuͤhrte Juſtitium
anbelangte /

Swar
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( 2. ) Zwar billich das Cammer ⸗Gericht zum

ſchuldigen Gehorſam gegen Kayſer und Reich an⸗

zuweiſen / dargegen aber denſelbigen auch ſein un⸗

gehinderter ſtarcker Lauff / in Befoͤrderung der

Juſtitz zu laſſen / einfolglich vortges nicht dahin
zu deuten ſey / daß hierdurch gedachtem Cam⸗

mer⸗Gericht die Cognition und Judicatur in Sa⸗

chen ſolte genommen werden / in deren Poſſeſſione

Judicandi ſelbiges von ſeinem Anfang biß hieher
geweſen / ehe und bevor ein anders von Kayſerl .
Maj . und dem Reiche communi ſanctione ver⸗

ordnet und vor allen Dingen ausfuͤndig gemachet
worden / wie die Cammer⸗Gerichts ⸗Ordnung
und andre Reichs ⸗Satzungen / wegen der einem

Roͤm. Kayſer relervirten Cognition , eigentlich
zu verſtehen waͤren / wetl davon handelnde Con -

ſtitutiones ſich nicht klar gnug zu ſeyn befaͤnden/
das Cammer⸗Gericht aber faſt unzehliche Præju⸗
dicia vor ſich haͤtte.

(3. ) Und wie es im Reichs⸗Concluſo vom 23 .

Julii vorigen Jahrs die Meynung haͤtte/ daß kei⸗

ne ſolche laſterhaffte Schrifften beym Reichs ·
Convent angenommen worden / wie etwa biß⸗
her einige Camerales in hefftigen und un⸗

ziemlichen Expreſſionen gegen einander

eingegeben ; So naͤhme man auch hieruͤber er⸗

folgte allergnaͤdigſte Kayſerl . Approbation in ſol⸗
chem Verſtande und mit ſolcher Reſtriction an /

ſelbige ſecundum ſubſtratam materiam verſtehen⸗
de / darmit es ſonſt nicht einmal dahin ausgeden⸗
tet wuͤrde / ſamt ſolte denen Staͤnden verbotten

ſeyn/ ſich in ihren beſondern Angelegenheiten an

die Reichs Verſammlung zu wenden / und ihre
habende Beſchwerde wider die hoͤchſte Reichs⸗

Juſtitz -Collegia oder andre vorzuſtellen . Dieweil
ja die Staͤnde Conlortes Regiminis waͤren / und

denen gravirten allzu empfindlich und nachthellig
ſeyn muͤſte/ wann ihnen der Recurs ad Comitia

abgeſchnttten ſeyn ſolte / welcher doch ſo auff vo⸗

rigen als dermahligen Reichs ⸗ Tag uͤblich gewe⸗
ſen / und mit Exempeln von Jahren zu Jahren
bewieſen werden koͤnte. Wegen des Puncts von

Recuſirung der Kayſerl . Commifſion bliebe es

allerdings bey dem / was die Reichs Conſtitutio -

nesdißfalls mit ſich braͤchten / ee. Andre urgirten /
daß man doch zu feyerlicher Ausfertigung der vori⸗

gen Jahrs beygebrachten Reichs Vollmacht und
Inſtruction vor die Viſitatoren ſchreiten / mithin
dem ſo lang obgeſchwebtem Werck ſeine End⸗
ſchafft geben moͤchte/ darbey auch mit eingefloſſen
ſeyn mochte / man hoffte Kayſerl . Maj wuͤrden
auff ein · und andern ſich in vorhin angezogenen

Commiſſions. Decret qͤuſſernden Principüs ſo veſt
nicht beſtehen / die widern Pyrck ſtehende nicht für
elne Parthey des von Ingelhelms halten / oder dte

Suͤltigkeit derer Majorum auffheben / dem Colle -

gio die Jurisdiction in Perſonas Camerales ab -
ſprechen wollen u. dergl . m. welches doch endlich
alles zur Viſitation verwieſen / darbey aber doch
mit unter bedinget worden / es ſey Kayſerl . Maj .
nichts von dem Reſpect und Autoritaͤt zu beneh⸗
men / den Ihr Reichs ⸗Satzungen zulegten / ꝛc.
Des Churfuͤrſtl . Collegi Meynung kam in dieſen
Terminis zur Kundſchafft des Publici :

Iheatri Europæi XVIII . Theil .

Electoraleshieiten dafuͤr / daß ote beyre in der 17⁰⁹
Cameral- Materie errichtete Reichs ⸗Schluͤſſe / und Chunfſtl
die darauff erſolgte Kayſerl . Commiſſions - Ratifi - Ec llegu

cations Decreta in ihrer Ordnung / daß die Reichs⸗Meo⸗

Inſtruction und Vollmacht / mit vornehmender nung .

Aenderung des Termini Comparitionis auff den

Montag nach Trinitatis , ſo den 20 . Jan . ſeyn wird /

pro deputatis viſitatoribus Cameræ Imperialis ſub

dato den 20 . hnjus , zu deroſelben Nachricht und
Direction in gewoͤhnlicher Rechtsſertigung zu ex⸗

pediren / und die dermahlen uͤber das Kayſerl .
Commiſſions . Decret , von Chur fuͤrſten / Fuͤrſten
und Staͤnden ad protocollum geaͤuſſerte Meynun⸗
gen von Reichs wegen an die Reichs⸗Vilitations -

Deputation nacher Wetzlar ſolchergeſtalt zu ver⸗

weiſen ſey / auff daß ſelbige mit denen Hn . Kayſ .
Comwiſſarien daruͤber ſich miteinander verneh⸗
men / und ſolchergeſtalt denen Rechten und

Reichs⸗Satzungen gemaͤß vergleichen moͤgten/
und weder Kayſerl. Majeſt . noch der Staͤnden Ju⸗
ribus præjudiciret werde ; wie dann denen Her⸗
ren Viſitatoribus frey bleibe / dasjenige das ſie zu

des gemeinen Weſens und Juſtitz beſten und Be⸗

foͤrderung ſonſten dienſam finden werden / bey der
Viſitations - Deputation ſelbſten weiters zu beobach⸗

ten ; allermaſſen dann zu Kayſerl. Maj . von Chur⸗
fuͤrſten/ Juͤrſten und Staͤnden das allerunterthaͤ⸗
nigſte Vertrauen dahin geſetzt ſey / und bleibe / Sie
werden allergnaͤdigſt geruhen / dahin auch Ihre
Herren Commiſſarios anzuwelſen / damit durch
dieſes Mittel das heilſame Vilitations - Ge chaͤfft
befoͤrdert/ nicht verſchoben / und folglich das von

geſamtem Reich / und ſo vielen Partheyen verlan⸗

gende und darnach ſeufftzende GOtt gefaͤlligeJu⸗
ſtitz Weſen / zum verbeßrenden Stand gebracht /

und jedermaͤnniglich geholffen / Gottes Segen
auch dadurch uͤber das gantze Heil . Roͤm. Reich
conſervirt und erhalten werde ; Es waͤren anbey
hierdurch alle Hn . Deputicte Reichs⸗Staͤnde auch
nochmahlen ſorgſamzu erinnern / ſolche Subdele -

gatos hierzu zu gebrauchen / gegen welche keine
cauſæ recuſationis mit Beſtand Rechtens einge ·
wendet werden koͤnten/ und dieſes ernſtlich zu be⸗

fehlen / den Terminum Comparitionis ohne Ent⸗
ſchuldigung fleißig zu beobachten / und die etwa ein⸗
wendende Tergiverſationes ihren Subdelegitten
nicht zu verſtatten ; welcher Schluß der hoͤchſtan⸗
ſehnlichen Kayſerl . Commiſſion durch das hierzu
zu erſuchen · habende Chur ⸗Mayntziſche Reichs /
Directorium geziemend zu hinterbringen ſeye :
Uber das waͤre die Befoͤrderung der Expedition
dem erſtgedachten Chur⸗Mayntziſchen Reichs Di⸗

rectorio zu recommendiren / und ſolches darum

von Reichs wegen gebuͤhrend zu erſuchen / zu deſſon
mehrer Maturation aber alles obiges zum Druck

gegeben werden koͤnte : Welchen das Reichs⸗Di⸗
rectorium alsdann fuͤr die Reichs deputirte Viſi -

tatores gewoͤhnlicher maſſen verfertigen zu laſſen/
belteben moͤchte / ſo fern die hoͤchſtanſehnliche
Kayſerliche Commiſſion dabey keinen Anſtand
faͤnde/ ꝛc. ꝛc.

Es kam / oberzehltem vorgaͤngig/ zu einem ge⸗Endlich ;
metn amen Relchs· Schluſſe / Krafft weſſen biß ; erolgtes
her angefuͤhrte Meynungen und Bedencklichkeitel Gula

8 Allten .
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an die Viſlitation allerdings verwieſen / und die

Ausfertigung bißher abgeſchloſſenen beliebet / uͤbri⸗

gens auff moͤglichſte Foͤrderung ſo lang verlangter
Viſitation angetragen wurde / in dieſen Termi -

uis :

Als man in allen dreyen Relchs⸗Collegüs von

Herſtellung des zerfallenen Juſtiß ⸗Weſens am

Kayſerl . und Reichs⸗Cammer⸗Gericht / und Be⸗

foͤrderung der deßwegen von Kayſerl . Majeſl . und

dem Reich beltebter Reichs ⸗Vilitations - Deputa -
tion , auch der zum Stand gebrachten Reichs In⸗

ſtruction , und Vollmacht fuͤr die ernannte Her⸗
ren Viſitatores , und dem letztern hteruͤber ans

Reich per Dictaturam publicam gebrachten Kay⸗

ſerl . Commiſſions · Ratifications - Decret geſpro -
chen ; ſo iſt dafuͤr gehalten worden / daß die in der

Cameral - Materia errichtete Reichs⸗Schluͤſſe / und

die darauff gefolgte Kayſerl . Commilſions - Ratifi -

cations - Decreta in ihrer Ordnung / dann die

Reichs ⸗Inſtruction und Vollmacht mit vorneh⸗

mender Enderung des Lermini Comparitionisauf
den Montag nach Trinitatis , ſo den 20. Jun . ſeyn
wird / pro Deputatis Viſitatoribus Cameræ Im -

perii ſub dato den 16 . hujus zů deroſelben Nach⸗

richt und Direction , in gewoͤhnl . Rechtfertigung
zu expediren / und die dermahlen uͤber das Kay⸗
ſerl . Commiſſions Decret von Churfuͤrſten / Fuͤr⸗

ſten und Staͤnden ad protocollum geaͤuſſerte
Meynungen von Reichswegen / an die Reichs⸗

Viſitations - Deputation nacher Wenlar ſolcher Ge⸗

ſtalt zu verweiſen ſeye / auff daß ſelbige mit der

Kayſerl . Commiſſion daruͤber ſich vernehmen /
und ſolcher Geſtalt denen Rechten und Reichs⸗

Satzungen gemaͤß vergleichen moͤchten / daß weder

Kayſerl . Majeſt . hoͤchſter Authoritaͤt und relerva⸗

tis frey bleibet / dasjenige / ſo ſie zu des gemeinen

Weſens und Juſtitz Beſten / und Befoͤrderung

ſonſten Dienſtſam finden werden / bey der Vilita -

tions - Deputation ſelbſten weiters zu beobachten .

Allermaſſen dann zu Kayſerl . Majeſt . von Chur⸗
fuuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnden das allerunter⸗

thaͤnigſte Vertrauen dahin geſetzt ſey und bleibe /
ſie werden allergnaͤdigſt geruhen / dahin auch dero

Commiſſion anzuweiſen / damit durch dieſes Mit⸗

tel das ſo heilſame Vilitations - Geſchaͤfft befoͤrdert/
folglich das GOtt gefaͤllige Juſtitz⸗Weſen ( wor⸗
nach das geſamte Reich und ſo viele Partheyen
ſeufftzen ) zum verbeſſerten Stand gebracht / und je⸗

dermaͤnniglich geholffen / GOttes Segen auch

dardurch uͤber das gantze Roͤm. Reich conſerviret

und erhalten werde . Es waͤren anbey hierdurch

alle Herren Deputirte Reichs Staͤnd auch noch⸗

mals ſorgſam zu erinnern / ſolche Subdelegatos
hlerzu zugebrauchen / gegen welche keine caule re⸗

ſcuſationis mit Beſtandt Rechtens eingewendet
werden koͤnten / und dieſen ernſtlich zu befehlen/
den Terminum Comparitionis ohne Entſchuldi⸗
gung flelſſig zu beobachten . Welcher Schluß der

Kayſerl . hoͤchſtanſehnlichen Principal - Commiſ⸗

ſion , durch das Chur⸗Mayntziſche Directorium

geztemend ( wie hlemit beſchtehet ) zu hinterbringen
ſeye .

Uber das waͤre die Befoͤrderung der Expedition

5 erſt hochgedachten Chur⸗Mayntziſchen Reichs⸗
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Directorio zu recommendiren / und ſolches da

rum von Retchswegen geßtemend zu unterſuchen /
zu deſſen mehrern Maturation aber alles obiges
zum Druck gegeben werden koͤnte / welchen das

hochloͤbl . Reichs Directorium alsdann fuͤr die

Reichs⸗Deputirte Viſitatores gewoͤhnlicher maſſen
fertigen zu laſſen / belieben moͤchte/ ſo fern die all⸗

hieſige Kayſerl . hoͤchſtanſehnlich Comm wiſſion dar⸗

bey keinen Anſtand findet . Signatum Regzen⸗
ſpurg / den 16 . Aoril 1707 .

170/ .

Bey Kayſerl . Principal - Commiſſion wurde Welches

gar ſtarck auff zubewlrckende Kayſerl . allergna 'ͤ vonKahſ.
digſte Ratification hiebevor ſtehenden Reichs , Principal .
Concluſi getxieben / welche denn / in Anſehung der

ommiſ .

ſario , mit
eyffrigen Sollicitation , unterm 19 . Aprilis ſich Reſerva .
vernehmen ließ / Ste wolte in allerhoͤchſtem Nah / rion , rari.
men Sr . Kayſerl . Majeſt . ermeldtes Concluſum ficiret
ſeines Inhalts / jedoch dergeſtalt genehm⸗ wirb /

gehalten und beſtaͤtiget haben / daß da⸗
durch denen Reſervatis ſo wohl in genere
als in ſpecie , als weſſen ſich deßwegen
mehrhoͤchſtgemeldt Ihro Kayſerl . Maj .
vermoͤge dero Kayſerl . Commiſſions Decret
vom 17. Februarii , allergnaͤdigſt ſpecialiter
geaͤuſſert haͤtten / allerdings nichts vor

gegrieffen ſeyn ſolle ꝛc ꝛe. So hielt ein jeder

Theil auff ſeiner Meynung / und muſte nach dem

vorhin erzehlten / es wohl bey dem Expediens blei .

ben/ daß dergleichen ungleiche Sentiments bey der

Viſitations - Verſammlung zu einem freundlichen
Vergleich gebracht / oder doch zubringen getrach⸗
tet werden ſolten / von weſſen Erfolg ſich der Be⸗

icht zu ſeiner Zeit geben wird .

Uberlngen hatte ſich / wie ſchon im Kayſerl , Augſpurg
Commiſſions Decret vorkommen / wegen Unver⸗will dervi⸗
moͤgens / von der Cammer⸗Vilitation entſchuldi⸗ SadcEl 6

876 0 8 4 itungen
Schwaͤbiſchen Banck Augſpurg Cathollſ . theils uͤberhoben
vorgeſchlagen / ihm auch die Sache von Reichs⸗ſeyn .

get / und es war an deſſelblgen Stelle von der

wegen auffgetragen worden / weil es ohne dem ei⸗

nen Deputirten zu Wetzlar bey der Erb⸗Maͤnnt.
ſchen Reviſions - Sache hatte / daß man meynte /
es koͤnte ſolcher leichtlich vollends zur Vilitation all⸗

da gelaſſen und ſubdelegirt werden . Allein Aug⸗
ſpurg ſahe zuvor / daß ſich dieſes Werck in die

Laͤnge zlehen / und mithin der Unterhalt ihres zu

Delegirenden viel koſten duͤrffte; kam dieſemnach
bey Reich ein / berieff ſich auff die ihr uͤberhaupt
zugeſtandene Eximirung von allen Reichs und

Creyß·Præſtationen / anfuͤgende / daß dieſe auch

auff die Befreyung von Abſchickung einer koſtbah⸗
ren Subdelegation zu verſtehen ſey / und bat man

moͤchte bey dermahllg ⸗bekanter Unvermoͤgenheit
derer Staͤdte Schwaͤbiſcher Banck / fuͤr dieſes⸗
mahl eine andre Catholiſche Stadt von der Rheini⸗
ſchen Banck benennen / inmaſſen ohnedem die Pa⸗

ritas Scamnorum bey der Reichs Deputationnicht
meynende
Paxitas

allzeit obſerviret worden / wie das in dem juͤngſten „
Reichs, Abſchiede de An . 1654 . §. 130 . befindl .

cum ſehn
beobachtenSchema Deputationum extraordinariarum aclſnicht nͤ⸗

Raviſiones & Viſitationem Cameræ auswelſete /thig
auch bekant waͤre daß An . 1690 . bey Introduction

des Kayſerl. Cammer⸗Gerichts in Wetzlar nur

zwey Staͤdte / Coͤlln und Franckfurt / von der

Vhel⸗
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170 %. heiniſchen Banckbeyde / geweſen ꝛcꝛc. Es hat⸗
te diele Stabt ohne das / wie bey denen Rheini⸗
ſchen Geſchichten des mehrern zu ſehen/ mit Franck ,
furt Præceden⸗Streitigkeit gehabt / welches viel⸗

zun wi leicht etwas mit geholffen die Vilitation zu depreci-
5 0 ren . Man trug alſo ſolche der Stadt Coͤlu auff/

Franckfuꝛt und hatte das StaͤdtiſcheDirectoriumauff Ver⸗

erkieſet / anlaſſung beyder hoͤhrer Collegien an ſelbige deß⸗
beyde von halben zuſchreiben / mit dem Bericht / wie und
Rheiniſ . warum ſich Augſpurg entſchuldigt / und welcher
VBauck.

(geſtalt von Gleichhett derer Baͤncke / mit Vorbe⸗
halt ihres Rechts / etwas aus dringenden Urſachen
abzlutweichen / die Gleichheit der Religion aber un⸗

umbgaͤnglich nothwendig / alſo denen Evangel .
zweyen Nuͤrnberg und Franckfurt / nebſt Aachen
noch eine Catholiſche Stadt beyzufuͤgen/ hierzu
aber Coͤlln fuͤr andern tuͤchtig grachtet worden ſey/
da ſie mit geſchickten deuten auch andern erforderli⸗

ſchen Nothwendigkeiten ruͤhmlich verſehen waͤre.
Sie lieſſen ſich dem Reich und Reichftaͤdtiſchen
Corpori zu Ehren / wie ihre Erklaͤrungs⸗Antwort
lautete / mit dieſer Sache beladen / anbey eines
und anders anziehende / weßhalben ſie ſich wohl
von derſelbigen / nach andrer ihrem Beyſpiel / ent⸗

ſchuldtgen koͤnnen.

Weil nach obangeregtem zwiſchen denen Staͤd⸗
tiſchen Deputatis bey Muͤnſteriſcher Reviſions -

Sache PræcedentzStreit entſtanden / und daher
ſu beſorgen war / es moͤchte ſich unter ihnen auch

— dergleichen bey dem Vilkrations. Werck wieder re⸗

ſtaͤdtiſchen gen / und hierdurch dem heilſamen Wercke neue

vorgebo⸗Verzoͤgerung zugezogen werden ; als wolte man
gen / ſolchem Unſtern vorbeugen / und vergllech ſich

elnes Reichs ⸗Concluſi, daß bey dickerwehnter
Reichs⸗Viſitations Deputation in Conformitaͤt

des beym Reichs⸗Abſchied de An . 16 54 . von

Reichs wegen verglichenen Schematis Deputatio -
num Extraordinariarum , ſaͤtmtl . Deputirte Staͤd⸗
te / und deren Subdelegirte / im Sißen und Voti⸗
ren den Rang / ſine reſpectu ad ſcamna , ſo ha⸗
ben und nehmen ſolten / als ſie in dem von Reichs

Dem Præ -

cedentz⸗
Streit /

ſonderlich

Majeſt . ratiſicirten Schemate , geſetzet waͤren / uͤ⸗

brigens aber hierdurch keiner unter ihnen an ihrer
ſonſt habenden Vorſitz⸗Gerechtigkeit auff einige
Weiſe præjudiciret / ſondern vielmehr jeder dero
Gerechtſame conſerviret ſeyn . Wie man nun
umb dieſes Schluſſes Ratificirung angelegenſt an⸗
hielt / ſo erfolgte auch ſelbige ungeſaͤumt den 30 .
Aprilis . Man hatte nicht unbillig dafuͤrgehalten/
daß es der Sachen ein groß Gewicht geben wuͤrde/

tation in Perſon beyzuwohnen bellebte / und war
dieſemnach in anderweit angefuͤhrten Conlultatio -
nen und Reſolutionen vorkommen / daß Selbte
geztemend darum erſuchet werden ſolten . Dieſes
nun bey mehr herannahender Viſitation , foͤrmlich
zu bewerckſtelligen / machte man ein getneinſames
Reichs Concluſum , mittelſt weſſen Ihro Kayſerl .
Majeſt . dieſe Sache zu Stand bringen zu helffen
folgender Geſtalt erſuchet wurde :

beſchloſ⸗ Nachdem die Cameral. Reichs⸗Viſitations-De-
en ehur⸗ Putation durch die Kayſerl . allergnaͤdigſt erfolgteDiier zu zwente Rarification , vermittelſt Kayſerl . Majeſt.

Theatri Europæi XVIII . Theil .

wenn Chur⸗Trier / als Cammer⸗Richter der VIli

Denckwoͤrdiger

Beſchichte .

lein bey Eroͤffnung des Gerichts / ſondern auch
gleich anfangs beyEroͤffnungð Reichs⸗Vilications -

wegen in dieſer Vilitation beliebt / und von Kayſerl .

— UY —
5I ,

allerhoͤchſt ruhinlichſt und vaͤtterlich getragener 1705 .Vorſorg fuͤr das heilſame Juſtitz⸗Weſen (dafuͤr erſuchen
deroſelben der ſchuldigſt allerunterthaͤnigſte Danck daß es /
nochmahlen von Reichs wegen hierdurch erſtattet als Cam⸗
wird ) am 17. Febr. naͤchſthinzů voͤligem Reichs⸗mer le⸗Schluß gedtehen / in dieſem auch enthalten / daß

er ſtallerhoͤchſtgedachteKayſerl . Majeſt . unter an⸗ deywehne ,dern an Ihre Churfuͤrſtl . Gnaden zu Trier / die
allergnaͤdigſte Geſinnung / daß Sie dleſem Actui
in eigenler hoͤchſter Perſon als Cammer⸗Richter
beywohnen / und den allerſeits intendirenden Zweck
des verbeſſerenden Juflitz· Weſens / durch Ihre Au⸗
choritdt und Gegenwart deſto kraͤfftiger mit befoͤt⸗
dern helffen wollen / abgehen zu laſſen / allergnaͤ⸗
digſt reſolvirt . Indeſſen der auff den 28. bevor⸗

ſtehenden Monats Junũ Krafft Kayſerl . allergna ,
digſten Decreti ratificatorii vom 19 . April jungſt.
hin beliebte Terminus der Ankunfft und Erfchei⸗
nung der Kayſerl . Commillarien und Reichs De⸗

buturten in Weflar herbeynahet /dte hoͤchſtged . Sr .
Churfuͤrſtl . Gnaden zu Trier als Cammer⸗Rtch⸗
ter gleich Anfangs bey dieſer ReichsVilitation
auch hoͤchſt noͤthtg geachtet / dieſe ſo wohl von Chur⸗
fuͤrſten / Fürſten und Staͤnden des Reichs / als
denen Camer al⸗Perſonen und Partheyen vieler be⸗
kandter Conliderationen halber ſehnlich verlanget /
und in dero hoͤchſte Perſon ein abſonderlich groſſes
Vertrauen von denenſelben durchgehends geſtellet
iſt / und ſolches taͤglich vergroͤſſert wird ; ſo iſt nach
beſchehener Berathſchlagung in allen dreyen
ReichsCollegiis davor gehalten und geſchloſſen
worden / daß Ihro Roͤm. Kayſerl . Majeſt . von
Reichswegen wie hiermlt nochmahlen be chiehet /

allerunterthaͤnigſt zu erſuchen waͤren / Ste allergnaͤ⸗
digſt geruhen moͤchten/ Ihren allerhoͤchſtenJuſtitz⸗
Eyffer nach / die vertroͤſtete Geſinnung an Ihro
Churfuͤrſtl . Gnaden zu Trter bald moͤglichſt dahin
nunmehr wuͤrcklich allergnaͤdigſtabtzehenzu laſſen /
damtt dieſelbe gnaͤdigſt belteben moͤchten / nicht al⸗

Deputation ſelbſten in Wetzlar zu erſcheinen / und
alſo bey dem gantzen Actu der Viſitations Deputa -
tion , des von Kayſerl . Majeſt . allergnaͤdigſt rati⸗
ficirenden Reichs⸗Schluſſes Inhalt und erklaͤren .
den Verſtand zufolge / wann dieſes letztere ohne
dero groſſe Ungelegenheit geſchehen koͤnte/ Krafft
dero Cammer richterlichen hohen Amts / zu ver
bleiben / um mit Ihro dis Reichs und Cammer⸗
Gerichts⸗ „Nothdurfft deſto beſſer communiciren
und uͤberlegen zu koͤnnen / wohin dann gleichfals
S . Churfuͤrſtl. Gnaden zu Trier vom geſamten
Reichs wegen / Nahmen der Churfuͤcſten / Fuͤr⸗
ſten und Staͤnden des Reichs / auch in ſchuldigſten
Reſpect zu erſuchen waͤren/ dteſe Muͤhe Kayſerl .
Majeſt . dem Reich und bublico zum Beſten zu
uͤbernehmen/ welches gegen Se. Churfuͤrſtl . Gnad .
zn Trler dieſelbe in andere Wege zu verſchulden /
geflieſſen und verbunden ſeyn wuͤrdenz es waͤreſo
ſort der Kayſerl , hoͤchſtanſehnlichen Commillion
Reichs gewoͤhnlicher maſſen zu extradiren / mit
dem unterthaͤnigſten Erſuchen / Sie belieben wol⸗
ten / wegen enge der Zett und beygehenden Termins
des 20 . Junii ſolchen Kayſerl . Maj . per Expreſ -
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15ον ſum allerunterthaͤnigſt einzuſenden / die Kayſerl .
Schreiben an oͤffters erwehnte Se . Churfuͤrſtl .
Gnaden zu Trier zu obigem Ende mit befoͤrdern
helffen / und dahin ferner bey Ihro Kayſerl . Maj .

anzutragen / auff daß dleſelbe allermildeſt belieben

moͤchten / Ihre Commiſſarios zu Beobachtung
des mehrangezogenen Termins in Wetzlar zu er⸗

ſcheinen / anzuweiſen ꝛc.

Eswird Nach dieſem war nun wohl diefe Sache an

nichts aus Trier gebracht / auch von ſolchem das Begehren

5500 nicheabgeſchlagen / vielmehr Hoffnung es zu ge⸗

kommen wehren gegeben/ auch Anſtalt darzu gemacht wor⸗

Viſiratores den / doch wurde in der That hernach nichts drauß /
an . wie zu ſeiner Zeit weiter erinnert werden doͤrffte.

Indeſſen ſolte doch die Vilitation in oben beniem⸗

ter Zeit vor ſich gehen / wie denn mit eintrettendem

Monat Jullo ſich verſchiedene Viſiratores , nem⸗

lich wegen Chur⸗Sachſeneiner von Benningſens /
wegen Chur⸗Brandenburg / einer von Wambold /
wegen Magdeburg einer von Ploto / wegen

Schweden⸗Brehmen / der von Engelbrecht / we⸗

gen Speyer / ein Streit / wegen Braunſchwelg⸗
Zell einer von Wrisberg / wegen Heſſen ⸗Caſſel /
Rath Arnold , wegen Mecklenburg Rath Schaͤf⸗

fer / wegen Nuͤrnberg Syndicus Sachs / wegen

Franckfurt Syndicus Lucius ſich in Wetzlar befan⸗
den / und auff noch abweſende / ſonderl . Kayſerl.
Commiſſion , warteten / mit welcher es ſich aber

etwas verzoͤgerte / ſonderlich wegen der ungluͤckſe⸗

ligen am Ober⸗Rhein vorgekommenen Kriegs⸗

Zufaͤlle/ daß alſo der Termin zu eroͤffnenden Vi -

litation biß den 1. Sept . verlaͤngert wurde / aber

auch mit deſſen Erſcheinung wolte das Werck

noch nicht ſeinen Anfang nehmen / weil der Apt
von Kempten / als Principalis der Kayſerl . Com -

miſſion , bey Reich / mit eingetrettenem Septem⸗
ber / anzetgen ließ / es ſey / da er im Begriff ge⸗

weſen ſich auff die Reiſe nach Wetzlar zu machen /
ein ſtarckes feindl . Detachement durch den

Schwartzwald in Ober⸗Schwaben eingedrungen /
das alles in Contribution zu ſetzen begriffen / Ihm /
Hn . Apten / bey ſo geſtalten Sachen nicht moͤg⸗
lich waͤre/ ſich weg zu begeben von ſeinen Unter⸗

thanen / und dieſe in ihrer Noth zu verlaſſen / muͤ⸗

ſte vielmehr bey ſelbigen / ihnen deſto beſſer mit

Rath und That an Hand gehenzu koͤnnen/ bleiben /
biß ſich der Sachen Zuſtand geaͤndert/ ſo guter

Hoffnung nach / in kurtzem geſchehen doͤrffte/ und

wuͤrde ja der Reichs Convent / ſamt denen ſchon
in Wetzlar ſich findenden Viſitatoren , dieſen fa⸗

talen Auffſchub nicht uͤbel nehmen / ꝛc. Unter die⸗

ſerley Haͤndeln und Zufaͤllen aber / gieng auch

dieſes Jahr ohn wuͤrcklich vorgenommene Vilita -
tion zu Ende / ob gleich von dem Hn . Cammer⸗

Rlchter denen Cameral - Perſonen intimiret wor⸗

den / ſich gegen den 20 . Junti zur Viſitation parat
zu halten .

Die bey
Erinnerlich iſt aus vorhergehendem Jahre / daß

Rürnber⸗ ſich / aus Veranlafſung der Zoll⸗Strittigkeit zwi⸗

aiſcher ſchen denen Marggrafen und Nuͤrnberg / eine

Zoll⸗Sa⸗ Frage erhoben : Ob man / unter einigerley Vor⸗

10 wand / die an der Cammer Rechtshaͤngig gewe⸗

Frage: ſene Sachen / bey dieſer Gerichts Sperrung / an

Hb keiner⸗den Kayſerl . Reichs ⸗Hofrath bringen moͤge? und

2 Beſchreibung
—

Cammer⸗Gerichts⸗Geſch .
wie dieſe der Reichs⸗Conoent lieber mit Nein be⸗ 170⁰—
antworten ; Ihro Kayſerl . Mai . aber das auff ſol lev Weiſe
chen Schlag ausgefallene Retchs ⸗Gutachten nichtſam Lam.

ratificiren wollen / und die Urſachen deſſen ange⸗ ent
fuͤhret hat / wie ſie bey dem Schluß der Cammer . Sachen

Gerichts⸗Geſchichte vorigen Jahrs zu leſen gewe / vorn

ſen . Da min alſo Ihro Kayſerl . Majeſt , auff Reichs ,
der Meynung blieb / daß in dieſer Zoll· Sache in⸗ Aöitalh
ſonderheit / folglich auch / bey gleichen Umſtaͤn 0
den uͤberhaupt von der Cammer / da dermahlen duͤeffen?
bey ſelbiger unmoͤglich Huͤlffe zu finden / die Zu wird fer⸗

flucht gar wohl zu des Reichs hoͤchſtemOberhaupt / ner ge⸗

d .t. zu dem Reichs ⸗Hofrath genommen werden trieben /
moͤchte / dieſes aber denen Brandenburg⸗Bayreut⸗
und Onoltzbachiſchen Marggraͤfl. Haͤuſern nicht

leydlich vorkam z ſo unternahmen Sie eine Ver⸗

theydigung des vor Sie ausgefallenen Reichs⸗

Gutachtens / und eine Ableihnung derer Urſachen /
welche ab Seiten Kayſerl . Maj . wegen verwelger⸗
ten deſſelbigen Ratification angezogen und dem

Reich vorgelegt worden . Sie fuͤhrten dieſe Ur⸗

ſachen an / und ſetzten die Antwort darauff ent⸗

gegen / wie aus denen eigenen Worten ihrer public
gemachten Repræſentation im nachfolgenden des

mehrern zu erſeheniſt .
Es ſcheisen / heiſſet es in Marggraͤfiſcher ke· Gründe

præſentation , daß die Rationes nicht von gerin⸗ 1485 05
ger Wichtigkeit ſind / ſo im Kayſ . Commiſſions -diuffeEz
Decret , aus des Kayſerl . Reichsj⸗Hofraths Be⸗/ wohl zu⸗

richt angefuͤhret worden / wider das Reichs⸗Gut / weilen /
achten / welches gar keine Avocirung Cammer⸗ was am

haͤngiger Sachen vor den Reichs⸗Hofrath geſtat . Gauicht
ten wollen . Einige ſind general , die ſich auff 1505 „
alle Perſonen und Sachen appliciren / und beſte , vorrn

hen hauptſaͤchlich darinnen / daß / wann das Reichs⸗

Reichs⸗Concluſum ſeinen Effect haben ſolte / ( 1) Hofrath

der unſchuldige und ſchwaͤchere Theil durante Ju⸗
kommen /

ſtitio Camerali in denen vor ſolchen Gericht han⸗

genden Sachen / alles Unrecht uͤber ſich gehen laſ⸗

ſen muͤſte/ in dem ( 2) Kayſerl . Maj . ob Sie ſchon

das hoͤchſte Oberhaupt / ihm dannoch keinen

Schutz und Schirm leiſten koͤnten ; oder er muͤſte

( 3) ſich ſelber durch beſtmoͤglichſte gewaltthaͤttge
Widerſetzung / Huͤlſſe und Rettung ſchaffen .
Man wuͤrde auch ( 4) das Reichs ⸗Gutachten da⸗

hin deuten / als ob in ſolchen Juſtitiis keine Provi⸗

ſional - Verordnungen / es waͤre die Sach auch

wie ſie wolle / zu attendiren ſeyen . Die Reichs⸗

Satzungen / welche von den Recurſibus & Ad -

vocationibus von einem hoͤchſten Gericht zum

andern handelten / haͤtten ( 5) den Caſum Juſtitij ſondell .

nicht vorher geſehen / und waͤren alſo hieher nicht 505
jn ziehen / wo man denen Cameral⸗Erkaͤntnuͤſſen Ifeben⸗
nichts zuwider verordnete / ſondern vielmehr ſel⸗ dem juti⸗
bige handhabte . Vielmehr koͤnte ( 6) bey deren tio Ca -
Auffrichtung der vorigen Roͤmiſch. Kayſer und merali .

Staͤnde Meynung geweſen ſeyn / daß man in

ſolchen Faͤllen lieber denen maͤchtigern Partheyen
allen freyen Gewalt / und hingegen dle Nothlei⸗
dende ohne Gerechtigkeit und Schutz laſſen / als

ad interim der denen Roͤm. Kayſern vorhin zuge⸗

ſtandenen Univerſal · Jurisdiction den ungehin⸗
derten Lauff goͤnnen ſolte . Wie dann ( 7) bey

vorigem Juſtitio Camerali , da die Aſſeſſores des

Krlegsa *
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Cammer⸗Gerichts⸗Geſch .

170 %. Nriegs halber von Speyer hinweg weichen muſ⸗

ſen / der Kayſerl. Reichs Hofrath / auff Anhal⸗
ten der Partheyen / Mandata und andere Ver⸗

ordnungen in denen vor dem Cammer ⸗Gericht

hangenden Sachen erkennt ; ohne daß ( 8) die

Staͤnde auff das Kayſerl . Commiſſions - Decret

vom 22 . Julii 1689 . etwas dargegen geſprochen /
und ( 9) ein ander Mittel / ſo denen nothleidenden
Partheyen zum beſten ergriffen werden moͤchte/
an Hand gegeben haͤtten .

niſtration und Fortſetzung der Gerechtigkeit / ſol⸗
cher Geſtalt fortgefahren waͤre : Und ( 11) im

gegenwaͤrtigen Juſtitio auch auff andern Par⸗
theyen aus unterſchiedlichen Orten des Reichs

anruffen / non attenta Camerali litis - pendentia ,
dem Cammer ⸗gerichtlichen Proceſs inhærirende

Mandata und Verordnungen erkandt haͤtte.
Aus welcher Adminiſtration der Juſtitz dann

( 12 ) keine Colliſion zwiſchen beyden hoͤchſten
Gerichten zu beſorgen ſey / indem die bey dem

Kayſerl . Reichs ⸗Hofrath nur proſequirte Proceſ -

ſe in ſtatu quo hiernaͤchſt an das Kayſerl . Cam⸗

mer⸗Gericht remittiret / oder ſonſt bey der Vilita -

tion das nuͤtzlichſte pro publico beliebet / mittler⸗

zeit aber ( 13 ) dieſes alles in denen z. Reichs⸗

Collegiis der Nothdurfft nach / umſtaͤndlich uͤber⸗

legt / und daruͤber ein beſtaͤndiger Reichs⸗Schluß
verglichen werden koͤnte/ da dann die Staͤnde ſelbſt
vor gut und rathſam befinden wuͤrden / daß bey
noch waͤhrendem Juſtitio Camerali , der Gerech⸗

tigkeit in allen Sachen / die beym Kayſeil. Reichs⸗
Hofrath angebracht / der ungehemmte Fortgang /
biß zur Wieder⸗Eroͤffnung des Cammer⸗Gerichts /
gelaſſen werde / zumahln ( 14 ) in dem Reichs /
Gutachten angezogene gute Zuverſicht / ob wuͤrde, ,

ſich inzwiſchen niemand in einige vermeynte Pol⸗
ſeſſion ſetzen / nicht uͤberall zutreffe / ꝛc. , ,

Werden Allein deſſen allen ungeachtet bleibet doch

zu wider⸗ nichts deſtoweniger das Hochfuͤrſtl . Brandenbur⸗

legen ge⸗ giſche Geſuch und Anbringen / welches hernach
ſuchet / noch mehrers juſtificiret werden ſoll / in offenbah⸗

ren Recht und aller Billichkeit gegruͤndet/ folgl .
auch das darauff erſtattete Reichs⸗Gutachten / ſo⸗
wohl dem Juri Communi , als auch denen Legi -
bus Imperii fundamentalibus , und det Æguitati
gantz conform . Denn es hat ( mit dem Argu⸗

durch ein⸗mento à poſteriori ) anzufangen (1. ) von allen
hellige vortrefflichen Geſandſchafften nicht eine einige dem⸗

Wehnung llben widerſprochen ; welches (2. ) nicht geſchehen
aller ſeyn wuͤrde / wann nicht alle Staͤnde ſo wohl der

Reichs⸗ Billichkeit / als auch dem gemeinſamen Inrereſſe

Tags,Ge⸗gemaͤß befunden haͤtten / daß der Kayſ . Reichs⸗
ſandten / Hofrath propria Authoritate , ſich in diejenigen

Sachen / ſo ihm per præventionem einmahl ent⸗

nommen / nicht einmiſche / noch dieſelbe an ſich
( 1 ) zziehe. Inmaſſen dannn auch ( 3) der letztere

ſun, lnh Reichs⸗Abſchied §. ebenmaͤßig 166 . deutlich ver⸗

Reich5 ordnet : Daß in denen dem Kayſerl . Cammer⸗

Abſchied / Gericht Rechts⸗hangenden Sachen anderwaͤrts

einig Gebott / Mandat , Inhibition , Reſtitu -

tion , Advocation , Suſpenſion und Aufſchlag /
bey Straff 10 . Marck Goldes / nicht ausgewuͤr⸗

Denckwürdiger Geſchichte .

Dahero ( 10) der

Kayſerl . Reichs⸗Hofrath die gantze Zeit uͤber des
damahls geſperrten Cammer⸗Gerichts mit Admi -

53
cket / und daß nichts deſtoweniger / was ſolcherſ 170

Geſtaltgegenwaͤrtiger Verordnung zuwider / auff
ö

ungeſtuͤmme / oder ſonſt verdrehete Procels vom
Kayſerl . Reichsͥ „Hofrath erlanget waͤre / vor

krafftloß gehalten werden ſolte .
Noch expreſſier iſt ( 4) dit Diſpoſition , wel⸗ der Wahl⸗

che ſich in der Kayſerl . Wahl. Capitulation findet / Capitula -
allwo §. 4T . ſtehet : Daß die am Kayſerl . Cam⸗tion ,
mer⸗Gericht anhaͤngig gemachte / und noch in un⸗
eroͤrderten Rechten ſchwebende Sachen voſ dar an
den Kayſerl . Reichs⸗Hofrath nicht abgefordert /
noch auffgehoben / noch dagegen inhibiſet / oder

ſonſt auff andere Weiß relcribiret / auch was alſo

vorgenommen / vor null und unkraͤfftig gehalten
werden ſolte .

Und weiln ( Y) das ienige ungluͤckliche Juſtitium
Camerale ein Caſus plane extraordinarius iſt /
den der Legislator nicht vorher geſehen , noch vor⸗

her ſehen koͤnnenzſo folget von ſelbſten/ daß per nul⸗
Iam legitimam interpretationem ex dictis locis

geſchloſſen werden koͤnne/ daßder Legislator ( wel ( 2)
cher das totum Imperium iſt / mithin auch allein
Interptetationem authenticam daruͤber zu machen
hat / ) dieſen Calſum habe ausnehmen / und dem
Kayſerl . Reichs Hofrath darinn verſtatten wol⸗
len / Decreta , Mandata &c . in denen vor dem
Kayſerl . Cammer⸗Gericht zu Recht verfangenen
Sachen ergehen zu laſſen .

Da nun ( 6) hæc Mens & Voluntas Legis- beren In
latoris , ex ĩpſa legenicht erhellet / ſoiſt wohl un / rerpreta⸗
ſtreitig / daß der Kayſerl . Reichs /Hofrathnicht tio au⸗

befugt iſt / eigenes Gefallens Exceptiones ſub thentica

quocunque prætextu zu machen / und contra die R ichs⸗Hochfuͤrſtl . Brandenburgiſche Haͤuſer zu ihrem Hoffolh
irreparablen Præjudiß Verordnungen zu erthei . nichtzu⸗
len oder man muͤſte ( 7) dem Kayſerl . Reichs kame /
Hofrath interpretationem Authenticam und
alſo Poteſtatem Legislatoriam zuſtehen wollen/
welche Macht aber (8) neue / und in denenLegi -
bus nicht befindliche Exceptiones zu machen / die
Staͤnde demſelben um ſo weniger zuſtehen koͤn⸗
nen / noch werden / als gar leicht ſehr uͤbelt Sui⸗
ten daraus entſtehen / und dadurch das Cammer⸗
Gericht / zu der Staͤnde groſſem Nachtheil / gar
in Abgang gerathen koͤnte .

Gleichwie nun ( 5) Kayſerl . Majeſt . und dem
Reich ut ſuprenio Legislatori , wie gemeldet / al⸗
lein zuſtehet / zu determiniren / wie es in dieſem
gantz beſondern und unvermutheten Fall / durante

Juſtitio , mit denen bey dem Cammer,Gericht
haͤngigen Sachen interim zu halten ſey ; alſo hat
eine vortreffliche Reichs „Verſammlung optima
juris & ſtatus ratione in ſubſtantia billich dahin
geſchloſſen / daß die Sachen daſelbſt zum Ende
gebracht werden ſollen / wo ſie einmal anhaͤngig
gemacht worden / mithin alle Proceſs die bey dem
Cammer⸗Gericht haͤngen / durante Juſtitio in
ſtatu quo & in ſuſpenſo verbleiben muͤſſen / biß (63)
das Impedimentum temporale gehoben und die
Juſtitz wiederum zu gebuͤhrenden Lauff gebracht

worden .
Denn wann das nicht waͤre/ ſomuͤſte ( 100 ( 9

nicht mehr gelten / quod nemo ſuper eadem re
coram duobus & diverſis Judicibus invitus liti.
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8
de Judiciis zuwider lieffe .

Es muͤſte auch ein Richter ( r1 ) non inſpectis
Actis valide cognoſciren koͤnnen / ſintemahln in
cauſa præſenti die ziemlich weitlaͤufftige Acta judi⸗
cialia , allein beym Cammer⸗Gericht befindlich /

und dahero der Kayſerl . Reichs⸗Hof⸗Rath von

dieſer Sache keine behoͤrig zulaͤngliche Nachricht

haben kan .
8

Hingegen wuͤrde ( 12. ) gewiß uͤbel mit denen

Statibus Imperii gehandelt werden / wann in ſo

wichtigen / ihre hohe Kegalia betreffenden Sachen

es erlaubet ſeyn ſolle / dergeſtalt uͤber hin zu fahren /
und per Mandata absque prævia plenaria cauſæ

cognitione , welches in gegenwaͤrtigem Fall non

viſis prioribus Actis unmoͤglich geſchehen kan / den

richtigen Lauff ihres Rechtens / welcher ohne ihr

Verſchulden per temporale aliquod impedimen -
tum , wie caſu maxime dolendo durch das gegen⸗

waͤrtige Juſtitium geſchiehet / ſulpenditet wird /
ſchwer zu machen / oder wohl gar in unwiederbring⸗
liches Nachtheil zu ſetzen / welches aber Status Im -

perii (13.) niemanden ihrer Conſtatuum , zu de⸗

ro eigenen groͤſten Nachtheil / werden zumuthen

laſſen / ſondern um ſoviel mehr alle noͤthige Vor⸗

kehrung dargegen thun wollen / je weniger ( 140
ein einiger Stand ſeyn wird / der da wolte / daß/
nachdem er viele Jahre in ſeiner Sache vor einem

Gericht / rechtliche Handlung gepflogen / und

dann ein Impedimentum temporale darzwiſchen
kaͤme/ alſo / daß man eine Zeit lang nicht darin⸗

nen fortfahren koͤnne / alsdenn ein ander Gericht

interim in derſelbigen Sache / deren Acta allwege
bey dem erſtern bleiben / und denen Impetranten
nicht einmahl copialiter produciret werden / noch/
weilen darbey auch auff andere Proceſs· Acta zu re⸗

gardiren / plenariè produciret werden koͤnnen/
wider ſeinen Willen / und alle dargegen vorſtellen /
de prægnante Urſachen / Mandata oder andere

Gerichtliche Verordnungen ergehen laſſen / dar⸗

nach aber / Inpedimento ſublato , das erſte Ge⸗

richt die Sache wieder vornehmen / und vollends

außmachen ſolle . Auff welcherley unformliche
Proceſſus wohl noch kein Exempel / weder bey dem

vorigen Juſtitio , noch ſonſten ſo lang die Welt

ſtehet / ſich ereignet haben wird / werden auch ſonder

Zweiffel die Staͤnde des Reichs ſolche nimmermehr

auffkommen laſſen / zumahl darbey ( 15. ) unfehl⸗
bar zu beſorgen waͤre / daß dasjenige Gericht /
welches durante Impedimento zu cognoſciren
implorirtwuͤrde / die Sach auff ungeſtuͤmmes An⸗

halten des Parts / ſo das Judicium prius & præ -
veniens ſcheuete / und nicht gern an daſſelbe re⸗

mittirt ſeyn wolte / der andern Parthey zu groſ⸗
ſem Nachtheil uͤbereilen und zu Ende bringen doͤrff⸗
te / woraus ſehr ſchaͤdliche Eflectus und Conſe⸗

quentien erfolgen wuͤrden ; inmaſſen ( 16. ) nicht

unbekandt iſt / daß offt uͤber einerley Acta von 2 .

oder 3 . Juriſten Facultaͤten unterſchiedene und

wohl gar widrige Urtheile einlauffen / welches

dann zwiſchen den beyden hoͤchſten ReichsGerich⸗

165
eben ſo leicht / und in caſu præſenti , da der

Kayſerl . Reichs ⸗Hof⸗Rath die Acta gar nicht

hal noch obgedachter maſſen integraliter haben
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garc tencatur , welches doch dem textui in l . 30 .fl . kan / um ſo vielmehr nicht undillig zu beſorgen
ſtuͤnde.

Will man aber ( 17. ) dieſes offenbahre Incon⸗

veniens und dieſen Informem & in auditum Pro -

ceſſum , da zwey unterſchiedene Gerichte in uns

eademque inſtantia ſuper eadem cauſa pro parte

cognoſciren / nicht geſtatten / und dannoch der

Reichs⸗Hof⸗Raths Beginnen billigen ; ſo muß
entweder die Cauſa , mit Verluſt der bißherigen
Zeit / und der auffgewandten groſſen Muͤhe und

Koſten von neuem ventiliret / und dardurch zur

hoͤchſtſchaͤdlichen ProcelsVerlaͤngerung Urſach
und Gelegenheit gegeben werden / cum tamen li⸗

tes abbreviari Reipublicæ interſit , oter man

muß ( 18. ) nothwendig in das andere Extremum

verfallen / daß nemlich der Kayſerl . Reichs⸗Hof ,

1707 .

Und an⸗

Rath befugt / alle vor dem Cammer⸗Gericht handern Le⸗

gende Sachen / und die darzu gehoͤrige Acta gan

zu avociren / und vor ſich zu ziehen/ und alſo per⸗
luſtratis integris Actis & cum plenaria cauſæ co -

gnitione darinn biß zu Ende zu verfahren . Die ,

ſes aber waͤre ( 19. ) ipſo facto das Cammer⸗Ge⸗
richt üͤber einen Hauffen werffen / und der Staͤn⸗
de ſuribus den allerempfindlichſten Schaden zu⸗

fuͤgen/ der nur ſeyn koͤnte . Dahero und wie

( 20 ) einem jeden gar viel dran gelegen iſt / coram

quò Judice experiatur , niemanden aber ſein
per præventionem ſemel legitime quæſitum jus
ſine ſumma injuria genommen werden kan ; alſo
verden Status dergleichen hoͤchſtſchaͤdliche Princi⸗

pia nimmermehr auffkommen / ſondern viel lie⸗

ber die in Camera pendentes Proceſſus , durante

juſtitio in ſtatu quo beruhen laſſen . Allermaſſen
( 21 . ) durch das Juſtitium beyden Partheyen glei⸗
ches Unrecht geſchiehet / indem niemand den Exi .

tum litis vorher ſehen kan / und von einem jeden
zu præſumiren / daß er dle Gerechtigkeit vor ſich zu

haben vermeyne / und dahero deſſen Sache nicht

weniger als der Contrapart , je eher je lieber aus⸗

gemacht ſeyn koͤnte . Und obwohl ( 22. ) an dem /
daß dieſes ungluͤckliche Juſtitium hoͤchſt unbillig /
ſo haben doch die Partheyen ſelbſt daran nicht die

geringſte Schuld / und kan deßwegen keinem Theil
obberuͤhrter maſſen ſein per præventionem erlang⸗
tes Recht genommen / und er ohn ſein Verbrechen co⸗

ram alio judice zu litigiren gezwungen werden

Iſt demnach (23. ) dieſes Juſtitium reſpectu der

litigirenden Partheyen pro Caſu und vor ein Un ,

gluͤck zu halten / welches beyde Theile ſo lang er⸗

tragen muͤſſen/ biß ſolches wieder gehoben wird .

Worbiy es ( 24. ) gar nicht auff die Quæſtion an⸗

kommt : an litigantes teneantur judicem , qui de

negat vel protrahit juſtitiam , per longum tem -

pus expectare , & quænam remedia tali caſu

conipetant ? Sintemahln ( 25. ) denegatio aut

protractio juſtitiæ dolum & animum protraken -
di & denegandi voraus ſetzet / welches man von

dem Cammer⸗Gericht ſo viel weniger ſagen kan /
als die meiſten Membra deſſelben ohne Zweiffel
die wieder Eroͤffnung wuͤnſchen/ und darzu gantz
bereit ſeyn .

So laͤſſet ſich auch ( 26. ) die obgedachte Qux⸗
ſtion nicht ſo gleich appliciren / als nur auff ſol⸗
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da man in pœnam negligentiæ vel doli judicis
inferioris von ihm weg und ad judicem ſuperio -
rem ſich wendet . Welches aber ( 27 ) hier nicht

angehet / dann der Kayſerl. Reichs⸗Hof,Rath iſt
nicht Judex ſuperior , ſondern allein Cælar &

Imperium , und muß alſo auch ex mente der ob

formirten Quæſtion die Sach nicht vor jenen /
ſondern vor dieſen um ſo mehr gebracht werden .

Zumahlen ( 28. ) die Cametales von Ihro Kayſerl .
Majeſt . Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnden des

Reichs / an ſolche hohe Juſtitien verordnet / und

an dero Statt ſizen / C. O. p. i . tit . 8. auch deß⸗
wegen von ihnen prælentiret / unterhalten / und vi -

ſitirt werden ; wie auch dann vor dem die Judicia⸗
lia von Kayſerl . Majeſt . und geſamnten Staͤnden
auff oͤffentlichen Reichs⸗Tagen entſchieden / her⸗
nach aber ſtatt deſſen das Cammer⸗Gericht hierzu
in gewiſſer Maaß geſetzet worden / welches dahero
auch Ihr . Kayſerl . Majeſt . ſamt Chur⸗Fuͤrſten

und Staͤnden des Relchs / repræſentiret / ( Vid.
R. I . de Anno 1654 . . 165 . ) auff welche præſen⸗
tanten und Conſtituenten / das iſt / auff Ihro
Kayſerl . Majeſt . und geſamte Staͤnde des Relchs /
wie ſie ein unzerthelltes Corpus machen / folglich
allein die Poteſtas Judicandi , im Fall jene caſu

quodam daran verhindert wuͤrden / wiederum re⸗

curriren muß. Es wuͤrde auch ( 29 ) durchdieſes
Verfahren des Reichs⸗Hof ⸗Raths / nicht das

Cammer⸗Gericht / ſondern die Partheyen geſtrafftz
indem dieſelben gantz unverſchuldeter Weiß ſich ob⸗

beruͤhrten / gefaͤhrlichen Conlequentien exponirt
und unterworffen ſehen muͤſten . Gleichwie nun

endlich ( 30. ) die Frage elgentlich darinnen beſte⸗
het : wann von den beyden hoͤchſten Reichs⸗Gerich⸗
ten eines caſu planè extraordinario & improviso
daruͤber auch folglich a Legislatore keine Diſpari⸗
tion gemachet / in eine Inactivitaͤt ad tempus ge⸗

ſetet iſt / ob in deſſen das andere vor ſich & absq;
Ppecialicommiſſionę Cæſaris & Imperii , ( wie in
caſu præſente geſchehen / welches das Branden⸗
burgiſche Deſiderium , und darauff ertheilte
Reichs ⸗Gutachten / allein gnugſam legitimiret )
in denen vor dem erſten hangenden Sachen / da⸗
von die Acta noch immer daſelbſten verbleiben /
ne viſis quidem illis , etwas Gerichtl . verordnen

koͤnne alſo ſcheinet (31 ) die Sach an ſich ſelbſt
und aus obangefuͤhrten Urſachen ſo Sonnenklar /
daß wohl niemand dieſelbe anders / als negatiys ,
wird beantworten koͤnnen. Ja wann man auch
( 32 ) auff die Gedancken kommen wolte : ob Ce⸗

lar & Imperium in dieſem ganz beſondern Fall

chen ſeyn werden / als wenig ſolche geſamte ad

nicht wohl thaͤten / wann ſie dem andern Judicio
die Authoritaͤt und Macht aufftruͤgen / daß es in
denen vor dem andern Gericht noch hangenden
Sachen interim Rechtl . Verfuͤgung thun koͤnne
und ſolle ? So wuͤrde noch aus obangefuͤhrten

ben/ daß auch ſolches ſo ſchlechterdings zu thun
nicht rathſam ſeye / und ohne der Staͤnde groͤſten

præſenti cauſa Brandenburgica um deßwillen
ſtatt finden koͤnte/ wellen ( 33. ) der Kayſerl . Reichs⸗
Hof , Rath lalliſſima & injurioſiſſima Norimber -
genſium narrata , ohne diſſetts noch bewuſte gnug⸗

— —

Gruͤnden gantz dentlich und von ſelbſten ſich erge⸗

Cameram gehoͤrige Acta von dar ſich cransleriren
laſſen .

andern Weg ſich daſelbſt noch endigen laſſen⸗
Bey ſolcher Beſchaffenheit nun ergiebet ſichNachtheil nicht geſchehen / noch vielweniger in
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ſame Rechtliche Beſcheintgung / ſogleich pro veris

acceptiret / ſelbige auch / als wann eseine ausge⸗
machte Sache waͤre / Ihr . Kayſerl . Maj . vorge⸗
bracht / und die Hochfuͤrſtl Brandenburgiſche Haͤu⸗
ſer / ſo wohl dadurch / als auch nur mit derbloſen
Mandats - Erkennung / uͤberaus ſehr graviret hat /

daß ſie auch noch mehrers graviret zu werden nicht
unbillig beſorgen muͤſſen / quia qui ſemel grava -
vit , ſemper gravaturus præſumitur .

Zu geſchweigen / daß derſelbe ( 34 ) in Caulis

Brandenburgico - Norimbergenſibus vorhin un⸗

moͤglich eher mitgrechts⸗Beyſiand Judex feyn tan /
er habe denn zuvor die Alte von An . 1526 . biß
1587 . bey dem Cammer⸗Gericht zwiſchen Bran⸗

denburg und Nuͤrnberg verhandelte ſogenandte
Fraiſchl . Acca , welche in verſchiedenen groſſen
Voluminibus beſtehen / voͤllig geleſen ; fintemahl
darinnen hauptſaͤchlich und zwar eben auch quoad
Beringsdorff / uͤber das Territorium mit geſtrit
ten / und ſolches / vermoͤg aller Acten⸗Kuͤndigkeit/
Pro fundamento der Fraiſchlichen Obrigkeit geſe⸗
zet / mithin dem Hochfuͤrſtl . Hauß Brandenburg /
weil es daſſelbe beſtens erwieſen / in Poſſeſſorio &

ejusdem reviſorig , nebſt der Fraiſchlichen hohen
Obrigkeit declaratotis mit zugeſprochen worden J
wie ſolches aus beygehendem Extract der Haupt⸗
FraiſchRelation apud Gylmann & Thilemann
de Benignis , und denen daraus ſich erlaͤuterenden
Urcheilen ſab Lit . A. B .& C . mit mehrerem zu er⸗

ſehen . Weßwegen alle bißherig ⸗und kuͤnfftige/
ſothanen Adjudicationibus & Actis zuwider lauf⸗
fende / oder auff einigeWeiß ungemaͤſſe / eæque
omnino etiam Aulicæ ſententiæ nicht beſtehen

koͤnnen.
Abſonderlich aber wird ( 3 5. ) hochbeſagter Kay⸗

ſerl . ReichsHof⸗Rath in gegenwaͤrtigerZoll⸗
Sache um ſo weniger judliciren / und wider das

Brandenburgiſche Zoll⸗Weſen / von allen ſeinen
jetzigen und kuͤnfftigen Expeditionibus das gering⸗
ſte behaupten koͤnnen / wenn er nicht vorhero / nebſt
denen Fraiſch·Acten / auch alle und jede von An .
168 2. her / und auch noch vorhero / in andern

dergleichen Zoll · Proceſſen in Camera hieruͤber
eingebrachte Acka durchaus und voͤlig geleſen hat ;

welcher valtiſimorum Actorum Lectiones aber5 0 2 9ihme / wegen deſſen ſelbſt allegirten uͤberhaͤufften
laborum , eben ſo wenig moͤglich / oder zuzumu⸗

Es bedarff auch endlich ( 36. ) deſſen allen und
des ReichsHof⸗Raths Cognition noch um ſo
viel weniger / well gar kein Zweiffel mehr iſt / es

werde nun das Cammer⸗Gerlicht bald wieder
eroͤffnet / und in ſeine vorlge Activitaͤt geſetzet
ſwerden / mithin dieſe Sache / ſo weit ſie denen li⸗

tigiis Forenſibus unterworffen / auff ein und

don ſelbſten / daß der an Ihro Kayſerl . Majeſtaͤt
von dero Relchs ⸗Hof⸗Rath allerumterthaͤnigſt
erſtattete Bericht ſich leichtlich abnehmen laſ⸗
ſe. Dann gleich wie quoad ( 1) von denen ge⸗
ſaminten Reichs. Staͤnden nicht zu vermuthen iſt/

daß
—
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170 . daß einer den andern ſub favore Juſtitii betran⸗

gen / oder einiges Unrecht zufuͤgen werde ; alſo
kan auch dem Reichs ⸗Concluſo und deſſen
Reichs Conſtitutions -maͤſſigen Intention , ſolch

widriger Ellect um ſo weniger beygelegt werden /
weilen nicht nur in demſelben auff folchem Fall be⸗

reits die Vorſehung geſchehen/ daß alles dergleichen
widerrechtl . Verfahren annulliret ſeyn ſolte / ſon⸗
dern es wuͤrde auch derjenige / welcher von ſolcher
Occaſion profitiren wolte / kuͤnfftighin zu aller

Satisfaction und Schaden ⸗Erſetzung leichtlich an ·
gehalten werden koͤnnen.

Worbey noch quoad præſentem Cauſam ab⸗

ſonderlich zu conſideriren iſt / daß der Rath zu

Nuͤrnberg keinesweges vor den unſchuldigen Theil
gehalten werden kan / angeſehen er mit allen ſeinen
Kraͤfften / ob cauſæ injuſtitiam bey vielen Jahren

her / wider die Brandenburgiſche Wehr⸗Zoͤll /
mit Beſugniß in Camera vor ſich kein Urtheil er⸗

langen koͤnnen / noch auch kuͤnfftig erlangen wird /
und doch nichts deſtoweniger durante Juſtitio ſich
unterſtanden hat / die beyden Hochfuͤrſtl . Haͤuſer/
ihrer uhralten untadelhafften Polleſſion der Wehr⸗
Zoll⸗Auffrichtung / proprid Authoritate und via

facti vermeyndlich zu entſetzen / und deswegen das

Brandenburgtſche Zoll⸗Haußzu Beringsdorff zu

zweymahln gewaltthaͤttg niedergeriſſen / zerhauen
und zernichten / auch darneben die dabey geweſe⸗
ne kleine Wacht von wohlbekandten und gar ket⸗

nen frembden Granadiers / welche man in der

Hoffnung dahin logirt gehabt / daß Nuͤrnberg
gegen dieſelbe aller Thaͤtlichkett ſichum ſo mehr ent⸗

halten ſolte / naͤchtlicher Weil mit gewaffneter
ſtarcker Mannſchafft auff das inlolenteſte in Ar⸗

reſt nehmen laſſen / worgegen quævis compe - ⸗
tentia reſerviret werden . So laͤſt ſich auch bey
ſolcher Beſchaffenheit von Brandenburg nichts

ſagen / daß es continuando Poſſeſſionem juris
ſui veterisdieZeit uͤber/ da lis in Camera pendens
geweſen iſt / Nuͤrnberg oder jemand anders / eini⸗

ges Unrecht zugefuͤget / oder unter dem Favor des

ausgewuͤrckten Reichs⸗Gutachtens dergeſtalt ver⸗

fahren habe / als ob weder Geſetz noch Richter auf
Erden mehr vorhanden waͤren/ welche ungruͤnd⸗
lichſte und arroceſte Nuͤrnbergiſche Beſchuldigun⸗
gen die beyden Hochfuͤrſtl . Haͤuſer ſich nicht unbil⸗
lich ad animum zu revsciren haben .

Wofern aber ( 2) ein Reichs⸗Stand von dem

andern in Cauſis in Camera pendentibus duran -

te juſtitio , wider Verhoffen beſchweret wüͤrde/
und jetzo Nuͤrnberg dergleichen Klagen contra

Brandenburg zu haben/ vermeynen wollen ; ſo er⸗

kennen zwar geſamte Reichs⸗Staͤnde Ihr . Kayſ .
Majeſt . ſo willigſt als ſchuldigſt vor Ihro Hoch⸗
geehrtes Ober⸗Haupt / wollen auch Dero Kayſ⸗
Reichs Hofrath an ſeiner Hoheit und Wuͤrde gar
nichts derogiren : es haben aber die Beſchwer⸗
te Staͤnde hlerbey ſich billich zu beſcheiden / daß/
wie die Camera von Kayſerl. Maj. und dem Reich

conjunctim dependiret / alſo auch / wann ſolche
in eine Inactivitaͤt verfaͤllt/ der Sachen Beſchaf⸗

fenheit und Umbſtaͤnden nach / der Recurs nir⸗

ſends⸗
anders wohin / als an Ihr . Kayſ . M . und

Das geſamte Reich / wie noch unlaͤngſt von Ihro
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von Ihro Hochfuͤrſtl . Gnaden und Hoch⸗Stifft zuExempel /
Muͤnſter / wider die Erb⸗Maͤnner geſchehen iſt /
genommen / und daſelbſten die unfehlbar zu hoffen
habende Huͤlff / Schutz und Rettung geſucht wer⸗
den muͤſſe/ und alſo gar nicht noͤthig / noch de⸗

nen Reichs⸗Geſetzen conyenabel ſey/ hierunter
den Kayſerl . ReichsHofrath anzugehen / als wel⸗

cher ſelbſt nie verlanget hat / noch prætendiren
wird / Superior Judexzu ſeyn/ oder daß die Cam⸗
mer von ihm dependiren ſoll.

Vielweniger hat (3) jemand die geringſte Ur⸗
ſach/ bey ſolchen Juſtirüs auff eine gefaͤhrliche / und
in denen Rechten hoͤchſt verbottene Huͤlff zu ver⸗

fallen / in dem man obgedachter maſſen bey Ihr .
Kayſerl . Maj . und dem Reich zugleich genugſame
Huͤlff und Rettung ſuchen kan / da es denn / wann

die Juſtitz⸗Sachen bey denen Comitiis ſich ntcht
fuͤglich tractiren laſſen wolten / auff der Staͤnde
Entſchlieſſung ankommt / ob Sie ſolche an das
Reichs /Convent gebrachte Beſchwerden / inte⸗

rim , wo kein Theil etwas erhebliches dargegen

einzuwenden/ dem Kayſerl . Reichs ⸗Hofrath
cornmittiren / oder PrO Te hnata Deputationes EX·

traordinariasanordnen / oder anderer Geſtalt der
Sachen Rath ſchaffen wollen.

Am allerwenigſten aber haͤtte ſolcher Geſtalt
die Stadt Nuͤrnberg/ ( von deren Præpodentz die

troßtge Bedrohungen / und faſt taͤglich Fried⸗
bruͤchtge Facta ein genugſames Zeugtuß abſtatten /
ob ſie wohl bey den Reichs ⸗Tribunalien ſich con⸗

tinuirlich vor den ſchwaͤchern Theil ausgtebet / )
ſich unterſtehen ſollen / dasjenige / was Sie bey
ſo vielen Jahren her / durch den Rechts⸗ Weg
nicht erlangen koͤnnen/ via tacti auff hoͤchſt ver⸗
bottene / und den Verluſt der Prætenſion p. I. 7.
§ . unde vi nach ſich ziehende Weiß auszuuͤben/
wann ſie nicht durch das Juſtitium , vermittelſt
des Reichs⸗Hofraths / als der von dem Cammer⸗
Proceſſu nicht wuſte / und dahero ihre Petita um

ſo eher erfullen wuͤrde/ zu profitiren gemeint ge⸗
weſen waͤre.

Siniſtra Interpretatio des mehrgedachten
Reichs . Gutachtens iſt ( 4) gar nicht zu befahren /
allenfalls aber / und wann ſchon jemand ſich fin⸗
den ſolte / der da einige widrige Conſequenꝛ her⸗
aus zlehen wolte / ſo wuͤrde jedoch bey dem hoͤchſt⸗
loͤblichen Reichs⸗Convent / mittelſt comvenienter

Declaration , der Sache leicht Rath zu ſchaffen/
auch pro re nata durch anderwelte Verordnung /
oder wenigſtens durch kuͤnfftige Cammer·gerichtl .
Condemnationem in damna & expenſas , eines

Refractarii Eigenwilligkeit noch wohl zu compe-
ſciren ſeyn / da es im uͤbrigen auff eines hinaus
laufft / ob Ihro Kayſerl . Maj . allein / obſtanti -
bus Legibus fundamentalibus , das geſamte

8590
denen Nothleidenden die noͤthtge Huͤlff ge⸗

wehret .

Inztwiſchen folget ( 5) gar nicht / daß / wei⸗
len die Reichs⸗Satzungen / welche de non con⸗
fundendis Jurisdictionibus Summorum Imperii
Tribunalium handeln / von dem Caſu Juſtitii
nichts melden / noch ſelbiger damahls vorher ge/

ſehen!
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ſehen worden / noch werden koͤnnen/ ſolcher Caſus
extraordinarius dahero unter der Generali diſpo -
ſitione Legis nicht mit begriffen / ſondern davon

ausgenommen / und mithin der Diſpoſition des

Kayſerl . Reichs⸗Hofraths uͤberlaſſen worden ſeyn
ſoll ; ſondern es folget vielmehrein ſolcher Schluß :
daß eben darum / welln man damahls / als ob⸗

gedachte Leges prohibitivæ ſanciret worden / an
den Caſum Juttitii nicht gedacht / ſolcher nicht ha⸗
be excipiret werden koͤnnen. Endlich mag nun
gleich ſolcher einen neuen Legem erfordern / ſo
gehoͤretes allerdings ad Imperium ; oder es mag
derentwegen auff eine Interpretationem , der vor⸗
handenen Conſtitutionum ankommen / ſo ſtehet
es wiederum dem linperio zu ; quia ejus elt Leges
interpretari , cujus eſt easlem condere . Und
kan indeſſen / biß ein oder das andere geſchiehet /
der Kayſerl . Reichs⸗Hofrath hierunter die gering⸗
ſte Befugniß ſich nicht felbſten zuelgnen / noch
alſo unter dem Vorwand / daß die Cameral - Er⸗
kandniſſen gehandhabet / und denenſelben nichts
zuwider gehandelt werde / die ammeral - Proceſs
an ſich ziehen / weilen er abſonderlich auch die
Acta priora nicht haben / noch leſen / folglich
auch nicht wiſſen kan / ob Camera wohl oder ubel
geſprochen / mithin auch ſethe Manutenenz der
Ger echtigkettgemaͤß oder zuwider ſey ; zugeſchwel⸗
gen / daß dadurch zu vielen Eingrifſen Gelegen⸗
heit gegeben / und der Intention der Reichs⸗Sa⸗
zungen / welche dem Kayſerl . Reichs⸗Hofrath
leine Superioritaͤt uͤber das Cammer⸗Gericht zu le⸗
gen / ſchnurſtrackszuwider gehandelt wuͤrde .

Wann aber nun ſchon( s)hochgedachter Reichs⸗
Hofrach / durante hoc Juſtitio Camerali , in re -
bus ibi pendentibus , wie nicht mehr/ als billich /
quieſciret / ſo wird doch dadurch weder dem

Maͤchtigern die freye Hand uͤber den Schwachen /
noch auch dieſer Hulffloß gelaſſen / als beren kei .
nes auch die vortgen Roͤm. Kayſer und Staͤnde
bey Errichtung der gedachten Retchs⸗Conſtitutio -
num , ſondern vielmehr das Gegenthetl gewolt /
daß nemlich gedachter maſſen die ordentliche Mittel
in Comitiis zu ſuchen / cuilibet gravato unbenom⸗
men bleiben . Worbey dann eine bekandte Sa⸗

che iſt / daß die Kayſerl . Oniverlal - Jurisdiction
auff die Reichs „ Conſtitutiones und beſchworne
Kayſerl . Wahl „ Capitulationes ſich dergeſtalt
gruͤndet/ daß auch die Staͤnde ebenmaͤßtg davon

participiren / und alſo ſolcherley Faͤlle allerdings
ad Comitia gehoͤren/ wovon unter andern zu ſe⸗
hen / Reichs Abſchted de Anno 1557 . H. 21 .
in verbis : Ihro Kayſerl . Maj , und des Reichs
Jurisdiction .

Et jus Leges ferendi implicat quoque Juris-
dictionem , cum ſine hac , illæ forent inanés ,
cum ergo prius competat Statibus , de poſte -
riori , quin pariter ad eosdem ſpectet non eſt
dubitandum .

Was ( 7) in dem Kayſerl . Reichs⸗ Hofraths⸗
Bericht vom vorigen Juttitio Camerali ſub An -
no 1689 . angefuͤhret wird / iſt dem dißmahltgen

Reichs ⸗Hofraths Unternehmen mehr zuwider /
als daß er ſolches legitimiren ſolte / allermaſ.⸗

ſen derſe ' be damahls keineswegs von ſelbſten
die Haͤnde in Cammer⸗Gerichts/Proceſſe geſchla⸗

gen / Kayſerl . Maj . auch ſolches nicht zugegeben/
ſondern vielmehr ( 3) deſſen elgenen Aufuͤhrung
nach / die Sache der Reichs · Verſammlung pro -
ponirt ( und Ihro Kayſerl . Majeſtaͤt allergnaͤ⸗
digſte Meynung / vermittelſt eines Kayſerl .
Commiſſions Decrets vorhero denen Reichs⸗
Staͤnden zu ertennen gegeben worden .

Worbey es die Staͤnde ( y) wetlen niemand von
denen damahligen Partheyen bey dem Reichs⸗
Convent etwas dargegen eingetvendet / bewen⸗
den laſſen / und nicht erachtet / ein ander Mit⸗
tel an Handen zu geben / mithin eo ipſo Ihro
Kayſerl . Majeſt , allergnaͤdigſte Inrention tacitẽ

approbiret .

Gleichwie nun ſolcher Geſtalt ( ro ) die Jurisdi-ctio des Kayſerl . Reichs⸗ Hofraths prorogiret
worden / in dem hierauff alle Requiſita vorhan⸗
den geweſen ſeyn / alſo kan hingegen ein ſolches
zu einiger Conſequenꝛ nicht gezogen / noch dahin
interpretiret werden / als ob dadurch die Staͤndeauch in futurum ſich gebunden / und eingewil⸗

liget haͤtten / daß bey allen dererley Faͤllen
es kuͤnfftig alſo gehalten werden ſolte : Denn
ſo wohl es damahls in thren freyen Willen ge⸗ſtanden / zu conſentiren / und es Ihro Kayſerl .Maj . allein heimzuſtellen /

Vid . K. J. 1548 . S. in verb . und Ihro
Kayſerl . Majeſt . allein heimgeſtellet
worden .

oder aber andere Mittel an die Hand zu geben/
ſo leicht koͤnnen Sie auch dermaln / bey gantz
andern der Sachen Umbſtanden / von ſolchen
zuvor beliebten Modo wieder recædiren / tacens
ſiquidem ſemper , & ſic quoad caſus ſimiles
in futurum pro conſentientè non eſt haben -
dus , ut ſibi legem quaſi de non mutanda Sen-
tentia præſcripſiſſe videatur .

So wenig nun der Statuum damahliger Con⸗-ſenſus ſie noch bindet / ſo wenig kan auch ( 11 )die von einigen Partheyen dermahlen ex libera
voluntate beſchehene Prorogatio dem Tertio prolege obtrudiret werden Vals an welche ſich dif⸗ſeits um ſo weniger zu kehren iſt / weilen ohne
Zwelffel damahls keines Weges wider den
Innhalt deren ſupplicantiſchen Beylagen /
noch wider die Cameral = Acta Mandats - Pro -
ceſs erkennet worden / wie in cauſa præſenti wi⸗
der die beyden Hochfuͤrftl. Haͤuſer der Rath zu
Nuͤrnberg veranlaſſet hat / indem Er vorge⸗
bildet / es ſeyen wider beyden Hochfuͤrſtl . Haͤu⸗
ſern Cameral - Paritorien ergangen / da doch
contra Brandenburtz⸗ Bayreut gar keine ;
contra Brandenburg⸗Onolsbach aber nur eine
ſolche vorhanden iſt / wordurch man lediglich
auff die alten Vertraͤg gewieſen wird / nach wel⸗
chen aber / wann man die Guͤltigkeit der da⸗
mahltgen Zoll⸗Pfenninge gegen der jetzigen
haͤl/ das Brandenburgiſche Zoll. Weſen nicht ge⸗
mindert / ſondern vielmehr verbeſſert werden muß ;Theatri Europæi &VIII. Theif .

Wor⸗
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worgegen noch darzu / im Fall einer nicht vermuth⸗

lichen widrigen Declaration oder Interpretation
der Paritoriæ , das Remedium Reviſionis proſe-
quirt / und die Hoffnung gemacht werden koͤnte /

daß bey einer ergebenden Reviſione Sententiarum
Cameralium auch dieſe Sach um ihrer hohen Im⸗

portantz willen / etiam ſine conſideratione for -

malium , woran doch kein Mangel vorhanden /
inter revidendas materias kommen werde / und

alſo auch in ſolcher Conſideration der Kayſerl.
Reichs⸗Hof⸗Raths⸗Dijudicatur nicht unbillig zu

depreciten / in fernerer Erwegung / daß ( 12 . )

bey angefuͤhrter Beſchaffenheit nicht anders ſeyn

kan / als daß/ wetlen die Ptoceſſus non inſpectis
&c perpenſis Actis Cameralibus , auff die bloſe

Narrata ſupplicantium erkłennet werden Colli⸗

ſiones und noch vlele andere uͤble Suiten ſich erge⸗

ben muͤſſen / welche durch nachgehende Remiſſion

ad Cameram oder ad Viſitationem , womit es

uͤberall ſchwer genug hergehen wuͤrde/ ſich ſo lelcht

nicht heben noch retmediren laſſen .

Dahero ( 13. ) ſaͤmtliche Chur⸗Fuͤrſten und

Staͤnde / nach umſtaͤndiger der Sachen Uberle⸗

gung / nicht anders finden werden / als daß alle

dergleichen eigenmaͤchtige Eingriffe / ſo andern Ju -
diclis quocumque modo geſchehen/ als odios in

denen Reichs ⸗Satzungen auff das ſorgfaͤltigſteab⸗

zuwenden geſuchet worden / und noch beſtaͤndig zn

verwehren ſeyn / als wordurch die Jultitz mehr ge⸗

hindert / intriciret / gehemmet / und ſo wohl dem

Richter / als denen Partibus ſchwer gemachet / als

befoͤrdert wird / und deßwegen vor noͤthig erach /
ten / Ihro Kayſerl . Majeſt . die Billich ⸗und

Rechtmaͤſſigkett des Reichs⸗Concluſi in aller Un⸗

terthaͤnigkeit vorzuſtellen . Allermaſſen / da ( 14)
ein oder der andere in dem Reichs⸗Gutachten an⸗

gezogene gute Zuverſicht / daß ſich nemlich inzwoi

ſchen durante juſtitio niemand in einige Pollelſion

ſetzen werde / wider Verhoffen fruſtiren ſolte / ſol⸗

che Poſlelſio bereits in dem Reichs Concluſo pro

injuſta & nulla declariret worden / und dem an⸗

dern Theil vorhin nichts præjudiciten / noch auch/
da man zu baldiger Reſtabilirung des Cammer⸗

Gerichts Hoffnung hat / das Sravamen lang

waͤhren / allenfalls aber / da ſolches bey denen

Comitüs vorgeſtellet wuͤrde / obgedachter maſſen

gar leicht gehoben werden koͤnte ꝛe.

hauptung ihrer Particulair - Streit ⸗Sache wider

Nuͤrnberg vorgebracht / iſt in denen Fraͤnckiſch⸗
Schwaͤbiſchen Geſchichten zu finden . Sie com⸗

muntetrten aber obangezogene Vorſtellung dem

Reichs⸗Convent durch ein Memorial , mit dem

Anſinnen / die Sache an allerſeltige Principalen
gehoͤrig zu referiren / nach eingelangten / verhof⸗

fentlich favorablen Inſtructionen / durch ein aber⸗

mahliges Reichs / Concluſum das vorige in dieſem

abgegebenen zu wiederhohlen / und S . Kayſerl .

Majeſt . allerunterthaͤnigſt zu erſuchen / daſſelbtge
nunmehro aus angefuͤhrten und in vorhin erzehlter

Marggraͤfiſchen Repræſentation befindlichen Ur⸗

ſachen / ſo da trifftig genennt wurden / zu ratifici -

ren / darmit der Staͤnden Freyheit auffrecht er⸗

halten / die Colliſiones Tribunalium verhindert /

Was ſonſt die MarggraͤfiſcheHaͤuſer / zu Be⸗

hingegen / denen berelts vorhandenen ReichsSa⸗

tzungen gemaͤß/ Recht und Gerechtigkeit in ſei⸗
nem ordentlichen Lauff gelaſſen / auch nichts Marg⸗
graͤfl. Juribus widrige verhaͤnget wuͤrde ꝛc.

Nuͤrnberg vermochte zu dem allen nicht ſtille zu

ſchwelgen / ſondern bemuͤhete ſich zu beweiſen / daß /
alles Marggraͤflichen gegen ⸗Einwendens ohnge⸗
achtet / bey dermahliger auſſerordentlichen Be⸗

ſchaffenheit derer Umbſtaͤnde / ſonderlich in Anſe⸗

hung der geſperten Juſtiz am Cammer ⸗Gericht/
die Zuflucht allerdings zu Kayſerl . Majeſt . genom⸗

men werden moͤgen / nicht etwas wider Cammer⸗

Gerichtliche Ausſpruͤche/ ſondern nur die Hand⸗

habung ſolcher Außſpruͤche und die Abwendung

allerhand ihnen zuwiderlauffender Neuerung zu er⸗

halten . Es haͤtte dieſemnach auch die Anfrage beym
Reich anderſter und folgender Geſtalt geſchehen ſol⸗
len : Ob in denjenigen Faͤllen da bey demhochloͤbl .

Kayſerl . Cammer ⸗Gericht Mandata ſine Clauſu -

la und auff dieſelben verſchiedene Paritoriæ er -

gangen / der verluſtige Theil aber nicht nur die ge·⸗y

ringfte Parition nicht geleiſtet / ſondern Zeit wuͤh
renden Cameral Stillſtands / vielmehr die vorige ,

Beſchwerden mit neuen enormen Attentatis un .

auffhoͤrlich haͤuffet/ darinn mit offenbahrem Gei

walt als ob weder Recht noch Richter in der Welt ,

waͤre/ taͤglich fortfaͤhret/ und ſich weder an die ge⸗n

meine und Reichs ⸗Rechte / noch an die Special -
Vertraͤge / Lauda , noch Res Judicatas hinden will :

Ihro Kayſerl .Maj. als ObriſterundhoͤchſterRich⸗

ter im Reich / in Krafft dero / vigore Majeſtatis ,

competirenden Univerſal . Jurisdiction nicht be - ,

ſugt ſey / denen Nothleydenden und um Huͤlffe .
Rechtens anflehenden Partheyen / da ſieſolche nir/⸗
gends anderſt finden koͤnnen / durch dero hochloͤbl.
Reichs⸗Hof⸗Rath / die Adminiſtration derJuſtißz, ,
contra Attentantes dergeſtalt angedeyen zulaſſen / „

daß ſie ſo wohl Kes in Camera Judicatas zu behoͤt ,
riger Execution bringen / als auch die denenſelben ,
von neuen zuwider vorgenommene fernerwelte At - ,

tentata , durch abermahlige Mandata und andere ,

Reichs Conſtitutionen - maͤſſige Mittel abthun /j ,

gleich und Recht / und dadurch das commune, ,

vinculum Societatis Civilis im Reich erhalten / ,

und die Bedrangte von der bevorſtehenden Uber /

waͤltigung der Fotentioren retten koͤnnen : oder, ,

ob ſie die gravirte / und dero Kayſerl . Huͤlff anruf⸗ ,

fende Staͤnde / bloß um deßwillen / weilen die vor /

kommende Strittigteiten ehe deme indem dermah⸗
len in actione ſtehenden Cammer /Gericht anhaͤne,,
gig gemacht worden / ohngeachtet der durante Ju =,
ſtitio , neu hervorgebrochenen Attentaten / ohne, ,

Huͤlff und Rettung ruiniren / und dem Arbitrio ,

ihres Beleldigers uͤberlaſſen wuͤrden ? Wann die

Frage in dieſem eigentl . und mit den wahren Um⸗

ſtaͤnden des Facti uͤbereinkomtenden Terminis

waͤre abgefaſſet / und in Propoſition gebracht wor⸗

den / ſo iſt kein Zweiffel / es wuͤrden die Gutach⸗

ten der hoͤchſt/ und hochloͤbl . Reichs Collegiorum
der Reichs ⸗kuͤndigen Æquanimitaͤt und Juſtig⸗
Eyffer ſo vleler vortreffl . Geſandſchafften nach /

weit anderſt / und ad intentionen der aufftragen⸗
den Hochfuͤrſtl . Brandenburgiſ . Haͤuſer ſchwerlich
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Was ſonſten auff die Brandenburgſſche Grun⸗

de inſonderheit ab Seiten Nuͤrnberg erwiedert

derbahre worden / beſtand in nachfolgendem / und weiſen
die am Rand geſetzte Zieffern / wohin die Nuͤrn⸗

bergiſche Gegen⸗Reden wider das Beyreutiſche
Einbringen zielen / nemlich auff dieallda mit glel⸗
chen Zieffern bemerckteOerter.

Wann das Hochloͤbl. Cammer⸗Gericht in ſei⸗
nem ordentl . Lauff und Activitaͤt verblieben waͤre/
wuͤrde die Stadt Nuͤrnberg in dem daſelbſt wider
das Hochfuͤrſtl . Hauß Brandenburg verfangenen
Sachen / ſich an dem Hochpreißl . Reichs⸗Hof⸗
Rath zu wenden / um ſo wentger Urſache gehabt
haben / als man in demjenigen erhaltene unpar⸗
theyiſch⸗und nachdruͤckliche Juſtiz - Adminiſtration

mit allem devoteſten Danck zu ruͤhmen und zu er⸗
kennen hat : Nachdeme man aber eines theils
in dem erſten / wegen des erfolgten betruͤbten Still⸗
ſtands / ohnmoͤgl. fortkommen koͤnnen / andern

theils aber Hochfuͤrſtl . Brandenburgiſcher Seite
man ebenfalls dieſes fatalen Incidens ſich dergeſtalt
bedienet / daß man uͤber die per res Judicatas be⸗
relts mißgebilligte / noch taͤgl. ferner und gantz
unertraͤgliche Neuerungen zu ſchulden kommen laſ⸗
ſen / und das Nuͤrnbergiſche Commercium mit

offenbahrem Gewalt zu unterdrucken keine Scheu
getragen ; ſo iſt ja in dieſen Anguſtüis kein anders
Mittel uͤbrig geweſen / als daß man ſich ad fontem
omnis jurisdictionis und zu dem jenigen hoͤchſten
Richter im Reich wenden muͤſſen/ welcher ſowohl
durch den hoͤchſt·prelßlichſten ReichsHofrath / als
auch durch das hoͤchſtloͤblichſte Cammer ⸗Gertcht /
dieJuſtit jeder maͤnniglich im Reich adminiltriren
laͤſſet. Es iſt auch ſo weit entfernet / daß man
von Seiten Nuͤrnberg einige denen Cameral⸗

Verordnungen / ſiye per directum , ſive per indi -
rectum zuwider lauffende Mandata , Reſtiiutiones ,
Inhibitiones , Avocationes oder Sulpenſiones
gebetten / vielweniger ausgewvuͤrcket haͤtte/ daß
man vielmehr bloß allein / um Manutenir⸗ und

Vollſtreckung der in Camera ergangenen Judica -
torum und Mandatorum allerunterthaͤnigſt ange⸗

dieſen Conlorm , und zu derſelben Handrichtung
gericht geweſen / erhalten . Was nun die von
dem Auctore zu Beſtaͤrckung ſeiner ungruͤndl .

Meynung angezogene Stellen aus dem letztern
Reichs⸗Abſchted §. 166 . und dann aus der Kayſ .
Wahl §.41 . angezogen wird ; ſo werden dieſel⸗
be auff den gegenwaͤrtigen Fall / gantz unſtatthafft/
und allerdings wider deren klaren Sinn und Ver⸗
ſtand gezogen / wie aus folgender gruͤndlichen
Beleuchtung des mehrern ethellen wird . Und
was den §. 166 . des letzten Reichs⸗Abſchieds anbe⸗
langet / ſo kan man zufoͤrderſt zu erinnern nicht
umhin / daßderſelbe von dem Auctore der Intor⸗

mation non ſatis bonã fide gantz zerſtuͤmmelt/ und
mit geflieſſentlicher Auslaſſung der darinnen ent⸗

halkenen vornehmſten Umſtaͤnden und betrachtl .
Maͤßigung/ welche er zweiffels ohne feinem Ab⸗
ſehen nicht gemaͤß zu ſeyn erachtet / allegiret wor⸗

5 SEs lantet aber deſſen eigentlicher Innhalt
alſo :

Ebenmaͤßtg ſollen hinfuͤhro denen an unſerm

ruffen / ſolche auch / und ein mehrers nicht / als was
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Kayſerl . Cammer⸗ Gericht recht hangenden Se ,—785chen / oder welche noch kuͤnfftigdahls erwachſen /
und anhaͤngig gemacht werden moͤchten / ander⸗
waͤrts einige Gebott / Verbott / Mandate , Iu -

hibition , Reſtitution , Avocation , Suſpenſion
und Auffſchlag / NB . auſſerhalb der in den Reichs⸗
Satzungen und gegenwaͤrtiger Verordnung ſelb⸗
ſten zugelaſſener Rechts · Mitteln nicht ausgewuͤr⸗
cket / NB . oder die dadurch oder eintgen andern

Weg in Stecken gebracht / ſondern die contraye⸗

nirende Theil in ein namhaffte Pœn von zehen
Marck Golds / halb unſerm Fiſco und halb der

beſchwerden Parthey ohnſehlbahr zu bezahlen/
condemniret / und nichts dowenlger / was ſolcher
Geſtalt gegenwaͤrtiger Verordnung zuwider / auff
NB . ungeſtuͤmme oder ſonſt verdrehete Procels von
uns und unſerm Reichs Hofrath oder ſonſten er⸗

langet waͤre / oder kuͤnfftig erlanget wuͤrde / vor

krafftloß gehalten / NB . und deſſen unverhindert
in Rechten / wie ſichs gebuͤhrt/ verfahren / geur⸗
theilet / und was alſo mit Recht ausgeſprochen /
zur Execution gebracht werden . Wann man
nun ſowohl dieſe / als auch die aus der Wehl⸗
Capitulation allegirte Stelle / ohne Vorurtheil /
ſo wohl derer Sinn als Buchſtaben nach / reiffl .
anſiehet / und dabey aus denen Geſchichten / und
Actis publicis voriger Zeiten in vernuͤnfftige Be⸗
trachtung ziehet/ was hiezu den eigentlichen Anlaß
gegeben / und was das Abſehen undder Endzweck
dieſer Verordnungen geweſen / ſo wird ſich ohne
einige Schwierigkeit ergeben / daß ſolche ohnzweif⸗
fentlich von dem Fall zu verſtehen / da das Kayſ .
Cammer ⸗Gericht in ſeiner ordentl. Verfaſſung und
wuͤrckl. Activitaͤt und Lauff ſtehet : Mithin denen
alldort um Juſtitz ruffenden Partheyen / die be⸗

hoͤrige Huͤlff ertheilet werden kan . Da dann aller⸗
dings vernuͤnfftiz/ billich / und zu Befoͤrderung der

heilſamen Juſtitz / hingegen zu Abſchneidung al⸗
ler Verzoͤgerungderſelben / und daraus entſtehen⸗
den Mißtrauen / Zwiſpalts und Unordnung im

Reichvortraͤglich und hoͤchſtnoͤthig befunden wor⸗
den / daßdieſem hohen Gericht der ungehinderte
ſtarcke Lauff gelaſſen / und ſelbiger durch anderwel⸗
te Avocationes , Suſpenſiones , Inhibitiones , oder
ſonſten nicht gehindert werden muͤſſe. Daß aber
Ihro Kayſerl . Mʒajeſt. und der geſamten Staͤnde
Will und Meynung geweſen ſeyn ſolte / daß bey
einem an dem Cammer⸗Gericht erfolgten Reichs
Stillſtand ratione der daſelbſt hangenden / zumal
aber der per ſententias Camerales entſchiedenen
Sachen / Ihro Kayſerl . Maj . zu Ertheilung der

Gerechtigkeit / und Vollſtreckungder geſprochenen
Urtheil die Haͤnde gebunden / mithin die unſchul⸗
dige nach der Huͤlffe ſchreyende / und mit oͤffentl⸗
Gewalt und neuen Attentatis täͤglich geplagt.
Partheyen / ihrem Gegentheil ohne Troſt / Schutz
und Rettung uͤberlaſſen/ und damit auff die Wie⸗
der⸗Eroͤffnung des Cammer⸗ Gerichts verwieſen
werden ſolten / das iſt wohl ohnleugbar eine ſolche
Meynung / die ſowohl insgemein aller Vernunfft
Gerecht · undBlllichkett / als auch in ſonderhett de⸗
nen Worten und Verſtand der angezogenen
Relchs⸗Satzungen ſchnur ⸗ſtracks und um ſo viel

handgreifflicher zuwider laufft / als die von dem
Theatri Europæi XVIII . Theil . H 2 Auctore
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Auctore vorſetlich ausgelaſſene Worte des ange⸗

zogenen Reichs⸗Abſchieds : und die Sache dadurch

oder in einige andere Wege / ins Stecken gebracht
ꝛc. ꝛc. Item : deſſen unverhindert im Rechten / wie

es ſich gebuͤhrt / verfahren / geurtheilt und was alſo

mit Recht ausgeſprochen / zur Execution gebracht

werden / ꝛc. ꝛc. klar und deutlich vor Augenlegen /

ſo wohl den Endzweck und Abſicht dieſer Dilpoſi -
tion , daß nemlich die in Camera hangenden Sa⸗

chen / an dem Lauff des Gerichtlichen Proceß nicht

gehindert / und in das Stecken gebracht werden

mochten : als auchdie Zeit / Zuſtand / Maaß und

Weiſe / wann und welcher Geſtalt nemlich dieſer
Lex prohibitiva Platz greiffen / und ſeine Wuͤr⸗

ckung haben ſolte : nemlich wenn das Cammer⸗
Gericht in dem Stand ſeyn wuͤrde/ der ergangenen

Inhibitionen , Avocationen , Suſpenſionen unge -

hindert / NB . in Recht wie es ſich gebuͤhret/ ver⸗

fahren / urtheilen / und was mit Recht ausgeſpro⸗

chen zur Execution bringen / uno verbo : die Ju -

ſtit adminiſtriren zu koͤnnen. Wie dann auch die

bloſe Woͤrter Avocationes , Inhibitiones , Suſpen -

ſiones , einen ſolchen Statum und wuͤrcklichen cur⸗

ſum Juſtitiæ der Cammer præſupponiren / von

welchem etwas avociret / welchem inhibiret / und

welcher ſulpendiret werden kan ; cum omnis pri⸗
vatio præſupponat habitum ; keines Weges aber

auff einen ſolchen Zuſtand zu appliciren ſind / da

das Cammer⸗Gericht in einer kundbahren Inacti⸗

vitaͤt ſtehet / als von welchem man alsdann / ran⸗

quam de non ente , mit Raiſon nicht ſagen kan /
daß derſelben inhibiret / ihre Jurisdiction ſulpen -
diret / oder auch die Acta avociret / vielweniger

daß die alldort Rechtshaͤngige / durch die ertheilen
de Kayſerl . anderweite Rechts⸗Huͤlffe / in das

Stecken gebracht werden : vielmehriſt es evident ,

daß bey einer ſolchen Beſchaffenhett derCammer /
durch die à ſummo principe ertheilende anderwet⸗

te Rechts⸗Huͤlffe / ad intentionem offtbemeldten

Reichs⸗Abſchieds / die Juſtitz im Reich loͤblich be⸗

foͤrdert/ mithin eben derjenige Zwveck ſtattlich er⸗

reichet wird / welcher die eintzige caula impulſiva
und finalis ermeldeter Verordnung geweſen .
Was aber in dem angezogenen Stylo das be⸗

trachtlichſte / iſt dieſes / daß / obwohl in vorgedach⸗
tem Fall / und da das Cammer⸗Gericht in dem

Stande iſt / die Juſtitz adminiſtriren zu koͤnnen/
die Avocationes , Suſpenſiones , Inhibitiones , &c .

in denen daſelbſt anhaͤngigen Sachen verbotten ;

dannoch darunter keinesweges die ex in evita⸗

bili neceſſitate herruhrende Proviſional Verord⸗

nungen des Summĩ Principis verſtanden / ſondern

vlelmehr in denen von dem Auctore abermahl aus⸗

gelaſſenen Worten : auſſerhalb der in den Reichs⸗

Satzungen und gegenwaͤrtiger Verordnung ſelbſt

zugelaſſenen Reichs⸗Mitteln / ꝛc. ꝛc. deutlich genug

ausgenommen und ſalviret worden . Daß nun

aber einem Roͤmiſchen Kayſer bey derglelchen ſich
ereignenden Juſtitiis , ſo wohl in Krafft derſelben/
als dem Obriſten Richter im Reich / ex Jure Maje -
ſtatico competirenden Univerſal - Jurisdiction ,
als auch nach deutlichen Inhalt der Reichs · Sa⸗

tzungen / und unverneinlichen Herkommen / die

Macht / ſo wol die Kes in Camera judicatas zur

Beſchreibung
Vollziehung zu bringen / als auch denen bedrang⸗
ten Partheyen in ihren daſelbſt habenden Angele⸗
genheiten / nach Beſchaffenheit der Sachen / und

deren Umbſtaͤnde / die Jultitz Huͤlffe zu erthellen

jure optimo maximo zułkomme und gebuͤhre/ wird

beſſer unten mit mehrerm dargethan werden .

Bey denen Worten Brandenburgiſcher Ke —

præſentation : daß der Legislator dieſen Ca -

ſum habe ausnehmen und dem Kayſerl .
Reichs⸗Hof / Kath darinnen verſtatten
wollen ꝛc. wurde von Nuͤrnberg/ was folget/
erwiedert :

Es ſey bereits in obiger Anmerckung deutlich

dargethan worden / daß die allegirte Reichs⸗Con⸗
ſtitutiones , und die darinnen enthaltene Regul ,
auff den gegenwaͤrtigen Fall auff keine Welſe ge⸗

zogen werden koͤnnen/ und mithin faͤllet das voͤlllge/
auff einem gantz irrdiſchen Grunde beſtehende rai⸗

ſoniren des Concipiſten miteinander uͤber einen

Hauffen : dann gleich wie gedachte Regul einen

Roͤmiſchen Kayſer / nur bloß allein in dem in be⸗

ſagten Conſtitutionen enthaltenen Fall / da nem⸗

lich das Cammer⸗Gericht in ſeiner behoͤrigen Acti⸗

vitaͤt ſtehet / verbindet ; als iſt wohl / wann man

anderſt nicht alle geſunde Principia Politices &

juris publici uͤber einen Hauſſen werffen will / un⸗

laugbar / daß excra kunc caſum legis Ihre Kay⸗

ſerl . Majeſt. freye und ungebundene Macht habe/
vigore ſummæ in jure dicando poteſtatis , die

heilſame Juſtitz denen Rechten und Reichs⸗Sa⸗

tzungen gemaͤß zu adminiſtriren / und dieſes kei⸗

nes weges per modum exceptionis à regula aut

interpretationis legis , als deren man bey gegen⸗

waͤrtigem à diſpenlatione dictarum Conſtitutio -

num gantz unterſchiedenen Fall / keines Weges be⸗

darff / ſed vigore ſummæ ipſi competentis Ma -

jeſtatis , als welche / quoad hunc caſum , per pa-
cta & leges fundamentales niemahls eingeſchren⸗
cket / ſondern vielmehr von dem hoͤchſten Ober⸗

Haupt / tanquam Origine & fonte omnis in Im -

perio Jurisdictionis , die freye Hand behalten wor⸗

den / ſich der von GOtt ertheilten Macht zuge⸗

brauchen / und denen Bedraͤngten / durch dero in

vigore ſtehendes hoͤchſtes Reichs ⸗Gericht / die

rechtliche Huͤlffe angedeyen zu laſſen ; es ſey
dann / daß der Coneipiſt ein Pactum oder Geſeß

zeige / durch welches der Roͤm. Kayſer ſich dieſer
Macht begeben/ oder ſolche cum ordinibus Impe⸗
rii auff ein oder andere Creyſe communiciret haͤt⸗
ten . Gewißlich wann man die Teutſchen Geſchich⸗
te der etwas entfernten Zeiten nur einiger maſſen

einſiehet / ſo wird man klar finden / daß denen

Roͤm . Kayſern in Adminiſtrirung der Juſtitz kein

Ziel noch Maaß vorgeſchrieben / ſondern ſolche von

ihnen / ohne einige anderweite Concurrentz jeder⸗

man im Reich ertheilet worden / und obwohl nach
der Hand der unſterbliche Kayſer Maximilianus I .

hauptſaͤchlich zu Handhabung des in damahligen
funeſten Zeiten ſo nothwendig als heilſamen Land⸗

friedens / ſo dann auch zu mehrerer Befoͤrderung
und Bequemlichteit der nothleydenden Partheyen /
welche ſonſt dem offtmals an den aͤuſſerſten Graͤn⸗

tzen des Reichs / oder auch wohl gar auſſer denen /

ſelben ſich befundenen Kayſerl . Hof⸗Lager / mit

Cammer⸗Gerichts⸗Geſch .

groſſenn
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groſſer Unkoſten und Beſchwerden folgen muſſen/

dem mit der Reichs⸗Staͤnde Rath und Einwil⸗

ligutig auffgerichteten Kayfſerl . Cammer ⸗Gericht /

dero Kayſerl . Jurisdiction , auff die in der damah⸗
ligen Cammer⸗Gerichts Ordnung enthaltene Art

und Weiſe mitgetheilet / und ſelbigem dadurch das
Leben und Bewegen gegeben ; ſo iſt es doch ſo weit

entfernet / daß dieſer groſſe Kayſer / oder deſſen
glorwuͤrdige Nachfolger am Reich / ſich der ihme
nichts deſtoweniger vorbehaltenen / und durch dero

Kayſerl . Reichs⸗Hof⸗Rath / nach wie vor / be⸗

ſtaͤndig exercirten hoͤchſten Jurisdiction , und zu⸗

mahl auff ſolchem Fall / da es mit dem Cammer⸗
Gericht zu einem Stlllſtand gerathen moͤchte / ſol⸗
ten begeben / und die Meynung gehabt haben/ daß
ſie in ſolchen Begebenheiten / denen Partheyen kei⸗

ne Juſtitz adminiſtriren / ſondern ſolche bloſerdings
ſan die wieder Eroͤffnung des Cammer⸗Gerichts /
oder auch ad Comitia verweiſen wolten / daß viel⸗

mehr die Hiſtoria Judicii Cameralis , und die da⸗

von vorhandene Acta publica unvetwerffliche Zeu⸗
gen ſind / daß die in GOtt ruhende Roͤm. Kayſer
bey denen / bald nach Anrichtung hochgedachten
Cammer⸗Gerichts / ſich zum oͤfftern ereigneten
Juſtitiis Ihr Kayſerl . Ambt / auch rarione der all⸗

dort Rechts⸗haͤngig /oder abgeurtheilten Sachen
je und allezelt exerciret / und zu ſolchem Ende noͤ⸗
thige Verordnungen gemacht / ohne daß dero hier⸗
zu habendes Recht und Auctoritaͤt / jemahls von

jemanden im Reich waͤre in Zweiffel gezogen / oder

darwider einige Beſchwerden gefuͤhret worden .

Man will / gellebter kuͤrtze halber / die noch bey Leb⸗
zeiten Maximiliani I . An . 1499 . 150l . und 5o4 .

ſich ereignete Reichs Stillſtaͤnde / von welchen

bey dem Blumio de Proceſſ . Cameral . Tit . IV . n.

6. und dem gelehrten Datt de Pace Imperii publi -
ca Lib . V . Cap . 1. ausfuͤhrliche Nachricht zu fin
den / vor jetzo nicht beruͤhren / ſondern nur aus

denen Geſchichten Caroli V. ein und anders anhe⸗
ro dienliches anfuͤhren :

Und zwar ergibt ſich 1. aus dem Reichs⸗Ab⸗
ſchied zu Speyer de Anno 1544 . daß als nachdem
damals abgeloffenen Triennio , und mit ſelbtgem
ſich geendigten Unterhalt des Cammer⸗Gerichts /

dieſes aus Mangel fernerer SubliſtentzMittel haͤt,
te zerfallen muͤſſen / dieſer glorwuͤrdigſte Kayſer /
ſein hoͤchſtes Reichs richterliches Ambt dergeſtalt
beobachtet / daß er / biß zu ordentl . wieder Beſtel⸗
lung des Cammer⸗Gerichts einen Cammer⸗Rich⸗
ter und etliche Beyſitzer / auff eigene Koſten zu
Adminiſtrirung der Gerechtigkeit / biß auff den zu⸗
kommenden ReichsTag / beſtellet und unterhalten .
Die merckwvuͤrdige Worte / deren ſich dleſer ſorg⸗
faͤlige Kayſer in beſagtem Reichs Abſchiedge⸗
brauchet / verdienen allerdings hleher geſetzt zu wer⸗
den : §S. daß nun auch nach Ausgang des ſchlerſt
kommenden Monats Juli , darauff die Unterhal⸗
tung unſers Kayſerl . Cammer⸗Gerichts von ge⸗
meinen Staͤnden bewilliget / ihr Endſchafft neh⸗
men wird / biß zu ſolchem unſerm kuͤnfftigen
Reichs⸗Tag / zu Einbringung obberuͤhrter Ein⸗
lagen / und NB . andern nothduͤrfftigen Sachen
im Heil . Reich Teutſcher Natton / nicht Mangel
ſey / wollen Wir Unſerm Kayſerl . Cammer⸗Rich ,

—— —

ter ulnd etliche Beyſitzer / dte wir ihm zuordnen
werden / auff unſere eigene Koſten / biß zu ſolchem
unſerm Reichs⸗Tag/ beſtellen und erhalten . Nach⸗
deme nun aber 2 . bey Erſcheinung des folgenden

Reichs⸗Tags / es mit wieder⸗Beſtellung des Canſ⸗
mer⸗Gerichts nochmahlen zu keiner Richtigkelt ge⸗
deyen koͤnnen / hat der Kayſer obgedachte Provi⸗

ſional. Berordnung von neuem ulquc ad proxi-
mum Conventum erſtrecket . R . I . zu Wormbs de
Anno 15745 . 6. Und wiewohl wir uns auch verſe⸗
hen / Unſer Kayſerl . Cammer⸗Gericht ſollt auff
dieſen Reichs ⸗Tag / und zu Anfang deſſelben wie⸗
derum auffgerichtet und beſetzet worden ſeyn : die⸗
weil aber ſolches auß allerley Urſachen und Verhin⸗
derung nicht beſchehen / noch in das Werck gezo⸗
gen werden moͤgen / damit denn biß auff nechſt⸗
kuͤnfftigen Reichs⸗Tag / denen Appellanten ihre
Fatalia nicht verlauffen / auch NB. niemands wi⸗
der den Land⸗ Frieden oder Necht vergewaltiget /
und die ausſtaͤndige Einlagen einbracht werden /
ſo wollen wir unſern Kayſerl . Cammer⸗Richter /
ſambt die Beyſitzer / ſowir thin zugeordnet haben/
biß zu ſolchem ReichsTag / da daſſelbtge Cam⸗
mer⸗Gericht wiederum beſetzet und auffgerichtet
werden ſoll / in ihrem Befehl und Adminiſtration
Continuiren .

Als aber auch 3. auff dem zu Regenſpurg An .
1546 . gehaltenen Reichs⸗Tag die Keſtauration

des Cammer⸗Gerichts nicht zu bewerckſtelligen ge
weſen : haben Ihro Kayſerl . Majeſt . hieruͤbernicht
allein dero aͤuſſerſtes Mißfallen bezeuget / und die
ehevorige Provifional -Perordnung noch ferner er⸗
ſtrecket : In verbis dicti receſſus de An . 1546.
Und nachdem auch auff dieſem allhie jetzo fuͤrge⸗
nommenen Reichs⸗Tag / die Staͤnde des Reichs
ſich von wegen Beſetzung unſers Kayſerl . Cammer⸗

Gerichts / abermahlen nichtverglichen / und dann
uns ferner zu geſtatten und zutzuſchen keines Weges
gelegen noch gemeynet iſt NB . daß jemand Recht⸗
loß im Reich Teutſcher Nation gelaſſen werde /
ſondern auch ratione der in uneroͤrterten Rech⸗
ten ſchwebenden Sachen / und deren Vollziehung/
auff Ruffen der Partheyen dero Kayſerl . Rechts⸗
Huͤlffe zu ertheilen die nachdruͤckliche Verſicherung
gethan : §. leq . als aber allerley uneroͤrterte rechtl .
Sachen / welche ohne ſondern Nachtheil eine ſol⸗

cheZeit / und ſo lang nicht wohl ferner verſchoben
und unerledigt gelaſſen / und aber nachmahls an
unſerm Kayſerl . Cammer⸗Gericht / von wegen

Mangel der Perſonen / ſo laut unſer und des Heil .
Reichs,Ordnung / zu Verfaſſung einer End⸗Ur⸗
theil darzu erfordert / nicht erledigt werden moͤgen:
Demnach wollen wir NB . zu Befoͤrderung der
Gerechtigkeit / auff Anrufſen der Rechts / begehren⸗
den Partheyen / in ſolchen Sachen NB. auch mit⸗
lerweil ſolche Verordnung und Fuͤrſehung thun/
NB . wie bey unſern Vorfahren am Reich Roͤm.
Kayſern und Koͤntgen gebraͤuchlich geweſen und
herkommen iſt ꝛc. Bey dieſer der Sache ſo klaren
Bewandnuß nun / und dã einem Roͤm. Kayſer /
vigore der ihme zuſtehenden / und in denen allegir-
ten Reichs ⸗Satzungen ſo nachdruͤcklich ſalvirten
allerhoͤchſten Univerlal - Jurisdiction im Reich /
die Macht und Gewale / bey denen ſich zu

ereig⸗
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62 Beſchreibung Cammer/Gerichts / Geſch.
1707 . ſereigenden Cameral - Stillſtaͤnden / die Juſtitz in

denen daſelbſt rechts /anhaͤngigenSachen admini⸗

ſtriren zu laſſen / alleine undohne Concurrentz der

Reichs ⸗Staͤnde/ undiſputirlich ipſo Jure zuſte⸗
het/ ſo bedarff es wohl hiezu / wie der Concipiſt

meynet / ſo wenig einer ferneren Determination à
Cæſare & Imperio / ſo wenig aus dem angezo⸗

genen Reichs⸗Gutachten de dato 14 . Julii 1706 .

abzunehmen ſtehet/ daß der hochloͤbl. Reichs⸗Con⸗

vent jemahls geſonnen geweſen / Ihro Kayſerl .
Maj . bey denen in dieſer Sache vorkommenden

betrachtlichen Umſtanden / da keinesweges einige
Inhibitiones , Suſpenſiones aut Avocationes cau -

ſarum , vielweniger einige denen Cameral - Judica -
tis zuwider lauffende Verordnungen zu ſchulden
kommen / ſondern vielmehr eben auff deren Manu -

tenenz , Auctoritaͤt und Vollſtreckung die gantze

Abſicht geweſen iſt / in dieſen von Kayſerl . Ambts

wegen beſchehenen Reichs⸗vaͤtterl.Verordnungen
Ziel und Maaß zu geben / oder die betraͤngte Staͤn⸗

de dleſer zu Dero Troſt und Rettung gemeinten

Rechts⸗Huͤlſſezu entſetzen : und kan es damit um

ſo viel weniger dieſe Meynung haben/ als die al⸗

lerhoͤchſt/gedacht Ihro Kayſerl . Maj . durch Dero

Wahl⸗Capitulation Art. XX. ſich expreſſe dahin
verbindlich gemacht / daß ſie alle unberechtigte
Zoͤlle/ ſo bald ſie deren vor ſich ſelbſten in Erfah⸗
rung kommen / oder Anzeige davon empfangen
wuͤrden / durch Mandata ſ . cl. und andere nothduͤrff⸗
tige Rechts⸗Mittel / NB . auch ſonſten in alle an⸗

dere noͤthige Wege davon abhalten / und was alſo
vorgenommen wuͤrde / gaͤntzlich abthun und cal⸗
ſiren / auch nicht geſtatten wolten / daß hinfuͤro
jemand de facto und eigenes Vornehmens neue

Zoͤlle anſtellen / fuͤr ſich ſelbſt erhoͤhen / oder ſich
deren gebrauchen und annehmen moͤge . Sind

nun Ihro Kayſerl . Maj . befugt / ja ſo gar per lo⸗

lenne pactum Capitulationisverbunden / alle ſich
hervorthuende unbefugte Zoll⸗Neuerungen / nicht
nur auff Anhalten der gravirten Staͤnde / durch

gewoͤhnliche Mandata ſine Clauſula , ſondern
auch durch andere Dero Kayſerl . Ambt / Macht
und Gewalt anklebende Mittel und Wege / ex ol .

ficio zu remediren / und was alſo de facto vorge⸗
nommen worden / ſo balden ſine figura judicii de
ſimplici & plano zu saſſiren und abzuthun : Wle

viel mehr werden ſie berechtiget ſeyn/ die in Camera

abgeurtheilte Zoll⸗Sachen / pendente Iuſtitio zur

Executionzubringen / u. die de novo ſich ereignende
enorme Attentata durch rechtl . Wege abzuſtellen .
Im uͤbrigen will man den Concipiſten in dieſer
Materia untex andern beruͤhmten Publiciſten , auff

des fuͤrtreffl. Koͤnigl. Preußiſch⸗Magdeburgiſchen
Abgeſandtens Herrn von Henniges ſtattl . Tracta -

tum de Summa Imperatoris Romani poteſtate
circa profana und inſonderheit deſſen Cap. 3. ver⸗

wieſen haben / allwo er gantz andere und veſtere
Principia zu erſehen haben wird / als diejenige find/
auff welche er in dieſer ſeiner Repræſentations -
Schrifft ſeine hinfaͤllige und unſtatthaffte Allerta
gebauet hat / welche mit einander aus denen oben

veftgeſetzten Fundamentis gar leicht zu entkraͤfften
ſeyn wuͤrden / wann man diſſeits die Intention haͤt
te / ſich extra circulum deſſen / was hauptſaͤchlich

die Nuͤrnbergiſche Angelegenheit betrifft / und

dorthin einlauffet / zu begeben / und ſich auff die

uͤbrige gegentheilige Einwendung einzulaſſen / als

welche man der gerechteſten Ahndung desjentgen /
deſſen hoͤchſte und gehelligte Jura von dem Conci⸗ -

piſten ſo empfindlich angegriffen worden / billichſt
in tieffſter Veneration anheim ſtellet / ꝛc.

Ad verba Brandenburgenſia : In ſuſpenſover-
bleiben muͤſſen / e . Hieß es ab Seiten Nuͤrn⸗
berg :

Das Gegentheil haben verſchiedene hohe und

niedre Staͤnde des Reichs iplo facto erwieſen / da

dieſelbe in denen Sachen / welche doch an dem
hochloͤbl . Cammer⸗Gericht in Rechten verfangen
geweſen / in Conformicaͤt der daſelbſt ergangenen

Verordnungen / bey Ihro Kayſerl . Maj . die fer⸗
nere Reichs Huͤlffe in ordine Proceſſus geſucht und

auch erhalten : Davon die vielfaͤltige ERempla
bey hoͤchſtloͤbl, Reichs⸗Hofrath bekand ſind .

Ad Verba :

Quod nemo ſuper eadem re &c “ . 193 .

Iln gegenwaͤrtigenFall aber litigiret man co -

ram eodem ſupremo Judice , nempe Imperato -
re , nur daß die Adminiſtratio Iuſtitiæ , weil ſol⸗
ches durch das geſperrte Cammer⸗Gericht nicht ge⸗

ſchehen kan / durch das andere hohe Reichs⸗Tri -

bunal , i . e. durchden hoͤchſtloͤbl. Reichs⸗Hofrath
nothwendig ertheilet werden muß / wann man

nicht anderſt wieder alle Regiments ⸗Vefaſſungen
ſtatuiren will : daß ein Caſus ſeyn koͤnne / da zwar

in tranquillo & Concordi Reipublicæ Statu , ein

hoͤchſter Richter im Reich vorhanden / der aber

dabey gebundene Haͤnde habe / den Bedrangten
die Juſtitz⸗Huͤlffeund Rettung / um derer willen

doch das CSammer⸗Gericht auffgerichtet worden /
adininiſtriren zu koͤnnen/ ſondern ſolche dem freyen
Arbitrio ihres Gegenthetls uͤberlaſſen muͤffe. Wor⸗

aus ja nothwendig nichts anders / als bellum

omnium contra omnes , mithin eine hoͤchſtſchaͤdl.
Anarchia , extremum rerum publicarum malum ,
entſtehen muͤſte.

In gegenwaͤrtigen Zoll⸗Sachen iſt keine well⸗

laͤufftige Iaſpection der Acten vonnoͤthen geweſen :
Dann ſo viel die in Camera Imperiali reſpectivè
anhaͤngig gemachte / und dedicirte Mandat - Pro -

ceſſe betrifft / ſo hat man zuforderſt dle daſelbſt er⸗

gangene Mandata , und dann die darauff erfolgte
Sententias Paritorias , quæ utique faciunt notori -

um , bey hochloͤbl . Reichs⸗Hofrath exhibiret / ſo⸗
dann die Continuation der alten / und denn den

Cumulum der noviter ſich ereigneten unertraͤgl .
Attentatorum gebuͤhrend beſcheiniget / worauff ja /

als facta nullo juris colore juſtificabilia , der hoch
loͤbl. Reichs⸗Hofrath / ohne einiges Bedencken /
anfaͤngl. ( wiewohl bloß um mehrern Glimpffs
willen ) Reſcripta , nachmahls Mandata Inhi -

bitoria , Caſſatoria & Reſtitutoria , und da auch

dieſe / nach ſo langmuͤthiger Gedult im geringſten
nichts verfangen wollen / Paritorias cum even -

tuali Commiſſione ad exequendum mit hoͤch⸗
ſtem Fug und Recht / & dictante ita Juſtitia ,
um getreue Ihro Kayſerl . Majeſtaͤt und dem
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Reich immediate zuſtehende Reichs⸗Stadt allen

Rechten und Reichs ⸗Conſtitutionen zuwider/
nicht huͤlff/ und rechtloß zu laſſen/ erkennen muͤſ
ſenz dahingegen dem Hochfuͤrſtl . Hauß frey und

unbenommen geweſen waͤre/ auff dem Fall / da

es wider die diſſeitige Narrata etwas erhebliches ein⸗

zuwenden gewuſt / ſolches contra emanata Man -

data , in termino per modum exceptionis vorzu⸗

bringen / und daruͤber Beſcheids zu erwarten :

Indeme nun aber dieſes / zu aͤuſſerſtem Veracht

dieſes hoͤchſtenTribunals & ex conſcientia malæ

cauſæ , niemahls geſchehen / mithin man die

Warheit der diſſeitigen Narrarorum eo ipſs von

ſelbſten agnoſciret hat / ſo laͤſt man die ganze Welt

judiciren / ob der hochloͤbl . Reichs ⸗Hofrath an⸗

derſt thun koͤnnen/ als daßer in ordine fortfahren /
und die Juſtitz denen Reichs⸗Conſtitutionen , und

darauff fundirten Cameral - Verordnungen ge⸗
maͤß / adminiſtriren muͤſſen .

Was nun aber die in Camera noch nicht einge⸗
klagte / ſondern erſt nach der Hand gantz neu her⸗
vor gebrochene Zoll⸗Beſchwerden anbetrifft / gleich

wie dieſelbe von Seiten der Stadt Nuͤrnberg / auch
in dem Fall / da das hochloͤbl. Cammer⸗Gertcht
in ſeiner Ackivitäͤt verblteben waͤre/ pro arbitrio

entweder daſelbſt / oder tanquam facta planè nova

ſuo modo , bey hochlobl . Reichs⸗ Hofrath ange ,
bracht werden koͤnnen/ alsiſt um ſo viel weniger el⸗

niger Zweiffel zu machen / daß nachdeme die Stadt

ſich zů dieſem letztern gewendet / auch durante Ju⸗
ſtitio Camerali , ſich nothtvendig dahin wenden

muͤſſen / man daſelbſt die unterthaͤnigſt gebetene
Verordnungen mit dem hoͤchſten Recht habe erthei⸗
len koͤnnen/ und jubente ita Juſtitia ertheilen
muͤſſen .

Ad Verba :

Non vilis prioribus Actis . p. 193 .

Weilen die Hochfuͤrſtl . Brandenburglſche Fa -

cta , da man neml . theils contra res toties judi-
catas , theils ſonſten Ioco debitæ & injunctæ pa -
ritionis , & aperta contumacia lite pendente,
neue und gantz exorme Attentata , und zwar noch

weit unertraͤglichere / als alle vorhero veruͤbte vor⸗

genommen / nullo juris colore juſtificabilia , mit⸗
hin dergeſtalt beſchaffen geweſen / daß man darin⸗
nen allen Rechten nach à præcepto gar wohl an⸗
fangen koͤnnen; als hat es ſo wenig einer Inſpe-
cion der vorherigen Acten gebrauchet / ſowenig
es an einer plenaria cauſæ cognitione , ſo viel
nemlich zu Erkennung der gebetenen Mandatorum ,
im geringſten gefehlet hat . Die Reichs ⸗Contti⸗

tutiones , die Vertraͤge / die in Camera ergangene
Mandata und Paritoricæ , ſind insgeſamt produ -
ciret / und in reiffe Conlideration gezogen wor⸗

den: Die angebrachte Narrata hat man diſſetts ge⸗
bůhrend beſcheinet : Was vor mehrere Acta haͤtte
mandann nun zu Erkennung der Mandaten ab⸗
warten ſollen ? zumahl da es um nichts anderſt /
als um Manutenenz und Vollſtreckung der poſt
pleniſſimam cauſæ cognitionem in Camera er⸗-
gangenen Verordnungen zu thun / conſequenter
hiezu die bloſſe in forma probante exlubirte Vor⸗

flegung derſelben allerdings genng geweſen : Man

ſiehet aber aus dieſem allen mehr als überfiũßig /
aus was vor einem Principio man ſo unerhoͤrte
Zoll⸗Neuerungen wider die Stadt Nuͤrnbetg vor⸗

genommen : nemlich / weil man geglaubet / es
wuͤrde derſelben / durante Juſtitio Camerali ; der

Weg zur Huͤlffe Rechtens gaͤntlich verſchloſſen /
mithin die rechte Zeit ſeyn / ſich in einem wider⸗

rechtlichen Procels zu ſchwingen / oder doch we —

nigſtens / waͤhrender dieſer Zeit / das Nuͤrnber⸗
giſche Commercium , zu der Stadt unwiederbring
lichen Schaden / impuns rcotaliter ruiniren zu
koͤnnen.

Ad Verba :

Welches aber Status Imperii &c . p. 193 .

Es woird wohl ſchwerlich einiger hoher odernie⸗
derer Stand ſeyn / welcher bey ob vorgeſt ' llter Be⸗

ſchaffenheit der Sache / die Meynung fuͤhren ſolte /
daß wann derſelbe / oder ein anderer Mitſtand /

17⁰7.

( 5

von einemn Potentiore , in Sachen / worinnen be⸗

reits Mandata und Judicata Cameralia vorhan -
den / nicht nur durch Fortſetzung der eingellagten
Beſchwerden graviret / ſondern noch mit neuen
weit enormern vergewaltiget wird : Er dieſes al⸗
les uͤber ſich gehen / ſich ruiniren laſſen / und gleich⸗
wohl mit Gedult die ungewiſſe Wieder⸗Eroͤffnung
des Cammer⸗Gerichts erwarten muͤſſen: Ohne
inzwiſchen Ihr . Kayſerl . Maj . allerhoͤchſte Juris -
diction , als welche ja per facta tertiorum mit
dem Cammer⸗Gericht nicht auch zugleich koͤnnen
ſiſtiret / noch deroſelben Ihren getreuen Staͤnden
die Juſtitz zu adminiſtriren / die Haͤnde geſperret
werden / um Schuß und Rettung imploriren /
und dadurch ſich und die Seinige / zumahlen in

ejusmodi cauſis , quæ publicam utilitatem con·
cernunt , nec moram ferunt , von dem bevorſte⸗
henden Umbſturtz befreyen zu koͤnnen.

Ad Verba :

Ein ander Gerichtinterim in derſelbigen Sa⸗
che ꝛc. ꝛc. ausmachen ſoll/ ꝛc. p. 194 .

Dieſer Caſus kommet gegentvaͤrtig zu ſchulden :
Dann die von Ihro Kayſerl . Maj . in den Nuͤrn⸗
bergiſchen ZollSachen ergangene Verordnungen /
haben pro objectis entweder Res in Camera jam
judicatas 3 oder nova attentata ad extrahenda
Mandata qualificata ; in beyden bedarff es keiner

weitlaͤufſtigen Interims Unterſuch⸗ und Verfah⸗
rung : Dann wie es ratione der erſten Rechtens
iſt / daß Resjudicatæ , ohne alle fernere Cogni-
tion zu threr behoͤrlgen Execution gebracht werden/
ein Roͤm. Kayſer auch allerdings befugt / ja ver⸗
bunden iſt / die in Camera gefaͤllte/ und die in
Krafft Rechtens erwachſene Urtheil zur Vollzte⸗

hung zu bringen . K. I . de Anno 1548 . §. 37 . ibi

darauff bewilllget und zugeſaget / hinfuͤhro auff
gemein Anſuchen unſers Kayſ . Cammer⸗Gertchts /
oder NB. der Partheyen / ſo ihr Gegentheil in die
Acht erlangt / oder NB. wider dieſelbe Urthell und
Recht erlanget haͤtte/ ſolche erlangte Acht und NB .

geſprochene Urtheil zu vollſtrecken und zu excqui -
ren &c . &c . & paulo poſt : wir ſollen und wollen
daneben NB . in denFaͤllen / da es die Nothdurfft
erfordert / Churfuͤrſten / Fuͤrſten und gemeinen
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Staͤnden Nß . in ſolchen Erecutions·Sachen fuͤr⸗

derlich und huͤlfflich erſcheinen / und Einſehens
thun / jederzett NB . nach der Geleg enheit der Sa⸗

chen ꝛc. Quid clarius 2 als erfordern ratione der

andern / id eſt , novorum Attentatorum , dieheil⸗
ſame Reichs ⸗Conſtitutiones allerdings / daß die /
ſelbe de ſimplici & plano per Mandata abgeſtellet /
und der gravirende Theil acl viam juris verwieſen

werde : Ob nun dieſes ein unformlicher / und ſo

lang die Welt ſtehet kein Exempel habender Pro⸗
ceß / mit Recht genennet / hingegen aber die jen⸗

ſeitige gewaltſame Proceduren mit einigem Scheln
derBilligkelt juſtitciret werden koͤnnen/ daruͤber kan

man der gantzen ehrbaren Welturtheil gerne leyden:
Nur dieſes eintge iſt anbey noch zu erinnern/ dz alles

ůbrige ungruͤndlicherailonniren des Concipiſten /

mit welchem er ſo wohl in dieſen als vielen folgen⸗
den ovis auch ſonſten in gegenwaͤrtigem Auffſatz
von Anfang biß zu End / durch und durch die Blaͤt⸗
ter ad nauſeam uſque anfuͤllet/ in lauter unerheb⸗
lichen Exaggerationen , aus gantz irrigen Principiis

gezogenen falſchen Conſequentien / und auff ge⸗

genwaͤrtigeMaterie ſich auf keine Weiß ſchickenden
eiteln Vorbildungen beſtehe / mithin nicht meri⸗

tire / daß man ſich dabey zum Verdruß deß Leſers

auſſhalte ,

Ad Verba :

In ſtatu quo beruhen laſſen ꝛc. p. 196 .

Wann das Hochfuͤrſtl . Hauß zu Brandenburg
dieſes gewolt haͤtte / ſo haͤtte es auch ſeiner Seits

die Zoll⸗Strittigkeiten wenigſtens in ſtatu quo be⸗

ruhen laſſen / nicht aber die Stadt Nuͤrnberg/
durch unbefugte Errichtung ſo vieler neuen / und

enormer Steigerungen der alten Zoͤlle/ ad extre⸗

ma treiben muͤſſen : da dann die Stadt lieber un⸗

ter denen vorherigen Bedruckungen / ſo hart auch

dieſelbe gefallen / ſich wuͤrde gedultet / als Ihro
Kayſerl . Majeft . und dero hochloͤbl . Reichs⸗Hof⸗

Rath mit Klagen behelliget haben : allein da man

nicht vergnuͤgt geweſt / die per Mandata & Sen -

tentias Camerales bereits abgethane Gravamina ,

deren ungeachtet zu continuiren / ſondern ſelbige
taͤglich durch neue vermehrt / und dadurch dem

Nuͤrnbergiſchen Commercio den letzten Hern⸗

Stoß zu geben intendiret / ſo hat man ja Ambts

und Pflichten halber dabey ohnmoͤglich ſtille ſchwei⸗

gen koͤnnen/ ſondern ſich ad ſupremum judicium
wenden muͤſſen / man haͤtte dann / ex julto dolo⸗

re , per modum licitæ defenſionis ſich ſelber helf -
fen / und den unleidentlichen Gewalt mit moͤglich⸗
ſter Gegenwehr abtreiben wollen / welches aber bey
dieſen ohne dißgefaͤhrlichen Laͤufften/ zu allerhand
Weiterungen nothwendig Anlaß haͤtte geben muͤſ
en .

Ad Verba :

Beyden Partheyen gleiches Unrecht geſchie⸗
het ꝛc. p . 196 .

Demjenigen / welcherwegen unrechtmaͤſſtgen
Gewaltthaten / von andern / mit Rechts ⸗ und

Warheits/Grund beklaget wird / und welcher den

Judicatis einige Parition zu leiſten / nicht gefinnet
iſt / geſchlehet durch das Jultitium kein Unrecht /

Beſchreibung Cammer- ⸗Gerichts⸗Geſch .
vielmehr wuͤnſchet derſelbe ohne allen Zweiffel /
daß ſelbiges ewig dauren moͤchte : Es faͤllet alſo
aller Schaden und Torto allein auff den leyden .
den und nach der Juſtitz ſeuſſtzenden Thell : wel⸗

chen / mit allem ſeinem Recht / durch vortringen⸗
den Gewalt ſeines Gegentheils ohne Huͤlff und

Rettung impuns unterdrucken zu laſſen / weder

Reche noch Billigkeit / noch auch das Vinculum
Societatis Civilis in Ewigkeit zulaſſen kan noch
wird . Und dieſes um ſo vielwenlger / als wir /
Gott ſey Danck / noch nicht in die betruͤbte Zel⸗
ten verfallen ſind / die Goͤttliche Allmacht auch das

Teutſche Vaterland dahin nicht verfincken laſſen
wird / daß man ſagen koͤnne : In diebus illis non

erat Rex in Iſrałl , ſed unusquisque quod ſibi
rectum videbatur , hoc faciebat . Judic . 17 .6C.

Ad Verba :

Folglich : allein die Poteſtas Judicandi &c .

p. 198 .

Bey weme in dem Hell . Roͤm. Reich die Sum⸗

ma juris dicundi Poteſtas ſtehe / auch von weme

die hohe Reichs ⸗Tribunalia, und in ſpecie das

hochloͤbl . Sammer⸗Gericht / dero Actiyitaͤt und

Jurisdiction haben / davon iſt unnoͤthig allhte mit

mehrerm zu handeln . Es kan aber der Concipiſt
ſich nur zu dem oben citirten Tractatum de Summa

Imperatoris Romani Poteſtate circa profana ,
und ſonderlich deſſen Caput 3 . wenden / ſo wird er

daſelbſt Unterricht genug finden . Inzwiſchen iſt
und bleibet wohl unumſtoßlich war / was mit den

vornehmſten Publiciſten / der gelehrte Datt de Pa -

ce Imperii publica . lib . IV: cap. I. n. 176 . ſchrei⸗
bet : Nos Lampadianæ Regulæ memores , omnia

imperii jura Imperatori ſoli competere , in

quorum conſortium non admiſſi ſunt ordines ,
uti Cæſarem ſupremurn in Imperio judicem &

fontem jurisdictionis agnoſcimus , ita cordatè

pronunciandum exiſtimamus , quod à ſolo Ma -

ximiliano Cæſare , Jurisdictionem Camera Im -

perialis acceperit . Nam ante Cameram conſti -

tutam de Caufis ordinum Imperii in Camerali

ſuo vel Aulico Judicie ſolus judicabat Cæſar ,

idque agnovere ordines in Comitiis Noribergen -
ſibus Anno 1467 . cum de Judicio quodam pu -
blicæ pacis in Germania tunc ordinando con -

ſultarent ingenuè profeſſi . Nachdeme alle Rechts⸗
und Gerichts⸗Zwang von unſerm Herrn / dem

Roͤmiſchen Kayſer entſprieſſen .

Ad Verba :

Gleichwie nun eigentlich ( 30 ) die Frage dar⸗

innen beſtehet ꝛc. P. 178 .

Dieſe Frage decidiret ſich gar leicht / obwohl
insgemein aus geſunden principiis de natura &

juribus ſummæ in Republica Poteſtatis , als auch
inſonderheit aus denen bereits ob allegirten heilſa⸗
men Reichs⸗Conſtitutionen vigore deren Ihro
Kayſerl . Majeſt . als das Ober⸗Haupt / und eint⸗

ger hoͤchſterRichter & Executor legum im Reich /
in Krafft dero Kayſerl . Amts und Gewalts / zu⸗

mahlen in caſibus improviſis & extraordinariis , in

ſo ferne dieſelbe das Exercitium der Jurium Maje -
ſtatis

1707 .
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1707 . ſtatis per pactum Capitulationis nicht ſelbſten mo -

dificitet und eingeſchrencket / alles das jenige zu

thun und zu veranſtalten befugt ſeyn / was die Er⸗
haltung Rechtens und Gerechtigkeit im Reich /
auch die Manutenentz des gemeinſamen Bandes /
des allerhoͤchſten Oberhaupts mit denen Gliedern /
und dieſe unter ſich ſelbſten erfordern . Und dieſes
in der Vernunfft fundirte und zu Erhaltung des

gemetnen Weſens ablolutè nothwendige Princi -
pium iſt es / durch welches in dergleichen ungefaͤh⸗
ren und extraordinari Vorkommenhetten / die
Staͤnde des Reichs je undallezeit hewogen worden /
dle Kayſerl . Macht und Authoritaͤt ohne einige
Widerrede zu erkennen / und deren Exercitio den

ungehinderten Lauff zu laſſen : wie dann hievon
abermahlen ein ſtattliches EKremplum in Hiſtoria
Receſſuum Imperii vorhanden / da auff dem

Reichs/Tag zu Nuͤrnberg de Anno 1543 . bey da⸗

mahligem / ratione der Proteſtirenden Reichs⸗
Staͤnde ſich ereigneten Juſtitio Camerali , und deß⸗fals veranſtalteten Vilitation in ſelbtgem Reichs⸗
Abſchied / §. wir und die Kayſerl . Comaillatien

&c . 35 . die merckwuͤrdige Satzung communi Sta⸗
tuum conſenſu gemacht worden : damit aber mit⸗
ler Zeit / und biß zu Vollendung obberuͤhrter Vi —
ſitation des Kayſerl . Cammer⸗Gerichts / NB . in

nothwendigen Sachen / die keinen Verzug leyden
moͤchten / NB . niemand rechtloß geſtellet werde /
ſo haben wir ſamt den Kayſerl . Commiſſarien NB .

auff Rath und gutbeduͤncken gemeiner Reichs⸗
Staͤnde / welcher Sachen obberuͤhrtermaſſen am
Kayſerl . Cammer⸗Gericht gegeneinander geſtellet
ſeyn/ da ſolche wichtige Sachen vorftelen / die keinen

Verzug leydẽ moͤchten / verordnet / daßdieRoͤm. Kay⸗
ſerl . Majeſt . oder wir in denſelben jederzelt auff An⸗
ſuchen der Partheyen / und nach Gelegenheit der
Sachen Richter ſeyn und Commillarien verordnen
ſolle und moͤgenꝛc. Sind nun Ihro Kayſerl .
Maſjeſt . befugt geweſen / bey damahltgen particu⸗
lari Juſtitio durch extraordinarie angeordnete Ju -
dices & Commiſſarios , in cauſis moram non fe -
rentibus , die Juſtitz adminiſtriren zu laſſen 3 ex

qua ratione ſollen ſie ben jentmahllger ſo langwie⸗
riger und gaͤntzlicher Inactivitaͤt des Sammer⸗Ge⸗
richts / deterioris conditionis ſeyn / und nicht

Mocht haben / durch dero anderwettes in ungehln⸗
dertem Lauff ſtehendes ordentliches hoͤchſtes Reichs ⸗
Gericht / denen ReichsConſtitutionen gemaͤß /
wider dergleichen facta enormia verfahren / und
die Unſchuldige protegiren zu laſſen Gewiß /

beretts obenangefuͤhrte palſus ex Receſſu Imperii
cle An . 1f45 . 1546 . 1548 . recht rinzuſehen / und
andere geſunde und den Legibus Imperüi funda -
mentalibus gemaͤße Principia Juris publici , beſ-
ſer/ als geſchehen / zu Huͤlffe zu nehmen beliebet
hhaͤtte/ ſo wuͤrde derſelbe gewiß auff ſo viele befrembd⸗
liche / und niches als ſchaͤdlicheUnordnung und

Verwirrung nach ſich ziehende / auß dem gehaͤſ⸗
ſigen Sctipto des Hyppoliti à Lapide geſchoͤpffte
alſerta ( welche jedoch durch die klare Diſpoſition

ſoer angezogenẽ Reichs⸗Conſtitutionen miteinander— — — —

wann der jenſettige Concipiſt dieſe und anderekla⸗
re Reichs Conſtitutiones , und inſonderheit die

auff eiumahl üͤber einen Hauffen geworffen wer⸗ 1707 .
den ) nimmermehr verfallen ſeyn.

Hochfuͤrſtl . Brandenburgiſche Haͤuſer ſetztenWieder
dieſen Nuͤrnbergiſthen Anmerckungen ihreGegenn ſobiges
Antnerckungen entgegen / zu beweiſen / daß derwird aber⸗

Relchs⸗Hof ⸗Rath nicht beſugt geweſen zu thun / mahls von

was von ihm in dieſer Streit,Sache geſchehen a
Und ob gleich dieſe Dinge erſt in folgenden Jah' ſſprochen—
ren nach und nach votgekommen / haben wir ſi .
hier doch zuſammen beybringen wollen / dem ge
neigten Leſer alles leichter verſtaͤndlich zu machen

und ihn des verdrießlichen Hin und Wieder⸗Su⸗
chens zu uͤberheben . Der Hiſtoriſche Erfolg der
Controvers uͤbers Zollweſen ſoll doch / der Zeit
nach / an ſeinem Orte erzehlet werden . Es wa⸗

ren aber angeregte Brandenburgiſche Gegen⸗An⸗
merckungen dieſes Inhalts :

3
Es haben die Hochfuͤrſtl . Brandenburgiſ .Haͤn Wäsee

ſer / Culm /und Onoltzbach / nicht ſonder Be⸗ 25 „als
frembden wahrnehmen muͤſſen / was der Rathzu wolle man
Nuͤrnberg ohnlaͤngſthin fuͤr ein lolennes Impreſ⸗ Kayſerl.
ſum wider ſelbe / in der bekandten ZollSache / Majeſt .
unter der Hand beym hochloͤbl. Reichs⸗Convent darorität
diſtribuiren laſſen / worinnen er nicht allein unter· ſchmaleꝛn

/3 0 8 „ abgelehnt .nimmet / hocherſagte beyde Hochfuͤrſtl . Haͤuſer /
auffs alleraͤuſſerſte bey Kayſerl . Majeſt . zu verun⸗
glimpffen / und als ſolche vorzuſtellen / die denen
Kayſerl . allerhoͤchſten Prærogativen zunahe tret⸗
ten / und gar der Kayſerl . Andung Werth waͤren f
ſondern ſich auch noch nicht entbloͤdet / den bekand⸗
ten Relchs . Schluß vom 14 . Julii 1706 . und folg⸗
lich alle Vota der Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤn⸗
de / woraus derſelbe gemacht worden / wie er in
Theſi ſua generali ſautet / mithin iplum Statuum

Jus ſuffragii in caſibus , adminiſtrationem Juſti -
tiæ concernentibus zu ſyndiciren und ſugilliren /
und ſolche Aſlertaeinzuſtreuen / die maniteltiſſime
zu nichts anders abnlehlen als zwiſchen Haupt und
Gliedern im Roͤm. Reich hoͤchſtſchaͤdliche Jalou - ·
ſien anzurichten / damit unter ſolchem Faveur er
nur die gruͤndliche unpartheyiſche fernere Unterſu /
chung der Zoll⸗Sachen vor dem hochloͤbl. Vilita⸗
tions - Convent , und in ſeiner Maaß ſo weiter vor
dem Kayſerl . und des Reichs Cammer⸗Gericht /
ablehnen und ſeinen erſchlichenen Vortheil be⸗

haupten moͤge . Wer das Nuͤrnbergiſche Scri -

ptum unpartheyiſch beleuchtet / wird die Wahrheit
deſſen / was hier geſagt iſt / gar leicht erkennen .
Man ſuchet zwar dieſes Abſehen darmit zu verde⸗
cken / daß man dem Schein nach / allein den Con -

cipientien der Repræſentationis Juſtitiæ zu Halſe
gehet / und dem alle Schuld gibt / auch die Kay⸗
ſerl . Ungnade und Andung zuttehen will ; aber die
Decke iſt leicht abgezogen : Denn es iſt gar zube⸗
kandt / daß Fuͤrſten in thren Angelegenheiten die
Feder nicht ſelber fuͤhren können / ſondern ſich ih⸗
rer Raͤthe und Diener gebrauchen muͤſſen / daß
auch / wann jemand auff eines gnaͤdigſten Befehl
etwas auffſetzet / ſolches hernach dem Conſilio der
Raͤthe zur Cenſur uͤbergibt / dieſe es der Herr⸗
ſchafft unterthaͤnigſt vortragen / mit dero Genehm⸗
haltung nach befinden etwas ab⸗oder darzu thun /
und darauff die Sache un ter Fuͤrſtl. Hand und

Slegel expedirt / oder ſonſten aus Fuͤrſtl. Verord⸗
eee —
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Kayſerl .
Reichs⸗

Hofrath
mit Kayf .
M . ſelbſt
nicht zu
confundi -

ren .

Ob Cam⸗

66 Beſchreibung
ming hervor gegeben wird / der Concipient in kei⸗

ne Verantwortung gezogen werden kan / ſondern
der gnaͤdigſte Principal alles ſein eigen machet .

Und wann dieſes nicht waͤre / wuͤrden Fuͤrſten
und Hn. ſchlechtbedient ſeyn / und ſich wentg fin⸗

den / die auff ihre eigene Gefahr die Fuͤrſtl. Jura

verfechten wollen . Welche Bewandnuß es dann

auch mit der Stadt Nuͤrnberg ſelber hat. Wann

man mit dem Concipiſten thres inlolenti ſcripti
zu thun haͤtte/ wuͤſte man wohl / wie man den⸗

ſelben / da man ihn irgend wo antreffe / zu beſ.

ſerer Beſcheidenhelt und geziemenden Reſpect an⸗

weiſen wolte . Nachdem man aber nicht mit dem

Nuͤrnbergiſchen Concipiſten , ſondern dem Rath
zu thun hat ; ſo koͤnnen die Hochfuͤrſtl . Haͤufer
leichtlich vindiciren / was zu deren Verun⸗

glimpffung von jetztermeldtem Rath latis maligna
mente ausgeſtreuet werden wollen : Indem fuͤr

ihrer Kayſerl. Maj . und des Reichs Dienſten die

Durchl . Haͤuſer Gut und Blut mehrmalen / auch

noch in dieſem Krieg / willigſt auffgeopffert / und

dadurch von Ihrer unverbruͤchlichen allerunterthaͤ

nigſtenDevotion gegen allerhoͤchſtbeſagte Kayſerl .
Maj . und wie weit Sie alieniret ſeyn / Deroſelben

gerechtſamen brærogativen in dem geringſten zu

nahe zu tretten / beſſere und lolidere Proben ge⸗

geben / als daß bey Deroſelben die Nuͤrnbergiſche

Auflagen eintgen Ingrels finden ſolten . Eine an⸗

dere Finte mehrbeſagten Raths / der Branden⸗

burgiſchen unſchuldigen Vertheidigung eine

Schwaͤrtze anzuſtreichen / iſt / daß Sie Ihro

Kayſerl . Maj . mit Dero Reichs ⸗Hofrath con⸗

ſundiren / und die Leute gern bereden wollen / ob

waͤre dasjentge / was man etwa wlder dleſen be⸗

ſchwerl . anfuͤhret / ſo gleich wider Ihro Kayſerl .
Maj . ſelbſtengeredet .

Es iſt aber ntemand der nicht wiſſe / daß dazwi⸗

ſchen ein großmaͤchtigerUnterſcheid ſeye : Ob ſchon

Ihro Kayſerl . Maj . die Juſtitz durch Dero hoch⸗
lobl . Reichs⸗Hofrath adminiſtriren laſſen / dann

ſolches geſchtehet auch durch das Kayſerl . und des

Reichs Catnmer⸗Gericht ; dennoch ſeynd zu al⸗

ten / und dieſen Zeiten Beſchwerden wider daſſelbe

eingebracht worden / ohne daß noch jemand auff
den Nuͤrnbergiſchen Witz gekommen waͤre / ſol⸗

ches fuͤr einen Eingriff in die Kayſerl . Prærogati⸗
ven auszuſchreyen .

Man hat nicht noͤthig/ uͤber die Frage / ob

mergericht das Kayſerl . Cammer⸗Gericht / ſo Maximilia -

was neu ⸗nus I . An . 149 J. angeordnet / ein gantz neues /
es ? oder /
das alte

Foſſecofgeri
ſey ?

oder aber das alte Kayſerl . Hof⸗Cammer⸗Gericht
ſey ? ( wie der Nuͤrnbergiſche Schmeichel ⸗Geiſt

t ſich pro defenſore der erſten Meynung aufſwirfft )
ſich einzulaſſen ; man kan ihn deßhalb ad Joh .
Deckherri vindicias Juris Cam . 1. 4 . n. I . 2 . ver⸗

welſen / und uͤbrigens die Sache dahin geſtellt
ſeyn laſſen .

Dann geſetzt auch der gegenwaͤrtige hochloͤbl .
Reichs ⸗Hofrath waͤre der alte Reichs⸗Hof / ſo
glebt eben die alte Reichs ⸗Ordnung / ſo Kayſer
Fridericus II . mit Vorwiſſen und Conſens der

Staͤnde 1236 . auffgerichtet / den Unterſcheid
zwiſchen der eigenen Erkandniß Ihrer Kayſerl .
Maj . und der Erkandniß des Reichs Hof⸗Richters

8
5 7

Cammer⸗Serichts ⸗Geſch.
klar an den Tag . Dann alſo redet das 24 . Capi ,
tel derſelben von dem Reichs⸗Hof⸗Richter :

Wir ſetzen auch daß des Reichs Hof habe einen

Hof⸗Richter / der ein freyer Mann ſey / der auch

an dem Ambt zum minteſten ein Jahr bletben muß /
aber ſich recht und wohl behielt / der ſoll alle Tag zu

Gericht ſitzen / ohne die Sonntag und heil . Taͤge/
die Leut richten / die ihm klagen von allen Leuten/
ohne Fuͤrſten und andere hohe Leute ; wo es gebet
an thre Leibe / oder an ihr Recht / oder an ihr
Erb / oder an ihre Ehre / das wollen wir ſelber
richten .

Wann dann der jetzige Kayſerl . Reichs⸗Hof⸗
Rath das alte Reichs⸗Hof⸗Gericht iſt ; ſo iſts
dann ein anders / wann Ihre Kayſerl . Majeſtaͤt

ſelber etwas richten z ein anders / wann der Kayſ⸗
Reichs⸗Hofrath es thut .

Wie nun Ihro Kayſerl . Maj . ſelber zu richten

pflegen / ſolches zeigen die Exempla vor und nach
Friderico II . und łan in Electis Juris publici cu -

rioſis c. i . mit mehrern erſehen werden ; dienet

auch daher die Aurea Bulla Imperat . Caroli IV .

darinnen Ihro Kayſerl . Maj . die Hn . Burggra⸗
fenzu Nuͤrnberg / in der Fuͤrſten⸗Wuͤrde beſtaͤttl⸗

gen / und unter andern alſo reden : Et nomina -

tim , quod poteſtatem habeant urggravii ) cum

Imperĩi ſacri Principibus , ad invenire , definire

& dare Juris Sententias , ſuper omnibus cauſis

& negotiis , ſive Corpus , ſive res conſpiciant vel

honorem , & hoc in Imperiali Curia , vel alibi ,

ubicunque continget Principes præſidere Judiciis
vel loco ſcabinorum .

Wie weit aber ſolches bey jetzlgem Statu Imperii
noch Statt finden ſolle oder koͤnne / hat man nicht

mit dem Rath zu Nuͤrnberg gleiche Vermeſſenheit
zu decidiren / ſondern uͤberlaͤſſites denen / welchen

es zuſtehet .
Indeſſen wuͤrde es mit Churfuͤrſten/ Juͤrſten

und Staͤnden ſehr weit gekommen ſeyn / wenn

Ihnen nicht mehr erlaubet ſeyn ſolte / cum legi⸗
bus & actis publicis zu reden / und ihr Anltegen
an Dero Hn . Mit ⸗Staͤnde zu bringen . Das iſt aber

alles / was die beyden Hochfuͤrſtl . Haͤuſet gethan
haben / ſie haben in ihrer repræſentatione Juſtitiæ
in ſubſtantia nichts anders behauptet / als daß/
wie Ihro Kayſerl . Maj . in regimine Imperii cum

Conſenſu Statuum in omnibus negotiis Imperii
liberum Jus ſuffragii haben ; alſo ſolches
auch in adminiſtranda Juſtitia ſtatt finde / wenn

etwas darbey vorfalle / ſo in denen Conſtitutioni -

bus Imperũ noch nicht determinirt / oder da die

höͤchſte Reichs ⸗Gerichte denenſelben nicht gemaͤß
verfahren .

Solche Concurrenꝛ der Staͤnde in puncto Ju⸗
ſtitiæ iſt in Conſtitutionibus & praxi perpetua

Imperũ von allen Zeiten her offenbarlich gegruͤn⸗
det / alſo daß an dieſem perquam ſano Principio
niemand als der Rath zu Nuͤrnberg zweiffeln kan .

Dann daß der Punctus adminiſttandæ Juſtitiæ
kein Negotium Imperii ſey / muͤſſen die Nuͤrn⸗

berger Kinder / aber nicht verſtaͤndige Leute ſagen .
Sie muͤſſen erſt alle Pallus die von Juſtitz⸗Sachen
handeln / aus den Reichs⸗Abſchieden & ex ipla
pace Woeſtphalica auskraßen koͤnnen / wie nicht

Welm⸗
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Jura ſta .

tuum

werben /
guch qua
admini -
ſtratio·

nem ju -
ſtitiæ ,
aſlerirt .

Und ge⸗
folgert /
daß ſich

ge in der

Juſtitz
Cravirte
Staͤnde

wenden

moͤgen .

an Selbi⸗Parthey ⸗Sachen / wann ein oder anderes hoͤch⸗

Cammer⸗Gerichts⸗Geſch .

Acta : Wann ſie dieſe ein wenig nachzuſehen die

Muͤhe nehmen moͤgen/ ſo werden ſie laniora

principia faſſen .
Es iſt damit nicht ausgemacht / daß man eln

und ander Privat - Scriptum anfuͤhret und heraus

ſtreichet / das etwan der Nuͤrnbergiſch . intrelſirten
Schmeicheley favoriliret . Die Acta publica
muͤſſen hierinn Maaß und Zlel geben. Wann

man nun ſolche anſehen und mit der Fuͤrſtl. Bran⸗

denburgiſch . repræſentatione Juſtitiæ vergleichen
will / ſo werden ſich in denenſelben gar viele dergl .
Aſſerta finden / ohne daß noch jemanden / als nur

dem Rath zu Nuͤrnberg geraumet haͤtte/ daß da⸗

durch denen Kayſerl . Prærogativen zu nahe getret⸗

ten / vielweniger daß etwas beg angen waͤre / wo⸗

wider die Kayſerliche Andung zu excitiren

ey .
Es iſt ja eine gantz bekandte Sache / daß auch

alle diejenige Verordnungen und Reichs⸗Satzun⸗

gen / welche die Adminiſtration der Juſtitz con⸗

cerniren / von den Roͤmiſchen Kayſern mit Chur⸗
fuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnden des Reichs ver⸗

glichen / errichtet und zu ihren Stand und Kraͤff⸗

Denckwürdiger Geſchichte .
—

wenger ſo viele Prorocolla und darinn befindl .

ten gebracht werden : geſtalten dem aus Haupt

und Gliedern beſtehenden Reichs / Corpori ſo wohl
in Reichs und Staats ⸗als Juſtitz Sachen / die

geziemende Auffſicht zukomimt / und es gar ein leich⸗

tes waͤre/ per Special· Demonſtrationes zu bewei⸗

ſen / daß beyde hoͤchſte Reichs⸗Gerichte / mithin
der hochloͤbl. Reichs ⸗Hofrath / ſowohl als auch

das hochloͤbl . Kayſerl . und Reichs Cammer⸗Ge,
richt / auff erſtbemeldtes geſamtes Corpus des

Reichs / gebuͤhrend zu reſpiciren habe / wo nicht

die Sache an · und vor ſich gantz ohnverneinlich / und
ſchon in andern Faͤllen klar dargethan worden waͤ⸗

re / daß Ihro Kayſerl . Maj . als dem unleugbah⸗
ren hoͤchſten Haupt / und mit deroſelben denen

Staͤnden des Reichs / als deſſen vornehmen Glie⸗
dern / in Corpore eine ſupereminente Jurisdi -
ction , oder obere Macht uͤber die beyde hoͤchſte
Reichs⸗Gerichte competire ; woher dann auch

ruͤhret/ daß Ihro Kayſerl . Maj . mit und neben

denen Staͤnden eine Sache von der Cammer avo -

ciren koͤnte / wie erſt neulich mit der Wigandi⸗
ſchen geſchehen .

Damit man aber in ſeiner ſo cyidenten Sache

ſich ohne Noth nicht auffhalte / ſondern zu dem

Haupt⸗Zweck naͤhere/ daß nemlich in Jnſtiß · und

ſſes
Gericht aus ſeinen in denen Reichs⸗Geſetzen

und der Ordnung ihme geſetzten Schrancken ſchrei⸗
tet / weiter greiffet / und ſich ſolcher Dinge an⸗

maſſet / die in den Reichs undamental - Geſetzen
noch nicht decidirt ſind / und dadurch einen um

Kayſerl . Majeſt . und das Reich wohlverdtenten
Stand / auff ungleiches Anbringen eines andern
Conſtatus , mit harten und widrigen / ja der an

einem andern Gertcht noch unentſchieden han⸗
genden Haupt ⸗Sache præjudicirlichen / und wohl
gar unredreſſirlichen Proceduren , wie in diſſelti .
ger juͤngſten Comitial Vorſtellung / und in

dem darbey allegirten Schreiben acl Auguſtiſſi -⸗
mum von diſſeitigen Zoll⸗Sachen klar gewieſen
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worten / beſchweret / der freye Kecurlus ad Co -

mitia offen ſtehe ; ſo will man in genere etwas we⸗

niges von der Praxi dieſer auff den jeweiligen
Reichs⸗Taͤgen / von einem und andern Reichs⸗
Stand ſich geaͤuſſerten Zuflucht / per Exempla
anfuͤhren ; woraus ſich leicht ergeben wird / daß
hiebevor und auch in juͤngern Zetten ſothaner Re⸗

curs vor eine ſo unrechtmaͤßige Sache gar nicht

angeſehen worden / wie es dermahlen denen Hoch⸗
fuͤrſtl. Brandenburgiſchen Haͤufern / thetls von

ihrem Gegentheil / theils von dem hochloͤbl. Reichs⸗

Hofrath ſelbſt / in einem Concluſo de dato 16 .

Oct . 1708 . auf das am . May ſelbigen Jahrs an

Kayſerl . Maj allerunterthaͤnitzſt⸗erlaſſene Schrei⸗

ben / folgenden Inhalts :
Man laͤſſet den zum Reichs⸗Convent in Ju⸗

ſtitz Sachen wider die Reichs ⸗Conſtitutiones ge⸗
nommenen Kecurs ohngehindert bey dem ſtarcken
Lauff des allhier behangenen Proceſſus , ausgeden⸗
tet werden will .

Man uͤberlege nur folgende Exempla , ſo wird

ſich die Warheit dieſes Vorbringens klar genug

begeben.
Als Anno 164r . den 23 . May ( 6. Junii ) ad

inſtantiam der Stadt Hamburg deliberirt wurde /
ob an das Cammer⸗Gericht geſchrieben werden

ſolte / mit dem angedroheten Bann wider jetzt⸗
gedachte Stadt noch einzuhalten / und ob es per
modum interceſſionalium oder Inhibitoriatum

geſchehen ſolte ? widerriethe Bayern die Inhibi⸗

torias unter andern aus dieſer Urſach : ( an wel⸗

cher man doch dißfalls keinen Theil nimmet ) das

Cammer⸗Gericht haͤtte mit Ihrer Kayſerl . Maj .
concurrentem Jurisdictionem ; parem autem in

parem , non habere Imperium , alſo Ihro Kayſ .
Maj . nicht wohl inbibiren koͤnten.

Oeſterreich / ſo auff eine Inhibition auſſtrung /
war mit darbey / und ließ ſich nicht einfallen/ die⸗

ſes pro crimine , nach jetzlger Nuͤrnbergiſcher Art /
anzugeben / ſondern beantwortet es den folgenden
31 . May ( 10. Junii ) mit dieſen Worten : Und

wenn Ihre Kayſerl . Maj . mit und neben denen

Reichs⸗Staͤnden ſolten Macht ; haben / denen
Cameralibus Ordnung und Maaß zu geben/ ſo
waͤren ſie Goͤtter und nicht Menſchen / und waͤ⸗
ren die Camerales nicht mehr als ihrer RKayſ. Maj .
und des Reichs Diener / Adminiſtratoresrei alie -

næ , welche demjentgen / was ihnen vom gantzen

Reich angedeutet wuͤrde / nachzukommen ſchuldig
waͤrenz und waͤre ein anders / wann dergl . Inhi⸗

bition oder Schreiben von Kayſerl . Maj . alleinz

ein anders / wann es zugleich mit und neben denen

Staͤnden abgegeben wuͤrde. Wer mehr davon

leſen will / kan des Londorp . Act . publ . Tom . V.

P. 341 . ſeq. & p. 3 56. nachſchlagen . Das war

nun auch eine bloſſe Parthey ⸗Sache / und nie⸗

mand hat vor ſtraffbar oder der Kayſerl . Majeſt .
Jurisdiction zu nahe gehalten / folche vor das

Reich zn zlehen. Ja man hat mehrmahls ad pro⸗
tocollum oͤffentlich Beſchwerde gefuͤhret / wann

etwa ditlicultiret werden wollen / es waͤre allhier

keln locus Judicii , und koͤnte man auch nichts

cognoſcendo thun / ſo hat doch Halberſtadt ſeinem
vortgen folgender Geſtalt inhæriret : Ob gleich

J2 alhter
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allhler kein Locus judicii waͤre; ſo haͤtte dannoch

dasjenige / was er vorhin gemeldet / darinn ſein

Fundament , daß Kayſerl . Majeſt . und die Staͤn⸗
de Legislatores waͤren / und dannenhero auch arn

beſten und gewiſſeſten ihre Leges interpretiten und
urtheilen koͤnten / ob denſelben gemaͤß judicirt

worden ? dergleichen Dinge gehoͤrten gar nicht vor

die Staͤnde / wolte es mit Stillſchwelgẽ vorbey gehen

laſſen / aber endlich rathſam ermeſſen / dergleichen

Befugnuß und Recht ausdruͤcklich ſo viel ihn be⸗
treffe / zureſerviren / und mit nichten ſeinen gnaͤ⸗

digſten Herren etwas zu vergeben.
Und als Oeſterrelch ferner inſiſtirte :

Der Reichs⸗Tag waͤre nicht deßwegen außge⸗

ſchrieben / daß man allhter Leges expliciren / ver⸗

andern / neue machen / oder der Gerichts⸗Haͤndel

ſich annehmen wolte ; was bey den hoͤchſtenGerich

ten anhaͤngtg/ muüͤſte auch billich beydenſelben und

der Juſtit ihr Lauff gelaſſen werden .

Ferner behauptete Halberſtadt das dene Staͤnden
competirende jus mit folgenden : Man laſſe diſſelts
den hoͤchſten Gerichten das Ihtige / wolle aber

auch das Seintge / und was denen Staͤnden ge⸗

buͤhre / beybehalten / und ſey bekandt⸗ daß Expli -

catio legum alia authentica , alia doctrinalis ſey :

koͤnte niemand einen Legem beſſer expliciren / als

der ihn gemacht / und das waͤre explicatio au -

thentica , ſo denen Staͤnden und Kayſerl . Majeſt .

ob ſie gleich kein Urtheil ſprechen / gebuͤhrte: Und

muͤſte er dißfals an ſeinem Ort dle Nothdurfft re -

ſerviren / denn dieſes ſeye der Staͤnde Recht :

Man ſolte die alte Relchs⸗Acta nachſchlagen / da

werde ſich finden / daß dergleichenDinge vorkom⸗
men / und waͤre auch darzu der Supplications⸗

Rath ( ſo er / laut Protocolls zu Anfang des

Reichs⸗Tags anzuordnen erinnert ) mit beſtellet

worden . Ja / Kayſerl . Majeſt . auch Churfuͤr⸗

ſten und Staͤnde waͤren Keviſores der geſprochenen
Urtheile / und koͤnten ſolche retormiren . So ſey

auch das Cammer⸗Gericht von den Staͤnden be⸗

ſezt : Und wer die Muͤhe nehmnen will / nur die

Acta dieſes gegenwaͤrtigen Reichs · Tags ein wenig

nachzuſchlagen / wird eine Menge der darauff vor⸗

gekommenen Juſtitz⸗Sachenfinden .

Die recentiſſima Exempla von Wuͤrtzburg
contra Wigand ; worbey Ihro Kayſerl . Majeſt .

den Wuͤrtzburgiſchen Recurſum ad Comitia , als

ein auff die Conſequent begründetes gemeines

Gravamen ſelbſt approbirt haben / und von Muͤn⸗

ſter contra Erb⸗Mannos , welche Sache Ihro

Kayſerl . Majeſt . durch ein Commiſſions - . Decret
am 25 . Aug . 1705 . ſelbſten ad Comitia zu einem

05
„ Gutachten gebracht / liegen am hellen

age .

Es iſt auch bekandt die Appellations · Sache der

Fuchſen von Bimbach Gebruͤdere / wider Philtyp

Gaſton von Wolffsthal . Dann ſind noch viele

gandere / als die Chur⸗Coͤllniſche Beſchwerden in

Sachen Caſpar Dieterich von Plettenberg / con⸗

tra deſſen Bruͤder / wegen eines Ficlei - Com -

miſſi in denen ſogenandten Lehenhaͤuſiſchen Guͤ⸗

tern : die Falckenhaglſ . Falckenſteiniſ . Solmſiſ⸗
modo Koͤnigl. Preuſſiſche contra Bentheim⸗

Limburg / die Grafſchafft Tecklenburg betreffend :

Beſchreibung Cammer⸗Gerichts⸗Geſch .

Naſſau⸗Saarbruͤckiſche / Sachſen⸗Gothiſche /
Graͤfl. Caſtelliſche contra die ReichsRitterſchafft
in Francken / die Wuͤrtenbergiſche contra die Rit⸗

terſchafft in Schwaben / Naſſauiſche gegen die

Mittel⸗Rheiniſche Ritterſchafft / Heſſen⸗Caſſeli⸗
ſche wegen Rietberg / Heſſen⸗Darmſtaͤdtiſche con⸗

tra die Wetterauiſche Ritterſchafft das Buſecker⸗

Thal belangend / in aller Gedaͤchtnuß .
Auch iſt es noch eine ſo uͤberaus verjaͤhrte Zeit

nicht / da allhier in Commitiis in Cauſa Orten -

burg . contra Bayern ein Ausſpruch gemacht wor⸗

den : vid . Acta Ortenburgica p . 13 1. n. 5. P. 160 .

n . 10 . p. 170 . n. I2 .

Nach dieſen ſanis in jure & facto offenbahr ge⸗

gruͤndeten Principiis , welche die Staͤnde je und

alleweg geheget / und ſich deren zu Behauptung
ihrer Gerechtſamen ungeſcheut gebrauchet / haben
die Hochfuͤrſtl . Haͤuſer Brandenburg ⸗Culmnund

Onoltzbach / auch judicirt , daß noch ſo vielmehr
in hoc caſu Juſtitii Cameralis , Churfuͤrſten/ Fuͤr⸗

ſten und Staͤnde befugt geweſen / zu deliberien /
und Kayſerl . Majeſt . geztemend an Hand zu geben/
wie es inzwiſchen und biß zu wieder Eroͤffnung des

Cammer⸗Gerichts mit denen daſelbſt hangenden
Sachen / zu halten ſey / und ehe Kayſerl . Majeft .
ſich mit thnen daruͤber ein gewiſſes verglichen /

dero hochloͤbl . Reichs⸗Hof⸗Rath nicht Macht ge⸗

habt/ propria Authoritate deren Cognition vor ſich
zu ziehen .

Und dieſe Theſin haben Churfuͤrſten / Fuͤrſten
und Staͤnde / nemine contradicente , indem be⸗

kandten Reichs⸗Gutachten / vom 14 . Julii 17086 .

ipſo facto agnoſcirt und feſt geſtellt / auch in ihren
Votis den S. 166 . des letzten Reichs⸗Abſchiedes /
und 5. 41 . der Kayſerl . Wahl⸗Capitulation ſelber
drauff applicirt . Ja / es haben Ihro Kayſerl .
Majeſt . hoͤchſtſeeligſten Andenckens ſelber ſolche
voraus geſent / da dieſelbe occaſione deß durch den

Frantzoͤſlſchen Krieg verurſachten Juftiti zu

Speyer / u. beſagten Commiſſione·Decretivom 22 .

Julii 1689 . den Caſum an das Reich gebracht /

und ein Gutachten daruͤber verlanget / alſo ſelbſt
allerrechſt erkennet / daß die Status von dergleichen
in puncto adminiſtrandæ juſtitiæ tempore juſtitiĩ

zu machen ſeyenden Verordnungen nicht auszu⸗

ſchlieſſen / wie die jetige Nuͤrnbergiſche erronea

principia an Hand geben wollen . Welches auch
der hochloͤbl . Reichs ⸗Hof⸗Rath wohl begreifft /
wann er in dem auff das vorbenandte Concluſum

vom 14 . Julii erſtatteten allerunterthaͤntgſten Be⸗

richt ſeine Befugnuß in racito Conſenſu Imperii
und vorigen Exemplis gruͤndet,

Und was das meiſte iſt / ſo remittiren jeßt glor ·
wuͤrdigſt regierende Kayſerl . Majeſtaͤt beſage
Commiſſions - Decrets vom 14 . Nov . 1706 . die

Sache ſelbſt ans Reich / zur nochmahligenUber⸗
legung aller Umſtaͤnde / und Vergleichung eines

beſtaͤndigen Reichs⸗Gutachtens .
Deſſen ungeachtet traͤgt der Rath zu Nuͤrnberg

keinen Scheu / ihnen allen ins Angeficht zu wider⸗

ſprechen / Churfuͤrſten/ Fuͤrſten und Staͤnde von

aller Concurrentz in adminiſtratione juſtitiæ aus⸗

zuſchlieſſen / und wohl gar Ihre Kayſerl . Majeſt .

zu weiſen / worinn ihre hoͤchſte Prærogativen beſte·
hen /
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hen / und ſie zu beſſerer Vertheidigung derſelben/
durch Kayſerl . Andung zu excitiren . Bey wel⸗

cher Dreiftigkeit kein Wunder iſt / daß offterwehn⸗
ter Rath auch der Hochfuͤrſtl . Haͤuſer bonam fi -

dem in allegandis Conſtitutionibus Imperii ſu -

ſpect machen will / wodurch er aber nichts / als

ſuum non ſatis bonum judicium an den Tag ge⸗

leget hat . Dann wann ihm die ſo groß gedruckte /
und mit einem NB . noch darzu bemerckte Worte

zu ftatten kommen ſolten / muͤſte er liquidò erwie⸗

ſen haben / daß der Caſus Juſtiti eines von denen

in den Reichs ⸗Satzungen und gegenwaͤrtigerVer⸗

ordnung ſelbſt zugelaſſenen Rechts⸗Mitteln ſey.
Die Regul iſt : Es ſollen in Cauſis ooram Camera

pendentibus von anders her keine Verordnungẽ ze⸗

ſchehen : die Exception iſt : Niſi in caſibus per -
miſſis .

Ob nun das Juſtitium unter den Faͤllen ſey/
woruͤber dem Reichs⸗Hof⸗Rath propria Authori -

tate , inconſulto Imperio & una parte contradi -

cente , Verordnungen zuertheilen / in den Reichs⸗
Satzungen erlaubt ? das iſt die Frage / deren
affirmativam der Rath zu Nuͤrnberg zwar

amplectirt / aber mit weniger dann nichts be⸗

weiſet ; vielmehr erhellet aus kurtz vorher allegir⸗
ten Kayſerl . Oommiſſions - Decretis Sonnenklar /
daß dieſes noch kein Caſus in legibusdeciſus ſey :
dahero Blumius und andere / die in §. 166 . des

letzten Reichs ⸗Abſchieds enthaltene Limitation ,
de Avocatione cauſarum ad Cameram non per -
tinentium und de Reviſione verſtehen : Und die

vom Rath zu Nuͤrnberg angezogene Reichs⸗Ab⸗
ſchiede betveiſen juſt das Gegentheil deſſen / ſo er
daraus erzwingen wollen : dann an ſtatt ſie denen

Reichs⸗Staͤnden alle Concurrentz in ereignenden

Cameral-Stillſtaͤnden abſprechen ſollen / ſo erhel ,
let eben auß dem / daß es Reichs⸗Abſchiede mithin
cum conſenſu Statuum errichtete Conſtitutiones

ſeynd / daß uͤber die darinn enthaltene Faͤlle und

Verordnungen mit denen Staͤnden communici⸗

ret / und mit ihren Belieben es in dle daſelbſt be⸗
merckte Wege geſtellet worden .

Nuͤrnberglſchen Aſſerrorum klar zu Tage lieget ;
alſo ſtellet man diſſeits Churfuͤrſten / Fuͤrſten und

Staͤnden anhelm / wie ſie es anſehen wollen / daß
nun ein Stadt⸗Rath aufftritt / und ihnen ihr 4

primis Initiis Regni Germanici beſtaͤndtg herge⸗

Llenthalben ſetzte es hier viel Schwiertg⸗
keiten / auch / beſonders in dieſem Jahre /

Ungele⸗ da der Krieg widet Franckreich und Ad -

hærenten an ſo manchen Orten fortzu⸗
noch von ſetzen / das Pohlniſch⸗Schwediſche Weſen / und

der Auffenthalt des Koͤntgs in Schweden binnen
Sachſen · dand ein gewaltiger Stein deß Anſtoſſes /
uͤber dieſes alles das Feuer innerlicher Unruh in

ingarn noch gar nicht zu daͤmpffen war / ſonder⸗
lich weil nicht Waſſer / das heiſt / nicht Volck
und Geld gnug vorhanden war / daſſelbige mit
Nachdruck zu leſchen / da es ſich durch andre lin⸗
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braͤchtes Univerſale Jus liberi luttragii , wie in
omnibus negotiis Imperii , alſo auch inſonderheit
in iis , quæ Adminiſtrationem Juſtitiæ concer -

nunt , & vel niaximè in Caſu Juſtitii , in Zweif⸗
fel ziehen/ und ſo viel an ihm iſt/ benehmen will ; und

was von einem ſolchen Stand zu halten ſeye / der

um ſeines eingebildeten gegenwaͤrtigen Privat⸗Nu⸗

tzens willen / ſolche der getneinen libertati Statuum

præjudicirliche Dinge anzufuͤhren / kein Beden⸗
cken traͤget/ da ſich doch der Statuum nothwendi⸗

ge Concurrentz bey allen und jeden in ſumma re⸗

rum ſich ergebenden Statibus , ſie moͤgen auch ein

periculum in mora mit ſich ſuͤhren / mithin or⸗

dentliche oder auſſerordentliche und nur proviſio -
nal· Mittel erheiſchen / gnug legitimiren / und ex

rerum geſtarum ſerie el welſen laͤſt / wie ein ſol⸗
ches / ſo es die Nothwendigkeit erforderte / auß
denen Reichs⸗Conſtitutionibus , nahmentlich auß
der Reformat Kayſers Friderici zu Franckfurt de

Anno 1442 . auß der Conſtic . vom Land⸗Frieden
de Anno 1495 . auß dem Deputations : Abſchied
de An . 1570 . item de An . 15 12 . §S. Wo aber der

Handel / und §. ob ſich mieler Zeit / in Frledbruchs ·
und Beſehdungs⸗Sachen ꝛcgnug angewieſen wer⸗

den koͤnte / ſo daß auch ſelbſt die ehemahlige An⸗
ordnung eines Reichs⸗Regiments zum Beweiß
der Staͤnde Concurrentz in Noth⸗Sachen mit an⸗
dienet .

Und obwohl Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤn
de ſelber lhre Competenß ohne diſſeitiges erinnern

wiſſen / und zu verwahren unermangeln werden ;
ſo iſt man doch gezwungen geweſen / ein wenig ans

Keecht zu ztehen / wie Nuͤrnberg contra ſana prin⸗
cipia juris publici ſich offenbarlich verloſſen hat/
damit der Rath ſich nicht bey ſich ſelbſt ktzeln doͤrff⸗
te / daß er denen Hochfuͤrſtl. Brandenburgtſ . Haͤu⸗
ſern eines angehaͤngt und ( wie man zu ſagen pfle⸗
get ) das Maul geſtopfft habe.

Man iſt auch von Ihro Kayſerl . Majeſt . aller⸗
gerechteſtem Gemůͤthe voͤlllg verſichert / daß dieſel⸗
be dasjenige von beyden Hochfuͤrſtl . Brandenbur⸗
giſ . Haͤuſern nicht in Ungnaden annehmen wer⸗
den / was ſie ſelbſt verſchiedenen andern Statibus

gantz mildeſt verſtattet / und denen den Weg dar⸗

zu in Comitiis allergnaͤdigſt eroͤffnet / auch was
vlele andere hohe Staͤnde bißhero / zum Theil nicht
ohneerſprleßlichen Ettect , practicixet haben ꝛc ic .

dre Mittel / ſo ein als ander Seits / nicht tilgen
laſſen wolte . Wir haben voriges Jahr den Ge⸗
neral Stahrenberg in denen Winter · Quartteren /
den General Rabutin aber in denen Siebenbuͤrgt⸗
ſchen Gegenden verlaſſen / von dannen er herbey
und dem Stahrenberg zu Huͤlffe kommen ſollen /
umb geſamter Hand noch was fuͤrm Winter wie⸗

der die Malcontenten unternehmen zu koͤnnen/ ſo
ſich aber nicht thun laſſen wollen / well gedachter
General Rabutin durch andre Unternehmungen
und Zufaͤlle auffgehalten worden / die wir hier
noch nachzuhehlen haben / die Folge und Zuſam⸗

me⸗
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menhaͤngung dleſer betruͤbten Troublen deſto richti

ger darzulegen .
Er hatte bey ſelner Zuruͤckkehr aus Siebenbuͤr⸗

gen / ſich Hoffnung gemacht Erlan zu uͤberrum⸗

peln / welches aber nicht angehen wollen ; darge⸗

gen ihm Kundſchafft zukommen war / daß das

wichtige in der Malcontenten Gewalt verfallene

Caſchau nur mit 600 . Mann beſetzt ſeyn wolte /
welcheser / bey dieſen Umbſtaͤnden / in Geſchwln⸗

digkeit wegzunehmen vermeinte und ſeinen Marſch

dahin richtete / daß er mit dem Ausgang des Se⸗

ptẽmbris vor dem Orte ankam / welchen doch der

Berezeni , well er von des Rabutin Vorhaben

Wind bekommen / in aller Eilfertigkeit / mit et⸗

lich ooον Mann beſeßen/ aus der Nachbarſchafft
einen groſſen Vorrath hinein ſchleppen / und /
was nicht hinein zu bringen geweſen / den 27 . und

28 . gedachten Monats rund herum verheeren /
desgleichen die Vorſtaͤdte abbrennen laſſen . Nichts

deſto weniger verſuchte der General Rabutin die

Belaͤgerung / mit welcher es aber nicht fort wolte /
und in gehaltenem Kriegs⸗Rath vor gut befunden

wurde / ſie wlederum auſſzuheben / welches Nachts

zwiſchen dem 10 . und 11 . Octob . geſchehen / und

der Weg gegen Stebenbuͤrgen zu / auff die Seite
Debreczin genommen worden war / weil der

Marſch gegen die Donau / theils wegen herum

ſchwaͤrmender Malcontenten / theils wegen ſpaͤ⸗
ter JahrsZeit / theils wegenMangel des Unter⸗

halts in dem weit und breit verwuͤſteten Lande /
groſſe Schwierigkeiten hatte . Doch muſte er an⸗

getretten ſeyn / und wurde auch das ſonſt beſetzte

Zolnock von denen Kayſerl. verlaſſen / der Baron

Tige aber mit einem Detachementbeordert / die

Kayſerl . Sache in Siebenbuͤrgen in unterſtuͤßen .

Die Malcontenten verunruhigten den Kabutin

beſtaͤndig unterwegens / doch hatte er nicht nur mit

dieſen / ſondern auch / und zwar zum meiſten ⸗
mit dem Mangel und uͤblen Wetter zu kaͤmpffen /

wordurch Menſchen und Vich faſt unglaubltch lei⸗

den muſten / zumahl da es jenen auch an der Mon⸗

tur gebrach / und manche halb bloß einher ziehen

muſten . Zu Vermehrung des Ungemachs fiel
um das Ende des Wegs eine ungemeine Kaͤlte an

ſolchen Orten ein / wo alles oͤde und nichts an

ſHolkzn
finden war / da man kein ander Mittel /

ſich / nur einiger maſſen / zu retten ſahe / als / eine

Parthey Bagage⸗Waͤgen zu zerſchmeiſſen / umb

Feuer daraus zu machen / da denn / was von dem

drauff geladenen nicht fortgebracht werden konte /
im Stiche bleiben muſte / da man ſich immer naͤ⸗

hender gen Oſen zog / allwo der Commendant /
von der Herbeytunfft dieſes Corps benachrichtiget /
die wegen Eisgangs auffs Land gezogene Schlff⸗

Bruͤcke wiederum uͤber die Donau werffen / auch

es an andern Anſtalten nicht ermangeln ließ / Vieh
und MenſchenUnterhalt herbey zu ſchaffen. Den

in Oſen
21. Feb ruarii dieſesJahrs traffen endlichdieſear⸗

Akomt ſme
Lute bey Peſt ein / aber bey ſolcher Kaͤlte /

1707 .

was Ra⸗

butin ge⸗
genſie
gethan .

Der mit

groſſer
Beſchwer⸗
de aus

Sieben⸗
buͤrgen

und viel wodurch die voͤllige Anrichtung der Schiff ·Brü⸗
von Kaͤlteckeverhindert / und das Volck genoͤthiget wurde

und Man⸗ nicht nur Haͤuſer / ſondern auch das groſſe Kayſ .

gel leidet . Saltz⸗Magazin / abzubrechen / und das Holtz da⸗

von / zueiniger Erwaͤrmung / anzuwenden ; was

Beſchreibung Kayſ. Hofeu. Erblands⸗Geſch .
nur an Vorrath zu Peſt vorhanden war / wurde 17⁰⁰
alles auffgezehret / ja es langte nicht hin / die Aus ⸗
gemergelterecht zu erquicken / und nagte das Vieh
die Stangen vor Hunger ab / an welche es gebun⸗
den war / darbey leicht zu erachten / was fuͤr ein

jaͤmmerliches Anſehen allerſeits geweſen/ wie viel

von Mangel und Froſt umkommen / erkrancket /
auch an Glledern geſtimmelt worden ſind . Den

24 . dito wurde etwas Brod von Ofen aus nach

Peſt gebracht / und alles mit vieler Muͤh in die

Wege gerichtet / daß das Rabutiniſche Corps den

3. Martii ſich gaͤntzlich in Ofen befand / und 3.

Tage alldar in Stcherheit raſten konte . Der Ge⸗

neral Stahrenberg fand fuͤr gut und noͤthig dem
Stahr

Rabutiniſchen Corps entgegen zu gehen / um deſ⸗herg K
ſen beſſers Fortkommen zu befoͤrdern/ oder auch gegen ge⸗

vielleicht / in oben gemeldeter Hoffnung / in deſſen het .

Geſellſchafft etwas rechtes unternehmen zu koͤnnen .

Wie er nun ſeines Orts von Raab aus herbey

marſchierte / ſo gieng ihm der Kabutin von Ofen

aus den 7 . dito entgegen / und geſchahe folgenden
Tags die Conjunction bey Bitska / da ſich ergab /
daß die Rabutiniſche Leute der Erholung noͤthig

haͤtten / und nicht geſchickt eine neue Campagne

alſo gleich anzutretten / deswegen man ſie auch
Theil in Steyermarck verlegte / die

190
65

Da ihm

zutn Thei

ſche 6 . Regimenter aber in Bayern zu ſenden re⸗

11
5 daß ſie ſich daſelbſt thres Elends erholen

olten .

Ragocay war unter dieſen Haͤndeln anfangs 9 goeld
zu Roſenau in einer Beredung mit ſeinen Anhang entſchul⸗

geweſen / den er immer mehr auff ſeiner Seite zu vigt ſich/
beveftigen / ſich aber bey andern weiß zu brennen wegen

ſuchte / und abgewichenes Jahr / nach zerſchla⸗ noch fort⸗

genen Frledens · Tractaten / an die Hn . Staaten r
geſchrieben hatte / was wir hier dem deſer mitthei⸗ 108S.
len wollen / weil es uns nicht ehender zu Handen Staalen
kommen . Es hleß / ſeinem Schreiben nach :

Die großmuͤthige Bemuͤhungen derer Herren
Staaten / der Hungariſchen Nation einen Frieden

zuwege zu bringen / haͤtte bey Deroſelbigen billich

eine erkaͤntliche Danckbarkett erwecket ; und er⸗

griſſe er / Kagoczy , hiermit Gelegenheit in ſei⸗

nem und ſeiner Verbundenen Nahmen ſolches ver⸗

buͤndlichſt anzuzeigen . Er haͤtte geglaubet / daß

ſein Zweck/ eine gerechte und billige und Geſetz :maͤſ⸗
fige Freyheit zu erhalten / weswegen er auch die

Waffen wider Dero Unterdruͤcker und Einfuͤhrer
einer unumbſchraͤnckten Herrſchafft nehmen muͤſ⸗

ſen/ durch niemanden / als Hollund Engelland /
nachdruͤcklich geſoͤdert werden koͤnnen / indem je⸗

ne Republic den Werth der Freyheit am beſten

verſtuͤnde und zu ſchaͤtzen wuͤſte/ ſich auch beſtaͤn

dig aller ihm von GOtt an die Hand gegebenen

Kraͤfftebedienet / ſelbige zu erhalten . Die Hun⸗

garn waͤren demnach in der angenehmen Hoffnung
geweſen / einen baldigen und beſtaͤndtgen Frieden

zu ſehen / zumahl der Zeit / da ſie es mit einem

Fuͤrſten zu thun gehabt / der vor ſeine Perſon ketne

Urſach an ihren erlittenen Drangſalen geweſen/
vielmehr ihnen wiederholte Verſicherungen ſeiner

guten Neigung und Begierde zum Frieden gegeben/
dahero ſie geglaubt / daß er ihnen nichts abſchla⸗

gen ſolte .

*
Dieſer
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Kayſ . Hofen . Erblands,Geſch. Denckwurdiger Geſchichte . JIU
Dieſer Umbſtaͤnde Uberlegung hatte alles

Mtßtrauen aus ihren Hertzen verbannet / hinge⸗

gen alle Bereitwillitzkeit erwecket / die Friedens⸗

Handlungen in Gang und zu ihrer Richtigkelt zu

bringen / zumahl unter einer ſolchen Vermittelung /
die ſie vor ihr groͤſtes Gluͤck gehalten / und darbey

ſie ohnmöͤglich zu ſeyn vermeinet/ daß das Werck

nicht ſelnen erwuͤnſchten Ausgang haben ſolte. Er

faͤnde ſich aber genoͤthiget / Ihro Hochmoͤgenden
mit hertzlicher Betruͤbniß zu berichten / wie ſich
bey kaum vorgenommener Handlung alſofort an

Tag geleget/ daß man nicht etwa auff billige⸗und

beyden Theilen annehmliche Conditiones gedaͤch⸗
te / ſondern nur denen Hungarn harte Geſetze vor⸗
zuſchretben trachtete . Denn ſo bald Ihro Kayſ .
Maj . auff thren erſten Vortrag geantwortet / daß

die wichtigſte Puncte auff einen kuͤnfftigen Reichs⸗

Tag verſchoben werden wollen ; haͤtte man ihnen
keine Zeit weitre Gegen Erinnerungen zu thun ge⸗

laſſen / ſondern ſie waͤren gleich als wenn der Irte⸗
de nicht mit threm gutem Willen zu ſchlieſſen / ſon⸗
dern thnen durch Verzweiffelung an aller Huͤlffe
abzunoͤthigen ſey / von dem Kayſerl . Hofe die

Waffen wieder zu ergrelffen gezwungen worden /
da man den getroffenen Stillſtand keineswegs uͤber

den 24 . Julti erlaͤngern wollen / wie ſehr auch die

Miniſtres von Holl· und Engelland ſich darum be⸗

muͤhet / deren Vorſorge ſie nicht gnug zu ruͤhmen
wuͤſten / und deren Auffrichtigkeit ihnen dergeſtalt
bekant worden / daß ſie kein Bedencken truͤgen/
ſich auff thren Bericht zu verlaſſen / den ſie ſelbſt

ihren Prinetpaln von denen wahrhafftigen Urſa⸗
chen der ungluͤcklichen abgebrochenen Tractaten

thun wuͤrden / die ſich zerſchlagen / durch oie ge⸗

waltſame Anſchlaͤge ein und andrer aus dem Wie⸗

nertſchen Miniſterio , welches ſich darmit verdaͤch⸗
tiger / als jemahls / bey der Hungartſchen Nation

gemacht .
Dieſe achtete ſich gluͤcklich/ daß ſie den Grund

ihrer Klagen ſolchen Potentzen vorſtellen koͤnte/
uͤber deren Tugend ſich die gantze Welt verwunder⸗

te . Da auch ihre / derer Hungarn Waffen de⸗

nen Engel / und Hollaͤndiſchen einige Diverſion

oder Hinderniß gemacht ; ſo empfaͤnden ſie doch

ihrer Seits / durch ein hartes Schickſall / noch
weit mehr die betruͤbte Wuͤrckungen gedachter ſieg⸗
reicher Waffen / deren Vermittelung thnen ſchr
angenehm / thre Dapfferkeit aber eben ſo foͤrch⸗
terlich waͤre; ſintemahl ſelbige durch ihre maͤchtige
Eroberungen die Feinde Hungariſcher Nation nur

immer hochmuͤthigermachten / und ein groſſes zu

ſelbiger Unterdruckung beytruͤgen / da ihnen in

Bayern und im Reich ſonſt gebrauchte Trouppen
nunmehro uͤber den Hals gefuͤhret werden koͤnten.

Doch verlieſſen ſie ſich auff GOtt und ihre gerechte
Sache / worinnen ſie nichts als die Auffrecht⸗
haltung derer heiligſten Geſetze des Vatterlands

ſuchten .
Ragocʒy faͤndeſich mit dem aͤuſſerſten Verdruß

genoͤthtget wiederum zu etwas zu ſchreiten / ſo
ohne Vergieſſung des Bluts ſeiner Mitbuͤrger

nicht abgehen koͤnte/ da er doch ſich ſo auffrichtig/
auch mit Auſſopfferung ſeiner Wuͤrden / ge⸗

flieſſen die großmuͤthige Bemuͤhungen Ihro

Hochmoͤgenden gedeyllch zu machen / obſchon die

Untertrettung Ungariſcher Geſetze / die der Na⸗

tion an Leib und Gut zugefuͤgte Gewaltthaͤtlgtei⸗
ten / die gantze Stroͤme des Ungariſchen unterm

Kayſer Leopold vergoſſenen Bluts / die dermah⸗
lige Verachtung alles guten Erbietens zum Frieden
bey allen billign urd Ehr /liebenden Leuten denen

Ungartſchen Waffen das Wort redeten und ſie
rechtferttgten . Wie nun Ihro Hochmoͤgenden
ein tnnigliches Mitleyden mit dem Schickfall der

Ungariſchen Narion tragen muͤſten 3 jo wurden

ſie erſuchet fernerweit / und / noch nachdruͤckl.
als bißher geſchehen / felbiger / bey denen groſſen
Ihr zur Ungebuͤhr zugefuͤgten Bedraͤngniſſen / zu
einem Irteden behuͤlfflich zu ſeyn / und den nicht

zu verlaſſen / welcher gebuͤhrender maſſen / Dero⸗

ſelbigen verbundener und gehorſamer auch gantz
zugethaner Diener waͤre/ e . das Datum wat von

Neuhaͤnſel der 2 8 . Julit 1706 . und hatte er ſich Schreibt
in der Unterſchrifft das Prædicat eines Fuͤrſtenſſch Furſt
von Siebenbuͤrgen zugelegt . 6070755

Dieſes wolte er mit Gewalt / noch viel lieber 9
5

aber die Sache oder ſolches Fuͤrſtenthum ſelbſt „
behaupten/ weßhalben er auch mit Anfang dieſes 01
Jahrs ſich gar zettlich von Roſenau hinweg / und —
nach Hinterlaſſung desBerezeni , in daſige Graͤn , lang nach
zen / gegen Stlebenbuͤrgen begeben / umb ſet⸗Roſenau .
nen daſelbſtigen Anhang zu beſtaͤrcken und zu ver⸗

mehren . Vorhero aber war zu gedachtem Roſe ,
nau die Fortſtellung der gewaltfamen Rebellion
abermahl beſchloſſen/ und unterm 3. Februatii
eine Schrifft verfaſſet / auch allenthalben hin
allsgeſtreuet worden / in welcher die Malconten⸗

ten ihr vergangenes Verfahren zu rechtfertigen
trachteten / und es weiter fortzuſetzen ſich erklaͤr⸗
ten / mit ſttengem und bedrohlichem Befehl /
daß ſich alle Ungarn zu ihnen ſchlagen / und ſon⸗
derlich bey der allgemeinen auff denen Feldern
bey Onoth den erſten May anzuftellenden Ver⸗
ſammlung einfinden ſolten / wolten ſie nicht als
aus der Art geſchlagene Soͤhne des Vatterlands

mit Feuer und Schwerd verfolget werden ; wor⸗

gegen aber Kayſerl . Seits / ein Abmahnungs⸗
Patent / unterm 12 . April 1707 . nachſtehenden

Inhalts publicirt wurde :

Daß Kayſerl . Majeſtaͤt verhofft haͤtten/ daß
ben ſo vielen Bemuͤhungen und an die Staͤnde des
Koͤnigreichs Ungarn abgelaſſene Verſicherungs⸗/
Patente / Krafft lhres allergnaͤdlgſtenKoͤnigl.
Diplomatis , zugeſagte Handhab / und Beobach⸗
tung deren Rechten / Freyhelten und Urthellen /
auch Verſpruch eines naͤchſten auszuſchretbenden
Landtags / umb auff denſelben alle Beſchwer⸗
nüſſe zu heben / dadurch Sie Dero Koͤnigl. Nei⸗
gung und Milde gnugſam bezeuget / es wuͤrden
dermaleins die Gemuͤther der uͤbelbefrtedigten Un⸗
garn dahin bewegt und vermoͤgt werden / daß die
von thnen innerlich erregte Unruhen gedaͤmpfft/
und dem Reich vortger Ruheſtand und Friede wie⸗

derverſchaffet und hergeſtellet wuͤrde / auch fie ih⸗
rer Huldtgungs⸗Pflicht und Gehorſam / darzu
ſie durch goͤttl. und menſchl . Geſetze verbunden /
ein Gnuͤgen leiſten 3 ſo muͤſtenſie doch / mit Ver⸗
ſchmaͤlerung threr Koͤntgl. Wuͤrde und hoͤchſten

Au -

17095 .
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Autllorität mit vatterl . Mitleyden verſpuͤhren/
daß alle ihre Bemuͤhung vergeblich / da ihre An⸗

fuͤhrer zur Beylegung ſolcher Troublen nicht ge⸗

neigt / ſondern vielmehr durch auß einem angemaſtẽ
Rathſchluß unterm dato zu Roſenan denz . Octob .

1707 . verfaſte und hin und wieder / auch an die

noch Treugeſinte uͤberſchlekte Patente / auch die ·
ſelbige in ihre / wider alle Goͤttliche und Weltliche

Rechte eingegangene Verbuͤndnuß zuziehen / und

ſelbige auff den erſten Tag nechſtkommenden Mo⸗

nats May in dem Onother Feld bey ihrer ange⸗

ſtellten General ⸗Verſammlung zu erſcheinen
ermahnet / widrigenfalls ſie fuͤr auſſer Arth ge⸗

ſchlagene Soͤhne deß Vatterlands zu halten / alſo

dieſe uns und unſerer Cron bißhero treu verbliebe⸗
ne / zu Ergreiffung derer ungerechten Waffen auff⸗

zuwickeln ſich unterſtanden / urnb bey ſolcher ihrer
Zuſammenkunfft fernere gefaͤhrliche zuſammen

Verſchwehrung zu hegen / und das durch ſo

viele bißherige Trangſalen geplagte Vatter⸗

land zu verwuͤſten / und unter den Vor⸗

wand der allgemeinen Noth durch Zuſammen⸗
2

ſcharr und auſſer Landfuͤhrung der guͤldenen und

—— —

1707 .

Beſchreibungſ

ſübernen Muͤntze ihren eigenen Nußtzen zu ſchafſen /
und ihre eigene Gemuͤths⸗Neigungen ( da die Re⸗

gier⸗Sucht uͤber das Stebenbuͤrgiſche Fuͤrſten⸗

thumb eines und deß andern Gemuͤth eingenom⸗

men ) mehr als die Befriedigung deß Vatterlan⸗

des zu beobachten ; da auch am Tage und offen⸗

bahr / daß/ vermoͤge der Grund ·Geſaͤße deß Reichs /
Ihro Koͤnigl. Majeſtaͤt die Zuſammenberuffung
der Lands⸗Staͤnde zukomme/ da hingegen eigen

maͤchtige Zuſammenkuͤnffte der Eingeſeſſenen / un⸗

ter was Nahinen und Vorwand die geſchehen/

ſnecht
nur dem gemeinen Weſen ſchaͤdlich / ſondern

auch deß Reichs zu mehrmahten errichteten Geſaͤtzn
und Verordnungen ( wie mit vielen angefuͤhrten
Exempeln erwleſen wird ) gantz entgegen und zuwi⸗

der ſeyen ; Es wird dann ferner angefuͤhrt/ mit

wie viel Milde / Gnade und Gutthaten von dem

Durchl . Ertz⸗Hauß Oeſterreich ſo wohl die Vor⸗

eltern als auch ſelbſt die Urheber und Haͤupter ge⸗

genwaͤrtiger Unruhe beſchencket/ bereichert und er⸗

haben worden / die dann billig als undanckbahre

Soͤhne deß Vatterlandes zu halten / welche die ge⸗

ſchworne Treu gebrochen / die Koͤnigl. Gerechtſa⸗

me vermeſſentlich verlaͤumbden und zu ihres etge·
nen Vatterlands Untergang die ungerechte Waf⸗

ſen ergreiffen / und ſelbiges / nebſt anſtoſſenden
Kayſerl . Erblanden weit und brelt außpluͤndern /

verwuͤſten / verbrennen / und auchſo gar dek Got⸗

teshaͤuſer nicht verſchonen / unſchuldiges Chriſten⸗
Blut vergieſſen und daruͤber freventllch ſtoltziren .

Dahero die Koͤnigl. Majeſtaͤt die in ihrer Treue

bißhero verharrte Staͤnde hiemit eyffrig ermahnen /

in derſelben foͤrderhinzu verharren / auch der Un⸗

getreuen außgeſtreute Patente und darben gefuͤgte
Betrohungen zu verachten und ihres Vatterlands
Beſten zu befoͤrdern ; Anbey wird denen bißhero

durch Gewalt oder Furcht wanckelmuͤthig zu wer⸗

den gezwungenen / ob ſie auch dle vorgedachte ver⸗

bottene Bůndnuß moͤchten unterſchrieben haben /
der Zuttitt zu dem Gnaden⸗Thron annoch verſtat ,

tet / dafern ſie von ihrer Widerſinnigkeit abſtehen
/

te/ drohete ihm auch mit einer foͤrmlich vorzuneh⸗

ung

Wayſerl . Hofen .

Eblands⸗ Geſchzr—

und der widerrechtlichen Verbuͤndnuß / ſo hiemit / 1707 ,
wie auch alle andre dergleichen / durch Koͤnigl. Au -

choritaͤt fuͤr nichtig und uneraͤfftig erklaͤret wird .

Welche aber in ihrem Frevel hartnaͤckigt fernerhin

verharren und dem Gegenthell anhaͤngen werdenſ /
die ſollen als treuloſe Auffruͤhrer gehalten und in

die rechtliche Straffe verfallen ſeyn.
Denen Jeſutten hatte es ſehr weh gethan / daß Jeſuiten

ſie Ragotzy und ſein Anhaug auß dem Koͤnigreich broretti⸗
bannen wollen / zu welchem ſie ſchon/ ſtille zu ſeyn ren wider

unmoͤglich vermeinten / und dahero den 8. May ihre von

dieſes Jahrs fuͤr dem Ertz, Biſchoffl. Ambt ne
Grem in Lateintſcher Sprach / wider dieſe Sen . vorhaben⸗
tentien Proteſtation einlegten . de Auß⸗

Unter dieſen Wort⸗Krlegen ſuchte auch jeder ſchafſung

derer gewaffneten Thelle ſeine Sache durch das auß un .

Schwerd auszufuͤhren . Der vorhin gemeldeter Hofer
maſſen nach Siebenbuͤngen detaebirte Obriſt Tige Hhriſt Ti
war Unterwegens gluͤcklich geweſen eine auff ihn ge mar ,

laurende Parthey Malcontenten von o00 . Mann ſchirt in

ſtarck dapffer auseinander zu klopffen / und eineSleben⸗
gtemliche Anzahl darvon zu erlegen / hierauff ſei⸗ bungen.
nen Weg nach Stebenbuͤrgen fortzuſetzen / allwo

ie noch auff Kayſerl . Seite ſtehende Orte von

dem Ragotzy hart bedraͤnget/ zum Theil bloquirt
gehalten / und ſonſten angeſochten wurden / denen

mehrgenennter Eige wohl beſtmoͤglich die Hand
bot / aber wegen Schwaͤche / doch nichts nach⸗

druͤckliches ausrichten konte / ſondern den Jelnd
Meiſter im Jelde ſptelen laſſen muſte . So gleng Leopolb⸗

es auch in Ungarn / allwo er allenthalben faft un · ſtadt bon

auffgehalten herumbſtrelffte / und weil er Kund⸗ n
ſchafft hatte daß der wichtige Ort Leopolſtadt / weltt
ſchlechter / als es billig der Zeit nicht ſeyn ſollen/
nebſt manchen andern / verſehen war / als gieng

er mit 1 2000 . Mann vor ſelbigen / ſchloß ihnen⸗

ge ein / darmit welter nichts hineinkommen kon⸗

menden Belaͤgerung / darmit er nach Wegneh⸗

mung dieſes Orts / an der Waag vollends freye

Haͤnde haben moͤchte . Dieſes machte dem Kay⸗

ſerl . Hofe gar ſchwere Gedancken / der nun allen

Fleiß anwendete einen noͤthigen Vorrath an

Mund / und Krlegs ⸗Proviſion zuſammen zubrin⸗
gen / und Mittel auszufinden ſelbigen in das be⸗

draͤngte Leopoldſtadt zu verſchaffen / welche Be⸗

werckſtelltgung dem General Guido von Stah⸗

renberg auffgetragen wurde / der von Kizſer / all⸗

wo ſich dermahln die Kayſerl . zuſammen zogen /
den 30 . Martii Abends umb 8. Uhr mit nichtſpurch
mehr als 2000 . Pferden auffbrach / die Donan Stahern,
paſſirte / das in Preßburg in Bereltſchafft gehal / berg pro.
tene Meel auff die Pferde packen ließ / und dar⸗iantüt

mit im Angeſicht etlicher 1000 . Malcontenten auff

Leopoldſtadt eylig zugieng / gedachten Vorrath
auch das Unterwegens noch zuſammen getriebene
Bleh den z r . dito Abends umbs 8 . Uhr in den be⸗

draͤngten Ort gluͤcklichbrachte / und aus ſelbigem/
da die Abpackung und Fuͤteerung ſich biß umb 12 .

Uhr Mitternachts verzogen / zu der Zeit wieder

den Ruͤckweg nahm / ohne daß der ihn auff beyden
Seiten biß Lanztz begleitende Feind es gewaget 81%
nen Angriff zu verſuchen / welcher doch anderwel⸗
tig die Schantze zu Chonat denen Kayſerl . abge
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drungen / auch das Breunen und Rauben auff

Maͤhrtſchen Graͤntzen verſichert hatte . Ihro
7 35fC,, e 5 de NIAFKRes

der Gene⸗
Kayſerl . Majeſtaͤt trugen hlerauff

dem en
al Com⸗ General Guido von Stahrenberg das General⸗

mabdo in CTommando in gantz Ungarn auff / der ſich denn

ungarn u. nach Wien begab / umb wegen des Feldzugs rath⸗

ſchlagen zu helffen / wohinauch der General Ra⸗

Rabutin bntin gekommen / unterwegens noch mit einem

alle Gna⸗Kayſerl . Hand⸗Schreiben beehret / in Wien ſelbſt

deerhaͤlt , alergnaͤdtgſt empfangen / und nicht erlaſſen wor⸗

den war / ob er gleich / wie geſagt wurde / umb

die Entlaſſung auß Kriegs⸗Dienſten Anſuchung

gethan . Jener gieng den 16 . Aprilis von Wien

wiederum gen Ungarn ab / und hatte doch einigen

1707 .

thren Ruͤckſtand zahlen und ihnen mithin dadurch

einen beſſern Muth machen zu koͤnnen / man brach⸗

te auch ſonſt allerhand Kriegs ⸗Nothwendigketten
zufammen / ihn in Stand zu ſetzen denen Mal⸗

contenten das Haupt zu bieten / well man von vie⸗

len Geſpannſchafften unter der Hand die Verſiche⸗

viele Mal⸗ rung haben wolte / daß ſie von Hertzen des elenden

oer Weſens innerlicher jaͤmmerlicher Unruh muͤde/
Lermens

Kayſerl . Majeft . zu erklaͤren / wenn nur eine Ar⸗

mee bey Handen / die ſie mit Nachdruck ſchuͤtzen/
denen Malcontenten ander Seits recht die Spitze
bieten koͤnte / aber das war es eben was bißhero

gefehlet hatte / und auch dieſes Jahr wiederum

nicht zu Stande kam / weil es allenthalben / ſonder⸗

lich am nothwendigſten / nemlich dem Gelde feh⸗
len wolte ; alſo zog ſich die Unruhe mit allerhan
hier und dar vorfallenden Scharmuͤtzeln / die zu

beſchreiben der Muͤhe kaum wehrt ſind / immer

weiter zu unſaͤglicher Plage des armen Land⸗

manns .

Mit dem Anfange des Maymonats kamen

auch aus Stebenbuͤrgen zwey Expreſſen hinter⸗

einander mit der Nachricht an / wie die Rebelli⸗

ſche Macht ſich immer wider daſige Kayſerl .
wenige Trouppes vergroͤſſerte / dle beſorglich Noth
wuͤrden leyden muͤſſen / wenn nicht bey Zeiten zu⸗

laͤngliche Huͤlffe anlangte / da der Ragotzy drauff
beſfůnde ſich vor einen Fuͤrſten von Slebenbuͤrgen
feyerlich ausruffen zu laſſen . Die Kayſerl . zogen

ſich mitlerweil unter dem Stahrenberg in der

Nachbarſchafft Preßburg zuſammen / und beſtund

gegen den Außgang des May⸗Monats ſeine gan⸗

tze Macht aus drey Retgzimentern Curaſſirern /
Hannover / la Lour, Hohen⸗Zollern; aus ſo viel

Regimentern Dragonern / nemlich Altheim/
Schoͤnborn / Wolffskehl ; darbey waren ſechs

Regimenter Infanterie / Sickingen / Salm / de

Wend , d' Arnant , Nehm / Toldo / noch ein

Regiment Huſaren und zwey Regimenter Raitzen .
Bey dergleichen Kriegs⸗Anſtalten war doch wie⸗

derum das Bedenckenvorkommen : Ob denn nicht

dieſem Unheil durch guͤtliche Unterhandlungen
abgeholffen werden koͤnte / und hatte man derohal⸗
ben bey dem Cardinal von Sachſen ⸗Zeitz / als Zei⸗
tigem Primas Regni , verſchiedene Conterentien

gehalten / denen / nebſt andern Hungariſchen Ma⸗

guaten / der Ertz⸗Biſchoff von Colocza , der Pa -

Kayſerl.
Mouve

mens hey
Gefahr in
Sieben⸗

buͤrgen/

Vorrath an Geld erhalten / denen Soldaten auff

im Gegentheil bereit waͤren / ſich offentlich vor

Denuckwüurdiger Geſchichte .

der zu Wien lubſiſtirende Hollaͤndiſche Miniſtre

zukommen / ja das rathſamſte waͤre / daß ſie von
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wohnet . Die Koͤnigln in Engelland ließ auch 1707.
nebſt denen Herren General⸗Staaten / denen Berſuch
Haͤuptern derer Malcontenten zuſchretben / daß des Ver⸗
ſie ſich doch zum Frieden bequemen ſolten . Es ließ gleichs

Hamel Bruyninx , unterm 2 . May Briefe an den

Ragoczy und andre abgehen / und machte ihnen
bekant / welcher Geſtalt die Frantzoſen Kayſerl .
Majeſt , in Italien weichen und ihre daſelbſt ge⸗

habte Freunde / z. E. den Hertzog von Mantua /
im Stiche laſſen muͤſſen / mit dem Anfuͤgen/ daß

ſie / Malcontenten / ſich wohl bedencken und zuſe⸗
hen moͤchten / daß ihnen nicht heut oder Morgen
ein gleiches widerfuͤhre / ein Irlede von Franck⸗
reich mit dem Kayſer / ohneſie darbey einzuſchlleſ⸗
ſen gemacht / ſie mithin in einem ſchlechten und

verlaſſenen Zuſtand geſetzt wuͤrden / welchem vor⸗

ihren allzuhochgeſpannten Præliminair⸗und andern

Forderungen abftuͤnden / ſich auff Kayſerl . ihnen
gegebene Erklaͤrungen beſſer / als ſonſt / dem an⸗

derweit erzehlten nach / geſchehen waͤre herauß lieſ⸗

ſen / und einen ohnbedingten Paß vor die Kayſerl .
Miniſtres und Mediatoren nach Wien ſendeten /
damit ſolche ſich / bey Verſpuͤrung / daß es dem

Gegeuthell umb den Frieden ein Ernſt ſey / zu

deſſen Foͤderung an Ort und Stelle begeben koͤn⸗

ten u. dgl. m. Es kam auch der ſonſt zu Hinle⸗
gung dieſer Troublen gebrauchte Hollaͤndiſche Ge⸗

ſandte von Rechteren wiederum in Wien an /
und verlautete darbey / ſeine Inſtructions giengen
unter andern dahin / Ihro Kayſerl . Majeſt . zu Was Hol⸗
vermoͤgen/ etwas von dero Forderungen in Hun⸗laͤnder
gariſchen Dingen ſchwinden zu laſſen / weil doch darbey
hefftige Rathſchlaͤge die Gemuͤther derer Unertha , Heſeſ.
nen nur von der Herrſchafft je mehr und mehr ab/geralhen⸗
zoͤgen/ auch ſelbſten die ergebenſte und treueſte Len iſt Mini -

te vor den Kopff / wie man ſagt/ zuſtoſſen pfleg ſtres nicht
ten . Indeſſen wolten doch eintge darbey critiliren gefaͤllig

daß dergleichen Vorſchlag nicht allen Minittres ge⸗

fallen / im Gegentheil uͤbel und als allzuweit ge⸗
hend ausgelegt / und die Schaͤrffe dem Nachge⸗
ben vorgezogen werden doͤrffſte. Dem mag nun

aber geweſen ſeyn wie ihm wolle / ſo war gewiß /

daß aus denen guͤtlichen Tractaten der Zeit nichts

zum Stande kam / ſondern aus Wien geſchrieben
wurde / es ſchiene man wolle an daſigem Hofe von

dergleichen nichts wiſſen noch hoͤren/ indem die
Malcontenten Zett gnug gehabt ſich lubmittiren

iu koͤnnen / ſo ſie aber aus Halsſtarrigkeit und

Ubermuth nicht zu thun begehrt / weshalben ſie
nunmehr wohl mit Gewalt zu dergleichen gezwun⸗

gen werden doͤrfften / ſo aber leichter zu ſagen als

zu bewircken war .

Mit Haͤnden ſtund es wohl zu greiſſen / daß dle Haͤupter
Haͤupter derer Rebellen ſich guͤtlich und blllig zühder Mal⸗

vergleichen nicht die geringſte Luft vielmehr un⸗contenten
term Schein der Freyheit und des gemelnen Weensegen
ſten nur zum Zweck hatten ihren EigenNut Nutznicht

Rache und Ehrezu vergnuͤgen / und zu deſſen Er Luſt zum

ſammjung bey Onoth / nach eingetretenem Junio ,

langung den armen Mann mit Liſt oder Gewalt zu Vergleich
Sie ſetzten dieſemnach die Ver⸗ ‚

fort / biß dahin ſie verſchoben werden muͤſſen/latinus Regni , Fuͤrſt Eſtherhaſi , 1 . ſ. w. beyge⸗
Theatri Europæi XVIII. Theil .

mißbrauchen .
ö
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weil ehender kein Graß / zu Unterhaltung derer

Pferde / im Felde geweſen ; und zog ſich der Bere⸗

zcni mit i5000 . Mann gen Hattwanen dieſe

Zuſammenkunfſt zu bedecken / zu welcher manche

aus gutem Willen / andre durch Noth gedrungen

und nicht von uͤberwiegender Gewalt gaͤnnzlich ver⸗

derbet zu werden / gekommen waren . Es mochte

auff ſelbiger gewaltig durch einander gegangen

ſeyn und manchen harten Strauß geſetzet haben /
da eintge ſich der Begierde nach wiederherzuſtellen⸗

der Ruhe merckenlleſſen / welches aber ſohin einzu⸗

gehen denen Raͤdelsfuͤhrern der Unruhe gantz un⸗

gelegen war . Daruͤber wares von Worten zun

ihrem
Streichen kommen / und hatte Berezeni ſelbſt den

Convent erſten Hieb auff des beruffenen Paul Okolizanil der
zu Onoth . ſich beyn Vergleichs ⸗Tractaten brauchen laſſen )

ſeinen Sohngethan / welchervonandern daranſ vol⸗

lends darnleder gehauen / ſein Vatter aber / nebſt 19 .

Edelleuten in Ketten u . Bande geſchlagen worden .

Die Vice- Geſpans von Arva und Turaz hatte der

Ragoczy , als verdaͤchtig⸗ und allzu gut Kayſe⸗

riſch enthaupten laſſen / und da er durch derglei⸗

chen Wege die Fortſetzung des Kriegs erhalten /
auch auff Herbeyſchaffung der darzu noͤthigen Mit⸗

tel angetragen .

gel des Gelds und die eingefuͤhrte viele Kupffer⸗
Muͤntz beſchweret ; ſo war / wie geſaget wurde /

Auch we⸗ der Ragoczy ſehr unwillig daruber geworden / daß

gen üng
er ſeinen Saͤbel in der Verſammlung von ſich ge⸗

1707 .

Zweyen
ſich auff

85 worſſen und geſaget : Er wolle vor ſich mit dem

Kayſer einen Vergleich treſſen / und moͤchten die

uͤbrige Vorſteher derer Malcontenten zuſehen / wie

ſie den Krieg / zu Foͤderungder gemeinen Sache /
ohne Geld fuͤhren wolten und koͤnten / worauff es

denn dahin gediehen / daß man in die 4 . Millio⸗

nen Silber⸗Geld / oder den ſechſten Theil alles

Jeſuiten Silbers im Koͤnigreiche / bewilltgen muͤſſen . We⸗

Ausſchaf⸗gen Ausſchaffung derer Jeſuiten war man auch ſehr

fung / hefftig aneinander gerathen / indem ſie von denen

Cathol . lteber im Lande erhalten werden wollen /
darwider ſich aber die andre Parthey geſetzet hatte /
der / als der ſtaͤrckſten/ auch Ragoczy , nebſt an⸗

dern Haͤuptern der Unruh / beyfiel / daß es bey

dem Schluſſe blieb / es ſolten dieſe Leute das Koͤ⸗

nigreich raͤumen / und die in ſelbigem an ſich ge⸗

brachte Guͤter abtretten .

Weil nun / wie vorigen Thells Geſchichte An .

1706 . p. 75 , a. ſeqq . beſagen / ſechs Geſpan /

ſchafften / umb Beybehaltung derer Jeſuiten An⸗

ſuchung gethan / und ihres Suchens dreyfachen
Grund angefuͤhret hatten : ( 1) Den Schaden ſo

Cathol . Kirche aus threr Verjagung leyden wuͤr⸗

de / ( 2) den Untergang derer Wlſſenſchafften und

Schulen / ( 3) die unbillige Vertreibung derer in

ſolchem Orden ſich findenden Lands⸗Kinder / ꝛc.

So bemuͤheteſich Ragoczy dieſes alles mit Vor·

ſtellung des Gegentheils umzuſtoſſen / auff eine ſol⸗
ſche Weiſe / die vor die Jeſuiten wohl nicht em⸗

und füe pflndlicher ſeynkoͤnnen. DenErſten Bewegungs·
Jeſuiten Grundbetreffende / ſo ſagter / es ſey die Cathol .

Aalochern Kirche in guten Auffnehmen geweſen / ehe man

ſon , die⸗
noch von dieſer Societaͤt etwas in der Welt ge⸗

ſen gar wuſt / und bluͤhe ſie auch noch auff dieſe Stunden

2 ſolchen Orten wo ſich keine Jeſuiten befaͤnden/

auff wel⸗
cher Ra⸗

goezy be⸗

ſtehet /

Beſchreibung

einen kleinen Nutzen geſchaffet .
Weil man ſich min uͤber Man⸗

—
Kayſ. Hofen. Erblands⸗Geſch .

welche anſſerdem mit Heucheley und Hochmuthſ1707 .
angefuͤllet waͤren / und welche ihren Gottesdienſtſunrühm⸗
in dem aͤuſſerlichen Gepraͤnge ſuchten .
ten das Himmliſche im Munde / das Irdiſche
im Hertzen / und indeme ſie die Religion zum Ti⸗

tul brauchten / ſo haͤtten ſie den Eigennutz zum

Zweck . Uber dieſes machten ſie die Uncathol .
durch ihrenzur Vergroͤſſerung thres Ordens gefaſ⸗
ſeten Eiffer noch hartnaͤckiger und feindſeliger ge⸗

gen die Cathol . Kirche . Darngegen koͤnte der

Fuͤrſt Kagoczy nicht begreiffen / warum die uͤb⸗

rigen viele und alte geiſtl . Oeden nicht eben dasje⸗
nige ausrichten ſolten / deſſen ſich dieſe vor nicht

allzulanger Zeit entſtandene Geſellſchafft anmaſ⸗
ſete / welche dem Pabſt unmittelbar unterworfſen /
dargegen aber von der Bottmaͤßigkeit derer Bi⸗

ſchoͤffe/ unter welchen thre Glieder wohneten / be⸗

freyet ſeyn wolte ; inmaſſen ſie denn auch denenoͤf⸗
ſentlichen Proceſſionen nicht beywohneten / well

ſie ſich wetgerten / denen alten Orden dem Vor⸗

gang zu verſtatten . Es ſeye nicht zu laͤugnen/
daß ermeldete Societaͤt durch ihre Miſſionarios die⸗

ſem Koͤnigreich anfaͤnglich in Glaubens⸗Sachen

Dargegen haben
dieſelbe / ſo bald ſie ihren Fuß daſelbſt veſt geſetzet/
ſelbigem in weltl . Sachen groſſen Schaden gethan :
Und damit dieſe letzteren wieder in einen beſſern
Stand geſetzet werden moͤtzten/ habe man dieſen
Patribus , nachdeme die Cathol . Religion in Un⸗

garn bereits zumvoͤlligen Wachsthum gekommen /
zur Danckbarkeit ihrer geleiſteten Dienſte denjeni⸗
gen Nutzen gelaſſen / welchen ſie ſo viele Jahre
aus einer groſſen Menge Guͤtern genoſſen / und

habe man ſie hiernaͤchſt / zu Verhuͤtung eines fer⸗
neren Unheils / zu andern und annoch Heydni⸗
ſchen Nationen / ſo ferne es ihnen bellebet / ſchi⸗
cken wollen / allvo ihr Evangel . Eiffer noͤthiger
ſeye.

Was den zweyten Bewegungs ⸗Grund anlan⸗

gete / ſo ſeye es zu beklagen / daß / indem man

vermtinete / durch dieſe Societaͤt in denen Wiſ⸗
ſenſchafften unterrichtet zu werden / man unter die

dickeftenFinſternuͤſſe begraben / auch noch daran

verhindert werde / daß man erkennen moͤge/ man

wiſſe gar nichts . In ſechs Jahren lerne die Ju⸗
gend in denen humanioribus nichts mehr / als

die eintzige Lateiniſche Sprache / und zwar alſo /
daßſie entweder durch laͤcherliche undBarbariſche
Redens⸗Arten verderbet werde ; oder wenn ſie ſich
in die Hoͤhe ſchwingen wolten / durch weitgeſuchte
Worte und verworrene Periodos , denen Oracu -

lis nachahmeten / und lauter Raͤtzel vorſtelleten ;
dahero es komme / daß ſie viel plauderten / und

wenig redeten . Ihre Schuͤler verlangeten hier⸗
durch nichts anders / als daß ſie in ihren Come⸗

dien auff das Theatrum ſteigen koͤnten / und

wenn ſie ſich in der illiterata Literatura , oder un⸗

gelehrten Gelehrſamkeit / lange Zeit mit Muͤhe
und Schweiß geuͤbet haͤtten/ ſo waͤren ſie nicht

faͤhig/ einen gemeinen Brief zu ſchreiben . Die

Scholaſtiſche Theologie und Philoſophie lerne -

ten dieſe Schuͤler nur allein mit der Hoffnung /
ſelbige inskuͤnfftige wiederum zu vergeſſen / und

haͤtten ſie keinen andern Nutzen darvon / als daß

ſie

leget ,
Sie fuͤhr/ lich wider .
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1707 . ſie an allen auch ſo gar anden gewiſſeſten Dingen

zwelffelten ; dargegen wuͤrde die Rechts⸗Gelehr⸗

ſamkeit / die Artzeney⸗Kunſt / die Geographie ,
die Mathematiſche Wiſſenſchafften / die Rechen⸗

Kunſt / Bau⸗Kunſt / Hiſtorte / Chronologie ,
Sitten ⸗Lehre / Staats⸗Kunſt u . a . m. in den

Schulen verabſaͤumet .
Aus dem dritten Bewegungs⸗Grunde / ver⸗

moͤgedeſſen die obangefuͤhrten ſechs Geſpanſchaff⸗
ten vor ihre in dieſer Societdt auffgenommene
Kinder beſorget waͤren/ koͤnte man ſchlieſſen / daß

ihnen nicht wiſſend ſey / was maſſen denenjentgen /
welchein dieſenOrdentretten / mehr / als in kei⸗

nem andern / eingefloͤſet zu werden pflege / daß ſie
Vatter und Mutter vergeſſen / und mit dem ſoge⸗

nannten National - Geiſte alle Liebe gegen das Vat⸗
terland und gegen die Eltern ablegen / auch ſolches
vor einen Grad der Vollkommenheit halten ſolten ;
zugeſchweigen / daß es eine Schande ſey / wenn

man ſich mehr vor den Nutzen ſolcher Soͤhne /

welche gleichſam ſchon vor Todte zu halten / als
vordle allgemeine Wohlfart des Vatterlands aͤng

⸗

ſtigen wolte .

Aus allen dieſen Widerlegungen erhellet nun /
daß die Ausmertzung dieſer Leute / dem Vatter⸗

lande nicht allein keinesweges nachtheilig / ſon⸗
dern auch nuͤtzlich und noͤthig ſeyn werde . Hieriu
komme ( 1 ) dieſes Ordens unerſaͤttliche Zuſam⸗
menſcharrung derer weltl . Guͤter / wodurch die

Einkuͤnffte des Koͤnigreichs geſchwaͤchet/ und die

Beſchwerungen der Unterthanen vermehret wuͤr⸗

den ; die ſeluiten wuͤrden allen alleriey / damit ſie

die Guͤter aller Ungarn an ſich bringen moͤgten .
Abfonderlich aber ſeyn ſie begterige Ausleerer derer

Erbſchafften / welches der Fuͤrſt Kagoczy ( ohne
andere taͤgl .und unzehl . Exempel anjetzo anzufuͤh⸗
ren ) ſelbſten erfahren habe / indem / als ſeine
Groß⸗Mutter den Geiſt auffgegeben / der Pater
Kis eine mitihren Sachen reichl . angefuͤllete Ki⸗

ſte ſeinen Mit⸗Geſellen zugeſchicket / und dieſe
Worteauff dieſelbe geſchrieben : Conciones Pa -

tris Kis : Predigten des Pater Kis . Zu gutem

Gluͤckeaber habe des Fuͤrſten Ragoczy Stief . Vat⸗
ter / die wunderbahrer Weiſe in guͤldene Ketten

und Edelgeſteine verwandelte Jeluitiſche Predigten
unter Weges auffgefangen / die Kiſte geoͤffnet/
den Betrug dieſes gewiſſenhafften Beicht⸗Vaters

entdecket / und hierdurch anſehnl . Mittel zu Fort⸗
ſetzung des Krieges gefunden .

( 2 ) Sey die abſonderl . Staats⸗Raiſon dieſer
Patrum noch ſchaͤdlicher/ indem ſie in einem Lan⸗

de / darinnen ſie wohneten / gleichſam eine beſon·
dere Republic macheten / und denen Fuͤrſten nicht

weiter unterthaͤnig ſeyn wolten / als ſo weit es ih⸗
nen vortraͤglich ſee . Zudem koͤnten ſie dieſelben
durch den Zaum des Gewiſſens leneken / wohin
ſie wolten . Daher haͤtten ſie unter andern auch
aus dem Ungariſchen Ertz Archiy durch ihre von

dem Cardinal Kollonitſch erlangte ſogenannte
Cotnmiſſion alle Original - Documente frevel⸗
haffter Weiſe nach Wien in thr Hauß §S. Anna

elitfuͤhret/ und hiernechſt zuRom aus der Vatica -

niſchen Bibliothec alle Buͤcher derer Ungariſchen
Stlfftungen hinweg genommen / damit man kei⸗

den Koͤntg von Franckreich zu ſchreiben / welchen

Brief ſie beſtellet / zugleich aber auch alle ſeine
Anſchlaͤge zu Wien verrathen / und verurſachet
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ne fernere Naͤchricht hievon haͤtte / und damit f0 170 %
alſo die Beneficien / Rechte und Retchs⸗Geſeßze
in ihrer Verwahrung behalten koͤnten. Sle mi⸗

ſcheten ſich in kleine und groſſe/ Privat - und Staats⸗

Haͤndel / ohne daß ſie darzu erfordert worden ;

giengen in die Haͤuſer ihrer Beicht⸗Kinder und

anderer / forſcheten allesauffs genaueſte aus / und

fuͤhreten weitlaͤufftige und geheime Correſponden -
tzen mit denen Feinden . Hierauff erzehlet er /

was maſſen ſie ihm / ob er ſich ſchon anfaͤnglich
ſolches zu thun gewelgert / ſelbſten veranlaſſet / an

haͤtten / daß er ins Gefaͤngnuͤß gebracht worden

waͤre . Nachmals haͤtten ſie darzu verholffen /
daß er wiederumm daraus entrunnen / und damit

das Werckzeug dieſer Flucht / nemlich der Haupt⸗
mann Lehmann vor ſeinem ſchmaͤhl . Tode nichts

hiervon entdecken moͤgte; ſo haͤtten ſie keinen an⸗

dern Prieſter als den Pater Wolff / indem die
Todes ⸗Straffe zu Neuſtadt vollſtrecket worden /
zu ihm gelaſſen ; dahero ihm derſelbe bey Her⸗
ausfuͤhrung nach dem Richt⸗Platze / von nichts
als von der Buſſe wegen ſeiner gegen den Kayſer
veruͤbten Untreue vorgeprediget . Hieraufß haͤt .
ten ſie dem nach Polen entwichenen Ragoczy und
Berezeni mit uͤbermachten Wechſeln beyge⸗

ſtanden.
Endlich ſchlteſſet dieſer Fuͤrſt: damit man ſe⸗

hen moͤgte / daß er keinen abſonderl . Haß gegen

die Jeſuiten hege / und daß er geneigt ſey / denen
vorbittenden Ungarn in ihrem Verlangen zu will⸗
fahren / ſo wolle er dleſe Geiſtl. auff folgende Be⸗
dingungen in dem Koͤnlgreich dulden : ( t ) Sol⸗
ten ſie alle unbewegl. Guͤter von ſich geben / und
nach derer Perſonen Anzahl / welche jede Geſpan⸗
ſchafft beſtimmen ſolte / aus der allgemeinen
Schatz⸗Cammer erhalten und jaͤhrlich bezahlet
werden ; ( 3 ) Solten ſie aus denen Schulen /
Symnaſiis und Univerſitaͤten weichen / in wel⸗

chen hinkuͤnfftig dem gemeinen Weſen zum beſten
noͤthigere Studia , und nicht mit ſolchem Verluſt
der Zeit oder der Koſten / wle auch ohnederg ei⸗
chen verkehrten Sitten / die ſich die Jugend bey
ihnen angewoͤhnete / tractiret werden wuͤrden.
(3] Solten ſie ſich der Cenlur derer Buͤcher ins⸗

kuͤnfftigenicht anmaſſen. ( 4) Solten ſie ſich des

Beichthoͤrens ( ausgenommen etwan in denen
Doͤrffern und Flecken ) enthalten / indem ſie der
Beichte bey denen Fuͤrflen vermittelſt Erforſchung
ihres Gemüthes / zum oͤfftern mißbraucheten
und dem Vatterlande hierdurch Schaden thaͤten .
(5) Solten ſie thre ſogenannte Geſellſchaffts ,aͤ⸗
ter [ Patres Converſatores ) oder vielmehr Ausſor⸗
ſcher zu Hauſe behalten / und nicht zligeben / daß
dieſelben gleichſam als Auffſeher derer Familten
oder Reformirer derer Sitten von einem Hauſe
zum andern herum ſchweiffeten / indem dieſe Sor⸗

ge nur allein der Obrigkettzukomme . ( 6) Sol⸗
ten ſiealle Recommendationes ihrer Creaturen zu
denen oͤffentlichen Aemtern unterlaſſen . ( 7)
Solten ſie ihre gewoͤhnl . heiml . Berathſchlagun⸗
gen / vermittelſt welcher ſie von denen Hoͤfen und

Theatri Europæi XVIII . Theil . — Sir ,
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177⁰ Füͤrſten iu urtheilen pflegten / wie auch ihre dem

gemelnen Weſen zuwider lauffende Schluͤſſegaͤntz⸗
lich verſchwoͤren . ( 3) Solte ihnen nicht erlaubet

ſeyn / dasjentge zu unterlaſſen / was andere Or⸗

dens Leute zum allgemeinen Nutzen außuͤben/ zum

Exempel / daß ſie keinem Rechtglaubigen die Be⸗

graͤbnuſſe in ihren Kirchen verſchlieſſen / oder vor

den gewoͤhnlichen Lohn Meſſe zu leſenverſagen
ſolten / damit es nicht ſcheinen moͤge/ ob ſeyen ſie

nur allein Prleſter vor ihre Ordens⸗Geſellen oder

vor ihre Wohlthaͤter . ( 7) Solten ſie ihre Brlefe /
ſie ſeyen auch von was Art ſie wolten / durch nie⸗

mand anders / als durch dle ordentliche Poſten be⸗

ſtellen / auch ſolten ſelbige nicht mit keinen gehei⸗
men Buchſtaben oder Characteren geſchrieben

ſeyn/ und nicht ehe an andere Oerter geſendet wer⸗

den / ſie ſeyen denn zuvor durch einen von dem

Magiſtrat einer jeden Stadt hierin verordneten

Commiſſario durchſehen worden . ( 10 ) Solten

ſie / wie ſolches die Uncatholtſchen Ungarn vor⸗

nemlich verlangeten / ihrem vlerdten oͤffentlichen

Gelüͤbde abſagen / vermoͤge deſſen ſie auff den Ge⸗

horſam gegen den Pabſt und auff die Austilgung

derer Ketzereyen ſchwoͤren. Dann was den erſten

Thell dleſes Geluͤbdes anbelangete / ſoſeye derſelbe
uͤberfluͤſſig/ und erfunden worden / entweder dem

Paͤbſtl. Stuhle zu ſchmeicheln / oder ſich mit deſ⸗

ſen Gewalt genauer zu verbinden / oder ſich vor

andern Ordens⸗Leuten hervor zu thun . Der an⸗

dere Thell aber des Gelubdes / nemlich die Austll⸗

gung derer Ketzereyen / ſeye der Ruhe und Einig⸗
kelt eines ſolchen Landes / wo der Zuſtand des

Staates die Duldung verſchiedener Religionen

erfordere / ſchnurſtracks zuwider . Wenn aber
dieſe Patres vielleicht das Exempel derer Maltheſer

Ritter anführen wolten / welche / wenn auch ſchon

die Chriftenhet einen Stillſtand mit den Tuͤrcken

geſchloſſen / dennoch zu einem ſtetswaͤhrenden
Kriege wider denſelben verbunden ſeyn / ſo moͤch⸗
ten ſie ſich auch nach deren Exempel elne von dem

feſten Lande abgeſonderte Inſul ausſuchen / dar⸗

aus ſie vermoͤgethres Eyffers und Gelůbdes / ohne

einem andern Staate / darinnen ſie wohnen / ei⸗

nige Unruhe zu erwecken / ihre Caravanen und

Krteges / Zuͤge tolder die Ketzer vornehmen koͤnten.

Wenn derowegen die vorbittende Geſpanſchafften
dieſe Vorſtellungen annehmen / und ſo wohl des

Vaterlandes als auch ihre eigene Wohlfart beher⸗

zigen wolten / ſo wuͤrden ſie helffen daran ſeyn /
daß ſich die Societaͤt entweder ihrer Gründe und

Lehren oder aber des Koͤnigreichs verzeihen muͤſſe /

falls ſie / die Geſpanſchafften / an denen Jeſut⸗

ten nicht eine Schlange im Buſen hegen wol⸗

ten .

Nebſt dem ſolte auch ein Buͤndnuß zwiſchen

Ungarn und Siebenbuͤrgen / darinnen ſich Ra⸗

gotzy zu einem vermeyntl . Fuͤrſten proclamiren
laſſen / verneuert ſeyn / zu vorgegebener Beſchuͤ⸗

zung der Freyheit . Der aͤrgſte Streich ſo auff

dieſer Rebelliſchen Verſammlung vorgenommen

wurde / beſtund in dem verwegenen Extremo ,

daß man Kayſer Jolepho , als Ungariſchem Koͤ⸗

nige / allen Gehorſam auffſagte / und mithin den

Unaariſchen Thron / als weſſen er ſich verluſtig
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halben auch ein weltlaufftiges an alle Potentien der

Chriſtenheit gerichtetes Manifeſt von dem Rago⸗

tzy herausgegeben wurde .

Es war allem Vernehmen nach in Vorſchlag

kommen / ob man nicht gegen dieſe ſchlimme Vei⸗

ſammlung einen ordentlichen Reichs / Tag nach

Preßburg außſchreiben ſolte / welches doch noch

unterblieb / gleichwie auch die Malcontenten die

Unternehmung einer neuen Wahl nicht wagen

wolten / und wuſte man zu ſagen/ ſie waͤren ſtutzig

gemacht worden / weil ihre Abſchickung an den

Zaar nicht die eingebildete Wuͤrckung gehabt ha⸗

ben moͤchte. Zu dieſer Verrichtung hatte man

den Berezeni erwehlet / der auch den 4 . Septembr

bey gedachtem Zaar in Warſchan Audientz erhielt.
Der Vortrag ſolte auff Anbietung der Ungart

ſchen Cron fuͤr den Zarowiß / oder Sohn der

Zaars / und auſſAnhalten umb Geld und andre

Huͤlffe htnausgelauffen ſeyn / davon aber das er

ſtere nicht angenommen / und auch das letztere

nicht gewehret oder zugeſtanden werden wollen .

Dte Sachen blieben alſo in groſſer Ungewißhel

und Verwirrung allenthalben ſchweben / und hat⸗

te der General Stahrenberg ſich mit unterhaben⸗

den Leuten in Ober⸗Hungarn begeben/ auch deo⸗

gemacht habenſolte / vor erledigt erklaͤrte / weß

—

— — — —
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ſchlagener
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geht nicht
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poldſtadt verſorget und Mine gemacht / Neuhaͤuſel
anzugreiffen / welches doch unterblieb ; doch ſetzte

hatte auch einiges Volck anderſeits der Donan⸗

mit welchem Rabutin Siebenbuͤrgen zu Huͤlff

zlehen ſolte / deßgleichen ein Corps unterm Palfy
bey Neuſtadt die dinien zu bewahren gelaſſen . Der

erſtere ließ alle Schiffe und Schiff⸗Muͤhlen zwi⸗

ſchen Preßburg und Comorren an dleſen letzten

Ort bringen / damit die Rebellen ſie weder zu

Schlagung einer Bruͤcken / noch auch zu Mah⸗

lung ihrer Fruͤchte/ brauchen koͤnten/ verſchantz⸗

te ſich auch in ſeinem Lager die Ankunfft der Croa⸗

tiſchen Militz / unter dem Palfy abzuwarten . Der
Abmarſch des Rabutins hemmete ſich an dem

Mangel des Geldes und andrer Nothwendigkei⸗
ten / welcherley Umbſtaͤnde ſich moͤglichſt zu Nutz

zu machen / die Mʒalcontenten nicht aus der Acht

lieſſen . Sie kamen fuͤr Arrath / und nahmen
deſſen Belaͤger und Beſchieſſung / unterm Com⸗

mando des Caroli , mit aller Macht vor / huben

ſie aber auch wiederum den 24 . Julii auff / unter

dem Beſorgnuß es moͤchten die Kayſerl . herbey⸗

kommen / weil die Rede gieng / daß das Stahren⸗

bergiſche und Rabutiniſche Corps zuſammen ſtoſ⸗

ſen / und den Entſatz verſuchen ſolte . Jenes hat⸗

te die Maͤhriſche Graͤntzen ein wenig von denen

Malcontenten geſaͤubert / und ihnenetliche Berg ·

und Raub⸗Schloͤſſer abgenommen / ſich denn wie⸗

der bey Sererh gefetzet ; dieſes ſtund noch immer

auff ſeinen General wartende / der endlich Geld

u , dgl. erhalten / daß er mit dem Eintritt des Au⸗

guſti zu ſelblgem abgehen konte⸗ nachdem er vor⸗

her mit dem deßhalben nach Wlen gekommenen /
aber auch bald zuruͤckkehrenden Stahrenberg eine

Beredung wegen zu unternehmender Operation ,

gehalten hatte . Dieſẽr war noch immer geflieſſen

die Maͤhriſche Graͤnzen in einige Sicherheit zu

flellen/
——— —

Kayſerl.
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ſtellen / verſette auch denen Malcontenten bey Neu⸗

tra eine derbe Schlappen / dennoch uͤberſtiegen die

Malcontenten Maͤhriſche Linten / und thaten einen

geſchwinden Streiff / lieſſen ſich auch diſſeit der

Donau gegen Oedenburg und daherum ſtarck ſe⸗
hen/ und hieß es ſie ſolten der Orten in Oeſter /
reich einzudringen / auch alles mit Feuer und

Schwerd zu verwuͤſten Willens ſeyn. Es wur⸗

de bey dleſen Conjuncturen der General Kriegs⸗
Commiflarius Graf Schlick / und der Kriegs⸗
Rath⸗Vice - Præſident von Herberſtein nach Pe⸗

tronel geſchickt / mit dem Stahrenberg daſelbſt eine

Beredung zu halten / nach welcher nur gemeldeter
General mit 500 . Pferden den 8. Septembris
bey Oedenburg ohnverſehens vorbeykam / in der

Meynung / daherum ſich findenden Rebellen eins

anzuhencken / die aber Wind darvon bekommen

und ſich in der Zeit davon gemacht hatten / daß

Stahrenberg wenige erdapte / doch Scharwar mit

ein / und andern Nothwendigkeiten verſahe / her⸗
nach wiederum zu ſeinem Corps uͤber Preßburg
kehrete / unterm Nadaſti einige Leiſte gen Oeden⸗

burg ſendende / daſige Gegenden zu bidecken . Wei⸗
ter war nichts auszurichten / deßhalben offtgedach /
ter General Stahrenberg / nach beſtellter Poſti⸗
rung an der Waag / ſeine Leute auseinander ge⸗

hen ließ / die Winter⸗Quarttere zubeztehen / er

vor ſeine Perſonverfuͤgte ſich nach Wien . Dein
General Rabutin war es auch gelungen / daß er
mit unterhabenden Corpo aufßbrechen / und / nach⸗

dem er denen Malcontenten bey Papa eins ange⸗

hangen / die Donau hinunter marſchtren / ſelbige
zu Ofen paſſiren / und unauffgehalten in Sieben⸗

buͤrgen anlangen koͤnnen / das Kayſerl . Intereſſe
in daſelbſtigen Gegenden mit mehrerm Nachdruck
zu befoͤrdern . Da aber herbeynahenden Herbſt
und Winter nichts mehr im Felde zu thun ſeyn
wolte / feng man doch wieder an etwas zu Hinlegung
des blutigen Unweſens zu verſuchen / und eine

Conferent deßhalben anzuſtellen / bey welcher ſon⸗
derlich dermahliger Primas Regni , der Cardinal
von Sachſen Zeitz gebrauchet / aber doch / mittelſt
der in Tyrnau gehaltenen Beredungen / nichts
ausgerichtet / ſondern die Sache / nach einer zu

IA vetge⸗
Wien den 23 . Decembt . gehaltenen geheimbden

bene Ver⸗Conterentz / abgebrochen wurde / well die Mal⸗

leichs⸗ contenten / nebſt Beſtehung auff thren alten For⸗
Lonferentz derungen / ſich noch beſondre geheimbde Puncte

vorbehalten / und dieſe nicht ehender / als wenn

Kayſerl . Majeſt . ſelbſt in Ungarn auff dem Reichs·
Tag (dergleichen gehalten werden ſolte ) gegenwaͤr⸗
elg waͤre/ vortragen wolten . So hatte auch der

Ragotzy im November einen Convent ſtines An⸗
hangs zu Caſchau angeſtellet / zweiffels ohne den
ihm unanſtaͤndigen Vergleich zu hindern / wie
denn verlautete / er haͤtte denen Haͤuptern der Re⸗
bellion beyzubringen ſich bemuͤhet/ daß der Kay⸗
ſerl . Hoff nicht auffrichtig handele / ſondern nur
eine Trennung unter ihnen zu machen ſuche / dar⸗
mit er hernach ſie deſto beſſer eintzeler unterdrucken

koͤnte / weßhalber man ſich ja in acht zu nehmen /

und immer feſter zu verbinden haͤtte u. dgl . m. wie
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andre deſtomehr zu verbinden .

genannten und in die 62. Woche begangenen Car⸗

nevals , auff welchem manchmahl von Abend biß
wieder an hellen Morgen getantzet / dergleichen
Ergoͤzlichkeiten auch von Kayſerl . Majeſt . beyge⸗
wohnet / ſie deſto voͤlliger auszufuͤhren die feyerlliche
Kundmachung des notiticirten toͤdtlichenHintritts
Koͤntgl. Majeſt . in Portugal / ſo lang verſchoben⸗
und bey gedachten Ergoͤtzungen von Kayſerl . Ma⸗
jeſt . ſolche Bewegung vorgen ommen wurde / daß
von manchen Schaden der Geſundheit daher be⸗

fahret werden wolte / doch hatte man dem Volcke

Verkleidungen und andre dergleichen Poſſen auff
den offentlichen Gaſſen / wie allen Zuſammenlauff
des Poͤbels verboten / und ſolcherley zu verhint ern /
Wachten in und auſſerhalb der Stadt angeordnet .
Die Malcontenten waren aber ihres Orts ſo un⸗
manierlich daß ſie / ohn Beſorgen ſie moͤchten
die Luſt ſtoͤhren / ihre Streiffereyen hier und dar
uͤbten / ſonderlich in Steyer⸗Marck einfielen und
eine Anzahl Doͤrſſer wegbrannten / denen man
aber gleichſam zum Trutz mit denen beliebten Er⸗

goͤtzlichkeiten fortfuhr / biß ſie mit eintretender Fa⸗
ſten Zeit beſchloſſen werden muſten . Zu derglei

chen luſtigen wie auch zu ernſthafften Dingen /
wolte Geld ſeyn / welches doch nicht im Uberfluß
vorhanden war / deßhalben allerley Mittel vor⸗
kommen / es herbeyzubringen und Gaͤnge zu ma⸗
chen . Vorigen Jahrs iſt ſchon erwehnet worden /
daß man die Weenertſche Baneo in beſſern und
ſichern Stand zu ſetzen getrachtet / und ſie der
Stadt Wien üͤberwieſen / mit Zuelgnung geiviſ⸗
ſer Fundorum , daraus die Creditores bezahlet
werden ſolten .

Majeſt . noch nicht / zut angetretener Regierung
Gluͤck gewuͤnſchet / deßgleichen wegen Abſterben
Kayſers Leopoldi noch kein Leyd geklaget / wel⸗
ches zu bewerckſtelligen dermahln vom Groß⸗Mei⸗

ſter in Maltha dem Grafen Gundacker Popp von
Dietrichſtein / als einem Ordens⸗Ritter auffge⸗
tragen worden war / der den 11 . Januarũ dieſes

Jahrs / als Maltheſiſcher Geſandter / ſeinen oͤf.
fentlichen Einzug in Wien hielt / und von dem

Kayſerl . ObriſtHof⸗Marſchaln / Grafen von
Walsſtein / eingehohlet und in einem Kayſerl .
Wagen / unterm Gefolge 66. andrer mit ſechs
Pferden beſpannten Kutſchen derer Miniſtres und
hohen Adels / in das Rothaliſche Hauß gebracht /
folgenden Tags aber zur Audienz gelaſſen wurde .
Das hierbey obtervirte Cæremoniel war in ein⸗
und anderm von dem ſonſt bey dergleichen Ge⸗
legenhelt braͤuchlichen / dem Bericht nach / un⸗
terſchieden geweſen / da ( 1) der Geſandte nicht
wie Ambaſladeurs derer getroͤnten Haͤupter

er denn auch den Berezeni am Tage Nicolai zu

geſchicht / eine Stund Wegs von der Stadt ,
hinter dem Wiener Berg / ſondern vor der Jo⸗
ſephs Stadt / unweit dem buͤrgerl . Schießhauß
empfangen worden / wiewohl darbei

—

einen Lalatino Hungariæ erklarte / ſich ihn und 170

Unter dieſen betrübten Haͤndeln hatte man dochſ arnevals
nicht vergeſſen ſich dann und wann zu erluſtigen Luſt in

vornemlich zu Anfant des Jahrs zeitwehrenden ſoſWien gar
groß .

Der Ritterl. JohanniterOrden hatte Kayſerl . Maltheſer
Geſandte
in Wien .

Mit ihm
beobachte
te Cære -

moniel .

hverlanten
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7ον wolte /es ſey dieſes / wegen winterl . Wetters /
mit gutem Wlllen des Geſandten geſchehen/ gleich⸗

wie ſich der letztere An . 16 54 . in Wien geweſene

Maltheſiſche Geſandte / des oͤffentl. Einzugs gar

begeben / mit dem Vorbehalt / daß ſolches der

Gerechtſame eines ſolchen Bottſchaffters nichts

benehmen ſolte . ( 2) Stleg der dißtnahligeBott⸗
ſchaffter beym Empfang zu erſt / und nach ihm der

Kayſ . Obriſt⸗Hofmeiſter aus ſeiner Kutſche . ( 3)

Drittens gabdieſer jenem nicht das Prædicar Ex⸗

cellence , well er kein Kayſerl . gehelmbder Rath

war / die ihm denn auch / dergl . nicht ertheilen /
mithin auch nicht die Oberhand in ihren Haͤuſern

geben wolten . ( 4) Erſchien unter andern Kut⸗
ſchen des Cardinal Collonttſch ſeine nicht / etwa

mehr / weil die Cardinaͤle dem Großmeiſter von

Maltha den Rang dilputiren / als well gedachter
Cardinal toͤdlich kranck war . ( 5) Empfieng bey

nehmender Audlentz der Obriſt Hofmeiſter den Ge⸗

ſandten nur oben an der Stiegen / der Obriſt

Caͤmmerer an der Thuͤr der Anti⸗ - Camera , die

Kayſerl . Miniſtres giengen voraus / da ſie ſonſt

einen Geſandten in die Mittenehmen und ihm alſo

die Ehren ⸗Stelle zu geben pflegen. ( 6) Hatte der
Geſandte ein ſchwartz ſeyden Mantel · Kleid mit ei
ner langen Schleppen an . ( 7) Bedeckte er ſich

bey der Kayſerl . Audienz nur etwa einen Augen⸗

blick . ( 8) Hatnachgehabter Audientz / der Kayſ⸗

Hofmarſchall den Geſandten uͤber die Gallerie ,
nach der Kayſerin Seite / biß die Mitte des Zim⸗

mers / ſo auf die Trabanten⸗Stubefolget / beglei⸗

tet / allwo ihn der Kayſerin Obriſt · Hofmeiſter /
Fuͤrſt von Lobkowiß / der ſonſt andern Bottſchaff⸗

tern biß an die Thuͤr gedachtenZimmers entgegen

kommt / empfangen ; bey der verwittibten Kay⸗

ſerin wurde ihm was mehrers dißfalls gegeben/
weil ihm Dero Obriſt ⸗Hofmeiſter / biß an die

Thuͤr der erſten Anti - Camera entgegen kam .

Sonſt htelt auch dickerwehnter Geſandter keine

offne Tafel / weil ihm nicht alle aufzuwendende

Unkoſten vom Ordengut gethan werden wolten .

Kayfer Wie Ihre Kayſerl . Majeſt . dem Hertzog von

delehnt Savoyen einige ſonſt bey Mayland getveſeneLaͤn⸗

Savopen dereyen verliehen habe / iſt bey Italiaͤntſchen Ge⸗

miffn ſchichten des mehrern befinlich; Meurs oder

Stucken Moͤrßwar / beſage Weſtphaͤl . Gegenden Zufaͤlle/
und aus einer Grafſchafſt zu einern Fuͤrſtenthum erho/
Preuſſen ben / und dem Preußiſchen Geſandten den 11 .

mit Moͤcß. April die dehn deshalben / mit einem Cæremoniel
Churfuͤrſtl . Belehnungen / ertheilet worden .

Mavntz ChurMaynß empfieng ſeine Lehn auch dleſes

empfäht Jahr den 29 . Julii mit gewoͤhnl . Cæremorien /
Lehn/ auchein gleiches thaͤt auch den 3. Octob . dieſe Dinge

S84 hier mit einem zuberuͤhren/ der Teutſche Orden /
iden . durch den Grafen von Schoͤnborn / der in einem

langen weiſſen Mantel / nebſt elner ſehr langen

Schleppe / und einem groſſen ſchwartzen Creutz

auff der lincken Selte / uͤbrigens in einem Hof⸗
Kleid und Degen erſchten / und unterandern auch

gewoͤhnl . Welſe um die Belehnung uͤber Preuſ⸗

ſen anhielt / welches der Orden ehemalsbeſeſſen ;

auff welchen Punet ihm denn / Nahmens Kayſ .
Maj . durch den Reichs Vice Cannler der nicht

unbekannte Beſcheld abermals wurde : Ihro
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Kayſ. Hof⸗u. Erblands Geſch,

Kayſerl . Majeſt . belehnten den Orden mit denen

Landen in Preuſſen / wie auch in Teutſch⸗ und

ſo viel ihm allenthalben zu⸗

kaͤme.

Die ſchlechte Zeitung von der Schlacht bey Al
Her x

manza ( davon die Spaniſche Geſchichte ausfuͤhr ſiuſt 91
lich handeln ) , machte an dem Kayſerl . Hofe biel Aimante
Bekuͤmmerniß und Bemuͤhung / wie Koͤntgin Spa⸗
Carln , bey dleſem gefaͤhrl . Zuftand ſeiner Sa⸗ nienſolt

chen / mit nachdruͤcklicher Huͤlfſe beygeſprungen ulthen
werden moͤchte . Hierbey konten Engel und Hol⸗

land wohl das beſte thun / deshalben auch Ihro
Kayſerl . Maj . ſich bey dieſen See⸗Potentzien be⸗

warb / daß ſie beyderſeits mittelſt ihrer Flotten die

Eroberung Neapolitaniſchen Koͤnigreichs und

Siciliens befoͤrdern / alſo Franckreich und dem

Duc d' Anjou eine maͤchtige Diverſion machen

helſſen / auch Succurs dem Koͤnig Carl in Spa⸗
nien ſchicken / ſonderlich aber dle Hollaͤnder geſche⸗

hen laſſen moͤchten / daß die in ihrem Sold ſtehen⸗
de etliche 1000 . Mann Pfaͤltztſche der Zeit in Ita⸗
lien dienende Trouppen nach Spanien hoͤchſtge⸗
dachtem Koͤnig Carl zugeſchickt wuͤrden / welches

denn auch / wie an einem andern Ort zu finden

ſeyn wird / endlich geſchehen . Seinen Anver⸗

wandten trachtete der Kayſerl . Hof auch behuͤlff⸗
lich zu ſeyn / und machte alſo der verwittibten

Kayſerin Bruder / Pfaltzgraf Carln Phllippen /
der biß dahin inSchleſien auſſer Verrichtungen Pfaltgrg

vergnuͤgt und froͤlich gelebt hatte / zu einem Gou - Carl Pbi.

verneur von Tytol / da denn derſelbige / ſamt lipp Gon,

Gemahlin / den 11. Sept . ſeinen Einzug zu In⸗Berneſurl
ſpruck / mit ſo einem Pracht gehalten / dergl .

Lotol .

dem Bericht nach / ſonſten alldar nicht geſehen
worden / da man die Livrke , ohne die zwey ma⸗

gnifique Leib·Waͤgen / auff 45000 . fl.geſchaͤtzet .
Des andern Tags hatte er dem geſamten Adel el⸗

ne koſtbare Merende gegeben / bey welcher die

Nacht durch / biß 5. Uhr gegen Morgen / getantzet /
den zten Tag bey ſeinem Hof Galla gehalten / und

darbey veſtgeſtellet worden / daß die in Schleſien
durch ſeine Durchl . in Schwang gebrachte Ge⸗

ſellſchafften taͤglich / ausgenommen Frey/und . .
Tag/ vor ſich gehen ſolten .

Mit am meiſten machten wohl am Kayſ . Hofe Kummer

diß Jahr die in Sachſen mit Schweden gekomme/ an Kahſ.

ne Troublen zu ſchaffen / und gabesdaher zwiſchen Holewe⸗

Kayſerl . Maj . und dem Koͤntg in Schweden al⸗ R
lerhand gefaͤhrlichausſehende Zufaͤlle. Dieſer Händel
wolte den einmahl auff Polniſchen Trohn gear⸗

beiteten Stanislaum fuͤr einen rechtmaͤßigen Beſi⸗
tzer deſſelbigen / oder / Koͤnig in Pohlen / von

andern Potentzien / inſonderheit auch von Kayſ . und Sla⸗

Maj . erkennet wiſſen / indem dieſes durch ſeine nislai
Erblaͤnder an Polen graͤntzete . Kayſerl . Maj . agnoſci .

aber mochten ihre Urſachen haben / weshalbenſtungs.
Sie dißfalls eben nicht gern eilen wolten / dahero

Sie das Stanislaiſche durch Schwediſchen Ge⸗

ſandten von Strahlenheim uͤbergebene Notifica⸗

tion - Schreiben / auff deſſen Titul : Amico , Fra -

tri , Cognato , geſtanden / wohl angenommen /
doch geantwortethatten / daß SieSich wegen des

Inhalts umſtaͤndlicher vernehmen laſſen wolten /
wenn Koͤnig Auguſtus ſie vorhero ſelbſt berichtet /

daß
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Die mit⸗

telſt
Schrei⸗
bens er⸗

ſolget .

Kayſ⸗Hof⸗n Erologuds Geſchj.
daß er ſich der Polniſchen Cron verzlehen und be⸗

geben / welche Erklaͤrung nicht zuwider ſprechen

gefallen haben ſolte / weil es doch den mit Auguſto

getroffenen Irledens⸗Schluß allenthalben hin ge⸗

woͤhnlich notiliciret / deſſen weſentl . Theil mit

die vom Auguſto geſchehene Ceſſion der Polniſchen

Crone war . Es trieb demnach Schweden auff

die Erkennung des Stanislai , als wie auff die

Ratificirung des gedachten Friedens / zu Wien

gar nachdruͤcklich / und muſte es alldar gefaͤhrlich
ſcheinen / ihm eine Sache / wenn man ſie auch

nicht gernethaͤte/ abſchlagen wollen / weil Schwe⸗
den maͤchtig und dahero nicht nur der gemeinen

Sache wider Franckreich / ſondern auch Schle⸗

ſien / als einem Kayſerl . Erblande / foͤrchterlich
war / durch welches er in Sachſen kommen / und

aus Sachſen wieder gehen konte auch muſte / ſolte
er es verlaſſen . Drum legte es ſich mlt Kayſerl .
Erkennung des Stanislai immer naͤhender zum

Zweck / und wuſte man zu ſagen / daß Kayjerl .
Maj . in Dero Rede ein paarmahl Koͤnig genen⸗

net / als der Strahlenheim um Antwort auf das

Stanislaiſche Notifications - Schreiben angehalten /

nachdem der Geſandte des Koͤnigs Augutti , Graf
von Wackerbart vorher um Kayſerl . Garantirung
des Alt⸗Ranſtaͤdtiſchen Friedens zwiſchen ſeinem
Principal und Schweden gebeten . Es kam auch
die geſuchte Kayſerl . Antwort vom 20 . Feb . datirt

bald hernach zum Vorſchein / die / ihrem Sin⸗

ne nach aus dem Lateinlſchen ins Teutſche uͤberſeßt/
folgenden Inhalts war :

Joſephus von Gottes Gn. ꝛc. ꝛc.

Durchlauchtigſter / e. Es ſind wenige/ ja keine

Fuͤrſten in Europa / welche die Wohlfart des loͤbl.
Poluiſchen Reichs / mehrals uns und unſer Kayſ .
Hauß angienge / und denen die betruͤbte buͤrgerl .
Unruhen und Zwiſtigketten dieſer Kepublie groͤſ⸗
ſers Mitleyden erweckt haben koͤnten. Da nun zu

dieſer Beruhigung / mithin aus Liebe zu dem wie⸗

der herzuſtellenden innerlichen Frieden / der

Durchl . Koͤnig Auguſtus ſich / erhaltenem Be⸗

richt nach / der Polniſchen Cron und des Reich

begeben / auch allen Gerechtſamen an ſelbiges
entſagethat / wir auch Euer Durchl . den 29 . Nov .

vorigen Jahrs datirte Briefe aus der Hand Dero

auſſerordentl . Envoyẽ empfangen und daraus die

Notification Dero angetrettenen Regterung erſe⸗
hen / auch die Verſicherung erhalten haben / wie

Euer Durchl . die alten zwiſchen beyderſeits danden

obſchwebende Buͤndniſſe / nebſt guter Nachbar⸗

ſchafft / heiliglich beobachten wolle ; ſo wuͤnſchen
wir ſelbiger zu der betrettenen hohen Koͤnigl. Wuͤr⸗

debruͤderlich Gluͤck / die goͤttl. Maj . bittende / daß
ſiedieſes Euer Durchl . kuͤhmlich / der Polniſchen
Republic und Nation aber heilſam ausſchlagen
laſſen wolle / verſichern anbey Euer Durchl . un⸗

ſerer gegenſeitigen Gewogenheit und auffrichtigen
Freundſchafft / wie nicht weniger / daß wir die

Buͤndntſſe unſrer Vorfahren mit aller Treu ohn⸗
verbruͤchlich halten werden / ꝛc. den 8. Martii war

durch den Kayſ . Extraordinair - EnVYOY6/ Grafen
von Sintzendorff / dem Inhalt dieſes Kayſerl .

Denckwürdiger Geſchichte .

war / doch aber auch Schweden nicht allerdings

Maulſchelle bekam / die er wohl mit dem Tode des

2

Schreibens zu Folge / ein Konig Stanislao 11

Leißing / wo er ſein Quartier hatte / wegen des be⸗

ſtiegenen Polniſchen Trohns Gluͤck gewuͤnſchet
uͤbrigens auch das verbindliche Abkommen getrof
fen worden / daß der neue Polniſche Koͤnlg alle

zwiſchen ſeinen Vorfahren und den Hauſe De⸗

ſterreich geſchloſſene Tractaten unverbruͤchlich ha
ten und erfuͤllen / ſich weder dirette noch indirectẽ

in das Hungarlſche Weſen miſchen / dergleichen

auch der Kayſer in Anſehung der noch obſchweben⸗

den Polniſchen Troublen thun / Schw den und

Stanislaus fuͤr allen Schaden / der etwa Kay ' erl .

Maj . wegen des letztern Erkennung zugefuͤget wer⸗

den wolte / ſtehen ſolte / darbey auch der Agnoſci -
rung des Koͤnigs Carl in Spanien gedacht / aber

auff Seiten Stanislai geantwortet geworden ſeyn

ſolte / er wolle ſich dißfalls nach dem Koͤnig in

—

unter ge⸗

ſchloſſenen
Bedin⸗

gungen /

Schweden richten .

So weit war ein Anſtoß aus dem Wege geraͤu⸗
met / aber auch zugleich ein andrer in ſelbigen ge⸗

worffen worden / das gute Verſtaͤndniß zwiſchen

Kayſ . und Schwediſchem Hoſe zuhemmen . Graf

Zobor ein reicher Herr und Kayſerl . Caͤmmerer /
aber von einem gar hefftigen Sinn / hatte den 6 .

Martii in Wien bey der verwittibten Kayſerin
Obrlſten Hofmeiſter / nebſt dem Schwediſchen

Geſandten / Baron von Strahlenhelm / geſpei⸗
ſet / und bey vorgefallenem Dilcurs von Agnoſci⸗
rung des Stanislai ſich / zweifſels ohne aus guter

aber nicht gnugſam bedachter Meynung gegen ſei⸗
nen Herrn / ſich vernehmen laſſen : Man hate

ſich ſchon lang beſorgt / daß die bekante drey dem

gemtinen Weſen Unruh machen wuͤrden . Da

nun der von Strahlenheim wiſſen wollen : Wer

dieſe drey waͤren ? hatte Graf Zobor den Ragoczy
und Stanislaum ausdruͤcklich genennet / mit dem

dritten aber an ſich gehalten / darbey man doch

zu mercken gemeinꝛet/ daß es der Koͤnig in Schwe⸗

den ſeyn ſolle. Ob nun gleich ſolcher nicht benih⸗
met / doch aber deſſen alltirter Koͤnig Stanislaus

ſo uͤbel judiciret worden war / konte der Strahlen⸗
heim darzu nicht gar wohl ſchweigen / ſondern

ſtraffte den Zobor der Unwarheit / der den Schwe⸗

diſchen Geſaͤndten ſonſt was dargegen hieß / aber

zur Gegen⸗Antwort von dieſem eine ziemliche

Strahlenheims gerochen und ihn in ellender Hitze
durchſtochen haben wuͤrde / wenn andre Anweſen⸗
de nicht darzwiſchen kommen waͤren. Der Schwe⸗

diſche Geſandte berichtete das vorgefallene alſofort
an ſeinen Koͤnig ; und konte man leicht ſehen/
daß dieſer es uͤbel empfinden wuͤrde. Der Kayſ .
Hof nahmes ſelbſt hoͤchſt ungnaͤdig gegen dem

Graf Zobor auff / und lleß ihn ohngeſaͤumt in

Arreſt nehmen / wurde auch noch mehr wider ihn
gereitzet / als er die gehabte Wacht von ſich weg zu

chargiren die unbeſonnene Kuͤhnheit gehabt / des⸗

halben ſie ihm verdoppelt und ſolcher der bedrohlt ·
che Befehl gegeben wurde / ihm / wenn er ſich
weiter vergreiffen wolte / den Degen durch den

Leib zu ſtoſſen / ja man brachte ihn gar nach Graͤt

1707 .

Graf Zo⸗
bors Hän⸗
del mit

Schwediſ .
Geſand⸗
ten Stꝛah⸗
lenheim .

in Steyermarck zum Verhafft / doch ſolte ihm
nachgeſehen worden ſeyn / auff daſigem Schloß
herum gehen zu moͤtzen/ und mochte wohl der Kayſ .
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1707 . Hof gehofſet haben / es wuͤrde ſich Koͤnigl. Majeſt.
in Schweden mit dieſem bezeigten Ernſt beſaͤnffti⸗

gen laffen . Allein dieſe ſchrieben dero Geſandten

ſich des Hoſes zu enthalten / biß zu Gebung elner

gnüglichern Satisfaction , und ſahen die Verſchi⸗

ckung des Graf Zobors in das Gefaͤngnuß nach

Graͤtz nur als eine Beſtraffung des an Kayſerl .

Wacht begangenen Frevels an / dergleichen auch

zu Graͤs vorgegangen und ein Officier von ihm

mit Ohrfeigen rractiret geworden zu ſeyn geſaget

wurde . Bey ſo geſtalten Sachen entſchloß ſich

der Kayſerl . Hof mehrgedachten Graf Zobor von

Graͤt wiederum nach Wien bringen / und ihm all⸗

dar ſeinen Proceß criminaliter machen zu laſſen /
und wurde ihmdie Cuſtodie in daſigem Landhanſe

angewieſen . Unterdeſſen gieng der Schwediſche

Geſandte von Strahlenheim den 16 . May / ohn

Abſchied / von Wien hinweg zu ſeinem Herrn /
dem hernach auch ſo gar die Gemahlin folgte / daß

groſſes Beſorgnuß entſtund / es moͤchte durch die

Untedachtſamkett eines einigen Menſchen vielen

ein groſſes Ungluͤck zugerichtet / und der voͤllige

Verfall zwiſchen Kayſerl . und Koͤntgl. Schwedi⸗

ſcher Majeſt . in einen Land⸗verderblichen Krleg

verur ſachet geworden ſeyn / zumahl da noch andre

verdrießliche Dinge darzu kommen / auch Franck⸗

reich an feinem Ort nichts an Liſt und Muͤh er⸗

mangeln ließ dergleichen Fener auffzublaſen .
Unluſtmit Es hatten ſich nemlich Schwediſche Werber

ſornörr im Breßlaulſchen Territorio eingefunden / wel⸗

bern in chen man aber dergleichen nicht verſtatten wollen /
Preßlau . ſondern ab Selten des Raths / nicht ohne Vorbe⸗

wuſt und Verordnen des Koͤnigl. Ober⸗Amts ( in

welcher Wuͤrde der verwittibten Kayſerin Bruder /
Pfalßgraf Frantz dudwig ſtund / der auch Biſchoff

zu Wormbs und Teutſchmeiſter war ) den Adju⸗

tanten der Stadt⸗Garniſon mit eintger Mann⸗
ſchafft beordert hatte gedachten Werbern das

Handwerck zu legen / daruͤber ſich ein Handge⸗

meng erhoben / daßeiner von ſolchen Werbern er⸗

ſchoſſen / andre bleſiret und der Reſt auff das

Breßlauiſche Rath⸗Hauß in Arreſt gebracht wor⸗

den . Dieſes verdroß den Koͤntg in Schweden

nicht wenig / er meynte Beweiß zu haben / daß

man denen Sachſen und Moſcowitern Werbung

wider ihn in Schleſien nachgeſehen / und ſahe al⸗

ſo das ſeinen deuten widerfahrne als eine unfreund⸗

liche Partheylichkeit an / die auch durch gnugſa⸗

meSatisfaction auffgehoben werden muͤſte. Uber

dleſes ſatzte es auch Mißhelligkeit wegen der jent⸗

Moſcowi⸗nigen Moſcowiter / dle da / nach dem vorigen
ter / ſo ins Jahrs erzehlten / vor denen andringenden Schtve⸗

fübdlt den ſich ine Reich zur Alltirten Artnee gefluͤchtet
ſollen an hatten . Koͤnig Augultus konten ſie/ well ſelbige

Schwedenauſſer ſeiner Gewaltwaren/ nicht herſtellen / drum

extradirt gieng Schweden an den Kayſer / als Oberhaupt
werden / des Relches / daß er die Ausliefſerung diefer Moſ⸗

cowiter an Schweden beſoͤrdern helſſen ſolte . Wie

hart nun eines und das andre dleſer Schwediſchen

Anforderungen ſo andern als Kayſerl . Hofe vor⸗

kommen mochte ; uͤberwand ſich doch dieſer dem

abgereiſſeten Schwediſchen Geſandten einen Cou⸗

ſrier nachzuſenden / mit dem Bericht und Erbitten ;

ſdbaß der Filcal , wie obgedacht / dem Graf Zobor
— —

— —
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den Proceß formiren ſolte ; daß Ihro Kayſerl ,
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Majeſt . in die Entwaffnung und Ausliefferung

nig Auguſtus / dem ſie zugehoͤret/ deſſen zufrieden
waͤre / willigen / die noͤthigeBefehle deßhalber er⸗

gehen / auch die Sache zwiſchen Breßlauiſ . Adjn⸗
tanten und Schwediſchen Werbern unterſuchen

laſſen / hierauff / nach deren Befund / Satisfaction

zu verordnen nicht ermangeln wolten . Die Moſ⸗
cowiter hatten die ihrenthalben von Schweden be⸗

gehrte Extrema zu erwarten nicht vor rathſam ge⸗

funden / ſondern ſich / ohn Weſen zu machen /
auff einen geſchwinden Marſch aus dem Reich

durch Bayern und Kayſerl . Erblande in Pohlenſechapiren
zu dem Zaar begzeben / denen der Kayſerl . Hof / in Pohlen
da kund worden / daß ſie durch Maͤhren auff Schle⸗

ſien und ſo weiter in Pohlen zugegangen / unterm

Grafen Eck einige Reuterey außſandte ſie auffzu⸗

halten / allein es war zu ſpaͤtt. Wie nun Schwe⸗

den das Seine hierunter gedacht haben mochte / ſo
wolte es auch mit denen uͤbrigen vorhin bedeuteten

Kayſerl. Entſchlleſſungen/ den Zobor und Breß Zoborun

lauiſche Haͤndel betreffende / nicht zufrieden / ſonBreßſ . Ad
dern es ſolten ſo wohl der Adjutant als Graf Zobor ſatant an

an Schweden ausgelleffert feyn / daß dleſes ſelbige Schweden
nach belleben beſtraffen moͤchte/ ob es gleich Kay. Gelieſſet
ſerl . Unterthanen / auch die Sachen in Kayſerl .
Landen vorgangen waren . Engelland / Holland /
Hannover und andre bemuͤheten ſich ſehr alles auf

guten und billigen Weg zu lencken / der Kayſer gab

auch nach / den Graf Zobor zu lieffern / wieman thn
denn / nach abgenommenen Cammer⸗Schluͤſſel /
den 13 . Julii gefaͤnglich abfuͤhrte / und an Schwe⸗

den hernachuͤbergab.
Der Stein / ſo hierbey am allerſchwerſten zu he Religion

ben gefallen / mochte wohl der Religtons PunctBeſchwe⸗
in Anſehen des Schleſier⸗Lands geweſen ſeyn / inſden Ab,
welchem die Unterthanen Augſpurgiſcher Confeſ⸗ Soeh— 9 5 eſieg/
ſion bißher mancherley Klagen wegen ihnen zuge

fuͤgtenGewiſſensTrangſalen gefuͤhret hatten . Der

geneigte deſer wird ſich noch aus dem vorhergehen⸗
den Theil des Theatri zu erinnern / oder daſelbſt

An. 170f . p. 106 . b . ſeqq .zu erſehen wiſſen / was

fuͤr Beſchwerden inſonderheit Ihro Kayſerl . und

Koͤnigl . Majeſt . dißfals allerunterthaͤnigſt vorge⸗

tragen und wie deßhalben auch von Corpore Evan⸗

gelico intercediret worden .

Nachdeme aber auff erlaſſene allerunterthaͤnigſteſbeſchlieſt
interceſſionales vor die in der Schleſien befindliche bas Cor⸗

und in Religions⸗und Gewiſſens⸗Sachen hartſbus Eran

bedrangte Evangellſche Glaubens⸗Genoſſen bißß elican

anhero weder eine allergnaͤdigſte Kelolution viel Kayſerl .
weniger Remedur der Gravaminum erfolget / ſonMajeſt .
dern die Beſchwerungen dem Vernehmen nach/ iu recom .

je laͤnger je hefftiger worden ; ſo befand man bey mendi

dem hochloͤbl . Corpore gut und noͤthig / ein ander⸗

weit allerunterthaͤnigſtes Schreiben an Kayſerl .
Majeſt . abgehen zu laſſen / ſich auff vorige zu bezle⸗

hen / und / damit obernannte GewiſſensBeſchwe⸗
rungen unterſuchet und abgeſtellet werden moͤchten/
um eine Kayſerl . Commiſſion , wobey die Evan⸗

geliſchen geneigt Gehoͤr finden koͤnten / inzwiſchen
aber um Suſpenſion alles weitern Eintrags und

Kraͤnckung der Gerolſſens· Freyhett Kayſerl. Maj .

agelle⸗

derer im Reich gefluͤchteten Moſtowiter / weil Koͤ⸗

ö
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geztemend anzulangen . Dabey zugleich verabre⸗

det worden / daß alle Evangeliſche Staͤnde durch

ihre zu Wien habende Beſandten / Ervoyes , Reſi⸗
denten und Agenten ſich der Sache ernſtlich und

mehr als vormahls bey Kayſerl . Majeſt . ſelbſt und

bey dero Miniſtres durch Recommendationes und

dienſame Vorſtellungen beſtens anzunehmen / in -

ſtruirt und von denen Hoͤfen nachdruͤcklich ange⸗

wieſen werden moͤchten/ wie dann allerſeits be⸗

ſagte Evangeliſche Miniſtri zu Wien vermittelſt
unter ſich anzuſtellender Conferentz ſich miteinan ⸗

der zu vergleichen wiſſen werden / wie die Sache

dergeſtalt zu tractiren / daß der abgeſehene heilſa⸗
me Zweck fruchtbarlich erreichet / und die gute In -

tention zu Troſt der Angefochtenen der einſt zum

Effect gebracht werden könne . Man hatte ſich
aber zu Wien ſolcherley Vorworten Gehoͤr zu ge⸗

ben und deren angebrachten Beſchwerden abzu⸗

helffen / eben nicht geeilet / biß nun die Schwedi⸗

ſche Troublen ins Mittel kommen waren / da es

das Anſehen gewann als wenn dle gedachte Evan⸗

geliſ . in Schleſien ein gnaͤdigers Gehoͤr in der

That am Kayſerl . Hofe finden ſolten / wie ihnen
denn dieſes lauffende r705 . Jahr erlaubet worden

daß ſie eintge nach Wien / in dieſer Sachenzu lol⸗

Iicitiren / abordnen moͤgen / denen unter andern

auffgetragen worden /
DaEvan⸗ Mit allerunterthaͤntgſter Conteſtation gegen

gel. Schle⸗Ihro Kayſerl . Majeſt . woie Soangeliſ . Schleſier

. ich das allerhoͤchfte Koͤntgl. Intereſſe zu beſoͤrder
wird / De⸗allemahl angelegen ſeyn laſſen/ allerunterthaͤnigſt
putirte fußfaͤllig zu bitten / wormit doch bey dem freyen
nach Hofe Exercitio Religionis Augſpurgiſcher Confeſſion /
zu ſenden⸗ ſo wohl die allergetreueſte dand⸗Staͤnde aller dieſer
die Inſtru - ß r 0 111 Ad⸗

bon
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Land und auf denen Doͤrffern die Unterthanen / und alſo

Staäͤdten alle und jede / was vor Condition ſie ſeyn moͤr

erhalten gen / wie wir es vormahls und vor alters gehalten
und genoſſen / auch forthin im Genuß beſtaͤndig
geſetzet / und wieder alle dlejentgen / ſo jemanden
darinnen ſtoͤhren wollen / kraͤfftigſt geſchuͤtet wer⸗

Das alte den ſolten / in allerunterthaͤntgſter und mit moͤg⸗
freye Re⸗ lichſten Nachdruck zu beobachten habender Vor⸗
ligions⸗ ſtellung/ wie daß das aberhöchſte Kayſetl . Inter⸗
Exerci - 8
eiun .

eſle hierdurch ſonderlich bey denen introducitten

Aeclſen / dadie Menge der Conſumenten das meiſte
eintragen muß / ad immenſum dardurch wuͤrde

augirt / und das ſo ſehnlich zu ſtabiliren verlangte /

und in vielen allergnaͤdigſten Relcriptis denen Ple⸗

niſſ . Tit . Herren Fuͤrſten und Staͤnden tzu ſrabili⸗

ren recommendirte Comaiercium , welches den

nervum rerum gerendarum in das von allen Gel⸗
dern entbloͤſſete dand bringen muß / befoͤrdert wer⸗

den / zumahlen da ißo ſelbtes / wie die Kauffmann⸗
ſchafft zum oͤfftern ſich hoͤchlich beklaget hatte /
gann darnteder lieget / dardurch das eintzge Mit⸗
tel der Religlons/Freyhelt wiederum auffgerichtet /
hierdurch auch zugleich die nach Pohlen / ( wohin
bey kuͤnffttgen daſelbſt erfolgenden Irteden und

Ruheſtande/ ſich ihrer viel / beſonders wegen hie⸗
ſiger hohen Landes Anlagen / begeben moͤchten/
Lauſitz und Marck⸗Brandenburg aber abſonderlich
denen Frembden viel Freyheiten verſprochen )
emigrirte Leuthe mit thren Manutacturen wie⸗

Theatri Europæi XVIII . Theil .

derum zuruͤck beruffen / und Ober⸗ Schieſten 5
ſamt den ſaͤmbtlichen Gebuͤrge auffs neue Volck⸗

8

reich machen wuͤrden .

Bey Suchung ſolcher Religlons⸗Freyheit / in

welcher niemand was fuͤr Geſchlechts / Alters /
Standes oder Weſens / durch Retormation oder

gebrauchten aͤuſſerlichen Zwang / es moͤge auch
Nahmen haben wie es wolle / zu Annehmung der

Catholiſchen Religton compelliret werden dörffe /

ſonderlich die nachſtehende relpectivẽ general und

ſpecial Gravamina genau und beſtens zu ſolliciti

ren / daß

Hinkuͤnfftig die in eines jeden Teſtament ver⸗

ordneten oder auch die aus Verwandſchafft de Ju . Beſtellung
re vor andern zur Tutel gehoͤrige / alſo Teſtamen - Lutheri⸗
to conſtituti & legitimi tutores , an Uberneh⸗ ſcherVor⸗
mung der Vormundſchafften / keines Weges ge
hindert / weniger ausgeſchloſſen / ſondern viel , riſchen
mehr als auch dte leibliche Muͤtter bey der Auffer⸗ Wayſen .
ztehung der Vatternloſen Wayſen ungehindert ge⸗
laſſen / und ihnen durchaus keine Catholiſche Vor⸗
munde obtrudiret werden ſolten .

Auchdie Pupillen in caſu deficientium Teſta -

mentariorum vel legitimorum Tutorum , da es
ad dativam Tutelam & Confirmationem der
Aembter und Obrigkeiten ankommet / nicht unter
Catholtſcher geute Inſpection , weniger in Geiſt·
liche Convicte , Cboͤſter und Conventen ge⸗
ſchicket / ſondern vernuͤnſſtigen Eoangeliſchen
Weltlichen Perſonen unter die Obſicht / Koſten
und Verſorgung gegeben werden ſolten / deßhal⸗
ber flehentlich zu bitten / und ſich zu bemühen
waͤre/ darüber an das Koͤntgl. Ober⸗Ambt / und
alle Regierungen / Aembter und Inſtantien noch⸗

mahls / gleich ſchon vorhero an . 1699 . den 10 .
Julii und folgends hernach unterſchiedenemahlen
geſchehen / allergnaͤdigſtreleribiren zu laſſen / daß
ſelbte niemahls / ohne abſonderliche Kayſerl . und
Koͤnigl. Vetordnung / die jedem auff Verlangen
allemahl in Originali , ſo biß anhero meiſtens ver⸗
widert worden / zu produciren ſeyn wuͤrden / in
Rellglons⸗Sachen / und obgedaͤchten Pupillen
wegen unter was vor Prætezt es auch immer
ſeyn moͤchte/ was anzuordnen / oder was mehrers

wider das Interelſe der Evangeliſchen Religton
ſtreltendes ſich unterſtehen / ſondern wann ſſch
ein oder anderer Calus erelgnete / ſie die Loter⸗
eſſenten mit ihren Gravaminibus pPatienter anhoͤ⸗

ren / ſolches alles treuligſt und mit allen Umſtaͤn⸗
den an Ihro Kayſerl . Majeſt , berichten / und
dle hleruͤber folgende allergnäͤdigſte Kelolutiones
allemahl / ohne eintigen Vorbehalt / publiciren /
auch / auff Verlangen / in Originali , wie allbe⸗
reit gemeldet / produciren / und mitlerzeit / ohne
einige Bekraͤnckung der Interellenten / alles in la⸗
tu quo laſſen ſolten .

Wuͤrde noch / ratione Teſtamentorum und de⸗
rer dartnnen tundirten Tutelen / dieſes zu birten
ſeyn / daß ſolche inet allen Clauſuln unveraͤnder⸗
lich beobachtet / und darinnen nichts inkringiret /
in adiniſſione legitimorum Tutorum „ ſo
wohl Agnati als Cognati ungehindert palnret /
auch / in dativà tutela , ohne alle Contradiction
die Uncatheltſchen admittiret / vociret / und alle⸗

4
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mahl conſtituiret werden moͤchten. Und weilen

bißhero bey derley Religions ⸗Beſchwerden die

Appellationes nicht geſtattet werden wollen ; ſo
waͤre

Auff Abſtellung dieſes hoͤchſt gravirlichen Ge/
bots / und Geſtattung dieſes heilſamen Beneficii ,

auch in Religions⸗Sachen / doch mit dieſem Bey⸗

ſaß / ut pendente lite Executio in ſuſpenſo ma -

neat , und auch nicht / nach der letztern Appella⸗
tions Ordnung præſtita cautione , fortgeſtellet
werden doͤrffte / zu gedencken und darbey

ſich bemuͤhen / annectiren zu laſſen / daß / wann

es denen Partheyen beliebete / ſie auch per
modum

ſimplicis Recurſus ihre Zuflucht nehmen / und

wenn ſie deſſen Introduction glaubwuͤrdig per

Recognitionem , oder / auff deren Verhinderung /
durch eines geſchwohrnen Agnaten Correſpon -
denz-· Brief ſich legitimiren / ſie / wie vor gemeldet/
mit der Execution verſchonet und à die interpoſiti ,
alles in ſtatu quo bleiben / bey dem Kayſerl . Hoſe
aber auch noch andere als Boͤmiſche / desgleichen
in Religtons · Sachen / Augſpurglſch . Conteſſion

zugethane Agenten und Advocaten admittiret wer⸗

den moͤchten/ und lebete man hierauff

Zu Ihro Kayſerl . und Koͤnigl. Majeſtaͤt der

allerunterthaͤntgſten Hoffnung / daß ſie auch / auf
ferneres Anſuchen / kein Bedencken haben wuͤr⸗

den / ſich dabey allergnaͤdigſt und allermildeſt zu

erklaͤren / daß ſie / ohnbeſchaͤdet/ was etwan
communi nomine allerdemutigſt geſchehen moͤch⸗

te / jedem in derley lamentablen Caſibus de Caſu

ad Calum nicht allein particulariter Gehoͤr geben
oder finden / ſondern auch / auf ſeine allerdemu⸗
tigſte Preces , mit einer ſpecial - Reſolution con -
ſoliren laſſen wolten / damit nicht allererſten / mit
beſorgender und wuͤrckllcher Gravirung der Fuͤr⸗

ſtenthuͤmer und Weichbild ⸗Staͤdte von denen

ſaͤmbtlichen Staͤnden & communi nomine die al⸗

iergerechteſte Remedur ausgebeten werden doͤrffte;
es wuͤrden auch

Die Deputirten ſpecialiter um eine allergnaͤ⸗
digſte und allergerechteſte Inhibition andie Catho⸗
liſche Geiſt und Weltl . hohe und niedere lnſtantien

und Herrſchafften zu bitten haben / daß ſie die

Evangeliſche Poſſeſlores darum / weil ſieſich nicht

zur Catholiſchen Religion bequemen wollen / kei⸗

nesweges / wie bißhero gar oͤfftersgeſchehen ( da

viele zů ihren eigenen Schaden verjaget / oder wohl

gar jaͤmmerlich incarceriret worden ſind /) mit

wettern Bedrohungen oder Thaͤtlichkeiten zu Ver⸗

kauffung ihrer rechtmaͤſſig beſeſſenen Guͤter / zwin⸗

gen / und ſich des Juris retormandi , als welches

einzig und allein dem Summo Principi und ſonſt
niemand zukommet / anmaſſen ſolten / vielwe⸗

niger

Ihnen Connivendo zuzugeben / daß ſie mit de⸗

nen Wittwen und Wayſen / nach toͤdl. Hintritt
ihrer Maͤnner und Vaͤtter / ſo unbarmhertzig ver⸗

fahren / ſie / durch allerhand Liſt und Gewalt /
zur Cathol . Reltgion bringen / oder / durch wuͤrckl.

Execution , in ihre Hæreditaͤt und andere Ver⸗

moͤgeneindringen / auch dieſe wohl ſo lange in har⸗

2 Arreſt behalten ſolten / biß die Kinder herbey

geſchaffet und ſich zu thren Willen accommodiret
haben : Und nachdem

Es bey denen ofliciis publicis , auch Deputa⸗
tionibus ad conventum publicum , nicht weni⸗

ger Magiſtratibus und andern publiquen Bedien⸗
ten bey dand und Staͤdten zelthero geſchehen / daß
die Evangel . vom Lande und in den Staͤdten / wenn

gleich eingebohrne des Landes und Ortes wohl er⸗

fahrne taugliche Subjecta vorhanden geweſen/
welche vor Frembden / des Zuſtandes allhier un⸗

erfahrnen / Ihr . Maj . Intereſſe und des Landes

Beſten mehr beobachten koͤnten / keinesweges ad

oflicia genommen werden wollen / ſondern thnen
andere Frembde / die nicht einmal in Schleſien
geweſen / und dahero den ſtatum rerum nicht wiſ⸗
ſen koͤnnen / oder ja weniger Faͤhlgkeit zu dem / was

ſie ambiren / haben / um der Cathol . Religion wil⸗/

len alleine / vorgezogen worden / woraus nichts
anders / zumahln wann offters junge Leute / ſo erſt
von der Univerſitaͤt oder aus den Laͤndern kom⸗

men / darzu promoviret werden / als Ihro Maj.
und des Publici Schaden / ja vieler Staͤdte kuin

erfolgen muͤſſen ; ſo waͤre darum von denen De⸗

putirten zugleich Anſuchung zu thun / daß wenn

tautliche Evangeliſche Landes ⸗Kinder vorhanden/
ſie von denen Oflicüs nicht moͤchten ausgeſchloſſen/
ſondern denen eingebohrnen Catholiſchen zugleich
dazu befoͤrdert / denen Frembden und Auslaͤndl⸗

ſchen aber vorgezogen / und die / bey offentlichen
dand⸗Taͤgen und andern Zuſammenkuͤnfften per

majora erwaͤhlte Landes⸗Officierer und Oflician -

ten bey den Staͤdten / auch allemahl bey Hofe
confirmiret werden moͤchten / dergl . uuch

Wegen der Kauff⸗Contracten uͤber die Guͤter
und andere kundos , wie ſie immer heiſſen / zu

vollbringen / damit denen Catholiſchen / wenn

ein Evangeliſcher was ankauffen will / der bereits

ſeinen ordentl . Kauff⸗Contract getroſſen hat / kei⸗⸗

nesweges mehr der Kaufftrieb verſtattet werden

ſolte / als wodurch viel ſchaͤdl. Unterſchleiffe und

ſimulirte Contractus , zum hoͤchften Nachtheil der

vere contrahentium , vorgenommen werden

koͤnnen .

— — —
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Admitti .

rung Ev⸗
angel . zu
oͤffentl .
Aemtten ,

Frepheit
Güter zu

kauffen /
Undzu

verkauf⸗
fen/

Eigene Schulen allenthalben / es ſey an Or⸗Schülen
ten / wo der Evangel . Gottesdienſt in loco ſey oder und Præ .
nicht / anzurichten / und den Abgang der verſtor⸗ceptores
benen Præceptorum , mit neuen tauglichen Evan⸗

geliſchen Subjectis , zuerſetzen / auch ſolche in gu⸗
ten Stande zu erhalten und anbey ſolchen Evangel .
Præceptoribus keine Neckerey anthun zu laſſen/
auszubitten / ſey elne hoͤchſtnoͤthigeSache / und

zwar mit dieſem Annexo , daß
Dabey denen Catholiſchen hohen und medrigen

Geiſtlichen / welche ſich aus eigener Macht und

Eiffer unterſtehen / die Evangel . Kinder in ihre ſoge⸗
nannte Cathol . Catechiſmus - Lehren / mit Gewalt

zu zlehen / und / bey exaction gewiſſer Pon , dar⸗

zu anzuhalten / totaliter und gaͤntzlich inhibiret

werden moͤchte/ welcher Condition auch
Das biß anhero an vielen Orten abgenoͤthigte/

und durch abgezwungene Straffen / bewerckſtel⸗
ligte Sonn · Feſt· und Feyertaͤtige Kirchen gehen/
mit 1. 2 . oder mehr Perſonen iſt / welches gaͤntz⸗
lich zu depteciren die hoͤchſte Nothwendigkeit er⸗

for⸗
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ſondern nur bloß die Catholiſchen allelne angehen
ſolle / damitalſo nicht allein einem jedweden in ſtei⸗
ne Evangeliſche Kirche zu gehen / und frey und

ungehindert ſeinen Gottesdienſt abzuwarten unver⸗

ſchrencket ſeyn und bleiben koͤnne / ſondern auch

die Catholiſchen Geiſtlichen unter den Vorwand

dieſer ihnen ſo ſcharff befohlenen Kirchen⸗Ord⸗
nung / denen Ebangellſchen keine wettere Be⸗

kraͤnckungen anthun moͤgen ;

Ungehin
Dann wird wohl vor die drey Fuͤrſtenthuͤmer

dertell⸗ Liegnitz / Bileg und Wohlan/ dieſeallergnaͤdig
dung des ſte Alſecuration zu procuriren haͤchſtnoͤthig ſeyn/
Evangel . daß nemlich denen Lehens ⸗Herren auff dem Lande /
zuſtehen und in den Staͤdten denen Buͤrgern / welche ih⸗

re eigene Evangeltſche Kirchen beſitzen / oder das

Jus Patronatus haben / hinkuͤnſſtig allemahlen zu⸗

gelaſſen ſeyn ſolle / bey Abſterben derer Pfarrer
und auch jetzigen Vacanzien / die Stellen mit

Evangellſchen Paſtoribus zu erſetzen / dieſe Frey⸗
heit auch immer zu behalten / und im Fall ſichs auch

ereignen moͤchte / daß ein Cathol . Herr elnes ſol
chen Orts / Gutes oder Dorffes Polleſſor wuͤrde/
worauff Evangel . Kirchen waͤren / oder ein und

andere eingepfarrte mit dem Jure Patronatus con -

currirten / ſo ſolle / nach Abſterben des Evangel .
Geiſtl . oder erfolgter Vacanz , deſſen Stelle gleich /
wohl allezetet wiederum mit einem Evangel . Pfar⸗
rer erſetzet werden / auch bey allen Kirchen / ſo wohl
in dieſem als andern Fuͤrſtenthuͤmern / erlaubet

ſeyn / wann es noͤthig/ Subſtituten zu ſetzen / wie

ingleichen 9

Patrona⸗

Tus

aucher⸗
Dieſe allergnaͤdigſte Verſicherung auszubltten/

ung
daß / auff benoͤthigtem Fall / die Evangel. Kir⸗

Evangel . chen allemal frey und ungehindert erweitert/ die

Kirchen . Glocken gebrauchet und unſere Evangel . Geſaͤnge
bey den Begrabnuͤſſen oͤffentlich geſungen werden

moͤgen.
Es ſolten die Deputirten abſonderlich ſich an⸗

gelegen ſeynlaſſen / fleißig zu ſollicitiren /wormit

uͤber jetztgedachte Kirchen annoch einige in jedem
Creyß und Weichbilde verſtattet / die in denen

Staͤdten und Doͤrffern weggenommene und theils
mit Cathol . Geiſt ichen beſetzte theils wuͤſte gelaſ⸗
ſene/ ja auch noch wuͤſte ſtehende aus Kayſer / und
Koͤnigl. hohen Gnaden wieder eingegeben / oder

auch neue / ſo wohl in dieſen dreyen Fuͤrſtenthů⸗
mern / als auch in dem Fuͤrſtenthum Breßlau /
und denen beyden zugehoͤtigen Weichbildern Neu⸗
marckt und Mambſtlau / nicht wentzer zu groſſer
und gantz gewiſſer Befoͤrderung und beſſerer Auſſ⸗
nehmung deren Oommercien an andere gelegene
Derter / ſonderlich in denen Fürſtenthuͤmern
Schweidniz und Jauer zu Hirſchfeld / Landshut /
Schmiedeberg / dann in dem Fuͤrſtenthum Glo⸗
gau zu Freyſtadt / Guhrau / Sprottau / ꝛc. ꝛc.
im Fuͤrſtenthum Sagan zu Sagan⸗Naumbutg /
ic . ꝛc. in Ober ⸗Schleſien zu PohlniſchNMeuſtadt /
Bielißz / Pleß / Oppeln / Teſchen / Jaͤgerndorff/
und anderen Orten mehr/ ( immaſſen im Gebůrge
und in den Landen hierdurch nichts gewiſſers / als
der voͤlltge Flor der Negotien und das Auffneh⸗
men der Commercien folgen wuͤrde) auffzubauen
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allergnabigſt moͤchte zugelaſſen / und angeordnet
werden . NB . Das Fuͤrſtenthum Sagan iſt mit

Schulen und Kirchen auff dem Lande und Staͤd⸗

ten in poſſeſſionegeblieben / biß in annum 1668 .

alſo 20 . Jahr nach dem Oßnabrucher Frieden⸗
Schluß / und bittet dahero daß es in integrum re⸗

ſtituiret werden moͤge : Staͤdte gehoͤren annoch

darzu / Priebiß und Freyenwalde .
Und indem auch bey Kirchen⸗Sachen / zu

Erhaltung guter Ordnung einige Obſicht vonnoͤ
then / ſo muß man wohl zugleich auff Obtinirung

einer geiſtl . Ialpection von Evangel . Religion be⸗

dacht ſeyn / dahero dannhoͤchſtnoͤthig waͤre / daß
mehrerwehnte Deputirte / mit Nachdruck / umb

Permittirung derley Authoritaͤt vor ſolche Inpe⸗
ction , hoͤchſtenFleiſſes allerunterthaͤnigſt bitten /

daß nemlich vor ſolcher / nach gewiſſer Subordina⸗

tion , alle Pfarrer in jedem Fuͤrſtenthum ſich zi⸗
ſiſtiren / oder ordiniren zu laſſen / und daß es ih :
Forum competens ſeyn ſolle / jederzeit angewie⸗

ſen werden moͤchten / und koͤnte ſolche als eine

Oberkirchen⸗Ambts /Inſpection oder dergl . betitu⸗

lirt werden / weil zelthero
Von denen Ordinarüs Paſtoribus Catholicisſgyrehe

das Tauſſen / Trauen und Begrabenan Evangel. Übung
Orten in der Nachbarſchafft ſehr gehindert wor undBrau⸗
den / muͤſte dieſe Freyheit nun / ſo viel nöglich Sacre.
derley Orten beſtens redreſſirt werden / und zwe menten.
dergeſtalten / daß gegen Erlegung derer gewoͤhnl
Accidentium Stolæ , jedem gantz frey ſtehen moͤg⸗
te / in denen benachbarten Evangel . Kirchen zu

begraben / ſich auffzubleten / trauen und tauf⸗
fen zu laſſen / nicht weniger

Die Vorbttten und Danckſagungen / ohne
doppelte Erlegung der Gebuͤhr / alleine in denen

Evangel . Kirchen zu verrichten / geſtattet ſeyn ſol
ten . Und da es bißhero mit denen Taxis Stolæ

nicht gar ordentlich zugegangen/ ſondern vielmehr
darinnen groſſe Excelle vorgenommen worden ;

f

Dieſe in eine zuverlaͤßige und unwandelbahre
Gewißheit zu bringen / damit keinesweges eintge
Neuerungen / in ſpecie bey Trauen / Tauffen
und Begraͤbnuſſen/ von denen Catholiſchen Geiſtl .
gemachet / und dieſe/ welche bey ihnen eingepfarret
ſeynd / oder gar ihrer Midiſterialien ſich gebran⸗
chen / nach threm Belieben koͤnnen taxiret und ge⸗

willkuͤhret werden / fernerwett und

Wegen der Cathol . Herrſchafften / welche ſchon
vor Alters her in Evangel . Oerter ſind eingepfar⸗

ret geweſen / Vorſorge zu haben / daß ſolchen kel⸗

nesweges zugelaſſen ſeyn ſolte / ſich mit thren Un .
terthanen von denen Evangel . Kirchen zu lepari⸗
ren / noch daß ſie die de Jure zu entrichten ſchuldige
Decimas oder Zinfen denen Evangel . Predigern /

unter waſerley Prætext es immer ſeyn mag / vor⸗

enthalten doͤrßen / ſondern dieſe und alle von Al⸗
ters herrůhrende Fundationes , Stlfftungen und

Legata denen Kirchen / wohin ſie gewledmet / oh⸗
noeinige Translation oder Zuruͤckhaltung / gege⸗
ben werden muͤſſen/ inſonderheit aber auch / daß
die vor gewiſſe adellche Familten / und andere

Perſonen ſolcher Religion / geſtifftete Stipendia
und kidei. -Commiſſa , ihnen nicht entzogen / und

wider der Fundatorum Intention , auch die biß⸗
Theatri Europæi XVIII . Theil . L8 2 wei⸗
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I70ο wellen daruͤber noch erhaltende abſonderliche Kay⸗

ſerl . Confirmationes , Catholiſchen Subjectis zu⸗

geeignet werden moͤchten/ Es wuͤrden auch die De⸗

putirten 5

Ungewehꝛ Dahin zu cooperiren haben / daß denen Ca⸗

Aun tholiſchen frey ſtehen ſolle / wiederum zu der Evan⸗

angel. Ne⸗ geliſchen Religion zu treten / und daß dergleichen
ligion Leute hernach / ohne eintzigen Unterſcheid / im

Land und auf ihren Guͤtern oder Haͤuſern frey to⸗

leriret / ihnen keine Kraͤnckungen und Torto an⸗

gethan / vielweniger mit Arreſt beleget/ oder / auf

dieſe und jene Weiſe / wieder umzutretten gezwun⸗

gen werden doͤrffen/ ſondern Sie und die Ihrigen

nach deren Tode bey den Ihrigen bletben / und auch

unweigerlich die ordentliche Begraͤbnuß bekom⸗

men moͤgen.

gleichen Die Bona der Pupillen zu veralieniren / dieſel⸗

Altzun für ben und deroſelben Vermoͤten auſſer Landes zu

613 bringen / wie auch :

Die Verheurathung der Witwen und Kinder

in andere Laͤnder zu geſtatten / und auff keine Wei⸗

ſe/ darinnen hinderlich zu ſeyn / dabey aber auch

Denen Muͤttern das Recht zu erhalten / daß

wenn ſie nicht ad ſecunda Vota ſchreiten/ ſie zur

Vormundſchafſt und Education threr Kinder ſi⸗

cher kommen / und / wenn gleich kein Teſtament

vorhanden waͤre / ſie doch / nach belteben / ſich an⸗

dere Neben⸗Curatores erkleſen / und ſolche / ohne
Widerrede / von denen Koͤnigl. Aembtern und

andern Inſtantien confirmiret werden moͤchten .

Item :
Vor die Evangeliſchen ſambt und ſonders die⸗

ſes / daß ſie ungehindert und frey in Cathollſchen
Territoriis und unter ſolchen Obrigkeiten Guͤter

und Haͤuſer kauffen und hinwieder dieſe/ an wen ſie
wollen / verkauffen doͤrffen/ zu verhelſſen / auch

Beſu , Denen der Augſpurgiſchen Confeſſton zugetha⸗

E 10 nen Geiſtlichen gar nicht zu verwehren / unter Ca⸗
Kran 5 thollſcher Jurisdiction oder in Stͤͤdtenund Doͤrf⸗

in Cathol . fern in Cathollſcher Herren Haͤuſer Kraneke zu

Orten . beſuchen / und denenſelben / nach Verlangen / ihr

Ambt mitzutheilen / nicht weniger bey denen Ar⸗

reſtirten und zum Tode verurthetlten Delinquen-
ten mit Troſt / Communion und der Begleitung

beyzuſtehen . Wann dann auch denen Depu -
tirten bekandt / wie in Puncto Religionis , wenn

ein und anderer Stand ſeine Zuflucht nach Hofe

nehmen wollen / zeithero der Accels verhindert

wordeniſt / ſo wird bey dieſen Beſchwerden / und

das jeder / ohne ſpecial - Geſuch/ hinkuͤnfftig acce⸗

diren moͤge/ auch

Folgenden Beſchwerden abzuhelffen hoͤchſt noͤ⸗

thig ſeyn / daß nemlich hohe und nledere Catholt⸗

ſche Inſtantien , Herrſchafften und Obrigkeiten
ſich nicht mehr / wie bißhero geſcheheniſt / unter⸗

ſtehen doͤrſſen / ihre Evangeliſche Landſaſſen uud

reſpect . Unterthanen dahin zu zwingen / daß ſie
Auffhe⸗ denen Catholiſchen Proceſſionen / in ſpecie am

13 Fronleichnams⸗Tag / beywohnen / weniger den

10 athol. ſogenannten Himmel uberdieMonſtranze tragen /
Sacra . auch die Evangeliſche Buͤrger von der Erſchei⸗

ment Ber⸗ nung zur Parade und Begleitung beydieſen oͤffent⸗

ehrung . lichen Proceſſionen / gaͤntzlich befreyen muͤſſen/
und zugleich Ihro Majeſt . pro Declaratione im -

1

ploriren / daß die Evangeliſchen auff dem Land

und in den Staͤdten keine andere / als ihre Zeyer ·

tage / halten / und Buß⸗Tage nach Belieben an⸗

ſtellen moͤchten .

1707.
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Es wuͤrde vor die Verheurathung ungleicher Freyeer ,

Religtons⸗Verwandten / zu ſorgen ſeyn / daß the heuratun,
nen keines Weges die Trauung gehemmet werde / gen iwi⸗

biß das Evangeliſche Theil ſich relolvire / Ca⸗

ſchen gewoͤhnlichen Trauungs⸗Eyde nicht zu adli⸗

giren / auch daß ihre Pacta , die Jure naturali &

gentium licita & obligatoria ſind / wegen abgere⸗
deter Aufferziehung der Kinder / ad amuſſun gel⸗
ten ſolten ; und demnach auch / ſo viel die Gradus

prohibitos betrifft / das Jus Canonicum bey Ver⸗

heurathungen genau oblerviret werden muß / dar⸗

bey aber die Eatholiſchen gar leicht Dilpenſation
erhalten koͤnnen / die Evangeliſchen herentgegen /
wann auch gleich die Bluts oder Schwaͤgerſchafft /
ſchon in weitern als 3. oder 4 . Grad befindlich /
dennoch keine Diſpenſation erlangen koͤnnen / es

ſey denn / daß wenigſtens eines von den kuͤnſſetgen
Eheleuten ſich zu der Catholiſchen Religton erklaͤt

rez als wuͤrde auch zu bitten ſeyn / daß ihnen diß⸗

falls / gleich denen Catholiſchen / mit der Diſpen -
lation moͤge gefuͤget/ und ſie deßwegen ihre Reli⸗

glon zu aͤndern nicht moͤgen angehalten werden .

Wie ingleichem / daß die Trauungen / von Evange⸗

liſchen Geiſtlichen geſchehen / in alle Wege vor

guͤltig zu erkennen / niemahls aber mehr annuliret

oder vor ſo unvollkommen gehalten werden ſollen /
biß durch eines Catholiſchen Prieſters Hand dte

Getraueten wieder recopuliret worden z vielweni ⸗
ger verbieten zu laſſen / daß ein Braͤuttgam ſich

nicht in dem Orte oder Dorffe / wo die Braut iſt /
als welches ja der Natur und Billigkeit / auch

aller Land , Gewohnheit entgegen lauffet / moͤge

copuliren laſſen . Was es

Bey Abſterben derer Herrſchafften und Evan⸗ desglel
chen Ed/

angel . Col.
latoren

geliſchen Collectorum , ehe ſie in die Kirchen und
ihre Grufften geleget werden koͤnnen / vor Permiſ⸗

en utri .

usque Re .

thollſch zů werden / ſondern dieſe allſtaͤts ohne Con- igionis
tradiction vor ſich gehen zu laſſen / darben aberhomini⸗

das Evangeliſche Theil zu dem bey den Catholi ·bus.

ſions Suchungen biß anhero erfordert haͤtte Begräb,
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gewiß niemanden unwiſſend / dahero wohlnußine

gaͤntzlich auff deren Abſtellung zu dringen und zufthol . U⸗

ſuchen die Nothwendigkelt erfordert / damit alſoſbung ſonf

jedere Herrſchafften bey ihren alten Gerechelgkelleeng
ten gelaſſen / und kuͤnfftig / ohne Permiſſions⸗

Suchung / indiſtinctè in die Kirchen / wohin ſie

oder die Ihrigen wollen / wie auch in die Grufften

geleget werden / ſolte auch unverwehret ſeyn/
Epitaphia und Monumenta , nach Gefallen / da⸗

hin auffzuſetzen / dleſe aber beftaͤndigſt und unge⸗

irret alldar bleiben / und nicht weg gethan werden /
und iſt dieſes auch

Wegen Haltung der Privat - Informatorum und auch Hal

Schulmeiſtern in Doͤrffern zu beobachten rathſam / tung dei

rivat

Præcepto·

ren

daß man ſolche ungehindert halten / und die Kinder

im Chriſtenthum und allenerforderlichen Wiſſen⸗

ſchafften von ihnen dadurch / zu Hauſe / und end⸗

lich auch anderwerts was lernen laſſen doͤrſſe.
Endlich wuͤrde wohl / bey GOtt gebe erfreul .

gewuͤnſchten Relolution , das vornehmſte ſeyn/
um

22
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Rayſ . Mofen . Erblaͤnds⸗Geſch .

umn eine ſolche allergnaͤdigſte Kayſerl . und Koͤnigl .
Verſicherung zu bitten / daß Ihro Majeſt . dero

llergetreueſte Unterthanen Augſpurgiſcher Con⸗
ſeſſion von Land und Staͤdten auff ſolche Weiſe /
immerdar bey ſolchen Gnaden⸗Freyheiten und

onceſſionen erhalten / ſambt dero Kayſer / und

Koͤntgl . Succeſſoren kraͤfftig ſchuͤzenund auff kei

nerley Weiſe und Wege einige Relormation zuge⸗

atten / noch connivendo zuzulaſſen / daß wir / un⸗

er was vornehmen und Prætextes auch geſchehen
koͤnte / darinnen gekraͤncket oder gehindert werden

moͤgen/ und ob wir wohl

Pdens⸗ Dieſe allergnaͤdigſte Kayſer / und Koͤnigl. Ein⸗
Ibitten. willigungen und Entledtgungen unſerer Gravami -

num allezeit als eine pur lautere Köntgl . hohe
Gnade erkennen wollen / dieſe doch aber von an⸗

dern nicht alſo / auch wohl im widrigen Verſtan ⸗
de ausgeleget werden ſolte / daß uns dahero dleſes

hohe Kleinod wiedergenommen werden koͤnte; alſo

wuͤrden die Deputirten wohl ſo wachſam / und

vorſichtig hierinfals ſeyn / als man ſie auch dar⸗

um gantz inſtaͤndigſt und beweglichſt erſuchet /
alle beſtnoͤglichſte Vorſorge und Unterbauung zu

thun / damit von Ihro Majeſt . alle dieſe erlan⸗

gende Gnaden und Gewiſſens ⸗Freyheiten / wie

auch Erledigungen derer Gravaminum , als ein

unauffhoͤrliches und immerwehrendes Geſeßz / ſta -

biliret werden moͤchte / welches ſie und dero Nach⸗
kommen ungeaͤndert und ungekraͤnckt halten laſſen /

auch wieder alle / ſo ſich darwider zu ſtrepitiren
erkuͤhnen moͤchten/ kraͤfſtigſt ſchuͤtzen wolten ꝛcꝛc.

Was die Schleſter Augſpurgiſcher Confeſſion
biß dahin in Religtons⸗Sachen gedruͤckt/ iſt aus

dieſem ihren vorſtehenden Geſuch deutlich gnug zu

man wolle erſehen / welches vleles in ſich hielt / weil ihnen in

vielem zu nahe getreten geworden zu ſeyn erachtet

wurde / ohn daß ſie noch einige nachdruͤckliche
und beſtaͤndige Remedur erhalten koͤnnen. Der

Zeit ließ es ſich was gewiertger an / weil doch er⸗

laubet war / daß die Abgeordnete die Noth klagen
und die Beſchwerden anzelgen durſſten . Ja es

wolte ſo weit kommen / daß der Boͤhmiſche Obri⸗

ſte Cantzlar / Graff Kinsky Hoffnung machte /
es wuͤrde Kayſerl . Majeſtaͤt dahin zu diſponiren
ſeyn / denen Beſchwerden derer Evangeliſchen
Schleſier die abhelffliche Maaß geben zu laſſen .

Und zwar wolten

Ad Gravamen rmum ( wie ſolche Gravamina ,
der Ordnung nach / im vorgehenden XVII . Tomo

dieſes Theatri An . 1705 . P. 106 . b ſeqq. ange -

fuͤhret ſind ) Seine Excellentz / der Obriſt⸗Cantz⸗
lar / ſich dahin bemuͤhen/ daß kuͤnſſtighin die A.

C . zugethane Unterthanen zu den Catholiſchen
Gottesdienſt und Proceſſtonen ferner nicht ange⸗

halten noch gezwungen werden ſolten ; doch daß ſelbe
ſich bey denen Proceſſionen zu Hauß ruhſam und

ingezogen halten / auch ſonſten bey deren Vorbey⸗
gehen / derſelben billigmaͤſſige Ehrerbletung und

keine Irreverentz , auff was Arth und Weiſe es im⸗

mer ſeyn moͤchte bezeigen ſolten .
Das Gravam . 2dum trauten ſich hocherwehnte

S Excell . iĩntercendendo pro ipſis alſo einzurichten /
daß die Curatela & Adminiſtratio bonorum Pupil -
larium denenjenigen / welchen ſolche von Rechts⸗

i
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wegen zukommet / non attenta Religionis Diffe -

rentia ztwar commitiret und uͤberlaſſen/ hingegen
aber die Education und Aufferziehung der Pupil⸗
len ſolchen Religlons⸗Vormuͤndern / der die bu⸗

pillen zugethan ſeyn / anvertrauet werden ſolle/
mit Auffhebung der dißſalls hieruͤber ehemahls er⸗

gangenen Inhibitorialien . Nicht minder wuͤr⸗
den

Ad Gravamen zum . Se . Excell . der Hr . Obri⸗

ſte Cantzler dahin cooporiren / daß wann die Her⸗
ren Staͤnde A. C. eine Abſendung an Ihro Kay⸗
ſerl . und Koͤnigl. Majeſtaͤt zu Vortragung ihrer
habenden Beſchwerden vor haͤtten/ und deſſent⸗
halber mit Beybringung der gruͤndlichen Urſach /

bey hoͤchſtgedachter Se . Kayſerl . Majeft . die Er⸗

laubnußallerunterthaͤnigſt verlangen wuͤrden/ ih⸗
nen ſolche nicht verweigert werden ſolle .

Ad Gravam . tum wuͤrden bey Ihro Kayſer⸗
und Koͤntgl. Majeſtaͤt offters beſagte Se . Excell .
der Hr . Oberſte Cantzler es dahin zu bringen trach⸗
ten / daß denen A. C. Verwandten die Actus Mi -

niſteriales des Tauffens / Trauens und Begra⸗
bens / wann ſie zuvorhero die Jura ſtolæ denen Ca⸗
tholiſchen Pfarrern / worunter ſie gehoͤren/ bezah⸗
leten / anderwerts verrichten zu laſſen / wie nicht
minder denen Worts⸗Dienern . A. C . ihre in lo -
cis Catholicis befindliche Krancken / Gefangene
und zum Tode verurthellte Glaubens⸗Genoſſen zu
beſuchen / denenſelben Conſolando & Communi -
cando beyzuſtehen / und andere Actus devotionis
mit ihnen zu pflegen / auch die zum Tode Verur⸗
thellte zu der Richtſtatt jedoch in weltlicher Klei⸗

dung zu begleiten erlaubet werden moͤge .
Ad Gravam . 5̃tum wuͤrden S . Excell . ratione

matrimoniorum die Sache dergeſtalt einzurichten
bedacht ſeyn / damit in derley calibus matrimo⸗
nialibus die A. C. Verwandten ſecundum leges
illorum judiciret / und in dieſen das bey ihnen ge⸗
braͤuchliche Jus Saxonicum Eccleſiaſticum kuͤnff⸗
tighin obſerviret werden moͤge .

Ad Gravamen 6tum lauffet dieſer Punet / was
die Vergebung der Aembter anbelanget / in das Poli⸗
ticum und nicht in die Religions⸗Sachen ein/
dannenhero wegen der Ofliciorum Publicorum ;
ſo Ihro Kayſer⸗und Koͤnigl. Majeſt . allein zu ver⸗

geben haben / deroſelben einiges Ziel und Maaß /
was vor Subjectis ſie derley Aembter anzuvertrauen
geruhen wollen / nicht vorgeſchrteben werden kan .

Doch werden Ihro Kayſerl . und Koͤntgl. Majeſt .
S . Excellentz der Hr . Obriſte Canzler auch dahin
zu diſponiren ſich befleiſſen / daß bey denenjentgen
Landes⸗Chargen / ſo von der Staͤnde Wahl und

Vorſchlag dependiren / auch auff der A. C. zuge⸗
thane Subjecta , wie bereits offters geſchehen / alſo
kuͤnfftighin rellectiret werden moͤge.

Nicht minder wuͤrden auch die Contractus und

Juſtitz⸗Sachen dergeſtalt eingerichtet werden / daß
dabey die Diſpoſitio Religionis in keine Conſide -
ration gezogen werden ſolle.

Ad Gravamina ſpecialia ( die in vorigem Theil
An . 170f . p . 103 . a ſeꝗ· u finden ) der Fuͤrſten⸗
thuͤmern Brieg / Llegnitz und Wohlau / und zwar

Ad Gravam . rmum haͤtten zufoͤrderſt die A. C.
Verwandte Herren Staͤnde gemeldeter dreyer Fuͤr⸗

L 3 ſtenthu⸗
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Iyo . ſtenchümer die durch deren Herren Deputirte ver⸗

ſprochene Liltam oder Specification derjenigen

Kirchen / welche rmo wuͤrcklich eingezogen und

denen Catholiſchen eingeraͤumet/ 2do annoch ge⸗

ſperret aber unerſetzet / ztio bey welchen annoch

A. C. verwandte Miniſtri und Worts · Diener vor /
handen einzugeben / auch anbey ein Project , wie

ſolches Gravamen mit Beobachtung Ihro Kay⸗

leramd Koͤnigl. Majeſtaͤt hohen Authoritaͤt und

denen Staͤnden gebuͤhrenden ſchuldigſten Vene⸗

ration zu Erhaltung der Gewiſſens ⸗Freyhelt ge⸗

hoben werden koͤnte/ vorzuſchlagen / nach deſſen
Erhaltung dann Se . Excellenz der Herr Ober⸗
Canzgler auch in dieſem wichtigen Punet bey Ihrer

Kayferl . Majeſt . dero Oflicia eflicaciter zuinter⸗

poniren nicht unterlaſſen werden ; im uͤbrigen

ſollen die decimæ , ſo zu denen Pfarrtheyen A .C.
gehoͤrig/ ( in ſo weit ſolche dargezeiset werden

koͤnnen) auch von denen elngepfarreten Cacho⸗

licis richtig und ohnweigerlich abgefolget wer⸗

den .

Ad Gravam . 2 dum vermeinten oͤffters hochge⸗

dachte Se . Excell . der Hr. Obriſte Cantzler den

Modum Præſentationis denen Patronis & Colla -

toribus zu denen in ihrem Territorio gelegenen

Kir chen / dergeſtalten einzurichten / daß diejent⸗

gen Landſaſſen ſiwe Catholicæ ſive Auguſtanæ
Confeſſioni addicti ſint , welchen das Jus præ -

ſentandi bey denen in threin zugehoͤrigen Lerritorio

erbaueten Kirchen A. C . zukommet / Ihro Kay⸗

ſer⸗und Koͤnigl. Majeſtaͤt aus denen gemeldten
A. C . verwandten Worts ⸗Dienern / bey jeder

Pfarrethty⸗Collation drey Subjecta ( aus welchen

allerhoͤchſtgedachte Ih . Kayſer⸗ und Koͤnigl. Maj .

binnen einer drey Monathl . Zeit auffs laͤnaſteei⸗

nen daraus erwaͤhlen und contirmiren wollen ) vor⸗

ſchlagen und Dero allergnaͤdigſte Confirmation
wiſchen der beſtimmten Zeit erwarten ſollen ;

Dafern aber dieſelben ſothane Præſentation un⸗

ter einer gleichmaͤßigen 3. Monatl . Friſt ( welche

vonder Zeit des toͤdtl. Hintritts des bey der Kir⸗

chen verſtorbenen Worts ⸗Dieners anzurechnen
waͤre) vernachlaßligten / ſoll derſelbigen Gemeinde

ſodann / elapſo prælentationis Termino , zu Ihro

Kayſer/ und Koͤntgl. Majeſtaͤt zu recurriren und

derley Subjecta ( jedoch nur vor dißmahl & ſalvo

cæteroquim Jure des dem Grund⸗Herrn zuſte⸗

henden Juris Patronatus pro reliquis caſibus &

vacantiis in futurum ) vorzuſchlagen erlaubet ſeyn/
auch in illis caſibus , allwo einem Cathol . Inwoh⸗
ner mit einem A. C . verwandten das Jus ſimulta⸗

neum Præſentandi zułaͤme / und jener Difficul⸗

caͤten/ den A .C. Verwandten zu præſentiren ma⸗

chete / ſolchemnach ſodann es modo , wle es Re⸗

ſpectu der Communitaͤt erwaͤhnet worden / vor

ſich allein drey Subjecta ad Confirmationem Cæ -

laream Regiam zu præſentiren frey ſtehen ſolle.

In den Kayſerl . Eammer ⸗Guͤtern aber / oder wo

ſonſt Ihro Majeſt , als Landes⸗Fuͤrſten das Jus
Præſentandi ukomme / wuͤrde Deroſelben frey

ſtehen / durch Dero Koͤnigl. Boͤhmiſchen Cantz⸗

Beſchreibung
ley bey derley Vacantien / die Worts⸗Diener zu 1707 .

ſo willig / als vermoͤgend waͤre .

Vociren .

Ad Gravam . zum wegen der von Seiten der

Subalternen Beamnbten contra liberum Religio -
nis Exercitium machenden hoͤchſtnachtheiligen
Veranſtoltungen / und Verweigerung der hleruͤ⸗
ber zu communiciren verlangenden allergnaͤdigften
Kayſerl . Reſolutionen / wuͤrden kuͤnfftighin Se .

Excell . der Herr Ober ⸗Cantzler das benoͤthigte
zu der A. C. verwandten Herren Staͤnden Ver⸗

gnuͤgen vorzukehren und auch ſolchem Gravamini

abzuhelffen wiſſen .

Hingegen tragen offters gemeldte Se , Excell .

billichmaͤßiges Bedencken / Ihro Kayſer ⸗und

Koͤnigl. Majeſt . das Haupt ⸗Sravamen derer an⸗

dern Erb⸗Fuͤrſtenthuͤmern wegen der bey denen

Staͤdten Schweidnitz / Jauer und Glogau ver⸗

langenden Schulen / weilen in dem Inſtrum . Pacis
der §. prater heo autem &c . nur von denen drey

Kirchen / nicht aber von eintgen Schulen / Mel⸗

dung geſchiehet / allerunterthaͤnigſt vorzutra ·
gen .

Es geſchahe aber daß ſich Schweden dieſer Sa⸗
Schwe⸗

che annahm / als ein Garanteur des Weſtphaͤl . den nint

Friedens / und Kayſerl . Hof mercken ließ / es ſich der

wuͤrde nicht ehender ſich zufrteden geben/ biß al⸗ Sache an

les nach dem Inhalt dieſes Friedens in Schleſten

ReligionsSachen hergeſtellet / auch denen Be⸗

ſchwerden der Evangel . Schleſier auff eine beſtaͤn⸗

dige Art und Weiſe abgeholffen waͤre / weil man

meinte / dieſe haͤtten mit unumſtoͤßlichen Gruͤnden

dargethan / daß ihnen vermoͤte vieler oͤffentlichen

feyerl . Handlungen und Schluͤſſe die von GOte

gern gegoͤnnte Gewiſſens⸗Freyheit auch in Anſe⸗

hung derer Menſchen und vor dleſen gebuͤhre/ wel⸗

ches alles Ste in einem beſondern unter der Hand

allenthalben hin communicirten Scripto ausge -

fuͤhret .
Die von ihrer Koͤnigl. Majeſt . in Preuſſen mit ha die

hoͤchſtruͤhmlichſter Sorgfalt bißher gefuͤhrte Ke· Gründe

ligions- Aflaire der untern Pfaltz hat einigen wohl⸗ Schleſiſch

geſinneten Gemuͤthern Gelegenheit gegeben zu er⸗ Ebangel .
wegen / ob denen in der Schleſie gedruckten Eyan⸗Religi⸗

Fe 5 F e, ons⸗und
gellſchen / in threm groſſen Anltegen / auff ge⸗Gewiſ⸗
zlemende und erlaubte Weiſe / nach dem Exem ⸗ ſens Freh⸗

pel wie denen Pfaͤltzern geſchehen/ nicht auchkoͤn / heit dar⸗

te geholffen werden . geleget

4 6
worden

Der Schleſier Gruͤnden zufolge begehrte

Schweden an Kayſerl . Majeſtaͤt die Rellgtons⸗

Sachen derer Evangel. Schleſier auff alten / bil⸗ 44—1
ligen und beſtaͤndigen Fuß zu ſetzen/ und lleß ſichs 1Gruͤn⸗
anſehen/ als ob es / da Worte vorfich nichts ver · den / Bor /
fiengen / ſelbigen thaͤtigen Nachdruck zu geben/ ſchlageins

Man kam alſo Mitiel .

Kayſerl . Seits zu dem Cathol. Gelſtlichkeit ins be⸗
ſondre unangenehmen Entſchluß Schweden

auch in dem Puncte zufuͤgen/ welches hlerinnen

und in einigen andern Stůcken ſelne Vorſchlaͤge

folgender maſſen gethan :

Schwe⸗

Art . I.
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ſubditis omnibus Auguſtanæ Confeſſioni addi -

Ctis pace
Monaſterienſi eſt conceſſum , juxta ge -

nuinum ejus Pacificationis ſenſum , favorabilem -

que extenſionem & lubſecutas Cæſareas declara -

tiones tam ipſis, quam ipſorum liberis & Orpha -
nis inturbatum relinquetur , nec ullo modo in

poſterum coarctabitur ac infringetur,

9. 2 . Quæ Templa & Scholæ in Principatibus
Lignicenſi , Brigenſi , Monſterbergenſi & Ols -

nenſi , ut & Urbe Wratislaviæ , Civitatibus -

que reliquis , Suburbiis & Pagis poſt pacem
Weſtphaliæ illis adempta reperiuntùr , ſive
Exercitio Religionis Catholicæ tudum tradita ac

deſtinata fuerint , ſive non ; ſeu etiam in bonis

Cæſareæ Majeſtatis Cameralibus , vel aliorum

Catholicorum Dominorum fundis ſita , illa in

eum ſtatum reponemtur , quo tempore dictæ

Pacificationis fuerunt , & Auguſtanæ Confaſſioni

addictis cum cunctis juribus ac bonis eo pertinen -
ribus reſtituentur .

6. 3. Eccleſiis , quæ Templa habent extructa

prope Civitates Svinitium Jauravium & Glo⸗
gavium , non tantum liberum eſto , tot ſacer -
dotes alere , quot ſacris adminiſtrandis ſuffici -

unt ; verum etiam pro educatione liberorum

Scholas veteres recuperare , aut novas ex -

truere .

§. 4 . Iniis vero locis , ubi Auguſt. Relig . ad -

dictis publicus ſacrorum cultus interdictus eſt ,

nemo divinum cultum domi ſuæ quiete peragere

&æ liberos ſuos exteris Religionis ſuæ Scholis ,
aut privatis domi Præceptoribus inſtituendos

tereſſe cogitur , nec Scholas eorum trequentare ,

ptiſationis , Funerales & Communionis ſacræ

adminiſtrandos contra voluntatem ſuam adhibe -

re , ſedliberum cuique permittitur , horum ne -

gotiorum cauſa , ad loca vicina intra vel extra

territorium Sileſiæ , ubi Auguſtanæ Religionis
exercitium viget , ſeconferre , ſolutis Parocho

loci iis , quæ ex veteri uſu ei debentur . Porro

non prohibentur ſacerdotes , Auguſtanam Re -

ligionem profitentes , cum accerſantur , ægro -

tos ſuæ Religionis , ſub Catholicorum jurisdi -
ctione degentes , inviſere , nec non capitis &

ad mortem condemnatis communicando , con -

ducendo ac conſolando adeſſe .

§. §. Nobiles , aliique Catholici , qui in territo -

rio Auguſtanæ Confeſſioni addicto fundos ha -

bent , Parocho Auguſtanæ Eccleſ . decimas , aliaq; ,

aut Parochoseorum ad actus Copulationis , Ba -

ſie zur Zeit des obbemeldten Friedens geweſen/

ſondern auch zur Aufferztehung ihrer Kinder die

tradere prohibetur , nec ſacris Catholicorum in -

Jurisdiction ſich befundenen Krancken von ihrer

ren Unterthanen Augſpurgiſcher Conteſſion in

dem Muͤnſteriſchen Frieden zugelaſſen worden / ſoll
nach dem wahren und eigentlichen Verſtande des

Friedens⸗Inſtruments und favorabelſten Erklaͤ⸗

rung / auch daraus erfolgten Kayſerl . Declara -

tion ſo wohl ihnen / als thren Kindern und hinter⸗
laſſenen Wayſen unverſtoͤrt gelaſſen / auch ins⸗/

kuͤnfftige auf keinerley Wetſe eingeſchrenckt oder

unterbrochen werden .

9. 2 . Diejenlgen Kirchen und Schulen ſo in de⸗

nen Fuͤrſtenthuͤmern Liegnitz / Brieg / Moͤnſter⸗
berg und DOels/ der Stadt Breßlau und denen uͤb/

rigen Staͤdten und Doͤrffern / nach dem Weſt⸗
phaͤliſchen Frieden als weggenommen gefunden
worden / ſie moͤgen nun ſchon laͤngſt oder gar

nicht zum Catholiſchen Gottesdienſt uͤbergeben/
oder gewiedmet / oder auch in denen Cammer⸗Guͤ⸗
tern Se . Kayſerl . Majeſt . oder auff andern Ca⸗

tholiſcher Religion Grund und Boden gelegen
ſeyn / dieſelben ſollen wieder in Stand / in welchem

wieder hergeſtellet / und Augſpurgiſchen Conteſ⸗

feſſions Verwandten mit allen zugehoͤrigen
Gerechtigkeiten und Guͤtern wieder uͤbergeben
werden .

§. 3. Denen Gemeinden / ſo ihre aufferbauete
Kirchen bey denen Staͤdten / als Schweidniß /
Jauer / Groß ⸗Glogau haben/ ſoll nicht allein

frey ſtehen / ſo-viele Pfarrherren zu unterhalten /
als zur Verrichtung des Gottesdienſts gnug ſeyn/

vorigen Schulen wieder zu bekommen oder gar
neu auffzubauen .

S. 4 . An denenjenigen Oertern aber / wo de⸗

nen Evangeliſchen der offentliche Gottesdlenſt un⸗
terſaget iſt / ſoll doch niemand verwehret ſeyn/ den

Gottesdienſt zu Hauſe ruhig zu verrichten / und

ſeine Kinder in auswaͤrtige Schulen von ſeiner Re⸗

ligion zu ſchicken / oder ihnen zu Hauſe Præce .

ptores zu halten / auch ſoll niemand gejwungen
werden / dem Catholiſchen Gottesdienſt beyzu⸗
wohnen / in ihre Schulen zu gehen / oder thren
Geiſtlichen zur Trauung / Tauffe / Begraͤbniß
oder COommunion wider ſeinen Willen zu gebrau⸗
chen / ſondern esſoll einem jeden frey ſtehen /wann

er den Pfarrern ſeines Orts die von Alters her
gewoͤhnliche Gebuͤhr entrichtet / ſich deswegen in

die benachbarte Oerter in oder auſſerhalb Schle⸗

ſings zu begeben : Ferner ſoll auch denen Augſpurg .
Conteſſion zugethanen Geiſtlichen nicht verweh⸗
ret ſeyn / wann ſie zu denen unter Catholiſcher

Religton erfordert werden / zu ihnen zu kommen /
auch denen Gefangenen / und zum Tode verur⸗

theilten die Communion zu reichen und ihnen
Troſt zuzuſprechen .

§. 5. Die von Adel und andere Cothol . ſo auff
Evangel . Gebiete ihre Guͤter haben/ ſollen Evangel .
Geiſtl . auch den Decem und andere gehoͤrige Ein⸗

quæ ſtolæ nomine veniunt , ſolvere tenentur .
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§. 6.De⸗44.
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§. 6. Pupillis ac Orphanis , qui Parcntibus Au -

guſt. Confeſſioni addictis nati ſunt , cujuscunq ;
ſexus & conditionis fuerint , non alii Tutores

& Curatores , niſi ſuæ Religionis homines da -

buntur , caſlatis , quæcunque hactenus in con -

trarium emanaverunt , reſcriptisʒ & cum matribus

de jure naturali tutela & educatio liberorum

ſuorum competat , fas eſto illis , ubi Tutores

vel Curatores Auguſtanæ Confeſſioni addicti le -

gitimi aut Teſtamentarii non reperiuntur , alios
eidem Religioni addictos expetere , ſibique ad -

jungere .

8

§. J7. Nemo Auguſtanæ Confeſſionis coram

Religionem ſe ſiſtere cogetur ; ſed negotia Re -

ligionis cauſa exorta ad ipſam Sacram Cæſaream

Majeſt . deferre licitum eſto , & in eum finem

Statibus Auguſtanam Religion . prefitentibus per -

mittetur , Deputatos ſuos ac Mandatarios ſuis

ſumptibus in Aula Cæſarea ſuſtentare .

§. 8. In cauſis matrimonialibus Auguſt . Con -

feſſ . homines deciſioni Juris Canonici aut judicio
Catholicorum non ſubjiciendi .

§. 9. Nullæ amplius Eccleſiæ & Sckolæ in Ci -

vitatibus , Suburbiis , Villis & Pagis per univer -

ſam Sileſiam , ubi Auguſt . Confeſſ. homines Ex -

ercitium Religionis ſuæ adhuc retinent , ſive à

collatione Cæſarea , ſive aliorum Patronorum

Catholicorum dependeant , aufferentur , ſed cum

Paſtoribus & Diaconis , Rectoribus atqus Col -

legis Scholarum conſervabuntur᷑ ac protegentur :
batronis quoque Eccleſiarum jus ſalvum eſto in

vocandis Paſtoribus & Miniſtris Keligionis Aug .
ad munia in Eccleſiis ac Scholis vacantia , nec per
contradictiones Catholicorum ,qui jus Patronatus

ſimultaneum habent , quocunque prætextu im -

pedientut ; quod ſi hi tergiverſentur , & intra

tempus conſuetum jure ſuo uti negligant , univer -

ſitati facultas erit libera , Sacerdotes & Rectores

Scholarum idoneos vocandi , ſine tamen dimi -

nutione juris Patrono in hac cauſa competentis .

§. 10 . Nobiles , Vaſalli & ſubditi Auguſt . Con -

felſl . addicti ab officiis publicis , quatenus ad ea

idonei fuerint inventi , non excludentur , neque
vetabuntur ſua bona vendere & extra territorium

ſe conferre .

§. II1 . Eadem Sacra Cæſarea Majeſt , publico
mandabit diplomate , ut , quæ hac conventione

acta ſunt & transacta , ſtatim executionitradan -

tur , ac omnes ejus Articuli adimpleantur ; quem -
admodum nunc quoque & in perpetuum vim

legis illis tribuit , nullis contrariis reſcriptis ac

mandatis infringendæ . Permittit quoque , ut

Miniſter Svecicus , qui ad Aulam Cæſaream

commoratur , cognitioni eorum , quæ executioni

mandabuntur , inter ſit .

Inſtantiis Sac . Cæſar. Maj. aut inferioribus propter

Beſchrebimg
§. 6. Denen Wayſen⸗Kindern von Evangeli⸗

ſchen Eltern gebohren / waſſerley Geſchlecht oder

Standes ſie auch ſeyn moͤgen/ ſollen keine andere

als ihrer Religton zugethane Vormuͤnder und Cu⸗

ratores geſetzet / und alle hierwider bißhero ergan⸗

gene Relcripta caſſiret werden . Und weil dann

auch denen Muͤttern nach denen natuͤrlichen Rech⸗
ten die Vormundſchafft und Erziehung ihrer
Kinder zukommt / iſt es billich / wo keine ihrer Re⸗

ligion zugethane Vormuͤnder und Curatores legi -
timi aut Teſtamentarii vorhanden / daß ſie ihnen

andere von ihrer Religion erbitten und adjungi⸗
ren moͤgen.

§ . 7 . Niemand ſoll gezwungen werden / ſich der

Rellgion halber unterm Gerichte Kayſerl. Majeſt .
oder geringerer Inſtantz zuſtellen / ſondern es ſoll
frey ſtehen / die Religtons Sachen S . Kayſerl .
Majeſt vorzutragen / und zu dem Ende denen Ev⸗

angeliſchen Staͤnden zugelaſſen ſeyn / ihre Depu⸗
tirte und Gevollmaͤchtige auff ihre Unkoſten an

dem Kayſerl . Hof zu unterhalten .
§. 9. In denen Ehe⸗Sachen ſollen die Evan⸗

gellſ . den geiſtlichen Rechten und Ausſpruͤchen oder

Urchetl derer Cathollſchen nicht unterworffen ſeyn.
§. 9. Ins kuͤnfftige ſoll auch keine Kirche oder

Schule mehr in denen Staͤdten / Vorſtaͤdten/
Flecken und Doͤrffern des gantzen Landes Schle⸗

ſien / da die Evangellſ . ihren oͤffentlichen Gottes⸗

dienſt noch haben / ſie moͤgenvon Kayſerl . Mʒajeſt.
ſelbſt oder andern Catholiſchen Patronen dependli -
ren ihnen genommen / ſondern vielmehr mit ihren
Pfarrherrn / Diaconis , Rectoribus und Schul⸗
Collegen erhalten und gehandhabt werden / denen

ſo das Jus Patro natus beſitzen / ſolches ungekraͤn⸗
cket verbleiben / und ſie Macht haben / Evangeliſche
Kirchen und Schul⸗Bedienten in verledigte Kir⸗

chen und Schulen zu vociren / auch unter keiner⸗

ley Vorwand / durch contradiction der Catholi⸗
ſchen/ die das Jus Patronatus ſimultaneum haben/
daran verhindert werden / und ſo ferne ſie ſich zu

ſaumlich oder nachlaͤſſig bezeugen und ſich ihres
Rechts in der gewoͤhnlichen Zeit nicht gebrauchen
wuͤrden / ſo ſoll die ganze Gemeine freye Macht ha⸗

ben / tuͤchtigeKirchen und Schuldiener zu beruſſen /
jedoch ohne Schmaͤlerung des in dieſer Sache

dem Patron zuſtehenden Rechts .

§. 10 . Die Evangellſchen von Adel / Vaſallen
und Unterthanen / ſollen von denen oͤffentlichen
Ehren⸗Aembtern/ in ſo welt ſie tuͤchtig zu denenſel⸗
ben befunden werden / keines Weges ausgeſchloſ⸗
ſen / auch ihnen nicht verwehretwerden ihre Guͤter

zu verlauffen / und ſich auſſer Landes zu begeben .
§. 11 . Durch oͤffentliche Diplomata befehlen /

daß was bey dleſer Zufammenkunfft abgehandelt
und beſchloſſen worden / alſo gleich zur Execution

uͤbergeben und alle Artieul genan erfuͤllet werden /
wie denn Kayſerl . Majeſt . ſolchen Articuln vor je⸗

tzo und ins kuͤnfftige das Recht und Krafft eines

Geſetzes ertheilet / ſo durch keine widrige Relcripta
oder Befehle mag auffgehalten werden / und laͤſſet
zu / daß der am Kayſerl . Hof ſich befindende

Schwediſche Miniſter von allem Wiſſenſchafft ha⸗
ben moͤge / was hierin zur Vollziehung wird befoh⸗
len werden .

§.5 12. Dier „

KGayſerl .Hof u.ErblandsGeſch
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§ I2 . Sacra Cælarea Majeſt . Amicorum Sa -

cræ Regiæ Majeſt . Sueciæ , Principum ac Statuum

Auguſt. Conteſl . addictorum pro majorĩ exercitii

Religionis libertate interventiones & interceſſio -
nes irritas & ſine effectu eſſe non ſinat .

Artic . II .

Sacra Cæſarea Majeſt . quoque pollicetur , ſe

pactum illud , quod Capitulum Lubeccenſe cum

Domo Holſato - Gottorffienſi 1647 . iniverat de

eligendis ex eadem Domo Ducali in ſextam uſque
Generationem Epiſcopis ac Coadjutoribus con -

firmaturum , diplomaque ſolenne ſuper hac re

des Kay⸗
ſerl . Mi -
miſtre

( 1)
Hargegen
eingereich⸗
teMonita .

( 2)

traditurum , intra hebdomadas à die ſub -

ſcriptionis computandas .
Pariter Jus primogenituræ , quod Dux Hol -

ſato - Gottorffienſis Joh. Adolph . factà ordinatio -

ne A. 1608 . d. 9, Jun . in Domum iſtam introdu -

verat , intra idem temporis ſpatium ratihabiturum

ſe promittit .
Artic , III .

Ut porro Sacra Cæſarea Majeſt . oſtendat ſu -

um erga Sacram Regiam Majeſt . Sueciæ ſtudium

ac voluntatem , omnes prætenſiones , quæ ex

auxiliis Imperatori ex Imperio Romano Germa/ -
nico nomine Provinciarum , quas Corona Sue -

ciæ in Germania poſſidet , præſtandis , vel ex

quocumque alio titulo oriuntur , cum ratione

præteriti temporis , tum præſentis belli uſque ad

ejus finem remittit , ac abolitas declarat .

Als dieſe Vorſchlaͤgedem Kayſerl . Miniſtre zu

Geſicht kamen / meynte dieſer daß in ſelbigen / da

man die Sache nicht gaͤntzlich aͤndern konte / doch

ein ⸗und anders auff eine andre Art zu faſſen waͤ⸗

re / und uͤbergab deßhalben folgendt Monita .

Ad Artic . L. §. L.

Waͤren die Worte : favotabilemque extenſio -

nem außtulaſſen / theils weil ſie unnoͤthtg / und

ſchon per verba : genuinum ejus pacificationis
ſenſum comprehendirt worden / thells aber auch/
weil dieſe verba late patentia und in kuͤnfftigen
Zeiten vielen odioſen explicationen unterworffen
ſind / auch nicht einer Reſtgion gebuͤhren/ die da

ex gratia Cæſarea per ipſum Inſtrumentum pacis
gelitten wird.

Die Worte : nec ullo modo impoſterum co -

arctabitur ac infringetur , ſind meines erachtens

auszulaſſen / weilen ſie unnoͤthig/ und dieſes durch

auff die Kayſerl . Auchoritaͤt reflectiret wird / als

ob man etwas dergleichen zu thun im Willen hat .

Ad 6. 2 .

Dteſen vermeinte ich folgender Geſtalt zu faf⸗
ſen : Si quæ templa & ſcholæ in Principatibus
Lignitz , Brig , Muntzerberg , ac Olſna , ut &

urbe Wratislavia , Civitatibusque reliquis ,
Suburbiis & Pagis , poſt pacem Weſtphalicain
llis adempta reperirentur , vel ea in eum ſtatum ,

quo tempore dictæ pacificationis erant , reſti -

tuentur , vel alia in locis commodis pro libero

Theatri Europæi XVIII . Theil .

das vorige ſchon verſtanden / doch aliquo modo

§. 12 . Die Interceſſiones und Vorſtellungẽ Köͤ⸗

nigl . Majeſt . von Schweden und Evangel . Poten,
taten um mehrer Freyheit in demExercitio Religio -
nis wird Sr . Kayſerl . Majeſt . nicht ohne Ellect

ſeyn laſſen ꝛc⸗

2 . Articul .

Ihro Kayſerl . Majeſt . verſprlcht auch das vom Oarbey
Luͤbeckiſchen Capitul An . 1647 . mit dem Hauſe auch Poli⸗

Hollſtein Gottorff auffgerichtete Lactum , Biſchoͤf·tica für
fe aus ſolchem Hauſe biß ins ſechſte Glied hinter⸗Hollſtein
elnander zu nehmen/ durch ein Diploma binnen⸗ / 545
zu confirmiren . fleen .1 u⸗

Ingleichen das An . 1608 . den 9 . Junii durch

eine Verordnung Hertzog Johann Adolphs ein⸗
geſuͤhrte Recht der Erſtgeburt .

3. Articul .

Damit Kayſerl . Majeſt . ihre Berettwilltgkett
Koͤnigl. Schwediſ . Majeſt . bezeige / well jene an
dieſe wegen derer Reichs ⸗Præſtandorum Teut⸗
ſcher Provintzten noch ſonſt / in Anſehung des Ver⸗
ſeſſenen / auch des noch und ſo lange dleſer Krieg
wehret lauffenden / gar keinen Anſpruchmachen
ſondern es ſoll alles erlaſſen ſeyn .

Religionis Auguſtanæ Exercitio ædificanda per-
mittentur , auß Urſachen / denn wellen der Weſt⸗
phaͤliſcheFriede ſecundum ſuum literalem ſen -
ſum poſitive vor Ihro Kayſerl . Majeſt . militiret /
ohne daß derſelbe auff Koͤntgl. Majeſt . in Schwe⸗

den Seiten in dubium ſolte gezogen werden / ſo
laͤſſet doch in dergletchen Zweiffelhafftigkelten Ihro
Kayſerl. Majeſt . zartes Gewiſſen nicht zu / dee be⸗

reits denen Catholiſchen eingeraumnte und confe
cirte Kirchen / denen A. C. Verwandten Staͤn
den / wieder ad uſus ſuos einzuraumen / noch

viel weniger aber / die deroſelben ex Jure præſen⸗
randi zuſtehende Pfarreyen / durch dergleichen No⸗
minationes wieder zu erſetzen / herentgegen ſtehet
es bey Ihro Kayſerl . Majeſt . Gnaden / 3
von dem gantzen Corpore Evangelico geſchehene
Interceſſion , und in ſpecie , auff Ihro Koͤnigl.
Majeſt . von Schweden Interpolition , denen Pro⸗
teſtlrenden mehrere Kirchen auffzubauen / zu erlau⸗

ben/ wordurch Ihro Kayſerl . Majeſt . Authori⸗

taͤt
ſalviret bleibet / und Ihro Koͤnigl. L cajeſt . von

Schweden annoch ihren Endzweck / nemlich das
freye Exercitium gedachter Religionis erhalten /

derentwegen um ſo vlel weniger anzuſtehen iſt / als
die Proteſtirende Staͤnde niemahlen ein und an ,
ders verlanget / auch damit wohl zu frieden ſeyn
werden / beſonders wellen dieſes mit beyderfeits
Conſens und Delicateſſe des Gewiſſens kan klabi⸗
liret werden / und folglich gemeldte Staͤnde eine
mehrere Sicherheit haben / als wann es auff eine
andere Weiſe gefaſſet wuͤrde⸗
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Ad S. 3.

Sind die Worte : aut novas extruere auszu⸗

laſſen / denn dieſes lautet wider den klaren Senſum

des Muͤnſterbergiſch . Friedens z dle Proreſtiren⸗

de Staͤnde haben auch eine ſolche Extenſion nie⸗

mahlen verlanget welche vor ſie unnoͤthig / weilen

man ihnen in Kirchen und zugelaſſenen Schulen

das freye Exercitium zu exerciren nicht benommen

hat .
Ad 6. 4 .

Sider den Senſum gedachten Svi waͤre vlel zu

ſagen / denn wenn auch in denen darinnen ent⸗

haltenen Faͤllen / einiger Mißbrauch entſtanden /
ſo kan man aus vielen Reſcripten darthun / daß
dieſer Mlßbrauch verbotten worden / woruͤber man

auch veſte Hand halten wird / wann man bey Ihro

Kayſerl . Maj dergl . Exceſſus kuͤnfftig oder jelt ge⸗

bůhrend anbringen — „ 5•

Weiß ſich auch Kayſ . Maj . nicht zu erinnern /
daß propter Decimasaut Stolam einigeDifficultaͤt
denen Proteſtirenden gemacht worden ; wenn ſich

aber dergl . bey der bevorſtehenden Unterſuchung

ſolte befinden / ſo wird man derentwegen die Aus⸗
kunfft zu geben wiſſen .

Ad 6. 6 .

Dieſer §. thut die Catholiſchen Turores omni

modo excludiren / welches in ſich nicht billich

noch thunl . weil ſolche Perſonen von der Cathol .

Rellgion bey Handen / welche vel ex lege vel ex

Teſtamento zu gedachter tutel Ihr Ius quæſitum

haben / fondern es iſt gedachter . dahin zu modli⸗

ficiren / daß man die Pupillen denenjentgen Tu -

toribus , ſo entweder in denen Teſtamentis benen⸗

net ſind / oder vermoͤge der Landes⸗Rechten beruf⸗

ſen/ uͤberlaſſen ſollez dann gleich wie durch das er⸗

ſtexe die Proteſtirende ihr Begehren erreichen / als

wůrde man dardurch das andere die Privilegia Sta -

tuum uͤber einen Hauffen werſſen / wenn man

dergl . Pupillen andern als denen durch die Geſete

vorgeſchriebenen Tutoribus geben wuͤrde.

Ad Verba : Coram Inſtantiis inferioribus iſt

zu erinnern / daß dergleichen Religions⸗Sachen
ohnedem nicht dahin gehoͤren / ſondern von dem

Kayſ . Ober⸗Ambt durch die gandes⸗Hauptmann⸗

ſchafften / ſo Inſtantiæ ſuperiores ſeynd / pflegen
unterſuchet zuwerden / welches nicht zu evitiren /
denn Ihre Kayſerl . Maj . durch Dero K. R . Hof⸗

Canjley nicht anders als per iſtas Inſtantias dergl

Sachen propter diſtantiam loci & propter mul -

titudinem aliarum cauſarum kòͤnnen unterſuchen

laſſen / welches die Proteſtirenden um ſo mehr
ſelbſten werden begreiffen / als ihnen die Eigen⸗

ſchafft des Landes bekandt / und der Recurſus an

Ihro Kayſerl . Maj. iſt verſchrenckt worden.
Das Verbum Deputatos waͤre in dieſem d. aus ·

zulaſſen / weilen weder die Catholici noch die

proteſtirenden / um den groſſen Zulauff einiger

maſſen zu verſchrencken / ohne vorher erhaltene

Kayſerl . Erlaubniß / kelne Deputatos zuſchicken

doͤrffen ; Mandatarios herentgegen / vel Agentes
alldorten zu halten / iſt ihnen nlemahlen verbotten

geweſen / wenn es der Muͤhe werth / und ſie ſich
gebuͤhrend darum anmelden .

Beſchreibung Kayſerl . Hofeu. Erblanos⸗Beſch .
Ad S. 8.

Was den Verſtand dleſes§. anlanget / iſt mir

die Sache eigentlich nicht bekandt / dahero ehe
man etwas daruͤber ſagen tan / wird eine mehrere
Information und Ordre erwartet .

Ad 6 . 9 .

Dleſer d. hat plenam connexionem cum5 . 2doʒ

alſo wird auch dieſes Conſequens , vermoͤge des

obberuͤhrten Antecedentis muͤſſen eingericht wer ·
den .

Ad 5. 10 .

Dieſer §. duͤncket mich ſuperlluuszu ſeyn / denn

die taͤgliche Experienz glebet / daß man in allen

Fuͤrflenthuͤmern von gantz Schleſien die Proteſti⸗

rende zu denen Land / und Krieges ⸗Aembtern ge⸗

brauchet .
Ad 5. 11 .

An ſtatt der Worte publico mandabit diplo-
mate , waͤre zu ſetzen/ Stylo conſueto ; dann der⸗

gleichen Sachen nicht durch Diplomata , ſon⸗

dern per Reſcripta anbefohlen werden . Das Ver -

bum Statim iſt zu verſtehen / und zu expliciren/
ſo bald es moͤglich und der Stand der Sachen es

zulaͤſt/ damit man unter dieſem Vorwand / nicht

etwan Urſach nehme / mit Beſchwerlichkeit Ihr .

Kayſerl . Maj . Erblanden / in denenſelben auff die

Executien ʒu warten / welches um ſo vlel weniger

noͤthtg/ als Ihre Koͤn. Maj . von Schweden koͤn

nen verſichert ſeyn / daß Ihre Kayſerl . Majeſtaͤ
bona fide in dieſem Wercke procediren werden .

Ad Verha : Permittit ut Minifter Suecicus , glaube

ich / daß Ihro Koͤn. Majeſt . von Schweden /
nicht der Meynung ſeyn koͤnnen / daß Ihr zu

Wien reſidirender Miniſter / in einer Materie ,

wo es zwiſchen dem Kayſer und ſeinen Untertha⸗

nen zu thun iſt / ein Judex mit ſeyn ſolte / welches

nicht alleine o diametro dem Weſtphaͤl . Frleden

zuwider / ſondern auch niemahlen gehoͤretworden /

daß ein ſrembder Miniſter zwiſchen einem Monar⸗

chen und ſeinen Unterthanen pro Judice conſti -

tuiret worden / dahero glaube ich vielmehr / daß

Ihro Koͤn. Majeſt. allein dahln collimiren / daß

Dero zu Wien reſidirenden Miniſter von denen

was Ihro Kayſerl . Maj . zu exequiren anbefeh⸗

len werden / die Communication geſchehe .
Ad 5. 12 .

Ein gleichmaͤßtges iſt de lenſu hujus §. zů er

innern / weilen die Interceſſion vor die Proteſti⸗

renden Ihro Koͤn. Maj . von Schweden / ſambt

andern Chur /und Fuͤrſten / und des Reiches en

Inſtrumento Pacis zuſtehet ; die Extenſion aber /
ſo man in gedachtem §. will geben / gehet zu weit /
weilen / wann dergleichen Interceſſiones niemah⸗

len ſolten ſine effectu ſeyn / dieſelben endlich ſo

offt kommen doͤrfften / daß elne dergl . Extenſio

ad ĩnfinitum gienge / welches der Meynung von

dem Weſtphaͤliſchen Frieden gantz zuwider lleffe .

Ad Art . 2 . §. 1.

Was das Hollſteiniſche Gottorfiſche Pactum

de anno 1647 . anbelanget / werden Ihro Kayſ .

Maj . die Sache nochmahlen zu unterſuchen anbe⸗

fehlen / und wenn das uͤbrige einmahl adjuſtiret /
ſich dergeſtalt erklaͤren / daß das Hauß Gottorfff
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ſich der Koͤn. Schwedlſchen Interpolirion zu er⸗

freuen / Urſach haben wird .

Ad 5. 2 .

Das Jus Primogenitutæ betreffend / werden

Ihro Koͤn. Majeſt . von Schweden / ſelbſt erach⸗

ten / daß die verlangte

wiſſen / und de Juſtitia ad præterita tempora nicht

koͤnne extendirt werden / wellen Ihro Koͤn. Maj .

allerhoͤchſten Oberrichtl . Ambts wegen / niemand

ſein Jus quæſitum benehmen wollen / oder koͤnnen :

Jure geſchehen / ſo kan die Koͤn. Contirmation

ſagen hat / ſo wird man demſelben / bey dem Kayſ⸗
Reichs ⸗Hofrath die gehoͤrige und ſchleuntge Ju⸗

ſtitz zu adminiſtriren / ntemals aus Haͤnden geben.
Die Tempora futura betreffend / weilen eine

zu gratificiren / nicht entgegen ſeyn / man will aber

fernerer Conſideration unterwerffen / ob die letz⸗

tere à . Sphi bey jetziger Corvention zu inſeriren

kommen .
Ad Art . 3 .

Ihro Kayſerl . Majeſt . haben bey allen Gelegen⸗

viel moͤglichzubefoͤrdern / und da Sie den Koͤnt

von Schweden noch in einem ſchweren Negotio
verwickelt ſehen / ſo werden Ihro K. Maj . nicht

entgegen ſeyn / die Schwediſche Contingentia de

præterito & hoc durante bello ſine conſequentia
nachzuſehen / beſonders wenn Ihro Koͤn. Maj .
ſich zugleich in dieſer Convention declariren / daß
dieſelbe bey Ihren Durchmaͤrſche in Schleſten
( ausgenommen der Fourage ) nichts verlangen

werden / auch bey gedachtem Durchzuge / unter

Vorwand der Execution des verwilligten nicht ge⸗

meinet ſeynd / ſich allda auffzuhalten / oder mehr⸗
als auff das hoͤchſte 2 . Nacht⸗Lager in Schleſien
zu machen . Und da es anjetzo das Anſehen haben
will / daß Ihro Koͤnigl. Maj . von Schweden /
Dero Auffbruch reſolviret ; als wird um die Com -

munication des Abmarſches hiemit gebeten/
daß man ſowohl zeitlich den kuͤrtzeſten Weg con⸗

certire / als auch in Schleſien der benoͤthigten kou⸗

rage wegen die Anſtalt dergeſtalt verfuͤge / daß der

Soldat mit Ordnung / und nicht mit gaͤmlichem
Ruin der im Maͤrſche betreffenden Oerter gedach⸗
ter kourage habhafft werden koͤnne .

Dieſe Bedencklichketten funden doch eintgen
Ingreſsbey Schweden / daß in dem von ſelbigem
projectirten Auffſatz ein · und anders geaͤndert/
doch der weſentliche Inhalt deſſelbigen beybehalten /
und unter der Bemuͤhung andrer Potenzten zu et⸗

nem gewiſſen / richtigen Schluſſe gebracht wurde /
deſſen hier folgender Abdruck denn nicht nur das

Abgeſchloſſene am beſten darlegen / ſondern auch/
mittelſt Gegeneinander⸗Haltung deſſelbigen und
oben angefuͤhrten Schwediſchen brojects , zeigen
kan / wie viel oder wenig Schweden von ſeiner
Foderung nachgegeben . Die Worte verglichener

Theatri Europæi XVIII . Theil .

heitengeſuchet / Ihro Koͤn. Maj . von Schweden
Freundſchafft zu ethalten / und Dero Nutzen ſo
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ſtalt gefaſſet :
Articulus I .

Von Seiten Ihro Kayſerl . Maj . wird verſpro. ] Her Ber⸗

Confirmation , im Ge - welches
chen : Daß das freye Religions ⸗Exercitium

Freyherren / von Adel / und ihren Unterthanen /
wie auch denen der Augſp . Conteſſion zugethanen

Staͤdten / Vorſtaͤdten und Doͤrffern / in dem

Dßnabrůckiſchen Frieden erlaubet worden / nicht

denn ſeynd in vorigen Zeiten einige Alienationes de

dergleichen nicht cum Præjudicio tertii uͤber einen

Hauffen werffen / und da Hauß Hollſtein Got⸗

dorff wider dergl . Alienationes mit Recht was zu

dergl . Confirmation meræ Gratiæ zu ſeyn ſcheinet /

ſo werden auch Ihro Koͤn. Maj . von Schweden

allein ungehindert und ungekraͤnckt verbleiben / ſon

dern auch dasjenige / was wider den wahren 2

neuer

uff nachtzeſetzte Weiſe verbeſſert werden ſoll .
1. Die Kirchen und Schulen in den Fuͤrſten

thuůͤmern Liegniz / Brieg / Muͤnſterberg und

Oelß / wie auch in der Stadt Breßlau und den

uͤbrigen Staͤdten / Vorſtaͤdten und Doͤrffern/
welche nach dem Weſtphaͤl . Frieden weggenom⸗

men worden / ſie moͤgen entweder ſchon denen Ca⸗

denen Schleſiſchen Fuͤrſten / Grafen /

el⸗komt.
ſtand des Oßnabruͤckiſchen Frieden ⸗Schluſſes

ich anzutreſſen / oder eingefuͤhret worden / chen⸗Sa⸗

gleich und
die Trans
action in

Alt⸗Ran⸗

ſtadt der⸗
maſſen zu
Stande

undPubli.
cation

In Kir⸗

chen der
Schleſier/

tholiſchen eingeraͤumet / oder nur geſperret ſeyn/
ſollen in den Stand / wie ſie zur Zeit jetztgedach⸗
ten Frieden ⸗Schluſſes geweſen / wleder geſetzet/
und denen Augſpurg . Conteſſions - Verwandten

mit allen darzu gehoͤrigen Rechten / Freyheiten /
Einkuͤnſſten / liegenden Gruͤnden und andern Guͤ⸗

tern / binnen 6. Monaten aufſfs laͤngſte/ oder

noch ehender / wieder eingeraumet werden .

2 . Denen Gemeinen / welche thre Kirchen

beh denen Staͤdten Schweidnitz / Jauer und

Glogau haben / ſoll nicht allein frey ſtehen / ſo

viel Geiſtliche anzunehmen / als ſie zur Verrichtung
ihres Gottesdtenſtes noͤthig haben / ſondern auch/
zur Aufferztehung ihrer Kinder / bey thren Kir⸗

chen / Schulen zu haben und aufſzurichten .
3. In denen Orten aber / wo das oͤffentliche

Religions - Exercitium der Augfpurg . Oonteſſion

verbotten iſt / ſoll niemanden verwehret werden /
den Gottesdienſt frledlich und beſcheiden in ſeinem

Hauſe vor ſich / ſeine Kinder und Haußgenoſſen
zu verrichten / und auch die Kinder / in auswaͤr⸗

tigen Schulen ſeiner Religion / oder durch Præ⸗

ceptores zu Sauſe zu unterweiſen : Es ſoll auch
kein Augſpurgiſcher Confeſſions - Verwandter ii

Schleſien gezwungen werden / dem Catholiſchen
Gottesdienſte beyzuwohnen / in ihre Schulen zu

gehen / Cathollſch zu werden / oder Catholiſche

Pfarren zu Miniſterialiſchen Actibus , als Trauen /

Tauffen / Begraben / das heilige Abendmahl hal⸗
ten / oder andere dergl . zu gebrauchen ; ſondern
es ſoll jederman frey ſtehen / zu Vollziehungjetzt⸗
ermeldter Actuum in die benachbarten Oerter / in⸗

nen oder auſſer Schleſien / wo das Augſpurgtſche
Conbeſſions - Exercitium getrieben wird / ſich zu

begeben / jedoch daß den ordentlichen Pfarrer des

Ortes dasjenige entrichtet werde / was ihm deſ⸗
ſentwegen / dem alten Brauche nach / zukommet .

Es ſoll auch denen Augſpurgiſchen Confeſſions .

Geiſtlichen nicht verwehret werden / auff Erfor⸗
dern ihre unter Cathol . Jurisdiction wohnende Re⸗

ligtons⸗Verwandten / inihrer Kranckheit zu beſu⸗
chen / wie auch denen Gefangenen und zum Tode

verurtheileten mit Reichung des heiligen Abend

M 2
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ſich. Begleitung und anderm Troſte / beyzu/dem Kirchen⸗Patrono dißfalls kommenden Rech⸗

ſtehen. tens .

4 . Die von Adel / und andere Catholiſche /
welche unter Augſpurgiſchen Confeſſtons⸗Kirchen
und Pfarren wohnen / oder ihre Guͤter haben / ſol⸗

len dem Pfarrern der Augſpurgiſchen Confeſſion

die Decimas , und andere Einkuͤnffte / ſo unter

die Taxam Stolæ gehoͤren / entrichten .

5. Denen Muͤndlein und Wayſen / welche von

denen der Augſpurgiſchen Confeſſton zugethan ge⸗

weſenen Eltern gebohren ſind / ſie moͤgen ſeyn / wel⸗

ches Geſchlechts oder Condition ſie wollen / ſollen
keine Vormuͤnder oder Curatores von widriger

Religton auffgedrungen werden / vielweniger ſol⸗

len die Catholiſchen Macht haben / unmuͤndige

Kinder in die Kloͤſter zu ſtecken / oder in ihrer Re /
ligion zu unterwelſen : und weil doch denen Muͤt⸗

tern / aus natuͤrlichen Rechten / die Vormund⸗

ſchafft und Erziehung ihrer Kinder zukommet /
ſoll es frey ſtehen / wo keine Teſtamentarlſche oder

in Rechten ſo genannte legitimi Curatores und

Vormuͤnder vorhanden / andere der Augſpurgiſ.
Confeſſlon zugethane auszubitten / und beſtaͤttigen

zu laſſen .
6 . Wenn etwas in Religions⸗Sachen vorfaͤllt/

ſollen die Landes⸗Hauptleute und andere Unter⸗

richter eher nicht exequiren / biß zuvor derjentge /
welcher den Streit hat / ſolches dem Koͤniglichen

Ober⸗Amt / oder Ihro Kayſerl . Majeſt . ſelbſten

vorgetragen / und ſie daſelbſt entſchelden laſſen :
Wie denn auch denen Staͤnden Augſpurgiſcher

Confeſſton frey ſtehen ſoll / deſſentwegen gewiſſe
Leute und Mandatarios an dem Kayſerltchen Hofe

auff ihre Unkoſten zu halten und zu unterhal⸗
ten .

7 . Die Ehe,Sachen / und was ſonſt die Re⸗

ligton anbettifft / ſollen entweder vor das Catho⸗

liſche Conſiſtorium gar nicht gezogen / oder doch

nach denen Rechten der Augſpurgiſchen Confeſſlon

jndiciret werden : In denen Zuͤrſtenthuͤmern aber /
wo zur Zeit des Weſtphaͤllſchen Frledens Conti⸗

ſtoria der Augſpurgiſchen Confeſſton geweſen/
ſollen ſie wieder auff die alte Art eingefuͤhret/ und

von ihnen dergleichen Sachen unterſuchet und ent⸗

ſchieden werden / jedoch daß davon an Ihro Kay⸗

ſerl . Majeſt . zu appelliren frey ſtehe .
8. Es ſollen fernerhin keine Kirchen und Schu⸗

len in gantz Schleſien / in denen Staͤdten / Vor⸗

ſtaͤdten und Doͤrffern / wo das Augſpurgiſche Re⸗

ligions ·Exercitium noch verbleibet / ſie moͤgen ent⸗

weder Ihro Kayſerl . Majeſt . oder einen andern

Catholiſchen Patron und Collatorem haben/
weggenommen / ſondern mit ihren Pfarren und

Schul⸗Bedienten erhalten und geſchuͤtzet werden .

Denen batronis der Kirchen bleibt ihr Recht un⸗

gekraͤnckt / Pfarren und Schul⸗Bedienten der

Augſpurgiſchen Confeſſion zugethan / zu voeiren /

woran ſie die Contradictiones der Catholiſchen /
welche zugleich das Jus Patronatus haben / nicht

verhindern ſollen ; vielmehr ſoll der andern Ge⸗

meine frey ſtehen / im Fall ſie Verloͤgerung ma⸗

chen / und ſich binnen der gewoͤhnlichen Zeit nicht

erklaͤren wuͤrden / geſchickte Pfarren und Schul⸗

9 . Dle vom Adel / und andere Augſpurgiſche
Reltgions⸗Verwandte / ſollen von denen oͤffent⸗
lichen Aembtern / in ſo weit ſie dazu geſchickt ſeyn /

nicht außgeſchloſſen / auch thnen nicht verwehret
werden / ihre Guͤter zu verkauſſen / und aus dem

Lande nach ihrem Belteben zu ziehen / nach meh⸗
rerem Inhalt des Weſtphaͤllſchen Friedens .

10 . Ihro Kayſerl . Majeſt . werden auch nicht
zuwider ſeyn / daß Ihr . Koͤnigl. Majeſt . von

Schweden / oder andere der Augſpurgiſchen Con⸗ /

feſſion zugethane Fuͤrſten und Staͤnde / um meh⸗
rere Religtons⸗Freyheit vor die Schleſier / freund⸗
lich bitten und inrercediren moͤgen / wie ſolches
auch in dem Weſtphaͤliſchen Frieden frey gelaſſen
worden .

11 . Ihro Kayſerl . Majeſt . werden gewoͤhnlt/
cher maſſen anbefehlen / wormit nicht allein das

allhier binnen der außgeſetzten Zeit wuͤrcklich voll⸗

zogen / ſondern auch alle dieſe hierinnen enthaltene
Artickel genau und getreulich / zu allen Zeiten in

Obacht genommen und erfuͤllet werden ſollen : wie

denn dieſes alles jetzt und allezeit als ein kraͤfftiges
Geſetze gehalten / und kein Befehl darwider etwas

gelten ſoll.
Endlich erlauben auch Ihre Kayſerl . Majeſtaͤt

daß ein Koͤnigl. Schwediſcher Mintſter der Execu .

tion dieſer Artickel beywohnen / und ihme alles

dasjenige / was dißfalls verrichtet werden wird /

communictret werden moͤge . Geſchehen im Ko —ͤ⸗

nigl . Haupt⸗Quartier zu Alt⸗Ranſtadt den 11 .

( 22) Auguſt . An . 1707 .

Nebſt dieſen kirchlichen Sachen war auch in

Politiſchen Dingen verglichen was folget :

—

—

1707 ,

22

2 . Articul .

Weilen Ihro Koͤnigl. Schwediſche Majeſtaͤt
des Durchlauchtigſten Hauſes Hollſtein⸗Gottorff
Auffnehmen hauptſaͤchlich ſuchet z ſo verſprechen

Ihro Kayſerl . Majeſt . binnen vier Monaten / ſo
bald es von dieſem Fuͤrſtl. Hauſe gebuͤhrend ver⸗

langet worden / dasjentge Pactum , in welchem

das Dohm⸗Capitul zu Luͤbeck 1647 . ſechs Bi⸗

ſchoͤffe und Coadjutores hintereinander auß mehr⸗

gedachtem Hauſe zu erwehlen verſprochen / nach

geſchehener Unterſuchung zu confirmiren .
Es ſeynd auch Ihro Kayſerl . Majeſt . geneigt /

das von weyland Hertzog Johann Adolphen d. 9 .

Januarii A. 1608 . eingefuͤhrte jus primogenitu⸗
ræ,ũ in ſo weit es von denen folgenden Kayſern

confirmiret worden / zu continuiren ; alſo / daß ſie
nicht allein obgedachtes Luͤbeckiſche Pactum und

dleſes Jus primogenituræ auff die in dem Kayſerl .
Hofe gebraͤuchliche Art und Weiſe confirmiren /
ſondern auch das dadurch erlangte Recht des Holl ,
ſteinGottorffiſchen Hauſes kraͤfftigſt conſerviren /
und nicht zulaſſen wollen / daß jemahlen etwas

darwider gehandelt werde .

3. Articul .

Ihro Kayſerl . Majeſtaͤt erlaſſen der Koͤnigl.
Majeſt . in Schweden alles dasjenige / was ſie

wegen ihrer in Teutſchland habenden Laͤnder / anBedtente zu vociren / jedoch ohne Abbruch des

Volck

Wegen
Holſtein,
Gottorff⸗
ſcher Din⸗
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Worgegen *
Schweden in Schweden / eine Verſicherung von ſich / daß
Freund⸗

nach dem

Weſtphaͤl ,
Frieden
verſpricht .

Kayf. Hofen. Erblands⸗Geſch.
Volck / Geld und anderem / ſo wohl Zufuhr / als

alich in dieſem von Ihro Kayſerl . Majeſt . und

dem Heil . Roͤm. Reiche wider Franckrelch und

ſeine Adhærenten fuͤhrendem Kriege beytragen ſol⸗

len / oder noch kuͤnfftig in jetztgedachtem Kriege

zu lelſten ſchuldig waͤren / und ſollen die Koͤnigl.

Schwediſ. Majefl. dero Nachfolger / das Koͤnig⸗

reich Schweden / oder dero Teutſche Provintzien
darum niemahlen beſproͤchen oder beſchweret wer⸗

den ; jedoch ohn beſchadet der Pflicht / womit ſie

dieſer Laͤnder halber ausgenommen dieſen jezigen
Nachlaß / Ihro Kayſerl . Majeſt . und dem Reich
verbunden ſeyn / und inskuͤnfftige verbleiben .

4 . Articul .

Damit aber dileſes alles / was hier verſprochen
worden / deſtomehr Krafft haben / und alles und

jedes hlerinnen enthaltene / heilig und unverbruͤch /
lich gehalten werden moͤge / wird Ihro Koͤntgl.

Majeſt . in Schweden zugelaſſen / einige Garants

zu erwehlen und anzunehmen . Zu Urkund deſſen
hat der Kayſerl . Abgeſandte und Gevollmaͤchtigte
dieſe Convention eigenhaͤndig unterſchrieben und

beſiegelt / und dabey verſprochen / die Ratihabi -

tion und das Inſtrumentum daruͤber von Ihro
Kayſerl . Majeſt . binnen zwey Wochen von dato

anzurechnen / zu verſchaffen / und richtig zu uͤber⸗

lieffern . Gehen zu Alt⸗Ranſtadt den 21 . Aug⸗

(1. Sept . )A. 1707 .

( LS9 )

Wentzel Graff von

Wratislau .

ſchafft mit

Oeſterꝛeich

Dargegen ſtelleten auch Ihro Kayſerl . Majeſt .

ſie mit Oeſterreich in guter Freundſchafft leben /
den Weſtphaͤliſchen Frieden im Reich gnau beob⸗

achten / thre Voͤlcker aus Schleſien alſofort / nach

Ratificirung getroffenen Vergleichs herausziehen /

biß dahin nichts / als Provlane vor ſie begehren/
doch die Freyheit wieder in Schleſien darmit ein⸗

zuruͤcken haben wolte / wann bedungene Artieul

nicht erfuͤllt und gehalten wuͤrden / wie der Leſer
aus folgender Erklaͤrung ſehen kan .

Wir Carl von GOttes Gnaden / der Schwe⸗
den / Gothen und Wenden Koͤnig/ Groß⸗Fuͤrſt
in Finnland / Hertzog in Schonen / Eſthen / Liefſ⸗
land / Carelen / Bremnen / Verden / Stettin /
Pommern / Caſſuben und Wenden / Fuͤrſt in Ruͤ⸗

gen / Herr uͤber Ingermanland / und Wißmar /
wie auch Pfaltzgraff bey Rhein / in Bayern / Guͤ⸗

lich / Cleve und Bergen Hertzog ꝛc. ꝛc. Beken⸗

nen hiermit / nachdem der Allerdurchlaͤuchtigſte /
Großmaͤchtigſte Fuͤrſt und Herr / Herr Joſephus ,
Roͤmiſcher Kayſer / allzeit Mehrer des Reichs /
in Germanien / zu Hungarn / Boͤheim / Dal⸗

matien / Croatien / und Sclavonten / Koͤnig ;
Ertz⸗Hertzog in Oeſterreich / Hertzog zu Burgund /
Braband / Steyer / Kaͤrndten / Crayn / Marg⸗
graff in Maͤhren / Hertzog zu Luͤtzenburg/ Ober⸗

und Nieder⸗Schleſten / Wuͤrtemberg und Teck /
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Fuͤrſt in Schwaben / gefuͤrſteter Graf zu Habſpurg /
Tyrol / Pfierdt / Kyburg und Goͤrtz/ Landgraff
in Elſaß / Ober/ und Nieder⸗Laußnitz/ Marggraf
des Heil . Roͤmiſchen Reichs / ob der Ens / und zu

Burgau / Herr der Windiſchen Marck / zu Por⸗
tenau und Salins ꝛc. ꝛc. ꝛc. Unſer geliebteſter
Bruder / Vetter und Freund / durch Seinen zu

uns abgeſendeten geheimbden Rath und Cantzlarn
des Koͤnigreichs Boͤheim / den hochgebohrnen
Johann Wentzel / Grafen von Wratislau / die

zwiſchen Uns entſtandene Ditlerentien auff die

Art und Weiſe beylegen laſſen / welche in dem dar⸗

uͤber unterm 212. Auguſt . juͤngſthin auffgerichteten /
und vom gedachten Grafen von Wrattslau unter⸗

ſchriebenen / beſiegelten / und Uns uͤbergebenen
Inſtrumento klaͤrlich ausgedruckt und enthaltenʒ
ſo ſind Wir nicht weniger geneigt / die alte aufſ⸗
richtige Freundſchafft / ſo wir jederzeit mit Ihro
Kayſerl . Majeſt . und dem Durchl . Ertz⸗Hauſe
von Deſterreich gepflogen / inskuͤnfftige zu befeſti⸗
gen und genauer zu verbinden / und wollen alſo /
zu Verhuͤtung alles kuͤnfftigen Widerwillens / Uns

folgender Geſtalt auffrichtig dahin erklaͤren / und

unſer Iriled / liebendes Gemuͤthe in nachgeſetzten Ar⸗
tickeln bezeugen .

1 . Artickel .

Wir wollen nicht allein den Oßnabruͤckiſchen
Frteden / welcher zwiſchen Uns / Ihro Kayſerl .
Majeſt . und dem Hell . Romiſchen Reiche / ein all⸗

gemeines und ewiges Geſetze ſeyn ſoll / auffrichtig
und unverbruͤchlich halten und erhalten / ſondern
auch mit Ihro Kayſerl . Majeſt . eine auffrichtige
und unzerbruͤchllche Freundſchafft pflegen ; und

nachdem uns wegen der dieſentwegen entſtande⸗
nen Differentien Satisfaction geſchehen/ ſoll alles

dasjenige / was Wir deßhalben prætendiret ober

prætenditen koͤnnen / auffgehoben und in ewige
Vergeſſenheit begraben ſeyn.

2 . Articul .

8
Wir verſprechen auch unſere Cavallerle und

Infanterie aus denen Schleſiſchen Erblanden Ih⸗
ro Kayſerl . Majeſt . ohne Verzug heraus zu neh⸗

men / ſo bald nur die Genehmhabung deſſen / was
von Setten Ihro Kayſerl . Majeſt . in obgedachtem
Inſttumento promittiret worden / bey uns einge⸗
lauffen / und der Kayſerl . Befehl / alles darinnen

enthaltene gebührends zu exequiren / publiciret ſeyn
wird . Dafern wir aber darauff warten / und alſo
mit unſerer Armee in Schleſien einige Zeit verblel⸗
ben muͤſten / ſoll zwar dieſelbe verprovianttret wer⸗
den ; wir verſichern aber ſcharffe Diſciplin zu hal⸗
ten / und niemanden einige Gewaltthat zuzufuͤ⸗
gen .

3. Articul .

Solte aber wider alles Vermuthen dasjenige /
was Ihro Kayſerl , Majeſt . allbereits verſprochen
haben / binnen der ausgeſetzten Zeit nicht extradi⸗

ret oder erfuͤllet werden / ſo reſerviren wir uns die

freye Macht / unſere Armee wieder in Schleſien zu

fuͤhren / biß die Kxecution alles deſſen vollzogen ſeyn
wird .

M 3 Zu
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Zu Bekraͤfftigung alles deſſen haben wir dieſes

Diploma eigenhaͤndtg unterſchrieben / und mit

Unſerm Koͤntgl. Signet beſtaͤtigen laſſen . So

geſchehen in dem Qnartler zu Wolckowi den

2 iten Auguſt . ( 1. Sept . ) 1707 .

1707 .

Carolus

(4.890
C. Pieper .

Was nun alſo zwiſchen beyderſeits hohen Haͤup⸗
beſehlen tern mit vleler Muͤhe zu Stande gebracht worden

deſſen wwar/ lieſen ſo vtel es Dero Erb Landebetraff /

SunſperdIhre Kaßſerl . Maß . demOber Amt
in Schleſen

Schleſif . bekant machen / mit dem Befehl/ daßalles nach
Sbeꝛamtt dem Buchſtaben gnan vollſtreckt und beſtaͤndig

daruͤber gehalten werden ſolte / wie die folgende

Worte Kayſ . Reſcripts des mehrern zeigen :

gleber getreuer ! Demnach Wir uns in der / mit

des Koͤniges in Schweden dbd . durch unſeren da⸗

ſelbſtigen Abgeſandten und Gevollmaͤchtigten / den

Hoch/ und Wohlgebohrnen / Unſern geheimbden

Rath / Caͤmmerern / Canzzlern in unſerm Erb⸗

Koͤnigreich Boͤheimb / und lieben getreuen / Jo⸗

hann Wentzel / Grafen Wratislau von Mitrowitz
auff Greintz und Maloſchit / getroffenen Con -

vention ; unter andern darinnen enthaltenen Pun⸗

clis , auch hauptſaͤchlich/ wegen Veſtattung des
freyen Religions. -Exercitii , in unſerm Erb⸗Her⸗

gogthum Schleſien / vor unſere daſelbſtige der

Augſpurg . Conteſſion zugethane treu·ehor ſamſte

Staͤnde nachAusmeſſung des allhier copialiter
mit beykommenden Articuli primi und der darin⸗

nen begriſfenen Eylff Paragraphorum , vereinbah⸗

ret / und ſolchemnach dasjenige / was hierin⸗

nenfalls verabredet worden / ad Executionem

bringen / und daruͤber ſteiff und veſte Hand halten

zu laſſen allergnaͤdigſt gemetnet ſeyn ; als thun
wir Ew. Lbd. und Euch nicht allelne ſothane Con⸗
vention , zu Dero und Eu . Nachricht und Wiſ⸗

ſenſchafft / hier mit copeyllcher Abſchrifft uͤberſen⸗

den / ſondern auch Deroſelben und Euch anbey

allergnaͤdigſt anbefehlen / daß Sie und Ihr ſolche

alſogleich / ſo wohl unſeren Koͤnigl. Aeinbtern

undRegierungen / als auch deren andern Abrich⸗

tigkeiten / in gemeldtem unſerm Erb⸗Hertzogthum
Schleſien / gewoͤhnl⸗ maſſen intimiren / denen⸗

ſelben die genaue Beobachtung der dariſien enthal⸗

tenen / das freye Religions·Exercitium concer -

nitenden Puncten gemeß mit zu geben/ und das

ſolche kuͤnfftighin/ vor eine ordentliche Cynoſura
und Richt ſchnur zu halten / mit allen nachdruͤckl.

Ernſte anbefehlen ; auch beynebenſt inſonderheit

unſere Koͤnigl. Regierungen der Liegnitz / Brieg
und Wohlaulſchen Fuͤrſtenthůmern darob ſeyn ſol⸗
len / wormit ohne weitern Anſtand die in gemeld⸗
ten dreyen Fuͤrſtenthuͤmern auch noch geſperrte vor⸗
handene Kirchen Augſpurg . Conteſſion , denen

derer gleichmaͤßiger Confelſions- Verwandten ein⸗

gepfarreten hinwlederum eroͤffnet / und ihnen

darinnen das freye Religions. Exercitium gu hal⸗
len erlaubet werden moͤge/ allermaſſen wir uͤbri⸗

gens was die bereits in denen Cathollſchen Haͤn⸗
1

Beſchreeibung Kayſ. Hofen. Erblands⸗Geſch
den befindende Kirchen angehet / eine Commiſſich
alſobald anzuordnen / entſchloſſen / welche da⸗

Geſchloſſene in die E xecution zu ſetzen wiſſen wird /
hieran beſchiehet / ꝛc. ꝛc. Geben Wien den 6 .

Sept . 1707 .

Joſeph .

Woenceslaus Norbertus C. Kinsky

Regni Bohemiæ ſupremus Can·

cellarius ,

—

170 ,

Ad mandatum &c .

J. C. V. Sannig .

Als dieſes bey dem Koͤnigl. Ober⸗Ambteinliefſ/ Mit un⸗

machte es allerhand Bewegung / da es nun weiter willenda⸗
ins Land verkündiget und denen Lands⸗Haupt⸗wider
Leuten intimiret werden ſolte . Denn es konte die

ſes nicht anders / als ungern von derglelchen Roͤ⸗ redet.
miſch ⸗Cathol . Religion zugethanen Perſonen ge⸗

ſchehen / zumahl dader Pabſt dieſem Thun durch⸗

aus zuwider war / und dargegen durch ſeinen
Nuntium allerhand Vorſtellung am Kayſ . Hofe

thun laſſen / die aber keine Wuͤrckung haben wol⸗

ten . Man wuſte alſo zu ſagen / wie er ein eigen⸗

haͤndiges Italtaͤniſches Schreiben an Ihro Kayſ .

Majeſtaͤt abgelaſſen / und wurde eine Teutſche

Uberſetzung deſſelbigen hier und dar bekandt / ſo

nachſtehender maſſen lautete :

Unſerm geltebteſten Sohn in Chrlſto Heyl und

den Apoſtoliſchen Seegen !

Ob wir uns ſchon nicht bewegen laſſen koͤnnen

zu glauben / daß die ausgeſprengte Nachricht und
wahr ſeyn ſolle / was maſſen nemlich Eu . Maj . Pöpabſt
geſinnet ſeyn / den Anhalten des Koͤniges vonn
Schiveden zu willfahren / und zu verordnen / daß
denen Lutheranern die Kirchen in der Landſchafft
Schleſien wieder eingeraͤumet werden ſolten ; ſo

wuͤrden wir doch davor halten / gar zu ſchwerlich
wider unſere Schuldigkeit zu handeln / und von

GOtt alle Strengheit derjenigen Zuͤchrigung zu

verdtenen / welche er den Prleſter gerechter Weiſe

empfindenlaͤſſet / weil er nachlaͤßtg geweſen / ſei⸗

ne Soͤhne zu ermahnen / wenn wir unterlieſſen /
Eu . Maj . zu erinnern / wie wir ſolches mit der

groͤſten Gewalt unſers Geiſtes thun / ſo lieb ihnen
die Ehre ihres Nahmens / und dasjenige / was

noch wichtiger iſt / nemlich die Errettung der ei⸗

genen Seelen / daß ſie ſich nemmermehr zu einen

dermaſſen tadelhafſten Schluß / welcher durch

kein weltliches auch ſo gar das groͤſte Abſehen we⸗

der vor GSOtt / noch vor denen Menſchengerecht⸗

fertiget werden koͤnte/ entſchlieſſen / Eu . Majeſtaͤt
belieben zu glauben / daß derjenige / welcher De⸗

roſelben das Gegenthell raͤth/ ſich betrieget / und

ſie verraͤth. Sie doͤrſſen auch nimmermehr ge⸗

dencken / daß ſie ſich durchdieſenWeg die Ruhe
oder einigen andern Vortheil erlangen werden
Das Gegentheil wuͤrde allerdings geſchehen
Der Haß derer Feinde unſerer heiligen Reli⸗

gion wuͤrde zum Schaden deß Reichs wachſen /
und GOtt wuͤrde dasjenige Vornehmen nimmer⸗
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1707 . mehr begluͤckfeligen / welches von dem Nachtheil

ſeines wahren Dienſtes den Anfang naͤhme . Eu.
Maj . glauben demjentgen / welcher Sie mit einer

mehr als vaͤtterlichen Zunelgung liebet / und wel⸗

cher aus keiner andern Urſache bewogen wird / ſol⸗

chergeſtalt zu reden als aus Verlangen / ſeine ei⸗

gene / und auch Eu . Majeſtaͤt Seele zu erretten .

Præterit enim figura hujus mundi , & dies Do -

mini appropinquat . ( denn das Weſen dieſer

Welt vergehet / und der Tag des HErrn wird

herbey nahen . ) G0Ott regtere und begluͤckſelige
alle Gedancken und alle Thaten Eu . Maj . welcher

wir mit aller Fuͤlle unſerer vaͤtterl . Llebe den Apo⸗

ſtoliſchen Seegen ertheilen . Gegeben zu Rom

bey §S. Maria Maggiore den 10 . September
1707 . im fiebenden Jahr unſerer Paͤbſtlichen
Regterung .

Oberamt Deſſen allen ohngeachtet wolte doch das mit

N Schweden abgeſchloſſene und von Kayſerl . Mʒaj .

ſchreibung wetter anbefohlne dermahln vollzotzen ſeyn / und

weitrer wrell ſich der Obriſt , Hauptmann weggemacht/
Intima - geſchahe die Intimation von dem Ober⸗Ambtli⸗
tion Rayſ . chenCollegio an die Lands⸗Hauptleute folgender
Berorb⸗ Geſtalt :

Wohlgebohrner Herr / auch Hochgeehrt ·groß·
guͤnftigſter Herr / demnach Ihro Kayſerl . und

Koͤntgl. Majeſt . unſer allergnaͤdigſter Herr / uns

laut Beyſchluſſes allergnaͤdigſt zu intimiren geru⸗

hee/ was maſſen dieſelbeſich in der mit dem Koͤ⸗

nig in Schweden / durch Dero Kayſerl . Abge⸗

ſandten und Gevollmaͤchtigten Tit . Hn . Johann
Wentzel Grafen von Wratislau von Mitrowif ꝛc.

getroffenen Convention , unter andern darinnen

enthaltenen Punctis , auch wegen Verſtattung des

freyen Religions· Exercitii in dieſem Dero Erb⸗

Hertzogthum Schleſien / vor daſige der Augſpurg⸗
Confeſſion zugethane treu / gehorſambſte Staͤnde /
nach Auswelſung des copialiter beykommenden
Articuli I . und der darinnen begriffenen Eilff Pa⸗

ragraphorum vereinbahret / und ſolchemnach das⸗

jenige was hierinnenfalls verabredet worden / ad

Executionem bringen und daruͤberſteiff und veſte

handhalten zu laſſen / allergnaͤdigſtgemeinet waͤ⸗

ren 3 dahero in Kayſerl . Gnaden anbefohlen ha⸗
ben / ſolches allen Aembtern und Obrigkeiten ge⸗

ruhen zu bedeuten / denenſelben die genaue Beob⸗

achtung der darinnen enthaltenen / das Keli -

gions - Exercitium concernirenden Puncten ge⸗

maͤß mit zugeben / und daß ſolche kuͤnfftighinvor

eine ordentl . Cynoſur und Richtſchnur zu halten /
mit allem nachdruͤcklichen Ernſt anzubefehlen ;
Als haben Wir dem Herrn ſothane Kayſerl . al⸗

lergnaͤdigſte Keſolution zu weiterer erforderl . Inti -

mation und Verfuͤgung hiemit uͤberſenden / und

dasjenige / was hierinnen beſchloſſen wor⸗

den genaueſt beobachtet werde / vom Koͤnigl.
Ober ⸗Ambts wegen ernſtlich anbefehlen wollen .

Uns anbey goͤttl. Abſicht empfthlen / Breßlan
den 17 . Sept . 1705 .

Des Herrn

Freund / und Dlenſtw .
St . N . der Rom. Kayſerl . auch zu Hungarn und

Boͤheimb Koͤntgl. Majeſtaͤt Cantzler und Raͤthe /
—

Denckwürdiger Geſchichte . 95

bey dero Koͤnigl. Ober ⸗Ambte im Hertzogthum
3

Ober / und Nleder⸗Schleſien / ꝛc.
75

Ex Conſilio ſupr. Regiaqʒ
vonPlencken Curia Ducatus Sileſiæ ,

Ernſt von Wentzelsberg .

Daß der Obriſte Hauptmann dergleichen Inri

mation , oder / weitere Verkuͤndigung des zu voll⸗

ſtreckenden Kayſerl . Befehls und darinnen ange⸗

regter mit Schweden verglichener Puncte / nich

ſelbſt unterſchrieben / ſondern / dieſes zu melden /
eine Reiſe nach dem Kayſ . Hofe ſelbſt / vorgenom⸗

men hatte / kam zwar Schweden bedencklich vor / Schwedẽ
und wurde daher manches vermuthet oder gearg iſt dieſes

wohnet / von andern aber angefuͤhret/ daß es ge⸗ bedenckl .

dachtem Obriſten Hauptmann / daer zugleich ei⸗

ne geiſtl . Perſon und Biſchoff / allzuhart fallen
wollen / die Bewuͤrckung einer Relolution foͤr⸗
dern zu helffen / durch welche ſeiner Kirchen⸗

Macht / noch darzu wider den Willen des darge⸗

gen / nach anderweitig vermeldeten / muͤndlich

und ſchrifftl . proteſtirenden Pabſts / eingeſchran/
cket / und denen / ſo ſie vor Ketzer haͤlt/ mehrere
Religions⸗Freyhelt gegeben und beveſtiget werden

ſolte : Nichts deſtoweniger muſte doch die Voll⸗
ſtreckung des einmahl geſchloſſenen ins Werck ge⸗

richtet werden / und hatten Ihro Kayſerl . Maj. erinnert
darzu die Herren Hans Anton / Grafen Schaf⸗ die Exe⸗

gotſch / dands Hauptmann zu Schweidnttz und curions

Jauer / Chriſtoph Wilhelm / Grafen Schaf

gotſch Lands⸗Hauptmann zu Liegniß / Franz An⸗Alt⸗ 0
ton Grafen Schlegenberg / Lands Hauptmann ſtäͤdtiſcher
zu Breßlau / Frantz Albrecht Langius von Kran - Conven -

nigſtaͤtt / Kayſerl . Ober⸗Ambts⸗Rath / als Com tion .

miſſarien verordnet und ernennet / die denn dieſes

ihren Religions / Verwandten freylich nicht allzu⸗

angenehme Geſchãffte uͤber ſich zu nehmen hatten.
Sie conferirten deshalben zu Ende des Octobris

miteinander und langten den 30 . dito in Liegniß
an / in daſigem Fuͤrſtenthum die Kayſ . Verord⸗

nung zu vollſtrecken . Weil Ste derenthalben
mit dem Schwediſchen Bevollmaͤchtigten von

Strahlenheim keine Abrede gepflogen / dieſer auch

beſorgte / man moͤchte die Evangel . Lands ⸗In⸗
wohner durch allerhand Vorſtellungen und Mit⸗

tel dahin bringen / daß Sie / wider den Buchſta⸗
ben der Alt⸗Ranſtaͤdtiſchen Convention , ſich in

einem Vertrag einlieſſen / oder Umb⸗Tauſch oder

Æquivalent derer ihnen ſonſt abzutretenden Kir⸗

chen annaͤhmen und dergl . ſo meldete ſich gedach⸗
ter von Strahlenheim / wider alles dergleichen

proteſtirende / auch zugleich die Unterlaſſung mit

ihm zuvorher anzuſtellenden Beredung hoͤflich ahn⸗
dende / auch die Beſchleunigung der Sachen re⸗

commendirende / beſage ſeines hier nachſtehen⸗
den an die Kayſerl . Comniſſarien abgelaſſenen
Schreibens :

Demnach Ew . Excell . mir die Ehre erwieſen / Durch ein

von der ihnen allergnaͤdigſt auffgetragenen Com - Schreiben

miſſion ſo ſchrifftlich /als mündlich Thell gegeben/ ſeines Se⸗

ſo hätte zwar wuͤnſchen moͤgen/ daß auch denen,ſandten
ſelben gefaͤllig geweſen waͤre / mir vorlaͤufflg dero des 36 5

Mey⸗dern.
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Execution und anderer Vorfallenheiten zu aͤuſſern/
und meine ohnmaßgebliche Gedancken / wiederum

in Etwegung zu ziehen : da aber / an ſtatt ich ge⸗

glaubet / man wuͤrde ungeſaͤumt zur Sache ſelbſt
ſchreiten / ich erfahren muß / daß Eu . Excell . im

Begrieff ſtehen / mit denen zu Lignitz conventit⸗

ten Herren Staͤndẽ uͤber das Haupt⸗Werck vorhe⸗
ro ſelbſt zu vernehmen / ſolches auch in denen uͤbri⸗

gen Fuͤrſtenthuͤmern voͤllig zu continuiren vorha⸗
bens ſeyn ſollenz ſo will zwar nicht hoffen / daß von

Seiten der hohen anſehnl . Commiſſion denenſel⸗
ben etwas ſolte vorgetragen werden oder zugemu⸗

thet ſeyn / welches der Convention und derſelben
Inhalt den geringſten Anſtoß geben koͤnte . Wie

ſoann auch ohned m Ihro Koͤnigl. Majeſt von

Schwediſ . Schtweden beſagten Herren Staͤnden / keine Hand⸗
Majeſt . in

ung / Limitation oder Umſatz / wie dieſes auch al ,
der Con -

vVention les Nahmen haben mag / zugeſtehen kan / ſondern

nichts daß / wie ſie die erwehnte Convention mit Ihro
weñ gleich
Schleſiſ .
Staͤnde

wolten /
ändern
laſſen
wuͤrde.

cutions -

Commiſ -

larien

Ankunfft
und Em⸗

pfahenin
Lignitz .

Kayſ . Exe.

Kayſerl . Majeſt. allein eroͤrtert/ alſo von derſelben
bloſer Dinges die gaͤntzliche Erfuͤllung derſelben
gewaͤrtig ſeyn werden / ſo kan ich nicht umhin /
Krafft der mir zugekommenen allergnaͤdigſtenKoͤ,

nigl . Ordre Eu . Excell . gebuͤhrend und inſtaͤndigſt
zu erſuchen / dieſelbten belteben ohne weiteren Auff⸗
enthalt die Execution ſelbſten an die Hand zu neh⸗
men / damit nicht durch weiteren Verſchub der⸗

ſelbten die uns noch vorſtehende Zeit / gleich wie

die ſchon verfloſſene zwey Monate / vergebens hin⸗
gehe/ oder auch zu enge falle . Wie nun Eu . Excell .
gefaͤllige Antwort erwarte ; alſo werde dann dasje⸗
nige ihnen ferner vortragen / was Ihro Koͤnigl.
Majeft . von Schweden mir zu Beforderung die⸗

ſes Negotii , mithin zu Feſthaltung der mit Ihro
Koͤnigl. Majeſt . errichteten eigenen Vornehmens
mir allergnaͤdigſt committiret haben . Womit

mich Eu . Excell . beharlichen Gewogenheit empfeh⸗
le / verbleibende Breßlau den 1. Nov . 1707 .

Obgemeldete Kayſerl . Executions· Commiſſarii
traffen den 30 . October in Lignitz ein / und wur⸗

den von denen allda verſammleten Herren Staͤn⸗

den⸗ durch gewiſſe Abgeordnete vom Land und

Staͤdten / beneyentiret . Den 3 1. dito um 10 .

Uhr Vormittag / begaben ſich die Herren Staͤnde /
zu Anhoͤrung der Kayſerlichen Propoſition , aus

dem Landhauſe in das Schloß / auff einen groſſen
Saal ; nachdem aber die Kayſerl . Hn . Commil⸗

ſarii zu vorhero Meß hoͤren wolten / als hat es ſich
mit deren Eroͤſſnung biß 12 . Uhr verzogen ; umb

jetztgedachte Zeit aber / verfuͤgten ſich hochgedachte
Herren Commiſſarii auff ermeldten groſſen Saal /
und nachdeme ſie uͤber der Taffel / worauff ein dop⸗
peltes Cruciſiyx geſtanden / der Ordnung nach /

den Sitz genommen / thaten Ihro Excell . der Ligni⸗
tziſche Herr Hauptmann die Propoſition , und

wurde zuforderſt das / an das Koͤnigl . Ober⸗Ambt
ergangene allergnaͤdigſteCommiſſarial - Reſcript ,
und die an die Kayſerl . Herren Commiſſarios ab⸗

gelaſſene Intimation , durch des Fuͤrſtenthumbs
Lignitz Cantzeley ⸗Expeditorn abgeleſen / hernach
redete ſchon gemeldeter Herr Lands⸗Hauptmann
weiter denen Evangel . die Verſorgung Cathol . bey
zu reſtituirenden Kirchen vom Dienſt kommenden

8

GHBeſchreitung
Pfarren / deßgleichen die Anſchaffung andrer de⸗

—
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nen Catholiſ . anzuweiſenden Kirchen recommen⸗

dirende / die Anrichtung Evangel . Conſiſtorien
bedeutende / auch Benennung zweyer Deputirten /
zu endlicher Ausmachung dieſer Religtons ⸗Sa,

17 5 begehrende / und lauteten die Worte derge⸗
ſtalt :

Es iſt vermoͤg ſchon vernommenen / P. P. ihnen
Herren Staͤnden nicht zu verhalten / welcherge⸗
ftalt allerhoͤchſtgemeldteKayſtrl . Majeſt . allergna .ͤ
digſt reſolviret und entſchloſſen / mehrbedeutete /
zwiſchen deroſelben / und des Koͤnigs in Schwe⸗
den Maj . in puncto des verabgeredeten liberi Ke⸗

ligionis Exercitii laͤngſt getroffene Conyention ,
binnen der à die Ratificationis ausgeſetzten 6. mo⸗

natlichen Zeit ad Executionem bringen zu laſſen/
und uns Corcnmiſſarios erwehntermaſſen zu derer

Vollziehung / allergnaͤdigſt verordnet und bevoll⸗

maͤchtiget. Allermaſſen denn wir Commillarii ,
zu allergehorſamſterVollzlehung der Kayſerl . aller⸗

gnaͤdigſten Verordnung / nachdem die bißhero ge⸗

ſperrten Kirchen / denen Angſpurgiſch⸗Confeſ⸗
ſtons zugethanen Staͤnden / bereits ſchon wieder

eroͤffnet worden / auch nunmehro die eingezogenen
Kirchen / in welchen zeithero der Catholiſche Got⸗

tesdienſt gehalten worden / gemeldten Augſpurglſ .
Confeſſions⸗Verwandten / zu ihrein freyen kuͤnff⸗
tigen Religions - Exercitio einʒuràͤumen nicht un⸗

terlaſſen worden ; Alldiewellen aber denen ver⸗

ſammleten Staͤnden nicht unbekandt ſeyn koͤnte /

welchergeſtalt ſeynd der Zeit / als das Fuͤrſten⸗
thum Lignitz / Ihro Kayſerl . Majeſt . anhelm ge⸗

fallen / ſich die Anzahl derer Catholiſchen um ein

Coſte
und merckliches vermehret / mithin Sie 5—Staͤnde gar wohl erachten koͤ daß Ihroſauff An⸗9 hl erach nten / daß Ih ſchaffnn

guugfame
Kirchen
voꝛCathol,
und Ver, “
ſorgung
itztmahln
abzuſetzen

Kanſerl . Majeſt . zartem Gewiſſen / nichts bekum⸗

merlicher und ſchmertzlicher fallen koͤnte/ als wenn

bey ſo geſtalten Umſtaͤnden / in dero eigenem Erb ,

Fuͤrſtenthum / denen Augſpurgiſ . Confeſſtons ,
Verwandten das freye Religions- Exercitium , ſo
vollkommentlich wieder eingeraͤumet / hingegen de⸗

An die

Staͤnde
bes Fuͤt⸗
ſtenthumz
gethane
Propoſi.
tion ,

1707 .

nen darinnen ſeßhafſten Cathollſchen Staͤnden/ derGeiſl
von Adel / wie auch Burgern und Unterthanen / angetra⸗
die Gelegenheit / ſich des Exercitiĩ Catholiſcher Re⸗ gen wird.

ltgion / zu ihrer Seelen Heyl und Troſt gebrau⸗
chen zu koͤnnen / dadurch nicht allein ſo empfind⸗
lichen reſtringiret / ſonder auch bey wieder Einraͤu⸗

mung der Kirchen und Pfarreyen / denen deßhal⸗
ben reducirten Catholiſchen Prieſtern und Pfar⸗
rern / ihr unumbgaͤnglich erforderlicher Lebens⸗

Unterhalt gaͤntzlich entzogen werden ſolte ; als le⸗

beten Ihro Kayſerl . Majeſt . zu dero allergehor⸗
ſamſten Staͤnden des allergnaͤdigſtenVertrauens /

daß dieſelbe außf ſolche zuverlaͤſſige Mittel und

Wege ſinnen und bedacht ſeyn wuͤrden / durch
welche nicht allein die Catholiſchen mit zulaͤngli⸗
cher Anzahl Kirchen / und die dazu gehoͤrtgeSeel ,

ſorger mit gnugſamen Außkommen verſehen / ſon⸗
dern auch denen reducirten Cathollſchen Pfarrern /
der Standes⸗maͤſſige Unterhalt / ad dies vitæ

oder biß zu erhaltener weiterer Accommodation

verſchaffet werden koͤnte. Und nachdem aller⸗

hoͤchſtgedachte Ihro Kayſerl . Majeſt . die Com -

miſſion , unter andern auch allergnaͤdigſt dahin

inſtruixet
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ονν initruiret / bie Enrichtung des Kirchen⸗Weſens /

5
wie es zu Lebens⸗Zeit dermahligen Hertzoge beſchaf⸗

ſen geweſen / nebſt denen Conſiſtorialien / jedoch

dergeſtalt einzurichten / daß ſo wohl denen mehr ·

Kabferze⸗allerhoͤchſtgedacht Ihro Kayſerl . Majeſt . zugeh⸗

ſervirt ſich rigen juribus Patronatus als auch dem / deroſelben /
gus Evan - als Landes , Fuͤrſten zukommenden ſuri Epiſcopali ,
gelicos jus nicht zů nahe getretten / ſondern vlelmehr der Re⸗

Epiſcopa· couts und die Appellation , in dergleichen Kir⸗

K ſchen⸗Sachen / auff alle Weiſe derſelbenborbehol ,
nKirchen / ten werden / wle nicht minder aus hieſigem Zuͤr⸗

Sachen ſtenthumb zwey Deputirte zu erwehlen / und ſolche
dergeſtalt zu bevollmaͤchttgen verlangen / wornit

die Commiſſion mit denenſelben das gange Reli⸗

Igions⸗Werck in complexu faſſen / den richtigen

BaſprichtAußſatz der Accidentium Stolæ , vermittelſt ordent⸗
licher Specification einrichten / und folglich in voll⸗

richten zu kommene Richtigkelt bringen koͤnnen . Allermaſ⸗
lalfen ſſen nun die loͤblichen Herren Staͤnde hieraus Ihro

Kayſerl . und Koͤntgl. Majeſt . allergnaͤdlezſte In⸗

tention und allermildeſtes Deſiderium wargenom⸗

men haben werden ; als verſichert ſich die Kayſerl .
Commiſſion zu ihnen allerſeits / ſie werden ſolchen/
nomine Ihro Kayſerl . Majeſt . ihnen beſchehenen
Vortrag / insgeſambt in behoͤrige Deliberation zu

giehen/ von ſelbſt genelgt ſeyn / und allerhoͤchfſtge⸗
dacht Ihro Kayſerl . Majeſt . allgnaͤdigſtesAnſin⸗

nen zu ihren ſelbſt eigenen und des gantzen Landes
Beſten dergeſtalt allerunterthaͤntgſt zu behertztgen

bemuͤhet ſeyn / wommit allerhoͤchſtgedachte Ihro

Majeſt . ſo wohl ein allergnaͤdigſtesGefallen dar ⸗
aus ſchoͤpffen / als auch zwiſchen beyderſeits Reli⸗

glons⸗Verwandten / als treuen Patrloten / elne

erwuͤnſchte Harmonie und auffrichtiges Vertrau⸗

en / noch ferner und deſtotnehr ſtabiliret werden

moͤge; Geſtalten dann die Commiſſion derer Hn .

Staͤnde angenehme Erklaͤhrung hieruͤber mit dem

eheſten gewaͤrtigſeynwill ꝛcꝛc. ꝛe⸗
Hierauff wurde nomine der Herren Staͤnde und

Staͤdte / durch den Landes beſtellten Tit . Herrn
von Mauſchwitz eine gehorſame Danckſagung ab⸗

gelegt / und zugleich umb ein Spacium deliberandi

Anſuchung gethan / welches auch verwilltget wor⸗

den .

Nach dleſem begaben ſich die Kayſerl . Com⸗
miſſarii wieder in dero Zimmer . Die Hn . Land⸗

Staͤnde lieſſen zwar bey denenſelben / durch den

Herrn Landes⸗Beſtellten umb elne Abſchrifft von

der Kayſerl . Inſtruction anhalten / es wurde aber

ihnen zur Antwort erthellet / daß/ weilen dieſelbe

nicht auff das Fuͤrſtenthumb Lignitz allein / ſon⸗

dern auff mehrere Fuͤrſtenthuͤmer eingerichtet ſen /

ſo koͤnte hiervon in extenlſo keine Abſchrifft erthel .
let / wol aber ſolche eintgen Deputirten in originali
vorgezeiget / und dem Hn . Landes⸗Beſtellten / der

daraus gezogene Vortrag in die Feder dictirt wer⸗

den . Welches auch alſo bellebet und hierzu nebſt
dem Hn⸗ Landes⸗Beſtellten / aus jedem Crayſe /
ein paar Deputirte , und von ihnen eben obige an⸗

gefuͤhrteAbſchriffe zuruͤck gebracht ; zuvorhero aber

denen Herren Staͤnden und Abgeordneten von den

Staͤnden / im Nahmen der Herren Commiſſa⸗

riorum angedeutet worden / daß dieſelbe / vor Ab⸗
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Hierauff wurde die Anſtalt zum Tractament

gemacht / da dann um 3 . Uhr die Kayſerl . Herren
Commiſſarii , Herren Regierungs⸗Raͤthe / Hn .
Landes⸗Aelteſten / und die meinſten von denen

Herren Staͤnden und Staͤdtiſchen Abgeordneten /
ſich auff den Saal wo die Propoſition geſchehen/
zur Tafel begaben / und biß um 8 . Uhr geſeſſen

aben .6
Den t . Novembris deliberirten die Staͤnde

des Fuͤrſtenthums uͤber eine auff beygebrachten
Vortrag abzugebende Antwort / die denn abgefaſ⸗
ſet / in ſelbiger fuͤr Kayſerl . Gnad . gedancket / die

Anſchaſſung andrer Kirchen fuͤr die ihnen abiu⸗

tretende / mit Beruffung auß den Kayferl . und

Schwediſchen Vergleich decliniret / die Verſor⸗

gung Catholiſ . Pfarren / wegen Mangel der Mit⸗

tel / beſcheiden depreciret / wie die hier ange⸗

fuͤhrteAntwort ſelbſt des Mehrern beſaget :
Demnach die Roͤm. Kayſerl . auch zu Hungarn In Ant⸗

und Boͤheimb Koͤnigl. Majeſt . unſer allergnaͤdtg / wort der

ſter Kayſer und Koͤnig / Erb⸗Landes Fuͤrſt und Staͤnde

Herr / vermittelſt einer hochanſehnlichen Com -

miſſion uns dero treugehorſamſten Staͤnden des

Fuͤrſtenthumbs Lignitz bey allergnaͤdigſt angeord⸗
neten oͤffentlichen Landtage in puncto des aller⸗

mildeſt / und Landes vaͤtterlichen verſtatteten li⸗

beri Exercitii Religionis Auguſtanæ Confeſſio -

nis unterſchiedliche paſſus den z T. nechſthin hin⸗
terlegten Monaths Octobris allergnaͤdigſt vortra⸗

gen laſſen / als deveneriren wir in allerunterthaͤ⸗
nigſten Devotion dieſes allermildeſt beſchehene
Kayſerl. Anſinnen / und haben nach hieruͤber reiff⸗
lich gepflogenen Uberlegung unſere aller treugehor /
ſamſte und gantz unvorgreiffliche Expreſſiones
hiermit hochermeldeter Kayſerl , und Koͤnigl. Com -

miiſion Schrifft in unterthaͤntgem Gehorſam
uͤbergebenwollen / wie folget :

1. Entſinnen ſich Ihro Kayſerl . Majeſt . aller⸗

gnaͤdigſt / der mit des Koͤnigs von Schweden

Majeſt . unterm 6. Septembris getroffenen Con -

vention das liberum Exercitium Religionis Ev -

angelicæ betreſſende / Krafft welcher ſie bey dero

treugehorſamſten Erb⸗ Fuͤrſtenthuͤmern Ligniz/
Brieg / und Wohlau alle diejenige Kirchen und

Schulen / welche nach dem WeſtphaͤllſchenFrie⸗
den weggenommen worden / ſie moͤgen entweder

ſchon denen Catholiſchen eingeraͤumt oder nur ge⸗

ſperret ſeyn / an die treugehorſamſte Vaſallen /
Inwohner und Unterthanen Augſpurgiſ . Confeſ⸗
ſion von Land und Staͤdten / mit allen Rechten

und Freyheiten wieder zu eroͤffnen und einzuraͤu⸗
men / Landes⸗Fuͤrſtlich verſprochen haben / wel⸗

ches alles ſie auch dergeſtalt ad Executionem brin⸗

gen zu laſſen / allergnaͤdlgſterklaͤhren . Demnach
aber Se . Kayſerl . und Koͤnigl . Majeſt . zarten Ge⸗

wiſſen nichts bekuͤmmerters und ſchmertzhaff⸗
ters fallen koͤnte / als da Sie denen Augſpurgiſ .

Confeſſtons ⸗Verwandten ihr freyes Exercitium

Religionis volltommen wleder reſtituirten / ſie da⸗

gegen / dero eigenen Glaubens⸗Genoſſen Ihres
ſo gar empfindlich reltringiret wiſſen ſolten /

als lebten ſie dero treugehorſamſt Evangeliſche

Theatri Europæi XVIII . Theil .
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Erb / Unterthanen und Staͤnden / des aller⸗

gnaͤdigſten Vertrauens / daß dieſelbige auff

ſolche zuverlaͤſtge Mittel nachſinnen und be⸗

dacht ſeyn wuͤrden / durch welche die Cathol . mit

einer zulaͤnglichen Anzahl Kirchen verſehen werden

moͤchten / zumahlen doch der numerus der Cathol.
von derZeit / als dieſes Fuͤrſtenthum Ihro Kayſ.
Majeſt . anheim gefallen / ſich um eln merckliches
vermehret haͤtte. Wie wir nun uͤber ſothaner er⸗

theilten groſſen und unſchaͤtzbaren Kayſerl . und

auff welche wir ſo vlele und lan⸗

ge Jahren mit tauſend Ach und Seufftzen ſo ſehn⸗

lich gehoffet haben / uͤber alles in der Welt con⸗

ſoliret worden ſind ; als wuͤnſchenwir / daß hier⸗

vor von der gewaltigen Allmachts⸗Hand des Al⸗

lerhoͤchſten/ Ihro Kayſerl. und Koͤntgl. Majeſt .
mit wohl beveſtigtem Throne / gluͤckſeligſter Regie⸗

rung und immerwehrenden Flohr und Hoheit De⸗

ro Preiß⸗wuͤrdigſten Ertz⸗Herzogl .Hauſes von
Oeſterreich beſeliget und erfreuet werden moͤge ;

dabey wir als allerdemuͤtigſte und treugehorſamſte
Unterthanen vor uns und unſere Poſteritaͤt in

unverruckter Treue und Devotion leben und ſter⸗
ben wollen . Und demnach Ihro Kayſerl . und

Koͤnigl. Majeſtaͤt dieſe uns ertheilte Gnade / ver⸗

mittelſt einer wohl erwogenen Convention mit des

Koͤnigs von Schweden Majeſtaͤt alſo zu verab⸗

reden allergnaͤdigſt beliebet haben / als werden

wir Ihro Kayſerl . Majeſtaͤt allergetreueſte Un⸗

terthanen uns nicht unterfangen / einen derglet⸗

chen zwiſchen hohen und gecroͤnten Haͤuptern und

Potentaten errichteten und von Ihro Kayſerl .

und Koͤntgl. Majeſtaͤt allbereits als ein allzelt⸗

kuͤnfftiges Geſetze / wider welches nichts gelten ſoll/
allergnaͤdigſt publicirten Tractat einige Limites

zu ſetzen / ſondern / demnach wir mit allem was

wir ſeyn und haben / eintztg und allein von Dero

Kayſerl . und Koͤnigl. Gnade / in Demuth und

Gehorſam dependiren / als werden wir mit aller⸗
unterchaͤnigſter Submiſſion auff alles dasjenige /
was hierinnen Ihro Kayſerl . und Koͤnigl. Maj .

mit mehrermeldter Koͤnigl. Majeſt. von Schtwe⸗

den / ſich ferners vereinigen werden / vor unſer

hoͤchſtesGeſetze freudig und willig cum obſequii
gloria anzunehmen und zu achten haben / und

dadurch uns noch ferners wuͤrdig zu erhalten / in

Ihro Kayſerl . und Koͤnigl. Majeſtaͤt Gnade

leben und ſterben zu koͤnnen.

2. Ferners pro ſecundo verlangen Ihro Kayſ .

Majeſtaͤt allergnaͤdigſt / die dergeſtalt reducirte

Catholiſche Pfarrer und Geiſtlichen mit Standes ·
Grtlt l .

mäßtgern Lebens·Unterhalt ad dies vitæ , oder biß

zu erhaltender weiterer Accommodation verſor⸗

gen zu laſſen. Demnach man aber an derſelbtgen

unverlaͤngt erfolgenden anderwaͤrttgen Promo⸗

tion , wie man ſchon von einigen hoͤrt / nicht

zwelffeln will / uͤber dieſes auch einige von ihnen

nebſt dieſen jetzt beſitzenden Kirchen noch andere

ſtattliche Parochien haben / theils andere Ordens⸗

Leute ſeyn / die ihren reichlichen Unterhalt in ihren
Kloͤſtern oder Conventibus erhalten koͤnnen/ ein

Theil derſelben auch Zeit ⸗waͤhrender dieſer Pol⸗

ſeſſion ſich auſſer allen Zweiffel durch die hohen
Uberſetzungen der Accidentium Stolæ bey Armen

und Reichen / auch ſonſt auff andere Weiſe einen

guten Vorrath angeſchaffet haben werden / alle

insgeſambt aber die heurige Decimas voͤllig zu er⸗

heben und einzunehmen haben ; ſo leben wir zu

Ihro Kayſerl . und Koͤntgl. Maj . Preiß⸗wuͤrdig·
ſter Clemenz und Gnade des allerunterthaͤnig⸗
ſten Vertrauens / es werden Selbe die jentge no⸗

toriſch hochbeſchwerliche und aller Mittel erman⸗

gelnde Zeiten in Landes⸗Fuͤrſtl . mitleidende Con⸗

ſideration ziehen / und von ſothanigem Unterhalt
uns Derotreugehorſambſte Unterthanenallergnaͤ⸗
digſt liberiren / allermaſſen es auch ſchwer/ ja faſt
unmoͤglich ſallen wuͤrde / hierzu / und nebenſt
der noͤthigen Proviſion unſerer Pfarrer derglei⸗
chen austraͤgliche kundos erfinnen zu koͤn⸗

nen .

3 . Daß aber drittens Ihro Kayſerl . und

Koͤntgl. Maj . die Eonliſtorialia bey Dero treuge ·
horſambſten Fuͤrſtenthumb wlederumb allergnaͤ⸗

digſt wollen einrichten laſſen / ſolches veneri⸗

ren wir mit allerunterthaͤnigſtem Dancke / und

werden niemahlen hierbey auſſer den Schrancken

unſerer allergetreueſten Deyotion zu ſchreiten uns

unterwinden / daß wir Ihro Kayſerl . und Koͤn.

Maj . bey vielen Kirchen habendesJus Patronatus ,

vielweniger das ihnen competirende hohe Jus
Epiſcopale in den geringſten Zweiffel zlehen ſolten/
leben aber auch darbey der allerunterthaͤnigflen
Zuverſicht / es werden Selbte / dagegen auch an⸗

dere treugehorſambſte Land⸗Saſſen / auch die von

Staͤdten bey ihrem wohlhergebrachten dißfalligen

Jure Patrenatus allergnaͤdigſt und gerechteſt
ſchuͤtzen / und nicht zulaſſen / daß ein ſolches von

Niemanden etwan widerrechtlich in Zwelffel gezo⸗

gen / und einige Litigia verurſacht werden moͤch⸗
ten / wie wir dann auch mit der groͤſten Conſola⸗

tion Paragraphe 7 , erſehen / daß Ihro Kayſerl .
Maj allergnaͤdigſt inrentioniret ſeyn in Conſiſto⸗

rial· und andern die Rellgion ⸗betreffende Sachen /
alles nach den Saͤchſiſ . und bey denen Augſpurg .
Confeſſion zugethanen gewoͤhnl. Kirchen und

Conſiſtorial·Rechten erkennen zu laſſen / welches

hoffentl . Ihro Majeſt . auch bey denen per modum

Appellationis an Dero allerhoͤchflen Perſon de⸗

volvirte Sachen alſo zu halten allergnaͤdigſt belie⸗

ben werden .

4 . Und demnach letzlich Ihro Kayſerl . und

Koͤnigl. Maj . auch allergnaͤdigſtanbefohlen / bey

Erkennet/
daß Jto
Kayf .V.
Jus Epi .
ſcopale
zuſtehe ,

Deputirte
zu Ab⸗

dieſem Dero treugehorſambſten Erb⸗Fuͤrſtenthum machung

Llegnitz 2. Deputirte zu ernennen / und zu bevoll⸗

maͤchtigen / mit welchen die hoͤchſt⸗anſehnliche
Kayſerl . und Koͤnigl. Commiſſion das gantze
ReligionsWerck in Complexu faſſen/ den rich⸗

tigen Aufffatz der AccidentiumStolæ vermittelſt or⸗

dentlicher Specification einrichten / und vollends

alles in Richtigteit bringen koͤnnen ; als werden

zu ſolcher Deputation der Landes⸗Aelteſte und Lan⸗

des⸗beſtellte Carl Stegmung von Manſchwiß au

Armen ⸗Ruhe / und Hanß von Schweiniß auff
Crain / geweſener Obriſter / wohlbedaͤchtlicher ·
kohren/ und ſoll denenſelben hieruͤber eine ordent⸗

liche Inſtruction und Vollmacht ertheilet werden /
auch bitten die andern treugehorſamſten Staͤnd⸗

te / ihnen gnaͤdigſt zu erlauben / von ihrer Seits

— —
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gleichmaͤßig einen Deputirten hierzu benennen /
wie ſie dann eventualiter auff Hanuß Chriſtoph

SeeligerAdvocatum juratum und Waͤyſen⸗Herrn

dahter in Liegniß gantz unvorgreifflich ihr Abſehen

genommen haben . Und wie nun dieſes diejenige
Paſſus ſeyn / weiche Ihro Kayſerl . und Koͤnigl.

Majeſtaͤt denen auff gegenwaͤrtigem offentlichen

allgemeinen Land⸗Tage verſammleten treu⸗gehor⸗

ſambſten Staͤnden / durch die anweſende hoͤchſtan

ſehnliche Herrn Commiſſarios allergnaͤbigſt wol⸗

len vortragen laſſen / alſo verhoffen wir / es wer⸗

den hoͤchſtermeldte Ihro Kayſerl , und Köntgl .

Majeſtaͤt aus dieſer unſer aller⸗treugehorſamſten
Staͤnden gethanen allerunterthaͤnigſten Expreſ⸗
ſion ( darbey wir auch zugleich mit denen / von

der Catholiſchen Religion / in guter Harmonie und

auffrichtigem Vertrauen noch ferner zu leben uns

verpflichten ) ein allergnaͤdigſtes Gefallen ſchoͤpf⸗

fen / und erſuchen hiemtt elne hoͤchſtanſehnliche
Kayſerl . und Koͤntgl. Comauſſion gehorſamlich
und dienſtſchuldig / ein ſolches bey Dero allerge⸗

horſambſt erſtattetenRelation Ihro Kayſerl . und

Koͤnigl. Majeſtaͤt umbſtaͤndlich vorzuſtellen / und

uns geſambt und ſonders der vor unſer groͤſtes
Kleinod in dieſer Welt ſchaͤgenden hohen Kayſerl .

Gnade de meliori zu recommendiren / wovor

wir gegen Etv . Ew . Exc . Exc. Gn . Gn . und un⸗

ſern hochgeehrteſten Herren mit allem erſinnlichem
Reſpect , u. gehorſamſten Æſtimation Lebens/lang
verbunden ſeyn und bleiben werden .

hen Liegnitz bey offentlichem Land ⸗Tage den 3.

Novemb . 1707 .

Denen Kayſerl . Commiſſatien war dergleichen
Erklaͤrung gar unangenehm / meinende / es ſey in

der Billichkeit gegruͤndet / daß man denen Cathol .

düret noch⸗ondre Kirchen ſchaffte / da ſie ſo viele bißher inn⸗

mahln die gehabte denen Luthriſchen abtretten muͤßen/ die

auch denen hiervon kommenden Cathol . Pfarrern
auff Lebenslang / oder / biß zu anderweiter Be⸗

0

beꝛCathol. foͤrderung Unterhalt geben ſolten / da Ihro Maj .

dergl . den Lutheriſchen Pfarrern gethan / und ſie
bey denen hernach eingezognen Kirchen Lebens⸗

langgelaſſen / u . ſ. w. nach Ausweiſung der Ant⸗
wort ſelbſt / die alſo gefaſſet war :

tniſſion ſich in der von denen loͤbl. Hn. Staͤnden

buͤhrends erſehen / auch daraus ſothaner Herren
Staͤnde Gemuͤths⸗Erklaͤrung und Gedancken /
auff die im Nahmen Ihro Kayſerl . Majeſt . am

3 T.elapſi ihnen gethane Propoſition des mehrern

der Kayſerl . Commiſſion einer zulaͤnglichen und

gewuͤrigen Antwort ſich verſehen / ſelbige auch um

ſo viel mehr darum gantz ſicher gehoffet / weilen

das von allerhoͤchſt⸗gedachten Ihro Kayſerl . Maj .

an die Hn . Staͤnde beſchehene allergnaͤdigſte An⸗

ſinnen ipſa æquitate beſtanden / weder darinnen

nicht / was der getroffenen Convention entgegen

enthalten geweſen / und Ihro Maj . ein mehrers
nicht geſucht / als womit denen im Lande befind⸗
lichen Catholiſchen / als Dero eigenen Religtons⸗
Verwandten / das freye Religions Exercitium

und der Gottesdienſt nicht ſo empfindlich reſtringi⸗
Theatri Europæi XVIII . Theil .

So geſche⸗

ſolchis Suchens Befoͤrderung Ste bey Kayſerl .

P. P. Es hat eine Kayſerl . und Koͤntgl. Com⸗

nigl . Majeſt . unſer allergnaͤdigſter Kayſer / Koͤ⸗

ihnen geſtrigen Tages uͤberreichten Schrifft ge. ⸗

bohrner Oeſterreichiſcher Clemnenz den A. C. zuge⸗

Hertzogthumb Oberemnd Nleder⸗Schleſien das

freye Exercitium Religionis Auguſt . Conf . aller⸗

wahrgenommen / und haͤtte man wohl an Seiten

ret werden / ſondern nachdeme denen der Augſpur⸗

giſchen Conteſſion zugethanen Staͤnden / das

vollkommene freye Religions- Exercitium erlaube :

und eingeraumet / ſie auch Hn . Staͤnde / auff

ſolche Mittel und Fundos bedacht ſein moͤchten

durch welche nicht allein die Catholiſchen mit zu⸗

laͤnglicher Anzahl Kirchen / und die darzu gehöͤtl⸗

gen Seelſorger mit genugſamen Auskommen ver⸗

ſehen / ſondern auch denen reducitten Catholi

chen Pfarrherren der Standes ⸗maͤßige Lebens ,

Unterhalt ad dies vitæ , oder biß zu erhaltenerwei⸗

terer Accommodation verſchaffet werden koͤnte/
welchesletztere doch Ihro Kayſerl . Maj . die Eoan⸗

geliſche Pfarrherrn ſelbſt ſo allermildeſt genoßbar

gemacht / indeme dieſe bey ihren Aetnbtern mei⸗

ſtens abgeſtorben / ja ſo gar denen Wittwen das

Gnaden⸗Jahr zu ihrem Genuß gelaſſen worden .

Mann will demnach an Seiten einer Kayſerl .
Commiſſion dieſe Motiva denen Hn. Staͤnden

nochmahls beſtmoͤglichſt repræſentiret und zu

Gemüthe gefuͤhret haben / und einer Ihro Kayſ⸗

Majeſtat allergnaͤdigſten Intention naͤheren Erklaͤ⸗

rung gewaͤrtig ſeyn / verbleibet auch uͤbrigens
denen ſaͤmbtlichenHn . Staͤnden zu angenehmer

Freundſchafft / Dienſt und Gefaͤllichkeiten bereit

und willig / ꝛc.

Da dleſes in Liegnit fuͤrgleng/ funden ſich aus

denen an dieſes Fuͤrſtenthum mitzugraͤnnenden Städte

Gebuͤrg Staͤdten Hirſchberg / Landshut / Lem·z
berg und Schmiedberg abgeordnete ein / mit Vor⸗
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ſtellung / wie weit Deroſelbigen groͤſſern Theils hut / Lim⸗

Evangeliſche Inwohner thre Religtons⸗Ubung zu

haben gehen můſten / welches denn die Leute von
V.

dannen und auſſer Lands zu ztehen veranlaſſete /
wordurch der ſonſt gute Garn ·Leinwadeund andrer

Handel / mithin die Einkuͤnffte Kayſerl . Maj . Religions -

gewaltig geſchwaͤchet / das Gegentheil aber geſche
hen wuͤrde / wenn man thnen ein freyes oͤfſentl. tium an .

Religions. Exercitium auch gegenthaͤtige Erkaͤnt⸗

lichkeit / allergnaͤdigſt zuſtuͤnde / darum und umb

Commiſſarien zum demuͤthigſten mit dieſen For⸗

malien baten:
Wir haben mit allerdemuͤthlgſtemDanck Fuß⸗

faͤlligſtzuerkennen / daß Ihro Kayſerl . und Koͤ⸗

nig / Erb⸗Landes⸗Fuͤrſt und Herr / aus ange⸗

thanen treugehorſambſten Unterthanen in dieſem

mildeſt erlauben / und ſolche hohe Kayſerl . und

Koͤnigl. Gnade dem gantzen Lande allergnaͤdigſt
publiciren laſſen / wodurch denn Dero treuge⸗

horſambſte Unterthanen A. C. in die hoͤchſte Con⸗
ſolation geſetzet worden ſind .

Nachdem nun hoͤchftgedachte Ihro Kayſerl .
Majeſt . Ecw. Excellenz Excellenz und Gnaden

Gnaden / die Commiſſton allergnaͤdigſt ertheilet /
die dem Lande publicirte Kayſerl . Gnade / das

freye Exercitium Religionis A. C. betreffende / zur

Execution zu bringen / ſo wollen Ew . Excellenz

Excellenz , wie auch Gnaden Gnaden / gnaͤdigſt
erlauben / mit dieſem Supplicato der in denen

herg /
Schmied⸗
ber ghal⸗
ten umb

oͤffentl.

Exerci⸗

Schrei⸗
en

5
9＋ 2 Koͤnigt!

Durchan
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777 . Koͤnigl. Gebürg ⸗Städten Hirſchberg ( Landes ,

Hut / Lemberg und Schmiedeberg wohnenden
der A. C. zugethanen Buͤrgerſchafft groſſen See⸗

len⸗Jammer / ſo ſie bey Verrichtunt ihres Got⸗

tesdienſtes hat/ ſubmiſſiſſime vorzuſtellen .

Nermlich es iſt bekant / daß in denen beyden

Erb⸗Fuͤrſtenthuͤmern Schweidniß und Jauer /
mehr nicht denn zwey denen Sacris A. C . gewiedme⸗

te Kirchen vorhanden ſeynd / in welche ſo wohl

die Buͤrger in beſagten Staͤdten / als auch die

umb ſolche gelegene Dorffſchafften zum theil 4 .

biß 5. ſtarcke Mellen zu reyſen haben / dahero denn

dle deute / ſonderlich welche alt und ſchwach ſind/
des Sommers aus ſolcher weiten Reyſe groſſe

Hite / im Winter aber greſſe Kaͤlte außſtehenmůſ⸗

ſen / und wann ſie vlelmahlen mit der groͤſtenBe·
ſchwerlichkeit des Jahres etlichmahl in die Kir⸗

che kommen / ſo finden ſie in ſolchen / wegen der

groſſen Menge Volckes vielmahl keinen Plaß / daß
ſie das Wort GOttes hoͤren/ und ſich daraus im

Chriſtenthumb erbauen koͤnten / ſondern es muͤſſen
zͤffters viele eute ohne gehoͤrte Predigt wiederumb

nach Hauſe ziehen und empfinden / daß ihre weite

und beſchwerliche Reyſe vergebens geweſen / die

Alten und Krancken / ja auch arme Leute muͤſſen/
weilen ſie wegen Entlegung der Evangeliſchen Kir /
chen bey ihrem Sterbſtůndlein keinen Seelen ⸗Sor/

ger haben koͤnnen/ ſich ganz verlaſſen ſehen / zu⸗

geſchwelgen der Schwangern Perſohnen die mlt

der groͤſten Gefahr reyſen muͤſſen . Ja was noch

mehr iſt / ſo muͤſſen auch die neugebohrne Kinder /
nicht ohne dle hoͤchſte Bekuͤmmernuß threr Eltern /

einen ſo weiten Weg / wann ſie ſollen die H. Tauf⸗

fe empfangen / gefahren werden / wodurch dann

dieſe gute Kinder bey ungeſtuͤmmen Wetter zum

oͤfftern / wo nicht umb ihr Leben / doch zum Theil

umn thre Geſundheit kommen . Uber dieſes können

auch die Reyſen in die Kirche nicht ohne Geld⸗

Mittel geſchehen / muß alſo mancher armer Mann /
ſowohl vor ſich / als ſeine Haußgenoſſen und Ge⸗

ſinde / aus Mangel des benoͤthigten Zehrungs⸗
Geldes / zu Hauſe bleiben und in der hoͤchſtenUn⸗
wiſſenheit desChriſtl . Glaubens beharren , Wann

nun aber Ihro Kayſerl . Majeſt . aus hoͤchſt ange⸗

bohrner Seſterreichiſchen Clementz uns bey denen

angefuͤhrten Staͤdten die unſchaͤtbahre Kayſerl .

und Koͤnigl. Gnade allermildeſt verlethen wolten /
daß dero treugehorſambſte der Augſpurgiſ . Confeſ⸗

ſion zugethane Unterthanen / bey beſagten Staͤd⸗
ten / Kirchen und Schulen / zu Haltung ihres

Gotttsdienſtes / und Intormirung der Jugend auff⸗

bauen moͤchten / ſo wuͤrden nicht allein oben ange⸗

fuͤhrte Beſchwernuſſe und Seelen⸗Noth wegfallen/
ſondern es wuͤrde auch in beſagte Staͤdte die

Handlung / welche billich die Seele eines Landes

genennet werden kan / mehr und mehr gezogen /
und ſolche in ein erwuͤnſchtes und beſtaͤndiges Auff⸗

nehmen gebracht / hierdurch aber das Land nicht

allein in feiner Populoſitat erhalten / ſondern auch

noch mehr vermehret / und das Kayſerl . Intereſſe

jaͤhrlich um ein groſſes vergroͤſſert werden / wir

gung nach Anleltung des Soͤttlichen Wortes und

10⁰ Beſchreibung
wiſſen / vor Ihro Kayſerl . und Koͤnigl. Mapeſt . 1707.
hoͤchſtgeheiligte Perſon und Leben / wie auch vorſ V

das Heyl und immerwaͤhrenden Flor / des hoͤchſt⸗
loͤblichen Ertz⸗Hauſes Oeſterreich / dem dreyeini⸗

gen GOtt / wie einem jeden treugehorſamſten Un⸗

terthanen diß gebuͤhret / taͤglich mit zuſammenge⸗

ſeßter Andacht anzuruffen / deſtomehr Gelegenhelt

haben . Als haben Eu . Excell . Excell . wie auch
Gn . Gn . wir im Nahmen der Evangeliſchen Buͤr⸗
gerſchafft in beſagten Gebuͤrg Staͤdten / hierdurch
unterthaͤnigſt und demuͤthigſt zu imploriren / Selb⸗

te geruhen / dieſes alles gnaͤdigſt zu erwegen / und

bey der von hoͤchſtermeldeter Ihr . Majeſt. Eu . Exc .

Exc . und Gn . Gn . allergnaͤdigſt auffgetragenen
Commiſſion dahin zu cooperiren helffen / damlt

wir etwan gegen ein anderwelttiges Æquivalent die

allergnaͤdigſte Kayſerl . Erlaubnuß erhalten moͤ

gen / in gemeldten Staͤdten zu unſerm Gottes⸗

dienſt und Intormirung der lieben Jugend / Kir⸗

chen und Schulen auffzubauen / und ſolche mit

noͤthigen Præceptoribus und Pfarrern zu beſetzen.
Wir getroͤſten uns gnaͤdigſter Erhoͤrung und ꝛc. ꝛc.

Dieſes Anſuchen kam doch endlich / wie die Fol/Oit ber⸗

ge der Geſchichte zeigen wird / zu allergnaͤdigſter curions⸗
Erhoͤrung. Wir wollen indeſſenfortfahren zu erzeh⸗Commil
len / wie es anderweltlg mit Kayſerl. Executions - ſari gihſ

Commiſſion ergangen .
Nachdem die Kayſerl . Herren Commitlarii den

9. November von Lignitz auffgebrochen / und auſ⸗
ſer dem Hn . Principal- Commiſſario , welcher aller /
erſt aus Jauer Freytags hiernach gefolget iſt / zu

Leubuß in dem Cloſter pernoctiret / auch allda

magnifique tractiret worden ſeyn/ ſo ſind dteſelbe
folgenden Tages in Wohlau arriviret / und in der nachWoh

Kayſ. Hofen. ErdlandsGſch

Stadt an 4 . Orthen einlogtret / darauff aber von lau

der Herren Staͤnde und Staͤdte Herren Deputir⸗
ten ( allermaſſen ſolches auch bereits zu Leubus

durch den Hn . Landes⸗Aelteſten von Falckenhan
geſchehen ) beneventiret worden . Den 14 . dito

haben ſich die Herren Staͤnde in dem Landhauſe
eingefunden / und um 11 . Uhr Vormittage ſich
auff das Schloß verfuͤget / und hierauff die Kay⸗
ſerl . Herren Commiſſarien durch gewiſſe Deputir⸗
te abholen laſſen ; Als num dieſelbe die Stiege hin⸗
auff kamen / gieng ihnen der Herr Landes⸗Haupt /
mann nebſt den Koͤnigl. Herren Regierungs⸗Kaͤ⸗
then entgegen / und wurden auff einen groſſen
Saal begleitet ; Hierauff nahmen dieſelbe / der

Ordnung nach / den Sitz / und geſchahe durch Ihr .
Excellentz dem Schweidnitz und Jaueriſchen Hn .
Landes⸗Hauptmann / wie zu Lignit / die Propo⸗
ſition ; das Kayſerl . Commiflariale und Ober⸗

Aunmbtliche Intimation aber wurden von dem Koͤ⸗

nigl . Wohlauiſchen Regiſtratore abgeleſen . Ge⸗

dachte Propoſition hat de verbo ad verbum der

Lignisiſchen ganz gleich gelautet z es wurde auch
Wortrah

denen Hn . Staͤnden hiervon eine Abſchrifft ofle⸗
wie in ei

riret / und die Maturirung dero Erklaͤhrung re⸗niß
commendiret ; hierauff geſchahe durch den Lan⸗

des⸗Beſtellten / Herrn Baron von Leſchkurant die

Danckſagung / nebſt Außbittung eines ſpatii ad

deliberandum . Nach dieſem verfuͤgten ſich die

Herren Commiſſarien nebſt dem Herrn Landes ·
Hauptmann und denen Herren Raͤthen in die

thun einth

5 wuͤrden durch ſolche allergnaͤdigſteVerwilli

triebe unſerer mit Eydes⸗Pflicht verbundenen Ge⸗

Schloß⸗
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17e/ . Schloß⸗Capelle zu Anhörung der Meſſe / und

ment abgeholet / bey welchen ſich eine ziemliche

Anzahl von denen Herren Staͤnden / wie auch der

Koͤnigl. Wohlauiſche Herr Landes⸗Hauptmann /
nebſt denen Herren Raͤthen eingefunden / welches

biß um 7 . Uhr Abends continuiret hat ; die Herren

nen Herren Landes⸗Aelteſten / nebſt einigen vor⸗

nehmen Herren Land⸗Saſſen / worunter auch der

Herr Praͤlat von deubus geweſen / ſaſſen uͤber einer

Oval und die andern Herren Staͤnde uͤber einer

langen Taffel / die uͤbrigen / welche nicht Raum

hatten / wurden in dem Landhauſe bewirthet /
nach Vollendung dieſes Tractaments begaben ſich
die Herren Commiſſarii in dero Logiamenter ; am

folgenden Tage Vormittage ſeynd die Herren
Staͤnde zu Ablegung dero Erklaͤrung in Conferentz
getretten / worzu aber die Catholiſchen nicht ad⸗

mittiret worden ſeyn / und ob zwar noch dieſen
Tag zu deren Abgebung einige Hoffnung gemacht
wurde / ſo wolte doch die Zeitkurtz fallen / und alſo
ſolches biß den folgenden Tag verſchoben werden

muͤſſen; die Kayſerl. HerrenOommiſlarien / der

Herr Landes⸗Hauptmann / nebſt denen Herren
Raͤthen / Herren Landes⸗Aelteſten / und dem

Herrn Praͤlaten von Leubus / wurden bey dem

die uͤbrigen Herren Staͤnde in dem Landhauſe
tractiret ; wehrenden Tractament lieff an die

Kayſerl . Commiſſion per Staffettam von dem

Koͤnigl. Schwediſchen Abgeſandten Hn . Baron

von Strahlenheim / eine Schrifft ein / (die der

geneigte Leſer unten finden wird ) in welcher der⸗

ſelbe ſeine Inſtruction und Meynung / wie und

welcher Geſtalt die Conyention ad Exeeutionem

zu bringen ſey / eroͤffnet / und weilen dieſelbe bey
denen Herren Commiſſarien einige Alteration

cauſirte / ſo wurde um ſo vielmehr mit Endigung
der Taſſel / und nach denen Logiamentern geeylet/
allwo drey Cancelliſten ermeldte Schrifft abſchrei⸗
ben / und faſt die gantze Nacht damit zubringen

um 11 . Uhr verfuͤgten ſich die Herren Staͤnde
aus dem Landhauſe auff das Schloß / und lieſſen
durch dero Herren Deputirten die Herren Com -

miſſarien aus dem Loglament abholen / nach derer

Erſcheinung wurde ihnen die Erklaͤhrung auff die

beſchehene Propoſition durch den Herrn Landes⸗

Beſtellten / mittelſt einer Oration uͤberreichet/

Commiſſarien nebſt der Koͤnigl. Regterung / de⸗

Koͤntgl. Regierungs⸗Rathe Herrn von Retz / und

nach derſelben / unter Begleitung der Herren Ab⸗
geordneten wieder in dero dogtamenter ; Nachmit ⸗

tag aber um 2. Uhr / wurden dieſelbe abermahlen
aliff das Schloß in obgedachten Saal zum Tracta -

tens⸗Danck / werden auch dagegen bey kuͤnfftig
muͤſſen / indeme ſie folgenden Tages nacher Hoff
geſendet worden iſt . Den 16 . dito Vormittage

tteffende das zewolſchen Ihro Majeſt . unſern aller 170 ) ,
gnaͤdigſten Kayſer und Herrn / und dem Koͤnige
von Schweden Majeſt . verabredete liberum Reli⸗

gionis Exercitium Augſpurgiſchen Confeſſion in

Schleſien / geſtrigen Tages / war der 14 . Novem⸗

ber/ in einem dißfalls offentlichen ausgeſchriebenen
Land ⸗Tage gnaͤdigſt und hochgeneigteſt vorzutra⸗

gen geruhen wollen ; gleich wie woir nun zuvorderſt
vor das uns dißfalls ad deliberandum gnaͤdigſt
verſtattete Spacium gantz verbundenſten Dancker⸗

ſtatten ; alſo veneriren wir mit dem allerunterthaͤ .
nigſten Reſpect / die von allerhoͤchſtgedachterMa⸗

jeſtaͤt unſerm allergnaͤdigſtem Kayſer / Koͤnige/
Erblandes Fuͤrſten und Herrn mit Ihro Majeſt .
dem Koͤnige in Schweden d. d. Altranſtadt den

2 1. Aug. (T. Sept . ) 1707 . beliebte / ſo dann un⸗

term dato Wien / den 6 . Novembr . curr . Anni

durch die gewoͤhnliche Inſtantien hier im Lande zu

publiciren verordnete / alſo wohl erwogene Con⸗
vention , vornehmlich aber die nunmehro von ei⸗

ner hoͤchſtprelßwuͤrdigſten Kayſerl . Cammiſſion

gethane Verſicherung / daß wie die Convention
in allen Stuͤcken genaueſt beobachtet / und ad Ex⸗

ecutionem gebracht werden ſolle / alſo beſonders
bey denen treugehorſamſten Erb⸗Fuͤrſtenthuͤmern
Lignitz / Brieg / und Wohlau alle diejenigen Kir⸗
chen und Schulen / welche nach dem Woſtphaͤli
ſchen Friedens ⸗Schluſſe de Anno 1649 . wegge⸗
nommen worden / ſie moͤgen entweder ſchon denen

Catholtſchen eingeraͤumet / oder nur geſperret ſeyn/
an die treugehorſamſten Vaſallen / Inwohner /
und Unterthanen Augſpurgiſchen Confeſſion von

Land und Staͤdten / mit allen Rechten und Frey⸗
heiten wleder eroͤffnet und eingeraͤumet werden ſol⸗
len . Da dann nun dergleichen denen treugehor ,
ſamſten Staͤnden allermildeſt publicirte Kayſerl .
und Koͤnigl. Gnade / alle ihre Verdlenſte bey wel⸗

tem uͤberſteigen / und eintzig und allein vor ein

Werck des allerhoͤchſten GOttes / und der da⸗

durch zur Conſervation des gantzen Landes ge·
wuͤrckten Kayſerl . und Koͤnigl. Gnade zu halten
iſt ; ſo erkennen wir ſolche allergnaͤdigſteKeſtabili⸗

rung unſerer vorigen Religions · Ubung mit aller⸗ /

tieffeſtem Gehorſam / und treu /devoteſtem Her⸗

beſitzender ſothaner allergnaͤdigſtverltehenen Rell⸗

gions ⸗Freyheit/ dieſes unſer vornehmſtes Werck

bey dem beſtaͤndigẽ Gottesdtenſt ſeyn laſſen / vor das

hohe Wohlſeyn / undimmerwehrendes Auffnehmen
des Allerdurchlaͤuchtigſten Ertz⸗Hertzogl . Hauſes
Oeſterreich zu dem allermaͤchtigſten GOtt und

Vatter im Himmel zu ſeufftzen und zu flehen!
Anlangend aber die von elner hoͤchſtyreyßwuͤr/ Aluch in

digſten Kayſer⸗und Koͤnigl. Commiſſion mit vle / Sachen
4 welche ſich des nachgeſeßten Inhalts / und der Lig⸗ len beweglichen Umſtaͤnden uns eroͤffnete Deſide -in verſor⸗

eintg nißzlſchen in der Haupt⸗Sachs faſt gleich zu ſeyn ria und in lpecie , daß wir auff Mittel und Wege Latboiif
＋ Pilt

befunden : ſinnen ſollen / wie die hler in dieſem duͤrſtenthum Geiſtlund

Poatdtal
Es haben die treu / de voteſten Staͤnde des Fuͤr , befindliche CatholiſcheReligions⸗Verwandten mit anzuſchaf⸗

In im
ſtenthumbs Wohlau von Land und Scaͤdten gar tulaͤnglicher AnzahlKirchen / und die dazu gehöoͤ fenderKir⸗

aupt⸗ umbſtaͤndlichenund des mehrern vernommen / was rigen Seelſorger mit gnugſamen Auskommen ver/chen.
Perckder Fu . Hoch⸗ReichsGraͤffl . Excell .Excell. und Hoch⸗ ſehen werden koͤnten/ iſt eine Sache / welche in

kigniti⸗ Reichs⸗Graͤffl . Gnaden / und unſer hochgeehr⸗unſern Kraͤfften und Vermoͤgen nicht beſtehet .
ſchengleichſteſter Herr in habender Commiſſion Ihro Majeſt . Uber diß geruhen ſich eine Kayſer · und Koͤnigliche

unſers allergnaͤdlaſten Kayſers und Herrn / be . Commiſſion ſubmiſſeſt vorſtellen zu laſſen / wie

Pie
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hen/ von Selten der Staͤnde aber / die meinſten die⸗

jentgen ſeyn / welche zu Beſetzung der Aembter an⸗
derwaͤrts her geſendet worden ) ohnedem uͤberall in

der Naͤhe und Nachbarſchafft thren Gottesdtenſt

und viele Kirchen haben und behalten ; wie dann

vornemlich im Wohlauiſchen Creyſe die in der

5 Ritterſchafft nur in 2 . biß 3. Angeſeſſenen beſte⸗

Stadt befindliche Schloß⸗Capelle / dieKirche zu
Loßwiß / Groß⸗und Klein Kreydel / Leubus /
Steubern / Seyffersdorff / in Stelnaulſchen

dle Kirchen zu Brelchau / Ollſche / Guhren und

Wuͤſchuͤß/ im Raudniſchen die Kirchen zu Gneiſ⸗
ſen / Hochkirch / Kreydelwit / Rudſchuͤtz / im

Winztzigiſchen zu Wuͤſchuͤß/ Sterrun und groſ⸗
ſen Schmoyer / im Herrenſtaͤdtiſchen/ die Kir⸗

chen zu Guhrau / Graben / Strenz und andere

mehr ihnen zu gute kommen koͤnnen. Was aber

den Ruͤtiſchen Creyß betrifft / in welchem kein

Catholiſcher Stand noch Unterthan zu findeniſt /

wuͤrden ſelbtgen eVentualiter die Kirchen zu Oe⸗
ſten und Koͤben/ nebſt vielen andern Orten mehr

gelegen fallen ; welche meiſtens auff einer vlertel /
halben und gantzen Melle zu erreichen / da im Ge⸗

gentheil / uͤber die berelts uns eroͤſſnete vter Kir ⸗
chen / noch nur einige wenige der Convention ge⸗

maͤßzu reſtituiren ſeyn . Nebenſt dieſem verlan⸗

Beſchreibung
die wenlgen Cathol. Stäͤnde (welche von Seiten ſen/ nebſt denen Conliltorialien / Jedoch derge⸗

gen auch Ihro Majeſtaͤt / daßman auff Mittelund

Wege dencken ſoll / wormit dle hier im Fuͤrſten⸗

thum Wohlan reducirte Catholiſchen Geiſtlichen

ad dies vitæ oder biß zu geſchehener ferner / weitigen
Accommodation mit Standesmaͤſſigem Lebens·

Unterhalt verſorget werden moͤchten . Wie nun

deren unſer Wiſſens uͤber ſechs Pfarrer nicht ſeyn
werden / ſo iſt hierbey auch zu conſideriren / daß

ſolche zum Theil Ordens ⸗eute ſeyn / welche ihre

Subſiſtenz in Kloͤſtern finden / zum Theil auch

bereſts andertwaͤrtig ihre Præbenden haben / die

übrigen aber vermuthlich auch nicht lange ohne

Employe verbleiben doͤrfften; und wellen beſon⸗
ders bey jetzigen Geldklemmen Zetten / da dieſes
arme Fuͤrſtenthum / wie ſolches die bey der Lan⸗

des⸗Caſla auffgeſchwollene uneintreibliche groſſe

Reſten und Schulden bezeigen / in totum enervi⸗

ret iſt / es unmoͤglich fallen will / einigen Fundum

zu ſolcher Unterhaltung auszufinden ; ſo bitten

die treugehorſambſten Staͤnde/ es wolle elne hoͤchſt⸗

prelßwuͤrdigſte Kayſerl . Oomwiſſion ſothane Um⸗

ſtaͤnde und notoriſche Warheit bey Ihro Maj .

unſerm allergnaͤdigſtenKayſer und Herrn inter⸗

cedendo ſolcher Geſtalt gnaͤdig und hochgenelgt

vorſtellen / womit von allerhoͤchft gedachten Ihro
Majeſtaͤt wir von dergleichen zwar wohlgeneig ⸗
ken / von Seiten unſer aber / unmoͤglichzu præ⸗

ſtirenden Anſinnens befreyet bleiben moͤchten / da

im Gegentheil wir / als treu⸗devoteſte Staͤnde /
ſuns anderwaͤrtig gegen Ihro Majeſtaͤt unſerm
allergnädigſten Herrn / dergeſtalt werden aufftu⸗
fuͤhren tolſſen / daß ſie in unſer Danck⸗begleriges
Gemüthe / Treu und Gehorſam keinen Zweiffel wer⸗

den ſetzen duͤrffen; wann dann auch Ihro Maj .

ſunſer allergnaͤdigſter Kayſer und Herr geneigt

ſeyn / das gantze Kirchen ⸗Werck / wie es bey

Lelezelten der damaltgen Hertzoge beſchaffen gewe⸗

Sayſerſ .Hofen. Etblands , Seſch⸗

ſtalt einzurichten / daß ſowohl denen mehr aller⸗

hoͤchſtgedachten/ Ihro Majeſtaͤt zuſtehenden Juri⸗
bus Patronatus , als auich deme / deroſelben / als

Landes⸗Fuͤrſten / zukommenden Juri Epiſcopali ,
nicht zu nahe getretten / ſondern vtelmehr der Re⸗

curs und Appellationes in dergleichen Kirchen⸗

Sachen auff die Weiſe verbleiben ſollen/ iſt eben

falls eine Sache / die wir zu Erhaltung guter und

beſtaͤndiger Ordnunz mit gleichmaͤßigem allerun⸗

terthaͤntgſtem Dancke annehmen muͤſſen und

gleich wie wir uns nitmmermehr unterſtehen wer /
den / in einigen Stuͤcken die hohen Jura Ihro
Majeſtaͤt unſers allermildeſten Landes Vatters
und Herrn zu kraͤncken / ſondern vielmehr uns zu

befleißtgen / die dißfalls hoffentlich mit naͤchſten

—
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einzurichtende Beſetzung des Conſiſtorü , und fer⸗
nerweit an die Hand gegebene Ordnung / als ein

geheiligtes Geſetz zu halten ; als leben wir des zu⸗

verſichtlichen Vertrauens / es werden nicht allein

bey ſich ereigneten Appellationibus die hier bey uns

recipirten Jura Saxonica allergnaͤdigſt attendiret /
und in billige Contideration gezogen werden / ſon⸗
dern auch zugleich Ihro Majeſt . unſer allergnaͤdig⸗
ſter Herr / aus Landes vaͤlterlicherMilde nicht ge⸗

ſtatten / daß / wer der auch ſeyn moͤge/ dlejentge
Beſitzer von dand und Staͤdten in ihren wohlher⸗
gebrachten Juribus Patronatus kraͤncken / oder in

unnoͤthige Controverſien ziehen doͤrffe / ſondern
ſie vielmehr die treu⸗devoteſten Beſitzer deſſen
allerdings bey dem interdicto uri poſſidetis nach /
druͤcklich beſchuͤtzen.

Endlich da auch allerhoͤchſt gedacht Ihro Maj .
allergnaͤdigſterBefehl dahin gehet / daß bey dleſen
des Fuͤrſtenthumbs Wohlau treu⸗gehorſambſten
Staͤnden zwey Deputirte ernennet werden moͤgen/
mit welchen die hoͤchſtanſehnlicheKayſer / und Koͤz⸗

nigliche Commiſſion das gantze Religion ⸗Werck
in complexu faſſen/ den richtigen Auffatz der Acci⸗

dentium Stolæ vermittelſt ordentl . Specification
einrichten / einfolglich in vollkommene Richtig ⸗

keit bringen helffen / und wir anbey in der Perſua⸗
ſion ſeyn/ ob ſolten beyde vom Ritter ⸗Stande er⸗
nennet ; ſo haben wir zwar hierzu von Seiten der
Ritterſchafft / den George Friederich von Fal⸗
ckenhayn / auff Brodelwitz / des Raudniſchen

Creyſes Landes⸗Aelteſten / und Chriſtoph Friede⸗
rich von Nieſemeuſel / auff Strim / des Winzt⸗
ſchen Creyſes dandes⸗Aelteſten erwaͤhlet ; nachde⸗
me es aber ein Werck / welches zugleich die Staͤdte

hauptſaͤchlich angehet / als wollen ſie die Staͤdte

hierdurch unterthaͤntg ⸗gehorſame Anſuchung ge⸗

than haben / es wolle eine hoch ⸗prelßwuͤrdigſte
Kayſer · und Koͤntgliche Comwiſſion auch vor dleſe
die Gnade haben / und erlauben / daß uͤber die 2.

von der Ritterſchafft auch einer von den Staͤdten

admittiret werden moͤge; zu dem Ende eventua⸗

liter der Gottfried Kaoͤſſel/ Jun
Conſultus und

pro Tempore Fiſci Regii Adjunctus im Fuͤrſten⸗
thum Wohlau erwaͤhlet worden iſt . Wie nun

alſo hierdurch und Krafft dieſes die geſambten
Staͤnde des WohlauiſchenFuͤrſtenthums vondand
und Staͤdten auff die von einer hoͤchſtanſehnli⸗
chen Oommilſion im allgemelnen Land⸗Tage ge⸗
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geſchahe

ropo -

lition und

Untwort .

Kayſ . Hoſen Erylands,Geſch .

ſharſe Propoſition Ihto hierüber gefaſte Relolu -

tion und Ertlaͤrung allergehorſambſt exprimiret dern auch bey Wieder⸗Einraͤumung der Kirchen

und informiret haben wollen ; als erſuchen ſie EWw.

Hoch⸗Reichs⸗Graͤfl . Excell. Excell . Ihro Hoch⸗

Reichs⸗Graͤfl . Gnaden / und unſern Hochgeehr⸗

teſten Herren gantz gehorſambſt / daß da alles vor⸗

mit wir allerſeits der Augſpurg. Confeſſion zuge⸗

nen ) worzu denn viel contribuiren kan / wann

und unſere allerunterthaͤnigſt⸗gethane Erklaͤrung

ſich de meliori recommendiret ſeyn laſſen will /

gleich wie uns dieſes das groͤſte Gluͤck der Welt

iſt / wann wir / wie in beharrlicher Gnade Ihro

Majeſt . unſers allergnaͤdigſten Kayſers und Her⸗
ren / als guten Vertrauens der Catholiſchen Glau⸗

bens⸗Verwandten leben und ſterben koͤnnen; alſo
uns dieſes freudigſt auffmuntern wird / wann wir

in dieſem allem durch Dero hoͤchſt⸗guͤltigſte Ke⸗

commendation ſouteniret werden koͤnnen .

Wohlau den 15. Nov . 1707 .

In Brieg Man tractirte die Hn . Cominiſſarios hierauff
im Land⸗Hauſe / welche den 17 . dito uͤber Breß ·

eben dergl lau nach Brieg giengen / allwo ſie den 21 . eine

Propoſition , wie in Liegnitz und Wohlau / an

die Staͤnde thaten / die dergeſtalt darauff antwor⸗

teten :

Demnach die Roͤm. Kayſerl . auch zu Hungarn
und Boͤheimb Koͤnigl. Maj. unſer allergnaͤdtgſter
Kayſer / Koͤntz/ Erd ⸗Landes⸗ Fuͤrſt und Herr/
durch Ew. Reichs⸗Graͤfl. Excellenz Reichs ⸗Graͤfl.
Gnaden / und unſern Hochgeehrteſten Herren /
als Dero hierzu hochverordnete und bevollmaͤchtig⸗

te Hn . Commiſſarios , denen der Augſpurgtſchen
Confeſſion zugethanen treugehorſamſten Staͤn⸗

den von Land und Staͤdten / Dero Erb⸗Fuͤrften⸗
thumbs Brieg und zugehoͤriger Weich · Bilder /
wie auch des Weichbildes Ohlau am geſtrigen

Tage / als den a 1. Octob . allergnaͤdigſt vortragen

laſſenz waſſermaſſen aller⸗hoͤchſtgedachte Kayſer ⸗
und Koͤnigl. Mapeſtaͤt allermildeſt entſchloſſen /
die zwlſchen Deroſelben und der Koͤnigl. Majeſtaͤt

ſhu
Schweden in Puncto des verabgeredetenliberi

Religionis Auguſtanæ Exercitii am 1. Sept . An -

ni Cutrentis getroſſene Convention binnen der

à die Ratificationis ausgeſetzten ſechs monatl .

Zeit / durch Dero hierzu bevollmaͤchtigte hoͤchſt⸗

anſehnliche Commiſſion ad Executionem bringen

zu laſſen ; nachdem aber ſeith der Zeit hieſiges Fuͤr⸗
ſtenthum Ihro Kayſerl . Majeſt . anheim gefallen/
die Anzahl der Catholiſchen ſich darinnen um ein

merckliches gemehret / waͤre allerhoͤchſt· gedacht

Ihro Kayſerl . Majeft . allergnaͤdigſtes Anſinnen
an erwehnte Dero treugehorſambſte Staͤnde und

Unterthanen / ſie moͤchten dahin bedacht ſeyn/
wormit nicht nur die Catholiſchen mit zulaͤnglicher
Anzahl Kirchen / und die dazu gehoͤrige Seelſor⸗

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

getragener maſſen ad Executionem gebracht wer /
den ſolle / es alſo vermittelt werden moͤge/ hier⸗

thane / in der allerunſchaͤtzbahren Gnade des groſ⸗
ſen Joſephi immerwaͤhrend erhalten werden koͤn⸗

eine hoͤchſt/ preiß wuͤrdigſteCommiſſion vor uns

die hohe Gnade haben wird ( allermaſſen wir des⸗
halb demuͤthigſt gehorſambſt Anſuchung thun )

im Hauptwerck aber conteſtiren wir heilig / daß
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ger mit gnugjamen Auskommen verſehen / ſon.

und Pfarrtheyen denen reducirten Catholiſchen
Prieſtern ein Stand⸗maͤßiger Lebens⸗Unterhalt
ad dies vitæ , oder biß zu erhaltener weiterern Ac⸗

commodation verſchaffet werden koͤnte; beyne⸗

benſt dann allerhoͤchſt⸗erwehnter Kayſer /und Koͤ,

nigl . Majeſt . allergnaͤdigſter Wille dahin gienge/
daß das KirchenWeſen / wie es zu Lebens⸗Zeiten
der damaligen Hertzoge im Stande geweſen / ne⸗

benſt denen Conſiſtorialien / jedoch mit Vorbe⸗

halt der Ihro Majeſt . zugehoͤrtgen Jurium bLatro⸗

natus , und des Deroſelben / als Landes⸗Fuͤrſten/
zuſtehenden Juris Epilcopalis eingerichtet / und

endlich aus hieſigenn Fuͤrſtenthum zwey Deputirte
erwaͤhlet und bevollmaͤchtiget werden ſolten / mit

welchen die höchſtanſehnliche Kayſerl. Commiſſion
das gantze Religlons⸗Werck in complexu faſſen /⸗
den richtigen Auffſatz Accidentium Stolæ vermit⸗

telſt ordentlicher Specilication determiniren / und

alles in vollkommene Richtigkeit bringen koͤnte;
als wiſſen zuforderſt die treugehorſamſte Staͤnde

und Unterthanen Augſpurg . Conteſſion beſagten
FJuͤrſtenthums keine Worte zu finden / wormit ſie
gegen Ihro Kayſer · und Koͤnigl. Majeſtaͤt ihre

Hertz bruͤnſtigeDanckbarkeit gnugſatn exprimi⸗
ren / noch ihre treu⸗devoteſte Erkaͤndlichkeit dar⸗

legen koͤnnen / daß allerhoͤchſtgedachte Kayſer⸗
und Koͤntgl. Majeſtaͤt nicht nur bißhero Dero

Landes vaͤtterlicheSorge dahin ohnermuͤdet an⸗

gewendet / wormit das geſambte Hertzogthumb
Schleſien den edlen Landes ·Frteden beſtaͤndiglich
erhalten / und von den mehr als an einem Orte an

deſſen Graͤntzen ausgebrochenen lodernden Krleges⸗
Flammen gant ohnverſehret geſchuͤtzet worden /
ſondern daß ſie auch ſowohl durch das emanirte

allergnaͤdigſte Reſcript an das hochloͤbl. Koͤnigl.
Ober⸗Ambt den 6. Septembr . lauffenden Jahres /
als nunmehro abſonderlich durch eine hoͤchſt / an ·

ſe hnliche Kayſerl . Commiſſion angezogenen treu⸗

gehorſamſten der Augſpurg . Conteſſion zugetha⸗
nen Staͤnden und Unterthanen den alle Eſtima -
tion uͤbertrefſendenReligions · und Gewiſſens·Frie⸗
den allergnaͤdigſtantragen und verſichern wollen /
und leben der allerunterthaͤnigſten Zuverſicht / al⸗

lerhoͤchſt⸗gedachte Ihro Kayſer / und Koͤnigl. M.
werden aus angebohrner Kayſerl . Clemena durch
ohn⸗limitirte Reſtitution aller abgenommenen
Evangel . Kirchen und Schulen cum annexis er⸗

wehnte treugehorſambſte Unterthanen / ſothaner
groſſen Kayſerl . Wohlthat ſine onere voͤllig thell⸗
hafftig und genoßbar zu machen / allermildeſt ge⸗
ruhen / in allergnaͤdigſter Erwegung / daß den

Staͤnden ſchwer fallen wuͤrde / wann es auch ſchon
bey ihnen ſtuͤnd/ einen Theil ihrer Glaubens⸗Ge⸗

noſſen von dem ſo lange Jahre her ſehnlichſt ge⸗

hofften / und mit vielen Seuffien allerunterthaͤnigſt
geſuchten offentlichen Keligions· Exercitio und Ge⸗
wiſſens · Freyhelt vor jetzo auszuſchlieſſen / zumahlen
auch die Cathol . hieſigen Fuͤrſtenthums an thren
Gottesdienſt keinen Mangel ſinden/ ſondern da derẽ

Anzahl nicht allzugroß / wie dann zum Exempel in

der Stadt Brleg und denen andern 5. Weichbild⸗
Staͤdten kaum hundert u. zehen Cathol . angeſeſſene

Bur⸗
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17⁰⁰¼ Vurger anzutxeffen / daruntet die Kayſerl . Be⸗

dienten/ der Staͤdte Raths⸗Glieder und Oflician⸗

ten / ſo eigne Haͤuſer haben mitbegriffen / welche

ihre Religtons · Ubung / wo nicht in allen Staͤd⸗

ten / doch allernechſt derſelbigen gar begueme ha⸗

ben / und vor ſich und die andern Catholiſchen In⸗

wohner allhier in hieſigem Fuͤrſtenthum und O⸗

lauiſchen Weichbilde beynahe dreyſſig Kirchen

beybehalten wuͤrden ; Anbelangende die Verſor⸗

gung der Catholiſchen Pfarrer / ſo die eingezogene

gung Ca⸗ Kirchen abtretten ſollen / wolſſen ertvehnte der

tholiſ . Augſpurgiſchen Confeſſion Verwandte Staͤnde

Geiſtlichẽ bey jetzigen klemmen / und um der ohnerſchwingll⸗
liemlich chen onerum publicorum willen hoͤchſtbeſchwerli⸗
trocken ab⸗

g 871 5 li h ei la lich
gewieſen

chen Zetten faſt ohntmoͤglich einen zulaͤngliche
wird. Fundum zu deren Standesmaͤſſigen Suſtentation

außzuſinnen / und waren vielmehrder unvorgreiff⸗
lichen Meynung / es ſolte nicht ſo gar ſchwer fal⸗
len / wenn unter ihnen die Ordens ⸗Perſohnen /

ſo ohnedem in die Kloͤſter gehoͤren / zu ihren Stiff⸗
tern revertirten / dle aber / ſo andere geiſtliche Be⸗

neficia haben / ſich biß zu anderweitiger Befoͤrde⸗

rung / von ſolchen unterhielten / daß die uͤbrigen
alsdann in denen benachbarten Fuͤrſtenthuͤmern/
wo die Catholiſchen Pfarrer melſtentheils zwey /
drey / oder auch wohl mehr außtraͤgliche Paro⸗

chien beſitzen / bald accommodiret werden koͤn⸗

ten. So haben ſie auch vorjeto die voͤlllge Deci⸗

mas , und andere Einkuͤnfften zu erheben / wel⸗

che ihnen bey dem damahligen anſteigenden Wer⸗

the des Getreydes ein anſehnliches eintragen wer⸗

den . Solten aber ja uͤber Verhoffen einige ſo gar

Arme unter ihnen anzutreſſen ſeyn / wuͤrden oͤff⸗
ters geruͤhmte Augſpurgiſ . Confeſſlons ⸗zugethane
Staͤnde ſolchen nicht mißgoͤnnen / daß aus dem

Erario ihrer Kirchen / nach dem Befund wie ſie
mit dem Kirchen⸗Vermoͤgen bißhero gewirth⸗
ſchafftet / und nach deſſen Proportion bey der Ab⸗

trettung / thnen davon ein Viaticum gegeben wer⸗

den moͤchte / und wle mehrerwehnte Augpurgiſchen
Confeſſtons ⸗Verwandte Staͤnde ſich niemahls

unterſtehen werden / Ihro Kayſer⸗ und Koͤnigl.
Majeſt . in dero hohes LandesfuͤrſtlicheJus Epiſco⸗

pale den geringſten Eingriff zu thun; ſo ſeynd ſie
doch des allerunterthaͤntgſten Vertrauens / es wer⸗

de eine hoͤchſtanſehnliche Kayſer /und Koͤnigl⸗
Commiſſion dahin allergnaͤdigſt inſtruiret ſeyn/
dieſes hohe Regale dermaſſen einzurichten / dalnit

an den Orthen / wo allerhoͤchſtgedachter Ihro
Kayſerl . Majeſt . das Jus Patronatus competiret /
dle Kirchen / und Schulen⸗Vacantien jetzt / und

hinkuͤnfftig mit / an Lehr und Leben ohntadelhaff⸗
ten Augſpurgiſchen Confeſſion zugethanen Subje⸗
ctis , zu der Kirchen ⸗Gemnelnen und Eingepfarreten
guten Vergnuͤgen jedesmahl zu gewoͤhnlicher Zeit
erſezet und beſtellt werden : Stehen uͤbrigens in

der allerunterthaͤnigſten Hoffnung / es werden

Ihro Kayſer ⸗und Koͤnigl. Majeſt . aus Weltbe⸗

kandter Liebe zur Gerechtigkeit nicht geſtatten / daß
jemand von Land und Staͤdten an ſeinem wohl⸗
hergebrachten Jure Patronatus im geririgſten ge⸗

kraͤncket / noch in unnoͤthige litigia dißfalls ver⸗

wick elt / ſondern ein jedweder Beſitzer deſſelbigen
nach dem Interdicto , uti poſſidetis ſich dero Lan⸗

da ange⸗

ſonnene
Verſor⸗

Beſchreibung A. Hofeu . Erblands⸗Geſch.
desfuͤrſtlichen maͤchtigen Schutzes jederzeit zu er⸗
freuen haben werde . Soͤnſten veneriren die Aug⸗
ſputgiſchen Confeſſtons /zugethane Staͤnde in al⸗

lerunterthaͤnigſter Devotion , das Kayſerl . aller⸗

gnaͤdigſte Erbitten / die Verfaſſung der Conſiſto⸗
rialien und des gantzen Kirchen Weſens wlede⸗

rum auff den Fuß zu ſetzen wie es bey Lebzeiten der

vorigen Hertzoge geweſen / auch wird ihnen zu ſon

derbahrer Erleichterung gereichen / wann die Sto⸗

læ Accidentia , deren Taxa biß anhero bloß in der

Cleriſey Belieben und Diſcretion beſtanden / eben⸗

maͤſſig auff eine richtige Zuverlaͤſſigkeit gebracht
werden ſollen / zu dem Ende ſie allergnaͤdigſt an⸗

befohlenermaſſen nicht ermangelt / zwey aus ihrem
Mittel / nemlich Herr Ernſt Leonhard von Thirs⸗

ey / auff Mechwitz / Welchwitz / und Schmiß⸗

dorff / und Herrn Joachim Friedrich von Seyd⸗

litz / auff Schoͤnbrun / Roſen und Kaͤſcherey zu

bevollmaͤchtigen und dahin zu inſtruiren / einer

hoͤchſtanſehnlichen Kayſerl . Commiſſion fernere

gnaͤdigſte und hochgeneigte Befehle abzuwarten /
und alles was ſie zu Befoͤrderung der gaͤntlichen
Execution Eingangs/erwehnter Convention bey⸗

— —

zutragen faͤhig find / ſtatt ihrer Principalen moͤg
lichſter maſfen zu contribuiren / als vor welche ſie
eine gnaͤdigſte Admiſſion gehorſamſt ausbitten .

Abſonderlich erſuchen eine hochloͤblicheKayſer ⸗und

Koͤnigl. Commiſſion vielerwehnte Augſpurglſ .

Confeſſions ⸗Verwandte Staͤnde gehorſamſt und

unterdienſtſchuldigſt / ihre auff den Kayſer / und

Koͤnigl. allergnaͤdigſten Vortrag hiermit uͤberretl⸗

chende allerdemuͤthigſte Erklaͤrung / allerhoͤchſt⸗
gedachter Ihro Kayſerl. Majeſt . bey dero abgeſtatte⸗
ten Commiſſariſchen Relation dermaſſen favora -

ble vorzuſtellen / und ſie dero hochvermoͤgenden
Orthes allerunterthaͤnigſt zu verbitten / womit den

treugehorſamſten Staͤnden hieraus keine Kayſerl .

Ungnade erwachſen / ſondern ſie und ihre Nach⸗

kommen in unverruckten Kayſerl . und Koͤnigl.

Hulden leben und ſterben moͤgen. Wie ſie dann

auch Eu . Reichs⸗Graͤffl. Excell , Excell . Reichs⸗

Graͤffl. Gnaden und unſern hochgeehrteſten Her⸗
ren / vor die uͤbernommene hohe Bemuͤhung zu

aller erſinlichen Danckbarkeit / ſubmiſſen Relpect
und gehorſamen Dienſten ſich Lebenslang verbun⸗

den erkennen / und zu beharlichen Gnaden und

hoher Gewogenheit inſtaͤndigſt empfehlen . Ge⸗

ſchehen / Brieg den 22 . Novembr . 1707 .

Welil in dieſer Antwort die Cathol . Geiſtliche / Oethalbe
ſo von abzutretenden Kirchen weichen muſten / Kayſal .
ziemlich trucken abgewleſen werden wollen / fieles I0
denen Herren Comnmiflariis faſt empfindlich / daß gar 1,
ſie denen Staͤnden abermahlige Vorſtellung thaten / verg fügt
gleichſam auffruͤckende/ wieder gleichen Bezeigung erweſſet ,

eine ſchlechte thaͤtige Erkaͤntlichkeit gegen die mit

Worten ſo hoch herausgeſtrichene Kayſerl . Gna⸗
de / und zu beſorgen waͤre / Ihro Majeſt . doͤrff⸗

ten es ungnaͤdigſt empfinden / ihre eizne Worte

lauteten alſo :
Man hat an Seiten der Kayſerlichen Com⸗

miſſion aus der / von denen allhier verſamleten
Herren Staͤnden / geſtrigen Tages uͤberreichten

Schrifftl . Antwort des mehreren erſehen / maſſen

ſie ſich auff die ihnen den 12· hujus in allerhoͤchftem

Nahmen
2 .

— N
—
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Nahmen Ihro Kayſer ⸗und Koͤnigl. Majeſt . un⸗

ſers allergnaͤdigſten Herrn beſchehene Propoſi⸗
tion in ein und anderm erklaͤren wollen ; Gleich

wie nun eines theils die / von ihnen Herren Staͤn⸗

den / gleich im Eingang beſagter Antwort conte⸗

ſtirte / durch kein Wort zu exprimiren vermoͤgen⸗

de treu⸗devoteſte Erkaͤntlichkeit / der ihnen von

allerhoͤchſtermeldterIhrs Kayſer / und Koͤnigliche

Majeſtaͤt widerfahrnen Milde und Gnade / uns

in ſonderbare Vergnuͤgung geſetzt / und zugleich
die Hofſnung gemacht / daß die Wirckung dieſer

DanckbarkettsVerſicherung in denen Haupt⸗
Paſſibus ihrer Erklaͤhrung ſich wuͤrde verſpuͤhren

laſſen ; alſo hat man doch andern thells mit nicht

geringer Beſtuͤrzung wahrnehmen muͤſſen / daß
ſothane der Herren Staͤnde Erklaͤhrung faſt mehr /
als der vorhergehenden zweyen Fuͤrſtenthuͤmer/
von vor mehr allerhoͤchſt/ ertvehnter Ihro Kayſer⸗
und Koͤntgl. Majeſt . allergnaͤdigſten und billigſten

imention entfernet ſey : allermaſſen denn / was

in ſpecie den Fundum zum noͤthigen Unterhalt
der reclucirten Catholiſchen Geiſtlichkeit betrifft /
man nicht abſehen kan / wie derſelben aus dem meh⸗
rentheils ſehr geringen Vermoͤgen der Kirchen /
zulaͤnglich zu proſpiciren / oder ſie Gelſtlichkeit mit

einiger Diſcretion ſemel pro ſemper füglich abzu⸗

fertigen ſey / angeſehen derfelben hierdurch ſehr

wenig geholffen / die Kirchen aber an ihrem ohne
dem geringen Patrimonio , deſſen ſie iur Beſtaͤn⸗

digkeit und ſonſten bey denen ſich etwan ereignen⸗
Iden Calſibus fortuitis ſelbſten unumgaͤnglich be⸗

noͤthiget / verkuͤrtzt werden . Dannenhero man

an Seiten der Com miſſion billig bewogen worden /
ihnen dieſes gantze Werck zu nochmahllger reiffer
Erwegung zu uͤberlaſſen / nicht zweiffelnde / ſie
werden anderweit ihre Gedancken zuſammen tra⸗

gen / und hier uͤber einen ſolchen Schluß faſſen /

welcher die von ihnen verſicherte Erkaͤntlichkeit der

Kayſerl . Milde und Gnade im Werck gnugſam
beglaube / mithin zu Ihro Kayſerl . Majeſt . aller⸗

gnaͤdigſtem Wohlgefallen gereichen moͤge / da im

widrigen zu beſorgen ſtehet/ daß wenn ſie Hn. Staͤn⸗
de in einer Sache / welche doch eintzig und allein

bey ihrem Willen und Dilpoſition bewendet /
auch der getroffenen Convention keinesweges zu⸗

wider lauffet / dem allergnaͤdigſten Anſinnen ſich
gantz in nichts bequemen wollen / Ihro Kayſerl .
Majeſt . aus ſothaner Bezeigung nichts anders

ſchlieſſen wuͤrden / als daß die Herren Staͤndedie

ihnen vorgebrachte Motiven / als treue Untertha⸗
nen / in ſehr ſchlechte Conſideration gezogen /
mithin ſelbte den Nævum einer ſchlechten Venera -

tion gegen Ihro Kayſerl . Majeſt . an ſich zlehen
doͤrſſten. Man iſt aber des nochmahligen gaͤnnzli⸗

chen Vertrauens / daß die Herren Staͤnde in

Continuation ihres obligenden zu Ihro Kayſerl .
Majeſt . Dienſt bezeigten Pflichtmaͤſſigen Eyfſers
ſo wohl / als ihrer bekannten EÆquanimitaͤt / ihre
weltere Declaration ſo faſſen werden / womit die

unverruckte Continuation ihrer bißhero in unzer⸗

trenter Folge gegen Ihro Kayſer ⸗und Koͤnigl.

gnugſam hervor blicken moͤge .
Theatri Europæi XVIII . Theil .

1

Mſe die Staͤnde ungleiche Beſchuldigung von 1707

ſich iu weltzen getrachtet / die Unmoͤglichkeit denen Die Stän⸗
Catholiſchen Kirchenzu ſchaffen / angezogen / de · ſich aber

nen Sacerdotibus ſecularibus , bey Ubergebung fulſchuldi⸗
an Luthriſche abzutretender Kirchen / ein⸗fuͤr alle /

gen

mahl 100 . fl. auffs aͤuſſerſte zu geben ollerirt /
welſet nachſtehende weitre Erklaͤrung derſelben

aus :

Es beklagen die geſambten der Augſpurgiſchen
Confeſſton zugethane Staͤnde des Brigiſchen

Fuͤrſtenthumnsund zugehoͤrigen Weichbllder / wie

auch des Weichbildes Olau / von Hertzen/ daß

eine hochanſehnliche Kayſer⸗ und Koͤnigl. Com .

miſſion uͤber ihrem uͤberreichten allergehorſamſten
Voto einig Mißvergnuͤgen gefaſſet / und dadurch

bewogen worden / eines und das andere dagegen
zu erinnern / auch dißfals eine weitere Declaration

zu verlangen ; gleich wie ſie aber hoͤchlich conteſti⸗

ren / daß ihre Intention niemahls geweſen / weder

Ihro Kayſer ·ind Koͤnigl. Mʒajeſt. im allerzering

ſten Maaß und Ziel zu ſetzen/ noch auch einer hoch⸗

loͤblichen Kayſerl . Commiſſion irgends worinn

zu nahe zutretten : als leben ſie der allerunterthaͤ

nigſten Hoffnung / es werde ihre treu⸗devoteſte
Submiſſion wegen der von allerhoͤchſtgedachten

Ihro Majeſt . ihnen wiederfahrenen inæſtimablen

Milde und Gnade klaͤrlich dargeleget werden /
wann ſie die Einrichtung des Cathollſchen Got ,

tesdienſtes an denen Orten / wo ſich uͤber vermu⸗

then Mangel daran ereignen ſolte / zu Ihro Kay⸗

ſerl . Majeſt . Haͤnden und allergnaͤdigſter Dilpoſi⸗
tion anheirn ſtellen / auſſer dem wiſſen ſie uninoͤg

lich einen kundum zu erfinnen / woraus der Ca⸗

tholiſche Gottesdienſt ohne an denen Orten / wo

er ohne diß bleibet / koͤnte auff der Staͤnde Aug⸗

ſpurgiſcher Confeſſion Unkoſten anffgerichtet und

dotiret werden . Betreffende aber den vor die re⸗

ducirte Geiſtlichkeit begehrten Unterhalt / ſo
moͤchten ſie wohl wuͤnſchen / daß ihnen ein gerau /
mes ſpacium gnaͤdig erlaubet wuͤrde / binnen wel ,

chem ſie mit denen beyden Fuͤrſtenthuͤmern Lignit
und Wohlan / hieruͤber getreulich conteriren und

ihre geringe Kraͤffte / ob dieſem Poſtulato einlger⸗

maſſen abzuhelſſen waͤre / genauer unterſuchen
koͤnten / falls aber ſolches nicht verſtattet werden

ſolte / wollen ſie um keinen Schein / als obſie die
allerunterthaͤnigſte Veneration gegen Ihro Kay⸗

ſerl . und Koͤnigl. Majeſt . geheiligte Perſon / und

die nomine hoͤchſtermeldter beſchehene Poſtulata

auſſer Augen ſetzeten / ſich hierinn allergehorſamſt
erklaͤren / daß / wiewohl ihnen ihr Unvermoͤgen

zur Gnge bekandt iſt / dennoch jeder von denen

reducirenden Parochisſecularibus bey Reſtitution

der Kirchen mit einer Diſcretion von ein hundert

Floren Rheiniſch ſemel pro ſempet betathen wer⸗

den ſolle ; welches eine hochloͤblicheKayſerl . Com -

miſſion als eine Beztugung ihrer gegen Ihro

Kayſer⸗und Koͤnigl. Majeſt . unverruckt tragenden

allerunterthaͤntgſten Devotion gnaͤdig und hochge⸗ gechen u
neigt auffzunehmen geruhen wird . Zunffte

Der Stadt Breßlan ihre Buͤrgerſchafft undſder Stadt
Majeſt . als ihrem natuͤrlichen Landes⸗Fuͤrſten Einwohner gedachten die erwünſchte SnadenBreßlau
und Erb⸗Herren / bezeugte Devotion und Treue Zeit und Gelegenheit nicht zu verſaͤumen / darbeyſlbecne

die abhelffliche Maß ihrer ſo Kirch⸗als Bürgerl . ſten ihre
K
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Beſchwerden zu erhalten . Dieſe ſpecificirten
Zuͤnffte und Zechen/ nach daſigen Orts Gewohn⸗
heit / denen Kauffmanns⸗Aeltiſten / und begehr⸗
ten / zu deren Remedirung / daß die zur Stadt

gehoͤrtgen Land·und Dorff⸗Kirchen/ die ſich Ca⸗

tholiſche zugeelgnet / wieder abgetretten / die buͤr⸗

gerliche liegende Gruͤnde / ſo in geiſtl . Haͤnde wi⸗

der die Ordnung Caroli IV . gekommen / an Buͤr⸗

ger verkauffet / das Evangel . Conſiſtorium in alte

Freyhelt und Gerechtſame geſtellet / die neuange⸗
legte Univerſitaͤt an einen andern bequemen Ort

verſetzet / die unter gelſtl. Jurisdiction gehegte

Handwercks Pfuſcher nicht mehr geduldet / dle

freye Wahl derer Handwercks ⸗Aeltiſten nicht /
durch Einkuͤnſtlung oder Auffdringung Cathol .

Subjectorum , gehindert / der Evangel . Vatter

in Erzlehung ſelner mit Cathol . Frauen erzeigten
Kinder nicht beeintraͤchtiget / Verlobten / ob gleich
eines Catholiſch / doch die Copulation in Lutheri⸗
ſcher Kirchen erlaubet / die ſo weit ausgedehnete
Cathol . Proceſſiones eingeſchraͤncket/ bey ſelbiger

Fuͤhrung die Zuſchlieſſung derer Getroͤlbe oder

Kram⸗Buden keineswegs begehret / desgleichen/
bey denen Cathol . keine Evangel. Pfarr⸗Kirchen
nachthellige Einrichtung wegen Tauffens / Trau⸗

ens / Begrabens u . ſ. w . errichtet / die nach

Weſtphaͤl. Irteden Lutheriſcher Dilpoſition und

Nutzung gewiedmete Legata , Stipendia u. dergl .

m. ſelbigen gelaſſen und nicht von denen Cathol .

zu ſich gezogen / die neuerliche Fiſcaliſche Durch⸗

ſuchungen derer Buch ⸗Laͤden / und Hinwegneh

mung aller wider das Pabſtthum nur einigermaſ⸗
ſen handelnden Buͤcher abgeſtellet / denen Jeſul⸗

ten ihre Apothecker⸗Handlung verbotten desgl.
auch auff dem Dohm und in denen Kloͤſtern der

geiſtl . Leuten unanſtaͤndige von denen Biſchoͤffen
ſo vielmal ſcharff unterſagte Bier / Schanck in der

That unterlaſſen werden moͤchte / . Wie von

dieſen Gravaminibus und ihrem Anbringen der ge⸗

nelgte Leſer ein Exempel an hier folgendem Me⸗
morial ſehen kan / welches die Kretſchmar⸗oder

Bierbrauer⸗Zunfft / denen Kauffmanns⸗Aelti⸗

ſten in nachſtehenden Terminis uͤbergeben hat :
P. P . Nachdem auff ergangene Publication

des allergnaͤdigſten Kayſerl . Reſcripti uͤber die

mit Sr . Koͤnigl. Maj . in Schweden wegen aller⸗

mildeſt dem Lande Schleſien / in ſpecle aber denen

Fuͤrſtenthuͤmern Ligniz / Brieg / Wohlan /
Oelß / Muͤnſterberg und der Stadt Breßlau ꝛc.

concedirten ReligionsFreyheit / die loͤbliche

Buͤrgerſchafft / Zunfft und Zechen auff die Ge⸗

dancken gerathen / daß ſie dißfalls bey einer in

ReligionsSachen angeordneten Hochloͤblichen
Commiſſion , auch vor unſere Stadt die erfor⸗
derliche Nothdurfft angebracht haben ſolten/
und darum ihre Erinnerung ſchrifftlich verfaſ⸗
ſen laſſen ; So haben auch wir unſers Orts in

allen denen Paſſibus , ſo das Religions ⸗Werck
concetniren / uns mit der loͤbl. Burgerſchafft /
Zunfft und Zechen hierdurch contormiren wollen ;
wellen aber unſere Zunffts⸗Genoſſen ein und an⸗

deres noch ſpecialiter zu urgiren begehreten / iſt ſol⸗
ches in nachfolgende Puncta gefaſſet : Daß da

Ihro Roͤm. Kayſerl . Maj . ꝛc. Unſer allergnaͤdig·

ſter Herr / alles in den Stand ſetzen laſſen wollen

wie es nach dem Muͤnſteriſchen Friedens⸗Schluß
geweſen / undin ſelbigerZeit in Breßlau / weder von

einer Univerlitaͤt noch denen ſo weit umſchweiffen⸗
den Proceſſionen durch die gantze Stadt / etwas be⸗

kandt geweſen / ſondern nur von denen Herren
Patribus Societatis ]IEſu derengleichen Extenſiones

nach der Zeit procurirt worden / wir unſere werthe
Obrigkeit imploriren wollen / bey hoͤchſtgedachter
Commiſſion die Anſuchung zu thun/

Daß 1. die Univerſitaͤt / auff deren Ablehnung
ſo viel Unkoſten verwendet worden / wieder

caſſiret /
2 . Die broceſſiones uͤber die Gaſſen und

Marckte / oder Ringe / und abſonderlich / daß
man an dem Feſto Corporis Chriſti die Gewoͤlber

und Buden zumachen / unſere Kegel aber auff die

Seiten lehnen laſſen ſoll/ abgeſchaffet / und

3 . Auch die Herren Patres Societatis anders⸗

wohin gewieſen werden moͤchtenz maſſen allſtets
von ihnen allerhand Beſchwerden erreget worden ;

und wie ſelbe bereits Anno 1648 . ihre eigene Glau⸗
bens⸗Genoſſen / den Orden der Minoriten im Klo⸗

ſter St . Dorotheæ , nicht verſchonet / ſondern mit

Gewalt depoſſediren wollen / auch wann ihnen die

Buͤrgerſchafftnicht zu Huͤlffe kommen waͤre/ her⸗
aus gejagt haͤtten/ u. nachgehends im̃er mehr in al⸗

lerhand weltl. Haͤndeln ſich immiſciret haben / alſo
auch ferner nichts / als Uneinigkeit verurſachen
doͤrfften; hiernaͤchſt die ohnmasgebliche Sorge zu
tragen / daß

4 . Die auff denen Stadt⸗Guͤtern habende
Kirchen und Schulen / ſambt thren Einkuͤnff ·
ten zum Evangel . Gottesdienſt wleder eingeraͤu⸗
met :

5. Keine Evangeliſche Begraͤbnlſſe gehindert /
und ob gleich Buͤrger / Innwohner und Geſinde /
oder wer es auch ſey / ehemals der Cathol . Rell⸗

glon zugethan geweſen waͤren / wenn ſie wieder zu

der Cvangel . Religion getretten / wie im Leben

ungekraͤncket bleiben / alſo nach dem Tode gleich
andern Chrlſten oͤffentlich und am hellen Tage mit

denen Begraͤbinjuß Ceremonien / Klang und Ge⸗

ſang zur Erden beſtaͤttiget werdenmoͤchten .
6 . Wenn Eheleute zweyerley Religton ſind/

ihnen frey ſtehen ſolte / die Kinder zur Evangel .
Religion zu ziehen / auch ſelbſt darzu zu tretten .

Und nachdem zelthero ſo gar unanſtaͤndig geſche⸗
hen / daß die Herren Pattes Societatis Elu nicht
allein die Buͤrger und Innwohner / welche Ca⸗

thollſches Geſind gehalten / wenn mit ihnen das

geringſte vorgefallen / in ihren Haͤuſernund Woh⸗
nungen uͤberlauffſen/ des Geſindes Beyſtand ge⸗

weſen / alles nach ihrem Gutduͤncken ſchlichten
wollen ; ja wie vor 2 . oder drey viertel Jahren /

Ihro Hochw. Pater Wolff gethan / ſich wohl gar

unterſtanden / den Auſſſtand des Gefindes wider

die gantze Zunfft und das gemeine Beſte in dem

Klofſter ad St . Adalbertum zu unterhalten und zu

defendiren / ſondern auch / wenn dleſes Geſinde /
oder boͤſe Leute aus Neyd jemand angegeben / ſatnt
er die Catholiſche Religion gelaͤſtert haͤtte / bald

ohne gnugſame Unterſuchung die Leute zur Exe⸗

cution ziehen laſſen / unſere Beſchimpffung aber

Segnern —
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wohl
7 . Auch auff Abftellung ſolchen Einlauffens

und Geſinde Beyſtandes zu dencken und zu ſtabili⸗

ren ſeyn / daß / wiedißfalls / als auch wegen An⸗

geben der Laͤſterungen beyderſeits Religtonen von

unſerer ordentlichen Obrigkeit einem Hochedel⸗

Geſtr . Rath alles unterſuchet / beſtraffet und alſo

keinem / er ſey Evangeliſch / oder Catholiſch /
dergleichen Beſchimpffungen verſtattet werden

moͤchten .
8 . Sind nach dem Weſtphaͤl . Frieden unter⸗

ſchiedene neue Kloͤſter auffgerichtet / auch von de ·
nen hohen und niedrigen Cathol . Geiſtlichen / ſo

wohl in Kirchen als weltlichen Nahrungs · Sa⸗

chen viele Turbationes vorgenommen / auch in

denen Kloͤſtern die der Obrigkeit und ſonſt entlauf⸗

fene Diebe und Moͤrder / auch unſer auffgeſtande⸗
nes Geſinde beherberget worden / dahero wie die

Kloͤſter wieder abzuſchafſen / und keine kuͤnfftig wie⸗

der eingerichtet / und obgedachte boͤſe Leute in

denen Kloͤſtern durchaus nicht mehr angenom⸗

men und beherberget werden ſollen / alſo koͤnten

ſonderlich
9. Zu genugſatner Beveſtigung und Beruhi⸗

gung unſerer Kirchen / Ambts / Kirchen und Schu⸗
len Specialia ausgeworffen /

10 . Und die in Secularibus von der Cathol .

Geiſtlichkeit auff dem Dohm und in denen Kloͤ—

ſtern zu Abbruch buͤrgerlicher Nahrung hegende

Pfuſchereyen und Beeintraͤchtigungen abgeſtellet
werden / ſonderlich aber

11 . Die auff den Dohm in dem Biſchoͤffl .
Hof und ſonſt / ja in denen meiſten Kloͤſtern wider

hre eigene Canones lauffende von dem Biſchoͤffl .
Conſiſtorio per inhibitiones ſelbſt improbirte /
und ſo offt von Ihro Kayſ . Maj . einzuſtellen be⸗

fohlene Bier⸗Mercantie abzuſchaffen ſeyn wird /
maſſen es ja Suͤnde und Schande iſt / daß dteſe

Herrn / welche dem Altar dienen / und ſich auch

davon nehren ſollen / koͤnnen uns mit dem Bier⸗

brauen und deſſen Verkauff die Nahrung / da⸗

von wir ſo ſchwere Gaben geben muͤſſen/ ſchmaͤh⸗
lern und das Brod aus dem Munde wegnehmen /
allen rechtſchaffenen Chriſten aber dabey mit ihren
offentl . Popinen Aergerniß geben / nicht zweiff⸗
lende / daß ob ſchon dieſer Paſlus von andern und

unſern Hochgeehrteſten Hn. ſelbſt werden zuſam⸗

men getragen worden ſeyn / ſie doch auch unſere
Special- Nothdurfft mit anziehen / und alſo in

allen / was etwa ſonſt in der Convention enthalten /
Etv . Hochadel . Geſtr. Raͤthe recommendiren wer⸗

den / davor wollen allerſeits beharren / ꝛc. ꝛc.

Pavon Die Sachen wurden gnan gnug herfuͤr geſu⸗
ſeine aus⸗ chet / obdieſes gleich den Gegentheil etwa zu deſto

Pichete groͤſſerm heiml . Unwvillen gereitzet haben/ und wie

on über⸗ nan ſagt / ſchlechtes Gebluͤt auff kuͤnfftige Faͤlle/
gben wird . geſett haben mochte . Die Kaufſmanns,Aeltiſten

konten nicht umbhin / das an Sie gebrachte Anlte⸗

gen derer Zechen und Zuͤnffte/ weiter einem Hoch⸗
Edlen vorzutragen / worbey Sie Sich auff ſol⸗
cher Zechen und Zuͤnffte / ausgeliefferte / oben /
in einer kurtzen Summa / beygebrachte Gravami⸗

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

Complexu gemeiner Stadt Nothdurfft / nebſt
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na bezogen / und Selbiger umſtaͤndlichen Aus
ſuͤhrung auch die Rechts⸗Gruͤnde beyfuͤgten/ wel⸗

che Dero Abſtellung erforderten .
Nebſt dieſen ab Setten der Stadt Breßlau / Der

auch in Politiſchen Sachen / vorgebrachtenSchwe⸗
Puncten / hatte der Schwediſche Plenipotentia - biſche Lle·
rius , wie oben angerege / ben angefangener Exe - iiuser⸗
cutions - Commiſſion , eine Schrifft nach Lignitz öffnet auch
an ſolche Commiſſion geſchickt / die derſelbigen ſeine Deſ⸗

viel Nachdenckens gemacht und geſchienen / als deria der
ob man ſich der Zeit und Gelegenheit gar zu ſehr Koyſerl.
bedienen / und Kayferl . Maj . Dinge gleichſam Sillior
abtreffen wolte / die nicht zu der geiſtl . frey zu
uͤbenden Religion / ſondern in das leibl . welt / und

buͤrgerlicher Geſchaͤffte lieffen / daruͤber ja Kayſ .
Majeſtaͤt / als hoͤchſterLands⸗Fuͤrſt/ frey zuord⸗

nen haben muͤſte. Es hatte nemlich mehrgedach⸗
ter Schwediſcher Plenipotentiarius in ſolcher
Schrifft eine Conferentz vor vorzunehmender Exe⸗

cution verlanget / die doch ſchon angefangen war /
weil nun dieſes derſelbige wohl wuſte / wolte er

ſchrifftl . ſeine auffgebene Erlnnerungen beybrin⸗
gen / vorſtellende / es muͤſte/ weil in Alt⸗Ran⸗

ſtaͤdtiſcher Oonyention der Weſtphaͤl . Friede zum
Grunde geleget / nach deſſen V. Articuls 5. 38 .
und ſolcher Convention 5§. 1. alles in ſactis und

profanis nachSelbigens wahrem Sinne / herge⸗
ſtellet / das in Abſicht auff Evangel . Reltgion
in Politicis geaͤnderte/ in vorigen Stand geſent/
bey denen drey Kirchen vor Schweidnitz / Jauer
und Glogau nach §. 2 . die Annehmung ſo vieler

Geiſtlichen und Schul⸗Diener / als noͤthig/ ver⸗

ſtattet / dero Reparir- und Wiedererbauung aus

beltebl . Materialien / auff alle Faͤlle / auch Er⸗

bauung der Thuͤrne / Anſchaffung der Glocken /
freyer Leich / Conduct zugegeben / S. 304 denen

Bauern auff den Doͤrffern in Ober / und Nieder⸗
Schleſien / Evangel . Schulmeiſter zu halten /
und allenthalben allen Evangel . die Reichung des

Abendmahls / durch herbey zu holende Prediger
threr Confeßlon / erlaubet / eine Taxa Stolæ er -
richtet / bey §. J . die Veraͤuſſerung und Transferi⸗

rung Evangel. Pupillen , Suͤter in andre Lande
permittiret / die Execution 5. 6. in Religions⸗
Sachen / bey ergrifſener Appellation an Kayſerl .
Majeſtaͤt / wuͤrcklich von nachgeſetzten Inſtantien

unterlaſſen / §. 7 . wo ſonſt keine Evangel . Conſi -
ſtoria ſich befunden / denen Evangel . doch dle erſte

Inſtantz in reſticuirten Conſiſtoriis ihrer Reli ,
gion / nachgegeben / bey der Appellation , nach
denen Rechten A. C. geſprochen / wo lauter Evan⸗

geliſche waͤren / . d . alle Aembter groß und klein /
mit ihren Glaubens ·Genoſſen beſetzt / wo Soangel .
und Cathol. gemiſcht / auch beyderſeits Religions⸗
Beambte/ nach Proportion , angeſtellet / Evangel .
Fuͤrſten und Staͤnden 8. 9. der Zutritt zu denen

tochſten Ehren⸗Aembtern / wenigſtens
Wechſelsweiſe mit denen Cathol . gegoͤnnet/ die

Evangel . in Kauff und Verkauffung liegender
Gruͤnde / nicht genoͤthtget noch gehindert / Cathol .
der Ubertritt zur Evangel . Religton keineswegs
verwehret / und Koͤnigl. Maj .in Schweden / . 10.
die Vorbitte um mehrere Freyheit / mit wuͤrckl.
Erhoͤr⸗und Gewehrung des gebetenen / zugeſtan⸗

1707.
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den und alles dergleichen in einen zukuͤnfftiger Nach⸗
richt und mehrer Feſthaltung dienlichen Recels

ggebracht werden moͤchte / zumahlda Kayſerl . Mʒa⸗
jeſt . durch Grafen Wratislau verſprechen laſſen /

ihren Svangeliſ . Unterthanen noch mehr Bnaden⸗

Bezengungen wiederfahren zu laſſen / als in Alt⸗

Ranſtaͤdtiſcher Convention ausdruͤcklich bedun

gen worden / welches denn Koͤntgl. Majeſt . in

Schweden bewogen / daß ſie die Ausmachung noch

mancher / ſonderlich Evangeltſche Ober⸗Schleſier

betreffenden Particular Sachen / unterlaſſen /

den Kayſerl . Worten voͤllig trauende . Es war

umb das Ende dieſer Schwediſchen Schrifft auch

der Mangel Ober⸗Hauptmannlicher Unterteich⸗

nung in denen Intimationen der zu exequirenden
Convention erinnert / und alſo ſo gefaſſet worden /

daß es die Wichtigkeit der Sachen erfordert ſolche

Schrifft hier ſelbſt darzulegen / wie gefaſſet geweſen/
wie folget :

P. P. Nachdem von Ihro Roͤmiſ. Kayſerl . auch

zu Hungarn und Boͤheim Koͤnlgl. Majeſt . Eu .

Ercellentzien dieCommiſſion auffgetragen worden /
dasjenige zur Execution zu bringen / was in der

zwiſchen nur gedachter Kayſerl . und der Koͤnigl.
Majeſt . in Schweden / meinem allergnaͤdigſten
Herrn / wegen des freyen Reltgions⸗Exercitü der

Augſpurgiſ . ConfeſſionsVerwandten in Schle⸗

ſien am 2 1. Aug .(1. Sept. ) des jeßtlauffenden 1707 .

Jahrs zu AltRanſtadt geſchloſſen worden / ich

auch von allerhoͤchſtgedachterIhro Koͤnigl. Maj .

in Schweden gnugſame Vollmacht und Ialtru⸗

ction erhalten / von wegen deroſelben ſolcher Com⸗

miſſion beyzuwohnen / und dahin bemuͤhet zů ſeyn/
daß die Execution nach den wahren Sinne und

Innhale dieſer Convention allenthalben verrichtet

werden moͤgeʒals habe zu mehrer der SachenErlaͤu⸗

terung und Beſchleuntgung derſelben / weil die

Huͤlffe der ausgeſetzten Friſt ohne die geringſte

Verrichtung zu Ende eylet / nicht unterlaſſen ſol⸗

len / nachfolgende Erinnerung aus meiner Inſtru⸗

ction Eu . Excellentzien hiermit dienſtlich zu inſi⸗

nuiren / und wird demnach zu ungehinderter Er⸗

reichung ſolcher guten Intention , und Erlangung
meiner hoͤchſtbenoͤthigten mehrern Intormation

unumgaͤnglich ſeyn / vor wircklichem Antritt der

Executions. Commiſſion eine Seneral- Conferent /

ohne Maßgebung allhier in Breßlau / mit mir zu

halten / um ſich bey ſolcher gruͤndlichzuvernehmen/
und zu vergleichen / mit welcher Ordnung und

Erleichterung man die Sache hinfuͤhro zu tracti⸗

ren haben moͤchte.
An Koͤnigl. Schwediſcher Seiten bin ich beor⸗

dert / nach gehaltener ſolcher Conferentz / nebſt der

hochanſehnlichen Kayſerl . Commiſſion in ein je⸗

des Fuͤrſtenthum mich zu begeben / und daſelbſt /
nach Anleitung des §. 11 . Conventionis der Exe -

cution , und erſten Einrichtung des veraccordir⸗

ten liberi Religionis Exereitii , mit Beſtellung
der Pfarrer / Kirchen / und Schul⸗Diener / durch

die Patronos eines jeden Ortes / oder welche ſonſt
darzu berechtiget erfunden werden / wie auch der

Veranſtaltung der itzigen und kuͤnfftigen Oflicio⸗

rum publicorum der Augſpurgiſchen Confeſſions ·
Verwandten in loco gewaͤrtigt zu ſeyn / wie nicht

—
weniget dienſtlich zu begehren / daß denen geſamb 1707 .
ten Stürſten und Staͤnden in Ober ⸗und Nieder⸗

Schleſien / per Decretum Cæſareum , allergnaͤ . und fethe
digſt Herſtattet werden moͤge / in dieſer Religions [ Commu .

Angelegenhett / ohngeſcheuet / mit mir zu com⸗nication

municiren. beler

So viel aber die Sache ſelbſt betrifſt / vermeyne Saaul.
ich / zn Gewinnung der noch uͤbrigen engen Zelt/ mitſich
und Præliminar - Entdeckung Ihro Koͤnigl . Majeſt.
in Schweden / meines allergnaͤdigſten Herrn / be⸗

ſtaͤndigen auffrichtigſten Vorſatzes / auch Præoc⸗

cupirung aller ſich etwan ereigneten Dubiorum

nicht undtenlich zu erinnern / daß auß des Art . 1 .

pr . klar zu erſehen ſey / was maſſen der Mens Se⸗
reniſſimorum Contrahentium lediglich dahin ge⸗

gangen / daß der Weſtphaͤliſche Friede / und deſ⸗

ſen genuinus ſenſus , welchen Ihro Koͤnigl. Ma⸗

jeſt . in allem zu dero Augenmerck geſetzet/ dieſer

gegenwaͤrtigen Convention Baſis und Fundamen -

tum ſeyn/ und alles / was denen Schleſiſchen Fuͤrſten/
Grafen / Freyherren / von Adel und thren Unter⸗

thanen darwider angemuthet und entzogen wor⸗

den / ihnen auſſs gengueſte reſtitairet werden

ſolle .
Da nun in dieſes Weſtphaͤliſchen Friedens Art . perufftſ

V. §. 38 . ausdruͤcklich verſehen worden : Quod Si - auffbacn
leſiæ Principes Auguſtanæ Conteſſioni addicti , Weſtobe

Duces ſcilicet in Brieg , Liegnitz , ( quo Wola - licam

via continetur ) Munſterberg , & Oels , item -

que Civitas Vratislavienſis in libero ſuorum ante

bellum obtentorum jurium & privilegiorum ,
nec non Auguſtanæ conteſſionis exercitio , ex

gratia Cæſarea & Regia , ( irrevocabili tamen )

ipſis conceſſo , manuteneri debeant ; dieſe jura
und Privilegia aber / propter generalitatem tex -

tus , ad profana & ſacra objecta gehoͤrig / und

ſo viel inſonderheit das Exercitium Keligionis Au -

guſtanæ betrifft / hauptſaͤchlich beſtehen in dem

Augſpurgiſchen mit dem Hell . Roͤmiſchen Reiche

getroßfenen Religtons ⸗Frteden / als wovon die

Schleſier keinesweges auszuſchlteſſen / und dann

denen darauff deutlich mitgegruͤndeten/ ihren ab⸗

ſonderlichen Palladis „ des MajeſtaͤtBrieffes den Ma⸗
Kayſers Kudolphi II . de dato Schloß Prag am ſlaͤt/Bi
20 . Auguſti 1609 . und Chur⸗Saͤchſiſchen am

28 . Februarii 162 1. zu Dreßden titulo oneroſo

geſchloſſenen / ſo wohl von Ihro Kayſerl . Majeſt .
Ferdinando I . ſub dato Wien am 18 . Martii

ejusdem anni confirmirten / und von der Chur⸗
fuͤrſtl . Durchl . zu Sachſen guarantirten Accords ,

wie nicht wenlger denen hiernechſt an Chur⸗Sach⸗ Prager⸗

ſen und ſonſten ergangenen allergnaͤdigſten Kay⸗Neben⸗

ſerl . Verſicherungen ; als folget daraus gantz un⸗ Recel⸗

gezwungen / daß dieſe Fuͤrſtenthuͤmer und die

Stadt Breßlau in lacris & profanis in den

Stand / in welchem ſie vor dem damaligen Krie⸗

ge ſich befunden / wieder geſeßet / und was inſon⸗

derheit / in Abſicht auff die Confeſſion der Aug/
ſpurgiſchen Religton / in politicis geaͤndert wor⸗

den / allerdings abgeſtellet werden muͤſſe. Sol⸗

chemnach iſt dieſen Fuͤrſtenthuͤmern und der Stadt

Breßlau der MajeſtaͤtBrieff Kayſers Rudolphi
IL. aus dem bloſen Weſtphaͤliſchen Frieden auffs
neue zu confirmiren / dann die Verfuͤgung zu tref⸗

ſen /

Be

ſol
Kit

au
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So viel
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fen / daß denen um der Evangeliſchen Reltgton
willen von denen Officiis & Honoribus publicis
berdrungenenBeambtenund Magiſtratibus dleſelbe

nach Ey⸗
wieder gegeben / und ſo wenig dleſe Beambte und

angel . zu Magiſtrats - Perſonen/ als die Vaſallen und Un⸗
Politiſchẽ kerthanen in dem freyen Religions . Exercitio tur -

Aembtern biret / weniger wegen deſſelben auff einige Welſe
gekraͤncket / oder von denen oͤffentlichen Ehren⸗
Aembtern per inſignem Reformationis ſpeciem
ausgeſchloſſen werden .

Die Alt⸗Ranſtaͤdtiſche Convention in §. f .

aber / wann ſie obiges alles aus dem Weſtphaͤli⸗
ſchen Frieden præſupponiret / und die dem wah⸗
ren Sinne deſſelben zuwider unternommene Be⸗

eintraͤchtigungen conlideriret gehabt / machet eine

deutliche Determination , wie die Reſtitution

nach demſelben und denen nenen Pactis einzurich⸗
ten .

Bey dem §. 2. und deſſen Execution wird an⸗

noch zu erinnern ſeyn / daß denen Augſpurgiſchen
Confeſſions⸗Verwandten / welche ſich dieſer drey
Kirchen bedienen / und alſo der aus ſolchem Coetu

conſtituirten gantzen Gemeinde / oder welchen

Perſonen aus derſelben dieſe die Curam Eccleſiæ

auffgetragen / das Recht und Arbitrium zu uͤber⸗

geben / ſo viel Pfarren / Kirchen und Schul⸗Die⸗
Kirchen ner / ohne einige Concurtentz derer Cathollſchen

chni— Geiſtlichen oder Obrigkeiten / wentger Præſenta⸗
in ˖ 3

Powend⸗ tion oder Contirmation derſelben / zu conſtituiren /

1707 %.

und will

haben .

Initz / Jan⸗als der Zuſtand der Gemeinde nach und nach er⸗

er / Glo fordern wuͤrbe / welchem die wuͤrcklichePfarren /

gau / als

Aoehnoſi,oder jenem Numero ſchon zulaͤnglich genug waͤ⸗

den, ren / die Labores Miniſteriales & Scholaſticos zu

ver ſorgen / oder daß ihnen an ühren Accidentien

und Einkommen ein gar zu groſſer Eintrag und

chet/ ſie ſey nahe oder ferne / der gemeinen Kir⸗

chen Onerum ſich nicht entziehen / vielmehr auff⸗
richtig dahin bedacht ſeyn / daß ein billiges und

reichliches Auskommen ihnen uͤberall conttituiret
werde .

Wann auch hiernechſt die aus bloſſem Holtze
und Latmen erbauete drey Kirchen / Kirchhoͤfe/
Pfarr⸗und Kirchen⸗Diener⸗Haͤuſer / wie auch itzo

auffzubauende Schulen / und darzu gehoͤrige Haͤu⸗
ſer der Præcoptorum utid Schuldtener / entweder

gar eingehen / oder ſonſt baufaͤllig und zu klein be⸗

funden werden ſolten / wird man der Gemeinde /

ſo ſolcher Kirchen und Schulen ſich gebrauchet /
hoffentlich nicht verwehren / ſelbige von Holtz /
Steinen oder Zlegel wieder guffzubauen / zu repari⸗
ren und zu erweitern .

Ingleichen wird ihnen zu declariren ſeyn / daß
ſie ſich Thuͤrne bauen / Glocken ſchaſſen / und ſol⸗
che zum Gottesdienſt und Begraͤbnuſſen / mit or⸗

dentlichen Leich⸗Proceſſtonen / Abhohl ⸗und An⸗

nehmung der Leichen / vonallen Orten / vermit⸗

kelſt derſelben gewoͤhnlichen Eeremonien / und

Evangeliſchen Geſaͤngen/ uͤberall ungehindert ge⸗
brauchen moͤgen/ wofuͤr die Augſpurgiſche Con⸗
feſſions · Verwandten / ſo wenig als fuͤr die Actus

Beliebige
Bauung
ſolcher
Kirchen
auff alle

Faͤlle

Denc wuͤrdiger Geſchichte .

Kirchen und Schul⸗Diener / als ob ſie in dleſem

Abgang geſchehe / nicht zu contradiciren haben ;
jedoch wird auch die obbemeldte geſambte Gemein⸗
de / welche ſich des Gottesdienſtes daſelbſt gebrau⸗
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miniſteriales , ſo ihre Pfarren in dieſen dreyen
Kirchen / und in Nothfaͤllenzu Hauſe / offentlich
zu halten berechtiget ſind / denen Catholiſchen

Stadt . Parochis zu Schweldnitz / Jauer und Glo⸗ Waähevund
gan / an Juribus Stolæ , oder dergleichen etwas / S
zu reichen nicht verbunden / inmaſſen dieſe nur anvon Juri-
den jenigen Orten zu entrichten / ubi publicusſbus Stolæ

Auguſtanæ Religionis uſus hactenus interdictus Cathelic .

eſt .

Bey dem 9. 3. iſt zu erinnern / daß/ weil in dem .
Freyeſelben unker andern paclscitet worden : quock ne⸗Haltung

mo cogatur Scholas Catholicorum frequentare „Evangel.
ſed liberos ſuos exteris ſuæ Religionis Scholis , Dorff
aut privatis domi Præceptoribus inſtituendos . Schulmei⸗
tradere , facultatem haberẽ debeat , denen Ban⸗ 5 in

ren auff denen Doͤrffern in Ober und Nieder , Schieſen
Schleſien thre Dorff⸗Schulmeiſter zu halten / und

bey denenſelben ihre Kinder im Chrtſtenthum / Le⸗
ſen / Rechnen und Schreiben unterweiſen zu laſ⸗
ſen / nicht gewehret werde / damit ſolche Kinder
nicht als Unchriſten / und das unvernuͤnffttge
Vieh / indem ſie ſonſt keine andere Gelegenheit zu
ihrer Education und Information haben / hoͤchſt⸗
kuͤmmerlicher und unverantwortlicher Weiſe auff⸗
wachſen moͤgen.

Ingleichen iſt in fine dieſes §. zum Uberfluſſe
zu declariren / daß die Reichung des heillgen
Abendmahls nicht auff die Gefangene und zum
Tode verurtheilete alleine / ſondern auch auff die
Krancken und Sterbenden / welche von denen Sa⸗
cerdotibus Auguſtanæ Confeſſionis beſuchet wer⸗
den doͤrffen / per evidentem Conventionis men -
tem & ſanam conſequentiam gedeutet werden
muͤſſe.

Beny dem S. 4 . wird man / zu Verhůtung vieler Richtig⸗
Diſputen und etgenmaͤchtiger Conſtituirung der machung
Taxæ Stolæ , von denen Cathollſchen und Evange einer Taxa

liſchen Pfarren / wenn ſie dergleichen von der wi .
ol

drigen Religton Verwandten zu nehmen berechti⸗
get ſeyn / eine neue billige Taxam auffzurichten /
und dem Executions. Receſſe mit einiuverleiben /

auch dabey mit anzumercken haben / daß die Aug⸗
ſpurgiſche Confeſſtons⸗Verwandten deßwegen zu

einer Catholiſchen Ceremonie , als z. E. Einlaͤn⸗
tung der Braͤute und Sechswoͤchnerinne / wie

auch Opffer⸗Gaͤnge in denen Catholiſchen Kir⸗
chen / nicht genoͤthiget / ſondern bloß das conſti⸗

tuirte Jus Stolæ ohne ſolche wuͤrckliche Ceremo⸗

nien zu entrichten / ſchuldig ſeyn ſollen .
Wie nun in dteſem §. dle Verſthung geſchehen/

daß denen Parochüs beyder Religtonen in thren
Juribus Parochialibus , ſo viel die daraus flieſſen ,
de Salaria und Emolumenta pecuniaria betreffend /

kein Elntrag geſchehen ſolle / ſo wird denen Catho ,
liſchen Herrſchafften / welche von Alters her in

Evangeliſche Oerter eingepfarret ſind / weiter nicht
erlaubet werden / ſich mit ihren Unterthanen von
denen Evangeltſchen Kirchen zu lepariren / vielwe⸗

niger die alten Fundationes , Stifftungen und

Legata zuruͤck zu halten / oder auff andere Catho⸗
liſche Kirchen / Schulen und Armen zu transle⸗

riren / und jenen ſolchergeſtalt gar zu entziehen /
wie ingletchen die fuͤr gewiſſe Familien und andere

Perſonen Evangeliſcher Religton geſtifftete Sti .

O 3
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Exempel das bekandteBergianum zu transmuti⸗
ren / und wider der Fundatorum Intention , auch

dle bißtvellen noch abſonderlich erhaltene Kayſer⸗

liche Confirmationes , Cathol . Subjectis ferner
zltzueignen .

Fteye Bey dem §. F. iſt zu gedencken / daß nach An⸗
Alicni .

lettung des §. 9. die Bona Pupillorum veralieniret /
en und nicht weniger als der Majorennium auſſer dan⸗

rirung bu⸗ des transferiret / ſowohl die Verheyrathung derer

theriſcher Wittwen und Waiſen in andere Oerter auſſer

Pupillen Landes nicht verwehret werden moͤtzen.
Süter Bey dem §. 6. iſt zu remarquiren / daß die

und Ap⸗ Einhaltung der Unter⸗Richter mit denen Execu⸗

pellation ſtionen in cauſis Religionis , und denen davon

in Reli⸗ interponitten Appellationibus und NRecurſibus

Suchen an Ihro Kayſ . Majeſtaͤt / biß von derſelben de calu

cum effe - ſin caſum eine allergnaͤdigſte Keſolution kommt /
ctuſu - welche die Aembter denen Partheyen jederzeit in

ſpenſivo , originali zu produciren ſchuldig ſind / allemahl
thren wuͤrcklichen Effect erreichen / und alſo dieſe

Teligions- und Conſiſtorial - Faͤlle von der letzten

Schleſiſchen Appellations - Ordnung / Krafft
welcher / præſtita Cautione , die Exccution in

denen fuͤr Gerichte ſchwebenden Sachen fortgeſtel⸗
let wird / eximiret verbleiben ſollen .

Coanito . Ben dem §. 7 . waͤrezů oblerviren/ daß ob⸗

riaauf gleich bloß und alleine in denen Fuͤrſtenthtmern /
alten Fußwo zur Zeit des Weſtphaͤl . Friedens Oonſiſtoria
und dahinder Augſpurg . Confeßion geweſen / dieſelbe wle⸗

denen der auff die alte Art eingefuͤhret / und von ihnen
Ober⸗ die dahln gehoͤrize Sachen unterſuchet und ent⸗

Wid ſchieden werden ſollen / dennoch denen Augſpur⸗
zu ver⸗ 6 2817

ſtattendengiſchen ConfeßlonsVerwandten in denen uͤbrigen
Recurs , Erb⸗Fuͤrſtenthuͤmern und Herrſchafften Ober⸗

und Nieder ⸗Schleſiensſolche auch acl certiſſimam

Analogiam derer Kirchen und Schulen / welche

ſie hactenus ex pactis Weſtphal . & Alt - Ranſta -

dienſibus zu Schweldnitz / Jauer und Glogau /
wie auch denen antzraͤnzendenBrieg⸗Lignitz⸗ Muͤn⸗

ſterberg⸗Oelſiſchen Fuͤrſtenthuͤmern / und der

Stadt Breßlau / unter andern ſich bedlenen / ſol⸗
chergeſtalt zu gute angedeuen moͤge/ daß auch ihre
CauſæConſiſtoriales in ſolchen Conſiſtoriis Evau -

gelicis auff gleiche Weiſe in prima Inſtantia zu un⸗

terſuchen / und zu entſcheiden / in ſuprema Cæ⸗

ſaris Inſtantia aber contra Canones in Auguſtana
Religione receptos nichts darwiderverhaͤnget oder

verfuͤget werden moͤge . In ſpecie wird zu Erbau⸗

ung eines guten Vertrauens zwiſchen beyder Reli⸗

glonen Verwandten hoͤchſtnoͤthig ſeyn / ihnen zu

declariren / daß bey denen Eheleuten ungleicher
Religion / die Pacta , welche unter denenſelben / ſo⸗
wohl wegen Education der Kinder in dieſer oder

jener Religton / als des geſambten zuſammen ge⸗

brachten und mit einander zu erwerbenden Vermoͤ⸗

gens auffgerichtet worden / ihre voͤllige Krafft ha⸗
ben / und ungekraͤncket behalten / die Copulatio -
nes aber allezelt von dem Parocho der Braut Re⸗

ligton ohne Contradiction geſchehen ſolle.

Bey des §. 9. memb . r . wird gar genau zube⸗
obachten ſeyn / daßſelbl zer wegen ſeiner generalen
Verfuͤgung dem geſambten Hertzogthum Ober⸗

Ebangel.

und Nieder⸗Schleſien zu gute kommen muſſe / je⸗
doch auf unterſchiedene Art und Weiſe .

Dann was die Fuͤrſtenthuͤmer Lignitz / Brieg 1
und Müunſterberg betrifft / haben dieelbeaufglel,Behleiß,
che Weiſe / wie das Fuͤrſtenthum Oelß und die an Luthe⸗

Stadt Breßlau / inmaſſen dieſe davon noch ein riſchen
klares Muſter zeigen / propter plenariam eorum Orten /

reſtitutionem in Jura & Privilegia ante bellum
obrenta , poſt illud autem recuperata , & usque
ad fata Ducum ſuorum bona fide poſſeſſa , ihre
Kayſerl . Landes und Staͤdtliche Ollicianten und

Obrigkelten ſchlechter Dings wieder zu erhalten .
In denen uͤbrigen Fuͤrſtenthuͤmern und Herrſchaff⸗
ten aber iſt dieſe Sache nachder jetzigen Religions⸗
Beſchaffenheit derer Adel . Vaſallen auff dem Lan⸗
de und Buͤrger in denen Staͤdten einzurichten .
Denn an denenjenlgen Orten / wo die Staͤnde

auff dem Lande / und Buͤrger in denen Staͤdten

gantz der Augſpurgiſchen Conteſſion zugethan/
ſind auch die denenſelben vorgeſetzte Kayſerl . Lan⸗
des umd Staͤdtliche Oflicianten und Obrigkeiten /
ſowohl die Advocaten / wie nicht weniger die ge⸗

ringere Bedienten von ſolcher Reltglon darzu zu

verordnen . Wo aber der Adel auf dem Lande /
und die Buͤrger in denen Staͤdten von beyderley
Religton untermenget waͤren / wird die Billich⸗
keit erfordern / dieſelben von beyden Religionen /
entweder nach broportion der angeſeſſenen Vaſal⸗
len und Buͤrger / oder auch die Helffte von beyden
Seiten / zu conſtituiren / ſolchergeſtalt / daß/
wo das vornehmſte Ambt von elnem alleine beklei⸗

det wird / die Alternation unter beyder Religions ·
Verwandten ſtatt finde / und durchs Los ausge⸗
macht werden muͤſſe/ welcher von ihnen den An⸗

fang machen ſolle. Wie denn auch in dem gantzen
Lande Schleſien denen Staͤnden hinfuͤhro unver⸗

wehret bleiben wird / ſowohl die Landes⸗Aelteſten
und Oflicianten bey denen Landes⸗Collegiis , als

bie Deputirten auf die Conventus Sileſiæ publi -
cos , ohneAbſicht auf die Religtonen per Majora
zu erwaͤhlen / welche Ihro Kayſerl . Majeſtaͤt je⸗

derzeit relpectivs confirmiren und admittiren

werden.
Es leben nicht weniger Ihro Koͤnigl. Majeſtaͤtauch in

in Schweden der Hoffnung / daß die Janua Ho - höchſlen
norum Supremorum , nach Maßgebung und 5
beſtaͤndiger/ auch in Contradictorio behaupteten

Aa

Obſervanz des ſogenandten Landes⸗Privilegii Koͤ⸗

nigs UDladislai de An . 1498 . und Kayſers Ru⸗

dolphi II . Verſicherungs⸗Briefes vom 20 . Aug.
1609 , denen Augſpurg . Confeßions⸗Verwandten
eingebohrnen Schlefiſchen weltl . Fuͤrſten / alter⸗

natim mit und neben denen Cathol . wie auch denen

Grafen / Freyherren / von Adel und Gelehrten
ſolcher Confeſſion , in denen Superioribus Sileſiæ

Collegiis , auf gleiche Weiſe wieder werde eroͤff⸗
net / und deswegen / zu unendlicher Conlolation

ſo vieler qualificirten Evangel . Vaſallen und Un⸗

terthanen / eine gewiſſe allergnaͤdigſte Declaration
demn Executions - Receſs einverleibet werden .

Wie nun / was den Modum dieſer Surroga⸗

—
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tionen betriſſt / in dem Weſiphaͤl. Frieden eben

ſolche Faͤlle ſich ſchon befinden / da man eine an⸗

dere Einrichtung mit dergl . ad Otlicia & Honores

pubu -

Ar
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publicos von Cathol . Seiten admovirten / und

hernach durch die FriedensPacta reducirten Per⸗

ſonen machen / und dannenhero e. g. in eodem hoc

Art . V. §. 5. zum Temperament ergreiffen muͤſſen:
Ut i Catholici , qui tunc , tempore pacificatio -
nis Weſtphalicæ , in Magiſtratu & Officiis præ -

ter numerum conventum ſuperfuerint , priſtinum

quidem per omnia honorem retineant , ſed vel

domi ſe continere , vel ſi Senatuiĩ quandoque in -

tereſſe velint , voto tamen carere debeant ; alſo

iſt auch kein Zweiſſel / daß auch in dieſem Calu

das Suum cuique auf eine ſo glimpfliche Art reta⸗

biliret werden koͤnne .

Und kan ich dahero keinen Umgang nehmen/
ex ſpeciali Mandato Regiæ Majeſtatis Suecicæ ,

Ew⸗ Exc . dienſt ich zu erſuchen / ſolchen Vor⸗

ſchlag ſich entweder gefallen zu laſſen / oder einen

andern / welcher prælentem & eundem eftectum

habe / an die Hand zu geben / inmaſſen Ew . Exc .

von ſelbſten hochvernuͤnfftig zu ermeſſen belieben

werden / daß anderer Geſtalt dieſer d. contra men⸗

tem Sereniſſimorum Contrahentium , & com -

mune adeo Procardicum , inter verba pactorum ,
quæ ſine effectu poſſent intelligi , moͤchte referi -
ret werden .

Was das andere Membrum dieſes §. betrifft /

1707 .

Verkauf⸗
fung der Confeßions⸗ Verwandten ihre Guͤter frey verkauf⸗

Güter
und fen / emigriren / jedoch nach dem darinnen alle⸗

Emigta · gitten Inſtrumento Pacis dazunicht genoͤthiget oder

rionder gezwungen werden moͤgen. Da nun in Ober⸗
Evangel .

Schleſiun / der Stadt Glogau / und unter denen

Geiſtlichen Herrſchafften / keinem Evangel . er⸗

laubet wird / ein Adel . Guth / Hauß / Burger⸗

oder Bauer⸗Guth anzukauffen / oder das Burger⸗
Recht zu gewinnen / an andern Orten ein Cathol .

propter ſolam Religionem , das Jus Protimiſeos ,

oder den Kaufftritt in denen Kaͤuffen und geſchloſ⸗
ſenen Contracten der Evangel . zugemeſſen hat/
inſonderheit aber die Cathol. Geiſtlichen lub lpecie ,
daß dieſes oder jenes Guth vor der Retormation

ihnen gehoͤrig geweſen / bey vorgehenden Aliena -

tionen den Vorkauff ebenfalls prætendiren / noch

an andern und zwar denen meiſten Orten der Kayſ .

Erb ⸗Laͤnder / per Statuta & Obſervantias ange⸗

fuͤhret ſeyn ſoll / daß die Erbſchafften und Ver⸗

maͤchtnuͤſſe / ſo an die Augſpurgiſche Confeßlons⸗
Verwandten / denen Rechten nach / ab Inteſtato

vel ex Teſtamento verfaͤllet worden / denenſelben
als indignis aut incapacibus nicht abgefolget wer⸗

8 denz ſo wird in dem Executions . Receſs zu ſorgen
foͤrmlichen ſeyn / daß dieſe Faͤlle genau beruͤhret / und in

Receſs Contrarium declariret werden moͤgen.
Wie denn auch in eben ſolchem Recels zu be⸗

über alles . mercken / daß die Worte : Liberum Religionis
Exercitium ein ſolches Genus waͤren / worunter

alle Speciesund Capita ſolches Exercitii , wie die⸗

ſelbe an andern Evangel . Orten im Schwange nunmehro die Verſicherung und Guarantie ge⸗
giengen / wegen deren mannigfaltigen Faͤlle aber

unmoͤglich alle prævidiret und ſpeciliciret werden

koͤnten / in ſo weit ſie in denen Pactis Weſtpha⸗
licis und Alt - Raſtandienſibusnicht ausgenommen
oder reſtringiret / allerdings begriffen / als daß
zum Exempel einem Cathol . ohne Straffe und

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

ſo iſt darinnen verſehen / daß dle Augſpurgiſchen

doch ſonſt zu ein und anderer Buͤrgerl . Handthie⸗

von denen Honoribus & Officiis publicis , Aus -
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Schmach / zu der Augſpurg . Confeßlon ſowohl 1707.
als einem Evangel . zu der Cathol . Religton zu tret ⸗
ten / wie nicht weniger denen Evangel . insgemein
erlaubet werde / an denen gebortenen Cathollſchen
Feyertagen / welche dieſelbe nach dem Exempel
anderer Orte zu feyern nicht im Gebrauche haben/
ihre Wirthſchafften / Handel und Nahrung un⸗

gehindert fort / wie nicht weniger Faſt⸗Buß · und
Beth Tage / ad Exemplum des Fuͤrſtenthums

Oelß und der Stadt Breßlan anzuſtellen / ſerner
daß die Evangel . Collatores und Herrſchafften /
ohne vorhergegangene Permiſſion der Catholiſchen
Geiſtlichkeit in die Kirchen und Gruffte / wohin

ſie wollen / nach threm Abſterben geleget / ic
daſelbſt Epitaphia ind Monumenta aufrichten
laſſen / dieſe aber nicht caſſiret werden duͤrffen .

Wie nun Ihro Koͤnigl. Maj . in Schweden/ Würckl
eine von Dero Aller⸗Durchlauchtigſten Vorfahren E hoͤrung
angeſtammete Obligation mit und neben denen der
Proteſtirenden Reichs⸗Staͤnden / aus dem Art , Schwe⸗
V. §. 4t . Inſtrumenti Pacis Weſtphal . annoch den reſer⸗

auf ſich haben/ und derſelben in . 10 . der Alt⸗ Tacter
Ranſtaͤdtiſchen Convention dermahleins mit ſon

0

Effect ſich entledigen wollen : Als haben aller .
hoͤchſtgedachte Ihro Koͤnigl. Maj . mir die aller⸗

gnaͤdtgſte Ordre erthellet / Dero Koͤnigl. Inter⸗
ceſſion fuͤr die uͤbrige Augſpurgiſ . Confeßlons⸗
Verwandten / welche in dem Hertzogthumn Ober⸗
und Nieder ⸗Schleſien / auſſer denen Fuͤrſten·
thuͤmern Lignitz / Brieg / Wohlau / Muͤnſter⸗
berg / Oelß und der Stadt Breßlau ſich befinden /
aufs freundlichſte und nachdruͤcklichſte in Ihrem
allerhoͤchſten Nahmen dergeſtalt zu interponiren /
daß / wo nicht voͤllige Keſtitution aller nach dem
Weſtphaͤliſchen Frieden weggenommenen Kirchen
und Schulen zu erbitten ſtuͤnde / dennoch neben
dem accordirten freyen Privat-Gottesdlenſte in ei⸗
ner jeden Stadt eineoffentliche Kirche und Schu⸗
le / und in denen Diſtricten , Creyſen oder Weich⸗
blldern / wie auch auf dem Lande eine zulaͤngliche
Anzahl derſelben / nach dem die Gemeinde nahe
oder feine voneinander entfertzet / und etwan ſo
groß waͤren / daß ſelbige in eine andere Kirche mit

inzuſchlieſſen allzuviel und unſoͤrmlich ſeyn wuͤr·
de / auf Maſe und Weſſe / wie von denen

Schweldnitz⸗Jauer und Glogaulſchen Kirchen
und Schulen / ſo wohl was die Gebaͤude / als den

Gottesdienſt betrifft ad §. 2 . Erwehnung geſche⸗
hen/ ihnen allergnaͤdtgſt accordiret werden moͤch⸗
te . Geſtalt in denen melſten Staͤdten und Doͤrf⸗
fern dergl . Kirchen und Schulen ſchon verhanden /
die entweder gar geſperret / und wuͤſte ſtehen / oder

rung gebrauchet/ in etlichen aber nichts als die

Begraͤbnuͤſſe gehalten werden ſollen / damit nicht
dieſe arme und beoraͤngte Glaubens⸗Genoſſen / da
in §. g . der Alt⸗Ranſtaͤdtiſchen Convention ihnen

ſchehen daß ſie von nun an und zu ewigen Zeiten
einiger Retormation ihrer Religion / Abhaltung

ſchlieſſung von der Landes Matticul und denen
Buͤrger⸗Rechten ſich nicht weiter zu beſorgen /
und alſo zu denen Catholiſchen Kürchen und Schu⸗

Len
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weder wegen ihres Leibes oder zeitlichen Vermoͤ⸗

gens ⸗Schwachheit unuͤberwindliche Enefernung
der Evangeliſchen Kirchen und Schulen auff 5.

10 . 15 . bißla0 . auch mehr Meilen in das andere
Extremum einer groben Unwiſſenheit von GoOtt
nñ ſeinem heiligen Worte/ Verunehrung der Eltern
und Obrigkeiten verfallen / mithin zu untuͤchtigen
Gliedern ſo wohl der Chriſtlichen Kirchenalsder
Weltlichen Policey / wie man in Ober⸗Schleſien
davon die Mitleydungs⸗wuͤrdigſten Exempel ha⸗
ben ſoll / gemacht werden moͤgen.

Det Mens Pacis Weſtphalicæ iſt aus denen

vielfaͤltlgen deßwegen auff Reichs Taͤgen und ſon

ſten geſchehenen Vorſtellungen Reichs⸗ja Welt⸗

kuͤndig: daß nemlich dieſe paciscirte und vorbe⸗

haltene Interceſſions· Gerechtigkeitallerdings cum

Effectu , und nicht etwan ſo zu verſtehen / als

wann die allerhoͤchſten Paciscenten ſich bloß eine

Permiſſion de intercedendo ſtipuliren wollen /
welches ja in Effectu eben ſo viel als nichts waͤre/
und alſo auch wohl auff keine Welſe / ohne Ver⸗
letzung der hohen Exiſtimation ſolcher groſſen Puil⸗

ſancen / fuͤr ein Objectum Pactorum unter denen ·
ſelben gehalten werden wird .

Die vera ratio reſervatæ hujus interceſſionis

per expreſſum Pactum iſt aus denen Actis publi -
cis vielmehr offenbarlich dieſe : Daß die Cron

Schweden und die proteſtirende Reichs ⸗Staͤnde
bey der An . 1648 . vorgegangenen Weſtphaͤllſchen

Friedens⸗Handlung ſo wohl fuͤr das gantze Her⸗

tzogthum Schleſien und Nieder⸗Oeſterreich / als

die uͤbrigen dem Ertz⸗Hertzogl . Hauſe zuſtehende
Reiche und Provinclen thre hohen Oklicia auffs

redlichſte und nachdruͤcklichſte dahin interponiret /
daß dieſen allerſeltigen Kayſerl . Erb⸗Unterthanen
eine breitere Religtons⸗Freyhelt als in dem Frie⸗
dens⸗Schluſſe tit . V. S. 3 8. 3 9. 40 . endlich einge·
rucket worden / accordiret werden moͤchte / indem /
ſo viel inſonderheit die Fuͤrſten und Staͤnde in

Ober /und Nieder ⸗Schleſien betreffen / dieſe / auſ⸗
ſer dem eintzigen Hertzog Heinrich Wentzel von

Muͤnſterberg und Bernſtadt / in pari cauſa geſtan⸗
den / und in dem Prager Recelle allerſeits das

Landes⸗Fuͤrſtliche allerkraͤfftigſte Zeugnuß fuͤr ſich
gehabt / daß nicht alle Fuͤrſten und Staͤnde und

Einwohner des Landes Schleſien in korma Uni⸗ -

verſitatis wider Ihro Kayſerl . Majeſt . geſuͤndiget /

auch dahero nicht alle Dero gnaͤdigſten Pardons

bedoͤrffen/ ſondern nur etliche derſelben / welche

aber niemahlen nahmhafftig gemachet / oder dar⸗

uͤher vorhero gnugſam gehoͤret / und des Verbre⸗

chens uͤberwieſen worden / ob gleich die Kayſerl .
Majeſtaͤt in eben ſolchem Receſſe dieſen Proceß
damit vorzunehmen ſich erklaͤret . Dieweil aber

die damahligen Kayſerl . Plenipotentiarii unab⸗

laͤßige Contradictiones darwider eingewendet /
und die vorgeſtelleten Rationes wegen Ober ⸗und

thells Nieder⸗Schleſien gar nicht gelten laſſen wol⸗

len / hergegen alle / bey dem ſchon in die z0 . Jah⸗
re gewehrtem Kriege intereſſirt geweſene Puillan⸗

cen deſſelben můde geweſen / und alſo die Proteſti⸗
rende den / auſſer dieſem Punct / ſo gut als ge⸗

ſchloſſenen Frleden zwar nicht laͤnger auſſzlehen /

Beſchreibung Koyfetl. Hof' n. Erblands⸗Geſch ,
jedoch auch gleichwohl denen armen Schleſiſchen
und uͤbrigen GlaubensGenoſſen ihre theuer erwor⸗
bene Jura , Privilegia , Majeſtaͤt⸗und Accords -

Brieffe / auch wuͤrcklich beſeſſene freye Rellgions/
Ubungen / welche ſie ihnen nicht gegeben / per ſo⸗

lennia pacta publica , in perpetuum , privative
und definitive , ohne ihren Conſens , nicht aber⸗

kennen und alle Hoffnung / ſolche dermaleins wie⸗

der zu erlangen / abſchneiden wollen noch koͤnnen/
ſo hat die Cron Schweden / nebſt denen Proteſti⸗
renden Reichs⸗Gliedern / unter andern auch dieje⸗
nige Staͤnde im Hertzogthum Ober und Nieder⸗

Schleſten / fuͤr welche kein groͤſſerVorthell in cau⸗
ſa Religionis zu bedingen geweſen / der Kayſerl .
Gnade auff eine Zeitlang uͤberlaſſen/ und an ſtatt
der vor dem Frleden ⸗Schluſſe ihnen weggenom⸗
menen Kirchen und Schulen / die drey offtbe⸗
meldte Kirchen vor denen Thoren zu Schweidnißz /
Jauer und Glogau / mit dieſer ausdruͤcklichen
Reſervation fur ſie annehmen muͤſſen / daß die

Sache auff dem nechſten Reichs / Tage / oder ſon⸗
ſten / durch mehrere Vorſtellung und Interceſſio⸗

nes Ihrer Koͤnigl. Majeſtaͤt in Schweden und

der Proteſtirenden Relchs⸗Staͤnde anderwelt fried⸗
lich / freundlich und unterthaͤnig unternommen /
und bey Ihro Kayſerl . Majeſt . noch vollend erbe ·
then werden ſolte . Dahero in der Alt⸗Ranſtaͤdtl⸗
ſchen Convention die auff ſolche der Sachen Si⸗

tuation zielende Kayſerliche Erklarung nunmehro
erfolget : quod Sacra Cæſarea Majeſtas ejusmo -
di interceſſionibus locum relinquere non recu -
ſare velit .

Es ſind zwar Ihro Koͤnigl. Majeſtaͤt zu Alt⸗

Ranſtadt ſchon des Sinnes geweſen / fuͤr dieſe
Ihre arme hoͤchſtbedraͤngte Glaubens „ Genoſſen
einige vortheilhaſſtige Conditiones auch hierinnen
en detail zu bedingenz allein aus Mangel der Zeit /
und zulaͤnglichen Nachricht von der eigentlichen
Beſchaſſenheit dieſes Bedrangnuſſes / wie auch
der darzu gekommenen freywilligen Verſicherung
Ihro Excellenz des Herrn Grafen Wrattslau /
wie nemlich Ihro Kayſerliche Mʒajeſtaͤt aus erheb⸗
lichen Urſachen geſonnen waͤren / mehr und nicht
minder / zu Ihrer Evangeliſchen Unterthanen in

—
Schleſien Troſt und Gewiſſens⸗Ruhe zu thun /

als man in der Alt⸗Ranſtaͤdtiſchen Convention

ſtipuliret haͤtte / oder wenn auch dieſe immermehr
dazwiſchen gekommen waͤre / ſo haben Ihro Koͤ,

nigl . Majeſtaͤt fuͤr ſuflicient gehalten / deßwegen
dieſe Interceſſions . Gerechtigkett ſich bloß vorzube⸗

halten / und ſelbige der Convention inſeriren zu

laſſen . Solte nun aber uͤber alles Verhoffen kei⸗
ne zulaͤngliche Verbeſſerung des bißhertgen Relt⸗

glons⸗Zuſtandes der noch uͤbrigen Evangeliſchen
Staͤnde in Ober und Nieder⸗Schleſien / auſſer
Brieg / Lignitz / Muͤnſterberg / Oelß und der

Stadt Breßlau erfolgen / ſo wuͤrde Ihro Koͤnigl.
Majeſtaͤt Interceſſion , dem Pacto ſchnurſtracks
entgegen / fruchtloß bleiben / und dahero dleſer Ar⸗
ticul nicht vonnoͤthen geweſen ſeyn . Alldteweil

aber ſolcher der Oonvention , und uͤber deren Exe⸗

cution paciscirten Friſt obgemeldeter maſſen wohl /
bedaͤchtlich mit inſeriret worden / ſo werden auch

4*

Ihro Koͤnigl. Majeſt . vor voͤlliger Richtigkeit die⸗

8 ſes3
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Kayſ. Hof⸗u. Erblands⸗Geſch .
ſes Interceſſions- Paſſus die Covention fuͤr erfuͤl⸗

let nicht halten . Ich ſchoͤpffe dahero dle getolſſe

Hoffnung / es werde die hochanſehnliche Kayſer⸗

liche Commiſſion ſo wohl in dieſem Punet / als

in denen andern allen / von Ihrer Kayſerl . Majeſt .

wahrem Ernſte und vollkommenen Intention ,

denjenigen / was ſo verbindlich ſtipuliret worden⸗

auffs gengueſte nachzukommen / der gantzen Welt

eine unfehlbare Uberzeugung geben. Dagegen

Ihro Koͤnigl. Majeſt . in Schweden / mein aller⸗

gnaͤdigſter Herr / die neu⸗ beſtaͤttlgteFreundſchafft
um deſto unverbruͤchlicher / und dero hohes Kay⸗

ſerliches Wort / wie bißhero / alſo noch ferner in

der groͤſſeften Wuͤrde zu halten / ſo viel groͤſſern

Anlaß nehmen wird / als Ihro Kayſerl . Majeſt .

bey dieſer Ihrer Koͤniglichen Interceſſion gleich⸗

fals eine Probe Ihrer Æquanimitäͤt geben wer⸗

den / dasjentge ohnweigerlich ins Werck zu

ſtellen / was ſelbte in der Convention in genere ,

und in ihrem allerhoͤchſten Nahmen / Dero

Plenipotentiatius Herr Graff Wrattslau in

ſpecie , ſo gar umſtaͤndlich und freywillig verſi⸗

chert hat .

Bey den §. 1r . iſt zu erinnern / daß/ obgleich
das Reſcriptum Cæſareum an das allhieſige Kay⸗

ſerund Koͤnigl. Ober⸗ - Ambt recepto more ergan⸗

gen / dennoch die Transſumta an die Subalternen

Aembter / eodem Convento nicht fortgeſtellet /
ſondern ein ellentieller Mangel an der unterblte⸗

benen Subſcription Ihro Hochfuͤrſtl. Durchl .

des Herrn Obriſten Hauptmanns bemercket wor⸗

den . Indem nun Anno 1609 . man in einer

wichtigen Sache dahero groſſen Dilputat zu er⸗

regen Anlaß genommen / als ſtelle zu der hoch⸗

anſehnlichen Sommiſſion Uberlegung / was et⸗

wan fuͤr ein Expediens außzufinden / denen pa⸗

ciscirten Formalien auch hlerinnen ein Senuͤgen zu

thun .

Wie nun imm uͤbrigen mit obigen allen von mehr

allerhoͤchſtgedachter Koͤnigl. Majeſt . in Schweden

nichts anders geſuchet wird / als woxzu ſelbte ſich

gar wohl berechtiget / und in ihrem Gewiſſen ver⸗

pflichtet zu ſeyn vermeynen / daneben auch dafuͤr

halten / daß Ihro Kayſerl . Majeſt . mit deren allen

Erfüllung die genereuleſte Action elnes ſo hohen

Chriſtlichen Potentaten gegen dero hoͤchſtbekuͤm⸗
merte treugehorſamſte Unterthanen verrichten /
ſelbige zugleich zu ungemeiner Liebe / Treue und

Danckbarkeit ſich verbinden / und in denfloriſlan⸗

teſten Zuſtand / wie nicht weniger dero Landes⸗

fuͤrſtl . Intereſſe auff den hoͤchſten Grad erheben
werdenz als lebe ich auch der Hoffnung / daß auff
alle dieſe unvermeidliche Erinnerungen / und in⸗

ſonderheit der Koͤnigl . ſo nachdruͤcklichen Intercel⸗

ſion ein ſchleutiger und willfaͤhrtger Schluß /
welcher in einen vollſtaͤndigen Executions· Receſs
zu bringen / erfolgen werde / allermaſſen Ihro
Koͤnigliche Majeſtaͤt ſothane wohlgeneigte Be⸗

zeugung gebuͤhrend zu erkennen ſich werden ange⸗

legen / ich aber meine hoͤchſte Bemühung ſeyn
laſſen / Ihro Koͤntgl. Majeftat ſolche nach Wuͤr⸗

den anzupreiſen / im uͤbrigen aber alle Gelegen⸗
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heiten zu ergreiſfen / mich auch inſonderhelt zn cr⸗ T70 .
weiſen als

Eurer Excellencien

Breßlau den 13 . No -

vembr . 1707 .

gehorſamer Diener

H. Freyherr von Stralenheim .

Auſſer dieſem hatte auch der Schwediſche Herr

Plenipotentiarius derer Reformirten Angelegen⸗
helten dahin recommendiret / daß / weil ſelbteſSchwediſ.
im Weſtphaͤliſchen Frieden denen Auſpurgiſchen Plenipo-
Confeſſtons Genoſſen beygezehlet worden / thnenſtantiarius
auch / Krafft der ſich darauff gruͤndenden e⸗
Ranſtaͤdtiſchen Convention , der ehemals gehabte Reformir⸗

Religions Stand wieder angedeihen / ſie mithin ten Anſu⸗
des freyen vor dem gepflogenen Exercitii Religio - chenumb
nis genieſſen moͤchten / welche Sache / wie bald lreh oſ⸗
folgen wird / auch anderſtwoher weiter getrteben feneil. Re⸗

Worden⸗
ligions⸗

Dermahln iſt zu melden / daß obige Ererci .

Schwediſche Schrifft ohngeſaͤumt an Kayſerl . tiaw.
Hof uͤberſendet worden / umb daher Verhaltungs Seine o⸗
Befehl von drauff zugebender Antwort zu uͤber/ ben ge⸗
kommen / welcher auch nicht ſo lang auſſenblieben / meldte

dahingehende / daß die Kayſerl . Conuniſſion Schrifft

Ihro Kayſerl . Majeſt . bezelgte Billigkett vorſtel . Kayſ .

len / auch glimpfflich Erinnerung thun moͤchten/ ſclet
Selbte verſaͤhen ſich zu Koͤnigl. Schwediſ . Maj .
es wuͤrden dieſe unbilligen Suggeſtionen und der⸗

gleichen Extenſionen des einmahl abgeſchloſſenen
kein Gehoͤr geben / da man / es auff dergleichen nicht

ankommen zu laſſen / alles mit gnuugſamerVorſor⸗

ge ſchrifftlich verfaſſet / daß es gnau bey dem Buch⸗

ſtaben / mithin der Zanck deſto ehender vermieden von dan
1450 Ns

bliebe . Was der Convention x. §. anlangte / nen zurück
waͤr in ſelbigen derer Relligions⸗Sachen allein ge⸗komt Re⸗
dacht / daher befrembdlich / daß man nun bloß Po⸗ ligionseu .

litiſche Dinge herbeyzlehen wolte / da doch Schwe⸗ 8 liliſche

diſche bey Errichtung der Comvention gebrauchte 8
Commiſſarü verſichert / daß / wenn die Schleſier nicht in

nur ihre Gewiſſens ⸗Freyhett haͤtten/ ſich Koͤnigl. vermen⸗

Schwediſ . Majeſt . niemals in Politiſche Sachen den
zwiſchen Ihro Kayſerl . Mahjeſt . und dero Unter⸗
thanen miſchen wuͤrde. Das beym H. 2. begehr⸗
te / gaben Kayſerl . Majeſtaͤt zu / nur Salvis

Juribus Stolæ derer Catholiſchen dieſer Orten ſich

findenden Pfarren . §. 3. Waͤre der Privat - Got/
tesdlenſt / auch die Haltung der Hauß⸗ Præcepto - Sauf⸗

kren erlaubet / das koͤnte man nicht auff Dorff⸗Præcepto -
Schulmeiſter in Ober⸗Schleſten ziehen / die Com lies waͤren

manicirung erlaubten denen Krancken Ihro Kay⸗ erlaubt
ſerl . Majeſt . von angraͤnzenden Lutherlſchen Pre/D orff⸗
digern . §. 4 . Waͤrde man Taxam Stolæ feci· Schulmti,
procs errichten / doch quoad 5. die Verſetzungſſter .
oder Veraͤuſſerung Bonorum Pupillarium nicht
zu laſſen / weil dergleichen wider gemeine Rechte Pabillari .
wenn die Pupillen lui jutis orden / koͤnten ſie mit ſche Süter
ihren Guͤter thun was ſie wolten . §. 6. 7. Waͤrbey baren

3

Errichtung der Convention weitlaͤufftig unterſu Jahren
chet und gezeiget worden / daß unter Cathol . Con. ñicht zu

ſiſtoriis beſtaͤndig geweſene Evangeliſchen ſelbt ſalieoiren/
gen nicht füglich entzogen werden koͤnten / doch inſdie unter

Theatri Kuropæi XVIII. Theil .
Catholiſ .

P ſelbi . Conſiſtor .
—
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27ονOelolgen nach denen Säten ſhrer Kirchen jucici⸗
bihher ge⸗ret werden folten / dabey muͤſte es bleiben .
ſtandene 6§. 3. anbeträͤffe / ſo waͤren Ihro Kayſerl . Majeſt .

nuthergon ncht die Haͤnde/ in Erthellung derer Aembter an
itzt nicht ſhre Unterthanen / zin binben / dergleichen nichts im

iũ cximi . Weſtphaͤliſchen Frieden / auch nicht in drauff ge⸗

ren. gruͤndeter Alt⸗Ranſtaͤdtiſchen Conyention enthal⸗

Aembter⸗
ken da es nür hleſſe : Non arcebuntur ; ſie ſol⸗

Austhei⸗ len davon / wie auch keineswegs geſchaͤhe/ nicht

fungKayſ , gantz ausgeſchloſſen werden ; welches nicht mit ſich

M. als braͤchte Ihro Kayſerl. Majeſt. vorzuſchreiben : wo /
Lands⸗ wieviel und zu was fuͤr Aembter ? Sie Evangel .
Hn . zu) nehmen ſolten . §. 9 . Evangel . Staͤnde waͤren von
uberlaſſen . Lands⸗Aemtern nicht ausgeſchloſſen / die hoͤchſten

Ehren ⸗Aembter haͤtten beſtaͤndig in Kayſerl . Ma⸗

jeſt. Willkuͤhr geſtanden / die ſich uͤber dieſesin kei⸗

nerley ihren Erblanden / auch nicht von lauter Ca -

tholicis , durch Majora Vota derer Staͤnde bey
Austheilung derer Lands ⸗Aembter / die Freyheit
etwas anders zu verfuͤgen/ nehmen lieſſen . Sonſt
wehrete man denen Uncathol . die Erkauffung der

Guͤter nicht / wo es herbracht . Die §. 10 . zuge⸗

ſtandene Schwediſche Interceſſion müſte nicht da⸗

hin ausgedeutet werden / als ſey Kayſerl. Maj .
Das jus gehalten zu thun / was Schweden ſuͤr Uncathol .
Interce - in Schleſien begehrte / die Ihr Wort ſonſt gewiß

dendinicht erfuͤllen wuͤrden . Die ermangelnde Subſcription
cebturndes oberſten Hauptmanns ſeynichts neues / truͤge

ſich wegen Abweſenheit / Kranckhett und dergl .
formiren . offt zu/ ohne Schaden und Nachtheil der Sachen :

Keines Executions- Receſſes wuͤrde es bedoͤrffen/
15585 ſondern gnug ſeyn / daß / nach dem Buchſtaben
Receſs der Convention , dem Schwedlſchen zugelaſſen /
würde der Execution getroffener Convention beyzuwoh⸗
nicht no / nen und Nachricht von allen dißfalls vorgehenden
thig ſeyn. zu nehmen/ ꝛc. ꝛc. Die Wichtigkelt des Wercks

beduͤnckt uns abermahls zu erfordern / die ſelbſt
eigne Worte Kayſerl . Commiſſarien / ob gleich
ihr Schreiben erſt mit dem Anfang folgenden
Jahrs abgegangen / allhter / der Connexion hal⸗
ber / mitzutheilen / welche ſich dergeſtalt heraus
gelaſſen:

Welches P. P. Ew . Excell . unterm 14 . Nov . 1707

alles Kayſ. abgelaſſenes Schreiben iſt uns gar wohl uͤberant⸗
Fommil . wortet worden / haben auch nicht ermangelt / Ihro

05 Kayſer/ und Koͤntgl. Majeſtaͤt ſolches der Sache

Schrifft Wichtigkeit halber / ohne eintzigen Zeit⸗Verluſt/
umſtaͤndl . allerunterthaͤnigſt zu uͤberſenden / und hteruͤber
darleget , Dero wveitere allergnaͤdigſte Verordnung allerge⸗

horſambſt auszubitten . Gleich wie nun Aller⸗

hoͤchſt erwehnte Kayſer / und Koͤnigl. Maj . Unſer
allergnaͤdigſter Herr / die Beſchleunigung der

wuͤrckl. und realen Einraͤum ⸗und Uberantwor⸗

tung derer ehemals reducirten / in der Conven-
tion kundbarlich begriffenen Kirchen und Zugehoͤt/
in denen quæſtionirten Fuͤrſtenthuͤmern/ noch⸗
malen allergnaͤdigſt anbefohlen / wie auch ſolches
aus Kayſer ⸗und Koͤnigl. Commiſſion , wie be⸗
kand / bereits bewerckſtelliget und vollzogen / auch
ſolches zu Ende zu bringen fernerweitlg befliſſen
ſeyn werden .

Als haben allerhoͤchſtgedachte Sr . Kayſer / und

daß / wo in dieſem verwirrten Rellglons⸗Wercke

—

Beſchreibung

Was

Koͤnigl. Maj . Uns auch allergnaͤdigſtanbefohlen /

Kayſ . Hofu. Erblands⸗Geſch .
( wie geſchehen pfleget ) einige Zwetffelhaytigkeiten
und Diflicultaͤten vorftelen / wir mit Ew . Excell .

zufammen tretten / und das Dubioͤſe guͤtlichaus⸗
einander zu ſetzen trachten ſollen ; keinesweges
zweiffelnde / Ew . Excell . werden / gleich wie wir /
mit einem Fried⸗fertigem Gemuͤthe dergeſtaltige
Mtttel ergreiffen / welche das Werck ehender aus⸗

machen / als in eine Weitlaͤufftlgkeit ſptelenkoͤn⸗
ten . Und nachdem Sr . Koͤnigl . Maj in Schwe⸗
den geprieſene Equanimitaͤt und zu der Billichkeit
geneigter Elffer jedermaͤnniglich bekandt ; ſo ver⸗
ſichern hingegen Ihro Kayſer/und Koͤntgl. Maj
gleichmaͤßig / daß Sie alles / was ehemals der

genuinus Senſus des Weſtphaͤl . Frledens / nach
der von Ihro Koͤnigl. Maj . in Schweden ſelbſt an
die Hand gegebenen Auslegung der Alt⸗Ranſtäd⸗
tiſchen Convention , mit ſich bringet / ad Effe⸗

ctum ſetzen zu laſſen geneigt ſeyn/ der gaͤntzlichen
Zuverficht lebende / daß gleich wie Ihro Koͤnigl.
Maj . von Schweden denen unbillichen Suggeſtio⸗
nen und Extenſionen / aus Liebe der Gerechtigkeit
und tragenden Freundſchafft vorIhro Kayſer ·und
Koͤnigl. Maj . vor ſich ſelbſten verwerffen . Mithin
zu der Sache ſelbſten und zwar ad Articulum

T. §. 1. zu ſchreiten / ſo iſt allerſelts bekandt /
daß es dißfalls um Vollziehung der Alt ⸗Ranſtaͤd⸗
tiſchen Convention zu thun ſey/ dieſe aber ſpeci⸗
ficè die Materiam Religionis , nach denen darin⸗

nen geſetzten Schrancken / pro objecto hat / wie

ö

170%,

deren klaren Woͤrter : Liberum Religionis Exer -

citium &c . zelgen / und in fine noch mehr explici⸗
ret werden / per verba : Sed etiam , quæ contra

genuinum ejus pacificationis ſenſum innovata

reperiuntur , ſequentibus NB . modis correctum

iti , und in denen nachfolgenden Puncten gar
Niches enthalten / was von andern Prophan· und

Politiſchen Sachen hat angezogen werden wollen .
Und koͤnte man ſolchemnach von Seiten Ihro

Kayſer⸗und Koͤntgl .Maj. nichtſehen/ wie anitzo
dieſe / in das pure Politicum einlauffende und in
der Alt⸗Ranſtaͤdtiſchen Convention nicht enthal⸗
tene Paflus eingemiſchet werden koͤnten / um ſo
mehr / da bey denen Trattaten ſelbſten niemahlen
ichtwas von denen Prophanis auf das Tapet ge⸗
bracht / ſondern vielmehr von Selten deren bey⸗
den Schwediſchen Hn . Commiſſarien verſichert

worden / daß wenn nur einmal denen Augſpurg .
ConfeßlonsVerwandten in Schleſien thre Gewiſ⸗
ſens / Freyhett zugelaſſen wuͤrde / Ihro Koͤntgl⸗
Majeſt . von Schweden niemahlen zwiſchen dem /
was Ihro Kayſer und Koͤnigl. Maj . und Dero
Unterthanen in Politicis angehet / ſich einzumi⸗
ſchen verlangen werden . So wird auch zum

Uberfluß unten mit mehrerm deduciret und erwie⸗

ſen weren / daß bey dem Weſtphaͤl . Frledens⸗
Schluſſe die ſogenandte Majeſtaͤts „ Briefe vor

aufgehoben und calſiret gehaltenworden . Was
die im

H. 2. angedeutete Vermehrung / der bey denen

Kirchen vor Schweidnitz / Jauer und Glogau
erforderlichen Miniſtrorum anlanget / nachdem
dleſelbe in dem Tractat fundliret / ſo waͤre man

Kayſerl . Seits nicht gemeinet / einige Obſtacala

dargegen zu machen / wenn nur die Prælentation

— auf !
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1707 . auf Art und Weiſe geſchehen wird / wie ſolche bey

Auferbauung derſelben introduciret worden ; hin⸗
gegen wurden auch allerhoͤchft /erwehnte Ih . Kayſ .
und Koͤnigl. Maj . auf peciale Interceſſion Sr .

Koͤnigl. Maj . dle Erbauung der Thuͤrne / Ver⸗

ſtattung des Glocken⸗Klangs und denen offentl .
Leichen ⸗Conduct zwar nicht diflicultiren / doc

aber anbey nichtgeſtatten / daß ſelbte ſich in dergl .
Faͤllen von denen Juribus Stolæ , welche ſie denen

Cathol . Stadt⸗Parochis zu Schweidnitz / Jauer
und Glogau / biß anhers unwiderſprechlich ent .

richtet contra hactenus continuatam obſervan -

tiam ( worauff ſich der Alt⸗ Ranſtaͤdtiſche Contract

beyderſeits ratione Jurium Stolæ hauptſaͤchlich
gruͤndet ) eximiren ſolten : Ingleichen koͤnten
auch gemeldte drey Kirchen und neuaufgerichtete

Schulen aus Mauer und Stein an denen Orten /
woſie itzt ſtehen / nicht aufgefuͤhret werden / wei⸗

len dieſelbe an denen Fortilicationen und Stadt⸗
Mauren liegen / und ein neues Gravamen machen
wuͤrde / wenn man ſolche propter Jus Armorum ,
quod Soli Principi competit , emergenti occa -
ſione ſo denn zum Krlegs⸗Gebrauch wegnehmen /
oder niederreiſen muͤſte. Dafern aber ſolche einen

Stuͤck⸗Schuß weit von der Stadt hinaus erbauet

wuͤrden / wolten auch ſolche Ihro Kayſer / und
Koͤntgl. Maj . aus pur lauterer Kayſer und Koͤnt⸗

glichen Gnade / und zwar in Anſehung der Koͤn.
Schwediſchen Interceſſion allergnaͤdigſt verſtat⸗
ten . Ad

§. 3. Zeiget die Alt⸗Ranſtaͤdtiſche Convention

mit den klaren und deutl . Worten : Nemo pro⸗ -
hibebitur cultum devinum pacifice ac tranquille

in ædibus ſuis pro ſe , ſuisque liberis , inquilinis
ac domeſticis peragere. liberosque ſuos NB. exte-
ris ſuæ Religionis Scholis àut privatis NB . Domi

Præceptoribus inſtituendos tradere , daß derley
Augſpurgiſ . Confeßtons⸗Verwandte Schulmei⸗
ſter auf denen Doͤrffern in Ober⸗und Nieder⸗

Schleſſen zu halten niemalen paciſciret worden /
Conſequenter uuch ſolche contra claram literam

conventionis deſtowentger prætendiret werden koͤn⸗
ten / als denen Hn. Koͤnigl. Schwebiſchen Com⸗
miſſariis bekand / daß dieſer §. ſehr ſtarck pro &

contra diſputiret / und endlich auf dieſe Weiſe /
wie er lautet / der Billichkeit nach / von beyder⸗
ſelts beliebet worden . Hingegen wolten Ihro

Kayſer/ und Koͤntgl. Maj . in dle verſtattete Rei⸗

chung des Abendmahls / bey Beſuchung der Lu⸗
theriſchen Krancken / wenn ſolche Ausſpendung
von denen Augſpurg . Conſeßtons ⸗Verwandten
Pfarren / ſo an denen graͤntzenden Fuͤrſtenthuͤ⸗
mern / wo beyderley Reltgionen zugelaſſen / be⸗

findlich und angeſeſſen / geſchiehet / allergnaͤdtgſt
condeſcendiren . Ad

§. 4 . Haben Ihro Kayſer⸗und Koͤnigl. Mʒaj.
um die Einrichtung der Taxx Stolæ bereits gleich
Anfangs in der uns ertheiltenallergnaͤdtgſten In⸗
ſtruction anbefohlen / welche wir biß auf Ihro
Kayſer⸗und Koͤnigl. Maj . allergnaͤdigſte Katifi -

cation reciproce einzurichten uns befleißtgen wer⸗

den ; allermaſſen dann / wann ſolche Taxa Stolæ

nur denen Cathol . Pfarren von ihren Parochi⸗
anis Augſp. Conf . dem Herkommen nach unwe⸗

gerlich entrichtet wuͤrde / Ihro Kayſer/umd Koͤntgl.
Majeſtaͤtſie nicht zu dem Exercitio quoad Cere -

monialia , noch auf einigen ihrer Religlon nicht

gebraͤuchlichen Actum zwingen laſſen wolten .
Mit denen Fundationibus und Stifftungen aber

hat es eine gantz andere Bewandnuͤß / wie ſolches
wir Ew . Excell . mit mehrerm auslegen ſollen ; in⸗

maſſen wir es auch bey naͤchſter Gelegenheit thun /
und inſonderheit die wegen des Bergtziſchen Eidei⸗
commill juͤngſt im Druck ausgegangene gruͤnd⸗

Beantwortung mitthellen werden . Was
A

§. 5. Die Bona Pupillaria anbelanget / iſt be⸗
kandt / daß die Tutores heyderley Religionen die⸗

ſelbe ſo wenig in Schleſien ohne Conlens der Koͤn.
Aembter / als anderwaͤrtsohne obrigkeitliche Ein⸗
willigung / wie das Jus Commune vermag / ver⸗
alieniren doͤrffen . Vielweniger aber leidet die

EÆgquitaͤt / daß ſie dergl . in exteras Provincias , wo
ein unwlederbringlicher Schaden denen Pupillen
daraus entſtehen kan / contra Jura transferiren /
weilen die Tutores imLande geſeſſen / und mit th⸗
ren im Lande habenden Guͤtern dafuͤr caviren muͤſ ,
ſen / welche Caution in ſummum detrimentum

Dupillorum eo ipſo von geringer oder keiner Wuͤr⸗
ckung ſeyn wuͤrde / da ihr Patrimonium in ein
frembdes Land cransferiret wuͤrde / welchets ſie als ·
dann bey ihrer Majorennitaͤt longa manu , &

magnis expenſis ſuchen muͤſſen; da ſie aber thre
Jahre erreichet / ſo wuͤrde thnen / gleich wie an⸗
dern / frey ſtehen / mit den Ihrigen zu dilponiren /
auch denen Wittiben nicht verwehret ſeyn / ſich
nach Belteben / ſo wohl mit In⸗als Auslaͤndi⸗
ſchen / zu verheyrathen . Und gleich wie Ihro
Kayſer ·und Koͤnigl. Maj . Ad

5. 6 . Wegen Commuricirung derer Kayſerl .
Verordnungen in Originali , wie nicht minder /
daß in denen Religions· und Conſiſtorial -Faͤllen
dle Execution interpoſita appellatione fortzuſtel⸗
len/ kein ſonderliches Bedencken tragen / als
waͤre der

§. 7 . Bey der Alt⸗Ranſtaͤdtiſchen Convention
auch ſehr operoſe tractiret worden / und als man
denen Koͤnigl. Schwediſchen Commillarüsvorge⸗
ſtellet / daß diejenigen Augſpurg . Conf . Verwandte
Staͤnde / welcheanttzo unter der Jurisdiction de -
rer Cathol . Conſiſtorien ſtehen von derſelben
nicht fuͤglich / und ohne Verwirrung des innerli .
chen Ruheſtandes / koͤnten entzogen welden / wa ,ͤ
re man auch / der Billichkeit nach / eines worden /
daß gedachte Augſpurg . Conf . Verwandte zwar
unter denen Cathol . Conliſtorüs verbleiben / doch
aber ſecundum Canones in Auguſtana Religione
receptos judiciret werden ſolten ; bey welchem es
auch billich ſein Verbleiben haben / und Ihro
Kayſer und Koͤnigl. Majeſt . jederzelt veſte Hand
darauff zu halten / auch zugleich was wegen paci -
ſcirender Education derer Kinder in dieſer oder je⸗
ner Reltgion / wieingleichen derer Copulationen
halber / veſpectu Parochi Sponſæverlanget wird /
keinen Anſtand machen werden : Hingegen koͤn⸗
ten oͤffters allerhoͤchfterwehnt Ihro Kayſer / und
Koͤntgl. Maj . ad
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§. 3. Membr . I . Sich nicht die Haͤnde binden

laſſen / waſſerley und cujus Religionis Subjecta ,

ſo wohl was die quæſtionirten Fuͤrſtenthuͤmer/
als auch die andern Erb⸗Fuͤrſtenthuͤmer betrifft /
ſie ad officia publica zu appliciren haͤtten; eines

theils / weilen derley Conſtitution officiorum pu -

weſen waͤren / wann Schleſien die in dem Maje⸗blicoruim eintzig und allein in das Politicum ab⸗

ſolute einlauffet / und zu denen Religions ⸗Sa⸗

chen nicht gehoͤrig / andern theils aber / weilen

derley Extenſion weder im Inſtrumento Pacis Oſ -

nabrugentis , noch auch in der Alt⸗Ranſtaͤdti⸗

ſchen Comvention fundiret ; nicht in dem Inſtru⸗

mento Pacis , wellen in denen darinn enthaltenen
§ . Sileſiæ etiam Principes , deſſenthalben nicht die

mindeſte Meldung / ſo ſelbige Juͤrſten / oder auch

Ihro Kayſer /und Koͤnigl. Majeſt . zu etwas der⸗

gleichen verbindet / geſchtehet / nicht in der Oon⸗

vention , weilen ſolche nur die Formalia : non ar -

cebuntur , in ſich enthaͤlt / aus welcher das Ver ⸗
buͤndnuß ſamt Ihro Kayſer und Koͤnigl . Majeſt .

dergleichen Augſpurgtſcher Confeſſton zugethanen

Subjectis ſothane oflicia publica & politica in

einer vorſchreibenden Anzahl / wider thren Wil⸗

len zu conteriren / ſich anheiſchig gemacht haͤtten/
nicht zu eruiren iſt ; und weil denen verſtorbenen

Herfogen zu Liegnitz / Brieg und Wohlau / ut⸗

pote Vaſallis , Ihre Raͤthe und Officianten non

aber die alleimige Cathollſche Reliston præluppo . 170 )
niret ; nicht das andere / wellen gemeldter Ru⸗

dolphiniſcher MajeſtaͤtBrieff caſſiret und fuͤr
auffgehoben in dem Weſtphaͤllſchen Frieden ſelbſten
geachtet worden ; ſintemal die darinnen enthalte⸗
ne Clauſulen und Dilpoſitiones unnoͤthig ge⸗

ſtaͤtBrieffe enthaltene Beneficia annoch zugenieſ⸗
ſen gehabt haͤtte. Endlich wuͤrde man zuverſicht
lich Ihro Kayſer und Koͤntgl. Majeſt . in ihrem
Erb⸗Hertzogthum Schleſien zu der / durch das jus
Inſtrumenti Pacis Weſtphalicæ in der Stadt

Augſpurg und einigen andern Reichs ⸗Staͤnden
introducitten Paritaͤt oder Alternation , und denen
hier unten vorgeſchriebenen buͤrgerlichen Regeln /

eben ſo wenig verbinden wollen / als einiger Chur⸗
fuͤrſt oder Oberer⸗Standt ſich darzu verknuͤpffen
laſſen wuͤrde; einfolglich Ihro Kayſer /und Koͤl⸗

nigl . Majeſt . wo nicht melioris , wenigſtens glet⸗
cher Conditign verhoffentlich zu halten ſeyn .

Was welters das §. 9. Membr . IT . wegen Er ·

kauffung derer unter Catholiſcher Herrſchaffts⸗Ju⸗
risdiction gelegenen kundorum anbelangete / ſolte
ſo wohl denen von Adel und der Bauerſchafft auff .
dem Lande / als denen Buͤrgern in denen Staͤdten

derley Guͤter und Haͤuſer Kauffs⸗Weiſe an ſich zu

bringen nicht verwehret werdenz was aber gemel⸗
attenta Religionis differentia , nach threm Be· det wird / ſamt die Catholtſche Geiſtlichkeit ſub

lieben auff ⸗und anzunehmen frey geſtanden / ſo
koͤnte ſolches vielweniger mit einigemFundamento
Ihro Kayſer/ und Koͤnigl. Majeſt . tanquam ſum⸗

mo Principe , ſimul & Succeſſori in hiſce Prin -

cipatibus , reſtringiret werden ; und geſchiehet ge⸗

meldten

§. 9 . Conventio Scc . dahero ein vollkommenes

Gnuͤgen / in deme notoriſch / daß nicht allein in de⸗

nen quæſtionirten / ſondern auch in denen andern

Fuͤrſtenthuͤmern / die ſelbiger Orten poſleſſionirte /
der Augſpurgiſ . Confeſſion · Verwandte Staͤnde /

von denen Landes⸗Ollicüs niemahlen ausgeſchloſ⸗

ſen worden / und noch in allen Orten dererley

LandesChargen wuͤrcklich bekleiden thun; aller⸗

maſſen denn auch Ihro Kayſer · und Koͤnigl. Ma⸗

jeſt . von denen Catholicis ſelbſten in keinen von

dero Erb⸗Landen ad vota majora , bey derley vor⸗

gehenden Wahlen ſich binden laſſen . Nicht min⸗

der beruhet auch die Verleihung derer Honorum

ſupremorum lediglich in Ihro Kayſer⸗ und Koͤ⸗

nigl . Majeſt . tanquam ſummi Principis allergnaͤ⸗

digſten Wohlgefallen / und koͤnten dero ungebun⸗
denen Willen / weder das angeführte Landes⸗Pri⸗

vilegium Koͤnigs Uladislai , noch auch des Kay⸗
ſſrs Rudolphi Il . gegebener VerſicherungsBrieſſ
vom 26 . Auguſti 1609 . ratione admittendorum

Subjectorum Auguſtanæ Confeſſ . addictorum ei -

nige Limitation vorſchreiben . Nicht das erſtere /

laͤnder allein / denen eingebohrnen im Lande Schle⸗

fien poſſeſſionirten / und damals allein der Ca⸗

tholiſchen Religion zugethanen Fuͤrſten die Ober⸗

Hauptmannſchafft einraumete / nicht aber von

der Religion / deren ſie zugethan / weilen zu ſelbi⸗

gen Zeiten des Lutheri Lehre noch nicht gedacht
geweſen / einige Melduna thut ; im Gegenthell

prætextu , daß dieſes oder jenes Guth vor der Re⸗

ligions⸗Aenderung derſelben gehoͤrig geweſen / bey

vorgehender Alienation den Vorkauff prætendiret
haͤtte / weiß man ſich dergleichen Exempel nicht zu
erinnern / und in allem Fall haͤtte man denen Aug·
ſpurg . Confeſſtons⸗Verwandten nichts Unbilliges
zutzufuͤgen verſtattet / vielweniger kan man darauf

reflectiren / daß einige Conſtitutiones vorhanden /

wo denen Augſpurgiſchen ConfeſſtonsVerwand⸗
ten / als indignis aut ineapacibus ihr Recht ex te⸗

ſtamento vel ab inteſtato benommen wuͤrde/ wohl
aber / wenn ſie in einigen ganden ex defectu Re -

ligionis ſelbſt den Volleſs nicht behalten koͤnnen /

ihnen erlaubet waͤre / ihre Eflecten zu verkauffen .

Daß aber Koͤnigl. Schwediſcher Seiten unter dem

Namen liberum Religionis Exercitium ein ſol -
ches Genus wolte prætendiret werden / was man
ad infinitum extendiren koͤnte / wuͤrde zu nichts
anders dienen / als das gantze Werck in die groͤſte
Verwirrung zu ſetzen / und das Thor zu unzehli⸗
chen Streitigkeiten taͤglich zu eroͤffnen/ welches im⸗

mediatè wider die Intention der Alt⸗Ranftaͤdti⸗

ſchen Convention lauffe / wo man von Selten

beyder hohen Contrahenten / nach dem Inhalt
§. T. in Principio die Einrichtung und Verſtattung
des liberi Religionis Exercitii durch die in folgen⸗
den §. 15 . deutlich enthaltene Modos dahin zu faſ⸗
ſen ſich vorgenommen / und bemuͤhetgeweſen / da⸗

mit einer Seits Ihro Kayſer/ und Koͤnigl. Majeſt .
kuͤnfftighin von dergleichen Anlauffen nicht behel⸗

liget / und ander Seits die Augſpurgiſche Confeſ⸗

ſions⸗Verwandten in ihrem Gewiſſen nicht ge⸗

kraͤncket werden moͤchten . Daß aber Ihro Kay⸗

ſer und Koͤnigl. Majeſt . nicht zugelaſſen / kan e

Pace Weſtphalica nicht eruiret werden / fintemal

Ihro Kayſer⸗und Koͤnigl. Majeſt . ex gratià Cæ-
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ſared denen Augſpurgiſ . Confeſſions⸗Verwandten

ihre Religion zu exerciren zwar frey geſtellet / aber

niemalen dero Catholiſchen Unterthanen in ge⸗

dachter Rellgton uͤberzutreten zugelaſſen; hinge⸗

gen wuͤrde denen Augſpurgiſ . Confeſſtons ⸗Ver⸗

wandten an denen Kirchen ⸗Feſtis und Feyertagen
zu arbeiten / doch dergeſtalten / daß der Cultus Di⸗
vinus derer Catholiſchen dardurch nicht rurbiret

werde / keinesweges verwehret / denn die Freyhal
tung ihrer Buß ſind Beth ·Tage / wie nicht min⸗
der denen Collatoribus , daß ſie ſich in dlejenigen

Kirchen / bey welchen ihnen das Jus Patronatus

zuſtehet / lolutis Stolæ Accidentiis begraben / auch

daſelbſt ihre Epitaphia und Monumenta auffrich⸗

ten laſſen koͤnten/ allergnaͤdigſterlaubet ſeyn . Ad

§. 10 . Wuͤrden ſich die Koͤnigl. Schwediſchen

Herrn Commiſſarien zu erinnern wiſſen / daß we⸗

gen der Woͤrter : Lrritas & ſine eflectu eſſe non

ſinet , eine groſſe Conteſtation entſtanden / und

daß ſolche Kayſerl . Seits / weilen ſie in inhinitum

hineln giengen / niemahlen haben wollen zugeſtan⸗
den werden / dannenhero die beygeruckte Clauſu -

la : locum relinquere non recuſabit , jedoch mit

dem Beyſatz : ad mentein Pacis Meſtphalicæ ,

poſt tot factas conteſtationes beyderſeits beliebet

worden . Ob gleich erwehntermaſſen Ihro Kay⸗

ſer und Koͤnigl. Majeſt . zu Eingehung alles des⸗

jenigen / was unter dem prætext dißfaͤllger In⸗
terventionum & Interceſſionum verlanget wuͤr⸗

de / ſich weder durch die Convention verbuͤndlich

gemacht / ſo koͤnte jedoch nicht geſaget werden /
daß derley Preces ſine effectu geweſen / weilen
bereits die getroffene Convention zeugete / daß ver⸗

mittelſt ſolcher ſchon eine weit groͤſſere Freyheit /
in Puncto liberi Religionis Exercitii denen Aug⸗

ſpurgiſ . Confeſſtons ⸗Verwandten Staͤnden ver⸗

liehen worden / als ſelbte durch den Oßnabruͤgi⸗

ſchen Friedens ⸗Schluß fuͤglich prætendiren koͤn⸗
nen . Einfolglich nicht zu zweiffeln / daß die ruͤhm⸗
liche Æquanimitaͤt dero Koͤnigl. Majeſt . von

Schweden ſich mit demjenigen / was bereits ge⸗

ſchehen / vergnuͤgen / und ſich keinesweges zu ei⸗

nem weitern von einigen Feinden / oder unruhi⸗

gen und turbulenten Leuten anfriſchen laſſen wer⸗

den . Was man endlich wetters in Vorſchein zu

bringen ſuchet / als ob man Kayſerl . Seits bey
der Alt⸗Ranſtaͤdtiſchen Convention ſich ſolte er⸗

klaͤret haben / ſamt Ihro Kayſer⸗ und Koͤnigl. Ma⸗

jeſt . gemeynet waͤre / zu Troſt der Augſpurgiſ . Con⸗

feſſton zugethanen in Schleſien ein Mehrers zu

thun / als man nicht in der Alt⸗Ranſtaͤdtiſchen
Convention ſtipuliret haͤtte / wuͤrden ſich beyde
Herren Koͤnigl. Schwediſ . Commiſlarien zu erin⸗

nern wiſſen / daß man zwar anfaͤnglich / ehe und

bevor dieſe Materia Religionis ad tractandum ge⸗

kommen / ſich dahin erklaͤret / daß weilen Ihro
Kayſer⸗und Koͤnigl. Majeſt . bereits einige Depu⸗
tirte von der Augſpurgiſ . Confeſſtons⸗Verwandten
Staͤnden zu ſich nacher Wien beruffen / und ge⸗

meynet geweſen/ die Keligionis Gravamina zu re -

mediren / ſo wuͤrde man Roͤnigl. Schwediſ. Sei

ten beſſer thun / dieſem Werck abzuwarten / und

davon bey der Convention zu præſcindiren / in⸗

dem Ihro Kayſer⸗ nd Koͤntal. Majeſt . motu pro⸗

Denäk würdiger tHeſe ichte .

Herren Koͤnigl. Schwediſ . Commiſſarü zu ent⸗

rii abgefertiget und abgelaſſen worden ; und wei⸗

prio vor ihre Unterthanen ein mehrers / als man

etwan nicht glaubet / zu thun gemeynet waͤre / und

gleich wie von ſothaner Declaration die damahli⸗
gen Herren Mediatores die beſte Wiſſenſchafft
tragen / alſo und nachdem man Koͤnigl. Schwed .
Seits davon keinesweges deſiſtiren wollen / ſon⸗
dern dieſes Religions⸗Werck in den Tractat zu

ztehen / feſt verharret / werden ſich auch beyde

ſinnen wiſſen / daß bey denen vorgefallenen Dilce⸗

ptationibus man oͤffters zu Facilitirung des Wercks

ſich auff die Koͤnigl. Schwed . Generoſitaͤt beruf⸗
fen ; hingegen Kayſerl .Seits jebertzett vorgeſtellet
worden / daß / weilen dieſes Religions⸗Werck
aus der Convention nicht haͤtte koͤnnen gelaſſen
werden / ſo muͤſte man es ſo unter beyden ſo hohen
Stipulanten nicht auff eine Generoſitaͤt / oder ein⸗

ſeltige Explication ankommen laſſen / ſondern das

Werck vielmehr dergeſtalt faſſen / daß ein jedwe⸗
der von beyderſeits hohen Cantrahenten ex litera

ſelber wiſſen koͤnne / zu was derſelbe gebunden
ſey. Und gleich wie Ihro Kayſer⸗und Koͤnigl.
Majeſtaͤt alles ad literam exequiren zu laſſen /

entſchloſſen waͤren / alſo wuͤrde auch die Billigkeit
Ihro Koͤnigl. Majeſt . von Schweden dahin ver⸗

binden / daß dieſelbte ultra literam dieſes / was

fie ſelbſt beliebt und unterſchrieben / um ſo weniger
cxtendiren werden / da Ihro Kayſer⸗ und Koͤnigl.
Majeſtaͤt auff dero bewegliche Interceſſion bereits

in ſo vielen Palſibus in favorem derer Augſpurgtſ .
Confeſſions Verwandten / den Weſtphaͤltſchen
Frieden zu extendiren ſich bereden laſſen . Was
letztlich Ad

§. 11 . Wegen unterbliebener Sublcription des

Herrn Obriſten Hauptmanns erinnert worden /
reſolvirte die bekandte Landes⸗Obſervantz von ſich
ſelbſten / vermittelſt welcher nicht allein derley Un⸗
terſchrifft / des Herrn Obriſten Hauptmanns /
bey Publicir - und Intimirung derer Kayſer⸗und
Koͤnigl. allergnaͤdigſter Verordnung / niemahlen
pro requiſito eſſentiali gehalten worden / ſondern
es zeugen ſolches nuch die ausgefertigten und unter⸗

ſchiedlichen Patenten und Intimationes , daß in

ſolchen/ theils wegen Abweſenheit / thells wegen
Unpaͤßlichkelt / oder andern Urſachen gemeidten
Herrn Obriſten⸗Hauptmnanns / deſſen Unter⸗
ſchrifft unterlaſſen / und bloß allein dergleichen
Publicationes im Nahmen des Koͤnigl. Ober ,
Amts / als welches nebſt denſelben tanquam capite
unum corpus conſtituiret / unter der Unterſchrifft
des Herrn Ober⸗Amts⸗Cantzlers und des Secreta -

len ſich dergleichen Publicationes und Intimatio -

nes auff die allergnaͤdtgſteKayſer⸗und Koͤnigl. ei⸗

genhaͤndig unterſchriebene Reſolutiones und Ver⸗

ordnungen beziehen / ſo thun dieſelben darauſſer
einen gnugſamen vim & robur , einfolglich die

unveraͤnderliche Kraͤfften erhalten .
Nachdeme nun ſolchergeſtalt oͤffters allerhoͤchſt⸗

erwehnte Ihro Kayſer , und Koͤntgl. Maj . Ihrer
Selts nicht allein alles dasjenige beygetragen /
was der Oßnabruͤckiſch . Friedens ⸗Schluß nach

dem Buchſtaben der Alt⸗Ranſtaͤdtiſchen Conven -

tion inſt ſich bringet / ſondern alich durch gegen

P 3 waͤrtige
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Schwediſ . . 8
Replica - Vorſtellumg Kayſerl . Commiſſion nicht unbeant⸗
tion ſum/ wortet /ſondern verſetzte darauf / daß ſein Koͤntg

— —

welt mehrere Conceſſiones in favorem der Augſp .

Conf . Verwandten heraus gelaſſen / nebſt dieſen
auch / dte in denen quæſtionirten Fuͤrſtenthůͤmern
denen Augſp . Conf . Verwandten eingeraumete

Kirchen mit Pfarrern und Conſiſtorialien gleich ·
maͤßiger Religion nach jedem Ortes Beſchaffen⸗

heit mit naͤchſten verſehen zu laſſen / im Werck be⸗

griſſen ſeyn ; als haben Ihro Kayſer / und Koͤnigl.
Maj . das gaͤntzliche Vertrauen / es werde nicht

allein jedermaͤnntgl . dero zu Erfuͤllung deſſen / was

in offtgemeldter Alt ·Ranftaͤdtiſchen Convention

beliebet und pacilciret worden / geneigtes Gemuͤthe

verſpuͤhren / ſondern auch Ihro Koͤnigl. Majeſt.
von Schweden ſelbſten wahrnehmen / daß man

Dero Koͤnigl. Interceſſion vermittelſt obberuͤhrten
Erklaͤhrung / in vielen importanten Paſſibus die

Augſp . Conf . Verwandten in Schleſien cum effe⸗

ctu genleſſen zu laſſen / abſonderlich beobachtet ha⸗
be ; und es ſolchemnach hieruͤber eines abſonderli⸗
chen Executions - Receſſes deſtoweniger brauchen

werde / als in dieſem §. von Einrichtung derley

ſchrifftl . Executions - Receſſes keine Meldung ge⸗

ſchtehet / ſondern bloß reſpectu der vollziehenden

Execution die Gegenwart des Koͤnigl. Schwoediſ⸗
Miniſtri , nebſt Communication , was hierinn⸗

falls vollzogen worden / in terminis expreſſis : Per :

mittit , ut Miniſter Suecicus Executioni adſiſtat ,

ac eorum , quæhoc in negotio aguntur , Com -

municationem accipiat &c. (welches beydes biß an⸗

hero jederzeit geſchehen ) bedungen worden.
Gleich wie wir nun alles dieſes Ew . Excell . zu

verlangter Antwort hiermtt nicht bergen wollen /
beynebſt aber uns auch alles dasjenige / was mehr⸗

gemeldte Alt⸗Ranſtaͤdtiſche Convention mit ſich

bringet / durch vollziehende Execution in Richtig⸗
kelt zu bringen / ferner angelegen halten werden ;

alſo leben wir anbey des zuverſichtlichen Vertrau·

ens / dieſelben werden obangefuͤhrtes alles wohl

erwegen / mithindahin zu cooperiren / ſich be⸗

ſtens befleißigen / womit ohne Ditlicultaͤten und

Weitlaͤufftigkeiten alles zu vollkommener End⸗

ſchafft gelangen und ſolchergeſtalt die zwiſchen

Ihro Kayſer · und Koͤnigl. Maj . von Schweden

verneuerte Freundſchafft und gute Harmonie

nicht nur conſerviret / ſondern noch mehres empor

gebracht und ſtabiliret werden moͤge . Verhar⸗
rende /

Ew . Excellentz

Breßlan den roten SGehorſambſte Diener /
Jan . 1708 .

Hanß Anthon / Graf Schaffgotſch /
Chriſtoph Wilhelm / Graf Schaff⸗

gotſch/
Frantz Anthon / Graf Schlegenberg /
Frantz Albrecht Langtus von Kran

nichſtaͤdt.

Der Schwediſche Plenipotentiarius ließ dieſe

lich verſprochene Stattgebung auf Ihro Koͤn. M.
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wärtigeErkſcrung “ in Anſehung der eingewen . Sich Nichts ſuggeriren lieſſen/ das Rechtvor
deten Koͤntgl. Schwediſch. Intercelſion, ſich durch Schleſter Vorbitte zu thun nicht unfruchtbar / und mariſche

als eine leere Ceremonie haben / alles / vermoͤge Inhalt
Alt⸗Ranſtaͤdtiſcher Commiſſion , nach dem Weſt⸗
phaͤliſchen Frieden / ſo in Politicis als Eccleſiaſti -

cis , eingerichtet wiſſen wolte / da Lutheriſche Ge⸗
meinden in Schweidnitz / Jauer / Glogau denen

daſigen Cathol . Parochis keine Jura Stolæ zu zah⸗
len haͤtten/ die Freyheit Kinder / nach ſeiner Re⸗

ligion inforn iren zu laſſen / zugeſtanden / michin
well jeder Bauer einen Hauß⸗Præceptor nicht hal⸗
ten koͤnne / Dorff⸗Schulmeiſter in Ober⸗Schle⸗

ſien zu halten erlaubt ſeyn muͤſten ; die Veraͤuſſe⸗
rung pupillariſcher Guͤter ſey nur in Abſehen auf
Religions⸗Freyheit gemelnet / die Evangel . Kir⸗

chen Sachen ja am beſten vor Evangel . Conliſto -

rien / da man dergl . doch haben ſolte und koͤnte/
zuventiliren / da Kayſerl . Mʒaj . doch die Appel⸗
lation zukaͤme; Schweden wolte ſich in Kayſerl .
Politica nicht miſchen / doch ſey in vorigen Ver⸗

gleichen die Admiſſion derer Evangel . ſonderl . in

Evangel . Orten / ad Oflicia publica verſehen /
auch die Sache / quã Honores ſupremos , dlirch

Exempel beſtaͤttiget/ auch die Freyheit Religion
zu aͤndern allerdings zu geſtatten / ſonderl . Schwe⸗

diſcher Interceſſion den Effect angedelhen zu laſ⸗
ſen ; welches alles auf nachſtehende Weiſe vorge⸗

ſtellet wurde :

FFF
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P. P. Aus Eww. Excell. Antwort habe mit Ver / und un
gnuͤgen erſehen / welcher Geſtalt Ihro Kayſerl . ſtaͤndlich⸗
Maj . ꝛc .ꝛc. auf die / im Nahmen Koͤnigl. Schw. te
Maj . wegen Befoͤrderung der Execution gwiſchen ſtellunt ,
beyderſeits M. M. geſchloſſenen Convention , ge⸗

thane ausfuͤhrl . Vorſtellung / Ew . Excell . gemeſ⸗
ſenen Befehl ertheilet / mit ein und andern favo .

rablen Erklaͤrungen ſich gegen mich heraus zu

laſſen . Wie nun gar wohl daraus zu erkennen /
daß Ew . Excell. an der allergetreueſten Begleitung
ſolchen Negotii keine Dexteritaͤt erſparet ; alſo
werde ich auch nicht unterlaſſen / den ferneren
Succeſs , welchen Ihro Kayſerl . Maj . dieſet pa-
ciſcirten Execution hierdurch geben laſſen / Ihrer
Koͤnigl. Maj . auf das allerbeſte und ſchleunigſte

zu referiren .
Nachdem aber in denen Fuͤrſtenthuͤmern Ligniß/

Brleg / Wohlau / Muͤnſterberg und Oelß / wie

auch der Stadt Breßlau / mit welchen Eto . Excell .
den Anfang zu machen beliebet / noch unterſchied
liche Kirchen und Schulen / wie nicht weniger die
Conſiſtoria und Officia publica , ſamt was denen ·
ſelben allenthalben anhaͤngig/ denen Augſpurg .
ConfeßionsVerwandten relpectivs zu reſtituiren
und zu retabliren / ob wohl die von Ihro Kayſerl .
Majeſtaͤt in dem §. 10 . Conventionis unweiger /

beweglichſte Interceſſion fuͤr die uͤbrigen Augſp .
Confeßions⸗Verwandten / welche in dem Hertzog⸗
thum Ober / und Nieder ⸗Schleſien auſſer denen
Fuͤrſtenthuͤmern/ Lignitz / Brieg /

Wehlan/Muͤnſterberg / Oelß und der Stadt Breßlau /
ſich befinden / ſo vlel die nach dem Weſtphaͤllſchen
Frieden⸗Schluſſe ihnen weggenommene Kirchen
und Schulen betreſſend / annoch am allerwentg⸗
ſten zur Wuͤrcklichkeit kommen ; ſo ltbe ich den.

Hoch
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noch immer der Hoffnung / daß was die erſten fuͤnff
Fuͤrſtenthuͤmer und die Stadt Breßlan betrifft /
alles dasjentge / woruͤber Ew . Excell . Ihre Dubia

mir theils ſchrifftl. communiciret / theils die Exe⸗

cution zu continuiren / annoch angeſtanden / durch

die mit denen Hn . Hn . Deputirten ſolcher Fuͤrſten⸗
thuͤmer und der Stadt Breßlau angetrettene Cen-
ferentzlen / ſeine abhelffliche Maaße mit naͤchſten
bekommen ; die gantz uͤbergangene Koͤnigl. Inter⸗

vention aber einen vollkommenen und weit groͤſſe⸗
ren Eflect, als die itzige Declaration anzeiget / er⸗

langen / und ſolchemnach die gantze Sache in der

hoͤchſten Majeſtaͤten paciſcirten Friſt / zur voll⸗

kommenen Endſchafft und Richtigkeit gedeyen
werde .

Wie nun Ihro Koͤnigl. Maj. von Schweden

nicht vermeinen / daß ſelbte in derjenigen Ordre /
woraus ich mein Schretben vom 14 . Novemb⸗

verwichenen Jahres aufs genaueſte tranlumiret /
das allergeringſte einflieſſen laſſen / welches nicht

offenbarlich in der Convention wohl fundiret ſey/
und dahero um der ſo engen Zett willen / ihre letzte
Gemuͤths⸗Meynung mit ausfuͤhrlichen Kationen

ein ·fuͤr allemal mir zu erkennen gegeben ; ſo kan ich
den allergeringſten Umgang nicht nehmen / ſolche
Koͤnigl. Gedancken / welche Ihro Maj . nicht aus

der geringſten Obficht Ihres Particulir . Intereſſes ,
wie ſolches die gantze Welt erkennet / ſondern zu

bloſſer Erreichung Ihrer ſeufſzenden Glaubens⸗

Genoſſen vollkommenen Gewiſſens / Freyheit / und

Verhuͤtung derer kuͤnfftigen anderweitigen Be⸗

kraͤnekungen fuͤhren / Ew . Excell . nochmahlen zu
entdecken / und ſelbte dabey gantz inſtaͤndigſt zu bit⸗

ten / Dero hochguͤltige Sentiment dahin ferner

Principiis prætendirte mehrere Religions - Frey⸗
heit / Ihren Schleſiſchen Glaubens Genoſſen /

nicht fuͤr unbilliche Suggeſtiones und Extenſiones

der Alt⸗Ranſtaͤdtiſchen Convention , wozu ſie ſich
von elnigen Feinden oder unruhigen und turbulen⸗

mehrIhrer Maj . Koͤnigl. Gemuͤthe beſtaͤndig zu
trauen / daß Selbte keine andere Suggeſtiones in

oder bey ſichſtatt finden laſſen / als welche die von

mete Interceſſions -

haͤtteſten Gewiſſens⸗Zwang / jederzelt ſtimuliret

baben: Wie denn Ihro Koͤnigl. Maj . auch hin⸗
fuͤhro ſehr ſchmertzlich zu Gemüthe ſteigen wüͤrde/
wann bey Ihrer Kayſerl . Majeſtaͤt ein eintzlger
Menſch deswegen unſchuldiger Weiſe in den al⸗

lergeringſten Verdacht jemahls gezogen werden ſol⸗
te . So vlel nun die Sache ſelbſt betrifft / habe
auf obangeregten Special - Befehl Ihro Koͤnigl.
Maj . meines allergnaͤdigſtenHerrn / der Hoch⸗
anſehniichen Kayſerl . Comnülſion ich in meinem
Schreiben unter andern ausfüͤhrlichvorgeſtellet /
daß man in dieſem Negetio zwen unfehlbare Prin⸗

dieſem hochwichtigen Negotio jemahls gehabt /

lionen weltbekandte Schleſiſche Seuffzer uͤber den

Denckwürdiger Geſchichte.

nunmehr ſehr zu End eilenden / von beyden aller⸗

hochgeneigt einzurichten / daß Ihro Kayſ . Maj .
dieſe von meinem allergnaͤdigſten Herrn ex Mani⸗

ſeſtis Pacis Weſtphal . &c Dacti Alt - Ranſtadienſis

ſolle .

ten Leuten verleiten laſſen koͤnnen / halten ; viel⸗

Sie verſichert / daß wenn nur einmahl denen Aug.
Conf . Verwandten in Schleſien ihre Gewiſſens⸗

von Schweden niemalen zwiſchen dem / was Ihro
Ihren glorwuͤrdigſten Vorfahren thnen angeſtam⸗

Obligation Ihrer Koͤnigl. in Politicisangienge / ſich einzumiſchen verlangen
Maj . ſelbſt ins Hertze gegeben / und ſo viel Mil⸗ wuͤrde.
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cipia zu agnoſciren / nemlich das Ioſtrumentum

Pacis WMeſtphalicæund Conventionis Alt - Ranſta -

dienſis . Dieſes letztere Inſtrumentum hat das

erſte nirgends reſtringiret / vielmehr deſſen genui⸗
num ſenſum uͤberall erlaͤutert / und noch etliche

Capita per novum pactum jenem angefuͤget.
Wann nunm alſo in dem pr . Articuli primi ſtehet :

Quæ contra genuinum Pacificationis Weſtphal .
ſenſum innovata reperiuntur , ſequentibus modis

corrigi debere , ſo iſt wohl nimmermehr daraus

zu ſchlteſſen / daß dieſe Worte : lequentibus mo -

dis , ſo viel andeuten ſollen / daß der Weſtphaͤl .
Friede in denen uͤbrigen Stuͤcken / welchein der

Alt ⸗Ranfſtaͤdtiſchen Convention nicht expreſſe
wiederholet und damit gleichſam erneuert worden /
ſeine Verduͤndlichkeit oder Krafft verlohren / und

demnach Ihro Kayſerl . Maj daraus wetter keine
Obligation zu agnoſciren haͤtte/ als die Altran⸗

ſtaͤdtiſche Convention per ſequentes modos h. e.

Articuli primi Principium , & undecim illius Pa -

ragraphos mehr allerhoͤchſte Kayſerl . Maj . an⸗

weiſe / ſondern es iſt wohl auſſer allen Zwelffel/
daß der Weſtphaͤl . Frtede ſeine abſonderliche ewi⸗

ge Verbuͤndlichkeit habe / und eines neuen Pacti

nicht beduͤrfftig geweſen . Da nun dieſer Irtede
in dem Art . V. S. 38 . vorhin ſchon deutlich im

Munde fuͤhret: Quod Sileſiæ Principes Auguſta -
næ Confeſſionis addicti , Duces ſcilicet in Brieg ,
Ligniza , Münſterberg & Oels , itemq ; civitas

Wratislavienſis , in libero ſuorum NB . ante bel -

lum obtentorum Jurium & Privilegiorum „ wel⸗
ches das eine Membrum iſt / und denn das an⸗

dere : Nec non Auguſtanæ Confeſi . Exercitio, ma -

nuteneri debeant , ſo wird alles dasjenige daraus

gantz reine flieſſen / was ich ad hunc g. in meinem

Schreiben weitlaͤufftiger angeſuͤhret : Inſonder⸗
heit / daß der Rudolphiniſche Majeſtaͤts Brief
darinnen aufs allerdeutlichſte beſtaͤttiget worden /
worinnen unter andern klar enthalten iſt: Daß
kein Augſp . Confeſſ . Verwandter bloß und allein
der Reltgion halber ab Officiis removiret werden

Mit dieſem allen ſtreitet im geringſten
nicht / was von denen Koͤnigl. Schwediſchen
Herren Commiſſariis angefuͤhret wird / ob haͤtten

Freyheit zugelaſſen werde / Ihro Koͤnigl. Majeſt .

Kayſer⸗und Koͤntgl . Maj. und Dero Unterthanen

Dann Ihro Koͤnigl. Maj . von Schwe⸗
den beſchelden ſich billich / daß Sie nicht beſugt
ſind / Ihro Kayſerl . Maj . in die Reglerung ihrer
Kayſ . Erb ·Sanden einen Eingriff zu thun / oder

darinnen inſonderheitvorzuſchreiben / welche Per⸗
ſonen und Obrigkeiten Sie ihren Fuͤrſtenthuͤmern
vorſetzen ſollen / ſondern es uͤberlaſſen Ihr . Kayſ .
Maj . Ihro Koͤnigl. Maj . von Schweden daſſelbe
vollkommentlich / ob Sie gleich denen Augſpurg .
Confeßtons ⸗Verwandten paciſciret : Quod ab

Otficiis publicis , quatenus ad ea idonei fuerint ,

Religionis causã arceri non debeant . Allermaſ⸗

ſen man mit dieſem Pacto die KReformation der Re⸗

ligion ſo wohl von denen Kayſerl . Ofſicianten und

838 Obrig
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179 % Sbrigkeiten / als denen unbeambten Unterthanen
abwenden wollen / damtt dteſe ihrer Aembter we⸗

gen nicht in dereriorem conditionem , als die ge⸗

ringſten Buͤrger und Bauren geſetzet werden / oder

gar eine Aenlichkeit mit denen tolerirten Juden
bekommen moͤchten : Indem nun auch das Jus
reformandi in genere ad politicum Regimen un⸗

ſtreitig gehoͤret / und eine Virtus oder Facultas Ma -

jeſtatis iſt ; welcher der ſumus Princeps quoad Ex -

ercitium per Pactum ſeinen danden und Untertha⸗
nen zum beſten/ und Conlolation ihrer Gewiſſen /
ſich wohl begeben koͤnnen/ inmaſſen Ihro Kayſerl .

Majeſt . ſich deſſelben im . 8. Conventionis quoad
univerſam Sileſiam aus bloſſer Kayſerl . Clemenz

vollkommentlich begeben haben ; ſo wird doch dem

Kayſerl . Regimini politico dadurch der geringſte
Eingriff von Schwediſcher Seiten nicht gethan/
ſondern bloß angezetget / daß dieſe Sicherheit fuͤr
die Reformation , ſo wohl die Magiſtraten als Un⸗
tergebene / welche beyderſeits in dem gemeinen Ge⸗

nere der Kayſerl . treugehorſamſten Unterthanen

zuſammen kommen / ohne Unterſchied angehe / &

nemo adeò Auguſtanæ Confeſſionis cauſa ab

officio publico arceri debeat . Dann es muß ja

Ihrer Nayſerl . Majeſt . treugehorſamſten Vaſal⸗
len und Unterthanen Evangeliſcher Rellgion in

der Seele ſchmertzen / und bey denen andern Po⸗
tentien gleicher Confeſſion ein hertzliches Mitlen /
den erwecken / wann dieſe Evangeliſche Kayſerl .
Vaſallen / ob ſie gleich aus denen groͤſſeſten Haͤu⸗

ſern und beſten Familien ihres Vatterlandes geboh⸗
ren / und dabey die beſten Meriten von der Welt

haben / ſo wohl die dandes Onera und Kayſerl .
Contribuenda in ungleich hoͤherem Quanto , als

die Catholiſchen / auff das aller willlgſte tragen /
dennoch in dem Kayſerl . allergnaͤdigſten Vertrau⸗

en / und der juſtitia diſtributiva , ratione Præmio -

rum & Emolumentorum , ſo gar ſehr von denen

Catholiſ . diſtingiret werden . Welche inlignis
Reformationisſpecies , wie ich ſie hoffentlich nicht

unbillich in meinem Schreiben genannt / allerdings
ad libertatem Religionis Auguſtanæ maxime re -

ſtrictam & perturbatam keinesweges aber ad Po -

liticum Regimen præſuppoſitis pactis hiſce con -

trariis absque limitatione ſuperius deducta zu

referiren .

Ad 5. 2. Iſt abermahl ohne Acceſſion der Alt⸗

Ranſtaͤdtiſchen Convention in dem bloſſen §. 40 .

Inſtrumenti Paeis Weſtphalicæ gaut deutlich zu

befinden / daß die drey Kirchen prope Mernia

Civiratis Schweidniz , Jauer & Glogau , mit

dem Onere , oder der Condition exſolvendi ta -

am Stoli Parochis illorum locorum Catholicis ,

aut præſentandi Miniſtros Magiſtratui ſeculari ,

nicht beleget / oder alſo auffzubauen pacitciret
worden / inmaſſen ihnen auch Anfangs ſolche zu

entrichten nicht angemuthet / ſondern eine ziemliche

Zeit die ex Pace Weſtphalica acquirirte Freyheit
gelaſſen worden . Ob nun gleich hiernechſt auff
dleſer Parochorum intereſſirte Preces Ihro Kay⸗

ſerl . Majeſt . Ihre treugehorſamſte Unterthanen

Augſp urgiſ . Confeſſ . mit Entrichtung ſolcher Tara

Stolæ zeithero en clementiſſima Conniventia be -

ſchweren laſſen / ſo koͤnnen doch dieſe Parochi dar⸗

Beſchreidung Kayſerl .Hofu . Erblands⸗Geſch .

aus keine Obſervanz wider den Weſtphaͤliſchen
FIrieden⸗Schluß / und Ihro Kayſerl . Majeſt .
Eoangeliſ . Unterthanen etabiliren / oder auff eine

Introduction bey Aufferbauung dieſer Kirchen ſich
berufſen / indem ſie dieſe Introduction von Ihro
Kayſerl . Majeſt . wider den Inhalt des Weſtphaͤ⸗

69
55 Friedens zu erbitten / nicht befugt gewe⸗

en.
Noch weniger wird ihnen hierinnen die Alt ,

Ranſtaͤdtiſche Convention zu ſtatten kommen /
welche ſich nirgends auff dergleichen contra mani⸗

feſtiſſimum & genuinum Senſum Pacis Weſt -

phalicæ gerichtete Obſervantien gruͤndet/ ſondern
vielmehr deſſen genuinum ſenſum uͤberall fuͤr Au⸗

gen leget/ wie nicht weniger mit unerbethenen und

paciſcirten GnadenBezeugungen gegen die Kay⸗
ſerl . treugehorſamſte Schleſiſche Vaſallen Ihro
Kayſerl . Majeſt . Landesvaͤtterliches Hertze in vie⸗

len Stuͤcken gewonnen ; wie denn auch / was die

Præſentation der Miniſtrorum Eccleſiæ fuͤr die

Koͤnigl. Weltliche Aemter betrifft / die Introdu -

ction derſelben bey Aufferbauung dleſer Kirchen
ſilentibus de hoc Pacis Weſtphalicæ tabulis ,
aber wenig pro norma zu achten / ſondern da per
Conventionem Alt - Ranſtadienſem die Evange -
liſche Conſiſtoria wiederum in ihre alte Verfaſſung
geſetzet werden / dadurch die ſchoͤnſte Gelegenhelt
ſich vielmehr eroͤffnen wird / die Beſtellung der

Evangeliſchen Parochorum ,nec non Miniſtrorum

Eccleſiæ & Scholarum ſecundum Canones in

Auguſtanaà Religione receptos zu reaſſumiren /
wie unten bey dem 5. 7. anderweit wird erinnert

werden . Indeſſen werde ich Ihrer Koͤntgl. Maj .
von Schweden / meinem allergnaͤdigſtenHerrn /
unterthaͤnigſt anruͤhmen / daß durch Eu . Excel⸗
lencien genereuſe Bemuͤhung / Ihro Kayſerl .
Majeſt . ſich allergnaͤdigſt declariret / den Ew .

Excell . in meinem Schreiben vorgeſtelleten Paſſum

genuini ſenſus Pacis Weſtphalicæ wegen der

Thuͤrme / des Glocken ⸗Klanges zum Gottesdienſte
und Begraͤbnuſſen / des Evangeliſ . oͤfſentlichen
Leichen · Conducts , der Perpetuitaͤt / Reparation
und Erwelterung dieſer Kirchen und Schulen /

wie nicht weniger Verwandelung derſelben in ſtei⸗
nerne Gebaͤude / jedoch daß ſelbige auff ſolchen
Fall einen Canonen⸗Schuß von denen Staͤdten

entfernet werden moͤgen / denen Augſpurgiſchen

Ib Verwandten allergnaͤdigſt zu accor⸗

ren .

Ad 5. 3. Werden Ew . Excellencten ſich noch

ferner erinnern zu laſſen hochgeneigt geruhen /
daß Ihro Koͤnigl. Majeſt . von Schweden darin⸗

nen contra ſenſum Sonventionis das allerwenig·
ſte zu begehren / ſondern nur bloß den gemeinen

Buͤrger ⸗und Bauersmann des Eflectus dleſes
Pacti gemeſſen zu laſſen / allerbilltgſt gemiynet ſey.
Dann Ihro Koͤnigl. Majeſt . geben zu / daß an

denen Orthen / ubi publicus Auguſtanæ Religio -
nis uſus hacteuus interdictus eſt , ſo wohl der

Cultus divinus cum inquilinis entweder zu Hau⸗
ſe privatim oder in vicino Territorio publice ge -

ſchehen / und gleicher Weiſe die Iatormation der

Kinder exteris Religionis Auguſtanæ Scholis ,

aut privatis domi Præceptoribus uͤberlaſſen wer⸗
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deñ mũſſe . Dieſes hat auch ſetne vollige Richtig⸗

keit bey denen von Adel auff dem Lande und Buͤr
gern in denen Staͤdten / welche das Vermoͤgen

haben/ thre Kinder auſſer dandes zuſchicken / oder

denenſelben einen privat · Præceptorem zu halten .

Dieweil aber die gemeinen armen Buͤrger in de⸗

nen Staͤdten und die Bauren auff dem Lande in⸗

geſambt / welche in den Stand ihres Vermoͤgens

zukommen / niemahlen Hoffnung haben / daß ſie

ſolche Privat Præceptores in ihren Haͤuſern halten /
oder ihre Kinder auſſer Landes ſchicken koͤnten /
und demnach / ob ſie ſchon gleiches Recht mit denen

von Adel und vermoͤgenden unadelichen Perſonen

haͤtten / dennoch bloß um ihrer Armnuth willen ent⸗

weder ohne Education und Information ihrer

Kinder bleiben /oder bey denen Catholiſchen

Schulmeiſtern ſich mit beyden verſorgen laſſen

muͤſſen: Hergegen dieſe von denen letzten in eo -

dem hoc h. per verba : Nemo Auguſtanæ Con -

feſſionis cogetur Scholas Catholicorum frequen -
tare befreyet / zu dem erſten aber / nur gedachter

maſſen / unſtreitig beſugt ſind . Alſo wird dar⸗

aus nothwendig folgen / daß durch Schulhalter
oder Schulmetſter der Sache entweder geraͤthen/

oder diteſe arme Leuthe der bloſſen Armuth wegen

verwildern / alſo des Effectus dieſes Beneficii un⸗

faͤhig bleiben muͤſſen; welches durch ein derzleichen
Pactum publicum wiſſentlich zu verhaͤngen / eben

ſo vlel zu ſeyn ſcheinet / als die Verantwortung

ſelber auff ſich zu laden . Hlerzu kommt / daß ein

ſolcher Schulhalter in ſenſu communi nichts we⸗

niger / als ein Publicus Præceptor ſey/ inmaſſen

die Schul Collegen inoͤffentlichen Schulen alleine

dafuͤr zu halten / ſondern bloß ein Privatus , wel⸗

cher mit Schulhalten und Inkormiren im Chri⸗

Denckwuͤrdiger Geſch ichte .
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Miniſterialium , velut Copulationis , Baptiſatio-
nis , Funeralium , Communionis Sacræ cauſa

ad loca vicina intra vel extra Sileſiam , ubi

guſtana Religio viget ,ſe conferre , ſolutis Parocho

Ioci iis , quæ ex veteri uſu debentur .

Wegen der Regulir - und Einrichtung einer

neuen billigen Taxæ Stolæ fuͤr die Catholiſcheund

Evangeliſche Pfarrern / habe zu Ew . Excell . ich

ſchon das Vertrauen / daß ſelbige ſo wohl der

Billichkeit nach eingerichtet / als die Kayſerl . Ra⸗

tification darauff ſo dann erfolgen werde ; und

leibe hiernechſt ferner zum hoͤchſten verbunden /
daß Ew . Excellenelen die concedirte Verſchonung
der Augſpurgiſ . Confeſſtons⸗Verwandten mit allen

Catholiſchen Actibus und Ceremonien / welche

bey der Evangeliſchen Religion nicht gebraͤuchlich
ſind / wenn ſie dasjenige erleget / was ſie lecun -

dum taxam Stolæ zu entrichten ſchuldig ſeyn wer⸗

den / gůtigſt ausgewuͤrcket haben .
Dann wird mir hoffentlich auch erlaubek ſeyn /

aus dem unberuͤhrten Daſſa der Redintegration
derer jurium Parochialium , quoad Salaria &

Emolumenta pecuniaria Parochorum utriusque
Religionis die allergnaͤdigſteKayſerl . Annuirung
zu præſumiren . Was aber die Fundationes und

Stifftungen zu Pfteg und Erhaltung derer Aug⸗

ſpurziſchen ConfeſſlonsVerwandten Kirchen /
Schulen / Studien und Armen betrifft / wenn

Ihro Kayſerl . Majeſt . das wohlgegruͤndete Ptin⸗

cCipium , daß ſolche Catholtſchen Subjectis unbll⸗

liger Weiſe zugeeignet werden / zu admittiren ge⸗
ruhen ; ſo werde ich in factis , daferne darinnen

ſtenthum / Rechnen und Schreiben armen Eltern

dienet .
Wie nun nach denen natuͤrlichen und Voͤlcker⸗

Rechten / alle Pacta cum Eftectu unfehlbar zu

verſtehen / und dieſes oder jenes Jus oder Beſuͤg⸗
nuß niemanden hilfft / wenn er zum Eflect nicht

gelangen kan : hergegen erbarmenswuͤrdig und

hoͤchſtunverantwortlich waͤe / wenn ſo vlel arme

Kinder / wie das unvernuͤnfftige Viehe und das

Holtz im Walde auffwachſen ſolten ; als habe ich

nicht den geringſten Zwelffel / wann Ew . Excellen⸗
cien ſolches alles bey ſich wohl erwegen / und Ihro
Kayſerl. Majeſtaͤt beduͤrffenden Falls / von dieſer
raiſonablen Koͤnigl. Intention fernere Vorſtellung
thun / mithin der Sulpicion , als wenn Ihro Koͤ⸗

kraͤfftig benehmen werden / daß Ihro Kayſerl .
Majeſtaͤt nicht ſolten in obige billige Schrancken

ihren armen treugehorſamſten Unterthanen zu un⸗

ſchaͤtzbarer Gnade allergnaͤdigſt condeſcendiren .

So werden auch Ihro Kayſerl . Majeſtaͤt ſich eben

wenig mißfallen laſſen / dero allermildeſte Con -

ceſſion wegen Reichung des Heil . Abendmahls
bey Beſuchung der Evangeliſchen Krancken und

Sterbenden / auff die Pfarren extra Sileſiam in

locis vicinis allergnaͤdigſt zu extendiren / well de⸗

nen Geſunden ex eodem hoc Paragrapho unſtrei⸗
tig erlaubet iſt / negotiorum horum vel actuum

Theatri Europæi XVIII . Theil .

andere erhebliche Umſtaͤnde ſich finden ſolten / alle
Intormation und Remonſtration mit ſchuldigſtem
Reſpect allerdings annehmen und derſelben gewaͤr⸗
tig ſeyn . Wie dann auch

Was Ew . Excellencten ad 8. F. wegen der Bo⸗
norum Pupillarium ex jure Commulii erinnert /

billich und loͤblich iſt / daß Ihro Kayſerl . Maſeſt
uͤber dergleichen Sanctiones , welche allerdings de⸗
nen Pupillen in genere zum Beſten gereichen/
halten laſſon. Man hat aber an Koͤnigl . Schtwe⸗
diſcher Seiten in dieſem §, bloß auff die Rillgton
das Abſehen gerichtet / daß intuitu derſelben die

Eoangeliſchen Pupillen nirgends deterioris con -
ditionis als die Catholiſchen ſeyn / und conſideri -

nigl . Majeſt . dieſe und andere Paſſus ultta limites

Conventionis zu extendiren gemeynet waͤren /

ret werden moͤchten / und verfiehet man ſich nicht

weniger/ daß die Freyhtit / auſſer Landes ſich zu
verheurathen / denen Evangeliſchen Jungfrauen
ſo wenig als den Wittwen werde verwehretſeyn.

Bey dein 8. 6. iſt nichts uͤbrig/ als fuͤr die Kay⸗
ſerl . Admiſſion des Koͤnigl. Schwebeſchen Moniti
den gezteinenſten Danck abzuſtatten .

Bey dem h. 7 . aber geruhen Erwv. Ercell . ſich
noch weiter wohlmeynend / und mit guten Gruͤn⸗

den
vorſtellen zu laſſen / daß in der Alt⸗Ranſtaͤdtt

ſchen Sonvention dieſe ausdruͤckliche Alternatiya
zu befinden : Cauſæ matrimoniales , aliæ que
ad Religionem ſpectantes , Conſiſtorio Cathok -
co vel non ſubjicientur , aut ſecundum Canones

in Auguſtana Keligione receptos judicabuntur .
Indem man das zulaͤnglichſte Mittel ſolches zu be⸗

werckſtelligen im Lande / und aus dieſer Conven.
tion es zu gebrauchen / die unſtrettige Wahl hat ;

2 egegen
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hergegen die Cathol . Conſiſtoria nach der EHypo⸗

chefi threr Religion ohne Verletzung ihrer Ge⸗

wiſſen nach denen Canonibus in Auguſtana Reli -

receptis , dle Cauſas Matrimoniales und

Eccleſiaſticas unmoͤglich tractiren amn allerwe⸗
nigſten aber die Appellationes von denſelben / mit

Ubergehung des Paͤbſtl. Nuncit , an die Kayſerl .

Maj . erwachſen laſſen koͤnnen ; als ſolte ich da⸗

fuͤr halten / daß bey denen Umſtaͤnden der Alt⸗

Ranſtaͤdtiſchen Convention , die hoͤhere Cathol .
Geiſtlichkeit lleber davon abſtrahiren / als Ihro

Kayſerl . Maj . weiter anmuthen werde / auf dieſem

Endſchluß zu verharren . Ja es wuͤrde den aller⸗

groͤſten Ruheſtand im Lande erbauen / wenn dieſe
Diffidentien dadurch auf einmal gehoben werden

moͤchten.
Wie nun ſolchergeſtalt der Kayſerl . Maj . als

ſummo Principi , das ſupremum Arbitriunn uͤber

die Actiones der Evangel. Conliſtorien per reler -

vatam merito Appellationem unbekraͤncket ver⸗

bleibet / und Sie ſich in der Convention aus ei⸗

nem recht Landes · vaͤtterlichen Semůthe gegen Ihre
Evangel . Unterthanen erklaͤret / daß Sie mehr⸗
gedachter maſſen thre Cauſas Matrimoniales &

alias ad Religionem ſpectantes , nach denen Prin⸗

cipiis Auguſtanis einrichten laſſen wolten / dte

Principes Auguſtanæ Religionis aber das thnen

zugleich mit zuſtehende Jus Epiſcopale durch ihre
Conſiſtoria und Senatus Eccleſiaſticos exerciren ;

ſo habe ich keinen Zweiffel / es werden ſich Ihro
Kayſerl . Mʒajeſt. nach Veranlaſſung ſolchen Kayſ .

Verſprechens / geſallen laſſen / daß alle Pfarrer /
Kirchen⸗und Schul⸗Diener mit denen Ihrigen /
nicht allein thre erſte Inſtantz bey dieſen Conliſto⸗

rüis haben duͤrffen/ ſondern auch/ lalvis Juribus
Patronatus , die Præſentation derer Electorum &

Vocatorum zum Examine und zur Ordination ,

hiernaͤchſt die Confirmation ſelbſt / und die Inve⸗
ftitur , alles ad flum Canonum in Auguſtana
Religione Receptorum , bey und von denenſel⸗

ben geſchehen und verordnet werden tnoͤge . In⸗

deſſen erkenne ich abermahl mit der groͤſſeſten Ve⸗

neration , was bey Ihro Kayſ . Maj . Ihro Excell .

ratione Pactorum inter Conjuges diverſæ Reli -

gionis , wegen Education der Kinder in dieſer

oder jener Reltglon / ſo wohl derer Copulationen
halber / guͤtigſt ausgebracht haben .

Quoad 6. 9. habe ich oben ad §. 1 . von wegen

Ihrer Koͤnigl. Majeſt . von Schweden / meines

allergnaͤdigſten Herrn bereits ausdruͤcklich conte⸗

ſtiret / daß Selbte Sich nie in die Gedancken kom⸗

men laſſen / in das Politicum Ihrer Kayſerl . M .

Landes⸗Fuͤrſtl. Regierung des Hertzogthums Ober⸗

und Nieder⸗Schleſten ſich im geringſten einzumi⸗

ſchen / oder der Kayſerl . Maj . die Haͤnde darin⸗

nen zu binden / noch weniger Derſelben etwas vor⸗

zuſchreiben / inmaſſen alle dieſe ſelbſt eruirte harte

Folgerungen aus denjenigen Vorſtellungen / wel⸗

che nomine & mandato Regiæ Majeſtatis Sueciæ

ſecundum Pacis Weſtphalicæ & Conventionis

Alt - Ranſtadienſis tabulas ich mit vollkommener

Beobachtung Ihro Kayſerl . Maj . allerhoͤchſten
Majeſtaͤtiſchen und Landes⸗Fuͤrſtl. Rechte / in

meinem Schreiben gethan / hoffentlich nicht flieſ⸗

Beſchreibung
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ſen werden . Dann wie ich bereus mu gnugzla⸗

men Gruͤnden erwieſen / daß die kemotio Augu⸗
ſtanæ Confeſſioni addictorum ab Officiis publi -
cis eine inſignis Reformationis Species , und alſo

allerdings zu der Keligions -· Convention gehoͤrtg/
auch dannenhers derfelben mit einverleibet ſeyz

alſo iſt aus dem Iuſtrumento Pacis Wieſtphalicæ
§. Sileſiæ autem Principes &c8 . verbis :In Jura &Pri -
vilegia ante bellum obtenta , klar / daß darinnen

inſonderheit der vor der Boͤhmiſchen Unruhe er⸗

langte Rudolphiniſche Majeſtaͤts⸗Brief / denen

fuͤnff Fuͤrſtenthuͤmern und der Stadt Breßlan /
auf das buͤndigſte bekraͤfftiget worden / dieſer aber

fuͤhret ausdruͤcklich im Munde / daß auch die in

offentlichen Aembtern ſitzende / ſich deswegen kei⸗

ner Reformation und Remotion zu beſorgen ha⸗
ben ſollen .

Weil nun dem zuwider dennoch die Kayſerl .
Officia und Staͤdtiſche Magiſtratus uͤberall mit

Cathol . Subjectisbeſetzet / und die Augſpug . Conf .
Verwandten dabey als inhabiles tractiret / die

Land⸗Chargen aber bloß und allein propter defe⸗

cum derer angeſeſſenen Catholicorum zeithero

zwar noch geduldet / jedoch ſo viel moͤglich nach

und nach vermindert / ad Conventus Sileſiæ publi -
cos aber gar nicht admittiret worden; ſo iſt ja dar⸗

aus unfehlbar zu erkennen / daß Ihro Kayſerl .

Maj gar nicht geneigt ſey / den en Evangel . Un⸗

terthanen Obrigkeiten von ihrer Rellgion zu ge⸗

ſtatten / ſondern unter denen Cathol. Magifſtrate
ewige Untergebene bleiben zu laſſen . Wie nun

aber dieſe neue Verfaſſung wider die Jura & Pri -

vilegia derer Fuͤrſtenthuͤmer Lignit / Brleg / Woh⸗
lau und Muͤnſterberg ante bellum obtenta , nah⸗
mentlich den Rudolphiniſchen MajeſtaͤtsYrlef /
nec non Auguſtanæ Religionis Exercitium , hier -

naͤchſt auch den §. 9 . Conventionis Alt Ranſtadi -

enlis , vermoͤge welcher ſie von denen Ollicüs

publicis nicht abgehalten werden ſollen/ laͤuffet;

alſo hoffe ich auch / daß dieſes Monitum ohne
Grund in meinem Schreiben nicht an / und aus /
gefuͤhret / oder ſo angezogen worden / daß man

daraus ſchlieſſen koͤnne / ob wolte man Schwediſ .
Seiten Ihro Kayſer . Maj . hierunter zu nahe tret⸗

ten / oder in das oliticum⸗ Regimen einen Ein⸗

griff thun . Ihro Koͤnlgl. Maj . ſuchen ſuͤr Dero

Glaubens⸗Genoſſen mehr nicht / als daß ihnen der

§. 9. Conventionis in Efſectu & in genere , mit

Auffhebung aller Inhabilitaͤt / ſo NB . aus der Re⸗

ligion herruͤhret / angedeyen moͤge. Dann die

Worte : Ab Officiis publicis non atceantur ſind

general , muͤſſen alſo auchNB . von allen Officiis

publicis in genere und nicht allein von denen Land⸗

Chargen verſtanden / woie nicht wenlger ihres
wuͤrcklichen Effectus uͤberall theilhaffthg werden .

Das uͤbrige extra Conſiderationem Religionis
Auguſtanæ , quando hujus Confeſſores ab his

Ofliciis non amplius areentur , als ad Politicum

ſo dann gehoͤrig/ bleibet Ihro Kayſerl . Majeſt .

von Ihr . Koͤntgl. Majeſtaͤt von Schweden jeder⸗

zelt unbeirret und unbeſchrencket / und koͤnnen ſich

die Landes⸗Fuͤrſtl . Jura und der ungebundene Wil⸗

le Ihro Kayſerl . Majeſtaͤt in Erwaͤhlund Beſtel⸗

lung derer Subjectorum ratione Politici Regimi -
DiS

—
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nis vollkommen exleriren . Iſt und bleibet ſolchem ·
nach dieſer Paſſus Officiorum Publicorum in bey⸗
den Inſtrumentis offenbarlich fundiret . In dem

Wieſtphalico in 5. Sileſiæ Principes &c . obbedeu -

teter maſſen ; in dem Alt · Ranſtadienſi , in hoc

6§. 9 . als darinnen aller Unterſchied und alle Inha⸗
bilitaͤt der Kayſerl . Schleſiſchen Vaſallen und

Unterthanen / quoad omnia Officia publica Si -

leſiacaaufgehoben worden . Der Numerus und

die Proportion der Officiorum in denen uͤbrigen
Fuͤrſtenthuͤmern iſt Ihro Kayſerl . Majeſtaͤt kei⸗
nesweges fuͤrgeſchrieben / ſondern bloß ex conſi⸗

milibus Principiis & Exemplis , ohne Maßgebung
vorgeſchlagen / und dabey nicht mehr als der præ⸗
ſentiſſimus Effectus Pactorum begehret / Ihro
Kayſerl. Maj aber auch einem andern an die Hand
zu geben uͤberlaſſen worden . Man hat die mehr⸗
angefuͤhrte richtige Regul / quod omnia Pacta

cum effectu ſint intelligenda in genere , und das

Conyentum tempus , intra quod illum habere

debeanr , in ſpecie zum Fundament geſetzet.
Wann nun der bisherige maͤßige und noch dar⸗

zu ſehr eingeſchreckte Zuſtand der dand⸗Chargen
zur Execution ſolcher Convention genug ſeyn ſol⸗
te / wuͤrde wohl derſelben hierin ein ſchlechtes Ge⸗

nuͤgen geſchehen. Es verſehen ſich alſo zu Ihrer
Kayferl . Majeſtaͤt Kquanimitaͤt Ihro Koͤntgl.
Majeſtaͤt von Schweden gaͤntzlich / daß Ihro
Kayſerl . Majeſt . dero EvangeliſcheUnterthanen /

ſecundum juſtitiam diſtributivam nicht allein in

denen Oneribus , ſondern auch COommodis denen

Catholiſchen gleich tractiren / dieſelbe von denen

Aemtern / ſo ſie bishero bekleidet / ex ſola ratione

Religionis nicht arciren / verſtoſſen / oder in denen⸗

ſelben Catholtſche Subjecta , nach Abſterben der

Evangeliſchen zu threr ungemeinen Disconſola -

tion ſurrogiren / vielmehr des Effects der Alt⸗Ran⸗

ſtaͤdtiſchen Conyention bey der itzigen Execution

wuͤrcklich faͤhig machen werden .

Wie nun die Succeſſio in Ducatibus Liegni -

Denckwürdiger Geſchichte .

cenſi , Brigenſi , Wolavienſi & Münſterbergenſi,
ſalvis Juribus & Privilegiis ex Inſtrumento Pacis

Weſtphalicæ ipſis quæſitis & ſuperius deductis

geſchehen kan ; Alſo wird durch Erhaltung ſolcher

Privilegirten Verfaſſung / ſo viel die Religion de⸗

ten Officianten und Obrigkeiten betrifft / Ihro

Kayſerl . Majeſt. Landes⸗Fuͤrſtl. hoͤchſtemArbitrio

ſo wenig / als durch Erhaltung und Beſchuͤtzung
des Evangel. Gottesdienſtes in dero allerhoͤchſten
Regierung das geringſte Ziel geſetzt.

Was aber die Honores ſupremos anbelangt /
iſt aus der EHiſtoria Sileſiæ zu erſehen / daß in vori⸗

gen Zeiten / auch nach der Retormation Lutheri ,
die Catholiſche Religion kein necelſarium requi⸗
litum dieſer Honorum ſupremorum geweſen/

vlelmehr unterſchiedene Evangeliſche eingebohrne
Weltliche Fuͤrſten ſo wohl die Obriſte Haupt⸗
mannſchafft ruͤhmlich bekleidet / als auch die Koͤ⸗
nigl . Raͤthe / wann gleich auch die Biſchoͤffe dieſes
hohe Ambt verwaltet haben / aus denen Evangeli⸗
ſchen und der Augſpurgiſchen Oontelſion zuge⸗
thanen Subjectis genommen worden . Dieweil

aber ſelt A0 . 1664. · Niemand von dieſer Conleſ⸗
Hon mehr darzu gelanget / hergegen in der Alt⸗

Iheatri Europæi XVIII . Theil .
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Ranſtadtiſchen Convention ausdruͤcklich paci⸗
ſciret worden : Quod arceri ab his ofliciis publi -

cis non debeant ; So werden die Koͤnigl. Schwe⸗

diſchen Argumenta , ſo ich in dem Schreiben pro
admiſſione Auguſtanæ Religioni addictorum ad

omnia Officia publica angefuͤhret / dem genuino
Senſui Tabularum Weſtphalicarum & Alt - Ran -

ſtadienſium hoffentlich uͤberall conform ſeyn.
Uberdiß wuͤrde denen Augſpurg . Conkels .

Verwandten / inſonderheit denen fuͤnff Fuͤrſten⸗
thuͤmern und der Stadt Breßlau / ja auch denen

uͤbrigen/ welche desjenigen nie uͤberfuͤhret / weſſen
ſie im Prageriſchen Recels beſchuldiget / und dem⸗

nach von denen Proteſtirenden Potenzien bey der

Weſtphaͤliſchen Friedens ⸗Handlung deswegen

am allermeinſten verbethen worden / viel zu nahe
und wehe geſchehen / wenn der von ihnen titulo

oneroſo redlich erworbene Rudolphiniſche Ma⸗

jeſtaͤtBrieff contra claram literam 6. Sileſiæ

Principes &cC . in den fuͤnff Fuͤrſtenthuͤmern und

der Stadt Breßlau / wie nicht weniger inauditis

inculpatis , in denen uͤbrigen / wider das Kayſerl.
klare allergnaͤdigſte Verſprechen im Prageriſchen
Receſs , ex ſolis præſumptionibus plat auffgeho⸗
ben und caſſiret ſeyn ſolte / in dem aus denen Rech⸗
ten bekandt / und aus der natuͤrlichen Billigkeit
erfindlich / daß ad caſſandum Privilegium ſolen -

ni titulo oneroſo quæſitum , mehrere Requiſita
als ſolche Præſumtiones erfordert werden .

Quo ad 2 . hujus 8. membrum venerire ich
abermalen mit ſchuldigſtem Dancke / daß Ew .

Excell . mich der Kayſerl . Deterirung / daß denen

Augſpurg . Conſels . Verwandten / von Adel / Buͤr⸗

gern und Bauern die unter der Catholtſchen
Herꝛſchafften Jurisdiction gelegene Fundos kaͤuff
lich an ſich bringen moͤgen / hochgenelgt verſichern
wollen / darunter dann auch Zweifſels frey alle an⸗

dere Tituli ad transferendum Dominium habiles

zuverſtehen ſeyn werden . So ſehe ich auch ferner
mit ungemeinen Vergnuͤgen / daß Ihro Kayſerl .
Maj . allergerechteſt nicht gemeinet ſeyn / der Ca⸗

tholiſchen Geiſtlichkeit zuverſtatten / daß ſie ſub

prætextu, daß dieſes oder jenes Guth vor der Reli⸗

gions Aenderung derſelben gehoͤriggeweſen / den

Vorkauff zu prætendiren / oder die Augſp. Con-
feſſions. Verwandten in denen juribus Succeſſio -

num tam ex Teſtamento quam ab Inteſtato in de -

ro geſamten Kayſerl . Erb⸗Landen als indigni aut

incapaces , einer Bekraͤnckung zubefuͤrchten haben
ſolten ; inmaſſen auch in einigen Landen / wann

ſie ex defectu Religionis den Poſſeſs ſelbſten nicht

behalten koͤnnen / worunter alſo Ober/ und Nieder⸗

Schleſien nunmehro nicht zuverſtehen ſeyn wird /
dieſen Aug purg . Confeſs - Verwandten erlaubet

waͤre/ die ihnen ſolcher Geſtalt angefallene Effecten
zuverkauffen . Nun wuͤrde es dißelts an Proba⸗

tionibus , daß von der Kayſerl . Majeſt . Beambten

und Magiſtraten ein anderes veranſtaltet / und aus

denen in meinem Schreiben angefuͤhrten Princi⸗

piis concerniret worden / nicht ermangeln ; weil

aber Ihro Kayſerl . Majeſt . Landes⸗Fuͤrſtl . Miß⸗
fallen aus dero Allergnaͤdigſten Declaration gnug⸗

ſam zuerkennen / wird das Vergangene weiter

empfindlich zu beruͤhren / zu nichts dienen .

E We⸗
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Wigen des an Ronigſ . Schtoediſcher Setten ] begehren / als was die mit Deroſelben geſchloſſen 1705
Convention deducirter maſſen / offenbarlich im

3
ex principio Art . I . Conventionis Alt - Ranſtatien -

ſis de conceſſione ſcil . Liberi Religionis Exercitii

ibidem expreſſa genommenen ſogenannten Ge⸗

neris , findet man dieſſeltig keine erhebliche Be⸗

ſorgnüß / daß ſolches zu einiger Verwirrung oder

Eroͤffnung eines Thors zů unzehllchen Streitig ·
kelten Anlaß geben koͤnte/ ſondern wie das liberum
Religionis Exercitium ex ipſa vi vocis & inten -

tione Sereniſſimorum Contrahentium bald An⸗

fangs in genere eroͤffnet / und pro Regula conſti -

tuiret / alſo ſind in denen ſolgenden §. §. die Ex⸗

ceptiones und Reſtrictiones nach einander abge⸗

handelt und abgeredet worden / wie alle Pacta und

Contracte auf der Welt alſo pflegen gemacht und

eingericht zu werden . In welchen Stuͤcken nun

die Pacta Weſtphalica und Alt - Ranſtadienſia die

libertatem nicht reſtringiren / werden Ihro Kay⸗

ſerl . Majeff. hoffentlich dieſer Religions - Freyheit
keinen Einhalt zuthun begehren / wie man denn

auch die Catholiſche Unterthanen / welche zu der

CatholiſchenReligion nicht gezwungen / oder in

ver Jugend wider der Eltern Willen darzu erzo⸗

gen worden / der Kayſerl. Gnade uͤberlaͤſſet/ nicht

zwelffelnd / es werde denenſelben aber doch das Be⸗

neficium emigrandi in Pace Weſtphalica me -

moratum ,ſo wohl als denen Coactis und in primã
ætate wider der Eltern Willen in der Catholtſchen
Reltgion erzogenen dje freye Wiederkehrung zu der

Augfpurgiſchen Confeſſion verſtattet werden .

Dagegen an Koͤnigl. Schwediſcher Seite die

Kayſerl . Indulgenz der Arbeit an denen gebote⸗
nen Catholiſchen Kirchen⸗Feſten und Feyerta⸗

gen / dann die freye Haltung der Faſt⸗Bliß ⸗und
Beth⸗Tage der Augſpurgiſchen Contelfions -

Verwandten / wie nicht minder die Verſtattung de⸗

rer Begraͤbnuͤſſen und Epitaphiorum der Evange⸗
liſchen Collatotum in die Kirchen / wo Ste das

jus Patronatus haben / ſolutis Stolæ Accidentiis

gezternend acceptiret / und wegen der uͤbrigen Par⸗

ccorum Augſpurgiſcher Conteſſion ſich ver⸗

ſiehet / daß ihnen die Standesmaͤſige Sepulturen
auf denen Kirchhoͤfen nicht denegiret werden

duͤrffen .
Wie nun / was die Koͤnigl. SchwediſcheHaupt⸗

Interceſſior fuͤr die uͤbrigen Augſpug . Conſeßions ·
Verwandten / welche in dem Hertzogthum Ober⸗

und Nieder⸗Schleſien / auſſer Lignitz / Brieg /
Wohlau / Muͤnſterberg und der Stadt Breßlau
ſich befinden betrifft / man nicht ſehen kan / wie

darauf an Kayſerl . Seiten die allergeringſte Relle⸗

xion nach der NB . in meinem Schreiben ſo klar

und ausfuͤhrlich deducirten Intention und vorbe⸗

haltenen Gerechtigkeit gemachet / oder etwas ein⸗

gemenget worden / welches derſelben Argumenta
entkraͤfften koͤnte; ſo halte ich fuͤr uͤberfluͤßig/ ſol⸗
cher etwas weiter hinzu zu thun / weil Ihro Koͤn.

Maj . guf einige Weiſe dieſe auf Selbte mit ihren
Reichen devolvirte ſchwere Interceſſions - Obli⸗
gation , an welcher ſo viel tauſend ſeuffzende See⸗
len Theil haben /laͤnger als die veraccordirte Friſt
anweiſet / auf ſich nicht zu behalten / ſich bereits

wohlbedaͤchtig declariret ; indem ſie nicht vermei⸗

nen / daß ſie etwas mehr an Ihro Kayſerl . Maj .

Munde fuͤhret; trauen auch Ihr . Kayſerl. Maj.
am wenigſten zu / daß Sie Ihrer Koͤnigl. Maj .
andere als Koͤnigl. Beobachtungen und Ent ·
ſchlieſſungen von ihren Pactis und Unterſchrifften
beylegen werden . Quoad 6. II . werde ich die

Sache bey der authentiſchen Kayſerl . Erklaͤrung
uͤber der Verbuͤndlichkelt Dero allerhoͤchſten Kayſ
Reſcriptorum ratione Formalium es ſchon bewen

/

den laſſen koͤnnen.

Im uͤbrigen geruhen Ew . Excell . ſich hochge⸗
neigt zu erinnern / welcher Geſtalt auf Ihro
Koͤniglichen Majeſtaͤt von Schweden / meines

allergnaͤdigſten Herrn / abſonderlichen Befehl /
ich aus unterſchiedenen Bewegnuͤß / Gruͤnden we⸗

gen Reſtitution derer Proteſtanten / Reformirter

Religion in den Stand / worinn ſie tempore Pa⸗

cis Weſtphalicæ ſich in Ihro Kayſerl . Majeſtaͤt
Schleſiſchen danden befunden / abſonderliche Vor⸗

ſtellungen gethan.
Nachdem nun die Reformirten unter denen

Augſpurg . Confeßions⸗Verwandten / laut gemel⸗
deten Weſtphaͤl . Oßnabruͤckiſchen Friedens Art .

VII. notoriè begriffen / und zugleich / nebſt denen

ſogenannten Lutheranern / alle deren Jurium & Be⸗

neficiorum theilhafftig ſind / welche in tavorem

gedachter Augſpurgiſ . Confeßlons „ Verwandten

durch gemeldten Irieden ſtipuliret worden / als

verſehen ſich Ihro Koͤnigl. Maj . von Schweden /
daß man die Reformirten in Schleſien bey itziger
Execution der Alt · Ranſtaͤdtiſchen Convention

ebenfalls in den Statum reſtituiren werde / worin⸗

nen ſie ante bellum & tempore Pacis Osnabru -

genſis geweſen / auch per Executionemillius Pa -

cis wuͤrcklich reſtituiret worden . Da nun ſolcher⸗
geſtalt ſo unterſchledene Pafſus bey der Execution

der gantzen Convention vorgefallen / welchen

Ihro Kayſerl . Maj . ſelbſt eine und andere Erlaͤu

terung zu geben der Nothwendigkeit erachtet ; ſo
finden Ihro Koͤnigl. Maj . von Schweden / zu

Verhuͤtung aller kuͤnfftigen Kecidiven , aus einer

vollkommenen aufrichtigen Intention , in meiner

Ordre gantz unumgaͤnglich/ einen alle Zweiffel⸗
Faͤlle in ſich haltenden deciſren Executions - Re .

ceſs mit Ew . Cxcell . aufzurichten / allermaſſen ſol⸗
ches in der Execution der Tabularum Pacis Wieſt⸗

Phalicæ, ob gleich ſolches darinnen exprelſe nicht

paciſciret geweſen / erſprießlich beobachtet worden/

zumalen an Koͤnigl. Schwediſcher Seiten nicht

zu befinden / was Ihro Kayſerl . Majeſt . daraus

fuͤr ein Præjudicium entſtehen koͤnne / vielmehr
dafuͤr gehalten wird / daß dieſer Receſs nicht allein

von der beſchehenen Erfuͤllung der Convention

das richtigſte Zeugniß ablegen / ſondern auch bey⸗
den Majeſtaͤten zu einer vollkommenen Verſiche⸗
rung dienen werde / daß alles dasjenige in perpe⸗
tuum eradiciret ſey / was in beyderſeits Gemuͤtern

noch einige Beſorgnuͤß uͤbrig laſſen koͤnnen.

Wie nun Ihre Koͤnigl. Maj . mein allergnaͤ⸗
digſter Herr / keine andere Gedancken in Dero

Koͤnigl. Hertzen fuͤhren / als welche zu der allerge⸗
naueſten Intelligenz , Harmonie uind Sreund⸗
ſchafft mit Ihro Kayſerl . Maj beſtaͤndigen Anlaß
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geben ; alſo verſehen zu Ihro Kayſerl . Majeſtaͤt

hochgeprieſenen Jultice ſich auch Ihro Koͤnigl.

Majeſt. von Schweden / einer vollkommenen Auff⸗
raͤumung aller dieſer Zweiffel und Dillicultaͤten ;

inmaſſen auch ich an meinem Orte fuͤr dle groͤſ .

ſeſte Kayſerl . Gnade zu erkennen habe / daß Ihro
Kayſerl . Majeſt . Sw . Ercellentzten befohlen / mit

mir zuſammen zu treten und zu trachten / das Du⸗

bioſe guͤtlich auseinander zu ſetzen.
Indem ich mich nun ſicherlich unterſtehen kan /

auff Eurer Excellencien einige Wiſſenſchafft mei⸗

ner Gedult in Erwartung des Anfanges dieſer
Commiſſion , reſpectueuſen Annehmung und

Uberlegung der Kayſerl . Erklaͤrung mit melnen

Koͤnigl. Mandatis bey denen gehaltenen Conferen⸗
tzien / und uͤbrigen treu eiffertgen Applicationen
beyde Majeſt . mit meinen Negotiationen wohl zu

vergnuͤgen / und dero erneuerte Freundſchafſten
auffs feſteſte verknüpffen zu helffen / mich ſelbſt zu

beruſſen / ſo empfinde ich auch nicht bey mit den

geringſten Zweiffel / daß Ew . Excellencien mir die

friedfertigſten Gedancken / Abſichten und Be⸗

nuͤhungen nicht noch ferner zu trauen / und dabey
jederzeit erkennen und finden werden / daß ich mit

einer ſonderbaren Hochachtung verharre

Eurer Excellencien

Breßlau / den 27 . Jan⸗
Anno 1708 .

gehorſamer Dilener

Wir wollen / was weiter zwiſchen Kayſerl. Corn-
miſſarien und Schwediſchen Plenipotentiario vor

Worte gewechſelt worden / in Geſchichten folgen⸗
den Jahrs anfuͤhren/ da hier noch zu erinnern faͤlt/
wie geſambte A. C. zugethane in Breßlau verſam⸗
lete Staͤnde von Land und Staͤdten bey Kayſerl .
Commiſſion , nach gemachten beſcheidenen und

vorſichtigen Eingang / mit der Bitte erſchienen :

befoͤrderlich zu ſeyn / daß der Religton halber ver⸗

triebene / wiederkommen / ihre Guͤter einnehmen /
ihre Kinder / nach Gewiſſen / erziehen / die nach

Hofe abzuordnende freyen Zugang haben/ und erſt
Anzeige in Schleſien beym Ambt zu thun / uͤber⸗

hoben bleiben / denen Lutheriſchen auch Kirchen /
die Catholiſchen nichts nuͤtze / eingethan werden

moͤchten . Ihre Worte waren dieſe :
P. P. Mit was fuͤr unerhoͤrten Freudens⸗Be⸗

zeugungen die Hertzen der Augſpurgiſchen Con⸗

feſſion zugethanen treugehorſamſten Staͤnde des

Hertzogthums Ober ⸗und Nieder⸗Schleſien von

Land und Staͤnden geruͤhret worden / als ſie ſo
wohl von dem / von Ihro Kayſerl . und Koͤnigl.
Majeſt . unſerm allerg naͤdigſtenErb⸗Landes⸗Fuͤr⸗
ſten und Herrn / ihren Deputirten an dem Kay⸗
ſerl . Hofe verſtatteten ſanfftmuͤthigſten Gehoͤr/
derer durch den allzuweit gegangenen Eiffer der

Cathollſchen Seiftlichkeit / von Zeiten zu Zeiten
angewachſenen Keligions - Gravaminum , als der

kurtz darattiſ aus etnem recht unvergletchlichen

H. Freyherr von Strahlenheim .

Kayſer / und dandesvaͤtterlichenGemůthe / uͤber
die reſtituirte Freyheit dieſer Confeſſton mit Ihro
Koͤnigl. Majeſtaͤt von Schweden erfolgten Kay⸗
ſerl . Convention gewiſſe Nachricht erhalten / toͤn⸗
nen Ew . Excellentzen Hoch⸗Graͤffl. Gnaden und

unſers Herrn / wir mit keiner Expreſſion gnug⸗
ſam zu erkennen geben. Wir veneriren vielmehr
dieſe unausſprechliche Kayſerl . Gnade / mit einer

treueyffrigſten Begterde / ſolche mit willigſter Auf⸗
opfferung unſers Gutes und Blutes gegen Ihro
Kayſerl . Majeſt . und dem gantzen Ertz,Herßogl .
Hauſe Oeſterreich nebſt unſern Nachtommen /
nach und nach danckbarlich abzuverdtenen .

Und da allerhoͤchſtgedachterKayſer und Koͤntgl.
Majeſtaͤt allergnaͤdigſt gefallen / Ew . Ercell . Hoch⸗
Graͤfl . Gnaden und unſern hochgtehrteſten Herrn /

als aller ſettigen Hochloͤbl. Mit⸗Regenten unſers
lleben Vatterlandes / zur Execution folcher mit

Ihro Koͤntgl. Majeſt . von Schweden getroffenen
Convention - Commiſſion , auffzutragen / ſo ge⸗
reichet uns ſolche allergnaͤdigſte Erkieſung zu
nicht geringer Conſolation , indeme die wahre
Wohlfahrt und das Augenſchetnliche Auffnehmen
der Schleſiſchen Lande nemanden tieffer zu Her⸗
tzen dringen kan / als denen / welcheſo groſſes Theil
daran haben und nehmen . Wie wir denn auch
vermittelſt gegenwaͤrtiger ſchrifftl. Entdeckung un⸗

ſers Anltegen vor Ew . Ercell . Hochgraͤfl. Gnaden
und unſern hochgeehrteſten Herrn / aus nur ge⸗

dachten Urſachen um defto unvermeldlichen erſchei⸗
nen muͤſſen / als die vortgen Zeiten gnugſam be⸗

zelget haben / daß durch ungleiche interpretationes
und invidiòͤſe Reſtrictiones der Beneficiorum
ſummi Principis , welche doch nach der bekandten
Regul latiſſime zu interpretiren / die treugehor⸗
ſamſte Staͤnde der Augſpurgiſ . Confeſſ viel unge⸗
gruͤndete An / und Zuſpruͤche von Catholiſ . Geiſt⸗
lichkeit erleiden / und daruͤber Ihro Kayſerl . Ma⸗
jeſt. ihrem allermildeſten Landes⸗Fuͤrſten mit An⸗
ruffung der gerechteſten Kayſer ·und Koͤntgl. Schu⸗
zes / mehrmahlen allerdemuͤthigſtangehen muͤſſen/
allermaſſen wir der Hoffnung leben / es werden
Ew . Excell . Hochgraͤfl. Gnaden und unſer hochge⸗
ehrteſter Herr / dieſelbe alle in gnaͤdtge Exwegung
zu ziehen / und mit einer tavorablen allerunter⸗
thaͤntgſtenVorſtellung bey unſerm allergnaͤdigſten
Kayeer / Koͤnig und Erb Landes Fuͤrſten zu beglei⸗
ten nicht unterlaſſen .

Es kommet uns zwar keinestwegesin unſere treu⸗

gehorſamſte Gedancken / in die Pacta derer aller⸗
hoͤchſten beyden Majeſtaͤten unbefugter und un⸗

anſtaͤndiger Weiſe / uns mit zu ingeriren / oder
wie ein und das andere Theil derer gecroͤnten ba⸗

ciscenten von den Terminis der Execution oder

Interpretation derſelben / nach Außweiſe der theils
gedruckten Actorum publicorum unter ſich tractl⸗
ren / uns etwas anzunehmen / ſondern vetgnuͤgen
uns vielmehr lediglich / mit demjenigen Gnaden⸗
Geſchencke / welche wegen mehrerer Freyheit des
Exercitii Auguſt . Confeſſ . aus ſolcher Convention

uns allerſeits allermildeſt zuwachſen.
Wir werden aber mit unſerm allerdemuͤthigſten

und flehentlichen Bitten hoffentlich nicht ſůndigen /
wann wir bey ſolcher Gelegenheit alleruntertdäͤ

Q 3 nigſt
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1126 Beſchreibung Kayſerl. Hof,u-Erblanos⸗Geſch.
P1909 nt ſt lollleitiren daß da nummehro der groſſe publica „ und was denenſelben allenthalben an⸗ 1705

GOtt / das Hertz unſers allergnädigſten Kayſers haͤngigiſt / betreffen/ utn ſovielmehr allergerech· gantz

„ ſſeo weit zu uns gelwand und gelencket / daß Ihro teſt genteſſenzu laſſen / als die allergnaͤdigſte Con⸗ Schleſieh ,
ſumd Re- Majeſt . dem Lande Schleſten / das freye Exerci - Vention uns verſichert / daß von nun an und zu

0 tium Auguſt . Confeſſionis aus angeſtammter Oe⸗ erwigen Zeiten einige Reformation der Evangeliſ.
ligions⸗ ſfterreichif . Clemence allergerechteſt wieder geſchen⸗ Reltgion in gantz Schleſien im wenigſten zir be⸗

halder cket / die um ſolcher Confeſſion willen zeithero ver· fuͤrchten. Allermaſſen diejentge Kirchen und

Vertriebe⸗trtebene oder deßwegen ſelber ausgetoichene Kay⸗ Schulen / welche in denen Evangeltſ . Gemeinen
nen / ſeerl. Vaſallen und Unterthanen / mit allergnaͤdig · zu dem Catholiſchen Gottesdienſt biß anhero einge⸗

ſter Auffhebung der dißfals etwan ergangenen Per⸗zogen worden ſind / und an wenigen Orten mehr

nal· Mandaten / zum wuͤrcklichenungeſtoͤhrten Ge⸗ nicht / als von dem Catholtſchen Parocho und

nuß ihrer verlaſſenen Haabſeligkeiten und Guͤther Schulmeiſter gebrauchet werden ⸗ præſuppoſito
wiederum admittiret / ſo wohl denenſelben die ſuperioris ConventusPrincipio denenCatholiſchen
weggenommenen Kinder / zu ihrer freyen und un⸗ fuͤrhin wenig oder nichts nuͤtze ſeyn / denen Volck⸗
gezwungenen Education in der Eltern Religion reichenEoangel. Gemeinen aber die allergroͤſſeſte

reſtituiret werden moͤgen. Conſolation von der Welt geben/ und ſie von de⸗

Und weil wir aus der Alt⸗Ranſtaͤdtiſchen Ke - nen ungemeinen Beſchwerungen und Unkoſten

ligions - Comvention, unter andern auch mit vle⸗ auff 5. biß 10 . und mehr Meilen zu threm Gottes⸗

len Freuden⸗Thraͤnen geleſen / daß uns hinführo dienſt zu reyſen vollends befreyet / mithln zudenen

frey ſtehen ſolle / gewiſſe Leute und Mandatarios Kayſerl . Contribuendis mehr und mehr capable

an dem Kayſerl . Hoſe / zu unmittelbaren Vor , machen werden . Dann obgleich Ihro Kayſerl .
umd Er⸗

Majeſtaͤt von unſern Widerwaͤrtigen koͤnte und
laubnuß

trag unſerer Rellgions⸗Angelegenheiten / auff un⸗
Deputirte ſereKoſtenzu halten und zu unterhalten ſo getroͤ⸗

in Reli⸗ ſten wir uns auch allermildeſten Kayſerl . Gna⸗

gions⸗ ide/ daß diejenigen Memorialia , Suppliquen /
Sachen Deductiones und Schrifften / welche dieſe Man⸗

flac — datari in unſerm Nahmen entweder ſelbſt conci⸗

iuſci en / Firt / oder unterſchrieben / ſo wohl bey Ihro Kay⸗

ſerl . Majeſt , ſelbſt / als dero hochpreißl . Boͤheimi⸗

ſchen HofCantzley und hohen Raths⸗Stuben un⸗

weigerlich werden angenommen / als auch hinfu⸗
ro uns allergnaͤdigſtverſtattet werden / ſo wohl in
Individuis als geſambten Corpore vermittelſt ge⸗

wiſſer Deputirten vor Ihro Kayſerl . Majeſt . Lan⸗

des vaͤtterliche Augen zu tretten / und unſere Anli⸗

gen in der tieffſten Devotion vor denenſelben aus⸗

zuſchuͤtten / zu welchem Ende wir hiermit allerge⸗

horſamſt zu bitten veranlaſſet werden / daß die wie

der uns extrahirte Kayſerl . Reſcripta und San⸗

ctiones , vermoͤge welcher wir vorhero die Urſachen
unſerer Deputationen nach Hofe / denen Koͤnigl.
Aembtern anzuzeigen / und dann auff eine aller ·
gnaͤdigſte Permiſſion zu erwarten ſchuldig ſeyn

ſollen / allergnaͤdigſt auffgehaben werden moͤgen.

Nechſt dieſem unterſtehen wir uns auch aus al⸗

lerunterthaͤnigſter Zuverſicht zu Ihro Kayſerl .

Majeſt . Landesvaͤtterl . Reflection auff unſere Ge⸗

wiſſens ⸗RNuhe / daß ſelbte uns allergnaͤdigſt zu·
trauen werden / wie wir die Graͤntzen unſerer hei⸗

lig beſchwornen unterthaͤnigſten Pflicht im minde⸗

ſten zu uͤberſchreiten uns nicht werden in den Sinn

komtnen laſſen / ſuͤr den Thron Ihrer Kayſerl .
Majeſt . hauptſaͤchlich zu erſcheinen und mit Danck
und Liebesvoller Embraſſirung dero Fuͤſſen ſelbte

nochmahlen allerdemuͤthigſtanzuruffen / die hoͤchſt

bewegliche Koͤnigl. Schwediſ . Interceſſion in das

Kayſerl . an Clemens vor allen andern Chriſtli⸗
chen Potentaten und Welt ⸗hochgeprieſene Ertz⸗

Hernogl . Oeſterreichiſche Gemuͤth / tieff eintrin⸗

umb Er⸗ gen / und uns davon den intendirten Effect in

Gane, denen nbrigen alten Erb⸗ Fuͤrſtenthümern ( Stan ,
ſcherlarer.desHerrſchafften und Landen Ober, und Nleder⸗
ſcherlater 8 *
ceſ ( ion in Schleſien / ſo viel die nach dem Weſtphaͤliſchen

Anſehung Frieden eingezogene Kirchen / Schulen / Ollicia

moͤchte unverantwortlicher Weiſe præoccupiret
werden / als wenn dero Vaſallen und Untertha⸗
nen der Augſpurgiſchen Confeſſion die Ltebe gegen

dero von GOtt ihr vorgeſetztes und angebohrnes
Majeſtaͤt . Ober⸗Haupt nicht in ſolchen Grad als

die Catholiſ . in ihren treugehorſamſten Hertzen /
und dahero mit weniger Koͤlngl. Gnade / Ver⸗

trauen / Emploirung in die Kayſerl . Civil - und
Militar - Dienſte und Aembter zu beehren fluͤnden/
ſo koͤnnen wir wohl den Richter aller Welt / welcher
das innerſte unſerer Gedancken erforſchet / wider

ſolche uber alles Vermuthen ſich etwan ereignende
Aufflagen zum Zeugen anruffen / ja nicht einmahl
uns beſinnen / daß ein rechtſchaffener Kayſerl .
Evangel . Vaſall und Unterthan aus einem ſol⸗

chen boͤſen Fundament an hochheiliger Beobach⸗

tung ſeiner Treu und Pflicht denen Catholiſchen
einen Vorzug gelaſſen haͤtte. Wie wir nun aber

zukuͤnfftig in dieſer unſerer allergehorſamſt unter⸗

thaͤnigen Schuldigkeit / mit denen Catholiſ . auffs
vertraulichſte und freundlichſte in die Wette weiter

æmuliren / die Prædia , Commercien und Manu -

facturen ꝛc. ꝛc. bey der vollkommenen Rellglons⸗
Freyheit auff eine unglaubliche Weiſe durch Got⸗

tes Segen zu melioriren / uns auffs aͤnſſerſte be⸗

arbeiten / unſere Kinder in allen Civil - und Militar -

Wiſſenſchafften / wie auch Exercitiis zu Ihrer
80

Kayſerl . Majeſt . eigenen Dienſten vornehtnltch er⸗ 164
ziehen / und dadurch den aus unſern Landen in die Publici

Nachbarſchafft durch die vielfachen Religtons⸗
Bekuͤmmernuͤſſe gantz entwichenen Nervum re⸗

rum gerendarum wieder einzufuͤhren keine Appli -
cation , Muͤhe und Arbeit ſparen / mithin Guth
und Blut vor Ihro Kayſer ⸗und Koͤnigl. Majeſt .

Dienſten allemahl auffopffern wollen ; alſo getroͤ⸗
ſlen wir uns in dieſer allerdemuͤthigſten Bitte einer

recht Kayſerl . und Landes vaͤtterlichen Erhoͤrung/
indeme die Majeſtaͤten in der Welt mit nichts als

der mitleydentl . Erbarmung uͤber das unſchuldi⸗

ge Anligen ihrer Unterthanen der Goͤttlichen glel⸗
cher werden koͤnnen . Ew . Excell . und Hochgraͤfl .
Gnad . und unſern hochgeehrteſten Herrn aber wird

5u¹2 —
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Kayſ. Hoſen. Etblands⸗Geſch .
1707 . zu einem ſonderbahren Ehren⸗Andencken / bey uns

und der Nachwelt gereichen / wann dieſelbten / mit

Dero hoͤchſt vermoͤgender Secundirung dieſe un⸗

ſere und des gantzen Vatterlandes Wohlfarth bey

Ihro Kayſerl . Maj . allerunterthaͤnlgſt mit werden
erbitten helffen / dafuͤr wir mit hoͤchſterVeneration

und aller vermoͤgenden Danckbarkeit jederzeit ver ·
harren .

Ew . Excelleg

Hoch⸗Großg· Gn⸗

und

Einer Hochloͤbl. Commiſſion

gehorſamſt / und Dienſtſchuldlgſte

N . N. geſambte der Augſpurgiſ .
Confeſſion zugethane Staͤn

de von Land und Staͤdten im

Hertzogthum Ober⸗und Nie⸗

der⸗Schleſien .

Was ſonſt in dieſen Religtons⸗Angelegenhelten
vorkommen / werden die Geſchichte folgender Jah⸗
re zeigen / wir muͤſſen nun noch eln⸗und anders

erzehlen / was in dieſes Jahr noch gehoͤret und

dem Kayſerl . Hof oder deſſen Erb Lande mit an⸗

ehet .4 die Gewohnheit in weltl. Sachen an geiſtl .

Gerichte / auch Paͤbſtl. Nuncios , ja den Pabſt

ſelbſt zu appelliren / einriß / wolten Kayſerl .M.
dergleichen Ihro und dem Reiche verkleinerliches

Verfahren durchaus nicht mehr leyden / und

ſchrieben deshalben an Luͤttich / Coͤlln Můͤnſter
u. ſ. w. wo die Otficiales derer Biſchoͤffe / auch

weltl . Sachen im Nahmen threr Principalen in

primà Inſtantia einzurichten hatten / mutatis mu⸗

tandis nachſtehendes :

Joſephus &c .

Ehrwuͤrdiger Fuͤrſt/ lteber Andaͤchtiger! Dei⸗

ner Andacht iſt vorhero ſattſam bekandt / was Ge⸗
ayſ . M. 75N

815 ſtalt / Kraſſt juͤngſtenReichs⸗Abſchieds ſowohl
die Appel - als unſerer Kayſerl . Wahl⸗Capitulation, zwiſchen Kayſer / Reich und Paͤbſtl. Stuhl veranlaſſen8

uns / Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnden des

Hell . Roͤm. Reichs gemaͤſſen verabredet und vor⸗

teſehen worden / daß die etlicher Orten eingeriſſe⸗
ne Mißbraͤuch / wodurch die Caulæ Civiles von

thren ordentl . Gerichten im Heil . Reich ab · und

auſſer daſſelbe ad Nuncios Apoſtolicos und wohl

gar ad Curiam Romanam gezogen worden / ab⸗

geſchafft und ernſtlich verbotten / auch unſerem
Kayſerl . Fiſcal , ſowohl bey unſerem Kayſerl .
Reichs ⸗Hofrath / als Cammer⸗Gericht anbe⸗

fohlen werden ſolte / wider diejenige / ſo Par⸗
theyen / als Procuratorxen und Notarien , die ſich
dergleichen anmaſſen / und darzu eintger Geſtalt
gebrauchen laſſen / mit behoͤriger Anklag und

Ambts wegen zu verfahren / damit die Ubertretter

demnaͤchſt gebuͤhrend angeſehen und beſtrafft wer⸗

den moͤchten .
Nachdem wir nun ſolchemnach dleſes Werck

alles Fleiſſes uͤberlegenund unterſuchen laſſen / und

Denckwuͤrdiger Geſchichte . 22

befunden / wie dergl . Unordnung mehrentheils
daher ruͤhre / daß weilen die Officiales in einem

und anderem Biſtthum im Nahmen ihres Bi⸗

ſchoffen die geiſtl . Sachen / und als Lands⸗Fuͤr⸗
ſten die Weltlichkeiten zugleich mit relpiciren/
und aburtheilen / alſofolglichen ſich zutrage / daß
die etwan ſuccumbirenden Partheyen alsdann /
ohne Unterſchied an die hoͤhere geiſtl. Obrigkeiten /

und ſofort an die Nuncies , ja gar den Paͤbſtl.
Stuhl appelliren / und mithin nicht allein die

Jurisdictiones unteretnander confundiren / ſon-
dern auch uns und dem Reich zu Zeiten / mit je⸗
nen / unnoͤthige Mißhelligkeiten und Unluſt ver⸗

urſachen : So haben wir dieſes Ubel aus dem

Gtund abzuthun / und in denen Weltlichkeiten

zu adminiſtriren habende geiſtl . Sachen von

denen weltl . zu unterſcheiden / und jene an die hoͤ⸗
here gelſtl . dieſe aber an die imme diat hoͤhere weltl .

Reichs „ Gerichte / ihrer Ordnung nach / durch
Provocationes und Appellationes zu bringen / fuͤr
das foͤrderſambſte und naͤchſte Mittel erachtet /
und demnach anverwahrte Patentes abfaſſen laſ⸗
ſen / und Deiner Andacht zu dem End beyſchlieſſen
wollen / damit ſie dieſelbe in ihren beyden Biſchoff⸗
und Fuͤrſtenthuͤmern Paderborn und Muͤnſter zu

Ihrer Otlicialen , auch deren Advocatien / Pro -

curatoren , Notarien und Partheyen Nachricht

publiciren laſſen / und auf deren genaue Beob⸗

achtung veſte ſtarcke Hand halten wollen / in deſſen
gnaͤdigſter Zuverſicht wir im uͤbrigen Deiner An⸗

dacht mit Kayſerl . Gnaden und allem Guten wohl⸗
beygethan verbleiben .

Wien den ſten Sept .
Anno 1707 .

Das zu weitrer Publication und beſtaͤndiger

B „ beygelegte Patent war des Inn⸗
alts :

Es ſey das Unternehmen in weltl . Sachen an

geiſtl . Gerichte zu appelliren / eine Sach / die mit

denen Reichs,⸗Satzungen nicht ſtimmete / Kayſerl .
Gerichtbarkeit nachtheilig und ſchimpfflich waͤre/
auch Gelegenhett zu allerhand Zwiſtigkeit zwiſchen

koͤnte/ welches Kayſ . Maj . der eins Theils ein

Schirm⸗Herr der Kirchen / andern Theils aber

auch ein Vertretter Kayſ . und des heiltgen Roͤm.
Reichs Getichtbarkeit ſey / allerdings verhuͤten
muͤſte/ vermoͤge beſchworner Wahl Capitulation :

Deshalben geboͤten Sie auch ernſtlich und bey Ver⸗

meidung Kayſerl . Ungnade / daß kein geiſtlicher
Oflicial , der zugleich weltl . Sachen zu richten von

ſeinem Herrn / als Lands⸗Fuͤrſten / Gewalt be⸗
kommen haͤtte/ in dergl . einige Appellation an

geiſtl . Gerichte verſtatten / oderan ſelbige die dar⸗

innen verhandelte Acta auslieffern / ſondern viel⸗

mehr befehlen ſolte / daß alle Provocationes in

weltl . Dingen / an die hoͤhere weltl . Reichs⸗Ge⸗
richte geſchehen . Advocaten und Procuratores

ſolten ſich nicht unterſtehen / an geiſtl . Gerichte in

weltl . Sachen zu appelliren / und dergl . auch de⸗

nen verbotten ſeyn / die etwa die erſte gelſtl . Wey⸗
hen angenommen / hernach aber weltl . geworden

waͤ⸗
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waͤren / Weiber genommen und ſich zu weltlichen

Verrichtungen begeben . Handelte jemand doch

wider dieſes Kayſerl . Verbott / der haͤtte hiermit zu

wiſſen / daßer fuͤr Sachfaͤllig gehalten und wider

ihn über dieſes von Kayſerl . und Reichs⸗Fiſcal
verfahren werden ſolt .

Etwas Berichtwuͤrdiges mag wohl geachtet
werden / was der Kayſerl . Hof gethan / Koͤi

nig Carln in Spanten eine anſtaͤndige Ge⸗

mahlin auszumachen / da ohne dem das Oeſterrei⸗
chiſche Hauß maͤnnlichen Stamms nur auf vier

Augen ſtund / wie man zu keden pflegt . Man hat⸗
te die Anſchlaͤge mit auff die Primeßin Eliſabeth
Chriſtinen / Hertzog Ludw 19 Rudolphs zu Braun⸗

ſchweig⸗Wolffenbuͤttel Tochter / eine Enckelin des

beruͤhmten Hertzog Anton Ulrichs gerichtet / die

aber in Lutheriſcher Religion gebohren und erzo⸗

gen / dleſes aber ein Umbſtand war / bey welchem

keine Princeßin Gemahlin eines Koͤnigs in Spa⸗
nien oder Ertzhertogs von Oeſterreich werden

miret / worzu ein Jeſult /

braucht wurde / der ſich in Cewallers⸗Klepdungen
verborgen / das Werck deſto ohnvermerckterzufüͤh⸗

mochte . Dieſen Anſtoß aus dem Wege zu raͤu⸗

men hatte man ſich bey guter Zeit bequemet die

gedachte Printeßin unter der Hand in Roͤmiſch⸗
Cathol - Reltgion unterweilſen zulaſſen mit dem

Vorſatz ſelbte nicht ehender / obs gleich etwa begeh⸗
ret geworden ſeynkoͤnte / nach Wien zu ſch icken/
biß die Cathegoriſche oder außdruͤcklich⸗Erktaͤ
rung aus Spanien eingelauffen / daß ſie Koͤntg
Carl zu ſeiner Gemahlin erwehlet . 9215wurde ſteſie doch / wiegedacht / in Roͤmiſch⸗Catholi⸗
ſcher Reltgion ( weßhalben es mit Lutheriiſcher
Geifllichkſelt der Orten allerhand beyn Saͤchſi⸗
ſchenGeſchichten zufinde ndeHaͤndelgeſeßzt) nfor⸗

. Pleckner genannt / ge⸗

ren / und gaben einige Nachrichten / daß hochge⸗
dachte Hertzogin ſchon am Heyl . drey Köntge Feſtdieſes Jahrs die erſte Meß insgeheim b

bey
dem Bi⸗

ſchoff von Oßnabruͤck / Hertzogen von Lothringen /
gehoͤret haben ſolte / welcher damals in Wolffen⸗
huͤttelgeweſen . Sie hielte ſich ſonſt itztmahln meiſt
in Gandersheim bey ihres He. Vaters Schweſter/

daſiger Aebtißin / auf / wenn ſie aber nach Wolffen⸗
buͤttelje zuweilen kam / beſuchte ſie noch dle Lutheri⸗

ſche Kirche / wie geredet wurde / auf Anregen dero

Frau Mutter . Mitlerweil kam die Sache ſo
weit / daß Sie biß auff die Bewerckſtelligung aͤuf⸗
ſerlichen PrunckCeremonten richtig / deshalben
man auch den Kayſerl . Obriſten Kuchel⸗Meiſter /
Grafen von Parꝛ / und die Graͤfin von Rings⸗
Maul von Wien aus mit einer ziemlichen Suite

abſendete / mehrerwehnte Princeßin aus Wolſſen⸗
buͤttel nach Wien abzuhohlen / die denn an daſigem
Hofe gnaͤdigſt empfangen / Graff Parꝛ mit einem

Ring von 3000 . Rthl . 4. Stuͤck herꝛlichen Mah⸗
lerey und zwey auserleſenen Pferden / die Graͤfin

Rings Y aul aber / als Fraul . Hoffmelſterin / mit

einem Diamantinen Creutz und ſilbern⸗uͤbergold⸗
ten Nachtzeng beſchencket worden . Den 19 . April

buͤttel aus geſchahe die Wieder⸗Abreiſe mit der Princeßin
nach

Wien.
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128 Beſchreibung Kayſerl .Hoffen. Erblands⸗Geſch .

de 60 . M
1 farck nebſt thren Trompeten und 1700

Paucken . (2. ) ſahe man alle Pagen des Fuͤrſtl.
Hofes ne 00 ihretm Hoffmelſter reiten . (3. ) Ale

Academiſten der Fuͤrſtl. Academie , welche der ge⸗

heimbde Rath / und Ober⸗Hoffmeiſter jetzermelde⸗

ter Academie Hetꝛ von Walther / und der Rath

Dageroth fuͤhrete . Dieſer Academiſten waren

36. unter welchen ſich 6 . Grafen befanden / die

uͤbrigen aber waren Teutſche und Engellaͤndiſche

Edelleuthe . Gleichwle ſis nun die beſte Pferde
der Fuͤrſtl. Academio mit ſonderbahrer Geſchick⸗
lichkeit ritten / und in praͤchtigen mit Gold und

Silbern gezterten Kleidern erſchienen ; alſo mach⸗

ten ſie dieſem Auffzug ein ſchoͤnes Anſehen . (4· ) Ka⸗
men die Herrn und Edelleute des Hofes gleichfals

zu Pferd / Herz von Steinberg / geheimbder Rath
und Ober Marſchall / ſodann der Herꝛ vonHagen
erſter Cammer⸗Juncker / und der Herꝛ vor Buſch /

Ober Schencke/ lormürten das erſteGlled / welchen
die vornehmſten Herrn des Hofes / wie auch Can „
mer/und Hof⸗Juncker falgeken 66. )rltten zwoͤlff
Hoff⸗Trompeter/ ( s. ) die groſſe Patade Kutſche /
welche gantz verguͤldet / und mit ſchoͤnen Schllde⸗
reyen gezieret war / und ſaß die Princeßin darinne

nebſt ihrem Herrn Vatter / wie auch der Frau

Stief⸗Mutter und der Graͤfin von Ringem ll .

Uim die Caroſſe herum marſchirten viele Unter⸗

Officirer / welche commandiret worden waren / das

haͤufig andringende Volck abzuhalten . ( dieAeh⸗
tißin von Gandersheim ſamt der Erb⸗Princeßin
und der Frau von Beningheim /welche z. die Prin⸗
ceßin biß nach . Wien begleiten ſolten / und ſaſſen
dieſelbe in einer andern Caroſſe . ( 8 . ) ſahe man
in der dritten Caroſſe den Etb⸗ Printzen von

Wolffenbuͤttel / nebſt dem Grafen von Parr .
(Ä. ) die zwey Princeßin von Bevern / in einerab ·

ſonderllchen Caroſſe . ( 100 die Hof ⸗Damen und

Frauenzimmer aus der Stadt in einer groſſen An⸗

JahlEaroſſen 11 . die Caroſſe des Freyherrn vo

Frieſendorff / Extraordinar - Envoyè von Schrol
den / welche denen Caroſſen derer Printzen neachfol
gete . (12. ) die Caroſſen der Miniſter und ande rer
vornehmen Herrn von Hoſ / alleſamt mit 6. Pfer⸗
den beſpannet / und endlich wurde dleſer praͤchtige
March durch die Reiſe⸗Kutſchen / und Baga 10

Wagen beſchloſſen .
Er gieng durch das Franckenland nach Oeſter⸗Kolnt

reich zu/ und damit die Princeßin als eine Roͤmiſch/ Ae
Cathol . Chriſtin einziehen moͤchte/ war es verab⸗

redet worden / daß ſie noch unterwegens der Evan⸗

geliſch⸗Lutheriſchen Religion oͤffentlich entſagen /
und gleicher Geſtalt ſich zu der Roͤmiſch ⸗Cathol.
bekennen ſolte / worzu man Bamberg erwehlet
hatte . Den 29 . Aprtllzog ſie zu gedachtem Bam⸗

berg / ohn einige Einholung per poſta in die da⸗

ſelbſtige ſo genannte neue Hofhaltung ein . Nur

daß ihr in Abweſenheit Ihro Churfuͤrſtl . Gn .zu
Mayntz / als auch Biſchoff zu Bamberg / der

Bambergiſche Ober ⸗Marchall von Schrotten ,

berg mit allen Cavallleren entgegen gangen / und

das Compliment bey ihr Aee worauff der

Graff Parr die Princeßin / der Ihr von Wolffen⸗
buͤttel aus mitgegebene geheimbde Rath von Im⸗

hoff die Ober⸗Hoffmeiſterin / Graͤfin von Rings⸗
Maul /
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Yονν Maul / in dle Zimfttergefuhret . Ihro Thurfürffl .
188

Gn . von Mayntz funden ſich in der Naͤhe auff dem

ſogenannten Seehof / von wannen Sie den zo .

dito nach Bamberg kamen die Vilite der Prinzeßin
zu geben / bald aber wieder nach dem Seehof zu⸗

ruͤck kehrten . Den R. May um 8. Uhr des Mor⸗

gends fanden Sie ſich abermahln in Bamberg ein/
und ſungen in den Dohmſtifft vor dem Altar

Kayſer Heinrichs und Seiner Gemahlin Kuni -

gunden das hohe Ambt hoͤchſtfeyerlich und unter

vortrefflicher Mulic „ ſwelchem dte offterwehnte
Prinzeßin beywohnte / und eine groſſe Menge

Zuſchauer hatte .

Schwoͤrt Nach geſprochenem Credo , Dominus vobiſ⸗
Iffentl . cum und dem Ottertorio der Meß / wurde Ihro
Lutheriſ. Churfuͤrſtl . Gnaden mitten vor dem Altar der

Religion Seſſel geſtellet / auf welchem dieſelbe ſich ſetzten/
5 und die Intul auf dem Haupt / den Biſchoffs⸗

Römiſch⸗ Stab in der Hand haltend / mit folgendem ſich

Cathol . deutlich in Lateiniſcher Sprach vernehmen
vomChur/lieſſen :
fürſten Es hat ſich erfreuet der Evangel . Hirt uͤber das /

＋ nach neun und neuntzig hinterlaſſenen andern /
Ens geſuchte und gefundene Schaͤflein ; erfreuet hat

ſich jene ſorgfaͤltige Wittib uͤber den verlohrnen
doch wieder gefundenen Groſchen : Die Rirch /
unſere Mutter / erfreuet ſich uͤber das gluͤckſelige
Geſchlecht / welches jene zu Dero Schoß zuruck
kehrend / mit muͤtterl . GemuͤthsZaͤrtlichkeit an⸗

und auffnimmt . Auch Wir erfreuen uns / daß
Ew . Lbd. durch den hochheiligen Geiſt der Weiß ⸗
heit und des Verſtands / den Geiſt des Raths und

der Staͤrcke / den Geiſt der Erkaͤntniß und der

Gottſeligkeit gefuͤhret / jene Iſrael verworffen /
welche von der Roͤmiſch/ Cathol . Kirchen verdam⸗

met / und / um ſich zu dieſer heutiges Tages ein⸗

zuverleiben / die von dem Heil . Tridentintſchen
Synodo vorgeſchriebene Cathol . Glaubens⸗Be⸗

kaͤndniß in unſere Haͤnde heut ablegen und beken⸗

nen wollen .

So dann wurde ein ſammeter Polſter auf die

uriterſte Staffel des Altars geleget / und

Ihro Churfuͤrſtl . Gnaden das ſogenannte
gewoͤhnliche Gremiale vorgelegt / und der

Biſchoffs⸗Stab beyſeits genommen ; Ihro
Durchl . die Princeßin fuͤhrte man vor den

Altar / allda dieſelbe vor Ihro Churfuͤrſtl .
Gnaden auf den Polſter niederknieten . Ihro
Churfuͤrſtl. Gnaden nahmen das gedrückte
Glaubens⸗Bekaͤndnuß ⸗Formular , eroͤffne⸗
ten / und zeigeten es der Princeßin / nebſt
dem Vermelden : Diß iſt die loͤbl. und ge⸗

woͤhnl . Form der Bekandtnuß des Cathol .
Glaubens / dero ſich die Roͤm. Kirch ge⸗
brauchet / dieſe ſollen Ew . Lbd. vor meiner /
dem Notario und gegenwaͤrtigen Zeugen/
mit klarer und deutlicher Seimm ablefen /
und nachmals unterſchreiben .

Nach welchem Ihre Durchl . die Princeßin
abzuleſen anfiengen :

Ich Ellſabetha Chriſtina / Herzogin von

Braunſchweig und Lůneburg / glaube mit ſteiffem
und veſtem Glauben / und bekenne offentl . alle und

jede Stuck / ſo in dem Chriſtl . Glauben / den die
H. Roͤm. Kirch auf dieſe Weiſe gebrauchet / ver⸗

faſſet ſeynd / nemlich :

1. Ich glaube an einen GOtt / Vatter / All⸗

maͤchtigen Schoͤpffer Himmels und der Erden /
aller ſichtbahren und unſichtbahren Dinge : Und

in einen Herrn JEſum Chriſtum / den einge —
bohrnen Sohn Gottes / aus dem Vatter gebohren
von Ewigktit / GOtt von GOtt / Licht von Licht/
einen wahren GOtt vom wahren GOtt / geboh⸗
ren und nicht erſchaffen / gleicher Subſtantz und

Weſens mit dem Vatter / durch Iyn ſeynd alle

Dinge erſchaffen . Der um uns Menſchen und

unſers Heyls willen von dem Himmel geſtlegen iſt /
und hat durch den H. Geiſt aus Maria der Jung⸗
frauen Fleiſch an ſich genommen / und iſt Menſch
worden . Er iſt auch fuͤr uns unter Pontio Pilato

gecreutziget worden / hat gelitten / und iſt begra⸗
ben / und am dritten Tag / laut der H. Schrifft /
wiederum aufferſtanden . Er iſt gen Himmel ge⸗

fahren / ſitzet zur Rechten Gottes des Vatters / und

wird wiederum kommenmit Herrlichkeit / zu rich /
ten die debendigen und die Todten / deſſen Reichs
kein End wird ſeyn . Ich glaube auch in den H.
Geiſt / einen Herren und Lebendtgmacher / ſo von

dem Vatter und Sohn zugleich wird angebetet
und geehret / der geredet hat durch die Propheten .
Ich glaube auch an eine H. Cathol . und Apoſtol .
Kirche . Ich bekenne eine Tauffe zur Vergebung
der Suͤnden / und erwarte die Aufferſtehung der

Todten und ein Leben der kuͤnfftigen Zett /
Amen .

2. Die Apoſtol. und Kirchen⸗Satzungen / ſamt
allen andern Ordnungen und Gebraͤuchen der

Kirche laſſe ich zu / und nehme ſie veſtiglich
an .

3 . Item , die H. Schrifft verſtehe ich / und

laſſe ſie zu in und nach dem Verſtand / weichen

haltet / und bißhero gehalten hat die Kirche / un⸗

ſere Heil . Mutter / dero da zugehoͤret von dem

rechten Verſtand und Auslegung der Heil . Schrifft
zu urthellen ; und dieſelbe will ich auch nimmer /

mehr anderſt / als nach dem einhelligen Verſtand
der Hell . Mutter annehmen und auslegen .

4 . Ich bekenne auch / daß warhafftig und ei⸗

gentlich fieben Sacramenta des neuen Geſctzes ſeyn/
von Chriſto IEſu unſerm HErern eingeſezet /
und zur Seligkeit menſchl. Geſchlechts / ( wiewohl
nicht allen Menſchen alle zugleich ) nothwendig :

170 ) .

als nemlich die Tauffe / Firmung / das Sacra⸗
ment des Altars / die Buß / die letzte Oehlung /
die Prieſter / Weyhe / und die Ehe : Und daßdie
Sacramenten dem Menſchen die Gnade mitthei⸗
len / auch daß aus denen die Tauffe / Firmung
und die Prieſterl . Weyhe ohne Gotteslaͤſterung
und ſchwere Suͤnde nicht moͤgen wiederholet wer⸗

den . Ich nehme auch an und laſſe zu alle ge⸗

woͤhnliche und bewehrte Gebraͤuch der Cathol. Kir⸗
che / die ſie bey offentl . Darreichung dieſer hocher⸗
meldten Heil . Sacramentengebrauchet ,

5. Desgl . nehmeich auf und an / alles ſam̃entl .
und ſonderl . was von der Erbſuͤnde und Rechtferti⸗
gung des Suͤnders / im Heil. allgemeinenConcilio

zu Trient / erklaͤret und beſchloſfen worden iſt .
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1707 . . Ichbekenne aũch zngleich / daß in dem hoch·

helligen Ambt der Meſſe GOtt den HErrn eln

wahres eigentllches und verſoͤhnliches Opffer fuͤr

die Lebendigen und Todten auffgeopffert werde .

Daß auch im allerhelligſten Sacrament des Altars

wahrhafftig lelblich und tveſentlich ſeye Leib und

Blut / mit Seel und GOttheit unſers HErrn

IEſu Chriſti / und daß die gantze Subltantz des

Brods in den Lelb / und die gantze Subſtantz des

Weins in das Blut CHrlſti verwandelt werde /
welches die allgemeine Kirche eine Verwandelung

einer Subſtantz in die andere nennet .

7 . Ich bekenne / daß auch unter elner jeden Ge⸗

ſtalt allein der gantze unzertheilte CHriſtus / und

das wahre Sacrament ſelnes Fronleichnams ge⸗

noſſen und empfangen werde .

8 . Ich halte veſtlglich darfuͤr / daß ein Fegfeur
ſehe/ und daß denen Seelen / ſo darinnen verhaff
tet / durch die Fuͤrbitt / Allmoſen und andere gott⸗

ſelige Wercke der Glaubigen geholffen werde .
9. Deßgleichen daß man auch die liebe Heiltgen /

ſo mit Chriſto regieren / ehren und anruffen ſoll/
und daß ſie auch GOtt fuͤr uns bitten ; darzu auch/
daß ihr Heiligthum in Ehren ſollen gehalten wer⸗

den .

10 . Ich bekenne beſtaͤndiglich/ daß man die

Bildnuſſen Chriſti / der Mutter Gotees allezeit

Jungfrauen / und anderer lieben Heiltgen haben
und behalten / auch denenſelben gebuͤhrende Ehre

und Reverentz ( um das / ſo ſie uns fuͤrhalten und

fuͤrbilden) erzeigen ſoll .
11 . Ich glaube auch fuͤr gewiß / daß Chriſtus

den Gewalt des Ablaß in der Kirchen gelaſſen ha⸗
be / und daß deſſen Gebrauch dem Chriſtlichen
Volck hochnůtzlich und heilſam ſeye.

12 . Die Heil . Cathol . und Apoſtoltſche Roͤ⸗

miſche Kirche erkenne ich als eine Mutter und

Meiſterin aller anderer Kirchen .

13 . Und dem Roͤmiſchen Biſchoff / als des

H. Petri / FuͤrſtensderApoſteln / Nachkoͤmling /
und Chriſtt JEſu Stadthalter / gelobe und ſchwoͤ⸗
re ich wahren Gehorſam .

14 . It . alle andere Stücke / ſo von denen

Heil . Kirchen⸗Heſaͤtzenund allgemelnen Concilien

und fuͤrnemlich von dem Tridentiniſchen Concilio

verordnet / nehme ich ungezweiffelt an : hergegen
aber alle Itthuͤmer und Ketzereyen / welche von

der Kirchen verdammet / verworffen und verflu⸗
chet ſeynd / dieſelbe verdamme / verwerffe und ver⸗

fluche ich gleichfalls .
15 . Dieſen wahren allgemeinen Glauben / auſ⸗

ſer welchen niemand kan ſellg werden / den ich

da gegenwaͤrtig/ freywillig offentlich bekenne / und

wahrhafftig halte / denſelben will ich auch mit Got ⸗
tes Huͤlffe biß an mein letztes Ende gantz unverletzt

und beſtaͤndiglich halten und bekennen . Ich will

auch / ſo viel mirmoͤglich/ allen Fleiß anwenden /
damit dieſer Glaubs von meinen Unterthanen /
öber von denen / welche meiner Sorge befohlen
ſeynd / gehalten / gelehrt und gepredigt werde .

Als ſelbe zun End der Bekandtnuß kamen /
wurde Ihro Churfuͤrſtl. Snaden das Eoan⸗

gelten ⸗Buch offentlich gereichet ; Ihro
Durchl . die Princeſſin legten beyde Haͤnde

——232 ———

Beſchreibung Kayſerl Hofu . Erbrands⸗Geſch .

auff das Evangeltum und ſprachen auff
Teutſch : Alſo verheiſſe / gelobe und

ſchwoͤre ich Eliſabeth Chriſtina / als

wahr mir Gort helffe und die Heil .
Gottes Evangelia .

Da dieſes geſchehen / waren Ihr . Churfuͤrſtl.
Gnaden auffgeſtanden / Ihr . Durchl . die

Princeſſin aber bliebe knyen . Hierauff ſpra⸗
chen auff Lateimſch Ihro Churfuͤrſtl . Gna⸗

den / nach abgehobener Inful :
V. HErr GOtt der Heerſcharen bekehre uns .

52 . Und zeige dein Angeſicht / und wir werden

errettet werden .

V. Chriſt mache dich auff / helffe uns .

32 . Und erloͤſe uns umb deines Nahmens wil⸗

len .

Es beſchehe HErr deine Barmherligkeit
uͤber uns .

R . Gleich wie wir auff dich gehoſſet.
V. HErr erhoͤre mein Gebeth .
5 . Und mein Rufſen laß zu dir kommen .

V. Der HErr ſey mit euch .

B . Und mie deinem Geift .
Laſſet uns betten .

V.

GOtt / der du den Irrenden / damtt ſie auf den

Weg der Gerechtigkeit wiederkehren moͤgen/ das

Licht deiner Wahrheit anzuͤndeſt / verleyhe allen /
welche im Chriſtl . Glauben zu ſeyn geachtet wer⸗

den / dasjene / welches dieſem Nahmen zuwider

iſt / zu verwerffen / und was darzu tauglich / zu

ergreiffen .
Gott / der du das Zerfallene auffrichteſt / das

Zerſtreuete verſammleſt / und das Verſamimlete er ⸗

halteſt ; wir bitten dich / ergieſſe uͤber das Chriftl .
Volck die Gnad deiner Vereinigung / auff daß/
nach verworffener Trennung / ſelbiges dem wahren
Hirten deiner Kirchen ſich vereinbahrend dir wuͤr⸗

diglich dienen moͤge .
Gott / der du den zu deinem Ebenbild gemach⸗

ten Menſchen barmhertzlich zurecht bringeſt / wel⸗

chen du ſo wunderbarlich erſchaffen haſt / ſiehe
gnaͤdiglich auff dieſe deine Dienerin / und ver⸗

ſchaffe / daß / was ihr durch Blindheit einer Un⸗

wiſſenheit aus feindlich /und teuffliſchem Betrug

entzogen worden / durch deine Guͤtigkeit nachge⸗
lafſen und verziehen werde / damtt ſie nach ange⸗

nommener Gemeinſchafft deiner Wahrheit mit

deiner H. Kirchen vereinbahretwerde / durch un⸗

ſern HErrn ꝛe.

Als dieſes geſprochen worden / ſetzten ſich Se .

Churfuͤrſtl. Gnaden wieder / und wurde Ihro
die Inful auffgeſetzt / der Blſchoff⸗Stab ge⸗

reichet / darauff haben ſelbe die knyende Prin⸗
ceßin loßgeſprochen ; mit vermelden zu La⸗

tein :

Es verſchone deiner unſer HErr JEſus CHri ,

ſtus / und ſpreche dich loß von allen deinen Suͤn⸗

den / und fuͤhre dich zum ewigen Leben/ und ich /

aus deſſen tragenden Gewalt / ſpreche dich loß von

allein Bandtder Excommunicationis und Interdi -

cti , allem geiſtlichen Bann / auch allen auff eini⸗

gerley Weiß eingefallenen Kirchen /Straffen / und

nehme dich wieder auff in den muͤtterlichen Schoß
der RoͤmiſchCatholiſchen Kirchen / zu dero hoch⸗

— f
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F hbeil . Sacramenten und Gemeinſchafft ; Auch

ſetze ich dich wieder ein in die Einigkeit der Glau⸗

bigen : Im Nahmen des Vatters / Sohnes /
und Heil . Geiſtes K / Amen .

Hierauff ſtunden Ihro Churfuͤrſtl . Gnaden

auff / Ihro Durchl . die Princeßin ver⸗

blieben knyend / logten die Inſul ab / und

ſprachen :
. Bekraͤfftigedas / OSOtt ! was du in uns

gewuͤrcket haft .
* . Aus deinein heil . Tempel / ſo zu Jeruſa⸗

lem iſt .
V. Siehe / alſo wird der Menſch geſegnet

werden .

R . Welcher den Herren fuͤrchtet.
V. Es geſegne dich der HErr GOtt aus Ston .

. Welcher Hlmmel und Erden gemacht hat .
Nachdem ſetzte man Ihro Churfuͤrſtl . Gnaden

die Inful wieder auf / und dteſelbe ſegneten
die Princeßin / ſprechend :

Der Segen GBttes des Allmaͤchtigen EÆ Vat⸗

ters und Æ Sohns und E Heil . Gei⸗

ſtes / ſteige herab uͤber dich / und verbleibe
allezeit / Amen .

Darauff waren Ihr . Durchl . die Princeßin
auffgeſtanden / und / nach vor Ihre Churfuͤrſtl .
Gnaden gemachter Neigung / wurde Selbe von

denen Zeugen an voriges Orth zuruͤck gefuͤhret/
nach welchem allen / das Hohe⸗Ambt / unter welchem

Ihr . Durchl . die Princeßin auch die Heil . Com -

munion empfangen/ gewoͤhnlicher Weiſe / fort /
gefahren / und / nach geendigtem Evangelio

St . Johannis / von Ihro Churfuͤrſtl. Gnaden der

Ambroſianiſche Lobgeſang angefangen / auch / nach
Vollendung deſſen/ folgendes geſungen wurde .

V . Laſſet uns benedeyen den Vatter und den

Sohn / ſamt den H. Geiſt.
N*. Laſſet ihn loben und uͤberauß hoch erheben

in Ewigkeit .
V. HErr mache heilwuͤrdig deine Dienerin .

54 . Die ſich/ mein GOtt / auff dich verlaͤſſet.
v . OErꝛꝛ / ſende ihr Huͤlffe von den Heiligen .
* , Und von Ston beſchuͤtze ſie .
V. Laß den Feind nicht vermoͤgen wider ſie.

30
Und der Sohn der Boßheit ſchade ihr

Riche .

V. Es werde Friede in detner Krafft .
* . Und Uberfluß in deinen Thuͤrnen .
v . HErr erhoͤre mein Gebeth .
52 . Und mein Ruffen laß zu dir kommen .
vV. Der HErꝛr ſey mit euch .

32. Und mit deinem Geiſt .

Laſſet uns betten .

Allmnaͤchtigerewiger GOtt / der du delner Die⸗
nerin verliehen haſt / in der Erkandtnuͤß deß wah⸗
ren Glaubens / die Ehr und Glorte der ewigen
Dreyfaltigkeit zu ertennen / und in der Macht der

Herꝛlichkeit dte Einigkeit anzubethen : Wir bitten /
daß Sie durch Beſtaͤndigkeit deſſelbigen Glaubens

wider alle Widerwartigkelt moge jcderzeitbeſchů/ 170 .

tzet werden .

Allmaͤchtiger GOtt ! wir bitten dich/ laß deine

Weißbhelt dieſe deine Dlenerin / allenthalben lehren
und ſtaͤrcken/ auff daß deine Kirch jent jederzelt

getreu erkennen moͤge . Durch Chißſum unſerm
HeErrn / Amen .

Nach Vollendunges beſſen ſuhr die Prin⸗
305 Reiſet

zeßin in Beglettung des gantzen Hoffſtaats nach ge⸗ 5 und
dachtem Quartter / bewirthete dieſen Tag ihrer komt nach

Religtons⸗Aenderung 12 . arme Weiber / ſetzte Cloſter
auch thre Reyſe ſo fort / daß ſie den 12 . May zu Neuburg .

Cloſter⸗Neuburg / 2. Stunden von Wien anlang⸗
te / allwo ſie in denen Zimmern uͤbernachtet / welcher

Ihre Kayſ. Maj. wann ſie dahin kom̃en/ ſich bedle /

nenz Und gleichwie bey Ihrer Ankunfft allda einige
außwaͤrtige Miniſtri , als der Chur Braun⸗

ſchweig Hanoverlſche/ der Modeniſche und andere

Perſonen aus der Stadt ſie bewillkommet : Alſo
that ſolches auch den 13/ dito der Koͤnigl. Spaͤni⸗
ſcht Ambaſſadeur ,der Duca del Vaſto . Weil er

aber noch incognito lebete / und die Princeßin noch

nicht als Braut declariret war/ ſo hatte er nur 3.

Perſonen mit nach gedachtem Cloſter genommen /
und fuͤhrete er des Mittags Ihre Hoch⸗Fuͤrſtl .
Durchl . an der Hand in die dortige Cloſter⸗Kir⸗
che. Nachdem er aber ſelbige zuruͤck begleitet / blieb

er nicht bey der Taſſel / ſondern kehrete wiederum

nach Wien ; dle Obriſt⸗Hofmeiſterin und Dames

auch der Kayſerl . Geheime Rath und der Obriſt⸗
Kuchelmeiſter / der Graff von Parꝛ / nebſt dem

Wolffenbuͤtteliſchen Geheimen Rath dem Frey⸗
herꝛn von Imhoff / ſpeiſeten / wie vorhin allezeit ge⸗

ſchehen / mit der Princeßin . Nach der Mahlzeit
ſetzten Ste ſich mit dero gantzem Gefolg in die

Schlffe / deren 14 . waren / und fuhren nach dem

Ausſteligen zu Wien Ihr . Durchl . in threm eige⸗
nen Wagen / die von Ihrer Suite aber in Kayſerl .
Kutſchen durch das Burg⸗Thor in die Kayſerl .

ceßin erſt in Ihrer Maj . der regierenden Kayſerin

Zimmer / und gieng ſelbige in der Kayſerin Reti⸗

radæ , allwo Ihre Majeſt . der regierende Kayſer
auch zugegen waren / um die Princeßin zu empfan⸗
gen . Dieſe kuͤſſete beyden Majeſtaͤten die Haͤnde/
und wurde von denenſelben hingegen ſehr freund⸗
lich umarmet . Hterauff verfuͤgeten Ihre Durchl .

ſich zu der verwittibten Kayſerin : Gaben auch den

Kayſerl . Ertz⸗Hertzoginnen / ſo wohl denen regteren⸗
den / als des Kayſers Leopoldi abſonderlich die

Viſite . Nach abgelegten Complimenten blleben

Ste in threm Zimmer / welches in dem dritten Iht Ea⸗
Stock uͤber Ihrer Maj . der regierenden Kayſerin emoniel .
Appartemens zubertitet worden / biß gegen 10 .

Uhr / und wurden ſo dann zu der Tafel beruffen .
Welil der Kayſet nach der in allen dergleichen Faͤl⸗
len uͤblichenGewohnheit auff Ihrer Majeſtaͤt der

Kayſerin Seite ſpelſete / ſo ſaſſen allerſetts Maje
ſtaͤten und die ErtzHerünginnen des Kayſers
Leopoldi auff folgende Art an der Tafel ,

Theatri Europæi XVIII . Theil . Dte

1 auch in
Burg . Der Graff von Parr begleitete die Prin⸗ 800

—
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Kayſerl. Hofm.Erblands⸗Heſch
170⁰9. Die verwittibte Kayſerin . Der Kayſer . Die regierende Kayſerin .

0 0 0

Die erſte Die zweh⸗

Erghettzo ,
o te Ertzher

gin . tzogin .

Die dritte Die Prin⸗
Ertzhertzo⸗

D eeßin von

gin. Wolffen⸗
buͤttel guf
einem

Seſſel oh⸗
ne Arm⸗

Lehnen .

Und ſolcher Geſtalt ſpeiſete die Princeßin an

ö der Tafel hernach beſtaͤndig.
Allerſeits Majeſtaͤten waren mit den herrlichen

Leibes / und Gemuͤthes ·Gaben dieſer wohlgebildeten
und vernuͤnfftigenFuͤrſtin ſehr vergnuͤget / und be⸗

zeigten Sie Ihre abſonderl . Freude oͤffentl. daruͤ⸗

ber / daß dem Koͤnig von SpantenSie eine ſol⸗

che Braut auserleſen und erwaͤhlet haͤtten. Daß
Weitre derſelbtge aber mit dieſer Wahl zufrieden / brachte

Tleibung Ein Eplie iit cher de Aug. Abends
der vocha. ein Exprelſer mit / we cher den 2 . Aung. Abends

benden aus Catalonlen zu Wtenanlangte / durch welchen

Vermaͤh⸗ſauchIhro Koͤnigl. Maj . dem Grafen Philiy von

lung / Dittrichſtein die Commifſion auffgetragen die

Hofſtatt dieſer Princeßin / als einer Koͤnigl. Spa⸗

niſchen Braut / biß auf Genehmhabung ſeiner
Maj . einzurichten und ſolchergeſtalt Leute darzu

auszuleſen . Die verwittibte Kayſerin beehrte

Selbige den 14 . Sept . mit dem Creuze ihres Or⸗

dens / und war auch um dieſe Zeit Graf Galbes ,

Koͤnig Carls Cammer⸗Herr / mit ſeines Princi⸗

palen Portrait angelanget / hielt ſich doch in Co⸗

gnito auff / biß alles fertig und im Stande / ſel⸗

biges feyerlich zu uͤbergeben. Der Churfuͤrſt von

Pfaltz war erſuchet worden / die foͤrml. Anwerbung/

Nahmens KoͤntgCarls, bey Eltern und Groß⸗Va⸗

ter der Princeßinzu thun/ nachdem dieſes geſchehen/
N u. wie leicht zu erachten / gewierige Amwort erfolget /
wird, ſo gleng dleDeclaration Ihr. Durchl . der Princeßtn

ſfentl, als Eitſabeth von Wolffenbuͤttel / als Ihr . Majeſt .
Köͤnigl . 8 548

Spanif . des Koͤnigs Catls in Spanten Braut / den 16 .

Vraut Octob . mit folgenden Solennitaͤten in Wien vor

declaritt , ſich. Abends zuvor hatte der Churpfaͤltzlſche Cam⸗

ſmner
Hert Baron von Neſſelroth / bey Ihrer

Maj . der regterenden Kayſerin / Audientz / und

55
die durch Se . Churfuͤrſtl. Durchl .zu

Pfaltz von Wolffenbuͤttel eingeholete Schreiben

von der Princeßin Herrn Vatter / Frau Mutter

und Herrn Groß⸗Vatter Durchl. Durchl . Durchl .
mit Dero Conlens zu der Heyrath und mit dem

Gratulations - Schreiben von Ihro Churfuͤrftl.
Durchl . zu Pfaltz / als welcher / wie gemeldet /
die Commiſſion von Ihro Koͤnigl. Majeſtaͤt in

Spanten auffgetragen war . Noch vor der Ta⸗

ſel haben Ihro Majeſtaͤt der Kayſer in der Kay⸗

ſerin Cammer die Princeßin gefraget : Ob ſie

Derod Herrn Bruder / den Koͤntg Cark in Spa⸗

nien heyrathen wolte ? worauff ſie das Ja⸗Wort

von ſich gegeben . Des folgenden Tages hatten
Ihro Kayſerl . Maͤj. befohlen / nicht allein das

0 0

Te Deum laudamus in ditr Cathedral - Kirchen

unter dreymahliger Loͤſung der Stuͤcke und Salve

aus der Mousqueteriée , wegen Eroberung der

Veſtung Gacta , zu fingen ; ſondern auch durch

den Cammer ourier zu einer groſſen Galla anſa

gen laſſen / weil Ihre Durchl. die Princeßin von

Wolffenbuͤttel heute als Koͤnigl. Spantſche
Brant declarirt werden ſolte ; welches denn auch /
nachdem der Hof von St . Stephan zuruͤck kom⸗

men / folgender Geſtalt vollſogen worden : Nemlich

es hatten der Spaniſ. Bottſchaffter Duca del Vaſto

und der Spaniſ . Envoyk extraordinaire , Comte

de Galbes , des Duca d ' Infantado Sohn bey
Ihrer Maj . der regierenden Kayſerln Audtentz in

den ſogenannten Spiegel⸗Zimmer . Jener that
zu erſt ſeinen Vortrag in welſcher Sprache da⸗

hin / daß beſagter Graf Galbes von Ihrer Maj.
dem Koͤnig Carl waͤre abgeſchicket worden / um

Ihro Durchl . der Princeßin von Wolffenbuͤttel/
als Dero am 18 . Sept . zu Barcelona declarir -

ten Koͤntgl. Braut / das Portrait zu uͤberbringen/
welches er gerne die Gnade haben moͤchte / Ihro

1＋＋- ＋- ＋-

Durchl . ſelbſt zu uͤberreichen / wozu er die Kayſerl .
Erlaubniß zu erbitten haͤtte. Nachdem nun Ihre
Kayſerl . Maj . lincker Hand vor den Tiſch geſtel⸗
let hatte / hat der Graf Galbes , ( den der Bott⸗
ſchaffter der Princeßin prælentiret ) Ihre Durchl .
in Spaniſcher Sprache angeredet/ und mit bey/
denFuͤſſen / auff ſeinen Hut nlederkniend / Ihro
das Portrait des Koͤntgs Carls in Spanten / wel⸗

ches auf 6οοο . Thlr . æſtimiret wird / behaͤndi⸗

get . Ihro Durchl. haben daſſelbe angenommen /
und das Compliment in Spaniſcher Sprache be⸗/⸗
antwortet / worauf beyde Spaniſche Miniſtri von

Ihrer Maj . der Kayſerin und Ihrer Durchl. der
Princeſſin / zum Hand . ⸗Kuß gelaſſen worden .

Ihre Maj . die regierende Kayſerin / haben nach
der Audientz der Princeßin das Portrait mit eige⸗

ner Hand vor der Bruſt angebunden . Bey die⸗

ſer Audtentz iſt weder der Kayſer noch die verwittib⸗

te Kayſerin / oder ſonſt jemand von Kayſerl. Be⸗
dienten zugegen geweſen . Gleich nach derſelben
aber ſind die Thuͤren eroͤffnet worden / und Ihro
Maj . der Kayſer in das Spiegel⸗Zimmer kom⸗

men / um der Prineeßin nochmals Gluͤck zů wuͤn⸗

ſchen ; worauff auch die vornehme Miniltri und

Cammer⸗Herren⸗Frauen hinein getretten / und

thren Gluͤck⸗Wunſch mit einem Hand ⸗Kuß ab⸗

geleget; , gleich wie die Hof⸗Dames ſchon Mor⸗

— aa⸗
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Rayſ . Hoſen⸗ErblalndsGeſch .
gens vor dem Gottesdienſt / der Princeßin die

Haͤndezu kuͤſſen kommen waren . Ihre Majeft .

die verwittibte Kayſerin haben ſofort nach geſchehe⸗

ner Declaration durch Dero Obriſt⸗Hofmeiſter

der Princeßin gratuliren laſſen / desgl . auch die

Ertz⸗Hertzoginnen durch Ihre Aja , und der Kayſ⸗

Obriſt⸗Hofmeiſter / Fuͤrſt von Salm / vor ſich

thun laſſen ; der letztere beklagend / daß wegen ſeil⸗

ner Unpaͤßlichtett er dieſe Schuldigkeit nicht per⸗

ſoͤhnlich abſtatten koͤnnen. Man iſt darauff zu

Ihrer Maj . der verwittlbten Kayſerin gangen .

Ihre Durchl . ſind nicht mehr von dem Wolffen⸗

bůtteliſchen gehelmbden Rath / Herrn Baron von

Imhofſſ / ſondern von dem Kayſerl . Obriſt⸗Kn⸗

chelmeiſter / Herrn Graf Joſeph von Parr ge⸗

fuͤhret worden . Nachdeme min hoͤchſtgedachte

Koͤnigl. Braut auch von der verwitttbten Kayſerin
Maj . und denen 3. Ertz⸗Hertzogtnnen den Gluͤck⸗—

114
Wunſch empfangen / iſt man allhier zu Tafel

was fuͤr
Ccremo -
niel ſie /
als ſolche /
gehabt .

Unruh ge⸗
habte

Rechte

her geſtellt

Soll wie⸗
herum er⸗
ſten Land⸗
Tag hal⸗

lkes,

Boͤhmiſ.

gegangen . Und ob zwar die Princeßin annoch

ſhren vorigen Platz neben der juͤngern Ertz Hertzo⸗8

ginnenbehalten / ſo iſt ſie jedoch von der Zeit an

denen Ertz⸗Hertzoginnen in ſoweit gleich tractiret

worden / daß ſie wie jene / einen Faureuil und

Serviette gehabt / den Ihr die Graͤfin von Oettin⸗

gen / als denominirte Obriſt⸗Hofmeiſterin / ge⸗

rücket / und Ihr der Trunck von 2. Dames ge⸗

reichet und credentzet worden . Ihro Durchl . ha⸗
ben vor der Tafel dem Kayſer das Hand · Tuch wie

zuvor gegeben ; doch ſind ſie nicht mehr bey Auff⸗

hebung des Confects auffgeſtanden um den Kayſer
das Hand⸗Tuch vorzuberetten / ſondern ſitzen blie⸗

ben / und haben / wie die Ertz⸗Hertzoginnen / ſich
mit gewaſchen . Noch ſelbigen Abend haben ſich
die hohen Miniſtri von beyden Kayſerl . Hoͤfen bey

der Princeßin angemeldet / denen ſie unter einem

Baldachin , welchen ſie vorhin in ihrem Zimmer
nicht gehabt / Andientz gegeben / und den unter⸗

thaͤnigſten Glůck · Wunſch angenommen . Abends

Bayriſche Geſchichte .

Enig ſonderbahr⸗Berichtswuͤrdiges fiel

daß alles ziemlich ſlille und in guter Ru⸗

ſonderlich die Ober⸗Pfaltz ihre von Boͤhmiſcher

Unruh gehabte Privilegia , nahmentlich die Jura
Status , oder die darinne geſeſſene ihre Landes⸗

Staͤnde⸗Gerechtſamkeiten wieder erhielten / da ſie
bißher Bayern ſchlechterdings Landſaͤſſig unter⸗

worffen geweſen / und nichts in Publicis zu ſagen
gehabt / vielmehr nur erwarten und thun muͤſſen/
was Chur⸗Bayern zu verordnen beliebet / dermah⸗
len wurde wiederum / dergleichen binnen 30 . Jahren
nicht geſchehen / auff den 25 . Januarii dieſes
Jahr durch den Landes Director von Plettenberg /
die erſte Verſammlung Ober⸗Pfaͤltziſcher Land⸗

Staͤnde in dieſen Terminis ausgeſchrieben :
Ihro Kayſerl . Majeſtaͤt unſer allergnaͤdigſter

Herr haben unterm dato den 2 2. lauffenden Mo⸗

nats Decembris uns Ends. Unterſchriebenen der

Denckwürdiger Geſchichte.

fiel allergehorſamſten des engern Ausſchuſſes durch den

in dieſen Gegenden dermahlen ſuͤr/ dermahligen Director und Commiſſarien in Kayſ .
Gn . zu vernehmen gegeben / weſſen ſie ſich gegen

he war . In denen Einrichtungen des geſamte Staͤnde des allergetreueſt und devoteſten
Landes ereigneten ſich eintge Veraͤnderungen / da Fuͤrſtenthums der Ober⸗Pfaltz allergnaͤdigſt relol⸗
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nach gehaltener Tafel iſt bey dec regterenden Kay⸗
ſerin ein Ball bey Hof gehalten ; da denn Ihro
Durchl . die Princeßin mit denen Ertz Hertzogin⸗
nen in einer Reyhe geſeſſen / und mit niemand als

dem Kayſer und den Priinzen von Hauße / getan⸗

tzt / daß nun dieſe Sache biß zur Trauung und

Abreyſe richtig war / darbey jederman ſagen mu⸗

ſte / daß ſich mehrhochgedachte Princeßin in alles

wohl zů ſchicken gewuſt .
Printz Eugene kam den g. Decembr . aus Ita . Printz Eu⸗

—
lien in Wien an / allwo er ſehr gnaͤdig empfangen / gene in

und ſtarck in ihn geſetzet wurde das Commando in Wien / wil

Catalonien zu uͤbernehmen / deſſen er ſich aber / Hicht in

Catalo⸗
mit Anztehung allerhand Urſachen / beſtaͤndig ge⸗ nien .
weigert / wie auch die Folge der Geſchichte zeigen
wird / daß er dahin nicht gegangen / ob es wohl
darbey viel Nachdenckens geſetzet / wo man einen

wackern und zugleich beruͤhmten General finden
ſolte / dieſen wichtigen und gefaͤhrlichen Poſten
mit Nachdruck zu bekleiden . Indeſſen berath⸗

ſchlagte man ſich flelſſig / wie man folgendes Jahr
den Krieg mit allein Ernſt fortſezen / auch Mit⸗

tel darzu ausfinden wolte / dergleichen Oeſterreich
unter der Ens allein an 2314 . Mann Recrouten /
an 463 . Reuter / 233. Dragoner Pferden / und

150000 . Floren Geld / andre Erb⸗Provintzien
aber nach Proportion , beytragen muſte . Ob

gleich ſonſt was um Oeſterreichiſchen Creyßgehoͤr⸗
te / von allein Reichs⸗Beytrag frey war / hatten
doch Kayſerl . Majeſt . bey dermahligem Kriege ſich
zu dergleichen verſtanden / wie auch hier und dar

in Erzehlungen unſers Theatri ſchon vorkommen

iſt / und zahlten dieſemnach ihr Quantum zu der

diß Jahr bewilligten Operations - Taſſa . Weill
die Geiſtlichkeit in Wien dem daſtgen Biſchoff in

Kleydungen und dergleichen allzu anſtoͤſſig zu le⸗

ben ſchlen / gab er eine Verordnung / in Anſehung
derer Weltl . Clericorum , heraus .

virt / ünd wie ſie dieſelben in jenen Stand herge⸗
ſetzt haben / in welchem ſie vor der Boͤhmiſchen
Unruhe und dem Weſtphaͤliſchen Frleden geſtan⸗
den / alſo zwar / daß allerhoͤchſtbeſagte Ihro Kay⸗
ſerl . Majeſt . ihren Staͤnden an nun wie zuvor das

Land⸗Tags Recht zuſtehen / und es mit ihnen
ordentlich / wie ſonſten mit Landſchafften ge⸗
woͤhnlich/ gehalten haben wollen / zu dem Ende ſie
ihnen alle ihre gehabte Privilegien / Freyheiten und

Gewohnheiten allergnaͤdigſt confirmirt / und un⸗

ter ſonderbahrer Ausfertigung und Kayſerl . Hand⸗
zeichen beſtaͤttiget haben . Indeme nun hierbey
Ihrer Kayſerl . Majeſt . allergnaͤdigſter Will und

Meynung iſt / und ſich gebuͤhren will / daß von

allen treuen Staͤnden der Praͤlaten / Ritterſchaff⸗
ten / Staͤdt und Maͤrckte einige außetkieſen wer⸗
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bch welche die Keprælentation der geſamten ¶wohnen/ und ihr Sutlragium obiger Kayferl. In
1 ,

Staͤnden und Landſchafft zu thun / denen immer tentien gemaͤß / auf die tauglichſten Maͤnner zu rich⸗ 707 .

vorfallendendandſchafftl. Verhandlungen abzuwar⸗ken / mithin deiunechſt die Kayſerl . und Landsfuͤrſtl.
ten / und derſelben gerechtſame und Intereſſe zuPropoſition wegen des Quanti hybernalis neben

beobachten / annebenſt die zuſtehende Aemter zu andern Lands⸗Mitgliedern anzuhoͤren/ daruͤber

verwalten vermoͤgen. Dannenhero ſie uns aller⸗ berathſchlagen / und ſchlieſſenzuhelffen / ſich auch

gnaͤdigſt anbefohlen haben / die geſamte treue auſſer Gewalt daran nichts abhalten zu laſſen/
Staͤnde / und zwar jedem inſonderheit ordentlich / noch vor dem Schluß der Conſultation ſich ent⸗

und wie es vormahlen Herkommens geweſen / in aͤuſſern/ ſondern derſelben biß zum Ende gebuͤh⸗

der Ober⸗Pfaͤltziſchen Haupt⸗Stadt Amberg zui rend abzuwarten . Inmaſſen hleran der Kayſerl .

ſeinem allgemeinen Land Tag auff den 25 . allergnaͤdigſte Will und Befehl geztemend erftat⸗

nechſtkuͤnfftigen Jahrs und Monats Januariitet wird / wir auch uns deſſen gewißlichalſo verſe /

zu verſchreiben . Da ſodann ich der von Pletten⸗hen .

berg / weilen ich ſchon eine geraume Zeithero die Die geſamte Bayriſche Creyß⸗Staͤnde waren Zaheni

Direction gefuͤhret / ihnen Staͤnden ſamt und auch nach Eintritt des Februarii bey dem Saltz⸗Staͤnde

ſonders nebſt Entbietung der Kayſerl . allerhoͤchſten burgiſchen Directore zu Regenſpurg in Conſerentz / Lontin⸗

Gnade vorermeldte allergnaͤdigſte Kayſerl . Keſo⸗bey welcher beſchloſſen wurde / die Kayſerl . Maj . gentien .

lution mit dem ertheilten Diplomate vorzulegen / bewilltgte kecruten⸗Mannſchafft den 2 r . dits ab ⸗

annebenſt weiter vorzutragen haben werde / daß ſie marſchteren zu laſſen / darmit ſie unter die Regi⸗

zur Wahl der verordneten Land⸗Marſchall und menter geſteckt werden koͤnten. Ihro Kayſ⸗ Maj .

Commiflarien / ( die demnechſt Ihrer Kayſerl . haͤtten gern Deroſelbigen ſonſt bewilligte Zahl ver⸗

Majeſt . als regierendem RoͤmiſchenKayſer zu han · mehret geſehen / die Staͤnde entſchuldigten ſich a⸗

den dero geheimen Raths und hoͤchſtanſchnlichen ber mit der Unmoͤglichkett / führten doch an / daß

Stadthalters Hn . Grafens vonLoͤwenſtein Excell . des Bayriſchen Creyſes Contingents - Quantum

im Namen aller Staͤnde / den Eyd der beſtaͤndigen ſich wohl ſo hoch als deren andern Creyſe ihres be⸗

Treu abzulegen haben ) ſchreiten / und hierinn lauffen wuͤrde / wenn nur Chur⸗Bayern ( ſo der⸗

gleichwohl auff ſolche Maͤnner das Abſehen neh⸗mahlen Kayſ . M. zu bertretten haͤtte) und Ober⸗

men ſollen / welche der Staͤnde und Unterthanen [ Pfalß (die Chur⸗Pfaltz nun erhalten )ihre Voͤlcker/
Nutzen befoͤrderen/ die Landſchafftl . Aembter ver · der Gebühr nach / zum Creyſe und nicht anders

weſen / und denenſelben vorſtehen / auch mit Rath wohin ſtellten / ſo ad Referendum angenommen

und That ihren Staͤnden ſo wohl als Untercha ⸗wurde. Man beſorgteſich / eswuͤrde / bey Fran / Beſorgf,
nen / an Hand gehen koͤnnen / mithin bey ſol⸗ zoͤſiſchem Einbruch in Teutſchland / in Bayern Unruhe

cher Gelegenheit ich der von Plettenberg ſchrifftl . Lermen geben / well doch viel heiml. Malconten in Bohen
ableſen ſolle / was Ihro Kayſerl . Majeſt . in einer tenſelbiger Orten waren / man ließ ſie aber nicht 50
heſonders an uns allergnaͤdigſt zugeſtellten Propoſi⸗ [ aufftommen / ſondern machte / auff alle Faͤlle/
tion fuͤr das bereits angetretene Hybernal an ge⸗ behinſameAnſtalten / durch welche auch entdecket

ſamte Staͤnde fuͤr ein Begehren ſtellen wollen / wurde / daßein ehmaliger Raͤdelsfuͤhrer in Bay⸗

desallergnaͤdigſten Verſehens / ſie Staͤnde in Be⸗ern vor geweſter Rebellton Nahmens Hofmann

denckung der Ihro uͤberbuͤrdeten ſchwehren Krlegs / fich in Kayſerl . Dienſten / aber als ein Verraͤther

Anliegenheiten / Ihro mit einem freywilligen Bey⸗ auffgehalten / den man nach Muͤnchen ſchickte/
trag ſolcher Geſtalten unter wehrender Handlung allwo ergeviertheilet wurde. So kamn auch her⸗

der allerunterthaͤnigſtſchuldtgſten Staͤnde Danck⸗ aus / daß ein heimlicher Anſchlag mißvergnuͤgter

barkeit erkennen moͤgen ; und dann wir / dem uns Bayern auff Augſpurg vorgeweſen ſey / und man

obligenden Pflichten gemaͤß/ obigen allergnaͤdig · etlich rooο . Flinten und Bagonetten verborgen /
ſten Befehl in allen Stuͤcken allergetreueſt und de⸗und eine groͤſſere Anzahl unterwegens gefunden

voteſt nachzuleben nicht ermmangeln wollen. Hier , haben ſolte / deßwegen man auch einen Kauff⸗

um ſo ergehet nun an N . N. unſer freund und manns⸗Diener gefaͤnglich annahm / welcher die ·
dienſtliches Geſinnen und Begehren / nachdem ſes Gewehr beſchrieben zuhaben beſchuldiget wurde /
wir dafuͤr halten / daß die im Beſitz habende Guͤ⸗ das gante Weſen gieng doch alſo mit einem leeren

ter N. N . ſo vor der Boͤhmiſchen Unruhe der all⸗ Schrecken ab .

gemeinen Land⸗Taͤge / und des Collegii werden Kauyſerl. Majeſt . ſuchte ſich dermahln die Inn⸗Camerl
faͤhig geweſen ſeyn / und ſich noch zu beyden legiti -⸗ hahung des Bayerlandes beſtmoͤglichſt zu Nut zu Sachen /
miren koͤnnen/ ſichgefallen zu laſſen auff Montag machen / und deren Cameralien wohl wahrzuneh⸗ von.Bil⸗
den 24 . Jan . zu Abend in der Stadt Amberg mit men / in welchem Abſehen auch dero Adminiſtra⸗ brauen ! ,

Hindanſetzung aller andern Geſchaͤfften Stands tions . Commiſſion ein Patent unter 27 . Auguſti

maͤſſig zu erſcheinen / daſelbſt bey der Land ſchafft⸗ publicirte / des Inhalts : Es ſolte Nlemand auch

lichen Cantzley die Ankunfft zu verkuͤnden / und kein Geiftlicher / noch unterm Vorwand es nur fuͤr
den elgentlichen locum & modum der Verſamm⸗ Krancke zugebrauchen / einiges Gerſten⸗oder

lung zu vernehmen / ſo dann am folgenden Tag Braun⸗Bier brauen / wer ſichdergleichenoder
nach vorhergehender allerſeietger Legirtimirung zu ſolcherley Bier zuverkaufen unterſtuͤnde / wuͤrde

dem Land⸗Tags Recht / einer ordentlichen Wahl das erſtemahl z00 . das atemahl 600 . Fl. Straf.
der verordneten Land⸗Marſchallen und Commiſ⸗ fezu erlegen / das drittemahl aber die Freyheit deß

——

—

larien / auch Vorlegung der Kayſerl . allergnaͤdig ⸗ ihm ſonſt zuſtehendem Bierbrauens zuverliehren

ſtenReſolutionund erthellten Piplomatis benzu⸗ haben/ wie es auch ſchon vor dieſem in einem Pa⸗

tent
— ———

—
ö
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Rheintſche Gefchlchte .

I7oν , tent de Anno 169 l . verotdnet worden ꝛc. Sonſt
reſolvirten Kahſerl . Majeſt . denen Bayriſchen

Staͤnden von ihrem Antheil des Beytrags zur

Krlegs⸗Operations .Calla abzunehmen / der uͤber⸗

haupt auf 1852 . Fl kam / daß die Staͤnde nur
6084. Fl. daran zahlen durften / und dennoch uͤber

dieſen kleinen Reſt nicht ſo bald elnig werden kon⸗

ten/ weil Saltzburg nicht nach der Anzahl dermah⸗

altzee⸗ Hur⸗Pfalt warin dieſen Gegenden noch⸗

Pürdden⸗ △ 92 immer des ſchon in vorigem Theil und

haus an ſers Theatri erzehlten Sinnes / ſeine

Worms Herꝛſchafften / auch was das gute Ver⸗
nehmen mit anliegenden Nachbarn betraff / auff
einen guten und ruhigen Juß zu ſtellen / zeigte dan ·
denhers Beretttoilligkeit das ehemahls geweſene

Stifft / numehrige Amt Neuhauſen an das

Biſthum Wormszu reltituiren / von welchem es

ſchon Anno 1565 . wegen und folgender Geſtalt
an Chur⸗Pfaltz gekommen war . Der damals

von dem regterendeChurfuͤrſt / Fridericus II . war mit dem

eß chemals Biſchoff zu Wormszerfallen / hatte alſo das Stifft
abkom̃en . Neuhauſen ſamt darzu gehoͤrigen Dorffſchafften

und Guͤtern / durch Gewalt der Waffen / an ſich

gebracht / desStiffts Perſonen ausgeſchafft / und
die Rellgionveraͤndert / woruͤber / als bey Roͤm .
Kayſerl . Majeſt. damaltger Biſchoff Dledrich ſich

beklaget / und vermoͤg der Reichs· Satzungenund
Reltgtons⸗Frieden die wuͤrckliche Reſtitution zu

verfuͤgen gebeten/ die Roͤm. Kayſerl . Maj darauff

bey dero in Anno 1566 . zu Augſpurg gehaltenen
Reichs⸗Verſammlung mit Zuziehung beeder Re⸗

ligtons Churfuͤrſten und Staͤnden / die Sache zur

ordentlichen Verhoͤr gezogen / und nachdem die

Stãaͤnde / auff vorher gehabter derſelben retffer Er⸗

wegung / der Kayſerl . Majeſt . ihr Bedencken und

Gutachten zu unterſchiedenen mahlen dahln in

Schrifften erthellet / daß des Churfuͤrſten Einwen /
den unerhebllch / die Sach in ſich ſelbſten notoriſch
dem Religions ⸗Frieden zuwider / und dahero

gedachtes Stifft cum pertinentüs zu reſtituiren
feye/ habe auch Kayſerl . Majeſt . ſolcher der Staͤnde

am 14 . May gedachten Jahrs 1566 . cum utrius -

que Religionis Statuum conſenſu , den vergliche⸗
nen Reichs⸗Spruch eroͤffnet / daß Chur⸗Pfaltz in

allen beklagten Sachen / mit Erſtattung alles

Schadens / vollkommene Reſtitution von Rechts⸗

wegen / und beſonders in Krafft des Religlons⸗
Friedens wuͤrcklich zu thun ſchuldig ſeye.

Die Sache hatte ſo gehangen biß zu dem dreyſ⸗

derKeſti ſigjahrigen Krieg / und ob gleich / bey deſſen Hinle⸗

Gründe . hen worden war / daß Pfaltz inalles / was es vor

dieſen Unruhen gehabt / die an Bayern gekommene
Dinge ausgenommen / reſtituiret werden und

ſeyn / auch die Evangeliſche die Stifft behalten
ſolten / in deren Beſitz Ste An . 1624 . den 1. Janua -
rüi getweſen / daß es daher ſcheinen wolte / als ob

auch Chur⸗Pfaltz dieſes vor dreyßigjaͤhrigem
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Krieg beſeſſene Amt Neuhauſen behalten / und die 1 Pfaltz und Preuſſen zu Stande kommen / da die

len zuſtellen habender Maͤunſchaft ; ſondern nach
dem Matricul Juß concurriren wolte / wormit aber

andre ſchlecht zufrleden waren / well der ehemalige
Ertzbiſchof Guidobaldus, wegen ſeiner groſſen / als

Kayſ. Principal- Commifſarius , gehabter Unko⸗

ſten / die Moderation des Matricular - Anſchlags
dergeſtalt erhalten / daß nur ein Drittheil des ſonſt
gehabten Quanti forthin erleget werden ſolte .

1707 .

Einkuͤnßfte davon / well Sie zu dem Proteſtirenden

Kirchen⸗Weſen bald Anfangs durch ehemalige
alte Churfuͤrſten geſchlagen worden / die uͤber ſol⸗
cherley Einkuͤnffte verordnete Adminiſtration vor

wie nach ziehen moͤchte; allein weil doch in dem

Friedens - Inſtrument Art. IV.S. dem Hn . Churfuͤr⸗
ſten zu Trter ( ſihe den VI . Theil dieſes Theatr .

p- 661 . a. ) ausdruͤcklich bedungen war / daß bey
Pfaͤltziſcher Reſtitution diejenige Rechten und

Außſpruͤche / ſo Chur⸗Trier / als Biſchoff zu

Speyer und der Biſchoff von Worms /
an etliche in der Unter⸗Pfalß gelegene geiſtl . Guͤ⸗
ter fuͤhrten/ dieſen geiſtlichen Herren vorbehalten
ſeyn/ und fuͤr ordentlichen Richtern ausgemachet
werden ſolten ; ſo hielten einige daruͤber befragte
Rechtsgelehrtẽ dafůr/ daß Chur⸗Pfaltz im Gewifſen
anbunden ſey/ vermoͤge des ehemaligen und oben

vergezogenen Außſpruchs / dieſes Amt an das Bi⸗

ſtum Worms / wenigſtens ſamt denen biß 1648 .
gezogenen Nutzungen / zu reſtituiren ſey / wodurch

wohl die Pfaͤltziſche Reſolution ſolch Amt zuruͤck
zugeben ein zlemlich Sewicht bekommen haben
mag . Man ſorgte aber darbey / weil in ſelbigem
eln ziemlicher Theil deren Einkuͤnffte beſtunden / ſo
Pfaltz im Vergleich mit Preußen denen Reformir⸗
ten zlgeleget / es moͤchte dieſes auff eine Erſetzung
des ſeinen Glaubens Genoſſen abgehenden drin⸗

gen . Was Evangeltſch⸗Lutheriſche mit ihnen Luthera⸗
fuͤr Streit wegen Kirchen⸗Gefaͤlle gehabt / iſt in ler 39
vorhergehendem Theil dieſes Theatri kherzehlen formiten
angefangen worden / und alſo der weiter Erfolg über Kir⸗

dieſer Sachen hler beyzubringen . Die Luthert⸗ chen Ge⸗

ſche Conſiſtoriales lieſſen einen Cireular - Brieß faͤlle con⸗
unterm 2 5. Januarii dieſes Jahrs an alle Evan, tinuiet.
geliſch Lutheriſche Potenzien ergehen / des In⸗
halts / daß dle Pfaltz anfaͤnglich Lutherlſch gewveſen/
von dem Chur ⸗Adminiſtrator Johang Caſimir, Warum
mit Verjagung Luthertſcher Kirchen und Schul⸗ Sie die
diener / die Keformirte ehre eingefuͤhret/ durch fol. Lutheri⸗
gende Churfuͤrſten beybehalten / doch denen Luthert⸗ ſche præ·

ſchen im Weſtphaͤl . Frieden / Articul . IV .S. 19 . die tenditen .

Wiederherſtellung in dem Stand de Anno 1624 .
uͤbrigens auch / wenn Sie es ſuchten / ein weiters

freyes Exercitium Religionis publicum & priva -
tum zuerlauben verſprochen / dochvon Reſormirten
Churfuͤrſten ſchlecht / von folgenden Catholiſchen
beſſer gehalten / auch denen 13 . Lutheriſchen Schu⸗
leu und 3 r. Kirchen · Dienern die Beſoldungen aus

denen Pfaͤltziſchen Kirchen ⸗Gefaͤllen gereichet
worden / biß Ao . 1706 . der Vergleich zwiſchen

Evan⸗
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1707 . Evangeliſ . Staͤnde ihn foͤrdern helffen / als ein ge⸗

meinſames Werck / bey dem ſich doch in der That

gewieſen / daß die Lutherlſchen gefaͤhret worden /
da in ſelbigem ihnen aller Antheil an denen Kir⸗

chen⸗Gefaͤllen in der Pfaltz ab⸗Fſieben Theil aber

denen Reformtrten / 5. denen Cathol . zugeleget
worden / deßhalbenbaten die Lutheriſche Conliſto -
riales in der Pfaltz die Potentzen ihrer Confeſſion

behüuͤlfflich zu ſeyn / daß man ſie in Polleſſione des

ſonſt genoſſenen lieſſe / wie ihr Schreiben zeigt :

In einem Eu . Hochfuͤrſtl . Durchl . Welt /niemahlen aber

Biieffan⸗ genug geprieſeneChurfuͤrſtl . tragendeSorgfalt /
gezeigt de⸗ des groſſen GOttes Ehr zu befoͤrdern/ und die rei⸗

nen Luthe⸗ ne Evangel . Lutheriſ . allein ſeelligmachende dehr zu

riſchen unterſthtzen / und zu propagiren / in tieffſter De⸗

Potentzen . muth Herzerfreul . erwegende / daß er der Herr
Eu . Hochfuͤrſtl . Durchl . hierzu als ein geheiligtes
Werckzeug auff dero Fuͤrſten ⸗Thron / zu der be⸗

traͤngten groͤſten Conlolation , zumaln bey dieſen
betruͤbten ſchweren Zeiten erhoben / und wie dero

in GOtt ruhende glorwuͤrdigſte Thron⸗Vorfah⸗
ren / alſo nicht wentger Eu . Hochfuͤrſtl . Durchl .

mit Goͤttlichem Eyſſer / und an den Hochfuͤrſtl .
Gnaden gaben / mild vaͤtterlichſtausgeruͤſtet;
hingegen an derer Seiten unſern bedaurensvuͤrdi⸗

gen Chur⸗Pfaͤltzlſ . Lutheriſchen Kirchenſtand / da⸗

rinnen er allen Reichs ⸗und Friedens⸗Schluͤſſen /

ſonderlich denen Paſſau⸗und Weſtphaͤllſchen ent⸗

gegen / 2 . und nun zum ztenmal vermittelſt des

Duͤſſeldorfflſ . zwiſchen denen Reformirten / und

Catholiſchen getroffenen / Anno 170f. zu End ge⸗

gangenen und im Febr . 1706 . Krafſt der Chur⸗

fuͤrſtl. Declaration kund gemachten Religlons⸗

Vergleichs / durch die Chur⸗Pfaͤlziſ. uͤbelgeſinnte
Reformirte / dabey unberantwortlich gebrauchtes

Verfahren / umgeworffen worden / recht Seelen . be⸗

kuͤmmert vorſtellende ; ſo wiſſen bey ſolchen
betruͤbten uͤber denen Chur⸗Pfaͤltziſ . Evangeltſ . Lu⸗

f theriſchen in 5. zu Churfuͤrſt Carl Ludwigs / und

Carls p. p. m. m. Regierung bloß beſtandenen /
von Anno 1686 . aber an / da der Catholtſ . Chur⸗
Succeſſor , Chriſtmildeſten Andenckens / Churfuͤrft

Philipp Wilhelm / das Exercitium Religionis
liberum in dero Chur⸗Pfaͤltztſ . Landen publican⸗
do renovitet / mithin unſer jetztmahlig ⸗ theureſt⸗

gnaͤdigſter Churfuͤrſt und Landes⸗Vatter / bey an⸗

getrettener Chur⸗Wuͤrde jenes Confirmationthun

laſſen / gegenwaͤrtig biß auff 30 . ſich weiter ver⸗

mehreten / alle mit Predigern / deren Glauben zu⸗

gethan / nicht aber ſtuͤndlich mit Præceptoren /
( deren dato nur 13 . jener aber z 1. ſind ) verſehenen
Gemeinden / ſchwebenden Fatis , und groſſer Ge⸗

fahr/ die thnen von gaͤnzlicher nach und nach er⸗

folgenden Exſtirpirung vor Augen ſtehet/ wir nechſt
G Ott zu niemand anderſt / dann Eu . Hochfuͤrſtl .
Durchl . und anderen Evangeliſ . Lutheriſchen Po⸗
tentten unterthaͤnigſt uns zu lencken / und vor dero

Fuͤrſten⸗Thron in der erſinnlichſten Submillion

ins nieder werfſende / Dieſelbe allerdemuͤthigſt zu

bitten / aus Hoch⸗Churfuͤrſtl. Clemenßz gnaͤdigſt

zu geruhen / ſich unterthaͤntgſt dasjenige eigent ⸗
lich und hauptſaͤchlich/ als in wey andern Schriff⸗
ten bereits weitlaͤufftig und gruͤndlich von uns de⸗

monſtriret / anjeno . vortragen zu laſſen Wie
1
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Beſchreibung Rheimiſche Geſchichte .
nehmlich die Evangel . Lutheriſche Religlon nach 170)
der Univerſal - Reformation zu erſt in Chur⸗Pfaltz /
und zwar Anno 1544 . da bereits Lutherus 1518 .
in dem Auguſtiner⸗Cloſter allhler zu Heydelberg
Theſes oͤffentlichdefendiret / publicè durch Chur⸗
fuͤrſt Fridericum II . introduciret / von deſſen 3.

Chur / Succeſſoren / als Ottone Henrico ( deſſen
auffgelegte Kirchen⸗Agenda , de Anno 1556 . an⸗

noch vorhanden ) Friderico III . anfaͤnglich/ ſo dann

von dieſes ſeinem Chur⸗Printzen Ludovico V.

kraͤfftiglich propagirt : Welcher Geſtalt nach

deſſelblgen ſel. Anno 1582 . beſchehenen Hintritt /
in puncto Keligionis von deſſen Herrn Bruͤdern /
Hernog Joh . Gaſimiro bey ergriffener Chur⸗Ad -
miniſtration alles uͤbern Hauffen geworffen/ ſel⸗
nes ſeeltgen Herren Bruders Ludovici V. einigen
Sohn Fridericum IV . zur Reformirten Religion
wider jenes Teſtament angefuͤhret / alle in der Un ⸗
tern und Obern⸗Pfaltz geſtandene Theologen /
Doctores , Profeſſores , General - und Superin -
tendenten / Paſtores & Præceptores , an der Zahl
900 . weniger z. wieſie de uno ad omnes in der von

dem Hoͤchſtſeel. Churfuͤrſten Ludovico V. Anno

1582 . kurtz vor ſeinem Abſterben edirten Formula

Concordiæ mit Nahmen ſtehen / in das bittere
Exilium verwieſen / denen Chur⸗Pfaͤltziſ . Luthert⸗
ſchen Unterthanen / dem Paſſautſ . Frleden ſchlech⸗
terdings entgegen / alle Kirchen / und deren Iatra⸗

den inner dritthalb Jahres⸗Friſt entzogen / ihnen
keine andere Seelen⸗Hirten zugegeben / und in dle⸗
ſeim Elends ⸗Standt biß auff den Weſtphaͤliſchen
Frieden gelaſſen : Was maſſen nach dieſem /
& quidem juxta Artic . IV . §. 19 . denen Chur⸗
Pfaͤltziſ. Lutheriſ . von oberwehnten zweyen letzteren
Churfuͤrſten Carolo Ludovico , & Carolo wie -
der Verſprechenebenfals wenig zugeſtanden / und

ihnen lediglich in vier unmittelbar in Chur⸗Pfaltz
gelegenen Staͤdten / als Heydelberg / Mannheim /
Oppenheim und Creutzenach ( welche beyde letztere
doch Anno 1624 . ſchon in Poſſeſſione geweſen )
ſo dann in dem Doͤrfflein Tripoſtatt unter ſehr
ſchwehren Conditionen / und ſonſten in keiner ein⸗
tigen weiteren Stadt oder Flecken Keligionis Ex⸗

ercitium , keine Schulen / ſo doch Eccleſiæ Semi.
naria ſeynd / ja wenigſtens nicht eine Schul⸗Frau
zu halten / Krancke auff dem Lande durch Lutheri⸗
ſche Prediger zu beſuchen / ihre Lutheraner Kindet
zu tauffen / ſie zu copuliren / deren Todte mit ei⸗

nem Geſang zu beerdigen ( welche Actus Paro -

chiales die Reformirte Prediger / zumahlen auff
dem Lande / und in uͤbrigen Staͤdten verrichtet )
noch die in denen Lutheriſchen Gemelnden kurtz ob⸗

beruͤhrten 5. Oertern durch den Kling⸗Beutel ein⸗
geſammlete Allmoſen ſelbſten zu adminiſtriren /
und vieles andere mehr / ſo doch denen Lutheranern
in Chur⸗Pfaltz vi prædicti Inſtr . Pac . Rechtswe⸗

gen zukommt / permittiret worden ; ſondern das⸗

jenige kuͤrtzlich nur noch beruͤhren zu doͤrffen : Nach⸗

deme Se . jetztmahlige Churfuͤrſtl. Durchl . zu

Pfaltz / aus gerecht und Billtgkeit liebenden Ge⸗

muͤth / und Landsfuͤrſtl . vaͤtterlicher Guͤte in gnaͤ⸗
digſte Conſideration geßogen / was dero treu ge⸗

horſamſt Lutheriſchen Unterthanen Krafft ober⸗

wehnter Irleden⸗Schluͤſſe gebuͤhre/ ihnen nichtal
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ſein alles oberzehlte wieder zugeſtanden / ſondern

ſtorium zu Dero unſterbl . Ruhm gnaͤdigſt verſtat /

tet / ſolches confirgurt und perpetuirt / auch
vom 22. Febr. An . 1699 . an denen gegenwaͤrtig

31 . eſtabilirten Paſtoren / und 13 . Præceptoren /
aus denen geiſt . Gefaͤllen ( welche die Reformirte
uͤber ein gantzes Seculum eigenwillig ulufruiret )

gleich dieſen und Cathol . Geiſtlichen die Salaria

angedeyen laſſen / und weit ein mehrers ſind wir

in unſerer Seelen verſichert / wenn ein und ande⸗

rer Seiten der Widerſtand nicht allzugroß gewe⸗

ſen waͤre/ daß ſolche Churfuͤrſtl .denenLuthertſchen
erzeigte Gnade denen Reformirten allewege hoͤch⸗

ſtens mißfallen / und deren jene zumaln was die 7 .

Jahr lang genoſſene Beſtallung betrifft / wieder

verluſtig zu machen / alle Conſilia dahin ange⸗

wendet / allermaſſen es ihnen auch hierinnen bey

denen Duͤſſeldorffiſchen Tractaten gelungen / daß

ſie ſich von denen in 7 . Thetl geſetzten bonis Eecle⸗

ſiaſticis , fuͤnff mit der Lutheriſchen gnaͤdigſten
Excluſion , mit welchen ſie doch communem

Cauſam zu haben vorgewendet / ſichallein vorbe⸗
halten / denen Hn . Cothol. aber 2. Theil nebſt al⸗

lem in dem Ober⸗Ambt Germersheim gelegenen

Kirchen⸗Guͤteren / ſo der Reformirten 5. Theilen
nach ihrer eigenen Geſtaͤndnuß / nahe beykommen /
zugeſtanden / wodurch wir und unſere arme Pa⸗

ſtores nicht allein um unſere Beſoldung / deren

wir nun Jahr und Tag cariren / ſondern auch in

ſolchen Eſtat gebracht / daß / wofern durch dle

Goͤttl. Direction von denen hohen Evangel . Lu⸗

theriſchen Potenzien dißfalls nicht baldigſt alle

gnaͤdigſte Huͤlffe und Remedur beſchiehet / wo

ſchonnicht alsbald ſaͤmtliche/ doch der meiſte Theil
unſerer Prediger ( davon elnige bereits den Anfang

moͤgen/ als durch den leldigen Krieg tetal er⸗

ſchoͤpfft/ aus eigenen Mitteln ihren Paſtoren er⸗

halten zu koͤnnen) wegen der Maͤngel an Subſi⸗

ſtentz mit dem Wander ⸗ Stab davon zu gehen/
aͤuſſerſt bemuͤßiget werden / welches / zu anderer

Frolocken und Freude / Nichts / als Jammer und

Hertzenleid / unter denen verlaſſenden armen

Pfarr ⸗Kindern ſetzen und nach ſich zlehen
wird .

Wann aber Durchl . Hertzog / gnaͤdigfter Fuͤrſt
und Herr / die Lutheriſche im Churpfaͤltziſchen 1.

in notoria poſſeſſione „& perceptione conſtitui -

ret ſind / auch die Reformirte ſelbſten bekennen

muͤſſen/ daß noch vor Jahres ⸗Friſt uns und un⸗

ſeren Paſtoren und Præceptoren die Salaria zuge⸗

ſtellet worden / folglich wenigſtens in Summario

bey voriger Crhebung ſo lang zu laſſen ſind / biß
von Reformirten in Petitorio ein beſtaͤndiges Jus
contradicendi & denegandi Rechts - vergnuͤglich
beglaubigetworden .

2. Solches aber ohnmoͤglich beſchehen kan / in⸗

dem dißeitige Gerechtſame / und Primæva poſſeſ⸗
ſio vel quaſi Welt kuͤndig / und aus dem Paſſaui⸗
ſchen · und Muͤnſteriſchen ⸗OßnabruͤcklſchenFrie⸗
den⸗Schluͤſſen ofſenbar iſt / maſſen ſie Reſormir⸗
te in dem erſten nicht begriffen / in dieſem aber

tolerando angenommen / anbey von damahliger

Theatri Europæi XVIII . Theil .
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Churfürſtl . Durchl . zu Sachſen / als Evangel .
Corporis Directore , per expreſſam Proteſtatio -

nem , der Evangel . Lutheriſchen wohl Befugnuß
conſervitt worden ; wie unter andern bekraͤfftiget
wird / per Vitriarium Profeſs . Reform . Lugdun .
in Inſtit . Jur . Publ . libr . T. tit . 1 1. fol . 29 . Ad -

de Acta Publ . Londorp . ad Anno 1624 . &

ſqq .
So iſt auch 3. aus ermeldten Muͤnſteriſch⸗

Oßnabruͤckiſchen Frieden ⸗Schluͤſſen ſcheinlich /
daß Selbigen keine Reformation contra Luthera -

nos zugelaſſen ſey / wodurch dann obberuͤhrten
Adminiſtratoris Johannis Caſimiri factum illici -

tum , contra notoriam Pacem Paſſavienſem im -

probiret / mithin ſattſam getzeiget worden / gleich⸗
wie keine Retormation admiſſible, alſo auch Annus

decretorius 1624 . ad quem , tanquam ad ter -

minum poſſeſſionis vel quaſi , Reformatio alias

inſtituenda & reſtringenda eſt , von denen Re⸗

formirten wider die Evangel . Lutheriſche nicht
angezogen / ſondern ſolcher nur von denen Ca -

tholiciscontra Proteſtantes ac Reformatos , vice

versä allegiret / unter dieſen aber / zumaln in pun⸗
cto redituum Eccleſiaſticorum , das Jus commu -

ne , & cujuscunque loci conſuetudo in legaliſche
Conſideration gezogen werden koͤnne und muͤße.
Vid . Textor olim Profeſſ . Heidelb . in Jur . Publ .

Stat . Imp . tit . 3. de Jur . Div . c. n. 2 f C. & 259 .

Folg ſam 4 . da ſolchergeſtalt weder Annus 1624 .
noch 18 . denen Evangel . Lutheriſchen im Wege
ſtehet / ſo muͤſſen ſelbige in boſſeſſione vel quaſi
welche ſie bey Ubergebung der Augſpurg . Confeſ⸗
ſion An . 15 30. und ferner 1552 . 55 . und 56.
bey dem Paſſauiſch . Vertrag und Frieden⸗Schluß
kundbarer maſſen gehabt / allerdings contra Re⸗
formatos manuteniret werden / welche damals

in nulla poſſeſſione vel quaſi begriffen geweſen /
ſolche auch per Johannem Caſimirum und Re⸗

formirte Nachfolger contra leges fundamentales ,
iteratas Contradictiones & Proteſtationes nicht

invertirt / noch denen Reformirten zugelegt wer⸗

den koͤnnen . Zumaln ex Actis publicis Imperii
allenthalbenerhellet / daß obgeſagter Paſſautſcher
Frteden⸗Schluß / ſo wohl von obgeſagtem Caſi⸗

miro , als Fridericis Wet . V. Carolo Ludovico

& Carolo , wie auch von denen damaligenRoͤm.

Kayſeren / Churund Fuͤrſten des Reichs conti⸗

nua ſerie pro norma & fundamento usque ad An .

1648. gehalten / jederzeitnicht weniger die Impera⸗
toriæ Capitulationes , & Aſſeſſorum Camerali -

um Juramenta darauf reguliret / auch ſolcher da⸗

malig Muͤnſter Oßnabruͤckiſcher Frleden ⸗Schluß
wiederholet und bekraͤfftiget / mithin dieſer pro
declaratorià Pace æſtimiret worden / wie ſolches
alles umſtaͤndiich abzunehmen ex Londorp ,
Edit . rec . Tom . 2 . Libr . 1. fol . 48 . usque ſ 9. Item

67 .&69 . libr. 2. cap. 6. fol . 338. 3 59 . item fol .

744 .& libr . 6. fol . 957 . 1175 . 1181 . item Tom .

3. lübr . J , fol .4. fol . 509. 6f f . J46 . 538 . ſic
& libr .g8. fol. 556. J74 . 515 . 848 . 855 r047.
105f . 10f4 . item Tom . 4 . libr . 3. c. 4 . item
libr . 4 . cap . 23 . fol . 21 . 940 . & 9. 41 . & c .

Woraus zugleich erſcheinet / welcher Geſtalt Etb.
Hochfuͤrltl . Durchl . glorwuͤrdigſten Herrn Vor.
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ſahren Chriſtmildeſten Andenckens / den Paſſaui⸗
ſchen Frieden Schluß mit Auffwendung unbe ·
ſchreiblicher Roſten und Blutvergieſſung ſo vieler

Kriegs⸗Helden in voͤlligem Vigore zu erhalten /
allſtets bemuͤhet geweſen / und auff ſolchen jeder /
zelt ſich bezogen / und dievoͤlllge Freyheit ad poſte⸗
ros zu ttansferiren / ſich ſorgfaͤltigſt der Pfaͤltziſ.

Reltgions,Sachen angelegen ſeyn laſſen / auch

deswegen unausloͤſchlichen Nachruhm erhalten .
Allegatus Londorp - part . 3. Libr . J . fol . 815 .
Item fol . 869 . ad Annum 1625 .& ſeqq . Item

part . 4 . Iibr .4. fol . 1667 . Welch Himmel anſtei⸗
gendes Lob gleichfalls auff Ew. Hochfuͤrſtl. Durchl .

mit vollem Strom gefloſſen / ſo biß anhero Welt⸗

kuͤndiger maſſen durch Dero Hochanſehnlichen
Herren Abgeſandten zu Regenſpurg ſich der Chur⸗
Pfaͤltziſ. Evangel . Lutheriſchen eyfferigſt angenom⸗
men / und an moͤglicher Vorſorge nichts erman⸗

geln laſſen ; vor welche Hochfuͤrſtl . Gnad / wir

und alle unſere Paſtores , und in aͤuſſerſter Betruͤb⸗

nuͤß ſtehende Gemeine / in unterthaͤntgſter Subwil⸗

ſion demuͤthigſten Danck abſtatten ; als gelanget
an Ew . Hochfuͤrſtl . Durchl . unſer unterthaͤnig⸗
ſtes Bitten und Flehen / bey ſobewandten warhaff⸗
tigen Umſtaͤnden und Beſchaffenheit unſers Chur⸗
Pfaͤltztl. Evangel. Lutherlſchen Kirchen⸗Etats, gnaͤ⸗
digſt deſſen ſowohl als unſer / und unſerer

armſellg ⸗verlaſſen ſtehenden Prleſter und Schul⸗

Bedtenten ( deren continuirliches Lamentiren un⸗

beſchreiblich iſt )/ wie auch derer uͤber die Fotau⸗

ſend im Churpfaͤltzlſ . jung und alt / groß und klein

gerechnete befindliche betruͤbten Seelen / fernerweit
aus Chriſt⸗Hochfuͤrſtl. Commiſeration anzuneh⸗
men / und nicht allein bey Ihrer Koͤntgl. Preußiſ .
Majeftaͤt ſondern auch auf dem Reichs⸗Tag mit

Dero hoͤchſtguͤltigſtem gnaͤdigſten Vorwort / ſo⸗

viel / gnaͤdigſten Wohlgefallen nach / etlectuiren

zu helffen / damit die eine Zeit lang entzogene Sa⸗

laria allen Rechten gemaͤß/ foͤrderlichſt mit dem

Ruckſtand entrichtet / und ohnverwelgerlicher Ab⸗

trag kuͤnfftighin bewerckſtelliget ; ſodann hiernaͤchſt
die uͤbrige notoria Gravamina tnit baldigſter Ent⸗

ſcheidung durch eine Reichs⸗Commiſſion auffge⸗

hoben / und diſſeitige Weltkuͤndige Gerechtſame
nicht gaͤntzlich invertiret / ſondern die Æqualitaͤt
(ſo doch denen Evangel . Lutheriſchen ſehr nachthei⸗

lig / und thr vorzuͤgliches Recht nach dem Paſſaui⸗
ſchen Frieden⸗Schluß in alleintge Conſideration

zu ziehen waͤre ) bloß ad præcavendas ulteriores

lites , amplectiret werden moͤge . Warum Ew .

Hochfuͤrſtl. Durchl . wir unterthaͤntgſt in Jußfaͤl⸗
liger Gelaſſenheit / um der Liebe JEſu willen /
nochmaln / den Allerhoͤchſten aber zugleich innt⸗

glich anflehen / Ew . Hochfuͤrſtl . Durchl . fuͤr ſo⸗
hane Hochfuͤrſtl . uns und unſern armen Gemein⸗

den / erwelſende Gnade / groſſer Gnaden ⸗Lohn in

Zeit und Ewigkeit zu ſeyn.
Dieſes an Evangel . Lutheriſche Potenzien ge⸗

Corpoti ¶ ichtete Schreiben addrefſirten die Luthertſche on⸗

Evangel . iſtorialen in der Pfaltz mittelſt eines abgegebenen
ubergeben Memorials an das Corpus Evangelicum , darmit

3 von hieraus durch die Geſandſchafften an die

Orincipals gebracht und dieſer Aſſiſtentz erhalten
erden moͤchte. Ste verſprachen anbey / uͤber

1717 .

Auch dem

Beſchreibung Rheintſche Geſchicht .

das angefuͤhrte / eine noch umſtaͤndlichere Dedu . .

ction einzugeben / um zuerweiſen / daß von denen
gelſtl . Gefaͤllen in der Pfaltz denen Reformirten
Nichts ; ſondern alles denen Lutheranern zukaͤme/
die durch obge nannten Adminiſtrator Johann Ca -

ſimir und Churfuͤrſt Friedrich den V. wider den

Inhalt des Paſſaulſch Augſpurgiſchen Religtons ·
Friedens ſpoliret worden / und dieſemnach cum

omni causa zu reſtituiren waͤren. Denn bey und

nach Schlieſſung des Religions ⸗Friedens waͤre

die Pfalt ·Lutheriſch/ und die geſamte geiſtl . Gefaͤlle
Lutheriſchen Kirchen · und Schul⸗Dienern ange⸗

wieſen geweſen . Daß man dieſe verjaget / Re⸗

formirte eingeſetzt / dieſen die geiſtl . Gefaͤlle beyge⸗
leget / ſey nach der Hand wider mehrgedachten

Frieden widerrechtl . geſchehen / und ob man gleich
ſagen wolte / es waͤre im Weſtphaͤl . Friedens⸗
Schluß alles gereguliret worden / wie es An . 1624 .

den 1. Jan . oder auch / in Anſehung der Pfaltz
vor 1618 . alſo 1617 . geweſen / verſtehe ſich dieſes
nurzwiſchen Cathol . und Proteſtirenden / und ſey
nicht auf die Zwiſtigkeiten / ſo dieſe unter ſich ſelbſt
haͤtten / zu verſtehen / welches denn der Haupt⸗

Poſten war / ſo die Lutheriſche Conſiſtoriales ,
durch zuſammen gehaͤuffte Allegationes derer Pub⸗
liciſten zu bewelſen ſich bemuͤheten. Andern theils
hielt man dieſes Vorgeben vor ein verwegenesund nichtun

den gantzen Weſtphaͤl .
Aſſertum , darauff das Edictuin Ferdinandi von

Senehn
Reſtituirung derer geiſtl . Guͤter und Auffhebung Fabuuſ
der / nach Paſſauiſchem Vertrag / vorgegangenen
Reformation gebauet geweſen / ( welch Edict und

darwider eingewendetes in dem zweyten Tomo

oder Theil dieſes Theatri p . 10 . b. ſqq . zu finden
iſt ) mit welcherley Alſerto das Evangel . Corpus
insgeſamt / (beſage ſeiner im XV . Theil dieſes
Theatri p . 742 / b. ſq . angefuͤhrtenConcluſorum )

gar nicht zufrieden geweſen ; und ſey es zuviel / daß wegend/
die Lutheriſche Conſiſtoriales denen ehemaligen fährlig⸗

Churfuͤrſten das Jus reformandi und die Macht —
dieſem oder jenem die unter ihrer Bottmaͤßigkeit fent .
liegende geiſtl . Guͤter und Gefaͤlle zuzueignen ab⸗ rum ,

ſprechen wolten .

Schluß diſponire ja / auch in angezogenem Orte

zwiſchen Lutheriſchen und Reformirten / und alſo
nicht nur zwiſchen Cathol . und Proteſtirenden uͤber⸗

haupt. Zu Zeiten des Paſſauiſchen Vertrads
waͤr die Pfaltz noch untet dem Cathol. Churfuͤrſten
Friederichen / mithin weder Lutheraner noch Re⸗

formirte in einiger Poſſeſſion derer Pfaͤltziſchen
Kirchen⸗Guͤter geweſen . Die Reformirte Lehre
haͤtte ſchon Friederich der III . eingefuͤhret/ alle

geiſtl . Gefaͤlle dahin gewiedmet / auch im Teſta⸗
ment befohlen / daß es alſo bleiben ſolte . Wel⸗

chem zuwider Churfuͤrſt Ludwig in ſeiner kurtzen

Regierung eine Aenderung vorzunehmen ſich un⸗

terfangen / da ja Johann Caſimir dieſelbige wie⸗

der aͤndern / und alles dem Teſtament Friderici

III . gemaͤß herſtellen koͤnnen / worzu auch ein Chur⸗

fuͤrſt von Pfaltz oder deſſen Vertretter Jure Ter⸗

ritorü , das ohnedem der Zeit dißfalls mit keinen

Bündniſſen / Vertraͤgen u . dergl . umbſchraͤnckt
geweſenbefugt . Chur⸗Pfaltz waͤr in das Recht reſti⸗
tuiret worden durch den Muͤnſteriſchen Friedens⸗

Schluß / 2

rieden untergr durchg⸗Frieden untergrabendes
bendn

—Sene

Der Muͤnſteriſche Friedens⸗
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1707 . Schluß / welches es vor A0. 1618. bey ſeinerDetti - gelaſſen worden Wellen aber doch das gant 17¹%.
tution gehabt / da es die Kirchen⸗Gefaͤle denen Werck auff die Chriſtl. diebe ankaͤme/ es auff gütl

Reformirten , nbergeben / und ſaͤhe man keinen Art und Weiſegeſucht wuͤrde / und das Evangcl.
Grund / mit welchemi daſiger Zeit wider thren Lan , Corpus ſich auch interporurte , ſo wolten Ihre

9 des⸗Herrn die Lutheriſche Unterthanen handeln Koͤntgl. Majeſt . in Preuſſendahinbedachtſeyn / daß
koͤnnen/ dergleichen waͤr auch izo nicht verhanden / in obiger Regard die Soangel . Luther . Geiſlliche

dat gute

well die Lutheraͤner durch den Muͤnſteriſchen Frte , diejentge Salaris ſo ſie vormahl gehabt auß den i5
dens⸗Schluß nichts dem zutvtder erlangt was die gantzen Malla empfangen und haben ſolten Sieſiung aibt /

Reformirte Churfuͤrſten vor dem an Recht und verhofften aber hingegen auch / es
würde ein Eoan wenn Wan

ſo wetter gehabt / als darein Ste voͤllig herge⸗ gel. Corpus durch ein Concluſum feſt ſtellen / daß Keforma

ſtellet geworden ꝛc. e . Dieſerley wurde bey⸗ denen Reſormirten in denen wentgen Relchs ·ſcis 15
derſeits vorgebracht / und wolte manchem Staͤdten Ihr Exercitium Religionis und bwa P.ahke
ſcheinen / daß es nicht ſo wohl umb des Ge⸗ ſolcher Geſtalt geſtattetwerden ſolte/ daßwo gegen / publicum

wiſſen was zu glauben oder nicht ? ſondern waͤrtlg 20 . 1 deformirteaneinemOrt befunden/ de/Keugions
umb das Genteſſen dieſes oder jenes Gutes zu⸗ nenſelben erlaubt ſernolte / auff ihren Koſten eine Exerciti -

thun / da in deſſen doch ausgemacht bleibet / daß wer Kirche daſelbſt aut . auen / desgleichen auch Ihr . i
dem Altar diene / ſich auch davon naͤhren oder er , Koͤnigl. Maj . in Prenſſen in Ihren Landenzuer

Wiike⸗

halten ſolle / nur meinten Reformirte in der Pfalt / lauben erbietig waͤren . Der Chur⸗ Sächſiſ. Se⸗
es ſolte von Lutheriſchen Kirch „ Kinder ihren ſandte hat darauff gemeldet / daß man Ihrer Koͤ⸗
Pfarten und den Schul⸗Vedlenten der Unter,nigl⸗ Maj . in Preuſſen gelhanes Ofert mit unter⸗

halt geſchaffet / denen Reformirten aber gelaſſen thaͤnigſtem Danck anzunehmen/ und wegen der
werden/ wasihnen eh/ und dermahlige Landsherren anzuwenden habenden Officiorum Cooperationis

beygeleget . kein Bedencken haͤtte/ Brandenburg Onolsbach
Das Cor . Das Eovangeltſche Corpus hatte ſich der Sache und Wuͤrtenberg haben ſich damit contirmiret /

Pus inter ſo welt angenommmen / daß es dem Chur⸗Saͤchſt⸗ Bremnen und Sachſen ⸗Weymar aber dieſe
ſchen auffgetragen bey dem Chur⸗Pfaͤlniſchen ein wichtige Sache ad reterendum genommen / und

ide Vorwort fuͤr dle Luthertſche in der Pfals eimzule ben dieſer Occaſionauchvorgeſtelletworden / wie
ſche gen / welches dieſer weiter an ſeinen Princtpal brin⸗ daß vlele Staͤnde und in pecie einige Reichs /

gen ſoltt . Es relerirte alſo obgedachter Chur⸗ Staͤndemit Pflichten verbunden waͤren / keln an⸗

Saͤchſiſcher Geſandter dem Corpori in einer den ders Religions - Exercitium , als wie es A0 . 16 24.
12 . Februarii gehaltenen Conferenz , wie er nicht geweſen / in ihren Staͤdten und Laͤndern zugeſtat⸗
ermangelt haͤtte/ dem Chur⸗Pfaͤltiſchen Geſande ten und dahero denenſelben per Concluſum Evan-
ten nomine Corporis Evangelicornm zu erſuchen / gelicorum nichts Widriges koͤnte auffg ürdet

bey Ihrer Churfuͤrſtl. Durchl. zu Pfaltz es in die werden / da der Churſaͤchſ . Geſandte darfür gehalten

Wege zu richten / damit Dieſelben genaͤdigſt geru / und mit demſelben die mehrere⸗ daß man von dem

hen moͤßten / die in der Chur⸗Pfaltz befindliche beſchehnen Koͤnigl. Preuſſ . Otlert den Evangel⸗

Eoangel . Lutheriſche Pfarker und Schulbedtente Ltheriſch . Contiſtorialen und Paſtorn in der

bey ſernern Genuß ihrer Salarien und dann dern Pfaltz nomine CorporisEvangelicorum part zuů

Beneficien zu laſſen/ auch denenſelben gleich wie de geben und deren Bericht uͤber ein und anders ein⸗

nen Cathollſchen und Reformirten geiſtliche Li = zuhohlen / und darnach ſeine Meſures zu nehmen

cente, Accis, und SaltzGelder nachzulaſſen ; Wie haͤtte.
nun gedachter Chur⸗Pfaͤltziſcher Geſandter nicht Dieſes wolte dutheriſcherSeiſtlichkelt nicht ein / Was du⸗

ermangelt haͤte Sr . Ehurfuͤrftl . Durchl . von dieſemm als welche / uͤber ſchon angefuͤhrtes / noch weiter der theriſche

der Evangeliſchen Suchen unterthaͤntg zureberi - ⸗ Meynung war / es waͤren die Reformirte in dem in der .
ren / alſo iſt derfelben Befehl darauff dahin ge⸗ Paſſauiſch · Augſpurgiſchen Religlons⸗ Frleden enhes⸗
gangen / wle daß hoͤchftged . Sr . Churfuͤrſtl. D . nicht miteingeſchloſſen / folglich elneſolche Partheh fprochen.
ſich zu allen Guten erbotten / und gerne cooporiren geweſen/ dienur connivendo geduldet worden / und

wolten / damit allerſeits Religtons ⸗Verwandten die daher weiter kein Recht gehabt / denen Luthera⸗
in gutem beyſammen ſtehen koͤnten / Ste wol⸗ nern/ als im Reltgions Frleden eigentlichenthalte⸗

ten nicht unterlaſſen / mit Ihrer Koͤnigl. Maj . in nen deuten / etwas von einmahl erlangten geiſtlichen

1 Preuſſen / über den mit deroſelben zu Duͤſſeldorff Guůtern enezlehen und ſich zueignen koͤnnen ; wel⸗

gewitfen errichteten Reltgtons · Tractat zu communiciren / ches aber Reformirte beſtaͤndig verneinten / zu⸗

uñ was zuallerſeits Beruhlgunz dlenlich/ gerne bey· gleich behauptende / daß ſie immerdar unter denen

tragen/ haͤttẽ auch auf die von CorporisEvangelici A. C. Verwandten intt begriffen und gemeinet

wegen beſchehene REecommendation denen Evan⸗ worden / annebſt anfuͤhrende wie gefaͤhrlich es ſey

gel . Lutheriſchen Pfarrern und Schulbedtenten die die Gewiſſens Freyhett nur auff das ſeten und

Licenten/ Accis, unbd SaltzGelder nachgelaſſen . reſtringiren wollen / was etwa Cathol . Selts fuͤl

Hterauf hat der Magdeburg . Geſandte gelnel⸗ zulaͤßlich und tolerable gehalten wuͤrde / da die

det / es waͤre bekannt / was vor ein Tractat mit Ih⸗ Proteſtirende / als ſolche/ doch gantz andre Principia
rer Koͤnigl. Majeſt.zu Preuſſen / und Sr⸗ Chlirf . fuͤhrenmuͤſten/ wenn ſie nicht ihnen ſelbſt im Grun

Durchl .zu Pfaltz jedoch ſalva deciſione Comitiali de widerſprechen wolten . Dem mochte nun ſeyn

waͤre geſchloſſen / und in demſelben denen Evangel . wie ihm wolte / ſo beſtunden Lutheriſche Sonſulto⸗

Luther . Geiſtlichen nichts begeben / ſondern ſie bey! rialen auf ihrem mehr erzehlten Anſuchen / und

demwas ihnen vi Inſtrum Pacis Weſtph. gebuͤhrte/ brachten einige Puncten zu Papier / nach welchei

Theatri Europæi XVIII . Theil .
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Inhalt ſie das Lutheriſche Kirchen · Weſen in der

Pfoltz auf einen feſten und beſtaͤndigen Juß zuſetzen

gedachten / und gleng deren Inhalt dahin / daß ein
es Lutheriſches Contiſtorium erhalten

und aus gemeinenKirchen⸗Gefaͤllenbeſoldet / die

Anzahl derer Lutheriſchen Seelen / durch eine un⸗

partheylſche Commiſſion gezehlet / ob derer / nach

dutheriſchem Angeben ooO0 oder / nach anderwei

tigem Bericht / mehr denn die Helfſte weniger waͤ·

ren ausgemacht / u deren Hottesdlenſt das Simulta -

neum oder gnugſame allein zutzebrauchende Kirchẽ

geſtanden / in Heydelberg zwey Lutheriſche Præ⸗

ceptores die Latinitdͤt zu treiben geordnet / und aus

gemeinen Kirchen⸗Gefaͤllen unterhalten / die Ma -

trimonialoder Ehe·Sachenbey Lutheriſchen / die

ſer ihrem Conſiſtorio gelaſſen / zu der Adimniniſtra -

cion der gelſtl . Guͤter in gleiche Anzahl Lutheraner

gezogen / dieſer Rellgion Zugethane mit andern
pari numero zu Rathsherren genommen / denen

Lutheriſchen Kirchen⸗Vorſtehern gleiche Freyhelt /

wie Catholiſchen und Reſormirten / gelaſſen / denen

Lutheriſchen Conſiſtorial - Raͤthen alle 2 . oder 3.

Jahr ihre Kirchen zu vilitiren mit Unkoſten aus

gemeinen Gefaͤllen geholffen / Verketzerungen allen

. Religtons . Berwandten unterſaget / die Begraͤb⸗
nis Capellen denen Luthertſchen zugebrauchen er⸗

laubet / die Armen Capitalien vor allen 3. Reli⸗

gionsVerwandten berechnet / und alles dieſes / mit

Erlaubnis Chur . Pfalz / von Schweden und Wuͤr⸗

tenberg garantirt werden moͤchte.

Die itn Es wolte ſich mit aller dergleichem Schreyen

Preuſi⸗ und Schreiben die Sache doch nicht nach derer

ſchen Ver⸗Lutheriſ. Conliſtorialen Willen lencken / vielmehr

Pfalsbe⸗ gleng die in Duͤſſeldorffiſchen Tractaten zwiſchen

liehte Ab⸗Preuſſen und Pfaltz bellebte Theilung derer Kir⸗

theilung chen und Kirchen⸗Gefaͤlle zwiſchen Catholiſchen
Kirchen und Reſormirren / zu F. und F. vor ſich/ und wurde /
und Kir⸗durch darzu committirte Raͤthe beyderſelts Reli⸗

ulrgt gion / gegen Eintrit des Aprils jenſeit des Rheins

vor ſich . der Anfang darmit gemacht / welches geſammte
Lutheriſche Kirchen⸗Schuldiener mitStillſchwei

gen nicht vorbey gehen laſſen wolten / ſondern es

dem Corpori Evangelico allſofort mit vielen

Klag ⸗Worten hinterbrachten / ſich zu neuem Be⸗
weiß / daß alle geiftl . Gefaͤlle in der Pfaltz denen

Lutheranern gehoͤrten/ wiederhohlter erboten / und

ſich davon alſo vernehmen lleſſen :

Darbeh Wir ſolten uns billtg entbloͤden das hochloͤbliche
ieidende Corpus Evangelicum in unſern beaͤngſtigten Re ⸗

Luthera⸗ ligions⸗Sachen / nachbisher gethanen Vorſtellun⸗

ner ſchreh⸗gen/ ferner zubelaͤſtigen. Allein gnaͤdige hoch ,
en dtüber 1
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ans Cor. genleigt und hochzuehrende Herꝛn Legati , dadie

pus Evan . Noth je laͤnger je mehr antringet / zumahln auch

gelicum , barin / daß nun bey 3. Wochen / die von Ihrer
Churfuͤrftl . Durchl . zu Pfaltz / unſern gnaͤdtgſten
Landes ⸗Herrn/ in dem Religios ⸗Weſen angeord⸗
nete aus Catholiſchen und Reſormirten Raͤthen

beſtehende Herꝛn Commiſſarii jenſelts Rheins / den

Anfang der abzuthellenden Kirchen und Guͤter ge⸗

macht / und alſo wuͤrcklich die Execution der Chur ·
fuͤrſtl. Declaration vollziehen / uns armen Luthera⸗

nern / denen doch von GOtt und Rechtswegen jene

zu kaͤmen / das bloße betruͤbte und ſchmertzhaffte

nachſehen laſſen / und wenn das Partagement un⸗

Beſchreibung Fheiniſche Geſch.
ter Catholiſchen und Reformirten einmahl geſche⸗
hen /ſie ſich dahin bey inſtehendenIrteden auß al⸗

len Kraͤfften bearbeiten werden / dabey manuteni⸗

ret zubleiben / und vor einen Mann gegen uns zuſte⸗
hen. Es hat auch ein Reformirter Kirchen⸗

Rath in einigen Oertern bereits ſeinen ihme un⸗

tergebenen Predigern / in ſpecie dem zu Schwetzin⸗

gen intimiret / den 15 . May allda der Kirchen ſich
zu aͤuſern und ſie den Catholiſchen zu uͤberlaſſen/
welches bey den Lutheranern / wofern ſie auch

ſolten ausgewieſen werden / nichts als Seuff⸗
tzer/ und Thraͤnen ſezzt. Was ein und anderer

Orten Lutheriſche Prediger vor Tort erlitten iſt
bekandt / ja es unterwinden ſich gar Reformirte /
Lutheriſchen Vaͤttern helmlich ihre Kinder hinweg

zu practiciren / um ſie zur Reformirten Religton

zu ziehen / allermaſſen dem Ober⸗Schulthelſen zu

Eyppingen vor kurtzen Tagen mit ſeinem etwa 12

jaͤhrigen Toͤchtergen geſchehen / derauch nach Wle⸗

dererhaltung ſeines Kindes / den Thaͤterwuͤrcklich
bey Churfuͤrſtl. Regierung peinlich den 14 . Aprll

angeklagt ; Uberdas ſo leben wir nun insgeſamt &.

Jahr hoͤchſt milere bey dieſen ſchweren und har⸗
ten verderblichen Zeiten absque ſalario , und bän /

nen unmuͤglich zu unſerm rotal Ruin alſo ferner

ausdauren / ſondern werden GOtt bekandter maſſen

unſere Gemeinde mit dem groͤſten Leydweſen / und

unteraͤuſerſten Schmertzen / wo in kurtzen von den

Evang. Lutheriſchen Potentien uñ Ew . Hochgraͤfl.
Hoch/Freyherꝛl. und Hoch⸗Edlen Excellentz nicht

gnaͤdigſte remedur geſchiehet / und nach aller Bil⸗

ligkeit uns nicht gleichfals / wiedenen Reformirten
und Catholiſchen / dieBeſtallungen ferner hinmit
Ruckſtand gereichet / noch eine Gleichheit zwiſchen
den dreyen Religtonen in allen Stuͤcken getroffen
werden ſolte / quittiren / und unſere liebe Pfarꝛ⸗
Kinder der groͤſten Seelen ⸗Gefahr uͤberlaſſen

muͤſſen: Als gelanget an Ew. Hochgraͤffl . Hoch⸗

Freyherꝛl . und HochEdl . Excellenz unſer / um der

Wunden JEſu willen nochmalig⸗unterthaͤnigſt⸗
demuͤthigſtes Bitten / an Ihr . Churfuͤrſtl. zu

Pfaltz foͤrderſam dero gnaͤdigem und hochguͤtigen
Wohlgefallen nach / gelangen zu laſſen / mit dem

Partagement einzuhalten / biß von einem hochloͤbl .
Corpore Evangelico ein Schluß gemacht / und

Mittel getroffen worden / wle alle drey Religionen

beyſammen ohngekraͤnckt leben und wohnen koͤn⸗

nen / inmittelſt die uns entriſſene Salaria vor ſich

gehen zu laſſen / da indeſſen unſerer Seiten auch

nicht unterlaſſen werden ſolle / uͤber die vormahls

unterthaͤnigſt . communicirte Deductions - Schtif⸗
ten / noch eine andere weitlaͤufftigere recht funda⸗

mentale an das Licht zu geben/ und darin Sonnen⸗

klar auspublicirten und andern unverwerfflichen
Autoren und Documenten darzu legen / daß die

Chur⸗Pfaͤltziſche Kirchen und dahin gehoͤrtge Guͤ⸗

ter lediglich denen Luthriſchen zukommen / ſo auch

nechſtens durch einen Mandatarium weiter ſchrift⸗
und muͤndlich geſchehen ſoll . ꝛc.

Bald darauff folgte ein ander Schreiben an Widtt⸗
Reichs⸗Convent / darinnen ſchon mehrmaln ver / hohlter

nommene Sachen / aber immer mit geſchaͤrfftern e
Worten / vorkamen und unter andern geſeßt wnt , Porſn
de / das Evangellſch⸗Lutheriſche Conliſtorium

5
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bey ihnen ein Vorgewicht und Uberzeugung in

Lutheranern allewege angefuͤgte Torten zu erken⸗

nen / und davon fuͤrohln abzuſtehen ; ja es wuͤrden

ſelbige/ well ſie ſo wohl die Etw. utheriſchen Staͤnde
des Reichs / als auch dero Geſandſchafften in Re⸗

genſpurg auff der Meynung gelaſſen / und Sr .

Churfuͤrſtl . Durchl . zu Pfaltz unſern gnaͤdigſten
Landsherrn ſelbſten ( aus einer gewiß nicht lobens

wuͤrdigen dahin lediglich abgetiehlten Eolirique ,

auß deren Gnaden⸗Schoß die Lutheraner voͤllig
zu werſſen ) auff die Gedancken gebracht / daſie /

Reſormirte / bey denen Duͤſſeldorfſiſ. Tractaten

ſuͤnff Theil an Kirchen und Guͤtern reſervi⸗

ret / pro communi cauſa hleruͤber eine Be⸗

raͤthung ergriffen / und / da ſelbige ſich nun al⸗

les / denen Lutheranern aber nichts als leere Scha⸗

len ( ſo eine ſchoͤne Communitaͤt ) beyselegt / in

eine Schamhafftigkeit gereget / auch endlich die

Kebe zum Frieden und Elnigkelt ſie etwa dahin ge⸗

leitet haben / nachdem zumahlen hoͤchſtbeſagt Ihre

Churfuͤrſtl . Durchl . durch Veranlaſſung derjent⸗

gen / von dem Koͤnigl. Preuſſiſchen Legaro Herrn
von Blaßpieln / Ihro allein darinnen / wie nem⸗

lich die Reformirte von denen ſich attribuirten fuͤnff

Theilen nichts entrathen koͤnten / ungegruͤndeten
gethanen Remonſtration , und wle ohnedem es

ein Sache ſey / welche von einem loͤbl. Reichs⸗

Convent debattirt werden muͤſte / an ſolchen dle

Lutheraner in Gnaden ſchrifftlich verwieſen / daß

ſie Reformirte derowegen deſſelben Schluß und

Spruch / indem das Werck bey ihme nun uͤber Jahr
und Tag anhaͤngig / erwartet / und alles biß die⸗

ſer ausgefallen / in ſtatu quo gelaſſen haͤtten/ wie

moderate Reformirte ſelbſten davor gehalten ; z
allein Lutheraner muͤſten mit hoͤchſter und aͤuſſer⸗

ſter ihrer Betruͤbnuß / und Beſtuͤrtzung die Con⸗

tinuation ihres alten allweg gegen ſie getragenen

Haſſes nicht allein darinnen wahrnehmen / daß ſie

Reformirte ihre ehemahlige an Luthertſche Vaͤt⸗

ter / mit Entztehung deren Toͤchtern ausgeuͤbte

Gewaltthaͤtigkeit an ein und andern Ort allbereit

wiederum angefangen / ſondern es haͤtten auch /
wie die Lutheraner im Flecken Hellsheim / im Ober⸗

Ambt Bretheim gelegen/ ihr an die allda ſtehende
Kirch habendes Recht delendiren wollen / die

Refermirte ex mero odio ſolche denen Catholiſ .

zuerkennen helffen / welche jene de facto auch

Dom . Jubilate 15 . May außgeſtoſſen : ſo waͤre

nicht wentger von Catholiſ . und Reformirten denen

Lutheriſ . in gantz Chur⸗Pfaltz die Auffkuͤndigung
vor der Rellgtons ⸗Commiſſion geſchehen / ſich
derjenigen Kirchen hinfuͤro zu enthalten / welche

jenen in der Thellung privativs zu gefallen . Es

wuͤrden bey ſolchem groſſen Elend / Jammer und

Noth die Lutheraner abermahln aͤuſſerſt gemuͤſſt⸗
get / ſich zu den Fuͤſſen Ihro Hochgraͤfl. Hoch⸗
freyherrl . und Hochedlen Excell .zu werffen / die⸗

ſelbe um des gerechten und Gerechtigkeit liebenden

GOttes / um ſeiner Barmhertzigkett und der theu⸗
ren Wunden JEſu / ja um ſo viel tauſend Ew .

Hirten auß Mangel der Subſiſtentz verlaſſen / un⸗

haͤtte noch immer gehofft / es wurden ſeine ſo grund⸗ Luthertſ . durch Chriſtum erloͤſten und mit ſeinem

liche Vorſtellungen / die Sie Reformirte mit theuren Blut erkaufften Seelen ewigen Heyls

Wahrheit nicht uͤbern Hauffen werfſen koͤnten /

deren Gewiſſen dermahleins bekommen / ihre den

Majeſt . und dem Reich bekandtermaſſen treulich

und Wohlfart willen bittende / endlich thre gerech ·
te Sache / deplorablen Zuſtand und Seelen⸗Ge⸗

fahr / darinndie arme Gemeinden / ſolten ſie ihre

umgaͤnglich gerathen werden / Chriſtmitleydig
und gnaͤdig einzuſehen / an Ihre Churfuͤrſtl. Durchl.
zu Pfaltz (gnaͤdigſten und guͤtigſten belieben nach )

ehlſten gelangen zu laſſen / die Salaria und Simul⸗

taneum Lutheriſ . Seiten / in ſo lang zu continui⸗

ren / biß alles in dem Chur⸗Pfaͤltztſ . Religtons⸗
Weſen / durch einen Reichs⸗Schluß / zu jeder

Religion Zufriedenheit debattiret worden ꝛc. ꝛc.

Wie es weiter ergangen / wird zu ſeiner Zeit die Coͤnniſches

Folge der Geſchicht außweiſen / hier muͤſſen wir Stifft be⸗

die Beſchwerde beybringen / welche dermahln das ſch
Ertz⸗Stifft Coͤlln wider Preuſſen und Pfaltz / we PeufenI

und Pfaltzgen von dieſen eingenommener Stadt und Amb⸗

Rheinberg / der Stadt Kayſers⸗Wehrt / Unter⸗

herrlichkeit / Kerpen und dom̃ersheim / beym Reich /
mit Bitte ihm zu deſſen Reſtituirung behuͤlfflich
zu ſeyn / in dieſen Terminis angebracht : das

Ertz⸗ Stifft Coͤlln / habe bey Ihro Kayſerl .

gehalten / deßhalben viel Trangſal erlitten / doch

als ein Glied des Chur⸗Rheintſchen Creyſes / das⸗

jentge Alliantzmaͤſſig / preſtiret ; gleichwohl wer⸗

de demſelben hart zugeſetzet / indem es aus ſeiner
Conſiſtent gebracht / und gleichſam dismembrirt

werden wollen / geſtalten Ihro Churfuͤrſtl. Durchl .

zu Pfaltz die vom Feind wieder eroberte Veſtung
Kayſers⸗Werth behitelten / die Fortification

ſchleiffen laſſen / die voͤllige Nutzung davon zoͤgen/
und durch einen am 29 Decembr . 1702 . zu

Duͤſſeidorff außgelaſſenen Druck angegeben / wie

Herrn Hertzoge zu Berg die Stadt / Schloß
und Zoll zu Kayſerswerth / als eine Pfandſchafft
vom Ertz⸗Stifft Coͤlln zu reluiren befugt . Das
Inſtrumentum Pacis Monaſterienſis art . 5. §. 2 6 .

und 27 . gebe darunter Ziel und Maaß ; beſagte
Stadt und Veſtung Kayſerswerth aber gehoͤre
dem ErgtzStifft Coͤlln / nicht jure pignoris , ſed

pleni Dominii , und ſey demſelben ſeit etlichen Se⸗

culis incorporirt / indem Herr Otto Pfaltzgraff
bey Rhelin / mit Bewilligung ſeiner Herren Bruͤ⸗
der und Vettern / das auff die Burg / Stadt / und

Zoll zu Kayſerswerth habende Recht / dem Ertz⸗
Stifft erblich verkaufft / irrevocabiliter abgetret⸗
ten . Dann ſo haͤtten Ihr . Churfuͤrſtl . Durchl .

zu Pfaltz auch durch dero Trouppen auff dem

Schloß und in den Herrſchaſſten Kerpen und

Lommersheim Poſſeſſion genommen / deß Thumb .
Capitels Bediente daraus vertrieben . Churfuͤrſt
Maximiltan Heinrich haben beſagte beyde Herr⸗
ſchafften dum mero & mixto Imperio von der

Cron Spanien 75000 . Philips⸗Thaler Pfands .
Weiſe und Jure Antichreſeos Anno 1654 . be⸗

kommen / und ſey damit vom Koͤnigl. Hof zu

Bruͤſſel belehnet / hochgedachter Churfuͤrſt habe
ſolche Herrſchafften in ſeinem Teſtament dem

Thum⸗Capitel vermacht / dieſes ſey damit glelch⸗
fals zu Bruͤſſel zum zweytenmal belehnet / und ſo

lang in ruhigem Beſit geblieben / biß die letztebe⸗
S kandte

wert
über
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kandte Irrungen zwiſchen dem Churfuͤrſten und

Capitul zu Coͤlln hervorgebrochenen / da das Chur ⸗
Coͤllniſche und Chur⸗Bayerlſche Miniſterium ver⸗

anlaſſet / daß unter dem entlehnten Nahmen Herrn

Hertzog Maximillan Philips in Bayern ein Pro -

cels angeſponnen / und bey der Frantzoͤſiſchen Re⸗

glerung zu Bruͤſſel ein wiederrechtliches Urtheil

gegen das Thum ⸗Capitel geſprochen worden / da⸗

von das Capitel zwar appelliret / aber wenig auß⸗

gerichtet . Dieſes Urtheils wolte ſich Ihre Chur⸗

fuͤrſtl. Durchl . zu Pfaltz jezo Prævaliren . Glei⸗

ſcher Geftalt haben auch Ihro Koͤnigl. Majeſt . in

Preuſſen die Veſtung Rheinberg / nachdem die

feindliche Guarniſon Anno 1703 . daraus vertrle⸗

ben / ſamt zugehoͤriger Kellerey / Zoll / und Ge⸗

faͤllen/ wegen verurſachter Schaͤden / Jure Reten⸗

tionis biß dato einbehalten / dero Befehlshabere
die Reformirte in den Rath und andere Dienſte

eingetrungen / des Ertz⸗Stiffts Landtags⸗Aus ,

ſchreiben abgewieſen / eine Reſormirte Kirche

gebauet / und das Gericht im Nahmen Ihro

Koͤnigl. Majeſtaͤt in Preuſſen gehalten / den Ca⸗

tholiſchen Schuldheiß / auch Ambts ⸗Verwalter
abgeſetzt / und Reformirte ſubſtituirt / durch die⸗

ſe viel Geld eingetrieben / den Rheinbergiſchen

Zoll nach Obſorg ins Cleviſche oerlegt . Die

FAbſtellung
ſey zu Berlin geſucht / aber nicht er⸗

halten . Die Reformirte EingeſaͤſſeneAn . 1624 .

termino decretorio Religionis , kein Exercitium

threr Religton gehabt . Was noch Anno 1633 .

da die SpaniſcheBeſatzung abgezogen / geſchehen/
waͤre nur der Hollaͤndiſchen Garnilon verwillt⸗

get . Als dieſe Anno 1672. abgezogen / waͤre we⸗

gen der Religion nichts weiter bedungen / ſondern
alles in vorigenlalten Stand gerathen / und

Jhaͤtten die Herrn General⸗Staaten indem mit

Chur⸗Coͤlln Anno 1674 , getroffenen Frieden ſich
alles Anſpruchs auf Rheinberg begeben . Ihro

Koͤntgl. Majeſtaͤt von Preuſſenhaͤtten auch in der

letzten Capitulation Anno 1703 . verſprochen / in

damahligen Stratu Religionis nichts zu aͤndern/
und denen Reformirten kein mehrers Recht zutzu⸗

legen . Das Thum⸗Capitul habe an der Einſuͤh⸗

rung der Frantzoͤſiſchen Trouppen bey vorigen und

letzigen Frantzoͤfiſchen Krieg keine Schuld / haͤtte

ſich deshalber tznaͤdig juſtitciret / was bey vorigem
Krieg etwan geſchehen / ſeye durch die Amneſtie

des Nimwegiſchen und Ryßwicklſchen Friedens

auffgehoben und abgethan . Chur⸗Brandeburg
haͤtte dergleichen Prætenſion damahls nicht gere⸗

get / und koͤnte auch ietzo ſich des Juris Ketentionis

deshalber nicht eigenmaͤchtig bedienen / per Art .

1J . §. 7· Inſtr . Pac . Weſtp . das adminiſtrirende

Thum ·Capitul habe ſich bey der Allociation ei⸗

niger Reichs⸗Creyſe mit dem Chur ⸗Rhelniſchen

elngelaſſen / und von Kayſerl . Majeſtaͤt Engell⸗
und Holland die Garantie daruͤber erhalten / haͤtte
ſonſt an Preuſſen groſſe Geld⸗Summen und

Winter⸗Quartier bezahlt / alle Stuͤcke / Kriegs⸗
Ammunition und Materialien der niedergelegten

0 waͤren nach Weſel gebracht / ꝛc.

Eines Hochwuͤrdigen Thum ⸗Capituls Bitte einen Biſchoffen ; ſondernauch Fuͤrſten der Rirchen ,

iſt demnach / daß das vorgegangene erkant und

ben Ihro Koͤnigl. Maj in Preuſſen und Churfuͤrſtl.
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Beſchreibung
Durchl . zu Pfals nachdruͤckl. dahin angetragen 1707
und ſie bewogen werden moͤchten/ von allen wei

tern Beſchwerden abzuſtehen / die vorige zu re⸗

dreſſiren / Stadt und Ambt Rheinberg / die

Stadt Kayſerswerth / Unterherrlichkelten / Ker⸗

pen und Loinmersheim / ſamt zugehoͤrtgem Zoll /
Licent / Kellerey / auch allen andern Gefaͤllen /

Recht⸗ und Gerechtigkeiten / der ordentlichen Ertz⸗
ſtifftiſchen Landes⸗Obrigkeit / ſamt allen bißhert⸗
gen Genuß / wieder einzuraͤumen .

Die Stadt Coͤlln muſte eine Helmſuchung von Coͤln von
dem beſchrieenen Parthey Gaͤnger Ia Croix erfah⸗ Ia Crcir ,

ren / welcher den 12 . Julit mit ohngefehr 1600 . ohneſon,
Mann auff Sie anruͤckte / und alſofort einen „
Tromptter inlt Schreiben an den Magiſtrat ſand / Homn
te : Ob dieſer ſich zu Erlegung Contributions ver⸗ dirtt .
ſtehen wolte ? daer es abſchlug machteſich la Croix
naͤhender herbey / auff den man aber auff Seiten

der Stadt dapffer loß feurete / und die Buͤrger⸗

ſchafft ins Gewehr kommen ließ / wie denn auch

einige Pfaͤltziſche und Creyß Compagnien herbey
eilten der Stadt Huͤlffe zu leiſten / in welche mit

einbrechender Nacht der la Croix einige kleine

Bomben / Carcaſſen und gluͤende Kugeln / doch

ohne ſchaͤdliche Wuͤrckung / warff / und ſich/
ſein Vorhaben auszufuͤhren/ ohnvermoͤgend ſehen⸗
de / den 14 . dito wieder nach dem Luxenburglſchen
ziehen muſte / nachdemer / unter allerhand Be⸗

drohungen / vergebens verſucht / zum wenigſten
ſeine Leute loß zubekommen / die er mit bedrohll⸗
chen Brand⸗Briefen ausgeſand / und die man

zu Coͤlln im Gefaͤngniß als Splons hatte und
handelte.

Die Zwiftigketten zwiſchen Stadt Wormbs Wortnziß

und daſigem Biſchoff ( von welchen im XVI . und Zoll Sa⸗

chen bon

Biſchof
graviret /

andern Thellen dieſes Theatri Erzehlung geſche⸗
hen) ſchienen biß hieher geruhet zu haben / bra⸗

chen aber dermahlen wieder hervor und kam zu

dem Alten allerhand Neues . Die Biſchoͤfl.
Bediente begehrten an der Stadt es ſolte ſelbtge dle
Stifft⸗Neuhaͤuſiſche Welne ohne Entgeld und ei⸗

nige Abgabe einfuͤhren laſſen ; die Stadt / behaup ·
tete dargegen / daß ſie dieſes nicht ſchuldig / wie es
auch ihrem gemeinen Weſen ſchaͤdlich ſey / doch

ließ ſie ein und andere Fuder ſolcher Weine aus

Freundſchafft frey paſliren / als man aber es zu⸗

viel machte und darmit zugleich ein Rechtauffbrln⸗
gen wolte / ſchlug ſie es ab / worgegen die Bi⸗

ſchoͤffliche ihren Metzgern Haͤmmel abpfaͤndeten/
auch dieſe nicht heraus geben wolte / ob ſich gleich
die Stadt erbot / angehaltenen Wein fahren zu

laſſen. Weil ſie wohl mercken konte / daß man

ſie bey dem Hn. Biſchoſſ / als handelte ſie trotzt⸗

glich / wider deſſen Relpect u. ſ. w. angeben doͤrff⸗
te / erlleß an Selbigen ein anders bezeigendes re

ſpectueuſes Schreiben / in welchem ſie die neuer

liche Zumuthung ſeiner Bedienten vorſtelleten
und umb ihnen zuthuenden Einhalt baten :

Zu dieſen Beſchwerden kamen auch andre ſo inſauch / dn
geiftl. als politiſchen Dingen / da die Biſchoͤſſ. 1 18

Raͤthe ihren Pincipal in offnen Patenten nicht nur
un

kaͤtund

welches das Anſehen gab / ſatnt wolten ſie ſolcheſangreiff/
Stadt

Stadt / und Wormbs ſeine Stadt nanniten / Rechte

Sheiniſche Seſchichte
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Stadt aus der Reichs freyen Ohnmittelbarkeit

ſetzen / und dem Biſchoff unterwuͤrffig machen .

te S . Gangolffs oder Meinhards⸗Kirche gewalt⸗

ſam bezogen / auch ſich mercken laſſen / als wol⸗

ten ſie ſich der S . Magnus Kirchen anmaſſen /
und den Kirchen „ Bau auf der Stadt eignen

Grunde verhindern ; wie ſie ſich auch einer Ju -
risdiction in Eß·Sachen uͤber die Buͤrger der

Stadt zu unterztehen Anſtalt gemacht zn haben/
beſchuldiget / ja ſo gar uͤber die Blſchoͤſfl . Bedien⸗

te geklogt wurde / als wenn ſie gefliſſen waͤren/ de⸗

nenCathol. Buͤrgernelnen gleichen Verdacht wider
vorgeſetzten Maglſtrat beyzubringen . Dieſer ſtel⸗
lete dieſes dem Evangel . Corpori beweglich vor /
mit Bitte durch ſein Vorwort des Hn . Biſchoffs

Hochfuͤrſtl . Durchl . zu Abſtellung ſolcher Be⸗

draͤngniß / bewegen zu helffen / oder / da dieſes

nicht verfienge / Koͤnigl. Maj . in Schweden da⸗

hin zu vermoͤgen / daß Selbte durch Dero in

Breßlau lubliſtirenden Miniſtre , hochgedachtem
auch allda ſich findenden Hn . Biſchoff elne nach⸗

druͤckliche Vorſtellung dißfalls thun lieſſen / und

ſich ſonderlich die Stadt auff derer Rachtungen

geige ſeiner in ihren Schreilben bezogen / darvon die Worte

in alten

Rachtun⸗
gen ent⸗

altenen
Gründe .

Corkus
Evangel.
teſolvirt
an Bi⸗

ſchoff zu
ſchreiben.

dleſe ſind :
Und hiemtt ſollen alle Sachen gruͤndlich/ ernſt⸗

lich und ewiglich zwiſchen den obgenannten Par⸗
theyen / wie die geweſen / entſchieden ſeyn / dazu

ſollen Raͤthe und gemeine Buͤrger zuWorms / die

Pfaffheit / und hinwieder die Pfaffheit den Rath
und gemeine Buͤrger in oder anſſer der Stadt /

Guͤtern keineswegs belaͤſtigen/ betraͤngen oder be⸗

ne Parthey die andere mit Gewalt an threm Le⸗

ben / Haab und Guͤtern / da GOtt fuͤr ſeye/ zu

bedraͤngen unterſtuͤnde / dieſelbe Parthey / die ſol⸗

cheszu thun unterſtehen wuͤrde/ ſoll alle ihre Ge⸗

rechtigkeit / ſo derſelben in dem erſten Spruch durch

unſern Vettern Hertzog Frledrich zu Sachſen / und

uns am Sambſtag nach unſers HErrn Leich⸗

nahms ⸗Tag naͤchſt verſchienen allhier zu Worms

und in dieſem gegenwaͤrtigenSpruch mit ſarnt der

obgemeldten zweyen von unſern Vettern zu Sach ,

ſen zuverordneten Raͤthen zuerkandt iſt / gaͤnzlich
und zumahln dardurch verlohren haben/ ꝛc.

So auch uͤber kurtze oder lange Zeit in dieſem
Vertrag in einem oder mehr Artieul Miß · oder un⸗

glaͤublicher Verſtand und Irrung zufiel/ ſo ſoll
die eine Parthey die andere zu guͤtl. Geſpraͤch und

zu gelegenen Tagen erfodern / und ſo ſie zu allen

Theilen alſo erſcheinen / guͤtl. unterreden / Un⸗

loſten zuverhuͤten / des guͤtl. vereinen und vertra⸗

gen / wo ſie aber unvertragen von einander ſchei⸗
den / ſoſoll jede Parthey drey weltl . Stands be⸗

nennen und zuſammen zu kommen vermoͤgen.
Hieruͤber deliberirte man nun bey dem Corpo⸗

re Evangelico , und erfuhr man / es ſey geſchloſ⸗
ſen worden / Ihro Hochfuͤrſtl . Durchl . dem Hn .
Biſchoff vorzuſtellen / daß man ab Seiten deſſel⸗
bigen doch die Abſtellung derer groſſen / Stadt

Worme / zugefuͤgten Bedruckungen veranſtalten

Nebſt dem hatten auch die Cathol . mit ihrer Pro⸗

ceſſion die von Evangel . bißhero allein inngehab ·

mit einiger Gewalt an ihrem Leben / Haab und

ſchaͤdigen/ und obs Sach waͤre / daß hleruͤber ei⸗

mochte / widrigen Falls wolte man Koͤnigl. M. 1
in Schweden / um nachdruͤckl . Alliſtentz erſuchen

707

ꝛc. das weitre wird ſich von der Sache in folgen/
den Jahren zeigen .

Naffau⸗Saarbruͤcken regte ſich in dieſen Rhei⸗Roſſau⸗
niſchen Gegenden dieſes Jahr auch wegen ſeiner al⸗ Saarbrü⸗
ten mit Lothringen der Grafſchafft Saarwerden cen bit⸗

halber gehabten und theils noch ſchwebenden tet/ die

Strittigkeit . Bey denen Weſtphaͤl . Geſchichten alte Strit⸗
dieſes Jahrs ſind Genealogiſche Tabellen derer K91015
alten Moͤrſiſch Saarwerdiſchen und Naſſau⸗ 1 5
Saarbruͤckiſchen Haͤuſer / auch in ſelbigen die Lothrin⸗
Verwandſchafft und theils Abkunfft des letztern gen / we⸗

mit und von dem erſtern zu ſehen / die auch zugleich gen Saar.
ein Licht zu beſſern Verſtaͤndniß der gedachten werden / ꝛe
Strittigkeit uͤber Saarwerden zwiſchen Lothrin⸗

gen und Naſſau geben koͤnnen. Denn man ſie⸗

het daſelbſt / daß im 15 . Seculo Moͤrß und Saar⸗

werden zwey Aeſte eines Stammes geweſen / der

in Graf Friedrichen dem I . entſproſſen / welcher

mit einer Erb⸗Tochter Saarwerden verheyrathet /
darwider ſich ſchon dazumahln der Biſchoff zu

Metz geſetzet / vorgebende / es ſey Saarwerden

eine Manns⸗Lehen / und da keine maͤnnliche ver⸗

handen / dem Biſthum eroͤffnetundheimgefallen /
doch muſte er ſie dem gedachten Hauſe Moͤrß uͤber⸗

laſſen / welches auch hernach die Belehnung or⸗

dentlich von Metz erhtelt / und Saarwerden alſo
dem juͤngern Aſt des Moͤrſiſchen Hauſes verblieb /
deſſen maͤnnl . Zweige auch Anno 1517 . vollends

aus / folglich die alten Haͤndel uͤber Saarwerden

wleder angtengen . Denn des letzt abſterbenden
Grafen von Saarwerden Schweſter Catharina
hatte ſich an Graf Johann Ludwig von Naſſau⸗
Saarbruͤcken vermaͤhlet / und ſolchen / noch bey
Lebzeiten thres Bruders die Halbſcheid von Saar⸗

werden als vaͤtterl . Erbe zugebracht / der ſich
nun der andern Helffte / nach Abſterben des letztern

Graͤfens / auch anmaſſete . Der damahlige Bi⸗
ſchoff von Metz / Johannes / ein Hertzog von

Lothringen war damit nicht zufrieden / wolte be⸗

haupten alle Metzlſche / auf der andern Seiten der

Saar gegen Elſaß oder Teutſchland zu gelegene
Lehen / waͤren eitel Manns Lehen / verſagte dan⸗

nenhero nicht nur der Gmahlin Grafen Johann
Ludwigs von N ſſau⸗Saarbruͤcken / Catharinen /
die geſuchte Inveſtitur uͤber Saarwerden / ſondern
belehnte auch im Gegentheil alſofort Anno 1527 .

ſeinen Bruder Antonium , Hertzogen von Lothrin⸗
gen / mit ſelbiger / woher denn der Anſpruch des

Hauſes Lothringen auff Saarwerdenkombt .

Solches wolte Gewalt brauchen / muſte es a⸗

ber / auf Befehl Caroli V. unterlaſſen / und den

Weg des Rechts gehen / und gediehe es unter dle⸗

ſen Anſtalten dahin / daß mehrgedachter Cathari⸗
nen Sohn / Johann Graf von Naſſau⸗Saar⸗
bruͤcken / die Belehnung uͤber Saarwerden von

dem Biſthum Metz erhielt . Da er aber auch ohne
Erben verſchled / und vor ſeinem Tode noch Saar⸗⸗

werden ſeinem Vetter cecliret hatte / gieng der Ler⸗
men wieder an / doch blieb Naſſau im Beſitz und
der Proceſs wurde am Cammer⸗Gericht getrieben /
biß An . 1629 . den 7. Julit die Sentenz erfolgte :
Daß die in der Grafſchafft Saarwerden begrif⸗

fene
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Bockenheim / und der Hof Wiebersweller mit

eines jeden Pertinentien und Gehoͤrungen / als

vom Biſthumb Metz herruͤhrende Manns ⸗Lehen/

Klaͤgern / ( nemlich den Hertzog zu Lothringen )

zuſtaͤndig und beklagte ( Grafen zu Naſſau⸗Saar⸗
bruͤck) davon abzutreten / auch ſolche ihnen ſambt

deren von Zelten an der geſchehenen Kriegs⸗Be⸗

feſtigung auffgehobenen Nutzungen / und deren /
ſo davon auffgehoben werden moͤgen/ einzurau⸗

men / und zu entrichten ſchuldig / von allen uͤbri⸗

gen Forderungen aber erwehnte Beklagte zu ab⸗

ſolviren feyn. Worauff der Hertzog Franciſcus

der zweyte zu Lothringen nicht allein die in dem

Sententz benannte / ſondern auch andere Oerter

der Grafſchafft Saarwerden mit gewapneter

Hand in Beſiß nehmen ließ / darinnen er auch

blieb / ohngeachtet die Grafen zu Saarbruͤck Re⸗

viſionem Actorum erhielten .
In ſolchem Stande blleb es biß zu den Weſt⸗

phaͤltſchen Friedens · Tractaten / woſelbſt dteſe Sa⸗

che auch vorkam / und wurde in dem Frleden⸗
Schluß conſtituiret / daß die Graſſchafft Saar⸗

werden denen Grafen zu Naſſau / jedoch jedem

Theil ſein Recht vorbehaltlich / reſtituiret werden

ſolte . Ob nun zwar die Grafen zu Naſſau ſo wohl

privatim als auch auff dem Reichstage zu Regen⸗

ſpurg Anno 1653 . die Reſtitution dieſer und an⸗

dern Oerter ſoderten / ſo wolte ſich Lothringen
doch nicht ehe darzu verſtehen / als biß ihme vom

Reich / ſo in dem Frieden⸗Schluß nicht mit ein⸗

Beſchreibung Rheiniſche Geſchichte .5

Schloß Homburg den Jaſſauern reltitulret twer.
den ; den Lothringern jedoch erlaubet ſeyn ſo lange
Guarniſon auff thre Koſten darinnen zu halten /
biß das vom Reich verſprochene Geld ausgezahlei
wuͤrde / welches alles auch von den Commiſſarlis ,

ſo die Staͤnde des Reichs darzu delignirt / zur Ex .

ecution gebracht worden .

Nunmehro wolte Saarbruͤcken gern aus dem Dermaſn
Handel ſeyn / und meynte auch Zeit und Gelegen⸗burch vi.

heit erlebet zu haben / deſſelbigen Ausmachung zu fölie
erlangen / weil eine Extraordinair - Cammer⸗Viſi-
tations -Commiſſion vor ſich gehen / und bey ſel. laſſen 5l
biger auch Reviſion ein und andern Proceſſes , Räch .
z. E. in Muͤnſteriſcher Erb⸗Maͤnner⸗Sache / vor⸗

genommen werden ſolte ; deßhalben wendete es

ſich ans Reich mit der Bitte denen Herren Vilira -

toribus des Cammer⸗Gerichts mit auffzugeben /

daß die Reviſion des Saarwerdiſchen Proceſſes

zwiſchen Lothringen und Saarbruͤcken / gleich An⸗

fangs vor allen andern vorgenommen werden moͤch⸗

te / weil letzters Hauß die Hoffnung hatte klar zu

zeigen / daß Burg und Stadt Saarwerden /
Stadt Bockenheim und Wiebersweiler Hof ihm
allerdings zuzuſprechen / auch Erſetzung und Sa⸗

tisfaction von Lothringen zu lelſten ſey in puncto
fructuum ꝑerceptorum & percipiendorum atque
illatorum damnorum , welche Saarbruͤcken ſeit
der Lothringiſchen Invaſion ab 1629 . ermangeln
und erleyden muͤſſen/ und die ſich / richtiger Rech⸗

—

nung nach / auff viele Tonnen Goldes belieffen/
u. ſ . w.

4

—

gen
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In dem Naſſautſchen Hauſe ſelbſt brach ztwi⸗ Maſſauſ
ſchen dem Idſtein und Saarbruͤckiſchen Hauſe a
der Zeit eine alte Stritelgkeit wiederum mit neuer 60 9 .llt
Macht herfuͤr / die thren Urſprung aus ehemali⸗ wiſchen get

geſchloſſen / zur Satiskaction vor den in dem

Krieg erlittenen Schaden / eine Million Rthl .

gezehlet wurde . Naſſau⸗Sarbruͤcken kam hierauf
Anno 1665 . auff dem Deputations - Tage zu

————

Hranckfurt mit einem Memorial ein / und erſuch⸗
te die Reichs⸗Staͤnde / dieſe Sache dahin zu ver⸗

mitteln / daß er vermoͤge des Frieden⸗Schluſſes zu

dem ſeinigen gelangen moͤchte. Ob nun dieſe

zwar / nach gehaltener Deliberation , davor hiel⸗
ten / es waͤre beſſer/ die Keſtitution durch guͤtliche
Wege / vermoͤge Erlegung eines Stuͤck Geldes /
von Relchswegen loco latisfactionis vor den Her⸗

tog zu Lothringen zu erheben / als dieſelbe durch ei⸗

ne geſaͤhrliche und koſtbare militariſche Execution

darzuzu zwingen / der Kayſer auch dem zu folge
vor fich und im Nahmen und mit Einwilligung
der Staͤnde hieruͤber guͤtlicher Handlung pflegen/
und dem Hertzoge zu Lothringen von Reichswegen
ein Stuck Geldes verſprechen ließ ; ſo kamen doch
viele Incidentien darzwiſchen / ſo die Sach ver⸗

ſchoben ; daher Naſſau⸗Saarbruͤck Anno r1664 .
auff dem Reichs⸗Tage zu Regenſpurg mit einem

abermahllgen Memorial einkam / und die Reſti⸗

tution urgirte . Es wurde jedoch nichts effectui⸗

ret / biß endlich 1669 . zwiſchen beyden Theilen /

durch Vermittelung einiger Reichs⸗Deputirten /
ein Interims - Vergleich getroffen wurde / vermoͤ⸗

ge deſſen Lothringen die Metzlſche kehen / nahment⸗
lich Saarwerden / Bockenheim / und Wiebers⸗

weyler ſo lange zu behalten / concediret wurde /
biß das Reviſorium zu Ende gebracht ; das uͤbrige
aber / ſo zu der Grafſchaſſt Saarwerden gehoͤrig/

ſehe nebſt der Vogtey Herbizheim und dem

ger nicht klar und gruͤndlich ſausgemachten Thel ⸗ Ißſtein u

lung dieſer zweyen Haͤuſer hatte . Solche Thei ⸗Saamiſt

lung zubewircken war von ihnen insgeſamt Anno Weilbun

1649 . eine Kayſerl . Commiſſion ausgebracht /
auch auff damahligen Hertzog von Gotha erkennet

und durch dieſen das Werck in die Wege gerichtet
worden / daß es Anno 165 l . in den Haußt⸗Stuͤ⸗
cken mit der Commiſſion ſeine Endſchafſt und

nur einige Neben⸗Puncten / nemlich eine an Naſ⸗
ſau von Durlach geforderte Schuld / welcher we⸗

gen hernach Durlach judicialitet in die Idſtein
zugetheilte Herrſchafft Lohr geweſen / alſo von
Idſtein an andre Præſtatio Evictionis begehrt
worden iſt ; deßgleichen Liquidirung einiger Bau⸗ Arſprung
Unkoſten / die Idſtein zu heben im Thellungs / davon

Vergleich uͤberhaupt zuerkennet worden / deßglei⸗
chen 100 . fl. jaͤhrige Renten / die andre Naſſaui⸗
ſche Haͤuſer Idſtein nachtragen ſollen / weil die

Laͤnder nicht ſo gar genau zu gleichem Ertrag
getheilet werden moͤgen / darwider aber obgedachte
andre Haͤuſer gegen Idſtein verſchiedenes einge⸗
wendet / doch war in dem Theilungs,Neben - Re⸗
ceſs uͤberhaupt die Verſehung geſchehen / daß dieſe
ſtrittige Dinge binnen 3. Monathen abgethan und

deßhalben mit des Hertzogs Ernſt von Gotha /
als Kayſerl . Commiſſarü Gutachten und Ge⸗

nehmhabung eine Zuſammenkunfft veranlaſſet
werden ſollen / ohne inſonderheit auszudruͤcken :
wie und welcher Geſtalt deroſelbigen Abmachung

zube⸗
—— —
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zubewircken ſey ? welches eben Gelegenheit zu her⸗

nachfolgenden langen Zwiſtigteiten gegeben .Denn
Saarbruͤcken und Weilburg wolten es weder vor

der Gothaiſchen ( die ſie ohnedem fuͤr geendigt htel⸗

ten ) noch auch fuͤr der Anno 1660 . von Idſtein

auff Mayntz im Kayſerl . Relchs ⸗Hof⸗Rath ex⸗

trahirten Commiſñon thun / anziehende daß dieſe

Sache fůr die in Naſſauiſcher Erbver Ein de Anno

1491 . gewillkuͤhrte Austraͤge / die aus Vaſallen

Soll vor beſtehen ſollen / gehoͤrete . Dieſes ſtund Idſtein

1707 .

Austrä⸗ nicht an / und brachte man den Zanck vor das

gen ausge⸗Carntner⸗Gericht / an welchem Anno 167z . in

werden / „Contradictorio geſprochen worden daß alle

„ſolche Diflerentien / vermoͤg angezogener Erb⸗

v„verEin de Anno 1491 . vor NaſſauiſchenValal -

„ lis , tanquam Auſtregis Conventionalibus , aus⸗

„ zumachen waͤren. Dieſemnach kam es zu Nie⸗

derſetzung ſothaniger Austraͤze / vor welchen man

erzehlte Punécte Anno 1673 . 1674 . 1675 . han⸗

delte / aber nichts endliches abhandeln konte / ſon⸗

dern ſie unausgemacht liegen laſſen muſte / da

ohnedem Idſtein darob gehalten / das Fatale oder

die ſolcher Austrags⸗Handlung geſetzte Zett / ſey

verlauffen / und finde es ferner keine ſtatt . Id⸗

ſtein beklagte die andern Linten hierauff in Anſe⸗

hung Daärlachiſcher im zuzahlen aufferlegter
Schuld ad præſtandam Evictionem des ihm zu⸗

getheilten / aber nun entzogenen Lahrs vor dem

Kayſerl . Cammer⸗Gericht / welches Anno 1682 .

dieſen Punet / ( wie ſonſt darmit und andern / nach
ſchon erzehltem / geſchehen) vor des Graͤfl . Naſ⸗

ſauiſchen Hauſes in der ErbverEin deſſelbigen ver⸗

ordnete Schieds⸗Richter oder Austraͤge ver⸗

Idſtein wieß ꝛc. ꝛc. Naſſau · Idſtein aber wendete ſich dar⸗

ſeht an
gegen wiederum an den Reichs⸗Hofrath / unter

Poralh dem Anztehen : dte Schleds⸗Richterl . Inltantz ſey

ſchon vor 7 . Jahren expiriret / dieſes der Cammer

nicht wiſſend / bey ihr uͤber den Punet : Ob die

expirirte Austraͤge noch ſtatt findenkoͤnten ? nicht

ſubmittiret oder Erkaͤntnuß begehrt / ihr Ausſpruch
nur ein Bey /Urtheil / das nach Erſehung darin

begangenen Irthums geaͤndert werden kan / die

Jurisdiction des Kayſerl. Reichs Hofraths / ſelt⸗

her bey ihm Anno 1649 . geſuchten und erhaltenen
Thbeilungs⸗Commiſſion , in daher oder aus ſolcher

Thellung entſpringenden Strittigkeiten / wohl

Gegentheil fundirt geweſen u. f. w. Bey ſolchem RelchsHof ,
Wil ſich da Rath ſuchte Idſtein umb Erneuerung der Gothal⸗

Eid dor ſchen Commmion nach / underhtellſizauch Anno

lon nicht 1698 . welchedenn in der Sache / ohugeachtet daß

inlaſſen / ſich Saarbruͤcken und Weylburg nicht einlaſſen
woltt / verfuhr / und ob gleich Saarbruͤcken und

Weylwburg ſich mit Beſchwerden an den Reichs⸗

Convent zu wenden vermeynten / iterato , durch

der Reichs⸗ ein Decret des Reichs⸗Hof⸗Raths unterm 1a .

ofRah Man und 14 . Julit dleſes 70hten Jahrs / len -

Let7rsſob tentioniret wurde ? „ Es ſolte partibus impetratis ,

Kvoch ge,
»chres ohnſtatthaffen und nur aufftäglich zum

ſchehen . „Reichs⸗Convent unternommenen Geſuchs ohner⸗
„ achtet / lub pœenã contumaciali à Commiſſione

„ Cæſareà aufferlegt werden / die peremptoriſche
„Nothdurfften / da ſie einige in der Haupt⸗Sache
„haͤtten / coram Commiſſione , vorzubringen .

„ In Entſtehung deſſen aber / was Pars Impetrans

Theatri Europæi XVIII . Theil .
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in gedachter Haupt⸗Sache biß dahin exhibiret / „ 1707 .

gebůhrend examiniren und daruͤber mit ausfuͤhr⸗,
lichen Gutachten berichten ꝛc. ꝛc , Saarbruͤcken

und Wellburg wehrete ſich doch beſtaͤndig vor der

Commiſſion zu handeln / berieff ſich auff die Ca -

meral - Sententz de Anno 1632 , da dieſerley Din⸗

ge ad Auſtregas Familiæ Conventionales verwie -

ſen worden / folgerte dannenhero daß die Juriscli⸗
ctio judicii Aulici Cæſarei incompetens , die da -

her erkannte Commiſſion nicht wohl begruͤndet/
durch dergleichen Verfahren dem Juri Auſtregali ,
zu geſambter Staͤnde Gefaͤhrung / Abbruch gethan
worden ſey/ u. dgl. m.

Idſtein wolte das Gegentheil behaupten
mit folgenden an Tag gelegten Anziehungen.

Weiln
1. Die Haupt⸗Sache / nemlich die Ergaͤntzung

der eheinahls Annd 162 9. gemachten Landes⸗

Theilung beym Reichs Hoffrath A0. 1649 . anhaͤn /
gig gemacht / derenthalben auch

2. Eine Commiſſion auf Sachſen⸗Gotha
dicto Anno erkandt worden / ˖

3. Per delegationem vel commiſſionis datio-
nem autem Jurisdictio prævenitur . ‚

4 . Die ttzo fuͤrbrachte / zwar an ſich liquide
und à Judicio Aulico pro liquidis declarirte Po -
ſten aus ſolcher Theilung Acten⸗ - kuͤndig herruͤh⸗
ren/ deßwegen auch

5. Der Commiſſarius zu deren Entſcheidung
einen Tertnin von 3. Monath ausgeſetzet / und die

Commiſſion ſo lang offen behalten / und ob wohl
ſelbtger

6. Sine impetrantis culpa verſtrichen / auch

7 . Impetrans darauf ein anderweite Commiſ⸗

ſion aus angefuͤhrten Urſachen noch geſuchet / zu
dem

8. Anno 1673 . 74 . und 75 . ſich in das Judi⸗
cium Auſtregarum Conventionalium eingelaſ⸗

ſen / nicht weniger

9. Circa Annum 1680 . und 8 1. wegen der

Lahriſchen eviction in Camere geklaget / ſo hat
derſelbe doch

10 . Die elnmahl in Judicio Aulico præve -
nirte Jurisdiction durch ſein ohne dem angenoͤ⸗

1685
Privat Unternehmen nicht auffhe⸗

en/

11 Die Anno 168 2. erfolgte Cameral - Sen -

tenz gedachter prævention in Præjudicium Aulæ

Cæſareæ annulliren koͤnnen noch wollen . Wei⸗

len auch

12 . Als Anno 1680 . und 8 1. da die materia

evictionis ſub rubrica : Durlach / contra Naſ⸗
ſau in puncto liquidationis , nicht aber Naſſau
contra Naſſau in puncto cvictionis in Camera

urgiret / dieſer punctus Auſtregarum nicht unter⸗

ſuchet noch daruͤber lubwittiret worden / conle⸗

quenter nicht Rechts kraͤfftig geſprochen werden

15 1 und folglich damahliger Judex præten -
¹

13 . Der prævention Judicii Aulici in Cauſa

principali & connexis nicht informirt geweſen/
daß alſo

14 . Dieſe Sententia interlocutoria , quæ ſem⸗-
per & quandocunque errore cognito mutari

T poteſt

ö
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Potelt per l . 14 . D. de re Judic . in rem judicatam
nicht erwachſen / ſondern

15 . Eo ipſo , da Judicium Aulicum die Com-
miſſion vi ſemel per ptæventionem & litispendẽ-
tiam anno 1649 . ſtabilitæ Jurisdictionis ſeither

1698 . eneuert / auch den errorem entdecket und

corrigiret / gleichwie dann

16 . Der Error nun ſo mercklich auß der Sen⸗

tenꝛ ſelbſt erſcheinet / indeme die Cammer in dem

præſuppofito geſtanden / daß die Schledsrichter⸗
liche Inſtanz , ſo Anno 1673 . 74 . und 75 . gewaͤh⸗

ret / noch in vigore ſeyt / da ſelbige doch ſententia

nonlata , lapſo fatali , ipſo Jure expiriret / dannen⸗

hero in der Clauſul die Worte : Verordnete

Schieds⸗Richter ꝛc. enthalten / ita ut per verba

præteriti temporis eo reſpexerit , da ſie ſich ſonſten
verborum futuri temporis wuͤrde bedienet ha⸗

ben / und

und Herꝛſchafften / wie denn die einige Jorderung
die Gewehrſchafft der gantzen Herꝛſchafft Lahr

oder ein æquivalent in Land und deut betrifft / ſic

natura & qualitate non ad Auſtregas , ſondern

ſudicium Aulicum gehoͤren koͤnnen: nam illuſtres

controverſiæ Miniſtros requirunt Judices ,in wel⸗-

chen Betracht nicht nur ferners die lentenz de Ao .

1682 ratione annexæ clauſulæ , quippe quæ

qualitatem cauſæ mutare non potuit null und

nichtig / ſondern auch weil

18 . Unterdieſer TheilungsIrrung beſondere

Poſten und Fragen uͤber die Etbverelnigung ſelb⸗

ſten enthalten / inſonderheit ratione modl, wie bey

Erhaltung des Fuͤrſtenſtands der beyden Llinten
Idſtein und Uſingen mit denen noch Graͤff Haͤu⸗

ſer Weilburg / Ottweller / und Saarbruͤcken / das

Seniorat und Directorium hinaus gefuͤhret wer⸗

den ſolle & ratione juris Proædriæ , westwwegen denn

auch die Gothaiſche Commiſſion in Anno 17056 .

den 16. Decemb . adhoc punctum Directorii von

Reichs Hoff⸗Raths wegen extendiret worden / iſt
vel ex hoc capite die beregte Sentenz ohnkraͤffttg/
auch deßwegen/ weil

159. Die Liquida maximè ex confeſſione partis
nullo modo ad Auſtregas gehoͤren / nun aber der

Gegentheil nicht nur in ſeinem producto p. 7. in
denen Worten : Fuͤrnemlich / wann man ferner
conſideriret daß die Lahriſche Exictions præten -

ſion auß einer gemeinſchafftlichen Schuld herrüh⸗
ret / welche der Herꝛ Marggraff von Durlach an

das gantze Hauß Naſſau gefodert / und ſich darauff
in die Hippothec immittiren laſſen / das liquidum
nochmahls judicialiter eingeſtehet / ſondern auch

20 . Die Reichs ⸗Hoffraͤthliche⸗Actaund ad⸗

verſæ partis darbey vorhandene und producirte
Confeſſioues in forma probante , non tantum vi

publicotum , ſed etiam privatorum inſtrumento -

rum , wodurch das liquidum abſonderlich ſtabiliret

worden ohnwiderleglichauswelſen / zumahlen auch

der Gegentheil ſolches noch nicht anfichtet / ſondern
nur illiquide Gegen prætenſiones opponiret : wie

man dann

21 . auch impetrantiſcher ſeits coram Auſtte⸗

gis ſo gleich exceptionem illiquidi einwenden / und

die Sach alſo ad idem dannoch hinaus lauffen und

Beſchreibung

waren und in deil Reichs⸗Hoff⸗raͤthlichen Actis

7. Die Theilungs⸗Strittigketten uͤber dand

nur neue Auffzuͤge verurſachen wuͤrde / darneben/
22 . Aus obangefuͤhrten Urtheil zuerſehen / daß

ſelbige alle tung temporis verhandelte Acta ex ca-
pite deficientis mandati caſſiret / daß es alſo
aus ſolchen calfirten Actis kein neues Auſtregal -
Gericht mit beſtand per ſententiam inttoduciret
werden koͤnne / cum exceptio deficientis mandati

totum Judicium , ergò etiam ſubſequentem ſen -

tentiam reddat nullam wie nun

23 · Alle dieſe rationes und ſuppoſita in facto

bewleſen undbeleget / alſo waͤre

24. Auguſto Judicio Aulico ſehr nachtheilig in

eine ſolche Schmaͤlerung der privatiys dißfals
competirenden Kayſerl . Jurisdiction zu conde -

ſcendiren / dem Impetranten aber wiederfuͤhre der

groͤſte ohnleidentlicher Tort / wann die nun ins eilff⸗
te Jahr ab AC . 1698 . ex rationibus ſupra dictis

beſtaͤttigte confirmatio Com̃iſſionis durch erfolgte
Handlung underkanten Entſcheid / auf einmal nie .

dergeleget worden / und man ſich der ſo klaren circa

præventionem qualitatem cauſæ & liquidi diſpo -
nirender Rechten nicht zu erfreuen haben ſolte .

NB . Das Argumentum ab expiratione Au -

ſtregarum & earundem inſtantiis per

lapſum fatalis anni 1673 . 74 . JJ . non

ſubſecuta ſententia deſumtum , waͤre al⸗

letne lufficient, die nullitætder Urtheil de

An . 1682 .zu beweiſen .

Judex enim Cameralis tempore latæ ſententiæ

dictæ aut ſcivit inſtantiam iſtam Auſtregalem
per lapſum fatalis expiraſſe, aut ignoravit ,ſi ſcivit :
Clauſula iſta remiſſoria ceu contra Ius in theſi
pronunciata ,eſt ipſo Jure nulla , quia Juris notiſ -
ſimi eſt , lapſo fatali cauſam devolvi ipſo Jure ad

Judicium ſuperius & prorogari eam nonpoſſe, ni -

ſi partium conſenſu, quum tantum abeſt , Dn. Im -

petr. conſenſiſſe, ut potius conſtanter cõtradixerit .

Siignoravit ? Clauſula iſta remiſſoria ex errore

adjecta, quæ in ſententia interlocutoria , qualis
hæc procul dubio eſt , cognito errore , corrigi &

mutari poteſt , cum nunquam interlocutoriaaded

in rem Judicatam ttanſeat „ ut error mutari ne -

qucat . Derglelchen laͤſſet ſich auch circa præven⸗
tionem folgern . Cum aut ſciyerat eam Judicium
Camerale aut ignoraverat : priori caſu planum eſt ,

ſentẽtia iſta interlocutoria Jus præventionis Aulæ

Imperialis quæſitum tolli non potuiſſe, præſertim,
cum ſit res inter alios acta , quæ Aulicum Judi -
cium non tangit ; ſin poſterius, idem dicendum ,

quod de ſecundo membro ſuperius probatum
fuit .

6 — b

1707 .

Die obgedachte Kayſerl . Commiſſion fur mit Waz die
Unterſuchung desIdſteiniſchen Einbringens fort/ Kayſetl .

Commil⸗
wie ſehr auch Saarbruͤcken und Weilburg ſich ein⸗

Rheitziſche Geſh .

zulaſſen weigerte / und gab unterm 14 . ulü dieſes eſpſten
Jahrs einen Bericht an Kayſerl. Majeſt. ab / in erkennt

welchem drey gefoderte Puncte / als (1. ) die Ge⸗

wehrſchaffts / Leiſtung wegen der Herꝛſchafft Lahr/
( 2. ) die im Gothatſchen Proceß benahmte an Id⸗

ſtein zuzahlende Bau⸗Gelder ( 3. ) die jaͤhrliche von

uͤbrigen Haͤuſern an Idſtein nachzutragende
100 , Fl . vor liquid und dergeſtalt beſchaffen zu

ſeyn erkennet wurden / daß Kayſerl . Seits die
5 8

Zah⸗

888
8

UIII



—
—

——

4
245

ä9
IIIIIIfIIIIAffflI1.

SIXL .2DARMSTIYDIEHSILC HIð

LANDGRAVIV &7
ιι5

aAeHAeeeeLauudIcdanmangghchbtnodgaageen



— —
17

Dat
ſtadt
det fl
Bliſ
Tha
Str
keit !

Reiec
Hof
Sen

an 4

Ma

an

M

ein

S .



1707.

Darm⸗
ſtadt wen⸗

detſich in

Buſecker

Thal
Stritktig⸗

keit wider
Reichs⸗
Hofraths

Sententz /
Jan Kayf

Mal .

un Kayſ .
M. mit
einem

Aheiniſche Geſchichte .

Zahlung an Jdſtein mit Recht befohlen werden

koͤnte ꝛe. Wie denn auch das folgende Jahr eine

Retchs Hofraths Sentenßz auf dteſen Schlag er⸗

gteng / davon zu ſelner Zett ein mehrers .
Was vor ein heffttger Streit wegen des Buſe⸗

cker⸗Thals / zwiſchen Heſſen ⸗„ Darmſtadt / auch

des Thals Gan ·Erben und Mittel / Rheinlſcher

Ritterſchafft am Kayſerl . Reichs ⸗Hofrath ge⸗

ſchwebet / und wie in ſelbtgem ein End⸗Urtheil
wider Darmſtadt geſprochen worden / ift aus vo⸗

rigen Theilen unſers Theatri erinner / und erſicht⸗

lich . Dem Hn . Land⸗Graf fiel das gedachte Ur⸗

theil gar empfindlich / kam ihm auch nichtig und

widerrechtlich vor / als wenn es nicht nach dem

Inhalt der Klage / ſondern mehr zum Vorthell
Kayſerl . Hof⸗Cammer abgefaſſet worden waͤre.

Doch ließ derſelbige / durch / am Hayſerl . Hof

habenden Abgeſandten vorſtellen / welch Præjudiz

ihmhierunter zugefuͤget worden / ſich quævis Com -

petentia reſerviren / und um Prolongiruug des

Viermonatl . angeſetzten Termits anhalten / Zeit

zu haben / ein oder ander Remedium wider ge⸗

dachte Sententz einzuwenden . Man ſchlug aber

dieſes ab / und nahm Darmſtadt daher ſich zu be⸗

ſchweren Gelegel heit / der Kayſ . Reichs⸗Hofrath

habe fich durch eine beſondre Animofitäͤt wider

Darmſtadt einnehmen laſſen / nicht nur der Mit⸗

tel⸗Rheintſchen Ritterſchafft Orts Wetterau und

denen hinter ſelbiger unziemlich ſteckenden Gan⸗

Erben und Unterthanen des Buſecker Thals durch

die Finger zu ſehen. Dieſe Gan⸗Eiben lieſſen

ſich auch / ehe noch der 4 . monatl . in der Sententz

enthaltene Termin verſtrichen war bey der Burg

Friedberg / als Glieder der freyen ReichsRitter⸗

ſchafft / zu Sitz und Stimm auffnehmen / die

Unterthanen des Thals wolten abermaln Land⸗

graͤfl. Verordnungen nicht mehr folgen / keine dgl .

Dbrigteit erkennen / noch ſolche Zoll · Seoͤcke ley⸗

den / hieben dieſe gewaltſam darnteder / brachten

ſich aber welter nichts als gefaͤngl. Einziehung und

harte Executiones zuwegen / mit welchem ſich der

Hr. Landgraf bey ſeinem Recht erhalten zu muͤſſen

ſanzeigte . Der Kayſ . Hofrath nahm es gantz an⸗

ders auff / ertheilte / noch vor dem mehrgedach⸗
ten in publicirter Sententz angeſetzten Viermonatl .

Termino , ein auff die Execution gerichtetes Man⸗

datum ſine Clauſula , wie denn auch hernach zu

ſolchem Abſehen eine Commiſſion auffChur⸗Pfaltz

erkennet wurde. Darmſtadt ließ eine wettlaͤufftt⸗

ge Schrifft aufffezen / in welcher / wie das Ru⸗

brum lautete / die vom Reichs⸗Hofrath begange⸗
ne Nullitàten und Iniquitaͤtenerwieſen ſeyn folten/
nebſtDeduction ſeiner Beſchwerden / und gegen das

Einwenden der Buſecker Thal Leute die Darm⸗

ſtaͤdtiſcheAntwort / wie beyderſeits bißher angezo⸗

gen worden iſt / dargeſtellet worden war⸗ welche

es Ihro Kayſerl . Maj mittelſt dieſes an Selbte

eingegebnen Memorials unterm 23 . Dee . dieſes

Jahrs uͤberreichte.

Allerdurchlauchtigfter / ꝛc.

Eto . Kayſerl . Maj , bey jetztmahligen Zeiten/
und unter denen deroſelben ohnedem fuͤr die allge⸗

Schreiben meine RelchsWohlfahrt obllegenden vtelen und

— —
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ſchweren Sorgen / auch mit meinen Angelegen⸗
hetten zu beunruhigen / deſſen wuͤrde ich mich auſ⸗

ſer dem mir unvermutheten zugeſtoſſenen aͤuſſerſten

Nothfaͤllen / daran nicht nur melnes
⸗ ſondern des

geſamten Fuͤrſtl. Hauſes Heſſen und deſſen Pro -

ſteritäͤt groͤſtes Intereſle haffet / nimmermehr un⸗

terfangen haben .
Nachdeme aberverſchtedener melner ſowohl an

Ew . Kayſerl . Maj. als Ders in GOtt ruhenden
Hn . Vatters Kayſerl . Maſ . glorwuͤrdigſter Ge⸗

daͤchtniß/ allerunterthaͤntgſt trifſtiger Urſachen
Vorſtellungen ohngeachtet / Dero Kayſ —Reichs⸗
Hofraͤthes gefallen hat / in einer von meinen an ·

gebohrnen Landes⸗Unterthanen in dem Bußecker⸗

Thal wider mich freventl . erhobenen Klage am 13 .

Decembr . abgewichenen Jahrs / eine mir und mei⸗
nem Stamm ⸗Hauß/ ſo dann denen / mit demſelben

Erbverbruͤdert⸗ und Erb⸗ vereinigten Chur· und

Fuͤrſtl. Haͤuſern Sachſen und Brandenburg
hoͤchſt nachthetlige / auch andern Chur⸗ Fürſſen
und Staͤnden des Reichs / und wohl eben Ew .

Kayſerl . Mʒaj. ſelbſt in Abſicht Dero Erblanden /

zum unwiderbringlichen Præjudit und ſchaͤdlicher

Conſoguens gereichige Definitiy - Sentenz abzufaſ⸗
ſen / foͤrderſt aller fernern durch meinen dermahlen

bey Ew . Kayſerl . Majeſt . labliſtirenden Rach ge⸗
thaner muͤnbdlichen Repræſentationen unangeſe⸗
hen/ ſelbige ſo gar intra fatale interponendi Com -

petentis remedii zur Execution zu ſetzen / und in

ſolchem allen dermaſſen animosẽ zu verfahren / daß⸗

wann ſonſt das gewoͤhnl . Kemedium Supplicatio -

nis , worzu nicht minder / als zu allen andern

Rechts ⸗Mitteln ich mir durch dienliche Relerva⸗

tion zu mehrer Vorſorg den Weg in eventum

offen behalten / haͤtte vorkehren / und dadurch die

Nichtigkett und Iniquitaͤt beregter Urtheil vorſtel⸗

len wollen / keine Hoffnung elnes zurecht⸗gbuͤhr⸗

lichen Entſcheids abſehen koͤnnen ; ſo werden Ew⸗

Kayſerl . Maj . hoffentlich allergnaͤdigſt und mil⸗

deſt erwegen / daß ich mich unumgaͤnglich gemuͤſ⸗
ſiget befunden / hierinnfalls die Zuflucht zu De⸗

roſelben und dem gantzen Reich / mit Vorbehalt

des dem hoͤchſten Gericht ſonſt zu tragenden ſchul⸗

digen Relpects zu nehmen/ allermaſſen Ew . Kayſ.
Majeſt . aus beykommenden gedruckten Memoriali

ſamt Deduction der Nullitaͤten / und Iniquitaͤ⸗
ten erwehnten Urtheils und deren vermeintl . ange⸗

ordneten Vollztehung / Ihro ſolches des mehrern

referiren zu laſſen / allergnaͤdigſt geruhen wolten ;

erſuche demnach Ew . Kayſtrl . Maj . allerunter⸗

thaͤnigſt / dieſelbe wollen meine durch unvermend ·

liche Rothwendigkett abgetrungene warhaffte aus

denen Actis und ſonſt unwidertreibliche Repræ⸗

ſentation mit allermildeſter Erweg⸗und Behertzi⸗

gung begluͤcken / und Dero allethoͤchſten Orts /
ſamt Chur⸗Fuͤrſtenund Staͤnden des Reichs / die

Sach dahin / wie in naͤchſtgemeldtem Memoriali

gebetten / zu richten / mithin mir die fonderbahre
Conſolation wiederfahren zu laſſen / in allerhoͤch⸗

ſten Kayſerl . Gnaden geruhen / damit durch ge⸗

bettene Declaration und Caſſation oder ſonſt in

andere Wege Rechtens alles Nachtheil von meinem

und dem Fuͤrſtl. Stam̃⸗ Hauß Heſſen / auch andern

dabey intereſſitten Staͤnden abgewdendtet auch in

Theatri Europæi XVIII . Theil . T2 deß⸗
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deßfalls bey der Poſteritaͤt und dem gantzen Heil .
Reich von allen Vorwurff ſicher geſtellt ſeyn
moͤge .

Solche allerhoͤchſte Kayſerl . Willfahrung und

billichmaͤßige Verfuͤgung um Ew . Kayſerl . Maj .
mit immerwaͤhrendem allerunterthaͤnigſten Danck

und treugehorſambſter willigſter Darſtellung Guts

und Bluts zu verdienen / werde ich niemahlen eine

Gelegenheit entgehen laſſen / der zu beſtaͤndigen
Kayſerl . Hulden und Gnaden mich allergehor⸗
ſambſt empfehle / und mit underbruͤchlicher Deyo⸗

tion Sebenslang verharre :

Etb . Kayſerl . Majeſtaͤt ꝛc. ꝛc.

Well nim bißhero die Erfahrung gewieſen / daß
der Kayſerl . Hof den Recours von denen hoͤchſten

banAhe, Reichs, Serlchten an den Relchs Convent gar übel

rer Staͤn ehmen / und fuͤr eine unbilliche Sache halten
de in wolte ; ſo lteß Darmſtadt eine Schrifft ausfertl⸗
Juſtitz⸗ gen / unter dem Titel : Kurtze und gruͤndliche, ,
Sachen / Bewehrung / daß der Recurſus ad Comitia , „
anReichs , auch in Juſtiz⸗Sachen / ſo vor denen hoͤchſten,,

ſubehunp⸗Helchs , Gerichten ventiliret worden / denen, ,
ten / eine Staͤnden des Reichs in gewiſſen Faͤllen/ in [pecie, ,
Dedu - ſaber in der Buſecker Thal⸗Sache / dem Hoch . ⸗
ction , fuuͤrſtl . Hauſe Heſſen⸗Darmſtadt / nicht præclus ,

diret werden koͤnne. „
Churpfaltz Den weltern Zuſtand und Fortgang der Sa⸗

ſucht alte chen wird folgenden Jahrs Erzehlung darlegen /
Würden /

im Gegenwärtigen gab ſich Chur⸗Pfaltz viel Muͤ⸗

he wiederumn zu denen Landen und Gerechtſamen
zugelangen / ſo die Pfaltz am Rhein vor dem Boͤh⸗

miſchen Lermen und drauff gefolgten dreyſſig / jaͤh⸗
rigen Kriege gehabt hatte / welche denn / beſage
der Folge unſrer Erzehlung nicht ohne Wirckung

verbiettt geweſen . Eserneuerte auch / nach dem Beyſpiel
Duells gandrer Reichs⸗Staͤnde / das Verbot derer Duelle

oder eigenmaͤchtigen Zwey⸗Kaͤmpffe / mit dem

ernſtem Bedeuten / daß alle in dergleichen verbotte⸗

nem Werck ergriffene am Leben unnachlaͤßlich ge⸗

ſtrafft / auch derer Entleibten todte Coͤrper an Gal⸗

gen gehangen werden ſolten . Lothringen wurde

1707 .
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Ubergibt
zugleich

uden

Limnch⸗ von denen Juͤden gebeten ihnen eine Wohnung
mung in und Auffenchalt zu Nancy zuerlauben ; dargegen

ſhethdurchdee dieſes erfahrende Biſchoff von Toul einen

Geltl ait Brieff an den Hertzog ſchrleb / die Sache zu wi⸗

ffcultitt derrathen / unter andern anziehende ; Es ſey ja
nicht wohl gethan / daß man / nachdem Lothringen
ſo viel 1o0 . Jahr die Chriſtl . Lehre rein gehabt /
nun den Juͤdiſchen Unglauben herbergen / und

daß unter Leopoldo dem I. die Feinde und Hen⸗
cker JEſu CHriſti Erlaubnuß erlangen ſolten /

ihre Synagoge deſſen Tempeln entgegen zu ſtel⸗
len ꝛc. ꝛc. ꝛc.

Strittig-⸗D Die anderweits ſchon beruͤhrte Zwiſtigkeit zwl⸗
keit in ſſchen Rath und Buͤtgerſchaſſt in Weßlar / wolte

iidte ſich noch nicht zum Frieden anſchicken / vielmehr

Rath und kam dieſes 150te Jahr ein Abdruck hin und wie⸗

Burger⸗ der zum Vorſchein / in deſſen Kubric geklaget
ſchafft gehtwurde / wie der Rath / oberglelch nur aus bloſ⸗

ärger fott , ſen und deßhalben beſoldeten Adminiſtratoribus

terum publicarum von Rechtswegen beſtuͤnde/
„hauptſaͤchlich aber die beyde Bediente D . Seip
„ und Licentiat Strackmann / Syndicus und
— — —-—
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Beſchreibung
„ Stadt⸗Schreiber / wieder Privilegia,Statuta⸗ 15 .
„ Rechte / Gerechtig / und Staͤttigkeiten/ auch alle

*

„ Vertraͤte / Raths Decreta , gemachte / doch zu
„publiciren unterlaſſene Policey ⸗und Kirchen⸗
„ Ordnungen geflieſſentlich handelten / und / vor⸗

vnehmlich aber die genannte zwey Bedtente / ob ſie
„gleich von geſambter Buͤrgerſchafft perhorreſcirtflagen
„ geworden / als dennoch ihr auffgedrungene Rich⸗

der Bür⸗

„ ter ſelbige auff alle erſinnliche Weiſe kraͤncktenerſchaft,
v » und bedraͤngten. In der Deduction berleffen
ſie ſich auff einen Anno 1614 . errichteten und von

Kayſerl . Majeſt . confirmirten Vertrag / und zelg⸗
ten an / daß dieſer bald Anfangs ab Seiten des

Raths nicht gehalten werden wollen / daß die

Büůrgerſchaſſt daruͤber klagen muͤſſen / doch nichts

außrichten koͤnnen / da ohnedem der dreyſſigjaͤh⸗
rige Krieg druͤber eingefallen / in welchem die

Buͤrgerſchafft biß auff 50 . eingegangen . Nach
dem Frieden haͤtte ſich das Unheil gemehret / der

Rath und Obere die etwa wenig uͤberbliebe Buͤr⸗

gere mit groſſen Aufflagen abermahlen beſchweret/
ſich und die Ihrige / auch andere von dem da⸗

mahligen Beytrag befreyet / ſecundum æs & li -

bram gar nicht beygetragen / die Burgerſchafft
gegen den Vertrag / in allen ſeinen Puncten / al⸗

lermaſſen quoad ( imum ) der Burgerſchafft weder

Privilegia noch Documenta , weniger Vertraͤge /
Statuten / Schutz,Brieff / Ordnungen und der⸗

gleichen extradiret / die folglich denen Zuͤnfften dar⸗

aus nicht referiren / oder zu ihrer Nothdurfft de⸗

ren ſich bedienen koͤnnen / quoad ( adum ) denen

Elfferen / die jener Selten ruͤckſtaͤndig geweſene
Rechnungen / welche haben vorgeleget / auch kuͤnff⸗
tighin allenthalben / (das iſt / was nur den Nah⸗
men von Rechnungen hat / ) dergeſtalt gehalten
werden ſollen / Vertrags⸗maͤſſig zu threr Erſehung
nicht vorgeleget / weniger was ungleich oder un⸗

richtig in denenſelben geweſen / angezeiget / noch
was noͤthig und nuͤtzlich der Buͤrgerſchafft offen⸗

bahret / deren Gebrechen nach billigen Dingen
nicht remediret / auff gute Ordnung und Verbeſ⸗
ſerung in nichts nicht / geſchweige in allem / wie

der Vertrag erfordert / bedacht / noch ins Werck

geſtellet / ſondern dem Inhalt dieſes Paragraphi
ſchnurſtracks entgegen / ſolcher Geſtalt gehandelt /
daß die Burgerſchafft faſt nicht einmahl fragen
doͤrffen / wo all daß Geld / ſo bey nahe ohne Zahl
ihnen abgepreſſet / und aus ihnen unter allerhand
Prætext geſauget / hinkommen : quoad ( ʒ tium )
dero Eyd und Pflichten / welche erfordern in allen

Stuͤcken des gemeinen Beſtens Nutz zu ſuchen/
wie daroberſichtlich / nicht nachkommen / quoad
( atum ) mit denen Benachbarten ohne Vorwiſſen
und Bewilligung deren Zuͤnfften und der Bur⸗

gerſchafft nach Belieben verfahren und gehandelt /
quoad ( gtum ) (a) der Rath und Obere der Ju⸗
ſtitz ihren ſtarcken Lauff nicht gelaſſen / im Gegen⸗
theil ( b) Anſehen der Perſonen gehabt (o) die Un⸗

tere uͤberellet und uͤbereilen laſfen / ( d) zu ſchleuni⸗
gen Rechten denen Burgern nicht verholffen /
( e) ſich Partheyiſch erwieſen / ( f ) Ordnungen
und Statuten nicht publicirt / ( g) Acta einſeitig
inrotuliret / einſeitig eroͤffnet / einſeitig Urtheil
publiciret / ( h) in Beſtraffung Anſehen der Per⸗

ſonen —
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ſonen gehabt / nach Gelegenhett des Exceſſes (i )
keine Moderation verſuͤget / ( K) dle Geld⸗Buſſen
über das Herkommen erhoͤhet/ und nicht nach Sta⸗

tuten procediret / die Raths⸗Gerichts⸗auch an⸗

dere Buſſen / ( ) Vertrags⸗Gemaͤß nicht verthei⸗

diget / ſondern erhoben / unter ſich wie Bruͤder

getheilet / und an ſolchen ungehuͤhrenden Ort ge⸗

bracht / quoad ( õtum ) keine Verfuͤgung gethan :
quoad ( Jtimum ) haben der Rath und Obere / die

Koſten bey Erwehlung der Raths⸗Perſonen von

60 . Reichsthaler / in etliche und zwantzig Jahren /
biß auff tauſend Gulden / augiret und unverant⸗

wortlich ergroͤſſert : quoad ( 3vum ) die Anord⸗

nung wegen des Feuers ſo ſchlecht gemacht / daß
es ein Stein erbarmen moͤchte/ wie ein ſolches in

ſequentibus Gravaminibus mit mehrem angefuͤhrt
werden ſolle : quoad ( ↄnum) haben der Rath
und Obere (a) gemeine Burgerſchafſt / mit neuen

Auffſaͤtzen / ohne der Stadt beſondere Noth oder

augenſcheinlichen Nutzen / beſchwehret / die Zuͤnff⸗
ten keinesweges eines ſolchen ſich vergleichen laſſen/
ſondern alles vor ſich und nach eigenem Belieben

gethan / keine richtige Ordnung gemacht / min⸗

der zu maͤnniglichen Nachricht publiciret . Quoad
( iomum ) haben ſie / der Rath und Obere / dero

angehoͤrige Buͤrgere / als Leibeigene Unterthanen
anhero gehalten / und manchen ſo tractiret / daß
es nicht zu beſchreiben . Qudad ( 11mum ) die

Raths⸗Herren / dero Kinder und Anverwandten /
mit ihren Schaaffſen denen Burgern die gemeine
Weyde ſelbſten geſchmaͤlert / denen Burgern alle er⸗

finnliche Schaden anaethan / ihnen das Ihre ab⸗

weyden laſſen / dero Kinder dann gar die Buͤrge⸗
re zur Satisfaction toͤdtlich geſchlagen / der Rath
den Geſchlagenen noch wohl mit einer ziemlichen

wann aber ein Raths⸗Bekandter ſolche verlanget /

bewilliget . Quoad ( 3um ) war von Raͤth und

Oberen / Vergleichungsmaͤßtg / aller Privtlegien
und Documenten Comunication verſprochen / aber

nicht gehalten/ wie ein ſolches oh⸗mentionirte Sup -
plication mit mehrem beſaget . Quoad ( i4tum )
die Buͤrgere mit dem damahligem Huͤlffs⸗Guͤlden
grauſamlich rractiret und exequiret / bey denen

Raths⸗Herren und deren Kindern ein Auge zuge⸗
than / und es ſo gefuͤhret / wie es anjetzo bey der

Schatzung hergehet / groß Anſehen der Perſonen
gemacht / und eine groſſe Ungleichheit geſpielet .
( Quoad iſtum ) der Rath und Ober mit Eroͤff⸗
nung der Pforten bißhero ſehr partheylſch erzeiget/
den einen Buͤrger davon gehemmet / dem andern

gar die Schluͤſſel denen Rathsherriſchen Anver⸗
wandten und Weibern hingeben / die Pforte zut

oͤffnen und zu ſchlieſſen ꝛc.

Nachdem nun buͤrgerlicher Seits vielſaͤltig
dieſer und dergleichen Dinge halber am Kayſerl .
Cammer⸗Gericht geklaget / und weiterm Vorgeben
nach / dann und wann einige / wenigſtens Schein⸗

Beſſerung / erhalten / das Ubel aber nicht aus dem

kommet .

Straffe beleget / und ein ſolches / dem Burger /
vor Erſetzung ſeines Schadens angedeyen “ wohl
gar mit ſchwerem Gefaͤngnuß belegen laſſen . Qudad
( f2mum ) wann Burgere gegen Raths⸗Angehoͤß
rige bey Gericht Reviſion geſucht / abgeſchlagen /

und vielfaͤltigſem Salve⸗Schuͤſſen von der Sol⸗

dadeſca Land⸗Militz und Buͤrgeſchafft beſchloſſen
worden ) und dann Letztens wleder in dem Collegio
Academico der Prof. Eloqu .Hr. Korthold die ſo -

lennem Orationem ſecularem gehalten / nechſt⸗
folgenden Tages ſeynd in Facultatibus Theolo -

gdica und Juridica 23 . Canditati in Doctores pro -

aber / welchem ſie guͤnſtig geweſen/ geoͤffnet/ wohl

Grunde gehoben worden war / brach Buͤrgerſchaftl .
Unmuth / wie ſchon vormahls gedacht / umb dieſe
Zeit deſto gewaltiger herfuͤt/ und wiederhohlte man

obſtehende Beſchwerden mit vtelem denen Raths⸗
Perſonen / ſonderlich Dr . Setpen und L. Starck ,

mann eben nicht ruͤhmlich klingendem Zuſatz / wie

Juſtitz und Policey ſo uͤbel adminiſtrirt und beob⸗
achtet / die gemeine / auch Hoſpitals Einkuͤnffte faſt
untreulich handthieret / alles umb Geld gethan
worden u. ſ. w.

Ehe wir uns noch gaͤntzlich aus dieſen Gegen⸗
den vor dieſes Jahr wenden / muͤſſen wir noch dem

geneigten Leſer vermelden / wie die Univerſitaͤt

Gieſſen ihr erſtes Jubilæum , nach hingelegten er⸗

ſten Jahrhunderte thres Alters / den 18 . Gctobr .

begangen und darmit biß auf den 2 2 . lito feyerlich
fortgefahren / und folgendes darvon ſelbſt / in einer
Summa / kund gemachet hat .

Anheute iſt der hieſigen loͤblichen Univerſicaͤt

erſtes Jubilæum gluͤcklich geendiget worden . Der

Einzug des Durchl. Heſſen⸗Darmſtaͤdtiſchen Erb⸗

Printzens und Rectoris Magnificentiſſimi geſcha⸗
he mit Begleitung derer Hochfuͤrſtl . Heßtſchen
Hn . Abgeſanden / Miniſtres und vieler Cavaliers ,
des Tages vorher am 17 . Octobr. und wurden ote⸗

ſelbe von dero hier ſtudirenden He. Bruders/Printz
Frantz Ernſten Durchl . ingleichen 2 . wohlmon⸗
tirten Compagnten zu Pferden von hieſigen Stu -

dioſis eingeholt / bey deren Einzug die Stůcke auff
den Wall zu dreymahlengeloͤſet / und nach dem der

Hr . Magnificentiſſimus dit koſtbar erbaute Ehren⸗
Pforte paffiret / in dem Fuͤrſtl. Schloß von dem

Loͤbl. Senatu Academico unterthaͤnigſt bewill

Folgenden Tages / als am 18 . Octobr.
hat Nahmens Ihrer Hochfuͤrſtl . Durchl . unſers
gnaͤdigſten Landes⸗Fuͤrſten und Herꝛn dero Herꝛn
Cantzler und geheimbde Rath in einer wohlgefaß⸗
ten teutſchen Harangue in dem Univerſitaͤt Colle -

gio eroͤffnet/ welche der zeitige Pro - Rector Herr
D. Mollenbecius in einer kurtzen doch zierlichen
Rede beantwortet . Darauff der ober Kirchen /
Rath D. Bilefeld eine ſehr bewegliche Lob ⸗ und

Danck ⸗Predigt nach Einleitung des 101. Pfal.
Davids ( welche mit demlymnoAmbroſiano unter

3mahliger Loßbrennung 80 . Stuͤcken Geſchuͤtzes

moviret worden / desgleichen auch den 20 . darauff
mit 32 . Canditatis Medicinæ & Philoſophiæ ge ,

ſchehen . Am 4ten Tage wurden verſchiedene
Orationes ,ſo in proſa als ligata, indateiniſch / Grte⸗
chiſch/ Hebraͤlſch / Chaldaͤlſch / Syriſch / Arabiſch
und Aethiopiſchen Sprachen verleſen / und dieſe
gantze Woche des Sonnabends mit einer dilpu -
tation de rebus geſtis Imperatoris Rudolphi III .

( der dieſer Univerſitaͤt ihre Priyilegia ertheilet ) un⸗

term Præſidio He. D. Webers beſchloſſen . Die

Durchl . Herꝛſchafft nebſt dero He. Geſanden / De⸗

putatis , hohen Miniſtris und andern unzahlbaͤren
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Frembden haben allen dieſen Actibus heytzewohnt /
und ſeynd 4 . gantze Tag uͤber alle Anweſende in

verſchiedene von Hoff aus hierzu beſonders meu⸗

blirten Zimmern des ſchoͤnen Univerlitaͤts⸗Colle⸗

gii ſehr magnific tractiret worden / dabey unterm
Geſundheit trincken / dieStuͤcke / Paucken / Trom⸗

peten / Hautbots und andere fuͤrtreffliche / ſo Vo -

cal - als inſtrumental ·Muſiquen ſich tapffer hoͤren
laſſen : Auch ſeynd des Freytags zu Abend die ſaͤmt⸗

lich Hn . Studioſi ( nachdem man ſie auch bereits

die vorige Tage uͤber wechſelwelß groͤſten Theils
mit an die Taſeln gezogen ) nochmahls abſonder⸗

lich geſpeiſet / und darauff dem Durchl . Erb⸗Prin⸗

tzen von ihnen ſelbige Nacht eine wohlgeſetzte Sere⸗

nada unterthaͤnigſt præſentiret worden . Von des

Hn . Erb⸗Printzens Hochfuͤrſtl . Durchl . ſeynd des

Sonnabends Nachmtttag / nebſt denen Hochfüͤrſtl .

Beſchreibung

Hn . Geſandten / auch alle und jede Protellores

FJeſe kommen faſt in allen Tituln unſers
hecatri fuͤr/ wegen der groſſen Macht

und ſonderbahren Ausbrettung dteſes

hohen Hauſes / und iſt hier nur noch

wachſen⸗
ein und anders nachzuholen / ſo anderweitig noch

den Preuſ⸗nicht angefuͤhret worden . An allen Orten wo

ſens. nur der gemeinſame Krieg derer Alltirten gefuͤhret
wurde / traff man wohl Preußiſche Voͤlcker an /

nichts deſtoweniger blieb es bey dem durchgehenden
Ruff / es ſtellete Selbiges ſein Reichs Contingent
nicht wo / und wie es geſtellet werden ſolte / und

fuͤgte mithin / durch Unterlaſſung dieſer Schul⸗

digkeit / demn Reiche ſelbſt nicht geringen Scha⸗
den zu / das an und in ſeinen Graͤntzen / wie gut

06 auch ſonſt gienge / immer am meiſten leyden

und verltehren muͤſte/ well die maͤchtigſte Glieder

deſſelbigen zu ſeiner Beſchirmung am wenigſten
thaͤten/ und den Groͤſten aber auch unertraͤgl . Laſt/
denen Schwaͤchern / ſonderlich vorliegenden uͤberm

Halſe lieſſen . Gegen dergleichen Beſchuldigung
wolte doch Preuſſen oͤffentlich widerſprechen / ließ

Läſſet es dieſemnach durch ſelne Miniſtres hier und dar/
vorſtellen / auch zu Regenſpurg anzeigen / daß Se . Koͤnigl.

Unter vie⸗
len Vor⸗

fallenhei⸗
ten an⸗

es habe Maj . in Prenſſen / eflectiwe 2 5000 . Mann der

ſein beſten alten Trouppen in vergangener Compagne
11 gegen Franckreich an verſchledenen Orten in

gent ge⸗ Action gehabt / und ob ſchon davon 5000 , von

ſtellet Engelland / und den Staat uͤberlaſſen worden / ſo
agirten doch nun 2. Campagne nacheinander 8000 .

Mann in Italten / allwo ſie bekandter maſſen/
groſſe Dienſle geleiſtet / zu deren Unterhalt zwar

Ihro Koͤntgl. Majeſt . eintges / aber kaum auff die

Helfft der Verpflegung zu rechendes Sublicium

haͤtten/ welches noch zum Theil unrichtig bezahlt
wuͤrde / zugeſchweigen anderer deficirender Præ -

ſtandorum , inſonderheit was die verſprochene
Gelder zu denen Recrouten betreſſe / welche dieſes

Jahr bey 3000 . Mann von Sr . Koͤnigl. Maj .
Trouppen / verſchiedene Feldzuͤg uͤber / theils im

Reich und theils in denen Spaniſchen Niederlan⸗
den / gedienet/ und daſelbſt jedesmahlen mit gu⸗

tem Succeſsagiret /welche Sie vergangene Cam⸗

S — — —
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bey der gnaͤdigſt verſtatteten Audientz mit achterley
koſtbaren guͤldenen und ſilbernen Medaillen begna⸗
diget worden / desgl . auch dle Hochfuͤrſtl . Hn.
Geſandten und uͤbrige Deputati empfangen / wie
auch denenjenigen von denen Studioſis , ſo des

Hn . Rectoris Magnif . Hochfuͤrſtl . Durchl . mit

eingeholet/ deren eine gnaͤdigſt offerirt worden .

Unſer gnaͤdigſter Landes ⸗Fuͤrſt und Hr . haben
Ihre Hochfuͤrſtl . Neigung gegen Ders loͤbliche
Univerſitaͤt gleich wie in allen andern / alſo auch
darinne beſonders erwieſen / daß ſie dem Senatui

Academico einen ſehr koſtbaren Pocal mit ver⸗

ſchiedenen merckwuͤrdigen Ioſcriptionen und dar⸗

auff verzeichneten Nahmen dern Hn . Proteſſoren

gnaͤdigſt verehret / und durch ſo vielfaͤltige groſſe
Gnade und Hochfuͤrſtl . Hulde / ſich um dieſe loͤbl.
Univerſität nicht weniger / als Dero glorwuͤr⸗
digſte Vorfahren hoͤchſtverdient gemacht .

pagne an den Ober⸗Rhein wleder zu ſchicken da⸗

rum Bedencken getragen / wellen man den⸗

ſelben die verſprochene und wohlverdiente Quar⸗
tier an dem Ende der Campagne von 17oß .

verwelgert / und ſie nacher Haußgewieſen / wo⸗

durch Anlaß zu dem Verluſt des bereits conqueſtir⸗
ten Unter⸗Elſaß gegeben worden . Bey ſogeſtalten
Sachen und da ( Emo ) wann der Calculus recht

gezogen und auff die verſchiedene von Ihrer Koͤn.

Maj . Reichs⸗Provincien in Ihrem Matricular⸗

Anſchlag gebuͤhrende Moderation , Reflexion ,
wie billich genommen wuͤrde / das Reichs ⸗Con⸗
tingent / ſo bey gegenwaͤrtigem Krieg Ste zu ſtellen
haͤtten/ nicht viel uͤber oo00 . Mann ausmachte /
auch ( 2) Ihre Koͤntgl. Maj . unter ſolchen Con⸗

tingent nach allem Recht und nach dem doͤr⸗
ren Buchſtaben der wegen gegenwaͤrtigen
Kriegs gemachten Reichs⸗Schluͤſſen / auch nach
anderer Staͤnde und Creyſen Exempel diejenige
Trouppen mitrechnen koͤnten / welche Sie zu Be⸗

ſezung der beyden Graͤntz Veſtungen Weeſel
und Geldern / wie auch ſonſt zu Bedeckung Ihrer
dortigen Frontieren noͤthig haͤtten / ingleichen ( 3)
mit ſo gutem Fundament / wie von andern geſchehen
zu allegiren haͤtten / daß ſie wegen des Polni⸗

ſchen Kriegs und wegen der Anſtalten / die ſie da⸗

bey zu Verſicherung Ihrer Preußiſchen / Pom⸗
meriſchen und Neumarckiſchen Landen machen

muͤſten / ſo ſtricte an die voͤllige Stellung
der Reichs⸗Contingentien nicht gebunden
waͤren / und da ( 4) dasjenige welches ſie auf
Dero in Italien ſtehende Trouppen von 8000 .

Mann haͤtten/ kaum hinreichete / J . a Goοο. da⸗
fuͤr zu halten / folglich zum wenigſten 2000 .

Mann von denenſelben mit zu Dero Reichs⸗Con⸗

tingent zu rechnen ſeyen / ſo wuͤrde der Schluß

leicht daraus zu machen ſeyn / ob nicht Ihro Koͤn .

Maj . bey gegenwaͤrtigem Krieg Dero gezen das

Reich und ihre Alllirten tragenden Obligation ein

voͤlltgesGenuͤgen thaͤten / und ob Ihro mit Fug
deshalb einige Reprochen zu machen ſeyen ; in

dieſer genereuſen Intention wolten ſie auch kuͤnfftia
— ——UÜüàʒẽ—
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continuiren / und das Beſte der gemeinen Sach

biß zu Erlangung eines beſtaͤndigen ſicheren und

reputirlichen Friedens nach allem Vermoͤgen le⸗

cundiren helffen / ſo viel in ſpecie die Sicherheit
des Ober⸗Rheins betraͤffe / da waͤre zwar billich

daßdafuͤr geſorget werde / daß man aber deshal⸗
ben die in denen Niederlanden bißher wider den

Feind gebrauchte Force dardurch ſchwaͤchen / und

einen conſiderablen Theil davon nach dem Ober⸗

Rhein ziehen ſolte / damit koͤnte Ihro Koͤntgl.
Maj nicht eins ſeyn / ſondern hielten vielmehr da⸗

vor / wann man in denen Niederlanden dieſes
Jahr ein eben ſo groſſe Macht wie die vorige zu⸗

ſammen braͤchte / daß dem Feind daſelbſten ſo vie⸗

le Occupationen wuͤrden koͤnnen gegeben werden /
daß ihme die Luſt oben am Rhein in das Reich ein⸗

zubrechen / wohl vergehen doͤrffte/ ie . Wie gut

nun aber auch der Schluß dieſer Preußiſchen Vor⸗

ſtelluntz lautete / ſo wenig traff er in der That ein /

da vorgehende Reichs / und Creyß⸗Geſchichte gewie⸗

ſen / daß dem Feind die Luſt eins am Ober⸗Rhein
zu wagen / nicht nur nicht vergangen / ſondern im

Gegentheil allerdings gelungen ſey/ eben aus denen

Urſachen ( man erzehlet gemeine Klagen der vorlie⸗

genden Creyſe und Staͤnde) weil die entlegenere
und maͤchtigere ihre Schuldigkeit mit Rettung am

Ober⸗Rhein nicht in acht nehmen wollen .

ekennet] Die in dieſer Preußtſch , Brandenburgiſchen

Guunalz Vorſtellung angezogene Gefahr in Anſehung der

I5 Nachbarſchafft mit Pohlen / konte groͤſſer oder

Pohlen. kleiner ſeyn und werden / nachdem ein⸗oder andere

unter denen in Pohlen uneinigen Partheyen die

Oberhand erhtelt / indem Preuſſen ſich entſchloſ⸗
ſen Stanislaum fuͤr einen rechtmaͤßigen Koͤnig in

Pohlen zu erkennen / und ihm zu erlangter Cron

in einem den 2 . Februarii datirten Lateintſchen
Schreiben zu gratuliren / mit dieſen ins Teutſche

uͤberſetzten Formalien :

Mitche⸗ So bald wir / aus Ew . Majeſtaͤt Schrelben

antwor⸗ vom 29. des Monats Nov . im naͤchſtverwichenen

‚

tung deſ- Jahr / welches uns von Ihrer Koͤnigl. Maj . in
ſen Noti -

fications -

Schrei⸗

bent.

Schweden Geſandten eingehaͤndigtiſt / verſtan /
den : Daß Ew . Maj . voͤllige Beſitz und Beſtaͤt ,
tigung der Koͤntgl. Wuͤrde zu End gebracht wor⸗

den ; So habenwir uns eiffrigſt angelegen ſeyn
laſſen / Deroſelben dieſehoͤchſte Dignitãt und Ehre /

wie wirs auch hiemit geztemend mit hoͤchſter Ge⸗

fliſſenheit und hertzl. Neigung thun / zu begluͤck⸗
wuͤnſchen / und dabey zu bezeugen / daß wir ſo
wohl die ausbuͤndigen Verdtenſte des Welt⸗beruf⸗
fenen Geſchlechts / aus welchem Ew . Maj . ent⸗

ſproſſen / gegen Dero Vatterland ; als auch in⸗

ſonderheit Ew . Maj . Helden /maßige Tugenden /
und gegen die gantze Polniſche Natlon erwieſene
Gutthaten / dieſes hohen Rangs jederzeit hoͤchſt⸗
wuͤrdig geachtet / ſo gar / daß wir auch niemand

lieber in dieſer Majeſtaͤt bekraͤfftigt gewuͤnſcht ha⸗
ben . So gebe dann der allgewaltige GOtt / daß
dleſe Crone Ew. Maj . und dem Koͤnigrelch Poh⸗
len lang gluͤckſelig / und nach voͤllig beygelegten
Bewegungen und auffgehobenen Uberbleibſel der

Unruhe / hoͤchſt friedlich und glorwuͤrdig ſeye.
Im uͤbrigen beliebe ſich Ew . Majeſt . verſichert zů

halten / daß wir uns nichts mehrers unausgeſetzt

angelegen ſeyn laſſen werden / als biejenige ewiß

Vergleteh und Saͤtze / welche zwiſchen uns und

denen Qurchl . Koͤnigen und denen fuͤrtrefflichen
Reichen der Pohlen errichtet ſind / oder errichtet

werden moͤgen/ heilig und unverbruͤchlich zu ha⸗
ten / deren Nutzen und Anſehen zu befoͤrdern/
und endlich das von unſern Vorfahren gegen die

Poluiſche Republic und deren Auffnahm auff
uns ererbte gute Vernehmen zu unterhalten und zu

mehren . Wir wuͤnſchen Ew . Maj . nochmals

von goͤttl . Majeſtaͤt alles erſinnliche Hell / und ꝛe.

Gegeben aus unſerm Schloß Coͤlln den 2. JFebr.

1707 . unſers Reichs im ſiebenden .
Die Freundſck afft mit Stanislao war dergeſtalt gaſt den

mit feyerlichen Worten bezeuget und es ergab Obriſt

ſich auch Gelegenheit ein Zeichen der Thaͤtlichkeit Schlund
darvon zu weiſen / und ſich auch bey Schwe venarreſtiren /
in guten Credtt zu ſeßen / da der am Verllniſchen Moſcau
Hofe geweſene Miniſtre Ilmaélos - auff ſeiner wider

Ruͤckreyſe an denen Schleſiſchen Graͤntzen von ei¶ Schwe⸗
ner Schwediſchen Parthey / ohnweit Gluͤnbergden Rath .

hintweg genommen wurde. Man fund unter an gegeben.
dern Schrifften / ſo derſelbige bey ſich gehabt /
alich einen Entwurff / wie der Czaar den Krieg in

Pohlen wider Schweden und Stanislaum vortheil⸗
hafft fuͤhren/ beyderſeits Volck die Paſſirung der

Weichſel verwehren / auch gar nutzbahre Erfin⸗
dungen in der Artillerte brauchen ſolte / u. ſ. w.

und kam ſo vie heraus / daß der beruͤhmte Pteuſ⸗
ſiſche Artillerie Oberſte / Schlund / der Autor oder

Urheber davon waͤre. Schweden hatte es kaum

erfahren / ſo drung es / nach ſelner damahligen
Macht und Hefftigkeit / darauff / daß dieſer
Mann / da die Ausliefferung nicht zu erhalten /
empfindlich geſtrafft werden ſolte / den demnach

Preuſſen in Arreſt nehmen und nach Spandau

fuͤhren ließ / und hieß es unter andern / manha⸗
be allerdings zu forſchen / ob und wie weit die An⸗

welſungen dieſes Schlunds Preuſſen ſelbſt ſchaͤdlich
ſeyn koͤnte/ wenn es ſeine Umbftaͤnde einmal er⸗

ſoderten uͤber die Weichſelzu gehen und ſo weiter .

Schlund muſte demnach Spandau bewohnen/
und konte nicht loß kommen / da bey unten zu er⸗

zehlender Geburt eines Sohns von Cron⸗Printzen
andre Gnade und Erledigung aus ihren Arreſt er⸗

hielten / indeſſen wurde doch deſſen Frau und Kin⸗

dern eine jaͤhrliche Gnaden ⸗Penſion von 800. Thl.
beygeleget .

Die Koͤnigl. Reſidentz in nahrhaffters Auffneh⸗Ordnet
men zu bringen / verordnete Ihro Preuſſiſche neueMeſ⸗
Majeſtaͤt eine neue in Berlin iu haltende Meſſe ſein Ber⸗

oder groſſen Jahr⸗Marckt / der 15 . Tage dauren / un

und den 3. April das erſtemal ſeinen Anfang neh⸗
men ſolte . Sie bemuͤheten ſich auch ſonſt das und pnbli
Beſte ihrer Unterthanen zu foͤrdern und deren TeiFeuer
Schaden abzuwenden / und lieſſen im Monath Ordnang.
May dieſes Jahrs elne revidirte Feuer⸗Ordnung
publiciren / die in V. Titul eingetheilet war / de⸗

ren erfterer handelte von Abſchaffung deſſen / was
zu ſchaͤdlichen Feuers · Bruͤnſten Anlaß geben koͤn·
te ; der zweyte : von Anſchaffung noͤthiger lnſtru⸗

menten und Zeugs / ſo bey beſorglichen Feuers⸗

170 ) .

Roͤthen zugebrauchen ; der dritte : wie ein entſte⸗

hendes Feuer anzudeuten und kund zu muden

auch
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auch was ein jeder bey Loͤſchung deſſelbtgen thun

und in acht nehmen ſolle ; der vierdte : was nach

gedaͤmpfftem Feuer zu thun ; der fuͤnfſte : von
Belohnung derer / ſo bey entſtandenen Feuer Fleiß
angewandt / und wie es mit einkommenden Straf⸗
fen zu halten ꝛc. ꝛe. Und tveil doch die Sachen
uͤberhaupt wohl ausgedacht waren / wie ſie von

groſſer Wichtigkeit im gemeinen Leben ſind / als

wird es dem geneigten Leſer nicht unangenehm
ſeyn / hier ein und anders umbſtaͤndlichere aus

ſolcher Feuer⸗Ordnung zu finden . Bey dem er⸗

ſten Titul war inſonderheit vorgeſchrteben : Daß
alle Feuerbrauchende Handwercker die Heerde/
Oefen u. ſ. w. nicht gegen Holtz / ſondern tuͤchti⸗

ge Mauren ſetzen und ſie wentgſtens zwey Stein

dick verwahren laſſen / die an verblendeten Holtz⸗
Waͤnden ſich findende Feuer⸗Staͤdte nicht mehr

gedultet / keine hoͤltzerne und mit Leimen ausge⸗

flochtene Schorſteine gelltten / ſonderndleſe durch⸗

aus / auch ſo raͤumlich / daß der Feger allenthal⸗
ben wohl durchkommen koͤnte / gemacht / auch

oben mit einem aus / und einzuſchtebenden Blech /
beh Entzuͤndung des Schorſteins es vor zu ma⸗

chen / moͤglichſt verſehen / ſolche des Jahrs we⸗

nigſtens vlermahl gekehret / wenn / bey deſſen Un⸗

terlaſſung / ſie ſich entzuͤndeten/ daß Funcken her⸗
aus flögen 2. Thlr . wenn es gar zu Flammen
kaͤme / 4 . Thlr . Straffe gegeben / durch vereyde⸗

te Schorſtein⸗FJeger alle Fehler derer Schorſtelne
treulich angezelgt / ſie ſonſt ſelbſt zur Straffe ge⸗

zogen / keine Windoͤfen als im unterſten und

drauff folgenden erſten Stockwerck / gebrauchet /
dieſe noch darzu nicht anders / als auff ſteinerne
Soͤden / geſetzet / Waſch⸗Keſſel nicht auff freyen
Hof / noch ſonſt gefaͤhrlich zeſtellet / von brennen⸗
den Materialien nur was zum taͤglichen Gebrauch

und Handel noͤthig/ in Haͤnſern/ der uͤbrtge Vor⸗

rath vor der Stadt gehalten und von dannen

nach und nach herbey gehohlet / alles Licht wohl
verwahret und vorſichtig gebrauchet / deßhalben
von dem Wirth auff Mietleute / von Mietleuten

auch Nachbaren aufſeinander Achtung gegeben/
Malzzdarren alle gewoͤlbet und noch darzu Waſſer
beym Doͤrren in Bereitſchafft behalten werden .

Der zweyte Titul befahl in jedem Hauſe wenig⸗
ſtens zwey Eimer auch Metalline oder Hoͤltzerne
Hand⸗Spritzen / Sommers ⸗Zeit auff denen Boͤ⸗

den / wie vor denen Thuͤren Waſſer⸗Gefaͤſſe ge⸗

fuͤlet / auf denen Rath ⸗und Zunfft⸗Haͤuſern
Hand⸗Spritzen und Eymer / hier und dar auch

groſſe Spritzen und zu allerſeits Gebrauch und

Regierung auff den Nothfall / gewiſſe Leute zu⸗

voraus ordentlich beſtimbt zu haben / auff die

Brunnen / durch eigends beſtellte Leute / ſorgfaͤl⸗

tig Achtung geben zu laſſen / daß niemals Man⸗

gel an ſelbigen erſcheine . In dem dritten Titul

fand ſich die Verordnung / das Feuer von Thuͤr⸗
nen und ſonſten ohngeſaͤumt anzuzeigen / nebſt
Befehl / bey entſtehendem Feuer / ſolten ſich Rath
und Beambte verſammlen / der Vornehmſte und

Reglerende auff dem Rath⸗Hauſe / oder / wo es

ſonſt gewoͤhnlich bleiben / umb auff allen Fall Be⸗

richt zu hoͤren/ und Antwort zu geben/ die uͤbri⸗

ge ſolten bey das Feuer eylen / Ordnung zu ſtellen

Beſchreibung Preuſſiſch⸗Brandenb .Geſch.
und zu erhalten / die Zugaͤngeſoltenbeſeßt/ un.
nuͤem Volck das Beylauffen auch dem Ver ,

ſchleppen und Diebſtahl alſo gewehrt / Stadt⸗
und andre Pferde zu Beyſuͤhrung des Waſſers
gebraucht / dem ſo deſſen zuerſt herbeybraͤchte ein

Recompens gegeben / durch die Baͤnder darzu in

Vorrath von ihnen zu haltende Buͤtten mit Waſ⸗
ſer gefuͤllt/ zum Gebrauch derer Hand⸗Spritzen /
herbeygeſchafft / von Meiſtern und Geſellen das

Zimmer⸗Handwerck / bey Verluſt und Verbott
des Meiſter⸗Rechts vor andern herbeygeeylet wer⸗

den / daß ſie mit Oeffnungmachung oder Nieder⸗

Reiſſung Hülffe thun . Bey anderweitlg durch
Flucht⸗Feuer entſtehendem Brandt ſey wohlbe ,
daͤchtige Ordnung zu halten / wen man dahin
zur Rettung ſenden , wen man beym erſten
Feuer behalten wolle ? In dem vierdten Titul war

verſehen / nach geloͤſchtem Feuer doch Wache

darbey zu laſſen / wenn es etwa wieder aufflodern
wolte / Huͤlffe zu thun ; die Eymer / nach dem

Gemerck einer jeden Zunfft n . ſ. w. auffſuchen zu

laſſen / was davon verlohren / an Brunnen /
Spritzen / u . dgl. ſchadhafft worden / alſofort
nachzuſehen / wieder anzuſchaffen und auszubeſ⸗
ſern / anbey von jedem gehoͤrigen Orts anzuzel⸗

gen / was er erfahren mangelhafft zu ſeyn / und

wie es forthin auff eine beſſere Art gemacht oder

angeſtellet werden koͤnte / die Urſache des entſtan⸗
denen Feuers gnau zu unterſuchen / umb ſich in

ein / und anderm deſto beſſer darnach richten zu

koͤnnen / die Diebe beym Feuer / auch die unge⸗

horſame Loͤſcher zu ſtraffen / worgegen der fuͤnffte
Titul beſagte / daß man mit Belohnung anſehen
ſolte / ſo wohl die das Feuer zuerſt entdeckt / als

auch die am erſten zur Huͤlffe und am fleiſſigſten
darbey geweſenꝛc. ꝛcaꝛc.

170%,

Fuͤr die insgemein ſchlecht bedachte Wittwen Coumil
und Wayſen derer Kirchen und Schuldiener / Kirchenu,
wurde im Brandenburgiſchen auch loͤblich Sorge Schulbe⸗

getragen / und unter Koͤnigl. Genehmhabung bienten
auch Confirmation , eine Wittwen⸗Caſſa ange⸗
richtet / darein jedweder Mann / deſſen Wittib

hernachmahln den Nutzen davon haben wolte /
ein⸗fuͤr allemahl 100 . Thlr . zu erlegen / deſſen
Wittib hernach dargegen alle Jahr dreyſſig Thlr .
auch wenn ſich die Caſſa , durch geſchickte und

gluͤckliche Werbung mit dem hineingelegten Gel ,

de beſſerte / noch ein mehrers zugenieſſen ha⸗
ben .

Wittwen

Fiſcum ,

Es wurde auch / gegen das Endedieſes Jahrs / Herolbz /
das Ober⸗Herolds Collegium eroͤffnet / deſſenAmbt
Beſchaffenheit der geneigte deſer aus hier fffüde
Verordnungen ſehen kan :

NachdemSe. Koͤn . M. in Preuſſen ꝛc. Unſer und deſſen
allergnaͤdigſter Koͤnig und Herꝛ / durch ein ofſentl. Einrich⸗
Patent bereits erkandt gemacht / welcher Geſtaltſtungen .
Sie ſo wohl Ihrer Convenientz halber / als 0
zu Abſtellung derer bey denen Familien und derſel⸗
ben Diſtinction , Wappen / Inſignium , Kronen /
Helmdecken / Kleinodien und dergleichen eingeriſ⸗
ſenen Mißbraͤuchen/ wienicht weniger zur Conler⸗

vation des Rittermaͤßigen und Adelichen Stan⸗

des / deſſelben Prærogativen / Rechten und Gerech
tigkeiten allhier in dero Reſidentz zu Coͤlln an der

Syree /— —
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17¹7 . Spree / ein Ober⸗HeroldsAmt / an gerichtet ; Als

Herolds⸗Meiſter / weyen Adel . und ſo viel gelahrten
Aſſeſſoribus , einem Hiſtorico , einem Archivario ,

Mahler / Caſſirer und Boten⸗Meiſter beſetzet / und

thnen gewiſſe Logiamenter in dero Collegien -
Hauß anweiſen und einraumen laſſen / allermaſſen
Sie in ſelbigem wochentlich ihre Zuſammenküͤnff⸗

ten / wenigſtens dreymahlen / und ſo offt es der Ober⸗

Herolds⸗Meiſter / oder in deſſen Abweſenheit der

erſte adeliche Aſſeſſor extra ordinem noͤthig finden
wird / halten / von denen zum Ober⸗Herolds⸗Ambt
gehoͤrigen Sachen Deliberationes pflegen / die

Acta daſelbſt aſſerviret werden / und die noͤthige
Expeditiones geſchehen ſollen . Es ſoll aber mehr⸗

gedachtes Ober - Herolds „ Amt nicht allein auff
die Mißbraͤuche bey dem Rittermaͤßigen und Adel ,

Standt und Conlervation deſſelben Jurium acht

haben / ſondern auch Seiner Koͤnigl. Majeſt .
wann einige Solennitaͤten / als Kroͤnung / Kind⸗
tauffen / Begraͤbnlſſen / Heyrathen / Caroßel / Tur⸗

nier / Ritterſplel / oder dergleichen vorgehen / mit

Rath und That an Hand zu gehen/ und / ſo offt es
noͤthig/ oder von ihnen erfodert wird / ihr allerun⸗

terthaͤnigſtesGutachten zu eroͤffnen/ ſchuldig und

gehalten ſeyn / geſtalt ſie dann ſaͤmtlich in dero

Prflichten ſtehen / und ſich dazu verbindlich gema⸗

chet haben : Und damit erhelle / welcher Geſtalt

Se . Koͤnigl. Maj . ſothanes Collegium conſide -

riret / und deſſen Authotitaͤt manuteniret wiſſen

wollen; So declariren Se . Koͤnigl. Majeſt . hie⸗

mit und Krafft dteſes / daßin der Ober Herolds⸗ /

Charge jederzeit einer von dero vornehmſten Offi⸗

clerern bey Hofe beſtellet werden ſolle / allermaſſen
Sie dann ſolche anitzo dero Caͤmmerer und Ritter

vom ſchwartzen Adler / Marſchall von Bieberſtein /
auffgetragen / und ihn damit verſehen haben .

Nach begteriger Hoffnung und gemachten

vielen Anſtalten zu allerhand Freuden⸗Bezeugun⸗
gen / erfolgte gnaͤdige Entbindung der Preußiſchen
Cron⸗Princeßinnen / von welcher und denen dar⸗

gebohten bey vorgegangenen Solemnitaͤten wir einen Aus⸗

und nit zug der Beſchreibung mittheilen wollen / die durch
hielen Koͤnigl. Druckerey bekant gemacht wurde / und

Aame dar nnen es hieß : Nachdem Se· Koͤntgl. Mʒajeſt.

pfangen/
in Preuſſen unſer allergnaͤtaſter König und Herꝛ

den zten November von dem Tribunal zu Neuf⸗

ſchatel vor den rechtmaͤßigen Erben ſelbigen Sou -

verainen Fuͤrſtenthums erklaͤret worden / iſt bald

darauff Ihro Koͤnigl. Hoheit die Cron Princeßin
den 23 . dito fruͤh Morgens vor Sonnen Auff⸗
gang in dem Koͤnigl. Palais zu Berlin eines mun⸗

tern und wohlgeſtalten Printzen hoͤchſtgluͤcklich
geneſen/ und hat dadurch Sr . Koͤnigl. Maj . vorige
Gluͤckſeeligkeit unausſprechlich vermehret . Dann

nunmehro war der Koͤnig zu gleicher Zeit gewor⸗
den ein Vatter eines neuen Volcks / und ein Groß⸗
vatter ſeines Koͤnigl. Haufes / ein Vermehrer des

Reichs / und ein Befeſtiger ſeinesThrons . Nun⸗

mehro konte man ſagen daß Se. Koͤnigl. Majeſt .
mitten in dem Lauff der Gluͤckſeellgkeit einen der

hoͤchſten Staſſel derſelben erreichet haben / und daß
ihnen faſt nichts mehr uͤbrig bleibe zu wuͤnſchen/

Eton⸗

Printzen
ein Printz

einem Protonotario , Secretario , Cangzelliſten /

Seuckwuͤrdiger Geſchichte .

haben Se. Koͤnigl. Majeſt . ſolches miteinem Ober
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als daß G Ott dieſe uͤberſchwengliche Prolperitaͤt1707 .
ſt der Beſtaͤndigkelt kroͤnnen wolle / welches auch

dasjenige iſt / was der groͤſte Theil von Europa
Sr . Koͤnigl .Maj annoch wuͤnſchet.

Setne Koͤnigl. Hoheit der Cron⸗Printz war der

Erſte / welcher feinen Großmaͤchtigſten Hr. Vatter
mit der hoͤchſt⸗gewuͤnſchtenZeitung / von der Cron⸗

Princeßin gluͤcklichen Niderkunfft erfreute / uñ ſel⸗
bigem zu einem Printzen gratulirte . Seine Ma⸗

jeſtaͤt welche dieſem Durchleuchtigſten Bothen ſehr
tendrement embraſſiret / wand ſich darauff nach

dero Gebeth⸗Camnmer / dem hoͤchſtenGOtt vor die⸗

ſen Seegen zu dancken / und nach verrichtetem Ge⸗

beth / erhuben Sie ſich aus ihren Gemaͤchern / der

Cron⸗Princeßin eine Vilite zu geben. Unmterdeſſen
da man beſchaͤfftiget war den Printzen einzuwi⸗
ckeln / und die Ordens⸗Officler zuverſammlen /
wurde deſſen gluͤckliche Geburth dem Hoff durch

den Schall der Paucken und Trompeten / der

Stadt durch das Laͤuten der Glocken / und denen

abgelegenen Oertern durch dreymahlige Loͤſung
der Canonen kund gethan . Und nachdem ſolches
geſchehen / haben Se. Koͤnigl . Majeſt dieſem Prin⸗
tzen auff eine ſolenne Weiſe ihren Orden umge⸗

hangen / und zugleicher Zeit den Nahmen eines

Printzens von Oranten gegeben .
Hierauff wurden Couriers noch ſelbigen Mor⸗

gen an außwaͤrtige Hoͤfe abgefertiget / unter welchen

der General- Lieutenant Herꝛ von Fickenſtein be⸗

ordert war / dieſe importante Zeitung / dem Han⸗
noveriſchen Hoff zu üͤberbringen . Es iſt nicht zu /
beſchreiben / was die Verkuͤndiger dieſer Geburth
in denen Gemuͤthern der Unterthanen dieſer Kay⸗

ſerl. Refidentz / ſo wol Hohen als Niedern / voreine

Bewegung verurfachet . Einer gratulirte dem an⸗

dern / als ob ihme vor ſeinen Vorfahren ein groß
Gluͤck wiederfahren waͤren. Es ſchiene / als obdie
Freude ihres Monarchen ſich uͤber ſie alle ausge⸗

goſſen hatte . Ein jeder wolte das groͤſte Antheil
daran haben . Die Freude des Koͤniges / und dte

Freude des Volcks / welches haͤuffig nach dem Koͤ

niglichen Palais gelauffen kam / wurde daſelbſt
gleichſam miteinander vermiſchet und reciproci -
ret . Und wie ſie von dem Koͤnig zuerſt ausgegan⸗

gen war / alſo kehrete Sie nach Sr . Koͤnigl. Maj
mit unzaͤhlichen Gluͤckwuͤnſchungen wieder zu⸗

ruͤck. Dieſe allgemeine Freude noch mehrzu er⸗

weitern / und den Tag der Geburth deſto ſolenner

zu machen / haben Se . Koͤnlgl. Maj . Ihre Cle -

mentz gegen einige Gefangene bewieſen / welchen

Sie in regard ſelbigen von G Ott ſelbſt geſegneten
Tages / das koſtbarſte aller Dinge / die Freyheit
geſchencket .

Die kelicitationes , welche Se . Koͤnigl. Maj .
von allen Setten hoͤchſt ⸗vergnuͤgt annahmen /
continuirten etliche Tage nacheinander / und wur⸗

den mit einem allgemeinen Danckfeſt beſchloſſen /
welches den 27 . November am erſten Advents -

Sonntag bey groſſer Erequentz mit nicht minder

Froͤlichkett unter dem Geſang eines Le Deum lau⸗

damus hoͤchſt/feyerlich begangen worden .

Nach dem Feſt wurden alle moͤglicheAnſtalten ſnach der
zu einem praͤchtigen Tauff - Actu gemachet / und Tauf.
wehrender Zeit denen Mulen freygelaſſen / die Ge⸗

Theatri Europæi XVIII . Theil . burt
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durt des Priutzen von Oranien in allerhand Spra⸗

chen zuverehren .
Unter deſſen war der zweyte Advents· Sonntag

oder J . Decemb . herangeruͤcket / welchen Se . Maj .

zu dem Tauff ⸗Actu beltebet hatten . Hierzu war

die Dohm ⸗Kirche praͤchtig zubereitet / auch die Zu⸗

gaͤnge mit Soldaten beſetzet worden / und da Nach ·

mitkags umb a . Uhr das erſte Zelchen mit Laͤutung
der Glocken vom Schloß und Dhom zuglelch ge⸗

geben wurde / iſt der Eugliſche Ambaſſadeur Ex -

traordinaire Mylord Raby, welcher vor die Koͤni

gin Anna von Groß⸗Brltannten und die verwit⸗
tlbte Churf . Sophia von Braunſchweig⸗duͤneburg

die Grvatterſchafft vertretten ſolte / durch den Ober⸗
Ceremonten⸗Meiſter Herꝛ von Beſſer abgehohlt

und nach der Kirch gebracht worden / worauff auch

Seine Durchl. der Fuͤrſt von Anhalt Deſſau / wel⸗

cher deß Churfuͤrſten von Hannover / wie auch der

maͤchtigen Republiquen Holland und Schwetz /
Perſon in der Gevatterſchafft repræſentirte , ab⸗

gehohlt wurde 3 bey dem dritten Gelaͤut umb 3.

Uhr erhuben ſich Ihro Koͤn. Majeſt. in ihrer Porte⸗

chaiſe , durch die groſſe herzudringende Menge

Menſchen / mit froͤlichem Angeſicht / nach der Kir⸗

che/ alwo der Koͤnigl. Biſchoff Herr Urſinus

von Baͤhr eine kurtz doch ausbuͤndigeRede hlelte

auß Pfal . 99/4 . f . Ich habe einen Bund ge⸗

habe Da vid meinem Knecht geſchworen :

Indeſſen wurde der neugebohrne Printz von Ora⸗
nien in einer Portechaiſe auf den Schooß ſeiner

einem Koͤnigl. Schuck / herbeygebracht / da dann

bey einer koſtbahren Muſie auch Trompeten und

Paucken ⸗Schall Seine Koͤntgl. Majeſt . mit

dem Cron⸗Printzen und Marggr⸗ Philipp ſich

nach dem Chor erhoben/ dahin auch der Printz von

Oranten unter einem hoch anſehnlichen Geſolg

auff den Haͤnden der Princeßin Dorothea Wil -

helmina unter einem ſehr praͤchtigen Himmel / in

Begleitung der beyden Koͤntgl. Gebruͤder des

Marggraff Aldrechts und Marggr⸗ Chriſtian
Ludwigs Koͤnigl. Hoheiten / welche die Arme der

Princeßin unterſtuͤtzten ; darauff wurde von demn

Hu. Biſchoff der Tauff⸗Actus angefangen / da der

Printz von deß Marggr . Philips Gemahlin Ihro

Koͤnigl. Majeſftaͤt in die Haͤnde gegeben wurde /
welche dero Koͤnigl. Enckel ſelbſt in allerhoͤchſter

Perſon zur Taufſe hielten ; nach vollendetem Tauf⸗
Actu, bey welchem dem Printzen der Nahme Fri⸗

derich Ludwig gegeben wurde / alle Glocken gelaͤu⸗
tet und die Canonen auff den Waͤllen geloͤßt/ bey

Hoff aber offentliche Tafel gehalten und der Engl .
Ambaſſadeut mit zur Koͤnigl. Tafel gezogen

wurde .

Am Abend des folgenden Tages nach Sonnen⸗

Untergang wurde die gantze Stadt illuminiret

und der weit erſchollene Ruhm / daß nichts ſchoͤners

in Teutſchland / als eine Berlintſche Illumination

anzuſehen / abermahlen ſouteniret . Se . Koͤnigl.
Majeſt . welche durch den Klang der Glocken von

allen Thuͤrnen der Stadt / zu dieſem Spectacul , ſo

macht mit meinen Außerwehlten / ich

lichfeurigen Pallaſts geſetzet / auch mit allerhand

Ober⸗Hoffmeiſterin der Frau von Canicken / in

Ich wil dir ewiglich Samen verſchaf⸗
ſen / und deinen Stuhl bauen fůr und fuͤr .

thum nach gegangen worben . Das Wartenber⸗

die allgemeine Freude uͤber die Geburt des Prin,
tzen von Oranien / und die Liebe zu Sr . Majeſt . aus⸗

geſtecket hatten / oͤffentlich invitiret wurden / haben
nicht unterlaſſen wollen / ihren Unterthanen das

Vergnuͤgen zu geben / ſelbiges zu beſehen . Und

gleichwie Sr . Majeſt . von der Magnificentßz eines

Werckes am erſten und beſten urtheilen koͤñen/ alſo
haben Sie auch hieruͤber ein vollkommenes Ver⸗

gnuͤgen bezeuget . Bey der Wohnung des Schloß
Hauptmanns hatte ſich eine praͤchtige Archite⸗

ctur , und an deren Giebel ⸗Feld zwiſchen zwey
Uberfluß⸗Hornen der Koͤnigl. Wahlſpruch :
Suum Cuique ! Einem Jeden das Seine ! gezel ⸗
get . Drunter zwiſchen denen Pfeilern die Preußt⸗
ſche Majeſtaͤt mit einem Kindchen / das eine Weibs⸗

Perſon / wodurch das Volck bedeutet wurde / mit

ausgeſtreckten Armen zu nehmen begierig war /

nebſt der Beyſchrifft :
Jam nova Progenies cœlo demittitur alto

Es hat des Himmels guͤtge Macht /

Der Erden Neu⸗geſchlecht des Seegens

rabgebracht.
An dem Poſtement des Wercks leuchtete eine In⸗

ſcription darinnen der mit Groß⸗Vater Nahmen
erfreute Koͤnig vorgeſtellet und begluͤckwuͤnſchet
wurde . Das Koͤntgl . Poſthauß war durch den

Ober⸗Caͤmmerer Grafen von Wartenberg uͤber

und uͤber erleuchtet und in die Geſtalt eines gaͤntz⸗

1707 .

Sinnbildern gezteret / auch dieſer Illumination ein

brennender Tempel der Gluͤckſeeligkeit geſetzet / in

der gantzen Erfindung dem Heydniſchem Alter⸗
1

giſche Luſthauß vorm Thor war auch illumiriret /
und muͤſte man wohl ein Buch voll ſchreiben / wenn

alles angefuͤhret werden ſolte . Wie dieſes zuſam⸗
men herꝛlich anzuſehen war / ſo viel es umb ſo vlel
deſto erfreullcher / daß der Printz zu der Zeit geboh⸗
ren worden / da Ihro Maj zu dem Beſitzthum des
Neufchateliſchen gelanget / davon der umbſtaͤndli⸗
chere Bericht in Schweltzeriſchen Geſchichten an⸗
zutreffen.

Weil bey dergleichen und andern Dingen vlel Einge⸗

Geld aufgieng und erſordert wurde / verordneten führte,
Ihro Koͤntgl. Majeſt . eine maͤßig / durchgehende Kopſteutt
Kopſteuer / darzu Sie ſelbſten 4000 . der Cron⸗

Printz LooO . deſſen Gemahlin 300 . Marggraf

Philip Wilhelm 600 . Marggraf Albrecht Frie⸗

grich 400 . Marggraf Chrtſtian Ludwig 300 .

Reichsthlr . Civil und militair / ſich nicht im Felde

findende Bediente erlegten den 2 J. Theil threr Be⸗

ſoldung oder 4 . pro Cento , gleiches verſtunde ſich
von denen Penſionen ; die ohne Beſoldung in Aem⸗

tern arbeiteten à . pro Cento , von der einem ſolchen
Amt ſonſt zukommenden Beſoldung / Titular⸗Ra⸗

the 8. biß 10 . Advocaten 4 . biß 2 5. Buͤrger z. biß
10 . Thlr. Handelsleute nach Proportion des Ne⸗

gotii , ein Graf 60 . ein Baron 40 . ein Prælat zo .

biß 0 . ein Dohm⸗Probſt desgleichen / Dechant

40 . biß 45. ein Canonicus 10 . biß 40 . ein Edel⸗

mann 6 . biß 2 5. Thalr . Bauren von der Wiſpel

Außſaat 2. Thlr . andere Bauren 1. biß 4. Thaler .
Knechte und Maͤgde 4 . biß 18 . Groſchen . Die

Frauen gaben den 5ten Theil von dem Anſchlage
des
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den 10 . Theil vom Anſchlag des Vatern . Kir⸗

chen und Schul⸗Bediente waren frey / wenn ſie
nicht buͤrgerlicheNahrung trieben / denn auff die⸗

ſen Fall muſten ſie ſelbige vorgeben / doch ſolten
ſie leidlich gehalten werden . Wenn der Anſchlag
in der Claſſification hoͤher war / als etwa der Ab⸗

zug des 2 5 . Theils der Gage , Penſion , Deputate ;
ſo folgte man in Foderung des Kopff⸗Gelds der

Claffification ; trug aber der Anſchlag nach dem

25 . Theil der Gage u. ſ . w. mehr ein / ſo gieng es

dieſem nach und zwar darzu mit dem Beſcheide /
daß einer nicht nur / wie ſonſt geſchehen / den 25 .

Theil der hoͤchſten Gage &c . ſondern auch von

zur Capitation erlegen muſte / welches / wie leicht

zuerachten / ein ziemlich Geld eingetragen haben
mag .

Ihro Koͤnigl. Preuſſtſche Majeſtaͤt erkaufften
auch / wie bey denen Weſtphaͤliſchen Geſchichten
deß mehrern erinnert / von dem Grafen zu Solms⸗

ein gar geringes Geld gegen die Wichtigkeit / ſo eines

beſondern Stuͤck Lands zu ſeyn erachtet wurde /

doch nahmen Ihro Majeſt . alle Gefahr uͤber ſich
ohne ſich einige Præſtationem Evictionis ui. dal . m.

von hochgedachtem Grafen zu bedingen / den ſie zu

ihrem Staats⸗Rath machten / auch mit dem Rit⸗

ter⸗Orden beehrten / und als ihren Principal -
Commiſſarien / bey inſtehender Cameral - Viſita -

von jenem cion , brauchen wolten / welches doch nicht zum

geehtet
wird

Ethaͤltwe⸗
gen ver⸗

ſuchter
Wereini⸗

gung der

Mroteſti⸗
kendin

1

Stande kam / vielleicht well dergleichen eines Theils
andern zur Viſitation verordneten Staͤnden be⸗

dencklich / und eine Gelegenheit zu Rangs / und
andern Strittigkeiten zu ſeyn ſchten ; andern theils
aber gemerckt werden mochte / daß der Cammer⸗
Præſident , Graf zu SolmsLaubach / wider die⸗

ſen Viſirations - Geſandten excipiren moͤchte / weil

ſie untereinander dermahlen nicht in durchgehend

gen Vettern / wieder von jenem unternommene

Veraͤuſſerung der Graſſchafft Tecklenburg prote⸗
ſtiret u . ſ. w.

iſt / als etwas ſonderbahres / in denen Geſchichten
des 1703 . Jahrs p . 448 . a ſqq. in dem XVI .

Theile dieſes Theatri erzehlet worden . Wie nun

dergleichen Vorhaben in ſich allen friedllebenden

bezeugten auch die Reformirte Theologen in Genff
ihre darob geſchoͤpfſte Freude / und ſchrieben den

22. April 1707 . an Ihro Koͤnigl. Preuſſtſ . Maj .
deß Inhalts / daß ſie Ihrer Koͤnigl. Majeſt. groſ⸗
ſen und hoͤchſtruͤhmlichen Eyffer in Außbreitung
deß Reichs Chriſti ruͤhmen und ſonderlich dero ge⸗

helligtes Vorhaben die beyde Pattheyen der Pro⸗
teſtanten zu vereinigen / allen Victorien und an⸗

dern Thaten vorztehen / darauff ihre / zu ſolcher
Vereinigung abzielende Vorſchlaͤge mit folgenden
bedencklichen Worten thun :

Wir wollen derowegen Ew . Koͤnlgl. Majeſtaͤt
( welche uns darunter Gehoͤr zu ertheilen geruhen

Theatri Europæi XVIII . Theil .

Denccwuͤrdiger Geſchichte .
des Mannes / die Kinder / ſo uͤber zwoͤlff Jayr /

andern darbey habenden geringern den 50 . Theil

Braunfels⸗Tecklenburg umb z00000 . fl. welches

gutem Vernehmen flunden / da dieſer / ſamt uͤbri⸗

Wie ernſtlich ſich Koͤnigl. Majeſt . in Preuſſen
angelegen ſeyn laſſen / eine Vereinigung zwiſchen
Reformirten und Lutheriſchen zuwege zu bringen /
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werben ) vorſtellen / daß die beſtaͤndige und einmuͤ⸗

thige Meynung unſerer Kirche jederzelt geweſen ;
daß die Proteſtanten beyderley Communton in al⸗

lem dem / was die Haupt⸗Sache und das Weſen
der Reltgion angehet / uͤbereinkommen ; daß we⸗

der bey dem einen noch dem andern Theil kein

fundamentaler Irrthumb / noch Abgoͤttiſcher von

GOtt verbottener Gottesdienſt / zu finden ſey:
daß die Streit⸗Fragen ſo uns ſcheiden weder den

Grund des Glaubens beruͤhren / noch auch zur

Seligkeit noͤthig ſeyn 3 daß wir folglich daruͤber

einer den andern dulden ſollen / eben wie man ſich
dultet und vertraͤget in vielen andern Dingen /
darinnen gleichwohl die Lehrer von einer und der⸗

ſelbigen Communton verſchiedener Meynung
ſeynd ; daß letztlich dieſe Differentien uns gar
nicht hindern ſollen uns alle vor Bruder zu halten/
einer der andern Verſammlungen mit beyzuwoh⸗
nen / einer bey den andern die heilige Communion

zu nehmen / und mit einem Wort /beyderſeits zu⸗

ſammen eine einige Kirchen⸗Gemeinſchafft haben
und auszumachen .

Was die Art und Weiſe dieſer zwey Partheyen
zu verelnigen / angehet ; ſo halten wit darvor / daß
ſelblge weder durch Streiten noch Dilputiren ge⸗

ſchehen koͤnne ; dieſerwegen hats kein Ende ; nie⸗

mand will nachgeben ; und durch das Ditputiren
werden die Gemüther viel eher verbittert als be⸗

ſaͤnfftiget. Man thaͤte unſeres Erachtens weit

beſſer / daß man alles Diſputiren uͤber dle Fragen /
die uns ſcheiden / unterlieſſe ; daß man niemahls
anderſt von dieſen Materien rede als mit Sanfft⸗
muth / Beſcheidenheit und Liebe ; daß man ſich
ſonderlich bemuͤhe die geringe Wichtigkeit dieſer
Fragen darzulegen / und uͤbrigens / daß wir ohne
in dergleichen Weitlaͤufftigkeit uns zu begeben / de⸗

nen von unſern Bruͤdern / dle zu uns kommen

wollen / den Schooß unſerer Kirchen eroͤſſnen/
und auch ſelbſten / wenn ſie uns annehmen wollen /
zu ihnen gehen / und mit einem Wort / uns in der

Liebe einer den andern vertragen / wie die Apoſtel
I ? ſu CHriſti an ſo vielen Orten uns dazu ermah⸗
nen / auch uns ſelbſt gewieſen haben wie wir ihren
Exempel folgen ſollen / biß es GOtt / allen Zweif⸗
ſel von uns zu nehmen / und uns ſo wohl dem ei⸗

nen als dem andern Theil / das / ſo wir noch nicht

wiſſen / zu offenbahren / gefallen wird .

Auff dieſes Fundament hat unſere Kirche jeder⸗
zeit ihr chun gericht ; ſo offt man ſie hieruͤber zu

RNath gezogen / hat ſie allemahl in dieſem Sinn

Hertzen nicht anders / als wohl gefallen konte / ſo geantwortet . Verſchiedene von unſern Lehrern ha⸗
ben beſondere Buͤcher hieruͤber geſchrieben / umb

zu zeigen / daß eben dieſes ihre Meynung ſey: wenn

ſich dey uns Perſonen einfinden / von Augſpurgi⸗
ſcher Confeſſton / ſo mit uns communtciren wol⸗

len / ſo nehmen wir ſie mit offenen Armen willigſt
an / und begehren gantz keine Abſchwehrung ihrer
Meynungen von ihnen . Und wo ſie uns auff eben

dieſe Weiſe annehmen wollen / ſo ſind wir alle ge⸗

neigt mit thren Kirchen die heilige Communion
zu halten . Wir koͤnnen noch ein Kennzetchen /
woraus Ew . Koͤnigl. Majeſt . die Leutſelige und

friedfertige Meynungen unſerer Kirchen abnehmen
koͤnnen / hierbey fuͤgen; ſelbiges beſtehet darinnen :
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Als vor eimgen Jahren verſchledene der Augſpur⸗

giſchen Confeſſion zugethane begehret / daß man

ihnen verſtatten moͤchte zu Zeiten von der Hand

eines threr Prediger die Communion allhier zu

empfangen ; hat unſere Verſammlung / welche

daruͤber zu deliberiren zweymahl zuſammen gefor⸗
dert worden / durchgehends darein gewilliget ; Und

als darauff dieſes unſer Gutachten unſerm Ma⸗

giſtrat hinterbracht worden / hat ſelbiger ohne Be⸗
dencken in ihre Bitte gewilliget . Schließlich /
SIRE , wir koͤnnen verſichern daß vielleicht keine

Kirche unter den Proteſtanten zu finden / welche in

ihren Meynungen beſcheidener und mehr zum Frie⸗

den geneiget ſeye/ die folglich auch mehr mit den
Gedancken und Abſehen Ew . Koͤnigl. Majeſtaͤt

uͤbereinkommen / als die Fuͤhrer und Lehrer der

Kirche zu Geneve .

Hierauff ſchlieſſen fie / mit nochmahliger An⸗

preiſung dieſes ruhmwuͤrdlgen Wercks .

Ihro Koͤnigl. Majeſt . in Preuſſen nahmen die⸗

ſe wohlgefaſſete Vorſtelung derer Genffiſchen

Theologen und Prediger ſehr gnaͤdig auff / bezels·
ten ſich dadurch in ihrem Vorhaben maͤchtig ge⸗

ſtaͤrcket und bewogen geworden zu ſeyn / nach der⸗

mahln gluͤcklich uͤberwundener Schwachheit / den

neuen Verſuch elne Vereinigung zwiſchen Prote⸗

ſtirenden zu ſtifften thre erſte Verrichtung ſeyn zu

laſſen / wie thr eigenes Schreiben vom 28 . May

auß Charlottenburg beſaget / darin See ihr gnaͤdi⸗
ges Wohlgefallen bezeugen / in dem ſie erſehen/
daß auch andere ihrer Glaubens⸗Genoſſen Ihrer
Koͤnigl. Majeſt . gute Intention ſich wohlgefallen
und ſelbige ihres Orts zu befoͤrdern geneigt und

erbiethig waͤren / welches ſonderlich an denen Genf⸗

fern Theologis , die ſo einen anſehnlichen Theil
der Reformirten Kirchen außmachten / rühmlich/
laſſen ſich auch derſelben Vorſchlaͤge gnaͤdigſt ge⸗

fallen / indem ſie außdruͤcklich ſetzen : Die Vor⸗

ſchlaͤge zur Vereinigung / ſo uns Ihr eroͤffnenwol⸗

len / laſſen wir uns allerdings wohlgefallen / als

welche mit denen / ſo wir bißher vorhanden gehabt/
wohl uͤberein treffen : Vornehmlich aber billigen

wir Eure gottſellge Vorſichtigkeit / daß nachdem

ihr mit eurem Verlangen nach dem Frieden und

der Einigkeit euch heraus gelaſſen / ihr auch die

hierzu leitende Mittel / ( wie ſolches aͤuſſerlich ver⸗

lautet ) kluͤglich ergriſſen / und nach dem Exempel
derer zu Baſel die vornehmſte Hinderung / ſo der

Vereinigung der Kirchen bey euch im Wege ſte⸗
hen koͤnnen / auffgehoben/ alſo die Scheide⸗Wand
gleichſam zerſtoͤhret haben ; Ihro Koͤnlgl . Majeſt .
ruͤhmen auch die Friedfertigkeit derer Theologen
in ihren Maͤrckiſchen Kirchen und Univerſitaͤten /
ſchlieſſen auch mit einem Wunſch / daß GOtt

ſolch heilig Vornehmen geſegnen wolle und verſi⸗
chern die Genſſer Theologos ihrer Koͤnigl. Huld
und Gnade .

Die Genfer Theologi ſahen dieſes Koͤnigl.
Schreiben als eine ſondre Gnade an / dafuͤr Sie

unterthaͤnigſt zu dancken ſchuldig waͤren / worbey

Beſchreibung

Meynungen / ſonderneiner beſcheidenen Toleranz
und darmit verknuͤpfften friedlichen Betragen der

Anfang zu machen / auch dergl . durch aͤuſſerliche
Kirchen⸗Gemeinſchafft an Tag zu legen waͤre / wie

Sie Ihres Orts die Lutheraner ausdruͤckl . Bruͤ⸗
der nennten / und ſich bereitwillig zu ſeyn erklaͤrten/
ſie in ihre Kirchen⸗Gemeinſchafft / mittelſt Dar⸗

reichung des Abendmahls / auffzunehmen / wie

dieſes der geneigte Leſer aus dem Schluß ihres
Schreibens vom 12 . Jul . ( nachdem ſie darinn

Ihro Koͤnigl. Maj . fuͤr Dero gnaͤdigſtes Zuſchrei⸗
ben / unterthaͤnigſten Danck abgeſtattet und zu ſo
ruhmwuͤrdigen Unternehmen ſie ferner angefri⸗
ſchet ) zu erſehen / wann ſie ſetzen :

Vir ſind verſichert / daß derſelbe Weg / den

Ew . Koͤnigl. Majeſtaͤt gefolget / um ein Ende zu
machen der aͤuſſerlichen Trennung / welche die

Proteſtanten zertheilet / allein bequem und capabel
ſey ihre Gemuͤther zu vereinbahren / und die Her⸗

tzen zu befiegen ; auch ſeynd wir willig und bereit
darinnen beyzutragen / was uns immer moͤglich
iſt / werden auch denſelben Weg gern eingehen/
welchen Ew . Koͤnigl. Majeſtaͤt uns zu zelgen ge⸗

wuͤrdiget; und folglich die Freyheit nehmen / un⸗

ſere Gedancken uͤber die Sachen / Dero beruͤhm⸗
ten und gelehrten Biſchofſ zu communiciren / mit

welchem Ew. Koͤnigl . Majeſtaͤt uns beſohlen daruͤ⸗
ber zu conferiren ;

Unſere Bruͤder von der Augſpurgiſchen Con⸗

feßion werden uns allemahl genelgt finden / ſie in

unſere Gemeinſchafft auffzunehmen / und wir wer⸗

5

Preuſſiſch⸗Brandenb . Geſch.
ſie ſich auch verbunden erachteten / den Koͤnig

mehr und mehr in ſeinem guten Vorhaben zu un⸗

terhalten / und in denen guten Gedancken zu ſteiſ⸗
fen / daß nicht von Dilputiren uͤber noch diflerente denbeſten

—
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den nichts unterlaſſen / wodurch wir ihre Liebe und
Affection uns erwerben koͤnnen ; maſſen bereits

unſere Kirche laͤngſt zu erkennen gegeben / wie ſehr
ſie wuͤnſchet/ eine ſo noͤthige Union , und es blei⸗

bet unſer auffrichtiger Hertzens ⸗„Wunſch / daß
man bald moͤchte ſehen auffhoͤren/ die ſchaͤdliche
Spaltung / welche den Anwachs unſerer Chriſtl .
( hetligen ) Religion auffhaͤlt / und ſo viel from⸗
me Hertzen betruͤbt : Sie ſchlieſſen mit einem

Wunſch / der ſo wohl zu Begluͤckung dieſes Vor⸗

nehmens als Gedeyen der Koͤniglichen Majeſtaͤt
zielet .

Darmit nun ein Verſuch und Anfang dieſes Eswird

groſſen Wercks einſt gemacht wuͤrde / hatte man ein Ver⸗

es bey den Predigern iin Wayſen ⸗Hauſe zu Koͤ⸗

nigsberg / deren einer Reformirt / der andre Lu⸗

theriſch war / dahin gebracht / daß ſie kein Be⸗

ſuch im

Wayſen⸗
Hauſe zu

Koͤnigs⸗
dencken getragen / einander in Ausſpendung des herg ge⸗

Abendmahls zu aſſiſtiren / und der Lutheriſche than .

dem Reformirten / nach dieſer Ceremoniel , der

Reformirte dem Lutheriſchen / nach ſolcher letz⸗

tern Weiſe / das Saerament reichen zu helffen/
es auch einander ſelbſt mitzutheilen / wie die aus⸗

fuͤhrlichere davon kund gemachte Beſchrelbung die

gantze Sache voͤlligerzeiget.
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N jenen Gegenden war das vorigen
„ EJahrs beſchriebene Jammern dermaln /
G5 wegen der Schweden Auffenthalt und

Nothe harten Haushaltung in Chur⸗Saͤchſi⸗
continuiꝰ ſcchen Landen / noch immer zuhoͤren/ ja es wurde

ket in 3 1

Sachſen/ ſmit der Zeit immer groͤſſer/ da die Leute abgefo⸗
derte Contributions nicht mehr auffzubringen wu⸗

ſten. Man hatte ſich wohl Hoffnung gemacht /
daß Koͤnigl. Maj . in Schweden wegen des / nach

ihrer eignen Forderung / uͤberzahlten / dem ar⸗

men Lande eine Abrechnung auff noch zugebende
Contribution verſtatten / auch die auff 2. Kayſer⸗

Groſchen oder 6. Kr . gerechnete Mund⸗Portion

mit 12 . Kr . verguͤten wuͤrde / allein es erfolgte
Nichts / ſondern muſte bey dem bleiben / was vo⸗

rigen Jahrs dißfalls erzehlet geworden . Die

Contributiones ſolten in dieſem Jahr ebenfalls

vondenen fuͤnff erſten Monaten / dem Januario ,

Februario „ Martio , Aprili , Majo und zwar /
die erſte zwey mit drey Kayſer Groſchen / den

Mertz und April mit zweyen / den May mit ei⸗

wie hoch nem / oder uͤberhaupt mit 190000ο , Rehl . ent⸗

ſe auß ere richttt werden . Dteſes war dem erſchoͤpfften
ſſez . Mo⸗ gande

eine
entſetliche Ford ſches bey⸗

natdie⸗
Landeeine entſetzliche Forderung/ welches biyon⸗

ſes Jahts weſenden Engliſchen / Preußiſchen / Hollaͤndi⸗

gckom⸗ ſchen / Braunſchweig⸗Hannoveriſchen Miniſtris

men. u. ſ. w. umb vielguͤtige Vort itte wegen Linderung

ſothaniger Foderung / durch hierzu benahmte De⸗
putirte / flehentliche Anſuchung thun ließ . Dieſe
erboten ſich nun wohl alles guten / zeigten aber aus

bißher erlangter Erfahrung zugleich an / es ſey zu

beſorgen / daß man bey Schweden ( wie auch ley⸗

der ! geſchahe ) nichts erhalten werde / und wohl
das rathſamſte auſſer Lands z. E in Engel⸗oder
Holland / auff ein erglebiges Darlehn zu dencken /
umb mit baarer ein / fuͤr allemahl verrichteten Zah⸗
lung etwas / auch denen Einwohnern den ſonſt er⸗

folgenden Verdruß und Koſten Schwediſcher Ein⸗

treibungs Executionen zu verſparen . Nicht

ſwögik fiel es ein ſo groſſes Darlehn alſobald zu

erhalten / deswegen meinten die Staͤnde das

rathſamſte ſeyn / daß die Anlage des Januarũi und

Februarii auff angeſetzten Fuß der drey Kayſer⸗

Groſchen vom Schock angeſetzet und eingebracht

Will dunch werden moͤchte / indeſſen muͤſte man ſich um ein

Auffneh . Darlehn bemuͤhen/ der ruͤckſtaͤndigen drey Mo⸗

mungei⸗ nate Quantum uͤberhaupt abzurichten . Weil a⸗
ner Sume ber dieſes ohne Conlens des Landsherrn nicht ge⸗

Schwedi⸗
ſcht Lon⸗
ktibuti⸗
ons⸗Noth

Denckwürdiger Geſchichte .
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gen / dargegen es zu der beſondern Eintreibung
des angeſeßten kommen muſte . Die Staͤnde be⸗

muͤheten ſich doch Geld auffzubringen / die ſes /

wenigſtens zum Theil / abzuwenden / baten nebſt
andern / Engel. und Hollaͤndiſche Ambaſſadeurs

einen Rath zu ertheilen / auff was Maſſe zu Auff⸗

nehmung einer Summa⸗Gelds zu gelangen ; er⸗

hielten zur Antwort : Daß man vor allen Dingen
die ſichre Wiederzahlung vefßſtellen muͤſte/ worzu

noͤtig / daß nicht nur die Staͤnde von threm al⸗

lergnaͤdigſtenKoͤnig und Herrn Erlaubniß erlang⸗

ten / dergleichen Handlung anzutretten / ſondern

daß auch Koͤnigl. M. Sie inſonderheit darzu au⸗

thoriſire , wie nicht weniger daß Ihro Maj eine

foͤrmliche Erklaͤrung aus und von ſich ſtelleten :

Daß die von Staͤnden zu Wiederzahlungauffge·⸗ WIdet
nommener Gelder einmahl bewilligte Mittel / nie . zahlung
mahln anderswohin verwendet noch zu einigen an /⸗deszu bor⸗

dern Sachen gebrauchet werden ſolten / bevor,, genden
die Zahlung dieſer zu machenden Schuld voͤllig,ſollen ſi⸗

und vergnuͤglich geſchehen ꝛe. Dieſem zufolge, mac E
ſuchten und ertheilten die Staͤnde bey ihrem Ko ,ͤ werden

nig Erlaubniß und Auchoritaͤt einige Summen

in Holland / als ein Darlehn / zu negotüren /
doch wolte es ſich wegen darbey vorkommender

Umbfſtaͤndenicht gleich zu einem einſtimmigen Ab⸗

kommen anſchicken . Denn es war ein Einwurff
etwa auszuſtellender Obligation auffgeſetzet/ Koͤn.

Maj . zur Pruͤf und Genehmhaltung uͤbergeben/
darinnen / nebſt Koͤnigl. Maj . auch derer Fuͤrſtl.
Vettern gedacht und uͤberdieſeseingefuͤget worden :

Daß die von getreuen Staͤnden inſonderheit bey ,

willigte Intraden zu dieſer Schuld Abtilgung ge⸗ ,

brauchet werden ſolten / ꝛc. Nebſt dem waren , Sonſt

auch die Staͤnde bedacht geweſen / auff was Art frey gewe⸗

man doch / bey dieſer groſſen und auſſerordentl . ſene inder

Lands⸗Noth / diejenigezur Mitleydenheit und ei⸗ 0

nem Beytrag ziehen moͤchte/ welche keine Scho⸗ gung der
cke auff ſich hatten und ſonſt von dergleichen Abga ⸗ Laſt zu

ben Freyheit anzuziehen wuſten . Die Ritterſchaſſt nehen .

entſchloß ſich / dem Armuth zu helffen/ einen freywilli⸗

gen Beytrag von 20000 . auch wohl àöv0οοο Thi .
zut hun/ die Staͤnde ſchlugen vor eine Collect . nach

dem in Sachſen gewoͤhnl . Onatember⸗Fuß anzu⸗

legen / die nach eines jeglichen Contribuenten der⸗
mahltgen Zuſtand und Nahrung beſchaffen waͤre/
und die bey andrer Abgabe Befreyete dergeſtalt zur

Mitleidenheit zoͤge; zu dieſer Collectirung ſolte

bpe ſchehen dorffte/ hielt man bey ſolchem darum an / auch das Geſinde beytragen / und jedes ein fůr
hoben; mitVorſtellung / was widrigen Falls fuͤreinUn⸗allemahl von jedem Thaler Lohn einen Groſchen
werden . gluͤck entſtehen muͤſte / da die Schweden ſonſt a⸗erlegen ꝛe. Zu Deputirten nach Holland Geld zu

bermahl 4 . Kayſer⸗Groſchen auff das Schock zuſuchen / war einer vom Adel und einer vonStaͤd⸗

exequiren Anſtalt zu machen begoͤnten . Koͤnigl. ten benahmet / und wolte man ihnen noͤthtge

Maj . in Schweden danckten die Staͤnde / daß Reyſe / auch andre dergleichen Koſten gerne aus

doch die Anlagen dermahln / in Anſehung derer dem Steuer⸗Krario , oder / da man ſie indeſſen er⸗

vom vorigen Jahr / etwas gemildert / baten mit borgen muͤſte / doch die Verſicherung haben / daß

Eintreibung derſelbigen gemach zů verfahren / und ſolche Schuld heut oder morgen aus denen Steuer⸗

Mit
Dero Ordre nicht uͤberſchreiten zu laſſen. Gefaͤllen gezahlet werden ſolte.

ſchlechtem
Der gebetene Nachlaß an denen uͤberhauptge⸗ Allesdieſes wurde Koͤnigs Auguſti Maj . un

Grſolg. ſorderten 19 . Tonnen Golds wolte ſo nicht erfol terthaͤnigſt uͤbergeben/ um Dero gnaͤdigſtenBe
A fehl
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fehl und Entſchluß daruͤber zu vernehmen / und

muſte mehr als einmahl deshalben nachgeſuchet
oder angehalten werden / biß endlich die Keſolu⸗

tion dahin erfolgte / daß man lieber die Benen⸗

nung der Churfuͤrſtl. Herrn Vettern ausgelaſſen /
an ſtatt derer von Staͤnden bewilligten und
zu Abtilgung zu machender Schuld anzuwenden⸗

der Intraden , das Ærarium der Steuer und deren

Intraden geſetzt haben / die Reyſe⸗Koſten aus be⸗

ſondern freywillizen Anlagen ( davon man doch
hernach abgieng und es bey derer Staͤnde Vor⸗

ſchlag bleiben ließ / ) genommen wiſſen / und eine

durchgehende Collectirung einzufuͤhren / eine

monatl . Anlage auff die Marggrafthuͤmer Ober⸗

und Nieder⸗Laußiß / die Stiffter Merſeburg und

Naumburg / die Grafſchafft Mansfeld / die Rit⸗

ter⸗Pferde / die Stadt Leipzig / den Rath allda /
gleichergeſtalt Dreßden und uͤbrige Staͤdte und

deren Raͤthe machen / und dann vier und einen

halben Quatember monatlich ausſchreiben / der⸗

geſtaltalle Monathe 32 1245. Thl . und in fuͤnffen/
dem Januario , Februario , Martio , Aprili ,
Majo , 1606225 . Thaler / ohne anzulegende
Mahl⸗Gaͤnge / heben/ und zu beßrer Errichtung
ſolcher Summen alle Monach dem Geſinde
von jedem Thaler dohn einen Groſchen abziehen /
geczen die Moroſos auch wohl Schwediſche Exe⸗

cution brauchen / das Werck der Einnahme vom

Lande und Ausgabe an Schweden / dem Ober⸗

Steuer⸗Ambt uͤbertragen / auch ab Seiten Koͤn.

Majeſtaͤt noch einen Abgeordneten von denen

Staͤdten / denen zweyen durch die Staͤnde erkieſe⸗
ten zufuͤgen wolte e . Was aber dargegen die

Staͤnde einzuwenden vor noͤthig erachtet / mag
arn beſten aus ihren an Koͤnig Auguſti Maj . ge⸗
richteten und abgegebenen Schreiben erſehen und

ůͤbrigens das gantze Werck erkennet und beurtheilet
werden .

Ihro Koͤnigl. Majeſtaͤt lteſſen denen Staͤnden /
aufſ verſchiedenes Anhalten dieſes zur Reſolution

bedenten :

Se . Koͤnigl. Majeſt . in Pohlen ꝛc. und Chur⸗
fuͤrſtl. Durchl . zu Sachſen ꝛc. ertheilten hiermit
denen anweſenden Deputirten derer getreuen Land⸗
Staͤnden / von Ritterſchafft und Staͤdten auff
ihre unterm 23 . und z 1 . Jan . juͤngſthin unter⸗

thaͤnigſt uͤbergebene Schrifften / zur gnaͤdigſten
Reſolution : Daß gedachte Deputirte vor allen

Dingen wegen der zum extraordinair Beduͤrffniß/
bey jetziger Zuſammenkunfft angelegten Quatem⸗
ber und Pfenninge richtige Rechnungen ablegen/
und wohln das eingekommene Geld von ihnen
verwendet worden / mit glaubwuͤrdigen Belegen
darthun ſollen . Indeſſen ſeye Ihro Koͤnigl.
Majeſtaͤt zu Beſchleunigung der vorhabenden Ab⸗

ſchickung nacher Holland / um daſelbſt eine

Summa Geldes Darlehns⸗Weiſe / zur Bezah⸗
lung der Schwediſchen Contribution auffzuneh⸗
men gnaͤdigſt zufrieden / daß zu Beſtreitung der

eyſe und anderen Koſten / das Bedůrffniß auff
den Steuer⸗Credit durch ein Anlehn auffgebracht
und dadurch gedachte Abſchickung ohne fernern
Verzug befoͤrdert werde / inmaſſen denn auch die

3 N „Bezahlung aus dem Steuer ⸗Krario ,

Beſchreibüng
ohne Verzug ſo bald die jenlgen Troublen verbey
ſeyn werden / erfolgen / und deßwegen noͤthige
Verfuͤgung ergehen ſoll / und ob wohl hoͤchſt.
gedachte Ihro Koͤntgl. Majeſtaͤt die von oberwehn⸗
ten Deputirten bey dem projectirten Obligations -
und Vollmachts kormular beſchehene Erinnerun⸗

gen / von keiner ſonderlichen Erheblichkeit fin⸗
den / ſo wollen ſie doch zu Facilitirung des Wercks /
und allen unnoͤthigenSchwierigkeiten dißfalls ab⸗

helffliche Maßezu geben / gnaͤdigſt verſtatten / daß
nicht nur die weggeſtrichene Worte :

Die von denen getreuen Staͤnden inſon ·
derheit bewilligte Intraden ,

darinnen mit ſtehen bleiben / ſondern auch die drit /
te und an Setten Ihro Koͤnigl. Maj . mitzugege⸗
benen Perſon / aus deren beyden Landes Depu⸗-
tirten Inſtruction weggelaſſen werden moͤge/ je⸗
doch behalten ſich Ihro Koͤnigl. Maj . bevor / wenn

ſie es vor gut befinden / jemand von ihren Bedien⸗
ten zu mehrerer und ſchleuniger Befoͤrderung der

Sache gleichfalls nacher Holland abzufertigen /
und denſelben mit einer beſondern Legitimation
zu verſehen .

Weilen auch naͤchſt dieſen / Ihro Koͤnigl. M .

vernommen / daß bem Lande und ſonderlich dem

Armuth nicht zutraͤglich fallen werde / wenn man
zu Aufſbringung der Schwediſchen Contribution

den gewoͤhnlichen Quatember⸗Fuß gebrauchen /
und dadurch das benoͤthigte Quantum eintretben

laſſen wolte / hingegen aber der in beygehendem
Project ſub P. enthaltene Modus , dem gemeinen
ohnedem ſchon enervirten Manne nicht ſo nachthei⸗

lig iſt / als ihm die Quatember fallen wuͤrden / zu⸗

mahlen da vermittelſt deſſelben die Beguͤterten
nach Proportion mit collectiret werden ; Als
wollen ſie die Anlage zu obigen Contributions - Be⸗

duͤrffniß darnach gemachet wiſſen / haben auch be⸗

reits zu dem Ende der Ober⸗Steuer⸗Einnahme hin⸗
laͤngliche Verfuͤgung gethan / daß nach dieſer
Collectirungs/Art die Ausſchreibung ergehen / und

das Geld richtig eincaſſiret werden ſoll / jedoch
toͤnnen ſie gnaͤdigſt geſchehen laſſen / daß die Rit⸗

terſchaßt ihr Contingent entweder durch eine Ca⸗

pitation oder Vermoͤge⸗Steuer unter ſich auffbrin⸗
gen / oder aber auff die Ritter⸗Pferde legen moͤgen/

wofern ſie nur ihr zugetheiltes Quantum zur behoͤ⸗
rigen Zeit richtig lleffern / und damit nicht zuruͤ⸗
cke bleiben / auch thre gemachte Eintheilung noch
vor dem 26 . hujus denen verordneten Einnehmern /
ſo denenſelben mit naͤchſtem benennet werden ſol⸗
len / ſchrifftl . zuſenden / welchenfalls die Alſigna⸗
tiones auff die Ritter⸗Pferde das Stuͤck zu 40 .

Rthl . gerechnet / ſchlechterdings erthellet / und

die Executiones dahin vollſtrecket werden muͤſſen .
Gegeben zu Leipzig den 6 . Febr . 1707 .

Auguſtus Rex.

( . 8 . )

A. F. G. v. Pflug .

Johann Henrich Eyß .

Die

Ober n . NiederſaͤchſiſcheGeſch . —
—
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Holland/
Geld zu
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geht vor

ſich

Sber / u. Nieder⸗Saͤchſiſ .Geſch .
Die Stände meynten doch der Nothdurfft zu

ſeyn / in Anſehung bißher gehandelten noch unter⸗

thaͤnigſt vorzuſtellen :

Die Sachen blieben bey dergleichen Zuſtand in

vieler Ungewißheit und nicht ohn ſchaͤdliche Ver⸗

wirrung / doch kam es dahin / daß einer von Pe⸗

lintz und einer des Raths aus Leipzig Baudiß ge⸗

nannt / nach Holland giengen ein Darlehn auff⸗

zubringen / da mitlerweil doch die Schwediſche
Exactiones vor ſich giengen / und mithin aus der

Negotiation Geld aufſzunehmen / wegen Lang⸗

ſamkeit des Wercks / nicht ſo viel Vortheil des

Lands anſchten . Indeſſen hatte Koͤnig Augu⸗

ſtus / auſſer bißher erzehlten / ſonſt noch ſeine be⸗

Schtveden
dringt auf

reng⸗
Wogſtäbl.
Erfüllung
mit Koͤnig
Auguſto
geſchloſſe⸗
nen Tra⸗

etaten

Auguſtus
beſchwebdt
ſich bey
Holland
dißhalben.

ſondere Noth / da der Schwediſche Secretarius

Cederhtelm nach Dreßden kam / auff die Erfuͤl⸗

lung des geſchloſſenen Friedens nach aller Stren⸗

ge des Buchſtabens in allen Stuͤcken zu treiben /
ſonderlich die feyerliche Erkennung des Stanislai ,

die Ausliefferung des Patkuls / die Herſtellung
derer Moſcowiter ( welche Forderung man auch

auff die ins Reich durchgegangene exteadirte ) mit

und nach aller Schaͤrffe zu begehren . Das erſte

anders / als mit dem groͤſten Widerwillen / kom⸗

auff den Fall ſeiner Ausllefferung / etwa zukuͤnff⸗

nig Auguſto zu Gefallen / nicht von ſelbſt als

Schwediſche Gefangene herbey ſtellen wuͤrden .

Wie Weh es auch dieſem gethanſich mit ſolcher /
gleichſamHerriſchen/ Strenge gehandelt zu werden /

mag deſſen Beſchwehrungs / Schreiben ausweiſen /
das er an die Herren Staaten dißfals in dieſen
Terminis abgelaſſen :

HochmoͤgendeHerren / Unſere beſondere

Freunde und Nachbarn !

Daß rotr ohnlaͤngſt Eto . Hochmoͤgenden/ durch

Unſern Abgeſandten Gerßdorff / freundlich erſucht

haben / nebenſt dem Kayſer und der Cron Engel⸗

land / die Verſicherung / von dem / zwiſchen Uns /
und dem Koͤnig von Schweden / geſchloſſenen

Frieden / anzunehmen /iſt aus keiner andern Mey⸗

nung geſchehen / als daß wir / wie damals / ſo biß

jeſtaͤt von Schweden bewogen durch unſere Gegen⸗

wart / und Bezeugungen / wie auch durch deſſen

gedruckte Worte des Tractats / ſich wuͤrde haben

rathen laſſen / von einigen durch unſere Commil⸗

arien eingewilligten harten Puncten abzuſtehen /
und mithin eine gewiſſe Zeit auszuſezen / wann

er unſere Lande befreyen / und von deuen uͤbermaͤſ⸗

ſigen Schatzungen und Forderungen von kourage ,
welche durch denſelben geſchehen / ein End ma⸗

chen wolte ; well wir aber ſehen / daß er wider alles

Verhofßſen / mit ſeinen allzugroſſen Forderungen /
zu Bezahl⸗und Unterhaltung ſeiner Soldaten

( welche in denen Friedens⸗Artlculn bloß zur Noth⸗
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durfft ſind zugeftanden / und bißher nicht anders

als eine Impolition vom Feinde eingefuͤhret wor⸗

den ) fortfaͤhret / und daß unſere armen Unter⸗

thanen mitten im Frleden / durch dieſe Gewalt⸗

thaͤtigkelt zum aͤuſſerſten Ruin gebracht worden /
daß ſie ihnen alle ihr Vieh / Kleider / Betten / und

andere Meublen hinwegnehmen / alle Mittel zu

derſelben Unterhalt entziehen / und ihre Wohnun⸗
gen zu verlaſſen zwingen / die Menſchen durch die⸗

ſe Proceduren verzwelffelt machen / und ſich ihnen
zuwiderſetzen zwingen / da ſie indeſſen von einer an⸗

dern Seite / zu unſerer ferneren Unterdruckung /
uns die Hebung von unſern Aceiſen und andern

Einkuͤnſſten hindern ; ſo befinden wir uns ſelbſten/
an ſtatt der Vorthetlen ( welche wir von dieſem

theuer erkaufften Frieden erwartet / ) in einem ſol⸗
chen Stand / daß wir nicht ungluͤcklicher haͤtten
werden koͤnnen / wenn wir das alleraͤuſſerſte vom

Krieg abgewartet haͤtten . Dieſes erhellet inſon⸗
derheit mehr und deutlicher / dieweiln ſie ſeither
ihrem Einfall / in Zeit eines Monats / durch Er⸗

preſſung mehr eingefordert haben / als man ſonſt
in 16 . ohnmoͤglich haͤtte thun koͤnnen / und daß

tige Rache des Czaars bedacht wurde ; das dritte

war gar nicht moͤglich / und leicht zuerachten /
daß die elnmahl entwiſchte Moſcowiter ſich / Koͤd

jeto der Hoffnung geweſen / daß Se . Koͤnigl. Můa⸗

gewoͤhnliche Großtmuͤthigkeit/ ehe als durch aus

war eine Sache / daran Koͤnig Auguſtus nicht ſelbſten dle groſſe Forderungen / welche zu Erſe⸗
tzung des Schadens ſolten haben koͤnnen gethan

men konte ; das zwweyte hielt auch hart / wenn die werden , und wovon man in dem Tractat von

vergangene Dienſte dieſes Manns / und die 6
haͤtten machen koͤnnen : Und weiln darinn keine

beyden Seiten abgeſtanden / keine groͤſſere Summa

gewiſſe Zeit zu Befreyung unſers Landes / und

Endigung von dieſen thaͤtlichen Untertruckungen
und Qualen geſetzt / ſondern daß man im Gegen⸗
theile die Winter⸗Quartiere gegen alle Gewohnheit
biß 9 . Monath verlaͤngert hat / undzweilffelhafftig

iſt / ob ſie im Außganz des Monats Auguſti noch
aus unſern Landen abziehen werden ; angeſehen /

ſie in ihren neuen Bedrohungen und Forderungen
die Ausliefferung des von Patkul / eines Miniftri

des Czars / und die Moſcowitiſchen Succurs -

Trouppen / welche im Reich vor Schlieſſung des

Friedens geweſen / noch immer fortfahren / zumal

dieſelbe von Sr . Czariſchen Majeſtaͤt Befehl em⸗

pfangen / denen unſrigen nicht mehr zu gehorſa⸗
men / ſondern ſich / wann es noͤthig ſeyn ſolte / un⸗

ter Beſchirmung eines andern Potentaten zu bege⸗
ben / oder ſonſt / wie ſie beſt koͤnten / ſich in Si⸗

cherheit zu legen . So iſt uns denn unmoͤglich den

11 . Articul des Tractats / worauſſ ſie ſo ſehr trin⸗

gen / zu erfuͤllen / und andere Moſcowitiſche
Trouppen zu uͤberlieffern / als die / welche in Sach⸗

ſen in unſerer Macht ſind / wie denn auß derſelben

Forderung des von Patkul auch Ew. Hochmoͤgende
nach Ihro Weißhett leicht ſehen werden / daß

wir ſolches nicht vollbringen koͤnnen / unſere Lande

und die Benachbarte Staaten bloß ſtellen / elnen

zweyten Einfall der Moſcowiter beſorgend / zu⸗

mahlen dieſelbe bereits im Anzug ſind / und daß
wir deßwegen durch den unlaͤngſt geſchloſſenen

Frieden in keinen beſſern Stand kolnmen werden ;

Umb dieſer Urſach willen erſuchen wir Ev . Hoch⸗
moͤgende auff eine freundliche und Nachbarliche
Welſe / daß zu folge des Accords mit dem Koͤnig
in Schweden / eine gewiſſe Zeit muͤſſe angeſetzet
werden / binnen welcher unſere dande befreyet wer⸗

den muͤſſen z daß der Uberſchuß von denen Scha⸗
tzungen /
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izungen / welche er empfangen / an uns wieder be⸗
zahlt werden moͤge / und daß keine Forderungen

zugelaſſen werden ſollen / welche mit denen Rechten

der Voͤlcker ſtreiten / oder welche unmoͤglich be⸗

werckſtelligt werden koͤnnen . Auff dieſe Weiſe

werden Ew . Hochmoͤgenden elne Obligation auff

uns legen / welche ſo lang als unſer deben dauren /

und durch Erbſchafft auff unſere Nachkommen ge⸗

hen ſolle . Wie wir dann continuiren werden / in

allen Gelegenheiten denenſelben unſere Freund⸗

ſchafft und nachbarliche Dienſte ſehen zu laſſen .
Geben Dreßden den 2 5. Febr . An . 1707 .

ohne Er⸗ Die Herren Staaten thaten / nebſt andern /
leichterung durch dero Geſandſchafft wohl das Ihre / allelnes

war dermahln eine Zeit/ da bey Schweden / ſonder

lich in dergleichen Sachen wentg erhalten werden

konte / da Ihm das Gluͤckefuͤgte / und / wie geſa⸗
get wurde / die Begierde nach Geld ſehr ſtarck/ die

Barmhertzigkeit und Beſcheidenheit aber eben nicht

groß war ; muſte alſo Koͤntg Auguſtus maͤchtig
viel Leyd in ſich freſſen / bey aͤuſſerlich fortweh⸗

render Freundlichkeit zwiſchen Ihm und Koͤntg in

Schweden . Jenes Frau Mutter / Gemahlin
und Cron⸗Printz kamen auch von ihrer Flucht die⸗

ſes Jahr wiederum ins Land / daß die Koͤnigin
den 4 . Februarii , der Cron⸗Printz den 7 . dito in

Leipzig anlangte . An welchem Tage jener auch

der Koͤnig in Schweden eine Vilite gab / da eben

Koͤntg Auguſtus bey ihm geweſen / mit welchem er

nach Leipzig hereinkam . Den 10 . dito begab ſich

der Cron⸗Printz nach Schwediſchem Haupt⸗
Quartier / und ſtattete allda bey Koͤnigl. Majeſt .
ſeinen feyerlichen Beſuch ab / wurde gar wohl und

mit ſonderbahrem Vorzuge angenommen und ge⸗

halten / gieng hernach von dannen uͤber Leipzig
nach Lichtenburg zu der Frau Groß⸗Mutter Koͤ—

nigl . Hoheit / als die ſich bald dahin von ihrer
Wiederkunfft aus dem Hollſteiniſchen verfuͤget.
Den 17 . mehrgedachten Monats / war elne groſſe
Jagd mit Ausſchieſſen bey Liebewerde angeſtellet /
und der Koͤnig in Schweden auch darzu elngela⸗

den / welcher auch kommen zu wollen Hoffnung
gemacht . Er brach aus ſeinem Haupt⸗Quartter
auch umb dieſe Zeit auff / gieng aber / anſtatt die
Jagd zu beſuchen / im Lande herum ſelne Regi⸗
menter zu muſtern / und entſtand daruͤber aller /

hand gemummel / ſamt haͤtte er ſeine Perſon bey
ſolcher Jagd nicht ſicher zu ſeyn erachtet . Ihro
Koͤnigl. Hoheit hatte er den 20 . dito in Lichtenburg
beſuchet / ſich in die drey Stunden bey Ihr auff⸗
gehalten / auch mit ſelbiger geſpelſet / und hoffte
man / es ſolte das Land ihrer gethanen Vorſtellung
und Vorbitte genteſſen / davon aber im Werck /
gemeiner Klage nach / wenig geſpuͤret wurde . Un⸗

terdeſſen ließ Koͤnig Auguſtus werben / ſeine noch
Seine habende Voͤlcker recroutiren und montiren / weil

Trouppen eer/ wie bey Reichs / und Creyß⸗Geſchichten des meh⸗

0 ins rern erzehlt / Hoffnung hatte / daß der groſſe Thell
Nen dererſelbigen von Allttrten uͤbernommen werden

ſolte / (gleich wie Holland einige uͤbernahm ) doch
ſprach man auch / ſie wuͤrden nicht ehender mar⸗

chtren / es waͤren denn die Schweden aus dem

Lande / weshalben die Geſandſchafften derer Allür⸗
ten ſich bearbeiteten / dieſer ihren Abmarſch zu be⸗

1707 .

deſſen Fa⸗
milie komt
aus der

Flucht
wieder .

Beſchreibung Ober⸗u . Nieder⸗Saͤchſiſ. Geſch.
foͤrdern / da ohnedem in Holland Geld gefunden
worden / ihren Anforderungen billichmaͤſſigeVer⸗
gnuͤgung zu thun. Aber es muſte ſich das gute

E6
Sachſen gedulden / weil die Schleſiſche Religions⸗ 17
Angelegenheit zwiſchen dem Kayſer und Schweſgen

5

den in Weg kam / vor deren Abmachung dieſes Schwe .

nicht weichen wolte / ob es gleich die Contributio - densWot,
nes nicht weiter / als biß den Monat May ein⸗ San
ſchließlich zog / und hernach fuͤr ſeln Geld zehren /

Sachſen,

auch Berechnung wetzen empfangenen Uberſchuß⸗
und genoſſener Mund⸗auch Pferds⸗Portionen u.

ſ . w. pflegen wolte . Ubrigens muſte ſich Koͤnig
Aulguſtus bequetnen / nur daß von Herbeyſchaf⸗
fung derer ins Reich durchgegangenen Moſcowiter
Schwediſcher Seits abgeſtanden wurde . Darge⸗
gen liefferte man den Patkul den 7 . April vonder

Veſtung Koͤnigſtein an die Schweden auß / wel⸗

che ihn feſt geſchloſſen annahmen / und beſtaͤndig
mit z0 . Mann bewachen lieſſen / davon zwey all⸗
zeit mit bloſſen Degen ſich bey ihm im Zimmer be⸗

funden / und werden wir ihn / in denen Nordi⸗

ſchen Geſchichten / unter des Henckers Hand er⸗

barmenswuͤrdig wieder finden und ſterben ſehen.
Die ſchrifftliche Agnoſcirung des Stanislai fuͤr ei⸗

nen Koͤnig in Pohlen / wurde endlich auch von

dem Koͤnig Auguſto /ſo zu ſagen / erpreſſet / mit

was Hertzen es geſchehen / kan der Inhalt des

Brieffs zeigen / ſo dergeſtalt heraus kommen :

Monſieur & Frere

Die Urſach / warum Wir auf denjenigen Koͤnig

Brieff / welchem Wir von Ew . Majelt . zu erhal⸗ Abn
ten die Ehre hatten / nicht ehe geantwortet / iſt / weil Wibn
ich nicht fůr noͤthigerachtet / mich inein abſonder⸗ Kallſin,
lich Brief „ Wechſeln einzulaſſen . Inzwiſchen / nig .

daß ich Sr . Koͤnigl. Majeſt . in Schweden einige
Gefaͤlligkeit erweiſen / und man mir nicht fuͤrwerf,
fen moͤge / als haͤtte ich / ſeinem Verlangen ein Ge⸗

nuͤgen zu lelſten / Schwertgketten gemacht ; So

begluͤckwuͤnſcheich/ in Krafft dieſes / die Erhebung
zur Cron / und bitte GOtt / daß Ihr in eurem Vat⸗

terland getreuere und gehorſamere Unterthanen / als
diejenige geweſen / die Wir daſelbſt hinterlaſſen /
finden moͤget. Die gantze Welt wird Uns das

gebuͤhrende Recht wiederfahren laſſen / wenn ſie
glaubt / daß Wir fuͤr alle unſere Wolthaten / fuͤr

alle unſere Sorge / mit anders nichts als Undanck

belohnt worden . Daß auch der groͤſte Theil aus

ihnen ſich auf nichts anders / als Rottungen zu un⸗

ſerm Ruin / befliſſen habe . Wir wuͤnſchen daß ihr
in dergleichen Ungluͤck nicht gegeben werdet . Wo⸗

mit Ich Euch in Gottes Schutz empfehle . Ich
bin meines Herren Bruders

Bruder und Nachbar

Auguſtus Koͤnig.

Die Antwort klung etwas anzuͤglich / und war

dieſes Sinnes :

Monſieur , mon Frere .

Wir haben eben nicht verlangt / daß Eew. Ma⸗ U. erhoͤt
jeſtät ſich in einen beſondern BrieffWechſel mitſbondicſn
Uns einlaſſen ſolten / da Wir eintge Gepraͤng⸗ ibbe
oder Formalitaͤten / welche zwiſchen benachbahrten

Fuͤrſten / inſonderheitgebraͤuchlick ſind/ abaeſtattet

haben

—
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haben . Weil nun Ew . Majeſt . beliebet imir die

Ehre anzuthun / und uͤber der erlangten Crene

Gluͤck zu wuͤnſchen; So koͤnnen auch Wir Uns

nicht entbrechen Ew . Majeſt . die vollkommene Er⸗

klaͤnntlichkeit zubezeugen. Und die Hochachtung /
welche Monſieur mon Frere in dieſer Sach gegen

Se. Koͤnigl . Schwed. Maj. gehabt / verringert die

Bergnuͤgung und Freude in mir ſo gar nicht ;

daß ſie dieſelbe vielmehr erhoͤhet und vermehrt / und

uns errinnert / daß Wir / nechſt GOtt / Ihm den

gantzen Erfolg des Wercks zu dancken haben . In⸗

deſſen wollen Wir die Laͤnder Ew. Majeſtaͤſt bald

verlaſſen / damit Wir die Unſerige heſitzen und ge⸗

nieſſen moͤgen. In ſelbtgen werden Wir nichts

als getreue Unterthanen antreffen ; Wie uns

dann eine genaue Beobachtung der Geſetze nicht

nur Hoffnung darzu macht / ſondern gar Buͤrge

darfuͤr wird / daß Wir ntemals Urſach / uns in

einiges Ungluͤck aus zuſtellen und zu exponiren /
haben werden . Anbenzlehen Wir uns mit danck⸗

bahrer Erkaͤnntniß ſehr zu Hertzen unſers geliebte⸗

ſten Herren Bruders gute Wuͤnſche . Solte aber

Uns noch etwas zu wuͤnſchen uͤberbleiben / ſo waͤre

dieſes / daß diejenige ( welche/ ungeachtet der Amne⸗

ſtie oder Vergeſſenheit alles Vergangenen / noch

immer / Ew . Majeſt . einige verdruͤßliche Meynun⸗

gen gegen die Polniſche Nation beyzubringen fort⸗

fahren /) nachlteſſen fich in dieſer Sache zu irren .

Das UIngemach und Elend / welches die Pohlen /
fieben gantzer Jahr auszuſtehen gehabt / wird fie

keiner Leichtfinnigkeit beſchuldigen doͤrffen/ wann

etlichen unter ihnen die Gedult vergangen ; Et⸗

llche aber mit Gefahr thres voͤlligen Untergangs

biß zum Irleden ausgehalten haben . Der liebe

GoOtt wolle Ew. Majeſt. mit allem ſelbſt erwuͤnſch⸗
ten Gluͤckſeeligkeiten ůͤberſchuͤtten . Leißnitz den

20 . May 1707 .

Ich bin meines Herren Bruders guter

Bruder und Nachbar

Stanislaus , Koͤnig.

Daß dle gute Hoffnung nicht elntreffen wol⸗

len / welche ſich der Stanislaus von ſeinen Pohlen

zutnachen bellebet / werden die Nordiſche Geſchlchte

außſagen / auch zugleich ztemlich zeigen / daß eln

allzihoch geſpanneter Bogen gemeiniglich zu bre⸗

chen pflege . Die Pohlen hatten ſich in Sachſen

am üͤbelſten gehalten / deswegen man ihrer zum

llebſten loß geweſen waͤre / allein man muſte ſich

auch mit ihnen / wie mit denenSchweden / gedulden .

Zu dieſen kam auch ein Frantzoͤſiſcher Geſand⸗

er / der ſich unter dem Schein eines Kauffmanns /
biß deipzig durch zu practiciren gewwuſt/ da er ſich
herfuͤr thaͤt/ Bedlente annahrn / und als ein Envoyẽ
öͤffentlichauffzufuͤhren anfieng ; die Allitrte ſpra⸗

chenzwar dargegen mit Vorſellung es ſchicke ſich

nicht auf des Reichs · Boden einen Eux oyẽ desje⸗

nigen zu leyden/ der ein Feind des Reichs waͤre.

Dargegen der Koͤnig in Schweden verſeßte :
Warum haͤtte man Ihn ins Reich biß zu dermah⸗

ligen Schwediſchen Hofflager durchgelaſſen ? da

dteſes geſchehen/ muͤſte man ſichs auch gefallellen
llaffen/ daß Schweden ihn als einen Emroyk elner

ſolchen Potentz hoͤrte und ſchuͤzte / mit der es in

Theatri Europæi XVIII . Thell .

Freundſchafft ſtuͤnde. Darbey blteb es / unid be⸗ 1707 .

ſorgte man / es wuͤrde derſelbige nichts Guts ſuͤr die
8

Alliirte anrichten / die dargegen zuarbetten nicht

verſaͤumeten / wie denn auch der von Marlborough
ſelbſt beym Koͤntg in Schweden anlangte / um die Marlbo⸗

Sache dahin richten zu helffen / daß gemeiner Al 1595150
ltirter Sache nichts zum Nachtheil vorgenomme / S58. 60
und was zwiſchen Kayſer und Schweden zwiſtig ſandter
war / zu einer guͤtlichen Hinlegung gebracht / Sach zumKoͤnig

ſen mithin auch der beſchwerlichen Schwediſcher in Schwe⸗

Bequartirung erlediget wuͤrde/ u. ſ . w. Den 26. den.
April war gedachter Herzog von Marlborough
unwweit von Schwediſchen Haupt⸗Quartier auff
dem bey Kotſchau gelegenen Saltz⸗Werck antom⸗

men / von wannen Er ſich folgenden Tags vollends

nach Alt ⸗Ranſtadt / in Geſellſchafft des Engliſchen

Geſandten Kobinlon , nach Alt⸗Ranſtadt begab
und gegen Mittag bey Koͤnigl. Schwediſcher

Majeſt . Audientz hatte / in melcher Er bey Uberge⸗
bung Koͤnigl. Engl . Schretbens / nachſtehende

Anſprache gehalten zuhabenberichtet wurde⸗

Allerdurchleuchtigſter Koͤntg.

Hier ſehen ſie ein Schreiben / welches nicht in der Spricht

Cantzley / ſondern von der Hand und von dem Her⸗ dieſen an .

tzog der Koͤntgin geſchrieben worden . Sie wuͤrde

ſich die Vergnuͤgung machen / einen ſolchen Koͤnig

ſelbſten zu beſuchen / welcher dem gantzen Erden⸗
kreiß eine Verwunderung verurſachet . Es iſt nichts

anders / als ihr Geſchlechte / welches Sie ver⸗
hindert einer dermaſſen empfindl . Zufriedenheit zu
genieſſen. Ich bin dißfals weit gluͤckſeeliger/ in ·
dem mir erlaubet iſt / Ew . Majeſtaͤt meines re-·
ſpects zu verſichern / und ich wuͤnſchete / daß mir

meine Verrichtungen zulaſſen wolten / einlge Feld⸗
zuͤge unter Commando eines ſo groſſen Generals

zuthun / um von ihm dasjenige zu erlernen / was
mir noch an dem Handwerck des Krieges mangelt .

Was Koͤnigl. Majeſt . in deutſcher Sprach / Wirboh⸗

auff obige in Frantzoͤſiſcher geſchehene Anrede neFrante
erwledert / beſtand in folgenden : 10

f

Es ſey Ihm das Schreiben der Koͤnigin / auch
die Perſon thres Abgeſandten ſehr angenehm / und

wuͤrde Er / was moͤglich/ thun / in Anſehung Groß⸗
Britanniſcher Vermittelung / und zum Vortheil

groſſer Alliance . Es waͤre wider ſeinen Willen ge⸗

ſchehen / daß Er einigen Gliedern derſelbigen Be⸗

dencklichkett erwecket / doch hoffeEr / man ſey uͤber⸗

zeugt / daß Er Urſachen gnug gehabtmit ſelner
Armẽe in Sachſen einzubrechen . Man koͤnne dle

Koͤnigin in Groß⸗Britannien verſichern / daß Er

ohnverzuͤglich abziehen wolte / als Er nur begehrte
Satisfaction allerſeits erhalten . Eher moͤchte es

nicht geſchehen/ indeſſen wuͤrde er nichts unterneh⸗
men / was gemeiner Sache derer Allürten Uber⸗

haupt oder Proteſtantiſcher Religion inſonderhett

nachtheilig waͤre / da Er ſich ſonderlich eine Ehre

draus machte dleſer ihr eyfriger Beſchuͤtzer zuver⸗

bleiben ꝛe. Nach der Taffel hatte mit Koͤntgl.

Schwed . Majeſt . der Herßog von Marlborough

nach ein weyſtuͤndiges geheimbdes Geſpraͤch im

Cabinet / bey welchemn auch Vorſchlaͤge geſchehen

ſeyn ſollten/ wie Koͤnigl. Majeſt . in Schweden die

Bey2
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gBeyſegung obſchwebenden Kriegs beſoͤdernhelß en
1707u ſund ſich einen unſterbl . Nahmen dadurch machen

koͤnten / welche aber wegen andrer Vorhaben /
ſonderlich auszuuͤbender Rache an Moſcau kein

gewieriges Gehoͤr gefunden / da ſonſt dieſe Ne⸗

gotiation des Marlboroughs thren groſſen Nutzen

gehabt / und manche ſo ſt zu beſorgende Weit⸗

laͤufftigkeit / auch Frantzoͤſſche Machinationes ge⸗

hinzert haben mag / ob gleich der Hertzog von

Marlborough die Ehte und Vergnuͤgung nicht

genoſſen / daß der Koͤnig in Schweden ſeiner

Kriegs⸗Thaten in der Antwort gedacht / wie Er

in der Anrede die Koͤntgl. heraus geſtrichen .

Imhoff Um dieſe Zeit da alles im geſchloſſenen Frie⸗
Und pfing⸗ den erfuͤllet zu ſeyn erachtet wurde / ergteng ein har⸗

ſten/ auff tes Wetter uͤber die Miniſtres , ſo ſich bey Einrich⸗

e tung dieſes Friedens gebrauchen laſſen / und befahl

arreſtirt / Koͤnig Auguſtus daß der Imhoff und Pfingſten
den 11 . May in ihren Quartieren zu Dreßden mit

einem ſcharffen Arreſt beleget / und von dieſem her⸗
nach welter auff die Veſtungen gebracht wurden /

und wa⸗ und hieß es die Urſachen waͤren/ daß ſie ihre ha⸗
rum ? ſbende Vollmachten uͤberſchritten / und vieles denen

Schweden verſprochen haͤtten / in Hoffnung es

ſolten dieſe vleles fallen laſſen / wenn es zur Aus

machung der Sache ſelber kaͤme/ da ſich aber nun

das Gegenſptel in der That gezeiget und aller Din⸗

ge Erfuͤllung mit unbeweglicher Strenge erhaͤrtet
worden / daß ſich die Frledens ⸗Stiffter in threr
Meynung betrogen finden und in das Gefaͤngniß

gehen muſten / aus welchem / nach threr Anſtalt /
Patkul an die Schweden gelieffert worden war .

Da die Koͤnigin von Groß⸗Brttannien ſich ſo
großmuͤthig mit Vorſorge fuͤr Sachſen ⸗Landes

˖ Wohlfart / nach vorhin erzehltem / bewieſen/
wolte man auch daſiger Orten ſeine Erkaͤntlichkelt

ſehen laſſen / und ſtellete dannenhero die Univerti -

taͤtzu Leipzig den 6 . Auguſti / als am Nahmens⸗

Tag der Koͤnigin Anna , eine feyerliche Friedens⸗
Bezeigung / wegen der Vereinigung beyder Koͤt

nigreiche Engel ⸗und Schottland / folgender

maſſen an :

Leipziger Fruͤhe um 9. Uhr gieng die Univerſitaͤt in roo .

Unive ſi⸗ Perſonen / ſo wohl Doctotes, als Magiſtri , aus

tat begehrtderSacriſtey der Nielas ⸗Kirche in die Paultner⸗

westh Kirche / in deren Hofe 30 . Mann in Varade ſtun⸗

Wireini -
den / da dann die groſſe Glocke auff dem Niclas⸗

aung Thurm eine viertel Stunde lang angeſchiagen
Engel⸗u . wurde . Bey dein Eingange wurde dieſe gelehrte
Schottl . Verſammlung von 2 Marſchaͤllen empfangen ;

wie denn auch nachgehends die zu Leipzig anweſen⸗
de hohe Miniſter ebenfalls von unterſchtedenen
Marſchaͤllen / deren an der Zahl acht / an ihren
Caroſſen empfangen / und biß an die ihnen zu

Ehren auffgerichtete Buͤene ; die Gemahlin aber

des Daͤniſchen Herrn Geſandten von Jeſſen /
wie auch des Engliſchen Euyoye , Herrn von

Robinſon , und andere Damen in eine darzu be⸗

reitet : Loge begleitet / und von dar / nachgeendig⸗
tem Actu wieder abgeholet wurden . In der Kir⸗

che war alles ſehr koſtbar auffgebauet
/
und inſon⸗

derheit derjenige Platz / wo die Herrn Miniſter
ſaſſen / mit Tapeten / und einem guͤldenen Bal⸗

flarbineſchoͤn ausgezteret / vor welchen weiter un⸗

Beſchreibung Ober u . NiederſaͤchfiſcheGeſch .

ten ihre Bedienten / wie auch die frembden Docto⸗

res und andere vornehme Perſonen ſaſſen . Ge⸗

gen uͤber in der Mitten ſtand eine neue wohlgebaue⸗
te Catheder / daran das neue Groß Britanniſche

Wapenund andere Zierathen zu ſehen. Vor der
Oration wurde der 1z 3. Pfalm muſiciret / wor⸗

auff der Profeſſor Hiſtoriarum und Mitglied der

Engliſchen Societaͤt / D. Johann Burcard Men⸗
cke / welchen die Umverſitaͤt hierzuernennet / uͤber

obgedachte Vereinigung eine Lateintſche kurtze Ora⸗

tion hielte / welche ſo wohl die Herren Miniſter /
als auch die übrigen Zuhoͤrer mit groſſer Auff⸗
merckſamkeit beehreten . Hierauff wurde eine hier
zuverferttatenette Lateintſche Ode unter einer voll⸗

ſtaͤndigen Muſic abgelungen / und hat man der —

gleichen Solennitaͤt daſelbſt noch niemahls wahr⸗

genommen . Nach geendigtem Actu , welcher

biß gegen 12 . Uhr dauerte / gab der Herr
Robinſon ein braͤchtiges Panquet , worbey alle da⸗

ſelbſt anweſende Miniſtres , nebſt dem Rectore

Magnifico , und unterſchiedenen Profeſſoribus

wie auch der Buͤrgermeiſter und andere vornehm⸗
Perſonen erſchienen .

Die freudenreiche Zeit Schwediſchen Auff Schwe⸗
bruchs aus Sachſen kainm mit der Halbſcheld des denbe

Auguſtt endlich herbey / denn den 16 . dito begab ſchen aus

ſich Stanislaus mit ſeinen Pohlen auff den Weg Sachſen
dem 2000 . Schweden zugegeben waren / und ſfaul.

gieng der Marſch durch die Laußitz uͤber Bautzen
nach Schleſien / und bey Steinan uͤber die Oder
an Pohlniſche Graͤntze . Ehe die Schweden auff⸗
brachen / hielten ſie einen groffen Buß ⸗FJaſt/ und

Beth / Tag / an welchem der Koͤnigl. Hof⸗Predt⸗

—

ger im Haupt Quaxtier eine ernſt und bedenckliche

Buß⸗Predigt hielt / und die Warheit zlemlich /
auch bevorſtehendes Ungluͤck vorher ſagte / da

07 8 5 g
man ſich nicht ernſtlich bekehrte u. ſ. w. Den 20.

Auguſti brachten ſieihr Geſchuͤtzund den Bruͤcken⸗

Zeug in Bewegung / nebſt Bagage und dergl .
Haͤndel. Es kam auch eine Verzeichniß zum

Vorſchein / was ſuͤr Volck Schweden in Sach⸗

ſen gebracht / und wie viel es deſſen wiederum hin⸗
aus fuͤhrte/ daraus ſichs denn zeigte / daß die Re⸗

gimenter gewaltig vermehret worden / wie der ge⸗ Staͤrcker
neigte Leſer aus nachſtehendem Extract ſehenalsſie hin,

kan : ein kolm⸗

men ,

In Sachſen Aus Sachſen com .

kommen. pletirt gejogen.
Trabanten 100. 150 .

Cavallerte 4652 . 70²0 .

Dragoner 2530 . 9900 .

Einſpaͤnniger 50. 150

Infanterie . 1 1452 . 14916 .

Summa 18784 .

Was die abzlehende ſchuldig waren / muſten ſie Hallen

bey Heller und Pfenning zahlen / wer nicht Geld gnte Oi⸗
hatte / vor demnerlegte es das Schwedlſche Com·drt .

mifſariat , und zog es ihm hernach an ſeiner deh⸗

nung ab / daß es dißfalls wie auch auff dem Marſch
ſehr ordentlich hergieng . Den 1. Sept . erhub ſich

ſtadt
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Abſchied
det Koͤnigsſ und befahl ſeinen noch daſelbſt ſich findenden deu⸗

inSchwe/ ſen alles ſchadhafft gewordene ausbeſſern zu laſſen /
1 und denn auch den Ort zu raͤumen / wie auch ge⸗

Angüſto , ſchahe . Den 6. Sept . kam der Koͤnigin Schwve⸗

den Selbſt Sechſe gantz unvermuthet / Nachmit⸗

tags um 4. Uhr / in Dreßden an / um Abſchied
vom Koͤnig Auguſto u. ſ .w. zu nehmen . Er ritte

gleich dem Schloß zu / ſtieg unverweilt ab/ begab
ſichzu denen daſigen Herrſchafften / alles mit ſol⸗
cher Geſchwindigkeit / daß binnen einer viertel

Stunde das Adieu bey hochgedachtem Koͤnige/
Dero Koͤnigl . Frau Mutter und Printzen geſaget
war . Darauff ſaß man zu Pferde / und gab
Koͤnig Auguſtus ſeinem Gaſt das Geleite um die

Dreßniſche Veſtung auff den Waͤllen herum biß
in ſein Haupt⸗Quartier nach Nußdorff . In dem

Ausreuten wurden 30 . Canons abgefeuret / und

in Nußdorff der Abſchied nochmahln wiederholet /
von wannen Koͤnig Auguſtus ſich wiederum nach

Dreßden verfuͤgte. Der Schweden Marſch wur⸗

de nach dieſem ſo eilfertig fortgeſetzet / daß man in

einem Tage wohl 7 . Meilen hinter ſich legte / und

den 12 . dito in Goͤrlitz anlangte . Allhier erhielt
der Koͤnig in Schweden Nachricht / daß die Mo⸗

ſcowiter ſich ſtelleten / als wolten ſie auff den vor⸗

ausgegangenen Stanislaum mit einer ziemlichen

Macht anmarſchieren / dannenhero einige Re⸗

gimenter beordert wurden / ſelbtgem zu Huͤlffe zu

eilen / der Koͤnig ſaumte ſich mit dem Uberreſt
auch nicht / ſondern zog dergeſtalt fort / daß den

19. dito die Oder zu Steinau bey Rauden palli⸗
ret worden / und der Eintritt aus Sachſen durch

Schleſien in Pohlen geſchehen konte / allwo wir

ihn / nedſt andern / in denen Nordiſchen Ge⸗

ſchichten wieder finden werden .

Ubershu: ⸗ So war Chur⸗Sachſen endlich der Schwedi⸗

Sãchſiſche ſchen Laſt erleichtert / dargegen fiengen andre an

nuhlſhe klagen / daß ſie von Chur⸗Sachſen / wider

gkrückte Recht und Billichkeit / auch gantz ohnverſehens
Volcker beſchweret worden . Denn es ließ Sachſen ⸗Eiſe⸗
beſchwert nach durch ſeine Geſandſchafft beym Reichs ⸗Con⸗
ſich kiſen. vent vorſtellen / welchergeſtalt Dero Fuͤrftenthum

Ra0 und Lande etliche Tage vorhero / ohn einige vor⸗
Ruich .

herige Requiſition und die geringſte Nachricht zu

Dero und der Unterthanen hoͤchſten Beſchwerde /
von verſchiedenen Regimentern Churſaͤchſiſcher
Cavallerte / untern Commando des General⸗Ma⸗

jors von Schulenburg / nachdem ſie ungewoͤhnl.
ſtarcke Marſche gethan / um die Eiſenachiſche Lan⸗
de zu erreichen / de tacto belegt / und nach eigenen
Gefallen bequartirt worden . Wiewohl nun Se⸗

Hochfuͤrſtl. Durchl . wider ſothanes eigenthuͤmiges
Verfahren / und harte Procedur durch ihren an

beſagten General⸗Major abgeſchickten Obriſt ten⸗
tenant und Lands⸗Hauptmann Muͤnchen ſofort
mit allem Glimpff behoͤrige Remonſtration thut

＋
und darwider prorettiren laſſen / ſo hatte doch ſol⸗

meldter General⸗Major von Schulenburg darge⸗
geben / daß Ihro Hochfuͤrſtl . Durchl . Eiſenna⸗
chiſche dande zu belegen / Er den expreſſen Befehl
haͤtte / und biß auff fernere hoͤhere Ordre ſtehen

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

ſtadt und gieng diß Wolckwitz deipzig vorbeyny. IVm
Vorbey⸗Marſch ritt der Koͤnig in die Pleiſſenburg

ches nichts verfangen wollen / ſondern mehrge ⸗
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bleiben muͤſte / geſtalten die Regimenter ſich in die⸗

ſem Fuͤrſtenthum mehr und mehr logirten / und

alle Aembter / auch ſo gar die um Dero Reſidentz
liegende Dorffſchafften belegten / und nicht das ge⸗

ringſte / was es fuͤr eine Beſchafſenheit habe wol⸗

te eroͤffnet werden . Gleichwle nun dieſes Verfah⸗
fahren / ſo wohl bey Ihro Hochfuͤrſtl . Durchl .
als auch bey denen Benachbarten eiue gtoſſe Ap⸗
prehenſion verurſachte / denen heilſamen Reichs /

Conſtitutionen , und ſonderlich denen letztern in

Materia belli , und bey der Kriegs⸗Declaration
gemachten / auch von Ihrer Kayſerl . Majeſtaͤ
allergnaͤdigſt approbirten Reichs ⸗ Schluͤſſen e

Diametro zuwider lieffe / alſo Dero Geſandſchafft
gnaͤdigſt anbefohlen hatten / ſothanes Unterneh⸗

men / und harte Procedur des Kayſerl . Hn . Prin -

cipal - Commiſſarii Hochfuͤrſtl. Eminentz und dem

geſamten Reichs⸗Convent / nicht allein ſchleunigſt
zit erkennen zu geben/ ſondern auch Ihro Hochfuͤrſtl .
Durchl . hoͤchſtangelegentlichesDeliderium beſtens
zu recommendiren / und ſich zum fleißigſten da⸗

hin zu bearbeiten / damit Ihro Kayſerl . Majeſt .
vermtttels eines abzulaſſenden Reichs⸗Gutachtens
allerunterthaͤnigſt erſucht werden moͤchte / Dero

allerhoͤhſtes Kayſerl . Ambt dißfalls vorzukehren /
damit an Ihro Majeſtaͤt den Koͤnig Auguſtum,
und Churfuͤrſten zu Sachſen nachdruͤckliche De⸗

hortation und Kayſerl . Mandata zu ſchleuniger
Abfuͤhrung der Chur⸗S
Erſetzung der zugefuͤgten Koſten und Schaͤden /
ohne Zelt⸗Verluſt abgelaſſen / mithin Ihrer Hoch⸗
fuͤrſtl Durchl . als einen getreuen Fuͤrſten und

Stand des Reichs / welcher pro publico das Sei⸗

nige bißhero in allem ſo loͤbl. und patriotiſch præ⸗
ſtirt / auch von Reichs wegen alliſtirt / nicht we⸗
niger zu ſolchem Ende bey dem hier anweſenden

Churfuͤrſtl . Herrn Geſandten von Reichs wegen
eine nachdruͤckliche Vorſtellung zu thun / bey
Ihro Majeſt . dem Koͤnig Auguſto es in die Wege
zu richten / damit die Churſaͤchſiſche Trouppen
forderſt aus dem Sachſen ⸗Eiſenachiſchen Fuͤr⸗
ſtenthum und Lande abgefuͤhret werden moͤchten .
Gleichwie nun dieſes Begehren denen Relchs⸗Con .
ſtitutionibus und letztern ergangenen auch von Ih⸗
rer Kayſerl . Maj . allergnaͤdigſt approbirten Con⸗

cluſis in allen gemaͤß waͤre / alſo man auch nun

ſo vielmehr einer nachdruͤckl. und ſchleunigen Al⸗

ſrſtentz vom Reich ſich getroͤſten wolte / wie dann

auff keine Weiß zu begreiffen waͤre / warum Ihre
Hochfuͤrſtl. Durchl. zu Sachſen⸗Eiſennach / we⸗

gen des mit dem Reich zu ſchlieſſen vorhabenden
Tractats , ratione der 600 . Mann zu Pferd

verſchiedene Regimenterdavon in üihrem Land ha⸗
ben und verpflegen ſolte / mithin den Ausgang die⸗

ſer vorſeyenden Tractaten abwarten / und dieſelbe
immittels auſſ Diſcretion leben laſſen / da es gleich⸗
wohl an deme / daß ſeine Hochfuͤrſtl. Durchl . des

Ober⸗Saͤchſiſchen und Franckiſchen Creyß⸗Con⸗
tingent zu unterhalten haͤtten

/
und ſolches ſchwer

genug ftele/ auch leicht zu ermeſſen ſtuͤnde/ daß da

wieder verhoffen nicht etne ſchleunige Remedur er⸗

folgen / und die ChurSaͤchſiſche Regimenter
Cavallerte bald abgefuͤhret werden ſolten / ſeine
Hochfuͤrſtl . Durchl . ohn alles Verſchuldenn den

Theatri Europæi XVIII . Theil . X 2 Stand
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Stand geſetzt wuͤrden / pro publico mit Stellung
der Reichs ⸗Contingentien und deſſen Verpflegung
kuͤnfftig nicht mehr zu continuiren . Meůnhaͤtte al⸗

ſo dieſemn hochloͤbl . Collegio davon vorgaͤngig eini⸗

ge Nachricht ob ſummum moræ periculum ge⸗

ben wollen / nicht zweifſelnd / daß ſelbiges ob com⸗

mune intereſſe Statuum Imperii darauff gehoͤrige
Reflexion machen / und occaſione der in Delibe -

ration ſtehenden Operations-· Caſſen und materiæ

belli in das an Ihre Kayſerl . Majeſt . abzulaſſen
habendes Reichs⸗Gutachten / dahin es ſich auch ſo

wohl ſchickte / die Nothdurfft / und diſſeitige Ge⸗

rechtſame mit einflieſſen laſſen wuͤrde ꝛc. ꝛc.

Nachdem die in obſtehendem beym Reich ge⸗

klagte Einrůckung ſchon wuͤrcklich geſchehen war /
lieff allererſt ein Chur⸗Saͤchſiſches Requiſitions -
Schreiben an den Hertzog von Sachſen⸗Eyſen⸗
nach ein / in welchem gedacht wurde / es wolte das

Reich einige Voͤlcker vom Chur⸗Fuͤrſten uͤberneh⸗
men / der wehrender Zeit darob richtig zu machen⸗

der Handlung / ſie naͤhender nach dem Rhein
ausruͤcken zu laſſen relolviret / darmit ſie balder an

Ort und Stelle ſeyn koͤnten / wenn der Handel
richtig : wuͤrde alſo Eyſennach ſich wohl nicht ent⸗

brechen denen in ſein Land kommenden Obdach und

Unterhalt zu geben u , ſ .f . wie nachſtehendes zei⸗

get :

Wir Friedrich Auguſtus von GOttes Gna⸗

den / Koͤnig / Hertzog zu Sachſen
(Tit . Tit . )

Durchlauchtig Hochgebohrner Fuͤrſt/ freund⸗
lich lieber Vetter !

Ew . Lbd . iſt unverborgen / welchergeſtalt bey
der am 20 . Junii von der ReichsVerſammlung
angeſtellten Deliberation in allen dreyen Collegiis
bey der damahls von dem allgemeinen Reichs⸗

Feind / denen Ober⸗Creyſen angeſchtenenen Ge⸗

fahr beſchloſſen worden / nicht nur Kayſerl . Maj .

vermittels eines Reichs Schluß allerunterthaͤntgſt
anzulangen / uns gegen Verſicherung billigmaͤſſi⸗
ger Satisfaction zu ſchleuniger Huͤlffs⸗Schickung
der noch in unſern danden habenden 6000 . Mann

zu Pferd / vermittelſt eigener geſchwinder Abſchi⸗
ckung / zu vermoͤgen / ſondern auch von der geſam⸗
ten Reichs⸗Verſammlung unſern zu Regenſpurg
ſubſiſtirenden Geſandten zu committiren / ſolchen
Schluß auff das geſchwindeſte uns zu zuſchicken/
nebenſt der geziemenden Anſuchung / wir wolten

allergnaͤdigſt geruhen / dem in hoͤchſter Gefahr
ſchwebenden und Nothleidenden Vatterland mit

ſolchem anſehnlichen Succurs eyligſt beyzuſprin⸗
gen / dagegen man ſich von Seiten des Reichs ger⸗

ne zu allerbilligmaͤſſigen Saristaction verſtehen wuͤr⸗
dez nun haben wir uns zwar darauff ſo fort erklaͤ⸗
ret / wie wir dem vom Reich gefaſten Vertrauen ge⸗

maͤß dem Publico nicht entſtehen / ſondern mit

allen Kraͤfften zu ſuccurriren uns nicht entbrechen
wuͤrden / es wolte aber auch von Reichs⸗Seiten

auff ein prompteres und zulaͤnglicheres Expediens
zu Mobilmachung ſolcher Trouppen / als die wir

hierzu in Vorſchlag gebrachte 2 . biß 3. Roͤmer⸗

Beſchreibung

chem Ende gantz ungewoͤhnlicheſtarcke Marſche

Ober / u·NiederſaͤchſiſcheGeſch.
Monath wegen langſamer und beſchwerlicherBey
bringung derſelben nicht finden / in Zeiten zu be⸗

dencken ſeyn / damit aber die Zeit wehrender Tra⸗
ctaten / und biß alles zur Richtigkeit gekommen /
nicht verlohren gehen moͤchte / haben wir nun an

uns nichts ermangeln zu laſſen relolvirt / beſagte
unſere Trouppen / damit ſie bey erfolgten Schluß
à portè ſeyn moͤchten / naͤher anrucken zu laſſen .
Wann dann bey ſolcher Bewandnuß ein Theil
darvon in Ew . Lbd. Handen auff eine kurtze Zeit
zu ſtehen kommen doͤrffte / ſo erſuchen wir dieſelbe
hiemit geziemend / ſie wollen ſich gefallen laſſen die

unbeſchwerte Anſtalt zu machen / daß ſolche Troup⸗
pen bey deren Ankunfft mit benoͤthtgten Quartler
und Obdach verſehen / und auch das beduͤrffende
wenige Futter und Haußmanns⸗Koſt denſelben
gereichet werden moͤchte. Wogegen wir Ew . Lbd.

verſichern ( daß bey mehrgedachten Trouppen
nicht allein eine genaue und ſcharffe Diſciplin ge⸗

halten / ſondern auch dieſelben ſo bald moͤslich/
und die vom Relch dieſer Trouppen wegel otletir⸗

te Satisfaction zum Stand wird gebracht ſeyn/
wieder abgefuͤhret / oder zuruͤckgezogen werden ſol⸗
len / und wir verbletben Ew . Lbd. ꝛcꝛc. Datum

Dreßden den 26 . Auguſti Anno 1707 .

Ewer Liebden

freundwilliger Vetter

Auguſtus Rex .

Sachſen⸗Eyſennach wolten dieſe Complimenten
nicht anſtehen / und erachtete ſich gar nicht ſchul⸗ ernſllich
dig zu ſeyn die Unkoſten des ſich verzoͤgernden

9

Tractats wegen einiger vom Reich zu uͤbernehmen⸗
der Voͤlcker herzugeben ; dergleichen muͤſte geſam⸗
tes Reich tragen / auch alles vorher bey ſelbem aus⸗

gemacht ſeyn / bey welcher der Sachen Bewand⸗

nuß es ſich von der unbilligen Laſt ohngeſaͤumt be·
freyet wiſſen wolte / ſolte es nicht was ſchlimmers
muthmaſſen . Es ſchrieb alſo dem Koͤnig Augu⸗

ſto dieſes :
Von Ew. ⸗ Koͤnigl. Majeſt . habe ich jederzeit ſo

viel Gnad und Aflection verſpuͤhret / daß auch
meines Orts nach Vermoͤgen gefliſſen geweſen /
deroſelben alle Gefaͤlllgkeit und Dienſte zu bezei⸗

gen / dahero mich anjetzo um ſo vielmehr beſtuͤr⸗
tzet / daß zwey Regimenter Cavallerte von Ew .

Koͤnigl. Majeſt . Trouppen / unterm Commando

des Hn . General⸗Majors von Schulenburg ohne

eintzige gewoͤhnliche Requiſition und Anzeige /
warum ſolches geſchehe / ohnvermuthet meine Lan⸗

de bequarttret / und gegen meinen dahin abgeſchick⸗
ten Obriſt⸗Lieutenant Muͤnchen vorgegeben wor⸗

den / daß es auff mich inſonderheit gemeynet ſeye/
und Ordre vorhanden / meine Aembter zu belegen/
alle Benachbarte zu verſchonen / und biß auff
weitere Ordre ſtill zu liegen / wie ſie dann zu ſol⸗

gethan / um meine Lande zu erreichen / darinne

ſie ſich biß dato auffhalten / und die Aembter Lich⸗

tenberg / Kaltennordheim / Kreyberg / Creuß⸗

burg / Elſennach allberett mitgenommen und auß⸗
gezeh⸗
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Ober⸗u . Niederſaͤchſiſ . Geſch.

geſehret haben / daß die ohne diß verarmte Unter⸗

thanen ſich ſchwerlich werden erhohlen koͤnnen . So

unvermuthet nun dieſe ſchon vor 5. Tagen ge⸗

ſchehene Einquartirung geweſen ¶ ſo vlelmehr be

ſrembdet mich / daß in dem geſtern Abend mir uͤber⸗
ſchickten Ew . Koͤnigl. Majeſt . vom 6. Auguſtt

dieſelbe mit Bezlehung auff ein Reichs⸗Conclu⸗

ſum vom 20 . Junii mir anſinnen wollen / einen

Theil dero Trouppen zu Pferd / ſo zur Reichs⸗
Huͤlffe deſtinirt / in meinen Landen zu logiren /
und mit Obdach / Futter / und Haußmanns⸗

Koſt ohnmaßgeblich ſo lang zu verſehen / biß we⸗

gen der Satisfaction vom geſambten Reich ein

Schluß erfolget waͤre. Dann obwohl das Reichs .
Concluſum vom 20 . Junii mir wohl bekandt / ſo
kan ich doch nimmermehr finden / daß die jetzige

eigenmaͤchtige Einquartirung deſſen Worten oder

Intention gemaͤß / ſondern vielmehr allen vorheri⸗

gen / bey jeßigen Krieg gemachten Reichs⸗Schluͤſ⸗

ſen / und andern Reichs⸗Satzungen / welchen ob⸗

gedachtes Concluſum , wie die Worte ausdruͤck⸗

ich lauten / nichts præjudiciren will / allerdings zu⸗

wider / und im Reich einmahl eine wohl unerhoͤrte
Sache ſeye / daß ein potenter Reichs⸗Stand /
der um Huͤlſſe angeruffen worden / einen Schwaͤ⸗

chern mit etlichen Regimentern uͤberziehen / und

von ſolchem die Quartier und Verpflegung ſo lang

prætendiren wollen / biß vor ſolche Reichs Huͤlffe
der Satisfaction halber / ein geſambter Reichs⸗

Schluß erfolget / zugeſchweigen der uͤberauß groſ⸗

ſen Diſproportion ; welche / wann ſchon der endli⸗

che Schluß wuͤrcklich erfolget waͤre ( da doch die

Zett und Maaß noch ungewiß iſt ) erſcheinen wuͤr⸗
de / daß ich von 6000 . Mann zu Pferd gegen das

gantze Reich zwey Regimenter / oder wie es jego

verlauten will / auch nur . uͤbertragen ſolle . Ich
weiß auch nicht anders als daß dergleichen Reichs

Præſtationes von Koͤnigl. Majeſt . und dem Reich /

auch inſonderhett ein groſſes Nachdencken verur⸗

ſachen / warum nunmehro erſt / da die feindliche

Gefahr im Reich ſo groß / als vorhero nicht iſt /

thumb und Verſchonung aller Benachbarten /
und voͤlliger Ruintrung meiner Aembter geſchehen

Fuſſes im gantzen Fuͤrſtenthumb begehrt worden .

nicht koͤnne gefolget werden / und geſchicht mir

Lande und Unterthanen ſeynd in Wahrheit nicht

ſo beſchaffen / daß ſich bey denenſelben zu erhohlen
waͤre; ich habe vorhin mein Reichs / und Creyß⸗
Præſtationes , welche ſchwer genug fallen / und

bin auff ſolche Art durch Ew . Koͤnigl. Majeſt .in
den Stand geſetzt worden / die mir obliegende Præ⸗

ſtanda ſchwer abſtatten zu koͤnnen. Was Ew .

Koͤnigl. Majeſt . zu einem ſolchen Verfahren gegen

Senckwärdiger Geſchichte .

nicht aber von einem obwohl porentem Mitſtand

dem andern angemuthet werden doͤrffen / es muß

Regimenter auch noch nicht im Stande ſeyn / dem

Reich Dtenſte thunzu koͤnnen /die ſo gar ellfertige

Anruͤckung und Diſtribution in ein gantz
Fuͤrſten⸗

6 Antwort auff das Koͤnigl. Schreiben zu erſe⸗
en :

muͤſſen/ auch aus was Abſehen von meinen Steu⸗

er⸗Bedienten die Communication des Steuer⸗ bermaln

Reichs⸗Eonvent / zum ernſtlichſten darauff trei⸗ dẽ Reichs⸗

Ew . Koͤnigl. Majeſt . werden auſſer Zweiffel von

ſelbſten ermeſſen / wie aus dem von Ihro angefuͤhr ·

tem Reichs⸗Schluß dieſer Procedur gewißlich durch
ſeine Geſandſchafft bey der Reichs⸗Verſam⸗Sachſen

hierin wider mein Verdienſt gar zu Weh . Meine
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mich einem unmittelbahren Reichs⸗Fuͤrſten be⸗

wogen haben muͤſſen / kan ich nicht begreiffen / je⸗

doch habe zu deroſelben das Freund vaͤtterllche
dienſtliche Vertrauen und Bitten / ſie werden und

wollen aus angebohrner Generoſitaͤt meinen und

der meinigen Zuſtand Ihro zu Gemuͤth gehen laſ⸗
ſen / und mich dieſer harten Bedruͤckung auff das

ſchleunigſte entladen / daneben mich nicht verden⸗

cken / wann ich in die kogirung dero Trouppen in

meinen Landen und Veranſtaltung ihres Unter⸗

halts bey ſo bewandten Umbſtaͤnden keineswegs

willigen / noch dieſes præjudicirliche Anmuthen

eingeſtehen kan / daß eine vor Kayſerl . Majeſt .
und dem Reich dependirende Keſolution , deren

mich pro rata meiner ReichsOnerum billig unter⸗

werffe / einſeitig wider mich gefaſſet und exequi -
ret werde . Solte auch Ew . Koͤnigl. Majeſt . wi⸗

der alles Vermuthen eine widrige Opinion von

mir beygebracht worden ſeyn/ ſo kan ich doch von

dero generoſen Gemuͤth nicht glauben / daß ſie

ohne mich zu hoͤren / und Vorſtellung anzuneh⸗
men / eine ſo eclatante Procedur wider mich und

mein armes Land vorzunehmen / Ihro werden ha⸗
ben beybringen laſſen . Im uͤbrigen betziehe mich

auff Uberbringern dieſes meinen Hoffrath von

Grießheim / Ew . Koͤnigl. Majeſt . freundvetterl .
und dlenſtlich erſuchende / ihme gnaͤdigſt Gehoͤrzu
geben / und mit gewuͤrlger Reſolution verſehen zu

laſſen / deroſelben alle Proben meiner getreuen Er⸗

gebenheit an den Tag zu legen / werde Lebenslang
nicht ermangeln / und verbleiben ꝛc. DatumEi⸗

ſennach den 16 . Sept . 1707 . 4

Koͤntg Auguſtus ſtellete in folgender Wieder⸗Erhaͤlt
Antwort vor / daß er dieſe Trouppen nicht erhal entſchuldi⸗

ten / aber auch nicht crepiren laſſen koͤnte / da die gendeunt⸗

Sachen derer Alliirten ain Ober ·Rhein wieder gar
wort

ſchlimm zu werden begoͤnten/ nachdem der Streich

auff Toulon ungluͤcklich mißlungen / und der Vil⸗

lars ſeine dahin deſtinirte Detachements wieder an

ſich ziehen koͤnte . Die Wohlſart des Reichshaͤtte
es demnach erfodert / daß er Koͤnig Auguſtus /
dieſe Voͤlcker dem Rhein etwas naͤhender/ mithin

auch ins Eyſennachiſche / ruͤcken laſſen / auffn
Nothfall / und nach geſchloſſenem Ubernehmungs⸗
Tractat / bald bey Handen zu ſeyn. Wie wenlg aber

Eyſennach mit allem zufrieden geweſen / war aus

Der muͤndlich ⸗geſchehenenobangefuͤhrtenBe⸗Erſucht
ſchwerung gemaͤß ſchrieb Eiſennach auch an den abermaln

Convent

umbHuͤlff .
Dargegen
Chur⸗

bende / daß ihm Reichs ⸗Conſtitutions· maͤßige
Rettung ohngeſaͤumt geſchehen moͤchte. Darge⸗

gen uͤbergabauch Koͤnig Auguſtus ein Memorial

lung / vorſtellende wie von Reichs / wegen an ihnſauch da⸗

geſonnen worden / noch habende 6000 . Mann zuſeibſt Bor⸗
Pferde dem Reich zu uͤberlaſſen / worein Selbigerſthut .

gewilliget / mit groſſen Unkoſten in Eil
Recrouti - ·

rung und Montirung bewircket / und das Corpus,
daß es bey der Hand waͤre / in benachbarte Lande

einruͤcken laſſen / hoßfende man werde es ihm nicht

haben zumuthen wollen / daß er in ſeinen aͤuſſerſt

erſchoͤpfften Landen dergleichen zum beſten det

35 Veld
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170½. ſeichs erhaltenes und vermehrtẽs Corps ,zu ihrem
voͤlligen Untergange haben und behalten ſollen/
noch weniger begehren / es nunmehro nach drauff

gewandten Koſten wiederum auseinander gehen

zu laſſen / vielmehr den angefangenen Tractat we⸗

gendeſſen Uberlaſſung ans Reich zu Ende brin⸗

gen / und die durch vorgedachte allein zu gutem

Zweck abzielende Einruͤckung ſich gravirr befinden⸗
de Staͤnde / unter einer von Reichswegen zu ver⸗

troͤſtenden Satisfaction , inmittelſt zu einiger Ge⸗

dult vermoͤgen / oder ja ſolchem Corps einen andern

am Ober⸗Rhein gelegenen Diſtrict und daſelbſt die

noͤthigen Mittel zu ſeinem Unterhalt anwelſen.
Wahmat , Waymar , Schwarzzburg/ dieGrafen Reuß

Schwartz und Stadt Muͤhlhauſen fuͤhrten mit dem Hertzog
burg / von Eyſennach gleiche Beſchwerde / dieweil ſelbige
Reuſſen / alle zuſammen mit einem Theil Saͤchſiſcher Ca⸗

Wühl⸗ vallerie, wider ihren Danck und Willen / beleget

11% worden . Der Reichs Convent ſolte nunHuͤlffe
che Be⸗ ſchaffen / darmit es aber / wie leyder ! gemeine Klag⸗
ſchwerd und Schelt⸗Rede gleng / ſich ſo bald nicht fuͤgen
über K. wolte . Man brachte es vom Erſten gegen das En⸗

Aubn
de des Septembris , unter beſondern Fleiß des

Um.
Fuͤrſtl. Collegii dahin / daß von beyden Hoͤfen

Reichs⸗ dem Chur⸗Saͤchſiſchen Geſandten eine Erknne⸗
Delibera - rung geſchahe / ſeinem Principalen des Reichs⸗

cions über Meynung von ſchuldiger Abfuͤhrung ſeiner Voͤl .
die Sache cker aus frembden Territorüs zu hinterbringen /

—

Beſchreibung

eilennicht und beſtens zu recommendiren / weil aber dieſes

wenig ja nichts wirckende Politiſche Complimen -
ten zu ſeyn erachtet wurden / und die Sachen darbey
blieben wie ſie ſonſt geweſen / ſo ſetzten die beſchwerte
Staͤnde ihr Schreyen immerfort / umb was beſſers
und nachdruͤcklichers beym Reich auszubringen /
doch brauchte es auch disfals Zeit / ehe ſo vieler

Meynung zu einem Schluß gebracht und die

Chur⸗Saͤchſiſche auch Fuͤrſtl. Exhibita zur foͤrm⸗
lichen Berathſchlagung gelangen konten / da ohne
dem das Memorial fpaͤter eingangen war / und

die Geſandſchafften ſo bald nicht Inſtruction auf
daſſelbige erlangen mochten . Endlich gediehe es

doch dahin / daß den 10 . Octobr. die beyden hoͤhere
Collegia ihre in ſolchem Puncte gefaſſete Schluͤſſe
gegeneinander gewoͤhnlicher Wetſe auswechſeln
konten / da bekandt wurde / daß die Uberneh⸗
mung Chur⸗Saͤchſiſcher Cavallerie in Reichs⸗
Dienſte / und die Abfuͤhrung dererſelbigen aus

andrer Herren Lande mit einander verknuͤpffet wor⸗

den / als wenn es mit dieſem letzten ſo lang Anſtand
haben ſolte und moͤchte / biß das Erſte ſeine Rich⸗

tigkeit erlanget mithin gleichſam derer belegten Be⸗
ſchwerde / mit Abmarch ſolcher Trouppen ins

Reich / oder am Rhein / von ſich ſelbſten auffhoͤrte.

Endlich Als man im Churfuͤrſtl . Collegio das Fuͤrſtl.
erfolgtes Saͤchſ. Eiſe nach . geſtern per dictat . publ . commu -

Ehuꝛfuͤꝛſtl. nicirte Schreiben mit ſeinen Beylagen / nit wentger
Con

lu - das Chur⸗Saͤſichſ . unter gemeldten Tag gleich⸗
fals dickirte Memoriale , die Einquartirung der

Chur⸗Saͤchſiſchen Reuterey in die Sachſen⸗Ei ,
ennach und anderer benachbarten Staͤnden Lande

betreffend in behoͤrige Berathſchlagung gezogen /n dabey vorkommen / was unterm 20 . Junü vor
ein ReichsSchluß und 8. Julü wegen Uberneh⸗

mung der Chur⸗Saͤchſ . Cavallerie fuͤr ein Churf .

geruhen wollen / duꝛchdero allerhoͤchſteKayſ. Autho⸗

auff daßſelbige Chur⸗Saͤchſiſ . Voͤlcker aus hoch⸗

Graͤffl . Schwartzburg . und Reußl . Landen / auch

Schluß gefaſſet / und im Fuͤrſten Rath bißhiehe :
hierunter nichts ferners beſchloſſen ; ſo iſt defun
gehalten worden / daß bey dem Fürſtl . Collegio da

hin anzutragtn waͤre / dißfals per Concluſum ſeine
Meynung zu eroͤffnen/ indeme vorgangen / J . Kay⸗
ſerl . Majeſt . allerunterthaͤnigſt zu erſuchen waͤren/
Sie allergnaͤdigſtgeruhen moͤchten / Ihre Kayſerl .
allerhoͤchſte Authoritaͤt bey Ihrer Majeſt . dem

Koͤntg Auguſto dahin vorzukehren / daß denen

Reichs Satzungen gemaͤßdieſe Ihre in das Etſen,
nachſiſ . und anderer benachbarten Fuͤrſten und
Staͤnden Lande einquarttrte Cavallerie je eher je
beſſer heraus gezogen / und anderwerts verleget /
immittelſt aber der Tractat von Kayſerl . Maj .
nach Innhalt des Concluſi Electoralis vom 8.

Julii auff billige leidentliche Conditiones geichloſ⸗
ſen / und die Muſtermaͤßtg befundene Reute ey zu

der inſtehenden Campagne und kuͤnfftiger Winter⸗

Poſttrung zu des Reichs Conſervation und Pu⸗

blici Dienſt gebraucht werden moͤchte / woben
dann in dem Tractat ſelbſten / wegen einer billigen
Vergnuͤgung ſo denen gravirten Staͤnder jeder⸗
mahlen zu geben / die Nothdurfft mit abgehandelt
werden koͤnte. ꝛc.

Das Fuͤrſtl. Collegium hatte die Uberneh⸗ Iſtnit
mung der Saͤchſiſchen Cavallerie , als eine noch Fü fl.
unausgemachte Sache / an ihrem Ort / u fernerer nicht ein,

Uberlegung geſtellet bleiben laſſen / und die Be⸗ ſtiuunig,
quartirung frembder Staͤnde / als eln beſonders /
doch auch wider alle Relchs⸗Verfaſſung ſtreiten⸗
des Werck angeſehen / und geſchloſſen / daß auf de⸗
ren baldige Abſtellung bey Kayſ . Majeſt . anzutra ·
gen / wie nachſtehendes beſa zet :

Als man im Fuͤrſtl. Collegio die den 25 . Se⸗

ptembris nechſthin und 5. und g. dieſes reſpecti⸗
ve dictirte Fuͤrſtl. Saͤchſiſ . Etſennachſiſ . und S .
Waymariſche Anbringen / Memorialia und

Schrelben / ſamt denen Beylagen / wegen/ daß ſel⸗

bige Fuͤrſtenthuͤmer und Lande von verſchtedenen
Regimentern Chur⸗Saͤchſiſ . Cayallerie eigen⸗
maͤchtig bequartiret worden / und was der Herꝛ.
Chur⸗Saͤchſiſ . Geſandte beſag unterm 6. hujus
gleichfalls dictirten Memorialis hingegen ein ·und

vorgebracht / zur bißhoͤrigen Deliberation gezogen /
ſo iſt nach der Sachen reifer Uberlegung befunden
worden / daß dieſe beſchaffene Einquartirung de⸗
nen Reichs Conſtitutionibus und juͤngſtens in

materia præſentis belli gemachten / auch von Kayl .
Majeſt. allergnaͤdigſt approbirten Relchs⸗Schluͤſ⸗
ſen & diametro zuwider lauffen / und alſo auff
keine Weiß zu vertheidigen / dannenhero man ge⸗

ſchloſſen / daß ſothane mit mehrerm vorgeſtellte
gravamina an Ihro Kayſ. Maj. mittelseines gezie⸗
mend abzuſtatten habenden Reichs Gutachten ob

motæ periculum vorderſamſt zubringen mit dem

allerunterthaͤnigſten Erſuchen / dieſelbe alleranaͤdigſt

ritàͤt dieſe Sach in die gantz billige Wege zurichten /

ermelter und er eadem ratione auch anderer in

beruͤhrten Memoriali henannten Fuͤrſtl. und

der Relchsſtadt Muͤhlhauſen Gebieth und Lerrito⸗

rio ſchleunigſt abgefuͤhret/ und / nechſt billigmaͤſſiger

— . Erfe⸗
— ——

Sber / u. Mlederſaͤchſiſche
Geſchj
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Urſachen
und weitre
Ausfüh⸗
kung des
Zwie⸗
ſpalts.

Sber⸗u. Nieder⸗Saͤchſiſ. Geſch.
Erſetzung der zugefugten Schaden / ſo lang / biß die

vorſeyende Tractaten zu ſeiner Endſchafft gelanget

ſeyn wuͤrden / wieder in das Chur⸗Fuͤrſtenthum
Sachſen zuruͤck gekogen / mithin die ſo getreue

Reichs Staͤnde das Ihrlge pro Publico wie biß⸗

herohoͤchſtloͤbl.und Patriotiſch beſchehen / noch fer⸗

ner beyzutragen / in auffrechten Stand erhalten

moͤgen.
Dieſe miteinander nicht ſtimmende Meynun⸗

gen konten Nichts als Weiterung zwiſchen denen

Collegiis ſelbſt / und denen Beſchwerten Verzug
verlangter Huͤlffe verurſachen / die eben ins beſon⸗

dere vorſtelleten / daß der Churfuͤrſtl. Schluß un⸗

gleicher / oben angeregter Deutung / unterworffen
ſey/ ſamt ſolten ſich die bequartterte ſo lange ge⸗

dulten / biß es mit Ubernehmunz Saͤchſiſcher Ca⸗

vallerte ſeine Richtigkeit erhalten / das noch gar

lang anſtehen koͤnte: Man moͤchte demnach nur

die zu einander gar nicht gehoͤrige Dinge von ein⸗

ander trennen / und das Anltegen derer beſchwer⸗

ten Staͤnde allein und ins beſondre / mittelſt eignen

Concluſi Kayſerl . Maj . anrecommendiren / ſo

haͤtteja alles ſeine Richtigkeitꝛc. das Fuͤrſtl. Col -

legium hatte ſich auch dieſes / als in der Billich⸗

keit und Beſchaffenheit der Sachen ſelbſt wohlbe⸗
gruͤndet/ gefallen laſſen / und mit dem Churfuͤrſtl .

daraus communiciret / das hingegen/ gleichſam
dilatoriſch / zu vernehmen gegeben / es wolte das

Churfuͤrſtl. dem Fuͤrftl. Collegio nochmals die

Ubernehmung der Chur⸗Saͤchſiſchen Cavallerte

Schluß zu faſſen / well man doch die exponirte

Creyſe nicht ohne Huͤlffe l

gen blleben die Bequartierte mit Genehmhabung
des Fuͤrſtl. Collegii darben / es ſey dieſes eine vor

ſich auszumachende Sache / deren Aus machung
ja man nicht auff ihre Unkoſten treiben koͤnte .

Ino frage es ſich : Ob Chur ⸗Sachſen mit Bele⸗

gung frembder Lande Recht oder Unrecht gethan ?

und werde begehret / zu Abſtellung des Unrechts /
ohn Einmiſchung frembder Haͤndel / behuͤlfflich

zu ſeyn / da ohnedem der Bedraͤngniß immer mehr
wuͤrde. Es wurde dahero bekant / wie Fuͤrſtl.

Collegium der Meynung geblleben : Wenn die

„ Hn . Churfuͤrſtl, bey ihrem Concluſo beharren

„ wolten / ſo muͤſte man auch Fuͤrſtl. Seits bey

„ſeinem / nach denen Reichs⸗ Conſtitutionen
wohlbegruͤndet eingerichteten Schluſſe verbleiben/
„ und waͤre demnach / bey ſo beſchaffnen Umſtaͤn⸗
den kein andrer Weg oder Mittel / als daß bende

„ Concluſa Ihro Kayſerl . Maj . geziemend einge⸗

„ſchicket wuͤrden : Man wolte aber ſolchenfalls /

„ urn kuͤnfftiger Conlequenz willen / keinen Theil

daran nehmen / ſondern muͤſte die Verantwor⸗

tung denenjenigen laſſen / ſo hieran Schuld waͤ⸗
„ ren ꝛc. Nachdemdieſes Fuͤrſtl. Meynung dem

Churfuͤrſtl . hinterbracht worden / hatte des leßtern

Erklaͤrung gegeben / es ſey wegen Abfuͤhrung
Chur⸗Saͤchſiſcher Trouppen mit dem erſten ver⸗

ſtanden / und eben ſo wohl / als dieſes / auff
Beybehaltung derer Reichs⸗Geſetze / bedacht :

Weil aber Zwiſtigkeit wegen Ubernehmung Chur⸗

Saͤchſiſcher Cavallerie / wolte man gerne wiſſen/
wie auch in dem Punct das Gutachten an Kayſ .

Denckwuͤr diger Geſchichte .

zu uͤberlegen gegeben haben / ob nicht deshalben ein

aſſen koͤnte ꝛce. Darge⸗
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Majeſlaͤt zu erſtatten ſey / um einen gemeinſamen
Reichs·Schluß zu holen / ꝛc. Endlich kam es da⸗

hin / man moͤchte dem vor ſich auf Abfuͤhrung
Chur⸗Saͤchſiſcher Cavallerie ſtimmenden Reichs⸗

Schluß / wohl miteinflieſſen laſſen : Ob Kayſ .
Majeſtaͤt beliebte einige Nachricht von hoher Ge·

neralitaͤt zu fodern auch mit hohen Allürten zu be⸗

rathſchlagen : Ob / wo und wie die Chur⸗Saͤch⸗

ſiſche Voͤlcker am noͤthigſten zu brauchen ꝛc. Wor⸗
auff hernach welter bey Reich Berathſchlagung
deshalben gepflogen werden koͤnte ; ſo wolten es die

Fuͤrſtl. haben / erhlelten es auch / daß wegen U⸗
bernehmung derer Chur⸗Saͤchſiſchen Trouppen

die Frage : An ? ob ſie zu thun ? noch unentſchte⸗

den bliebe / da man ander Seits gemeint / es koͤn⸗

te die Fuͤrſtl. Saͤchſiſche und andrer Bequartierten
Anltegen ein Keil ſeyn / die Bejahung dieſes An ?

durchzutreiben . Auſſer dem erzehlten gab es noch

andre Diſputen in dieſem Vorfall / da das Chur⸗
fuͤrſtl. Collegium wegen der Schadloß⸗Stellung
derer Bequartierten nicht recht nach des Fuͤrſtl.
Collegii Sinnund Meynung heraus laſſen wolte /
daruͤber es wieder zu harten Worten und Anzeigen
kommen : Es moͤchte jedes Collegium ſeine Mey⸗
nung ins beſondre an Kayſerl . Maj . gelangen laſ⸗
ſen. Doch ergab ſichs noch / daß man einer

Reichs ⸗Conſtitutions - maͤßigen lnudemniſation

gedencken wolte / und kam es dieſemnachendlich
zu folgendem Reichs⸗Gutachten :

Als man in allen zen Reichs⸗Collegiisdie den Hocher⸗
25 . Sept , F. und 8. Octob. per publicam Dicta - folgte
turam communicirte reſp . Fuͤrſtl. Sachſen⸗Ei , Vereini⸗

ſennachiſche Schreiben / und Sachſen⸗Weymariſ . gung .

Memoriale , ſamt denen Beylagen / und was

der Chur⸗Saͤchſiſche Geſandte beſag des untern 5.

ejusd . gleichfalls dictirten Memorials hiergegen
vorgebracht / die in obgedachter Fuͤrſtenthuͤmer
und anderer benachbarter Staͤnden Landen vorge⸗
nommene Einquartterung einiger Chur⸗Saͤchſiſ.
Regimenter zu Pferd betreffend / in behoͤrige Be ⸗
rathſchlagung gezogen ; ſo iſt nach der Sachen
reiffer Uberlegung dafuͤr gehalten und geſchloſſen
worden / daß dieſe obgemeldte der Chur⸗Saͤchfiſ .
Cavallerte vorgenommene Einquartlerung / und

deswegen bey allhieſiger allgemeinen Reichs,Ver,
ſammlung vorgeſtellte Gravamina neben dem

Churſaͤchſiſchen Memoriale an Ihro Kayſerl .
Maj mittelſt eines abzuſtatten habenden Reichs⸗

Gutachtens ( wie hiemit beſchiehet ) foͤrderſamſt mit

dem allerunterthaͤnigſten Begehren zu bringen waͤ⸗

re / ſie allergnaͤdigſt geruhen moͤchten / Dero

Kayſerl . allerhoͤchſte Authoritaͤt bey Ihro Maj .
dem Koͤnig Auguſto dahin vorzukehren / und die

Sache in die billiche Weg zu richten / damit er⸗

wehnte Chur⸗Saͤchſiſche Regimenter zu Pferd /
denen Reichs ⸗Conſtitutionen gemaͤß / aus denen

Fuͤrſtl. Graͤfl. und Staͤdtiſchen / benanntl . der

Zeymar⸗Eiſennach ⸗Heſſen⸗Schwartzenburg⸗
Reuſiſch⸗und Muͤhlhauſif . Territorio ſchleunigſt

ab und in das Churfuͤrſtenthum Sachſen / mit

guter Ordre und ſcharffer Kriegs / Dileiplin wie⸗

derum zuruͤck gefuͤhret / mithin obbenandte treue

Reichs · Staͤnde das Ihrige pro publico , wie biß ⸗

hero rühmlich geſchehen / allwo noch ſerners bey⸗
Ilt⸗
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zutragen / in auffrechten Stand erhalten werden

moͤchten / und ſolte nicht weniger denenſelben

Reichs/Conſtitutions - maͤſſige Indemniſation wi⸗

derfahren / es waͤren auch Ihre Kayſerl . Majeſt .
ſerner ( wie hiemit beſchiehet ) zu erſuchen / ſie aller⸗

gnaͤdigſt belleben wolten / dem Reichs⸗Convent ei⸗

nige Nachricht zu geben / in was Stand ſich die

Tractaten wegen Ubernehmung der anerbottenen

Chur⸗Saͤchſiſ. Cavallerie befinden / ſie auch allen⸗

falls geruhen moͤchten / ihrem Weltgeprieſenen /
fuͤr das gemeine Weſen hegenden hoͤchſtenEyffer
und vaͤtterl . Vorſorg nach / mit denen hohen Alllir⸗

ten aus der Sache zu communiciren die Muͤhe zu

nehmen / auch thre Vorſchlaͤgezu vernehmen / ob /

wie / und wo ? dieſe Chur⸗Saͤchſiſ. Reuterey zu

der gemeinen Sachen beſten uͤbernommen / und

am fuͤglichſten untergebracht werden koͤnte / um

ſich hernach geſtalten Sachen nach daruͤber zu er⸗

klaͤren / jedoch daß weder durch eines noch das an⸗

dere / was obgemneldt wurde / die Zuruͤck/undAb⸗

fuͤhrung der oͤffters angefuͤhrten Chur⸗Saͤchſiſ .
Reuterey aus obbenandten der Staͤnden in die

Chur⸗Saͤchſiſ . Lande auffgehalten werden ſolle . Si -

gnatum Regenſpurg den 24 . Octobr . 1707 .

( LS. ) Churfuͤrſtl. Mayngziſ. Canzeley .

WPraun⸗

ſchweig⸗
Wolffen⸗
huͤttel

ſchreibt
vorMuͤhl⸗
hauſen
ans Reich

Was wegen Muͤhlhauſen inſonderheit Braun⸗

ſchweig und Brehmen / als Creyß⸗Ausſchreib⸗
Amt an den Reichs Convent und Chur⸗Sachſen
gelangen gelaſſen / beliebe der genelgte Leſer / aus

nachgeſenten Schreiben zu erſehen .

Anthon Ulrich ꝛe.

Unſern ꝛc. Ew . Excell. und denenſelben haben
wir angeſchloſſen hiebey uͤberſenden wollen / was

die Stadt Muͤhlhauſen bey Uberliefferung des von

Ihro Majeſt . dem Koͤnig Auguſto eingelangten
Antwort⸗Schreibens wegen ihrer bekandten Be⸗

ſchwehrung uͤber die Chur⸗Saͤchſiſche Einquarti⸗
rung an das Creyß⸗Ausſchreib⸗Amt fernerweit ge⸗

langen laſſen . Wir haben unſers Theils nicht er⸗

mangelt / unſern Geſandten zu Regenſpurg auff

zweiffeln nicht / Ihre Koͤnigl. Majeſt . von Schwe⸗

den darunter ein gleiches relolviren werden . Gleich
wie aber bey dem Reichs⸗Convent / wie zweiſſels
ohne wird bekandt ſeyn / die Sach nicht mit Eyf⸗

fer / wie es ſich wohl gebuͤhrt haͤtte/ zeithero getrie⸗
ben / und das an Ihre Kayſerl . Majeſt . dieſerwe⸗
gen abzulaſſende Reichs,Gutachten von Seiten

des Churfuͤrſtl. Collegii bißjetzo auffgehalten / und

gehindert worden / inzwiſchen die Erklaͤrung von

Ihro Majeſtaͤt dem Koͤnig Auguſto ſo beſchaffen /

daß die Abſtellung dieſer Beſchwerung wohl ſo bald
nicht zu hoſſen ; alſo muͤſſen wir bey dieſer untern

wichtigen Prætext des Reichs · Intereſſe vorgenom⸗
menen ſo offenbahren Intraction des Reichs Ruhe/
und da dem Creyß⸗Directorio ſelbſt nachthellig
und verantwortlich fallen wuͤrde / wann man be⸗

ſagte Stadt / als ein Mitſtand dieſes Creyſes dar⸗

unter laͤnger leyden / und ein ſolches angemaſtes
gewaltſames Verfahren ohn repræſentirt laſſen

Beſchreibung

die verlangte Maaß daruͤber zu inſtruiren / und

ſolte / unſers Orts dafuͤr halten / man werde bey
Ihrer Majeſt . dem Koͤnig Auguſto deßhalben
nochmahlen / und die Abfuͤhrungder eigenmaͤchtig⸗
einquartirten Trouppen / nebſt billiger Erſtattung
der Koſten ernſtlich zu urgiren haben ; und geben
wir demnach Ew . Excell . und denenſelben anheim/
ob ſie dieſes und dero behuͤlffliche Ablaſſung des

geſamten Schreibens belieben / auch wie man auff
dem Fall da ſolches fruchtloß abgehen ſolte / an

Seiten des Creyſes ⸗Directorii ſich hiebey ferner
zu betragen / Ihrer Koͤnigl. Majeſt . von Schwe⸗
den Meynung vernehmen / und uns demnechſt die

noͤthige Nachricht davon zukommen laſſen wollen /
die wir uͤbrigens Ew . Excell , und denenſelben .
Geben in unſerer Veſtung Wolffenbuͤttel den 21 .
Octobr . 1707 .

Carl von GOttes Gnaden / der Schweden/
Gothen und Wenden Koͤnig ꝛc.

Ober⸗u . Nieder⸗Saͤchſiſ. Geſch.
—

1707 ,

Unſern ꝛc. Ew . Majeſt . koͤnnen wir hiemit nicht
verhalten / was Geſtalt Uns Buͤrgermelſter der

Kayſerl . freyen / und des Heil . Reichs⸗Stadt
Muͤhlhauſen in Unterthaͤnigkeit zu vernehmen ge⸗/
geben / wie daß Ew . Majeſt . General⸗Lient . der

von Pley nicht allein den 26 . juͤngſtverwichenen
Monath Auguſt . mit dem General Stab und 6 .

Compagnten Reutern in vorermeldter Stadt Ter⸗
ritorium eingerucket / und darinn Stand⸗Qnar⸗
tler gemachet / ſondern auch dieſe Einquartirung
dergeſtalt unvermuthet vorgenommen / daß wider

von Ew . Majeſt . ſelbſt noch von dero Krlegs⸗Rath
und Generalltaͤt dißfals ihnen die geringſte Noti⸗

fication nicht geſchehen / und nachdem die Com⸗
pagnien bertits wuͤrekllch eingerucket geweſen / ſol⸗
che bloſerding durch einen von dem Feld⸗Mar⸗
ſchall Ogilcy habende Ordre entſchuldiget werden

wollen / und dannenhers flehentlich erſuchende /
daß gleichwie durch die Einruckung obgemeldter
Compagnien ihre Stadt um ſo vlelmehr hoͤchſt
empfindlich belaͤſtiget worden / als eines theils ſo
wohl von Oßiictren als Gemelnen / ohnerachtet
es Anfangs geheiſſen / daß ſie fuͤr ihr Geld zehren
ſolten / Haber und Heu von dem Quartlersmann
prætendirt / und aller Vorrath conſumixt wuͤrde/
andern theils aber die gemelne Reuter mit demje⸗
nlgen / was etwa der ohne dem duͤrfftige Bauer

fuͤr ſich genteſſet / nicht zufrieden ſeyn / ſondern
ein mehrers angeſchafft wiſſen / und dann ſolches
unfreundliche Verfahren / nicht wentger / als die

ihnen auffgebuͤrdete Einquartirung ſelbſt ihnen un⸗

ertraͤglich fallen wolte / alſo wir ſolchen ihren Be⸗
truck und Ungemach abzuhelffen / und thren aus

ſothaner ſchweren Belaͤſtigung nebſt dem Ruin
der Unterthanen unausbleiblich erfolgenden Un⸗

vermoͤgen / ihr Reichs ⸗Contingentferner zu ſtellen/
und zu erhalten / in Zeiten durch dienliche Mittel

vorzukommen geruhen wolten . Wann nun Ew .

Majeſt . auch vorhero ſchon beſſer bekandt / als es

etwanigen weitlaͤufftigen Anfuͤhrens beduͤrfftig/
welchergeſtalt derglelchen thaͤtliches Unternehmen /
und Verfahren dem allgemeinen Reichs / und

Creyß⸗Geſetzen gantz entgegen / und in teine Wege
ſich gezlemen will / daß ein ſreyer Reichs · Stand

von

Schwede

Brehmen
an Koͤnig
Auguſtun
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Maͤchtigern ſo unverſchuldter Weiſe belaͤſtiget wer⸗

und zwar
wieder⸗

hohlten

de / und wir dannenhero wol keineswegs abzuſe

hen vermoͤgen / wie obbeſagter General. Sieutenant
ſo/ wie geſchehen / dieſer guten Stadt Territorium

de facto beziehen moͤgen / noch weniger daß dero⸗

ſelben bey dieſen ohne das hoͤchſt .beſchwerlichen
Zeiten ſothane Einquartirung zu ertragen / moͤg⸗

lich fallen toolte / uͤber das auch ſo wenig die Bil⸗

ligteit / als die bey dieſer Sache mit interelſirte

utilitas publica zugeben will / daß mehrerwehnte
Stadt unter ſolcher Laſt Huͤlfflos gelaſſen werde /

zumahlen nicht ohne Urſach zu beſorgen / daß wo⸗
ferne ihr nicht ſchleunige Erleichterung wiederfah⸗
ren ſolte / ſie in gar kurtzer Zelt ohnfehlbar in den

Stand dadurch gerathen doͤrffte / daß ſo wenig
von den betrangten Unterthanen / die Relchs⸗und

Creyß⸗Steuren / als auch die wuͤrckliche Stellung
des zu Dienſten des Hell . Reichs dieſer Stadt ob⸗

ligenden Contingents ferner zu hofſen ſeyn koͤnne;

Als haben wir in dieſer Angelegenheit von Creyß⸗

Ausſchrelb⸗Amts wegen derſelben uns anzuneh⸗
men / und in Erwegung der Billigkelt ihres un

terthaͤnigſten Geſuchs ſelbiger Statt zu geben kein

Bedencken und Anſtand nehmen moͤgen / und er⸗

ſuchen ſolchemnach Ew . Majeſt . hiemit freundvet⸗
terlich / dleſelben wollen nicht allein die unverzuͤgliche
und nachdruͤckliche Anſtalt verfuͤgen laſſen / daß
die in das Muͤhlhauſiſche Territorium geſchehene

Einquarkirung nicht allein ungeſaumt auffgeho⸗
ben / ſondern auch mehrgedachter Stadt wegen des

ihr darunter unverſchuldet zugefuͤgten Schadens

und Ungemachs billige Satisfaction gegeben / und

alſo ſelbige bey dem Vermoͤgen / dasjenige was ihr

zu Dienſten des Hell . Reichs oblieget / fernerhin

ohne Mangel abzutragen / conſervirt werden moͤ⸗

ge . Zu welchen allen dann Ew . Majeſt. dero bey⸗
wohnenden hohen Æquanimitaͤt nach von ſelbſten

deſtomehr geneigt ſeyn werden / als wir im gering⸗

ſten nicht zwelffeln Ew . Majeſt . werden nebſt der

fuͤr die Stadt in dieſer Angelegenheit ſelbſtreden ⸗
den Billichkeit / zugleich das hierunter mit verſi⸗

rende allgemeine Reichs / und Creyß ⸗Intereſſe in

gerechte Conſideration ziehen / auch hochangezo⸗

genen ſo hellig verpoͤnten Reichs⸗Conſtitutionen

entgegen etwas zu verhengen nicht geſinnet ſeyn/
mithin denen in contrarium eyentum daraus zu

befoͤrchtenden widrigen / und ſchaͤdlichen Conſe⸗

quentien vorzubeugen / von ſelbſten propendiren /
womit wir ꝛc. Geben den 17 . Sept . 1707 .

Carolus .

Carl von GOttes Gnaden / der Schweden /
Gothen und Wenden Koͤnig ꝛc.

Unſere Freundſchafft / auchfreundwillige Dlen⸗
ſte. Durchlaͤuchtigſter / großmaͤchtigſterKoͤnig/
ſreundlich lleber Bruder und Vetter . Es hat uns

Burgermeiſter und Rath der Kayſerl . freyen / und

des Heil . Reichs Stadt Muͤhlhauſen / Ew . Ma⸗

ſeſt. auff unſer auff dieſelbige juͤngſthin erlaſſenes
durch dero abgeſchickten Syndicum verſchloſſen /
und ohne Eroͤffnung des Innhalts zuruͤck gegebe⸗

von einem andern obwohl einem Hohern und nes Antwort· Schreiben vom 7 . dieſes in Untertha· / 1707 .
nigkeit wohl eingelieffert / und haben wir darob in

mehrern zu erſehen gehabt / was Ew . Majeſt. auff
jetzterwehnte unſere in Fkaveur gedachter Stadt ge⸗

ſchehene / und zu foͤrderſamſter wieder Auffhebung
der in ermeldter Stadt Territorium verfuͤgten ei⸗

genmaͤchtigen Einquartirung obgeziehlte Vorſtel⸗
lung / uns in Antwort zu vernehmen geben wollen .

Wir haͤtten nun wohl verhoffet / es wuͤrden Ew .

Majeſt . der Billigkeit unſerer vorhin erwehnten
wohlmeynenden Repræſentation bey ſich ſtatt ge⸗

geben / und dieſelbe ſich haben zu Gemuͤth gehen
laſſen / daß durch ſchleuntge der zugefuͤgten/ wie⸗

der die heilſame Reichs⸗Conſtitutiones und Ver⸗

faſſung gerade anlauffenden Betrangnuß mehrge⸗
dachter guten Stadt aller Anlaß zu wettern wohl
befugten querellen benommen werden / und wir

aller ferneren Bemuͤhung deßhalb uͤberhoben blei⸗

ben moͤten/ ſo muͤſſen wir aber wider alle unſere

geſchoͤpffte Hoffnung vernehmen / was Geſtalt
Ew . Majeſt . unter dem unerheblichen Vorwand

des wegen Ubernehmung von 6000 . Mann Ca⸗

vallerie zu Regenſpurg ausgefallenen Reichs⸗Gut⸗

achtens / dero benachbarte ſchwaͤchere Staͤnde /
in ſpecie die zu dieſem Creyß gehoͤrlge Stadt

Muͤhlhauſen mit eigenmaͤchtiger Einquartirung
zu belegen / ſich nicht allein befugt erachten / ſon⸗
dern auch die wieder Auffheb / und Einſtellung ſo⸗

thanen gewaltſamen Verfahrens auff dem kuͤnfftig
noch ſehr ungewiſſen und vermuthlich gar langſa⸗
men Erfolg / eines deßfals zu treffenden Tractats

hinaus ſetzen wollen ; haͤtte nicht Eingangs erwehn⸗
tes und andere anhero communtcirte Ew . Majeſt .
verſchiedene ſelbſt eigene Schreiben / ſo wohl als

dero zu Regenſpurg lubliſtirenden Geſandſchafft
daſelbſt gethaner Antrag uns der Gewißheit uͤber⸗

zeuget / ſo wuͤrden wir ( wie wir in freund . bruͤder⸗
und vetterlichen Vertrauen Ew . Majeſt . nicht ver⸗

halten moͤgen) uns ſchwerlich haben vorſtellen koͤn⸗

nen / daß an Seiten Ew . Majeſt . man eines ſo
hinfaͤlligen Vorwands ſich wuͤrde haben bedienen

wollen / dem nach allen Reichs⸗Satzungen gantz

unjuſtificirlichen Verfahren einen Schein zu ge⸗

ben / anerwogen / was es auch mit dem vorhaben⸗
den Tractat / oder dem Zuſtand Ew . Majeſt . Lan⸗

de und Unterthanen / vor eine Bewandnuß haben
mag / ſolches andere Benachbarte / obwohl ſchwaͤ⸗
chere Staͤnde in keine Verbindlichkeit ſetzen kan /
dem prætextirten Intereſſe Imperii , oder Ew .

Majeſt . Lande ſich und das Ihrige dergeſtalt zu ſa⸗

crificiren / und durch Erduldung einer ſo enormen

und dem Bericht nach der Stadt Muͤhlhauſen /
wochentlich zu 1000 . Rthlr . anlauſſenden Be⸗

traͤngnuſſen ſich in gaͤntzlichen Ruin ſtuͤrtzen zu laſ .

ſen / da zumahlen das angegebene Reichs ·Intereſſe

allhier um ſo vlel weniger zureichen will / als den

ſichern Bericht nach die der Stadt Muͤhlhauſen
und andern benachbartenStaͤnden zugelegte Troup⸗

pen weder der Zahl nach / noch ſonſten in dem

Stand ſeyn ſollen / dem Reich wuͤrckliche Dienſte
leiſten / oder ſich im Feld darſtellen zu koͤnnen/ und

wie ſolchem noch die Obgelegenheit unſers tragen⸗

den Creyß⸗Außſchreib⸗Amts / von uns erfordern
will / mehrangeregte dieſe dem Nieder⸗Saͤchſiſ .

Theatri Europæi XVIII . Theil. 2 82



170

Creyß angehoͤrige guůte Stadt in dero nun allbe
reit ſo lang / erdulteten unverſchuldeten Betraͤng⸗

niß nicht gar Huͤlffloß zu laſſen / noch / ſo viel an
uns ſſt / ugeben / daß es das Anſehen gewinnen moͤ⸗

ge / als ob im Reich allbereit dahin gediehen / daß
Getreue und nach Vermoͤgen das Ihrige leiſtende /

1707 .

Ständen ſich exponirt ſehen muͤſſen/ alſo haben

wir auf wlederhohltes unterthaͤnigfles Anhalten

mehrgedachter Stadt kein Umgang nehmen koͤn⸗

nen / Ew. Majeſt .wie hiemit beſchiehet / nochmahls

freund / brüd· und vetterlich zuerſuchen/ dleſelbe wol⸗

le nicht allein dle forderſambſte wieder Abfuͤhrung

dern Muͤhlhaͤußiſchen Territorio , ſondern auch die

zuverlaͤſſtge Anſtalt zuverfuͤgen belieben / daß des

bißhertgen Auffgangs und verurſachten Koſten
billigmaͤßtge Erſtattung gedachter Stadt wieder⸗

fahren moͤge/ deſſen wir dann zu Ew . Maj. uns um

ſo vlel ſicherer verſehen / als wir außer allen Zwelffel
ſetzen / es werden dieſelbe vermoͤg der klaren hoͤchſt⸗
verpoͤnten Reichs ⸗Geſeten die Gruͤnde der Billig⸗

keit unſers Verlangens bey ſich ingreſs zugeben

und das hiebey concurrirende Intereſſe des Reichs

und dieſes Creyſes / nicht ſo gar auſſer aller conſi⸗

deration zulaſſen / mithin ſich ſelbſt auſſer alle un⸗

gleiche Nachrede und Verdacht zuſeten / von

ſelbſt geneigt ſeyen und verhuͤten mollen / daß nicht

wir / bey continuirender Gewaltſamkeit gegen ein

unſchuldtges Mitglied dieſes Creyſes / obhabenden
Amtswegen uns gemuͤßtgetund angeleitet findẽ moͤ⸗

gen zu deſſen Rettung auf andere hinlaͤngliche Mit⸗

tel und Vorkehrung bedacht zu ſeyn/ deſſen aber / und

aller zu beſorgender Wetterung / und unangeneh⸗

Elcher Geſtalt die Stadt Augſpurg we⸗

1 8 N 6 gen erlittener Kriegs ⸗Beſchaͤdigungen
Hochſtifft 7h9 , die Schadloß ⸗Stellung beym Reiche

ſucht beym geſuchet / und von dieſein auch ein gewie⸗
Reich Ia⸗

riges Reichs Gutachten an Kayſerl . Mʒajeſt. erhal⸗
demniſa- · 2
dion , len / wird aus denen Geſchichten des 170ften

Jahrs noch erinnerlich oder / zuerſehen ſeyn . Das

daſige Hochſtifft war nicht wenlger jaͤmmerlich/
von denen Feinden / und zum Theil auch von denen

Freunden mitgenommen worden / deswegen ſich
der Biſchoff bey Kayſerl . Majeſt . gemeldet / und

die Schadloß ⸗Stellung / nach dem Exempel an⸗

drer/ gebeten. Zu Befoͤrderung aber eines erwuͤnſch⸗

0 Entſchluſſes machte ſich derſelbige auch an den

Reichs · Convent ,und ſprach ſolchen umb zu Erken⸗

nung billigmaͤßiger Indemniſation , mittelſt eines

Memorials, dermaſſen an : Ihnen werde ſo wohl
in ſteten mitleidigen Andencken ruhen / als eine

Reichs / und Weltkuͤndige Sache iſt / was unſer an⸗

ertrautes ltebes Hoch⸗Stifft / gleich nach ausge⸗
brochenen jetztgen ſchweren Reichs⸗Krieg / und im

Herbſt Anno 1702 . in dieſem Loͤbl. Schwaͤb .

Creys beſchehenen feindlichen Elnbruch / und nach

der Hand erfolgten Uberſchwemmung / vor andern

Staͤnden / ſeiner Situation nach fuͤr Schaden und

Beſchreibung

obwohl ſchwaͤchere Staͤnde bey dergleichen harten

Zumuthung threr benachbarten maͤchtigen Mit⸗

der eigenmaͤchtigen einquartirten Trouppen / aus

Frncẽiſch Schwãbiſch Seſch .

mer Sutten wir uns uͤberhoben zuſehen / ſo ſehr
wuͤnſchen/ als wenig wir zweifeln / es werden Ew .

Majeſt . es dahin zuveranlaſſen keinesweges ge⸗

meynet / ſondern vielmehr durch promte Remedi⸗

rung den bißherigen harten Betruck der guten

Stadt abzuhelffen geneigt ſeyn / womit ꝛc.
65

Geben den 26 . Octob. 1707.
Daß dem Koͤnig Auguſto dergletchen Ileiß und KAugn⸗

Eyfer denen von ihm bequartirten Staͤnden zur ſtus iſt mit

Erleichterung zuverhelffen / gar nicht angeſtanden / dem
und daß Ihm die Reſolution des Reichs Con- Pie
vents , über deren Langweiligkeit die Beſchwerte Noi
geklaget / übereilt geſchienen / war aus ſeiner friedt

Erk aͤrung zu erſehen / die Er von Abfuͤhrung ſeiner
Voͤlcker ans Reich durch ſeine in Regenſpurg ha⸗
bende Geſandſchafft thun laſſen.

Nach Abmarch derer Schweden war im Chur⸗Accis .

fuͤrſtenthumSachſen auf alle Conſumptibilia eineOrdnung

—

1707 .

zlemliche Acciſe eingefuͤhret/ aber hernach / wegen iu Chur⸗

Leipzig/ dahln erlaͤutert worden / daß ſie ſich alldar Kachle
auff die Handlung und Kauſſmannſchafft nicht fübrt
verſtehen / nur auff die bloſſe Conſumptibilia , wie

vor dem ſchon verordnet / gemeynet ſeyn / und da⸗

durch die Commercia nicht gekraͤncket werden

olten.
In den Sachen ſo die Hochfuͤrſtl . Luͤneburgiſche Hildez⸗

Haͤnſer mit dem Dohmſtifft zu Hildesheim hat⸗ heimiſhe

ten / da jene dem Dohmſtifft ihre Intraden / ſo ſie Sachen ,

in thren Landen zu heben hatten / wegen der Keli⸗

gions - Gravaminum ,mitArreſt beſchlagen / hatten
die Dohm Herren ſich am Kayſerl. Hoff beſchwert/
dagegen die Hochfuͤrſtl. Lüͤneb. Haͤuſer in einer
wettlaͤufftigen Schrifft an Kayſerl . Majeſt . ihr
Verfahren und deſſen Gerechtſame rechtlich und

weitlaͤufftg deducirt .

Fraͤuckiſch⸗Schwaͤbiſche Geſchichte .
Verderben ausſtehen muͤſſen/ und kan es jederman
ohnſchwer begreiffen / indeme bekandt iſt / daß An⸗

fangs die Chur ⸗Berlin . Armee die dieſſeits Lechs
ſituirte Refier bis gegen den Iller ergriffen / uͤber⸗
ſchwehr Winter⸗Quartirl . Contributiones einge⸗
trteben / nachgehends das Land mit verderblichen

March / Remarchen / Fouragiren / und Stilllagern
ſehr beſchwehret / bißendlich im Sammer 1703 . der
vollkommene Sedes belli von Freund und Feind
an der Donau an unſerer Reſidenz Stadt Dil
lingen gepflantzet / daſelbſt auch ſo lang geblleben/
bis beyde Armeen ſucceſſivs im Herbſt an Lech
und vor die Stadt Augſpurg gerucket 7 und die

Reichs ⸗Feinde ſelbige durch Feuer alſo geaͤngſtet/
daß die wuͤrckliche Ubergab erfolget / worauff die

feindliche Stationes unſer Hoch⸗Stifft / und alle

deſſen Aemter und angehoͤrige Orth bis an das

Tyrolliſche Vorgebuͤrgergriſſen / und den gantzen
Winter innen gehabt / und allein die Ubrige an das

Tyroll angraͤntzende Hoch⸗Stifftl . Ort von denen

Kayſerlichen mit koſtbahren Winter⸗Quartieren

behauptet worden; Was nun unſer Hoch ⸗Stlfft
und deſſen eramte Unterthanen unter ſolcher Zeit
des ob ſich gehabten Sedlis belli ausgeſtanden / das

kan in Oompendio gemeldet / und ſo viel dargethan
werden /
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werden / doß der ComPutUs deg an alſen Orthen ab

raths an Fruͤchten/ in welchen der nervxus unſerer

Intraden beſtehet / ſo dann an extorquirter Brand⸗

ſchatzung / auffgedrungenen uͤbergroſſen Salvaguar⸗

dien Gelder / ruinirt und ausſpolirten Gebaͤuen /
inſonderheit unſerer Reſident zu Dillingen / und

um Theil unſerer Pfaltz allhier / ſo dann an con⸗

Glocken in unſerer Vertrettung ſtehenden Orthen /
allhier zumalen harten unproportionirten Con-
cributionen zu allhieſig⸗und anderen in der naͤhge⸗

legenen Garniſonen / item in allhieſiger Stadt
ſelbſten von denen unſern Geiſtlichen und Weltli⸗
chen / wider alle Immunitaͤt und Billigkeit außge

ſtandenen Qnartleren / univerſun aber in allem und

jeden Orthen unſers Hoch⸗Stiffts / biß zu der

gluͤckl. Action bey Hochſtaͤtt uͤbertragenen aͤuſſerſt
verderblichen Verpflegung der Militz / Fouragi⸗

rungen / und an theils Orthen mit Brand exequir -

ten Exactionen / ſummariter uͤber 4 . Millionen

und etlich Tonnen Guͤlden importiret . Weilen

dann die in der natuͤrlichen Billigkeit gegruͤndete
Rechte / heilſame Reichs Conſtitutiones , und be⸗

kandte Alſociations· Tractaten / neben bereits vor⸗

handenen bræjuditzen an Hand geben⸗ daß unſerm

und vor allen andern beſchaͤdigten Hoch⸗ Stifft

billtgmaͤſſige/ indemniſation anzugedeyen / ſo haben

wir hierin zu Ihrer Kayſerl . Mʒajeſt. unſern aller

gnaͤdigſten lieben Herꝛn / und Hirrn Vettern / als

des Reichs hoͤchſten Oberhaupt bllligſt den aller⸗

unterthaͤnigſten Recours zu nehmen / uns bemuͤßlget

gefunden/ und obtg recenſirte harte Begegnuß

beweglichſt vorgeſtellt / ſeynd auch umb ſo vlelmehr

ln getroͤſteter Hoffnung begriffen / nach Billlgkele

bsr zu werden / wellen alles reprælentirte Un⸗

heil uns dannoch nicht abhaͤlt / in feſten beſtaͤndi⸗
gen Eyfer und Devotion fuͤr die gemeine Sache

zu zn perſiſtiren / ſondern wie ſchwer es bißhero

auch durch gemachte neue Schulden gefallen / con⸗

tinuiren wir ohn Unterlaß zu gegenwaͤrtiger
Reichs „ Verfaſſung unſere Contingentien zu

Roß und Fuß mit dem relolvirten Reichs Aug⸗
mento complet zu ſtellen / und nicht allein ſelbtge

an Montur / Geld / Provlant / und Fourage zu un⸗

terhalten / ſondern alles andere was die Propor⸗
tion zur Artillerie , Generalitàt und andern gemei⸗

nen Ausgaben erfordert / richtig beyzuſchaffen, um

dadurch zu zeigen / wie ſehr ſich unſer Hoch⸗Stiſſt
meritirt mache/ wegen obig· erlittener Schaden mit

billigmaͤſſig / ergibiger indemniſation bedacht zu

werden ; Auff welchen Erfolg wir uns zumahlen

gegen allerhoͤchſt · gedachte Ihrer Kayſerl . Majeſt .
allergehorſamſt erbietig gemacht / unſere beſt / lkun⸗

dirte Rechtfertigung an die Herꝛſchafft modo

Fuͤrſtenthum Mindelhelm / prout in Camera Im -

periali anhaͤngig/ u renuncüiren und an des Herrn

Hertzogen zu Marlborous Liebd , beſchehener Do⸗

Ination den eompleten Eflect geben zu helſſen .
Damit aber alles dieſes offt Allerhoͤchſt gedachte

Kayſ. Medie bereits allergnaͤdigſt erkandte Billlg·
keit zur Wuͤrcklichkeit befoͤrdern/ und wir dadurch

der verhoffenden Conſolation faͤhig werden moͤ⸗

gen ; tragen wir zu denen Herren und euch das feſte

unſern Amts Koeſten weggefuͤhrten ſchoͤnen Vor⸗

flcirten Mobilien / und Pferden / redimirung der

gute Vertrauen / Sie werden auch Ihres Orte 1707 .
die Aquitaͤt unſers Erſuchens erkennen / und

der /

Intention Ihrer hohen Hn . Princtpalen / auch

Obern und Commitrenten nicht ungemaͤß befin⸗
den / wenn durch ein allgemeines Reichs Gutach⸗
ten viel allerhoͤchſt ernandt Ihrer Kayſerl . Maj

eingerathen werden woͤchte / unſer vorgeſtellte

wahrhafftige Anliegenheit allergnaͤdigſt anzuſehen /
und mit der gebetenen Vergeltung an Hand zu ge⸗

hen. Wir werden ſodane Willfahrung nicht allein

um Dero Hn . Principalen / Obere und Com -

mittenten danck⸗nehmig zu verdlenen / und zu er⸗

kennen keine Gelegenheit verſaumen / ſondern es

werden auch die Hn . und Ihr uns / und unſerm
Hochſtifft ein ſonderbar Gefallen / und ſolche
Bezeigung wiederfahren laſſen ꝛc.

Beygelegte Deſignation des erlittenen Scha⸗
dens / warff eine ſehr groſſe und anſehnl . Sum ⸗Specificixt

matn aus / die ſich nemlich erlittenen
groſſen

Von 170R. biß fKr . Schaden /

17033. auf - 606412 „ 47 .

Von 2703 . biß
170gꝗ . incluſ . auf 2048691 , 44 .

2655104⸗ 3l. Kr . auf
Seiten der Un⸗ 7257478 9 . Kt. rech⸗

terthanen belteff
nete der Biſchoff ſeinen Herrſchafftl. Schaden das

3380582 .

zuſammen betrug / die 2 5000 . fl. noch mit einge⸗
zogen / welche auf 1900 . zu Dillingen eingeſperrt
geweſene Frantzoͤſiſche Gefangene gegangen . Dar⸗

mit nun deſſen Verguͤtung deſfo ehender von Reichs

wegen beltebt wuͤrde / fuͤgte der Biſchoff obigem
Schreiben noch ein Pactum bey/ des Inn⸗
halts:

Gleich wie in dem Haupt⸗Schreiben allbereit

zur Gnuͤge angezeiget / daß alles vom Hochſtifft

Zeit waͤhrenden Kriegs erlittene dem Hn . Biſchoff
nicht abwendig mache / in ſeinem Eifſer pro bo⸗

no publico veſt zu ſtehen / ſondern vielmehr durch

aͤuſſerſt / conquetirte Mittel ſeine Contingentien
beyder Reichs · Verfaſſung cum omni cauſa com -

plet zu ſtellen / und im uͤbrigen andern Conſta⸗

tibus zu keiner ſchuldigen Sequel Anlaß zu geben/
vielmehr andere zu gleichen Exempel zu arimirenz

alſo wuͤrden die Hn . Geſandten deutlich begreiffen /
wie daßdurch die de præterito ſuchende Indemni⸗

ſation die Intention nicht ſeye / dem Reich oder

dem Schwaͤbiſchen Creyß mit Prætendirung einl⸗

ger Moderationen jetztmahligen hoͤchſtnoͤthtgen
Præſtationen beſchwerlich / auch der gemeinen
Scache ſchaͤdlich zu ſeyn / und bletbe demnach tie

veſte Hoffnung und Zuverſicht / dieſe mehrere Er ·
laͤuterung werde das erbetene Relchs⸗ Gutachten/

und kraͤfftige Promotoriales an Ihro Kapſerl.
Majeſtaͤt deſto ehender tacilitiren ꝛc. Als nun das

Werck zur Reichs⸗Aberlegung kommen war / 0

— ——

iſt ben erwegenen dieſen Umſtänden / und reifferſehaͤtt k⸗
der Sache Uberlegungdafuͤrgehalten und geſchloſ / vorables

ſen worden / daß gleich wie nicht allein der Ihro Reichs⸗

Hochfuͤrſtl . Durchl dem Hn . Biſchoffen zu Aug Satach⸗

ſpurg und Dero Hochſtifft und Landen zugefuͤgte
25
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gar groſſe Schaden und Kuin dem geſambten
Reich / ( in dieſen Conſpectu deſſen feindliche
Lands; Verderben unnoͤthiger Weiß veruͤbet wor⸗

den) ſondern uͤber dieſes auch bekant / was maſſen

daffelbe auff dieſe und andere Damnilicationes fuͤr
heilſame von Kayſerl . Maj durchgehends appro⸗
birte Reichs⸗Schluͤſſe / denen beſchaͤdigten Staͤn⸗
den des Reichs und deren Unterthanen zum beſten
und zu Erſetzung thres erlittenen Verderbens er⸗

richtet und publiciret haͤtte; alſo vermoͤg dieſer
und anderer Reichs⸗Satzungen / ſonderlich dem

verpoͤnten dand⸗Frieden die hoͤchſte Billichkeit und

Recht erfodert / daß Se . Fuͤrſtl. Durchl . und

Dero Hochſtlfft die uͤbergroſſe zugefuͤgte Schaͤ⸗
den und Verderben erſetzt / und ſie deswegen

zulaͤnglich indemniſirt wuͤrden / maſſen dann in

deſſen Conformitaͤt Kayſerl . Maj . von Reichs we⸗

genvorzuſtellen / daß Churfuͤrſten / Fuͤrſten und

Staͤnde erſt hochgedachter Sr . Fuͤrſtl. Durchl .

an dieſelbe geſtelltes/ beym Reich auch vorgebrachtes
hochbemuͤßigtes Begehren fuͤr billich / und in

Rechten tundirt erſehen muͤſſen/ und dafuͤr hiel⸗
ten / daß auff eine von Kayſerl . Maj . ſelbſt aller⸗

gnaͤdigſtgutfindende/ Ihro vorſchlagende Art und

Manter / dte ergiebige Indemniſation verfuͤget
und wuͤrcklich bewerckſtelliget / Sr . Fuͤrſtl. Durchl .
auch durch den kuͤnfftigen Frieden⸗Schluß dabey
ſicher geſtellt und garantirt werden moͤgte/ wohin
allerhoͤchſtgedachte Ihrer Kayſerl . Majeſtaͤt das

allerunterthaͤnigſte Reichs ⸗Gutachten erſtattet /
und mit dem reſpectuoſen Erſuchen eingerathen
werden koͤnte/ Sie allergnaͤdigſt um ſo mehr und

baͤlder geruhen wolten / nach derer Weltgeprieſe /
nen Clementz / Kayſerl . Authoritaͤt / und ange⸗

bohrnen Guͤte / Sr . Juͤrſtl. Durchl . in ihren Be⸗

gehren zu conſolixen / als dieſelbe ſich auch Kayſ⸗
Maj . und dem Reich zu Ehren erbieten / auff ihre
Rechtsfertigung wegen der jetzo in ein Fürſten⸗
thum erigirter / und dem Hn . Hertzogen von

Marlborough , durch einen ratificirten Reichs⸗

Schluß / donirten Herrſchafft Mindelheim gaͤnz⸗
lich zu renunciiren / auch ohne dasals ein treuer

Reichs⸗Fuͤrſt/ bey ſo groß erlittenen Ruin , in

Beytragung Ihrer Reichs / und Creyß⸗Præſtatio⸗
nen , zu gegenwaͤrtigendieſen Krieg willtglich und

ruhmwuͤrdigſt zu continuiren / ſich von ſelbſt er⸗

klaͤrten ꝛc.

Was Kempten fuͤr Schaden erlitten zu haben
bey Reich vorgeſtellet / und wie es bey Suchung
der Indernniſation auch eine Moderation ſeines
Matricular - Anſchlags gebeten / dieſes aber denen

Creyß⸗Ausſchreibenden Fuͤrſtennicht gefallen wol⸗

len ; iſt in denen Geſchichten des 170 ften Jahrs
erzehlet und hier noch beyzufuͤgen/ daß hochgedach⸗
te Fuͤrſten dieſes lauffende Jahr wegen der Inde⸗

beiniſation Kempten zwar das Wort bey Reich gere⸗
det / aber doch auch drauff beſtanden / daß hlerin⸗
nen die Moderation kein fuͤgliches Mittel ſen / ſin⸗
temahl ſie an den Reichs⸗Convent ſchrleben : Es
wuͤrde allſchon zur Gnuͤge bekandt ſeyn / was Ge⸗

ſtalt die Reichs Stadt Kempten bey der allgemei⸗
nen Reichs / Verſammlung zu Regenſpurg / den

in vormalig ⸗Bayriſcher Unruh erlittenen / auff
etliche Tonnen beloffenen Schaden / in mehrern

Beſchreibung
gezlemend vorgeſtellt / und umb deſſen zulaͤnglichen
Erſatz und Dedommagirung / zumahlen auch
umb Moderation ihres allzu hohen Matricular -

Anſchlags / mehrmahlen wiederhohlte gehorſamſte
Anſuchung gethan . Gleichwie nun uns als des

Schwaͤblſchen Creyſes ausſchreibenden Fuͤrſtener/
meldte Reichs⸗Stadt angelegentlichſt gebeten/
ſolch ihr Geſuch bey erwehnten loͤbl. ReichsCon .
vent beſtens zu ſecundiren / und aber bey dermah⸗
lig⸗hoͤchſtbeſchwerlichenKriegs ⸗Laͤufften in dem

Matricular - Fuß ſelbſten ſich noch zur Zeit keine

Aenderung machen laͤſt/ weil ſolches ohne Præju⸗
ditz der uͤbrigen vorhin ſo ſehr gravirten loͤbl. Staͤn⸗
den ſich nicht thun laͤſſet/ ſondern wann der Creyß
auffrecht erhalten werden ſolle / denſelben von ſei⸗
nen tragenden gantz dilproportionirten / und zu

ſehr überſpannten Matricular - Anſchlag ein Ergi⸗
biges in Quanto univerſali abgenommen werden

muß / alſo haben wir doch in dem Indemniſations⸗

Petito Ihro um ſo weniger aus Handen gehen
koͤnnen / als es Creyß / und Reichs/kuͤndig iſt / in

was groſſen Verluſt und Schaden gemeldte Stadt

bey dein vorgeweſenen Bayriſchen Unweſen un⸗

verſchuldeter Weiſe geſetzet worden / und dahero
der Billigkeit gemaͤß iſt / daß Ihro darum einlge
Satisfaction verſchafft werden moͤge; Allermaſſen
wir dann dleſes ihr Petitum denen Herren Abae⸗
ſandten und euch hiemit beſtens recommendiren /
mit freundlicher Bitt / dieſer depauperirten Stadt

zur gewuͤrigen Erhaltung ihrer hoͤchſtbenoͤthigten
Schadloßhaltung moͤglichſt befoͤrderlich zu ſeyn /

und den erwuͤnſchten Genuß dieſer unſerer Vor⸗

Fraͤnckiſch ⸗Schwaͤbiſche Geſch.
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ſchrifft ſelbe erfreulich genleſſen zu laſſen ;
Wie der Relchs⸗Convent die Iademniſation fuͤr

billig erkennet / aber dle Moderation nicht thunlich
geachtet / zeiget folgendes ſein Concluſam :

Als man in allen dreyen Reichs⸗Collegiis das

beyligende Stadt Kemptiſche am roten Junü im

Jahr 1705 . per Dictaturam publicam commu -

nicirte Memoriale mit deſſen Specification ordent⸗

lich vorgetragen / in behoͤrigeRathſchlagunz gezo⸗

gen und darin erwogen / daß durch die feindliche
Frantzoͤſiſ . und Bayeriſche ohngerechte Waſſen
und Invaſion in die Obere Reichs⸗Creyſe / dle

Treue des Heil . Reichs Stadt Kempten in einen

Schaden von etlichen Tonnen Golds ohnſchuldi⸗
ger Weiß geſetet worden / dleſes auch des Schwaͤ⸗

biſchen Creyſes Ausſchreib⸗Ambt / laut des mit kom⸗

menden gleichſals per Dictaturam publicam am

rten Martii lauffenden Jahrs communicirten

Schreibens / atteſtiret / und dle von erwehnter
Stadt begehrte Indemniſation beſtens recommen⸗

dixet hat / ſo iſt aus denen in geneldtem Memd⸗ -

riale und Schreiben angefuͤhrten / und anderen

Motiven dafuͤr gehalten und geſchloſſen worden /
daß die Billigkeit erfordere / was mehr erwehnte
Stadt wegen des obenangefuͤhrten vom Feinde er⸗

littenen groſſen Schadens / eine Ergoͤßzlichkelt ge⸗
goͤnnet/ und ſie dißfalls indemniſirt / ihr deßwe⸗

gen auch bey kuͤnfftigen Friedens Tractat prolpi⸗
cirt werde / und ſolches Ihrer Kayſerl . Majeſt .
( wie hlemit beſchtehet) vorzuſtellen und von Reichs⸗

wegen dahin das Gutachten allerunterthaͤnigſt zu

erſtatten waͤre / ſie allergnaͤdtgſtgeruhen moͤchten/
ermeld .

Wie 0
deꝛReichz
Convent

meynet.
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Fraͤnckiſch⸗ SchwabiſcheSeſch.
ermeldter Stadt Rempten dero Kayſerl . willfaͤh⸗

rige Gnad und Clemenzz durch ein baldiges Kay⸗

ſerl . Ratifications - Decret dieſes Reichs⸗Gutach⸗
tens angedeyen zu laſſen ; auff was Weiß aber ſol⸗

che Indemniſation geſchehen moͤge / daruͤber haͤtte
obgemeldte Stadt forderlſt bey Kayſerl . Majeſt .

und dem Reich ferner die annehmliche Vorſchlaͤge

per Memoriale zu thun 3 ſo viel hingetzen bene⸗

bens angeſuchte weitere Ringerung ihres Matricu⸗

lar - Quanti betreffe / hat man aus denen in obge⸗
dachten des Schwaͤbiſ . Creyſes eingeſchreleten
Ausſchreib⸗Ambts Recommendatitiis enthaltenen
Umſtaͤnden ermeſſen / daß thr noch zur Zeit ſo gleich
damit nicht wohl willfahret werden moͤte.

Der Marggraf von Baden⸗Durlach kam mit

ſeinen Klagen und Vorſtellungen auch bey Reich

ein / beweglich erzehlende / wie er das ſeine ſo treu⸗

lich gethan / doch dargegen ſo viel / auch dieſes

Jahr wiederum / gelttten haͤtte / daruͤber er gar ins

Exilium gehen/ ſein Contingent dem Creyß zu er⸗

halten uͤberlaſſen muͤſte/ alſo baͤte/ ihn eine Zeitlang
mit denen Reichs ⸗Præſtandis zu uͤberheben / die

eigne Worte ſeines Schreibens waren dieſe :
Es iſt eine Reichskuͤndige Sache und maͤnnig⸗

lich wiſſend / welchergeſtalten von Anfang des noch

fuͤrwehrenden Reichs⸗Krlegs getreue Fuͤrſten
und Staͤnde des loͤbl. Schwaͤbiſchen Creyſes vor

andern Reichs⸗Fuͤrſten und Staͤnden eine nahm⸗

haffte Anzahl Trouppen pro promovenda ſalute

publica bargeſtellet / und ſolche biß daher zu unter⸗

halten alle Kraͤfſten angewendet haben . Obwohln
nun mich vor allen andern ſolchen Fuͤrſten und

Staͤnden / ſo gleich mit gemeldten Kriegs ⸗An⸗
fang / das Ungluͤck dermaſſen betroffen / daß der

meiſte Theil meiner in Kriegs⸗Faͤllenſehr unglůͤck⸗
lich ſituirtzer ganden / nemlich der Obere aus denen

benachbarten Veſtungen mit ſchweren Geld⸗Con -

tributionen / und anbey mit faſt unertraͤglichen
Krlegs⸗Frohnen und Schanzen beleget / neben

dieſem auch ſolcher ſo wohl als der unter Theil von

reſpectiys F̃reund / und Feindesoͤlckern mit con⸗

tinuirlichen Marſch / und Remarſch / Lageren / Po -

ſtirung und Quartieren heimgeſucht / auch der

getneldte obere Thell / auff das vor etlichen Jahren /
ohnfern Huͤnningen ſich ergebenes ungluͤckliches
Treſſen gaͤntzlichverheeret und verdorben / mithin
mir und denen meinigen dadurch ein Schaden von

etlich Millionen zugefuͤget worden iſt ſo habe dan .

noch / wie ſchwer es mich auch neben der Suſtema⸗

tion meiner ziemlichen numeroſen Fuͤrſtlichen Fa⸗

milie ankommen muͤſſen/ mich aͤuſſerſt befliſſen /
mein Contingent bey vorgemeldten Creyß ⸗Troup⸗
pen beyzubehalten / und ſolches mit aller Nothdurfft
ſim Stand zu conſerviren / allermaſſen dann dieſes
ſonderlich auch bey Anfang der heurlgen Campagne
noch geſchehen / und daſſelbe von mir befltnoͤglichſt
in das Feld ausgeruͤſtet / und zur Armee befoͤrdert
worden iſt . Gleichwie ich nun in ſolchem mei⸗

nem ohne Ruhmbeymeſſung allezeit bewieſenen
Patrtotiſchen Eyffer fortzufahren niemahls unter⸗

laſſen haben wuͤrde / alſo iſt leyder bekant / wel⸗

cher Geſtalt bey Anfang dißjaͤhriger Campagne /
und bey dem dabey von der Koͤntgl. Franzoͤſiſ. Ar⸗

mee fuͤrgenommenen Ubergang des Rheins / ſich
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derſelbe Fuͤrbruch ſo ſort allerforderſt in meinem
Unter/ands⸗ Theil ergeben / mithin derſelbe davon

alſo uͤberſchwemmet / und noch dabey mit einer

ohnerſchwinglichen Contribution beleget worden

iſt / daß viele Inwohner / nachdeine ſie durch

Pluͤnderung / und in viel andere Wege um alles

das Ihrige gekommen ſeynd / ihre Wohnungen
und Liegenſchafften hindanzuſetzen / und zu verlaſ⸗

ſen / u . den Bettelſtab vor die Hand zu nehmen / ſich
gemuͤſſtget ſehen / und wohl auff viele Jahr lang/
nachdem ſie doch nichts als zerſtoͤrteHuͤtten / und

veroͤdete Guͤter bey threr Wiederkunfft antrefſen /
ſich nicht wieder einfinden werden koͤnnen / um ſo
weniger / da in gemeldtem meinem Untern⸗Lands⸗

Thell / die in etwas haltbahre Orthe / bißhero noch
mit koſtbahren Frantzoͤſiſchen Garmtſonen beſetzt/
ja die beyderſeitige Armees darinnen dato wuͤrcklich

ſtehen / mithin alles in einige Weg noch uͤbrig ge⸗

bliebene / ohnumgaͤnglich vollends zu Grund ge⸗

hen muß / bey welcher Beſchaffenheit und Milerie

aber ich in den Stand geſetzet worden / daß da in

dem Meinlgen kein Ort zur Sichernng mehr uͤbrig
geblieben iſt / ich mich mit meiner Familie aber⸗

mals in das Exilium habe retiriren / und mich da⸗

hin gebracht ſehen muͤſſen / obangezogenen meinem

Creyß⸗Contingent keine weitere Huͤlffe mehr lei⸗

ſten zu koͤnnen / ſondern vlelmehr deſſen weitere

Beſorgung des vorgedachten Schwaͤbiſchen Crey⸗
ſes Corpori anheim zn weiſen ; Nachdeme aber /
als denen Herren und Euch vorhin bekandt iſt /

dz wir gantz ohne unſer Verſchulden uns in ſolchen
Stand verfallen befinden / ſo ſeynd wir um ſo viel⸗

mehr der ohngezweiffelten Hoffnung / daß / und

zwar der Billigkeit gemaͤß / man uns dabey ohn
conſolirt nicht laſſen / ſondern vielmehr auff un⸗

ſere Schadloßhaltung bedacht ſeyn werde / als

man dann in dieſer unſerer hoͤchſtenAngelegenhelt
allerforderſt zu denen hohen Herren Principalen
und Committenten unſere Zuflucht dahin ſtellen /
ſie werden uns dero hochvermoͤgſamſte Aſſiſtentz
und Huͤlffe dahin / damtt bey etwa hiernechſter⸗
folgender Friedens⸗Handlung uns auff ein⸗ ſo an⸗

der Weiß die Indemniſation des Exlittenen ange⸗

deyen moͤge/ widerfahren laſſen / zumahlen aber

auch uns bey ſolch unſern bekuͤmmerten Zuſtand /
und in ſo lange biß wir wiederum zu etwelcher Re⸗

ſpiration gelangen / bey denen fuͤrkommenden

ReichsPræſtandis mit der Concurrent nicht bele⸗

gen wollen ꝛcue .

Faſt eben dergleichen erfolgte auch von Seiten deßgleichen
Baden Baden an das Reich / und wuſte jeder ſei⸗ auch Ba⸗

nen Schaden zu klagen / das Reich muſte erkennen

daß deſſen Erſtattung billlg / aber wo ſie herkommen
ſolte / das blieb ohnausgemacht / zu einem Vorſptel /
daß in der That wenig oder nichts erfolgendoͤrffte .
Indeſſen wolte doch Alchſtadt in Francken ſeine
Umſtaͤnde und Noth ebenfals klagen/ vorſtellende /
wie ſein Matricular Anſchlag ſo unproportionirlich

hoch gegen andern / das Terrain und Situation des

Landes unerglebig und ſchlecht / die Laſt uud Be⸗

ſchaͤdigunguͤbergroß geweſen / alſo billig ſey / daß

ihm dieſe erſetzet werde / und zwar durch Einraͤu⸗

mung eines gewiſſen Equivalents von denen

Landen / woher Ihm der Schaden entſtanden / das

2 war
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und Bi⸗

ſthum

war Bayern . Das durch Biſchoͤffl . Aichſtaͤdti⸗

ſche Geſandſchafft deshalben ans Reich uͤbergebene
Schreiben war geſaſſet / wie nachſtehet : Ew . Hoch⸗
loͤbl. Reichs Verſamlung al hier unſern großguͤn⸗

Eichflädt. gig.auch hoch und vielgeEhrteſten Herren koͤnnen

wir aus gnaͤdigſtem Special⸗Befehl Ihr . Hoch⸗

fuͤrftl. Gn. zu Alchſtaͤdt unſers gnaͤdigſten Fuͤrſtens
und Herrn Principalens laͤnger nicht bergen/
und iſt es anvor Relchskůndig / was fuͤr ungemein
ſchwere Betraͤngniſſe und aͤuſſerſt verderbliche Zu⸗
faͤlle von einem faſt gantzen Seculo her/ dero von

GOtt anvertrautes Fuͤrſtl. Hoch Stifft unter⸗

worffen geweſen / und noch ſen/ auch dadurch in ſol⸗
chen Ruin verfallen / daß ſelbes ohne der Roͤm. Kay /
ſerl . Majeſt. auch geſambter Churfuͤrſten / Fuͤrſten
und Staͤnde allergnaͤdigſt⸗ und nachdruͤckliche

Handreichung von ſeinem ungluͤcklichen Zuſtand /
und taͤglich mehrers zubeſorgen habender Abnahm /
ſeiner noch uͤbrig verbliebenen wenigen Kraͤfften

nicht wohl einige Hoffnung machen kan / und ob

war ermeldes Hoch⸗Stifft an Zahl und Etgen⸗

ſchafften der Unterthanen jedesmahl ſehr gering
ware / ſo hat es doch das Ungluͤck gehabt / durch die

An . 152 l . in Worms auſſgerichtete Reichs ⸗Ma⸗

tricul vor denen meiſten ſo geiſtl . als weltl . Fuͤr⸗
ſten und Staͤnden nicht allein des loͤbl. Fraͤnck·
ſon dern auch der uͤbrigen loͤbl. Reichs Krayſen in

groſſer Proportion , nemlich mit 7s 8. fl. und alſo

ſchler mit halben Chur⸗Fuͤrſten Anſchlag belegt

zu werden / nach welchem der billtgen Gleichheit ſo
ſehr widerſtrebenden regulatiye ſothanes Hochſtifft

( vonaͤltern Begebenhetten nichtzu melden /den gan⸗

tzen vorgeweſten 30 . jaͤhrigen Krleg uͤber in allen

und jeden vorgefallenen gemeinen Reichs ⸗ und

Creyß ⸗preſtationen / zuſamt denen an dle Cron

Schweden vigore Inſtrumenti Pacis Weſtpkali -
cæ verwilligten Satisfaction. Geldern beleget / und

dadurch in etlich Tonnen Goldes verſencket wor⸗

den / und obwohlen ſolche handgreiffliche Ungleich⸗

heit Anno 1677 . auff deren beſchehene gruͤndliche

Repræſentation bey der noch fuͤrwehrender allge⸗
meinen Reichs⸗Verſammlung allhier gar wohl
erkennet / und ſelbe daher bewogen worden / ſothane
Ubermnaß vermittelſt eines in allen dreyen Reichs
Collegüis abgefaſten / auch nach der Hand von

Kayſerlicher Majeſtaͤt allergnaͤdigſt confirmir⸗

ten Concluſi , durch Abnehm ꝛer drittel Jultiz⸗

maͤßtg zu mildern / ſo hat aber die hoͤchſte billiche

Erleuchterung wegen nachgefolgt vieler andern /
und zwar vorgedachter loͤbl. Fraͤnckiſcher durchge ·
hender Moderation ſehr geringe Wuͤrckung ge⸗

habt / uͤber dieß und zum andern ſeynd in vorange⸗

zogenen langwierigen KriegsZeiten die meiſte Un⸗

kerthanen nicht nur durch die ſo ohnentbehrlich
als ohnerſchwuͤngliche Executiones von Hauß
und Hoff getrieben / ſondern mehr dann der halbe

Theil von denen Gebaͤuen durch den Brand in die

Aſche geleget worden / von welchen Erbatmungs·
wuͤrdigen Zuſtand der meiſte Thell ſolcher ver⸗

triebenen armen Leuthe / und rulnirte Gebaͤue fich

erſt nach 20 . 30 . und mehr Jahren in den Succel⸗

ſoribus wiederum etwas erhohlen / und die Woh⸗
nungen / wiewohlen biß auf dieſe Stunde nicht

wohl tuꝛvoͤlltg·baulichen Elle gebracht werden toͤn⸗
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nen/ dieſes zwar deſtobeſchwerlicher wälen Kcaßite
ztio die Landes /Situation zum groͤſten Theil inſ

magern Bergen / und unfruchtbahren Gehoͤlt
oder ſchlechten Sand⸗Boden auſſer allem Corn⸗

mercio beſtehet / und die ſaͤmtl. Nahrung faſt unn

auf den wenigen Feldbau ankommet / davon die

mittelſt der Gnaden Gottes erhaltende Fruͤchte aus

Abmangel eines Schiffrelchen Fluſſes auff der Ay
mit groſſen Koſten des Eigenthumbs in die Fer⸗
ne und mit ſo geringen Vorthell verfuͤhret
werden muͤſſen/ zumahlen die naͤchſt angraͤn⸗
tzende Lande / als Francken / Bayern und

Schwaben an Getreyd ohnedem in Uber⸗

fluß verſehen ſind . Woruͤber tens denen armen

Unterthanen auch die nach und nach auff das neu

eingefallene Tuͤrcklſche und Frangoͤſiſche Unru⸗

hen / und dahero entſproſſene fernere groſſe Anla⸗

gen / Durchzuͤge / Quartieren / und von denen

Frantzoſen An . 1680 . erzwungene Brandſchatzun⸗
gen an ihren Fortkommen und der benoͤthigten Ke⸗

piration nicht geringe Hinderniß gebracht haben .
Allein gleichwie dieſe bißher erzehlte ſolche Un⸗

gluͤckſeltgkeiten auch auſſer deß unproportionit⸗
ten Matricular · Anſchlags und erſterwehnter Fran⸗
zoͤſiſchen Exaction die mehrere Churfuͤrſten und

Staͤnde gemeinſamlich betrofſen / alſo wuͤrde ſol⸗
ches all zu einer Erinnerung der vorjaͤhrigen Cala⸗

mitaͤten erzehlet / deren Gewicht aber und fortweh⸗
rende Empfindlichkeit ohnvergleichlich vermehret
hat / da oͤffters bemeldtes Hochſtifft / die mit

fuͤhrenden gegenwaͤrtigen Reichs⸗Krieg hervor ge⸗
brachte neue Fatalitaͤten zu noch groͤſſern Kuin ge⸗

zogen haben / allermaſſen die allzunahe Vicinitaͤt
an die Bayriſche Lande / bevorab die Veſtlng
Ingollſtadt demſelben anderſt nicht als hoͤchſtver⸗
derblich ſeyn koͤnnen / als worinnen ſedes belli

mit waͤre/ woraus Freund und Feind Subſiſtentz
ſuchte / etliche tauſend Fuhren erpreſten / die ſo
oͤfftere Contributionen unter abgenommenen Get⸗

ſeln und andern Violentzen erzwungene Pluͤn⸗
derung und Fouragirung vermehrten / undin Sum⸗

ma / wo all dasjenige ausgeuͤbt wuͤrde / was bey
Freunds Voͤlckern aus allerhand Urſachen und

vorerwehnten nicht zu behindern ſtehet / von Fein⸗
den aber ohnedem nicht anderſt zu gewarten iff/
wie all ſolche erlittene Damnificationes vermoͤg ge⸗

genwaͤrtigenAbdruckes etwas umſtaͤndiger / jedoch
auff das allerkuͤrtzeſte gruͤndlich angezogen ſeynd /
und deren Belauff ( woruͤber die behoͤrige Liquida⸗
tion aus denen zum Theil ausgeſtellten Urkunden /
zum Theil durch der Unterthanen eydlicher Ge⸗

zeugniß und vermittelſt deren daruͤber gefuͤhr⸗
ter Rechnungen taͤglich beygebracht werden kan)
auff 90863 . fl. anſteiget / ohne hiebey desjent⸗

gen zu gedencken / was hoͤchſtermeldt unſer gnaͤ⸗
digſter Herr und deſſen geweſter inmmediar Herr
Vorfahrer hoͤchſt ſeel. Andenckens / welcher wegen

taͤglicher Feinds ⸗Gefahr in ſelnem hohen Alter biß
in die 16 . Monath von ſeiner Reſidentz / und biß
in 9. Monath aus dem Hochſtifft ſich wider Wil⸗

lenretiriren / auch in ſolcher Flucht ſein Leben be⸗

ſchlieſſen muͤſſen/ zu Beywerb ⸗und Erhaltung
des in ohngefehr 00 . Mann zu Roß und Fuß be⸗

ſtandenen Reichs / und Creyß⸗Quanti angeworbe⸗
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ner Militz ohngeachtet der auff dem Halß gehabter

Freunds· und Feinds⸗Voͤlcker biß anhero auffge ,

wendet hat / und annoch ſortwehrender zu des

bublici Nutzen auffwenden thut / wuͤrde eine

hochloͤbl. Reichs Verſammlung auch unſere groß⸗

guͤnſtig⸗hoch ⸗und vielgeehrte Herren Dero bey⸗

wohnenden Æquanimitaͤt nach / von ſelbſten ohn⸗

ſchwer ermeſſen koͤnnen/ wie ohnmoͤglich es ſey/
daß dieſes auff das aͤuſſerſte enervirte Hochſtlfft /

welches bey ſo calamitoſen Umſtaͤnden neben gaͤnz·
licher Ausſaugung der mit denen rigoureuleſten
Executionen gepreſten Unterthanen uͤber der vor⸗

hin gehabten SchuldenLaſt von 3. biß 4ooooo fl.
nur die verwichene vor letzten 2. Jahren aber mit

andern 200000 . fl. zu vermehren obligirt worden /
mit ſeiner bißherigen Gefliſſenheit zu allen und je⸗
den vorgefallenen Praæſtationen in Zukunfft con⸗

tinuiren koͤnne / ſondern vielmehr unter dem zu

dato auffgehabten unertraͤglichen Laſt nothwendig
erliegen muͤſte/ wofern das Præteritum nicht zu

Juſtitz⸗maͤßiger Conlideration gezogen / und das

Fututuni durch zulaͤngl . Erſetzung der erlittenen

uͤbergroſſen Damnificationen gemildert werden

ſolte . Gelanget demnach an eine hochloͤbl .
Reichs „ Verſammlung / auch unſere hoch ⸗und

vielgeehrte Herren unſer angelegen dienſtliches Er⸗

ſuchen/ ſie blleben oͤffters erwehnten Fuͤrſtl. Hoch⸗

ſtifft / und deſſen armer Unterthanen vor Augen

und andern hoch/ und loͤbl. Hn . Principalen auch
Obern und Conunittenten zu dem Ende geztemend
vorzuſtellen / und nachdruͤckl. zu recoimmendiren /
daß deme die erlittene Danma durch Erinnerung
eines æquivalenten Genuſſes von denen jenigen

Landen⸗ woher der ſo empfindliche Schaden ver⸗

urſachet
worden / hinwieder gut gemachet / und

ein der Roͤm. Kayſerl . Maj. und dem Relch ſo
devoter und getreuer Fuͤrſt und Stand erhalten
werde / dem Publico noch ferners erſprießliche
Dienſte zu leiſten / die Nachwelt aber deſto mehr
Beyſpiel nehme / bey ſchuldigſter Treu auch in ſo
widrigen Zufaͤllen zu verharren ꝛc.

Oißſähri⸗
Uberallher kamen Klagen uͤber erlittenen Scha⸗

Mahrie
den / woher aber deſſenE

gesUn⸗ her aber deſſen Erſetzung genommen wer⸗

gück den ſolte / war ſo leicht nicht auszufinden / daßes
Frantzoͤſt . mehrentheils bey geſchehener Anzeige des Ausge ·

ſtandenen ſein Verbletben haben muſte . Das

ſchlimſte war / daß es nicht nur vor dieſem ſo be⸗

truͤbt ergangen ; ſondern dieſes Jahr wiederum

ein ſo groſſes Ungluͤck uͤber dieſe Gegenden / durch

Frantzoͤſiſchen Einbruch / zugelaſſen worden war /
ungeacht Francken und Schwaben / nebſt andern

vorltegenden / das Zukommende wohlgethan /
auch uͤbrigebeweglichermahnet hatten beyzutretten
und fuͤr den Riß ſtehen zu helffen. Nachdem die⸗

ſes verſaͤumet und der feindi . Schwarm durchge⸗
brochen war / funden ſich die Staͤnde der Orten

in groſſer Verlegenheit / und verſuchten / ob ſie
nicht bey auswaͤrtigen Hüuͤlffe zu Abweltzung des

Elends finden koͤnten / welches ihnen Inlaͤndiſche
und nur etwas entlegnere Mitgenoſſen des Reichs /
gemeiner Klage nach / nicht verhuͤten helffen wol⸗

len . Sie ſchickten einege Abgeordnete an den

Hertzog von Marlborough ins Lager bey Meldert /

ſchen Ein⸗

hluchs/

liegenden Noth ⸗Stand dahin zu Gemuͤth zu ziehen /

woyin ſich auch der Kayſerl . Enyoye aus bein 1707.
Haag / von Goës , eingefunden / um das An⸗

brinzen gedachter Abgtordneten unterſtuͤtzen zu

helffen / die da den von Marlborough einen Er⸗
0

loͤſer des Reichs nennten / ſeine ehmalige s
gluͤckſeltige Verrichtungen in ſelbigem ruͤhmten/ rough

deſſen itzigen elenden wieder unter Feinds Gewale Hülſe ge⸗

ſtuffzenden Zuſtand bewpeglichſt vorſtelleten / und ſucht⸗

gleicher Geſtalt baten noch einmahl die hülffliche
Hand ſeines dapffern Arms / zu ſeiner Befreyung /

großmuͤtig zu bieten u. ſ. w. Es verlautete daß
der Hertzog / vor ſeine Perſon / nicht ungeneigt

geweſen ; aber anbey angezeiget / wie es in ſelnen
Maͤchten nicht ſtuͤnde nach ſeinem guten Willen

zu handeln / ſondern ſeiner Koͤnigin auch derer
Staaten Befehl und Erlaubniß darzu noͤthig/ uͤb⸗

rigens wohl moͤglichſey / mit einem ſtarcken De⸗
tachement an den Rhein zu ellen / weil doch als⸗
denn Vendome ſeines Orts auch Leute dorthin ab·
ſchicken und ſich unfaͤhlg machen muͤſte / was ſon⸗

derbahres in Niederlanden zu unternehmen / daß
der Owerkerck gegen thn / mit denen zuruͤckblei⸗
benden / ſchon das Feld halten koͤnte. Wle er ſei⸗
nes Orts nach Landau dieſer Sache halber ſchrieb ;

ſo wendete Francken und Schwaben ſich ſelbſt an

die Hn. Staaten / flelleten dieſen verhandene un⸗

gluͤckſelige Umſtaͤnde vor / baten ſich ihrer mit

Huͤlffe anzunehmen / und werngſtens diejenige

5000 . Saͤchſiſche Trouppen an Ober / Rhein ge⸗
henzu laſſen / ſo unterwegs nach denen Niederlan⸗

barwider

auch beyn
Staaten

den waren / um daſelbſt / auff Unkoſten Engel⸗
und Hollands / woider Franckreich zu dienen . Die

Hn . Staaten hatten allerdings mit denen beaͤng⸗
ſteten Crey en Mitleyden / gaben ihnen Zeugniß
das Ihrtge wohl gelelſtet zu haben / auch Hoff⸗
nung die gebetene Voͤlcker zu erhalten / bezeigten
aber ihr Mißvergnuͤgen / daß Kayſerl . Majeſtaͤt
und andre ReichsGlieder der Gefahr nicht beſſer
vorgekommen / mit dem Anfuͤgen / Sie / Staa⸗

ten / duͤrfften / mit Beyſpringen / nicht ſo eilig
und viel thun / als Sie ſonſt wolten / darmit man
ſich nicht ferner angewehnte Ihnen und Engelland
alles auff den Halß zuſchieben ꝛc. Die hieher ge⸗ ſodilaro·
hoͤrige Worte thres Schreibens an Franck / und riſch ant ⸗
Schwaben / war nachfolgenden Verſtands und

worken .

Inhalts :
Wir wollen hoffen E. L. werden verſichert ſeyn/

wie ſehr uns das Ungemach und dle Gefahr des

Reichs / abſonderlich derer beyden vorermeldten

Crayſe zu Hertzen gehe / maſſen wir Ew. Lbd. noch⸗

mahls verſichern koͤnnen / daß wir nach unſerm

aͤuſſerſten Vermoͤgen zu Unterſluͤtz / und Redrelſit
rung der Sachen / an und um den Obern⸗Rhein

geneigt ſeyn / alle Huͤlffe beyzubringen / die von
uns als guten und getreuen Bunds,Genoſſen mit
Fug erwartet werden kan / und in unſern Ver⸗
moͤgen ſeyn wird . Wir haben in Abſicht auff die

Saͤchſiſche Trouppen nochmahls nach dem Lager
Braband geſchrieben / um derentwegen mit dem
Herrn HertzogenvonMarlborough zu conſentiren /
und die noͤthige Melures zu nehmen ; wir zweif⸗

feln nicht Ew . Lbd. werden Urſach haben / uͤber die

Reſolution ſo man allda nehtnen wird / vergnuͤgt
zu ſeyn . Wir wuͤnſchen nur / daß Sr . Kayſerl .

Maj . “



Zollſtreit⸗
Sache
zwiſchen
Hranden⸗

durg und

Nürnberg
Fortgang ,

bißherlgen Fuß beſtehen / und woolte ehender noch
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1707. Majeſtat und die Staͤnde des Reſchs ſich in dieſer

gemeinen Geſahr nicht entzlehen moͤgen / um jeder
das Seine zu contribuiren / zu Herſtellung derer
Sache / die durch thre Defecten und ſchlechte Vor⸗
ſorg in den gegenwaͤrtigenVerfall gekommen ſeynd .
Wir legen dieſes nicht zur Laſt denen Staͤnden
des loͤbl. Fraͤncklſchen Creyſes oder andern Alſo⸗

haben / Pviel als mit Fug von ihnen hat koͤnnen
erwartet werden / und wir beklagen ihr Ungluͤck/
und daß ſie von andern Mttſtaͤnden des Reichs
nicht beſſer und nach Behoͤrde ſecundirt worden
ſeyn ; aber wir ſagen dieſes / dieweil wir gern ſehen
wolten / daß andere Staͤnde des Reichs die Schwi⸗
rigkett Ew . Lbd. und anderer nothleydender Staͤn⸗
den mit zu Hertzen nehmen / und ſich mehr als zu .
vor angreiſſen ſolten / man es nicht auff die Huͤlffe
vonEngelland und auf dieſenSStaat kommen laſſen ;
und wann unſere Deliberationen Ew . Lbd. in ſo
preſſanten Fall langſam ſcheinen / ſo belteben die⸗

ſelbe berichtet ſeyn / daß ſolches nicht herruͤhre auß
einer Ungeneigtheit / ſondern allein / damit wir
durch unſere Bereltwilligkeit andere nicht wollen
uͤbertragen / da unterdeſſen nicht verſaumet wird /
in demjenigen / was von unſertwegen wird gethan
werden koͤnnen / noch im Nahmen der darzů gehoͤ⸗
rigen Meſuren , weßhalben wir bitten / ſo wohl
als von der Großachtung / die wir vor die Staͤnde

desloͤblichen Fraͤnckiſchen Crayſes / und dero Al⸗
liantz haben / als deren Sachen uns ſo viel / als
einige andere / und als unſere eigene zu Hertzen ge ,
he / dieweilen wir conſideriren / daß in dero ſchleu⸗
nigen Rettung / und Erhaltung nicht allein dero

Wohlweſen / ſondern das von der gantzen gemeinen
Sachen intereſſirt iſt / dahero wit denn hierzu das

Unſrige mit einer vollen Gnuͤgheitzu contribuiren
trachten werden . —

Ferners denſelben eine ſchleunige Erloͤſung/
auß der gegenwertigen Noth / und ein beſſers loß/
ſo mit dero ruhmwuͤrdigen Eyſſer vor die gemeine
Sache mehr uͤbereintreffe/ anwuͤnſchende/ wollen
wir dieſes endigen / und dieſelbe ꝛc.

Die zolſchen Brandenburgiſchen Haͤnſern und

Nuͤrnberg ſtrittige Zoll⸗Sache / darvon in XVI .
Theil des Theatri Anno 1701 p . 228 . b ſqq . und
XVII . Theil Anno 1706 . p . 55 . qq . Meldung
geſchehen / wolte noch zu keinem Ende kommen /
was auch Kayſerl . Majeſt . aus dero Reichs Hof .
Nath dißfals vor Verordnungen ergehen laſſen .
Weil darmit Bayreut und Onoltzbach nicht zufrie⸗
den / ſondern der Meynung war / daß keine Sa⸗
che/ unter was Vorwand es auch ſeyn moͤchte /
von dem Cammer⸗Gericht weg ⸗und an Reichs⸗
HofRath gezogen werden koͤnte ; Dieſes auch
dem Reichs ⸗Convent gefallen / Kayſerl . Mafeſt .
aber dargegen ein ⸗und anders erinnert hatte / ſo
folgte die weitre Controvertirung uͤber dieſen
Punct / wie wir ſie in denen Cammer⸗Gerichts⸗
Geſchichten dieſes Jahrs erzehlet haben . In dem
Zollweſen ſelbſt / blieb Brandenburg auff ſeinem

mehrere Wehr⸗Zoͤlle auffrichten / als die einge⸗
klagte auffgerichtete wieder abſtellen / berleff ſich
auf . ſeine Landsherrliche Obrigkeit / deren die

cher Zoll umb etwas weniges erhoͤhet / ſey aller

ciirten wohl wiſſend / daß dieſe das Ihrige gethan

dasHochfuͤrſtl . Hauß Brandenburg habe im

ſorio die Fralſchliche oder Ober und Blutgerichtl .

legung des Handels und Wandels ſeyn wuͤrde/ da

Wehr⸗Zoͤlle waͤren in alten Vertraͤgen benlemt

Zoll. Gerechtigkeit antlebte / bezeigte den Zoll / von

durchgehenden Guͤtern in ſeinem Lande nur ein⸗

mahl zunehmen / und darmit er nicht durch
Schlupffwege überfahren werden koͤnte / zudeſſen
Verhutung und weiter nicht / hier und dar Wehr⸗
Zoͤlle wohlbefugt auffgerichtet zu haben : Daß ſol⸗

Billigkelt gemaͤß / indem dermahln der Wehrt des
Geldes ſehr verringert ſtuͤnde/ daß inige zehen Hel⸗
ler / nicht ſo gut als ein alter Heller / fuͤr jene auch
nicht ſo viel / als ehemals vor dieſen gekaufft wer⸗
den koͤnte u. ſ. w. Hierwider eacipirte Nuͤrnberg

Nuͤrnbergiſchen kein Jus Territoriale , ob es gleich
hier und dar in ſelbigem / und doch nur ex Poſſel⸗

Jurisdiction übe ; wo auch hochgedachtes Hauß
ſein eignes Territorium in eignen Landen habe/
doͤrffe es doch nicht / nach Belieben / neue Zoͤlle
anlegen oder derer alten gewoͤhnliches Pretium er⸗
hoͤhen / weil dieſes wider die Reichs ⸗Geſetze und
eine Gelegenhelt zu elgenwilliger Schaͤtzung und

unbarmhertztger Ausſaugung andrer / ja Nieder⸗

jeder denen Durchreyſenden wo und wie viel ihn
nur geluͤſtete abzufordern und abzunehmen befugt
ſeyn wolte . Die Hochfůrſtl . Haͤuſern zuſteher de

und in ihre Graͤntzen geſetzet / aber wolle man / un⸗
ter dem Nahmen der Wehr⸗Zoͤlle / z. Ezu Be⸗
ringsdorff gantz neue Zoͤlle anlegen / auff ſolchen
Straſſen / die mit der alten ZollStraſſen gantz
keine Verwandſchafft haben / ſondern in gantz an⸗
dre Lande fuͤhren/ muͤſte man auch auf der Boͤhmiſ .
Straſſen Zoll anlegen / well man dergleichen auff
der Saͤchfiſchen befugt / da doch aus jener in dieſe
nicht gefahren werden koͤnne/ was auch Bran⸗
denburgtſcher Seies vorgegeben werde ꝛcac . Dem
mochte nun ſeyn wie ihm wolte / ſo ergieng doch
wenigſtens unterm 24 . Januarii dleſes Jahrs aus
dem Reichs⸗Hof,⸗Rath wider die Brandenburgi⸗
ſche Haͤuſer eine Paritoria , die von Nuͤrnberg ge⸗
klagte Dinge binnen 2. Monathen abzuſtellen /
und wurde auch / auff allen Fall des nicht Gehor⸗
chens / eine Executions- Commiſſion auff Chur⸗
Maynzz / als Biſchoffen zu Bamberg / und Heſ⸗
ſen⸗Caſſel / als Inhabern der zum Fraͤnckiſchen
Creyß gehoͤtigen Hennebergiſchen Stůcke / erken⸗

net / woruͤber ſich Brandenburgiſche Haͤuſeraber⸗

mahl beym Reich beſchwerten / dargegen auch
Nuͤrnberg beygebrachtes anzeigte .

Nuͤrnberg war auch ſonſt glůcklich da es dis

Jahr / zu Erſetzung des von Bayern erlittenen

Schadens / das Bayriſch/geweſene Schloß Ro⸗
tenberg und daruͤber einen dehn⸗Brieff erhtelt,

Was im Schwaͤblſchen Creyſe der Abt von Cheinſel⸗
Kempten wider Reformirte Unterthanen

on, Kic⸗Theinſelberg vorgenommen / iſt in vorhergehen⸗

XV . p. 48. a ſq. 745 . a ſqq. der Urſprung und Kempten
Fortgang erzehlet worden / wie man denen Refor⸗getrieben.
mirten allerhand Neuerungen Catholiſcher Ge⸗
braͤuche u. ſ. w. zugemuthet / ihnen auch darauff
gar ihre Kirche am Theinſelberg geſperret . Hier⸗

über

Kirch⸗Sa⸗

den Theilen dieſes Theatri , und ſonderlich im J en
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— Waſtppauche Geſch.
1707 . uͤber war bey dem Evangeliſchen Corpore vielfaͤl⸗

ſg Beſchwerung geführet / mancherley berathſchla

get / verſchiedenes an den Hn . Abt geſchrieben /

aber mit alle dem nichts außgerichtet worden / biß

endlich Preuſſen das andern ſonſt auch eingerathe⸗

ne Mittel ergriff und mehrgedachten Abt ſtecken

ließ / daß es alle in ſeinen Landen gelegeneBenedi-
ctiner -Cloͤſter (deſſen Ordens auch das Kempti⸗

ſche Stifft iſt ) einziehen und hiermit welſen wolte /

daß Proteſtirenden recht ſeyn muͤſte / was ſich Roͤ

miſch · Catholiſ . nicht unrecht zu ſeyn erachteten /
wenn nicht denen Klagen und Beſchwerden

Theinſelberger Reformirten wuͤrcklich und endlich

ohn laͤngern Verzug abgeholffen wuͤrde : durch

welches Compelle intrare es dahin kam / daß der

Abt die Kirche denen Reformirten wiederum oͤff⸗

nen ließ / auch ſich Abſtellung andrer Rellgions⸗

Neuerungen erklärte . Die gute Stadt Donau⸗

wert war froh / daß ſie wieder in alte Freyheit ge⸗

kommen / von welcher ſie auch in denen Creyß /Ver⸗

W
3

Er Catholiſche Fuͤrſt von Naſſau⸗Sie⸗

111 Jen gerteth dieſes Jahr in die groͤſte

bat mit Verdrießlichketten / wiewohl / nach

Gemahlin gemeinen Urthell / durch ſeine elgne
und Ge⸗ Schuld und Auffuͤhrung . Mit ſeiner Gemahlin

ſchwiſter ſebte Er in Streit die ſich unter andern am Kayſ .
Ee

Hofe beklagte / daß Ihr und Ihrer mit dem Fuͤrſten

erzeugten Tochter der Standsmaͤßtge Unterhal

nicht einmahl gereichet wuͤrde / und wolten auch

ſeine Stieff⸗Geſchwviſter ihre Verpflegung haben /

die ſein He. Vater mit einer Adelichen Dame in

dritter Ehe erzeuget hatte / denen aber der reglerende

Fuͤrſt nichts ſchuldig zuſeyn vermeynte / und aller⸗
hand Einwendungen wider die Rechttmaͤſſigkeit

dieſer leßtern Ehe ſeines Herꝛn Vaters u. ſw . mach⸗

te . Die Sache kam an Reichs⸗Hoff⸗Rath / und

wurde daher der mehrgedachte Fuͤrſt erinnert ſich

von ſelbſt / ſonderlich in Anſehung der Gemahlin

ſeiner Schuldigteit zubeſchetden / damit es nicht

zu andern Ihm unbelleblichen Mitteln kommen

51 doͤrffte. Allein die Sachen giengen ihren alten

innen Weg / worbey es denn dahin kam / daß Kayſerl .

Commiſ . Majeſt . eine Commiſſion zu Unterſuchung und

lon, Hinlegung der Sachen auf Chur⸗Pfaltz / als

Hertzog zn Juͤlich/ erkannten. Well nun dieſe

CommiſſionNachricht haben mochte / daß der ſo

genannte Graf Jonquieres , den der Churfuͤrſt zu

ſeinem Hoff⸗Marchalgemacht / an dieſen Haͤndeln

im Hauſe viel Schuld haben mochte / hatte
Pfalt⸗

ſchon vorigen Jahrs die Anſtalt gemacht / daß

Landvolck ein ohnverſehener Einſall in die Keſidentz

des Cathol . Fuͤrſten geſchehen und ſolcher Jon⸗

quieres hinteg genommen und nach Juͤlich in

Arreſt gebracht werden ſolte . Der Einfall im

Schloß war den 15 . Julij abgewichenen Jahrs
geſchehen/ onquieres aber daſelbſt nicht gefunden

worden/ weil Er ſich in das Jeſutter⸗Collegium
efluͤchtet / aber man oͤffnete ſich auch dahin den

Weg/ und nahm Ihn mit ſich nach Jůͤlichinei⸗

Laßhet den

Jonquie .
res

gefänglich
wegfüh⸗
ren / den
ber Fuͤrſt
als Hoff⸗
Marchal
gebraucht .

Senckwürdiger Geſchtchte .

Weſtyphaͤliſche Geſchichte .

es noch andere die mehr in das Publicum liefen/ terthanen

t

Weydenan waren mit Abfuͤhrung des Ihnen zu⸗

durch einige regulirte Milita und hinzugethanes

1771 .

ſammlungen ſchon Beſitz genommen / dergleichen

aber auff dem Reichs⸗Tage bißher / wegen der un

ruhigen Laͤuffte und koſtbahren Zeiten / unterlaſſen
hatte : Weil aber doch dermahln der Reichs / Tag
von denen Staͤdtiſchen beſſer beſchicket werden /
und deßhalben von denen Schwaͤbtſchen zwey ba⸗

hin gehen ſolten ; entſchloß ſie ſich durch dieſe di⸗

Poſſeſs in dem Collegio Civitatenſi eiußunehmnen
notificirte es demnach dem Reichs⸗Convent / mit

Bitte / daß ſolcher beym Frieden / die Erhaltung

einmahl wieder erlangten Reichs ⸗Freyheit befoͤr⸗
dern helfſen moͤchte.

Wegen der Strtttigkeit zwiſchen Caſtell und der um wein .

Ritterſchafft in Francken / addreſſirte ſich der renitung

Graf von Caſtell an die Verſammlung der 4 . Al bey wie⸗
ſocürten Creyſe uͤberhaupt / und auch hernach an

jeden deroſelbigen inſonderheit / umb ſeines Su⸗
*

chens Secundirung zu erhalten / welche ihm auch

verſyrochen wurde / und wird ſich das uͤbrige in

der Geſchicht Folge zelgen.

1707 .

Donau⸗
wert nim̃t
Doſſeſs im

Reicht⸗
Convent ,

Und bittet

einen Thurn / daruͤber der Fuͤrſt vlel Schreyens
machte und ſich beſchwerte / daß unziemliche Ge⸗

walt gegen ſein Haus und in ſelbigem geuͤbet/ und

von Soldaten und Bauern ſehr ungeſchickt / ja gar

barbariſch verfahren worden waͤre .

Auſſer dieſen haͤußlichen Ungelegenheiten / gab Die Un⸗

und viel Lermens auch Auffehens machten . Es werden
hatte nemlich mehr erwehnter Cathol . Fuͤrſt in Nne
Siegen / ſeine anderweitig beruͤhrte Prætenſion Abgaden
auf die Orengiſche Erbſchafft auszufuͤhren / eine ſchwütig.
Reyſe nach dem Haag vorigen Jahrs ſich vorge⸗

nommen / und zu deren Behuff von ſeinen Unter⸗

thanen eine Steuer von 4000 . Reichsth . begehret/
auch jedem Orte den daran zuerlegenden Theil an⸗

gewieſen / in der Meynung / daß Er / als ein un⸗

mittelbahrer Fuͤrſt des Reichs / gleich ſeinen Vor⸗

Eltern / das Recht ungemeſſener Schatzungen ha.
be / an dergleichen / was Ihn duͤnckte / zuerheben
befugt / und dieſes von alten Zeiten her alſo ge⸗
braͤuchlich geweſen ſey. Die Gemeinds Leute in

getheilten ſaumſeelig geweſen / ünd gegen Ende

vergangenen Jahrs erinnert worden / die Ablegung
einſt zubewerckſtelligen / oder der Execution gewaͤr⸗
tig zu ſeyn . Sie hatten aber dem Boten dieſer
Erinnerung durch den Heimbuͤrger zur Antwort

geben laſſen : Sie wolten eine Schatzung / zum

Unterhalt allürter Milice , ohn Execution , zahlen /
lieſſen ſich aber daruͤber wetters nicht exequiren .
Dieſe Antwort war ab Seiten der Hereſchafft

ohnziemlich zuſeyn erachtet / und der Heimbuͤrger
in Arreſt genommen worden / von ihm zu erfahren /
wer ſie ihm eigentlich / ſolche weiter zu hinterbrin⸗

gen / aufgegeben . Nebſt dem ordnete man auch einen

Sergeanten mit 11 . Mann nach Waydenan
ab die verwelgerte Gelder / durch Execution einzus

treiben . Dieſer widerſetzten ſich die Weyde nauer /

tnit Beyhuͤlff anderer heriukommender dand⸗In⸗

wohner / das Hauß umgebende / worinnen der
66EECC67Ccc
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Sergeant mit ſeiner Mannſchafft lag / der vor das

Beſte erachtet / ſich heim auß dem Gedraͤnge zu⸗

machen . Die Mannſchafft deſſelbigen berieff man

des folgenden Tags zuruͤck / dargegen etlich 100 .

aus der Waydenauer Gemeinde ſich zuſammen in

ein Feld bey Stegen gezogen / mit dem Vorſatz den

arretitten Haimburger / wo moͤglich/ Bittweiſe /
oder / da dieſes nicht angehen wolte / mit Nachdruck
loß zumachen / darbey ein gewiſſer Unterthan aus

Dreisbach / Matthes Schreick genannt / vieles ge⸗

than / und ein Schnuptuch auf einen Stock / an

Fahnes ſtatt gebnnden zuhaben /beſchuldiget wurde .

Der Commendant im Schloſſe des Cathol . Fuͤr⸗
ſten hatte denen zuſam̃en gekommenen wiſſen laſſen/
ſie moͤchten auseinander gehen / und ja nicht naͤ⸗

hender andringen / weil er ſonſt ſcharff Feuer un⸗

ter ſie geben laſſen muͤſte / welches denn auch erfol⸗
get / als der verſammlete Haufe ſich dem Stadt⸗

Thor zu / und durch ſelbiges in die Stadt gemacht /

worbey aber unterſchiedliche ſchwer und gefaͤhrlich
beſchaͤdiget worden .

begaben ſich hierauff in des Reformirten Fuͤrſten
Hof / daſelbſt Schutz ſuchende / und entſtund alſo

eingroſſes dermen / da das gantze Land ſich uner⸗

traͤglich beſchwert zů ſeyn ſchiene/ dieſer Laſt kurtzum
loß ſeyn/ und nicht mehr/ wie ſonſten / hergeben wol⸗
ten / was die auſſerordentliche Auffuͤhrung des

Cathol . Fuͤrſtens erforderte / von dem man zube⸗
richten wuſte / daß Er / nach angenommenem Titul
eines Printzen von Oranien / r2 . Hoff⸗Cavaliers /

Die bey eben ſo vlel Pagen / 24 . Laquayen / 30 . Muſican⸗

Henie ten und Comoͤdianten / eine ſolche Anzahl Traban⸗

Staat id⸗ ten / 12. Trompeter und 24. Jaͤger / unter welchen

1 abge⸗ allen / viel Frantzoſen und Italtaner geweſen / ſich
ordert

worden . halben hin erſchallende Haußhaltung abgeben
muͤſſen / die nicht wohl gebilliget werdenkoͤnnen .

Da das Unheyl ſo weit kommen / ſuchte jeder
Theil ſich zů rechtfertigen und zu ſchuͤtzen/ und wur⸗

de berichtet / es habe ſich der Cathol . Fuͤrſt in Sie⸗
gen ( welches Er doch gethan zu haben / hernach
nicht an ſich kommen laſſen wollen ) bey dem Kay⸗
ſerl . Retchs Hoffrath ſelbſt mit Klage wider ſeine
zuſammen gelauffeneUnterthanen gemeldet / und

inan Eölln
umb Huͤlffe angeſuchet / auch eine Commiſſion

wird auff das Dohm ⸗Capltulin Coͤlln erhalten / zu dem

Commil . Er auch mitlerweil und ehe es zur foͤrmlichen

1707 .

Dassapi⸗

larius . Ulbertragung ſothaner Commiſſion an mehrge⸗
dachtes Capitul kommen / einige ſeiner Raͤthe abge⸗
ſchickt / mle dieſer Inttruction : Es haben unſre bey⸗
de Raͤthe Hartmann und Cammer einem Hoch⸗
wuͤrdigen Dhomb ⸗Capitul nachdruͤcklich den in⸗
ſolenten unbegruͤndeten Auffſtand unſerer Siege⸗

an welches
niſchen Unterthanen / und dabey inſonderheit vor⸗

ſich vorhin zuſtellen / wie daß beſagte Rebellen an Platz daß ſie
der Fͤrſt / ihre etwa habende Beſchwerden Uns als ihrem
um Ver⸗ Landes· Fuͤrſlen und Herrn Supplicando unter⸗

311 0
thaͤnigſt remonſtriren / und deren Remedirung

Wbe gausbitten ſollen / gleich und gerade zum Reichs⸗
Hof ⸗Rath gangen / und dorten dle Einrichtung
der Onerum ihrer Fantaſie nach begehret haben/
dergleichen Vorbeygehung angebohrner Lands⸗

Herꝛſchafft ſeye widerrechtl . und gegen die Reichs⸗
Conſtitutiones alſo ein Hochwůrdig Ohomb⸗Ca⸗

Beſchreibunng

Die eingekommene Leute

gehalten hatte / darbey es eine wunderſame allent⸗

ehalſche Geſch
— —pitul wohl befugt / ſolchen Recurſus ohngeachtet/ 1705 .

die huͤlffl. Hand zu bitten .

Wie dann begehrt wird / daß von wohlbeſagten
Dhomb⸗Capitul ein gewiſſenhaffter kluger Mann
von den Raͤthen nacher Stegen abgeſchicket wer⸗

den moͤge/ um die Prætexte beſagten Auffſtands zu
unterſuchen / und dem Befinden nach uns daruͤber
zu referiren .

Waͤren wir entſchloſſen perſoͤnlich nacher Ste⸗

gen zugehen / um der Unruh abzuhelſſen / weilen

aber bey ſs wuͤtendem Poͤbel wir ohne gnugſame
Garde dorten nicht ſicher ſeyn koͤnnen/ erſuchen wir

ein Hochwuͤrdig Dhom⸗Capitul von ihren
Trouppen uns ein 30. Mann auf eine benoͤthigte
Zeit herzuleihen .

Das Dhomb⸗Capitul hatte / weder iu Zwin⸗
E5

gung Stegentiſcher Unterthanen nachihres Fuͤr⸗ neht ſch
ſtens Willen / noch auch zu deſſen Garde / einiges der
Volck hergeben wollen / und war unterdeſſen die Commil .
Commiſſion auf ſelbiges erkandt worden / die Ur⸗ſlon

ſachen des Tumults zu unterſuchen / ſonderlich
Erkundigung wegen derer harten Beſchwerungen
einzuziehen / die Siegeniſche Unterthanen angege⸗
ben/ und umb deren Linderung ſie angehalten / well

ſie in Wien wahrſcheinlich gemacht / es haͤtte ihi
Fuͤrſt und Herꝛ in ſiebenjaͤhrtger Regierungs⸗
Zeit uͤber J0 . doppelte Schatzungen erhoben/ unt

gleichwol ſein Reichs ⸗ und Creyß Contigent ii

gehoͤriger Anzahl nicht geſtellet / etliche 1000 . ffl
Schulden gemacht / und verurſachet daß die Unter

thanen nur an Creyß / angedroheter Executio :

uͤberhoben zuſeyn / biß in die 12000 . Fl . dermahln
nachzahlen muͤſſen u. ſ. w. Mehrgedachtes Dohm⸗
Capitul unterzog ſich auffgetragener Commiſſion ,
ließ auch Anſtalt machen ſelbige auszufuͤhren / und

die Subdelegirte mit einer ziemlichen Anzahl
Mannſchafft begleitet / ( weil man von der Keni⸗

tentz des Fuͤrſten vollkommen gewiſſe Nachricht

hatte / nach Siegen zugehen / allwo der Fuͤrſt der⸗

mahln zugegen war / dem der Rentmelſter von

Billſtein weil er Ihro Durchl . ſonſt wohlbekandt
war / die Kayſerl . Decreta und derer Commiſſa⸗

rien Intimationes uͤberlieffern ſollen / als mehr ge⸗
dachter Fuͤrſt den 20 . April von dem an Siegen

der Unter⸗
thanen
Beſchwer,
te zu un⸗

terſuchen ,

gelegenen Hofe Weichenbach nach dieſer Stadt
ſpatzierte . Dieſer wegerte ſich ſo eines als das anFüͤtſt wil
dre anzunehmen / machte auch ſo dermahln alsdie Kahſ
hernach die Urſachen bekandt / die er zu dergleichen Ponnt

Verfahren zuhaben vermeynet / dahin gehende / deiſeckennen
Kayſerl . Reichs⸗HoffRath koͤnne die Klagen wi noch an⸗

der Reichs ⸗Staͤnde von denen Unterthanen ſonehmen .
ſchlechter Dings nicht annehmen / indem es wider
die Capitulationes und andre Reichs⸗Grund⸗
Geſetze ; das Dohm⸗Capitul ſey auch nicht befugt
geweſen / ſich einer ſolchen Gommiſſion zu unter⸗

ziehen/ habe Ihm nicht den Titul eines Printzen
von Oranien gegeben und ſo weiter , Ließ auch in

einer ausfuͤhrlichen Deduction die Frage :

„ Ob dem Reichs⸗Hoff⸗Rath gebuͤhret/ ohne Be⸗

„ kraͤnckung derer Reichs,Satzungen / erzehlter
„ maſſen / wider den Fuͤrſt von Naſſau⸗Siegen
„ zuverfahren 2 Und ob dieſer gehalten geweſen
„ emanirte Decreta und Commiſſions anzuneh⸗
men ? weltlaͤufftg unterſuchen .

und

eine
mit

tior
Col
( Lor
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7ον Es blieb aber doch bey Fortſegung der einnahl nommen / die Reformirteverlaſſen / auch Anſtalt 1707 .

Esblelbt erkanten Commiſſion , wie ungeduldig auch der das Stegenſche Catholiſch zu machen / mit einem

doch dar⸗ Fuͤrſt von Siegen ſich daruͤber bezeigte / da Er in Reformations⸗Edict 162 6. gemacht hatte .

dey / ob Franzoͤſiſcher Sprache an unterſchledene Fuͤrſten. Von dieſem Anfang war es / wie gewoͤhnlich/ neuerlich

fägegdes⸗
und Staͤnde des Reichs einen Brieff abgehen ließ / immer weiter gekommen / biß der Weſtphaͤllſche ſortgeſe⸗

faben an⸗
der mit groſſer Heſſtigkelt geſchrieben zu ſeyn ſchle⸗ Friede und nach ſelbigem Anno 1650 . der Erecu - het /

iltic Ine /in toelchem Er bath/ die Geſandſchafft zuRe⸗ tions-Commiſſion- Schluß erfolget: Es ſolten

ſchreibt/ genſpurg dahin zu inſtruiren / daß Er / bey ſeinen Reformirte in Siegen in das Exercitium Refor⸗
Fuͤrſtl. Rechten / wider neuerliche Attentata des mirter Religton / wie ſie es den 1. Januarii 1624 .

Hofes zuWien und des Reichs ⸗Hoff⸗Naths ge , gehabt und genoſſen / wieder elngeſetet und herge⸗
ſchuͤzet wuͤrde. Nebſt dieſem wurde hefftig auffſtellet / und inſonderhett ihnen die S. Nicolai Kir⸗

Chur⸗Mayntz / das Schoͤnburgiſche Hauß / den chenin der Stadt Slegen / ſambt Zugehoͤr/ auff .

Birectorial - Geſandten in Regenſpurg u .ſ. w. loß dieſen Fuß reſtituiret ſeyn ꝛcac . Dergeſtalt war

gezogen / als wann man ſich von dleſer Seiten all⸗ Roͤmiſch ⸗Catholiſche Religions⸗Ubung im Sie⸗

zuviel Gewalt anmaßen / ſelbige zu Unterdruͤckung genſchẽ faſt ſo gut als gaͤnzlich wlederumb abgeſtel⸗

Reichs⸗Fuͤrſten und Staͤnde mißbrauchen wolte / let / wenn alles nach dem Buchſtaben des Frie ·
und wasdergleichen Dinge mehr waren / wodurch den ⸗Schluſſes und darnach zu ſuͤhrender Execu⸗

die Sache des Fuͤrſten nicht gebeſſert werden konte / tions - Commiſſion gehen ſollen . Doch hatte ſich

den Kayſerl. Majeſt . bewegl. warnete / durch unbe⸗ damals Graf / hernachmals Fuͤrſt Johann Mo⸗

ſcheldenes Schreiben und Bezeigen nicht ſchaͤrffers riz vor ſich / und Nahmens ſelner Herren Bruͤ⸗
Verfahren gegen Sich zuverurſachen . Vielmehr derfreywvillig / mittelſt eines Anno 1651 . 1. ( 11 )
wurde bey all erzehltem Bezeigen und Verhalten Decembr . errichteten Receſſes dahin ein verſtan⸗

des Fuͤrſten dem Dhom ⸗Capitel gar die Verwal⸗ den / daß in ermeldeter Stadt Siegen der Catho/
tung ſeines Lands oder eine Regterungs - Admini - liſchen Herr/und Buͤrgerſchafft / dieſer ſo wohl in

ſtration / die man eine Art der Curatel zu ſeyn er . Ab⸗als Antveſenheit der Herrſchafft / das ofſentl .

achtete / auffgetragen / deren ſich auch mehrgedach · CathollſcheExercitium in daſiger Johannts⸗Kir⸗
tes Capitul unterzog / die biß dahin geweſene chen / auch das Begraͤbnuß auff S. NMartins⸗

Fuͤrftl. Raͤthe caſſirte / andre anſtellete / auch an Kirchhof / nebſt denen Reformirten / verſtattet /
alle Rentmeiſter / Einnehmer / Bediente / Pach hingegen bey Verrichtung des Gottesdienſtes alles

ter des Siegenſchen Lands / Catholiſchen An⸗ Getuͤmmel / in ⸗ und auſſerhalb der Kirchen abge⸗

theils / den Befehl ergehen ließ / von denen da⸗ ſchafft ſeyn und bletben ⸗ auch beyderſeits Geiſtll⸗

ſſelbſt noch vorhandenen / auch jetzt und inskuͤnfftig che keine Diſpoſition oder Geiſtl . Jurisdiction uͤber
5 1 fallenden Renten / Gefaͤllen und Einkuͤnfften / des andern Thells Reltgtons. Berwandten haben /

wulteiltra. wie die immer Nahmen haben mögen / das ge⸗ noch wentger ſich des Juris Diœceſani oder Actu -

tions· kingſte nicht weder an des Herrn Fuͤrſtens Durchl . um Epiſcopalium anmaſſen / dem Reformirten

Commil . eigene Perſon / weder einen andern in dero Nah⸗ Theile hierbey ſein aus dem Friedens ⸗Schluß ha⸗

ſon draus men ausſolgen zu laſſen / ſondern biß auff erſol⸗ bendes Recht vorbehalten / der Jeſuiter Orden /
gende naͤhere Unterſuch und Erkennung / damit biß zu wettrer Eroͤrterung gedultet / und auff dem

—— —

—

gaͤntlich einzuhalten / oder aber zu erwarten / daß Lande / auch im Antheil des Cathollſchen Herrn /

die Schuldige ſo wohl / als welche eintger Ein⸗ alles nach dem Friedens⸗Schluß reſtituiretwerden

nahm ſich unterfangen werden / zu doppelter Zahl⸗ ſolte ꝛce. Wie es hernach gegangen / und tvel⸗

und Erſetzung / ohn einiges Abſehen / angehal⸗ cher Geſtalt Roͤmiſch⸗Catholiſche ein ſo zu nennen⸗

ten / ſonſten auch wider ſie / als Ubertretter de⸗ des Gunſt⸗Recht / zum Nachtheil derer Reſormir⸗

ren Kayſerl . allergnaͤdigſten Befehls / nechſtens ten gebrauchet / wuſten dieſe ausfuͤhrlich darzuſtel ·
und mit zureichigen Ahndungen verfahren wer⸗ len / in threr dieſes Jahr herausgegebenen Dedu⸗

den ſolle ꝛcac . Die Zuruͤckhaltung derer Stegen Kione Gravaminum .

ſchen Renthen war verfuͤget ad interim , und Ihre darin vorgeſtellte Beſchwerden lleſſen die⸗ An das

zwar zum Behuff der Fuͤrſtl. Frau Gemahlin / ſes Jahr geſambteFuͤrfll . Haͤuſer zu Naſſau⸗Ka⸗Corpus

mit deroſelbigen erzeugten Princeſſin / dreyer tzenelenbogenEvangeliſchen Theils an das Corpus Evangeli-

Fuͤrſtl. Herrn Bruͤdere und ſo viel Schweſtern / Evangelicum bringen / und in dem deßhalben ab⸗ aumnKe⸗

biß der Reichs⸗Hof⸗Rath erkant und geordnet ha⸗ gegebenen Memorial erſuchen / dieſes Werck / ſel⸗bracht
ben wuͤrde / was ſo wohl in Anſehung verfloſſe, ner Wichtigkeit nach / in ſchleunige Deliberation

ner / als kuͤnfftiger Zetten / hochbeſagten Fuͤrſtl. zn flellen und durch ein ordentliches Conclaſum da⸗

Perſonen zum jaͤhrlichen Unterhalt auszufolgen / hin zu befoͤrdern daß Sr . Hochfuͤrftl.Durchl.
deßgleichen wie nach und nach die etliche oοοο . dem Catholiſchen Fürſten zu Naſſau · Slegen kel .

ffl . betragende Schulden abzufuͤhren waͤren / und nesweges gebuͤhret habe / gegen den klaren Inhalt
wird das folgende Jahr das mehrere von dieſen des obangezogenen Weſtphaͤltſ . Frieden⸗Schluſſes

Haͤndeln zeigen. 5
und die in Anno 1624 . gehabte Pofleſſion auch die

Religions - ] Es kam zu ſolchen auch die Religtons, Zwiftig darauff in Annis 1649 . und 167r . reſpectiys
Striktlg ' fkeit / da der Catholiſche Fuͤrſt denen Reformirten erfolgte Reſtitution und gethane Verficherungen /

3 im ·ſehr wehe gethan zu haben / nicht ohne Grund / ge⸗nachAnlettung der in obangezogenen Gravamini -

ſhen tehen / und das dermahlige Ubel aus ältern Zet, dus vermeldten Neuerungen / ſo wohl in gemeln⸗
ten hergeleltet wurde / in welchem damals Graf ſchafftlicher Stade / als deroſelben zugetheilten

Johannzu Siegen die Catholiſche Reltglon ange · Landen / de
novo zu attentiren / die zu der Slege /

Theatri Europæi XVIII . Theil . 32 niſchen
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niſchen Haupt⸗Kirchen gehoͤtigen und in dero zu⸗

gethellten Land gelegene Capellen ſolcher Geſtalt
thaͤtlicher Weiſe zu entziehen / in denen ex Undul -

gentia zugeſtandenen Poſſeſſionen und Coexercitio

und dero Reformirten Unterthanen den Himmel
zu tragen / die Proceſſiones zu accompagniren /
und neben denen Gemeinſchafftl . Siegentſchen
Buͤrgern/ wann ſolche letztere ſich etwan per aven⸗

ture auff der Straſſen finden laſſen / bey der Ele⸗

vation und ſonſten im Vorbeygehen durch Stock⸗

ſchlaͤge zum Niederknyen zwingen zu laſſen / neue

Cathollſche LateiniſcheSchulen in der Stadt Ste⸗
gen propria Authoritate einſeitig auffzurichten /
darzu buͤrgerliche Haͤuſer zu erkauffen / und præ⸗
tenſè eximiren zu laſſen / auch ſonſten in gemein⸗
ſchafftlicher Stadt mit denen publiquen und pri⸗
vat - Gebaͤuen / Hoſpital⸗Guͤtern / und Reformirten
Legaten einſeitigen Beduͤncken nach zu ordonniren
und zu verfahren / auch davon denen Herren Je⸗
ſutten zum Præjuditz der Mit ⸗Herrſchafft und der

Poſſeſſion de Anno 1624 . nach Gutduͤncken zu zu⸗

eignen / in dero zugetheilten Landen die Schul⸗
meiſter abzuſchaſſen / die Reformirte Jugend

hoͤchſtaͤrgerlicher Welſe zwingen zu laſſen/ daß ſie der

Catholiſchen Schulmelſter Intormation unterm
Prætext von denſelben den Reformirten Catechiſ⸗
mum zu lernen / ſich unterwerffen muͤſſen/ denen

Reformirten Predigern ſelbigen Landes die Actus

Parochiales , als Kinder tauſſen / proclamiren
und copuliren zu inhibiren , und der ordentl . Ju⸗
rium zu priviren / mit denen gelſtlichen Kirchen⸗
Gefaͤllen gegen alles Herkommen pro lubitu zu

handeln / ſolche denen Reformirten zu entziehen /
und hingegen denen Catholiſchen alleine zuzuelg⸗
nen / der Reformirten Pfarr ' und Schul,⸗Haͤuſer
gantz verfallen / ſo dann derſelben Allmoſen gleich⸗
fals hinweg nehmen / und nach Willkuͤhr ausge⸗
ben / auch dieſelbige in den behoͤrigen Stunden in

ihrem Gottesdienſt rurbiren zu laſſen / die gewoͤhn⸗
liche Presbyteria und Anſtellungen der Aeltiſten zu

verblethen / der Reformirten hinterlaſſene unmuͤn⸗

dige Kinder zur Catholiſchen Religion zu zwingen/
denen Reformirten auch contra principia relor -

mata fidei die Noth · Tauffe / Faſt/und Feyertage
auffdringen zu laſſen / ja endlich nicht allein eint⸗

ger Actuum Juris Epiſcopalis uͤber die in der ge⸗
meinſchafftlichen Stadt wohnende Reformirte
und derenſelben noͤthigediſpenſationes in gradibus
porohibitis, gegen den klaren Inhalt obangezogenen
Receſſes , ſich anzumaſſen / und dadurch gegen des

Reformirten Fuͤrſten zu Naſſan Siegen Hoch⸗
fürftl . Durchl . hergebrachte Jura mercklich ſuchen
zu attentiren / ſondern auch in ſeinem des Cathol .
Hochfuͤrſtl. Durchl. Land ſich ſolchen Juris Epiſco -
palis indiſtinctè anzumaſſen / und dero Reformir⸗
te Unterthanen / wann in cauſis matrimonialibus

gradibus prohibitis dem Herkommen gemaͤß
gehoͤriger Orten die Dilpenſation erhalten / ſich
aber nicht bey dem Epiſcopo pro habenda diſpen -
atione haben angeben wollen / mit 1000 . Thl.
zu ſtraffen / in iisque juris , ordinis & directionis
Eccleſiaſticæ ungegruͤndeten Eingriſf zu thun /
und was dergl . Attentaten und gantz inſupportable

Beſchreibung

Keligionis dergleichen Extravagantien zu zuſtehen /

Unternehmungen mehr ſeynd / und in dicta De⸗

ductione Gravaminum angereget worden / ſon⸗
dern daß vielmehr gravirende Se . Hochfuͤrſtl .
Durchl . ſchuldig und gehalten ſeyen / alle dieſe und

oblge in dicta deductione mentionirte Attentaten
in gewiſſer limitirter Zeit ohnverzuͤglich zu erſetzen /

und deßwegen genugſame Saristaction und Verfi⸗
cherung zu geben / bey Entſtehung deſſen aber des

Nieder⸗Rheinlſch⸗ Weſtphaͤllſchen Creyſes⸗Dire⸗
ctorium , Se . Hochfuͤrſtl . Durchl. durch wuͤrckliche
Execution zu nur beruͤhrter Schuldigkeit zu obli⸗

giren / und zwar fals etwan ein oder andere hohen
Herrn Directoren daran verhindert werden moͤch⸗
ten / zu deſto mehrer der Sachen Beſchleunigung
einem jeden aus ermelten hohen Herren Directoren

die noͤthige Commiſſion von Reichs wegen in ſoli⸗

dum auffgetragen ſeyn ſolle ꝛe. Darbey blieb es

dieſes Jahr / was weiter erfolget / folget zu ſeinet
Zeit an gehoͤrigem Ort .

Weſtphaͤltſche Geſchichte .
————

1707 .

Was fur Strltlgkelten ſich wegen Sayn, Ilesau,
Hachenburg zwiſchen der Graͤfin von Poͤttingen Hachen⸗

bur giſche
und Berggraͤfin von Kirchberg an einem / und an⸗ Striltig⸗
dern Theil der Fuͤrſtin von Salm / gebohrner keitzwi
Fuͤrſtin von Naſſau⸗Hadamar herfuͤr gethan / Oen
in vorigem XVII . Theil dieſes Theatri An . 1704 .
p . 136 . a. ſeq. erwehnet und daſelbſt erzehlet wor⸗ berg
den / wie die Sache von dem Cainmer⸗Gertcht /
ob man ſich gleich gegen dergleichen Verfuͤgung
ans Reich gewendet / fuͤr den Kayſerl . Reichs⸗
Hofrath gezogen worden ſey. Daſelbſten verhan⸗
delte man ſie auch / biß zu Ende des vorlgen Jahrs
ein Kayſerl . Urtheil aus ſelbigem dahin ergieng :
Daß pars impetrata durch Præripir. und Vorent⸗ behm
haltung derer aus dem zuruͤck gelaſſenen Fürſtt Reide⸗
NaſſauHadamariſchen ein Drittheil an der Zraf0

Genuſſes zuviel und unrecht gethan / folgbar ſol⸗
cheFuͤrſtl. impetrantiſche Theil a tempore mortis

maternæ ſo wohl pro præterito zu reſtituiren / und

ſelber pro futuro datinne ſub termino duorum

menſium & comminatione realis executionis zu
immittiren und dabey ſo lange zu laſſen / bißent /
weder ratione petitorii , oder ſonſt geſtalten Umb⸗

ſtaͤnden nach / zu Recht ein anders erkennet / und

geſtalten Umbſtaͤnden nach verordnet worden .

Wuͤrde nun auch Fuͤrſtl. impettantiſcher Theil die
in petitorio contra prætenſum pactum habende
Fundamenta vollends ad Acta bringen / ſo erfol⸗
gete ſodann/ auff darum geſchehen gebuͤhrendes An⸗

ruffen / ferner in der Sache was ſich gebuͤhrete .
Durch dieſes Urtheil des Kayſerl . Reichs,Hof⸗
raths haben die Frau Graͤfin von Poͤttingen / und

Frau Burggraͤfin von Kirchberg / ſich zurnhoͤch⸗
ſten beſchweret zu ſeyn erachtet / und dahero / um

die angedrohete Execution zu vermeiden / und zu

zeigen / daß von ihnen kein Spolium begangen /
auch allerdings das letzte Urtheil contra acta &

petita partis impetrantis geſprochen worden / das

Uuẽd

frath

ſchafft Sayn⸗Hachenburg fallenden Fructuum und *

Inſtrum . Pacis Cæſareo - Suevico - Oſnabrug . Nuicben
Act . 5. 5. quoad Proceſſum &c . und im juͤngern Kemedi -

RelchsAbſchied hellſamlich verordnete Remedium
ſum Suß-

Supplicationis an Ihro Kayſerl . Maj . ergriffen / plicationis
mit deutlicher Vorſtellung der wider beſagtes Ur ſeinwen⸗

theil habenden wichtigen Gravaminum . det⸗

und Kirch⸗

mit
ö01
bel

Aull
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— — U . . nd zwar / beſtehet das erſte Gravamen darin⸗

0 nen/ daß dem Fuͤrſtl. Gegen ⸗Theil die à die Ap-

ige ba⸗ prehenſionis à parte accuſatæ, & per clemen -

bender tiſſimam ſententiam implicitè confirmatæ poſ-
Gtavami : ſeſſionis erhobene Fructus und Nutzungen / mit⸗

num . ſhin ein gantz anders / als was derſelbe in toto Pro⸗

ceſſu von Anſang biß zum Ende gebetten / zuge⸗

ſprochen und adjudiciret worden ; woraus denn

ein unleugbarer groſſer Unterſchted / zwiſchen dem

jenſeitigen perito in libello , und der ergangenen

Sentenß / ſich an den Tag lege.
Das zweyte Gravamen beruhet hierauff / daß/

da der Fuͤrſtl. Gegenthell niemahls weder auf eintge

Præripir - und Vorenthaltung der Ihro an dem

Drittheil der halben Grafſchafft Sayn vermeintl .

zukommenden Fructuum und Genuſſes geklaget/
auch daruͤber hinc inde lis miemahls conteſtiret /
am wenigſten aber in hoc puncto jemahls conclu -

diret / noch auch eintges Spolium oder Ilegitima
poſſeſſio jemahls in Actis erwieſen worden / deſſen
allen ohngeachtet / dennoch parti impetratæ die

Reſtitution der eingezogenen Nutzungen aufferle⸗
get werden wollen ; da doch die Fructus cæteris pa -

ribus , niemanden anders / als einem rechtmaͤßi⸗

gen Poſſeſſori zuſtehenz hingegen ſtelle ſich dieſes
Sravamen um ſo deutlicher dar / dieweil ſo un ·
moͤglich neben einander beſtehen koͤnne/ in poſſeſ⸗
ſorio recuperandæ aut adiſpiſcendæ , ſachfaͤllig zu

werden / & tamen fructus debere percipere ,
als es wider einander lauffe / in poſſellorio retinen -

dæ manuteniret zu werden / und dennoch ſchuldig
zu ſeyn / dem Gegentheil die Fructus perceptos zu
reſtituiren / und ratione futurorum die immiſſio -

nem partis adverſæ ratione illorum zu geſtat⸗-
ten .

Das dritte Gravamen beſtehet darinnen / wei⸗

len die in Sententia anbefohlne reſtitutio fructuum

perceptorum , ut & immiſſio in futuros , dem

von diſſelts producirten / und von jenſetts quoad
illius exiſtentiam allerdings agnoſcirten & nullo

viſibili vitio laborirenden Pacto ſororio , ſchnur -
ſtracks entgegen lauffe ; welches / mit behoͤrlger
Application der Generalien auf das Speciale der

Frau Klaͤgerin umſtaͤndlicherwieſen wird .

Das 4te Sravamen iſt / weil Fuͤrſtl. Gegen⸗
theil niemahls ex Fundamento pacti ſororii die

reſtitutionem fructuum & reſpectivè immiſſio -

nem in illos , in Actis gebetten oder verlanget habe/
und ihm alſo in Concluſo ein mehrers zugeſpro⸗
chen worden / als er ſelbſt geſuchet / oder mit recht

fodern koͤnnen und wollen . Allenfalls / und wann

ja Fuͤrſtl . Gegenthell in libello ſuo hierauff gekla⸗
get haͤtte/ ſo wuͤrde er damit in die Conſideration

des Pofſeſſorii zu verwelſen geweſenſeyn.
Das ßte Gravamen iſt / daß man bey Abfaſ⸗

ſung der letzten Difinitivæ eine ad præſentem Ca -

ſum non legaliter applicirte Reflexion auff das

von dem Fuͤrſtl. Gegentheil verſchtedentl . allegirte
Interdictum : Quorum bonorum , und auff das
Beneficium ex L. fin . C . d. Edict . D. Hadr . Toll .

gemacht ; da doch / wenn Caſus converſus waͤ⸗

re / nur erwehnte rechtliche Beneficia hauptſaͤchl .
den Impetratiſchen Frauen Schweſtern zu ſtatten
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kommen würden ; wie ſolches in Actis mit meh⸗ 1707 ,
rern ausgefuͤhret ſey.

Das ete und letzte Gravamen iſt / woferne man

behaupten wolle / es ſey die Immiſſio ex Officio

Judicis geſchehen / indem auff diejenigen Faͤlle/
wo ſalva Juſtitia & æquitate die Immiſſio Platz
habe / in den Rechten dienliche Interdicta verord⸗
net ſeyn / hingegen das Oflicium Judlicis ſich ſo
weit nicht extendire / daß auch ohne / uͤber und

wider die Geſetze und Rechte / etwas dargegen ge⸗

than oder vorgenommen werden koͤnne.
In fine wurde / nach genauerer Durchgehung

der Acten , um eine Reformatoriam der offt ange⸗

zogenen Sententz und Manutenirung in dem Poſ⸗

lellorio , biß zu rechtlicher Ausfuͤhrung in peti⸗
torio , gebethen . Waserhalten und wie die Sa⸗
chen ferner gefuͤhret worden / ſoll ſich zur Zeit an

gehoͤrigem Orte zeigen .
Was fuͤr Zaͤnckereyen wegen der Grafſchafft / In Rit⸗

Ritberg obgeſchwebet / wie / beyderGelegenheit/bergiſcher
Heſſen⸗Caſſel mit dem Kayſerl . Reichs ⸗Hofrath Bache
zu thun bekommen / ſich an den Reſchs Conveneſauene
gewendet / und allda ein Gutachten vor ſich erhal⸗ Reichs⸗
ten hat / iſt in vorigem XVII . Theile dieſes Thea - Gutach⸗
tri An . 1706 .p. 209 .b ſqq . angefuͤhret / und dar ten/ will

bey zu voraus erinnert worden / wie Kayſerl . M. Kayſ . M⸗

ſolch Reichs /Gutachten zu confirmiren angeſtan⸗ Piohie
den . Dermahln wolten Sie die Urſachen ihres
Verfahrens dem Reiche bekant machen / deren

elne mit der wichtigſten war / es gebuͤhreſich nicht
in dergleichen Juſtitz Sachen den Kecours oder die

Zuflucht an den Reichs/Convent zu nehmen / wel ·
ches Sie / nebſt andern / in einem Commiſſions -

Deecret unterm 4 . Aprilis ausfuͤhrlich bekant ma ⸗
chen lieſſen ; dagegen aber meinte Heſſen⸗Caſſel aufwelche
ein· und anders einzuwenden berechtiget zu ſeyn / Heſſen ·
deswegen es eine Deduction auffſetzen und dem Laſſel ant⸗

Reichs · Conventuͤbergeben lleß , 8
Bey denen Weſterwaͤldiſchen Sraͤnden ſetzteesWeſter⸗

auch dieſer Zeit neue Strittigkeiten mit denen von waͤldiſcher
Adel / ſo zu der Retchs / freyen Ritterſchafftzugehoͤ ' Staͤnde
ren vermeinten / undemtt denen ſchon vor dieſem Zwiſt mit

allerhand Zwiſtigkeiten im Schwang geweſen wa / Mült 55
ren . Denn die Weſterwaͤldiſche Herrn Staͤndeſchafft .
gaben dargegen fůr / daß Sie ein geſchloſſen Ter⸗
ritorium haͤtten/ und wer darinnen wohnte / auch Jener
dahinein als ein Unterthan deſſelbigen hohen Sruͤnde /

Lands⸗Obrigkelt/ gehoͤrete. Daß einige Ihrer Adel .

Unterthanen ſich vor Ihre Perſon zu der Mittel⸗

Rheintſchen Relchs ⸗Ritterſchafft ſchlagen wollen /
koͤnne ihrer hohen Landsherꝛl . Obrigkelt das zuſte⸗
hende Recht nicht nehmen . Wenn demnach der⸗

gleichen von Adel thre Steuren nicht dem Lands⸗

herren geben / ſonderlich dergleichen etwas in die

Reichs⸗Ritter ⸗Truhen oder Caſſen lieffern / auch

ſich ſonſten einiger Unmittelbarigkeit in Geiſt⸗ oder

Weltl . Sachen anmaſſen wolten/ fuhren die Staͤn⸗

de mit Execution , Pfaͤndung und Arretirung zu /

umb mehrerwehnte von Adel zu zwingen ſich als

Landſaſſenaufzufuͤhren. Da ſich die Mittel⸗Rheln
Ritterſchafft und Burg⸗Friedberg beſugt zu ſeyn
vermeynte / Ritter⸗Steuren von denen auff dem

Weſterwalde geſeſſenen von Adel/ die ſich zu ihr ge⸗

ſchlagen/ zuerhebẽ / auch wohl dergleichen durch Exe⸗

3 3 cution
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1707 . ution einzutreiben / legten ſich daſiger Orten

Staͤnde mit Gewalt dargegen / anziehende / daßSte

in ihrem Territorio niemanden einige Obrigkeitl .
Handlungen / dergleichen auch Executions - Ver⸗

fuͤgung und Ausuͤbung waͤre/ uſtehen koͤnten ; und

ob gleich einige Kayſerl . Mandata fuͤr Adel / und

Ritterſchafft zum Vorſchein kamen / meynten doch

75
Staͤnde nicht verbunden zuſeyn ſelbigen zu⸗

geleben .
Dieſe Dinge wurden durch die Mittel⸗Rhei⸗

Ralsags
niſche Reichs ⸗Riteerſchafftam Kayſerl . Reichs⸗

gefalene Hoffrath ' angebracht/ allwo den 13 . Decemb . An .

Reichs⸗ 1691 . vor Selbige und wieder von ihr beklagte
Hofraths⸗geſprochen worden : Jetztberuͤhrten Mandatis ge⸗

Schluß , maͤß alles abgenotnmene zu reſtituiren / ſich hinfuͤro
dergleichen gegen die Kayſerl . der freyen Reichs⸗

Ritterſchafft verllehene Priwilegia und Freyheiten /
auch deren von den Klaͤgern Rechts⸗begnuͤgig
ausgefuͤhrten Poſſeſſion der Reichs /Immedietæt
was derſelben anklebet / laufenden in Actis geklag⸗
ten turbationen ſich zu enthalten / cautionem de

non amplius turbando zu præſtiren / cum con -

demnatione in expenfas &c . Als man Fuͤrſt⸗
licher Naſſau ⸗Siegiſcher Seiten hierdurch
beſchweret zu ſeyn vermeynete und pro admiſſio⸗

ne beneficii Reviſionis angeſuchet / wurde den 7 .

Junii 1694 . die Reviſion abgeſchlagen / ſecunda

paritoria ertheilet / und weilen dieſer ebenfals keine

Folge geleiſtet werden wolte / hat endlich der Kay⸗
ſerl . Majeſt . allergnaͤdigſt gefallen / dem Hochwuͤr⸗
digſten Fuͤrſten und Herrn Lothario Franciſco ,
des Heil . Stuhls zu Mayntz Ertzbiſchoffen / des

Heil. RoͤmiſchenReichs durch Sermanien Ertz⸗
Cantlern und Churfuͤrſten / wie auch denen

Durchleuchtigſten Fuͤrſten und Herrn / Herrn
Auguſt und Herrn Anthon Ulrich Gebruͤdern /

Hertzogen zu Braunſch weig und Luͤneburg ꝛc. ꝛc.

die Execution auſſzutragen / welche ſich zwar damit

beladen laſſen / und zu deren Bewerckſtelligung
durch dero hochanſehnliche Herrn Subdelegirte im

Julio des 1699ten Jahres in Wetzlar der Anfang
gemachet / worbey dle Fuͤrſtl. Naſſau⸗Siegiſche

Herrn Gevollmaͤchtigte ſich außdruͤcklich dahin
erklaͤret haben : daß man Fürſtl . Siegiſcher Sei⸗

ten der von Ihro Kayſerl . Majeſt . in anno 1691 .
allergnaͤdigſt emanirten Sententz quoad punctum
Immedietatis ,ſo wohl als Reſtituendorum im ge⸗

ringſten nichtzu contraveniren / ſondern in allerun⸗

terthaͤnigkeit derſelben buchſtaͤblichen Innhaltes
zu folge / unwiderſprechlich unterthaͤnigſte Parition

zuleiſten / geſinnet ꝛc. auch zu mehrer Veſthaltung
Cautionem offeriret zʒc. Welches Erbiethen da⸗

mahls die Ritterſchaftl . Abgeordnete acceptiret / im

uͤbrigen aber verſchiedene Puncten beſonders ra⸗

rione Reſtituendorum ,und was deme anhaͤngis/
foͤrderſambſt guͤtlich zuvergleichen ausgeſtellet /
nachgehends auch den 19 . Decembr . 1699 .in Sie⸗

gen mehrenthells amicabiliter componiret . Die
Ritterſchafft wuſte doch bald zu klagen / daß man

Fuͤrſtl. Naſſau ⸗Siegiſchen theils nicht allein ſol⸗
chem nicht nachgekommen/ ſondern ſie noch meh⸗
rers graviret / dahero auch Ihre inſtaͤndigſteunter⸗

thaͤnigſte Imploration daß hoͤchſternañteJh. Chur⸗
fuͤrſtl. Gn. und deren beeden H. Hr. Hertzogenzu

Der vor

dieſe ch⸗

Braunſchwelg und Luͤneburg Hochfuͤrſtl .Durchl. 1707
Durchl . die wuͤrckliche Vollßiehung der von der

Roͤm. Kayſerl. Maj . ihnen in obgemeldeter Sache
auffgetragenen Execution dero hoch / verordneten

Herrn Subdegirten demandiren . Worauff die

Fuͤrſtl. Naſſau⸗Siegiſche anheim gelaſſene Ge⸗

heimbde und Raͤthe krafft der den z oten Julii
7ot . unter Fuͤrſt . Hand u. Stegel ihnen ertheilten
vollkommenen Gewalt und Macht cum libera

( worinn mit klaren Worten oͤffentlich bekandt
worden / daß die im Siegiſchen Lande befindliche
von Adel zur Mittel⸗Rheiniſchen Ritterſchafft ge⸗
hoͤrlg ſeyn ) den 3. Auguſt . beſagten 170 r . Jahres
mit Adel . Klaͤgern / ratione Reſtituendorum ſich
verglichen und darneben gelobt und verſprochen :

Daß hinfuͤhro die Mittel⸗Rheiniſche Reichs Drauff
Ritterſchafft an Eintreibung Ihrer Ritter⸗ zwiſchede

Anlagen bey dero in dem NaſſauStegiſch . Fuͤtſtin
beguͤterten Frey ⸗Adelichen Mitgliedern / .
und der Adelichen Guͤter Pollelſorn keines deꝛ Ritter ,
Weges gehindert / Eingangs benahmte ſchaffter ,
Ritterfchafftliche Commembra und deren folgien
Nachkommen in ihren Adelichen Haͤuſern Vergleich
wider den Keligions· Frieden und das In⸗

ſtrumentum Pacis gar nicht/ noch ſie in ihrer
Poſſeſſion vel quaſi exemptionis fori , li -

bertatis & Juris venandi turbiret oder mo -
leſtiret / vielweniger deren Coloni oder Hof⸗
leute mit Tuͤrcken / Steuer / Fron⸗Dienſten /
Kopff⸗oder Dienſtgeldern / dem alten Her⸗
kommen zugeben / ( woruͤber man ſich in

actis beklaget uñ darauf diedententz erkandt )
beſchweret / mithin die H. Hrn . Impetran⸗
ten denen ergangenen Mandatis , und darauf
erfolgten Parirorüs zuwider nimmermehr
beyeintraͤchtiget/ oder turbirt werden ſollen/
bey Verpfaͤndung der Hochfuͤrſtl . Naſſau⸗
Siegiſchen Evangeliſchen Reformirten
thells Land und Leute / ſo viel hierzu von⸗

noͤthen ꝛc. 8
Bey dieſem Vergleich iſt dasjentge / was wegen

der ruͤckſtaͤndigenRitter⸗Anlagen / Unkoſten und
ſonſten das gantze Ritterſchafftl . Corpus betroffen /
ausgeſtellet / jedoch kurtz hernach / nemlich den 15 .

gedachten Monaths Auguſt . coram Commiſſione

Cæſarea zwiſchen denen Fuͤrſtl. Sieglſchen und

Ritterſchafftl . Herren Gevollmaͤcheigten ein Re⸗

ceſs auffgerichtet worden / woruͤber die Katifica -

tion von beyden Herren Principalen foͤrderſamſt
eingebracht werden ſollen ꝛc. Hierauff hat der

verwlttibten Frau Fuͤrſten Durchl . als damahll ⸗
ge Vormuͤnderin und Regentens vor ſich und

Nahmens dero minderjaͤhrtigen Herren Sohns
beruͤhrte Vergleich / beſonders den letzten Recels

ihres Inhalts / unter dem Vorwand / daß ſie
darinn uͤber Gebuͤhr graviret worden / und deren

gevollmaͤchtigteHerren Raͤthe lines Mandati ex -

cedirethaͤtten / nicht ratificiren wollen / ſondern
ſeynd bey Ihro Kayſerl . Majeſt . um Annullirung
beruͤhrter Vergleich eingekommen / deren Begeh⸗
ren vermoͤg Reichs⸗Hof⸗Raths Concluſi den 10 .

Julii 1702 . als unerheblich abgeſchlagen und hin⸗
gegen D. D . Commiſſariis reſcribiret worden /
daß welln ſo wohl auß threm auff der Frau Fuͤr⸗

ſtin *
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ſtin eingerichtete und ihnen communicirte Be⸗

ſchwerden eingeſchickten Bericht / als denen Gra -

vaminibus ſelbſten zu erſehen / daß dieſelbe gantz

unerheblich und dahero die res judicata & toties

transacta billich zur Wuͤrcklichkeit gebracht wer⸗

den muͤſte; alſo wolten Ihro Kayſerl . Majeſtaͤt

ihnen nochmahls auffgetragen und ſie erſuchet ha⸗
ben / in Krafft obhabender Commiſſion der Frau
Fuͤrſtin einen Termin von zweyen Monathen an⸗

zuſeßen / dem letzten Vergleich ein vollkommen

wuͤrckliches Genuͤgen zu leiſten / oder / in Verblei⸗

bung deſſen / mit der Execution des judicati gegen

dieſelbe zu verfahren .

Hierauff hat hochgedachte Fuͤrſtin der bißheri⸗
gen Vormundſchafft ſich begeben / und die Regie⸗
rung dero Herrn Sohn dem Durchl . Fuͤrſten und

Hn. Hn . Friderich Wilhelm Adolph / Fuͤrſtenzu
Naſſau⸗Siegen ꝛc. auffgetragen / auch ſolchem⸗
nach erſt den ertheilten Kayſerl . Befehl zu unter⸗

thaͤnigfler Folge den vormahls den 15 . Aug. 1701 .

zu Wefßlar errichteten Recels würcklich confirmi⸗

75 15 ret ; Nachdeme man aber Rltterſchafftlicher Sei⸗
Regierung

ten damit nicht Content ſeyn koͤnnen / ſondern /
gelretenen zu mehrerer Verſicherung und Abſchneidung kuͤnff⸗
Hn. Sohn tiger Neuerung von dero nunmehro regterenden

nicht con - Herrn Sohns Fuͤrſtl. Durchl . die Katification

frmiret ebenmaͤſſig verlanget ꝛc. haben dieſelbe durch dero

werde Regierung bey Ihro Churfuͤrſtl . Gnaden zu

Mayntz ſo wohl als beyden Hertzogen zu Wolffen⸗
buͤttel Hochfuͤrſtl . Durchl . ſolches beſchwerend vor⸗

bringen / und / daß man ſie darmit verſchonen
moͤchte nachſtehendes an Chur⸗Mayntz und uͤbrige
hohe Herren Commiſſarien / mutatis mutandis ,

abgehen laſſen :

1717 %.

Hochwůrdigſter ꝛc. ꝛc.

der deß⸗Auß der copeylichen Anlage belieben ſich Ew .
halben an Churfuͤrſtl. Gnaden ohnſchwer unterthaͤnigſt vor⸗

Coinmil. tragen zu laſſen / welchergeſtalt dem ehln erthell⸗

Ehur⸗ ten Kayſerl . Beſehl zu unterthaͤnigſter Folge / der

Mayntz vormahls den 15. Aug . 170 1. zu Weßlar errichte⸗
und Wolf⸗ ten Receſs von unſerer gnaͤdigſten Fuͤrſten und

ſenbüttel Frauen Hochfuͤrſtl . Durchl . wuͤrcklich confirmi⸗
ſchuibt

et und von einem auß unſern Mitteln ſelbſken na⸗

cher Friedberg uͤberbracht worden ; nachdeme aber

man damit nicht coatent geweſen / ſondern ver⸗

langet / daß gemeldter Receſs auch von unſers
gnaͤdigſten Fuͤrſten und Herrns Hochfuͤrftl .
Durchl . moͤchte zugleich mit unterſchrieben wer⸗

den / wir aber nicht anders ſehen koͤnnen als daß
dem von Ihro Kayſerl . Majeſt . ertheilten Mandat

eine voͤllige Paritien geleiſtet ; So erſuchen Ew .

Churfuͤrſtl . Gnaden wir hiermit unterthaͤnigſt aus

Macht habender Kayſerl . Commiſſion der Wet⸗

terauiſchen Ritterſchafft nachdruͤcklich zu injungi⸗
ren / unſere gnaͤdigſte Herrſchafft weiters nicht zu

graviren / ſondern in Ruhe zu ſtehen / und ſich der⸗

geſtalt zu betragen / damtt man an Seiten dieſes
Hochfuͤrſtl . Hauſes nicht Urſach haben moͤge/
ſich daruͤber bey Ihro Kayſerl . Majeſt . zu beſchwe⸗
ren / welches unſere gnaͤdigſte Herrſchafft nicht
allein mit gehorſamen Dienſten werden ſuchen zu

erkennen / ſondern wir werden auch nicht unter⸗
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ſaſſen / den hoͤchſten GOtt anzuflehen / daß er

Ew. Churfuͤrſtl. Gnaden noch ferner in Churfuͤrſtl .
hohen Wohlergehen erhalten / noch langwierige
gluͤckliche Reglerung verleyhen wolle / und uns

noch ferner die hohe Gnade goͤnnen/ daß wir mit

unterthaͤnigſtem Reſpect uns ruͤhmen koͤnnen zu

ſeyn ꝛc. ꝛc.
Was hierauff fuͤr eine abſchlaͤgliche und die

Genehmhabung des einmahlen von mehrhochge⸗
dachter Frau Vormuͤnderin eingegangenen anra⸗

thende Antwort von Mayntziſchen Raͤthen an die

Stiegeniſche erfolget / mag und kan nachſtehendes

zeigen :

1707 .

Hoch⸗Edle ꝛc.

Dem Hochuͤrdigſtem unſerm gnaͤdigſten Chur⸗/ Antwort /

ſuͤrſten und Herrn iſt ob derenſelben Schreiben die ihm

vom 20 . dieſes mit mehrerm unterthaͤnigſt rete⸗ nicht an⸗
riret worden / was maſſen demm letzthin ergangenen ſandie /

Kayſerl . Befehl zu unterthaͤnigſter Folge der den ehaͤlt

15 . Auguſt . 170f . zu Wetzlar errichtete KReceſs

von derenſelben gnaͤdigſter Fuͤrſten Durchl . zwar

wuͤrcklich unterſchrieben / dabey aber von Seiten

klagenden Reichs⸗Ritterſchafft nicht acquieſciret /
ſondern verlanget worden / daß ſolcher Receis auch
von jetztregterender Ihrer Fuͤrſtl. Durchl . mit un⸗

terſchrieben werden moͤge / und wie bey hoͤchſtge⸗
dachter Ihrer Churfuͤrſtl . Gnaden unſere hochge⸗
ehrte Herren anſuchen wollen / obgemeldte Reichs⸗
Ritterſchafft zur Ruhe zu verweiſen / weiln ſie an

derſt nicht ſehen koͤnten / als daß dem allergnaͤdig⸗
ſten Kayſerl . Mandato voͤllige Parition geleiſtet
worden ꝛc. Nun haben Ihro Churfuͤrſtl. Gnad .

zwar ſolche von Ihrer Durchl . der Fuͤrſtl. Frau
Wittib beſcheheneKatification ſehr gerne vernom⸗

men / nachdemmahlen aber auch oberwehnte
Reichs · Ritterſchafft dahier unterthaͤnigſt einkom⸗

men und zu vernehmen gegeben / daß ſie ſothane
Ratiſication anzunehmen / um deßwillen billiges
Beduͤncken truͤgen / weilen gleich hoͤchſtgedachter
Fuͤrſtin Herrn Sohnes und Printzens Fuͤrſtl
Durchl . immittelſt die Regierung angetretten /
und dahero zu mehrer Verſicherung und Abſchnet⸗
dung kuͤnfftiger neuer Mißverſtaͤnde / auch derſel⸗
ben Approbation und Unterzeichnung ſolchen
Receſſes hochnoͤthig / mithin unterthaͤnigſt gebe⸗
ten / Ihre Churfuͤrſtl. Gnaden an Se . Fuͤrſtl.
Durchl . hierunterſchrifftliche Erinnerung zu thun/
gnaͤdigſt geruhen moͤchten ꝛc. Und dann obgedach⸗
ten letztern Kayſerl . Reſcripti deutlichern Inhalts
nach / auff alle Weiß billig und noͤthig/ daß dieſe

abgeurtheiletund verglichene Sache zur vollaͤndi⸗

gen Wuͤrcklichkeit gebracht werde ; Als verhoſſen

mehrhoͤchſtgedachteIhre Churfuͤrſtl . Snaden / es

werden jetztregierende Se . Fuͤrſtl. Durchl . zu Sie⸗

gen zu Verhuͤtung der ſonſt entſtehenden fernern

Wetterung und Ungelegenheit auch ihres Orts⸗

mehrberuͤhrten mit der Wetterauiſchen Reichs⸗

Ritterſchafft errichteten Receſs zu ratificiren / mit⸗

hin dieſer allerſeits verdrießlichen Sache dermahl
eins ihre voͤllige Abhelffung zu geben / Ihro gefallen

laſſen ; welches wir dann aus obhabenden gnaͤ⸗
digſten Befehl denenſelben nicht verhalten ſollen
und verbleiben damit ꝛc. ꝛc.

Mit



Mit dieſem ſtimmete derer uͤbrigenhohen Hn .
Commiſſarien Erklaͤrung in dieſen Terminis :

Hoch⸗Edle/

Was geſtalten dem ertheilten Kayſerl . Befehl

zu unterthaͤnigſter Folge der den 1J . Aug. Anno

170l . errichtete Kecels von der FuͤrſtinzuNaſ⸗

ſan ·Siegen Hochfuͤrſtl . Durchl. vollſogen und die

unmittelbahre Reichs⸗Ritterſchafft aber zugleich

verlanget / daß an Setten des jeno regierenden
Fuͤrſten und Herrn Durchl . die Ratification eben⸗

maͤßigerfolge / ſolches iſt meinen gnaͤdigſten Herrn

Durchl . Durchl . ab dem vom 20 . Julli eingelang

ten Schreibenunterthaͤnigſtreferitt worden. Ob

nun zwar meine hochgeehrte Herrn in Gedancken
ſtehen / als daß dem von Ihro Kayſerl . Majeſtaͤ
ertheilten Mandato bereits eine voͤllige unterthaͤ⸗

nigſte Parition geleiſtet ſey / ſo hat man dennoch

den anhero geſandten Herrn Reglerungs· Rath /
Holtztlauen / darentgegen in mehrern vorgeſtellt /
wie deſſen gnaͤdigſter Herr / nachdeme dieſelbe im⸗

mittelſt die Regterung angetretten / die Ratifica -
tion des Receſſus mit guter Fagon nicht wuͤrden

decliniren koͤnnen / und daßes beſſer waͤre/ ſol⸗

ches aus genereuſen Bewegniß zu thun / als

durch ein ungezweifflich erfolgendes Decret und

wuͤrckliche Vollſtreckung der Execution ſich darzu

compelliren zu laſſen . Meiner gnaͤdigſten Hn .

Durchl . Durchl . verhoffen demnach / es werden

die geſchehene Repræſentationes bey jeßt regterender
Sr . Durchl . zu Naſſau⸗Siegen voͤlltgen Ingrels
finden / und dieſelbe ſich gefallen laſſen dieſe be⸗

ſchwerliche Sache dermahlen zur Endſchafft zu

befoͤrdern / welches auff erhaltenen gnaͤdigflen
Befehl zur Antwort vermelde .

Es hatte zwar der Fuͤrſt von Siegen allerhand
Welchen am Kayſerl . Reichs⸗Hofrath einbracht / zu erwei⸗

vomKayſ . ſen / daß wider ihn ergangene Mandata erſchli⸗

110 chen / denen Reichs⸗Conſtitutionen und Rechten

Exequen - nicht gemaͤß waͤren u .ſ. w. das aber nicht verhin⸗

dum auff- dern moͤgen / daß Kayſerl . Maj . nicht die ehema⸗
traͤgt. lige Commiſſion , binnen 2. Monathen ehemals

Verglichene zuene quiren / Mayntz und Wolffen⸗
huͤttel / mit dieſen Formalien uͤbertragen :

1717 .

Joſeph &cc .

( Tit . ) Ew . Lbd. Lbd. wird vorhin noch guter

maſſen eriunerlich ſeyn / oder allenfalls von de⸗

nen Ihrigen ihnen referirt werden koͤnnen / was

von Unſern in GOtt ruhenden Herrn Vatter und

am Reich / allerglorwuͤrdigſten An⸗

denckens / Ew . Lbd. Lbd. in der an Ihro Maj .
und Lbd. Reichs⸗Hofrath anhaͤngiggeweſten / nach

der Hand aber daſelbſt decidirten Rechts / Sachen /
die zwiſchen der Mittel⸗Rheiniſchen Ritterſchafft
und dem Fuͤrſtl. Hauß Naſſau⸗Siegen und Con⸗

ſorten obgeſchwebte Strittigkeiten betreffend / fuͤr
eine Kayſerl . Commiſſion ad exequendum vor⸗

laͤnaſtauffgetragen / und nachmahlen coram com⸗

miſſione fuͤr ein Vergleich inter partes errichtet /
auch deßhalben an Ew. Lb . Lbd. unterm 10 . Jul .

1707 . von hieraus reſcribiret worden . Wie nun
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bey obẽallerhoͤchſtſeligſt gedachten Ihret Majeſt . ⸗ 1700.
und Lbd . beſagte Ritterſchafft unterm Prætentato

den 26 . Feb . 1706 . angezeigt / daß der jent regle⸗

rende Fuͤrſt zu Naſſau⸗Siegen Reformirten Thells
und Conſ . ſich der rei judicatæ & transactæ nach

der von ihm angetrettenen Regierung opponire /
mit Bitt / obgemeldete Commiſſion ad exequen -
dum auff ihn zu extendiren ; Ihr . Maj . und Lbd.

aber mit ſolcher extenſione commiſſionis damah⸗
len an ſich gehalten und durch dero anbeklagten
Fuͤrſtens bd . unterm 2 . Mertz beſagten 1705 .

Jahrs erlaſſenes gnaͤdigſtes Kayſerl . Reſcriprum
befohlen / das Gravamen in confirmitate Senten -

tiæ abzuthun / und ſub Termino duorum Men -

ſium de facta paritione zu dociren / in der gnaͤ⸗
digſten Kayſerl . Zuverſicht / es wuͤrde beklagten
Fuͤrſtens Lod. hierauff die Billichkeit derSachen

von ſelbſten begriffen haben und von angeregter
Contravention abgegangen ſeyn : Nachdeme aber

dieſelbe mit einer ſogenannten Exception manife⸗

ſtæ ſub - ·& obreptionis eingelkommen / und ſelbe
der Impetrantiſchen Ritterſchafft communiciret /
dieſe auch mit threr Replic und wiederholten Bitt

pro decernenda ante hac petita extenſione & re -

novatione Commiſſionis ad exequendum auff
Ew . ebd . Lbd. eingekommen / wir auch bey relffer
der Sachen Erwegung nicht finden koͤnnen / wie

daß beklagten Fuͤrſtens Lbd. und Conl . ſich der

ſchuldigſten paritioni rei judicatæ & transactæ

ferners entztehen / und wir lalva Juſtitia die Impe⸗
trantiſche Ritterſchafft aus dem wuͤrckl. Genuͤß des

ex re judicata & transacta erlangten Rechts laͤn⸗

ger entſetzet laſſen moͤgen. So haben wir nun⸗

mehr bey ſo bewandten Dingen keinen laͤngern
Anſtand nehmen koͤnnen/ mit der gebettenen re⸗
novatione Commiſſionis zu verfahren / und da.
hero Ew . Lbd. Lbd. freundgnaͤdiglich und gnaͤdigfl
erſuchen wollen / daß ſie in Krafft unſers ertheil⸗
ten Kayſerl . Gewalts Impetratiſcher Ihro Lbd.
einen nochmahligen Lerminum duorum

um ſich zu declariren / ob ſie die Transactionan⸗

nehmen / oder die Execution der Rechts kraͤfftigen
Sententz erwarten wollen / anſetzen und darauff
hin erſtern Falls die Sach auchoritate Commiſſio -

nis Cæſareæ nach dem Fuß des Transacts einrich ⸗
ten / letztern Falls aber die erfolgte Kayſerl . Sen ⸗
tentz dermahleinſt zur Execution bringen / und die
dargegen beſchehene Attentata abzuthun . Wir ſind
von Ew . Lbd. des Erfolgs hierinn foͤrderſambſt ge⸗
waͤrttg/ und verbleiben ihnen reſpectivẽ mit ꝛc.

Wien den 11 . Jan . 1707 .

Die Subdelegirte kamen alſo dieſes Jahr nach Ziegen
Wetzlar und vernahmen / nachdem ſie die Par⸗ will ſch
theyen vor ſich beſchieden / von denen Fuͤrſtl. Raͤ⸗ dochnicht
then / daß ihr Prineipal dem ehemals von Sr . geben/
Frau Mutter eingegangenen Vergleich nicht nach

zuleben wuͤſte ꝛc. worauff Sie ſich denn ad locum

begaben / und einen Anfang zur Execution , mit

Anſchlagung darbey gebraͤuchl . Patenten machten ;
welche / nach deren Abreyſe / der Fuͤrſt wleder ab⸗

nehmen / die adelichen im Gegentheil auff Land⸗

ſaſſen Schuldigkeiten exequiren / auch ſich mer⸗

ans



3 ——
Weſtpyaͤliſche Geſchichte .

— — 2 5 2

1507 . ſcken ließ / ſeinen Recurs , nebſt andern Staͤnden

der Nachbarſchafft / an den Reichs⸗Convent neh⸗
men zu wollen . Die Mittel Rheintſche Ritter⸗

ſchafft wolte vorbauen / berichtete alſo alles bißher

erzehlte ſelbſt an die Reichs /Verſammlung und fuͤg⸗
te dem Bericht weiter dieſen Schluß bey :

Wann aber Ew . Excell . Hochwuͤrden auch un⸗

Ritter⸗ ſſern hoch ⸗und vielgeehrten Herrn ohnedem zur

ſie urn Bnüge bekandt / daß ſolcher Dontroverlien und
Reichs⸗ Partienlar Juſtis, Sachen Eroͤrterung auß einen

konbent Relchs⸗Tag nicht gehoͤrig / und von denen zur

ſich freyen Adminiſtrirung derJuſtitzbeſtelltenReichs,
jeneb nicht Picaſteriis zu Ihro Kayſerl . Maj . allerhoͤchſten

60 Jurisdiction groſſem Præjudiß und klagenden
Reichs/Ritterſchafften ungemelnem Schaden und

Nachthell dahin um ſo weniger gebracht werden

moͤtzen/ als vielmehr hievor ⸗erzehlten Rechts⸗

Strittigkeiten ex natura ſua dem Ausſpruch jent·
beſagtenhöchſten Reichs⸗Tribunalis ( allwo ſelbige

berelts vor 20 . 30 . 40 . und mehr Jahren anhaͤn⸗

gig gemacht / gnugſam unterſuchet und rechtlich

unterſchieden worden ) privativs unterworffen /
mithin ohne hoͤchſte Violirung oder Vilipendenz
der Kayſerl . Maj . Authorität / keiner anderwaͤr⸗

tigen Judicial - Cognition in Comitiis Imperii

ſubjiciret oder mit Beſtand gebracht werden koͤn⸗

nen / dazumahlen unverantwortlich waͤre / wann

nach ſo lang bey denen hoͤchſten Gerichten gefuͤhr⸗

erkandten Mandatis de exequendo eine Sache

ohne Rechts⸗Huͤlffe erſitzen bleiben / einfolglich
die Juſtitzgaͤntzlich zerfallen ſolte ; Als tragen wir

ben / Francken und am Rhein⸗Strohm geſeſſe⸗

nen in derley Differentien mit der Reichs⸗Ritter⸗

ſchafft in nichts intereſſirten hoͤchſt und hohen
Reichs ⸗Staͤnden das unterthaͤnigſtund gute Ver⸗

trauen / Ste werden nach dero angeſtammeten
Großmuth und Welt⸗beruͤhmterLlebe zur unpar⸗

theytſchen Juſtitz ob rem periculoſiſſimi Exempli
& pernicioſiſſimæ Conſequentiæ denen mittlern

und ſchwaͤchern Reichs⸗Staͤnden zur Hemmung
des hochbenoͤthigten freyen Lauffes der heilſamen

und an Ihrem hoch· und vielguͤltigen Ort dahin
recommendirt ſeyn zu laſſen belteben werden / da⸗

mit bey gegenwaͤrtigerReichs / Verſammlung un⸗

ſere mit Eingangs Hoch/ und wohlernanten Fuͤr⸗
ſten und Staͤnden auff den Weſterwald an denen

hoͤchſten Reichs ⸗Gerichten reſpectivs annoch

Rechts haͤngige und guten Thells abgeurthellte

ten nicht gehindert werden moͤgen.

Denckwürdiger Geſchichte.

ten Proceſſen erhaltenen Urtheilen / und darauff fů
Hochfuͤrſtl . Hauß NaſſauSiegen / Evangel⸗

te Beſchaffenheit in reiſſe Conlideration zu ziehen

Strittigkeiten und Beſchwerungen in ihrem or⸗

dentlichen Weg Rechtens gelaſſen / und wir als

der unſchuldige Theil in unſern erlangten Rech⸗

zu ſaͤmbtl . uͤbrigen/ ſonderlich auſſerhalb Schwa ·

hen deſſen / daß gedachter Creyß àtempore Caroli
von Uhr⸗

Juſtitz deroſeitsnichtbehuͤlfflich ſenn. Darneben

der zuverfichtlichen Hoffnung lebende / Ew . Ex⸗

cellenz Hochwuͤrden / auch unſere hoch/ und viele

geehrte Herrn / oberzehlte der Sachen wahrhaff⸗
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uͤber das Verhalten der Ritterſchafft beſchwerende
und anzelgende / wie die Staͤnde derer Orten ge⸗

ſchloffene Territoria haͤtten/ in ſelbigen von alten

Zeiten her der widrige Adel Fuͤrſten und Grafen
unterworſſen geweſen / die Staͤnde ſonſt immer

in puncto Collectationis Landſaſſiorum gehand⸗
habet / hernach von dieſen widrige Mandata er⸗

ſchlichen / dergletchen Zufaͤlle aber andern Crey⸗
ſen von gefaͤhrlicher Folge und der Landsherrl .
Hoheit geſamter Staͤnde nachthellig / demnach

auch geſamter Hand ſolchen vorzukommen waͤre ꝛc.

wie alles mehrern Inhalts zu ſehen aus dem / was

der beſonders / Abgeordnete mehrgedachter Weſt⸗
phaͤl . Staͤnde in nachgeſetzten Worten der Reichs ·

Verſaminlung uͤbergeben hat .
Ew . Excell . Hochwuͤrden auch meinen hoch / Stellet

und vlelgeehrten Herrn / wird ohnweitlaͤufftiges ſeiue
Anregen zweifſels ohne bekand ſeyn / was maſſen Gründe
die ohnmittelbahre Reichs · Ritter der Burg Fried⸗ 11 1
berg in der Wetterau ſich einige Zelthero neuerlich Noluß⸗
unterſtanden / die auff dem Weſterwald befindli · 810
che Landſaſſen / aus allerhand nichtigen und in riumclau⸗

ein / ind andern vor wenig Jahren her erhaltenen ſum zu
Privilegiis Cæſareis der Ritter⸗Matricul unglei . haben⸗

chen gantz nicht gegruͤndeten Prætexten / der or⸗

dentlichen Lands⸗Fuͤrſtl . Jurisdiction und Bott⸗

maͤßigkeit zu entziehen / und ſich unterwuͤrffig zu

machen / und um in dieſen vorhabenden Deſſein

defto fuͤglicher reuſſiren zu koͤnnen / gegen das

Theils / ſo dann gegen Se . Hochfuͤrſtl . Durchl .

zu S . Eiſennach als Grafen zu Sayn⸗Altenktr⸗
chen wuͤrckliche Proceſſus zu entamiren / auch

welcher Geſtalt nicht allein ſaͤmbtliche Fuͤrſten und

Staͤnde gedachten Weſterwalds wegen daraus

entſtehender hoͤchſtſchaͤdl. Conſequenz , ſondern

auch der gantze hochloͤbl. Nieder Rheiniſche Weſt⸗
phaͤliſcheCreyß bey dieſem Werck ſo mercklich in⸗

tereſſirt , und zwar eines Theils in Anſehung des

Matricular - Anſchlags / ſo auff ſolche Weiß verei⸗

niget werden ſolte / andern Theils auch in Anſe⸗

Magni keine Provincia immediata wie etwan alters her /

Francken / Schwaben und die Provincia Phe -

nenſis ( worinn die Ritterſchafft der Koͤntgl. Cam⸗
mer immediatè unterworffen worden / und / in ſo /

weitdieſelbe nachAbgang der Hertzogen von Fran ·
cken und Schwaben ſich wiederum in die vorige
Immedietaͤt geſetzet/ noch gegenwaͤrtig thren Sedem

hat ) fondern allezeit eine Provincia mediata , wo⸗

rinn die Nobleſlen mediantibus principibus &

Comitibus dem Reich allein mediatè unterwuͤrffig
gemacht werden / geweſen / und dieſer Urſach hal⸗
ben gedachter Creyß von det Zeit an biß auff dieſe
Stunde keine unmittelbahre Reichs⸗Ritterſchafft
jemahlen erkandt noch wuͤrcklich ohne deſſen hoͤch⸗
ſten Præluditz wird agnoſciren noch annehmen
koͤnnen. Ja was endlich nicht allein an Seiten

gedachten Creyſes / ſondern auch an Seiten vor⸗
Siegen Dargegen geſchahe dasjentge / welchem die Rit⸗erwehnter addreſlirter und gravirter Fuͤrſten und

0 kerſchafft vorkommen wollen/ und wendeten ſich Staͤnden aus eben dieſer Urſach / thells bey Ihro

angeichs
dle Weſterwaͤldiſche Staͤnde / nahmentl . Siegen Kanſerl . Majeſt . theils auch von dieſem hochioͤbl .

Eoubent . und der Hertzog von Eiſennach wegen Sayn⸗Al⸗Reichs⸗Convent vor Sravamina und Beſchͤbe⸗
tenkirchen / an die Reichs⸗Verſammlung / ſich rungen hieruͤber ſaccelſſixe eingebracht / und ſon⸗

Theatri Europæi XVIII . Theil . Aa ſten ö
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ſten zu Conſervirung der Chur⸗Fuͤrſten und Staͤn⸗

den des Reichs hergebrachter Jurium in puncto
Collectationis quoad Landſaſſios vor Reſolutio -

nes genommen / und darauff in Anno 167T . den 3.

( 13 ) Febr . vor ein nachdruͤckl , allergnaͤdigſtes

Kayſerl. Commiſſions- Decretaddicturam publi -
cam gehracht worden ſeye; nun haͤtte man zwar an

Seiten hochgedachter inrereſlirter Fuͤrſten und

Staͤnden nicht gezweiſſelt / es wuͤrde obgedachte
Reichs Ritterſchafft dieſem nach von ſolchem un⸗

gebuͤhrlichen Unternehmen von ſelbſten abgeſtan⸗
den und ſich zur Billichkeit bequemet haben ; nach⸗

deme man aber das Gegentheil erfahren muͤſſen/
und erſtgedachte Ritterſchafft deme ohnerachtet mit

wuͤrcklichen Attentaten / und unbefugten Proce⸗

duren fortgefahren / auch endlich gar auff die be⸗

reits erſchlichene reſp. Mandata und Reſcripta⸗
ſo gar auch Commiſſiones ad exequendum zu nicht

geringer Conſequenʒ und Nachtheil ſaͤmbtl . Fuͤr⸗
ſten und Staͤnde des Weſterwalds / vor dem hoch⸗

preißl . Reichs⸗Hofrath per ſub & obreptionem
auszubringen gewuſt und bey ſichrer den 15 . Jul .
1699. zu Wetzlar ſich befundenen allergnaͤdigſten
Kayſerl . Commiſſion ſich bereits würcklich

dahin vernehmen zu laſſen / kein Bedenckens

getragen daß ſolche reſpectiys Mandata und

Commiſſiones auch gegen alle und uͤbrige We⸗

ſterwaldiſche Fuͤrſten und Staͤnde und de⸗

ren hergebrachte und noch gegenwaͤrtlge exerci⸗

rende territorial ſuperioritaͤt und Bottmaͤßig·
keit uͤber die Adeliche Landſaſſen zu extendiren ge⸗

daͤchten / dieſes Letztere aber eben ſo wenig als das

Erſtere weder von ſaͤmtlich Fuͤrſten und Staͤnden

des Weſterwalds / noch auch von wegen des ſaͤmt⸗
lichen Weſtphaͤliſchen Creyſes vor angeregter Ur⸗

ſach halber um ſo vlel weniger zugeſtandenwerden
kan / alſo dieſemnach nicht ein oder andern Staͤnden

allein und in particulari , ſondern wie oberwehnet
ſaͤmtliche Weſterwaͤldiſche Fuͤrſten und Staͤnde

und dieſe nicht allein / ſondern auch den gantzen

Weſtphaͤliſchen Creyß concernirt / und uͤber dieſes
auch bey dieſem Werck verſchledene andere Creyſe
mit intereſſirt / ſo folgends ermeldete Sach von ſol⸗
cher Eigenſchafft / daß nicht allein dieſer / ſondern
auch vieler andern Urſach wegen / billich um ſo
vielmehr pro cauſa publica ,& Status nicht aber

pro cauſa privata &particulari u achten / und dann

hochgedachte Fuͤrſten und Staͤnde zu dem Ende

eine unumgaͤngliche Nothdurfſt zu ſeyn erachtet /
auch Ends bemelden dero Abgeordneten zu dem

Ende ſpecialiter zu bevollmaͤchtigen und abzu⸗

ſchicken ; als haben Ew . Excell. Hochw. auch
meinen hoch und vielge Shrten Herrn / um auch

dieſe mir gnaͤdigſt aufgetragene Commiſſion ge⸗

bůhrend zu acquitiren/ hiebeyeineaußfuͤhrliche zum

Druckgebrachte Deductionem gravaminum ,
worinn der Sachen wahre Beſchaſſenhett mit

mehrern angefuͤhrt zu finden / exhibiren ſollen / der

ungezweiffelten Hoffnung Ew . Excell . Hochw .
auch meine hoch vielge Ehrte Herrn werden ſolche
der Sachen Wichtigkeit nach in reife Delibera⸗
tion ziehen / und gleich wie dieſelbe in Sachen des

Herrn Hertzogen zu Würtenberg Hochfuͤrſtl .
Durchl . und des Herrn Grafen zu Caſtell Hoch⸗

graͤfl. Gn . vermoͤg dero ſub dato den 4 . Julii

gethan / alſo auch hierinn ein Reichs⸗Gutachten an

Ihro Kayſerl . Majeſt . allerunterthaͤnigſt ergehen
laſſen / daß nemlich die ex adverlo erhaltene aller /

gnaͤdigſte Kayſerl . Privilegia und darin etwa juxta
narrata ſupplicè angeregte Limites des Ritter /
ſchafftl . Corporis gegendero wahre Intention und

gegen die Jura obgedachter gravirter Statuum ſol⸗
cher Geſtalten nicht extendiren / ſondern vielmehr
meine hohe Herren Principalen / in ſpecie aber

diejenige / ſodurch obangeregte relp. Mandata und

Commiſſiones wuͤrcklich graviret worden / bey
dero uͤber dero Adel . Landſaſſen von ſo vielen Secu⸗

lis hergebrachten Territorial - Superioritaͤt und

dem Jure collectandi kraͤſſtigſt zu ſchuͤtzen / auch
alle dergleichen in contrarium ergangene Decreta

und Commiſſiones aufzuheben / zu aͤndern und ab⸗

zuſchreiben ſeyn und daß hierinn deſto ſchleuniger
verfahren werden moͤge / nachdeme periculum in

mora , auch ohne dem in dieſer Sach um ſo viel

weniger Bedenckens fallen kan / weiln/ wieobge⸗
dacht / indem gantzen Weſtphaͤliſchen Creyß / deſſen
unſtreitbahre Mitglieder ſaͤmtliche Fuͤrſten und

Staͤnde des Weſterwalds ſeyn / keine ohnmittel⸗
bahre Reichs ⸗Ritterſchafft / wie etwa in einigen
andern Creyſen / in ſpecie aber in denen ex provin⸗
cia antiqua Phenenſi entſtandenen Ober⸗und Un⸗

ter · Rheiniſchen Creyſen und der darunter gehoͤri⸗
gen Wetterau bekandt iſt / noch jemahl erkandt

worden .

1704 . ergangenen Concluſi zum Theil rühmüichſt
170 ,

—

Dieſem Memoriali war eine weitlaͤufftigeAus/
fuͤhrung beygefuͤgt / in welcher man ſich vorgenom⸗
men hatte darzuthun / wie das Ritterſchafftliche
Unternehmen auf keinem Grund beruhete / die

Staͤnde aber wohl befugt waͤren ſich dargegen zu

ſetzen/ und ihre habende Torritorial -Iura auch uͤber

Landſaͤßtge von Abel zubehaupten / die Sich davon

auszuhalfftern und hinter die hier oder dar ander⸗

weitig ſich findende Reichs⸗Ritterſchafft zuſtecken
vermeynet : Darbey zugleich die Hiltorie dieſer
Strittigteit angefuͤhret/ und wie man billig mit

ſelbiger ſich ans geſamte Reich wendete / gewieſen
wurde .

Wegen der in ſolchem Creyß gelegenen Graff⸗

ſchafft Moͤrß ſetzte es auch allerhand Haͤndel / wie

dann das daruͤber zwiſchen Preuſſen und Naſſau⸗
Dietz gefuͤhrten Streits / ſchon im XVI. , Theil die⸗

ſes Theatri 1703 .p. 249 . a ſqq. erwehnet worden

iſt . Preußen hatte ſich nicht nur in deren thaͤlli⸗
chen Beſitzthum zuerhalten / ſondern auch an Kay⸗
ſerl . die Sachen in den Weg zurichten gewuſt / daß

Ihm zugefallen ſolche Graffſchafft zu einem Fuͤr,
ſtenthum erhoͤhet und die Belehnung drauͤber/ doch

ſalvo cujusque jure erthtilet wurde / mit dem An⸗

hange daß die Cognition uͤber dieſe Reichs⸗Graff
ſchafft eintzig und allein Ihro Kayſerl . Majeſt .
verblelbe / diegedachte Erhoͤhung beſchlieſſen / auch

die Belehnung an Preußen / wie bey denen Kay⸗

ſerlichen Geſchichten erzehlediſt / praͤchtig vor ſich

gehen laſſen / was auch Naſſau⸗Siegen dargegen

gearbeitet / vorgeſtellet und in Eventum proteſtiret
hatte . Sie lieſſen auch dieſes nachrichtlich an

Deduci .
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die Introduction Preußens als Fuͤrſtens zu Moͤrß/
in den FuͤrſtenRath foͤrderlichſt vor ſich gehen

zu laſſen . Die Worte in dem vom 12 . Julii datir -

ten und den 15 . dito dictirten Commiſſions - De -

cret lauteten alſo : Es lieſſe Kayſerl . Principal⸗

Geſandſchafft ohnverhalten / welcher Geſtalten

allerhoͤchſt ermeldte Ihre Kayſerl. Majeſt . in An⸗

ſehung Sr . Koͤntal. Majeſt . zu Preußen / Chur⸗
fuͤrſtens zu Brandenburg / bey deroſelben / dem

Heil. Roͤm. Reich / und dem gemeinen Weſen er⸗
worbener ſtattlicher Verdienſten / auch aus andern

bewegenden Urſachen / die Graffſchafft Moͤrß /
womtt hoͤchſtermeldte Selne Koͤnigl. Majeſt . be⸗

liehen worden / in ein unmittelbahres freyes Fuͤr⸗
ſtenthum des Heil . Roͤm. Reichs allergnaͤdigſt er⸗
hoben haben . Wann dann Se , Koͤnigl. Majeſt .
ferner gezlemend erſuchen laſſen / daß Ste von

wegen ſolchen Fuͤrſtenthums bey allhieſigen Reichs

Convent zum Sitz und Stimm⸗Recht im Reichs

Fuͤrſten ⸗Raͤth wuͤrcklich gelangen / und Ihre
Kayſerl . Maj . ſolches allergnaͤdigſt foͤrdernmoͤch ⸗

ten / dieſelbe auch ſolchen billlchen Verlangen und

Anſuchen ſonderbahr gern ſtatt gegeben ſeben wuͤr⸗

den / alſo haben Eingangs hoͤchſternannt Ihre
Hochfuͤrſtl . Eminentz denen beyden hochloͤbl. hoͤ⸗
hern Reichs Collegüs daſſelbe zu dem End be⸗

ſandt zu machen / hiemit nicht umgehen wollen/
damit ſothane Kayſerl . allergnaͤdigſte Intention

zu forderſamen Bewerckſtellung gebracht / und

Seine Koͤnitzl. Mʒajeſt. in Preußen dero Geſand⸗

ſchafft in das Reichs Fuͤrſtl. Collegium gewoͤhnli⸗
cher maſſen introduciret / und deroſelben darinnen

die gebuͤhrende Stelle alligniret / und elngeraumet

werden moͤge .
Bey dem Nieder⸗Rhelniſch⸗Weflphaͤl .Creyſſe

war die Admiſſion wegen Moͤrß von Preußen /
aufß dem im May gehaltenen Creyßtag geſuchet

. worden mit dieſem Vortrage :
Nachdem Se . Kayſerl . Majeſtaͤt die bißherige

darmit hinwlederum / als mit einem Reichs FJuͤr⸗

ſtenthum / belehnet ; als haͤtten S . Koͤnigl . Ma⸗

jeſtaͤt dero zum Weſtphaͤllſchen Creyß abgeordne⸗
ten Raͤthen ſpecialiter allergnaͤdigſt befohlen / ſol⸗
ches dero Herrn Con - Directorn und geſamten

chen / maſſen dieſes auch hiermit beſchaͤhe/ mehr ⸗

angenehm ſeyn / ſondern es allerdings billig fin⸗

wuͤrde dc. ꝛc.

des folgenden Tags mit einer Proreſtation und
Dick pro - Vorſtellung : Wie die von Kayſerl . Majeſt . in

kaveur Ihr . Koͤnigl. Majeſt . von Preuſſen ge⸗

ſchehene Erigirung ſothaner Graſſſchafft in ein

Fuͤrſtenthum und vermeynte Belehnung um deß⸗

Mit⸗Staͤnden dieſes loͤbl. Creyſes bekant zu ma⸗

Darwider regte ſich Naſſau⸗Dietz ohngeſaͤumt

Grafſchafft Moͤrß zu einem Fuͤrſtenthum erhoben /

und S . Koͤnigl . Majeſt . in Preuſſen / mit Rejici -⸗

rung aller von einigen Naſſaulſchen Haͤuſern an⸗

maßlich dargegen gemachten Contradictionen /

hoͤchſtgedachte S. Koͤnigl . Maj. auch nicht zweiffel⸗
ten / es wuͤrden obgedachte dero Herren Con Di- ⸗
rectoren und geſambten Mit⸗Staͤnden nicht un⸗

den / daß ſie hinfuͤhro / bey allen Creyß⸗Verſam⸗
lungen das Moͤrſiſche Votum , als Fuͤrſt/ fuͤhr ⸗

ten / auch der Sißz darnach gezteinend reguliret

willen nicht beſtehen koͤnne / weil der Durchl . Fürſt

Herr Johann Wilhelm Friſo Printz von Ora⸗

nien und Naſſau / deme dieſe Grafſchafft erblich

angefallen / weder citiret noch gehoͤret/ oder auff

einige Litispendentz regardiret worden / von Sei⸗

ten Ihr . Koͤnigl. Mʒajeſt . aber bey der durch unge⸗

gruͤndete Motiyen erhaltenen Belehnung der Sa⸗

chen gruͤndliche Beſchaffenhelt Ihrer Kayſerl .

Majeſt . nicht angezeigt / ſondern verſchwiegen / daß

dieſe Grafſchafft von weyland Printz Morit zu

Oranien und Naſſau nicht anderſter als ein Fidei⸗

Commiſs beſeſſen / und ſo wohl durch hochermeld⸗
ten Printzen Morktzen als letzt verſtorbenen Koͤ

nigs Teitament hoͤchſtgedachtem Fuͤrſten Johann
Wilhelm Friſoni , Printzen von Oraniten und

Naſſan zugeeignet worden / dahero / obwohl Ihr .
Koͤnigl Majeſt . von Preuſſen per præventionem
die Graſſchafft Moͤrß occupiret / und darin die

Poſſeſſion am erſten ergriffen / auch dardurch Mas⸗

datum wanutenentiæ beym Kayſerl . Cammer⸗

Gericht außgebracht / dannoch ſelbige weder in

Petitorio einig zu Recht beſtaͤndig und anhero ap⸗

plicabel Fundament vor ſich haben / und weder ti -

tulo hæreditatis , der Printz Friederich Heinrich
und deſſen deſcendentes maſculi , ſolche nur als

ein Fidei - Commiſs aus des Herren Acquirentis
Printzen Moriß Teſtament beſeſſen / noch durch
ein prætendirtes Dominium directum ſich in

Poſſeſſorio darzu qualificiren koͤnnen / weil in

mehr als 100 . Jahren ſolche Grafſchafft nie als

ein Lehen erkant / kein Feudal - Actus vorgangen /
da Ihrer Koͤnigl. Majeſt . Vorfahren in deren

Poſſeſſion geſtanden / ſondern auch ſelbſt ( welches
doch ad Petitorium gehoͤret) die von weyland

Graf Adolph zu Neuenar angegebener maſſen ge⸗

ſchehen / auch per violentiam deß damaligen Her⸗

tzogen von Cleve der Graͤſin Walpurgis abgetrun⸗

gene Unterſchrifft von dero gleich darauff revoci⸗

ret worden / und ſo wohl ſie als ihre Erbfolgere
die Printzen von Oranlen und Naſſau ſich in bol⸗

ſeſſione libertatis conſerviret haben / wie dieſes

beym Kayſerl . Cammer⸗Gericht in denen Exce⸗

ptionibus fori ſub - & obreptionis auch gehoͤri⸗

ger Orten in denen Niederlanden vorgeſtellet wor⸗

den ꝛc. ꝛc.
Naſſau⸗Dietz entließ auch ein allerunterthaͤntg

ſtes Schretben an Kayſerl . Majeſtaͤt / ſo unterm auch dem

16 . Julů auch beym RelchsHof⸗Rath eingegeben
wurde / in welchem es vorſtellete was es mit der

Grafſchafft Moͤrß und deren Acquilition fuͤr eine

Bewandſchafft habe / wie nemlich ( 1) ſolche Graf heit Moͤr

ſchafft von undencklicher Zeit / und mehr als 100 . vorſtellet
Jahren her / die Printzen von Oranien als ein

frey eigenthuͤmlichesAllodial - Gut beſeſſen / ſol⸗

che Pollellion auch ( 2) juſtum titulum , nempe

ceſſionem à Comitiſſa Walpurgi Anno 1594 .

in Princip . Mauritium Naſſovicùm factam zum

Fundament gehabt / hochgedachter Printz Maurttz

aber ( 3) ſolcheGrafſchafft Anno 1598 . aus feind⸗
lichen Haͤnden mit gewapffneter Hand recuperi⸗
ret / daraus ( 4) aus ſeinen proper Mitteln und

mit Auffwendung mehr als oοο . fl. die Stad .

und das Caſtell Moͤrtz mit Waͤllen / Bollwercken /

tleffen Graͤben und Contreſcarpen fortiliciren la⸗

Theatri Europæi XVIII . Theil . Aa 2
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ſen / benebens ( 7) noch viele andere ſtattliche Guͤ⸗

ter / als die Herrlichkeit Gronkau mit dem Schloß /
die Stadt Creifeld / die Herrlichkeit Frimersheim /
wie auch alle andere Guͤter / die von gedachter
Graͤfin Walpurgis oder ihren Vorfahren ange⸗

kaufft und beſeſſen worden / von der Grafſchafft
Moͤrß aber gantz nicht dependiren / ſondern ein

abſonderlich Eigenthum ſeynd / adquiriret / auch

theils derſelben ( 6) von nicht geringen darauff ge⸗

ſtandenen Pfandſchafften frey gemacht / ja ſelbſt
noch der letztverſtorbene Koͤnig / Wilhelm in En⸗

gelland ꝛc. verſchtedene importante Guͤter vor baa /

res Geld darzu gekaufft / mithin dann / und wie

( J ) beyde ſolche Acquirirende von dieſem allen als

threm freyen Elgenthum nach Belieben haben koͤn⸗

nen diſponiren / alſo auch ( 8) beyde wuͤrcklich

in Faveur obhochermeldten unmuͤndigen Printzen
diſponirt haben / indem der erſte / nemlich Printz
Moriß / per ſolenne & univerſale Fidei - Commiſ-

ſum , auff den ohnlaͤngſt exiſtirt /und ſich erelgne⸗
ten Caſum , da ſein und ſeines Bruders Printz
Friedrichen Henrichen Deſcendenß abgehen ſolte/
die maͤnnliche Poſteritaͤt ſeines nahen Vettern /
Graf Ernſt Caſimirs / damahligen Stadthalters
in Frießland / als Abavum des jetzigen Stadt⸗

halters / Printz Johann Wilhelm Friſonis ; der

Koͤnig Wilhelm aber eben dieſen Printz Johann
Wilhelm Friſonem per ſolenne Teſtamentum

zum Uaiverſal - Erben eingeſetzt / mithin dann( 5) dte⸗
ſem ex duplici capite , Fidei - Commiſſi nempe &
Teſtamenti die Grafſchafft Moͤrß / und was noch
darzu erkaufft worden / allen Rechten nachzuſtehez
hingegen ( 10) Ihre Majeſt. der Koͤnig in Preuſ⸗
ſen weder ( a ) ex Teſtamento weyland Renati de

Challon Printzen von Oranten d. d . 1544 . wei⸗

len ſelbiger obbemeldte Grafſchafft und Guͤter nie⸗

mahlen ingehabt oder beſeſſen / noch ( b) ex capite
diſpoſitionis Fidei - Commiſſi prædicti Princi -

pis Henrici ( indem dieſer den Teſtamento Fratris

Mauritii als primi Acquirentis , nichts entgegen
valide hat diſponiren koͤnnen/ allenfals auch / ceu

hæres ejusdem voluntatem defuncti zu præſtiren
gehalten war ) noch wentger (c) ex prætenſa ſuc -

ceſſione ab inteſtato , weilen ein hæres Te -

ſtamentarius vorhanden ; auch endlich ( d) nicht

aus dem letztlich hervorgeſuchten teſtamento præ⸗
tenſæ feudalitatis uñ einer altendehnruͤhrigkeitvom

Hertzogthum Cleve den geringſten Rechtsbefugten
Anſpruch darzu machen koͤnne; anerwogen ſo viel

ſolche Lehnbarkeit betrifft K) die Printzen von Ora⸗
nien von mehr dann 100 . Jahren her / ſo wohl

ſals ihre Autores die Bona quæſtionis als ein frey
Allodium beſeſſen / dieſelbe auch ſg) weder von Koͤ⸗

nigl . Majeſt . zu Preuſſen noch dero Herrn Vat⸗
ter noch Groß⸗Vatter / Chur⸗Fuͤrſten zu Bran⸗

denburg und Hertzogen zu Cleve / zumahlen darinn

turbiret / weniger als Valallen zur Lehens „ Em⸗

pfaͤngnuß citiret worden / mithin auch 7) polita ,
nondum tamen probata antiqua feudalitate , per

plus quam centenariam quietam poſſeſſionem ,
eln ſolches Recht / quod probationem in contra -

rium non admittit , juſta præſcriptione adquiri -
ret haͤtten/ ja wann gleich ) ſolches nichtwaͤre / we⸗

nigſtens doch oberzehlte eigenthuͤmlichein und auſ⸗

—

Beſchreibung WeſtphaͤllſcheGeſchichte.
ſerhalb der Grafſchafft Moͤrß acquitirte Herrlich / 52
keit und Güter davon in alle Wege außgeſchlo .
ſen bleiben muͤſten; dieſem allen nach aber ( 1 )
die nomine Sr . Koͤnigl. Majeſt . in Preuſſen /
gleich nach dem Tode des Koͤnigs Wilhelm / und

noch vor Eroͤffnung des Teſtaments / de facto er⸗

griſſene / wiewohlen von denen Herren General⸗

Staaten ( welche von alters her Garniſon in

Moͤrß haben ) als Executoribus Teſtamenti Re⸗

gii niemahlen agnoſcirte Poſſeſſion , und ſelblger
gewaltſame Detention , nullo Jure juſtificabel ,
die neuliche Erhoͤhung aber der Grafſchafft in eln

Fuͤrſtenthum unter deren Auftrag zu einem Reichs⸗

Lehen / um ſo oſſenbahrer durch ungegruͤndete
und ſiniſtre Narrata impetriret worden ſeye / als

man Koͤnigl. Preuſſtſcher Selts⸗ ) durch die in Ca -

mera Imperiali nachgeſuchte und reproducirte Ci -

tationem Edictalem contra quoscunque intereſſe

prætendentes , ſelbſt den ordentlichen Weg rech⸗
tens eingeſchlagen / ſo dann ( 1 ) von weyland
Kayſerl . Majeſtaͤt Leopoldo glorwürdigſten An⸗
denckens lub dato 14 . Septembris 1703 . an die

Herren General Staaten ein Vorſchretben / um

die Cognition uͤber die ſtrittige Poſſeſſion der Braf⸗
ſchafft Moͤrß beyermeldtem hohen Relchs⸗Ge⸗
richt zu laſſen ꝛc. ꝛc. außgewuͤrckt / ja ſelbſt noch

( 13 ) im vorigen Jahr durch das vom Preuſſiſchen
Miniſtro im Haag per Memoriale offerirtes Par -

tage Project , weilen darinn ſolche Graffſchafft
mit in die Thellung geſetzt / und ein Æquivalent
davor anerbotten worden / deutlich gnug zu ver⸗

ſtehen gegeben habe / daß man die præoccupirte
Poſleſſion ſelbſt nicht vor unſtrittig gehalten : gleich
wie denn ſolches und anders diſſeits in Camera

Imperiali in Exceptioribus ſub - & obreptionis
ad mandatum unwiderleglich dargethan wor⸗

den .

Man bat alſo die ſtrittige Sache zu voͤlltgerfMitBit
Ausmachung / bey dem Kayſerl . und Reichs⸗te den

Cammer⸗Gericht / wo ſie Rechtshaͤngig worden / Stteit

allerdings zulaſſen / und nichts neuerliches fuͤr deßwegen

Naſſau verfaͤngliches zu verfuͤgen/ wolte auch vor⸗ I5
bauen / daß das Reich Preuſſen nicht auff ſeiner hleihen u
Verſammlurg zum Moͤrſſtſchen Voto admittirte / laſſen /
wenn ja Kayſerl . Majeſt . auff ihrem Thun disfals
beſtuͤnde / und gab dorten folgende Proteſtations .

und Verwahrungs⸗Schrifft ein :

Vermoͤg der vor eintgen Tagen hleſiger Orten Naſſau⸗
eingelauffenen ſichern Nachricht / ſoll bey hoch, Dietz pro.

loͤblicher allgemeiner Reichs⸗Verſammlung zu Re⸗ cclntaut
genſpurg / die daſelbſt zu gegen ſeyende Koͤntgl, Rs 10
Preuſſiſche Geſandſchafft / wegen der von der Roͤl peraamit
miſchen Kayſerl . Majeſt . juͤngſthin zu einem Fuͤr⸗ rirung

ſtenthum erigirten Grafſchafft Moͤrß / nach der Preuſſen
daruͤber enthaltenen Inveſtitur , ſich nunmehro wegen

weiter aͤuſſerſt bemuͤhen / deßhalben bey dleſem Mörh.

Reichs⸗Collegio auch Votum & Seſſionem zu er⸗

halten .
Wann aber dieſe Sach alſo beſchaſſen / daß

nicht nur / als Koͤnigl. Preuſſiſcher Seiten bey dem

letztern zu Coͤlln gehaltenen Weſtphaͤliſchen Creyß⸗
Tag dergleichen anmaßlich ebenfals geſuchet wor⸗

den / dagegen die oben angezogene Proteſtation ein
gebracht / ſondern auch darauff nach Außwelß des

vVor⸗
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— cdochmerzchiten allerhoͤchſt gedachte Sr . Kayſerl .
1707 . Naj . die wahre dieſer Sachen Beſchaffenheit der⸗

geſtalt ſuͤrgeſtellet worden / daß gantz undzumalen

nicht abzuſehen / wie pendente adhuc in Camera

Imper , lite , die Sache von dannen an den hoͤchſt
8 8

preißlichen Kayſ. Reichs⸗Hofrath avociret und

was noch meht iſt / mit dieſer Grafſchafft Moͤrß/
welche uͤber 100 . und noch mehr Jahren ein Al⸗

lodium geweſen / Se . Koͤn. Maj . von Preuſſen

als einem Lehen inveſtiret / und ſolchemnach Unſer

Durchl . Fuͤrſt / Herr Johann Wilhelm Eriſo ,

Printz von Oranten und Naſſau / dem dieſelbe

erblich angefallen / ehe und bevor derſelbe auch nur

einmahl citirt oder gehoͤret/ weniger per Senten⸗

tiam Judicialem poſt ſufficientem Cauſæ cogni -
tionem latam darzu angewieſen / dieſer Grafſchafft
dergeſtalt auff einſeitlge ungegruͤndete Narrata

priviret und entſeßet werden koͤnnen ; wie man

dann auch zu mehr allerhoͤchſt gedachter Sr . Kayſ⸗

Maj . das feſte allerunterthaͤnigſte Vertrauen ſetzet/
es werden dieſelbe im geringſten nicht zugeben / und

ſelbſt allerhoͤchſt erleuchtet ermeſſen / nachdeme die

wahre der Sachen Beſchafſenhelt deroſelben aller⸗

unterthaͤnigſt vorgeſtellet / daß in Dero hoͤchſtem Di⸗

caſterio wider die kundbare Rechte und Reichs /
Satzungen / einem Fuͤrſten des Reichs dasjenige

dergeſtalt entzogen / und einem Porentiori zuge⸗

wendet werden ſolle / ſondern vielmehr die allerge ·
rechteſte Verfuͤgung an Seine Behoͤrde ergehen

laſſen / damit dasjenlge / was ſowohl intuitu In⸗

veſtituræ , als ſonſten zu kundbahren Præjudiz und

Nachtheil unſers allergnaͤdigſten Fuͤrſen und

Herrn / wegen dleſer Grafſchafft Moͤrß/ ſich zuge

tragen / hierauff wieder gaͤnzlich auffgehoben/ und

alles biß nach rechtlich erkandter und entſchiedener

Sache in vorigem Stande geſetzet werde . Als

haben im Nahmen und von wegen mehrerwehnten
unſeres gnaͤdigſten Fuͤrſten und Herrn wir nicht

nur gegen das von der Koͤn. Preußtſchen Geſand⸗

ſchafft beſchehene anmaßliche Suchen hiemit ſo -

lenniſſime proteſtiren / und Ew . Excell . auch un⸗

ſere großguͤnſtige hoch · und vielgechrte Herrn ge⸗

ziemend erſuchen wollen / darinn deroſelben

noch zur Zeit kein Gehoͤr zu geben / ſondern
auch dieſe Proteſtation ad dictaturam pub-
licam kommen zu laſſen ; und weilen allen Staͤn⸗

den des Heil . Roͤm. Reichs daran merckl . gelegen/
damit auff eine ſolche Welſedero hergebrachte Jura
und Gerechtſame nicht ebenfalls geſchwaͤchet wer⸗

den /dleſes alles in reiffe Uberlegung zu ziehen/
und Dero hohe Herrn Principalen dahin zu ver⸗

moͤgen/ Ihro Kayſerl . Majeſt . mittelſt eines ab⸗

ſchlleſſenden Reichs · Gutachten die Sache dahln zu

recommendiren / damitalles / was wegen mehr⸗
beruͤhrter Grafſchafft Moͤrß auf einſeitige unglei⸗

che Vorſtellung erkandt / hierauff wiederum auff⸗

gehoben/ alles in vorigen Stand geſetzet / und

5 Sache zuvor gebuͤhrend cognoſciret werden

moͤge .

Deunoch Deſſen allen ohngeachtet wurde doch das Werck

ſchlieſſet ſſo weit getrieben / daß der Inhalt Kayſerl . oben

CEbri, angefuͤhrten Commiſſions Decret Preuſſen zu
oledi Sitz und Stimen wegen Moͤrß zu laſſen / in De⸗

um hor 5 4

Preuſſen. liberation des Fuͤrſten ⸗Raths geſtellet / vorher

aber durch den Preuſſiſchen Miniſter Aeilaritet 170 %.
und verſichert worden / es ſolte dieſes alles einen

jedweden an ſeinen etwa habenden Gerechtſamen

gantz unſchaͤdlich ſeyn ꝛc. Man er fuhr daß die meh⸗

riſte ſich / in Anſehung dieſer Bedingung /
mit dem Vorbehalt / dievon ihnen neugeſuchte Vota

auch zuzuſtehen / vor Preuſſen erklaͤret / wie denn

mit dem folgenden Jahr der Schluß des Fuͤrſtl.

Collegii bekant gemacht wurde / den wir hier/ die

Sache in voͤlligerer Verbindung und Deullichkeit

zu haben / darlegen wollen / wie er alſo ge⸗

lautet .

Nachdem man das von der hoͤchſt/anſehnlichen
Kayſerl. Commiſſion erlaſſene / am 15. Jul . naͤchſt

verwichenenJahrs per dictat publ. communicir -

te Decret , die Erhebung der Grafſchafft Moͤrß
in ein unmittelbahres Reichs⸗Fuͤrſtenthumb / und

der Zulaſſung in Sitz und Stimm in dem Fuͤrſtl.
Collegio betreffend / in behoͤrige Berathſchtagung
geſtellet / iſt zwar beliebt und geſchloſſen worden /
daß Ihro Koͤntgl. Majeſtaͤt in Preuſſen / Chur⸗

fuͤrſt zu Brandenburg / wegen ſolchen Fuͤrſten·
thums / aus denen in jetzterwehnten Kayſ . Com -

miſſions - Decreto enthaitenen trifftigen Urſachen
und Motiven , inſonderheit aber in Anſehung de⸗

ren um Kayſerl . Majeſtaͤt und das Reich erwor⸗

benen hohen Verdlenſten / ad Sellionem & Vo -

tum zu admittiren / und dem Herkom̃en gemaͤß / zu

introduciren , auch Deroſelben Sitz auff der weltl .

Fuͤrſten Banck gewoͤhnlicher maſſen anzuweiſen

ſey / ſolchergeſtalt jedoch / daß ſolches nicht nur

denen jenigen Reichs⸗Fuͤrſten/ ſo aͤlteres Recht

durch Kayſerl . Decreta , Reichs Concluſa , oder

ſonſten zur Introduction haben / ſondern auch de⸗

nen / die an mehrbeſagtes Fuͤrflenthum Moͤrß/
rechtmaͤßtgen Anſpruch zu haben vermeynen / an

thren reſp . Rechten / Vorſitz und andern Præro⸗

gativen jetzt und in das kuͤnfftige ohne Nachtheil
ſeyn / auch zu einigen Præjudiz nicht gezogen wer⸗

den ſolle. Wellen aber uͤbrigens hoͤchſtgedacht
Se . Koͤnigl. Majeſt . in Preuſſen / Churfuͤrſt zu

Brandenburg / ratione præſtandorum , bevorab

des Matricular - Anſchiags halber zu denen Reichs ·
Huͤlßfen und Unterhalt des Kayſerl . Reichs⸗Cam⸗

mer⸗Gerichts ſich noch mehr vernehmen laſſen/ als

will man Dero Erklaͤrung hieruͤber/ wie auch der

gewoͤhnlichen Reverſalien / annoch gewaͤrtig
ſeyn ꝛc.

Dle Sache war mit dieſer guten Erklaͤrung des
Doch noch

Fuͤrſtl. Collegii , wie dle Folge der Zeit und Ge / mit keinem

ſchichte zeigen wird / noch nicht gehoben / diewetl Erfolg .
es ander Einwilllgung des Churfuͤrſtl . fehlete / und

andre im Fuͤrſtl . wenn die Prenſſiſ . Inrroduction

vor ſich gehen ſolle /auch mit Güte oder mit Gewalt

zu neugeſuchten Votis und Seſſionibus admittiret

ſeyn oder ſchreiten wolten. Uber dleſes trieb auchRaſſau⸗
Naſſau⸗Saarbruͤcken / Nahmens ſeines gantzen Saarbrü⸗

Hauſes / ſeine Prætenſion auff Moͤrß/ davon es den prr .

auch ſchon An . 1702 . durch Notarien und Zeu⸗ 90
gen geſetzmaͤßige Poſſeſſion nehmen laſſen / ob es

2

gleich nicht zum wuͤrckl. oder Coͤrperl. Beſitz ge⸗

kommen . Seine Gruͤnde waren / daß Moͤrß ein

maͤnnl . Fidei - Commiſſum geweſen / demnach da

noch ein maͤnnl . Erbe ſich fand mit Unrecht von

Aa 3 einer !
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einer weibl . Perſon ehemahls mit Macht einge⸗
nommen und hernach weiter an Orange verſchenckt
worden / davon es nun Preuſſen erlangt haben
wolte . Von Rechts wegen haͤtte es dem Saar⸗

werdiſchen MannsStamme / und nach gaͤntzl.
Ausgang deſſelbigen / und einfolgl . Erloͤſchung
des Fideicommiſſi , ſeinen welbl . Deſcendenten

gehoͤrt/ die das Recht durch ihre Verheyrathung
ans Hauß Naſſau⸗Saarbruͤcken gebracht . Sol⸗

ches Hauß machte / zu beſſerer Erklaͤrung ſeiner
Gerechtſame / zwey Genealogiſche Tabellen ( wel⸗
che hier lub Signo O zu finden ) und darauff

gegruͤndeteAnzeige oder Erlaͤuterung kund .

Allwo ſich. Nebſt dem daß Saarbruͤcken vor ſich wider

auch die Preußen bey dem Reichs- Conventeinkam / mel⸗

He . Staa⸗deten ſich alldar auch / zum Vortheil des Fuͤrſten
ten inter - von Naſſau⸗Dietz die Herrn Staaten / mit dem

Feien durch ihren Reſidenten ordentlich angebrachten

cheil 91 Suchen : Daß man von Setten Kayſerl . Maj .

ſau Bietz , und des Reichs in der Moͤrßiſchen Sache nichts

melden . zum Nachtheil des Herꝛn Printzen Frilo zuNaſſan /
noch der Ihro Hochmoͤg zuſtehenden Executeur⸗

ſchafft / relolviren / noch abthun moͤge/ ehe und bevor

die daruͤber obwaltende Strittigkeiten / entweder

durch guͤltlichen Vergleich / oder durch rechtlichen

Spruch geendiget ſeyn wuͤrden ; denn gleich wie

(i.) von der verwittibten Frau Fuͤrſtin zu Naſſau /
als Mutter u. Vormuͤnderin ihres Sohns / Herꝛn
Fuͤrſten Friſo zu Naſſau behauptet wurde / daß
nicht wohl erweißlich gemacht werden koͤnte/ daß
bißher uͤber ermeldete Strittigkeiten einige Deti -

nitiv - Proviſional oder Interlocutor - Urtheil parte
utrãque audita , & causã ritè cognita gusgefallen
ſeyn / ( 2) auch hoͤchſtgedachte Fuͤrſtl. Frau Wittib

zu Naſſan / in obhabender erſtgedachterVormund⸗

ſchaft/ſich erklaͤret/ dieJultitication der Gerechtſame
des Hn . Printzen Ihres Sohns aufferwehnte
Grafſſchafft Moͤrß berelts vor laͤngſt durch oͤffent⸗
lichen Druck gemein gemacht zu haben / daß dar⸗

auff von wegen ( 3. ) Sr . Koͤntgl. Majeſtaͤt in

Preußen beantwortet / und damit ſo wol allerhoͤchſt
gedachte Se . Majeſt . als mehr hoͤchſtermeldte
verwittibte Frau Fuͤrſtin zu Naſſau in ob ange⸗
deuteter Vormundſchafftl . Qualitaͤt die Execu⸗

teurſchafft und Proviſional Adminiſtration Ihr .
Hochmoͤg. von allen Guͤtern und Nachlaſſenſchaft
Sr . Maj. des Koͤnig Wilhelms von Groß⸗Brit⸗

lanten glorwuͤrdigſter Gedaͤchtniß / erkandt und

angenommen / woraus folglich Ihr . Hochmoͤg.
Meynung nach flieſſe / daß alle zu beruͤhrter Nach⸗

laſſenſchafft gehoͤrige Guͤter / denen Rechten nach

in Statu quo und unter Ihr , Hochmoͤg. Admini -

ſtration verbleiben muͤſten / damit fſeſolche als
Executores an denjenigen tradiren moͤchten / der

darzu / durch guͤltlichen Ver⸗oder rechtl . Austrag
berechtiget zu ſeyn befunden werden wuͤrde. Als

ſerachteten Ihr . Hochmoͤg. perſuadirt ſeyn zuloͤn
nen/ daß man bey Zeit auf derſelben Anſuchen we⸗

gen Moͤrß ſolche Reflexiones und Meſures werde

nehmen wollen / als ſie von der Æquanimitaͤt einer

hochloͤbl. Verſammlung vermeynen erwarten zu

koͤnnen / weil ſolche die Staͤnde des Reichs repræ⸗
ſentirte / uͤber deren Freund ſchafft und Conlerde⸗

1707 .
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bey allen erdencklichen Gelegenhelten ihrer Selts 170 ,
aufs ſorgfaͤltigſte zu beyderſeitigem der Staate
und Lande beſten zu unterhalten und zu cultiviren
bereitwilligſt blieben .

Es blieben die Sachen mit Moͤrß vor dieſes Etb⸗
Jahr in bisher erzehlten Terminis beſtehen / dar , Mänmr
gegen ſchtenees / als wann die ſo lang obgeſchwebte wiin, 9
Zwiſtigteit zwiſchen dem Muͤnſterlſchen Hoch⸗
ſtifft und ſo genannten Erbmaͤnnern zu einem Aus⸗

gang gelangen ſolte / weil doch eine außerordentl .
Reviſions - Commiſſion verordnet worden / und

in Wetzlar wircklich zufammen gekommen war /
der man mitgegeben / dieſe Sache / ohne weitre

Růuͤckfrag an das Reich / allerdings Reichs⸗
Geſetzmaͤßig auszumachen . Uber alles Verſehen
ergab ſich das Gegentheil / da man ſich keiner 9e·

meinen Sentena vereinigen / auch nicht einmahl die

Majora zuſammen bringen koͤñen oder wollen / ſon⸗
dern es kamen / doch nur / nach derer Reviſoren ſelbft
eignem Bericht / in gewiſſer Maaſſe / paria Vota 155
aus / bey welcher Bewandnis die Keviſores weiter Aukon⸗
zuverfahren und was endliches zubeſchlteſſen nicht men

/

gegruͤndet noch angewleſen zuſeyn ſagten / alſo bey
Kayſer und Reiche was ihnen zu thun ſey? anfrags
ten / aber der Antwort unerwartet auseinander glen⸗
gen / unter dem Anziehen / es moͤchte / bey
ihrem Zuſammen verbleiben / denen Partheyen zu
ſchwer fallen / die Unterhalts oder Diet - Gelder Reviſores

ferner weit zureichen / wie der geneigte Leſer aus ih/ drüherauz
rem eignen abgegebenen Bericht in folgendem des ein anden

mehrern erſehen kan : gehen.

Euer Excell . Hochw . und unſern hoch und viel⸗

geEhrten Herren ſollen wir unverhalten / welcher kaut ihre⸗

Geſtalten in Revilions - Sachen Seiner Hoch⸗Berichts
fuͤrſtl. Gn . zu Muͤnſter und Paderborn auch dets K
MuͤnſteriſchenDohm⸗Capitulsund Ritterſchafft / 23

Beklagten und Imploraten an elnem / entgegen
und wider die ſo genannte Muͤnſteriſche Erb⸗

Männer / Klaͤger und Imploranten am andern
Theil / nachdem wir allhier nach und nach angelan⸗
get und zu End des Mon . Febr .uns nacher Coblentz
begeben / und Ihro Kayſerl . allergnaͤdigſtKReſcript
und denen hierin ergangenen Reichs⸗ Concluſis

gemaͤß bey Ihro Churfuͤrſtl. Gnaden zu Trier / in

Beyſeyn des Kayſerl . und ReichsCammer⸗Ge⸗
richts Aſſeſſoren / Herren Chriſtoph Johann von

Frieſenhauſen / und Herrn Joachim Andreas von

Bernsdorff / auch eines brotonotarii und Leſers/
nicht weniger von wegen der ſtrittigen Partheyen /

nachdem ihnen behoͤrige Notification geſchehen /
und frey geſtellet worden / dem vor zunehmenden
Actui beyzuwohnen / an Seiten hoͤchſt⸗undwohl⸗
ged . Imploranten allein erſchilenen dermahlige
Muͤnſteriſche Hoff⸗Marſchall / Freyher : von

Merfeld / und Hoff⸗Rath Koerting / uns gebuͤh⸗
buͤhrend legitimiret / den gewoͤhnlichen Reviſions⸗

Eyd in Forma ſolenni abgeleget / und die dahinge⸗
brachte Acta , ſo dem zugleich mit beeydigtem Re⸗

viſions- Secretario verſiegelt zugeſtellet worden /
uͤbernommen / dem nechſt uns wiederum anhero be⸗

geben/ und ſo fort nach Inhalt derertheilen Reichs·

0 Ihr . Hochmoͤg. ſich gratulirtenundſolche bige kelnes Weges ſtatt finden wollenvorbenannte

Inſtruction und Cammer⸗Gerichts⸗Ordnung in⸗

ter partes litigantes die Gůte tentiret / als aber ſel⸗

heyde
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◻Æbeyde Herren Alleſſores ,ſo aus dem Senatu , von

geſprochen worden / allein noch uͤbrig ſeyn / den

Extractum Actorum , ſo allemahl mit denen Pro -

ductis zugleich conferiret iſt / wie nicht weniger

1 die Relation und Fundamenta , warum be⸗

ſchehenermaſſen zu urthellen und zu erkennen ſie

bewogen worden / angehöret / dabey auch von ge⸗

dachtem Herren Alleſſore von Berensdorff ver⸗

nommen / wie er ein Votum diſſentiens geführt/
und dafuͤr gehalten / daß in vorberuͤhrter Sache

allein im Pofleſſorio , nicht aber in Peritorio und

definitive zu erkennen ſey / daraus die von denen

Erb⸗Maͤnnern injungirtermaſſen anderweit erhi⸗

birte Original - Documenta von Stuͤck zu Stuͤck

fleiſſig durchſehen und ponderirt / ingleichem die

geſamte Acta nebſt denen angelangten Reviſions-
Gravaminibus und Exceptionibus durchgangen

und revidirt / auch abermahlen zwiſchen denen

Partheyen / wiewohl ohne Effect , einen guͤtlichen

Vergleich verſuchet / und alſo alles dasjenige / wa

uns vermoͤg des unterm 19 . Julii nechſtabgewlche⸗

nen Jahrs ergangenen und zu unſer Inſtruction

dienenden Reichs⸗Schluſſes / Conſtitutionen und

Ordnung oblieget / beſtmoͤglichſt verrichtet / und

in obacht genommen / dann endlich unſer Vota

abgeleget und verleſen / ſich aber wieder alles Ver⸗

ſehen zugetragen / daß eine Daritas Votorum her⸗

auskommen ; Geſtalt ein Theil auff gewiſſe Maaß

pro reformanda , das andere pro conformanda

ſententia concludirt . Wann nun dergleichen

Caſus in judicio reviſorio ſich wohl nicht mag

zugetragen haben / auch dißfalls kein Lex Prag -

matica vorhanden / dahero man mit Verfaß ind

Publicirung eines Reviſions - Urthell anzuſtehen

veranlaſſet worden ; als haben wir eine Nothdurfft
zu ſeyn ermeſſen / gleichwie Ihro Kayſerl . Majeſt .

alſo auch Ew . Ercellentz hohen und unſern hoch⸗

und vielgeehrten Herrn hiemit gebuͤhrend Nach⸗

richt zu geben und lebiglich anheim zu ſtellen / was

dißfalls von Rechtswegen verordnet / und uns fer⸗

nerweit darinn zu verfahren befohlen werden wird /

immittelſt aber relſolviren muͤſſen / weilen denen

Herren Impetranten fernere Rechnung der Ver⸗
pflegungs und Dieten⸗ Gelder beſchwerlich fallen

doͤrffte/ biß zu fernerer Verordnung uns von hier

zu geben / die wir nebſt Erlaſſung in die Goͤttliche

Protection allerſeits verharren ꝛc. ꝛc.

Eib⸗Man , Es waren hiermit die Erb,Maͤnner durchaus

ner ubel nicht / als wie der Reichs⸗Convent / nicht durch⸗

gehens/ zuftteden / zumahl da jene denen Keviſo⸗

Auseinan⸗ren / vor ihrer fruchtloſen Auseinandergehung /

dergehung ön bedencken gegeben / was auch bey wuͤrcklicher

zu hin , baritäͤt derer Votorum oder Glelchheit zweyſtim⸗
dern / miger Meynnng zu thun / und wie alsdann vorhin

geſprochene Urtheil fuͤr confirmirt oder beſtaͤttigt
u achten und zuerklaͤren ſey. Denn die ſtelleten

10 „die Frage vor : Wenn bey auszuſprechender Sen⸗
Ing e „ tenß die Richter ungleicher Meynung ln glet⸗
IUnng : 8

ſeh dey P' cher Zahl find ! weſſen Meynung das meiſte Ge⸗
Votispa . P,toicht haben ſolle ? In der Antwort darauff wur⸗

tibus bo⸗ de zuvor ausgeſent / daß die Richter entweder

fihe Cu, [ willkůͤhrlich von denen Partheyen belieb⸗
ral Ur⸗ſte / oder von andern anbefohlene / oder

Denckwürdiger Geſchichte . 19¹

ordentliche Gerichtbarkeit ( E2 compromiſ - 1707 .

1717 . ſchelchem die vorlge Urtheil abgehandelt und aus⸗ ſo , delegatam , ordinariam jurisdictionem ) haͤt⸗ ſie zu con⸗

ten . Auff den erſten Fall gelte keine von denen firmuren.
Widrigen aber beyderſetts durch gleichviele be⸗

haupteten Meynungen ; Auff den andern / ſtehe
es in derer Gerichtbarkeit befehlenden Principalen

ermeſſen welche Meynung ſie vor die guͤtigſte er⸗

klaͤren wolten :

c. duobus 26 . X, de Sentent . & re judicatã .

Auff den dritten Fall ſey die gemeine Regul / es

ſolle die Meynung gelten / die denen Beklagten
am vortheilhafften ſey :

c. fin . X. de Sent . & re judicat . I. 38. ff . de

Re Judicatà &c .

Dieſes aber moͤge denen Erb⸗Maͤnnern nicht ent /
gegen oder nachtheilig ſeyn / ob ſie gleich durch das

Hochſtifft en I. Diffamari vor Gericht geladen / in

der Haupt⸗Sache Klaͤger / hingegen das Hoch⸗

ſtifft Beklagte zu ſeyn ſchienen .

Gailius libr . 1. Obſervat . 1 I . n. 3.

Den ſolches faͤnde ſich in der That nicht / weil ei⸗

gentlich das Poſſellorium retinendæ und in Anſe⸗

hung des betirorüi Actio præjudicialis utilis in

Gang kommen / bey welcherley Judicüs duplici-
bus beyde Partheyen untereinander als Klaͤger

und Beklagte anzuſehen ſind und wechſeln / da ei⸗

ne gegen der andern Beſchwerde fuͤhret:

Engelin Collegio Juris Canonici ad libr .

II . Decretal . Tit . 12 . de Cauſã Poſſeſſ .

& Propr . in 8 . & Tit . 19 . de Probat .

n . 4 .

Uber dieſes werde auch von obgemeldeter gemeinen

Regul cauſa favorabilis außgenommen / und ge⸗

ſetzet daß fuͤr dieſe / bey Widritzen aber beyderſeits

von gleich vielen unterſtuͤtten Meynungen / die

Sache zu entſcheiden ſey

c . 26 . X. de Sent . & Re judicat . I . 24 . fl . de

Manumiſſ l . 3 8. ff . de Re judicatã & ibi

Brunnemann , Carpꝛ. Deciſ. Iluſtr . 82 .

n . 3 1. Ziegler de Judicum officio & de -

lictis Concluſ . 42 . S. 1 I . 12 . Collegium

Argentoratenſe ad libr . 42 . fl . n . 61 . in

fine &c. &c .

dergleichen Cauſa favorabilis waͤre der Adel

1. 2 . C. in Filiis Decurionum , verſa : In Avo

quoque fl . de Decurionibus . Aloiſius

Riccius in Collectaneis Deciſionum ,

Collect . 5 1 2 . ibi : Inæquali judicantium
numero præferturCauſa Dignitatis Ge .

Uber dieſes / bey mehrgedachter Paritaͤt / auch

vor den zu ſprechen / ſo ſich in der ſtrittigen Sa⸗

chen Beſitzthum faͤnde.

Carpz . Deciſ . IIluſtr . 82 .U. 35 .

Wenn auch gleich in der erſten Inſtantz gehandelt
worden / noch mehr in zweyter / der Reviſion ,

da die Reviſores ordentliche Richter ſind

O. C. Part. III . Tit. 3. S. darauff ſollen als⸗

dann ꝛc. c. 4 . Gailius libro I . Obſervat .

154 . n .I. Obſ . 155 .n. 6 .
theil vor Wie

—
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Wiedenn deshalben auch von denen Keviloren
nicht an Kayſer und Reich appelliret werden koͤn⸗

ne / weil jene ordentl . Jurisdictiou haben ; am

1717 .

geſchehen / dieweil alles das Gegenſpiel erhei⸗
ſchende alldar zuſammen flieſſe / und verhanden

ſey ( 1) cauſa favorabilis , ſaltem Dignitatis .
( 2) Favor Perſonæ , da die Erb⸗Maͤnner / we⸗

nigſtens in dieſer Reviſion , als Beklagte anzuſe⸗
hen / ( 3) die Vermuthung / es habe das hoͤchſte
Reichs ⸗Gericht mit Recht vor ſie geſprochen /
welches ſo lange ſtatt haben muͤſſe/ biß das Gegen⸗
theil ausgemacht / und ſey alſo ferner / da ein glei/

richts / ein gleicher Thell wider ſelbiges ſey / mehr⸗
gedachtes Urthell allerdings vor guͤltig zu er⸗

kennenz

Bender de Reviſione Concluſ . 19 . n . 19 .ſq.
Ruland de Commiſſar . & Commiſſ . Part . I. libr .

II . c. 2 1. nl . 18 .

Wie dieſes auch geſunde Vernunßt an Hand
gaͤbe/ und billich dergeſtalt von denen Hn . Revi⸗

ſoren zu verfahren ſey / darum auch Erb⸗Maͤnner

geziemend baͤten ꝛc.

Daß dieſe ihre Vorſtellung nicht die gewuͤnſchte
Wuͤrckung gehabt / iſt aus dem vorhin erzehlten
ſchon zu erſehen geweſen . Sie hatten anbey ver⸗

nommen / daß das Hochftifft gern die Reviſion

abermahls vorgenommen / und darzu noch die

Kayſerl . zur Cammer =Viſitation nach Wetzlar

verordnete Commiſſion gezogen oder adjungirt ha⸗
ben wolte / derohalben wendeten ſie ſich ans Reich /

fuͤhrtenmancherley Beſchwerdeuͤber die Keviſores ,

nennten ihr Verfahren eine unerhoͤrte Sache / ba⸗

ten vor ſie ausgefallenes Jameral - Urtheil vor con⸗

firmirt zu achten / zumahl da der Reviſions - Ter⸗

min verfloſſen und dergl . mehr / das folgendes ihr
Eingeben beym Reich zeiget :

Euer Excell . und Hochw . auch unſeren Hoch⸗
und vielgeehrteſten Herrn koͤnnen wir unterthaͤntg
wehmuͤthig vorzubringen / nicht umhin / was ge⸗

ſtalten die von ſeiner Rayſ . Maj . und dem geſam⸗
ten Roͤm . Reich in vorlaͤngſt bey hochpreißl . Kayſ⸗
Cammer⸗Gericht abgeurtheilter Sach Muͤnſter /
wider die ſogenante Muͤnſteriſche Erb⸗Maͤnner /
im naͤchſt/ entwichenen Jahr allergnaͤdigſt angeord⸗
nete hochanſehnliche Reviſions · Commiſſion uns

den 2 6. Auguſt . naͤchſthin in plena ſeſſione zu ver⸗

ſtehen gegeben habe/ daß ſie in bemeldter Sach oh⸗
ne Anfrag und eingeholten Verhaltungs⸗Befehl /
von allerhoͤchſtgedachter Kayſerl . Maj . und daſi⸗
ger hochloͤbl . allgemeiner Reichs / Verſammlung /
zur Publication der Urtheil nicht ſchreiten koͤnne/
vermuthlich ob paritatem Votorum ſuper uno

vel altero Puncto , und iſt dieſelbe darauff ohne
Eroͤrterung der Sach in audito hactenus exemplo
wuͤrcklich auseinander gegangen / unerachtet der⸗

ſelben wir folgenden Tag / das iſt den 27 . Auguſt .
mit einem kurtz abgefaſſeten ſchrifftl . Kecels hiebey
gehende quæſtionem cum reſolutione & petitione
ad Protocollum üubergeben / und darinn ſowohl

ex legibus & canone , als anch aus einhelliger
Lehr der bewehrteſten Reichs⸗Gelehrten klar re⸗

monſtriret haben / daß luppoſita etiam paritare
———

Breingen
dieſes al⸗
les ans

Reich.

wenigſten moͤge dieſes in der Erb - Maͤnner Sache

Beſchreibung

cher Thell vor dieſes Urthell hoͤchſtenReichs⸗Ze⸗
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votorum in diverſas opiniones abeuntium abſon⸗
derlich in caula ſtatus ſeu dignitatis favorabili ,
wie dieſe iſt / gleichwohl allezeit die Vota pro con⸗
firmatione prioris ſententiæ denen andern diſſen -
tientium Votis vorgezogen werden muͤſſen / uns

dahin geltebter Kuͤrtze halber beziehende . Wie ,

wohl ohnedem die Frag noch iſt / ob die Vota dil⸗

ſentientium unter ſich allerdings gleichfoͤrmig ſeyn/
oder aber / ob nicht vielmehr ein oder ander derſelben

ſingulare Votum gefuͤhret habe ? quo caſu nicht
eine paritas Votorum heraus kommen wuͤrde : aber

dieſes muß aus Ew . Excell. u . Hocht. von hochged .
Reviſions - Commiſſion eingeſchickten Bericht und

Protocollariſchen Verfolg / und alsdann vermittelſt
Conterirung des einen Voti mit dem andern ſich
ergeben ; wann aber an ſchleuniger Eroͤrter / und

dieſer ſeſqui·ſeculariſchen Streit Sache alle un⸗

ſere zeitliche Wohlfart / auch Ehr und Reputation
hangen thut ; als gelanget an Ew . Excell . Hochw .
auch unſerehoch und vielgeehrteſte Herren unſere
unterthaͤnig flehentlichſte Bitte / bey Ihro Kayſ .
Majeſtaͤt ſie ihr rechtliches Gutachten dahin uns

angedeyen zu laſſen / gnaͤdig und hochguͤnſtigge⸗
ruhen wollen / daß in rechtl . Erwegung deren in

beygehender Quæſtion angefuͤhrten und in dek ge⸗

ſunden Vernunfft gegründeten kundamentorum ,
auch zu nachdruͤcklicher Handhabung Ihrer Kayſ .
Maj . und des Heil . Roͤm. Reichs hoͤchſten Ge⸗
richts herunter mit verſirenden Intereſſe und Re⸗

putation , ſuppoſita etiam paritate Votorum , die
Vota confirmantium priorem ſententiam den

Vorzug haben / und deßwegen / wann vielleicht
an Seiten des Hochſtiffts Muͤnſter pro adjunctio -
ne angetragen werden ſolte / ſolches unziemliches
Suchen / wodurch alle angezogene Jura & Autho·
ritates auff einmahl uͤbern Hauffen geworffen /
auch uns Jus exinde quæſitum benommen wuͤrde/
und in eflectu eine neue Reviſion oder reviſionem
reviſionis nach ſich fuͤhret / verworffen / mithin
dieſe lang mit vielen Seuffzern verlangte Sententia

Confirmatoria publiciret / auch ſonſten von aller⸗

hoͤchſtgedachter Kayſerl . Maj . und dem H. Roͤm.
Reich allergnaͤdigſt und gnaͤdigen erklaͤret werden

moͤge / weilen ohnedem ex Receſſu Imperii no -
viſſimo de An . 1654 . reviſiones keinen Effectum
ſuſpenſivum haben / daß hierinnfalls dem hoch⸗
preißlichen Kayſerl . Cammer⸗Gericht und von

demſelben vorlaͤngſt erkanten und verkuͤndeten
Mandatis de exequendo ſine clauſula der in Con -
ſtitutionibus Imperii verſprochene ungeſperrte ſtar·
cke Lauff nunmehr / da exadyerſo de retormatio -

ne ſententiæ nichts dociret werden kan / gelaſſen
werden ſolle. In welcher rechtlichen Zuverſicht
wir mit tleffen und ſchuldigen Relpect verblei⸗
ben ꝛc.

Der von Thinnen / ( als welcher unter denen Mitwie⸗

Erb⸗Maͤnnern ſonderlich bey der Sachen in-derholter
tereſſiret war ) meinte auch befugt und gedrungen iodti
zu ſeyn das Werck am meiſten zu treiben / und / zu 5011
deſſen foͤrderl . Ausmachung / beym Reich aber / gen / dar⸗

mahls einzukommen / mit der Bitte denen Revi· mitnicht
ſoribus zu befehlen / daß Sie ungeſaͤumt nach Weitrung
Wetzlar giengen und das Kevilions· Urtheilpubli⸗ folge .

cirten / damit er nicht gezwungen wuͤrde/ andre
Mit⸗

— —
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Mittel zuergreiffen / wodurch Er zuverſtehen gab/
den Pabſt anzugthen / umb durch dieſen bey dem

von Ihm conterirten Canonicat am Hochſtifft

Muͤnſter gehandhabt zu werden . Sein Angeben

war dieſes :
Ew . Ercell . und Hochwuͤrden/ auch meinen

hoch/ und vielge Ehrten Herrn / wird aus daſigen
hoͤchſtanſehnlichen Reichs / Convent von denen

Herrn Subdelegirten Reviſoribus in der Erb —

Maͤnner Sach eingedtenten / und ad publicam di —

cKaturam gebrachten Bericht zur Gnuͤge bekandt

ſeyn/ was geſtalten ſie wider den klaren und deutli⸗
chen Innhalt des daruͤber abgefaſten / von Kay⸗

ſerl . Majeſt . allergnaͤdigſt ratificirten Reichs⸗
Schluſſes ibi : und in Zeit von einem Jahr ſol⸗

cher Geſtalt NB. erkennen / und Nh . ſprechen ſol⸗

und dem Reich zuverantworten getrauen ; Jedoch
ohne publicirung einer Reviſions· Urtheil leyder

aus einander gangen / und auff die heutige Stund

noch nicht wiederum beyſammen getretten ſeyen/
auch allem Anſehen nach ſich nicht wiederum ver⸗

ſammlen werden/ ehe und bevor von Kayſerl . Maj .

und dem Reich / Ihnen ein ſolches zu thun / wohl

ernſt und nachdruͤcklich eingebunden / und aller⸗

gnaͤdigſtanbefohlen werden wird : Ebenfals wird

Erw . Excellentz und Hochwuͤrden/ auch meinen

hoch und vielge Ehrteſten Herrn bekandt ſeyn/
was die zur Zufammenkunfft derer Herrn Revi⸗

SOren von Reichs wegen beraumte z . Monat iche

und alsdann zu Ausuͤbung der Sachen / pro ter⸗

mino beſtimmte eines Jahrs friſt bereits am 19 .

Monats Octob . naͤchſthin verſtrichen / und dieje⸗

nige Condition oder Bedinge / unter welchen al⸗

lein denen Herrn Reviloribus gemelten Termin

iu prorogiren erlaubet worden / nicht vorhanden

ſeye / ja man findet in der Herrn Reviſoren Be⸗

richt ſo gar kein einziges jota davon / daß der

Terminus von ihnen einſt waͤre prorogiret wor⸗

den / wann aber durch laͤngerwehrende leparation
der vor geweſten Herren Subdelegatorum Reviſo -

rum allerhoͤchſtged. Kayſerl . Maj . und des Relchs

allergnaͤdigſt⸗hoͤchſtruͤhmlicher Intention zuwider /
die Adminiſtration der Juſtit gewaltig leyder ver⸗

zoͤgert wird / und mir als beretts vor 18. Jahren
Provil . Apoſtolico mit einer Thum · Præbend zu

Muͤnſter ins beſonder / ſonſten allen Erb⸗Maͤnnern

in genere ſothane Verzoͤgerung zum hoͤchſtenpræ⸗

judiß und ohnezſetzlichen Schaden gereicht / wie

leicht zugedencken iſt ; ſo gelanget an Etv . Ex⸗

cell. und Hochwuͤrden / auch meine hoch⸗ und viel⸗

geEhrteſte Herrn / meine unterthaͤnig · flehentliche
Bitte / Sie um die Liebe GOttes und um der Ge⸗
rechtigkeit / uch in Betracht meines Alters gnaͤdig
und hochguͤnſtig geruhen wollen / ohnausgeſent
denen Herrn lubdelegirten Reviſoribus zu befeh⸗
len / und gemeſſene Ialtruction und Ordre ihnen

dahin zuertheilen / geſtalten ſie ſich ſchleunigſt wie⸗

der ad locum eundem verfuͤgen/ und daſelbſt ob an⸗

gezogenem Reichs⸗Schluß zu gehorſambſter Folge
die Reviſions · Urtheil dermaleins publiciren ſol⸗
len ; In unverhoſſten Verzoͤgerungs Fall aber /
nachdem der pro terminanda Reviſione von

Reichs wegen angeſetzter Terminus absque pro -

Theatri Europæi XVIII. Theil .

len / wie ſie es vor GOtt / Ihrer Kayſerl . Majeſt .

daß ſich der Hell . Vater entſchlieſſen muſte / noch

rogatione ,wie obgemeldt / verſtrichen / quo duraute

aus alleinigen allerunterthaͤntgſten ſchuldigſten

Reſpect fuͤr Ihre Kayſerl . Majeſt . ich mit poul

ſirung des Proceſſas zu Rom / wegen meine ;

Canonicat Sach / angeſtanden habe / mi

in Unanaden nicht zuvermercken / wann ich gehoͤ

rigen Orts pro ulteriori Adminiſtratione Inſtitiæ

anruffen / und auſ die Execution ferner tringen

ſolle ; zu gnaͤdiger rechtlichen Gewehrung deſſen
mich unterthaͤntg empfehle / und mit tieſſen ſchul⸗

1707 .

digſten Kelpect verbleibe ꝛc.

Wie viel Haͤndel die Wahl zu Beſetzung des Münſteri⸗
in dieſem Creyß gelegenen Biſthum Muͤnſters ge⸗

macht / undwas in Anſehung deſſen hier und dar

vorgegangen / iſt aus denen Geſchichten des vori⸗

gen Jahrs erinnerlich / darzu noch zu ſetzen/ daß
die Entſcheidung der Haupt ⸗Sach nach Rom

an den Pabſt gebracht worden . Dieſer ſtellete
eine Verſammlung verſchiedener Cardinaͤle und

und Praͤlaten an / zu unterſuchen / was bey der

Sachen zuthun ſey ?ͤ Den 24 . Decemb . abge⸗
wichenen Jahrs berathſchlagte ſolche Verſamm⸗

lung ſich daruͤber gantzer fuͤuff Stunden lang/
und waren Stimmen vor den Biſchoff von

Paderborn ausgefallen / daß Seine Wahl
zubeſtaͤttigen ſey / wohin nemlich die Cardi —

uaͤle Panciatici von Florentz / Pignatelli von Na -

poli , Caſoni von Sarzana , Sagripanti von Narni ,

Panifili von Rom / Ottoboni von Venedig / Giudi -

ce von Napoli, Trimoglie von Pariß / Prioli von

Venedig / die Praͤlaten Sergandi von Siena , Paſ -

ſionei von Urbino , Corradi von Sezza lind ein

Ordensmann der Minoriten / P. Damaſceno voti -

ret . Dem Biſchoff von Oßnabrug / Hertzogen
von Lotthringen / war ein Cardinal / Grimani von
Venedig / ſo in Kayſerl . Devotion und Bedienung
ſtand/ nebſt vier Praͤlaten Golzadini von Bologna ,
Albani von Urbino , Altieri von Rom / Becchetti

von Fabriano beygefallen / daß er nur 5. Stimmen

vor ſich bekommen . Steben waren der Meynung
geweſen/ es tauge keiner von beyden Wahlen etwas /

ſche Bi⸗

ſchoffs⸗
Wahl

zu Rom

unterſn⸗
chet / da
plurima

Vota bor

den von

Pader⸗
born .

der Pabſt ſolle Sie zuſammen als nichtig erklaͤ⸗

ren / und eine gantz neue vorzunehmen befehlen/
dahin lieſſen ſich vernehmen 4. Cardinaͤle / Car -

pegne von Rom / Nerei von Florentz / Imperiali
von Genua, Paoluzzi von Forci , und drey Praͤla⸗

ten/ Alloldi von Florentz / Nazzi von Orle und

Olivieri von Urbino . Der Pabſt bekam durch

den Secretarium Paſſionei Nachricht von dem

vorgegangenen / und fiel denen mehrſten Stimmen

bey/ ſchlieſſende daß die aufn Biſchof von Pader⸗
born ausgefallene Wahl zu beſtaͤttigen ſey ; darge⸗

gen die Parthie des Biſchoffen von Paderborns
und vor Ste ſtehende ſo viel Rinwendens machte /

eine Verſamlung zu abermahliger Unterſuchung
der Sache auf den 27 . Julii zuverlangen / von

welchem allen dieſe Reſolution ans TagsLicht
kam .

Es hatdie heillge Verſammlung / welche uͤber

die Conſiſtorial - Sach geſetzt / nachdem Ste die beraus ge⸗

Urkunden derer den 30 . September verwichenen

Jahrs ergangenen Wahlen unterſuchet / darinnen

Beſage

kommenen

von dem groͤſſern Thell des Mänſteriſchen Ca -

Bb pituls

Schluſſet.

0
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1707 , pituls auff die Perſon Ihro Hochwuͤrden Gnaden /
Herrn Franciſci Arnoldi von Metternich / Bi⸗

ſchoffs zu Paderborn / unddann von dem wenigen
Theil deß Capituls auf die Perſon deß Durchl .

Fuͤrſten Caroli von Lothringen / erwaͤhlten Bi⸗

ſchoffs zu Olmuͤtz und Oßnabruͤg Reflexion

gemacht worden / Krafft und Vermoͤg der

von Ihro Helligkeit erſtbemeldten beeden Perſo⸗
nen vorlaͤufſig gnaͤdigſt ertheilten Indulten und

Verguͤnſtigung / daß Ste beederſeits der Wahl faͤ⸗
hig / Ihr Gutachten dahin geſtellet / daß / wann es

unſerm heiligſten Vatter gefaͤllig / die Wahl zu

einem Muͤnſteriſchen Blfchoff / ſo von dem groſſen
Theil des Capituls auff die Perſon vorerwehnten
Biſchoſſs zu Paderborn gerichtet worden / zu be⸗

kraͤfftigen ſeye/ mit dieſer Clauſul erſetzende : ſofern
es vonnoͤthen/ und nach geſchehener Relation hat
Seine Heiligkeit den Schluß der helltgen Con -

gregation gnaͤdig gut geheiſſen .
Nachdem aber der wenigere Theil deß Capi⸗

tuls demuͤthig anhlelte / und bathe / daß eben dieſe
zwelffelhaffte Sach noch einmal und auff eln

neues in der Heil. Verſammlung unterſucht wuͤr⸗

de/ hat unſer heiligſter Herr und Vatter gnaͤdig
geſtattet / daß in eben dieſer heiligen Congregation ,
welche den 27 . Jen . ohnfehlbar ſolle gehalten wer⸗

den/ dieſe Frag ſolle vorgetragen werden : Ob man

bey den Deciſisoder Schluͤſſen ſoll beharren / oder

davon weichen / und abſtehen ? Gegeben / Rom den

11. Tag deß Jenners / Anno 1707 .

DieSache Es konte dem Hofe zu Rom nicht wohl bey der

wird dach Sache geweſen ſeyn / da / die Competitores ohn⸗

0 gerechnet / auff einer Seite der Kayſer fuͤr den von
Dßnabruͤg

arbeitete und in den Pabſt drang / auff
der andern Seite Holl⸗- und Engellad ſelbigem/
Himmelund Hoͤlle/ ſo zu ſagen / vorſtellen lleſſen/
nachdem Er dem von Paderborn geneigt oder ent⸗

gegen ſeyn wuͤrde/ welcher Sich gegen Ihrs Kayſ⸗
Majeſt . zu elner anſehnlichen Volcks⸗Huͤlffe bey
damahligem Kriege erboten zuhaben geſagt wur⸗

de / wann dieſe dero Unwillen gegen Ihn fallen
und mit ſeiner Wahl zu frieden ſeyn wolten / wel⸗

ches nicht ohne Wirckung geweſen ſeyn mag . Es

gab indeſſen allerhand Wendens und Drehens
zu Rom / die Congregation oder zur Unterſuchung
der Sachen geordnete Verſammnlung blieb

mit denen meiſten Stimmen auff Seiten des von

Paderborns / und ſtellete der Pabſt den 1o Maji
eine anderweitige an / welcher kein Frantzoͤlſcher
Cardinal beywohnete / da denn der Schluß heraus
kam / es waͤre/ o das von Paderborn / als das von

Beyder⸗ Oßnabruͤg wohl nicht zubilligen / weil beyderſeits
ſeits Wahlſviel Kuͤnſteleyen untergelauffen . Da haͤtte man
annullirt .

meynen ſollen es wuͤrde eine neue Wahl angeſetzet
werden / allein der Heil. Vater gleng elnen andern

Weg und erließ ein Breve an den Biſchoff von

Oer bon
Paderborn / in welchen Er thm / vermoͤge habender

Padetboꝛnbollkommenen ApoſtoltſchenGewalt/de Plenitu-
doch aus dine Apoſtolicæ Poteſtatis , fuͤr einen Adminiſtra -

Paͤbſtl. or oder Verwalter des Biſthums Münſter in

Gewalt geiſtlund weltlichen Dingen / biß auff weltern

A4
8 Beſcheid / erklaͤrte / mit dem Befehl daß Ihm die

dnneder
Inwohner gedacdten Biſthums bey Strafe des

von
Mün

ſter 1 71 Bañs / auf beyderley Art / das iſt im Geiſtl. u. Welt⸗

lichen gehorchen ſolten . Wtee nun hierdurch dem 1705.
von Oßnabrug kein Dienſt geſchehenwar / ſo wol⸗

te auch der von Paderborn in die Laͤnge darmit

nicht zufrleden / kein Adminiſtrator des Biſthums
ſondern Biſchoff ſeyn . Kayſerl . Majeſt . hatten
ſich zu der allergnaͤdigſten Erklaͤrung bewegen laſ⸗
ſen / daß ſie ſich der Sachen nicht mehr wider den

von Paderborn anzunehmen gedaͤchten / Preuſſen /
Hannover / Herren Staaten waren vor Ihn / und
hatten ihm gratuliret / daß es ſchien ſamt wolte er

ſich endlich ſelbſt / als Biſchoff einſetzen / aber es hernach/
erfolgte doch noch zu rechter Zeit die . 10 Be , auch auff
ſtaͤttigung zu einem Biſchoff von Muͤllſter vor den Befördt,
von Paderborn / mit Kayſerl. Zufriedenheit / daßfrung der

dieſes dem Reichs ⸗Convent bekant gemacht und S. en
auff ſelbtgem von dem Bevollmächtigten des be.al; B.
ſtaͤtttgten Biſchoffs⸗Sitz / und Stimme einge⸗ſchoff con.
nommen und gefuͤhret werden konte . Wie ſich irmikt .
derſelbige gegen die Herren Staaten vor gelelſtete
Dienſte bedancken laſſen / ift bey Hollaͤndiſchen Iſterkänt,
Geſchichten befindlich : dem Pabſte waren /ein, ſich

gegen

lauffender Kundſchafft nach / 1000 . Scudi vor Pabſſllie.
ſeine Muͤh zu Theil worden :

Was es mit der Grafſchafft Tecklenburg vor Tecklen ,
Haͤndel zwiſchen verſchiedenen Partheyen geſetzet / burg von

iſt aus der Erzehlung voriger Theile dieſes Thea- Grafen ju

tri bekant oder zu erſehen . Solms⸗ Braunfels Paun,
fiel darbey auff die Gedancken ſein von Seitemfeis an
Bentheim hart angeſochtenes Recht / ( als wenn Preuſſen
es ſich ſelbiges in die Laͤnge zu behaupten / zu verkauft
ſchwach erachtete ) an Preuſſen abzutretten / und

dieſem das von Tecklenburgiſcher Grafſchafft im

Beſitz habende zu uͤbergeben / wie auch geſchahe /
und / dem Verlaut nach / gegen von Preuſſen em⸗

pfangener 300000 , fi. alles Koͤnigl. Majeſt . in

Preuſſen cediret wurde / darmit doch die Vettern

auß dem Hauſe Solms nicht zufrieden waren / weil mit Con .

ſie / vermoͤge ihrer anderweit angezogener Ge⸗tradiction

ſchlechtsPacten / ein Recht an dem Tecklenbur⸗des Sol ,

giſchen zu haben allegirten / das ihnen ſo hin und Sa8
ohn ihre Einwilligung nicht entzogen werden koͤnte/
derowegen ſie auch einige nach dem Preuſſ ſchen
Hofe abgehen lleſſen / die allerhand Vorſchlaͤge /

das Werck auff einen ohnverfaͤnglichen Fuß zu

ſtellen / gethan / da aber dieſes nicht angenommen

werden wollen / wider den gantzen Handel beſchei⸗
dentlich doch rechtlich proteſtiret / und alſo ihre Be⸗

fugnuſſe ſalvirt hatten / zu deſſen oͤffentlichen Be⸗

zeugung ſie auch den Nahmen von Tecklen⸗
burg bey ihren uͤbrigen Tituln / nach wie vor

fuͤhrten und behlelten/ ſich Grafen zu Solms und

Tecklenburg ſchreibende .
Es war Hoffnung geweſen / daß die in ſolchen Herfordi⸗

Gegenden lange Zeit zwiſchen Preuſſen / als Her⸗ſchen
tzog von Eleve und Grafen von der Marck und Stifftk

Ravenſperg an einem / denn zwiſchen der Aebtiſſin. alter Zu⸗

ne von Herforden obgeſchwebte Strittigkeit zu ei⸗ ſtand

nem Vergleich endlich kommen ſolte ; allein dieſes
Jahr gab die Abtiſſinne / Charlotta Sophia , ge -

bohrne Hertzogin von Curland / einen Bericht an

Tag / wie ſich die Sachen wiederum gehemmet /
und welchergeſtalt ſie bißher gelauffen waͤren / da⸗

von wir dem geneigten Leſer einen kurtzen Begrifß
hier mittheilen wollen . Das Kayſerl . freye Reichs⸗

1
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In ſelbi⸗

Stlfft Herforden hatte in denen alten Zeiten Recht

über die Stadt gleichen Nahmens gehabt / ſich

aber deſſen Anno 1547 , begeben/ und die Hertzoge

von Cleve u. ſ. w. als Schirm⸗oͤgte oder Advo⸗

catos des Stiffts ( wiewohl ohne Confirmation

Kayſerl . Majeſtaͤt / vielmehr gegen dero hernach er⸗

folgte Contradiction ) erkant / das doch darben ein

freyer Reichs Stand geblieben / auch die Reichs⸗

Standſchafft durch Selñon und VNotum behauptet .

Die Aebtiſſinne auch uͤber dle StifftsGlteder ſich

dle Obrigkettliche oheit beſtaͤndig conlerviret hat /
daß alſo bey Inveſtitur derer Chanoineſſin in ihren
Relervalien ſich verbindlich gemacht / der Fr .

ſam zu erwelſen / und im Fall ſich einſt zwiſchen

Abtiſſin und Stiffts ⸗Fraͤulein oder Capitularin

einige Mißverſtaͤnde und Strittigkelten erheben

ſolten / die Abtiſſin / vermoͤge des Ihr und dem

Etifft geleiſteten Eyds/ daruͤber keine andre Obrig
eit / als die Abtiſſin / erkennen zu laſſen und anzu⸗

ruſſen / ſondern ſolcher / als Ordinariæ dieſes

Stiffts / Außſpruch zu erwarten ꝛc. ac . So hatte

auch Churfuͤrſt Friedrich Wilhelm Anno 1669 .

bey einigen Mißverſtand / die ſchrifftliche Decla -
ration gethan / daß er die Abtiſſinne und das Stifft /
bey allen Einkuͤnſſten / Freyheiten / Rechten und

Privilegien / als ein Kayſerl . frey⸗weltliches
Stifft und einem Stand des Reichs wi⸗

der allen unbilligen Gewalt und Beeintraͤchtigung

kraͤfftiglich zu ſchützen und zu ſchirmen nicht unter⸗

laſſen wolle ꝛc .

Nun hatte ſich zwiſchen gedachter Abtiſſin und

der Dechantin / Sophien Erneſtinen Graͤfin und

Eoles Fraͤulein zu der Lippe ein Zwiſt erhoben ⸗
und hatten ſich zudieſer auch / die Kuͤſterin Agnes

Louyſe Graͤfin von Horn / dann Charlotte Alber -

tine ; Graͤfin zu der Lippe und Anne Magdalene ,
Graͤfin zu Sayn und Witgenſtein geſchlagen / da

denn dieſe Parthey ſich nicht nur der Abtiſſin wi⸗

derſetet / ſondern auch die Dechantin von der

Stiffts⸗Freyhelt gezogen / viel Documenta mit

ſich genommen / worbey auch der koſtbahre Kir⸗

Schatz ⸗Verwahrerin geweſen war .

Commiſſion niederſetzen / vor ſelbiger alles unter⸗

ſuchen / und denn dieſe / nach verſchickten Acten

und eingeholtem Rath derer RechtsGelehrten /

DurchAb⸗
tehl . Com -

miſſion

beurtheilt

ſprechen laſſen / und lautete das zu Klehl den 23 .

„ daß ſaͤmtliche Beklagte ihrer Dignitaͤten / Præla⸗

turen / Præbenden / deren Intraden und Emolu⸗

„ menten nunmehro zu entſetzen und zu priviren /

„ferner wegen groͤblicher Beleydigung der Hoch⸗

„Kayferl , Majpeſt. vorgeſezten Obrigkeit /

„ benam , und zwar die Fr . Decaneſſin auff

„ 5000 . Rthl . die Fr . Kuͤſterin auff 2000 . Rchl .

chen⸗Schmuck und Schatz abhanden gebracht /

und hierbey der Graͤfin von Horn / als Kuͤſterin /

die meiſte Schuld beygeleget worden ⸗ dieweil
ihre

Schweſter der Zeit des Stiſſts Theſauraria oder /
Dieſe Sa⸗

chen kamen nun fuͤr Kayſerl . Reichs⸗Hof⸗Rath /

der zu ihrer Unterſuchung und Abthuung verord⸗

nete / es ſolte die Abtiſſin / als Ordinaria , eine

Denckwürdiger Geſchichte .

Angeklagte weniger nicht in alle bey denn Reichs

Abtiſſin allen ſchuldigen Relpect und Gehor⸗

1
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und die beyde Chanoĩneſſen jede auff 1000 . Rthl , 1709
und alſo insgeſambt auff 10000 . Rthl . ad pios ,

5

& ſacros uſus , præcedente tamen deprecatione, ,

zu condemniren / über dieſes diejenige / ſo den, ,

koſtbaren und weitberuffenen Schatz und Relt,, ,

qulen des Hochſtiffts entwendet und abhanden ge⸗

bracht / zu deſſen Keſtitution und Wiederherbey⸗ ,

bringung anzuhalten / wie denn auch die Fr . De⸗ ,

caneſſin angefuͤhrte Documenta beyzuſchaffen, ,

ſchuldig un halten / wie wir hierzu ſaͤmtliche,,

Hof⸗Rath zu Wlen und auch dieſer Commiſion, ,

15 ſonſten temerẽè verurſachte Unkoſten verthei/ ,
en ꝛc. ꝛc. „

Sich wider dieſes Urthell zu ſchirmen rieff die von ver⸗

Decaneſſin ſamt Sonſorten Preuſſen / als Her⸗ urtheiltet
tzogen zu Cleve / umb Huͤlffe und Bietung ſtar / Partdey
cker militariſcher Hand an / brach mit gewaltſa⸗ weiter ge⸗
mer Auffhauung derer Kirchen⸗Thuͤren / in daßztrieben.
vermoͤge erwehnten Urtheils ihr verſperte Deca⸗

nat · Hauß / und machte es ziemlich bund / da in⸗

deſſen die Aebtiſſinne das obige Urthell an Kayſerl .

Majeſt . zur Contitmation eingeſendet hatte . Die⸗

ſe reſcribirten an Chur - Brandenburg unterm

Dato Wien den zo . Decembr . 1698 . ( nachdem unter

auch ihm durch den Reſidenten Hems muͤndliche Schirm

Vorſtellung gethan worden ware ) ſie koͤnten ein⸗ Preuſſens
mahl nicht begreiffen / wie Brandenburg in dieſer iwproben⸗
Sache / ſo ein immediates Reichs Glied

Fuͤrſtl. Abbatiſfin betraͤfe / welche Seſſionem und

Votum auff dem Reichs⸗Tage haͤtte / und da ge⸗
dachte Sache durch Appellation der Dechantin
und Conſorten auch ſonſt / ihrer Eigenſchafft
nach / an Kayſerl . Majeſtaͤt gehoͤrig und bey dero

Reichs⸗Hof⸗Rath anhaͤngig gemacht worden /
zum Præjuditz der Kayſerl . Majeſt . privatiys eom⸗

petirenden Jurisdiction , ſich einmiſchen und der

Decaneſſin auch Conſortin armata manu aſſiſti⸗

ren wollen / worzu auch Brandenburg eintg Pro⸗

tectorium keinen Anlaß gegeben / noch daſſelbige
dahin extendiret werden koͤnte/ wodurch ſo unver⸗

antwortliche Exceſſe ſich hernach zugetragen ꝛc. ꝛc.
Anbey wurde beſohlen / die Brandenburgiſche
Mannſchafft von der Herfordiſchen Stiffts⸗Frey
heit alſobald wieder abfuͤhren zu laſſen / ſich dieſer
Sachen fernerweit nicht anzunehmen / ſondern
Kayſerl . Verordnungen thren ungehinderten Lauff
zu laſſen ꝛc. ꝛe. Durch ſolche Verordnungen war /
zu Hinlegung des Wercks / Commiſſion auff
Chur⸗Braunſchweig und den Biſchoff zu Hildes ·
heim erkandt / dieſes der Decanelſin und Conlor⸗

ten bedeutet / ſie auch ernſtlich ermahnet worden

der Abtiſſin nicht zuwiderſtreben / alles entwendete

Aprilis Anno 1698 , geſchoͤpffte und durch die

Commiſſion hierauff publicirte Urtheil dahin :

„färftl . Fr . Aebtiſſin / als Ihrer von 3 f blieb von

n eine

beyzubringen / auff die Stiffts⸗Freyhelt gehorſam·
lich zu ziehen / daſelbſt das weitre von und vor

hochgedachter Kayſerl . Comwillion erwarten

1 handeln / das Beſchaͤdigte machen zu laſſen
u . ſ . w.

Alleln auch dieſes wolte dem Wercke nicht fllr r
Ruhe helfſen / die Wider⸗Parthey der Abtiſſinnen 5

Brandenburg geſchuͤßet und that nach riroriel .

ihrem Willen / Brandenburgz meinte Territorial - Her ſeyn

Herr / auch uͤber des Stiffts· Sachen und alſo be⸗
im Stifft

. . — —
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eintraͤchtigung / bat bey Kayſerl . Majeſtaͤt umb

Confirmation des wieder Decaneſſin und Con -

ſorten ausgefallenen und oben erwehnten Ur⸗

theils . Well nun ſolche ſich nach Kayſerl . Verord⸗
nungen nicht anſchicken wolten / als wurden ſol⸗
che ihres allerhoͤchſten Orts bewogen / die von

der Fr . Aebtiſſinnen verſuͤgte Sulpenſion widri⸗

ger Parthey / unter dem 12 . May 1699 . zu beſtaͤt

tigen / und bey Straff 20 . Marck loͤthigen Gol⸗

des zu befehlen / dieſe Sulpenſion zu reſpectiren /
alles weggenommene / ſonderlich die andern Capi⸗
tularibus u. ſ. w. entzogene Reditus zu reſtitui -

ren ꝛc. ꝛc. Dieſes wurde denen ehemals vom Ma⸗

ximiliano II . hernach den 2 . April 1699 . vom

Kayſer Leopoldo , verordneten Nach⸗Conſer -
vatorihus des Stiffts Herfort / d. t . Chur⸗
Coͤlln/ Chur⸗Pfaltz / Chur⸗Brandenburg / (die⸗
ſe beyde letztre als Hertzoge zu Juͤlich / Cleve und

Berg ) Chur⸗Braunſchweig / Oßnabrug / Wolf⸗
fenbuͤttel intimiret / und ſolchen ſamt und ſon⸗
ders auffgegeben / die Abtlſſin zu ſchirmen / die

Wider⸗Parthey zu Nachgelebung Kayſerl . Ver⸗

ordnung anzuhalten . Hlerbey ſtel auch der

Schluß am Kayſerl . Reichs ⸗Hof⸗Rath auß /
man ſolte noch inſonderheit / wie auch erfolgte /
Chur⸗Brandenburg vorſtellen / daß Kayſerl .
Majeſtaͤt wegen continuirend unverantwortlicher

Thaͤtigkelten und Verfahrens / dero Juftitz und

den / das Decretum Suſpenſionis gegen die De⸗

caneſſin und Conſorten zu confirmiren und zu

erkennen / dahero Ihre Kayſerl . Majeſtaͤt ſich

verſehen wolten / es werde der Herr Churfuͤrſt
ſich ihrer ferners nicht annehmen / ſondern ſie

vlelmehr ſelbſten anweiſen / denen Kayſerl . Ver⸗

ordnungen allen ſchuldigen Gehorſam zu erwel⸗

ſen/ und ſich ihrer reſpectiveDecanats und Præben⸗

den gaͤntzlich zu enthalten / wie denn der Herr
Churfuͤrſt ſelbſt in ſeinem Schreiben ſich erklaͤrt /
daß er ſich in die zwiſchen der Frau Abtiſſin und

ihrer Decaneſſin und Conſorten obſchwebende
Strittigkeiten zu miſchen nicht begehrte / und

denn ihre Kayſerl . Majeſtaͤt nicht begreiſfen noch

einiges weges nachgeben koͤnten / daß wellen die

Frau Abtiſſin ein untnittelbarer Reichs ⸗Stand

unzweiffentlich ſeye / auch Seſſionem und Votum

auff dem Reichs⸗Tag hergebracht / und in deſſen
wuͤrcklichen Beſitz ſich finde / der Herr Churfuͤrſt
dennoch in ſeinem Schreiben an Ihre Kayſerl .
Mäjeſtaͤt ſich ihren Territorial - Herrn nennet /
welches gegen keinen Stand im gantzen Roͤmiſchen
Reich behauptet / noch von Ihro Kayſerl . Maje⸗
ſtaͤt nachgegeben werden koͤnte/ und alſo dieſelben
ſich verſaͤhen / es wuͤrden ſolche Worte keines

Wegs ſo zu verſtehen in das Schreiben eingeſchloſ⸗
ſen ſeyn / immaſſen Ihro Kayſerl . Majeſtaͤt ſich
vlel eines beſſern zu des Herrn Churfuͤrſten Æqua -
nimitaͤt verſehen thaͤten .

Auch hiermit war der Stein des Anſtoſſes nicht
gehoben / es wolte vielmehr das Ubel imnmeraͤrger
werden / ob gleich die der Aebtißin widrige Parthey
ſich in wuͤrckl. durch Kayſerl . Maj . verhengter

Beſchreibung
verfahren . Die Aebtiſſin ſchrle dargegen über

ſie zu con⸗ continuirende Gewalt und Himmelruffende Be⸗

dero Kayſerlichen Ambte gemaͤß / bewogen wor ,

Weffpllaͤltſche Geſch .

Suſpenſion befand / in welcher die Decaneſſin her⸗
nach 170² . gar mit Todt abgieng und endlich nur

die von Horn und von Witgenſtein uͤbrig blieb/
da die Aebtißin ex Jure devoluto die Princeßin
von Heſſen⸗Homburg hernach zur Decaneſſin be⸗

nannten . Als mehrgedachte Aebtißin vomWeſt⸗
phaͤllſchen Creyß ⸗Directorio requiriret wurde /
die Kayſerl . Avocatoria auch ihres Orts kund zu

machen / und ſie dieſelbige an ihres Hochftiffts
Kirch⸗Thuͤren im Febr . 1703. anſchlagen laſſen /
wurden ſelbige / auff Preußtſche Veranſtaltung /
auch / wie Aebtißin klagte / Horniſche Verhetzung /

1707 .

machts
nur aͤrger/

durch die Schergen herab und in kleine Stuͤckgen
zerriſſen / hingegen andre angeſchlagen / durch

bewehrte Mannſchafft bewachet / und von Berlin

aus deutlich in einige Zeit darauff geſchrieben :
„Koͤnigl . Maj . in Preuſſen haͤtten einer zeltigen
„ Aeptißin von Herfort die Jura Superioritatis ter -

ritorialis propriè ſic dictæ nimmer eingeraͤumet/
„ noch Statum in Statu erkennet ꝛc. Das denn die

Aebtißin dahin annahm / als wenn man Ihr die

ſonſt ſelbſtbekante Reichs⸗Standſchafft abſprechen
und ſie dem Koͤnig in Preuſſen / als Grafenvon

Ravenſperg / Landſaͤßig und unterthaͤnig machen
wollen . Wie man dann auch am Preußtſchen Ho⸗
fe ein eignes Gericht in der That formiret / für
welchem die Abtißin Recht geben und nehmen ſol
len / deswegen man Sie und ihres Sulffes unmit·
telbahr⸗Zugehoͤrigedahin citiret / daſelbſt contu-
maciret / zum Behuff des Gegentheils eine De⸗

claration in Schoͤnhauſen publiciret / in ſolchem
die Renitirende juſtificiret und dieſemnach der

Graͤfin von Horn / als noch lebenden Haupt⸗
Feindin der Abtißin / huͤlffliche Hand zu aber ·
mahligen Thaͤtlichkeiten / Eindringung ins Stifft /
ob Sie gleich davon durch Kayſerl . Ausſpruch ſu -

ſpendiret / Præripirung ſeiner Ihr gaͤntzl. unter⸗

ſagten Gefaͤlle u. ſ. w. geboten / daß die Abtißin
dergl . Dingen auszuweichen und nicht ein aͤrgers
zu erfahren / ſich nacher Vierden retiriret / von

wannen aus Ste Dero Hochſtiffts Cleriſey gebo⸗
ten / mit denen widerſetzlichen Geiſtlichen / in

Stiffts / und Capituls⸗Sachen keine Gemeinſchafft
zu haben / und hieß es von derer Widerſpaͤnfti⸗

gen dermahligem Unternehmen in der Aebtißin
Verordnung folgender Geſtalt :

Demnach wir nichtohne ſonderbahre Befremb⸗
dung und Alteration erfahren muͤſſen / was

maſſen zwey unſers Hochſtiffts „Capituli am

Muͤnſter durch Urthell und Recht ſulpendirte und

removirte Canoniſſinnen / nahmentl . Anna Mag⸗
dalena , Graͤfin von Witgenſtein und Agneſa
Louiſa , Graͤfin von Horn / am 4 . Sept . a. c .

gegen uns abermahl freventlich inſargiret / und in

unſerer Abweſenheit mit Macht und Bedrohung
in unſers Hochſtifſts Cathedral - Kirche und Ca⸗

pitul⸗Hauß eingefallen / Thuͤren und Schroͤſſer
durch Schmiede gewaltthaͤtig eroͤffnen und auff ⸗
ſchlagen / frembde Leute wider die kundbare Statu⸗

ta und aller Stiffter Obſervanz mit ſich ins Capi⸗
tul geſchleppt / mit ſelbigen aus Stiffts⸗Sachen
conferirt / die Protocolla ſamt andern Docurmen -

ten heraus genommen / ſolcher Geſtalt Arcana

Capituli propalirt und in frembde Haͤndegebracht
/

Uber

darwider

Abtißin
rebet ,
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— ber das auch die ſaͤmtliche Capituls⸗Intraden mit

Arreſt verſtricken laſſen / des Capituli KReceptorem

abzuſetzen vorgenommen / ja was noch mehr und

aͤrgeriſt / ſich gar des Capituli Inſiegels bemaͤch⸗

tiget / mit ſelbigem falſche Briefe nomine totius

Capituli unterſiegelt / folglich ein ſtraffbares Cri -

men falſi begangen / in ſolcher Wuth meiſtens

fortgefahren / und gar dte auff der Princeßinvon

Heſſen⸗Homburg Lbd. Rechts / und Stiffts⸗maͤßig
gekommene Decaniſſin - Wahl invalidiren / annu⸗

ſiren / ja ihre Lbd. abſetzen wollen / und was dergl .
Violentien und Invaſiones mehr ſeynd / wodurch

unſere Stiffts Ruhe und Wohlſtand zerruͤttet/
unſere getreue geiſil . Vaſallen und Unterthanen be⸗

truͤbet/ der Decaniſſin Lbd. unleidentlich beſchimpf⸗

fet / wir aber in unſern von GOtt verliehenen
Oberkeitl . Ambte turbirt / alle unſere Decreta und

Beſteher intringiret / wie nicht weniger der Roͤm.

Kayſ . Majeſtaͤt hoͤchſte Auchoritaͤt vermeſſentl .

deſpectirt / ſondern auch dero vlelfaͤltigen invio -

lablen Mandaten / inſonderhett aber dero ernſtl .

Verordnung vom 12 . May 1699 . ( worinnen

ermeldten Graͤfinnen bey Vermeidung 20 . Marck

loͤthiges Goldes / Kayſerl . Ungnade und anderer

ſchaͤrfferer Verordnung ſich des Capituls / Capitel⸗

Hauſes und aller andern Anmaſſuns zu enthalten

anbefohlen ) freventlich und friedbruͤchtgerWeiſe
contraveniret worden . Wenn nun allerhoͤchſtge⸗
dachte Ihro Kayſerl . Maj . nach Dero hohen Be⸗

gabniß dieſer deute Incorrigibilitaͤt und Renitenz

gleichſam vorher geſehen / und derentwegen zu un⸗

ſerer und unſers Stiffts deſto mehrerer Ruhe auch
Conſervation und damit wir bey Dero zufolge der

Juſtitz ertheilten Kayſerl . Verordnung manuteni⸗

ret und gehandelt werden moͤchten / an unſers

Stiffts ſaͤmtliche Herrn Protectores und Con⸗

ſervatores dahin reſcribirt / daß ſie ( wie die ei
gentliche Worte lauten ) uns auff jedesmahliges

Anſuchen aſſiſtiren / und ſamt und ſonders kraͤff⸗

tigſt daran ſeyn ſolten / damit mehrgemeldte Graͤ⸗

finnen der Kayſerl . Verordnung in allem nachkom⸗

men / ſie auch allenfalls darzu wuͤrcklich anzuhal⸗

ten ; ſolchemnach ſeynd wir obſchwebender weitern

Gefahr / auch Amts und Pflichten halber gemuͤſ⸗
ſiget worden / ſofort zu des Churfuͤrſten von

Braunſchweig und Hertzogs zu Zelle Lbd. Lbd. als

unſerm Stifft naͤchſt angelegene uns zu wenden /
mithin zuforderſamſter Abſtellung obiger Thaͤtlich⸗

keiten und Vorbeugung fernern Unheils benoͤthig⸗
te Remedur zu ſuchen / worauff denn Ihro Lbd.

Lbd. die Nothdurfft durch Ablaſſung nachdruͤckl.

Copia der Frau Abtißinnen Final - Erklaͤrung/
worbey zu obſerviren / daß das groͤber Gedruckte

von der Frau Aebtißin in dem uͤbrigen von Preuſ⸗
ſen Bewilligten inſerirt worden .

Articul I .

Wird die Ceſſion von An . 1547 . pro funda -

mente geſetzet/ und erkennen dieſem nach Ihr . Koͤ

nigl . Majeſt . in Preußen Ihre Durchl . die Fran⸗
Abtißin und das Kayſerl . freye weltliche Stifft
Herſord fuͤr einen unmittelbahren Reichs Stand /
und nachdem Sr . Koͤnigl. Maj . keineswegs ge⸗
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Dchortatorien alſobald vorgekehret ; weshalben

wirhierdurch gnaͤdigſt geſinnen / und mit Wie⸗

derholung unſerer vormahligen gnaͤdigſten Ver⸗

ordnungen vom 23 . May und 27 . Jun . 1699 .

unſers Hochftiffts ſaͤmtl. Cleriſey inſonderheit aber

unſers Capituli Cathedralis am Muͤnſter getreuen

Glledern / nebſt allen deſſen Gelſtlichen und Be⸗

dienten ernſtlich bedeuten und anbefehlen / mit offt⸗

erwehnten Graͤfinnen in Stiffts / und Capitul⸗Sa⸗
chen keine Gemeinſchafft zu pflegen/ mit ſelbigen
unter keinerley Prætextins Capttul⸗Hauß zu gehen/
noch ihren verbottenen Conventiculis beyzuwoh⸗
nen / vielwenigerthren Verleitungen und Bedro ,

hungen Gehoͤr zu geben / ſondern dieſelbe nach wie

vor pro non Membris zu achten / und zu erkennen /
mithin dieſer unſer Verordnung bey Vermeidung

ernſtlicher Animadverſion geziemend nachzuleben /
wornach ſie ſich ſamt und ſonders zu richten / und

fuͤr Schaden zu huͤten wiſſen werden ꝛc. ꝛc.

Die in ſolchem Edict angezogene Protectores

thaten auch das Ihre / und ſchrteben Chur⸗Braun⸗
ſchweig / Zell / Oßnabruͤck an die Graͤfinne von

Wittgenſtein und Horn / daß Sie ſich der Altißin⸗
ne nicht widerſetzen/ Thaͤtligketten nicht mit Thaͤt⸗

ligkelt haͤuffen / vielmehr Sich Kayſerl . Ver⸗

ordnungen und ſew . gemaͤß bezeigen / auch / da Sle

was zuklagen zuhaben vermeynten / ſich darmit an

Reichs⸗Hoff⸗Rath wenden ſolten ꝛc. ꝛc. daß dar⸗

mit / zuHerſtellung des Frtedens / nichts ausgerich⸗

1707 .

Ohne

Frucht.

tet worden ſey/ gab die Aebtißinne / mit harten Be⸗

ſchuldigungen wider Preußen / wehklagend an

Tag/ ſich beſchwerende / man haͤtte die derer Aebtiſ⸗
ſin ſich / auf Kayſerl . Verordung annehmende
Puiſſancen / fuͤr auffgewigelte Staͤnde/ ihr Schrei⸗

ben fuͤr null und nichtig geſcholten / die Keniti⸗

rende Canonißin zu Birlin in fernere ſondre Be⸗

ſchirmung genommen / Patenta wider die Aebtißin
angeſchlagen / Sie mannigfaͤltig gelaͤſtert/ u. dergl .
m. Heſſen⸗Caſſel hatte ſich lange Zeither eiyen

Vergleich zu ſtifften bemuͤhet und mancherley
Handlung mit Preußen gepflogen / welches auch

endlich Hoffnung verſpuͤren laſſen / daß es derglei⸗

chen eingehen wolle / auch ein Project Vergleichs
von ſich gegeben / dargegen die Aebtißinne ihre end⸗

liche Erklaͤrung bekant gemacht / damit aber Preuſ⸗
ſen nicht zufrieden geweſen / ſondern ohnverſehens

Berlin geſchicket / und wollen wir hier beyde neben

einander geſezt dem Leſer mittheilen / darmit er die

verſchiedene Meynungen deſto beſſer ſehen
koͤnne.

Copia des Preußiſchen Vergleichs / darinnen

die mit groͤberer Schrifft gedruckte Paſſagen un⸗

leydlich geſchienen und neuerlich auffgebracht zu

ſeyn von Fr. Abtißin geklagt wurde .

Ad I.

Wird die Ceſſion von Ao . 1547 . pro funda·

mento geſeßet / und erkennen dieſem nach Ihre Koͤ⸗

nigl . Mujeſt . in Preußen die Frau Abtißln und

das Kayſerl .frey/weltliche Stifft fuͤr einen unmtt⸗

telbahren Reichs /und Creyß ⸗Stand / und nachdem

Se . Koͤnigl. Majeſt . keines weges gemeynet hoch

Bb 3 ge⸗

einen ſchon ſeines Orts geſiegelten Vergleich vonſ
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meynet hochgedachte Frau Abtißin Durchl . als

Se. Koͤnigl. Majeſt nahen Anverwandtinund dero

Stifft an dero Irnmedictaͤt / Freyheit und wohl⸗

hergebrachten Rechten und Gerechtigkelten einiger

Geſtalt Eintrag zufuͤgen zu laſſen / alſo nehmen
hingegen Se . Koͤnigl. Majeſt . als des Fuͤrſtl.

Hauſes Juͤlich Durchl . Succeſſor Ihre Durchl .

ſamt denen Decaneſſin , Kuͤſterin / hanoineſſen /
Capitularen und Stiffts Bedienten auch Geiſt⸗

lichen und alle andere den Stifft Zugehoͤrtge/
Einhaltes beruͤhrter Juͤliſchen Ceſſion in dero

maͤchtigen Schuß und Protection und wollen an

dero Bedtenten gnaͤdigſten und nachdruͤcklichen

Befehl ergehen laſſen / Ihre Durchl . und das

Stifft nicht allein auf keinerley Weiſe / unter was

Schein es auch ſeyn moͤchte/ zu beeintraͤchtigen /

ſondern vielmehr / bey allen Vorfallenheiten zu Er⸗

haltung Recht und Gerechtigkeiten / auch Intraden /
auf Ihrer Durchl . der Frau Abtißin Er⸗

ſuchung / alle kraͤfftigſte Huͤlffe und Beyſtand
zu leiſten .

( 2. 2
So erkennen hinwteder Ihre Durchl . Se . Koͤ—

nigl . Majeſt . in Preußen krafft beſagter Juͤlſchen

Succeſſion, für des Stlffts Erb ⸗Volgt und Erb⸗
Schutz⸗Herꝛn / und gleichwie es allerdings bey

ſolcher Juͤllſchen Ceſſion und deren Sr . Koͤnigl.

Majeſt . darinn uͤbertragenen Rechten ſein verblei⸗

ben hat / alſo wird auch dieſes alles ihres Einhalts

allhie wiederholt/ und wollen Ihre Durchl . wenn

Ihro dem Stifft und deſſen Augehoͤrtgen der

Schutz wuͤrcklich geleiſtet wird / keineswegen dar⸗

unter etwas zu Seiner Koͤnigl. Majeſt . in Preuſ⸗

ſen Præjudit ſuchen und vornehmen / ſondern ſie
und das Stifſt haben Sr . Koͤntgl. Majeſt. Pro⸗

tection ferner ſich zuerfreuen und getroͤſten ſich de⸗

ro maͤchtigen Schußes .

35

Zudem Ende denn auch Se . Koͤnigl. Majeſt.
in Preußen diejentge Edicta vom 16 . Novy . und

14 . Dec . 1703 . woruͤber Ihr . Durchl . Beſchwer⸗

de gefuͤhret / hiemit auffheben / auch dasjenige was

in der Koͤnigl. Declaration ſub dato Schoͤnhau⸗
ſen den 28 . Julii 1703 . gegen die Capitulares und

Stiffts⸗Bedienten reſerviret worden / krafſt dieſes
caſſiren / und ſolches alles in denen an dero Koͤnigl.

Bediente abzulaſſenden Koͤnigl. Befehl⸗Schrei
bern einrucken / wie nicht weniger / ob die

Schoͤnhaͤußl . Declatation der ůͤbrigen dar⸗

inn enthaltenen Perſonalien und Contento -

rum halber in rotum zu caſſiren / in gleichen ob ein

Revocations . Patentzu drucken / zu publicirenund
aller Orthen zu afligiren noͤthig ſeye/ die in fine

dieſes Vergleichs erwehnte fernere Conference

mit unterſuchen und abthun laſſen wollen / mithin

Anverwandin / thre Stifft und Zugehoͤrigein dero

beharꝛl. Koͤnigl. Affection und reſpective Gnade

ferner auf· und annehmen / und ſie wider maͤn⸗

1

Beſchreibung

Ihre Durchl . die Frau Abtißin / als dero nahe

gedachter Frau Abtißin als Sr . Koͤntgl. Majeſt .
nahe Anverwandin und dero Stiſt an dero Imme .

dietaͤt / Freyheit / und wohlhergebrachten Rechten /
und Gerechtigkeiten einiger Geſtalt Eintrag zu

laſſen / alſo nehmen hingegen Se. Koͤnigl . Majeſt .
als des Fuͤrſtl. Hauſes Guͤlich Durchleuchtigſter
Succeſſor Ihre Durchl . ſa mt denen Decaneſſin ,
Kuͤſterinnen / Chanoineſſen / Capitularen und

Stiffts · Bedienten auch Geiſtliche und andere dem

Stifft Zugehoͤrige Einhalts beruͤhrter Juͤl. Cel⸗

ſion , in dero maͤchtigen Schutz und Protection ,
und wollen an dero Bedienten gnaͤdigſten und

nachdruͤckl . Befehl ergehen laſſen Ihre Durchl .

und das Stifft nicht allein auff keinerley Welſe /
und unter was Schein es auch ſeyn moͤchte/ zu be⸗

eintraͤchtigen / ſondern vielmehr bey allen Vorfal⸗
lenheiten zu Unterhaltung Recht und Gerechtig⸗
keiteit / auch Intraden Ihrer Fuͤrſtl. Durchleuchtig⸗
keit auf geztemendes Anſuchen allerkraͤfftigfte
Huͤlffe und Beyſtand leiſten .

( 20
So erkennen Ihre Durchl . Se . Koͤnigl. Maj .

in Preuſſen Krafft beſagter Juͤllſchen Succeſſion ,

fuͤr des Stiffts Erb⸗Voigt und Erb⸗Schutz⸗Herꝛn
und gleichwie es allerdings bey ſolcher Juͤliſchen
Ceſſion und denen Sr . Koͤnigl. Majeſt . darinn

uͤbertragenenRechten ſein voͤlligesVerbletben hat/
alſo wird auch dieſelbe ihres Einhalts allhier wie⸗

derhohlet / und wollen Ihre Durchl . weil dem

Stifft und deſſen Angehoͤrlgen Se. Koͤnigl . Maj .
den Schutz jedesmahl wuͤrcklich leiſten werden /
keineswegs darunter etwas zu Sr. Koͤntgl. Majeſt .
in Preußen Præjudi ſuchen oder vornehmen / ſon⸗
dern ſie und das Stifft haben Sr . Koͤn. Maj . in

Preußen prote ction und maͤchtigen Schutzes ſich
ferner zu erfreuen und zu getroͤſten/ wollen ſich auch

gegen dieſelbe und ihre Nachkommen an der Cron

und Chur dergeſtalt und alſo / wle es der Juͤliche
Receſs und darinn gegruͤndete Schus ⸗Verwand⸗
ſchafft mit ſich bringet / jedesmal betragen und er⸗

weiſen .
3.

Zu dem Ende denn auch alles dasjenige / was bis⸗

her bey den vorgefallenen Irrungen einem oder an⸗

dern Theile an ſeinen Juribus nachthellig ſeyn/ oder

geachtet werden kan / hiermit fuͤr nichtig erklaͤret /
auch gaͤntzlichcaſſiret und auffgehoben wird / der⸗

geſtalt / daß ſolches keinem Theile an ſeiner Befug⸗
niſſe / Freyheit / Recht und Gerechtigkeit nachtheil

und præjudicirlich ſeyn ſolle oder moͤge / geſtalt

denn auch ſo wohl Se. Koͤnigl . Majeſt . in Preußen
diejenige Edicta , vom 16 . Nov. und 14 . Dec .

1703 . woruͤber Ihre Durchl . Beſchwerde gefuͤh⸗

ret / hiemit auffheben / auch dasjenige / wasin der⸗

Koͤnigl. Declaration ſuc dato Schoͤnhauſen vom

18, Juli 1503 . gegen die Capitulares und Stifft
Bediente relcribiret worden / caſſiren / und ſolches
alles in dem an dero Bedienten abzulaſſenden

Koͤnigl. Befehl ⸗Schreiben einruͤcken laſſen wol⸗

len / mithin Ihre Durchl . die Frau Abbatißin / thr
Stifft und Zugehoͤrige/ in dero beharꝛliche Koͤ⸗

nigl . Aflection iind Neigung ferner auff / und an⸗

nehmen / und dero kraͤfftigen Schunes verſichernz

nig⸗

Weſobätiſche Geſch .
1707 . 1
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1707 . nigliche niemahls aber wider der Frau
Abtißin Durchl . als Ordinariam und Obrig⸗
keit dero kraͤſſtigen Schutzes verſichern .

4 .

Und damlt Ihre Durchl . die Frau Abtißin in

Guͤte und durch die Fuͤrſtl. Heſſen⸗Caſſellſche In⸗

terpoſition in gaͤntzlichen Ruheſtand geſetzet wer⸗

den moͤge / es auch mit der Decaniſſin Wahl ſeine

Richtigkeit habe / ſolchemnach wird man bey eben

gemeldter Conference , aufſ Mittel und Wege /
welcher Geſtalt die Graͤfin von Horn zu aggratüi⸗
ren / bedacht ſeyn / wie denn Ihre Durchl . die Frau
Abtißin ſich dahin erklaͤren / daß ſie auff gepflo⸗
gene naͤhere Handlung alles / was nur ohne des

Stiffts Nachthell thunl . Sr . Koͤnlgl. Maj . zu⸗

gefallen / gerne relolviren und eingehen wollen ;

inzwiſchen aber ſoll ermeldte Graͤfin von Horn / da⸗

ferne ſie zur Aggratiation aſpiriren will der bißhe⸗

rigen Thaͤtlichkeiten / auch des Capituls / Capitul⸗

Hauſes und aller andern Anmaſſungen und Emo⸗

lumenten ( Einhalts Kayſerl . Verordnung ) ſich
gaͤntzlich enthalten und derſelben gemaͤß leben .

5.

Was im uͤbrigen die Jura Privatorum und an⸗

dere Intraden concernirende Poſten belanget /
bleiben dieſelbe billich in foros competenti , ( wie
unten erwehnet ) auszumachen / und wollen

Ihro Koͤnigl. Majeſtaͤt mit Dero maͤchtigen Pro⸗

tection dazu allen Vorſchub thun / mithin ſogleich
die auff der Capitularen Præbenden - Einkuͤnfften
verhengte Arreſta auffheben / auff daß ſolche hin⸗
kuͤnfftig hinterbleiben / und die vorfallende Sachen
der Transaction de An . 1570 . gemaͤß/ vor dem

Abteyl . Gerichte ausgemachet werden / ernſtl .
Beſehl ergehen laſſen / geſtalt dann auch / well die

Nachjahre bey dem Stifft auffgehoben ſeynd/ es

dabey ſein Bewenden hat . Wenn denn auch we⸗

gen Ableſung von der Cantzel und alligirung der

als auch Ihro Durchl . und die mit derſelben biß 170 ) .

her in lite befangene Membra Capituli deren am

Kayſerl . Reichs⸗Hofrath Rechts⸗haͤngigen Pro⸗

ceſſen und was durch deren Veranlaſſung von Ih⸗
ro Durchl . zu Seiner Koͤnigl. Maj . in Preuſſen
Præjuditz und der Guͤliſchen Succeſſion zuwider

vorgenommen worden / hiernit kraͤfftigſt renuncü⸗

ren und ſich deſſen allen begeben / auch daſelbſten
deſſen Anzelgung ohnverlaͤngt verfügen laſſen wol⸗

len / und dagegen in Sr . Koͤnigl. Maj . Aflection

und maͤchtige Beſchůtzung ſich ergeben .

4 .

Und damit ſowohl die wegen der vormahligen
Decaniſſin , Kuͤſterin und Chanoineſſin vorgefal⸗
lene Irrungen / welche zu dieſen Mißverſtaͤnden
zwiſchen Ihro Koͤnigl. Majeſt . in Preuſſen und

Ihrer Fuͤrſtl. Durchl . den groͤſten Anlaß gegeben/
und ſich daher nicht gefallen laſſen / als auch was

wegen der letzten Decaniſſin Wahl vorgenommen /

gleichfalls gehoben / und Ihre Fuͤrſtl. Durchl . die

Frau Abtißin in Guͤte und durch die Fuͤrſtl. Inter⸗

poſitionen in gaͤntzlichen Ruheſtand geſetzet werden

moͤge / als hat es bey der Decaniſſin Wahl ſein
Bewenden / wie denn auch Ihre Durchl . die Fr .

Abtißin auff Verlangen Sr . Koͤnigl. Majeſt . in

Preuſſen / und zu Dero Relpect die gegen die

Kuͤſterin und Chanoineſſen gefaſſete Ungnade
fahren laͤſſet / die auff Dero Præbenden und Ein⸗

kuͤnffte angelegte Arreſte auffhebet / und dieſelbe
voͤllig reſtituiret / jedoch dergeſtalt und alſo / daß
dieſelbe / ſowohl dem von ſeiner Koͤnigl. Majeſtaͤt
den 2 t . Jannar . An . 1700 . ertheilten Decret ge⸗

maͤß/ zufoͤrderſt Ihrer Durchl. ( ſalva tamenil -

larum exiſtimatione ) depreciren / als auch einen

allhter abgefaſſeten Revers von ſich ausſtellen /
worinn dieſelbe Ihrer Fuͤrſtl. Durchl . kuͤnfftig al⸗

len Reſpect und Gehorſam / und daß ſie ſich denen

Statuten und Obſervanz gemaͤß bezeigen wollen /
nochmahls ſich obligiren / mithin ratione der biß⸗
herlgen Perceptorum durchgehende richtige Rech⸗
nung ablegen / und was ſie von denen ins Capitul ⸗
Hauß gehoͤrigen Briefſchafften in Haͤnden und
Verwahrung haben / treulich und ſofort dahin
einlieffern .

5.

Was itn uͤbrigen die Jura privatorum und an⸗

dere Intraden concernirende Poſten anlanget /
bleiben dieſelbe billich in toro competenti aus⸗

zumachen / und wollen Ihro Koͤnigl. Maj . mit

Dero maͤchtigen Protection , darzu allen Vor⸗

ſchub thun / mithin ſogleich die auff deren Capitu -
laren Præbenden verhengte Arreſta auffheben / und

daß ſolche hinkuͤnfftig unterbleiben / auch die vor⸗

fallende Sachen / der Transaction de An . 1570 .

gemaͤß / vot dem Abteyl . Gericht ausgemachet
werden / ernſtl . Befehl ergehen laſſen / geſtalten
denn auch / weilen die Nachjahre auffgehoben
ſeynd / es dabey ſein Bewenden hat . Wenndenn

auch wegen Ableſung von der Cantzel und Attigi⸗
rung der Kayſerl . Avocatotien in der Muͤnſter⸗

Kayſerl .
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Kayſerl. Ayocatorien in ihrer DSurchl . der Frau

Aebtißin Muͤnſter⸗Kirche Irrungen entſtanden /
ſo iſt billich / daß Ihro Durchl . und dero Stifft in

bublicir - und Affigirung aller und jeder von der

Roͤm. Kayſerl. Maj. auch von Reichs / und Creyß⸗

wegen zukommenden Patenten und Verordnungen /

wie in allen dero uͤbrigen / alſo auch in dero Muͤn⸗

ſter Kirche unbehindert privativẽ verbleiben / mit

denen Koͤnigl. Preußiſchen Publicandis aber es

nach der juͤngſten Transaction de An . 168 1. § . 2.

darinn deutl . verſehener maſſen gehalten werden

ſolle. Im uͤbrigen und weilen die andere Abteyl .
Gravamina , welche des Hn. Landgrafens zu Heſ⸗

ſen⸗CaſſelHochfuͤrſtl. Durchl . am 21 . Nov. 1499 .

von Wien aus / nachgehends aber den 17 . Mertz

1702 . von Brehmen aus eins nach Caſſel zuge⸗

fertiget worden / ingleichen alle An . 1695 . zwi⸗

ſchen Stlfft und Stadt verhandelte und noch biß
htehin dazu gekommene Beſchwerden / abſonder⸗
lich aber was von Ihrer Durchl . der Frau Abtißin
zu Buͤckeburg deducirten 8. Puncten ratione Sa -

tisfactionis und ſonſten in dieſem Vergleich nicht

debattiret worden / ihrer Vielheit aber dermalen

allhter nicht eroͤrtert und abgethan werden koͤnnen/
als iſt allerſeits beliebt worden / daß iumerhalb zwey

Monaten à dato der Ratification dieſes Ver⸗

gleiches Se . Koͤnigl. Maj . unpartheylſche Depu⸗
tirte ernennen / wie auch Ihre Durchl . die Frau
Abtißin ebenmaͤßig zwey von denen Ihrigenhierzu
deputirten / durch welche obgedachte Gravamina

geſamter Hand abzuthun / auch der Frau Abttſ⸗
ſin gegen alle thre widerſpenſtige Lehen⸗Leute und

Cenſiten nachdruͤckl. Aſſiſtenz angedeyhen zu laſ⸗
ſen / mithin daß Se . Koͤnigl. Maj . im Stande

und Dero ernſter Wille ſeye das Stifft als Erb⸗

Schutz⸗Herr zu ſchuͤtzen/ in der That zu zeigen/
auch durch die Ihrigen dem Stifft durchaus glei⸗

ches Recht und Gerechtigkeit / denen Transactio -

nen und Receſſen gemaͤß/ wiederfahren zu laſſen/
geſtalt denn auch Se . Koͤntgl. Maj . und Ihro
Durchl . die Frau Abtißin alles Mißtrauen zu be⸗

nehmen / geſchehen laſſen wollen / daß vor diß⸗
mahl jemand von des Herrn Landgrafen zu Heſſen⸗
Caſſel als Mediatoris Hochfuͤrſtl . Rinteliſche
Cantzley adhibiret / und alſo der gantzen Sache

in Conformitaͤt dieſes Vergleichs thre voͤllige und

richtige Abhelffung und Endſchafft gegeben werden

moͤge. Verden / den 24 . Sept . 1705 .

Charlotta Sophia , H. Z. C.

Abbatißin .

Die Frau Abtißin ließ ſich auff verſchledenen
Univerſitaͤten belehren / ob nicht die mit groͤſſern
Littern gedruckte Buchſtaben im Preußiſchen
Vergleichs⸗Inſtrument dem Hochſtifft verfaͤng⸗
lich waͤren ? die denn mit Ja antworteten / im

Gegentheil der Aebtißin projectirte Deſideria

Beſchreibung Weſtphaͤliſche Geſchichte .

Kirche Irrungen entſtanden ; ſo iſt dieſes dahim
verglichen und beliebt / daß Ihro Durchl . und

dero Stifft in Publicir - und Affigirung aller und

jeder von der Roͤm. Kayſ . Maj . auch don Reichs⸗
und Creyß wegen denenſelben immediate zukom⸗
menden Patenten und Verordnungen / wie in

allen den uͤbrigen / alſo auch in der Muͤnſteriſchen
Kirche bey der bißherigen Obſervanz unbehindert
bleiben / mit dem Koͤnigl. Preußiſ . Publicandis

auch nach der juͤngſten Transaction de An . 168 1.

§. 2. darinnen deutlich verſehener maſſen es gehal⸗
ten werden ſoll.

Im übrigen / und wellen die andere Gravami⸗

na , abſonderlich diejenige / ſo An . 1695. 1699.
und 1700 . vorkommen / ihrer Vielheit halber/
dermahlen allhier nicht eroͤrtet und abgethan wer⸗

den koͤnnen ; als erklaͤren ihre Koͤnigl. Maj . in

Preuſſen innerhalb 2. Monat von dato der Kati⸗⸗

fication dieſes Vergleichs einen unpartheyiſchen
Commiſſarium , worzu der Frau Abtißin Hoch⸗
fuͤrſtl . Durchl . einige aus Sr . Koͤnlgl. Majeſtaͤt
Bedienten vorzuſchlagen hat / zu benennen / und

durch denſelben obgedachte Gravamina ohne Weit⸗

laͤufftigkeit abzunehmen / auch der Frau Abtißin
Durchl . gegen alle ihre widerſpenſtige Lehen ⸗Leute
und Cenſiten nachdruͤckliche Alliſtente ang / deyhen
zu laſſen / mithin daß Se . Koͤnigl. Majeſtaͤt in

Preuſſen im Stande und Dero ernſter Wille ſey/
das Stifft als Erb ⸗Schutz⸗Herr zu ſchuͤtzen in der

That zu zeigen / auch durch die Ihrige dem Stifft
durchaus gleiches Recht und Gerechtigkeit denen

Transactionen und Receſſen gemaͤß/ wiederfah⸗
ren zu laſſen / geſtalt denn Se . Koͤnigl. Maj . um

Ihr . Durchl. der Frau Abtißin alles Mißtrauen
zu benehmen / geſchehen laſſen wollen / daß ſie vor

dißmahl jemand von des Hn . Landgrafens Durchl .
Rintel . Cantzley adhibiren und alſo die gantze

Sache in Conformitaͤt dieſes Vergleichs ihre voͤl⸗

lige und richtige Abhelffung und Endſchafft errel⸗

chen moͤge . Zu mehrer Beſtaͤrckund Veſthal⸗
tung iſt dieſer Vergleich von denen Eingangs be⸗

meldten Koͤntgl. und Fuͤrſtl. Perſonen eigenhaͤndig
unterſchrieben / und mit Dero relpecti Koͤnigl.
und Fuͤrſtl. Inſiegel bedruͤcket worden . So ge⸗

ſchehen den 20 . Octobr . An . 1705 .

Fridrich Rex .

( L. S. )

billigten / es blieb aber die Sache dermahln un⸗

ausgemacht / und gab die Aebtißin in dieſem Jahr
eine Deduction heraus / darinn Sie uͤber Ihr
zugefuͤgtes Drangſal und nicht erfolgten Vergleich
auch darbey bezeigte Preußiſche Wanckelmuͤtig/
eit ſehr dolirte .
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von Coͤlln

ſtet

Aand zum
Biſchoff
geweihet

Staaten

Churfürſt . I⸗

ſwitd Prie⸗
N

Niederlaͤndiſche Geſchichte .

0 Jeſes Jahr hatte bald Anfangs was neu⸗

es zu ſehen gegeben / da der geweſene /
und nach Spantſch⸗Frantzoͤſiſchen Nie⸗

derlanden gefluͤchtete Churfuͤrſt von

Coͤlln ſich endlich durch den Biſchoff von Tour -

nay zu einem Prieſter weihen laſſen / und / als ſol⸗
cher den 1. Januarii , in Gegenwart ſeines Bru⸗

dern / geweſenen Churfuͤrſtens in Bayern / die

erſte Meſſe zu Ryſſel gehalten / und zwar in der

Kirche derer Jeſutten / deren in Schweitzer / Hu⸗
ſaren / Granadirs verkleidete Schuͤler ihn darzu

aus ſeinem Quartter abgehohlet . Da er nun

einmahl angefangen ſolchergeſtalt Geiſtlich zu wer⸗

den / fuhr er bald weiter fort / und kam es dahin
daß ihm den 1. May in der Haupt,Kirche zu

Ryſſel / der Ertz ·Biſchoff zu Cambray , mit Bey⸗

ſtand derer Biſchoͤffe von Ypern / Arras , St . Omer ,

Namur , die Biſchoͤffl . Weyhe / unter allerhand
dißfals gewoͤhnlichem Gepraͤng mittheilte / welches

ſich mit einem groſſen Gaſtmahl geendet / und

hatte ſich deſſelbigen Herr Bruder auch bey dieſem
allen finden laſſen / und in ſo weit das Geiſtliche
nicht verſaͤumen wollen / ob er gleich groſſe Sorge
in dem Leibl . und vor ſelhiges bey fortwehrendem
Kriege haben muſte . Deſſen Fortſetzung wurde

auch in daſigen Gegenden alles Ernſts bedacht/
und trachteten die Staaten dem Koͤntg Carl in

vermehren Spanten / dahin behuͤlfflich zu ſeyn / deßwegen
ihꝛeLroup⸗

pen
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ſie / bald Anfangs Januarü von jeder Compagnie
ihres Fußvolcks zwey Mann außnahmen / und

unter dem Admiral Goës , in Begleitung zehen
Krlegs⸗Schiffe / nach Engelland und ſo welter

nach Spanten abſendeten ; ihre daſige Voͤlcker dar⸗

mit zu recrutiren . Es muſte aber dieſe Eſcadre

viel Ungemach vom Sturm ausſtehen und dar⸗

bey nicht wenig Schaden leyden / daß ſie zweymahl
in Torbay einzulauffen ſich genoͤthiget ſahe und

erſt im Martii auff Portugiſiſchen Graͤntzen lan⸗

den konte . Was die Alliirten voriger Zeit in Nie⸗
derlanden dem Feinde abgenommen / beflieſſen ſie
ſich auch beſtaͤndig zu erhalten / und hatten zu dem
Ende uͤberall gute Anſtalten gemacht / die Lande

wohl beſetzt und aller Orten hin tuͤchtige Commen⸗

danten verordnet . Das Regiment von Pletten⸗

tzung halten .

dermonde mit 4 . Bataillons belegt . In Sout

Leeuwe fand ſich eine Bataillon , zu Cron und

Tongern 8. Elcadrons . Uberhaupt fanden ſich
in Braband und im Spaniſchen⸗Flandern 93 .
Bataillons und 94 . Eſcadrons , daß binnen kurtzer

Zeit / da es noͤthig / eine anſchnliche Armee zu⸗

ſammen gebracht werden koͤnee. An der Maaß
commendirten die Generals Albemarle , Hom -

peſch , Oxenſtirna , Zoutland und Lecq . Lůt⸗
tich war mit 8 . Bataillons und 13 . Eſcadrons ,

Huy mit 3. Bataillons , Maſtricht mit 8 . Batail -

De würdiger Geſcdichte.

Rieder⸗Laͤndiſche Geſchichte .

berg muſte den Winter uͤber in Antwerpen Beſa⸗
Meenen war mit 6. Cortryck mit

8. Oſtende mit 8. Mecheln mit 10 . Loͤven/ nebſt
II . Eſcadrons , mit 7 . Vilvorden mit à . Den -

̃

lons und 9 . Eſcadrons , Limpurg mit einem Re . wurde .

giment / Maſeyk dergleichen / und zwar Drago⸗
nern / auch 4 . Eſcadrons verſehen . In Rure -

monde fanden ſich 2. Bataillons und 4 . Eſca -

drons , Venlo war gleichergeſtalt verſorget nebſt

Stephenswerth / 11 . Bataillons und 2 T. Eſca -

drons , Preuſſen erhielten ihre Plaͤtzezwiſchen der

Maaß und dem Rhein . Weil das mehreſte Volck

aus Proteſtirenden Leuten beſtund / ſo ließ der Ge⸗

neral Owerkerck ſtreng befehlen / daß ſie denen

Roͤmiſch ⸗ Catholiſchen in Religions⸗ Sachen
nicht den geringſten Uberlaſt thun ſolten / wie
er denn auch an alle Kirchen⸗Thüren in Bruͤſſel
einen Befehl zu hefften befahl / mittelſt welchen
allen Soldaten einigen Frevel in ſelbigen zu be /
gehen bey hoher und ſcharffer Straffe unterſaget
wurde .

Bey dem allen wolte doch denen conqueſtirten Tumult in

Landen das Geldgeben ſchwer werden / auch eini⸗Alvſt groſ⸗
gen die neue Herrſchafft nicht anſtehen / wie denn ſer Gaben

die Einwohner zu Aloſt einen gewaltſamen Tu⸗

mult erregten / als ihnen Beytrag / und zwar im

Nahmnen des Koͤnigs Carln / als Hertzogen von

Braband / abgefordert wurde . Sie wolten die/
ſen Monarchen nicht dafuͤr erkennen / auch dafuͤr

halten / es ſey ihnen angeſetzteSumma allzuhoch /
allein der General Owerkerck ſchickte ihnen das

Regiment von Aremberg / nebſt noch andern

Trouppen / uͤbern Halß / daß ſie ſich bald anders

bequemen und mit ihrem groſſen Schaden lernen

muſten / wie thoͤrlich es ſey / wider den Strom

ſchwimmen wollen . Andre lieſſen es dargegen nur

mit dem Klagen bewenden / daß ſie itztmahls bin⸗

nen 6. Monaten mehr/ als ſonſt in ſo viel Jah⸗
ren dem verſtorbenen Koͤnig in Spanien gezahl⸗
tes / hergeben muͤſſen u. ſ. w. Geld wolte doch zu

Fuͤhrung des Krieges geſchaffet ſeyn / und gaben
es nicht nur die Einwohner bezwungener Laͤnder

her ; ſondern es muſten dergleichen auch die ver⸗

einigte Niederlande ſelbſt herfuͤr langen / da die

Staaten einen Befehl / mit dieſemelngetrettenen

Jahr bekant machten / vermoͤge weſſen der hun⸗Hollaͤnder
derſte Pfennig zweymahl in ſelbigem von dem geben den

1707 .

Wehrt aller Läͤndereyen/ Haͤuſer / Summa al⸗ rooten
ler Gelder / Obligationen u. ſ . w. abgetragen wer⸗

den muſte / welches denen Capitaliſten ſehr wehe
that / da ſie ihr Geld meiſt bey dem Publico gegen
4 . pro Cento ſtehen hatten / und nun ſich zwey

abgezogen ſehen muſten . Man beſchloß alle Com/
pagnten der Reuterey auff 8. Mann zu verſtaͤr⸗
cken / und ſelbige uͤberhaupt mit Cuirallen zu ver⸗

ſehen / ſo da / nebſt faſt unzehlichem andern / ein

groſſes erforderte . Weil der Zeit auch Gelegen⸗

heit gnug vorhanden war ſeine Dapfferkeit gegen

den gemneinen Feind beweißlich ſehen zu laſſenz

Pfennig
zweymal .

koͤnten die Herren Staaten die Privar-Duelle umb verbitten

ſo viel deſto mehr unterſagen / wie ſie es auch tha⸗Daelle .

ten und unterm 16 . Januarii ein ernſtes Mandat

im Haag ausgehen lieſſen / welches auch denen

Soldaten in ihren Quartiren bekant gemacht
Alles moͤgliche ſahe man mehrgedachte

Theatri Europæi XVIII . Theil . 1 Ce Herren
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Herren Staaten vorkehren / umb gemeine Sa⸗

che / wider ſaͤmtlichen Feind / mit Nachdruck zu

foͤrdern / darbey ſie unglaͤubliche Summen herge /
ben an Portugal / Savoyen / Preuſſen / Luͤne⸗

geben groſ⸗ burg/ Caſſel maͤchtige Subſidien oder Huͤlffs Gel⸗
fe Subli . der zahlen / und ſich mannichmahl / ſonderlich
dien auch der Zeit / ja wohl gar bedrohlich mahnen laſ⸗

ſen muſten / mit dem Andeuten wenn nicht Geld

folgte / wolte man ſeine Voͤlcker heimruffen / an⸗

dre Meſures nehmen u. ſ. w. daß alſo / nach oben ⸗
erwehntem / mancherley Mittel herfuͤrgeſuchet
werden muſten / dergleichen zuſammen zu bringen .

An guten Erinnerungen und allerhand dienſamen

Negotiationen lieſſen ſie es auch nicht ermangeln /
wle denn in Reichs⸗Geſchichten davon manch be⸗

weißliches Zeugnuß vorkommen . Der Schwe⸗

diſch ⸗Saͤchfiſchen Haͤndel nahmen ſie ſich ebenfals
nehmen ſo tweit an / daß ſie Miniltres an den Koͤnigl.

ſich Sach⸗Schwediſchen Hof / nebſt Engelland / abordnete/
ſen⸗ deren Haupt⸗Vortrag / dem Bericht nach / darin⸗

Schwedi⸗ nen beſtanden : Es wuͤrde beyden See⸗Potentzien

aar nichtzuwiderſeyn / was Schweden zu Sicherſtel⸗

llung und Ansbreitung proteſtirender Religton /
bey vorhandener Gelegenheit / mit guter Art / thun
wolte und koͤnte; da es aber mit etwas andern und

gemelner wider Franckreich habenden Sache zu⸗

widerlauffendem umbgtenge / ſolte es an Mitteln

und Vorkehrung ſich zu widerſetzen nicht fehlen ꝛc. ꝛc.

Aut Wie ſie ſich bey Muͤnſteriſcher Wahl⸗Sache in⸗

tereſſiret / iſt in Weſtphoͤliſchen Geſchichten zu ſe⸗

Wahl⸗ hen geweſen / und nahete ſich unter und mit der⸗

Sache . gleichen Beſchaͤfftigungen die Zeit zu eroͤffnenden

Feldzugs allgemaͤchlich herbey / worauff ſich

Franckreich mit allerhand Gegenverfaſſungen eben⸗

fals geſchickt / nahmentlich in denen Niederlan⸗
den eine Linie auffgeworffen / von Font a Treſſin

biß Dornick gezogen / und ſich auff Seiten Vpern
beſtmoͤglichſt verſtaͤrcket hatten / wie denn im Mit⸗

tel des Aprils der Vendome von Pariß zu Ryſ⸗
ſel anlangte / und alſofort ſich nach Mons zum

Bayer⸗Fuͤrſt begab / mit dieſem eine Unterrede /
wegen inſtehenden Feldzugs zu halten / darzu man

eine groſſe Artillerie beyhanden zu haben verficher⸗
te / die aus 170 . halben Cartaunen / und 110 .

Feld⸗Stuͤcken beſtuͤnde . Der Hertzog von Marl⸗

borough traf faſt zu gleicher Zeit / nehmlich den

17. Ayril / aus Engelland im Haag ein / von

wannen er / nach gehaltener Unterredungen / in

Sachſen zum Koͤnig von Schweden gieng / auff
den obangezelgten Schlag / auch Nahmens ſeiner
Koͤnigin zu negotüren .

Nach wehrend ſeiner Abweſenheit fiengen die

Alliirte an ſich in dieſen Niederlaͤndiſchen Graͤn⸗

tzen zubewegen / und war denen an der Maaß ein⸗

quartirt⸗geweſenen der Kendesvous bey Tongern
angewieſen / wohin ſich auch der Graf von Albe⸗

marle begab / ſie zu commendiren . Ulbrigens
gab es hier und dar einige Cantonements , wie

auch auff Seiten derer Feinde geſchahe / biß / nach
Ruͤckkunſſt des Duc de Marlborough , die Al⸗
litrte Armee den 18 . May ſich beyAnderlechtvoll⸗
kommen verſammlete / von wannen ſie in drey
Colonnen nach Halle auffbrach / in ſehr ſchoͤnen

171¹7 .

Bewe⸗

gungen
der Alliir⸗
ten

Volck beſtehende / das 110 . Bataillons und 177 .

̃

eine Schlacht einzulaſſen alles Ernſts verbotten /

nef und Gemblours gezogen / da ſich die Alliirte

blieben / ſondern nach Meldert und Hourguer -

Unſrige noch 17 . Regimenter und 4000 . Saͤch⸗

Eſcadrons auszumachen geſaget wurde . Dar
Haupt⸗Quartter des von Marlborough war in

Lembeck / des von Owerkerck in Hall . Man
ſagte viel von zu unternehmenden Belaͤgerungen/
und zu wagenden Schlachten Alltirter Seits /
dargegen aber bald Anfangs die Rede gieng / der

Koͤnig in Franckreich habe dem Vendome ſich in

und dargegen die Bedeckung und Schirmung
noch inhabender Poſten anbefohlen / wornach es

auch gegangen und ernenntem Vendome ſein
Anſchlag in ſo weit / wie die Folge zeigen wird /

gelungen iſt / daß die Alltirte ihn zu keinem Tref⸗
fen bringen koͤnnen / und auch Belaͤgerungen
vorzunehmen unterlaſſen muͤſſen . Die Frantzo ,
ſen kamen bey Eſtines zuſammen / und als die Al.
liirte Armee den 26 . dito von Halle weg mar⸗

ſchirte / und ſich zwiſchen Soignes und Eraine ,

biß vor St . Hubert auff dem Wege nach Sennef

poſtiret hatte / giengen jene von Eſtines gen
Hafne St . Paul , allwo ſie ſich biß an Pleton gar

vortheilhafft ſatzten . Den 28 . ſchickte der von

Marlborongh die ſchwere Bagage von der Ar ,
mee nach Hall zuruͤck / und naͤherte ſich dem Feind
gegen Nivelle , weil dieſer aber aus der Gegend
Pieton auffbrach / und es das Anſehen gewann /

ſamt wolte er / durch einen Marſch nach der

Dyle / ſich des Loͤben hen Poſtens bemaͤchti⸗

gen ; ſo gieng er uͤber den Canal bey Dighem
wieder zuruͤcknach Hallt zu / von wannen einige

Bataillons , erwehnten Poſten zu beſetzen beor⸗

dert wurden / denen es auch gelungen die Ib⸗
ſicht des Feindes zu vernichten / ſo ſich nach Son⸗

bey Terbanck fanden / doch alldar nicht lange

den zogen / das Haupt⸗Quartier zu Val le Due

nehmende . Den 3. Junü hatte ſich der Feind
von Gemblours nach Pereniez und Ramelly be⸗

geben / weſchen man 124 . Bataillons ; 15 F. Eſca -

drons , 36 . Dragoner und zwey Huſaren⸗Re⸗
gimenter ſtarck zu ſeyn berichtete / worgegen die

ſiſche Cavallerie erwarteten . Beyderſeits Troup⸗
pen hatten ein Detachement in der Gegend ⸗
pern das feindliche commendirte la Mothe , das

Unſre der General Fagel / und blieb man alſo
eine gute Zeit / und biß in den Auguſtum gegen⸗
einander ſtehen .

Ob gleich die Frantoſen ſich in keine Haupt⸗
Action einlaſſen wolten / verſuchten ſie doch iht
Heyl mit allerhand Streiffereyen . Den 24 . May
fruͤhe Morgends umb 4 . Uhr kamen z. bis 400 . r

Mann / theils zu Fuß/ theils zuPferde von der Be⸗
ſatzung von Namur vor das eine Thor zu Me⸗
cheln / allwo die Allürten keine Troppen gelaſſen
hatten / und nachdem ſie die Buͤrger⸗Wacht / wel⸗

che nicht uͤber J . bis 6. Mann ſtarck war/ uͤberrum⸗

pelt hatten / beſetzeten ſie dieſes Thor ungefehr mit

der Helffte ihrer Mannſchafft / um ſich deſto ſiche⸗
rer zuruͤckziehen zu koͤnnen / in der Stadt aber

1707

und Fran,
goſen

lleſſen ſie 150 . Mann marſchlren / welche alſofortſ⸗
alle Wirthshaͤuſer / als der Soldaten Eletnent /
beſucheten / von dannen ſie unverzuͤglich 4 . odet F.
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Bfflcirer mit ihrer Equipage hinweg fuͤhren lieſ⸗

ſen . So noͤthigten ſie auch einen Obriſten / welcher

ſich unbaͤßlich befand / ihnen alle ſein Geld nebſt
einem Zedul zugeben / vermoͤgedeſſen er verſprach /
ſich nach ſeiner Geneſung als ihr Gefangener bey

ihnen einzuſtellen . Ingleichen verbrenneten ſie
unterſchiedene Hauffen Hen / worauff ſie ſich nebſt

ihren Gefangenen und ihrer Beute wiederum zu⸗

ruͤck begaben / ohne denen erſchrockenen Buͤrgern
zu Mecheln den geringſten Schaden zu thun⸗

Ein ztemlich Schrecken verurſachten ſie auch

des Nachts zwiſchen 5. und 6. Juli zu Bruͤſſel/
allwo ſich ein groſſes Heu⸗Magazin zwiſchen der

Pforten de la Laque und dem Canal befand/ wel⸗

ches ſie durch eine ſich dahin einſchleichende Par⸗
they mittelſt kuͤnſtlichen Feuerwercks anzuͤnden
laſſenz es wurde aber bey zeiten dermen / der Parthey
Fuͤhreꝛ toͤdtlich bleſſiret / unddas angegangne Feuer
alſofort gluͤcklich wiederum geloͤſchet .DererAllürtẽ
Parthey auß Huy thaͤt einen ihrer Seits auch

mißrathenden Verſuch auff das Heu⸗Maaazin
in Namur / daß ihr zwar gelungen es aus 4. Moͤt⸗
ſern zubeſchteſſen / ſich auch doch bald gezwungen
geſehen der ausfallenden groͤſſern Macht / ohnver⸗
richteter Dingen / zuruͤck zuweichen / worbey ſie doch

ihren Verfolgern ein ziemliches verſeßzte / weil ihr
unterwegens Beyſtand aus Huy zukommen .

Der Noth in Proyence abzuhelffen / und des Vil⸗

lars glite Progreſſen am Rhein zu unterſtuͤtzen/
muſte Vendome beyderſelts hin Volck von ſelner
Armẽe abſchicken / mithin ſich deſtomehr in Acht

nehmen / mit denen Alliirten in kein Hand⸗Gemen⸗
ge zugerathen . Dieſe brachen aus ihrem Lager
den 10 . Auguſti zuerſt auff / nach Genappe zu / des

andern Tag morgends fruͤh ſchied Vendome aus

der Nachbarſchafft Gemblours , nachdem beyde
Theile ihre Detachements unterm la Motte Fagel
und Sparꝛ an ſich gezogen / und marchitten gen

Fleury , hingegen zog ſich Marlborough nach Ni⸗

velle , worbey die Feinde ihren Weg welter nah⸗
men / ſich zwiſchen Sennef und Maritnont ſetzende/
von wannen ſie ſich nach Cambron und Chievtes

zogen/ und ob ſich gleich einige derer unſern an ihre
Arrier- Garde dann uñ wann hlengen / kam es doch

zu keinem Haupt⸗Treffen ; ſondern es giengen die

Unſre / bey deſſen Entſtehung / nach Soignies , bey
gar ſchlimmen regenhafſtem Wetter / unter wel⸗

chem Menſchen und Vieh grauſam vtel ausſte⸗
hen muſten / da die Convoyen nicht herbey kommen

rie im Kothe ſtecken blieb u. ſ . w. Vendome ver⸗

ließ ſein Laͤger den z r . Auguſti und gieng unter

Dornick ,die Unſrigen folgten ſelbiges Tages / und

ruͤckten ein / wo Vendome geſtanden / der bald

darauff die Schelde / und den 10 . Septemb . ſich
zwiſchen Ryſſel und dem Fluß Lis in ſeinen Linten

einfand . Marlborough ſeßzte uͤber die Dender

unterhalb Ach , ließ ſich zu Leſſines nieder ; pal⸗
ſirte hierauff die Schelde auch ſeines Orts zu Qu⸗

denarde , und war den 10 . dito bey Helchin , mit .

dem rechtenFluͤgel gegen Courtray , mit dem Lin⸗
cken gegen Pont Elpieres, und zelgen dieſe March⸗
Routen / daß beyde Armeen niemals weit von ein⸗

ander geweſen / doch nicht mitelnander Handge⸗
Theatri

Europæi XVIII . Thei .
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alle nach Aloſt wieder zuſammen / biß ſie von dar

und der Bayer⸗Fuͤrſt ſeinen Auffenthalt aber⸗

konten / die debens⸗Mittel abgiengen / die Artille - mahln in Mons bekommnen hatte / da Vendome .

biger wiederum im Haag an / handelte mit denen

Staaten wegen Vertnehrungder, in Niederlandd
kuͤnfftiges Jahr zuhabenden Armee, die Sich er⸗
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mein worden / weil Vendomeß ſo ohne dem durch

Detachements geſchwaͤcht worden / durchaus

nicht zu ſchlagen / nur delenſivs zugehen / wieder⸗

hohlte Ordre , der Marlborough von denen durch

ſchlechten Zuſtand der Sachen in Deutſchland
uñ Spanien / auch Mißlingung des Verſuchs auf
Toulon erſchreckten Staaten keine Erlaubnis

etwas zu wagen / uͤbrigens auch nicht Volck gnug

hatte / ine Belagerung zu unternehmen und zude⸗

cken / da manche ihm ſonſt zugekommene Voͤlcker

ſich an Rhein begeben muͤſſen. Dermalen ſahen al⸗

ſo die beyde Armeen ſich wiederum untereinander

an / die Alliirte in ſchon berührten Orten / die Feindl .
ſo poſtiret / als Sie zur Rechten Treſſin , zur Lincken

Marquette , vor ſich den kleinen Fluß Marque ,
die Stadt Ryſſel oder Lille im Ruͤcken hatte . Al⸗

lem Anſehens nach war welter nichts als Einrich·

tung und Beziehung derer Winter⸗Quartter vor

zunehmen / zu weſſen Ende Duc de Marlborough
den 6. Octobr . aus dem Lager zu Helchin nach
dem Hagg gieng/ ſich doch nicht laͤnger als 24 .

Stunden allda verwellende / binnen welcher Zelt
Er nicht nur dieſes ausgemacht / ſondern es weiter

dahin gerichtet / daß die Voͤlcker nicht weit zerle⸗

get / ſondern in Braband / Flandern und angraͤn⸗
tzenden Orten / einquartiret wurden / folgends Jahr
bald bey der Hand und in gutem unvermuͤdetem

Stande zuſeyn / darmit man ungeſaͤumt und was

Rechtes mit ihnen unternehmen koͤnte / worinnen

die Staaten auch ihren Willen gegeben / dieſem

nach die Engliſche und Daͤhniſche in Flandern /
die Hollaͤndiſchein Braband / die Preußiſche zwi

ſchen Maaß und Rhein zulegen beſchloſſen / und /
wie Erfahrnere zu ſagen wuſten / darmit ein guter

Grund zum beſſern Erfolg kuͤnfftiger Campagne
geleget / da auch die Staͤnde von Flandern und

Braband durch den von Marlbotough dahin
gebracht worden / dieſe nicht geringe Laſt zuertra⸗

gen . Er gleng nach ſolcherley Verrichtungen
alſofort wiederum zu der Armée , ließ Sie / nach

voraus geſchickter ſchweren Artillerie und Bigage ,
den 1r . Octob . auffbreʒhen und den March nach
Elſegen, von hieraus nach Aſpre nehmen . Die
Cavallerie hatte durch Gend zuziehen/ die Intante⸗

rie paſſirteʒu Havre die Scheld / und machten ſich

aus einander / in angewieſene Orte giengen / nach⸗

dem die Frantzoſen vorher ein Gleiches gethan/

nach Paris , unſer Seits aber der Duc de Marl -

borough nach Franckfurt am Mayn / zu einer

Unterredung gieng / darvon in Reichs⸗Geſchichten
das Mehrete erzehlet worden . Von dar kam Sel⸗

klaͤrten abwarten zu wollen / was das Parlament

1707 .

in Engelland disfalls vor ſich belteben wuͤrde / um

ſich darnach zurichten . Faſt gleiche Antwort er⸗

theilten Sie auch dem von Zinzerling / welcher

im Nahmen ſetnes Principalen / Koͤnig Carl

des IIL . angelegenſt um Volck und Geld⸗Huͤlffe an .

gehalten hatte / mtt Vorſtellung wie nothwen ,

dig
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1709 . dig dieſes der ſchlechtgewordene Zuffand Alllirter

Sachen in Spanien erforderte .

Oas Ge⸗
Es wolte denen Herren Staaten allzuvtelwer⸗

den win den/ dergleichen Verlangen imntmerdar zu erfuͤllen/
Staaten zumahl da die Handlung / woher alles Geld in

zuviel Holland herkommen muß / bey denen kriegertſchen
welden . Zeiten ziemlich tns ſtecken gerathen / und dieſes

Jahr inſonderheit zur See gar ungluͤcklich gewe⸗

ſen waren / indem / wie Franzoͤſiſche Geſchichte
des mehrernbeſagen / durch den Fourbin die Mo⸗

ſcovien ⸗Fahrer / manches Transport - Schiff
nach Portugall / weggenommen / die Hambur⸗

ger Flotte durch Sturm zerſtreuet / zum Theil
auf Flandriſche Cuͤſten geworffen / und durch

Dynkerker Caper aufgefiſchet worden war . Deſ⸗
ſen allen ohngeachtet / wurde noch darzu ab Set⸗

ten Kayſerl . Maj . in die Staaten geſetzet/ allen

Handel und Wandel mit Franckreich aufs neue

durchaus zu verbieten / worein ſie aber durchaus

nicht alezhicht willigen wolten / well ſonſt die Genueſer /
Commer⸗ Venetlaner / Schweitzer / Lothringer alle Wech⸗

cium mit ſel⸗Handlung mit Franckreich und Alltirten an

Franck⸗ ſich zlehen / auch allen Profit vollends wegnehmen
reich ver / wuͤrden / den die Hollaͤnder aus einigen mit Teutſch⸗
bieten. land und Nordiſchen Provintzten verhandelten

ren die

Voͤlcker .

Sind Ge⸗
varter

beym

Preufiſ .
Printzen .

Stadt⸗

halter von

land in⸗

ſtallirt .

Bemü⸗

hung der

Wahren bißher noch etwa genoſſen . Der Vor⸗

trag wurde alſo zu Nichts und blieben die Hollaͤn⸗
der noch bey ihrem Handel mit Franckreich in ſeiner
Maße / die ſonſt / nebſt dem mannichfaltigen
Verdruß / doch die Vergnuͤgung gehabt / daß thre
Oſt⸗Indiſche Flotte wohlbehalten und mit einer

reichen Ladung / auch dieſes Jahr eingelaufſen .
Von der Campagne in Italien erhielten die Staa⸗

ten Nachricht durch den daher mit dem Ende des

Jahrs im Haag ankommenden Erb⸗Printz von

Wermeh⸗ gleich ablegte. Sie entſchloſſen ſich thre Voͤlcker

Heſſen⸗Caſſel / der in ihrer Verſammlung den

Eyd / als General Hollaͤndiſcher Cavallerie / zu⸗

bey guter Zeit recrutiren zu laſſen / darmit alles /
mit Eintritt des Martii in voͤlligem Stande waͤre ;

die in Spanien ungemein geſchwaͤchte wolten Sie

in eines zuſammen ziehen / und darbey geſtandene
Ober⸗Offlelers nach Hauſe kommen laſſen . Ihro
Koͤnigl. Majeſtaͤt in Preuſſen und deſſen Cron⸗

Printz beehrten Ste mit der Gevatterſchafft des

Printzen von Orange / d. i . des Sohnes / wel⸗

cher dem Cron⸗Printzen gebohren / und mit dieſem
Titul beleget woꝛ den war / dem Sie zu einem Pat
ten⸗Geſchenck verſchledenes Silber⸗Werck und in

einer ſolchen Schachtel einen Zer del von 4000 . fl.
jaͤhrlich Lebens lang zu getteſſender Renten præ⸗
ſentirten . Der Printz von Naſſau⸗Dietz / war

in und mit dieſem Jahr zu dem Alter gekommen /
daß Er / an ſeines abgelebten Vaters ſtatt / als

Weſifries warden / und hernach wetter zu Groͤningen und

Füͤrgroſſe Paderborn angenommen / um ſeiner Perſon

Staaten . 95
helffen / haben Weſtphaͤl . Geſchichte dieſes

Erb⸗Stadthalter von Weſt⸗Frießland inſtalliret

werden koͤnnen / welches den aà Novemb . zu Leu⸗

Drent / mit gewoͤhnlichen Cæremonien ge⸗

ſchehen.
Wie ſehr ſich die Staaten des Biſchoffs von

Wahl zum Muͤnſtertſchen Biſthum unterftuͤtzen

Beſchreibung

Theatri , ſonderlich vorigen Jahrs / dargeleget :

Niederlaͤndiſche Geſch .

Nachdem es nun mit dem Werck zu einem voͤlligen
Stande gediehen war / wolte hochgedachter Be⸗

ſchoff auch ſeine Erkaͤntlichkeit beweiſen / und

lleß denen Hn . Staaten / durch ſeinen darzu be⸗

fehlichten Extraordinair - Enyoyé, Ducker / ein

ſehr verbindlich Compliment in ihrer Verſamm⸗
lung machen :

Wir haben / nach Endigung der letztern glo -
rioſen Campagne / aus Eurem vor das gemeine

Beſte tragenden Eiffer / und zu Befoͤrdekung des

Kriegs / worinn wir nebſt dem Reich verwickelt

ſeyn / Euer Churfuͤrſtl . und Fuͤrſtl. Durchl .

Durchl . und denenſelben vorgeſtellet / wie ſehr es

noͤthigwaͤre / daß bey den hohen Alltirten in Zei⸗
ten beſorgt wuͤrde / was zu dem nun vorhanden
ſeyenden Feldzug erfordert werden mag / um die

erlangte Vortheil zu verfolgen / und dem gemeinen

Feind naͤchſt gnaͤdiger Huͤlffe des Allmaͤchtigen
GOttes zu Conditionen eines guten und verſicher⸗
ten Friedens zu bringen ; und gleich wie Wir un⸗

ſer Seits entſchloſſen geweſen und noch ſeyn / al⸗

les / was in unſerm Vermoͤgen iſt / beharrlich zu
ſolchem Ende beyzutragen / als haben wir auch er⸗

ſucht / daß von Setten des Reichs gleichfalls die

Sachen in Zeiten beſorget und zur Hand genom⸗

men werden moͤchten / um an der Rhein⸗Seite
nicht allein defenſivẽ , ſondern auch oflenſixẽ agi⸗

ren zu koͤnnen : wir wollen hoffen / daßdarzu die

noͤthige Vorſehung wird gethan werden / nicht al⸗

lein durch gute Reſolutiones und Anſtalt bey etli⸗

chen der Staͤnden des Reichs / ſondern mit der

That ſelbſten / und bey allen / indeme die Reſo⸗

lutiones und Concluſa ohne Execution keinen

Effect zu thun vermoͤgen / und es nicht billich iſt/
daß in einem gemeinen Krteg alle Glieder eines

Coͤrpers / die darbey gleich intereſſiret / ob ſchon
nicht eben nahe der Gefahr bloß geſtellet ſeyn/ nicht
zu denen Kriegs⸗Laſten gleich conttibuiren ſolten .
Unterdeſſen koͤnnen wir nicht umhin Ew . Chur⸗
fuͤrſtl . und Fuͤrſtl. Durchl . Durchl . und denſelben
hiemit aufs neue zu repræſentiren / was maſſen
wir benachrichtiget worden / daß die importante
Veſtung Landau / welche am meiſten von allen

Graͤntz⸗Plaͤtzendes Reichs der Gefahr offen liegt/
und waͤhrenden dieſes Kriegs zu zweyenmalen mit

ſo vieler Muͤhe / Koſten und Blutvergieſſen dein

Feind entriſſen worden / von denen zu elner guten

Defenſion erforderlichen Nothwendigkeiten gaͤntz⸗
lich entbloͤſet ſeye und bleibe / ja daß die Brechen ,

wordurch ſelbiger Ort das letzte mahl zur Uber⸗

gab gebracht worden / noch nicht repariret ſeyn/
und ſolches zu einer Zeit / da die Gerichten nun

ſo lang gegangen / und noch taͤglich zunehmen /
daß die Feinde Zuruͤſtung machen / um mit ehe⸗

ſten etwas gegen das Reich zu unternehmen / und

daß die Belagerung von Landau wohl ihr erſtes
Werck ſeyn moͤchte. Wir koͤnnen nicht bergen/
daß es uns ſehr bekuͤmmert / da wir hoͤren/ daß
vor einen Ort von ſo groſſer Angelegenheit / als
Landau iſt / ſo wenig Sorg getragen wird / und
daß es uns zum aͤuſſerſten ſchmertzen wuͤrde / im
Fall derſelbe / durch Mangel zeitig · und genugſa⸗
mer Vorſehung / ſolte verlohren gehen / nachde⸗

me wir das Unſrige mit contribuiret haben / ſel⸗

de .
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Engel⸗Schott /u. Irrlaͤndiſ . Geſch.
bige aus des Feindes Haͤnden gewinnen / und aber⸗

mahl wieder gewinnen zu helffen . Wir meynen

auch / daß eine ſo groſſe Verſaumnuß nicht wuͤrde

koͤnnen entſchuldiget werden / und darum finden
wir uns zum Dienſt des gemeinen Beſten / als

welches hiebey zum hoͤchſten intereſſiret iſt / ver⸗

pflichtet zu ſeyn / Ew . Churfuͤrſtl. und Fuͤrſtl.

Durchl . Durchl . und dieſelben freundlich und in⸗

ſtaͤndigſtzuerſuchen / auffsallerſchleunigſte / und

ohne einige Ausſtellung / als welche der Sachen

Zuſtand nicht leyden kan / die noͤthige Sorge da⸗

hin zu tragen / und Ordrezu ſtellen / damit dleſer

importante und exponirte Platz im behoͤrigen
Defenſions - Stand gebracht / und mit Artillerie /
Munitton / Lebens⸗Mitteln und allen andern

Nothwendigkelten verſehen werden moͤge / umb

It was Erkaͤntlichkeit man den Duc de

Marlborough wegen ſeiner ſo gluͤcklich
als treuen Verrichtungen begegnet / iſt

zu Ende vorigen Jahres unter dieſein Titul er⸗

zehlet worden / und wir koͤnnen das Gegenwaͤrtige
darmit wieder anfangen / weil noch ein mehrers

zu dem ſchon beygebrachten hinzugefuͤget worden .

Denn das Unterhauß wurde eins / Ihro Majeſtaͤt

eine Addreſſe zu uͤberreichen/ als auch gegen En⸗

de des Januarü geſchahe / darinnen die nutzbahren

Thaten des von Marlborough in einer Summa
geruͤhmet/ und ſich zu einer danckbaren Erkaͤnt⸗

lichkeit erboten wurde / die ſich durch alle Jahr

hunderte thaͤtiger Weiſe darlegte / mithin die ſpaͤ⸗

te Nachkommen erinnerte / daß der Welt und dem

Vaterland wohl dienen / zu keiner Zeit unvergolten

bleiben ſolle / ſintemahl ihr Antrag auff folgenden

Schlag heraus kam :

ſollen auft Euer Koͤnigl. Majeſt . im Hauſe der gemeinen
deſſenKin⸗ verſammlete getreue Unterthanen / haben / in Be⸗

trachtung derer ſonderbahren groſſen Dienſte des

von Marlborough gefunden / wie ſelbige zu der

Ehre Koͤnigl. Regterung / Sicherſtellung derer

Koͤnigreiche und Foͤrderung gemeiner Sache / ein

groſſes beygetragen ; Wie nun Ew . Koͤnigl. Ma⸗

jeſtaͤt ſchon beſchloſſen auff dero Unkoſten ihm das

Hauß Blindheim auffzubauen / und das Ober⸗

Hauß an einer Bill arbeitet ihim beygelegte Titul

auff die Nachkommen deſſelbigen zu bringen ; ſo
bitten wir uns gnaͤdigſte Erlaubnuß auß / anzu⸗

zeigen / wie hoch wir unſers Orts die ſeltene Ver⸗

dienſte deſſelblgen ſchaͤßen / und wie bereit und

willig wir ſind Ew . Koͤnigl. Majeſt . in den Stand

zu ſetzen / daß ſelbige / nach Gutbefinden / den

Marlborough vermoͤgend mache erlangte Wuͤrde/
auch in ſeiner Nachkommenſchafft / mit Ehren
fuͤhren und behaupten zu koͤnnen. Dergeſtalt
wirb die danckbare Erkäͤnt lichkeit des

Keiches mit denen Jahr⸗hunderten fore⸗
gehen / und andre anreitzen ein ſo groſ⸗
ſes Exempel nachzuahnen .

Ihro Koͤnigl. Majeſt . nahm dieſes Anbringen
gar gnaͤdig auff / mit Verſprechen / nechſtens ihre
Erklaͤrung dargegen wiſſen zu laſſen / ſo auch alſo⸗
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im Faͤll der Roth eine gute Gegenwehr leiſten zu

koͤnnen / welchenfals vielleicht denen Feinden die

Gedancken ſelbſt doͤrfftenbenommen werden / dieſen

Ort anzugreiffen / darzu ſonſten der ſchlechte Zu⸗
ſtand deſſelben ſie wuͤrde anlocken koͤnnen. Wir

koͤnnen nicht zweiffeln / Euer Churfuͤrſtl . und

Fuͤrſtl. Durchl. Durchl. und dieſelben werden die

Nothwendigkeit dieſer ſchleuntgen Vorſorge / nach

dero hohen Weißheit / erwegen / und wir hoffen/
daß da dieſelben davon uͤberzeuget ſeynd / ſie die

ohnverwerte Vorſehung machen werden / welche

das Gemeine und am allermeiſten deß Reichs eige⸗
nes Intereſſe unwiderſprechlich erfordert . Wo⸗

mit wir uns ferner zu Unterhaltung aller guten

Freundſchafft und Correſpondent erbiethen ꝛc.

Haag den 3. Martii Anno 1707 .

Engel Schott und Irrlaͤndiſche Geſchichte .

bald mit der dem Parlament kund gemachten Er⸗

klaͤrung geſchahe : daß / in Betrachtung der groſ⸗
ſen und hohen Dienſte / welche Milord Marlbo⸗

rough ſeither und in dem erſten Jahr der Regie⸗

rung Ihr . Koͤnigl. Majeſt . erwieſen / ſeiner als

Koͤnigl. Plenipotentiarii Negotiation in Hol⸗
land / ſelner / bey Fommandtrung derer Koͤnigl.
Armeen / in / und auſſer Reichs erwieſenen Dapf⸗

ferkeit / Ihro Koͤnigl. Majeſt . fuͤr gut geſunden /
ihm und von ihm herſtammenden Manns Perſo⸗
nen den Titul eines Hertzogs zu verleihen ; Nun

aber fernerweit geſinnet waͤre / zum Zeichen groͤſſe⸗
rer Gnade aus ſonderbahrer aus ſeinen guten

Dienſten geſchoͤpffter Vergnuͤgung / ihm und von
ihm abſtammenden Maͤnnl . Nachkommen eine

jaͤhrliche Penſion von 00 . Pfund Sterling

zuzulegen / mittelſt ſolcher den Hertzozl . Titul und

Stand deſto beſſer ausfuͤhren zu koͤnnen. Wie

nun im Parlament eine Acte paſſiret / die Ehren
und Wuͤrden des von Marlborough auff ſeine

Nachkommenſchafft zu beſtaͤttigen ; alſo wuͤrde es

Ihro Koͤntgl. Majeſt . eine angenehme Sache ſeyn/
wenn gedachte Penſion der 00 . Pfund auff ſei⸗
ne Nachkommenſchafft gleichfals durch eine Par ⸗
laments⸗Acte befeſtiget wuͤrde ꝛcec . Dem Par⸗
lament hatte es gefallen mittelſt einer Acte anzu⸗

ordnen / daß Wodſtock und Blindheim / auch

Hertzogl . Ehre auff die aͤlteſte Tochter und deren

Soͤhne und maͤnnliche Erben / da dieſe ausgien⸗

gen / auff die zweyte Tochter und deren maͤnnli⸗
che Nachkommenſchafft erben ſolte ; nun bewillig ·
te auch daß die jaͤhrliche Penſion der oο . Pfund

auff ſolche Nachkommenſchafft beſtaͤndtg erſtreckt /

und ſolche von denen Einkuͤnfften der Poſt gezah⸗

let wuͤrde / davon eine zum Stande kam .

Das groſſe Werck der Vereinigung von Engel⸗

und Schottland kam nun immer naͤhender zu ſei/
ner endlichen Ausmachung / nachdem der Ent ,

wurff davon in allen ſeinen Articuln / vermöge

Erzehlung vorigen Jahrs / von dem Schottiſchen

Parlament durch dle mehrere Stimmen gebll get

worden war . Die meiſte Schwierigkeit hatt .

wohl mit unter der Zwiſt zwiſchen der Geiſtlichkeit

Engel und Schotttſcher Klrchen gemacht / als ein .
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1707 . ( Sache dergleichen insgemein mit groſſer Haͤrtig⸗
keit und Eyffer / in der Meynung / oder / unterm

Vorwand GOtt einen Dienſt zu thun getrteben
zu werden / und hinter welche ſich andre / zu Er⸗

reichung thres Polttiſchen Abſehens ſichzů ſtecken/
auch durch den Nahmen der Religion den gemeis⸗
nen Mann nach ihrem Willen und Vortheil zu⸗

lencken pflegen . Weil der XII . Articul der U -

nion , in Anſehung darin angezogener und zulet⸗
ſtender Eyde / lnit in das Reltgions⸗Weſen / und

deſſen aͤuſſerlichen Form einſchlug / hatte man in

Anſehung der Schottiſchen Kirche begehrt alle zu

oͤffentlichen Aemtern in Schottland gebrauchte

will ſch an
anzuhalten nachfolgenden Eyd zu unterſchreiben .

Meliaions IchN. N. bekenneauffrichtig und feyerlich / daß

Dingen · ich das Presbyterianiſche / oder durch Kirchen

hemmen . ⸗„ Diener und Elttſte gefuͤhrte und in denen

o„ Lands⸗ Geſetzen feſt⸗geſtellete Regiment der

„ Kirchen / fuͤr rechtmaͤßig und alſo zu ſeyn halte /

o, wie es ſeyn ſoll/ und daß ich niemals auff eini⸗

„ gerley Weiſe / grade zu oder durch Umwege mich

„ unterſtehen will etwas in deim aͤuſſerl . durch
„ Schotttſche Geſetze geordneten Dienſt / Zucht
3

450 85
Kirchen zu aͤndern . So

„ wahr als mir tt helffe ! Wie der Inhalt
1 0 dieſes nur auf aͤuſſerliche Umſtaͤnde gehenden Ey⸗

u Schot⸗ des aus weiſet/ ſo iſt auch ſonſt bekandt / daß Schott /
kiſche : Kir⸗ und EngellaͤndiſcheKirche in denen Haupt⸗Punc⸗
che ten der Lehre von GOtt und goͤttlichen Dingen

eines / nur in Anſehung der Kirchen⸗Gebraͤuche
und aͤuſſerlichen Handhabung deroſelben getren⸗
net ſind / da die Engliſche Kirche noch viele aͤuſ⸗
ſerliche Ceremonien beſondrer Kleider und an⸗

drer Geberden der Lehrer und Zuhoͤrer/ beſtaͤndig
nach einer Formul oͤffentlich zu ſprechende Gebete /
daruͤber und dieaͤuſſerliche Handhabung der Kir⸗
chen⸗Dinge Biſchoͤffen aufgetragen hat ; da im

Gegentheil die Schottiſche mit dem aͤuſſerlichen
Dienſt nicht viel Gepraͤnge machet / es bey der

Verkuͤndigung und Anhoͤrung des goͤttl. Worts
und Handlung deren Sacramenta / Singung der

Pſalmen / und Sprechung derer Gebete nach jedes
ſeinem Hertzen ſchlechthin bewendet / und uͤber ſol⸗
ſcherley Dinge einem gemeinſamen aus Kirchen⸗
Dienern und Gemein⸗Eltiſten beſtehenden Conſi -

ſtorio oder Rathe die Direction uͤberlaͤſſet .Jedes
Theil will mit Gewalt behaupten daß ſeine Art

zuverfahren dem goͤttlichen Worte am gemaͤſſeſten/
die ander aber von ſelbigem abwelchend ſey ; doch

ſcheinet als wenn kein von beyden ſich auff das

gelftl Schwerd des Wortes GOttes allein zuver⸗

laſſen gewuſt / weil man dle leibliche Gewalt derer

zwingenden buͤrgerlichen Straff⸗Geſetze zu Huͤlffe
genommen / und jedes dadurch ſeine Kirchen⸗
Verfaſſung beſtaͤndig feſt zuſtellen getrachtet hat .
Hierauf gruͤndete ſich nun auch der oben angefuͤhr⸗

te / und zu Verſicherung der Schottiſchen Kirchen⸗
doch gehet Verfaſſung in Vorſchlag gebrachte Eyd / welcher

ſie voꝛſich / doch durch mehriſte Stimmen verworffen war /
die vielleicht geſehen / daß darinnen Misbrauch
goͤttlichen Nahmens / Herꝛſchſucht uͤber anderer
Leute Gewiſſen / Eingriff in Obrigkeitliche / das

aͤuſſerliche betreffende Rechte / hartnaͤckigerVorſatz

2 einmahl gefaſſeterMeynung zubletben / nichts
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45

auch wohl wider die Meynung derer / ſo vor ſotha⸗
nigen Eyd waͤren.

Ob nun gleich mit ſolchem Eyde / um Vortheilſund wir
mehrgedachter Schottiſchen Kirchen nicht fort zu Schotti⸗
kommen geweſen war / wolte ſich doch dieſe nicht ſcke Kircht
vergeſſen / noch der Gefahr einer Veraͤnderung der ſicher ge⸗
außerlichen Einrichtung ausgeſtellet ſehen / weshal ſteltt.

ben nebſt den Entwurff einer Actes abgehandelte
Puncte der Verelnigung feyerlich genehm zuha⸗
ben / ein andrer uͤbergeben wurde / der die Sicher⸗

ſtellung der Proteſtantiſchen Religion uͤberhaupt/
und die Befeſtigung Schottiſcher Kirchen⸗Ver⸗

faſſung inſonderheit zu ſeinem Inhalt hatte . Mit

Genehmhabung des Abgehandelten war um ſo
viel deſto beſſer fort zu kommen / als gewiſſer zu ſeyn
man verſicherte / daß von denen 3 3. Schottlaͤndi /
ſchen Provintzen nur 13 . von denen67. Koͤnigl.
Burgken nur 17 . von 68 . Colloquüs oder Claßen
derer Prediger nur 3. von denen 738 . Kirchſpie·
len nur 60 . einige Anzeige wider die Vreintgung
beyder Koͤnlgreiche uͤbergeben/ die noch darzu von

ſehr wenig Perſonen unterſchrieben / und nicht ſo
wohl wider die VerEinigung uͤberhaupt und an

ſich ſelbſt / ſondern nur gegen einige Umſtaͤnde der⸗

ſelbigen gerichtet geweſen waͤren . Ehe doch aber

die foͤrmliche Genehmhabung des abgehandelten
VerEinigungs⸗ Tractats erfolgte / muſte vorhet
die Acte von Sicher⸗Stellung der Proteſtanti⸗

ſchen Rellgion und Schottiſchen Kirchen⸗Verfaſ⸗
ſung ihre Feſtigkeit erlanget haben / die Ihr der

Quersbury durch Beruͤhrung mit dem Koͤnigl.
Scepter gab. Nach deſſen Vollendung ſolte nuu

in gleichmaͤßtger Acte die feyerliche Genehmha⸗
bung des VerEiniguns⸗Tractats folgen / darbey

ſich doch noch allerley von denen Kirch ⸗Sachen
entſtehene Verhinderungen in den Weg legen wol⸗

ten . Dee Sicherſtellung der Schottiſchen Kir⸗Waß bon
che war bewilliget / aber darbey lechezurrachten , Suln
daß dadurch ſich die Engliſche Kirche nicht wuͤrde fommen .
beleydiget noch gefaͤhret wiſſen wollen . Dieſer
allen Anſtoß zubenehmen war in Vorſchlag kom⸗

men / der Ratifications - Acte dieſe Claieſul mit ein·

zufuͤgen: „ Wir erklaͤren uns ab Seiten Schott⸗

land / daß dem Parlament in Engelland vor die

„ Stcherheit der Engliſchen Kirche / da es ſolches
„ noͤthig findet / ſorgen und thre Vorſorge in En⸗

„ gelland guͤltig ſeyn / dieſes aber dem nichts ſcha⸗

„ den ſoll / was zur Sicherſtellung der Schottt⸗

„ ſchen Kirchen / in denen Graͤntzen dieſes Koͤ—

„ nigreichs vorgenommen und abgehandelt wor⸗

„ den . Es ſoll auch ſolche hiergedachte Clauſul
„ keiner weitern Genehmhabung des Parlaments
„ in Schottland noͤthig haben / ſondern ſelbige
„ vor ratificiret gehalten / mithin auch / auff ſolchen

„ Fuß/ die Ratificirung des Ver Einigungs⸗Ver⸗

„ gleich ohn Anſtand vor ſich gehen ie . Die Ab⸗

geordnete der Schottiſchen Cleriſey waren darmit

durchaus nicht zufrieden / kamen dargegen mit einer

Vorſtellung bey dem Koͤnigl. Groß⸗Commiſſario
und verſammleten Parlament ein / angeigende /
dieſes ſey ſo viel als der Engliſchen Kirchen ohn⸗
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was ſelbige / zu Behauptung threr Hierarchie

oder äͤuſſerlichen Verfaſſung gut zu ſeyn finden

wuͤrde; und zeige man gleichſam auff Seiten

Schottlands / daß man darein willigen wolte .

Derowegen baͤte Schottiſche Cleriſen / es moͤchte
dergleichen Engl . Hierarchie oder Kirchen⸗Regie⸗
rung vorthellhaffte Abrede unterlaſſen werden / wo

man anders nicht ſich ſelbſt und geſamtes Volck in

Suͤnden ſtuͤrtzen/ auch Wohlfahrt und Ruhe der

Küirche und des Vatterlands gefaͤhren wolte ꝛc.

So ſcheinbar und ernſthafft als auch dieſes

dorgetragen wurde / wolte es doch nicht verfangen /
ſondern man ſchritt zur Umfrage : Ob vorgeſchla⸗

gene Genehmhabung des Vereinigungs⸗Tractats
vor ſich gehen ſolte oder nicht ? Einhundert und

zehen Stimmen ſagten : Sie ſolte vor ſich gehen

und hiermit ertheilet ſeyn / ob gleich Neun · und

Sechzig anders Sinnes waren . Die mehriſte

Stimmen machten alſo dem Handel ein Ende /
und hatte es alſo mit der dickerwehnten Vereini⸗

gung beyder Koͤnigreiche ab Seiten Schottlands

ein gutes Ende genommen / da ihre Genehmha⸗

bungs · Acte von dem Hertzog von Quensbury mit

Koͤnigl. Scepter beruͤhret und zu einem guͤltigen

ReichsGeſetze beſtaͤttget / hernach unter Loͤſung

der Stucke / auch Trompeten ⸗und Paucken⸗
Schall oͤffentlichverkuͤndigt wurde .

Die SchottiſcheGeiſtlichkett meinte doch noch

noͤthig zu haben beſorgenden Gefaͤhrlichkeiten vor⸗

zubauen / und ließ durch ihre Bevollmaͤchtigte

auf eine Nach ⸗Acte antragen / des Inhalts : Daß

kuͤnfftigesGroß/ Britanniſche / folglich auch mit

Schottlaͤndern beſetzte Parlament nicht Macht

haben ſolte dermahltge Verfaſſung der Schotti⸗

ſchen Kirche zuaͤndern ꝛc. ze. Weil aber dieſes ſo

viel hteß / als uͤber der Nachkommen Gewiſſen

herrſchen / auch zu weit in aͤuſſerlicher hoͤchſter

Gewalt mitzuordnen zukommenden Dingen ge⸗

hen wollenz als verwarff man auch dieſen Vor⸗

ſchlag durch die mehriſteStimmen / dargegen er⸗

hlelten dieſe / daß dermahlen fißendes Schottiſche
Parlament die Ein und Sechzig Glieder erwehle⸗
te / ſo in dem erſten Großbritanniſchen Parlament

wegen Schottlands erſcheinen ſolten . Bey Aus⸗

machung dieſer Glleder ſeßte es wieder Haͤndel :

Ob alle Pairs in Schottland nach der Reihe in die

Zahl derer 16 . zu nehmen waͤren/ die jedesmahl
in das Groß⸗Britanniſche Parlament abgeferti⸗

get werden ſolten / oder / ob manallemahl waͤhlen
wolte ? es blieb bey der Wahl / und zwar mit le⸗

bendiger Stimme ; auch weiter / in Anſehung

uͤbriger Deputirten / zu Ausmachung derer LXI .

daß von denen XXXIII . Grafſchafften des Reichs

nur zo / von denen Sechs und Sechzig Koͤnigl.
Burcken oder Staͤdten nur 15 . Deputirte zu weh⸗
len haben wuͤrden / wormit denn die verglichene

Zahl der geſamten LXI . Schottiſchen Deputirten

heraus kam . Well nun bißher erzehltes in Schott⸗

land vorgieng / ſaß das Engl . Parlament auch

noch / und warff / bey der Gelegenhelt / der Graf
von Nottinghamn die Frage auff : Ob nicht die

Engl . Kirche ohn Zeit⸗Verluſt auff ihre Sicher⸗

ſtellung / bey dem wichtigen Werck vorhabender

Vereinigung / dencken ſolte / da der Bericht eln
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kommen / daß die Schottiſche Kirche vor ſich

ſchon dergleichen gethan ? weil doch ſolcher Geſtalt
etwa die Gefahr am beſten abgewendet werden koͤn

te / ſonach vor ſich gehender Vereinigung / der

Engl . Kirche entſtehen doͤrffte/ zu welchem En⸗
de die Koͤntgin / um Mitthellung des dißfalls in

Schottland abgehandelten zu bitten ſeyn wuͤrde.

Der Graf von Rocheſter / Lord Haversham und

Hertzog von Buckingham fielen dieſem Vortrag

bey/ und gaben darmit zu verſtehen / als ob Sie

Engl . Kirche / wegen Vereinigung Engel ⸗und

Schottlands / in Gefahrzu ſeyn erachteten / wan⸗

nenheroes hernach weiter und dahin kam / daß ein

——
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Engl Kie⸗

che in

Gefahr/

Engl . Prediger / Higgins genannt / von der

Cantzel ſich vernehmen ließ : Ob gleich die Koͤni

gin und das Parlament in Engelland die Engle
Kirche / bey mehrgedachter Vereinigung / auſſer ,
Gefahr zu ſeyn ſagten / ſo waͤre er doch ehrerbie
tiglich das Gegentheil zu erweiſen bereit / weshal⸗
ben ihm auch ſein Gewiſſen nicht erlaubet haͤtte/ „
bey der Gelegenheit zu ſchweigen ꝛc. Indeſſen, ,
widerſprachen andre dem obgedachten Vorbringen
einiger Engl . Pairs , und ſtellten dargegen vor /
es ſey niemahls die Gewohnheitgeweſen / von ei⸗

ner Sache in beyden Parlamenten zugleicher Zeit
zu handeln / weil nehmlich / wenn dieſes geſche⸗
hen ſolte / der Gelſt des Streites ſich ſo einflechten
doͤrffte / daß nimmermehr beyde uͤber etwas einig
wuͤrden / welches beſſer und ehender moͤglich/ da

erſt ein Parlament uͤber einer Sachen eines wor⸗

den / die hernach dem andern auch vorgetragen
erden ſolte . Es blieb alſo in Engelland dteſe

Durch

Prediger
geſchriten

Seiten ungeſpielet / biß alles in Schottland ſeine

voͤllige Richtig · und Veſtigkeit erhalten / da fich die

Koͤniginſelbſt ins Engl . Parlament verfuͤgte/ wte
weit es in Schottland mit dem Vereinigungs⸗
Werck gekommen ſey/ bekant machen ließ / und

bey den Haͤufern thres Orts die Vollendung dieſer

hoͤchſtwichtigen und kaum gehofften Sachen mit

dleſer Anſprache einband :

Mylords und Edle !

Bey Eroͤffnung des Parlements that ich euch
zu wiſſen / daß ich / vermoͤgeder Gewalt / welche

ihr mir gegeben habt / einige Commiſſarien bevoll⸗

maͤchtiget/ um mit denen von Schottland wegen

einer Vereinigung zu tractirenz und daß ſelbige
thren Fortgang ſo welt gewonnen / daß der Tra⸗

ctat beſchloſſen / und dem Parlament von Schott⸗
land mitgetheilet worden . Anjetzo aber kan ich

euch zu meiner groſſen Vergnuͤgung ſagen / daß
dieſe Sach durch ſothanes Parlament meiſten⸗
theils geendiget worden/ und habe ich anbefohlen /
euch die Articul mitzutheilen / der Hoffnung le⸗

bende / ihr werdet eure allgemeine Gutheiſſung
beytragen .

Edle von den Gemeinden !

Ich habe mich mit meinen Unterthanen in

Schottland verglichen / daß man ihnen wegen des

Antheils / welchen Sie an den Schulden dteſes

Koͤnigreichs beſahlen muͤſſen ein Equivalent

Koͤnigin
meldet

Engl .

Parla⸗
ment wie

weit die
Union ge⸗
kommen .

ver ·
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verwilligen ſoll / und ich erfuche euch / dieſe Ante⸗

legenheit in Betrachtung zu ziehen .

Mylords und Edle !

Ich habe anjetzo Gelegenheit / dleſe Vereint .

gung vollents ins Werck zu richten / und will ich

es vor die groͤſte Gluͤckſeligkeit meiner Regierung

halten / wann dieſe Sache / welche ſo offtmahls

ohne Fortgang vorgenommen worden / zu elner

gluͤcklichen Endſchafft gebracht wird.
Bey Uberlegung der Sachen wolte die Engl .

Kirchean Eiffer fuͤr Erhaltung ihrer Geſetz maͤßt⸗
gen Einrichtung der Schottlſchen nichts ſchuldig
bleiben / ſondern fuͤr allen Dingen ſich auch durch

eine Acte ſicher geſtellet wiſſen . Auff Verfuͤgen
des Ober⸗Hauſes entwurff man eine zu ſolchem

Daß die Bequemung zu der Eugl . Kirchen aͤuſ⸗
ſerlichen Gottesdienſt allzeitunnachlaͤßlich von de⸗

nen erfordert werden ſolte / ſo eine offentliche Be⸗

dienung in Engelland bekleiden wolten : Daß fort⸗

hin Koͤnig oder Koͤnigin bey der Croͤnung / die

Engliſche Kirche ſowohl in ihren aͤuſſerlichen Um⸗

ſtaͤnden/ als in ihrer dehr und Zucht handhaben

zu wollen / eydlich verſprechen / und dieſe Stcher⸗
ſtellungs⸗Acte fuͤr einen weſentlichen Punet der

getroffenen Vereinitgung angeſehen und geachtet

werden ſolte ꝛc. Bey Uberlegung dieſer Sachen /
fand ſich die Koͤntginincognits im Parlament an

dem Orte ein / wo Sie alles hoͤren konte / was

hin und wieder geredet wurde / deſto beſſer ihre An⸗

und Ausſchlaͤge darnach zu richten / auch die Par⸗

theyen in denen Schrancken der Beſcheidenheit zu

halten / da ſie wuſten daß ſo eine groſſe Auffmercke⸗

rin zugegen waͤre. Dennoch gieng es ohn aller⸗

hand Wortwechſel nicht ab / und wolten eintge al⸗

Beſchaffenhelt den XIII . Thell dieſes Theatri p .

12J . a ſqq . ) der Sicherſtellungs Acte einverlelbet

haben / woraus doch nichts wurde / ſondern es

blieb bey obenangeregtem Inhalt / und wurde ſel⸗

biger zu einer Acte . Nach Vollbringung deſſen
kam es zur Vereinlgung ſelbſt / die in einer beſon⸗

dern Commiſſion , ( welcher Præſes der beruͤhmte/
ſo beſcheidene als gelehrte Biſchoff zu Salisburg /
Mr . Burnet , war ) unterſuchet / und hernach ge⸗

ſamtem Parlament der Sachen beſund / vorge⸗

tragen wurde . Lord Haversham war ſehr wider

das gantze Werck / dennoch aber billigte es das Un⸗

terhauß auff einmahl / im Oberhauſe wurden den

15 . Februarii die 6. erſten Articul angenommen .

Den 19 . 2 f . 24 . unterſuchte man die uͤbrige/ den

27 . dito erhielten alle zuſammen den Beyfall meh⸗

reſter Stimmen / ob gleich vieles von Gefahr En⸗

gliſcher Kirchen / von der Nothwendigkeit die

Cleriſey vor allen Dingen deßhalberzu vernehmen /
in heimlicher Gegenwart der Koͤnigin/ doch ver⸗

gebens / vorbracht worden war / und war denen

Widrigen nichts mehr dargegen zu thun moͤglich/
als daß einige ihre Proteſtationes wider die Verei⸗

Zweck dienlich geachtete Bill / des Inhalts :

Beſchreibung Engel⸗Schott⸗u. Irrlaͤndiſ. Geſch.

les / was nicht mit Engliſcher oder Schottiſcher
Kirche einig / durchaus ab · und ausgeſchaffet / an⸗

dre aber den Teſt (ſiche von deſſen Inhalt und

wohl nicht ſeyn / die doch wegen dieſer kleinen Ver⸗
drießlichkett / hingegen die Vergnuͤgung hatte zu

erfahren / daß der mehreſte Theil beyder Haͤuſer
fuͤr dieſe Vereinigung beyder Reiche waͤre / dle

alſo in ihrem Inhalt nicht nur gebilliget / ſondern
auch ein eigenes Genehmhabungs ⸗Inſtrument

auffgeſetzet und beyden Haͤuſern zur Uberlegung
vorgeleget wurde / in welchen es denn auch derer

melſten Beyfall erhielt / daß nichts mehr/ als die

Koͤnigl. Bewilllgung und Beſtaͤttigung des bißher
ſo weitlaͤufftig und muͤhſam abgehandelten erman⸗

gelte / woran es die Koͤnigin eben nicht fehlen laſ⸗
ſen wolte / daß ſie ſchon vor laͤngſt nichts liebers /
als dieſes gethan .

Sie ſtellete ſich / mit gewoͤhnlichem Gepraͤnge/
in dem Oberhauſe ein / und nachdem die Gemein⸗

den dahin erboten wurden waren / beruͤhrte ſie den

Auffſatz der Vereinigung auch deren Genehmha⸗
bung mit dem Scepter / wodurch alles zur Voll⸗

kommenheitgebracht / auch aus Engel⸗und Schott⸗
land eines geworden war / das von nun an und
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die Koͤni⸗

forthin Groß⸗Britannien heiſſen und ſeyn
ſolte / und wuͤnſchte die Koͤnigin / daß / bey dleſer
aͤuſſerlichen Vereinigung derer Laͤnder / auch die

Hertzen ihrer Einwohner wahrhafftig eines werden

moͤchten / legte auch ihre Vergnuͤgung uͤber bißher
geſchehenes in folgender Anſprache an Tag .

Milords und Edle !

enz

als nun⸗

mehrige
Behetr⸗

cherin
oß⸗

Britani⸗

Ich habe gleich izo mit hoͤchſtem Vergnuͤgen mitteſt
meine Einwilllgung zu der jenigen Bill gegeben/
wodurch Engel und Schottland in ein Koͤnigreich
zuſammen vereiniget werden ſoll. Ich ſehe dleſe
Vereinigung als eine Sache von der groͤſten Wich⸗

tigkeit an / ſo wohl vor die Wohlſart / als auch

vor die Macht und Sicherheit der gantzen Inſul /

und zugleich auch als ein Werck / welches an ſich
ſelbſten mit ſo viel Schwierigkeit und Delicateſſe

vergeſellſchafftet war / daß alle Muͤhe und Arbeit /
welche man ſeit mehr als 100 . Jahren angewen⸗

det / um darzu zugelangen / biß auff dieſe Stunde

vergebens geweſen . Alſo zwelffle ich nicht / es

werde die Nachkommenſchafft das Andencken hier⸗
von erhalten / und man werde zur Ehre derjenigen /
welche etwas beygetragen / daß dieſelbe ſo gluͤcklich
geſchloſſen worden / inskuͤnfftige darvon reden .

Ich wuͤnſche/ und erwarte von allen meinen Un⸗

nigung einlegten . Lieb moͤchte dieſes der Koͤntgin

terthanen beyder Nationen / daß fie ſich beyderſeits
mit aller moͤglichen Ehrerbietung und Hoͤfflichkeit
inskuͤnfftige gegeneinander betragen werden ; da⸗

mit die gantze Welt ſehen moͤge/ daß ſie ſolche
Hertzen haben / welche zu nichts anders / als ein

eintziges Volck zu werden / geneigt ſeynd . Dieſes
wird mir eine hoͤchſt angenehme Sache ſeyn / und

welche uns alſofort die gute Wirckung dieſer Ver⸗

einigung empfinden laſſen wird . Und ich ſehe es

als ein ſonderliches Gluͤcke an / daß man unter

meiner Regierung ſo ſorgfaͤltig auff den Frieden /
auff die Ruhe meines Volckes / und auff die Si⸗

cherheit unſerer Religton bedacht geweſen / und

die Proteſtantiſche Succeſſion in dem gantzen Be⸗

zirck von Groß⸗Brittanien ſo feſte auffgerichtet

hat .

ole—
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valents an Schottland unter wehrender in dem

Vereinigungs · Tractat beniehmbter Zeit wuͤrcklich

Sorge tragen moͤget/ und ich bin verſichert / daß

gen werdet / als ihr in allen andern Theilen dieſes

groſſen Wercks gethan habt .

Milords und Edle !

Nachdenm die Jahres Zelt ſchon zlemlich verfloſ⸗

ſen iſt / ſo hoffe ich / ihr werdet fortfahren / die

Staats⸗Angelegenheiten / welche ihr annoch vor

euch habt / mit eben demſelben Eyffer / welchen thr
unter wehrender dieſer Sitzung bezelget / zu endi⸗

gen . Des folgenden Tages wurde die Koͤnigin

wegen dieſer Vereinigung / darin ſie ihre Einwilli⸗

gung gegeben hatte / von dem gantzen Hof / wie

auch von denen frembden Mleuſtern complimenti -

ret ⸗ und wurde das grobeGeſchuͤtz von den Tower

wie nicht weniger von andern Orten loßgezuͤn⸗
det .

SGeſatnbtes Parlament wolte ſeine Schuldigkeit

bedancket auch nicht verſaͤumen / ließ ſich alſo den 2 2. Mar -

Buß und
Danck⸗

Feſt be⸗

tii bey Ihro Koͤnigl. Majeſt. anmelden / und uͤber⸗

gab / auff erhaltene Erlaubnuͤß / in feyerlicher
Proceſſion nachſolgende Addreſſe :

Euer Koͤnigl. Majeſt . im Parlament verſam⸗
lete allertreueſte Unterthanen / Geiſt und Welltli⸗

che Lords auch Gemelnden / dancken allerunterthaͤ⸗
nigſt / daß Ew . Majeſt . gnaͤdigſt geruhet genehm

zuhaben / was wir unſers Orts gethan die Verel⸗

nigung beyder Koͤntgreiche / Engel ⸗und Schott⸗

land / zu einem gluͤcklichen Ende zu lencken ; die

ſo ein Werck geweſen / das / wie alles Anſehen zel ,

get / nach ſo vielem ehemals unternommenem ver⸗

gebenem Verſuch / durch Goͤttliche Vorſorge biß

hieher auffgehoben worden / umb durch deſſen nun⸗

mehr erfolgte Vollendung der preißwuͤrdigen Re⸗

glerung Ew . Koͤnigl. Majeſt . einen neuen Glantz

beyzulegen .
Da Ew . Majeſt . Waffen mittelſt gluͤcklichen

Fortgang uns vor auswaͤrtigem Anfall in Sicher⸗

heit geſtellet ; und dero Sorge fuͤr Feſtſetzung Pro⸗

teſtantiſcher Cron⸗JFolge unſre durch Engliſche
Geſetze eingerichtete Religion auff elnen dauer ⸗
hafften Fuß gebracht hatz bitten Ew . Koͤnigl.

Majeſt . wir fußfaͤlltg uns zu erlauben die Verſiche

rung zu thun / wie wir allzelt bereit ſeyn und blel⸗

ben Ew . Koͤnigl. Majeſt . Regierung im Lande zu

handhaben / und dem Frieden auff dieſer Inſul
dergeſtalt nachzujagen / daß keine Zwlſtigkelt un⸗

ter uns uͤbrig bleibe ; ſondern ſich nur eln jeder be⸗

fleiſſe / wie er andern / in und mit der erkaͤntlich⸗

ſten und unterthaͤnigſten Verehrung elner ſo klu⸗

gen / groſſen / und beruͤhmten Koͤnigin / vorkom⸗

men moͤge .
Solche Erklaͤrung nahm die Koͤnigen gnaͤdigſt

an / und wuſte wohl nichts mehr zu wuͤnſchen/
als daß die Worte mit der That immer uͤberein⸗

Ich bediene michdieſer Gelegenheit / um euch Nachthell Teutſchlands und andrer Allirten /
zuerinnern / daß ihr wegen Bezahlung des Equi⸗ nicht herfurgebrochen ſeyn wuͤrden . Dieſem vor⸗

ihr in dieſem Punct eben ſo viel Bereltwwilligkeit zel⸗

ſtimmeten / weil außfſolchen all viele ſchädliche[
1

gar bald hernach herfuͤrbrechende und immer wel⸗
ter greiffende Trennungen in Engelland / auch zum

zukommen und ſuͤr das von GOtt verfuͤgte ihm

Lob zu ſagen / wurden Buß und Danck⸗Taͤge ge⸗

ordnet / und dergl . den 12 . May in Londen be⸗

gaugen / da die Koͤnlgin dem Gottesdienſt in S .

Pauls Kirche beywohnte . Man ſchlug auch eine
Gedaͤchtnuß⸗Muͤntze/ deren elne Seite der Koͤni⸗

gin Bruſt , Bild / die andre aber dieſe Worte zelg⸗

te : Vis unita fortior ! d. i . die vereinigteMacht
iſt ſtaͤrcker / als wenn nehmlich jede ver ſich in be⸗

ſonders bleiben und wircken wolte . Der Hertzog
von Quensbury hub das Schottiſche Parlament /
ſo

fuͤr diß mahl das lezte geweſen war / wurde / nebſt

andern das Original genehm gehabten Vergleichs

uͤberbringenden / von der Koͤnigin wohl angenom⸗

men / und wegen wohlangewendter Muͤhe/ groß⸗

muͤthig beſchenckt / da ſie ihm die ſonſt ſchon ge⸗

habte jaͤhrliche Penſion von 3 500 . Pfund Ster⸗

ling auff neun Jahr beylegte wie ſie auch vom

Parlament in Schottland erhalten / daß die im

Hertzogthum Quensbury gelegene Bergwercks ,
Einkuͤnffte ihm zugeſtanden worden . Die Hertzo⸗

ge von Hamilton und Athol waren zwar ſonſt /
anderwett erzehltermaſſen / ſehr wider die Vereini⸗

gung geweſen / erklaͤrten ſich abet / nachdem deren
Genehmhabung von Koͤnigl. Majeſt . confirmi⸗

ret worden / mit dero Meynung gehorſamſt uͤber⸗

einzuſtimmen / und ins kuͤnffttge mit allen Kraͤff⸗

ten vor die zubefoͤrdernde Wohlfart vereinigter

Koͤnigreiche bemuͤhetzu ſeyn. Weil doch nun ein

neu Parlament von Groß⸗Britannien mit nech⸗

ſtem zuſammen zu beruffen / ſo hatte Koͤnigl. Mʒa⸗

jeſt . auch das gegenwaͤrtige Engliſche den . May
mit dieſer Anrede auffzuheben fuͤr gut befunden :

Eyffer und vor die gute Zuneigung / welche thr zu lament
meinen Dienſten und vor die gemeine Wohlfart angeſpro⸗
in allen denen euch vorkommenden beſondern Ge. chen und

ſchaͤfften / ſonderlich mit der Vereinigung mit auffoeho⸗
Schottland habet verſpuͤren laſſen / als welche

letztere ſonder Zwelffel zum immerwehrenden Se⸗

gen dieſer Inſul gedeyen wird .

Edle vom Hauſe der Gemeinden !

Ich habe auch Euch inſonderhett Danck zu ſa⸗

gen / vor die groſſe Bereitwilllgkeit und Foͤꝛde⸗

rung / welche ihr in Herbeyſchaffung derer wich /
tigſten und kraͤfftigſten Geld⸗Mittel / derglelchen
dieſer Cront wohl noch niemahls zum gemeinen
Dienſt geletſtet worden / an den Tag geleget ; wor⸗

bey mir dennoch ſehr zu Hertzen gehet / daßdieall⸗

gemeine Wohlfart die Erhebung ſo gar vlelen

Geld⸗Summen von meinem Volck erfordert hat ;

jedoch werde ich Sorge tragen / damtt ſelbige zu

keinem andern Gebrauch / als worzu ſie gewidmet

ſeynd / moͤgen angewendet werden / und lebe ich

im uͤbrigen der Hoffnung / daß derjenige Nut / wel⸗

chen wir durch Goͤttlichen Segen dißfals zu erlan⸗

gen hoffen / mit ſo ſchweren Unkoſten uͤberelnkom⸗

men werde .

Theeatri Europæi XVII. Theil .
— —
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Ehe wit von einander gehen / habeich euch noch

dleſes bekand zu machen dienlich erachtet / was maſ⸗
ſen ich vor gut angeſehen / daß die Pairs des Par⸗
laments von Engelland und die Perſohnen von

dem Hauſe derer Gemeinden / auch die erſten
Glieder des bevorſtehenden Parlaments von

Groß „ Brittanten von wegen der Cron En⸗

gelland ſeyn ſollen . Zudem Ende bin ich geſon⸗
nen / lnnerhalb der beſtimten Zeit / krafft derer mir

durch die Acten derer Parlamenten beyder Koͤnig⸗
reiche ertheilten Vollmachten / bey erfolgter Kati -

fication der Vereinigung / eine ſtarcke Proclama -

tion kund machen zulaſſeu . Und nachdem wir

alſo dieſes groſſe Werck gluͤcklich zu Ende gebracht /
ſo mache ich mir ſelbſt die erfreuliche Hoffnung /

daß ſo bald ihr ſamt und ſonders wieder nach eu⸗

ren Provintzen zuruͤck gekommen/ ihr keine Gelegen ·
helt verſaͤumen werdet / meinen Unterthanen we⸗

gen ihrer Sicherheit und anderer groſſen und be⸗

ſtaͤndigen Vortheile / welche ſie mit allem Recht

von dieſer gluͤcklichen Vereinigung erwarten koͤn⸗

nen / ein Vergnuͤgen beyzubringen . Diefe Eure

Bemuͤhung wird nicht ohne gute Wuͤrckung ſeyn/
und auch zu dem erwuͤnſchten Fortgange unſerer
kuͤnſſtigen Zuſammenkunfft eine erwůnſchte Vor⸗

bereitung machen koͤnnen. Wir werden auch wie

ich nicht zweifele / als denn alle unſere auffrichtige
und redliche Bemuͤhung zuſammen ſetzen / damit

die Wohlſarth und Gluͤckſeeligkeit von Groß⸗Brtte⸗
tannien je mehr und mehr befeſtiget werde .

Deſſen ge⸗ Man ſahe als einen beſondern Politiſchen
weſene Streich an / daß die Koͤntgin / an ſtatt ſonſt frey zu⸗

1707 .

Glledera ftellender Wahl / die Engl . Glieder des erſten
des erſten Groß⸗Britanniſchen Parlaments ſelbſt benennet /
Groß⸗ und darzu die beſtimmet hatte/ ſo es im letztern und

Brittan⸗nunmehr auffgehobenen geweſen . Es wurde da⸗

935 fuͤr gehalten / dleſes ſey geſchehen / die geſchloſſene
mit VerEinigung beyder Reiche deſto mehr zu verfſi⸗
nennet . chern gegen den Widerwillen derer in Engelland /

nahmentlich unter der Geiſtlickkeit ſich findenden
Feinde dererſelbtgen . Denn die Glieder des lent⸗

geweſenen Engl . Parlaments wuſten umb dieſe
VerEinigung / hatten es auch bewilliget / und war

dannenhero leicht zuvermuthen / daß ſie ihr eigen
Werck nicht ſelbſl uͤbern Hauffen werffen / ſondern
zu erhalten trachten wuͤrden; da im Gegenthell /
wenn das Land andre und neue Glteder wehlen
moͤgen/ dieſe leicht vor ſich geneigt ſeyn oder durch

andre gewonnen werden koͤnnen/ in der Sache zu

gruͤbeln / allerhand Unterſuchungen vorzunehmen
und viele Schwierigkeiten zu machen / mithin
das kaum aufgeſtellete wiederum uͤbern Hauffrn
iu werffen . Nachdem wir bißher die Abhandlung
dieſes Geſchaͤffts / beſſerer Verſtaͤndlichkeithalben/
in einem Stuͤcke vorgeſtellet / muͤſſen wir nun auch
nachhohlen / was binnen ſolcher Zeit / ſich annoch
in und auſſerhalb dem Paͤrlament zugetragen .

Eorge für Ote Sachen in Spanlen fůr Koͤntg Carln in gu⸗

Spanien
nicht voͤl, gegeben / und im Parlament beſchloſſen / Engl . in

—23 5 Spanien ſfehende Trouppen mit 8253 . Mann

tem Stande zuerhalten / hatte man ſich viel Muͤhe

zuverſtaͤrcken / daß ihre ganße Anzahl in 29395 .

Mann beſtuͤnde / worzu auch das benoͤthigte Geld

vom Parlament bewilliget und auffgebracht 1965
worden war ; nach der bey Almana vor⸗ unde

fuͤr die Allürte ungluͤcklich ausgefallenen Schlacht

legte ſichs anTag / daßan ſolcher Zahl / durch
Sterben / Verlauffen u .ſ . w. ein merckliches ja die

Helffte abgegangen / deshalben ja wohl die Gedan⸗

cken auf Erſetzung dieſes Mangels gerichtet ſtyn
wolten / wieauch geſchahe / da man im Mittel des

Mayes zu Corck und Kingſal in Irꝛland 4 . Re⸗
gimenter nach Spanten einſchiffte / zugleich ſtar⸗
cke Geld⸗Summen uͤbermachte / und noch ein

Megrers zuthunſich / ſamt Holland / eneſchloß / da⸗

von unten zu reden mehrere Gelegenheit vorkom⸗

men wird .

Die Koͤnigin hatte auch immerdar ein groſſes
Körle

Mitleyden gegen die aus Franckreich bertilehede perſnngh
Fluͤchtlingethrer Religtonbezelget / und ſich mer⸗ vor Wi⸗
cken laſſen / wie Sie dahin/ bey etwa erfolgendem derherſteh/
Frieden bedacht ſeyn wolte / daß ſie wieder in ihr luag der
Vaterland zu ihren Guͤtern zukehren / und daſelbſt Wre
ihre Religion frey zuuͤben/ Erlaubnts erhielten/ Fraudn .
worinnen fie auch / durch mancherley Vorſtellun⸗ zu ſorgen

gen / geſtaͤrcket wurde / und hatte der Biſchoff von

Salisbury , Burnet , mit dem Anfang dieſes Jahrs
in der S . Pauls ⸗Kirchen zuLonden / oͤffentlich ge·
prediget : „ Daß man mit dem Koͤnig von Franck⸗
„ reich keinen Frieden machen ſolte / Er habe dann

„ zuvor in ſeinen ganden die Gewiſſens⸗Freyheit
„ wiederum hergeſtellet / und ſeinen Proteſtanti⸗

ſchen Unterthanen die entnommene Guͤter zu⸗
„ ruͤck gegeben ꝛc. Die im Lande ſich findende
Fluͤchtlingebedanckten ſich bey dem gedachten Bi⸗
ſchoff vor ſolche Erinnerung / und erhtelten dle
Antwort : „ Es habe welland Koͤnig Wilhelm
„ dleſen Vorſatz ſchon gehabt / allein der Ruhm
„ eines ſo groſſen Wercks ſeyder itzigen Koͤnigin
„ vorbehalten worden / und koͤnten die Fluͤchtlin⸗
„ ge nur verſichert ſeyn/ daß Ihro Maj . niemahln
„ mit Ludwig dem XIV . Frieden machen wuͤrde/

„ ohn ſie mit einzuſchlieſſen . Dieſe uͤbergaben
hierauff der Koͤnigin eine de / und wehmuͤttge Ad⸗
dreſſe , ihr und ihrer noch in Franckreich ſeuffzen/
den Mitbruͤder Elend vorſtellende / und fuͤr ver⸗

ſprochene Huͤlſſe danckende / worgegen ſich dieKoͤ
nigin vernehmen ließ: „ Sie ſey allzeit von dem be⸗
„ weinenswuͤrdigen Zuſtand der verſolgten Pro⸗
v teſtanten in Franckrelch empfindlich geruͤhret
„ worden ; wolte auch ihre Gedancken in dieſer
„ Sachen uͤbrigen Allürten hinterbringen / hof/
„ fende man werde ſolche Anſtalten machen / die
„ mit dem Geſuch derer armen Fluͤchtlingeuͤber⸗

„ einkaͤmen / ꝛc. Die Worte waren wohl gut/
zu ſeiner Zeit wird es ſichs zeigen / daß in der That
wenig oder nichts daraus / und von dem Fran⸗
zoͤſiſch⸗Geldſuchenden Miniſtres die Herſtellung
vertriebener Proteſtirenden Franzoſen hindange

̃ſetzt worden .

Den Krieg in Italten mit Nachdruck ſortzu⸗ 35 .
ſetzen / war Engelland auch behuͤlflich und well ſcebol
Printz Eugenes zu dem Ende / bey denen See⸗Po⸗ gerinqta⸗
tenzien Anſuchung gethan hatte behuͤlfflichzu ſeyn/ lien blei⸗

daß Heſſen. Caſſel ſeine in Itallen habende Troup⸗ ben .

pes fernerweit daſelbſt laſſen moͤchte / da es Mine
gemacht / ſie wegen nicht richtig eingehender Subli⸗
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dien -Gelder heraus zu ziehen ; als beorderte En⸗

gelland ſeinen im Haag ſich findenden Miniſtre ,

Stepney , nach Caſſel zu gehen/ die Zahlung de⸗

rer dublidien zu verſichern und auszuwuͤrcken / daß

die Voͤlcker in Itallen bleiben moͤchten/ welches

er auch und uͤber dieſes / da der vertraute Umgang

Furcht und Verdacht eines ſchaͤdlichenVorhabens
wider das Reich und Kayſerl . Alltirte erwecken

„ wollen / die Verſicherung erhielt : Caſſel ſey es

„ nicht moͤglich/etwas wider ſeine Ehre und gegebe⸗

„ nes Wort / auch Beſten des Reichs vorzunehmen /
„ und wuͤrde es des Reichs Feinde / als ein Glied ·
„ maß deſſelbigen / auch allzett fuͤr ſeine Feinde hal⸗
ten ꝛc. Darbey denn freylich die Erinnerung nicht

auſſen blieb / daß man mit Zahlung der Subſidien⸗
Gelder beſſer inhalten ſolte / uinb gedachte Völcker

recroutiren zukoͤnnen u. ſ. w.

Etwas ſonderbahres in Engelland war es / daß

die Frantzöſiſche Sprache in Parlaments⸗ und

in offentl . andern oͤffentlichen auch gerichtl . Handlungen der⸗

t. mahln abgeſchafft wurde / die Wilhelmus Con -

qmueſtor mit ſich aus Normandie in Engelland ge⸗

bracht / und allhter zu einer Sprache oͤffentlicher

Reichs⸗Geſchaͤffte gemacht hattt . Denn den 4 .

April paſſirte eine Acke mittelſt welcher gedachter

Gebrauch Frantzoͤſiſcher Sprache in oͤffentlichen

Reichs ꝛund Gerichts⸗Handlungen / und darvon

auszufertigenden Schrifften unterſaget / hingegen
die Sprache des Landes zu gebrauchen verordnet

wurde . Fuͤr deſſen Beſtes wurde ſonſt auch von

der Könlgin / durch Auffrichtung eines Commer⸗

cien · Collegii geſorget / welches die Foͤderung des

Handels ſich zum aͤnſſerſten angelegen ſeyn laſſen

ſolte / als worandte Wohlfart Engellands hlenge .

Die Glieder dieſes Collegü waren der Koͤnigin
Gemahl / Printz Georg von Daͤnnemarck / als

Groß ·AdmniralvonGroß· Britannien/ der zu ſel⸗
nen Raͤthen dermahln die Herren Mitchel ,

Churchil , Hill , Paget , Schovel , Walpoot ,
Nebſt dieſem Groß⸗

Admiral ſolte immerdar ein zeitiger Cantzler /
Schaßz⸗Melſter / geheimbder Raths⸗ Praͤſident /

Staats⸗Secretarius , Biſchoff zu Londen / Un⸗
terSchatz⸗Meiſter und Unter⸗Cantzler Glieder

dieſes Commercien - Collegii ſeyn welchem der

Zeit noch nahmentl . der Graf von Stamford , die

Ritter und Herren Meadov , Stepney , Pultney,
Monckton zugeordnet worden / und zu thun gnug

finden konten / da die Kauffleute ſehr uͤber Abnahm

des See⸗Handels klagten / da die Kauffardey⸗

Klag über Schifſe zur Uberbringung der Voͤlcker gebraucht /
die Kriegs⸗Schifſe in die ferne geſchickt ⸗ Engl .

Kuͤſten davon entbloͤſet / denen Handels⸗Gefaͤſſen
dero Convoy entzogen / mithin dem Feinde Ge⸗

legenhelt gegeben wuͤrde / dieſe mit ihrer Ladung

hinweg zu nehmen u. ſ . w. Unter denen groſſen
Koͤnigl. Bedienten gab es einige Aenderung ⸗Lord

CowWper wurde zum Groß⸗Cantzlar von Engel⸗
land / die Hertzoge von Quensbury und Montros ,

die Grafen von Sealield , May und Lendon zu

geheimbden Raͤthen gemacht / hingegen der ferne⸗

re Zutritt ins gehelmbde RathsCollegium denen

Grafen von Nottingham und Rocheſter , denen
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des Landgrafens mit dem Koͤnig in Schweden

Lords Granville und Gower verbotten / deren

Eiffer wider das Vereinlgungs⸗Werck zum Theil

oben beruͤhretworden .

1707 .

Man ſagte es ſey vorkommen / ob nicht / nach Anſchlag

Vereinigung Engel und Schottlands und draus

entſtandenen Groß ⸗Britannten / der Koͤnigl.

wegen Er⸗

hoͤhung
Koͤnigl.

Nahmemit dern Kayſetl. verwechſelt / und bißherTitels zum

geweſene Koͤntgin in Engelland u. ſ. w. forthin

Kayſerin von Groß ⸗Britannien genennet

werden ſolte ? in der That kam es nicht zum Stan⸗

de / ſondern blieb bey der Koͤnigl . Titulatur , und

ſchrleb in ſolcher Qualität und Wuͤrde die Koͤnigtn

unterm 17 . Jun . ihr erſtes Groß⸗Britanni⸗

ſches Parlament mit dieſen Formalien aus :

Anna Koͤnigin!

Alldleweil wir zufolge des zwey und zwantzlg ·
ſten Articuls des Vereinigungs⸗Tractates / ſo wie

derſelbe durch 2 . Parlaments⸗Acten ratificiret
und beſtaͤttiget worden / deren die eine im Parla⸗

ment von Engelland / und die andere im Parlament
von Schottland paſſiret iſt / vorgut befunden haben/
wegen vieler und wichtiger Urſachen durch unſere

unter unſerm groſſen Siegel von Engelland den

neundten Tag des letztverwichenen Monats May

eroͤffnete Koͤnigl. Proclamation zu erklaͤren / was

maſſen es nuͤtzlich ſeye / daß die Herrn und Ge⸗

meinden des Parlaments von Engelland / welches

dazumahl biß zu dem zehenden gedachten Monats
May auffgeſchoben worden war / Glieder derer

beyden Haͤuſer des erſten Parlamentes von Groß⸗

Kayſerl .

Ausſchrei⸗
ben erſten

Parla⸗
ments von

Sroßbri⸗
tannien .

Britannten von Seiten Engellandes ſeyn ſolten .
Und dieweil zufolge einer Acte , welche im Par⸗

lament von Schottland paſſiret iſt / auff die Art,
und Weiſe einzurichten / wie die ſechzehen Pairs

und die fuͤnff und vierziz Glieder oder Deputirten

erwaͤhlet werden ſollen / um Schottland in dem

Parlament von Groß · Britannien vorzuſtellen /
von welcher Acte in dem obgedachtem zwey und

zwantzigſten Articul erklaͤret worden iſt / daß ſie
eben ſo guͤltig ſeyn ſoll / als wenn ſie einen Theil

beſagten Vereintgungs Tractates machete / und

denſelben elnverleibet worden waͤre/ ſechzehen Pairs

und fuͤnff und vierzig Commillarien oder Deputir -
ten wegen der Provintzen und Staͤdte erwaͤhlet
worden ſeynd / daß ſie Glleder oder Deputirten de⸗

rer beyden Haͤuſer beſagten erſten Parlaments von

Groß⸗Britannien auff Selten Schottlandes ſeyn

ſollen : So erklaͤren wir durch unſere gegenwaͤrti⸗
ge mit dem groſſen Stegel von Groß⸗ Britannlen

bedruckten Koͤnigl. Proclamation , auff vorher ge⸗

gangenes Gutachten unſers geheimden Raths /
und wir machen hiemit kund / was maſſen unſere

Vergnuͤgungund unſer Wille iſt / daß unſer erſles

Parlament von Groß⸗Britannten an dem Don⸗

nerſtag den 13 . des naͤchſten Monats in unſerer
Stadt Weſtminſter verſammlet und gehalten wer⸗

den ſall ; inmaſſen wir ſolches durch gegenwaͤrti.

ges alſo verordnen / und werden dte geiſtlichen und

weltlichen Herrn / ſowohl auch die Ritter / Buͤr⸗

ger und Land · Leute/ als Deputirte zu dem Unter

Hauſe / und die Commiſſarien wegen derer Pro⸗

vintzen und Staͤdte unſers beſagten erſten Parla⸗
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ments von Groß⸗Britannten / wie auch diejent⸗

gen / welche es angehet / durch gegenwaͤrtiges er⸗

ſordert / hiervon Erkaͤntnuß zu nehmen .
Gegeben an unſerin Hof auf dem Schloſſe von

§. James den 17 . Tag des Monats Jun . 1707 .

und unſers Reichs im ſechſten .
Den 13 . Julit ſolte ſolches erſteGroß ⸗Britan⸗

niſche Parlament das erſte mahl ſitzen / wurde aber

nach und nach biß in den November / und nach

geendigten Feldzuͤgen auffgeſchoben / vermuthlich

genſchlech⸗ ſich eine zeitlang des Verdruſſes zu entheben / den
ter Sa⸗
chen in man leicht / auff den Fall der Parlaments⸗Si⸗

Spanien / zung / vorher ſehen und ſich vermuthen konte / was

verſchoben fuͤr Klagen uͤber den ſchlechten Zuſtand der Sa⸗
wird .

Venetia⸗

niſche Ge⸗

ſand⸗

ſchafft .

Peraͤnde⸗
rung eini⸗

ger Char⸗
gen .

chen in Spanten / uͤber den Schaden in dem

See⸗Handel u. ſ . w. gefuͤhret/ und was fuͤr un⸗

angenehme Unterſuchungen (wie die Folge unſter

Erzehlung zeigen wird ) angeſtellet werden wuͤrden/
drauff ſich zu bereiten und dargegen zu ruͤſten der

Hof Zeit haben muſte / auch hoffen konte / es

noͤchte binnen ſelbiger ein und anders / zu Gewin⸗

nung und Saͤnfftigung derer Gemuͤther dienliche /
zutragen . Indeſſen waren auch im May⸗Monat
die Venetianiſche Geſandten Exizzo nnd Piſani in

Landau elngezogen und zur Audtentz kommen / die/
nebſt abgelegter Gluͤckwuͤnſchung an die Koͤnigin

wegen beſchrittenen Trohns / auch Irtedens⸗Vor⸗
ſchlaͤge gethan / und uͤber das Creutzen derer Engl .

Schiffe im Venetianiſchen Meer ⸗Buſen geklaget/
aber in beyden Puncten eben keine Antwort nach

ihrem Sinn erhalten haben ſolten / wie ſie denn

auch gar bald wiederum zuruͤck kehrten . In Irr⸗
land hatte der Dus d ' Ormond ſeine Verwaltung
als Vice - Koͤnig/ freywilligwieder . und abzulegen

gehabt / die dargegen dem Grafen von Pembrocke

übergeben / welcher / Beſitz darvon zu nehmen
und das Parlament zueroͤffnen / den 6. Jultt auf
denen Kuͤſten vor Dublin anlangte / woſelbſt man

ihn praͤchtig eingeholet / und zu Ablegung des ge⸗

woͤhnlichen Eydes begleitet / darauff den 18 . dito

Itꝛlaͤndiſ. das ſitzende Parlament angeredet / im Nahmen
Parla
ments

Sitzung
Und Tha⸗
ten .

der Koͤnigin aller Gnade verſichert / aber auch ſehr
nachdruͤcklich zu hertzlicher Einigkeit / dem Grun⸗

de aller LandsWohlfart ermahnet hatte . Die

gewoͤhnliche Berathſchlagungen giengen hierauff
vor ſich / in welchen dem faͤlſchlich und gefaͤhrlich
ausgebrachten Ruff / als ob die Natton in allzu⸗

groſſen Schulden vertieffet / widerſprochen / und

dieſes / als ein Grieff / zwiſchen der Koͤnigin und

ihren Unterthanen Mißverſtaͤndnuß anzurichten /
erkennet / der wahre Zuſtand derer Schulden des

Landes unterſuchet / die Schinderey etlicher nach⸗

geſetzten Cameral - Bedienten / wormit ſie hin und

her durch ungerechte Geld⸗Erpreſſungen die Leute

geplaget hatten / entdecket und abgeſchaffet / ein

ordentlich Gerichts Handlungs⸗Buch allenthal⸗
ben im Lande zu halten / alle Kaͤuffe und Verkaͤuf⸗
ſe unbeweglicher Guͤter darinnen auffzuzeichnen /

beltebet / die Ermordung unehelich empfangener
Kinder unterſaget / wider den Wachsthum des

Bapſthums Vorkehrung gethan / Koͤntgl. Maj .
eine Geld⸗Huͤlffe von 13 5000 . Pfund Sterlings
bewilliget / und ſolch Geld auffzubringen / auff
Bier und ander ſtarck Getraͤncke auch Taback und

Beſchreibung Engel⸗Schott⸗u . Irrla diſ. Geſch .

Indiantſche Zeuge erhoͤhet wurde . In alles die⸗
ſes willigte der ViceKoͤnlg den 29 . October dieſes
Jahrs / und verſchob die Sitzung des Parlaments
biß den 6. May des zukuͤnfftigen / worbey thm der

Sprecher des Unterhauſes mit gar ehrerbietigen
Worten danckte und Gluͤck wuͤnſchete / auch er⸗

ſuchte der Konigin die allerunterthaͤnigſte Erkaͤnt⸗

lichkeit zu verſichern / wegen des Gluͤcks ſo dero

Irrlaͤndiſche Unterthanen unter ihrem Schutze
genoͤſſen / dahin ſie ſonderlich auch die EEmahnung
zu hertzlicher Eintgkeit rechneten / indem ſie uͤber⸗
zeuget / daß nie ein Volck / ohn dergleichen / wohl
gefahren ſey oder wohlfahren koͤnnen : Daß die

Koͤnigin bey ihren allerwichtigſten Angelegenhei⸗
ten / einen darinnen hoͤchſt nuͤtzlich zu brauchenden

Mann / von ſich gleichwohl laſſen / und / als Vi⸗

ce⸗Koͤnig/ in Irrland ſenden wollen / ſey eben ein

Merckmahl der ſonderbahren Koͤntgl. Gnade gegen

dieſes dand / welches wuͤnſchte / daß er die ander⸗

weitig / von ſeiner Klugheit / welſen Auffuͤhrung/
Beſcheldenheit und Wachſamkeit darvon getrage⸗

ne Ehre / auch hier je mehr erlangen moͤchte.

Mit dergleichen Wunſche begleitet / kehrte der

Vice⸗Koͤnig zuruͤck in Engelland / welches das

Ungluͤck gehabt / daß ihm ſeine nach Moſcorten auff
Archangel ſegelnde Kauffmans⸗Flotte / da man

ſie auſſer Gefahr zu ſeyn vermiynet / und ſie alſo der

groͤſte Theil der convoyirenden Kriegs⸗Schiffe
verlaſſen hatte / durch nachſetzenden Ritter Four⸗
bin eingehohlet / theils genommen und verbrandt /
thells auseinander geſtreuet worden war / welches

Ungluͤck die Handels⸗Leute deſtomehr ſchmerßte /
da ſie ſich ſonſt zu beklagen wuſten / wie ihnen bin⸗

nen 9. Monath Zeit in die 90 . Fahrzeuge von de⸗

nen Capern aus Breſt und Duynkirchen hinweg⸗
geſchnagt worden / ſo gewiß ſuͤr keinen gerinczen

Verluſt zu achten / worzu noch eine gleichmaͤſſige
Verungluͤckung der Hamburger Flotte / nebſt der

Schlagung einer Spaniſchen Convoy kam / dar⸗

bey etliche Kriegs /Schißß von gedachtem Fourbin
denen Engellaͤndern vernichtet worden / wie bey

Franzoͤſiſchen Geſchichten das mehrere hlervon zu

finden . Dergeſtalt waren die Engellaͤnder/ nahe an
ihren Kuͤſten/ ungluͤcklich gnug / hatten doch aber

auſſerwaͤrtig in America auff Terreneuve denen

Frantzoſen einen empfindlichen Streich verſetzet/
mit dem es folgendermaſſen bewand :

Als in dem Hafen von S. Jean die Nachricht

einlieff / daß in denen benachbarten Haͤfen unter⸗

ſchiedliche Frantzoͤſiſche Schiffe mit der Fiſcherey
beſchaͤfftiget waͤren / erſucheten die Elnwohner die⸗

ſes Hafens den Capitain Underdowyn , welcher

das Engliſche Krieges Schifſ Falckland com⸗

mandiret / er moͤchte ſich bemuͤhen / ſothane Schif⸗
fe und Fahrzeuge zu ruiniren / worzu er ſich denn

willig bezeigete. Derowegen gieng er des folgen⸗

— —
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Engliſche
Moſcodi⸗
en⸗Fahrer

Franckr .
wegge⸗
nommen

Engel . wi⸗
deꝛFanck⸗
reich in
Terreveu -

ve gluͤßkl.

den Tages mit ſeinem Schiff nebſt dem Kriegs⸗
Schiff Nonpareil unter Segel / und hatte man

auff das letzterere 40 . Mann von der Compagnte
des Major Cloyd eingeſchiffet . Den 27 . J0nfſtieſſen ſie bey Bonavis zu dem Kriegs⸗Schiff
MedwWay , welches der Commendant Kluys com⸗

mandirte / den 2 . Auguſt . aber ſegelten ſie in die

Baye Blanche , und gelangten biß an den Hafen
des

17
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des Flcursde Lis , aliwo ſi unterſchiedliche Baͤn , werden / allwo die Geiſtlichkeit durchaus das
1707 .

cke ſamt anderen zur Fiſcherey gehoͤrigen Sachen

verbrennten . Den 3. giengen ſie hierauff um

den Cap / und bemaͤchtigten ſich eines Schiſſes

von §S. Malo , der Hertzog von Orleans genandt .

Noch ein Schiff von S. Malo befand ſich in einer

andern Baye , Nahmens Eguilette : alldiewell

aber ſelbiges mit blinden Klippen angefuͤllet war /

ſo ſchickete man einige bewaffnete Barcken dahin

unter dem Commando des Capitains Carltowun

und des Majors Cloyd , welche auff eine Inſul /
worunter dieſes Schiff lag / ausſtiegen / und ſel⸗

biges in Brand ſtecketen/ unerachtet es ſich erge⸗

ben hatte . Als man nun daſelbſt erfuhr / daß ſich

zwey andere Schiſſe von S. Malo an einem an⸗

dern Orte / la Conche genant / drey Meilen von

dannen Nordwaͤrts befaͤnden/ verfuͤgete man ſich
den F. dahin / und traff ſie Segelfertig an . In⸗
dem nun die Frantzoſen ihter Feinde anſichtig wur⸗

den / ſtecketen ſie Feuer in die Schiffe / und reti⸗

rirten ſich nach dem nechſten Hafen / Carbuſc ge⸗

nant / allwo ſich noch vier Schiffe befanden . So

dann hub der Capitain Underdon die Segel
und ſeine Ancker auff / und langete deß Morgens
umb 6. Uhr daſelbſt an / wodurch die Frantzoſen
in ſolche Furcht gertethen / daß ſie die Flucht

nahmen . Hierauff richteten die Engellaͤnder th⸗

ren Weg Nordwaͤrts und langeten um 5. Uhr

bey S. Julien an . Indem man nun daſelbſt ei⸗

nes Schiffes gewahr wurde / begaben ſich der

Capitain Carltow/n , der Major Cloyd, und der

Eagle des ſolgenden Tages mit allen ihren ge⸗

waffneten Chaluppen in den Hafen / landeten da⸗

ſelbſt / jageten die Feinde auß allen ihren Poſten /
bemaͤchtigten ſich hlerauff aller ihrer Boͤte / und

beſtiegen ein Schiff / in welchem die Matroſen

eine brennende Lunte bey das Pulver geleget hat⸗

ten / um ſelbes in die Lufft ſpringen zu laſſen /
welches aber verhutet wurde .

wo man eine ztemliche Anzahl von Fiſcher / Boͤten

und Baͤncken mit einer groſſen Menge von Fi⸗

ſchen und Oel ruinirte . Gegen 7 . Uhr des A⸗

bends kam man nach la Carbuſe , von dar man

ſich den 14 . wiederum nach denen Quartiren der

Engellaͤnder begab .
tzoſen zwey Schiffe verlohren / wovon das eine

mit z0 . Canonen und 100 . Mann / das andere

aber mit 20 . Canonen und 71 . Mann verſehen

geweſen . Zwey andere Schiffe von 3 2 . und 26 .

Stuͤcken / haben ſie ſelbſt verbrennet / und die

in Brand geſtecket / auſſer 470 . ander Fiſcher⸗
Boͤte und Chaluppen / deren man ſich zur Fiſche⸗

Schotten
ſchwierig.

rey noch nicht bedienet hatte . Ingleichen ſind an

Fiſchen 77270 . Centner / und an Thron 1568 .

Tonnen zu Grunde gerichtet worden . So hat

auch der Engliſche Caper WMheſton - Galley 12 .

Frantzoͤſiſche Kauff⸗Schiſſe genommen / wovon

eines mit 12 . Stuͤcken beſetzetgeweſen .
Es war dieſes etwas / doch nicht hinlaͤnglich den

Schaden gut zu machen / der Engliſ . Handlung
von Frantzoͤſiſcher Caperey zugefuͤget worden war .

In Schottland wolt es auch noch nichtrecht klar

Auff der Ruͤckreyſe
nach Carbuſe beſuchte man Le petit Maitre , all⸗

Engellaͤnder haben denenſelben 288 . Fiſcher⸗Boͤte
Beurtheilung . Die Expedition aus Italien anf

fen Peterboroughs Bruder hatte / unter und mit

Hlerdurch haben die Fran⸗

Danckfeſt nicht feyren wollen / welches wegen ge⸗

troffener Vereinigung beyder Reiche angeſetzt wor⸗

den war / deßhalben man aus der Noth eine Poli⸗

tiſche Tugend machen / und es biß auff folgen es

Jahr verſchieben muͤſſen/ als haͤtte man den Ler⸗

min darzu in Gegenwaͤrtigem verſaͤumet. Der

Poͤbel machte ſich auch hin · und wieder ſehr mau⸗

ſig / wie denn zu Ding wal in Nord⸗Schott⸗

land / ſich ein grober Aufflauff erelgnete / dabiß
in die 500 . Mann / meiſt in Weibs·Kleider ver⸗
ſtecket / nach Bos in die Grafſchafft Suther⸗
land / lieſſen / daſigen nicht nach ihrem Wil⸗

len handelnden Synodum anzugreiffen / worben

auch die Land⸗Schoͤppen manches ausſtehen mu⸗

ſten . Der Schwarm ſchrie / man ſey bereit die

Waffen vor Jacobum den III . zuergreiffen / ( un⸗
ter welcher Benennung der Praͤtendent gemey⸗
net wurde ) wenn er geſchoͤpffter Hoffnung nach /
ins Land kaͤme ; doch legte ſich der Lermen wie⸗

der / da Befehl aus Engelland nach Edenburg
kommen war / einige Voͤlcker wider dergleichen

Auffwickler anruͤcken zu laſſen . Die Koͤnigin
wurde indeſſen doch conloliret / daß nach und

nach immer mehr Addreſſen von allerhand Oer⸗

tern in Engelland eingtengen / in welcher Ihr
fuͤr errichtete Vereintgung derer Reiche Engel⸗
und Schottland gedancket / auch zu Vollbrin⸗

gung etnes ſo groſſen / laͤngſt gewuͤnſchten / viel⸗

mahl verſuchten / aber nun erſt gerathenen Wercks

Gluͤck gewuͤnſchet wurde . Unter ſolchen war die

Addreſſe der Gemeine Brakley in der Grafſchafſt
Nordhampton ſehr artig abgefaſſet / und darin⸗

nen geſtanden / daß vieler Stillſchweigen und

wohlbedachter Vorſatz der Koͤnigin dißfals Ad -

dreſſe zu uͤberreichen ein Zeichen üͤbelgeſinnten
Gemuͤths / und wohl zu wuͤnſchen waͤre / daß alle
ůber diß Werck Mißvergnuͤgte in ſich ſchlagen und

unaͤchte Britannter zu ſeyn auffhoͤren / hingegen
dieſer alten Gemeinde Treu und Glauben auch

Rechtfertigkeit erkennen moͤchten ꝛc. ꝛce. Des Gra⸗

Koͤnlgin
erhaͤlt
noch im⸗

mer Ad -

dreſſẽ wWe⸗

gen getrof⸗
fener Uni⸗

on ,

andern / dieſe Addreſſe der Koͤnigin uͤberreichet/
vielleicht ſeinem Bruder einige Gunſt biy ſelbiger

zuwege zu bringen . Denn dieſer war nun in En⸗

gelland wieder ankommen / aber ſchlecht auffge⸗
nommen worden / indem man ihm den ſchlechten

Zuſtand Spaniſcher Sachen mit zuſchrteb ; wie

weit er dißfals ſchuldig oder unſchuldig geweſen/
uͤberlaſſen wir dem geneigten Leſer / aus dem in vo⸗

rigen Jahrs⸗Geſchichten von ihm beyn Spani ,

ſchen Geſchichten angefuͤhrten / zu ſelbſteigner

Toulon war auch nicht nach Wunſch und Hoff⸗

nung abgegangen / und obgleich einige Schuld

des Mlßlingens dem Hertzog von Savoyen beyge⸗

meſſen wurde ; wolte ſich doch Engelland / umb

dieſen ohne das fuͤr ſehr intereſſirt und wanckelmuͤ⸗
tig gehaltenen Herrn nicht zu ſchlimern Entſchlieſ⸗

ſungen zu bringen / ſich deſſen keineswegs mercken

laſſen / verſprach vielmehr / ihn der ruͤckgaͤngi:

gen Unternehmung auff Toulon ohngeachtet
nachdruͤcklich zu unterſtuͤtzen / anderweitig etwas

Vottheilhafftes wider Franckreich ausrichten in

Dd 3 koͤnnen
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1707 . konnen / wie man ihm dann auch die Anwwerbung
eines Regimeuts Cathol . Irꝛlaͤnder von 1200 .

Mann zuſtand / welches aber beſtaͤndig von ihm

auf den Belnen erhalten werden ſolte·
Seträube ! Dtie Seeraͤuber oder hin und her aus elgner
wollen . Bewegnis und nach eignem Belieben ſchtoermen⸗

de / auch / was ſie nur antrafen / hintvegnehmende
15Geld Freybeuter / hatten bisher / ob ſelbige gleich Engel⸗

haben . laͤnder waren / der Engliſchen Nation ſo wohl / als

andern Voͤlckern / in der Handlung groſſen Scha⸗

den gethan / und ſich dermahln auf die Inſul Ma-
dagalcar geʒogen / von wannen ſie ſich zu Erlegung
einer groſſen Summa Gelds an Engelland erbit⸗

tenlieſſen / wo man ſie zu Gnaden annehmen und

ihnen Verzeihung des Begangenen wiederfahren
laſſen wolte . Man wolte es aber der boͤſen Folge

halber / nicht annehmen / da andre ſich hernach auch

auf ſolche Raͤuberey legen / und meynen moͤgen/
wann ſie dadurch gnug Guts zuſammen gebracht /
koͤnten ſie ja einen Theil davon an die Obrigkeit

geben/ und ſich darmit Freyheit kauffen / das Hbri⸗

ge ohngeſtrafft und unbeunruhigt behalten / wie

gottloß es auch erworben / und wie ſauer der Verluſt
andern daher verdorbenen ehrlichen Leuten gewor⸗

den ; Man wolte alſo lieber dieſe Raͤuber mit der

Zeit durch Gewalt der Waffen zubaͤndtgen trach⸗

ten / da ſie nicht ſchlechthin auff Gnade der

Obrigkeit fichzu ergeben gedaͤchten. Ein ſonder⸗
lich Ungluͤck wiederfuhr dis Jahr noch Engelland

Admiral zur Ses / da es den beruͤhmten Admiral Schovel,
Schodel durch einen unvermuthet ,betruͤbten Zufall einbuͤſ⸗
berun⸗ ſen muſte / der mit ſeiner unterhabenden Flotte auß
glückt, dem Mittellaͤndiſchen Meer nach Engelland zu⸗

ruͤck ſeglend / den 2. Novemb . Abends 8. Uhr / un

ter einem hefftigen Sturme / mit ſeinem Schiffe
die Aſſociation genannt / ſo 90 . Stuͤcke fuͤhrete/
auff der Inſul Scyly an einen Felſen ſtieß / der

Biſchoff und ſeine Cleriſey genannt / alwo es au⸗

genblickich ſcheiterte und in einer kleinern friſt /
als 2. Minuten / zu Grundegleng / dergeſtalt / daß

dieſer groſſe aber ungluͤckliche Admiral , nebſt ſei⸗
nem Schwieger⸗Sohne / dem Herrn von Narbo⸗

rough , wie auch ſeinem Bruder / 2. Capitainen /
4 . Lieutenanten / vielen Edelleuthen / welche ſich als

Volontairs bey ihm auffhielten / und 00 . Mann

ums Leben kam / ſondern daß ihm ein ander Schiff
haͤtte zu Huͤlffe eilen koͤnnen. Noch ein Schiff
von 60 . Stuͤcken / der Kumney genannt / erfuhr
ſeinen Untergang ebenfals an dieſer Klippe / von

welchem nicht mehr / als eine eintzige Perſon erret⸗

tet wurde ; wie nicht weniger ein Brander / Nah⸗
mens Firebrand , auff dem doch der Capitain nebſt
einem Mann das Gluͤck hatten/ auf einer Chaluppe
das Land zu erreichen/ da imittelſt J . andere ſich auf
einem von dieſem Schiffe loß geriſſenen Stuͤcke

holtzkuͤmmerlich erretteten . Als ſich der tapfſere
Admiral Schovel in Gefahr ſahe / warnete er die

zwey andere Schiffe durch zwey Canonen Schuͤſ⸗
ſe / wordurch er in der uͤberaus finſtern Nacht
noch ein groͤſſers Unheil verhuͤtete. Man fiſchete
hernach ſeinen Coͤrper zwiſchen den Klippen auf/
und fande ſeine Commiſſion annoch bey ihm in

den Kleydern . Dieſer edle Coͤrper langte hierauf

den 8. obgedachtes Monats zu Pleymouthen an .

Beſchreibung CugelSchotten .Irlandiſche Seſch . 8

der Reichs⸗Verſammlung / ohne langen Zeit ver⸗ mentbe⸗

Die Urſachen ſothanen Ungluͤcks ſoll dieſe gewe⸗

ſen ſeyn / daß / weil man bey einem dieken Nebel /
und in einer ſehr finſtern Nacht nicht gewuſt / wo

man ſey / ſo habe ſich der Admiral ſelbſt zu recogno⸗

ſciren voraus gemacht / und 2 . Stunden hernach/
als ein gelinder Wind aus Weſten eneſtanden /
das Zeichen zum fortſegeln gegen Norden gegeben.

Alleine bald hernach waͤre er ſelbſt auff die Kllppen

verfallen / und habe in der aͤußerſten Noth obge⸗
dachte zwey Warnungs⸗Schluͤſſe gethan . Den

22 . erwehnten Monaths drauf war die Leiche die /
ſes groſſen Admirals , in einer mit 6. Pferden be⸗

ſpannten Kutſche nach Londen gebracht / allwo er

8. Tage nach einander auf einem Parade - Bette
von maͤnniglichen kunde geſehen werden . Die

Leichebegleiteten uͤber 70 . von Adel / waren auch

die Stuͤcke bey deren Ankunfft geloͤſet/ und zuei⸗

nem / einen dermaßigen wohlverdien Helden behoͤ⸗

rigen Begraͤbniſſe / alle noͤthigeAnſtalten gemacht .
Uber dieſen traurhafften Todes / Fall hatte ein

ſinnreicher Kopff dieſe artige paar Verſe ent⸗

170%.

worffen :
Schauſt du diß Grabmahl an / ſo dencke

ſtets darbey :

Ach! wie viel Ungluͤck ſtifft die harte
Cleriſeyl

Die Zeit der Sißung erſten Groß ⸗Brittant⸗ Elſtezſ .

ſchen Parlaments war nun hetbey kommen / wle Fß
es ſich denn wircklich mit groſſen Vergnuͤgender niſch h ,
Koͤnigin es ſo weit gebracht zu haben / verſammle· lament.
te und von den 12 . Novemb . ſelber angeſprochen
wurde :

So gieng es in Engelland ſehr gut / da man in Als

derb / ohne ohnfruchtbare Strittigkeiten uͤber wiligt

Rang / Ceremonien / Sitz / Stimm / u . ſ. w. die groſſe

groͤſte Dinge relolvirte und auch ins Werck rich / Summen

tete / durch darzu benoͤthigte Gelder / wie denn ſchon
im November das Parlament feſtſtellete 40000 .

zur See / die Bootsleute mit eingerechnet / zu

halten / jedem alle Monat 4 . Pfund Sterling zu

zahlẽ / welche in Zeit 13. Mon. mehr als 120οοο

Pfund ausmachte / und zu der Artillerie noch

12000 . Pfund bewilliget worden . Den 2. De

cemb . beſchloß man 894727 . Pfund vor 40000 .

in Niederlanden herzugeben / und die A0 . 1706 .

uͤbernommene oοο . Mann ferner beyzubehal⸗
ten / darauff 177511 . Pfund Sterling zu wenden /
auch an Sachſen / Pfaltz und andre vor ihre her⸗
gegebene Trouppen / 84772 . Pfund zubezahlen

u. ſ . w. welches alles zuſammen gewaltige Sum⸗

men ausmachte . Darmit dieſe von denen Un⸗

terthanen auch erhoben werden koͤnten/ war nicht

mehr als billig vor ihre Nahrung und Handel zu

ſorgen / und was dem ſchaͤdlich abzuhelfſfen . Der
Admiral Wethſtone muſte dieſemnach vor dem Unteſubt
Parlament erſchelnen Red und Antwort zu ge/ e Fle
ben / wegen der von Frantzoſen weggenommenen Sichtr⸗
Moſcovien⸗Fahrer / zu deren Convoy er beſtimmet heit .

geweſen/ wuſte ſich aber/ durch ſeine gehabte Ordres

u. d. gl' dergeſtalt zu entſchuldigen / daß man

nichts an ihn haben konte / wle groß auch der Ver⸗

luſt fuͤr die Handels⸗Leute geweſen / die deſſen mehr
erlitten hatten / weil eine Verzeichnis heraus kam /

vermoͤge
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1707 .

Pabſt

Friedens
halber an⸗

Bergleich
iſt dem

flelt Buß⸗
Andacht / I .

vermoͤge welcher dieſes Jahr uͤber ote Frantzoſen
denen Engellaͤndern 30 . Kriegs ⸗und 1100 .

Kaufardey ⸗Schiffe hinweg genommen ; ob man

nun glelch dargegen zu ſagen wuſte / daß die En⸗

gellaͤnder von denen Frantzoſen 80 . Kriegs ⸗ und

1300 . Kauſardey Schiffe erobert / halff dieſes

denen wenig/ die mit Wegnehmung ihrer Schiffe

Jer gieng es / bey dem Anfange dleſes

Jahrs / noch gar andaͤchtig her / da

der Pabſt ein Jubilæum , oder / feyerli⸗
ches Buß⸗Gebet angeſtellet und aus⸗

geſchrieben / den lieben Frieden von GOtt zu er⸗

halten / da ihm die Marſchen / dergl . einzugehen
hier und dar ſo ſchlecht genelgt zu ſeyn ſchlenen .
Die Sachen wurden / bey fortgehendem Kriege
in Italien / vor den Pabſt ſelbſt und ſeine Hohelt /
ſonderlich in aͤuſſerl . und weltl . Dingen / immer

gefaͤhrlicher/ als die ſich durch den Vorwand des

geiſtl . Anſehens nicht mehr ſchirmen laſſen wolten .

Die Kayſerl . fiengen an das Maylaͤndlſche zu ſcho⸗

nen / da ſie es in ihre Gewalt bekommen / und

breiteten ſich mit Quartlerungen und Contribu -

tions - Einziehungen deſto mehr in die Nachbar⸗

ſchafft aus / da denn inſonderheit auch der Hertzog
von Parma ſeine Laͤnder beleget und geſchaͤtet ſe⸗

hen/ und ſich / groͤſſermUnheil vorzubeugen / zu

elnem Vergleich bequemen muſte / der noch vorl⸗

gen Jahrs / zwiſchen dem Kayſerl . Gevollmaͤch⸗

tigten / Marquis de Prié und denen Parmeſani ;
ſchen Miniſtern geſchloſſen worden .

Wiüuͤe gut nun auch der Vergleich / nach Gele⸗

genheit dermahliger unruhtger Zetten / eingerich⸗
Pabſt wie

fet zu ſeyn ſcheinen mochte / wolte er im Grunde
dem von

Parma/
unange⸗
nehm.

Kahſ⸗
kommen

Staat /
ſchaͤtzen
ihn und
andre .

doch weder dem Hertzog von Parma und Placena ,
noch auch dem Pabſt gefallen . Denn jener gab

ſich fuͤr einen dehnmann Roͤm. Kirchen aus / dem

der Kayſer etwas abzufordern kein Recht haͤtte;

dleſer / der Pabſt / metnte ſich in ſeine dehns /herr /

liche Beſugniß uͤber Parma und Placenz , mit

Schaͤtzung daſigen Hertzogs / gegriffen zu ſeyn/
und konte noch weniger leyden / daß man ſich/
ohnbegruͤſſet ſeiner / die Freyheit heraus genom⸗

men / die Geiſtlichkeit im Parmeſaniſchen und

Placentiniſchen mit Abgaben zu belegen / da man

ſie ſchlechthin von aller weltl . Obrigkeitl . Bottmaͤſ⸗

ſigkeit befreyet wiſſen wolte . Zu dem kam noch

mehrers und den Pabſt empfindlicher ſchmertzen⸗
des / da Kayſerl . Voͤlcker den Kirchen ⸗Staat

ſelbſt betreten wolten / deren eine gute Anzahl von

andern Potenzien / als Preuſſen / Gotha / Heſſen /
uͤbernommen / folglich der Proteſtirenden Relt⸗

ingtiichen⸗gion zugethan waren / welches dem Roͤmiſchen

Hofe nicht ohne Urſach viel Bedencklichkett er ,

weckte / zumahl da ihm der hoͤchſt unangenehme
Vortrag geſchahe / daß er / wie andre Staaten in

Italien / Geld / zu Unterhaltung der Kayſerl .
Armee hergeben ſolte / da man / gemeinem Ruff
nach / dem Groß⸗Hertzog von Florentz 400000 .

Piſtolen / dem Hertzog von Parma 80000 , Pi⸗
ſtolen / der Republic Genua 200000 . Piflolen

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

und Guter in Schaden geſetzet worden / weshalben
man auff Mittel dencken muſte / Engl Handel zur

See in beſſre Sicherheit zuſlellen / und dahin dien⸗

liche gute Ordnungen zumachen / von denen wir in

Geſchichten kuͤnfftiges Jahrs Nachricht finden
totrden .

Italiaͤniſche Geſchichte .

angeſeßet / und von denen Paͤbſtl. zwey Provin⸗
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tzien / dem Bologneſiſchen und Ferrariſchen / alle

Monat 15000 . Piſtolen begehret hatte . Hier⸗
wider wolte die Andacht des Jubilæi , oder / an⸗

geſtelleten Buß⸗Feſts nicht helffen / ſondern an⸗

dereMittel ergriffen ſeyn. Der Pabſt hielt Staats⸗

Verſammlungen / ſchickte Abgeordnete an den

Printz Eugene ihn auff andre Gedancken zu brin⸗

gen / ließ den Kayſerl . geſinnten Cardinal Grima -

ni zu ſich kommen und that dieſem allerhand Vor⸗

ſtellungen / um ſie weiter an den Printzen Euge⸗
nium / ja an Kayſerl . Hof mitzutheilen / es war

aber dieſes alles vergebens / die Teutſchen wolten

Obdach und Unterhalt haben / und darmit ſolte
auch der Pabſt an ſeinem Orte an Hand gehen/
der daruͤber faſt ungedultig wurde und einen ern⸗

ſten Brief an Kayſerl . Majeſtaͤt abgehen ließ/
dieſes Inhalts :

Clemens XI . Pabſt .

1707 .

Vielgeliebter Sohn in Chriſto / die Zeltungen pabſt
die uns von Ferrara berichtet worden / den unver⸗ ſchreibt

mutheten Einmarſch der Teutſchen Sol daten in deshalben

unſern Kirchen⸗Staat betreffend / haben uns der an Kabſ⸗
maſſen befrembdet / daß wir ſogleich unſern viel⸗

geliebten Sohn / den Cardinal Vincentium GKI -

MANI vor uns beruffen / um uns uͤber das / und

dem Apoſtoliſchen Stuhl desſalls zugefuͤgte Un⸗

recht nachdruͤcklich zu beſchweren / und ihm anzu⸗

befehlen / daß Er ſelne moͤgliche Dienſte bey un·
ſerm vielgeliebten Sohn / dem Printzen EUGE -

NiO von Savoyen / commandirenden General

von der Armee in Italten / anwenden moͤge/ da⸗
mit wir von gegenwaͤrtigem Ubel wieder befreyet/

und vor einem beſorgenden / noch groͤſſern ver ·
ſichert wuͤrden / indem das gemeine Geſchrey
uns hinterbringen will / als ob manauch die Win⸗
ter ⸗Quartiere allda zu nehmen geſonnen waͤre.

Zu mehrern Uberfluſſe / haben wir dieſerhalben
an gedachten Printzen EUGENILUM auch geſchrie⸗
ben / und ihm unſerm empfundenen Verdruß /
der uns durch dergleichen Unterfahungen / zum

Nachtheil und Verachtung der Kirchen / von ei⸗

nem Roͤm. Cathol . Generalgeſchicht / nachdruͤck⸗

lich vorgeſtellet . Allein an ſtatt der begehrten Ein⸗

ſtellung / haben wir von thm nichts als leere Com -

plimenten / und nichtige Entſchuldigungen em⸗

pfangen / die ſich auff eine vorgeſchuͤtzteNothwen /

digkeit gruͤnden wollen / als ob man Ew . Majeftaͤt

Feinde vertreiben můſte / die doch aber welter nichts

als ein bloſſer Vorwand ſeyn. Denn auſſer dem /
daß vor tizo weiter keine Frantzoͤſiſche Soldaten in

un⸗
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niemahls wieder kommen duͤrfften / ſo iſt nicht
abzuſehen / was vor eine Nothwendigkeit koͤnne

vorgeſchuͤhet werden / daß man einen andern be⸗

rauben / denen unſchuldtgen Verdruß erwecken /
die Freunde beleydigen / und die freye/ allerhoͤch·
ſte Souverainitaͤt uͤbern Hauffen ſtoſſen / ja mit

einem Worte / GOTT und die Kirche beleydi⸗
gen wolle . Indeſſen bekommen wir alle Tage
Courrier uͤber Courrier / die uns den Schaden /
den man unſern Unterthanen angethan / nicht

gnugſam beſchreiben koͤnnen / welches warhafftig
gantz unertraͤglich und biß hieher auch une hoͤrt iſt/
indem die Kuͤhnheit einiger Generalen ſo weit

gegangen / daß ſie von unſerm Legaten zu Ferrara

und Bologne , vor ihre Soldaten die Winter⸗

Quarttere gefodert / und zugleich zu deren Unter⸗

haltung / auff einen Monath / die Contributio -

nes ausgeſchrieben . Sie haben zugleich aus die⸗

ſen Abſichten gantze Regimenter in unſer Gebieth
geſchicket / nicht ſonder groſſen Schaden und Ruin

der armen Unterthanen / denen ſie nicht anders

begegnen und mitſpielen / als obes uͤberwundene

Voͤlcker waͤren / oder als ob ſie mit elnen offentl .
Feinde zu thun haͤtten / und nicht mit einem Prin⸗
tzen / der in Freundſchafft lebet / und ein guͤtlger
Vatter iſt / gleich wie wir gegen Ew . Maj . ſeyn/

deſſen wir GOtt zum Zeugen anruffen / als der

das innerſte der Hertzen erkennet . Wir haben dem⸗

nach nicht laͤnger ſchweigen / oder diejentge Huͤlffe/
die wir unſern Unterthanen in zeitlichen Dingen
ſchuldig / weiter auffſchteben ſollen / und zwar da⸗

mit wir desfalls bey GOtt und denen Menſchen
nicht etwan vorſchuldig angegtben wuͤrden/ gleich
haͤtten wir die Freyheit der Kirchen verrathen .

Dieſemnachſeyndwir entſchloſſen / uns mit naͤch⸗

ſten derjenigen Mittel zu gebrauchen / die uns

8GoOtt desfalls verliehen / und die wir in einer ſo
wichtigen Angelegenheit nicht unterlaſſen koͤnnen/
ſonder unſerm Ambt einen Abbruch dadurch zu

thun / und unſere Ehre mit ſothanen Laſter zu befle⸗

clenz eine Ehre / die nicht uns zuſtehet / denn un⸗

ſere Ehre iſt nichts / ſondern die einzig und alleine

G000 gebuͤhret / dem wir auch allen Ruhm zu⸗

ſchreiben . Unſere Huͤlffe wird demnach allelne

von dem HErrn ſeyn/ der nicht zugiebt / daß die/
die auff ihn hoffen / ſollen verworffen werden / und

wir ruffen mit dem Propheten : Der HErr iſt
mein Licht und mein Heil / warum ſolte ich mich
fuͤrchten ? jene verlaſſen ſich auff ihre Roſſe und

Waͤgen ; wir aber vertrauen auff den Nahmen
unſers GOttes . Doch haben wir vorher unſere
Beſchwerden bey Ew . Majeſt . erſtlich anbringen
wollen / deren ſonderbahre Gottesfurcht uns wohl
bekannt / die Sie von thren Voreltern ererbet und

mit der Mutter⸗Milch gleichſam eingeſogen ha⸗
ben / welche uns auch mit einem vaͤtterlichen Ver⸗
trauen hoffen laͤſt / daß wir zugleich mit der Frey⸗
heit / die einem getreuen Diener GOtteszuſtehet /

durch Dero gegen den helligen Stuhl tragenden
Hochachtung angefriſchet / Sie in dem Nahmen
unſers HErrn IEſu Chriſtt / deſſen Stelle wir

wollen den Kirchen ⸗Staat / welcher des Heil .
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Petrl / als erſten und vornehmſten Apoſtelo La⸗ 170).
trimonium iſt / ferner nicht beunruhigen / noch

weniger zugeben / daßdie heilige Kirche / die keine

Dienertn heiſſet / ſondernfrey iſt / in ihren Rech⸗

ten / durch Dero Soldaten weiter gekraͤncketwer⸗

de . Denn wir halten dafuͤr/ daß derſelben gott⸗

loſe Entheiligungen / und einige noch gottloſere
Anſchlaͤze / denen gottſeeltigen Gedancken Ew . M.

gantz und gar zuwider ſeynd / und daß Sie die⸗

ſelben nicht anders / als mit einem gerechten Ver⸗

druß vernehmen / und zu deren Einſtellung ſo⸗
gleich Befehl erthellen werden . Denn wer ſolte
glauben koͤnnen / daß Ew . Maj . die der vornehm⸗
ſte Beſchutzer der Roͤm. Kirchen ſeynd / ( welchen
Nahmen Ste nicht weniger hoch achten / als

den Kayſerl . ſelber / ihre Waffen wider eben die⸗

ſelbige Kirche werden gebrauchen wollen ? indem

Sie derſelben Laͤnder gewaltſamer Weiſe anfallen /
und die Unterthanen des Heil . Stuhls feindlich
berauben laſſen / die vor wenig Jahren ſich gantz

willig threr Mittel entbloͤſet / um dadurch die groſ⸗

ſe Beyhuͤlffe zuſammen zu bringen / die man De⸗

ro Allerdurchlauchtigſtem Hauſe in dem Kriege

giebt

wider die Tuͤrcken gethan . Fuͤrwahr alles dieſes
kan nicht anders geſchehen / wie Ew . Maj . ſelbſt
ermeſſen / als Dero Durchl . Nahmen ein groſſes
Nachtheil zuzubringen / und der gantzen Kirchen
hoͤchſt beſchwerlich zu fallen / wie deun auch zu⸗

gleich das geſamte Reich / und Dero Gewiſſen in

groſſer Gefahr hierbey ſtehen . Wir hoffen dem⸗

nach und verſprechen uns gantz gewiß / daß Ew .
Maj . die Gerechtigkelt unſerer Sache erkennen /
und uns unverſaͤumt von der groſſen Unrahe bo⸗

freyen / und alle Ihre Gedancken dahin richten

werden / damit die heilige Kürche nicht ferner be⸗

leydiget / und ſich unterdrucket ſehe / ſondern viel⸗

mehr erhalten / beſchuͤtzet/ und auff alle Art ver⸗

mehret werde . Dieſes iſt das ſicherſte Mittel /
ſich in Dero Reiche zu conlerviren / ſelbiges zu

bekraͤfſtigen/ und glůcklich zu erweitern / nemlich
wie einer der heiligen Biſchoͤfſe Dero Vorſahren
einmahl vorgeſtellet hat / wann ſie allemahl da⸗

hin bedacht leben / daß Sie ein gehorſamer Sohn
der heil .Mutter der Kirchen ſeyn moͤgen/ und ſo⸗
thane Gedancken Sie dahin veranlaſſen / alle ihre
Sorgen auff die Wiederherſtellung eines Friedens
und Ruheſtandes anzuwenden . Denn das Reich

JEſu Chriſti wird weit beſſer regiret underweitert /
wann der Kirchen⸗Staat ſich in Ruhe befindet/
als wenn man nur um der zeitl . Sicherheit willen

an allen Enden der Welt die Waffen raſſeln laͤſ.

ſet ꝛc. ꝛc.

Auch ſolche Vorſtellungen hatten die Sache Wirb nit
nicht heben wollen / ſondern die Paͤbſtl. Cammer guter Zei

ſich zu Erlegung der Contribution bequemen muͤſe kung
aus

ſen / welches ſie doch nicht verdauen koͤnnen und 115
alſo die Folge zeigen wird / wie dieſes und anders

dem Pabſt ſo gewaltig auffgeſtoſſen / der ſich nun

an guten Geiſtl . Zeitungen erhohlen mochte / da er
uͤber Amſterdam die Zeitung erhalten / daß ſein
Geſandter nach China , Mr . Tournon , allda

nicht wohlbehalten ankommen / ſondern auch von

denen Jeſulten alle Foͤrderungenempfangen haben
ſolte . Die Wl widrige Dinge ſchlugen den0

Erden vertretten / hiermit ermahnen / Sie

—ů —— 4 — — — —
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77⁰ν Hell . Vatter nicht ſo ſehr nieder / daß er druͤber ver⸗

geſſen an die Erhoͤhung derer Cardinaͤle / und

mithin ſeiner Ehre ſelbſt / zu dencken ; vielmehr
wurde den 20 . Januarii eine Verſammlung in

gicbt Ear⸗Nom gehalten und in ſelbiger beſchloſſen / daß die

dnän de,Cardinale / in Gegenwart gecroͤnter Haͤupter/ ih⸗

Fennontel re Muͤßen auffbehalten / dero Caroſſen / da ſie in

ſelbigen wuͤrcklich fuͤhren/ niemanden ſtille halten /
und denen ſie zu beſuchen kommenden Geſandten
nicht weiter biß an die oberſte Stuſſe der Treppen
entgegen kommen / auch ſolchen neu⸗ angekomme⸗

nen / die erſte Vilite nicht geben ſolten ; welches Ce⸗

remoniel durch eine Paͤbſtl. Bulle gut geheiſſen
und beſtaͤttiget vwurde . Bald war es nun wohl
alſo unter denen Cardinaͤlen ausgemacht / aber

andre wolten es ſich ſo geſchwinde nicht gefallen

bdarmit laſſen / und fand es einen groſſen Anſtoß bey dem

Venedig Venetlaniſchen Geſandten Mr . Nani , welcher bey

0 iu , dieſer neuen Ordnung zuerſt angekommen war /
ftiden .

and auff den alten Fuß von denen Cardinaͤlen die

Ehren⸗Bezeigungen begehrten . Da dieſe nicht

drein willlgen wolten / gab es einen hefftigen Zanck/
an welchem die Republic Venedig ſelbſt Antheil
nehmen muſte / die da denen unter ihrem Gebtet

gebohrnen Cardinaͤlen bedeuten ließ / ſie moͤchten

es / wie ſonſt gewoͤhnlich/ halten / oder man wuͤr

de ſich bey Gelegenheit an Ihnen und thren Ange⸗
hoͤrlgen zu erhohlen wiſſen / welches ſo vlel wirckte /
daß der Cardinal Ottoboni Audientz beym Pabſt
nahm und ihm in ſelbiger zu verſtehen gab / er und

andre Venetianiſche Cardtnaͤle wuͤrden es nach der

alten Weiſe halten muͤſſen/ wenn gleich ihre uͤbri⸗

ge Mitbruͤder nicht nachgeben wolten / wie denn

br
auch in der That ſich bequemten / weil ihnen

mehr nehmen konte .

denen andern Cardinaͤlen nicht gewichen werden

wolte / blieb doch dieſe Schwierigkeit ungehoben /
und kam ſo weit daß Mr . Nani , ohne ſich als Am⸗

baſſadeur im Publico zu zeigen / wiederum von

bahre Livrc ſchenckte er angenommenen Bedilen⸗

ten / die Equipage wurde verkauffet . Wegen de⸗

rer nach Rom geliefferten Pohlntiſchen Biſchoͤffe
hielt man auch eine Zuſammenkunfft / und ſtel
der Entſchluß dahinaus / ſie ſolten beyderſeits /
der von Poſen und Ermland / in Freyheit gelaſ⸗
ſen werden .

Maylandiſches Hertzogthum war / nach dem

vorigen Jahrs Erzehlten / in Kayſerl . Majeſtaͤt
Haͤnde gefallen / die es aber vor ſich nicht behalten
wolten / ſondern unterm 13 . Jenner ein Edict in

ſelbigem allenthalben anſchlagen lieſſen / darinnen

angezeigt war / daß der Koͤnig Carl in Spanten
vor einen Hertzog von Mayland erkennet / und

forthin alles in ſeinem Nahmen regieret und aus⸗

gefertiget werden ſolte / Printz Eugene ſolte/ als

General - Souverneur , die Huldigung / Nah⸗
mens hoͤchſtgedachten Koͤnigseinnehmen / und zu

einem untern Gouverneur den Marquis de Priẽ ha-
Theatri Europæi XVIII . Theil .

Mayland
Koͤnig
Carln ce -
ditt

Denckwürdiger Geſchichte .

der Pabſt doch deßhalben ihre Huͤte / die Repu⸗
blic aber wohl im Gegentheil ihre,Suͤter u. dgl .

Da doch ' im uͤbrigen von

Rom hinweg nach Hauſe gieng / und an ſtatt des
oͤffentlich zu haltenden Einzugs / einen praͤchtigen
Auszug anſtellete / dem auch die Cardinaͤle Otto⸗
boni , Coloredo und Priuli beywohnten / die koſt⸗

ben / worvey aber geſagt wurde / es haͤtte den Her⸗ 1707 .

tzog von Savoyen nicht wenig ins geheim verdroſ

ſen / daß ihm das General - Gouverno nicht auff Printz Eu⸗

getragen worden / darum ſich ſeine Miniſtres inſgene / mit

Wien ſehr bemuͤhet / mit Vorſtellung / was fuͤr Verdruß

groſſe Verdienſte der Hertzog haͤtte / und wie erHertkogs

bey dieſem Gouverno eiwas / zu Erſetzung des ge⸗ on
littenen groſſen Schadens / erhalten koͤnte; deſſenczouver⸗

ohngeachtet wolte man es doch am Kayſerl . Hofeſneur da⸗

dem Printz Eugene lieber goͤnnen / mochte auch von .

wohl Politiſche und weiter hinausſehende Urſa⸗
chen haben / deßwegen man einem ſo nahen und

maͤchtigen Nachbar ſo ein wichtiges Ambt nicht

anvertrauen wolte . Man unterließ nicht bald

hierauff Ihro Hoheit auff eine andre Art zu frieden
zu ſtellen / und ihn in wuͤrckl. Beſitz zu ſtellen von

dem / was ihm durch abgelebte Kayſerl . Majeſt.
war verſprochen worden / dem zu folge der Zeit re⸗

gierende an Ihre Hoheit die Staͤdte Valenza und

Aleſſandria abtrat / ſamt dahin gehoͤrigen Laͤnde⸗

reyen / deßgleichen auch Lomellino und Val di

Seſſia , und wurde angezogen / daß diefes mit

Genehmhabung Carl des III . Koͤntgs in Spanten
geſchaͤhe . Es wurden alſo die Einwohner gedach⸗
ter Gegenden mit nachſtehendem an den Hertzog
von Savoyen uͤberwieſen.

Wir JOSEPEUS I . von GOttes Gnaden /
erwehlter Roͤmiſcher Kayſer ꝛc⸗

Die Auffopfferung / welche Se . Koͤnigl. Ho⸗Valenza ,
heit von Savoyen in Anſehung Ihrer Perſon und Aleſſan-⸗
Ihrer Länder vor das Allerdurchlauchtigſte Hauß Lria Lo -

Seſterreich gethan haben / indem ſie die Wohlſart g . an

8 32 1a an
der allgemeinen Sache / und die Wiederauffrich ⸗Savoyen

tung der Ruhe in Italten vorgezogen / hat Se . gegeben
Majeſt . Kayſer Leopold den I . gloꝛwuͤrdigſten Ge⸗

daͤchtnuſſes verbunden / demſelben zur Vergeltung
(nebſt verſchiedenen andern Laͤndern) die Staͤdte
Valenta und Aleſſandria ſamt der gantzen Pro⸗
vintz / wie nicht weniger die von Lomellina und

den Val di Seſſia mit allen ihren Gebieten / Schloͤſ
ſern / Flecken / Herrſchafften und zugehoͤrigen
Einkuͤnfften zu uͤbergeben/ und zwar mit Einwilli⸗

gung Sr . Catholiſchen Majeſtaͤt Koͤntg Carl des

III . um ſelbige in eben demſelbigen Zuſtande zu

behalten und zubeſitzen / wie ſie durch die vorige
Koͤnige in Spanien unter dem Kayſer und dem

Reich beſeſſen worden ſeynd . Dieſe Betrachtun⸗

gen nebſt der groſſen Frucht / welche das Allerdurch .

lauchtigſte Hauß Oeſterreich und die allgemeine
Sache in threm Intereſſe von der Beftaͤndigkeit
Sr . Koͤnigl. Hoheit genoſſen / haben auch Se .

jetzige Kayſerl . Majeſtaͤt verbunden / Sr . Koͤnigl.
Hoheit den voͤlltgen und wuͤrcklichen Beſitz des

gaͤntzlichenEigenthums beſagter Staͤdte und Land⸗

ſchafften zu geben / als welche deroſelben vermoͤge
des durch den verſtorbenen Kayſer geſchloſſenen
und durch Se . Majeſtaͤt Koͤnig Carl den III . be⸗

ftaͤttigten Tractats abgetretten worden . Dero⸗

halben befehlen Se . Kayſerl . Majeſt . allen Staͤd

ten / Flecken / Gemeinden / Lehns⸗Leuten / Va⸗

ſallen und Unterthanen dieſer Sr . Koͤnigl. Hoheit
abgetrettener Oerter / dieſelben vor ihren rechtmaͤſ.

Se ſigen
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ſigen Herrn und Regenten zů erkennen / anff eben

ſolche Weiſe / wie ſie die vorigen Koͤnige in Spa⸗
nien erkennet haben / und derſelben zu ſolchem En⸗

de den gewoͤhnlichen Huldigungs ⸗Eyd zu leiſten/
immaſſen denn Se . Kayſerliche Majeſt . djeſer we⸗

gen Sr . Durchl dem Printzen Eugenio ausdruͤck⸗

lich auffgetragen haben / dero Meynung und Be⸗

fehl beſagten Staͤdten / Landſchafften / Gemeinden /
Lehns⸗Leuten / Unterthanen und Einwohner kund

zu machen / damit ſie daſelbſt ohne Widerſetzlichkeit
Gehorſam leiſten moͤgen. Solchem nach wollen

und meynen Se . Majeſt . daß alles ordentlicher

Weiſe vollzogen werde / und daß unmittelbahr her⸗
nach die beyderſeitige Commiſlarien alles dasjent ·
ge thun und handeln ſollen / was zu Handhabung
derer Rechten und Prærogativen beyder Theile / und
dererjenigen / welche dieſem Staat verbleiben wer⸗

den / recht und billig iſt . Gegeben zu Meyland den

23 . Februarii 1707 .

War unterzeichnet
Eugenius von Savoyen .

Der Hertzog von Savoyen ſaͤumete ſich nicht

und befahl alle ihren Einwohnern die Huldigung

VICTOR AMADEUS II . von GOttes

Gnaden / Hertzog von Savoyen / Fuͤrſt
von Piemont / Koͤntg von Cypern ꝛc⸗

Graff von Alexandria / Herr von Lome⸗

lino und Val di Seſſia .

Nach dem es Ihr . Kayſerliche Majeſtaͤt belie⸗

bet hat/ das gantze Eigenthum und den Beſitz derer

Staͤdte / dandereyen und Plaͤtze der Provintzen und

Gebtete von Alexandria , Lomelino und Val de

Seſſia , zu Folge eines bereits mit dero Herrn Vat⸗

ter / Kayſer Leopoido , glorwuͤrdigſten Andenckens /
geſchloſſenen und von Ihr . Cathol - Majeſt . Carl

dem III . Koͤnig in Spanien ratilicirten Trackats ,

an unszu uͤberlaſſen/ und einzuraͤumen ; Als haben
wir Krafft dieſes / allen Staͤdten / Landereyen und

Plaͤtzen beſagter Provintzen gnaͤdigſt anbefohlen ;
Befehlen auch nochmahls / daß alle darinnen woh⸗

nende Lehnleute / Buͤrgerund Unterthanen / Edle

und Unedle wie ſie Namen haben / auch von was

Stand / Condition oder Geſchlecht ſie ſeyn moͤgen/
keine ausgenommen / den bißhertgen Eyd der

Treue und Gerichtbarkeit an Uns / ihren recht⸗

maͤßigen Landes ⸗Herren / in die Haͤnde unſers zu
dem Ende verordneten Gevollmaͤchtigten / oder

auch denen / welche er deßhalben deputiren moͤchte/
abſchwoͤren; nicht weniger alle und jede Civil· und

Militar - Bedlenten / welche wir darzu benennen

werden / jederzeit davor gebuͤhrend erkennen ſollen .
Wollen auch hiermit ernſtlich / daß dieſes unſer
Manifeſt in den beſagten Staͤdten / Laͤndern und

Plaͤten nach gewoͤhnlicher Form publiciret / und

der durch unſern Drucker Valetta nach dem Ori⸗

ginal gedruckten Copey ſo viel Glaube / als ſolchem
Original ſelbſten / gegeben werde . Hieran geſchiehet
unſer gnaͤdigſter Wille und Meynung . Gegeben
zu Turin den 1. Mertz 1707 .

Beſchreibung Italiaͤniſche Geſch .

V. Amadeo 1707 .

V. Bellegarde V. Gropello .
Regiſtrirt Comoto de S. Thomas .

Frantzoͤſiſch⸗ Geſinnte wuſten auch hieruͤber ihre
Gloſſen zumachen / und zu ſagen / daß hiermttin die

Erfullung zugehen angefangen / was ſich ihro Ho/
heit gleichſam zuvorhero geprophezeyet / daß Ste /
bey vernommenem Todes⸗Falle Carl des II . zu ih⸗
rem Favoriten / Marquis de S. Thomas geſaget:
„ Sehet ! das wird eine gute Gelegenheit ſeyn
„ meinem Hanſe groſſen Vortheil und Nutzen zu

„ ſchaffen / ꝛc. Dem ſeywie ihm wolle / ſo war
Seine Hoheit mit einem anſehnlichen Zugange an
Land und Leuten begabet / die auch ihrer Selts

wohlverdlente Leute nit unbegnadet lieſſen / ſondern
dem Graf Daun wegen wohl und dapfſer verthei⸗ 805
digten Haupt⸗Stadt Turin / mit der Landſchafft pon S4
Rivoli und Titul eines Marquis , auch beydeſſen vohen re.

Ankunfft in gedachter Hauptſtadt mit einem Rin⸗ compen⸗
ge von 1000 . Piſtohlen / darzu Ihm der Rath lut .

mehr genennter Stadt einen goldnen mit Dia⸗

manten verſetzten Degen und das Buͤrger ⸗Recht
verehrten.

Es fehlte / bey dem Hertzogthum Meyland / Caſlelbo
nichts mehr Kayſerl . Spaniſchen Theils / als das Mapſand
Caſtel ſolcher Stadt / ſo fich noch nicht ergeben wehrtſeh
wolte / ſondern allerhand Verzug und Ungelegen⸗noch .
heit machte . Der zu Ende vorigen Jahrs biß auf
den Februarium zwiſchen Caſtel und Stadt ge⸗
troffene Stillſtand war nun aus / deshalben ſchickte
der Gouverneur des Caſtels / Marquis de Florida ,
den 3. dito einen Drommelſchlaͤger an die HHn .
Scotto und Stampa, als Deputirte der Stadt / mit
dem Begehren ihm Contribution und allerhand
Nothwendigketten zureichen / oder / widrigen
fals / der Bombardtrung gewaͤrtig zu ſeyn . Als

ſich nun die 60 . Vlertheils Meiſter deswegen ver⸗

ſammlet hatten und Sr . Durchl. Printzen Eugene ,
von allem Nachricht ertheilet / ſchickte man den

Drommelſchlaͤger wiederum zuruͤck mit der Ant⸗

wort : Daß man nicht mit der Stadt / ſondern
mit Ihm / Printzen Eugene , als Kayſerl . Spant⸗
ſchen Gevollmaͤchtigten handeln muͤſte/ wenn man

was anzubringen haͤtte. Folgenden Morgen fand
ſich der Drommelſchlaͤger wieder ein / mitbringen⸗
de / daß der Gouverneur ſich weigere den Printz
Eugene fuͤr einen ſolchen Gevollmaͤchtigten zuer⸗

kennen . Endlich verglich man ſich deshalben / und

wolte mit einander in Unterhandlung treten / Kay⸗
ſerl . Seits indeſſen nichts unterlaſſen / was etwa

zu Abtreibung der Gewalt noͤthig und nuͤßlich er⸗

achtet werden koͤnte . Printz Eugenius blieb drauſſ /
daß Er keine Lebens ⸗Mittel in das Citadell ein⸗

lleſſe/ indem Er dergleichen zuthun nicht gewohnet /
die Kriegs⸗Reguln auch nicht mit ſich braͤchten

in ein bereñendes uñ drohendes Cidatell oder Caſtell
Vorrath zu liefſern ; wuͤrde der Gouverneur aber

ſein Bedrohen gegen die Stadt auszuuͤben fich
geluͤſten laſſen / ſo haͤtteer zuwiſſen / daß bey erfol⸗
gender Ubergab keines Menſchen von drinnen ge⸗

weſenen Beſatzung geſchonet werden ſolte . So

hart als man es dem Gouverneut zuentbott / ſo
trotzig entbot er es wiederum zuruͤck: Woferne

man
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“AFIöcaltaͤniſche Geſchichte .

1707 . man ihm ſein zum ztweytenmahl geſchehenes An⸗

ſuchen abſchluͤge / wuͤrde er gleichfals ntemanden

Quartler geben ſondern auch die Stadt bombar⸗

diren / und das Archiv , das er in Haͤnden habe/

verbrenmen: Es ſey dieſes die à 5. Belagerung / ſo

eraußſtuͤnde / dahero er lleber ehrlich ſterben / als

das Caſtell auffgeben wolle . Hlerauff fieng man

den 12 . Februarii an/ das Caſtell zu belagern / da

immittelſt der Souyerneur mit Stuͤcken und

Bombengleichfals / ſonderlich den 12 . Februarũ

tapffer heraus feuerte / und unter andern auch feuri⸗

ge Kugeln in die Stadt warff / worauff 2. biß z.

Haͤuſerverbrandt / ein Edelmann aber im Dohln

getoͤdet wurde . Indeſſen hatten die Kayſerliche

verſchiedene Attaquen lormiret / die ſie hernach

fortſetzten/ und vermehrten ( nach Ausweiſung bey⸗

ſtehenden Kupffers : ) abſonderlich aber auf der

Seiten der Stadt / anerwogen das Caſtell daſelbſt

Wirbat⸗ am ſchwaͤchſten iſt . Den 13 . wurde der Anfang

taquirtt . des Schteſſens aus zwey Möorſern auf das Caſtel
gemacht / und darmit nachdruͤcklich fortgeſahren .

Die Belagerten warffen elnige „Zeddul auß dem

Caſtell in die Stadt / auf welchen ſtand : Anitzo

iſt die Zeit Attilæ und Barbaroſſæ ] von wel⸗

chen beyden Mayland auff den Grund verwuͤſtet
worden / gleichſam als wenn es nun der Gouver -

neur aus dem Caſtell thun wolte / das aber doch in

ſeinem Vermoͤgennichtſo ſtund . DenenUnſern
gelung es hingegen dem Feind die zwey Canons

unbrauchbar zumachen / die Er auff dem Thurn

hatte / auch die auff ſelbigem ſteckende rothe Fahne

herab zu ſchieſſen . Dargegen arbettete ſelbiger zwey

andre Stuͤcke hinauf / und weil er noch nicht auff⸗

hoͤrete auff die Stadt zu feuren / bedrohete Print
Eugene die Garniſon als Mordbrenner zu tracti⸗

ren / deshalben ſich ja der gemeine Mann noch in

Zeiten bedencken / und aus dem Caſtell begeben ſolte
wie denn die derohalben ausgeſtreuete Zeddul des

Sinnes waren :

Ihro Hochfuͤrſtl . Durchl . Prinn Eugenius
von Savoyen / der Roͤm. Kayſerl . Maj . com -

mandirender General· Feldmarſchall uͤber die in

Italien ſtehende Armee / erkennen gnugſam / daß
die Foderung und Gewaltſamkeit / mit welcher

das Caſtell gegen dieſe unter Gehorſam des Durchl .

Ertz⸗Hauſes von Oeſterreich gebrachte Stadt ver⸗

fahre / weder aus gerechten Urſachen ! noch Poli⸗

tiſchen / noch Kriegs / gemaͤſſenen/ wentger Wirth⸗

ſchaffts gedeyl. ſondern alleln in ſich ſelbſt verboſten /
niemahls von einigem Citadell oder Veſtung / uͤbli⸗

chen Grund⸗Saͤtzen herruͤhre ; demnach / gegen

dergleichen Ubertrettungen / die aͤuſſerſte und durch

ſo überſchwengliche Thaͤtlichkeit / wohl verdiente

Kriegs⸗Schaͤrſſe vorzutehren bemuͤßiget werde ;

und weilen man ohne Mitleiden nicht uͤbertragen
koͤnne/ daß mithin ſo viel Unſchuldige unter daſi⸗

ger Beſatzung befindliche / eben dieſer Beſtraffung /
ohne ſich deſſen zu erinnern / unterliegen muͤſten;

dahin ſelbe der Eiffer etl . wentger unbedachtſam

Auffſaͤtigenblindt mitreiſſet / als ſeyen SeDurchl.
bewogen worden / durch gegenwaͤrtige ſchrifftl .
Ermahnung / jene zu erinnern / wie daß man

kein zulaͤngl . noch Chriſtl . angebohrnes Mittel un⸗

terlaſſen / ſie von dergleichen Unternehmung abzn
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mahnen . Nunmehro aber waͤre fuͤr diejenige / ſo — .

ſich darlnn befinden kein anders Mittel uͤbrig/ als [ 07 .

aus bemeldtem Caſtell ſich weg zu begeben / wie

man denen auslaͤndiſchen feindl . Officierern alle

erforderliche Palsporte und Vorſchub von dar ſich

hinweg / und wohin es ihnen beliebig / zu begeben /

hiemit verſprochen haben wolle ; nicht weniger den

gemeinen Soldaten zugeſagt ſeye/ welchen auch/
über dieſes / noch die benoͤthigte Reiß · Beyhuͤlſſe/
der Proportion nach / ſolte verſchafft werden .

Die Spanier / Welſche / oder andere Untertha⸗
nen / aus was fuͤr Landen des Durchl . Ertz Hauß

Oeſterreich ſelbe ſeyn moͤchten / ( wofern ſich einige
darinn befinden ) ſollen nach ihrem Stand gehal⸗
ten / und bey den Kayſerl . Trouppen angenom⸗

men werden . Denen abgedanckten Officierern

wolle man den Sold ſo lange reichen / biß eine Ge⸗

legenheit dieſelbe unterzubringen ſich erelznen moͤch⸗
te / dergl . denen Soldaten wiederfahren ſolte ; wo⸗

bey man ſie verſichert / daß Se . Hochfuͤrſtl. Durchl .
ſelbige nach Wuͤrden und Verdtenſten belohnen
wolle / und damit ſie niemand / als ihrer ſelbſt
aͤuſſerſten Hartnaͤckigkelt bevorſtehendes Verderben

beyzumeſſen Urſach haͤtten / habe man ihnen ge⸗

genwaͤrtiges zur Nachricht zukommen laſſen .
Man kam / ob gleich etliche Ausfaͤlle geſchahen /

denen Belaͤgerten / die groſſen Mangel an Lebens⸗

Mitteln litten / immer naͤhender / und langte un⸗

ter dieſen Handthterungen der General S . Pater
von dem Frantzoͤſiſchen Hofe in Mayland / unter

erhaltenen Paßporten an / wurde auch / nach

abgeredetem Stillſtand in das Caſtel gelaſſen / all⸗

wo er dem Gouverneur die Ordre es zu uͤbergeben
brachte / ja man war gar eins worden / daß
Franckreich alle ſeine Voͤſcker aus der Lombardie

ziehen ſolte / vermoͤge einer General - Capitula -
TiOn .

Vermoͤge des auff allen Seiten genehm gehab⸗ Citadeſl
ten Vergleichs muſte auch das Maylaͤndiſche Ca⸗inMay⸗
ſtel geraͤumet werden / ob gleich der Marquis deſland be⸗
Florida ungern dran kommen mochte . Den 20..ſetzt
Mertz zog er durch das Tohr des Succurs mit noch

uͤbriger Beſatzung aus / unter welchem ſelbige das

Gewehr niederlegten / und eine gantze Compagnte
Spanier in Kayſ . Dienſte traten . Dieſe zogen /
unterm Graf Koͤnigseck in das Caſtel darzegen ein/
welches von denen Unſauberkeiten der Belaͤgerung
fleißig gereintget worden. Die Citadelle in Mo

dena hatte ſich noch ehender bequemen muͤſſen/
nachdem ihr von Anfang dieſes Jahrs her dapffer
zugeſenet worden . Denn den 2. Jan . hatte man

18 . ſchwere Geſchuͤtze/ nebſt o. Moͤrſern und vie⸗ In Mo⸗

len Bomben / Munition und Proviant fuͤr iebagade,
* „ „ ägert und

Kayſerl . herbey gebracht / und zwey Batterten erobert

auffgerichtet / das gekommene Geſchuͤz von ſelbt⸗
gen zu brauchen . Der Commendant im Citadell
M. Barr ſchonte auch nicht / wie er denn das ohn⸗
welt davon gelegene Capuciner „Cloſter gantz in

Grund geſchoſſen. Den 14 . dito warff er eine

Bombe in Hertogl . Pallaſt / dargegen ihen von

denen beyden Kayſerl . Generalen / Weßel und

Langallerie angedeutet wurde / daßer dergleichen
Verfahren einſtellen oder wiſſen ſolte / daß man /

bey Eroberung der Citadell weder ihm noch ſeiner

Theatri Europæi XVIII . Theil . 3 Be⸗
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17097 . Beſatzung Quartter geben wuͤrde. Den 22. dito
wurde ſo hefftig auff das Citadell gefeuret / daß
man eine groſſe Breche legte / und derohalben der

Frantzõſiſche Commendant einen Drommelſchlaͤ⸗
ger heraus ſchickte / welcher um einen ehrlichen
Abzug anhalten ſolte . Die Belaͤgerer wolten ſich
zu nichts anders / als einer Ergebung auf Dilcre⸗

tion , verſtehen / und alſo verſuchte jeder Theil
auffs neue ſein Beſtes mit Schteſſen und Wie⸗

der⸗Schieſſen / Angrelffen und Wehren / biß es

den 4 . Februarit / doch zu einem Accord kam/ ver⸗

moͤge weſſen die Beſatzung alles aus Cloͤſtern und

Hertzogl . Pallaſt genommene wieder heraus geben/
dargegen mit Ehren ausziehen/ auch Gewehr und

Bagage behalten / ſolcher Geſtalt nach Mantua
begleitet werden ſolte . Des folgenden Tags kam

der Hertzog von Modena aus Bologna an / weil

er dieſes Accords benachrichtiget worden / da man

ihn denn mit Freuden und allen Ehren⸗Bezeigun⸗
gen empfieng . Den 6 . dito uͤberliefferten die

Frantzoſen obgedachte Sachen / zogen in 500 .

ſtarck durch die Breche aus . Man fand in der

Citadell r500 . Saͤcke Getrayde / 40 . eingeſaltze
ne Ochſen und andre Lebens⸗Mittel / hingegen
wenig Pulver und faſt gar kein Holtz . Beym
Auszuge wurden die Soldaten des Hertzogs von

Modena angehalten / ſo unter denen Frantzoſen
Dtenſte genommen / ſo muſten auch Commen⸗
dant / Commiſſarius , Zahlmeiſter im Arreſt
bleiben / biß alles der Capitulation - gemaͤß richtig
war / darauff Sie nach Mantua folgen mochten /
allwo alles in Furcht und Warten des Zukuͤnffti⸗
gen ſich zeithero gefunden / ob gleich Medavi mit

Hertzog ſetwa 20000 . Mann ſich daſelbſt auffhielt . Der

von Man · Hertzog ſelbſt war gegen den Ausgang des Jannarit
lua fluch⸗davon gewichen / ſich uͤber Verona nach Venedig
tet nach zum Carneval begebende / ob etwa der inſtehende
Benedig . Verluſt ſeines Landes und daher entſtehende Be⸗

truͤbniß durch Faſtnachts ⸗Luſtbarkeiten gemildert
werden koͤnte/ da andre ſagten / er werde daſelbſt
die ſeltſamſte Maſque , einen Hertzog ohne Land/
vorſtellen . Denn nicht ſo gar lange war er aus

ſelbigem gezogen / ſo uͤbergaben ſolches ſeine bißher
vermeintlich geweſene Beſchuͤtzer / nebſt andern /
in Kayſerl . Haͤnde/ und verſprachen es / im ſie⸗
bendenArticul obgemeldten allgemelnen Vergleichs /

den 1. April zu raͤumen.
Die Mantuaner mochten nun ſehen wie ſie fort⸗

und auskaͤmen / welche ſich nicht unkluͤglich rie⸗

then / da von ihnen einige Abgeordnete / nemlich
der Marquis Ottavio Cauriani , Ceſar Guerrie -

ri , Odorandi Valenti , an den Printz Eugene
geſchickt wurden / Kayſerl . Gnade und die Geweh
rung verſchiedener Bitten / desgleichen in ein⸗

und andern Ordre zu ſuchen / darbey es zu einem

die Art einer Capitulation habenden Vergleich
kam .

Urtheil So war Italien wiederum derer Frantzoſen
uͤber den entladen / und die alte Anmerckung auffs neue be⸗
Vergleich ſtaͤttiget / daß jenes Land ſich vor dieſe Leute beſſer
Fra fr. zu einem Kirchhof / als zu einer Herrſchafft ſchicke ;

ingtalien. indeſſen wolte man doch bey dieſem voͤlligen Abzug
derer Frantzoſen ein / und anders erinnern / da von

etlichen geſaget wurde : Man haͤtte dergleichen

Mantua
an Kayf .
gekom⸗
men .

Beſchreibung
Heuſche Seſchiche

Capitulation Kayſerl . Seits nicht ſchlleſſen / ſon, 17075
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dern lieber den Krieg fortſetzen ſollen / indem man

ſolcher Geſtalt den Aedavi , mit ſeinem unterha⸗
benden Corpo in kurtzem zu Kriegs⸗Geſangnen
machen koͤnnen/ an ſtatt daß man thn frey hin zie⸗
hen und zur Verſtaͤrckung derer Frantzoſen in Pro⸗

vence , Spanien u. ſ. w. dienen laſſen ; darge⸗
gen andre erwiderten : Das Gluͤck des Kriegs ſey
ungewiß / und thaͤte ein kleiner zur Verzwelfflung
getriebner Hauſſe oͤffters groſſe Dinge / daß dem⸗

nach hier das ſicherſte und gewiſſeſte wohl das Be⸗

ſte geweſen / da ja auch der Medavi auff allen Fall
ſich durch den Kirchen ⸗Staat ins Neapolitani -

ſche zlehen können . Wegen Mantua gab es auch Benedig
inſonderheit ungleiche Urthelle und ſcheele Augen/ nicht iu
denn es war ab Seiten Venedig / wie man mein , krieden

te nicht ohne darhinter ſteckendem Pabſt und Koͤ: 1 Man⸗

nig in Franckreich / angetragen worden / man

biß zu erfolgendem Frieden / darmit die Staaten
von Italten nicht Urſach haͤtten ſchwere und arg⸗

woͤhntſche Gedancken uͤber die allzuſehr anwach⸗
ſende Macht des Kayſers in Itallen zuſchoͤpffen .
Es mochten auch daruͤber wohl eintge Handlungen
zwiſchen Kayſer und Venedig vorgeweſen und die⸗

ſem letzten Hoffnung gemacht worden ſeyn / daß
man in ſeinen Vorſchlag willigen wolte . Che es

aber noch zur endlichſten Ausmachung kam / hat⸗
te man den Generalen ⸗Vergleich errichtet / nach
welchen Mantua / ohn Bedingung / in Kayſ .
Haͤnde zu lieffern geſchloſſen worden / daruͤber

Venedig murrete / als wenn man es uͤberliſtet .
Sie beklagten ſich daruͤber am Kayſerl . Hofe / von

wannen man ſie an den Printz Eugene wieß ; als

ſie zu dieſem kamen / hatte er ſich auff den Kayſ .
Hof beruffen / wie er / ohne deſſen Befehl / in dem

feyerlich mit Franckreich abgeſchloſſenen / nichts
aͤndern koͤnte / ſo wurde und blieb Mantua mit

Kayſerl . Voͤlckern beſetzet / da Ihro Kayſeil .
Majeſtaͤt vor ſichrer hielt dieſe Lande ſelbſt zu be⸗

wahren / und wohl merckte / man foͤrchteſich nur

es moͤchten die Kayſerl . Lehn⸗Rechte deflo genauer

einmahl wieder geſucht werden / je beßre Gelegen⸗
heit man dartzu haͤtte/ die man nicht ſo leicht aus

denen Haͤnden geben wolte .
Es mochte freylich wohl denen Italiaͤnern wehe

in dieſen ſauren Apffel beiſſen / und Florentz
50OOoο . Dublonen in verſchiedenen Terminen

zahlen / und mochte dargegen nicht helffen / daß
es Volck werben / und unterſchiedene Plaͤtze befe⸗
ſtigen lleß / da man wohl ſahe / daß dieſes ein Zorn
ohne Krafft und Nachdruck ſey. Die Herren
Genueſer wolten 60000 . geben / allein der Mar⸗

quis de Prié wolte nicht weniger als rooοοο .

Dublonen annehmen / ob gleich Genua das Vor⸗

wort derer Herren Staaten ſuchte / unter dem

Anilehen / daß es was weniges und kleines waͤre /

ſo ſie / als ein Lehn des Reichs / befaͤſſen; denn

Kayſer und Reich waren einer andern eben nicht

Kayſer
ſolte Venetlaniſche Beſatzung in Mantua nehmen/ beſetzt.

tal .

thun / daß ſie denen Teutſchen Geld geben / und 83
einmahlin und mit der That bekennen ſolten / daß ſoeden un⸗

ſie deren Reich mit Lehns⸗Pflichten / mithin / da Pose⸗
ſie kein Volck hergaͤben/ mit Heerſteuer⸗Zahlung 4
verwandt / indeſſen muſten ſie doch / wie man ſaget / bution .

ung

dom

Ihul
Koͤt
(Car
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oͤnig
Carin

Mayland
Ihuldiget ,

ungegruͤndeten Meynung . Indeſſen ſuchte man

doch ab Seiten derer Alltirten Genua bey gu⸗

ten Gedancken zu erhalten / weil man ſeiner zu ge⸗

faſſeter Anſchlaͤge Ausfuͤhrung nicht entrathen kon⸗

te . Engelland ließ ſich alſo gleichſam zu einem

Mittels⸗Mann gebrauchen / und durch ſeinen /
nach Genua verordneten Geſandten / alles anwen⸗

den / die Genueſer denen Alltirten gewogen zu ma⸗

chen / wohin auch die Rede des gedachten Engliſ .
Miniſtres , Mr. Newytons gieng / darinnen wohl

nichts geſpaaret / was der Genueſer Ehrſucht ki⸗

eln zu koͤnnen tuͤchtig erachtet worden / wiewohl

man darbey der Engel/ und Hollaͤndiſchen Nation

Lob zu preiſen nicht aus der Acht gelaſſen .
Nachdem es ſo weit / als bißher erzehlet worden /

mit dem Kayſerl . Gluͤck in Italien kommen / ſo

war kein Bedencken mehr uͤbrig das an Koͤnig
Carl uͤbergebene Hertzogthum Mayland vollends

dte feyerliche Huidigung thun zu laſſen / welches

den 16. April vor ſich gieng . Printz Eugene war

hierzu inſonderhelt bevollmaͤchtiget / und wurde

praͤchtig von der Nobleſſe eingehohlet . Der

Marquis von Gaſtiglione überreichte ihm die

Schluͤſſel derStadt / der Koͤnigl. Lieutenant aber

zwey Gefaͤſſe / eines voll Waſſer / das andre voll

Erde / welche Se . Durchl . annahmen / hernach
ausſchuͤtteten / als ein Zeichen daß Koͤnig Carl

von dem Hertzogthumb Beſitz genommen und ein

Herr uͤber deſſen dand und Fluͤſſe / auch alles was

drauff und drinnen waͤre / ſey. Als der Printz

hierauff in eine mit 6. Pferden beſpannte Kutſche

geſtiegen / verfügte er ſich mit dem geheimbden

Rath von Hellebardirern und Garde umbg ben /

nach dem Hertzogl . Pallaſt und ließ ein ziemliche

Summa Gelds mit dem Bildnuß Koͤnig Carl

III . bepraͤget auswerffen . Im Vorbeyfahren bey
dem Gefaͤngnuß della Tarretta ließ er 260 . aus

andern Gefaͤngnuſſen dahin gebrachte Gefangene

loß / welche das deben nicht verwuͤrcket hatten . Als

er in den praͤchtigausgeſchmuͤcktenSaal des Ra⸗

thes getreten war / und ſich unter einen Thron⸗

Himmel / daran man das Bildnuß Koͤnig Carl

des III . ſahe / geſetzet hatte / ſchwuren alle Gerich⸗

te und Deputirte der Kirchſpiele / in deſſen Haͤn⸗

de allerhoͤchſtgedachtem Koͤnige den Eyd der Treue /
nachdem der Groß⸗Cantzlar / Marquis Pirro

Viſconti „ zu reden auffgehoͤret hatte . Hierauff

gab man auß aller Artillerie auff dem Dom / und

Schloß . ⸗Platz eine dreyfache Salve ; alle Gaſſen /
wodurch Se . Durchl . paſlirten / waren mit ſchoͤ·
nen Tapezereyen behaͤnget . Die Damen lieſſen
ſich unter denen Fenſtern ſehenz wie denn auch viele

Schau⸗Buͤhnen / mit Tapeten auffgerichtet ſtun⸗
den . Es war ein groſſer Zulauff von Volck und

Frembden / welche die Lufft mit dem Freuden⸗

Geſchrey erfuͤlleten : es lebe Koͤnig Carl der Drit⸗

te . Eine dermaſſen anſehnliche Solennitaͤt nun

wohl zu beſchlieſſen / erhuben ſich Se . Durchl . un⸗

ter Begleitung des gantzen Hof⸗Staates in die

Dom⸗Kirche / allwo ſie die von dem Cardinal

Archinto celebrirte Meſſe anhoͤrten ; worauff die

Artillerie von vielen Boͤlern / Moͤrſern und Stuͤ⸗

cken / ſo wohl auff dem Dom⸗Platz / als auch auff
dem Schloß loßgebrennet wurde . Man wuſte
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terſchiedlichen andern Herren / in einem Pallaſt

Weeneriſche Hof beſtund auff dieſem Anſchlage /
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ſich micht zu entſinnen / vaß jemahls ſo vieles Volck

an frembden und vornehmen Standes Perſonen
in Mayland geweſen / der Groß⸗Cantzler hielte zu

groſſem Lobe Sr . Durchl .eine treffliche Rede . Bey
dem Austritt befand ſich auch der General Viſcon⸗

ti , der Printz von Heſſen aber hielte ſich / nebſt un⸗

170/ .

auff . Die neue geheimbden Raͤthe / welche von

Sr . Majeſt . ernennet worden / ſchworen auch / und

richtete Se . Durchl . als General Gouverneur

von Mayland eine ſtarcke Lelb⸗Garde auff / welche

meiſtentheils aus Maylaͤndiſ Edelleuten beſtund /
daruͤber ſie dero bißherigen Ober⸗Stallmeiſter von

Andlau zum Hauptmann uͤber dieſelbe beſtellten .
Dermahlen meynte auch der Kayſerl . Hof / es Kayſerl .

ſey die beſte Zeit und Gelegenheit den Handel noch nahmen

weiter zu treiben / und ſich des Koͤnigreichs Nea - Expedi -

polis zu verſichern . Es iſt ſchon anderwelttg et⸗Nen 115
innert worden / daß einige derer Allürten andterhor

⸗ß⸗

Meynung geweſen und dafuͤrgehalten / manwuͤr⸗
de beſſer thun / wenn man die zu ſolchem Unter⸗

nehmen noͤthige Voͤlcker anderswo / zu der Be⸗

ſtreitung Franckreichs auff ſeinem eignen Grund

und Boden / zu Vertheidigung Koͤnig Carls in

Spanten / anwendete / ſintemahl ſich hernach
Neapolis wohl von ſelbſt geben muͤſte; allein der

muſte aber auch hernach ſich nachſagen laſſen / daß
er deßhalben mit Schuld an Mißlungenem An⸗

ſchlag auff Toulon / an dem Verluſt der Schlacht

bey Almanza in Spanien u. dgl. m. geweſen /
vielleicht weil er beſorget hat / es moͤchte heut oder

Morgen Neapolis ihm nicht werden / wenn er die

Gelegenheit es in Beſitz zu nehmen verſaͤumte. Der

daſige Anjouiſche Miniſtre merckte zeitlich gnug Welſaf
daß man ihm zu Leibe wolte / trachtete dargegen ſung der

ſich in gute Verfaſſung zu ſtellen / auch einige Geld/Amjoni⸗

Huͤlffe darzu von der Geiſtlichkeit /als ein frey⸗ ſten .

williges Geſchenck zu erhalten / das doch der Pabſt
nicht leyden wolte ; ſondern die Abtragung eines

ſolchen Geſchencks unterſagte . Denen andern

Einwohnern des Reichs war eine Vermoͤgens ,
Steuer / mit zwey von jedem hundert zu entrich⸗

ten aufferleget / und umb Beyſtand nach Franck⸗
reich allein faſt gantz vergeblich geſchrieben . Die

Mißvergnuͤgte uͤber dermahlige Regterung fiengen
ſich an immer ſtaͤrcker zu regen / und zog unter ſel⸗
bigen inſonderheit der ſogenannte Scarpaleggia in

der Provintz Abrazzo viel Volcks zuſammen /
welches er an die Graͤntzen und Paͤſſe des Kirchen⸗

Staats verlegte . In der Stadt ſelber fehlte es

an dergleichen Gemuͤthern nicht / wiedieſer beſon⸗
dre Zufall zeigen kan . Ein gewiſſer Prieſter wur /
de des Nachts aus ſeiner Wohnung gehohlet / un⸗

ter dem Vorwand / daß er einer auff dem Abſchied
liegenden Perſon die letzte Oelung mitthellen ſolte.
Als er nun auff die Gaſſe kam / ſetzen ihn drey Wunderl
maſquirte Perſonen / ohn Cæremonien und Wort⸗Eiklaͤrung
ſprechen / in eine Kutſche / verbunden ihm die Au⸗einiger vor
gen / und brachten ihn durch mancherley Umwege 8 5
endlich in einen groſſen Saal / allwo noch mehr 58
als 200 . dergleichen vermummete Perſohnen / zu⸗

gegen waren / welche ihn noͤthigten / das Meß⸗
Buch in die Hand zu nehmen / da dann einer nack

Ee 3 dem
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gedachtem Geiſtlichen die Augen wiederum / und

brachte denſelben an denjentgen Ort zuruͤcke /wo

er kurtz zuvor abgeholt worden war .

muͤſſen/ keinesweges zu verſchweigen ; inſonder⸗
heit aber daſſelbe dem Vice⸗Koͤnig zu offenbahren/
welcher / als er hiervon Nachricht bekam / in ſol⸗
che Beſtuͤrtzung gerathen / daß er / wie geſagt
wurde / nach der Zeit / niemahls aus ſeinen Pal⸗
laſt gegangen / dargegen aber die Wachten da⸗

ſelbſt verdoppeln laſſen . Es mochte doch alle An⸗

ſtalt nicht helffen / well Neapolisin Kayſ . Haͤnde
Aufbruch fallen ſolte . Der Printz Eugene erhielt nemlich

der Kayſ. den 17 . Aprilis einen abſonderlichen Conrrier aus

16
8

Wien mit dem Befehl alſofort ein Detachement
bolil .

ſoon 12. biß 14000 . Mann derer beſten Leute / un⸗

ter dem Commando des Generals / Grafen von

Dann / uͤber Romagna , nach dem Koͤntgreich
Neapolis abzuſchicken / dahero hochgedachter
Printz befahl / daß den 8S. May ſich die zu ſolchem
Marſch beſtimmte Mannſchafft / an §. Regte⸗
mentern zu Fuß und 8 . zu Pferd / fertig halten ſol⸗
te / in dle Gegend Finale di Modena zu marſchie⸗
ren / um daſelbſt ihren Verſanmmlungs⸗Plat zu

haben . Nachdem nun itztermeldeter Graf Dann /

; viant uͤber den Golfo nach Romagna gefuͤhret wor⸗

den / um in dieſer Provintz ein Magazin auffzu⸗
richten . Die Muſterung wurde bey Einale di

Modena gehalten / und darauff zum unverzuͤgl.
Auffbruch geſchritten / daß der Marſch durch das

Bologneſiſche gieng .
Sie langten den r9 . May zu Caſtel S. Pietro

an / wofelbſt ein Neapolitaniſch Regiment zu ihnen
ſtieß / nachgehends nahmen ſie ihren Weg nach
Imola und Faenza , und kamen den 28 . zu Peſcaro

an . Den 2. Junti marſchirten ſie gegen kiumicino ,

bvoſelbſt 300 . Mann Recrouten vor das Walliſche
Regiment zu ihnen ſtieſſen . Den 3. gieng der

Marſch auf Jeſy . Den 4. auff Montegto / und

den §. auff Camerio ; daſelbſt der Raſt⸗Tag war .

Den 3. arrivirten ſie zu Ponte de Santa Lucia .

Den 9 . zu Spoleto , und den 10 . zu Terni . Un⸗

terdeſſen kam der General Wetzel nach Rom . Den
27 . May die Affairen den Marſch betreffende zu

reguliren / und reiſete den 2 . Junii nachdem er

von Sr . Paͤbſtlichen Heiligteit beſchencket worden /
wieder ab . Den ro . kam der Graf von Martinin /
als Kayſerl . Commilſarius von dieſer Expedition ,
nebſt dem Herrn General Grafen von Daun / mit

einer Suite von 150 . Officierern und Reutern /
gleichfalls in Rom / welche in die Gaſt⸗Hoͤfe ver⸗

leget worden . Man ſagt / der Graf von Martt⸗

nitz habe noch mehr Cavallerie wollen in die Stadt
marſchleren laſſen / allein der Pabſt habe ſich be⸗
reits gegen den Grafen von Cauntt uͤber die 150 .

hefftig beſchweret /mit dem Vorgeben / daß ſol⸗

Kayferl .
Generals

in Rom .

17057 . demandern die Finger darauff legte / und hierauff ches wider das bekandte Concordat wqre / da es
Carl dem III . Koͤntge in Spanlen / den Eyd der denn nach gehlleben . Indeſſen hat der Pabſt 8.
Treue leiſteten . Nach dieſem verband man vor⸗ Thore der Stadt Rom zumauren / und die Wache

Bey dem

Abſchiede nun wurde ihm ernſtlich anbefohlen / das ·

jentge was er theils geſehen thells ſelbſt verrichten

ebſt denen Generals Wetzel / Batẽ und Vaubon⸗

ne den 9 . dito mit Printz Eugene geſpelſet / gien⸗
gen Sie in einer Poſt⸗Chaiſe unverzuͤglich nach
vorbeſagtem Orte ; intnaſſen denn auch viel Pro⸗

uͤberall / durch die hineingezogene Mannſchafft /
verſtaͤrcken laſſen . Deſſen ohngeachtet haben
dieſe 150 . Mann ſo viel unter denen Parti⸗
ſans beyder Cronen verurſachet / daß ſie alle ge⸗
waffnete Leute in ihre Haͤuſer genommen / wie

dann der Cardinal de Ia Tremouille deren bey
200 . bey ſich in ſeinem Quartter gehabt . Viele
haben auch thr Silber und Geſchmeide in die Ban⸗

co gebracht / deſto ſicherer zu ſeyn . Bey aller die⸗

ſer Furcht aber verurſachten dennoch die Teutſchen
nicht die geringſte Delordre , ſondern ſind den

18 . Junil wlederabgereiſet / und zur Armee / wel⸗

che bey Mondorotondo campirte / gegangen .
Der Marſch gienge von hler weiter / biß man end⸗
lich an die Graͤntze von Neapoliskame .

Der bißherige Vice - Re von Neapolis Duc d' Wetfaſ⸗
Elcalona dieſes alles vernehmend / ſaͤumete indeſ· ſung in
ſen nicht / ſich in Defenſions·Stand zu ſetzen. Zu Weer

Kayſerl ,
dem Ende ſchickte er 1 500 . Dragoner nach denen

Grentzen gegen Capua , 400 . Cuͤraßtrer aber/
und die Garde muſte ſich fertig halten / mit ihm
nach Gaetta zu gehen : Er ließ die Fortification

jetztgedachter beyder Veſtungen mit allem Fleiß ver⸗

beſſern / und ſchickte in dem erſten Ort etliche halbe
Carthaunen / desgleichen geſchahe in denen Ca⸗
ſtellen der Stadt Neapolis : Die Garntſonen

wurden verwechſelt / und alle genandte Plaͤtze mit
Munition und Proviant , ſo viel moͤglich/ verſe⸗
hen. Damit auch das Volck wegen der Differen⸗
tien mit dem Cardinal und Ertz⸗Biſchoff von

Neapolis , Pignatelli , nicht moͤgte Occaſion zur
Revolte geben/ ſo ſubmittirte er ſich glecchfalle.

Ferner ließ er ausſtreuen / es wuͤrden 8800 . Spa⸗
nter und Wahlonen aus Provenee ihn ſecundiren-
Auch muſte wegen der Victorie bey Almanxa das
Te Deum laudamus geſungen werden .

Es wurden Tag und Nacht 3000 . zum Va⸗
trouilliren herum geſchickt / mit der Ordre / wo
ſich nur Volck zuſammenſehen lieſſe / daſſelbe mit
Gewalt auseinander zu jagen . Er richtete 4· Re⸗
gimenter Land⸗Milis auff aus denen Provincien/
und wuͤrde derer noch 12 . außf die Beine gebracht
haben/ woferne ihm die Kayſerl . nicht zugeſchwin⸗
de uͤber den Halß kommen waͤren. Er ſchickte
ſein Servis in die Muͤntze / davor Geld praͤgen zu
laſſen . Dieſes thaten auch der Due de Matelo-
na , neuer Regent der Vicarie , der Printz von

Cellemare , und andere Herren . Er ließ 800 .

Bandtten und Malefitz⸗Perſohnen loß / mit der

Condition , daß ſie ſolten Dienſte unter ſeinen
Trouppen nehmen. Mit einem Wort / er thate
alles / was nur von einem Franroͤſiſch⸗geſinnten

Vice Re erfordert werden konte .
Allein das Gluͤckſagte zu dieſem allen Nein :

denn / nachdem man ſichmit dem beruͤhmten Scar⸗

paleggio Kayſerl . Seits an denen Neapolitani⸗
ſchen Graͤntzen conjungiret / machte die Armee
den 30 . Halte bey S. Germano , damit ſich die

Trouppen mit Lebens ⸗Mitteln verſehen moͤchten .

Man commandirte 300 . Pferde / ſamt allen Hu⸗
ſaren von der Armee gegen Tiano , mit der Ordre /

daß

Italiaͤnlſche Geſchichte
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ne , ſo dieſes Detachement commandirte / den

1. Julii Mittags zu Tiano anlangte / ſchickte er

alſobald die Huſaren nach der Seite von Capua .
Capua bon Dieſe traßſen auff dem Wege eine ausgeſetzte feind⸗

Kayſerl .
eingenom

ſcſuirten ſie mit groſſer Futie , und nachdem die mel ,

liche Vorwache von 40 . Mann an / ſelbige atta⸗

ſtens getoͤdet / wurden die andern biß an die Pfor⸗

zum General Vaubonne nach Tiano , mit der

und der Reſt der Garniſon ſich ins Schloß reti⸗

riret haͤtte. Auff dieſe Zettung marſchirte der Ge⸗
neral nochmuͤhls gegen die Stadt / und als er na⸗

he bey derſelben angelangt / kamen etliche Deputir⸗
te / zu vermelden / daß die 4 . Regimenter wiede⸗

rum gantz nahe ſtuͤnden .
Detnnach poſtirte ſich der General unter die

Sluͤcken der Stadt / und weil das Roͤmiſ. Thor

miche wohl verſchloſſen war / ſo wurde ſolches von

etlichen Reutern eroͤffnet; da denn dieſe in vollem

Gaſop durch das Thor zur Stadt hineintrungen /
und von dem Reſt gefolget wurden . Dahero man

von 2. Pforten Meiſter / und die feindliche Ca⸗
vallerie gehindert wurde in die Stadt zu kommen .

So bald der General Daun hiervon benachrich⸗
tiget wurde / commandirte er alſofort noch 300 .
Reuter den General zu louteniren / und befahl
dem Reſt der Cavallerie und allen Granadiers der

Armee alſobald zu folgen / damit der General auch
das Schloß ohne Zett⸗Verluſt attaquiren koͤnne.

Den dritten gieng die Armee nach Calvy / und

eben dieſen Tag fruͤhe waren die 300 . commandir⸗

te Reuter auch in Capua angekommen ; deßhal⸗
ben ließ der General das Schloß zur Ubergabe
aufffordern / und zu gleicher Zeit an den Marquis
de Tiberia , welcher darinn commandirte / wiffen/
er moͤchte ſolches ohne Verweilen thun / indem er

wohl ſaͤhe/ daß kein Succurs vorhanden / undman

auff Verweigerungs⸗Fall / weder ihm noch ſeiner
Garntſon wuͤrde Quartier geben. Er gabe aber
zur Antwort / er wuͤſte wohl / daß der General kei⸗

ne Artillerie bey ſich haͤtte / und alſo wolte er ſich
defendiren . Dannenhero ließ der General die

folgende Nacht anfangen zu einer Batterte mit ſo
groſſem Fleiß zu arbeiten / daßſelbtge den andern

Morgen fruͤhe fertig ward . Den gten fieng man
an zu canontren / und wurde der Commendant
noch einmahl auffgefordert / deßwegen ließ er die
hamade ſchlagen / und begehrte zu capituliren ;
man machte aber erſtlich Difficultten ihn zu ho —ͤ
ren . Dennoch gab man ihm endlich Permiſſion

daß er moͤchte den andern Morgen mit ſelner Gar⸗

Denckwürdiger Gpeſchnchte .

daß ſichdie letzteren nachgehends auff die Seite von der Seite bey Neapolis zu keciriroi ; jedoch mit] ſ 07.
Capua wenden ſolten . Als der General Vaubon - dieſer Condition , daß weder er noch dte Garni —

1

te bey Capua verfolget . Der Marquis de Vau - dem 4taͤgigen Marſch ausgeſtanden . Eben dle/bonne marſchirte herauff gleſchfals mit dem Reſt ſen Tag zogen die Feinde auß dem Schloß ; und
ſeines Detachements gegen Capua , zu ſehen / ob der General Daun ließ eine ſtarcke Garniſon /
der Magiſtrat der Stadtſich ergeben wolte ; allein unterm Commando des Obriſt⸗Lteutenants von
er fand das Gegenſpiel / und wurde genoͤthiget/ Neuforche / darinnen / marſchirte den 6 . weiter /
ſich gegen Tiano zuruͤckzu zlehen . Den 2. brach und poſtirte ſich nahe bey Averla .
die Armee auff / und marſchirte gegen Mignano , Wege begegneten der Armee mehr denn 7000 .
und eben dieſen Tag kamen etliche deute auß Capua Einwohner von Neapolis , welche derſelben entge⸗
Nachricht / daß die Neapolitaniſche Cavallerie

genblicken lieſſen.
nach der Seite von Neapolis marſchiret waͤre/ auff das ſchaͤrffſte derArmee verbothen keinenMen⸗

niſon und mit allen Ehren⸗Zeichen / ſo bey derglei⸗
chen Faͤllen gebraͤuchlich auszlehen / und ſich nach

223

ſon dieſe Campagne widerden Kayſer ſolten Dien⸗
ſte thun .

Man occupirte gleich darauff eine Pforte des und beſetzt
Schloſſes / und die Infanterie / welche indeſſen
angelanget war / poſtirte ſich alſobald laͤngſt des
Fluſſes Volcurne . Den F. war der Raſt⸗Tag /
wegen der vlelen Fatiquen , ſo die Trouppen in

Auff dieſem

gen kamen / und viel groſſe Freudens⸗Bezengun⸗
Und wetl der General Daun

ſchen zu beleidigen / ſo ſind die Leut auff den Fel⸗
dern an threr Arbeit geblieben / und haben ſich da⸗
von nichts hindern laſſen . Gegen den Abend ka⸗
men zu Averſa etliche Deputirte von Neapolis ,
welche ihm die Schluͤſſel von der Stadt Neapolis
Præſentirten / die denn ſehr wohl empfangen wor⸗
den ; Als man nun beyderſeits unterredete / lieſſen
ſich die Herrn Deputirten in einem galanten 1380curſe vernehmen / daß der Vice Re Duc d Eſca -
lono nach Gaetta , und die Garniſon der Stadt
in die 3. Caſtelle ſich retiriret haͤtten/ dahero die
Einwohner der Stadt der Kayſerlichen mit Unge⸗
dult und offenen Armen erwarten .

Dle Capitulation , welche man ſich ab Seiten
Neapolis bedungen / war dieſes Inhalts :

I . Daß die Einwohner der Stadt und des gan / Neapolis
zen Koͤnigreichs wiederum in ihre alte Prlollegten capitulirt
eingeſetzet werden ſollen / welche ihnen von Carl durch Ab⸗

dem V. Phlliyp dem V . und andern Fuͤrſten des geſchickte .

Hauſes Oeſterreich verltehen worden ſeynd .
II . Daß entweder zu Salerno oderan einem an⸗

dern Orte am Meer ein Hafen / wle derjenige zu
Neapolis , gebauet werden / und ſelbiger zum Vor⸗
theil der Natlon und der Handelſchafft ein freyer
Hafen ſeyn ſoll .

III . Daß einem jeden Einwohner des Koͤntg⸗
relchs und der Stadt Neapolis , er ſeye von was
Stande und Beſchaffenheit er immer wolle / er⸗
laubet ſeyn ſoll / Schiffe in die See ergehen zu laſ⸗
ſen / umb darmit die Handelſchafft zu treiben / wie
die Engellaͤnder und Hollaͤnder thun .

IV . Daß der Koͤntg 20 . Kriegs⸗Schiſſe /
nebſt denen Galeeren des Koͤnigreichs / unterhal⸗
ten ſoll / um zur Convoy derer Kauffarthey⸗Schif⸗
fe zu dienen / welche dem Koͤntg zu ſolchem Ende
eine gewiſſe Taxe vom Hundert bezahlen ſollen .

V. Daß ermeldte Galeeren immerſort vom

April biß zum letzten October laͤngſt denen Kuͤſten
des Koͤnigreichs creutzen ſollen / um die Capers
und die Corſaren aus der Barbarey davon abzuhal⸗
ten .

VI . Daß der neue Koͤnig gehalten ſeye / in dem

ganßen Koͤntgreich Veſtungen auffbauen zu laſſen /

zwey Jahre hernach / wenn er daſſelbe in Beſit ge⸗

nom⸗
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nommen / und abſonderlich an den Grentzen des

Kirchen⸗Staates / auch ſoll man in jede 100⁰ .

Mann regultrter Trouppen legen koͤnnen / dle eine

Helfſte Neapolitaner / und die ander Helffte Aus⸗

laͤnder.

VII . Daß unter denen Commendanten dieſer

Plaͤtze der eine ein in dem Koͤnigreich wohnhaffter
Neapolitaner / und der andere ein ſolcher ſeyn ſoll/
wie ihn der Koͤnig erwehlen wird .

nigreichs der Koͤnig gehalten ſeyn ſoll / die 4 . zu

befeſtigen zu laſſen .
IX . Daß er die Bewahrung zweyer ſolcher

Caſtelle / nehmlich des Caſtells S. Elmo , und des

Thurns del Carmine , denen getreueſten unter der

Meunnſchafft anvertrauen / und daß unter denen

Commendanten der eine ein eingebohrner Edel⸗

mann dieſer Stadt / oder des Koͤnigreichs ſeye/
der andere aber aus dem Volck erwehlet werden ſoll/
und zwar auff eigene Koſten dieſes Koͤnigreichs .

X. Daß der Koͤnig verbunden ſeyn ſoll / xooοο .

Mann regulirte Trouppen zu unterhalten / die

Beſatzung ungerechnet / welche von eben derglet⸗
chen Trouppen ſeyn ſollen .

XI . Daß denen Adelichen Oertern die Freyhelt

erthellet ſeyn ſoll / diejentgen / welche ſie vor wuͤr⸗

dig halten werden / unter ihre Geſetze auffzuneh⸗

men/ und war ohne Einwilltgung des Koͤntgs .
XII . Daß Se . Excellentz Doctor Don Lucas

Peto , welcher zum Haupte des Volckes erwehlet
worden / aller derjenigen Vorzuͤge genteſſen ſoll /

deren ein jeder Edelmann in einem von ſolchen

Oertern genteſſet / in deſſen Ordnung er ſich bege⸗
ben will / jedoch nur er nebſt ſeinen Leibes ⸗Nach⸗

kommen / wie auch ſeine leibliche Bruͤder und

Schpweſtern / nicht aber auch andere .

XIII . Daß er von neuem erwehlet / und daß

von num an inskuͤnfftige dergleichen Haupt durch

dieſes getreueſte Volck gemachet werden / da hinge⸗

gen der neue Koͤnig denſelben nicht zu ſeinem Mi⸗

niſter ſoll annehmen koͤnnen / und ſoll ihm die

Stadt den Beſitz ertheilen / indem ſie ihn vor ei⸗

nen ſolchen erkennet / dergeſtalt / daß wenn er wohl
regteret / ihn daſſelbe in die Adelichen Oerter ſoll
koͤnnen auffnehmen .

XIV . Daß der Koͤnig denen Einwohnern der

Stadt Neapolis und des Koͤnigreichs die contil⸗

cirten und andere Guͤter keinesweges nehmen ſoll /

welche ihnen durch die vorlge Koͤnige biß zu dem

Abſterben Carl des II . verltehen worden ſeynd .
XV . Daß dem Koͤnig zugelaſſen ſeyn ſoll/ die

Bedienten zu erwehlen / und ſie in den Beſitz ihrer

Aemter zu ſetzen/ jedoch ohne den geringſten Ein⸗

trag zu thun / und daß er keinen von beyden Na⸗

tlonen zu dergleichen Aemter ſoll gebrauchen koͤn⸗

nen / er ſeye dann zuvor z0 . Jahr Doctor in de⸗

nen Rechten geweſen / welcher auch ein geſchickter
Mann ſeye/ und die gewoͤhnliche Eyde geleiſtet ha⸗
ben ſoll .

XVI . Und endlich daß die geiſtliche Beneficien
denen Unterthanen dieſes Koͤnigreichs / und nie⸗

manden anders / ertheilet werden ſollen .
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HBeſchreibung
det worden / wie daß der Vice - Ke alle moͤgliche 1707 .

VIII . Daß zu deſto mehrer Sicherhelt des Koͤ⸗

Neapolts befindlichen Caſtelle nach der neuen Art

Italtaͤntſche Geſchichte.

Præcautions genommen / ſich zu detendiren / und jsuiſche
dannenhero zwelffele nicht / es werde dieſelbe wun⸗Vice⸗Re

dern / warum dieſes alles nichts geſruchtet ? mit d
einem Worte / es war groſſen theils die Liebe des

Volcks vor das Oeſterreich und der Haß gegen

das Bourbonniſche Hauß / oder wie andre railo⸗

nirten / nebſt denen Anſtalten Goͤttl . Schickung /
die gewoͤhnliche Unbeſtaͤndigkeit des Volcks und

Begierde zu neuen Dingen . Der Vice Re un⸗

terließ noch nichts / auch biß auff die lette Stunde /
das dem Duc d' Anjou konte erſprießlich ſeyn . Er

formirte ein Campement von ſeinen beſten Troup⸗
pen in der Ebene von Sora unterm Commando

des Don Nicolao Pionatelli , Duc de Bracciano ,

welcher unter ſich hatte den Grafen St . Iſteran

Gormats , in Qualttaͤt eines Directeur - Generals

der Infanterie und die GeneralLieutenants / Co -

pola und Aquino ; allein dieſe kleine Armee hatte
weder Staͤrcke noch Willen ſich zu wehren / und

blieb nicht lange in dieſem Poſten . Indeſſen wa⸗

ren die Kayſerl . zu Averſa angelanget ; damehro
ließ der Vice - Re alſobald den Magrlſtrat und
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Edle der Stadt zuſammen kommen / und nachden

er die erſten zu einer vigoureuſen Gegenwehr er⸗

mahnet / gab er denen andern ſeine Meynung zu

verſtehen / daß er Vorhabens ſeye / ſich an die

Spitze der Trouppen zu ſtellen / um ſeln deben zum

Dienſte ſeines Koͤnigs auffzuopffern / ſie bittend /
ſeinem Exempel zu folgen / und mit ihm zu gehen/
weil er nicht zweiffelte / die Feinde koͤnten noch re⸗

pouſſiret und das Land erhalten werden ; allein / der

Magiſtrat gab zur Antwort / ſie wolten ſehen was

ſie thun koͤnten; die Nobleſſe aber weigerte ſich
gantz und gar / wider ihm zu folgen/ noch aus der

Stadt zu reyſen .
Weil nun der Vice - Re wohl ſahe / daß weder

von dem Magiſtrat noch der Nobleſſe Huͤlffe zu

hoffen / ergriff er eine ziemliche verwegene Reſo⸗
lution : Er durchrannte mit zu Pferde 30 . Mann

von ſeiner Garde / und etliche Edelleute / alle

Quartlere der Stadt / das Volck zu ermahnen /
damit ſie die Waffen zum Dienſte Philippi des V.

ergrelffen / und ſich detendiren moͤchten . Folg⸗/
lich begab er ſich auch auff den groſſen Platz / wo⸗

ſelbſt er ſich eine Zeitlang auffhielte ; aber alles um⸗

ſonſt / und wurde ihm hingegen etwas von eini⸗

gen Meuvements hinterbracht / daß er Zeit haͤtte

argegen

erſuch

ſich zu retiriren / well es ſonſten einen uͤblen Aus⸗

gang mit ihm doͤrffte genommen haben . Zwey

valltren / von ſeiner Parthey nach Gaẽtta⸗

no und de Torella , wie bereits gemeldet / wegen

der Stadt dem Herrn General Daun / und dem

Herrn Grafen von Martinin ihre Submiſſion zu

bezeigen / und die Schluͤſſel derStadt zu uͤberrei⸗

chen . Der Herr Graf von Daun detachirte hier⸗

auff 600 . Pferde / nebſt dem General Battes , mit

der Ordre / in der Vorſtadtvon St . Anchon Voſto

zu faſſen / und die Einwohner zu ekendiren / fals
die aus denen Caſtellen unter ſie ſchleſſen ſolten.Was An⸗ Es iſt ſchon zuvor dem geneigten Leſer vermel ⸗

2 . —

ber ſich

Tage hernach / als er die Ubergabe von Capua nach Ga.
vernommen hatte / retirirte er ſich mit etlichen Ca / ta retimil

Derohalben deputirte der Gouverneur die Die Rah⸗

Printzen de Monteſarchio , de Troya , d' Aveli- ſetl,

ileh

Ne⸗
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1707 . Den 7. iſt die gantze Inſanterie gluͤcklich in die

Stadt marſchtret / und auff den groſſen Platz vor

das Schloß poſtiret worden ; die Cavallerte aber

iſt eine Meile von Neapolis ſtehen blieben . Die

Frende / ſo die Einwohner hieruͤber blicken laſſen /

iſt unbeſchreiblich geweſen . Sie giengen den Kay⸗
ſerl . entgegen / ſo weit es moͤglich und ihr Freuden⸗
Geſchreyerfuͤlletedie Lufft / indem ſie rieffen : Es

lebe Koͤntg Carl / unſer rechtmaͤſſiger Herr . Et⸗

liche trugen Oliven⸗Zweige / um den Einzug ih⸗
rer Befreyer deſto herrlicher zu machen / andere

jſilluminirten des Abends ihre Fenſter / und lieſſen
Hehen

ilt dieſe Worte mit groſſen Buchſtaben leſen : kene⸗

— ictus ſit „ qui venit in nomine DEI . Mit ei⸗

nem Worte : ein jeder ließ ſeine Freude ſpuͤhren/
auch das gemeine Volck / bey welchen Freude und

Wuͤten insgemein pfleget beyſam̃en zu ſeyn / mach⸗

te ſich uͤber die Statua Philippi des V. zerſchmiſſen
der ſelben die Arme und Beine / ſchlepten ſie ans

Meer / und wurffen fie endlich gar hinein .
&CEben dieſen Tag / als den 7 . Julii , hielten der

Graf von Martinitz / als Kayſerl . General⸗Com -
miſſarius , und der Graf von Daun ihren oͤffent⸗
lichen Einzug in der Stadt : ſie zogen gleichſam
in einem Triumph daher / und fuhren alſobald in

die Haupt⸗Kirche / woſelbſt das Le Deum Lauda -

mus unter einer ſchoͤnen Muſic und Loͤſung der

Canonen abgeſungen wurde . Nachgehends lieſ⸗
ſen ſie den Koͤnigl. Pallaſt in Beſitz nehmen / und

wurden 3. Abend nacheinander Freuden⸗Feuer an⸗

gezuͤndet/ und illuminationes præſentiret .
Feindl . Mitten unter dieſen Freudenbezeugungen ſaſſen
Cavallerie die Kayſerliche dennoch nicht ſtille / denn ſie ver⸗

muß ſich folgten dle feindliche Cavallerte / unter dem Com⸗
ergeben . mando des Printzen von Caftiglione , ſo lange /

biß ſie in dem Gebuͤrge von Leva eingeſperret / und

ſich zu ergeben gezwungen wurden / von dannen

wurden ſie gefangen / den 1r . nach Neapolis ge⸗
bracht / und waren ſie nicht ſtaͤrcker als etwan

1200 . Mann ; die Garntſon von St . Elmo , wel⸗

che in 400 . Soldalen / und z4 . Offtcirern beſtun⸗
de / ergab ſich zu Krieges - Gefangenen/ desglei⸗
chen thaten auch die von dem Caſtell del OVo ,
welches mit z00 . Soldaten und 28 . Officirern

Die Nea⸗ beſetzt war . Man fand in dem erſten Caſtell 2 T .

Canons / 23 . in dem andern / und 4 . in dem

Und als die Garntſon
gleiches. aus dem Caſtell del Ovo marſchirte / nahmen ſie

alle Dienſte unter denen Kayſerlichen . In dem
Arſenal Trevigio hat man 97 . Canons / . Mor⸗
tlers / eine Quantitaͤt Pulver und Mehl gefun⸗
den . In der Veſtung Baya , welche ſich auch er⸗

geben / und die Garniſon aus 184 . Soldaten / und

14 . Officirern beſtunde / und zu Kriegs⸗Gefan⸗
genen gemacht wurden / hat man 37 . Canons an⸗

getroffen .
Die Veſtung Ichia , deren Garntſon aus 84 .

Mann beſtunde / hatgleiches Gluͤck mit denen an⸗

dern gehabt . Der beruͤhmte Armateur Peppelu⸗
mo von Neapolis welcher dem Vice - Re nach
Gaeta folgte / hatte ſich auch unter Weges anders

bedacht / und kam mit zwey wohl armirten Tarta⸗
nen / in welchen 2000 . Bomben / 3. groſſe Ca⸗
nons / und zwey praͤchtige Caroſſen waren / wle⸗

iee

der zurück . Einer unter dieſen zwey Caroſſen hat⸗
te ſich der Duc d' Anjou bedienet / als er ſeinen
Einzug in Neapolis gehalten .

Hierauff iſt dle üůbrige Zeit mit Einnehmung der

Huldigung und Præparation der Requiſiten zur

Belagerunt Gaetta zugebracht worden ; wie denn

um dieſe Zeit der Anfang zu Abfuͤhrung des dartu

gehoͤrigen Geſchuͤtzesgemacht / und der Herr Graf
von Carafſa mit 5000 . Pferden in die Provintz
Abruzzo detachiret worden / die annoch unter

dem Duc d' Atri dafelbſt beyſammen ſtehende
feindliche Trouppen auseinander zu jagen / als

welcher unterſchtedliche Oerter / welche ſich vor das

Hauß Oeſterreich erklaͤret / abgebrandt ; weßhal⸗
ben demſelben wegen ſolcher Feindſeligkelt / und

daß er Pelcara mit aller Macht fortlficiren laſſen/
alle ſeine in dieſem Koͤntgreich liegende Güther
den r . Aug . confiſciret worden.

Die Proclamation des Koͤnigs Caroli des III . Koͤnig
zu einem Koͤnig von Neapolis geſchahe den 88 pro -

Julii , und wurde nachgehends von der ganzen lemict

Stadt der Eyd der Treue abgeleget . Der Graf
von Martinitz / als Vice Re , hielte dabey eine
praͤchtige Cavalcade , nahm das neue Schloß in

Beſitz / ritte durch die vornehmſten Straſſen / und

ließ viel Geld unter das Volck außwerffen . Am
26 . Julü wurde auch zum erſtenmahl Ihro Kay⸗
ſerl . Majeſtaͤt Geburts⸗Tage unter dreymahliger
Loͤſung der Stuͤcken gefeyert / und von dem Vice⸗

Re ein praͤchtig Panquet gegeben .
So bald die Zettung von der gluͤcklichen Ein⸗Zewegun⸗

nehmung der Stadt Neapolis in Rom erſchollen gen in

haben unterſchiedliche Groſſen in der Stadt Rom / Rom we⸗

welche einige Guͤter im Neapolitantſchen beſitzen/ gen Nea⸗

ihre Submiſſion gegen den Cardinal Grimani und bolis .

den Grafen von Caunitz bezeuget / und ſich vor
Koͤnig Carl II . erklaͤret. Der Hertzog von Al⸗
tems war der erſte / ſo ſich ſubmittirte ; dieſemfol.
gete der Conneſtable Colonna , und der Graf
von Taſſis / welcher das Poſt⸗Felleiſen mit den

Briefen als Spantſcher General Poſtmeiſter / zu⸗
ruͤck an den Herzog von Uceda Ambaſſadeur Phi-
lippi V. ſchickte / mit der Nachricht / daß er nach
Neapolis gienge ſich zu ſubmittiren . Der Her⸗
tzog von baleſtrina und der Fuͤrſt Roſano wollen

ſich nicht accommodiren / und iſt des erſten ſeine
Gemahlin in ein Kloſter gegangen / er aber will /

alles Zuredens ohngeachtet / in Franckreich reyſen .
So hat ſich auch die Hertzogin del Seſto , inglei⸗
chen viel Damens und Frauenzimmer mit der

Hertzogin von Eſcalonna als des geweſenen Vice⸗

Re Gemahlin / in das Roͤmiſche Gebiete retiri⸗

ret .

Indeſſen hat der Pabſt die Dataria , nachdem
die Stadt Neapolis ſich ergeben / vor alle Spa⸗
nier ſchlieſſen laſſen / damit er nicht genoͤthtget wer⸗

de / einige Geiftl . Beneficia denen Oeſterreichiſch
geſinnten Geiſtlichen anzuvertrauen ; und dieſes
um ſo vielmehr / weil der Duc d Uceda denen⸗

ſelben ſchon darum erſuchet / daß man keinen Spa⸗
nier eine Bulle ausfertigen ſolte / wenn er nicht ein

Zeug nuß von ihn / dem Hertzog von U ceda braͤch⸗
‚

te / in welchem er bezeugte / daß die Perſon denen

beyden Cronen tren und hold ſey.
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den .

In dieſem Zuſtand fuhr der Paͤbſtl. General -

Commiſſarius , Bentivoglio , beſtaͤndig fort / an

ſtatt der wieder nach Hauß geſchickten Land⸗Milltz /
in der Stadt Rom viel Volck zu werben / und

ſolten mit dem ſelben die Garniſonen in denen Ve⸗

ſtungen verſtaͤrcket werden . Die Neapolitaniſche
Geſchichte aber fortzufuͤhren/ iſt ferner zu vermel⸗

den / daß der Vice - Re Graf von Martinitz / ein

und die andere Aenderung / ſonderlich mit Se⸗

queſtration derjenigen ihrer Guͤter / welche biß an⸗

hero Philippi V. Parthey gehalten / vorgenom⸗
men . Unter dieſen Ubelgeſinnten befanden ſich
der Duca d ' Atri , der Duca de Biſaccia , Don

Antonio Capula , Don Carolo Mano Caraccio -

li , Don Joſeph de Carbo und andere / welche
in den Dienſten Philippi V. geblieben / und theils
dem Hertzog von Eſcalona nach Gaetta gefolget /
theils noch in Spanten ſich auffhtelten .

Ein gleiches iſt auch zuvor dem Fuͤrſten von

Cellamare , einem Bruder des Cardinals del

Giudice begegnet / deſſen Guͤter dem Hertzog von

Tholoſia gegeben worden / bey dem letzten Auff⸗
ſtande in Neapolis das Volck ſeinen Pallaſt ruini -

ret / und ihn vor einen Rebellen erklaͤret . Aus

dieſem war leicht zu erſehen / daß noch eine ziemli⸗

ſche Anzahl unter dem Adel vor das Bourbonni⸗

ſche Hauß muͤſſe affectioniret geweſen ſeyn ; wie

denn ein⸗und andere von denen Ubelgeſinnten die

Gedancken ihres Hertzens welter durch vertrauete

Briefe zu eroͤffnen gemeynet / welche Briefe aber

auffgefangen / und jene daruͤber in Verhafft ge⸗

nommen worden . Den bißherigen Kriegs⸗Se⸗
cretarium entſatzte man ſeiner Charge , weil Ver⸗

dachtwar / daß er der widrigen Parthey noch im

Hertzen zugethan ſeh. So wurde auch ein ge⸗
ſchaͤrfftes Edict publiciret / in welchem allen Un⸗

terthanen der Cron Franckreich angedeutet war /
innerhalb 10 . Tagen aus der Haupt⸗Stadt / und

innerhalb 15 . Tagen aus dem gantzen Koͤnigreich
Neapolis zu weichen / weil man dieſe vor Zunder
hielt / welcher die uͤbel aflectionirten zu allerhand

ſchaͤdlichenAnſchlaͤgen anfeuerte . Dleweil auch der

Hertzog von Matalona ſein Ambt / als Regent in

der daſigen Vicaria niedergeleget / ſo vertraute daſ⸗
ſelbe der Vice - Re dem Hertzog von Acerenza Pi -

nelli , welcher auch ſolches den 7 . September in

Beſiß genommen . Es wurden ſolchen Tag auch
alle Miniſtres , Raͤthe und Beamte / welche un⸗

ter der bißherigen Frantzoͤſiſchen Regterung einge⸗
ſetzet/ abgeſchaffet / welches viele der vornehmſten
Familien betroffen . Die Menge der Capers ver⸗

urſachete inztwoiſchen noch eine ziemliche Theurung
zu Neapolis ; und weil die Zuſuhr des Getreydes
dardurch geſperret wurde / ſo wolten ſich die daſi⸗

gen Einwohner daruͤber etwas unruhig bezelgen/
es wandte aber der Vice· Re allen moͤglichen Fleiß
an / damit der Preiß des Brodes nichthoͤher ſtie
ge . Gedachter Vice - Re drung ſtarck drauff / daß
man den von ihm vorgeſchlagenen Sioſeppo An -

tonio Marini zum ſogenandten Eletto del Populo
annehmen ſolte / das Volck aber wolte fich hierzu
nicht verſtehen / und gab vor / daß ſeine Privile⸗

gien hierdurch einen groſſen Eingriff leyden wuͤr⸗
Durch ein Diploma ſo aus Barcelona

Beſchreibung Italiaͤniſche Geſchichte .

einlieff / wurde Graf Daun vor General⸗Capttain
des Koͤnigreichs Neapolis erklaͤret / welche Char⸗
ge ſonſt der Vice - Re mit zu verwalten pfleget ;
nun ſolte der Graf von Martinitz die Regierungs⸗
und Policey⸗Sachen / der Graf von Daun das

Milttz⸗Weſen adminiſtriren / beyde aber blieben

darbey keine gute Freunde / vlelmehrſetzte es aller⸗

hand der gemeinen Sache gefaͤhrliche Zwiſtigkeit /
die hernach eine Aenderung dleſer Anſtalt nach ſich

zog.
Das unter dem Grafen Caraffa in 3000 ,

Pferden beſtehende Detachement / ſo nach der

Provintz Abruzzo abgeſchicket worden / machte

1707 .

Mißber⸗
ſtand zwi⸗

ſchenGra⸗
daſelbſt gute Progreſſen , indem es die Stadiſſen Mar ,

Aquila , wie auch das Caſtell / ſich in Koͤnigl.
Spaniſchen Schutz zu ergeben genoͤthiget / wel⸗

ches der Geſchwindiſche Obriſt Wachtmeiſter
Graſſer in Beſitz nahm / auch mit noͤthiger Garni

ſon beſetzete. Der Hertzog von Atri aber reterirte

ſich nach Peſcara , und gab vor / den Ort auffs
beſte zu defendiren / zu welchem Ende er eine ro⸗

the Fahne auff einen gewiſſen Thurn ſtecken lieſſe.
Es iſt aber dieſer Ort nur bloqutret worden / da er

ſich denn / weil ein und anderer Mangel darinnen

entſtanden / durchAccord den 14 . Sept . an dem

davor commandirenden Obriſten / Grafen von

Wallis / welcher ſich ſelbige Bloquade ſehr an⸗

gelegen ſeyn laſſen / ergeben muſte . Vermoͤge
des Accords war der Frantzoͤſiſchen Garniſon er⸗
laubet / mit allen Kriegs uͤblichen Ehren auszu⸗

ziehen / die man nach Poꝛuolo convoyret . Dem

Hertzog d' Atti wurde gleicher Geſtalt eine Be⸗
dencktett von 6. Monathen zugeſtanden / binnen

welcher ihm ſrey ſtehen ſolte / eine Parthey nach
Belieben zu erwaͤhlen. Zu Regio in Calabrien
war ein groſſer Tumult / in welchem der Vicarius

von ſelbigem Biſchoff / wie auch der StadtSyn⸗
dicus und andere Perſohnen ihr Leben eingebuͤſſet.
Die Velagerung der Veſtung Gaetta , welche un⸗

ter wehrender Bloquirung der Veſtung Peſcara

vorgenommen worden / mochte wohl eine der wich⸗
tigſten Sachen heiſſen / ſo in dieſem Jahr geſche⸗
hen / dannenhero wir auch dasjentge / ſo in der⸗

ſelben vorgegangen / dem geneigten Leſer in einer

ordentlichen Connexion vortragen wollen :

Als man mit der Eroberung derer Oerter um

Neapolis fertig / war die Koͤnigl. Spaniſche Re⸗
gierung vor allen Dingen dahin bemuͤhet/ damit

geineldete Veſtung Gactta gleichfalls unter die

Bottmaͤßlgkeit KoͤnigsCaroliIIl . moͤchtegebracht
werden / als in welcher der geweſene Vice - Re ,
Duca d' Eſcalona mit einer Garniſon von 4000 .
Mann ſich befunden / mit dem veſten Vorhaben/

Philippo V. treu zu bletben / und biß auff den letz⸗
ten Mann ſich zu defendiren ; Es wurde demnach
den 14 . Julit der Obriſt⸗Lieutenant Seidlitz mit

etlichen 100 . Pferden / und dem Beſehl auscom⸗
mandiret / das Land gegen die feindl . Ausſtreif⸗
fungen zu bedecken / welches auch den 17 . dito ge⸗
ſchahe . Denn als dle feindl . in 80 . Pferden be⸗

ſtehende FeldWache aus Caetta , üͤber den ſoge⸗
nannten Ort Mola heraus geſetzt wurde / grteff er

ſelbige mit ſeinen deuten an / einige davon wurden

tinitz und
aun .

Belage⸗
rung
Ggetta .
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biß in gedachtes Mola verfolget / worbey an Kay⸗

ſerl. Seite nichts eingebuͤſſet worden . Und als

hlerauff der Commendant zu gedachtem Mola

zu capituliren verlangte / ließ man ihm bedeuten /
daß er mit ſeinen deuten das Gewehr ablegen / und

ein jeder hingehen moͤchte/ wo er wolle . Welche

darauff alle ſo gleich auß einander gegangen / dar⸗

gegen aber beſagter Obriſt⸗Lleutenant mit ſeinen
Leliten ſich hinein poſtiret hat ; und vernahm man
durch verſchledene Kundſchaſſten und Deler⸗

teurs , daß zu Gaetta groſſe Præparatorien gegen
eine Belagerung gemacht wuͤrden. Den 19. be⸗

gabe ſich der commandirende General Graff
Danun / nach der Gegend Gaetta / dieſelbe in Au⸗

genſchein zu nehmen / von dannen er den 21.
wiederumzuruͤck kam / indeſſen wurden die Præpa⸗
ratorien darzu herbey geſchaffet / und das ſchwere
Geſchuͤtz abgefuͤhret / die groſſe Hitze aber verhinder⸗

te / daß die Belagerung noch nicht vor die Hand
konte genommen werden / doch wurde gegen das

Mittel des Auguſt . das Dauniſche Regiment
ſamt allen Granadieren von Neapolis uͤber die

See nach Mola abgefuͤhrt/ und damit die Belaͤge⸗
rung mit deſto beſſerm Nachdruck fortgeſetzet wuͤr⸗

de / 100οο . Scudi von etlichen der vornehmſten
Capitaliſten / als ein Darlehen / auffgenommen /
welche Gelder von den Einkuͤnfften der Koͤn . Kam⸗

mer wieder abgetragen werden ſolten .

Den 18 . Auguſt . brachte man die uͤbrige Kay⸗
ſerl . Infanterie gleichfals nach Mola , welcher der

Herr General Tages darauff folgete/ da denn am

22 . mit der Belagerung ein wuͤrcklicher Anfang
gemacht worden / und muſte der General Wacht⸗

meiſter Battee mit der Intanterie von Mola gleich
in daſige Vorſtaͤdte einrucken / und die Poſtirung
vor der Veſtung formiren laſſen : Well auch ſel⸗
bigen Tag 4. feindliche Galeren / mit Getreyde
und andern Lebens⸗Mitteln beladen / in den Hafen
einliefen / ſo nahmen ſie darauff den 2 3 . 2. kleine

Neapolitaniſche Schiffe hinweg / und giengen auf
ein Kayſerl . daſelbſt liegendes Kriegs Schiff loß/
welches ſie auff allen Seiten zu beſchleſſen anften⸗
gen / es antwortete ihnen auch tapffer / muſte aber

doch endlich / als es weitern Widerſtand zu thun
nicht vermochte / ſich unter die Kayſerl . Batterie

bey Mola retiriren / worauff die Feindliche Gale⸗
ren / als man ſie von beſagter Batterie beſchoſſen/
ſich nach dem Hafen zuruͤck gewendet z Hingegen
aber den 24 . und 25,wieder ausgelauffen / und

die Vorſtaͤdte von Gaetta mit Stuͤcken beunruhi⸗
get haben. Indem man nun leichte muthmaſſen
konte / daß ſelbtge ein gleiches zum oͤfftern unter⸗

nehmen doͤrfften/ ſo lieſſe der Kayſerl . Stuͤck⸗
Hauptmann Wolck / welcher die Artillerie com -

mandiret hin und wieder an das Ufer einige
Stuͤcke aufführen . Da nun den 26. mehrgedach⸗
te Galeren wieder gegen dieſe Vorſtadt avanciren

wolten / wurden ſie ſolcher Geſtalt empfangen / daß
einer darvon der gantze Vorderthell hinweg ge⸗
ſchoſſen / und ſie ſonſten an gelen Orten uͤbel zuge⸗
richtet wurde / daß ſie von etlichen Feluquen mit
Stricken und Sellen in den Hafen gezogen wer⸗

Denckwürdiger Geſchichte .
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liche Galeren darzu / welche aber den 27 . in der

Nacht abfuhren / und nur 4 . zuruͤck blieben .
Der commandirende General Graff von

Daun / ließ indeſſen unterſchiedliche Anſtalt ma⸗

chen / und 3000 . Schar tzgraͤber auffbiethen / und

wurde zufoͤrderſt an Batterien und Keſſeln zu

arbeiten angefangen / da inzwiſchen den Tag der

Feind ſtarck mit Stuͤcken geſchoſſen / und in der

Nacht viele Bomben geworffen / jedoch ohne
ſonderlichen Schaden . Den 28 . und 29 . wur⸗

de mit denen benoͤthigten Anſtalten noch immer

fortgefahren / wiewohl es damit etwas langſam
hergieng / indem in dieſem Gebuͤrge weder Faſchl⸗
nen noch andere noͤthige Sachen zu finden/ ſondern
alles von weitem hergebracht werden muſte ; ab⸗

ſonderlich da auch durch obgemeldte feindliche
Galeren der transport ſich geſperret / und alles ſehr
ſchwer gemacht befand . Als nun den 30 . Aug. der
General die Gegend dieſer Feſtung recognolciret /
und alles nochmahls wohl betrachtet / gab derſelbe
drauff dem General⸗Wachtmeiſter von Wetzel
den Befehl / daß man 500 . Mann zu Fuß com -

mandiren / und bey einbrechender Nacht 500 .

Schritte welt von obgedachter Feſtung poſto faſ⸗
ſen / auch ſich alſo gleich zuverarbeiten anfangen /
mithin die Trencheen eroͤffnen ſolle. Und weil

eben damahls ein ſtarckes Donner ⸗und Regen⸗
Wetter eingefallen ; ſo wurde Kayſerl . Selts die

nuiret / ohne daß es der Feind vermerckte / daher die

Kayſerl .in guter Ruhe arbeiten lieſſe. Als aber

ſolcher den 3 1. die Arbeit bey Tage wahrnahme /
machte er auß Stuͤcken und Moͤrſern / wie auch
aus Muſqueten ein groſſes Feuer / wordurch aber

nicht mehr als ein Mann todt / und g. bleſſiret

worden . Selbigen Tag ſahe man / daß die 4. zu⸗
ruͤck gebliebene Galeren ebenfals aus dem Hafen
abgeſegelt . Den 1. Septemb . wolte die angefan⸗

gene Arbeit / ob ſie gleich ſehr elfrig fortgeſetzet wur⸗

de/ noch nicht nach Wunſch vor ſich gehen/ weil das

Land mehrentheils in lebendigen Felſen u. Steinen

beſtehet / und man nicht ſo weit eingraben konte / daß
man des Tages verdeckt arbeiten moͤchte / ſonderlich
ſpuͤrete man dieſe Hinderniß an denen ausgeſteckten
Vatterten / allwo die Situation ſo uͤbel beſchaffen/
daß man zu deroſelben Auffbauung / die Erde von

andern Orthen herzufuͤhren muſte .
Der Feind feuecte dieſe Nacht gar wenig / da⸗

her nur 2 . Mann bleſſiret worden / und ließ man

obbemeldete Batterien zur rechten Hand noch auff
500 . ſchritte verlaͤngern / und damit den v. con -

tinuiren . Und obſchon der Feind mit ſein em

ſchwehren Geſchuͤß unauffhoͤrlich drauff feuerte /
ſo konte er doch ſolches keineswegs verhind ern.
Den 3. und 4 . wurde nichts anders vorgenommen

als daß man die Arbeit aller Orthen fortſetzte / und

an einem neuen Keſſel von 3. Moͤrſern zu arbeiten

anſienge / und ſind dieſe beyden Taͤge nicht mehr
als 10 . bleſſirt / und 2. tod geſchoſſen worden .

Den 5. iſt man ziernlich fortgeruͤcket / und die ver⸗

gangene Nacht nicht mehr als ein Mann bleſſiret
worden . Der Graf Daun / welcher ſich / auß
dem Lager / wegen einer alten Wunde an einem

denmuͤſſen: Eben dieſen Tag ſtieſſen noch 2. feind . Fuſſe / nach Mola bringen laſſen / wurde von

Theatri Europæi XVIII . Theil . dannen!8 . 7
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1707. dannen ferner nach Neapolis geführet / und com

mandtrte indeſſen der General Wetzel uͤber die

Kayſerl . Trouppen / den 8 . und 5. ſchoſſen die

Feinde ſtarck herauß/ die angelegte Batterien der

Kayſerl . zu ruiniren . Indeſſen wurde verſichert /

daß die Veſtung / ohngeachtet der Zufuhre / noch

an unterſchiedlichen Dingen / ſonderlich aber an

Holtz / Mangel leyde. So wurde auch dieſen Tag
bereits aus einigen auff die verfertigte Batterien

gefuͤhrten Stuͤcken zu ſchieſſen / wie auch aus 2 .

und nachdem den 10 . und r1 . noch einige Stuͤcke

und Moͤrſer auffgefuͤhret worden / haben ſelbige
ſolchen guten Ellect gethan / daß dardurch in der

Veſtung groſſer Schade geſchehen . Den 12 .

und 13 . ſchoſſe man von den Batterien ſchon mit

29 . Stuͤcken / welche auch alle Wirckung thaten /
indem die Mauren hin und wieder rutniret wor⸗

den ; allein well der Feind hinter ſeine Schleß⸗
ſcharten Schantzoͤrbe geſeßzet/ ſo konte man ſeine
Stuͤcke noch nicht ruintren . Den 14 . und 15 .

war die erſte Parallel fertig / und obſchon der Feind
durch ſein groſſes Schieſſen ein und anderes Stůck

Geſchuͤt denen Belagern zu ſchanden machte /
wurde doch gleichwohl mit 30 . Canonen continuir⸗

lich gefeuert / alſo daß das mitlere Werck von dem

attaquirten Poligone ſchon ztemlich Schaden lit⸗

te / und waren biß daher 160 . Mann bleſſiret und

19 . getoͤdtetworden . Den 16 . erhielte man Kund⸗

ſchafft / daß 3. feindliche Galeren von Civita Vec -

chia nach Gaetta kommen ſolten / derohalben

wurden ſogleich Kayſerl . Seits an dem Ufer des

Meers gegen dem Hafen einige Stuͤcke auffgefuͤh⸗ret / dieſelbe bey ihrer Ankunfft zu begruͤſſen/ ſie
ſind aber nicht zum Vorſchein gekommen . Dieſe
Nacht wurden 10 . Mann verwundet . Vom 17 .

biß 19 . thaͤte die Artillerie vor der Veſtung noch

immer gute Würckung / daher gedachtes mitlere

Werck ſchon niedergeleget / und zu einem Sturm

ziemlich bequem gemacht worden / und zehlete die

Zeit uͤber 26 . Todte und einige Verwundete . Der

tommandirende General fand ſich auch um dieſe
Zeit im Lager wlederum ein / und weil man einem

in Neapolis neugeworbenen Regiment nicht aller⸗

dings traute / ſo ſchickte der Vice Re 100 . Mann
von demſelben nach Capua , 500 . aber kamnen zu

Verſtaͤrckung des Lagers vor Gaetta an . Indeſ⸗
ſen iſt die Breſche immer mehr und mehr gewei⸗
tert / und alles zu einem General⸗Sturm ange⸗

ſchafſet .
Nachdem vom 23 . biß 28 . Septembr . dieſes

vor ſich gangen / ſo wurde von dem commandiren⸗

den General / Grafen von Daun / die Keſolution

gefaſſet / einen allgemeinen Sturm zuwagen / und

da den 29 . dito in der hoͤchſten Stille / ohne daß
der Feind das geringſte davon vermercken koͤnnen/
hierzu alles verfertiget / die Munitlon ausgetheilet /
folglich den Offleirern die ſchrifftliche Ordre einge⸗
haͤndiget worden / ſo wurde Nachmittags den 30 .
dito das Zeichen zum Angriff durch eine Bombe /
welche in der Lufft zerſprungen / gegeben / auch ſo⸗
gleich der Sturm in beſter Ordnung angefangen /
und ob es ſchon ſchwehr war / die Breſchen zu be⸗

ſteigen / weil 3. Wercke uͤbereinander gebauet /

Beſchreibung
auch die Veſtung an dem Fuß des Berges geiegen / 5

Moͤrſern Bomben zu werffen / der Anfang gemacht
/
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und deßwegen von ſelbſten eine natuͤrliche Anhoͤhe
machte / der Feind uͤber dieſes auch eine tapffere
Gegenwehr leiſtete / ſo konte doch ſelbiger der Pra⸗

voure und Standhafftigkeit ſo tapfſerer Trouppen
endlich nicht gnugſam widerſtehen / ſondern wurde

gezwungen / gedachte Breſche nach einem halb⸗
ſtuͤndigen groſſen Feuer zu verlaſſen z immaſſen
die Granadierer und Mußquetirer / wiewohl nicht

ohne Verluſt / das hinter der Breſche gemachte
feindliche Retrenchement mit ungemeinem Muth
und Tapfferkeit beſtiegen / und weiter fortgedrun⸗

genz da denn ein Thell gegen die lincke Hand fich

gewendet / ſich der Porta di Terra zu bemaͤchtigen /

der Feind hingegen hat in einem continuirlichen

Feuer den Weg Schritt vor Schritt dilputiret /
und ſich zuruͤckgezogen. Weil dann die Kayſerl .
immer fortruͤcketen / ſo wurde alles / was ſich vom

Feinde widerſetzte / niedergemacht / und gedachte
Porta di Terra endlich eroͤffnet und behauptet /
mithin die Garniſon dergeſtalt zerflreuet / daß ein

Theil davon mit groͤſter Unordnung ſich in das

Caſtell retirtret / ein Theil aber verſchloß ſich in

ein und andere Oerter und Haͤuſer / welche aber⸗
als man den Platz voͤllig erobert / zuſammen ge⸗
ſuchet / und nebſt denen / ſo im Caſtell waren zů
Kriegs⸗Gefangenen gemacht worden .

Damit auch dieſe Attaque deſto beſſer von ſtat⸗

ten gehen moͤchte / hatte man nicht allein das

Krlegs⸗Schiff / nebſt einer Galllotte und vielen

armirten Felouquen von Mola gegen den Hafen
anruͤcken / ſondern auch von beyden Regimentern
Neuburg und Battee 500 . Mann abſitzen / und

unterm Commando des Neuburgtſchen Obriſt⸗
Lieutenants Baron von Zierotin / und des Bat⸗

teiſchen Obriſt Wachtmeiſters Baron von Klip⸗
pel / von der lincken Hand gegen die auſſen Wer⸗

cke nechſt dem Meere avanciren laſſen / welche /
ohngeachtet des groſſen Feuers / ſo von allen Sei⸗

ten auff ſie gemacht worden / auch uͤber die Con⸗

treſcarpe geſprungen / eine von Erde auffgeworf⸗
fene Schantze uüberſtiegen / ſich ſo dann rechter

Hand gewendet und zugleich mit der Infanterte
die Breſche beſtiegen haben / nach welchen der

General der Cavallerie Marquis de Vaubonne ,

und der Obriſte Graf Vehlen / durch beſagte
Breſche / mit hinein getrungen / dererſte aber das

Unglück gehabt / daß er in den lincken Schenckel

gefaͤhrlich bleſſiret worden / woran er auch einige
Woche hernach zum groſſen Leydweſen der gantzen

Armee geſtorben . Indeſſen iſt nicht genug auszu⸗
ſprechen / wie was Luſt / Freude und Frolocken die

tereinander ſelbſt auffgemuntert / ſo daß / ohnge⸗
achtet des ſtarcken feindlichen Feuers / keiner einen

Schritt zuruͤck weichen wollen . Inſonderhelt
aber / hat ſich der General⸗Wachtmeiſter von

Wegel / welcher dieſen Sturm commandiret / und

bey der Belagerung die Direction gehabt / ſehr

ſignaliſirt/ nicht weniger der Stuͤck . Hauptmann
Wolck / ja es hat kein Officirer an ſeiner Schul⸗

digkelt das geringſte fehlen laſſen / zufoͤrderſt aber

die⸗

Officirer und Gemeinen zu dieſem ſo tapffern die Stadt
Sturm angelauffen / und mit was fuͤr Stand⸗ mit Stumn

hafftigkeit ſie durchgehend gefochten / und ſich un⸗erobert ,
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die Obriſten Graf von Daun und Cola von Gra -

diſca , der Walliſche Obriſt Lieutenant Graf von

Steinberg / der Geſchwindlſche Obriſt⸗Wacht⸗
meiſter Gaſſer.

Als nun der eommandirende Hr . General die

Stadt / welche biß auff etliche wenige Haͤuſer aus /
gepluͤndert worden / beſetzet/ wurde das Caſtell von

dem Kayſerl . Obriſten Graf von Vehlen auffge⸗

fordert / da denn die in mehr als 1o Mann

beſtehende Garntſon / nebſt dem geweſenen Vice -

Re , und dem Commendanten Don Louis de

Carro , und vielen andern / welcher bald ſoll ge⸗

dacht werden / zu Kriegs /Gefangenen ſich ergeben
muſten .

Von denen Kayſerl . ſind in dieſem Sturm ge⸗

blieben / der Obriſt Wachtmeiſter Gaſſer vom

Geſchwindiſchen Regiment / 2. Capitalns / r .

Lteutenant / 1. Cornet / 1. Faͤhndrich / 26 . Un⸗

ter Offtciers und 104 . Gemeine ; bleßtret der

Zteratin und der ObriſtWachtmeiſter Klippel
vom Neuburgtſchen 3 3. Capitatus / 9 . Lieute⸗

nants / J . Cornets und Faͤhndriche / und z10 .

Unter⸗Officters und Gemeine .

Vom Feind hingegen ſind bey 400 . getoͤdtet und

bleſſiret / 250 . Officters / worunter die Gene⸗

rals Don Capula und Don Canzario nebſt 2600 .

Gemeinen gefangen worden / von welchen viele

unter den Kayſerl . Dienſte nahmen . In der Ve⸗

ſtung haben die Unſrigen ein groſſes Magazin von

allerhand Lebens⸗Mitteln / in denen Zeug⸗Haͤu⸗
ſern aber 119 . Stuͤcke / 20 . Moͤrſer / 2908 .

Flinten und Mußqueten / 1769 . Bomben / und

5525 . Hand⸗Granaten / und 2086 , Centner

Pulver geſunden .
Als nun am r . Octobr . dieſe Eroberung bald

Nachmitternacht durch zwey Courriers nach Nea -

polis berichtet wurde / wolte ſolches faſt bey nie⸗

mand Glauben finden / weil man wohl wuſte/
daß die Belagerer nicht uͤber 4000 . Mann ſtarck/
und man dannenhero eine dergl . Attaque auff ein ſo
importante Veſtung vor unmoͤglich hielte .

Als man aber nachgehends die Confirmation

hoͤrete/ kamen threr viele auff die Gedancken / man

ſtung gehabt/ allein ſie wurden auch bald eines an ·
dern verſichert / und war den 4 . October die gantze

Stadt in Bewegung / die 3. Hertzoge von Elca -

lona als geweſenen Vice Re , Biſaccia und Cella -

umare , welche in obgedachter Veſtung zu Kriegs⸗
Gefangenen gemacht wurden / zu ſehen . Alle

Haͤuſer derer Straſſen / da man ſie durchfuͤhrete/
wie auch die Straſſen ſelbſt / waren mit einer groſ⸗
ſen Menge Volcks angefuͤllet.
aber ihre Ankunfft biß nach 4 . Uhr des Nachmit⸗

tages / und ſahe man endlich die beyden erſten Her⸗
ßogen auff einer leichten oſſenen Chaiſe fahren .
Sie waren beyde uͤbel gekleydet / und hatte ſich der

Duca d Eſcalona den Bart ſehr lang und durch⸗
elnander verwir ret wachſen laſſen . Der Duca di

Cellamare ritte auff einem Pferd ohne Degen und

Piſtolen / und wurden ſie von thren Bedienten /

Dentwuͤrdiger Geſchichte .

rieff
unauffhoͤrlich : Es lebe Koͤnig Carl der

Graf Steinberg / Obriſt⸗Lieutenant von Walli⸗

ſchen Regiment ; ; der Obrtſt⸗Lieutenant Baron

ſeiner vormahls bezeugten guten Conduite ein groſ⸗
ſes Mitleiden gehabt / auch bey dem Grafen von

welche vor dieſer Veſtung Dienſte gethan / ſind 2.

haͤtte ein heiml . Verſtaͤndniß mit denen in der Ve⸗
Cellamari
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welche auch allerſeits wehrloß waren / begleitet

Vorher ritten 300 . Sbirren und hinter ihnen fol
gete eine Compagnie zu Pferde / und eine andere

beſchloß dieſen erbaͤrml . Einzug ; das Volck aber

III . ! und hatte man dergl . Freuden⸗Geſchrey faſt
niemahls gehoͤret. Der Gzneral⸗Feld⸗Zeugmet⸗
ſter Graf von Daun ſtund an dem Fenſter des

Pallaſtes des Duca di Limatella mit dem Hertzo⸗
ge dieſes Nahmens / deſſen Gemahlin / wie auch

vielen andern Cavaliers und Dames ; mitten aber

auff dem Plat vor dieſem Pallaſt / muſten die

Gefangene ſtllle halten / und rieff beſagter General

uͤberlaut aus dem Fenſter : Bringet ſie in das Ca⸗

ſtell von S . Elmo ; welches auch alſobald er⸗

folgete .
Als ſie nun vor dem Caſtell angelangt / muſten

ſie vor demſelben abſteigen / ungeachtet der Duca

d Eſcalona uͤbel zu Fuß war / und ſich auf den Duca

di Biſaccia zu lehnen genoͤthiget wurde . Der im

Caſtell commandirende Obriſte aber empfieng ſie
mit dieſen Worten : Meine Herren / ſie nehmen
mit dieſem ihrem Pallaſt vorlieb / aus welchem ſie
einen guten Proſpect haben / und ſich in guter Si⸗

cherheit befinden . Dieſe vornehme Gefangene ha⸗
ben zwar gebeten / man moͤchte ſie bey Nacht / oder

in einer verdeckten Kutſchen in Neapolis brin⸗

gen / welches ſie aber deßwegen nicht erhalten / da⸗

mit die Fran tzoͤſiſch ¶Geſinneten das Volck nicht
bereden moͤchten / als wenn ſie vor der Eroberung
ſich zu Waſſer von Gaetta ſalvirt haͤtten . Eint⸗
ge Tage darauff wurde der Marquis de Villena ,
geweſener Gouverneur und vormaͤhliger Gene⸗

ral⸗Capitain des KoͤntgreichsNeapolis , und der

Commendant zu Gaetta Don Carro mit dem Re⸗
genten Guiquiero und andern Miniſtern / wie
auch vielen Officirern / faſt auff eben die Art / wie

die vorigen in die Hauptſtadt eingebracht / und

haben viele mit erſtgedachtem Gouverneur wegen

Daunvor ihm gebeten . Es ließ derſelbe bey ſei⸗
nim Uagluͤck eine gar groſſe Standhafftigkeit
ſpuͤhren / und redete ſeinen Mitgefangenen gar

beweglich zu . Von den Kayſerl . Regimentern /

in Gaetta , 2 . in 3. Caſtellen von Neapolis, und

eins nach Capua verleget worden ; die andern aber

ſind nach den andern Veſtungen marſchteret / und

iſt der Feld⸗Marſchall Buzina , welcher die Com⸗
mendanten⸗Stelle zu Regioin Calabrien erhalten /
mit etlichen Spaniſchen Compagnien gleichfalls
dahin auffgebrochen / die Kuͤſten gegen die Sicilia⸗

niſchen Capers zu bedecken / weil man vernahm /
daß dieſelbe viel kleine Fahr ⸗Zeuge ausgeruͤſtet /
und mit denenſelben das benachbarte Land verun⸗

ruhigen wolten . Weil auch durch gedachte Sicilia⸗

niſche Capers die Zufuhr der Lebens⸗Mittel gar

ſehr abgeſchnitten / ſo ließ der Vice - Ke , Graf
von Martinitz / 2. Engl . Fregatten von Livorne

nach Neapolts kommen / welche nach der Kuͤſten
von Apulten ſegeln / und die Proviant - Schiffe
nach gedachter Haupt⸗ Stadt begleiten muſten⸗

und bekamen gedachte beyde Schiffe monatliel

Ff 3 Toooo .
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10000 . Ducaten / auch uͤber dieſes die Helffte von

den Prieſen / welche ſie erobern wuͤrden .

Jetztgedachte Engl . Capers thaten auch gar gu⸗

te Dlenſte / wie denn einer derſelben den 23 . Oct.
ein aus Egypten kommendes FrantzoͤſiſchesKauf⸗
farthey⸗Schiff auffgebracht / deſſen Ladung auff
100000 . Scudi geſchaͤtztt ward . Ulm dleſe Zeit
kam auch der Hertzog von Caſtelluccia von Wien

an / welcher ein ſehr gnaͤdiges Schreiben von

Ihrer Kayſerl . Maj . an daſige Hauptſtadt mitge⸗
bracht / darinnen verſichert wurde / daß nicht nur

alle Privilegien und Freyheiten ihnen ungekraͤnckt
gelaſſen / ſondern auch die bißherigen Beſchwerden
zum Vergnuͤgen des Volcks ſolten abgethan wer⸗

den . Der dafige Vice - Re , Graf von Martinitz
begab ſich der monatl . 2000 . Scudi , welche er we⸗

gen ſeiner hohen Charge zu genteſſen hatte / und

konten dieſelbe zu andern noͤthigen Ausgaben ange⸗
wendet werden .

Den 23 . Oct . wurde wegen Eroberung Gaetta

in der Haupt⸗Kirche zu Neapolis ein Danck ⸗Feſt
gehalten / wobey der Ertz⸗Biſchoff und Cardinal

Pignatelli das Te Deum Laudamus ſelbſt ange⸗

ſtimmet / und hatte man die der feindl . Garntſon
abgenommene 12 . Fahnen auffgeſtecket .

Jederman ließ ſich befrembden / daß ein ſo

mens uber

Eꝛoberung
Gaetta
und Feh⸗
ler derzei⸗

tiger For -

tificati -

ons⸗Ulrt .

wohlbefeſtigter und beſetzter Ort von ſo wenigem
Volck und noch darzu mit ſtuͤrmender Hand ein⸗

genommen worden . Was ſuͤr Bedencken deshal⸗
ben ein erfahrner General gehabt / und wie er der⸗

mahlige Beveſtigungs ⸗Arten fuͤr unzulaͤnglich
haͤlt/ eine rechtſchaffene und der Beſatzung Si⸗

cherheit verſprechende Gegenwehr zu thun / kan

aus ſeinem bedencklichen Auffſatz erſehen werden /
den er zu weiterm Nachſinnen mitgethellet / unter

„ dem Titul : Remarques uͤber die Belagerung
„ von Gaetta , geſchrieben aus dem Lager den 30 .

Sept . 1707 .

Ich habe dieſer Belagerung mit nicht weniger
Verwunderung beygewohnet / indem ich geſehen/
daß die ſtaͤrckeſte Poſten den furieuſen Stuͤrmen

der Soldaten nicht widerſtehen koͤnnen. Und dan⸗

i die ſehr koſtbahre und mit vleler Zelt er⸗
baute Veſtungen in kurtzem ſich ergeben muͤſſen/
ja wann ſie ſich mit der Capitulation nicht eilen /
ſtehen ſie in Gefahr mit ſtuͤrmender Hand einge⸗
nommen zu werden / wie es denn hier mit Gaetta

geſchehen .
Die Belagerten vermeinten die Breche waͤre

noch nicht ſteigbahr / wie ſelbige ſich dann auch

faſt inpracticable fand ; Dem ungeachtet em⸗

portirte man dieſes Werck mit ſtuͤrmender Hand .
Wann man Reflexiones machet / warum doch ſo
ſelten ein Sturm abgeſchlagen wird / da doch die

Defendenten hinter ihren Bruſtwehren groͤſſern
Vortheil haben als dle Stuͤrmenden / welche gantz
bloß anlauffen muͤſſen/ ſo kan man wohl keine

andere finden / als daß esherrůhre von der falſchen
Einbildung derer die da attaquiret oder beſtuͤrmet
werden/ indelm ſieſich diejenigen welche ſtuͤrmen/

oder attaquiren ſehr furieus vorſtellen / und ſich
einbllden/ man koͤnne ihnen nicht abhalten oder

reſiſtiren /ſind alſo ſchon auff ihre Ketirade be⸗

dacht/ bevor die
Stuͤrmenden

die Breche erſtie ⸗

gen haben / dieſe Einbildung ſollten die Herrn
Offleterer denen Gemelnen in benehmen wiſ—⸗
ſen / und die Herrn Ingenieurs ſolten auf dergl .
BeveſtigungsArt bedacht ſeyn / durch welche
man dle Garntſon dergeſtalt poſtiren koͤnne / daß
man ſelbige mit dem Degen in der Fauſt / nicht

von ihren Poſten jagen koͤnne / wann der Sturm

auch noch ſo farieus waͤre / und ſo lange ein ſol
ches nicht geſchicht / ſo lange wird es auch leicht⸗
lich geſchehen koͤnnen Veſtungen einzunehmen und

gantze Provintzen zu erobern . Wannaber dieſem
Fehler dermahlelns wird abgeholffen worden ſeyn/
ſo wird das Krleg fuͤhren ſchwerer / ja faſt un

moͤglich werden / zum wenigſten wird man die biß
dato gewoͤhnliche Art / mit ſtuͤrmender Hand die

Linien der Veſtungen zu emportiren / gantz ein⸗

ſtellen / und die Wercke mit der Sape und

Minen erobern / worzu dann ſehr viel Zeit und

Verluſt am Volcke erfordert wird / vorgedachte
Verbeſſerung der Fortification iſt von ſo groſſer
Wichtigkeit und von ſo hoher Folge / daß man

billich alles in der Welt anwenden ſolte / um es

practicable zu machen. Es wird aber wohl nicht

eher ins Werck gebracht werden / biß es die Herren
Frantzoſen erſtlich practiciret / und es hernach de⸗

nen andern Nationen als eine neuere Mode mitge⸗
theilet haben / bevor aber ſolches geſchicht / kan

noch manche Veſtung in kurtzer Zeit / auch gar
mit ſtuͤrmender Hand / wie dieſeim Gaetta geſche/
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hen iſt / weggenommen werden .

Oteſes alles war nun gluͤcklich gnug fuͤr die

Oeſterreichiſche Parthey / welche dergeſtalt wider

ihre Feinde vonauſſen triumphirte / doch wolte es

von innen nicht recht gut thun / weil der Graf von

Martinitz / als Vice - Re , und der von Daun /
als Generaliſſimus , ſich / wie ſchon angeregt wor⸗

den / nicht wohl unter · ind miteinander verſtun⸗
den / jener auch / als ein ernſthaffter und ſtrenger
Herr / bey dem gemeinen Volck ſehr verhaſſetwer⸗
den wolte / welches ſo gar ſich / mit gefuͤhrter Be⸗

ſchwerde uͤber allzugroſſe Abgaben / im Auguſto
zuſammen rottiret und geruffen : Es lebe Philip
der fuͤnffte/ der Vatter des Volcks / da es kurß
vorher geruffen : Es lebe KoͤnigCarl . Der Vice-
Re hatte dieſe Leute fuͤr Canaille geſcholten / bey

gegebnem Befehl ſie mit Gewalt auseinander 10
jagen / deſſen ſich auch der Fuͤrſt von Monte⸗
ſanhio und Herzog von Monteleon unterſtanden/
aber gar bald mit vielen Schmaͤhworten beladen
die Flucht in den Koͤnigl. Pallaſt nehmen muͤſſen/
woſie nicht von dem raſenden Poͤvel erwuͤrgt wer⸗

den wollen .

nachſetzende / ſich mit vier Gardes begleitet zu Pfer⸗
de begeben / und durch die Gaſſen rennende ge⸗

ruffen : Es leben die Fuͤrſten von Oeſter⸗
reich ohne Auflagen ! durch welchen Streich das

Volck beſaͤnfftiget worden / daß es von ſelbſt aus⸗

einander gegangen und man zugleich Gelegenheit
erhalten ein / und anders ihm allzu anſtoͤſſiges / mit

Rath und guter Art / aus dem Wege zu raͤumen .

Es kam endlich dahin / daß zu Wien Gedancken

gefaſſet wurden / den Graf von Marttnitz von ſei⸗

ner

Der Graf von Dann hatte dieſem⸗ dur
nach/ ſeine mit dem Vice· Ke habende ſonderbahre yon Daun

Zwiſtigkeit dem gemeinen Beſten großmuͤthiggeſtilt .
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ner Verwaltung abzuruffen / er hielt aber indem

ſelber an ſolcher erlaſſen zu werden / unter dem An⸗

ziehen / daß die Neapolitaniſche Lufft ſeiner Ge⸗

ſundheit nicht anſtehen wolte . Man fugte ſeinem

Begehren ohngeſaͤumt/ und wurde der Graf von

Daun indeffen / oder / biß auff anderwelligen

Beſcheid / zum Vice - Re benihtnet / gegen wel⸗
ſunbl.Ge⸗ chen der Duca d ' Eſcalona hefſtige Beſchwerde

fangene

0
beſchweren halten wuͤrde / da er doch ein bloſſer Kriegs⸗

fuͤhrte / daß er ſo hart und als ein Miſſethaͤter0.He⸗

fangener waͤre / mit dem Bedrohen / er wolle ſich
zu raͤchen wiſſen / da er einſt die Freyhett wieder

erhtelte ꝛcꝛc. Allein dieſerley Drohungen wur⸗

den nicht viel geachtet / und wuͤrde man mit de⸗

nen Gefangenen / des Sangro und andrer gewalt⸗

ſame Hinrichtung wet zu machen / vielleicht einen

andern Proceß geſpielet haben / wenn nicht das

Gegentheil viel Oeſterreichiſch geſinnte Herren in

ſeiner Gewalt gehabt / an deren Leben es ſich/ ſo

züu ſagen / wiedererhohlen koͤnnen / und derer zu

ſchonen man alſo auch des Duc d Eſcalone und

andrer ſchonen muͤſſen. Wie der neue Vice - Re
Geld haben wolte / zu Beſtreitung gemeiner Noth⸗

durfft / murrete man auch wider ihn und hatte

er uͤberdieſes Haͤndel mit der Geiſtlichkeit . Denn

der Secretarius des Duc d' Eſcalona , ſo auch ge⸗

fangen genommen worden war / hatte ſich ehedem
Streit werzun einem Prieſter weihen laſſen / und gehoͤrte dem⸗

gen eines

gefange⸗

nen Geiſt
lichen.
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nach zu der ſo genannten Geiſtlichteit / deßhalben

der Neapolttaniſche Ertz⸗Biſchoff / Pigniatelli be⸗
gehrte / daß man ihm derſelbigen auslieffern ſolte .

„ Allein ote Antwort hieß : Man halte den Ge ,

„ fangenen vor nichts / als einen Secretarium des

„ von Eſcalona ; waͤre er ein wuͤrcklicher Prieſter

„geweſen / ſo wuͤrde er ja nicht darzu geholffen
„ haben / daß ſo viele unſchuldige Leute ermordet

„ worden ꝛc. Dieſe Antwort widerhohlte man auch

gegen den ſich in die Sache legenden Nuntium⸗

wormit doch die Geiſtlichkeit nicht zufrieden war /
ſondern den Adjutant / ſo den Secretarium arre -

diret / in Bann that / darwider der von Daun re⸗

den und behaupten muſte / daß ein ſolch Verfahren

unrecht ſey / an welches man ſich auch nicht kehrte ⸗

ſondern mehrgedachten Secretarium Gioyanni

Torres genannt / nach Peſcata in Verwahrung

ſchickte . Denn ob gleich dieſer Ort von dem An⸗

jouiſch⸗geſinnten Hertzog von Atri aͤuſſerſt zu ver⸗

cheldigen getrachtet / und allda / zum Zeichen ſich

biß auff den lezten Bluts ⸗Tropffen wehren zu

wollen / eine rothe Fahne ausgeſtecket worden war /
ſo muſte er ſich doch den 14 . Septembr . an den Ge⸗

neral / Grafen von Wallis ergeben .

Wie der Hertzog von Savoyen ſich mit einge⸗
trettenem September aus Franckreich wieder auff
den Italtaͤntſchen Graͤntzen eingefunden / iſt aus

jenes Lands⸗Geſchichten erfichtlich . Der Marſch

gieng von dem Var,Fluß uͤber die Engen von

Tende nach Limone , und lagerte man ſich gegen

das Mittel des Se prembris zu Savigliano , wohin
auch der Hertzog von Savoyen und Printz Eugene

ſich begaben / und umb gedachte Zeit die Arriere⸗

Garde , unter dem Printzen von Wuͤrtenberg /
von der Frantzoſiſchen Expedition vollends einruͤck /

te .
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Hieſelbſt wurde in einem Kriegs⸗Rathe be⸗

ſchloſſen / die Veſtung Sula anzugreifſen / zu wel⸗

chem Ende Se . Koͤntgl. Hohett nach Turln Or⸗

dre ſchickten / in aller Eyl 200 . Karren mit aller⸗

hand Nothwendlgkeiten abzuſchlckten . Hleraufff
marſchirte der Printz Kugenius den 18 . Septem⸗
ber mit dem groͤſten Theil der Infanterte / und ei⸗

nem ſtarcken Detachement zu Pferde nach der

Seite von Suſa / und nahm ſein Quartler in der

Abtey von Rivalta ; Se . Koͤnigl. Hoheit aber in

dem Caffell gleiches Nahmens . Selbigen Tag
wurde auch die ſchwere Artillerte in 3 1. Canonen

und 6. groſſen Moͤrſern beſtehend / nebſt vielen

Bomben und allerhand andern Munition aus

Turin nach dem Lager abgeſchickt . Den 19 . bra⸗

che der Printz Eugenius von Rivalta auff / und

der Marſch gieng in das Suſek⸗Thal . Das La⸗

ger wurde daſelbſt bey Vaillane geſchlagen / und

der Feind hierdurch nicht allarmiret / weil er ſeine
Verſchantzungen auff dem Gebuͤrge vor unan⸗

greifflich hielt . Indeſſen wurde bey der Patole

befohlen / das des Fuͤrſten von Anhalt⸗Deſſau
Durchl . in der Nacht mit allen Granadirern /
nebſt 10 . Bataillons von der Hoͤhe nach Puſſoli⸗

no marſchiren / und wenn die Leute daſelbſt ein

wenig ausgeraſtet / nach Gelegenheit den Feind in

jetztgemeldten Gebuͤrge und verſchantzten Poſten
angrelffen ſolte . Dieſe Granadirer commandirte

der Kayſerl . Obriſte Graf Eck / die 10 . Batail -

lons aber / als 5. Kayſerl. unter dem Commando

des Grafens von Koͤnigs⸗Eck / drey Koͤnigl.

Preuſſiſche / und zwey Heſſiſche / unter dem Heſß
ſiſchen General⸗Major Sack / jetztgemeldter Fuͤrſt
von Anhalt ; hiebey waren noch 1000 . Reuter

unter dem General Koccavione . Als dieſes De-
tachement nach Mitternacht auſſbrach / folgete
der Reſt der Armee den 20 . nach / und ſchluge
das Lager bey St . Georgio , ſo drey kleine Mellen

von Suſa ligt . Der Fuͤrſt von Anhalt langte zu

Mittag mit ſeinem Detachement ohngefehr einen

Flinten⸗Schuß weit gegen die feindliche Poſten
an / weil aber ſelbigen Tag die Zeit zu kurtz / in⸗

dem einige Stunden zu Erſteigung der Hoͤhen noͤ⸗

thig waren / ſo wurde der Angriff biß auff den

andern Tag verſchoben / zumahl da die Kund⸗

ſchafften brachten / daß der Feind noch keine Ver

ſtaͤrckungen erhalten . Den 21 . marſchirte der

uͤberreſt der Armee / und lagerte ſich einen Stuͤck⸗

Schuß von Suſa / und wurden die vorigen Ta⸗

ges gemachten Anſtalten continuiret . Der Obri⸗

ſte Graf Eck aber wurde mit 400 . Granadirern

lincker Seits das Gebuͤrge zuuͤberſteigen comman⸗

diret / mit der Ordre / wenn er Feinde antreffe /
ſelbige anzugreiffen / welchen das Anhaltiſche De⸗

tachement zu ſecundiren ſich fertig hielte . Der

Graf von Eck thate auch das Seinige tapffer / daß
er bald / wiewohl mit unglaubl . Beſchwerltchkeit /
die Hoͤhe erreichte / und ohngeachtet er nahe bey dem

Feinde vorbeygehen muͤſſen/ ſind doch nur 10. biß
12 . getoͤdet und bleſſirt worden / jedoch hatte der

Feind / ſo auff dem Berg von Feneſter ſlunde noch

die Hoͤhe uͤber ihm / und hlerauff wurde in denen

feindlichen Wercken einige Bewegung verſpuͤret/
der Fuͤrſt von Anhalt lieſſe auch zu gleicher Zeil

die
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die Preußiſche Granadters und Bataillons an⸗

ruͤcken/ welchen der Heßiſche General Major mit

ſelnen Bataillons nachfolgete / und auff der andern
Seite kam der General Graff Koͤnigs ⸗Eck mit

den Kayſerl . Granadirern und Bataillons auff
die feindliche Wercke und Poſten loft / der Feind

aberverlleß ſolche Wercke / und wurden dahero von
den Unſerigen beſetzet/ und alſo von einem Berg
zum andern geruͤcket/ der Feind hingegen biß an

das unten am Berge liegende Staͤdtlein Suſa
verfolget / und aus allen Linien / Ketrenchementern
und Redouten diſſeits heraus gejagt . In der Re⸗
tirade jundete er die Munitton an / und hinterlleß
4 . metallene Stuͤcke . Der March und die Ver ,

drleßlichkeiten/ welche der Graff Eck im Gebuͤrge
uͤberſtanden/ warennunbeſchreiblich / weil noch kein
Menſch dahin koͤmmen/ und viele Officirer und

Soldaten nicht folgen koͤnnen. Der General⸗

Adjutant Hohendorff / welcher mit etlichen Hey⸗
ducken und Granadters in das Gebuͤrge uͤber
Suſa geſchicket wurde / jagte den Feind auch aus

ſeinen beſetzten Redouten / und fand darinnen 6 .

metallene Stuͤcke/ ſonoch geladen waren . Hterauf
rücktedle gantze Armee fort / an den Ort / wo das

Detachemenr⸗geſtanden / dem der General zum

Jungen mit 6. Bataillons uͤber die Dora zu gehen /
und auff jener Seite hinter Suſa einen Berg zu

gewinnen / folgete . Inzwiſchen marchirte der

Fuͤrſt von Anhalt auf die andre Poſten / ſo der

Fund hinter Suſa hatte/ ſelbige auch zu behaupten .
22 . wurde der Heßiſche General ⸗Lieutenant

Wilcke mit eigenen Heßiſchen Trouppen an den

Ort geſchicket / wo das Anhaltiſche Detachement

geſtanden / ſich m poſtiren / 2 . Battaillons aber ſeß⸗
ten ſich auff das Gebuͤrge / davon der Feind verja⸗
get worden / den Berg de Feneſtre zu beobachten /
weil der Feind annoch verſchantzet / die mmu⸗ -

nication mit Feneſtrelle und Pragellas hatte / mit⸗

hin Suſa von dieſer Seiten voͤllig einzuſchlieſſen /
damit der Feind von Feneſtre aus dahin nicht
kommen moͤchte/ da indeſſen die Kayſerliche und

Preußiſche Infanterie hinter Suſa in diejenigen

Berge ſich geſetet hatte / da der Feind von Exilles

und aus Dauphine nach Suſa kommen konte .

In dieſer Nacht ſandte die Stadt Suſa durch
Deputirten die Schluͤſſel heraus / als der Feind
dieſelbe mit dem Schloſſe verlaſſen / und uͤber

Halß und Kopff hinter die Citadelle auff die Bru -

nerte ſich reteriret / und die Bruͤcke daſelbſt / wie

auch zu Chaumont uͤber die Dora abgeworffen

hatke. Dahero der Guido Stahrenbergiſche
Obriſt⸗Lieutenant von Gelen mit 400 . Grana⸗

diers und nechſt dieſem der Viſcontiſche Major

Guf Kevenhuͤller mit 200 . Pferden dahin ge⸗

ſchickt wurde / dieſen Vorpoſt zu beſetzen / und die

Brücke zu tepariren . Der General zum Jungen
erhtelteauch Befehl mit ſeinen 6 . Bataillons / als
der Feind die zwey Gebuͤrge Chaillon und Bru⸗

nette verlaſſen / naͤherzuruͤcken/ da aber der Feind
egen Abend wieder gegen Chaillon anruͤckte / hielt

ſich gedachter General zu Chamont nicht auf / ſon⸗
dern zogſich uͤber die Bruͤcke. Hleſelbſt meldeten

die Kundſchafften / daß der Marſchall de Theſſe

Hoͤhen anzugreiffen / welchen jener mit etlichen

welcher mit 3. Bataillons auf dem hohenGebuͤr⸗

feindliche Trouppen im Anzuge waͤren / weiche alle

zu ſpaͤte kamen .

Indeſſen ſind dennoch bey dem Angriffe
6 . Batalllons und 800 . Mann Land ⸗Milt

auff den verſchantzten Berg / welche der Feind ſa
ohne Schuß verlaſſen / geweſen . Auff Kay erl .

Seite ſind in allem nicht uͤber 12 . Mann getoͤd⸗
tet worden . Man hat in der Stadt 14 . metallene
Stuͤcke 3000 . Saͤcke Getrayde / ſo viel Mehl /
auch 1500 . Fuder Heu und Krieges ⸗Requiſiten
gefunden . Als nun den 23 . gedachter maſſen der

General zum Jungen die Bruͤcke palliret / fand er

den Feind jenſeit poſtiret / alſo daß jener noch vor

Tages ſeinen Marſch fortzuſetzen / den Feind al⸗

lenthalben chargiren muſte / da dann nach tapfferet
Zuruͤcktreibung des Feindes der Chaillon erreichet
und kundſchafft gebracht wurde / daß der Feind
dlejenigen Hoͤhen des Gebuͤrges / ſo er verlaſſen

wieder eingenommen . Er commandirte hierauff
alſobald den Koͤnigs⸗Eckiſchen Obriſt⸗Lieutenant
Odoarde mit 400 . Mann / den Feind auf dleſen

Batalllons unterſtuͤtzete. So tapffer der Angrif /
ſo hefftig wehrte ſich der Feind / muſte aber doch in

Unordnung / und mit Verluſt vieler Leute weichen /
dadurch dieſe Hoͤhe gewonnen / biß in der Schantze
la Brunette poſto gefaſſet/ und Suſa rundum be⸗

ſetzt wurde . Den 24 . wurde der Preußiſche Obriſte
Berblau vom Printz Philippiſchen Regtment /

ge uͤber den lincken Fluͤgel bey einer Capelle poſti⸗
ret ſtunde / und ſeinen Poſten etwas beſſer vorwerts

gezogen hatte/ mit ſechs hundert Mann verſtaͤrcket/
ſo dann griff er den Feind an / und nachdem derſel⸗
be verjagt/ nahm er Poſto auf dem Berge Feneſtre ,
da der Feind 2 . Redouten hatte . Es ſtund aber

der Feind noch auf der aͤuſſerſten Hoͤhe des Ber⸗

ges ; Die haͤuffigen Uberlaͤuffer aber ſagten / ſie
waͤren recht elende droben / weil ſie in einem tieffen

Schnee ſtuͤnden / und Mangel an Holtz litten ;
Wte denn der Allürten hoͤheſte Poſten gleichfalls
mit Schnee bedecket waren / ob dieſelben gleich bey
weiten nicht ſo hoch/ als die Feindliche . Die Ar -

tillerie verurſachte wegen des unwegſamen Gebuͤr⸗

ges die groͤſte Schwirigkeit / undkonte man den 25 .

nicht mehr als drey Laveten zu denen Batterten
an welchen eyfrig gearbeitet wurde / herbey bringen.
Den 26 . wurden endlich die meiſten Stuͤcke auf

die Brunette gebracht / und weil man die Redoute

Catinat dichte vorbey palſiren muſte / ſowurde auß
den kleinen Gewehr des Feindes ein zlernliches
Feuer gemacht / wobey doch nicht mehr als etllche
Mann bleßtret / und etliche Ochſen und Pferde ge⸗

toͤdet worden. Dem General zum Jungen wur⸗

dem auch 660 . Mann zur Arbeit und Be⸗

ſatzung der eroͤfneten Trencheen vor Suſa zuge⸗

ſchicket / welche alle 2. Tage mit friſchem Volcke

abgeloͤſetwurden / und weil ſeithero auch eine gute

Quantitaͤt Pulver / Rugeln und Bomben trans⸗

portiret worden / ſo wurde bereits gegen den Mit,⸗

tag aus 2 . Stuͤcken die Redouten von Catinat be⸗

ſchoſſen / und Bomben in die Citadelle geworffen.
Den 28 . thaten die Canonen auf die Redoute Ca⸗

Effect / und wurde nicht weniger diebereits auf dem Berg Feneſtre , auch aus Savoyen
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Arbeit an der groſſen Batterie / gegen der Citadelle

fortgeſetzet . Als num die Breche zu einem Sturme

an der Redoute Catinat geleget/ lieſſe man den 27 .

mit Eingang der Nacht die darauff commandirte

Leute anruͤcken / welche denn das Ihrige ſo wohl ge⸗

than / daß man ſich gedachter Redoute mit dem De⸗
gen in der Fauſt bemeiſterte / darinnen nebſt einem

Hauptmann / ſo bleßlret / etliche und o0 . Mann

zu Krieges⸗Gefangenen / ein Lleutenant aber mit

ohngefehr 16 . Mann nieder gemacht wurde . Al⸗

ltirter Seles bliebe der Kayſerl . zum Jungiſche
GranadirerObriſt⸗Lieutenant nebſt etlichen Ge⸗

meinen / und unterſchiedliche Kayſerl . und Preuſ⸗

ſiſche wurden bleßiret . In der Redoute hat man

nebſt 2 . Stuͤcken noch etwas Munttion und an⸗

dre Zeugs⸗Requiſiten bekommen .

Von daraus ſahe man die Beſchwerlichkeit des

Weges / ſo unſre Artillerie paſſiren muͤſſen / und hat
man ſich nicht wenig verwundert / daß die

Feinde die Paſſage nicht mehr verhindert / wie er

es wohlhaͤtten thun/ oder die Aattaque gar unmoͤg⸗
lich machen koͤnnen : Von der groſſen Batterle

wurde fruͤh mit 7. Stuͤcken die Citadelle zu be⸗

ſchieſſen angefangen / und noch 2 . andere/ einevon
4 . und die andere von 6. Stuͤcken / angeleget . Den

z0. thaͤte die groſſe Batterie einen ſonderlichen
Effect , und wurde aus 2. neu angefuͤhrten Moͤr⸗

ſern Bomben in die Cttadelle zu werffen / fortgefah⸗
ren . Nachdem auch in verwichener Nacht die

zwey neuangelegte Batterten verfertiget / und die

Stüͤcke auffgefuͤhretworden ; Als hat man damit

zu ſchieſſen ange fangen / und den 2. dergeſtalt damtt
continuirtt / daß die Breche zlemlicher maſſen gele⸗

get wurde. Weil es auch ſchlene/ als wenn die Bela⸗

gerten die Extremitaͤt erwarten wolten / ſo wurde

ceſolviret / beſſer zur llncken Hand / noch eine Bat⸗

terte anzulegen . Den z3. brach das Wetter / und

fienge dergeſtaltan zu regnen/ daß der Alliirten auff
Idem hohen Berg ſtehende Poſten / dadurch ſehr

viel lidten / man gab aber inzwiſchen Befehl / die

Nacht die Breſche an der Citadelle zu recogno⸗

ſciren / allein well ſie der Feind durch Pech⸗Kraͤntze/
Feuer⸗Kugeln / auch ſonſten ſtarck beleuchtete / ſo
konte es nicht ins Werck gerichtet werden . In⸗
dem man aber ſelbige zu erweitern fortfuhre / ſchickte
der Feind den 3⸗Nachmittags einen Oſſictrer
heraus / und begehrte zu capitulien / wobey er den

freyen Abzug mit 4 . Stuͤcken ſuchte / man gab ihm
aber zur Antwort / „ es habe der Hertzog von Ven -

„ dome in Italien eine Mode auffgebracht / daß
„ man die Garniſon nicht anders als Kriegs⸗Ge⸗
„ fangene tractirte ; daher wurden die Oficter /
als ſie ſich hierzu nicht verſtehen wolten / unver⸗

richter Sache zuruͤck zu gehen genoͤthiget / und man

fienge von denen Batterien von neuem an zucano⸗

niren / der Feind bedachte ſich aber eines andern /
und ergabe ſich hierauff gegen Abend auf Dilcre⸗

tion , die Garniſon beſtunde nechſt dem Souver⸗

neur ,ſo ein Brigadier ,in 3 2. Officirern / ſamt der

Bataillon von Marſilin 32 1. Mann ſtarck / der

Marſchall de Theſſe hat ſich zwar bemuͤhet dieſen
Ort zu entſetzen/ weil aber der Schnee die Gebuͤrge
bereits bedecket / iſt thm ſolches unmoͤglich geweſen .

In ermeldetem Ort hat man folgenden Kriegs .

Denaewuͤrdiger Geſchichte .
und Lebens⸗Vorrath geſunden : Als 16 . groſſe und

kleine Stuͤcke / 4 . Moͤrſer/ ( 24. Bomben / 8040 .

Stuͤck Kugeln / 800 . groſſe Granaden / 10040 .

theils gefuͤllte theils ungefuͤllte Hand⸗Granaden /
7100 , Brand⸗Roͤhre / 400 . Tonnen Pulver /
179. Kuͤſten bleyerne Kugeln / 100 . Centner Lun⸗

ten / 206. Flinten / 170 . Patron⸗Taſchen / 124 .

Degen / 174 . Bajonetten / 800 . Wehr⸗Gehencke /
3. Fahnen / J . Faß Schwefel / 2· Faß Saſpeier /
2. Jaß Wachs / 3. Faß Hartz / einhalb Faß Feuer⸗
ſteine / 4000 . Sand⸗Saͤcke / nebſt vielen andern

Kriegs⸗Geraͤthſchafften und Schantzeug ; 373 .

Saͤcke Mehl / 140 . Faͤßgen Wein / 252 . Stuͤcke

Schincken und Speck⸗Setten / 11. Saͤcke Saltz /
20 . Saͤcke Reiß / 13 . Saͤcke Bohnen und Erb⸗

ſen/ 300 . Pfund Butter / 6. Laͤgel Oehl / 4. Laͤgel
Eßig / und 00 . SaͤckeZwieback.

Nachdem dergeſtalt die Feſtung Suſa ſich an

die Alllirten ergeben / und die Garniſon zu Krie⸗

ges⸗Gefangenen gemacht worden war / brachte
man darauf dieſelbe den 6. Octobr . nach Turin /
und geſchahe der Einzug auf folgende Wetſe :
Voran marſchirten einige Reuter und Mußque⸗
tiers von Sr . Koͤnigl. Hoheit / dem Hertzog von

Savoyen / mit bloſſen Degen um die Kutſche / wor⸗

innen der gefangene Gouverncur ſaß ; darauf fol⸗
gete der COmmandant zu Pferd ohne Degen und

Piſtolen ; hinter dieſem kamen 60 . gefangene und
entwaffnete Frantzoͤſiſche Officirers / nur mie

Spitzruthen in der Hand / doch mit ihren Ring⸗
Kragen um den Halß ; Nach dieſem fuhren 9.

Waͤgen mit verwundeten und krancken Offici⸗
ren ; Gleich darauff ſahe man die Gemeinen /
neinlich 20 . Mann von allerhand Nationen / und

endlich ſchloß ein Troupp Alliirter Soldaten .

Hierauff ließ der gedachte Hertzog die Feſtung Su⸗

ſa ſtarck beſetzen und einige neue Wercke und Li⸗

nien von dannen uͤber den Mont Cenis anlegen /
im uͤbrigen aber 20 . Batatllons auf beduͤrffenden

Fall zuruͤcke bleiben / und den Reſt in die Winter⸗

Quartlere marchiren / welchen auch dle meiſten

Teutſchen Generals von Turin folgeten .

ſchen Hofe angeſehen / daß Er dieſe Vormauer

des Koͤnigreichs auff Seiten des Delphinats nicht

beſſer in acht genommen / auch nicht mehr Fleiß

2331 —

Der Franckr .
Marchal de Theſſé wurde ſehr uͤbel am Franuoͤi⸗ mit Theſ⸗

ſe wegen
Verluſt
von Suſa
mißver⸗

und Eilfertigkeit angewendet / ſie zuerhalten / da gnuͤgt.
oben vermeldet / daß fein Succurs zu ſpat kommen /
und mag wehl darzu die hoffaͤreige Sicherheit
nicht wentg geholffen haben / da die Frantzoſen ſich
beredet / ihre Verwahrungs⸗Wercke waͤren an ſich
ſelbſt unerſteiglich / darbey ſie ſich nicht geeylet dem

Anfall zu begegnen / und den Muth verlohren ha·
ben / als ſich in der That darſtellen wolte / was ſie

nicht vor thunlich gehalten . Der erfahrne
Kriegsmann / deſſen Remarques uͤber Eroberung
Gaetta wir vernommen / iſt wohl werth mit ſet
nen Raiſonnemens uͤber den Angriff von Suſa
gehoͤret zuwerden / die uns folgenden Inhalts mit⸗

gethellet worden . Wir haben dieſen importanten
Paß aus Diemont in Savoyen und Vauphiné ,
mit wenig Verluſt der Unſerigen / und in kurtzer

Zeit dem Feind abgenommen / es hat uns zwar

mehr Muͤhe und Gefahr gekoſtet / als die Fran .
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ſoſen 1704 . noͤthig gehabt / welche es ohne Wider⸗

ſtand einbekamen / aber wir haben auch mehr Ehre
davon / dahingegen die Frantzoſen / welche ſich de⸗

fendiren zu wollen / groſſen Schein von ſich zeigten/
beſtaͤndige Tapfferkett erwieſen / ſchlechten Ruhm
aber bey ihrem elgenen Koͤnig davon getragen .

Wann man dle an denen Avenuen angelegte Ke -

douten und Retrenchements ſouteniret und recht⸗

ſchaffen defendiret / und desgleichen auff der

Citadelle auch gethan haͤtte ; So wüͤr⸗

den wir dieſes Jahr mit dem Ort nicht fertig ge⸗

worden ſeyn : Aber ſo lange als auch die Fortifica⸗

tion von denen Hn . Ingenieurs nicht beſſer ange⸗

ordnet / und mit der innerlichen Defenſion nicht

verſehen wird / ſo lange iſt es auch keine Kunſt mehr
Veſtungen ſelbſt wegzunehmen / ich geſchwelge
denn Redouten und Retrenchements mit dem De⸗

gen in der Fauſt zu erobern .

eittnet
Der Hertzog von Savoyen hatte ſich / durch

Aliant woleder,Sroberung dieſes Orts gewwiß einen verdrieß. ⸗

mit Kayſ . lichen Dorn auß dem Fuſſe gezogen / und hinge⸗
auff drey gen einen der Cron Franckreich ins Auge geſetzet /

Jahr . dle durch allerhand Wege das moͤglichſte verſuchte

den Hertzog von Savoyen von der groſſen Alliance

abzuziehen / welche dieſer doch auff drey Jahr aber⸗

mahl verneurete / aber ſich darbey richtige Zahlung
verfallener als kuͤnfftiger Huͤlffs⸗Gelder / auch das

General⸗Commando bey der folgendes Jahr in

Italten habenden Armee bedunge / ſich zugleich be⸗

ſchwerende / daß man ihm das Verſprochene nicht
alles gezahlet / ob er gleich mit und bey dem Unter ·
nehmen auff Toulon das Seinige gethan / ſinte
mahl er ſich entſchuldigte / daß die Sache nicht ei⸗

nen beſſern Außſchlag genommen u. ſ . w. Ihro
Koͤnigl. Hohelt befunden ſonſt fuͤr gut ſeine mit

der Graͤfin von Verua neben der Ehe erzengte Kin⸗

der in ſeiner Maſſe zu legitimiren / da er die Toch⸗

ter fuͤr Princeſſin erklaͤrte / ihrem Bruder aber /
dem ſo genannten Marquis von Suſa , den Titul

Altezza , oder / Seiner Hoheit / beylegte . Wir

haben bey denen bißher erzehlten Kriegs⸗Haͤndeln/
was ſonſten / ſonderlich auch zu Rom / ſich zuge⸗

tragen hat / außgeſetzt laſſen muͤſſen/ davon nun

das merckwuͤrdigſte noch nachzuhohlen iſt . Der

heilige Vater hatte wohl von allen Seiten her /

und auff allerley Weiſe ſeine liebe Noth und muſte
ſich auch durch das Gepraͤnge der Wappen⸗Auff⸗
henckung verunruhiget ſehen . Nach der Erobe⸗

Wappen⸗rung Neapolis vor Koͤnig Carln ließ der Hertzog
von Altemps , die ſonſt uͤber dem Thore ſeines Pal⸗

Savoyen

Beſchreibung

Haͤndel in laſts gehabte Frantzoͤſiſche Lilten hinwegnehmen /
Rom . und an deren Stelle KoͤnigsCarln Wappen ſetzenz

dargegen ihm der Pabſt befehlen ließ / die vorge⸗
nommene Aenderung auffzuheben und alles wieder

ihm aber auch wie jenem / nur mit dem Unter⸗

aufß den vorigen Fuß zu ſeen . Der Fuͤrſt von GOtt mit ſeinem Beyſtande nicht verlaſſen wuͤr⸗
Taffis machte es / wie der von Altemps , es gieng de/ u . ſ. w.

ſcheid / daß er dem Paͤbſtl. Gebot nicht gehorchen Rede machte erzwey neue Cardinaͤle / der erſte war Lardi

wolte / ſich entſchuldigende / daß er ein Kayſerl . Gioſeppo Valemani de Fabriano Titular - Ert ,
Bedienter / uͤber dieſes auch von ihm bewohnter Biſchoff von Athen und Obriſter Hofmeiſter am

Pallaſt Kayſerl . Majeſt. zuſtaͤndig ſen. Hierauff Paͤbſtl. Hofe / den ſich der Pabſt bey der Erklaͤrung
ließ thm der Pabſt bedeuten binnen geſetzter Zeit andrer Cardinaͤle vortgen Jahrs noch heimlich
die Stadt Rom und denn wetter das gantzeKir⸗ vorbehalten zu ſelner Zeit zu benennen . Der an⸗
chen⸗Gebiet zu meiden / an deſſen ſtatt er ſich in dre war Charles Thomas Maillard , de Tour -
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die Kirche des Schutz⸗Engels retlrirte / und ſeinen
Pallaſt zuſchlieſſen / aber das OeſterreichSpa⸗
niſche Wappen hangen ließ. Der Pabſt wolte
es doch nicht daſelbſt laſſen / ſondern ſendete einen
Criminal - Notarium nebſt etlichen Sbirren nach

mehrerwehnten Pallaſt / ſo da ſelbigen und alle

ſich darinnen findende Zimmer auffſchlagen und

die Mobilien in ein Inventarium bringen muſten /

das Wappen Koͤnig Carls wurde in der Nacht /
auff Paͤbſtl. Befehl / herabgerlſſen / und ſchickte
Fuͤrſt Taxis ſeinen Sohn nach Barcellona / die⸗

ſes alles Ihro Catholiſ . Majeſt . klagbar vorzuſtel⸗
len . Der Conneſtable von Colonna wuſte ſich
beſſer aus dem Handel zu helffen/ da er alle / auch
das Frantzoͤſiſch⸗Spaniſche Wappen von ſeinem
Thor⸗Wege wegnehmen / und dteſen hierauff nle⸗

derreiſſen ließ / unter dem Vorwand / ihn groͤſſer
und praͤchtiger bauen zu wollen / darmtt er ſich
aber nicht eilen dorffte / wie er es auch nicht that .

Am meiſten gleng es Paͤbſtl. Heiligkeit zu Her⸗Pabſinn
tzen / daß ſich der Kayſer nicht mehr / durch den dilligt
Vorwand der Kirchen⸗Freyheit / abhalten laſſen Kayſell ,

wolte Contributiones auch von denen Guͤtern Soatidu .
einzuziehen / die von der Kirche beſeſſen wurden / hune
oder in ihrem Schutz ſeyn ſolten . Er gab alſo Kirche,
wieder die im Parmeſaniſchen von Kayſerl . gezo⸗ Landen,

gene Gelder eine ernſte Ahndung herauß / ſo her⸗
nach mehrer Weiterungen nach ſich gezogen .

Durch deß Pabſtes ſcharſfe Ahndung waren publieil
die Kayſerl . Leute ſo gut als in Bann gethan / die widerer⸗
nur einiger maſſen / mit der Collectirung und Be⸗ voyen und
legung des Parmeſaniſchen / Placentintſchen u. andre Vo.

dgl. zu ſchaffen gehabt / daran ſich aber dieſelbige ditorin .

eben ſo wentg kehrten / als die Savoylſche Mini⸗
ſtres , da ſie noch fortfuhren / wider den Willen
des Pabſts zu behaupten / daß threm Herrn inſei⸗
nen Landen / ſo gut als einigen andern / die Be⸗

nennung zu hohen Kirchen⸗Aemtern / Biſthuͤmern
ul. ſ . w. zukaͤmen/ davon anderweitig ſchon mehr⸗
mahln Erzehlung geſchehen. Dermahln lieſſen
Ihro Heiltgkeit ein Monitorium in Rom oſſent⸗
lich anſchlagen / wider diejenige Bediente des Her⸗

tzogs von Savoyen / die ſich unterſtehen wuͤrden

ihm in ſeinen Unternehmungen wieder die Berech⸗

tigung der Kirche mit Rath und That an Hand
zu gehen / mit dem Anfuͤgen/ daß alle bißher / ohne
Paͤbſtl. Bewilligung geſchehene Vergebungen
Geiſtl . Beneficien null / nichtig / unſtatthafft ſeyn
ſolten . Als er von dergleichen Dingen dem Car⸗
dinals - Collegio Nachricht gab / fuͤhrte er groſſe
Beſchwerde uͤber die Bedraͤnger der Kirchen / ſtrich
ſeine mit ihnen gehabte langmuͤthige Gedult heraus /
die er doch endlich in Ernſt und Schaͤrffe / nach

obenerzehltem / verwandeln muͤſſe/ darbey Ihn

Des folgenden Tages / nach ſeiner gehaltenen 00

non ,



Italiaͤniſche Geſchichte .
νννν

gnon , Titular - Patriarch von Antiochia und

Paͤbſtl. Viſitator in China , ſonſt von Turin ge⸗
buͤrtig . Der Alt⸗Ranſtaͤdtiſche Vergleich war
dem RoͤmiſchenStuhl auch wohl ein rechter Dorn

in Augen / den man aber doch dermahln nicht aus

zuziehen vermocht / ſondern geſchehen laſſen mu⸗

ſte / daß denen Lutheranern vorhin gehabte Reli⸗

gions /Freyhelten wieder gegeben wurden . Man

hielt zwar deßhalben eine allgemeine Haupt . Ver⸗
ſammlung des zu Fortpflantzung Roͤmiſch⸗Catho ,
liſchen Glaubens auffgerichteten Collegii , darin⸗
nen doch nichts hinlaͤngl. ausgefunden werden kon⸗

te / die Vollziehung des gedachten Alt⸗Ranſtaͤdtl⸗
ſchen Vergleichs zu hindern / was der Pabſt vor

ſich in einem Handbrieffgen an Kayſerl . Majeſtaͤt
geſchrieben / iſt bey denen Geſchichten des Kayſerl .
Hofs angefuͤhret worden . Bey allerley ſolchen
Bedraͤngnuſſe wolte doch derſelbige ſein Anſehen /
auch in⸗ und mit aͤuſſerlichen Gepraͤnge / erhalten /
ſtellete daher am Feſt MariaͤGeburt eine praͤchti⸗

ge Kirchfahrt / in Begleitung 28 . Cardtnaͤle /
nach der Kirchen della Madonna del Popolo an /
von wannen er ſich in die Portugtſiſche National⸗

Kirche begab / dem Leichen⸗Dlenſt und Gepraͤnge

des abgelebten Portugifiſchen Koͤnigs beymwoh⸗
nen . Es marſchirten auſſer der ſonſt gewoͤhnlichen
Cavalcade , dem Zuge auch noch zwey Compa⸗

haͤlt praͤch⸗
tigen Kir⸗

chenzug

gnien Dragoner / jede von 80 . Mann / bey / der⸗

gleichen das Roͤm. Volck niemahls / oder/ in langer

Zeit nicht geſehen hatte / daher man in Rom ſelbſt
zu ſticheln Anlaß nahm : der Pabſt ſchiene viel⸗

mehr ein groſſer General / als der Geiſtliche Vater

geſambter Welt zu ſeyn ꝛc.„)M Er trug auch kein

Bedencken / wie einiger ſeiner Vorfahren geredet /

das Schwerd Pauli zu ergreiſſen / da der Schluͤſ .

ſel Petri nicht mehr helffen wolte / und entſchloß
ſich / gegen das Ende dieſes Jahrs / denen Kay⸗

ſerl . nach Neapolis etwa wollenden Voͤlckern kei⸗

nen Durchzug mehr zugeſtatten / wo ſie nicht alles /
auſſer was weniges umbſonſt zugebendes an Haber

und Heu / mit baarem Geld bezahlen wolten .

Dieſemnach kleß der Rath von Bologna an alle

in dieſem Staat befindliche Officirer und Solda⸗

garckt imit ten Befehl ergehen / ſich nach denen Graͤnzen von

Kayſerl . Medena marſchfertig zu halten / und ſich denen

wegen Teutſchen / woferne ſie die geringſte Gewaltthat
veruͤben wuͤrden / mit gewaffneter Hand zu wider⸗Durch⸗

Marſche ſetzen/ auch allenfals in denen Staͤdten und Doͤrf⸗

ſern Sturm laͤuten zu laſſen ; Inmaſſen denn auch

der Cardinal Legat zu ſolchem Ende den General⸗

Auditor nach Caſtell S. Gioanni geſchickt / allwo

ſich die Paͤbſtl. Soldaten verſammlen ſollen .
Als hernach zu Bologna den 14 . Dec . unver⸗

muthet 5 30 . Kayſerl . Soldaten zu Fuß mit 30 .

beladenen Bagage⸗Waͤgen anlatigeten / ſo mu⸗

ſten doch dieſelben in das Barfuͤſſer⸗Klofter / wie

auch in die andern Haͤuſer der Vorſtadt einquar⸗
tiret / nachmahls aber von dem Rath mit allem /
was zu ihrem Unterhalt vonnoͤthen / verſorget
werden . Des ſolgenden Tages lagen ſie ſtllle /
und forderten noch mehr Lebens⸗Mittel / worauff
ihnen der Cardinal Legat andeuten ließ / daß er

DenckwuͤrdigerGeſchichte .

wolten / faßte er endlich den Schluß / daß man

ſothane Trouppen paſſiren laſſen / und ihnen die

von dem Paͤbftl. Hofe hierzu keinen Befehl habe.
Dahero man ihnen / falls ſie nur die geringſte

225 .

Fandſcligkeit ausüͤbten / mit Sewalt begegnen 1707 .
wurde . Als nun hierauff des Abends 550 .

Mann Paͤbſtl. Soldaten nebſt 50 . Dragonern
von Ferrara anlangten / wurde ermeldten Teut ,

ſchen verbotten / daß weder Offictier noch Gemel⸗

ne in die Stadt Bologna kommen ſolten . In⸗
deſſen blieben ſie noch 2. Tag liegen / und ſetzeten
den 19 . dieſes des Morgens ihren Marſch nach
Imola fort / unerachtet man ihnen den Paß nicht
verſtatten wolte . Alldieweil aber dergleichen un⸗

gebeteneGaͤſte noch mehr vermuthet wurden / und

der allerheiligſte Vatter wohl ſahe / daß die Teut⸗

ſchen keine Italiaͤniſche Bedrohungen verſtehen

benoͤthigten Lebens⸗Mittel leiſten ſolte . Solchem⸗

nach begaben ſich den 22. der Vice - Legat und Ge⸗

neral - Auditeur nach S. Nicolo , denen Kayſerl .
Commiſſarien dieſen Schluß zu hinterbringen /
mit dem Anhange / was maſſen ſie verhoffeten /
daß dieſelben um ſo vtel deſto ſchleuniger wiederum

aus dem Lande ziehen wuͤrden . Worauff die

Commiſſarien zur Antwort gaben / daß ſolches zu

verſprechen nicht in ihrem Vermoͤgen ſtuͤnde / an⸗

geſehen ſie zuvor einen neuen Beſehlvon dem Mar⸗

cheſe Viſconti aus Mayland erwarten muͤſten/
zu welchem Ende ſie berelts einen Courrier an den⸗

ſelben abgefertiget haͤtten . Als nun der Vice - Le -

gat des Abends wiederum zu Bologne anlangete /
ſchickete man / nach weltlaͤufftiger Uberlegung /
des andern Morgens einen Expreſſen an den Car⸗
dinal Gualtieri , als Paͤbfll. Legaten , nach lmo⸗

la , welcher aber des Abends zuruͤck ſchriebe / daß
er die Kayſerl . aus Mangel Paͤbſtl. Befehls nicht

durchlaſſen wuͤrde. Inzwiſchen ſtunde das Land⸗

Volck 6000 , Mann ſtarck in der Gegend Imola

beyſammen / da hingegen die Kayſerl . Commiſ⸗
ſarten ſich verbindlich macheten / die Unkoſten
wegen Liefferung des Proviants und der Fourage
aus der Cammer zu Neapolis erſetzen zu laſſen .
Seit dem ſeynddileſeVoͤlcker ůͤberall / wo ſie durch⸗

gezogen ſeyn / wohl tractiret worden / und hat der

Cardinal Sualticri auff Paͤbſtl. Befehl das auff /
gebottene Land⸗Volck in der dandſchafſt komagna
wiederinn nach Hauſe gehenlaſſen .

Demnach die Kayſerl . Generalitaͤt des Koͤnig·
reichs Neapolis den Schluß gefaſſet hatte / un⸗

ter andern auch die zu dieſem Koͤnigreich gehoͤrige erobert .

Veſtung Orbitello im Toſcaniſchen Gebiet wie⸗

derum unter den Gehorſam Carl des III . Koͤnig
in Spanten zu bringen / ſo wurde hierauff
der Kayſerl . General / Freyherr von Wetzel / mit

eitnem wohlausgeruͤſteten Kriegs · Schiff und allen

Tartanen dahin befehligt / welcher aber elliche

Tage wegen widrigen Windes in dem See⸗Ha⸗
fen Baja ſtille liegen und zuvor in der See zwey ſtar⸗

cke Stuͤrme ausſtehen muſte / ehe er ſeinen Vor⸗
ſaß bewerckſtelligen konte. Hierauff langte er den

20 . Dec . vor ermeldter Veſtung gluͤcklich an / ließ
des andern Tages ſeine Trouppen ans Land ſteigen /

den Ort berennen / und ſelbigen zur Ubergabte
auffordern . Alldtewell nun die in 2 50 . Mann

beſtandene Beſatzung darinnen mehr Zunelgung

ITbcatri Europæi XVIII . Theil .

zur Capitulation als zur Gegenwehr bezeigte/ 0
6822
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wurde der Accord noch denſelben Tag verwilliget /
und unter andern beſchloſſen / daß ſie den folgen⸗

aber / welche ihr im Lande zu verblelben erlaubet

Je Langwierigkeit des Kriegs wolte dem
7 Koͤnig in Franckreich immer beſchwerli⸗

cher fallen / da das Volck immer mehr
abgteng und auch das Geld taͤglich

ſchwerer auffzubringen ware / deswegen er gern el⸗

nen vortheilhaßften Frieden gehabt haͤtte/ da er oh⸗
nedem mit dergleichen Einkuͤnſtelungen bißher
mehr / als durch dte Gewalt der Waſſen erhal /
ten hatte . Man wuſte alſo zu ſagen / daßer ſich
dermahln an Schweden gemacht / und ſolches

ſum dte Mediation erſuchet / auch ſolch Vorhaben
am Kayſerl . Hofe / durch daſelbſt ſubliſtirenden

Schwediſchen Miniſter / von Strahlenheim / be⸗

kant machen laſſen / der allda angezelget / was

maſſen die Cron Franckreich ſeinen Koͤnig um

die Vermittelung eines Frtedens erſuchen laſſen/
auch ſehr gute Conditiones angebotten ; welche

Vermittelung Schweden aber zu uͤbernehmen Be⸗

denckens getragen / ehe und bevor es nicht wuͤſte/
wie weit es Kayſerl . Maj . anſtaͤndig ſeyn moͤchte
oder nicht . Man ſagte die von Franckreich / als

ein Grund abzuhandelnden Friedens / angebotte⸗
ne Conditiones waͤren dahin gegangen : Daß

Spanien an Koͤntg Carlden III . abgetretten ; dem

Duc d ' Anjou Neapolis und Sicilien gelaſſen / dem

Kayſer und Relch Straßburg ſambt dem Elſaß
wleder zuruͤck gegeben werden ſollen ꝛce. worbey
man ſich aber wegen Itallen Kayſerl . Seits nicht

ſicher gnug geachtet / und mithin dermahln Frie⸗
dens⸗Handlung einzugehen keine Luſt bezeiget / ſon ·
dern auff das Frantzöſiſche Anbringen dem Schwe⸗
diſchen Miniſter die Antwort ertheilet haͤtte:
Weiln die gemeinſame Sache unter hohen Alllir⸗

ten dergeſtalt verabredet und eingerichtet worden /
Eiklarungdaß man nicht glauben koͤnne/ wle es Franckreich

Pabſt iſt
auch vorn

Frieden /

dargegen / ein Ernſt ſey einen auffrichtigen und beſtaͤndigen
Frieden einzugehen / es werde denn dißjaͤhriger
Feldzug wider daſſelbige vorgenommen und mit

Nachdruck ausgefuͤhret; als koͤnten Ihro Kayſ .
Maj . von dieſem gemeinſamen Schluß nicht ab⸗

weichen / deren ſonſt die Schwediſche Vermitte⸗

lung nicht unangenehm ſeyn ſolte c . So muſte
ſich Franckreich mit ſeinem Frledens ⸗Geſuch ab⸗

gewieſen ſehen / weil man theils nicht vor auff⸗
richtig hlelt / theils die Hoffnung gefaſſet hatte/
durch einen ſchon verlautenden Einbruch in ſein
eigen Land es recht zu demuͤtigen / von deſſen Er⸗

folg ſich unten das mehrere dergeſtalt zeigen wird /
daß der Anſchlag eben nicht gerathen / wie man

macht .

Der Pabſt hatte / nach anderweit erzehltem /
die kriegende Partheyen / unter ſelbigen auch

Franckreich zu Eingehung des Frledens / andre

Beſchreibung

wurden / nach dem naͤchſten Frannoͤſiſchen Ha⸗gleitet ,

Frantzoͤſiſche Geſchichte.

ſich Hoffnung davon ab Seiten derer Allitrten ge⸗ Beveſtigung halber / eingetragen wurde . Als

Frantzoͤſiſche Geſchichte .

fen abgefuͤhret werden ſolte . Als nun den 22. ob⸗
gedachten Monats der Abzug geſchahe / traten

den Tag von dannen abziehen / nach 6. Monaten 217 . Mann in Sr . Cathol . Majeſtaͤt Dienſte /
33 . aber wurden biß an einen andern Ort be⸗

te jenes die Schuld des nicht vor ſich gehenden
Friedens keineswegs auff ſich kommen laſſen/ des ⸗
wegen es in einem an Pabſt gerichteten Antworts⸗

Schreiben erzehlte / was es bißher fuͤr Friedens ·
Erbietungen gethan / wie dieſe von Oeſterreich
verworſſen worden / dem es dermahln andre Vor⸗

ſchlaͤge thun wolte / ihm Mayland / Neapolis /
Sicilien andre ſonſt mit Spanien verknuͤpfft ge⸗

weſene Inſuln und Laͤndereyen in Italien zu laſſen
ſich erbot / damit ſein Enckel / Duc d' Anjou ,
das uͤbrige der Spaniſchen Monarchie behielte .

—

— —
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Es wolten zwar die Freunde Franckreichs vor⸗

geben / als wenn diß Schreiben erdacht und von ſtalt lur
dem Koͤnig in Franckreich niemahln geſchrteben/ Krieaz⸗

dieſem auch nicht in Sinn kommen waͤre / eine

ſolche Zergliederung Spantſcher Monarchie zu
zung

unternehmen / allein das mochten wohl nur Vor⸗

wendur gen ſeyn / denen Spaniern die Augen zu

verkleiſtern / ſo es ungern an eine Theilung ihrer
Monarchie kommen laſſen wolten / da in der That
dererley Anerbietungen ſo gewiß itzund unter der

Hand geſchehen / als offenbar ſie hernach weiter

gethan wurden . Der Krieg gleng alſo weiter vor

ſich / und muſten Anſtalten ihn zu fuͤhren gemacht /
auch Mittel darzu zuſammen gebracht ſeyn . Es

wurden 8 . General ⸗Lteutenants ernennet unterm

Vendome in Flandern / auch / nach Erforde⸗
rung / ſonſt zu dienen / und kamen zu dieſer Wuͤr⸗
de der Graf von Gacé , von Gaſſion , der Mar -

quis von Brion , der Graf von Chemeraut , der

Marquis von Magnac , der Ritter von Roſel ,
der Pfaltzgraſ von Birckenfeld / und der Hertzog

Und An⸗

orkſe⸗

macht .

von Goiche . Der Marchall von Noailles legte
die Hauptmannſchafft der Koͤnigl. Garde nieder /
mit welcher man hernach ſeinen Sohn begnadete .
Der Todt des PrintzLouis ward auch dem Koͤntg
in Franckreich hinterbracht / ſo darbey geſagt zu

haben berichtet wurde : Ich beklage ihn ! denn

er war dapffer und ſehr geſchickt / aber

ungluͤcklich . Der Koͤnig in Franckreich war

dargegen bey ſeiner Cleriſey ſo gluͤcklich/ daß dieſe
auff ſein Anſinnen / vor 33. Million Pfund baar

Geld Muͤntz⸗Briefe einloͤſete / und eine ſolche
Summa baarer Mittel / an ſtatt des leydigen
Papiers / unter die Leute in Handel und Wan⸗

del brachte . Man ſetzte ihr dargegen die Ein⸗

kuͤnffte des Poſt · Weſens zu einem Unterpfand ein /

woruͤber ein Koͤntgl. Edict heraus kam und in die

Sein ju⸗
dieium

üͤberPrintz
Luis bon

Baaden .

Parlaments⸗Buͤcher regiſtriret / oder / mehrer

jaͤhrlich 1oοοοοMPfund richtig in zwey Termi ⸗
nen / nehmlich im Junto und December / gebah⸗

aber zndeſſen Beſoͤrderung angemahnet / und wol . let werden / und ſolte es andern / auch Cloͤſtern
und

Es erhaͤlt

Zinſen von dem Capital der z 3. Milltonen / ele
ten aus gedachten Poſt⸗Einkuͤnfften der Clertſeyſey.

lrd k

einem !

Enckel

fteut,

daruͤb

Feuer
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gezünt
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1707 . ſund dergleichen erlaubt ſeyn Muͤntz⸗Brtefe ein⸗

zuloͤſen/ fuͤr das dargegen gezahlte Capital aber

ſolcherley Intereſſe zugenteſſen / die noch nicht

gar 5. pro Cento ausmachten . Andern befohl
man ſich zu dergleichen Einloͤſung des Papirnen
Geldes mitwuͤrcklich zu bequemen / und bekam die

Provintz Languedoc Befehl 8. Millionen darzu

anzuwenden / Bretagne eben ſo viel / Borgogne 4 .

Millionen / Provence zwey / die Koͤnigl. Secre -

tarien 12 . ul. ſ .w. Dergeſtalt kamen zlemliche Ze⸗
del / gegen baar Geld / aus der Leute Haͤnden/ es

wolte aber dieſes alles nicht hinlaͤnglich ſeyn gnug⸗

ſamen Rath zu ſchaffen / weil dieſer Paplernen
Muͤntze ſchon gar zuviel ausgegeben worden war /
da man dargegen Waaren und baares Geld denen

Unterthanen abnahm / deſſen man allenthalben
hin gar viel noͤthig hatte / wie denn verlautete /

daß dem Ragoczy allein monatlich 400000 .

Pfund zu uͤbermachen verſprochen worden / damit

er ja den Krleg wider den Kayſer in Ungarn fort⸗
fuͤhrete .

Eine ſonderliche Freude hatte der alte Koͤntg
tinemUbr⸗ da den 8 . Jenner die Hertzogin von Burgogne mit

einem jungen Printzen gluͤcklich entbunden / und

alſo der Platz des Verſtorbenen / erſeßt wurde .

Mann nennete ihn / wie Jenen / Hertzog von Bre⸗

tagne , und ſchritt alſofort / ohne viel Cæremo -

nien / zu ſeiner Tauſſe / die der Cardinal von kour -

bin , als Groß⸗Allmoſen⸗Pfleger von Franckreich
verrichtete . Der Koͤnlg beſuchte die Woͤchnerin
alſofort mit vieler Gluͤckwuͤnſchung/ legte dem

neugebohrnen Printzen das Ordens, Band vom

Heil . Geiſt umb den Hals / ſagende : Hertzog von

Bretagne , ich mache dich zum Ritter ! Man war

darüber ſehrfroͤlich uͤber ſolche Geburt / und bezeigte es auch
Feuer⸗ mittelſt eines praͤchtigen Feuer⸗Wercks ſo vor dem

Werck an⸗Nath⸗Hauſe zu Pariß auffgerichtet und angezuͤn,
gaundet det / in welchem auch die gute Hoffnung vorgeſtellet

wurde / ſo durch und mit dieſem Printzen das ge⸗

ſambte Land auffs neue von kuͤnfftigbeſtaͤndiger
Wohlfart bekommen . Die Erklaͤrung davon

fand ſich auff 4 . Taffeln / ſo an den vier Ecken des

FJeuer⸗Werck,Geſtelles erſchtenen . Auf der erſten
ſahe man ein groſſen Zulauff derer Frantzoſen zu

dleſem aus dem Himmel herab dargereichten Prin⸗
tzen / mit denen Beyworten : Lætis ſpes addita

Francis : Die vermehrte Hoffnung erfreuter Fran⸗
cken : Frantzoͤſtſche Reimen waren zu mehrer Er⸗

laͤuterungangefuͤget/ die im Teutſchen dieſes Sin⸗

nes waren :

Findt ſich der Frangen Thron gleich noch ſo
wohl gegruͤndt /

Des Stuͤtzen Vater / Groß /und Uhr⸗Groß⸗
Vater ſind ;

Giebt uns doch dieſer Printz ein neubeſtaͤrcktes
Hoffen /

Es werd auff ſelbgem flets Ludwigs Blut an⸗

getroffen .

Die andre Taffel enthielt dieſe Worte : In te do -

mus alta recumbit . Das hohe Hauß lehnt ſich

ren dieſes Verſtands .

auff den neugebohrnen Printz : Die Reimen wa⸗

Unuͤberwindlichs Hauß / das neuer Pfeiler
ſtuͤtzt/

Auff dem Ftaͤnck ⸗Spanſches Heyl ohnfal⸗
bar feſte ſitzt.

Auff der dritten Taffel ſtund der Baum mit gold⸗
nem auffs neue wieder wachſendem Aſte / nachdem

Eneas ſelbigen abgebrochen / mit angefuͤgten Wor⸗
ten : Non delicit alter Aureus ! Brich einen ab /

es wird an einem andern goldnen Aſt nicht fehlen .
Die Erklaͤtung war :

Wies nie auff dieſem Baum an goldnem
Aſt gebricht

So mangelts FraͤnckſchemThron an Lud⸗
wigs⸗Erben nicht ;

Ob gleich des Schickſals Hand deneinen weg⸗
geriſſen /

Sieht man doch alſofort des andern Glan
entſprieſſen .

In der vierdten Taffel zeigten ſich die Worte : Nec

imbellem feroces progenerant Aquilæ Colum -

bam : Tapffre Adler zeugen keine furchtſame Tau⸗
ben . Die Erklaͤrungs⸗Reime brachten dieſen Sinn:

Dis Blut ſchlaͤgt nicht auß Art . Der Ad⸗
ler zeugt nicht Tauben /

Wer wil dem tapffern Hauß die tapffern
Printzen rauben ?

Der durch die Geburt eines neuen Ur⸗Enckels Franckt .
erzehltermaſſen vergnůgte Koͤnig/ nahm ſich nicht reformitt
nur derer Weltl . Haͤndel nachdruͤcklich an / ſon⸗derdorbne
dern ſahe auch auff derer mit zur Geiſtlichteit gehoͤ⸗ Moͤnche

rigen Moͤnche ihr Thun / und trug kein Bedencken
es mit Koͤnigl. Macht in Ordnung zu ſtellen / wo

befunden wurde / daß es daraus gewichen waͤre.
Man hatte die Auguſtiner Barfuͤſſer Eremiten be⸗
ſchuldtget / daß ſie in thren Cloͤſtern zu Pariß und

anderweitig ſich meiſt auff die ſchlimme Seiten be⸗

gaben / und an ſtatt einer ſtrengen Zuchtwohlluͤſti⸗
ge Uppigkeit / naͤcht/und taͤgliches Aus / und Ein⸗
lauffen / Einfuͤhrung und Gaſftlrung des Frauen
zimmers in Cloͤſtern und Zellen / praͤchtige Aus⸗

putzung dieſer mit koſtbarem Haußrath u . ſ. w. be⸗
liebet / darbey allerhand unziemliche Stuͤckenaus

geuͤbet und ſolcher Geſtalt grob Aergernuß allent⸗

halben angerichtet haͤtten u. ſ. w. Ihro Koͤnigl.
Majeſt . verordneten demnach die General ⸗Viea⸗
rien des Ertz⸗Biſchoffs in Pariß / nebſt andern

Doctoren der Sorbonne , zu Unterſuchungs⸗Com⸗
miſſarien / die den Ubelſtand / wie er angegeben

war / befunden/ und / auff deren pflichtmaͤſſigen
Bertcht / hochgedachte Koͤnigl. Majeſt . verordne⸗

ten / daß alle verdaͤchtige Aus / und Eingaͤnge derer

Cloͤſter zugemauret / die Geſellſchafften mit dem

Frauen⸗Volck abgeſtellet / die koſtbaren Meublen

verkauffet / und draus geloͤſete Gelder zu Vermau⸗

rung derer uͤbrigen Thuͤren auch andern noͤthigen
Ausgaben / angewendet / die weichen Bette abge⸗
ſchaffet / dargegen die Ordens⸗RegelmaͤſſigeStroh⸗
Saͤcke / hergenommen / auch die Schuhe abgele /

get und Barfuͤſſeren geübet / die Baͤrte ohnrafiret
eil
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gelaſſen werden muſten u . ſeweiter / welches wohl
denen meiſten verwehnten Moͤnchen ( deren etliche

noch darzu / mit Abwelſungen von Capitulair - Ver⸗
ſammlungen / auch haͤrter/ angeſehen wurden /) ein

ſchlechte Vergnuͤgung geben mochte .

Sie muſten ſich indeſſen doch des Koͤnigs ſel⸗
nen Ernſt gefallen laſſen / den Er auch wider den

in Kayſerl . Dienſte getretenen Hertzog von El⸗

Bildnis beruf , Marquis de Langallerie und Marquis de

Bonneval ausuͤben / und an ihrem Bildnis das ge⸗

ſprochene Urtheil zu Pariß vollſtrecken ließ / wel⸗

ches mit ſich brachte / daß ſie enthauptet / lhreGuͤter

aber zur Koͤnigl. Cammer eingezogen werden ſol⸗
ten . Dieſe Perſonen aber / blieben deſſen ohnge⸗
achtet / nach wie vor in Kayſerl . Dienſten und hol⸗
fen den Krieg wider Franckreich wacker fortfuͤh⸗
ren . Weil dieſes ſich deſſelbigen in ſeinen Laͤndern

verſahe / machte es gute Anſtalten dargegen / wo es

die Noth am naheſten zu ſeyn glaubte / und beſorg ·
te das Wetter duͤrffte am erſten gegen Dauphine
loßbrechen / wegen deſſen Nachbarſchafft mit Sa⸗

voyſchen Laͤndern . Der daſigen Orts commen⸗

dirende Marſchallvon Thelsẽ begab ſich in Zeiten
und zwar gegen Ausgang des Februarü an ſolchen
ſeinen Poſten / legte zu Grenoble und Chambery

Magaꝛzinsan / beſichtigte Suſa und Pignerol / ließ
zwiſchen hier und Fenelttelle die Voͤlcker allge⸗
mach zuſammen ruͤcken / hatte auch Ordre durch

einen Trompeter die Notifications Schreiben des

Duc de Borgogne und ſeiner Gemahlin von dem

gebohrnen Dus de Bretagne nach Zurin zuſenden/
desgleichen die Nachricht von der Schwanger⸗
ſchafft der Hertzogin von Anjou , welches Er auch

bewerckſtelligte / und uͤbrigens alles moͤgliche/ zur

Beſchirmung des Lands vorkehrete / Ketranche⸗

ments in denen / ſonderlich im Thal Barcelonette

und auf dem Gipfel von Serriere auffwerffen / mit

dergleichen bey Suſa arbeiten / und das Fort Perou⸗

ſe in guten Stand ſeten ließ.

Zur See wurde auch hin und wider allerhand
Ruͤſtung vorgenommen / und war man beſchaͤffti⸗

get in Toulon 30 . Capital - Schiſſe fertig zuma⸗

chen ; zu Breſt hatte man 16 . Kriegs⸗Schiffe /
Fregatten und 3. Brander equipiret / daruͤber das

Commendo der Herꝛ du Quesne Guiton bełam /
der Ritter kourbin ließ 12 . Kriegs⸗Schiffe und 4 .

lange Barquen in Duynkirchen ſertig machen /
und geſchahe aus dieſen zwey letztern Orten / mit

dieſer Ruͤſtung und unter genanntemCoimmendo ,
der Engliſchen und Hollaͤndiſchen Handlung die⸗

ſes Jahr ſehr groſſer Schade . Denn Monlr .

Quesne Guiton machte ſich gar bald am Einfluſſe
des Canals an 16 . Engl . nach Portugal ſegelnde
Transport - Schiſſe / die zu ihrer Convoy zwey

Kriegs⸗Schiſſe hatten . Dieſe grief er ohngeſaͤumt
an/ ſchoß eines unter denen Transport - Gefaͤſſen in

Grund / eroberte 13. derſelbigen / da inmlttelſt die

zwey uͤbrige/ nebſt den zwey Kriegs ⸗Schiſſen / ſich

wue
Huͤlffe des Winds mit der Flucht retteten .

Hierauff brachte der du Quesne Guiton die 13 .

genommene Schiffe nach Breſt / und waren die⸗

Saͤtteln / Stuͤck⸗Kuglen / Pulver / Lebens⸗Mit⸗

Beſchreibung Franzzoͤſiſche Geſchichte .
teln und dergleichen mehr fuͤr die Allierten Troup⸗
pes in Spanten geladen .

So war auch Franckreich zur See wider an⸗

dre und auch fuͤr ſich ſelbſt gluͤcklich / da zwey Spa⸗
niſche mit etlichen Millionen werth beladene Gal⸗
llonen in Franckreich einlieffen / auch nach Breſt
gebracht worden / ob ſich gleich dero Capitains dar⸗

wider geſetzet und die Spanier daruͤber murreten /
denen man zur Antwort gab / es ſey dieſes zur Si⸗

cherhelt auffhabender Ladung geſchehen / damit ſie
nicht in herumbſchwermender Feinde Haͤnde kaͤ⸗

men / da ſie bey ſolchen unſichern Zeiten weiter nach
Spanien gelaſſen wuͤrden und gehen ſolten / wie

denn auch Leute aus Spanten nach Breſt geſendet
wurden / die Ladung zu empfangen / und ſie uͤber

Land an Ort und Stelle / nach Abrichtung Kayſ . n

—
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Spa niſcher Gefaͤlle / zubefoͤdern. Einen ſolchen 270
groſſen Schrecken machte eine kuͤhn ſtreiffende Al⸗ glückl .
liirte Parthey in Franckreich / weil ſelbige biß das chern

Hertze davon eingedrungen und dem Koͤntge ſelbſt der Alit ,

nahe geweſen war . Dieſer hatte ſich in Marly kener,
aufzehalten und gieng den 24 . Martii von dar ſchreckt
nach Verlailles , worauf ſich der Ober ⸗Stallmet⸗

ſter / Aarquis von Beringen , auch aus Marly auff⸗
machte / nach Paris zureiſen .Nun war der Ober⸗

ſte Guethem mit einer Parthey von 30 . Mann

aus Ath ausgegangen ein beſonder Gluͤck zu wa⸗

gen / das iſt / zu ſehen ob er biß an dieſer Orte Ge⸗

genden kommen / und den Hertzog von Borgogne
oder von Berry auffheben und darvon fuͤhren koͤn⸗

te . Es war ihm auch gelungen ſich biß auf den

Weg von Marly nach Paris durch zuſpielen / den
gedachter von Beringen in einer Kutſche mit

ſechs Pferden beſpannet in eingebrochener Nacht

reyſete / einen ReitKnecht zum Leuchten und

zwey Laquayen bey ſich habende . Weil es aber

Koͤnigl. Livrke war / dergleichen der Ober⸗Stall⸗

meiſter zuhaben pflegt / meynte die Parthey / daß in

dleſer Kutſche eine hohe Perſon von Koͤn. Hauſe
ſey/ grief ſie demmnach auf der Ebne von Seve an /

noͤthigte den von Beringen ſich gefangen zugeben/
aus und auf ein Pferd zu ſteigen / und mit der

Parthey fort zu eylen/ die mit threm Fang durch

zukommen und auf der Alltirten Graͤntzen trium⸗

phirend anzugelangen hofften . Weil aber dieſe
Zeitung allzubald nach Hofe kam / und von dar⸗
aus viele Couriers an alle Gouverneurs gegen

Flandern und der Orten zu/ zum ſchleunigſten ab⸗
geſchickt worden / mit Befehl daß ſie von ihren
Garniſons alſofort Gegen⸗Partheyen hin und

her ausſchicken und ihr Moͤglichſtes thun ſol⸗
ten / die Alliirten mit threr Beute abzuſchnetden
und zu erhaſchen ; So gelung es einiger aus Pe⸗

ronne gegangenen Reuterey / drey von dleſer Par / bezuleckt
they ( denn ſie hatten ſich zerſtreuet beſſer durchzu mißlingt

wiſchen ) ſamt dem von Beringen anzutreſſen / der

alſo befreyet / aber ſeine Fuͤhrer gefangen genom⸗
men/ auch noch etlicheihrerCameraden aufgefan⸗

gen / doch nicht anders / als Kriegs⸗Gefangene ge⸗
halten / und dem gleichfals eingehohlten Obriſten
Guethem Koͤnigl. Maj. in Frackr . ſeinen Reverentz

zu machen erlaubt / hernach / auf ſein Begehren /
biß zur Auswechſelung / ſein Auffenthalt zu Troyes
in Champagne zugeſtanden wurde .

ſelbige mit Recruten / Geld / Kleidern / Waffen /

ſcht91
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FJur Zeit dieſes Unfalls fand ſich die Franzzoͤſi⸗

ſche Geiſtlichkett beyeinander / als die ihre allge⸗

meine Zuſammenkunfft / auff auſſerordentliche

Koͤnigl. Beruffung / den 2x . Martii eroͤffnet und

ſich den 23 . dito nach Verlailles begeben hatte/ dem

König und Dauphin aufftuwarten / da ſie zur

Audientz durch den Oberſten und auch andere Cæ·

remonien - Meiſter gefuͤhret wurden . An Hof⸗

Complimenten / dte ſonſt auch wohl / geſtalten

Dingen nach / heuchl . Schmeicheleyen pflegen ge⸗

nennet zuwerden / ſchien es in der Anrede nichtzu

fchlen / welche den Ertz⸗Biſchoff von Paris /
Cardinal de Noailles , an den Koͤnig gethan / und

wollen wir hler den Auszug davon darlegen / dar⸗

mit der geehrte Leſer ſelbſt urtheilen kan / was an

der Sache geweſen oder nicht .

Die Cleriſey erſchtene Ihro Koͤnigl. Maj. Be⸗
fehl zu empfangen / achtete ſich glůcklich zu ſeyn/
wenn ſie neue Zeichen der Ergebenheit darlegen /
andre durch thr Beyſplel / in ſchuldigem Gehor⸗

ſambeſtaͤrcken / und Koͤnigl. Majeſt . behuͤlfflich
ſeyn koͤnte/ die Reltgton und Gerechtigkelt zu unter⸗

ſtůtzen / davon der Koͤnig der einige Beſchirmer

waͤre / und welche beyderſeits in dieſem blutigen

Ihro Koͤnigl. Maj . abgenoͤthtgtemKriege ange⸗

griffen wuͤrden.
Man wolte die heil. Rechte der Natur unter dle

Fuͤſſe tretten / einem allzeit Ehr⸗Gerechtigkeit/ und

Treuliebenden Volcke / dem rechtmaͤßigen Koͤnig

entretſſen / ſo ihnen Natur und Geſetze gegeben .

Da man Koͤnige von GOtt / nach dem Beyſpiel

ſeines alten Volcks empfangen ſolte ; So unter⸗

ſtuͤnde ſich dermahlen die Macht / Gewaltthaͤtig⸗
keit/ Verſchlagenheit des Fuͤrſten der Finſterniß in

ſolchen wichtigen Dingen den Ausſchlag zu geben/
darbey mehr auf dieſes oder jenes Eigennutz / als

auf das Heyl der oͤlcker geſehen wuͤrde. Bey

dem allen waͤr es Zweifels ohnmit auf die Cathol .

Kirche gemuͤntzet / die von ihren durch gutes Gluͤck

Denckwurdiger Geſchichte .

und ſey durch deren Beyſpiel die Cleriſey ungemein

hochmuͤthig gemachten Feinden mit neuer Raſeren

angegriffen werden wolte / aber vergebens / denn

auch die Pfortender Hoͤllenſolten fie nicht uͤberwaͤl⸗
tigen . Der auf eine Zeit zn ſchlaffen ſcheinende

Braͤutigam derſelben / legte mit ſeinem unverſe⸗

henen Auffwachen deſto mehr Ehre ein / und laͤſ.

ſet Sturm entſtehen / deſto beſſer ſeine Gewalt uͤber

Wind und Meer zu offenbahren.
Dergleichen Wunder wolle Er durch Ihro

Koͤntgl. Majeſt. verrichten / die Er ſchon lange

Zeit zu einem treuen Werckzeug / ſeine Macht und

Guͤte an ſeiner Kirche zu offenbahren / gebraucht /

Zwecks / deſto geſchickter wuͤrden . Den Glauben
zu mehren/ die Tugend zu laͤutern/ ſie hoͤher zu ver⸗

herrligen und reichlicher zu belohnen / lieſſe er der⸗

und demuͤthigte Ihro Majeſt . ſie in der That groß

zu machen . Es iſt was ſchlechtes groß im Wohl⸗
ergehen ſeyn/ weil es die Natur nichts koſtet ; In
Leyd und Lieb ſich gleich eapffer erzeigen / in den

groͤſtenStreichen und Schlaͤgen nicht des Gluͤcks
( denn dieſen Heydniſchen Namen ſoll ketn Chriſt /

amwenigſten ein Biſchofgebrauchen ) ſondern der

und eben deshalben Ihro Majeſt . zu verlaſſen ge⸗

ſchienen haͤtte/ damlt Sie / zu Erreichung ſolches

gleichen Wiedrigkeiten der Pruͤfung einbrechen /
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prüfenden Gerechtigkeit und Erbarmung GOttes

unbeweglich bleiben / undalles / wiees don GOttes

Hand kombt / annehmen ; das ſey wahre Tapf⸗
ferkeit und rechtſchaffen groſſes Weſen . Des⸗

halben auch der groſſe Koͤnig alten Bundes / aus

eigner Erfahrung / wohl geſprochen : Wer ſeines

Muths ein Herr bleibe / ſey groͤſſer/ als der

Staͤdte bezwinge ꝛc.

Beydes ſey in Koͤnigl . Maj , von Franckreich
zu ſehen : Man habe geſchauet wie ſie die Staͤdte

erobert / gantze Laͤnder eingenommen / die zahl⸗
reichſte Heere geſchlagen : Nun ſaͤhe man wie ſie

ſich ſelbſt bezwaͤnge / und das natuͤrliche Empfin⸗
den boͤſer und guter Tage im Zaum zu halten wiſſe .
Die ehemalige Siege Ihro Maj . wuͤrde die Nach⸗

welt nicht vergeſſen machen / aber wohl kaum glan⸗
ben koͤnnen ; doch ſey unter allen der ruhmwuͤr⸗

digſte / wodurch Ihro Maj . dero zu Siegen ge⸗

wohntes Hertze / bey widrigem Schickſal / befie⸗

get / und gelehret die gantz unvermuthete widrige

Schickſale des Krlegs ſo gelaſſen zu ertragen / als

wenn es von langen Zeiten her zu dergleichen ge⸗

woͤhnet worden . Diener des Heylands JEſu
hielten es fuͤr ein viel herrlichers Schauplel Koͤn.

Majeſtaͤt GOtt gelaſſen ergeben und ihrer ſelbſt
maͤchtig/ als ſelbte im Triumph uͤber ihre Feinde
zu ſehen. Jenes ſey eine neue Großheſt / die ihr
GOtt beylegte / und die allein im Glauben zu be⸗

wundern erlaubt ſey. So finde ſich in der That
keine andre als dieſe / ſo auch zur ewigen Herrlich⸗
kett fuͤhrte/ alles uͤbrige bliebe ohnverſchens ein im

Augenblick verſchwindender Dampff / Schatten
und Rauch .

Man habe dieſemnach Koͤnigl. Maj . in dieſem
neuen Verdienſt des Glaubens und ſeiner Groß⸗
muͤthtakeit mit neuer Ehrerbletung anzuſehen/

erbauet / faͤnde ſich auch getrieben alles zu Dero

Huͤlffe anzubitten / was ſie nur aufſzubringen ver⸗

moͤchte. Sie wuͤſte daß der Koͤnig von der Kir⸗

chen durchaus geheillgten und unverletzlichen Guͤt⸗
tern / auſſer aͤuſſerſter Noth / nichts begehrte;

ſeine auffrichtige Froͤmmigkeit ſey ihr bekant / ſie
verlieſſe ſich gaͤntzlich darauff und auff deſſen Wort /
das er auch denen Feinden zu halten pflegte : Sie

mercke daß er den Krieg nur zuerlangenden Frie⸗
dens halber fuͤhre/ und ſelbigen gern / mit Hinge /

bung ſelnes Eignen ⸗Nutzes / erkauffen wolte /
da ihm das Wohlſeyn ſelnes Volcks mehrals die

Ehre Koͤnigl. Hoheit am Hertzen laͤge: Wer die⸗

ſen Krieg auszufuͤhrendem Koͤnig mit Mitteln an

die Hand gienge / diente dem gemeinen Beſten und

der Kirchen / als welches beydes zuſammen mit

dem Koͤnigreich Noth litte .

GoOtt wolte doch Ihro Maj . zu baldtg /gluͤckl.
Endigung ſolches Krlegs helffen / Dero gerechte
und Landsvaͤtterl . Abſichten ſetznen / ihnen Gele⸗

genheit geben/ ihre Unterthanen zu erquicken / wel

che lange Zeit hero ſo treu als beſchwert die Laſt

Koͤnigl. Ehre und des darwider eiffernden feindl .
Neids truͤgen ; den Friedens halber verlangten

Sieg wider die Feinde goͤnnen; das dermahln

zum noͤthigſten erforderte zeben Deroſelbigen ver⸗

laͤngern ; damtt Sie noch Erben von dem nur

Ke.
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gebohrnen jungen Hertzog von Bretagne ſaͤhen/ und

dleſe von ihr lernen koͤnten / wie das Reich GOt⸗

tes durch Koͤnigl. Regierung zu foͤrdern/ und der⸗

geſtalt biß ans Ende der Welt der von dermahl .

Koͤnige ſo ruͤhmwuͤrdig behauptete Tttul Aller⸗

chriſtlichſter Majeſtaͤt zu erhalten ſey ꝛc. ꝛc.

Wir uͤberlaſſen nun dem geneigten Leſer das Ur⸗

theil uͤber dieſe vom Koͤnig ſehr gnaͤdig an / und

auffgenommene gewiß merckwuͤrdige Anſprach

derCleriſey / und koͤnnen nicht umbhin / als eine

beſondre Wahrheit / anzumercken / daß geſaget
worden : Die Unterthanen haͤtten hoͤchſt
beſchwert bißher die Ehre / oder / Ehr⸗

ſucht ihres Koͤnigs / als eine drůckende

¶Laſt tragen můſſen / die auch denen in Quer⸗
cy ſo ſchwer wuͤrde/ daß ſie ſich daher zur Unge⸗
dult und zu einem Auffſtande hingeworffen erwie⸗

ſen . Sie waren allerſeits Roͤmiſch Catholiſcher
Religton/ aber mit denen faſt unertraͤglichen Auff⸗
lagen nicht mehr zufrieden / rottirten ſich alſo zu /
ſammen / unter gewiſſe Fahnen / in derer Mitte

ein Hertze zu ſehen war / mit der Beyſchrifft :
Vive le Roy ! Es lebe der Koͤnig! die Bedingung
dieſes Wunſches ſtund unten in dieſen Worten :

Mais ſans Tailles ni autres Taxes . Aber ohne
Tailles und andre Schatzungen . Es hatte Muͤ⸗

he dieſen Lermen wiederum theils durch Guͤte/
thells mit Gewalt zu ſtillen / umnb nicht ein inwen⸗

diges Feuer wiederum bey aͤnſſerlichen Kriegs⸗

Flammen zu haben . Die Cleriſey that wohl daß

ſie den armen Mann znu uͤberheben / obengedachte
Millionen / in dieſer ihrer Verſammlung / zu

Einloͤſung einer guten Anzahl Muͤntz⸗Zedel herzu⸗

bung ihret ſchieſſen ſich verſtunde ; wie ſie aber beym Anfang
Verſamm⸗ihrer Verſammlung dem Koͤnige gewaltig geheu⸗

chelt / ſo wolte ſie bey dem Schluß derſelbigen ſich
in Schmeicheley nicht ſparſam erwelſen / ſondern

ließ ſie durch den Mund des Biſchoffs von Aurer⸗

re / in einer an Koͤnig gehaltenen Rede / mit gan ·
tzen Hauffen ausſchuͤtten / als in welcher / unter

andern / enthalten / die Geiſtlichkeit wuͤnſchte/
daß ihr guter Wille mit dem Vermoͤgen uͤberein⸗

ſtimmete / da ſie nichts fuͤr als zu koſtbar dem Koͤ⸗

nige herzugeben hielten / in der Hoffnung die Nach⸗

welt werde / bey erſtaunender Bꝛwunderung der

allerſchoͤnſten und Catholiſchen Regierung Ihro
Mapſeſt. erkennen daß die Geiſtl . wuͤrdige Untertha⸗

nen derſelbigen geweſen . Dieſe koͤnte mit der groͤſten

Zuverficht / die der beſte Koͤnig treueſten Unter⸗

thanen eingepflantzet / ſagen / muß der Koͤnig ſich/
mit Fuͤhrung eines zwar gerechten aber nicht ſo gar

gluͤcklichen Kriegs / in die Zeit ſchicken / ſo haben
wir dem Koͤnige zugehorchen / mit ſo einer willigen
und voͤlligenNeigung / als unſre Schuldigkeit an

die Hand giebet . Wie unerforſchlich auch die

Geheimnuſſe Goͤttlicher Vorſorge waͤren / blleb es

doch gewiß / daß in Frantoͤſiſchen Zeit,und Jahr⸗
Buͤchern nichts merckwuͤrdigers ſich finden wuͤrde/
als einer Seits die Geſchicklichkeit / Weißheit und

Großmuͤthigkett des Koͤntgs / andern Thells aber

die Treue / der Gehorſam und Liebe aller Staͤnde
ſeines Reichs . Das ſey ein ſonderbar Beyſpiel
denen Nachkommen / in welchem zu ſehen / wie

Beſchreibun⸗ Franxoͤſiſche Geſchichteſ

Koͤnigl. Majeſt . zugefallen zuſammen geſioſſen.
1⸗

Dieſes Bijahen ſey keine leere Erfindung der red⸗

neriſchen Einbildung / ſondern eine gantz gewiſſe
und auff die zuſammenhangende Wunder Koͤnigl .
Regierung gegruͤndete / ja mit dem Finger GOt⸗

tes auff die abwechſelnde Verrichtungen Koͤntgl.
Mafjeft . die groſſe Krtege und Siege / die ſchoͤnſte
Ordnungen geſchriebene Sache . Nur eine Art

tugendhaffter Verdienſte / haͤtte Ihro Majeſt . ge⸗

fehlet / Widerwaͤrtigkeit nehmlich erfahren und

ſolche mit Chriſtl . Muth ertragen . Billig haͤtte
ein Nachfahrer des H. Ludwigs in dem Stuͤcke

ſeinem Vorfahren aͤhnlich werden muͤſſen / dar⸗

mit bey dieſer Gelegenheit viele / ſonſt verborgen ge⸗
bliebene Tugenden / offenbar wuͤrden . Welche

wunderbahre Dinge erzeigten ſich nicht in dieſer
leichten Erfahrung eines voruͤbergehenden deydens ?

Unterwerffung ohne Vordehalt und Murmeln /
alle Zufaͤlle uͤberſteigender Muth / die Probe aus ·
haltender Glaube / mit denen heiligſten Lehren des

Evangeltt uͤbereinſtimmende Froͤmmigkeit/ Ja⸗

ter Hertz / Helden Sinn . So haͤtte GOtt Ko .ͤ

nigl . Majeſt . am meiſten begnadet / indem er ſelbi⸗

ger ungnaͤdig zu ſeyn ſchiene / und gezelget / daß
der im Ungluͤck unbeweglich daure / ſo ſich des

Gluͤcks nicht uͤberhuͤbe . Dieſes ſey ein Privile⸗

gium der Tugend ; den Gerechten ſoll nichts er⸗

ſchuͤttern / da er auff guter Sache und gutem

Gewiſſen ruhet / mag alles umb ihn herum kra⸗

chen und praſſeln / er erſchrickt nicht / weil ihn die

Hand des Allmaͤchtigen decket . An ſtatt ſich über
die Beſchwerlichkeiten des Krlegs zu beſchweren/
haͤtte man die Urſache des gegenwaͤrtigen als

ein ehrwuͤrdiges Merckmahl eines ſo Chriſtlichen
als glorreichen Lebens anzuſehen . Daß man el

nem umb Chriſti und ſeiner Kirche willen vom

Thtone geſtoſſenen Koͤnig beſtaͤndige und groß⸗
muͤthige Gaſt⸗Freyheit erzeiget ; daß man ſeinen
Enckel bey dem durch Recht und Natur / Teſta⸗

ment und Einſtimmung des Volcks erlangten Koͤ⸗

nigreich beſchirmet / daß man die Ketzerey aus dem

Lande gebannet ; ſolches waͤre die Urſache des

brennenden Kriegs⸗Feuers / und des allgemeinen

Raſens wieder Koͤntgl. Majeſt. dle elntzige Stuͤte

verletzter Majeſtaͤt / Gerechtigkeit und Religton /
ſo auff die Wohlfart und Helligkeit thres Volcks

bedacht waͤre / und ſey zu hoffen allgemeine Gluͤck⸗

ſeligkeit ſolte erfolgen / da Ihro Majeſt . gemeinem

Wohl ehre eigne Hoheit nachzuſetzen bereit / bey

Fuͤhrung des Kriegs mit Geiſt des Frledens be⸗

gabt / Ordnung zu halten unermuͤdet/ Ketzerey

und Neuerungen unterzudrucken fertig / ein

rechtes Wunder des menſchlichen Geſchlechts

ey ꝛc. ꝛc.380 kehren aber von dleſen gelſtlichen Hof⸗ Müntz⸗

Complimenten zu andern Dingen / beylaͤufftig er⸗Sedulbͤr,
innernde / daß man zu Aix keine Jeſiiten zu Pro⸗ men .

telſoren der Theologie , ab Seiten der Theolo -
giſchen Facultaͤt / annehmen / ſondern ſich lieber

von daſigem Eriz⸗Biſchoff in kleinen Bann thun

laſſen wollen / woruͤber groſſe Haͤndel eneſtunden .
Dieſe waren aber noch ehender beyzulegen /
dem Geld⸗Mangel in Franckreich abzuhelffen/
und es dahin zu bringen / daß /an deſſenStattHertzen und Willen in dem eintzigenPunct
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Papler angenommen wuͤrde und guͤlttg waͤre/ in⸗

deſſen verſuchte man doch ſeln aͤuſſerſtes / weil die

aͤuſſerſte Noth und Erſchoͤpffung der Koͤnigl. Caſ⸗

ſa es alſo haben wolte / wle davon ſchon in Fran⸗

zoͤſiſchen Geſchichten vorigen Fahrs Erwehnung

geſchehen . Die Sache wolte nicht recht fortge⸗

hen / deßwegen hernach einige Aenderung gemacht
und Verordnet wurde / es ſolte ein Theil des Pa⸗

plernen Geldes / oder / derer ſo genanten Muͤntz⸗

Zedel (die vom Koͤnig an ſtatt baaren Geldes aus /

gegeben worden / und als ſolches / im Handel und

Wandel / biß ſie der Koͤnig wieder an ſich loͤſete/
gelten ſolten ) eingewechſelt und in Zedel an die Ge⸗

neral⸗Pfachter verwandelt / von dieſen alle Jahr
100 . Millionen auff wieder Einloͤſung ſolcher Ze⸗

del verwendet / und denen Intereſſe gegeben wer⸗

den / welche ſo bald nicht zu der Auswechslung der

Zedel gelangen koͤnten; doch wolte man keinen

Muͤntz⸗Zedul/ der unter roοο . Pfund waͤre/ in

einen GeneralPfachter Zedel verwandeln laſſen/
es moͤchten aber viel Muͤntz⸗Zedel kleinerer Sum⸗

men wohl zuſammen gezogen / und denn auff ſolche
ein General⸗Pfachter⸗Zedul / und hernach / in ſei⸗

ner Ordnung / die Zahlung dafuͤr ſambt dem In⸗

tereſſe gegeben werden . So blieben noch viele un⸗

ter 100 . Pfund begreiſſende Muͤntz Zebul im

Handel und Wandel / dle kein Intereſſe aus Ko⸗

niglicher Cammer genoſſen / und wurde uͤber die⸗

ſes noch / durch ein Koͤntgl. Edict im Aprll be⸗

fohlen / daß alle Muͤntz⸗Zedul von 200 . biß 950 .

Pfund in allen Staͤdten des geſambten Reichs

gelten / in Handel und Wandel vom 20 . May
dieſes Jahrs an u. ſ. f. als baar Geld dergeſtalt

genommen werden ſolten / daß bey z baarem Geld

Zedul ſeyn moͤchten : So wolte man ſich auch

die Koͤnigl. Gefaͤlle zahlen laſſen / auſſer die ſo ge⸗

nannten Huͤlffs⸗Gelder / SaltzGelder und Zoll⸗
Gelder nicht / die baar und in Natur erleget wer⸗

den muͤſſen. Wer Müntz⸗Zedel uͤber Looo .

Pfund haͤtte/ moͤchte ſie / obzedachter maſſen / in

General⸗Pfachter Zedel verwandeln laſſen / oder

bey ſich / auſſer dem Handel / behalten / darge⸗

gen ihm nach threr Summa jaͤhrliche Intereſſe à

7⁴ pro Cento entrichtet werden ſolte : wolten ſie
aber ſelbige im Handel und Wandel gebrauchen /
ſo ſolte man ſie ihnen / auff Begehren / in Zedul
kleinerer Summen zertheilen / dochals denn kein

Intereſſe folgen . Da nun bißher dieſe Papierne
Muͤntze nur in Pariß gaͤng und gaͤb geweſen war /
machte es groſſe Beſtuͤrtzung / daß ſie auch in allen

andern Landen des Reiches gelten ſolte ; weil da⸗

her der voͤllige Umbſturtz desommercii nicht un⸗

billig beſorget wurde . Die Kauffmannſchafft in

Lyon ließ dargegen bey dem Mr . Chamillard Re -

monſtration und die Anzeige thun / daß unter dem

Volcke wohl gar ein Tumult entſtehen moͤchte ;

es war aber denen Abgeordneten / wie andern mehr/
gar ſchlechte Antwort geworden / und wuſte man

u erzehlen daß er / auff dergleichen Antrag / ſich

vernehmen laſſen / der Koͤnig und er faͤnde die

Sache mit den Muͤnt⸗Zedeln fuͤr gut / wuͤſten am

beſten was denen Unterthanen gut oder ſchaͤdlich dem Gouvernement von Nixernois begnadet / wel⸗

ware ; wolten ſich dieſe widerſpaͤnſtig erzeigen/
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waͤren ja nach Gaͤlgen und Rader gnug vorhan / 1707 .
den / die Unbaͤndige zu zwingen u. ſ . w.

Mit dergleichen Worten wolte ſich doch das ſeovet
Werck nicht heben laſſen / ſondern es ſahe ſichder nende,
Koͤnig genoͤthiget den vorigen Befehl zn widerruf rung
ſen/ durch eine Erklaͤrung / daß die Muͤnz⸗Zedul
nur in Pariß / beſtimbtermaſſen / gelten ſolten/
mit welchen die reichen Wucherer ſich einen groſ⸗
ſen Vorthell machten / ſie umb einen geringen
Werth von Duͤrfftigen an ſich handelten / hernach
von derSumma ihrer Inhalts pro Cento In -

tereſſe vom Koͤnig / und zu ſeiner Zeit auch die

Bezahlung zogen / demnach nicht nur ihr ausge⸗
legtes / ſondern nebſt der Interelle , ſo viel mehr
bekamen / als ſie weniger / nach dem Inhalt der

Zedul / vor ſelbige ausgeleget . Man bemuͤhete
ſich / dieſem Ubel abzuhtlffen / die Muͤntz⸗Zedel
auff alle Weiſe aus Handel und Wandel zu zie⸗

hen / welches ſich aber nicht gaͤutzlich thun laſſen
wolte / und ſetzte man dargegen eine Summam

auff welche ſie ſich allezuſammen belauffen und

uͤber welche keine mehrere ausgegeben werden ſol⸗
ten / da es denn hieß es ſolten vor 72 . Millionen

Pfund Muͤntz⸗Zedel bleiben / doch auch nach und

nach / auff dteſer Abloͤſung gedacht / indeſſen von

dem darauff geſchoſſenen Gelde von niemanden

mehr als 6. pro Cento bey Strafſe der Galeeren

genommen werden . Wegen der noch bleibet den

Zedul kam gegen Ende dieſes Jahrs die Koͤnigl.
Verfuͤgung hernach / daß man in allen Zahlun⸗
gen / duͤrchs gantze Reich / ausgenommen in Flan⸗
dern / Franche - Comtè , Rouſſillon und Pays
Meſſin , den aten Theil an ſolchen Zeduln / nebſt
Fbaarer Muͤntze anzunehmen / die an Fremb⸗
de zu vergnuͤgende Wechſel Zahlungen ausgenom⸗
men / da lauter baar Geld zu erlegen haͤtte u. ſ. w.

Man erfand auch / Geld beyzubringen / gewiſſe Geld duꝛch
Beſtallungs · Briefe vor alle Bedlente der Koͤnigl. zu loͤſende
Einnahme / wie dle auch heiſſen mochte / theilte neue Be⸗

ſolche Bediente in fünff Claſſen ab / daßſie gedach⸗ ſcallungs.
te Brleſe auff fuͤnfferley Weiſe bezahlen muſten 81770
mit einer Summa ſo zuſammen 2 760ο Pfunded
ausmachte / dargegen jedweder / nach dem Maaſſe
ausgelegter Bezahlung fuͤr ſeinen Brief / eine ge⸗

wiſſe Beſoldung / als Intereſſe , zugenleſſen / die

Innehaber ſolcher Briefe auch Freyhelt hatten ſie
an andre zu verhandeln / well doch niemand zu

eintgem Ambte Koͤnigl. Einnahme kommen konte /
der nicht mit ſo einem Briefe verſehen . Man
brauchte auff allen Ecken Geld / drum muſte deſſen
auch auff allerley Art zuſammen getrteben werden .

Der alte Herzog von Vaudemont bekam davon Penſton 4
eine jaͤhrliche Penſion von 200000 . Pfund / mit gegeben.
dem Beding / ſo lang er dem Hauſe Bourbon ge⸗
treu bleiben wuͤrde. Ein gleiches zahlete man dem

Hertzog von Mantua , und wurde ihm Quartter
am Frannoͤſiſchen Hofe angeboten / die Erlaub⸗

nuß aber aus Italten nach ſeinem Hertzogthum
Charleville ſich zubegeben / in allen Gnaden noch

zur Zeit abgeſchlagen . Aus Italien kain der Me⸗
davi mit dem in 1200 . Mann beſtehenden Reſtf
Frantzoͤſiſcher Trouppen zuruͤcke / und wurde mitſ

ches jaͤhrlich 360 . Pfund einzutragen pflegt .

2 Der
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Der Hof empfieng auch die gute Zeitung von

dem Sleg / welchen der Duc d Anjon wider den K.

Carl in Spanten befochten hatte / wie ſehr der Koͤnig
dadurch erfreuet worden / und was Er fuͤr einen

Bericht von der Sachen weiter gegeben / mag am

beſten aus der Verordnung erſehen werden / die Er /
wegen deshalber abzuſingenden Te Deum lauda -
mus &c . an den Ertzbiſchoff zu Pariß dermaſſen
abgehen laſſen:

Mein Vetter .

Man kan nicht empfindlicher ſeyn / als ich uͤber

diejenige Zeltung geweſen bin / welche ich wegen des

Sieges empfangen/ denmeine und meines Enckels /

des Koͤnigs von Spanien / vereinigte Trouppen

unterm Gommando meines Vetters des Mar⸗

ſchalls / Hertzog von Berwick / den25 . letzt verwiche⸗

nen Monats auf der Ebne von Almanza im Koͤ,

nigreich Valenza davon getragen haben . Als die

mit der Belagerung der Stadt Villena beſchaͤff⸗
tigte Feinde verſtanden / daß er eintge Bewegung

mache / um dieſem Ort zu Huͤlffe zu kommen / ſo
rũcketen ſie gegen ihn an / mit dem Vorſatz / vor An⸗

kunfft derer neuen Trouppen / welche er erwartete /
mitdemſelben zu ſchlagen . Ihr erſter Anſall war

alſofort ſehr maͤchtig und das Gefechte von beyden
Seiten ſehr ſcharff . Allein die Frantzoͤſiſche und

Spaniſche Trouppen / welche durch einerley edle

Begierde / es einander gleich zů thun / angefriſchet
waren / fochten mit ſolcher Tapfferkeit und uner⸗

ſchrockenem Muthe gegen die Feinde / daß ſie dle⸗

ſelben vor Verflieſſung zweyer Stunden gaͤntzlich

ſchlugen / worbey eine groſſe Anzahl auf dem Platz
bliebe . Man hat ihnen r20 . Fahnen oder Stan⸗

darten genommen / wie auch alle ihre Stuͤcke / wel⸗

cheſie hinterlaſſen / nebſt einem Theil ihrer Equi⸗

page . Nebſt elner groſſen Anzahl Gefangener /
welche man in der Hitze des Geſechtes bekommen /
ſeynd auch dreyzehen gantze Bataillonen / welche

ſich nach dem Streit in das Gebuͤrge retiriret / ge⸗

wungen worden / ſich nebſt allen ihren Officirern
und Generalen / die ſie commandireten / auf Gnade

und Ungnade zu ergeben ; dergeſtalt daß man mehr
als 8000 . Kriegs⸗Gefangene zehlet / nebſt 800 .

Officiren / darunter 6. Feldmarſchallen / 12 . Bri .

gadier und 20 . Obriſten zu befinden . Der Lberreſt

ihrer Artmee iſt gaͤntzlich zerſtreuet und fluͤchtig ge⸗

macht worden / die ſieghaffte Armee aber marſchte⸗
ret nach Valencia . Man muß hoffen / daß ein

dermaßen vollkommener Steg noch gluͤcklichere
Folge haben / und daß dlejenige Spaniſche Pro⸗
vintzen / welche genoͤthiget worden / der feindlichen
Parthey nach zufolgen / nachdem ſie ſich nunmehro
m Stande ſehen / ihre Schuldigkett wiederum zu

beobachten / in kurtzem dem Eifer und der Treue

derjenigen nachahnen werden / welche das Gluͤcke

gehabt haben / thren rechtmaͤßigen Oberherꝛn nicht

zu verlaſſen . Unterdeſſen ſoll ich keinen Aufſchub
nehmen / GOtt wegen einer ſo groſſen Begebenheit
Danck zu ſagen / und ſchreib ich euch dieſen Brieff /
umb euch zu vermelden daß meine Meynung iſt/
daß ihr das Te Deum in der Haupt⸗Kirchen mei⸗

ner auten Stadt Parts an demjenigen Tage und

44.

Beſchreibung
in derjenigen Stunde / welche euch der Groß⸗Wret⸗

ſter oder der Ceremonien⸗Meiſter von meinetwegen
andeuten wird / ſollet ſingen laſſen . Ich bitte

Gott / daß er euch / mein Vetter / in ſeiner hetligen
und wuͤrdigen Obhut haben wolle . Geſchrieben

zu Marli den 10 . May 1707 .

Unterzeichnet

Ludwig
und weiter unten

Phelipeaux.
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Die Ertzehlung von dieſem Siege kan mit dem

zuſammen gehalten werden / was disfals mit meh⸗
rern bey denen Spaniſchen Geſchichten zufinden

iſt ; die Freude wurde noch umb etwas vermehret/
durch einlauffende Nachricht eines zur See durch

den Fourbin erhaltenen Vorthells . Dieſer war

mit einer Eſcadte von 18. Schiffen / deren 3. biß in

die 60 . neun andre 40. die uͤbrige 30 . biß 36. Ca⸗
nons fuͤhrten/ verſehen / und als er den 12 . May
mit 4 . Kriegs⸗Schiffen / in Geſellſchafft 12 . Ca⸗

pers ausgelauſſen / traf er des folgenden Tags / in

der Gegend von Bevezier , eine Engl . Flotte von

56 . Kauffardey Schiffen an / welche unter Convoÿy

dreyer Kriegs⸗Schiffe von 70 . biß 80 . Canons /
nach Liſſabon ſeegeln wolte . Er attaquitte alſo⸗

fort die Convoyer / doch mit einem zlemlichen Ver⸗

luſt ſeiner Leute / eroberte zwey von Selbigen / brach⸗

te uͤber diß tS . Kauffardey Schiffe zu Duynklr⸗
chen auf / der Uberreſt Engl . Fahrzenge rettete ſich
mit der Flucht nach Duyns . Fourbin wurde

wegen dieſes ihm gelungenen Streichs zum Chelf
d ' Eſcadre , det Ritter Nangis aber zum Schif

Capitain gemacht / weil er die erſte Zeltung davon

nach Hof uͤberbrachthatte . 8

Bey alle dem fehlte es doch an Kummer und

Sorgen ſo von auſſen als von innen nicht / da dor⸗

ten Neapolis in Geſahr verlohren zugehen ſtund /
und der dortige Anjouiſche Miniſtre umb Huͤlffe
an Volck und Geld bey Franckreich allerinſtaͤn

digſte Anſuchung / allein vergebens / that / well dieſes

hier / oder in ſeinen eignen Graͤntzen ſich einer

feindlichen Heimſuchung befahren muſte / und

zwar von Italien her/ deshalben man der Orten

alle moͤgliche Veranſtaltungen / zur Verwahrung
vorkehrete . Die aufgeworffene Wercke und Re⸗
trenchements umb Suſa u. ſ. w. wurden mit Ge⸗

ſchuͤtz auch andern noͤthigen beſeßt und verſorget /
zu Verfkaͤrckung der Armẽe etliche 1000 . Bauren

aufgebotten und mit Gewehr verſehen / und jene

vortheilhafftig verleget / welche man 79Bataillons

ſtarck zu ſeyn ſagte und dergeſtalt von denen Sa⸗

voyſchen Graͤntzen biß in Provence poſtiret hatte /
daß in Savoyen ſelbſt ſich 16 . Bataillons unterm

Medavi, 20. in Suſa / wo das Haupt⸗Quartter
war/ 10. auf dem Berg Genevre , 1f . zu Perouſe ,

2 . in Kirm / 10 . in Barcelonnette , und eben ſo
viel in Provence ſich befanden . Reuterey und Dra⸗

goner waren hier und dar an bequemen Ortenein

getheilet / da ein Theil davon zu Sablon an der

Fourbin

thut Alli⸗
irten zue

Schaden ,

Franckt .
Defenſi -

ons- An⸗
ſtalten ge⸗

gen Sa⸗

vohen .

Rhone; nahe bey S. Vallier geſtanden / mit dem

Endel
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Jeο . Ende des Junii aber nach Proyence gleng / alltvo

der Graf von Bezons das Commando hatte ;

einige Regimenter davon zog der Marchal von

Theſs & nach ſich in die Berg · Enge des Delphinats ,
ſo bekam auch der Medavi eine Parthey zu ſich / der

ſich in das Tarantaiſche begeben/ auch Annecy , des

gleichen Chablais und Fauſſigny beſetzet hatte .
Man wuſte nehtnlich nicht / worauff doch das ei⸗

gentliche Abſehen derer Kayſerl . Alltirten gemuͤntzt

ſey / weil mancherley Mines gemacht und ausge⸗

ſortngt worden . Je oͤffentlich man ab Seiten

derer Alliirten vorgab / daß es Toulon gelten ſolte/
je weniger wolte man es in Franckreich glauben /
ſondern ſtund in denen Gedancken / daß das Abſe⸗
hen gantz anders wohin / und ſonderlich die maͤchti⸗

ge im Mittel⸗Meer ſich findende Flotte etwa nach

Catalonten gerichtet und gewidmet ſeyn moͤchte.

Doch wolte man gedachtes Toulon , auf allen Fall /
nicht gantz ohnverſorget laſſen / ſondern machte zu

Allürten deſſen Verthetdigung allerhand Anſtalten . Nach
hrechen üe langen Anſtalten und mancherley druͤber gehabten

fubr Gedancken præſentirten ſich Kayſerl . Allürte mit

ce ein . ihrer Macht an dem Fluß Vare mithin an denen

Frantzoͤſiſchen Graͤntzen den t . Julii , nachdem

man die Artillerie zu Final und Oneille , nebſt

ſchwerer Bagage derer Oſfficiers / auff dle Alllirte

Flotte gegeben / auch auf etliche Tage Provtant da⸗

hin gebracht hatte / davon die zu dande gehende Ar-
mẽc erſtlich zuverſorgen / weil Hoffnung geweſen

hernach das Noͤthige auf Frantzoͤſiſchen Boden

zubekommen / oder / widrigen Falls / esdurch Trans -

port-Schiffe / von denen Genueſiſchen Euͤſten
und anderweither / beybringen zulaſſen . Zu Mit⸗

tag um t . Uhr obgemeldten Tags gieng die Alliir⸗

te Armẽe in Schlacht ⸗Ordnung an dreyen Orten

uͤber den Vare Fluß / und ſetzte ſich die Flotte bey
Antibes ſolchen Ubergang zubefoͤrdern/ wie ſie auch

mit ſtarcker Feuerung auff Frantzoͤſiſcher daſiger
Orts ſich findende KRetranchements nachdruͤcklich

that/ daß die Alltirte / ob ſie gleich unterſchiedene im

Waſſer verlohren / gluͤcklich uͤber den Jluß kamen /
und wiederſtehenden Feind / zu groſſem Schrecken

des herum liegenden Lands / zuruͤck trieben .Denn

der Marquis de Sailly hatte die Verwahrung des

Fluſſes mit 000 . Mann zuverſorgen gehabt / wel⸗

chen der Admiral Schovel , mittelſt debarquirter
Mannſchafft gern abgeſchnitten / aber er fand doch

noch Gelegenheit ſich nach der Enge des Walds
von Eſtarel zu retiriren . Hingegen ſeizten die Al⸗

liirten ihren March fort / nachdem ſie Bruͤcken
uͤbern Var geſchlagen / damit das Ruͤckſtaͤndige
bequem nachfolgen konte ; ſie ſchrieben und trieben

groſſe Contributions auß / verbrennten S. Laurent

und umbliegende Oerter / wie denn auch der Her⸗
tzog von Savoyen die daſige herꝛliche Weinſtoͤcke
außreiſſen und zernichten ließ / weil vor dem die

Einwohner ſolcher Gegenden ſich brauchen laſſen
die Delbaͤume in Savoyſcher Zraffſchafft Nizza
darnteder zu hauen . Sonſt hielt derſelbige gute und

ſcharffe Kriegs Zucht ſich den guten Wil⸗
len derer Lands ⸗Einwohner zuwege zubringen /

wie er denn auch ein Manifeſt ausſtreuen ließ / daß
er mit ſeiner und Alltirter Macht ankommen / die
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Laſten unerſchwinglicher Auflagen und andrer Be⸗

druckungen zu beſreyen ꝛc. Es ſchien auch als

wenn ſich einiger Auffſtand erregen wolte / da es

auff der groſſen Meſſe zu Beaucaire allerhand Be⸗

wegungen gab / welche doch durch Herbeymar ·
ſchierung 2000 . Mann / unter dem Hertzog von

Roquelaure , gehemmet wurden . Es begaben ſich
auch der Hertzog von Savoyen und Printz Eugene
auff die Flotte / um mit dem Admiral Schovel ,

wegen Ausfuͤhrung vorhabender Verrichtung / die

naͤchſte Abrede zu nehmen . Die Frantzoſen merck⸗

ten nun daß es Toulon gelten ſolte / und waren

daruͤber ſehr ſtutzig / fiengen an obengemeldete auß

allen Fall veranſtaltete Beveſtigungs und Ver⸗

wahrungs⸗Arbeit zu verdoppeln / umb ja alles in

guten Defenſions . Standzu ſetzen. Der Comte

de Grignan , Lieutenant du Roy dieſer Provintz ,
und Monſieur de Vauvray , Intendant , famen

am erſten nach Toulon ; dteſe lieſſen gleich die

Schlffe abtackeln / Batterien auff allen Ecken

auffrichten / die Graͤben ausraͤumen / dte Forti⸗

fication verbeſſern / die Hoͤhen beſetzen / und die

Wege durch Linien verſchantzen . Als dieſes da⸗

ſelbſt verrichtet / blieben ſie dort nicht / ſondern
armirten das Land⸗Volck / darnach die Buͤrger
in der Stadt auch / und endlich die Boots⸗Leute
und Matroſen von denen Schiſſen / zu welchen
in aller Eyl noch 11 . Bataillons zuſammen ge⸗

bracht wurden / ſo die Garniſon ausmachten ;

zu dieſen kamen noch die an der Vare zerſtreuete
Trouppen . Indeſſen ſahen aller Augen nach der

Ankunfft des Marchalls de Theſſe , weſcher nicht

ſo bald den Einbruch in Provence vernommen / ob

er gleich den Comte de Medavi Ordre gab / mit

denen Trouppen / welche er in die Savoyen com⸗

mandirte / zu ihm zu ſtoſſen . Weil er nun viel

Vortheile von denen Alliirten hatte / ſo war es

kein Wunder / daß er eher Toulon erreichte als

dieſelben . Denn am 24 . Julii warff gedachter
Marchal de Theſſe noch 29 . Bataillons in die

Stadt / ſo / daß die Garniſon auſſer der Buͤrger⸗
ſchafft und dem See⸗Volck / 40 . Bataillons aus·

machte / 34. legte er derſelben in Retranchements ,

welche er rund um die Stadt und denen nahe gele⸗
genen Hoͤhen machen laſſen / die andern 8 . blieben

in der Stadt / um die Meer ⸗Seite zu bewahren/
hierauff brach der Marchal von Toulon den 25.
nach Aix auff/ als er zuvor gleich Anſtalt in Mar⸗

ſilten machen laſſen / zu den Reſt ſeiner Trouppen
den Succurs aus Teutſchland / Niederland und

Frantzoͤſiſ .
Gegen⸗
Anſtalten
und Si⸗

cherſtel⸗
lung
Toulon .

Spanien / unter dem Hertzog von Berwick / ab⸗

zuwarten ; indeſſen als der General von Falcken .
ſtein / wie gemeldt / den 14 . ins dager ankommen /
wurde noch ein Detachement nach S . Paull ge·

ſchickt ; man fand aber ſelbiges verlaſſen / und ei⸗

ne gute Quantitaͤt von Krlegs /Proviſion darinnen .

Den 15 . iſt die Armee Antibes vorbey nach Cannes

marchtret / allwo ſie den rs . ankommen / und

den 17 . ſtille gelegen . Den 18 . in der Nacht

gieng der Marſch ferner gegen Frejus , allwo den

19 . ein Raſttag gehalten / und vernommen wur⸗

de / daß die Chur⸗Pfaͤltziſche Cavallerte ſamt der

Feld⸗Artillerie bey Cannes , dle Heßiſche aber zu
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Nacht geſchehen / gieng es der Hitze halber noch

ſehr beſchwerlich zu / und ſind wegen Mangels von

Waſſeer viel deute verſchmachtet ; den ꝛ0 . gieng der

Marſch nach Arles , allwo den 21 . das FJuß⸗
Volck eintraffe / und kam Zeitung ins Lager/
daß der Herr General - Adjutant , Graf von Beau -

fort , als er das ſeindl . Lager recognoſciren wol⸗

len / gefangen worden . Den 2 2 . marchirte man

bey Nacht nach S . Luc / allwo dle Churpfaͤltztſche
Ca vallerie zur Armee ſtieß . Den 23 . continuirte

ſolcher Marſch in groſſer Hitze auff Pignana fort/
allwo man erfuhr / daß der Marchall de Theſſe

gegen das Gebuͤrge ſich gezogen habe. Den 24 .

war ein Raſttag / und langte die Heßiſche Reute⸗

rey an . Den 25 . brachte der Obriſte / Graf
Breuner / Kundſchafft / daß 30 . biß 40 . feindl .
Bataillons auff denen Hoͤhen campirten / und

gieng der Marſch indeſſen biß nach Soliers . Den
26 . ruͤckte man dergeſtalt fort / daß die Armee bey
Valette ein gute halbe Stunde von Toulon

anlangete / und wurden ſogleich einige feindl .
Partheyen von denen Hoͤhen vertrieben / auch das

Haupt⸗Quartier in gedachtem Valette genommen .

Den 28 . ſtiegen Se . Konigi . Hoheit der Hertzog
von Savoyen und der Printz Eugenius auff das

hohe Gebuͤrge/ und recognoſcirten allda das feindl .
Retranchement , welches ſehr wohl angeleget be⸗

funden wurde . Desgleichen geſchahe auch mit

der Stadt . Bey 3. Tagen her war ſtarcker

zugefuͤgt / und war ſelbige bey den Inſuln Hieres

Den 30 . wurde die Haupt⸗
Schantze vor Tonlon St . Catharina mit Sturm

attaquiret und erobert . Nach jetztgedachter Ero⸗

berung der Hoͤhe bey St . Catharina ergtenge Or⸗
dre / die bey Hieres ans Land gebrachte 20 . Stuͤck

Geſchuͤtz ins Lager zu bringen . Der Feind hatte
dieſe Nacht ſeine Poſten am Berge S . Anne ver⸗

laſſen / und den z 1 . wieder beſetzet / und war man

damahls bemuͤhetgegen die Stadt und den Hafen
Batterien anzulegen . Den 1 . Auguſti recogno -
ſcirte der Printz Eugenius ein gewiſſes Thal / dahin
der Obriſte Pfefferkorn ſich poſtiret hatte ; der

Felnd lieſſe ſich auch auff dem Gebuͤrge ſtarck ſe⸗
hen/ konte aber nichts unternehmen / und wurde

indeſſendieArbeit moͤglichſt fortgeſetzet . Den 2 .

brachten die Kundſchaffter / daß der Feind vom

Ober Rhein / aus denen Niederlanden und Ca⸗
talonten / einen groſſen Suecurs erwarte . Den z .

feuerten die Frantzoſen aus Stuͤcken und Moͤrſern
hefftig / deſſen ohngeachtet wurden die 3. Batte⸗
rien an der Meer⸗Seite / deren eine von 15 . die

andere von 6 . und die 3. von 4 . Stuͤcken war /
dennoch faſt zu Ende gebracht ; auff denen Hoͤhen
fiel die Arbeit aber ſehr beſchwerlich / weil die Erde
von weitem muſte hergefuͤhrt werden . In dieſer
Nacht hat der Feind auch mit 2000 . Mann einen

Ausfall gethan / und die Arbelter Anfangs in
Confuſion gebracht / er wurde aber bald zuruͤck
getrieben / wobey Alllirter Seite 16 . tode und

einige bleßirte geweſen . Den 5 . wurde die Atta -

que zur Rechten fertig / und ſchoß der Feind ſtarck
aus Stuͤcken und Moͤrſern / jedoch ohne groſſen
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Schaden . Den 6 . wurde an denen beyden Bat⸗
terten zur Rechten und Lincken gearbeitet / das

Feuer aber von feindl . Sette continuiret / wor⸗

durch ohne die Bleßirten 1o . Mann getoͤdtet/ dar⸗

unter ein Capitain von den Heſſen / und ein Lieu⸗
tenant von den Kayſerlichen . Mit Herbeyſchaf⸗
ſung der Arttllerie gieng es wegen Mangels der

Fuhren langſam zu . Den 7. wurde das groſſe
ſeindl . Schiff / ſo gegen die Allitrten Barkerien
lag / zu beſchieſſen / angefangen / und der Obrtſte
Pfefferkorn ſolte im Gebuͤrge mit 200 . Pferden

Fourage holen ; das Land Volck aber war in

Waſſen / und gab ſcharff Feuer auff thn ; deſſen
ohngeachtet trieb erſolches zuruͤcke und brachte ꝛ.
Lieutenants gefaͤnglich ein . Weil aber die Fou⸗
rage im Gebuͤrge nicht fortzubringen war / ſo kam
er mit etwas rauhen Futter zuruͤckt. Dieſen Tag
wurden auch diedeute durch den Obriſten S. Amour
ermahnet / nach Hauſe zu gehen . Den 8 legten
die Belagerer 2. neue Batterten an / auch wurden

Moͤrſer und Bomben aus der Flotte ans Land ge⸗
bracht . Den 9 . thaͤten die Felnde einen Ausfal /
wurden aber repouſſiret . Den 10 . ſahe man /
daß der Feind ohne das groſſe Krlegs⸗Schlff ge⸗
gen die Flancke / noch ein anders geſetzet hatte /
und wurden durch das groſſe Feuer aus der Stadt
4 . Stuͤcken auff denen Batterten zu ſchanden ge⸗

Wind geweſen/ ſo aber der Flotte keinen Schaden

ſchoſſen / wobey 12 . Mann getoͤdtet / und 18 .

bleßirt wurden . Den 11 . brachten die Kund⸗
ſchafften / daß der Feind bemuͤhet ſey / denen un⸗

ſern dte Fourage zu benehmen ; deswegenmuſte ein

Detachementausrucken / die Fourage zubedecken.
Den 12 . berichteten die Uberlaͤnffer / daß der
Feind bereits 16 . Batalllons beyſammen haͤtte;
dahero wurde Ordre gegeben / daß die Poſten ſol⸗
ten auff guter Hut ſeyn / 4 . Bataillons aber zur
Reſerve ſtehen . Den 13 . wurden auff den Bat⸗
terlen lincker Scits 30 . Stuͤck gepflantzet / aus
welchen inſonderheit ein gewiſſer Thurn in Meer /
§. Louis genandt / beſchoſſen wurde ; gegen das

Fort S . Margarethe wurde auch ein neue Bat ,
terte angelegt . Den 14 . legten ſich eintge Schtße
etwas naͤher/ Toulon beſſer einzuſchlieſſen / und

wurde den gantzen Tag der Thurn hefftig beſchoſ⸗
ſen. Dieſen Tag kam Kundſchafft / der Feind
wuͤrde etwas gegen der Alltirten Poſten unterneh⸗

peir

men / dahero dieſe noch mit einigen Trouppen
verſtaͤrcket wurden . Uber dteſes lieff Nachricht
ein / daß der Obriſte Pfefferkorn / als er mit 2

Offictren und 8. Huſaren recognoſciren geritten /
von denen Bauern todt geſchoſſen worden . Den

I5 . war in der Nacht alles ſtille ; ein wenig vor

Tag aber / ſahe man 2. Raqueten auffſteigen /
welches ſogleich vor eine zoſung des bevorſtehenden
Angriffs gehalten wurde . Eine 2. Stunde nach
dem die Sonne auffgangen / wurde man gewahr/
daß der Feind mit ſeiner meiſten Macht auff die

augenblicklich uůͤbern Hauffen geworffen / und dle
Unſrigen dadurch nicht allein vornen / ſondern
auch hinten und ſeitwarts / mit der groͤſten Furie

angegriſſen / die hierdurch eneſtandene Unord⸗

nung war um deſto gefaͤhrlicher / weil des Pung
Wil⸗

Poſtirungzur rechten Hand loß gienge . Dee im In feindl.
Gebuͤrge geſtandene Vorwachten / wurden faſt
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Wllhelms zu Sachſen⸗Gotha Hochfuͤrſtl. Durchl.
welche eben damahls das Commando hatten /
nachdem ſie bey dieſer Atraque eine unvergleichllche
Dapfferkelt blicken laſſen / durch 2. Schuͤſſe ge⸗

faͤllet wurde . Die Unſrigen zogen ſich in eine

Schantze an dem S . Catharinen ⸗ Berg zuruͤcke/
muſten aber auch / weil man ſie aus dem Lager

nicht zeitlich gnug ſecundiren konte / ſelbige ver⸗

laſſen . Auff der lincken Hand ſetzte der Feind
auch ſehr hefftig an / et wurde aber durch die tapf⸗

fert Conduite des Erb⸗Priatzen von Heſſen⸗Caſſel/
wie auch die allda poſtirte 3. Königl . Preußiſche
Bataillons unter dem Obriſten Winterfeld / und

etlichen Caſſeliſchen / mit groſſem Verluſt abge⸗

wieſen . Dileweil man nun indeſſen die Armeeher⸗
aus ruͤcken / auch viele Trouppen nach der Hoͤhe

avanciren lieſſe / zuͤndete der Feind unſere von Hoſt

in Ermangelung der Erden / gemachteArbett an /

und nahm ſeine Retirade nach der Seiten von

Toulon . Deeſe Attaque , welche der Marchall

de Theſſe ſelbſt diſponiret / beſtunde aus 30 . Cem⸗

pagnten Granadierern und 24 . Batalllons ſo in 3.

Thelle getheilet / und iſt von Monl . de Dillon ,
den Marquis de Guebriant , und dem Grafen von

Monſerean commandiret worden . Bey dieſer

Action ſind unſer Seits an Todten / Bleßirten /
und Gefangenen ohngefehr 600 . Mann verlohren

Fort
Margare⸗
tha von

worden . Unter den Gefangenen befanden ſich

der Obriſt ⸗Lieutenant von Kitzleben / und ein

Churpfaͤlziſcher Major . Des Abends ergab ſich
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Artillerte und anderes Kriegs ⸗Geraͤthe die Nack
uͤber gleichfals eingeſchiffet werden ſolte . Selbi⸗

gen Tag iſt eine Bombe in das Fort S. Louis geſah
len / allwo ſie unſere Mine, wodurch man ſolches
beym Abzuge zu ſprengen gedacht / angezuͤndet/ und

wurden unterſchiedliche der Unſerigen geeoͤdtet
und verwundet . Den 21. wurde Anſtalt gemacht /
des Nachts ſo bald der Mond auffgangen / in 5.

Colonnen von Toulon auffzubrechen ; deſſen aber

ohngeachtet ſolte der Heßiſche General Bielck die

Abloͤſung der Poſten vornehmen / und nachgehende
ſich an die Koͤntgl. Preußiſche Arrier Garde an ,

hangen ; auch wurde des Abends das Fort Se .

Margrethe geſprenget . Die Flotte naͤherte ſich
indeſſen dem Hafen / und fiengen denſelben / wie

auch die Stadt / zu bombardiren anz bey angehen⸗
der Naͤcht ſahe man in der Stadt einen ſtarcken
Brand aufgehen / welcher / ſo lange man unter

waͤhrenden Marſch ſehen koͤnnen / biß gegen den

Tag anhielte / da hernach erfahren wurde / daß zwey

Frantzoͤſiſche Schiffe die Perle und der Diamant

verbrennet / wie denn auch vielen Haͤuſern der

Stadt ein gleiches begegnet und noch weit mehre⸗
re beſchaͤdiget / auch durch dieſen Streich die

Feinde hinters Licht gefuͤhret worden / daß
ſie derer Unſrigen Abzug nicht ehender vei⸗

mercket / als biß ſie jenen zwey biß drey Marche

abgewonnen / da ſie ohne Schaden fortkommen
konten / daß der Hertzog von Savoyen den 1.

Sept . die Italtaͤniſche Graͤntze wiederum betrat .

So war dieſe groſſe und viel Geldes koſtende Un , urſachen
ternehmung nicht nach Wunſch abgelauffen / und ihrer Wiß
wurden mancherley Reden / wegen deſſen U' ſa⸗lingung .

Adücten das Fort von S . Margarethe an den Koͤnigl.
trobert .

Preußlſchen Obriſt· teutenant von Bredau vom

Auffbe⸗
bungder

Belage⸗
kung Lou⸗
lon,

Fuͤrſtl. Anhalt⸗Deſſautſchen Regiment auf Diſcre-
tion , und wurde die Garntſon den 16 . zuKrtegs⸗
Gefangenen gemacht / und in dem Fort r4 . Stuͤcke /
worunter 4 . halbe Carthaunen / gefunden . So wur⸗

den auch 2. Regimenter Sachſen⸗Gothai che nach

Suller geſchicket / dieComunication mit dem Gra⸗

ſen von Felß zuerhalten . Dieſen Tag hat man die

Breche von dem Thurn von §, Lovis erweitert /
und einige Bomben in die Stadt geworffen.
Man erhielte nachmahls ſichere Nachricht / daß

der Feind 60 . Bataillons im Lager bey Taulon
haͤtte / und der Graff von Medavi mit 8000 . bey

Partheyen und feindliche Vorwachten geſchla⸗
gen / und das Lager des Grafen von Medavi gant

worauf er von den Unſrigen beſetzet worden . In⸗

mer naͤher herbey ruckte / das dand⸗Volck aller Or⸗

ten in den Waſſen ſtunde / und die Zufuhr ſchwer

que weiter fortzuſetzen/ ſichereignen wollen ; als hat
die hohe Generalitaͤt / nach gehaltenem Kriegs⸗

Rath den 20 . dieſes Oudlre ertheilet / dasjenige /
was an Stuͤcken und ſonſten unnoͤthig / wie auch

die Krancken und Bleßirten / auf die Flotte zu brin⸗

gen / und wurde nachgehends weiter befohlen / daß
alle übrige noch auf denen Batterien ſtehende

§. Maximin ſtehe. Den 18 . hatt der Graf von

Felß noch 30 . Gefangene eingeſchicket / mit Be⸗
richt / daß der Obriſt S. Amour unterſchiedliche

chenen etliche 1 . Mann Recrouten nicht inne

nahe recognoſciret habe. Nachdem den 19 . der
Thurm von S. Lovis zlemlich zerſchoſſen worden /
hat ſich die Garniſon durch Chaluppen retiriret

dem aber mitlerwelle der feindliche Succurs im⸗

machte / auch ſonſten mehr Difficultaͤten / die Atta -

chen gefuͤhret. Einige ſagten die Koͤnigin von

Engelland haͤtte dem Hertzog von Savoyen / ſo
bald er in Provence eingedrungen ſeyn wuͤrde/ ver⸗

ſprochen die Helffte derer Sublidien vor dieſes
Jahr / und nach Eroberung Toulon , die andre

Helffte zahlen zu laſſen ; weil aber der dieſes in

Commiſſion habende Shovel mit demerſten Ter⸗

min von der Flotte her ſich nicht geeilet / ſo waͤre
auch der Hertzog von Savoyen gar langſam mit

marſchtren geweſen / daruͤber der Feind Gelegen⸗
heit bekommen / zu Vertheldigung Toulons wa⸗

ckre Anſtalten zu machen . Darzu kam daß man

meynte / es ſey / da man endlich ans Werck gegan⸗
gen / nicht Volck gnug es auszufuͤhrenvorhanden
geweſen / da Kayſerl . Majeſt . mit denen verſpro⸗

gehalten . So wuſte man auch von einem durch

Printz Eugene in den Haag abgelaſſenem Schrei⸗
ben zu ſagen / darinnen dieſer denen Herren Staa⸗

ten nicht allerdings bergen koͤnnen / wie ereiniger⸗
maſſen mißvergnuͤgt / daß die Flotte nichts wagen
wollen in die kleine Kade einzudringen / noch auch

10 . biß 12000 . bey Ciudad auszuſetzen / Toulon

und Marſeille voneinander abzuſchneiden ; deß⸗
gleichen daß man ſich / nach mißlungenem An⸗

ſchlag auff den Ort / gewegert grade zu nach Aix

zu marſchiren / weil er in der Beredung geſtanden /
daß man ſich gar wohl in Provence feſte ſetzen und

den Krieg daſelbſten fortſtellen koͤnnen u. ſ. w.

Dem mag nun geweſen ſeyn / wie ihm wolle / ſo
war der Koͤnigin Franckreich ſehr vergnuͤgt / daf
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er dieſer Gaͤſte wiederum von Toulon aus ſeinem
Lande loß worden / wie er denn auch zu des Mar⸗

chall de Theſſe Sohn / bey Uberbringung dieſer
Zeitung / ſagte : „ Es muͤſſe ſein Vater / der Mar⸗

ſchall / ſehr vergnuͤgt mit ſich ſelbſten ſeyn / weil

„ er itzo dem Koͤntgreich ſo einen wichtigen Dienſt
„bewieſen / als ihm in langer Zeit nicht geleiſtet
„ worden ꝛc. Noch angenehmer wuͤrde es wohl
dem Koͤnig geweſen ſeyn / wenn ihm jemand mit

Ehren aus dem gantzen Kriegs⸗Handel helffen

tem Einſtreuen / daß die Kirche bey fortwehren⸗
dem Kriege in immer groͤſſere Gefahr geriethe .

Wie ſehr auch die Geburt eines Anjouintſchen
Geburt
Anjoni⸗ jungen Printzens den alten Koͤnig erfreuet / und

ſchenhrin⸗ was er ſich daher vor Hoffnung gemachet / beſa⸗

tzen .

U

FP

Defhal⸗
ben Sinn⸗

keichFeuen⸗
weeck an

gezündet

get ſeine Verordnung deßhalben das Te DPEum &c .

zu ſingen / mit dieſen Worten :

Mein Vetter !

Unter allen ſichtbahren Kennzeichen des Schu⸗
tzes / wormit GOtt meinenEnckel / den Koͤnigin
Spanten zu begnadigen ſich hat gefallen laſſen /
ſeit dem er zu der Crone / die ihm vermoͤge derer

billigſten und helligſten Rechte gebuͤhret/ beruffen
worden / iſt kein ſcheinbahrers und koſtbahrers ge⸗

weſen / als die Geburt eines Printzen von Aſturien .
Die Spanier ſeynd hieruͤber um ſo viel deſto em⸗

pfindlicher / weil ſie ſich eines ſolchen Vortheils
ſeit vielen Jahren beraubet geſehen haben ; und in⸗

dem die Einigkeit beyder Cronen unter ihnen ihr
Intereſſe gemeinſchafftlich machte / ſo muß Franck⸗
reich anheute nicht weniger Kennzeichen der Freu⸗
de uͤber dieſe Geburt des Hertzogs von Bretagne
ſehen laſſen . Dteſe zwey Printzen verſichern
alle beyde auff gleichmaͤſſige Weiſe die Beſtaͤndtg⸗
keit dieſer zwey Monarchien . Ste benehmen un⸗

ſern allgemeinen Feinden die falſche Einbildung
von der wieder Vereinigung / aus welcher ſie den

ſcheinbarſten Vorwand desjenitgen Krieges mach⸗
ten / welchen ſie angezuͤndet haben / und geben ſie
mir die Vergnuͤgung/ den Beſit beyder Koͤnigrei⸗
che in zweyen Aeſten meines Hauſes verſichert zu

ſehen . Die billige Erkaͤntlichteit / welche ich GOtt /
als dem eintztgen Urheber ſo vieler Wohlthaten /
ſchuldig bin / verbindet mich auch dieſen Brieff zu

ſchreiben / umb euchzu ſagen / was maſſen ich be⸗

gehre / daß ihr das Te DEum in der Haupt,Kirche
meiner guten Stadt Pariß / an demjentgen Tage
und Stunde / welche euch der Groß⸗Meiſter oder
der Ceremonten⸗Meiſter in meinem Nahmen an⸗
deuten wird / ſollet ſingen laſſen .

Nebſt dem giengen noch allerhand Freuden⸗Be⸗
zeugungen vor / und wurde unter andern ein Feuer⸗
Werck angezuͤndet / auff weſſen Geruͤſte der H.
Ludwig ſtand / wie er den neugebohrnen Printz gen
Himmel hub und zelgte / mit der Beyſchrifft :

Reddas incolumem , precor , &ſerves ani -

mæ dimidium meæ .

Beſchreibung

koͤnnen / wie er denn deßwegen abermahl beym
Pabſt Erinnerung thun laſſen / mit untermeng⸗

Gieb wieder unverletzt was dir dein Die⸗
ner giebt/

andern Orte wiederum auff denſelbigen kommen

Frantzoͤſiſche Geſch .

Ethalte was Er / gleich wie ſeine Secle /
liebt !

Auff denen Saͤulen ſahe man prangend abge⸗
mahlet / was kurtz vor der Geburt dieſes Printzen
an gluͤcklichen Dingen vor Franckreich und Spa⸗
nien ſich zugetragen / die Schlacht bey Almanza ,
die wieder⸗Eroberung derer Koͤnigreiche Arrago -
nien und Valenzien / die Uberſteigung der Stoll⸗

hoffer dinien / und der Einfall auff Teutſchen Bo⸗

den / die Verlaſſung Toulon , ja des geſambten
Frantzoͤſiſchen Bodens . Bey dem allen war man

doch nicht ſicher / ob die Allürten nicht an einem

wuͤrden/ zumahl da / nach mehrerm Bericht der

Italiaͤniſchen Geſchichten / Sula verlohren / mit /

1707 .

hin Gelegenheit eroͤffnet worden nach Dauphine zu Dauphine
gehen / weshalben man Briangon und Embrum nach Er⸗

befeſtiget / Oulx in guten Stand geſetzet / hernach
von Cap biß nach Grenoble Linien gezogen . Das

ſchwerſte Leyden war mit bey dem uͤbrigen / daß
des Gelds nicht mehr werden wolte / und man ſich
den Kopff ſo zerbrechen muſte Mittel auszufin⸗
den / dadurch dergleichen herbeybracht wuͤrde. Es
kam wohl ein Reiches Schiff aus Weſt⸗Indien zu
S. welches bey die 3. Tonnen Golds an Thalern
mitbrachte / aber das war nichts vor ſo vlele Aus⸗

gaben . Es that auch etwas der See⸗Fang / wel⸗

cher dem Fourbin und ſeinen Cameraden abermah⸗
len gelung / und darmit es dieſe Beſchaffenheit
hatte : Den 19 . October gieng die Eſcadre jetztge⸗
dachten Grafens und des Ritters du Guay - Trouyn

140 . mit Krieges und Mund⸗Munition nach
Portugall beladenen Kauffarthey Schiffen anzu⸗

treffen / und zwar unter der Convoy 5. Krieges⸗
Schiffe / nemlich des Cumberland von 80 . Stuͤ⸗
cken Geſchuͤzes / des Devonshire von 86 . des

Chene - Royal von 78 . des Cheſter und des Ruby,
jedes von 40 . Hleraußß griff der Herr du Guay⸗
Trouyn mit dem Schlff / darauff er ſich befand/
Nahmens die Lilge , und mit der Fregatte / der

Ruhm genannt / alſobald den Cumberland an /

und nahm denſelben / nachdem alle Maſte herunter
geſchoſſen waren . Indeſſen machte ſich der Herr

oberung
Suſa hel/
wahret .

Frantzöfl,
4 ſche Eſeaſ

unter Segel / und hatten das Gluͤcke auff der dre glͤck.
Hoͤhe des Cap Leꝛand eine Engliſche Flotte von wider A⸗

liicte

von Beauharnois mit ſeinem Schiff / der Achilles

genant / an den Chene Royal , welcher ſich aber

durch die Flucht errettete ; dargegen war der Graf
von Fourbin gluͤcklich/ indem er den Cheſter nach
einer tapffern Gegenwehr eroberte . So bemaͤch⸗
tigten ſich auch die Herren von Courlerac und von

Neſmond des Ruby ; da immittelſt die Herren
von Tourouvre und von Baert den Devonshire

verfolgeten / dergeſtalt / daß der lenztere an ihn kam:
Indem er aber Landen oder an Bort ſteigen wolte /

ſahe er / daßderſelbe im Feuer ſtund ; dahero er ge⸗
noͤthiget wurde / ſich zu retiriren . Eine halbe
Stunde hernach flohe dieſes Engliſche Schiff mit
8 . biß 900 . Mann in die Lufft / und wurten nicht
mehr als 2. Perſonen bey Leben erhalten . Den 23 .

vorgedachtes Monats kam die Eſcadre des Grafen
von Fourbin nach Breſt mit einer Beute von z .

Convoy und 32 . Kauffarthey⸗ Schiffen zuruͤck.
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1707 . Man ſuchte ſich weiter einen Vortheil durch Her⸗

Geld in ſabſetzung des Gelds zu machen / daß alſo die Spe⸗
Fanckt . cies alle Monat umb etwas herabgeſetzet wurden /

herabge⸗ die aus der Muͤntze vorhin hoͤher ausgegeben wa⸗

ſet . fren/ dermahln bekam der Koͤnig in ſeinen Einnah⸗
men dererſelbigen ein gut Theilmehr . Es wolten

einige Leute / als ein Mittel groſſe Summen auff⸗

ſagenke
haben / der Koͤntg ſolte auff alle Miet⸗

gelder fuͤr Haͤuſer und Zimmer geſamten Koͤnig⸗
reichs eine Aufflage dergeſtalt ſetzen / daß von jedem

alaleh Thaler ſolcherley Mietgelds zwey Weißpfennige /
Anſchlaͤge nehmlich einer durch den Miether / der andre durch

4
dengl .

15 den Vermiether gezahlet wuͤrden / alleine man wol⸗

Fingen te dieſen Vorſchlag bey Hof nicht genehmhaben /
hingegen hatte man die General Pachter und Ein⸗

nehmer dahinzu vermoͤgen gewuſt / daß ſie / gegen

Aſſignationes auff kuͤnfftige Zahlung / dermahlen
alle zehen Tage eine Milllon an Species . Thalern
vorſchoſſen / und zwar ſo lang und viel biß 40 .
Millionen in die auſſerordentliche Kriegs⸗Caſſa
gebracht .

Der Koͤnig bewiß ſich bey dleſen Umſtaͤnden
Wendome doch freygebig / ſchenckte dem aus Niederlanden

beſchenckt zuruͤckgekommenen Vendome ein Ritter⸗Guth bey

nete ingleichem daß dem Jacobittſchen Hofe zu S.
Germain alle drey Monathe 40000 . Louis d ' or

gaahlet werden ſolten / da er derer vorhin in einer

ſolchen Zelt nur 0000 . empfangen . Die Staͤn⸗
de muſten ſich dargegen hier und dar wacker angreif⸗

fen und gab Languedoc z . E. abermahln zwey

Probin . Milltonen vor das Nopffgeld / ein ſo genanntes
hlen ge , freywilliges Geſchenck von3. Millionen / die Ver⸗

ſhätzt ſammlung in Provenoe 0οοοο . Pfund . In
Spanien allein brauchteman 10200 . Mann ge⸗
crouten / und ließ ein Edict , ſie deſto ehenderzu⸗
ſammen zu bringen / kund machen / daß alle von

Aufflagenbefreyet ſeyn ſolten / die ſich auff z. Jahr
in Kriegs⸗ Dienſte freywillig begeben wuͤrden .

Ubrigens theilte man die zu ſtellende Mannſchafft
Rierou⸗ in die 18 . Generalitaͤten des Koͤnigreichsalſo ein /

daß die von Pariß 900 . die von Amiens 400 . die

von Rouen 300 . die von Chalons 1000 . die von

Orleans 500 . die von Dijon 500 . die von Brion

300 . die Provintz Languedoc 1000 . die Genera⸗
litaͤt Montauban 1000 . die von Bourdeaux 900 .

die von Poitiers 300 . die von Limoges 200 . die

von Moulins 200 . die von Tours 600 die von

Alengon 400 . Bretagne 900 . Burgund aber 500 .
Mann lieffern ſolte . Die in Dauphine , Sa⸗

voyen / Nizza ſtehende Voͤlcker wurden daſiger
Orten recrutiret / und nahm darzu aus einem jeden

Aaſlalt Dorffe zwey Mann . Allenthalben machte man

künfftiger ſſo groſſe Anſtalten als moͤglich/ umb eine ſtaͤrcke

Campa⸗ re Armee als ſonſt im Felde zu haben/ lleß ſich auch
gne . vernehmen / daß des Villars ſeine wider Teutſch⸗

hen / auch allda groſſe Dinge thuu ſolte . Der
Marchal de Theſſe ließ ſich dargegen vernehmen /
daß ihm ſelne Leibs ·Schwachhelt ferner zu dienen

wohl nicht zulaſſen wuͤrde / andre wolten ſagen
daß ſich der Koͤnig / nach verlohrnem Sula nicht

Banleich ſehr mehr nach ſeinen Dienſten geſehnet Die
42 85 hatten bißher gewaleig uͤber die Franzoͤſi .

Anet von 20οοοο . Pfund am Werthe / verord⸗

ſche Handlung nach Weſt⸗Indien gemurret / der 1507 .

Sachen in etwas zu rathen / war gegen das Endeſund Spa⸗

dieſes Jahrs durch den Marquis de Torcy mit demſnien / we⸗

Spantſchen Ambaſſadeur , Hertzog von Alba⸗Fnd ſcher
ein Vergleich dahin getroffen worden / daß die 905
Frantzoſen wohl nach Weſt⸗Indien fahren moͤch/ lung .
ten / doch nur zwey Drittheil dadung eigner Waa⸗

ren / das uͤbrige Drittheil aber von Spaniſcher
Kauffmannſchafft dahin fhren ſolten u . ſ. w.

Darmit bey dem Weltl . das Geiſtliche nicht gar

vergeſſen wuͤrde / gieng man mit Anſchlaͤgen umb nſchlag
die Kloͤſter auff einen guten und ſolchen Fuß zu ſe⸗dieſaute
tzen / daß die hineinwollende deſto beſſer unterkom⸗ wohl ein⸗

men koͤnten/ und ſie ſolcher Gfhat dem gemeinen zurichten .

Weſen eintger maſſen mehr zu ſtatten kaͤmen / aus

und von welchem ſie doch all ihr Vermoͤgen erlan⸗

get. Es hieß man wolte eines jeden Kloſters
wuͤrckliche Einkuͤnfftegenauunterſuchen / hernach
ſo einen Theil / als erforderlich / ausſetzen / dleſelbi⸗
gen und Zubehoͤr im baulichen Weſen zu erhalten /
nach dem Uberreſt einen zuverlaͤßlichen Anſchlag
machen / wie viel Perſonen darvon in jedem Clo⸗
ſter leben koͤnten / ſo viel ſolten deren auch / doch

unentgeltlich / oder / ohne einzubringende Mitgifft /
allzeit eingenommen werden / daß Arme ſo wohl
als Reiche in das Cloſter⸗Leben gelangen koͤnten/
da ſie duſt darn haͤtten . So lange die einmahl ge⸗
ſetzte Zahl voll / muͤſten alle / die auffgenommen
werden wolten / warten / biß ſich eine Stelle erle⸗

digte / indeſſen koͤnten ſie umb ein billiges Koſt⸗
gelo im Kloſter / doch mit dem Beſcheide ſeyn/
daß die Perſon die erſte zur etwa ſicheroͤffnenden
Cloſter⸗Stelle waͤre / dit am laͤngſten im Kloſter
an der Koſt ſich befunden . Auff die Weiſe koͤnte
denen Cloͤſtern / denen Hineinwollenden / auch
dem gemeinen Weſen geholßſen werden / da ſonſten
nur die Reichen / ſo mit Mitgifft verſehen / hin⸗
ein gelangten / dieſe Mitgißften nach und nach /
ſonderlich bey ihrer rechten Anlegung / groſſe Sum⸗
men ausmachten / darum das Publicum kaͤme/
und welche im Clofter ſich nur haͤufften oder auch
wohl nicht ſelten uͤbel durchgebracht wuͤrden ꝛe. ꝛc.

Wie billig nun auch dieſer Vorſchlag gar vielen

ſchien / ſo wolte es doch nach ſelblgem zu keiner
wuͤrcklichen Einrichtung kommen / vielleicht weil

er dem gemeinen Beſten erſprießlich / dem Coͤſterl.
Eigen⸗Nutz aber u. dgl. m. zutoider war . Mit
denen armen Nonnen zu Port Koyal aux Champs
wuſte man anders herum zuſpringen da die Sa⸗

che nicht an Beutel / ſondern an das Gewiſſen

Gens. Denn dieſe gute Schweſtern ſolten / auff Ronnen

Verordnung des Cardinal de Noailles , als Ertz - zu Port

Biſchoffen zu Pariß / wegen des Janlenü und ſei Royal aux

ner Lehre ſchlechterdings den Kevers , oder / dte daunbs

ſchrifftliche Verſicherung von ſich ſtellen / deſſen 5
iin vorigen XVII . Theil dieſes Theatri Anno 1706 . piſmi

land von 8 2. Bataillons und 129 . Eſcadrons beſte - P. 257 . b. gedacht iſt / und dadurch den Janſenium verfolgt

fuͤr einen Ketzer mit erklaͤren . Ste machten ſich bom Card .

aber ein Gewiſſendergleichen zu thun / weil ſie ent .
Noailles .

weder ſeine Schrifften nicht geleſen / oder / als

FIrguens⸗Perſonen / ſich zu einfaͤltig erachteten dis .

fals begruͤndet urtheilen zu koͤnnen/ wolten doch/
nach andern in der Sache ergangenen Paͤbſtl.

Satzungen / alle Irchuͤmer uͤberhaupt verwerffen/

andern4
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248 Beſchreibung
andern Leuten nicht widerſprechen / die da ſagten /

daß die angegebne in Janlenü Buͤchern ſtuͤnden;

ſondern dieſe auff ihre Verantwortung reden laſſen /

und darbey / Friedens halber auch aus Reſpect

gegen dem Paͤbſtl. Stuhl / ſtillſchweigen. Die⸗
ſes hielt man Gegenſeits nicht ſuͤr gnug/ ſie lolten

reden oder mitſchrelben daß Janlenius ein Keßer /
weil es andre / auch der Pabſt / wie anderweltig
gedacht iſt / dergeſtält haben wolte . Da ſie ſich

nim Bedencklichteit daruͤber zu machen beharre⸗

ten / verbot thnen der ErtzBiſchoff zu Paris den

Gebrauch derer Sacramente / worgegen ſie prote·

ſtirten und anfuͤhrten/ daß man ſolcher Geſtalt

nur wider offentliche gottloſe Suͤnder und Laſter⸗

haſſte zu verfahren pflegte / dergleichen ja ſie nicht

6 OGür die Alllirte Parthey hatte es in Portu⸗
gall nicht zum beſten ausſehen wollen /

67 da der Koͤnig dieſes Reichs mit dem En⸗
fehr — de des vorigen Jahrs / und ihnen ein

Bewe⸗ wichtiges Mitglied abgeſtorben war . Man ſchrieb

gungen zu das Volck waͤre bey dieſer Gelegenheit in eine wi⸗

Lifſabon / drige Bewegung gebracht worden / daß es zuſam⸗

neue n
Koͤnig ge / woͤhnlichen Ceremonien die ReichsVerwaltung
kcoͤnt/

men gelauffen und durch die Gaſſen rennende ge⸗

„ſchrien : Es lebe unſer Koͤnig Johann ! der uns

„ Frieden ſchaſſen / und die Ketzer ( wodurch En⸗

„ gel/ und Hollaͤnder verſtanden waren ) aus dem

„ Lande jagen wird ꝛc. Dte Engl . Flotte nahm

ſich demnach auff dem Fluſſe vor Liſſabon wohl in

acht / und legte ſich ſo / daß man ihr mit Geſchuͤtz
und auff andre Weiſe vom Lande nicht wohl bey/
kommen konte / wie denn auch die in der Stadt

ſich findende Miniſtres und Generals dieſer Nation ,

den Engl . Ambaſſadeut ausgenommen / ſich mit

Gardes ihrer Leute unter der Hand verſahen / und

darbey jederman erwartete / wie es gehen / und

weſſen ſich der neuangehende Koͤnlg / in Anſe⸗

hung derer kriegenden Partheyen / erklaͤren wuͤr⸗

den ? Den erſten Tag dieſes Jahrs trat er mit ge⸗

an / und gleng es darbey dergeſtalt her : Es war

eine praͤchtige Gallerie auffgerichtet / welche ſich

von der groſſen Treppe des Koͤnigl. Pallaſts / biß

an das Indtaniſche Hauß erſtreckte . Am Ende

derſelbigen ſtund ein Trohn / und die Gallerte war

gegen den ſogenannten groſſen Platz Terrero eroͤff⸗
net / auff welchem Platz man eine unbeſchreibliche
Menge Menſchen ſahe . Der Koͤnig gleng auff
dieſer Gallerie zum Thron / als er ſich darauff ge⸗

ſetzet hatte / wuͤnſchte ihm ein Cron⸗Bedienter

Gluͤck / und man laß dem Koͤnige die Reichs ·
Grund⸗Geſetze / auch den auff ſelbiger Beobacht⸗

und Veſthaltung gerichteten Eyd vor / welchen ſie
mit lauter Stimme ablegten . Als dieſes geſche⸗
hen wurd Ihr der Koͤnigl. Zepter in die Hand ge⸗

geben / welches in Portugall ſo viel / als ander⸗

weitig die gewoͤhnl . Croͤnung iſt / die Cron⸗Be⸗

diente / der Adel / die Richter und andre ſtatteten
hren Eyd ab / kuͤſſeten dem Koͤnige die Hand / der

ſich von der Gallerte in ſeine Zimmer verfuͤgte.

3 ſtreitende Partheyen machten ſich an den neu⸗

Spaniſch⸗Portugirſiſche Geſchichte .

waͤren. Weil man ſie aber mit dieſem und all 150
dergleichen Einwenden zu Paris nicht hoͤren wolte /
wendeten ſie ſich appellando nach Lion / an den
Primatem , allein man hinderte ſie auff alle Welſe
an rechtl . Fort⸗und Ausſuͤhrung ihrer Sache/

wolte ihnen thren Syndicum oder Advocaten nicht

zulaſſen / und da ſich ſelbiger in Bauern ⸗Klei⸗

dung doch in das Cloſter geſptelet / um denen ar⸗

men Schweſtern / ſeinem Eyd / Amtund Schul⸗
digkeit nach/ Rath zu geben / wurde er verrathen
und durch Koͤnigl. Leute gegriffen und in das arge

Gefaͤngniß/ die Baſtille ' , nach Paris gebracht .

Mit denen Nonnen ſelbſt nahm es / wie wir fol⸗

gendes Jahr erzehlen werden / ein gewaltiges und

fuͤr ſiebetruͤbtes Ende .

en Koͤnig mit allerhand Werbung / und that jede

ihr Beſtes / ſelbigen auff ſeine Seite zu zlehen oder
auff ſelbiger zu erhalten .
ſich Franckreich unter der Hand / dieſes aber trie

Erfolg / daß der Koͤnig ſich erklaͤrte bey denen

Kayſerl . Alltirten beſtaͤndig halten zu wollen / doch

foderte er die Zahlung von dem Reſt ehemals be⸗

willigter Sublidien / und auch eine Erhoͤhung ih⸗
rer Summa / vorwendende / daß er ſonſt den

Krieg / ohne Verderb ſeiner Unterthanen / nicht

zu fuͤhren wuͤſte/ dargegen wolte er / da ihm ſein
Begehren gewehret wuͤrde / ſeine Armee biß
20000 . vermehren / darmit in Spanten eindrin⸗

gen / und denen Alltirten ihr Sptel auff der andern

Seiten von Catalonien her / wider Spanien deſto
leichter machen . Wenn die Worte mit denen

Wercken uͤberein geſtimmet / ſolte es wohl fuͤr
Alliirte was erwuͤnſchtes geweſen ſeyn / und wuͤr⸗

de ſich ihr hernach zu beſchreibendes Ungluͤck bey
Almanza ſchwerlich zugetragen haben . Indeſſen
wurde Alliirter Seits dem Koͤnig in Portugall al⸗

les moͤgliche verſprochen und geleiſtet / auch die

Zuſag gethan / daß Verſtaͤrckung an Volck mit

naͤchſtem aus Irrland anlangen / und ausgeſchif⸗
fet werden ſolte / wo der Zuſtand der Sachen es

am meiſten erfoderte .

Man haͤtte ab Seiten Portugall lieber die

Trouppen behalten / ſo dermahln noch auff der bey Haͤlt d⸗

Portugall ltegenden Flotte unter den Commando ren Flotle
Graf Kivers verhanden / aber zu der Verſtaͤrckung auf
Koͤnig Carls in Catalonten und ſo weiter gewied⸗

met waren . Weil man daruͤber hin und her han⸗
delte / muſte dieſe Flotte liegen bleiben / mit was

Sehnſucht auch der ſich auff ſelbigerfindende Suc

curs anderweitig erwartet wurde . Mitlerweile

trug ſich ein verdrießlicher Fall zu / der leicht Wei⸗

terung nach ſich ziehen koͤnnen / wenn alles ſchf
zu ſuchen die gegenwaͤrtige Unmnſtaͤnde derer Allür⸗

ten gelitten . Es hatte nemlich der Admiral Scho -

vel begehret / daß vor ſeinem Auslauffen kein

frembd Schiff aus dem Hafen moͤchte gelaſſen die / aß

werden . Als aber dieſem Anſinnen zuwider / ein widrigen
Genneſiſch Schiff dennoch die Ancker lich ete / ( ufal /

en⸗

Spanſſch⸗ Portngleſiſche Seſch

Um jenes bearbeiteteſerklantſh
ane bor

Kayſ ,

ben die wider ſelbiges Alliirte Potentzten mit dem Allilrtt .
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170%. ſtendete
er / ſelbiges zu verfolgen und eimzuholen/

ihme 2. Fregatten nach .

und du Bois kamen / lieſſe auff ſolche derGouver⸗

neur in die 60 . Schuͤſſe thun / das Genueſiſche

Schiff hingegen frey fortſegeln / woruͤber die En⸗

gellaͤnder 14 . Tode bekamen .

Hieruͤber gab der Engliſche Ambaſſadeur, Mr .

bey dem Koͤnig Audientz . Doch er bekam keine

andere Antwort : Als daß Se . Majeſtaͤt dem

Gouverneur gedachter Forte Befehl ertheilet / alle

Schiffe befragen zu laſſen / wer ſie waͤren ? Weil

der Gouverneur auff ſolche feuren laſſen . Je⸗
doch befohlenſie den Gouverneur in Arreſt zu neh⸗
men / verlangten zugleich die Urſach zu wiſſen/
warum die Engl . Fregatten dem Signal nicht nach⸗

gekommen waͤren ?

Rach W 4 Endlich blieb es doch darbey / dle Flotte ſolte ge⸗
linct : - gendieCuͤſteti von Valencien ſegeln / und daſelbſt
ſchen Kü⸗ inhabendesVolck ausſeßen . Den 17 . Januarii

den ſegelt gteng ſie aus dem Tago ab / paſſirte die Straſſe

E885
Segel ſtarck / darunter ſich 30 . Krlegs⸗

Schifſe befanden / nach Wunſch / und fand ſich

gleicher Geſtalt den 6. Febr . zu Alicanten / beruͤhm⸗
ten See⸗Platz und Hafen des Koͤnigreichs Valen⸗

cien/ ein . Den 9 . dito begonnte man dle Troup⸗
pen auszuſetzen / die an der Zahl eine Summam

von 8297 . Mann ausmachen ſolten / aber ſie hat⸗

ten auff der langwierigen und weiten See . Reiſe /
durch Krancken / Sterben / Deſertiren ſo abge⸗

geſchwaͤch⸗nommen / daß beyangeſtellter Muſterung / nach
le Troup - gedachtem Ausſchiffen / deren mehr nicht als

Tan 858 4500 . gefunden worden / dahero ſich der Graf
Lael, Rivers geßwungen geſehen ſechs Regimenter zn

caſſiren / um die uͤbrige complet oder vollſtaͤndig
zu machen / und jener Officiers nach Engelland
zuruͤck zu ſchicken / neue Werbungen vorzuneh⸗
men . Die in Spantſchen Gegenden angetroffe⸗
ne uͤbrige Engl . Voͤlcker belieffen ſich auff 12000 .

Mann / ohngeachtet ſie in 24 . Regimentern
ſonſt beſtanden . Was in Valencien und Arra -

gonien geſtanden / bewegete ſich in etwas denen

neuankommenden Plaß zu machen / und wurden

die haltbare Plaͤtze in Valentien zlemlich ſtarck/
Valentia ſelbſt mit 3000 / Alicante mit 2500 /
Denia mit 1200 . beſetzet / und ſonſt vom Koͤnig
Carl alles veranſtaltet / was zu Behauptung biß⸗
her erhaltener Vortheile / und zu Erlangung noch

Uneinig⸗ mehrerer erforderlich zu ſeyn ſchiene . Doch er⸗

00 13
ſchall damahls und hernach ſo vtel / daraus man

Giſcher wohl mercken konte/ daß die Gemuͤther unterein⸗

Parthie
ander nicht allerdings eintg / bey dem Commando

ffindet. allerhand Zwiſtigkeit und uͤber die Art und Weiſe
zu verfahren / verſchiedene Meynungen geweſen/ ſo
Sachen ſind die eben ſo geſchickt nicht ſind gute Fol⸗
gen / ſonderlich bey gefaͤhrlichen und verworrenen

Raue Umſtaͤnden / nach ſich zu ziehen . Der mehrge⸗

iugb haͤt
nannte Graf von Peterbobough war aus Italten /

ffürsdeſte/ von ſeinerVerrichtung Geld auffzunehmen / wle⸗

derum zuruͤck in Valencien ankommen / und hatte
Nachricht von dem Kayſerl . Hof nicht aus zure⸗

Kkbeatri Europæi XVIII . Theil .

1

Indem ſie nun an die bey dem Fort S . Jultan

Methwin , ſogleich ein Memorial ein / hatte auch

nun gedachte 2. Fregatten auff das gegebene Signal ,
keine Chaluppen in die Forte ſenden wollen / ſo habe

denden Anſchlag auff Neapolis , desgleichen von

dem Vorhaben einen Einbruch in Franckreich zn

thun / mitgebracht und daraus leicht ſchlteſſen toͤn⸗

nen / daß man eben ſo viel Huͤlffs⸗Trouppen dem

Koͤnig Carl dermahln nicht wuͤrde ſchicken koͤnnen/
als noͤthig waren etwas wichtiges wider den Feind
zu unternehmen . Als nun ein Krlegs⸗Rath in

Valencien den 15 . Jamarit gehalten worden war /
hatte er ſeine Mey nung dahin ſchrlifftlich gegeben/
daß man ja itziger Zelt delenſiys gehen / und ſich
bey dem Erhaltenen zu ſchuͤtzen trachten ſolte / biß
die Zeit Mittel braͤchte etwas mehrers zu unterneh⸗

men / dabey er dann umſtaͤndlich vorgeſtellet / es

waͤre / den Feind anzugreiffen / zwar den Sol⸗

daten und ihren Generaln ruͤhmlich/ aber offter⸗
mahln doch das Sicherſte ſich in denen Graͤntzen
einer vorſichttgen Vertheidigurg zu halten . Die

Beſchaffenheit der Umſtaͤnde erforderten beſon⸗
dern Nachdruck / entweder in Italien / oder in

Spanlen . Detenſiv - gehen koͤnte in Spanten das

Koͤnigreich Atragonien erhalten ; die meiſte Macht

muͤſte in Italten gebraucht und allda dem Feind
ein toͤdtl. Streich / durch Eindringen in ſeine
eigne Lande / beygebracht werden . Man koͤnne
doch nichts gewiſſes ſagen / da nicht bekant / wie

es mit der Flotte beſchaffen waͤre ; indem die beſte
Anſchlaͤgein Itallen nichts hieſſen / wenn ſie nicht
mit Macht zur See unterſtuͤtzet wuͤrden . Auff
dieſen Fall waͤr alles in Spanien zu wagen / da

der daſelbſtige Krieg ohnedem die Alllirte unglaubl .
Summen koſtete. Doch haͤtte vergangener Feld⸗
zug gewieſen / wie ſchwer es hergehe eine Armee in

Spanien / ſonderlich in Caſtilten / zu unterhal⸗
ten / und wie gefaͤhrlich es ſey das Hauptwerck auf
die Eroberung Madrit zu ſtellen / im Angeſicht
felndl . an Cavallerte ihrem Gegentheil uͤberlegnen
Armee . Denn da muͤſte man uͤber den Tago / oh⸗
ne habende Bruͤcken / bey mittelmaͤßigen Anſtal⸗
ten ſetzen / da noch darzu die gaͤhen Ufer und

Berge als eine zu uͤberſtetgende Beveſtigung anzu⸗

ſehen . Auff der Selten von Aranjuez waͤr es

wohl flaͤcher / aber doch nicht moͤgl . vor einer in

Schlacht⸗Ordnung ſich findenden Armee / ohne
Beyſtand ſchwerer Arttllerte / zu paſſiren / wie es

auch einer zahlreichen Reuterey gar leicht moͤglich
ſey in einem ſo armen Lande den nothwendtgen
Unterhalt abzuſchneiden . Wolte man in Cafti⸗
lien marſchieren / ohne Catalonten in gnugſame
Sicherheit geſtellt zuhaben / ſo muͤſte man enttwe⸗

der Madrit erobern und behaupten / oder alles ver⸗

liehren / und ſtuͤnde demnach dahin / ob mit Ero⸗

berung Madrtt die Sache ausgemachet / da man

nicht die feindl . Armee uͤbern Hauffen wuͤrſſe:
Hingegen muͤſte Catalonten verlohren gehen / wo

nicht deſſen haltbare Plaͤtze beſſer verſorget und

Tronppen dahin oder auff Arragontſche Graͤntzen
geſchickt wuͤrden / die dem Frantzoͤſiſchen Succurs

bedencklich fallen auch Catalontenſchirmen koͤnten.

Waͤre eine hinlaͤngl. und die Oberhand habende
See⸗Macht zuhoffen / doͤrffte man nichts wagen

mit ſolchen Umſtaͤnden / da die groſſe Muͤhe und

des Feindes Locken die Trouppen leicht zum delerti⸗

ren bewegen koͤnten. Die Vertheldigung von Ca⸗
ealonten ſchlene vor allen Dingen noͤthig ſeyn / da

man) “

defenſivè

zu gehen .
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man verſicherte Kundſchafft hatte / daß eine zlernli⸗

che Anzahl Frantzoͤlſcher Voͤlcker nach Rouſſilon

im Anzuge/ fuͤr welche auch Magazins angeleget

wurden ꝛc.

Der Braf von Peterborore gleng hernach aus

Valencien wiederum nach Italien ab / mit einem

Schreiben Koͤnig Carls an die K. in Engelland /

darinnen deſſen Verdienſte / Eyfer / Geſchickligkeit

u. ſ . w. mit nachdruͤckl. Worten gelobet wurden .Er
ſchrieb noch aus Turin zuruͤck an den beym Hofe

Koͤnigs Carln lubſiſtirenden Portugtſiſchen Mi -

niſtre , obgedachten Rath / ſich mehr Defenſiv zu

halten / alsOffenſiy zu gehen / wlederhohlende / und

die Macht anzeigende / ſo man Frantzoͤſiſch · Spa⸗

niſcher Selts wider Koͤnig Carlnbrauchen wolte

mit dem Anziehen / daß dieſe / ſonderlich was die

haͤufige Cavallerie anlangte / von ſelbſt ſchmeltzen

wuͤrde /wenn man ſich nur vorſichttg vertheidigte

und ſie dergeftalt auffhtelte / ja es doͤrften ſich binnen

der Zeit Zufaͤlle ereignen / da Franckrelch ſich genoͤ⸗

thiget faͤnde / ſeine nach Spanien geſandete Huͤlffe
vor ſich zuruͤck zuberuffen : Da aber ja was auſ Ma⸗

drit zu unternehmen / haͤtte es bey guter Zeit geſche⸗

hen muͤſſen/ ehe Frantzoͤſiſcher Succurs herbey kaͤme.

Verloͤhren Allüirte eine Bataille in Spanten / ſo

waͤr es weit aͤrger als zwey in Niederlanden einge⸗

huͤſſet haben/ dorten köͤnte es leicht geſchehen/ da der

Feind an Cavallerie uͤberlegen ſeyn wuͤrde / bey

welchen Umbſtaͤnden wohl die beſte Infanterie

unterliegen muͤſte ꝛc. Gegen dteſe Meynung wa⸗

Stimmen ren andre der Gedancken geweſen / man ſolte alle

Trouppes / die man nur wuͤrde zuſammen bringen

koͤnnen / in ein Lager ziehen / umb geſamblich zu

agiren / und durch Arragonien in Caſtllien zuruü⸗

cken ; die Magazins des Feindes auff denen Graͤn⸗

tzen von Valencien muͤſte manvernichten / ſo koͤnte

er gegen dieſes Koͤntgreich nichts unternehmen /
und waͤre dieſes hiermit ſicher geſtellet ꝛe. Koͤnig

Carlbegab ſich doch/ kegen das Ende des Februa -

rüi , aus Valencien nach Catalonien / und mochte

es wohl ſeyn / daß er nicht gern bey demn Volcke ge⸗

blleben / weil man thm das Commendo uͤber ſelbi⸗

ges nicht laſſen wollen / und er ſehen muͤſſen/ wie es

nien wohl andre / nicht nach ſeinem Willen / auch unter ſich

nicht mit einiger Richtigkeit gefuͤhret. Sie nah⸗

men einige Trouppes mit ſich / mit dem Verlaß /
ſamt bey ſich habenden Voͤlckern/ herben zukom̃en

wenn es fuͤr rathſatn erachtet ſeyn wuͤrde nach Ma⸗

drit zu marchtren . Den 22 . Mart . langten deſſen

Majeſt .in Barcellona an / allwo ſie eine Verſam̃⸗
lung derer Staͤnde hielten / die eine anſehnl. Geld⸗
Huͤlffe / 4 . Regimenter zu Fuſſe / und eines zu

Pferde auffzurichten / bewilltgten . Den Grafen

von Corſana hatten ſie zu ihrem Vice - Koͤnig in

Valencien beſtellet / den Marquis del Vaſto ſchenck⸗

ten ſie die Herꝛſchafft Maſſa in Italien und dem

Fuͤrſten von Lichtenſtein Piombina . Gironna

und Lerida verſahen ſie mit einer zahlreichen Gar⸗

niſon / erhielten auch mit einer Convoy von Schif⸗

fen / noch einige Mannſchafft und Pferde / da im

Gegentheil Admiral Chovel mit dem groͤſten
Theil ſeiner Flotte nach Liſſabon zuruͤck gieng / umb

daſelbſt das Noͤthige an Ordre und Vorrath auch

Volck zu Foͤrderung des Anſchlags zu erhalten / der

auf Franckreich gefaſſet worden war . Worzu Er

hernach wieder zuruͤck kam . Indeſſen war auſſ
Seiten des Duc d' Anjou nichts vergeſſen worden /
was zu einer guten Verfaſſung erforderlich / darzu

ihm Franckreich treulich an Hand gieng / daes

gelegentlich dergleichen wegen guter Situation bey⸗
derſeits Lander thun / und alles beybringen konte /
ohne ſich des ungewiſſen See⸗Elements bedienen

zu doͤrffen. Man fieng an die Reunion veraͤuſ⸗
ſerter Cron⸗Guͤter und Einkuͤnffte rege zumachen /
welches groſſe Summen vor den Duc c Anjou von
denen eintrug / die lieber ein Gewiſſes geben / als

alles bißher Genoſſene verliehren wolten . Dieſer
ſchnied auch die Helffte ſeiner Hofſſtadt ab / und

da die Koͤnigin ein Gleiches that / folgten die

Grands dieſerley Beyſplel / und wolte man das Er⸗

ſparte zu Foͤderung des gemeinen Beſten anwen⸗

den . Welill die Moͤnche deſſen Intereſſe zuweilen

zuwider geweſen / und die deute auf Oeſterreichiſche
Seite zubringen ſich/ nicht ohne Wirckung / bemuͤ⸗

het hatten ; So war ein Befehl bekandt gemacht
worden / daß alle nach Madrit kommende Geiſtll⸗
che ſich bey dem Præſidenten von Caſtilien mel

den / ihren Nahmen / Vaterland / bis dahin gehab⸗
ten Aufenthalt / die Urſache ihrer Ankunfft anzei⸗

gen / und/ wann darbey etwas Unrichtiges vermer⸗

cket wuͤrde / als Verraͤther gehandelt werden ſol⸗
ten . Man trauete aber / bey dem wider Geiſtliche
gefaſſeten Argwohn / auch denen Weltlichen nicht /
und brachte man den Hertzog von Infantado , die

Grafen von Salvatiera und Abbibas nach Aitona , t

den Marquis del Carpo nach Leon , die Grafen
von Valdamoro und Monterey nach Alconden -

dos , dem Hertzoge von Bejar wurde / nebſt denen

SGrafen von Penaranda und Fuenſalida der Hoff

verboten / dem Hertzog von Hyer , nahm man das

Gouvernement von Gallicien / die Gemahlin des

von Anjon ließ ſich durch die Dames der Prinzeß

von Urſin bedienen / und wurde ein groſſes Feſt
uͤber jener verſpuͤrte Schwangerſchafft gemacht .
Die Frantzoͤſiſche Huͤlffs ⸗Voͤlcker naheten ſich / ſo
wohl in denen Graͤntzen von Navarra , als in denen

gegenden Rouſſillon herbey / wie denn auch der

Hertzog von Orleans den 18 . Aprilis in Madrit

ankam / um in Spanien das Commendo zu fuͤh⸗
ren / und einen Verſuch zu thun / ob die ſonſten da⸗

ſelbſt uͤbel geſtandene Sachen auff einen beſſern

Fuß gebracht werden koͤnten. Man empfieng Ihn
gar praͤchtig/ und wurde Er einige Tage auffge⸗

halten / da doch berathſchlaget ſeyn wolte / wie alles

in dieſem Feldzug am beſten anzugrelffen ſey. Es

war dieſer mitlerweil angefangen / und ſo von ein

als anderer Parthey ein Verſuch in kleinen Par⸗

theyen Weiſe gethan worden / biß es unvermu⸗

thet zu was Groſſen kam . Denen Alltirten war
es gelungen verſchiedene feindliche Magazins auf
denen Graͤntzen von Valentien zuverderben / und

hatten ſie vor gut befunden das Caſtell in Villena

zubelaͤgern/ umb deñ weiter in Caſtilten einzudrin ·
gen . Da Koͤnig Carl mit bey ſich habenden

Trouppen im Begriff war gegen Rouſlillon zu⸗

ruͤcken / und von der Seiten Catalonien wider
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1707. mit eine Liſt geweſen ſeyn moͤchte/ derer Allurte ohne

das ſchwache Macht / mittelſtZertheilung / ſchtvaͤ⸗
cher zu machen . Die Feindliche wolte ſich unſerm

Unternehmen in und auf Caſtillien widerſetzen /
verſammleten demnach ſich bey Almanza 76 .

Eſcadrons und 5̃4 . Bataillons ſtarck unterm Her⸗

ßog von Berx yck, der da ſeine Sachen ſo einrtch⸗

tete / als wolte er nicht allein Villena entſetzen / ſon⸗
dern auch die Alltirten von Valentien abſchneiden /
dahin ſie doch allen debens Unterhalt ztehen mu⸗

ſten / der noch darzu / bey Abweſenheit der Flotten /
ſparſam und ungewiß fiel. Bey dieſen Umſtaͤn⸗
den ſahen ſichdie Alltirten dahin gebracht / daß ſie
entweder den Feind ungeſaͤumtangreiffen / oder ſich

Zweytes Treffen .
Eſcadrons 20 .

4 . Mahony .
4 . La Reina . 0
3. Armandarys .

La Rombla , J

Nen Ordenes

Alt —4
Bataillons ,
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1. Breſſe F.

Cordona ,

Bajeles .
Samora .

Armanda .

Launois F. J1

Teſſe F.

1. Labour F. f
1. Miromini F. ]

Suadalkara .

1 . Palencia .

Salamanca .

1 Jean.
Charlois F.
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Orleans FE.
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1
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2 . Pelleport F.
2 . Germinon .

3 . Milan .

3 . Greneda .
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3. Conteboure F.

3 . Prouville . F.
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dergeſtalt zurück ziehen muſten . Bey dieſem den⸗

ten war die Bedencklichkeit daß man Valentien

des Feindes Wuth und Macht allzuſehr eroͤffnen
wuͤrde / darum emſchloß man ſich zu jenem einen

Anfall gegen den Feind ohngeſaͤumtzu wagen / ehe
noch die etliche 1000 . Mann zuͤckſtaͤndiger Irqz⸗
tzoͤiſcher Huͤlffs/ Voͤlcker mit dem Hertzog Orleans

herbey kaͤmen/ und gehofften ( aber leyder ! ſehr fehl⸗

ſchlagen den Sieg ) noch ungewiſſer machten . Den

24 . Aptil marchirten dieſemnach die Unſrige auff
den Feind in die Ebene bey Alm anza loß/ der in

nachſtehender Schlacht ⸗Ordnung angetroffen
wurde .

Der Marſchal / Hertzog von Berwick .

Erſtes Treffen .

Eſcadrons 21 .

4 . Gardes

4 . Poſſoblanco .

3. Rouſſillon . J

3. Carillon .
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28 .

5
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3. Sp . Carde
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5

, Sillery F .

1. Medoc .

2. Olleron F.

2. la Coronne F.

1. Reding F .

2. Bleſcis F .

2 . Mailly F.
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3 . Glaſco .

2 . Vigneau F.

2. Villers FE.

3. Berry F
Allis
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hatte der Graf von Galloway bey jedemFluͤgel der⸗
ſelbigen eine Brigade Fußvolck geſtellet/ ſie zu unter ·
ſtuͤtzen. Wie esuͤbrigens beſchaffen und welcher ·
ley der gantze Verlauff geweſen / mag der geneigte

Leſer ſelbſt an dem Bericht erkennen / welcher durch
den Obriſt Wade an die Koͤniginin Engelland /
uͤberbracht worden und alſo gelautet hat :

Nachdem im December zu Valentia ein allge⸗
meiner Kriegs Rath uͤber die Verrichtungen des

bevorſtehenden Feldzuges / in Gegenwart Ihr .

Caholiſ . Majeſt . gehalten worden / befande man

vor gut / daß alle Trouppen / nebſt denjenigen /
die mit dem Grafen von Rivers erwartet wurden /

in ein Lager verſammlet werden ſolten / um zu⸗

gleich zu agiren / und durch Arragonien in Caſti -

lien zu ruͤcken / dieweil der Tagus daſelbſt gar ge⸗

maͤchlich paſſiret werden kan ; zu Erhaltung ader

des Koͤnigreichs Valenzien / ſolte das Lager fruͤhe
zu Felde gehen / und trachten / des Feindes Ma⸗

gazinen auff denen Graͤntzen zu ruiniren / auch

einige ſtarcke Oerter zu ihrer Sicherheit einzuneh⸗
men / ehe unſer Lager fortruͤckete / und daß man /
wenn es dienlich waͤre / einige feindliche Corps
angreiſſen ſolte / ehe ihre geſambte Macht zuſam⸗
men kaͤme . Der Graf von Gallowvay ſandte /
um unſer Lager deſtomehr zu verſtaͤrcken / alſobald
Ordre an das Regiment des Lord Tiraboby ,
und an die zwey Bataillonen Marinen / welche in

Catalonien lagen / um ſich zu ihme zu verfuͤgen:
alleine der Vice - Koͤnig wolte dieſelben nicht mar⸗

ſchtren / noch einiges Kriegs⸗Volck aus der Pro⸗
vintz ohne Befehl des Koͤntgs gehen laſſen / wel⸗

cher Befehl offtmahl iſt geſucht worden / aber nicht

Es beliebte Sr .

Majeſt . gegen das Ende des Febr . dero Vorſaß /
um nach Catalonten zu gehen / an die Generale

derer Allüirten zu eroͤffnen / und begaben ſie ſich

wenige Tage drauff dahtn auff den Weg / in⸗

dem ſie das Dragoner⸗Regiment von Winter⸗

feld / welches aus J . Eſquadronen beſtunde / ne⸗

benſt dem Hollaͤndiſchen Regiment zu Juß / des

Grafen von Falais von zwey Batailllonen mit

nahmen . Es beliebte auch Seiner Majeſtaͤt
ſich zu erklaͤren / daß wann es vor rath⸗
ſam ſolte gehalten werden / nach Madrit zu

marſchiren / ſie bereit ſeyn wuͤrden / mit denen

Trouppen / die man damahls ins Feld brin⸗

gen konte / dieſe macheten 42 . Bataillonen und

53. Eſquadronen / ſo wohl Engliſche / Hollaͤndi⸗
ſche und Portugiſiſche / zuſammen 4500 . Mann
zu Pferd / und 11000 .Mannzu Fuß aus . Mit

dieſem Lager gienge der Marquis Daſminas und

der Graf von GallowYAy , den 6. April ſt . n . zu

Felde ; und nachdem ſie die feindliche Magazinen
zu Caudate , Veſaund Mantalegre mit ſehr gutem

Fortgange verderbet / auch verſchiedene feindliche
Detachementer gezwungen hatten / weiter fort in
Caſtilien zu weichen / geriethen ſie nach Villena ,

und belagerten das Caſtell dieſes Orts . Che aber

die Breche brauchbar gemachet wurde / verſamm⸗
lete ſich des Feindes Lager / beſtehende aus 76 .

Eſquadronen / und y4 . Bataillonen / zu Alaman -

ra . Wiewohl nun die Kundſchafft / welche wir

Beſchreibung
mete / ſo erſuhren wir doch / daß ihr Vorſat war /

den Entſatz von Villena zu unternehmnen / um uns

mit Valentia , von dannen wir alle unſere Lebens ⸗
Mittel empfiengen / die Communication abzu⸗
ſchneiden . Indeſſen war der Hertzog von Orléans

bereits unter Weges / um ſich zu des Feindes La⸗

ger zu verfuͤgen/ und waren 7 . biß 8000 . Fran⸗
tzoſen auff dem Marſch / daſſelbe zu verſtaͤrcken.
Dargegen wurde unſer Lager durch Kranckheiten

taͤglich ſchwaͤcher / vornehmlich unter dem unlaͤngſt
aus Engeland gekommenen Volck . Wir hatten
auch keine Hoffnung / durch die Trouppen aus

Catalonien verſtaͤrcket zu werden / anerwogen Se .

Majeſt . dero Vorſatz ſeit dem offenbaret hatten /
nach denen Graͤntzen von Rouſſillon zu marſcht⸗
ren / und ſuchte Mylord Sallowꝰν/ , ſein Lager
auff den Graͤntzen von Provintzien zu verthellen .
Den 24 . April ſt . n . wurde ein Kriegs⸗Rath be⸗

ruffen und einhellig beſchloſſen / daß man marſchi⸗
ren wolte / um den Feind anzugrelffen / wetl man

ſonſten das Koͤnigreich Valentia der Wuth eines

grimmigen Feindes wuͤrde haben uͤberlaſſen muͤſ⸗
ſen / indem die Magazinen an der See⸗Kuͤſte aus·
geleeret waren . Dieſem zu ſolge marſchirelen wir

des andern Tages / als am 25 . dito nach Almanza .

So bald nun unſere Vortrouppen erſchienen /
brachen die Feinde augenblicklich ihre Zelten ab /
und ſtelleten ſich in Schlachtordnung / indem ſie
die Stadt Almanꝛa hinter ihrer zweyten Linte ein
wenig zur rechten Seite der Mitte von der Linie
hatten . Wir aber zogen um den Mittag in die

Flaͤche / und ſtelleten uns auch in Schlacht⸗Ord⸗
nung / worbey wir unſern Marſch biß auff eine

Meile von dem Feinde fortſetzeten / damit die Sol⸗

daten / welche ſeit angebrocheneim Tage marſchi⸗
ret waren / ausruhen moͤchten . Der Graſ von
Galloway hatte / um den Mangel der Reuterey
zu erſetzen / bey jedem Fluͤgel derſelben eine Brigade
Fuß⸗Volck geſtellet . Alldieweil aber die Feinde
einige Eſquadronen von ihrem lincken Fluͤgel hin⸗

weg gezogen / um ihren rechten Fluͤgel zu verſtaͤr
cken / ſo befahl er dem Lord Tiravly , der auff
unſerm lincken Fluͤgel commandirete / an der Por⸗
tugiſiſchen Reuterey des lincken Flůgels von der

zweyten Linte / die der Graf von Attelage com⸗

mandirte / zu der erſten Lnie auffzumarſchiren /
umb die Fronte der Reuterey zu verdoppeln / und

der Feinde ihrer gleich zu machen . Gegen 3. Uhr
Nachmittags / ſtellete ſich der Lord Gallovꝰa vor

die Engliſche Dragoner / und ruͤckete fort / da⸗

mit er das Gefechte mit der feindlichen Reuterey
des rechten Fluͤgels anfienge / worbey der Portu⸗
giſiſchen Reuterey Ordre ertheilet war / daß ſie
treffen ſolte / wann von dem lineken Fluͤgel die

Reihe an ſie kommen wuͤrde; jedoch nicht ehe/ als

biß die Engliſche und Hollaͤndiſche Reuterey Hand

gemein geworden waͤre. Unterdeſſen nun / daß
wir fortruͤcketen/ betzunte det Felnd von einer Hoͤ⸗

he ein welug mit Stuͤcken nach der Fronte unſerz
rechten Fluͤgels zu ſchieſſen : Alldiewell aber un⸗

ſere Trouppen ſtarck ſortmarſchireten / um Hand
an Hand zu fechten / ſo thate das Geſchuͤß wenig
Wuͤrckung . So dann wutde der Obriſt Don⸗

ner commandtret / die feindliche Batterte miteivon ihrem Zuſtande erhielten / nicht uͤbereinſtim⸗
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nem Detachement anzugreiffen . Ehe er aber da⸗

zu kam / waren die Feinde ſchon mit ihren ſchwe⸗

ren Stuͤcken in groſſer Eyl zuruͤck gewichen . So

bald unſer lincker Fluͤgel biß auff 100 . Schritte

ſich der feindlichen Reuterey genaͤhert hatte / av an⸗
cirten ſie auch zwiſchen ihren Linten / um uns ab⸗

zuſchrecken . Das Treffen war beyderſeits ſehr

hartnaͤckig und blutig . Die Feilnde macheten

durch die Uberlegenheit ihrer Eſquadronen / daß
die unſrigen ungefehr 50 . Schritte weichen muſten
allein als die 2. Regimenter Fuß⸗Volck / nemlich

Soutwel und Wade , avancireten / welche zur

lincken Seite u. von hinten auff den Feind feuerten/
ſo erneuerte unſere Reuterey zur ſelbigen Zeit ihr

Treffen von neuem / und brachte den Feind mit

groſſem Verluſte durch ſeine eigene Linien in Un⸗

ordnung . Zu derſelben Zeit war die Engliſche
und Hollaͤndiſ . Infanterie unter denen Generalen

Lieutenanten Earle und Frießheim in der Mit⸗

ten auch ſcharff mit dem Feind aneinander . Sie

brachen durch des Feindes erſte und zweyte Linie /
worbey ſie alles / was ihnen vorkam / biß an die

Mauren von Almanza niedermachten : jedoch die⸗

ſes Freudenſptel dauerte nicht lange ; denn die

ſeindliche Eſquadronen der zweyten Linie / fielen
ſie von det Seiten an / und noͤthigten ſie / mit groſ⸗

ſem Verluſt zuruͤckzuweichen . Die Regimenter
des Obriſten Hill und des Lord Markker , wel⸗

che neben der Reuterey von der zweyten Linie ge⸗

ſtanden hatten / marſchirten auff / und attaquir -
ten einige Spantſche Regimenter / um ihren Ab⸗

zug zu bedecken . Indem nun die Feinde mercke ⸗
ten / daß die Reuterey unſers rechten Fluͤgels nicht

zugleich mit den lincken avancirte / ſo detachirten

ſie einige Eſquadronen / welche eylſertig marſchir ·
ten / utn den rechten Fluͤgel derer Portugieſen an⸗

zugreiffen / und ihre Linie folgete allmaͤhlich ſie zu

Sie kam aber nicht zeitlich genug /
um Handgemein zu werden / wetl dle derachirte

Eſquadronen vermittelſt ihres erſten Feuergebens /
durch die Portugteſen einbrachen / worauff der

gantze rechte Fluͤgel durchgieng / und ihr Fuß⸗

Volck verließ / welches umringet / und meiſten⸗

theils getoͤdtet oder gefangen wurde . Zwey Por⸗

tugtefiſche Bataillonen / welche / als ihre Reu⸗

terey das Reißaus nahm / zlemlich weit davon ent⸗

fernet ſtunden / vermeinende / daß es Felnde waͤ⸗

ren⸗ ; dahero ſie Feuer auff dieſelbe gaben / und

verſchiedene von ihrem eigenem Volcke toͤdteten

und verwundeten . An unſerm lincken Fluͤgel
wurde das Gefechte fortgeſetzet / indem uns da⸗

ſelbſt die Feinde mit friſchen Elquadronen , je.
doch ohne Succels , angriffen : Denn weil unſere
Reuterey ſo wohl die Engliſche als Portugleſiſche /
durch das Feuer derer darzwiſchen geſtelleten Eng⸗
liſchen Bataillonen bedecket wurde / ſo warff ſie
den Feind uͤbern Hauffen / und trieb 15 . biß 16 .

Eſquadronen , gaͤntzlich auffeinander / welche ſich
nach einer Hoͤhe hinter ihren rechten Fluͤgelretirir⸗
ten / jedennoch aber zum Chargiren nicht wieder

angefuͤhret werden konten . Als nun die Feinde
geſpuͤhrethatten / daß ſie mit der Reuterey allein

vergeblich bemuͤhet waͤren / unſern lincken Fluͤgel
zu brechen / ſo ſchickten ſie noch 2 . Batalllonen /
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meiſtentheils Frantzoſen / und ſtelleten dieſelbe vor

ihre Fronte / unſerer Brigade Fuß · Volck / wel⸗

ſche aus denen Regtmentern Sourvyel , Blood ,
Wade und Montiny , und dem Regiment des

General Lieutenants Stevvart heſtunde / gegen

uͤber / wodurch ſie von der hinterſten Linien waren

verſtaͤrcket worden . Zur ſelbigen Zeit lleſſen ſie

verſchledene ſriſche Elquadronen auffmarchieren /
um noch einen Anfall gegen unſere Reuterey des

lincken Fluͤgels zu thun / welcher allberetts viel ge⸗

litten / und die meiſte Ober⸗Officiers verlohren
hatte / da denn der Brigadier Carpenter der eintzi⸗

ge war / welcher unbeſchaͤdiget blieben. Der Graf
von Attelaya , der dlejenige Portugteſiſche Reute⸗
rey / welche mit unſern Dragonern untereinander

geſtellet war / commandirte / wurde verwundet
hinweg getragen . Indem ſich nun unſere Voͤlcker
in dieſem Zuſtande befanden ; ſo konten ſie die feindl .
Anfaͤlle nicht ausſtehen / ſondern wichen zuruͤcke/
als 9 . Frantsoͤſiſche Bataillonen die Engliſche
Brigade zu Fuß / von forne und auff der
Seite chargirten / und gaͤntzlich zerſtreueten .
Weil aber dit Frantzoͤſiſchen Regimenter / welche
dieſelbe zur Seiten anftelen / ſehr weit avanciret
waren / ſo befahl der Lord Tiravoly dem Obri⸗

ſten Koper , der das Regiment zu Pferd des Ge⸗

neral·Majors Harved commandirte / ſelbige an⸗
zugreißfen / welches auch mit ſolchem Nachdruck

ausgefuͤhret wurde / daß ſie zerſtreuet / und 9
zwungen wurden / um Quartier zu bitten / ehe
ihnen die feindl . Reuterey zu Huͤlffe kommen kon

te . Nunmehro hatten die Feinde nichts mehr zu

thun / ais unſer Fuß ⸗Volck zu umringen / ( wel⸗
ches auff der ebene zerſtreuet war / ) und gaben ſie
eine zeitlang kein Quartier . Dazumahl waren

der General ⸗Major Schrimpton , der Brigadier
Macartny , der Obriſte Britton , der Obriſte
Hill und verſchiedene andere Officters / welche in

der Mitte getroffen hatten / bemuͤhet / die zerſtreue⸗
ten Engliſche Regimenter in ein Corpo zu ver⸗

ſammlen / die ſich denn zu einigen Teutſchen und

Portugieſen verfuͤgeten / welche durch den Grafen
von Dohna / und Don Jean Emanuel wieder

zuſammen gebracht worden waren / und tormir·

ten ſie ein Corpo von ungefehr 2000 . Mann /
welche ſich 2 . Mellen retirirten / allwo die feindl .
Reuterey ſelbige attaquirte / jedoch aber durch das

Feuer unſers Fuß ⸗Volcks offtmahls zuruͤcke ge⸗
trieben wurde . Vermittelſt der Sorge und Ver⸗

haltens derjenigen Officlers / welche ſie cunman -

dirten / wiechen ſie nach den Bergen / und weil

die Mannſchafft durch die Bemuͤhung des Ge⸗

fechtes abgemattet war / und an Munition / wie

auch an Lebens⸗Mitteln Mangel hatte / ſo konte

ſie nicht weiter marſchieren : Als ſie nun am fol⸗
genden Morgen burch 2. Linien Fuß⸗Volck um

ringet wurde / accordirten die commandirte Of⸗
ficierer vermoͤge eben derſelben Capitulation , wel⸗

che denen Frantzoſen zu Blindheim verwilliget
worden / und hlerauff ergaben ſie ſich an den Gra /
fen von Asfeld . Des Feindes Verluſt iſt unter

waͤhrendem Gefechte viel groͤſſer geweſen / als der

unſere : Jedoch als unſer Fuß⸗Volck zulentger⸗
ſtreut / und gegen die feindl . Reuterey bloß geſtel .

WK let
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let war / ſo wurde daſſelbe meinſtentheils getod⸗

tet / verwundtt oder gefangen . Der Graf von

Gallo ay iſt mit der feindl . Reuterey ſo tieff im

Geſechte geweſen / daß derſelbe 2 . geringe Htebe
ins Angeſicht / nahe bey dem rechten Auge bekom⸗

men hat / welches ihn eine zettlang auſſer dem

Stand ſetete / agiren zu koͤnnen. Der Bridadier

Killegrew blieb / nachdem er in dem erſten Anfall
verwundet worden / dennoch im Felde / wurde

aber in dem zweyten getoͤdtet. Die Obrlſten Dor⸗

mer , Roper , la Wrence , Green und von

Loche ſtynd an der Spitze ihrer Elquadronen ge⸗

blieben / nachdem ſie ſich ſehr klug und vorſichtig

verhalten . Der Obrifte Perice und Herr Hara ,

ein Sohn des Lord TiraVly , ſeynd verwundet .

Von dem Fuß Volck ſeynd die Obriſten Hamilton

und Wolet , ingleichen Herr Neal , welcher auch

ein Regiment commandirte / todt . Der Lord

Markłker iſt am Arm / und der Obriſt Claiſton

in dem Leibe verwundet .

die uͤbrig geblieben waren / nach Alcire , allwo er /

wie auch in Xativa , eine Beſatzung von Fuß⸗
Volck gelaſſen hat / und iſt er / nebenſt dem Mar⸗
quis Dasminas , uͤber den Ebro unweit Tarboſa

geruͤcket / um ſichzu den Trouppen Koͤnlg Carls

zu verfuͤgen/ und Catalonten zu beſchuͤtzen. Seit

dieſem Treſſen aber haben die Catalonter ihren
Eyd der Treue gegen Carln verneuret . In Ali⸗

cante iſt eine groſſe Beſatzung gelaſſen worden /
welche mit allen Nothwendigkeiten wohl verſehen/
und haffen wir durch Huͤlffe unſerer Flotte / in

den Mittellaͤndiſchen Meer diejenigen Oerter /
welchewir laͤngſt denen Kuͤſten beſitzen / zu behal⸗

ten . Die Trouppen / welche man nach der

Schlacht in Catalonien hat / ſeynd 4 . Eſquadro⸗
nen von Winterfelß Dragonern / J . Spaniſche
Eſquadronen von Nabot , 5. Teutſche Eſquadro⸗
nen Dragoner von Sintzendorſſ / J . Spaniſche

tatllonen von A. Amand , 2 , von Palm / 1. von

an Fueliers , 1. Spaniſche von Noyelles , 1.

von der Cathaloniſchen Lelb⸗Garde / 1. von Ciu -

Eſquadronen und 14 . Bataillonen .

ber
O4 ,

Sechen gemacht / wollen wir / zu ihrer deſto beſ⸗der Sa⸗

chen . ſern Beurtheilung / auch beybringen / und war

ſie alſo geſtellet ;
Indem die Feinde (d. t . Kayſerl . Alliirte ) mit

Belagerung des Schloſſes Villena beſchaͤfftiget
waren / allwo ein Capitain vom Regiment von

Bleſois nebenſt 1oo . Mann und 12. Bauern in

Beſatzung lagen / die ſich 7 . Tag lang tapffer de⸗

fendirten / ſo huben ſie endlich den 24 . ihr Lager
auff / und marchirten nach Caudete . Den 25 .
kamen ſie nach Almanza , allwo unſere Armee be⸗

reits 2 . Tage geſtanden hatte / indem der Hertzog
von Ber Wick entſchloſſen war / gedachtes Villena

zu entſetzen / und deshalben dem Feind entgegen
zu gehen. Ben ſothanen Anſtalten machten den

Beſchreibung

Der Graf von Sallo -

Way reterirte ſich mit ungefehr 3 y00 . Reutern /

von Petro Moraz , F. Arragoniſche an Reuterey
/

E15
Sobia : Zu Fuß / 2 . Hollaͤndiſche Ba⸗

Falais , 2. Engliſche an Marinen , 1. Engliſche Pluͤgel Zelt / ſich zu ſetzen/ und in Schlachtord⸗

dat , 1. von Depudation , 1. von Sarragoſſa Garde zu Fuß / mit dem Degen inder Fauſt / und

und 1. von Don Juan de Taraga , zuſammen 29 .

Was die Feinde vor eine Erkehlung von dieſer Tapfferkeit verrichteten / daß ſie ſelbige voͤllig uͤbern

SpaniſchPortugleſiſcheGeſch.
2 5. dieſes beyde Armeen ſichfertig /einander ein
Treffen zu lieffernr. Mittags um 11 . Uhr kam

die feindl . Avantgarde zum Vorſchein / und um

halbweg z. befand ſie ſich berelts in Schlacht⸗Ord ,

nung . Ihre Infanterle war mit Cavallerte ver⸗

miſchet / und ob gleich unſere Ordre de Bataille

anders eingerichtet / indem die Infanterle in der

Mitte und die Cavallerie auff beyden Fluͤgeln
ſtunde / ſo hielte der Hertzog von Ber —

Wick ſelbige zu aͤndern doch nicht vor dienlich .
Um z3. Uhr betwegte ſich unſere erſte Linie / um

mit dem Feind zu chargiren / dergleichen die Caval⸗
lerie auff beyden Fluͤgeln auch thate . Sie noͤthig⸗
ten ſelben / daß er ſo gleich mit ſelner erſten Linie

auff dem rechten und lincken F uͤgel zuruͤcke wel⸗

chen muſte ; jedoch die Engliſchen und Hollaͤndi⸗

ſchen Trouppen / die in der andern Linte des lincken

Fluͤgels ſtunden / ruͤckten an / und zwangen un⸗

ſern rechten Fluͤgel / daß er ſich wiederum etliche
Schritt zuruck zlehen muſte / die Koͤnigliche Gar⸗
de / und unſere ſaͤrntliche Infanterie / ſagten ſich
hierauff wiederum / conjungirten ſich mit unſerer
andern Linie und chargirten von neuem mit dem

Feinde/ trieben deſſen Cavallerie zum andernmahl
zuruͤck; doch das Feuer von der Infanterie noͤthig/
te die unſtigen / daß ſie abermahls weichen muſten .
Als dieſes der Hertzog von Berwick ſahe/ lleß er

die Brigade von Maine anruͤcken / waͤhrenden deſ⸗
ſen / daß unſere Cavallerie vom lincken Fluͤgel die

Portugteſen in die Flucht brachte . Man beobach⸗
tete hierbey / daß die Brigade von Orleans , und

die von der Cron / die in der Mitte unſerer Infante⸗
rie ſich befanden / etwas zuruͤcke getrieben worden /
und daß 2 . Engliſche Bataillons bereits biß an die

Mauren von Almanꝛa angeruͤcketwaren / welches

uns noͤthigte 4 . Eſquadronen vom rechten Fluͤge
der andern Linie dahin zu ſenden / die gedachte
beyde Bataillons auch voͤllig maſſacrirten / ſonder

daß ſich ein Mann darvon haͤtte ſalviren koͤnnen.

Der feindlichelinckeFluͤgel / der bereits in Unord⸗

nung gerathen war / gab der Brigade von Maine ,
der Koͤntgliche Garde / der Cavallerie vom rechten

nung zu ſtellen / kurtz drauff kamen unſere beyde
Linien / nebenſt der Brigade von Maine und der

den Bajoneten auff der Flinte mit dem Feinde
wieder zu treffen / welches ſie auch mit ſolcher

Hauffen warſſen / und in ſolche Contuſion brach⸗

ten / daß ſie an einige Retirade weiter nicht geden⸗

cken konten . Unſer rechter Fluͤgel/ den der Hertzog
von Popoli , General ·Lieutenant / commandirete /
machte den Anfang zu Gewinnung der Bataille .

Die feindliche Cavallerie verlleß ihre Infanterte /
und die unſrige warff 18 . Portugtſiſche Batall⸗
lons voͤllig uͤbern Hauffen . Die Nacht drauff
konte unſere Armee weiter nichts thun / als die

Feinde noch zwey Stunden lang in threr Unord⸗
nung

zu verfolgen . Wehrenden Marſch erfuhre
man / daß 13 . von ihren Batailllons ſich auff
die Hoͤhe bey Caudete geſetzet haͤtten / und beſtun⸗

den ſelbige aus J . Engliſchen / §. Hollaͤndiſchen /
und z. Portugtſiſchen unter den Grafen von

Dohna .
—— ——— F—Ä. ==—Æ—2 —

170%5

Köͤn
Cakl
Vor

lung



Köͤnig
Carls

PVorſtel⸗
lung

Spanmiſch⸗Portugiſiſche Beſch . Denckwürdiger Geſchichte . 255

Dohng . Auff dieſe Nachricht commandirte der

Hertzog von Berwick den Ritter von der Cavalle⸗

rie / der ſie die gantze Nacht auffſuchte / und den

26 . fruͤh Morgens noͤthigte/ ſich zu Kriegs⸗Ge⸗

fangenen zu ergeben . Man bekam alſo 9000 .

Mann / ohne 5. Generals / 7 . Brigadiers / 25 .

Obriſten / und 800 . andere Officiers darunter

zu rechnen . Der Marquis Das Minas , und Graf
von Gallowꝰay ſeynd gefaͤhrlich bleſſirt / und be⸗

laufft ſich die Anzahl der Todten und Bleſſirten /
feindlicher Seits / biß auff 5000 . Mann / ihr

gantzer Verluſt aber biß 15000 . Mann / woruͤber

man noch 20 . Canonen / 120 . Fahnen und Stan⸗

darten / ſabmt aller Bagage bekommen hat . Un⸗

ſer Seits haben wir bey dleſer herrlichen Victorie ,

die vor eine der completeſten zu rechnen / mehr nicht

als 500 . Mann an Todten und Bleſſirten . Un⸗

ter den erſten befinden ſich 3. Brigadlers / nehm⸗
lich der Marquis de Polaſtron , der Herr von Sil -

lery , und der Brigadier Diego d' Avila . Die

Koͤnigl. Garde hat viel gelitten / indem ſie vom

Feinde ein groſſes Feuer ausſtehen muͤſſen / und

mit demſelben tapffer herum chargiret . Der Her⸗
gog von Sarno , der ſie commandiret /iſt toͤdtlich
verwundet / wie auch der Marquis von S. Telmo

und der Marquis de Piſaneli , auſſer Gefahr aber

Don Juan Caraccolo , Don Michael Aquaviva
und noch viel andere Officters / Cadetten und Gar⸗

den von den Spaniſchen / Itallaͤniſchen und Wol⸗

loniſchen Compagnien . Alle Generals von der

Armee der beyden Cronen / wie auch die andere

Officlers / und ſaͤmtliche Soldaten / ſo wohl zu

Roß als zu Fuß haben ſich gantz unvergleichlich ge⸗

halten / und mit einer unglaublichen Tapfferkeit
gefochten . Man kan die groſſe Activitaͤt des Herrn
Hertzog von Berwick , und ſeine ungemeine Con -

duite , die er bey dieſer ruͤhmlichen Bataille ſehen
aſſen / nicht gnugſam aus prechen / indem er aller

Orten ſolche Anſtalten gemacht / auch noch ferner
ſothane Ordre geſtellet / daß man ſich die Fruͤchte
von einer ſo completen Victorie voͤllig verſprechen
kan . Der Hertzog von Ocleans langte den Tag
nach der Schlacht bey der Armee an . Die Fein⸗
de haben eben denſelben Tag ſich nach Xativa reti⸗

riret / und einen Theil ihrer uͤbelzugerichteten Ca⸗
vallerie bey ſich / der Marquis das Minas aber hat
ſich mit groſſem Fleiß ſalviret .

Darmit alles recht vollſtaͤndig ſey / bellebe der

genelgte Leſer zu vernehmen / was vor eine Vorſtel⸗
lung Koͤnig Carl der Koͤnigin von Groß⸗Brita⸗
nien thun laſſen / darinnen Umſtaͤnde begriffen
ſind / ſo dem gantzen Werck ein ziemlich Licht geben/
und die Urſachen des Alliirten begegneten Un⸗

gluͤcks mit unter darlegen / wenn es alſo gelautet :
Nachdem Ihro Catholiſ . Majeſt . Carl der III . die

verdrießlicheZeitung von gaͤnnlicher Nlederlage der

Alliirten bey Almanza , auß der Erzehlung thres
dabey geweſenen General⸗ Eteutenants / Grafens
von Venſalita vernommen / haͤtte ſie ſelbigen als /

bald nach Italten u. ſ. w. abgeſchicket / als ein Zeu⸗
ge / der alles geſehen / dem Hertzog von Savoyen /

den Herren Staaten / vornemlich aber der Koͤnt⸗

gin von Groß⸗Britanien / den Zuftand der Sa⸗
chen zu erzehlen und anzuzeigen / was man bey ge /

genwartiger Noth thun können / um die Feinde 1707 .

auffzuhalten / biß gehoffte Huͤlffe anlangen wuͤrde .

Auſſer dem waͤre Ihrer Catholiſ . Majeſt . auch bey⸗
gefallen / ein andern Expreſſen uͤber Liſabon ab⸗

zufertigen / welcher ihren in Londen ſich findenden
Miniſtres eben die Inſtruction mitgebracht / wel⸗

che oben gedachter Graf empfangen / der durch die

Weiche des Weges und andere Umbſtaͤnde auffge⸗
halten / noch nicht ankommen koͤnnen. Es wol⸗

ten dieſemnach anweſende Miniſtres Ihre Cathol .
Majeſt . die ſonderbahren Umbſtaͤnde des Ungluͤcks
bey Almanza nicht ausfuͤhren / weil ohne Zweiffel
die Koͤnigin von Groß⸗Britanien durch ihre eige⸗
ne Generals Nachricht davon empfangen haben
wuͤrde / die aber Ihro Cathol . Majeſt . weder vor

noch nach der ungluͤckſeltigen Schlacht einigen Be⸗
richt abgeſtattet haͤtten / dieſer gienge am meiſten
zu Hertzen / daß uͤberwlegende feindliche Macht den

Sieg zu ſich geriſſen / welcher dem tapffern
Muthe und Bezeigen Engliſ . Trouppen und Klage
gebůhret haͤtte / und daß ein Werck von dal die
ſe wichtiger Folge nicht auffgeſchoben chacn
worden / biß die Umbſtaͤnde der Sachen Ab
und der Seit ſich beſſer und gůnſtiger ge⸗
fůget .

Dem moͤcht nun ſeyn wie ihm wolte / ſo haͤtten
Ihro Cathol . Majeſt . Miniſtres Befehl nur dieſes
vorzuſtellen / wieſelbige bißher gnugſam erfahren/
mit was Eyſſer die Koͤnigin von Groß⸗Britanien
ſich angelegen ſeynlaſſen / ſie / Catholiſ . Majeſt . in

Beſitz / der gantzen Monarchie Spanien zu ſlellen ;
es hofften aber ſolche auch / daß / ohngeachtet des em⸗

pfindlichen Zufalls / man nicht ſaͤumig werden /
ſonbern vielmehr eilen wuͤrde alle Mittel zum bal⸗

deſten vorzukehren / wordurch dem Ubel wieder

abgeholffen werden koͤnte / das die Hoffnung den

verlangten Zweck bald erreicht zu haben zuruͤcke ge⸗/

zogen : Und da Ihro Catholiſ . Majeſt . auffs neue
in die vorigen Jahres geweſene Gefahr gerathen /
koͤnte ſie nicht unterlaſſen der Koͤnigin in Engel⸗
land ſolches vorzuſtellen / damit durch dero groß .
muͤthtgen Beyſtand / die weltern Folgen dieſer un⸗
gluͤckſeligen Vorfallenheit / abgeſchnitten wuͤrden ;
denn die Niederlage waͤre allzugroß und durchge/
hends / daß Ihro Catholiſ . Majeſt . beſorgen mů ⸗
ſten / es wuͤrde feindl . Macht / nach uͤberwaͤltig·
tem Arragonien und Valencien / auff allen Seiten
wider Catalonien loß brechen : Ihro Cathol . Maj .
haͤtten nicht unterlaſſen / bey Eroͤffnunz des Feld⸗
zugs / die 6000 . Mann threr eignen Tronppen
mit ins Werck zu ffellen wenn nur die von gpagien
Groß⸗Britaniſcher Majeſt . großmuthig ſyaͤt au⸗
zugeſtandene Hülffs⸗Gelder ehender an⸗kommen

gelanget / und die nach Spanien beſtim⸗
te Waffen / Kleyder und andere Noth⸗
wendigkeiten nicht biß dato in Engel⸗
land zurůck behalten worden waͤren .

Indeſſen koͤnte man verſichert ſeyn / daß Ihro Ca⸗

thol . Majeſt . ſich aͤuſſerſt beflleſſe alle Gelder wohl
anzulegen / wie ſie denn ein groß Thell derſelbigen
zu Befeſtigung der Plaͤtze angewieſen / auch ſich
aͤuſſerſt bemuͤhet den Fortgang feindlicher Waffen
an Cataloniſchen Graͤntzen auffzuhalten . Das

Fußvolck muͤſte nothwendig vermehret ſenn / dar ,

zu
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ůu ſich auch deute gnug in Catalonien fanden / Ih⸗
ro Groß / Britanntſche Majeſt . würden leicht be /

greiffen / daß bisher zugeſtandene Huͤlffs· Gelder /

eine Werbung anzuſtellen/ nicht hinlaͤnglich waͤ⸗

der Beduͤrfniß Ihro Cathol . Majeſt . zu vermeh⸗

ren / als zu welcher Leute von allerhand Stande

dermahlen auß Valencien und Arragonien ihre

Zuflucht nehmen / denen mit Unterhalts⸗Mittel
an Hand gegangen werden muͤſte.

Weil in der ungluͤckſeeligen Schlacht eine groſ⸗

ſe Anzahl Officiers ihr Leben elngebuͤſſet haͤtten/
deren Stelle zu erſetzen und auch uͤber dleſes noch

mancher hier und dar noͤthis waͤre ;ſo baͤtte man

Groß⸗Brittannlſche Mʒajeſtaͤt unverzoͤglich gute /
erfahrene und anſehnliche Offteters nach Spanten

zu ſenden/ ſelbige an Ort und Stelle nach erhei⸗

ſchender Gelegenheit / brauchen zu koͤnnen. Ihre

Cathol . Majeſt . ſtuͤnden in den Gedancken der

Admiral Schovel wuͤrde ſchon Order haben auff

ItaltaͤniſchenKuͤſteneinzunehmende HuͤlffsBFoͤl.
cer nach Spanien zu uͤberbringen / ſie baͤtten

ſaber darbey ſehr inſtaͤndig ihm zugleich
anzubeſehlen mit der Flotte auß dem

Mittellaͤndiſchen Meere / bey dieſen ge⸗

fahrlichen Umſtaͤnden / nicht zu weichen /
biß Catalonien in Sicherheit geſteller⸗
damit man zu dem Ende mit dem Hertzog von

Saxroyen und dem Prrntz Eugene zu Rathe ge⸗

hen und immer Unterhandlung pflegen koͤnte/ da

gewiß genung der Feind aufs neue Barcelona be⸗

lagern wuͤrde / wenn Alltirte Flotte ſich auß dem

Mittellaͤnd . Meere wegmachte / und ſey alsdenn

zu beſorgen/ daß aller abermahls zuthuender Wider⸗

ſtand Ihro Cathol. Mʒajeſt. vergebens ſey/ und / mit

dem Verluſt der Stadt Barcelona alles mitein⸗

ander in Spanien verlohren gehen doͤtffte .
Da die Erfahrung gewieſen / daß gantz Catalo⸗

nien ſich vor Ihro Cathol . Maj . erklaͤret / da ſie

ſelbſt / ob gleich mit wenigen Trouppen / alda ankom⸗

men / und Valencien ſamt Arragonten eln gleiches

gethan ; ſo waͤren ſie der gaͤntzlichen Meynung /
es ſolte dero Gegenwart bey der Armẽe in

dermahligemuſtande der gemeinen Sa⸗

che allerdings vortraglich geweſen ſeyn/
ſo wohl gute Ordre zuhalten / als auch
denen Kriegs / Unternehmungen einen beſ⸗
ſern Ausſchlag zu geben : da man aber

ſelbiges ſo wenig geachtet und Ihr beym
Volcke keine Gewalt und Befehlungs⸗
Macht zuſtehen wollen / waͤren ſie allem

Anſehen nach nichts nutz daſelbſten und

ſich anders wohin zu begeben genoͤthiget
geweſen . Da nun aus wichtigen Gruͤnden zu
beſorgen/ es moͤchte der aus Engeland zuſchickende
Succurs eben ſo wenig außrichten / wenn nicht das

Commando in gaͤntzliche Richtigteit gebracht
wuͤrde ; ſo truͤge Koͤnig Carl zu der Koͤntginvon

Groß⸗Brittanien das Vertrauen / es ſolte dleſe/

nach mehrmahlen geſchehenem Erſuchen ſolches

wichtige Werck auf einen guten und gewiſſen Fuß
ſtellen/ bbermahls verfichrende / „ da die Koͤnigin
„dlißfals ein gut Vertrauen auf ihn ſetzen und

12
ihn damit beehren wolte allen Fleiß anzuwen⸗

Beſchreibung

ren / und hoffentlich die Gutheit haben/ ſelbige nach

„den / ſich dieſer Zuverſicht wohl zugebrauchen /
„ auch mit denen vornehmſten Officiers ſo zu

„ handlen/ wie es aufs foͤrmlichſte und beſte auch

„ zum allervorſichtigſten / ſo in Anſehung einer

„ Sache / als in Betrachtung ſeiner ſonderbah⸗
ren Angelegenheit / geſchehen moͤchte und ſolte ,

Darbey baͤte Koͤnig Carl feſtiglich zu glauben /
daß Er / nach ſolcher Einrichtung Catalonien

nicht verlaſſen ; ſondern ſich daſelbſten / wie vortgen
Jahrs / zu Vertheydigung ſeiner getreuen Unter⸗

thanen / zu Ehren Ihro Broß⸗Brittannlſchen M.

und zum Beſten des gantzen Europæ , maͤnnlich
halten wolte / biß ihm Huͤlffe aus Italien und

Groß⸗Brittannten zukaͤme. Endlich uͤberlteſſe
Koͤntg Carl Ihro Groß,Brittanniſche Majeſt .
dte Anzahl der Huͤlffs⸗Voͤlcker auch die Zeit und

den Ort ihrer Ein / und Außſchiffung nach gut⸗

befinden zu beſtimmen / glaubte aber doch / man wer⸗

de von ſelbſten deutlich gnug ſehen / wie unmoͤglich
es ſey/ ſich lange Zeit mit ſeinen wenigen Leuten

wieder triumphirende und weit uͤberlegende Feinde
zu halten / und alſo keinen Augenblick und keine Ge⸗

legenheit verſaͤumen / die in Spanien verfallene
Sache geſamterAlltirten in einen beſſern Stand zu⸗

ſetzenꝛc. ꝛc.

llirter Verluſt allerdings groß / und die Urſachen
deſſelbigen / auſſer der Schwierigkeiteinen ſo welten
und unſichern Weg uͤber See alle Nothdurfft
gnugſam und zu rechter Zeit zu bringen / der Man⸗
gel ein und andrer guten Anſtalt / die Uneinigkelt
zwiſchen Haupt und Gliedern / die daher ruͤhrende
Unrichtigkeit beyh dem Commendo , Widerſpaͤn·
ſtigkeit der Rath / und Anſchlaͤge / Schwaͤche der
Trouppen / Zagheit der Portugiſiſchen Reuterey

ſtehendem Memorial nicht undeutlich uͤber ein ind

zuvlel heraus naͤhmen / auch in Kriegs⸗Sachen /
deren ſie doch nicht erfahren ; daß ſie gar wohl ih⸗

res Principalen 6000 . Mann von denen in Spa⸗
nien eingehenden Geldern u. ſ . w. kleiden und hal⸗
ten koͤnnen / wenn nur die Haushaltung darnach

angeſtellet worden ; daß ſie die Generals derer Al⸗

liirten / mit Erhebung Koͤnig Carls zum Genera -

liſſimo .zu Subalternen machen / und ſich nicht ſo

˖
wohl ihrem Koͤnige/ als vielmehr ihrem Eigen⸗

willen unterwerffen wollen ; daß die Teutſche und

andre eigne Trouppes Koͤnig Carls in Caſtllien
und anderwettig ſich dergeſtalt mit Rauben und

dergleichen aufgefuͤhret; daß die Portugteſen dar⸗

gegen Lehr⸗Jungen in dieſem Handwerck / die En⸗
gellaͤnder und Hollaͤnder aber recht unſchuldig ge⸗ Merluſt

Demm allen mochte nun ſeyn wie ihmverer
wolte / ſo war das ſchlimſte / daß doch handgreiffll⸗ Allürten
weſen ꝛc.

cheUneinigkeit unter Alltirten in Spanien / und

dieſes ein groſſer Vortheil des Feindes war / der die

gantze Artillerte an 20 . Canons / alle Bagage⸗
( 122 . Fahnen und Eſtandarts zur Beute darvon

getragen / auch 6. Obriſten / J . Obrift Lieutenants
7 . Ma⸗

Spaniſch⸗Portugſeſiſche Seſchz

1709 .

Wenn alles bisher Beybrachte zuſammen üͤber⸗Veydiſg
leget wird / ſcheinet gar deutlich zu ſeyn / daßAl. 5in

u . ſ. w. geweſen . Wie dle Miniſtres Ihro Ca⸗biſchwoer⸗

thol . Maj. bey KoͤnigsCarlnzu Londen in oben⸗ AfiheUtürten

andere Engelloͤndiſche klagten / ſo beſchwerte man 80
ſich anderſeits uͤber die vornehme Bediente Koͤntg Carlt lli

Carls / ſonderlich uͤber den Fuͤrſt von d. daß ſie ſich niltres ,

Unſtaͤn,

Als
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Spaniſch⸗Portugiſiſche Geſch.
7 . Majors / 68 . Capitains / 100 . Lteutenants /

54 . Fehnriche / 25 J . Sergeanten / 16 . Tamnbours /
282 5. Gemeine zu Gefangenen bekommen und

etliche 00ο . der Unſrigen erleget / darbey aber

auch das Ihrige erlitten hatten / da ſie ſelbſt in ih⸗
ren Berichten geſtunden / daß / auſſer der fliehen⸗
den Reuterey derer Portugieſen / dle Alltirte das

Ihre Heldenmuͤtig gethan / und die Bataillon

ten haͤtte/ daß nicht mehr als 3. Officiers und 4 .

Soldaten uͤbrig blieben . Jene Verzagte aber wur⸗

den durch den Marquis das Minas gebührend abge⸗
ſtraffet und einige / in gehaltenem Krlegs ⸗Rechte /

zum Tode verdammet / andre mit einem Schel⸗

men von der Armee gejaget . Andrer Seits hat⸗

tendie Portugteſen ſich geſtellet / als wenn ſie von

Zaghaffte
Portugie⸗

ſenge /

firafft.

Denckwerdiger Geſchichte.

Engl . Gardes mit ſolcher Standhaſſtigkeit gefoch⸗

muſten das Gewehr ausleffern / und 3. Million
fuͤrdie ſonſt zu leidende Pluͤnderung zahlen / und

ihren Graͤntzen her auch etwas thun wolten / und

war die Ordre gegeben / daß ihr Lager den 25 .

bey Ciudad Rodrigo ſtehen ſolte / aber es gleng ſo

machen .

Der Herftzog von Orleans kam erſt den Tag nach

gehaltener Schlacht bey der Armee an / und war

Anjon be⸗
ghadet
Altzanza⸗

und Theil an erhaltener Siegs⸗Ehre haben ſollen .
Die uͤbrige Huͤlffs ⸗Voͤlcker ruͤckten auch vollends

herbey in die Gegend Almanza , welcher Stadt

durch den Duec d' Anjou groſſe Gnaden⸗Bezeu⸗

gungen erwieſen wurden . Ste erhielt den Titul

der Edelſten / getreueſten und gluͤckſelig⸗
ſten Stadt . Ihren Einwohnern ward alles er⸗

laſſen / was ſie der Crone ſchuldig waren / man

begnadete ſie mit einem freyen Marckte von 15 .

Tagen / der allemahl an S. Marci ſeinen Anfang
nehmen ſolte / als an welchem Tag das Treffen
vorgefallen . Ste erlangten auch die freye Weide

auff 6 . Jahr / ſich des Schadens zu erholen / den

ſie von dem Lager der Armee an Wayden und Fel⸗
dern erlitten / und es wurde beſchloſſen eine Siegs
Saͤnle / mitauffgeſchriebener Erzehlung des Vor⸗

gegangenen / auff dem Schlacht⸗Feldeauffzurich⸗

ten. Von dannen brachen die Feinde den 27 .

April auff / um ohn Verzug / die Fruͤchte des
erhaltenen Siegs einzuerndten . Ein Theil der

Armee wurde vom Hertzog von Orleans nach Va -

lencien zu gehen befehllget / er ſelbft aber wendete
ſich auff die Seite nach Requena mit der Armee /
und war es nunmehr nicht ſchwer das Land zu

zwingen / nachdenn die es beſchirmende Armeeaus
dem Felde geſchlagen war . Der Hertzog von
Orleans gieng alſo / ohne Verhinderung / uͤber

die Fluͤſſe Rucar und Gabriel , daß er den 2 . May
vor Requena ankam / das ſich / ſamt der Garni⸗

ſon / auff Diſcretion ergeben muſte / da ander
Seits auff der Graͤntze Valencien ſich dein andrin⸗

genden Detachement , ein und ander unhaltbarer
Ort unterwarff . Hierauff machte ſich der Duc

d' Orleans ſelbſt / mit bey ſich habender Macht /
nach der Stadt Valencien auff /die / als ſelbiger

Verfuͤgt
Expedi -
tion auff
Valen⸗

Darzn
Duc d

Ortleans

komt und
Walen⸗
kien ein⸗

nimint .
Noth gedrungen Deputirte an ſelbigen ſchickte /
nit Uberliefferung der Tohr . Schluͤffel zu bitten /
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hinwenden / und die Nachholung des uͤbrigen/
April ( war der Tag des Almanziſchen Treſſens )

und Alicante gehoͤrte / dem Ritter von Asfeld

hurtlg darmit nicht zu / und hatten die Feinde der
Orten noch gute Ruh / an andern aber deſto beſſer

mißvergnuͤgt/ daß er ſelbiger nicht beywohnen

wie aus Valencien / begaben / welche ſich unter

Duc d' Anjou Gewalt / ſamt demm gantzen daran Bemaͤch⸗

werden / daßman / ſo in Sarragoſſa / als tn Va⸗-

lencia , Citadell errichtete / worzu die Steine

lich abgehen konte .

auch nach und nach der groͤſſern Gewalt weichen /

kaum den Berg Puochera uͤberſtiegen/ durch

eine Gaſſe nach der andern von Engel und Hollaͤn· uber.
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daß Ihro Hoheit ihnen Gnade erlangen helffen
moͤchte. Der Duc de Bervick zog dahin und

daſelbſt ein mit 10. Batalllons und 7. Eſquadrons /
fund allda 700 . biß 800 . theils Krancke thells ver⸗

wundete Alltirte Soldaten / die ſich mit denen

vorigen Tags zu Schiff gegangenen nicht mit ſort /
machen koͤnnen / ohngeachtet ſie der Admiral

Blngs / ſo dermahln noch in dieſen Gegenden
war / gern eingenommen und weiter gebrachthaͤt⸗
te . Die Feinde ruͤhmten ſich uͤber dieſes 31 . Ca⸗
nons / 29 . Moͤrſel / und viel Mund⸗auch Kriegs⸗
Vorrath in dieſemPlatz gefunden zu haben . Die

Einwohner der Stadt und umliegenden Gegend

war hiermit das meiſte der Orten auszerichtet /
daß der groͤſte Theil feindl . Armee ſich anderweit

dahin das von Alllirten noch beſetzte Lativa , Denia

und dem ehrwuͤrdigen Vater / dem Biſchoff von

Murcien / uͤberlaſſen konte .

Der Hertzog von Orleans gleng hierauff mit Geht uͤber

der Poſt nach Madrit / allwo er ſich doch nicht Madrit
laͤnger als einen Tag auffhlelt / noͤthtge Unterre⸗in Arra⸗
dung zu pflegen / da mitlerweil der von Berwiick gonien.
das in Valencien nicht noͤthige Volck gegen Arra⸗

goniſche Graͤmzen fuͤhrte/ wohin der von Orleans

ab Seiten Navarra anzuztehen willens war / mit

Trouppen die ſich daſiger Orten unter dem von

Legal verſammlet hatten . Den 15 . May kam er

bey ſelbigen zu Tudela an / und brach den 22. dito
von dannen auff / den Weg uach Sarragoſſa zu⸗

nehmende . Er ſandte einige Huſaren voraus /
die von einer Parthey aus der gedachten Stadt

einen harten Puff ausſtehen muſten / doch ſahen
daſelbſt ſtehende Voͤlcker die Unmoͤglichkeit der

weit uͤberwiegenden Macht ſich entgegen zu ſtellen/
muſten ſich demnach gegen Catalonten zuruͤck zie⸗

hen / wohin ſich auch vtele Einwohner des Lands /

die Reglerung des Duc d Anjou nicht beugen wol⸗

ten . Sarragoſſa war alſo auch wiederum in des

hafftenden Arragonien . Denen Elnwohnern tigt ſich
wurde das Gewehr abgenommen / und die ohne Sarra⸗

Barmhertzigkeit auffgehangen / ſo es herzugeben Soffa.

verzogen . Zu Abwendung der Pluͤnderung mu⸗

ſten groſſe Summen gezahlet / und auch gelitten

von denen hier und dar eingeriſſenen Stadt⸗Mau ⸗
ren genommen wurden / welches alles ohn heim⸗
lichen Verdruß gar vieler Mißvergnuͤgten unmoͤg⸗

Die von Alltirten im Koͤ⸗

nigreich Valencien beſetzt gelaſſene Plaͤtze muſten

und Alzira nach einer fuͤnfftaͤgigen Belaͤgerung an

den Mahoni ſich ergeben/ mit dem Accord , daß dte

Garntſon nach Catalonten ſicher begleltet wuͤrde.

Xativa war zeitlich berennet und angegriffen / aber

auch dapffer vertheidiget / und in der Stadt ſelbſt

Kativa

geht an
Aniou

diſcher Garniſon / denen Feinden
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verwuͤſtet
und eine

Schand⸗

Saͤule an

ſeinen
Platz ge⸗
ſtellet .

Denia
vergebens
angegrif⸗
fen .

Nebſt Va⸗
leneien

auch Ar⸗

kagonien /

dem Rei⸗

che Caſti⸗
lien .

durch vielfaͤltige Abſchnitte / ſchwer gnug gema⸗

chet worden / biß ſich endlich die ins Caſtell genoͤ
thigte Garntſon gezwungen geſehen / zu accordi-
ren / und ſich einen ſichern Abzug nach Catalonten
zu bedingen . Dem Orte gleng es hernach gar uͤ⸗

bel / indem er / auſſer denen gelſtl . und etlichen

buͤrgerl. Gebaͤuden ( deren Beſitzer dem Duc d' An⸗

jougewogen verblieben ) biß auff dem Grund her⸗

nach geflüſſentl. abgebrennet / deren Einwohner

ſich in der dandſchafft Mancha nieder zu laſſen Be⸗

fehl gegeben / und auff die Brand⸗Staͤdte / als

eine Schand⸗Saͤule / einPfeiler mit einer Schrifft /
dieſes Inhalts / geſetzet worden :

Allhier hat vor dieſem eine Stadt ge⸗

ſtanden / Nahmens Xativa , die An . 170 ) .

verwůſtet worden / zur Straffe / daß ſie
ſich wider ihren Koͤnig auffgelehnet / und

ſelbigen / ſamt dem VDatterland / ver⸗

rathen helffen / ꝛc.

Es mochte hierzu wohl viel geholffen haben/
daß dieſer Ort ſchon vorigen Jahrs auff Seiten

derer Alllirten / und wider den Due d' Anjou ge⸗

ſtanden / ſie war indeſſen zu beklagen/ weil ſie eine

derer anmuthigſten und geſuͤndeſten Gegend in

gantz Spanten . Nach Eroberung Xativa gieng
der Ritter Asfeld den 15 . Junit vor Denia , wel⸗

ches nicht eben gar zu groß oder veſte/ aber mit ei⸗

ner guten Garntſon von 3000 . Mann / ſo durch

das Zureden der Buͤrger und Geiſtlichen ſehr en⸗

couragiret wurde / verſehen war . Den 21ſten

fiengen des Feindes auffgerichtete Batterlen an zu

ſchieſſen / und den 24 . des Morgens um 10 . Uhr

thaten ſie einen Sturm auff die Breche der Un⸗

terſtadt ; allein ſie wurden dermaſſen tapffer em⸗

pfangen / daß ſie mit groſſem Verluſt ſich retiri⸗

ren muſten . Den28. des Abends gegen 10 . Uhr

unternahmen ſie den 2. Sturm / auff eben der

Seiten / mit vielem Volcke . Ihre Inſanterte /
ſo durch die Dragoner / welche abſitzen muſten /
unterſtuͤtzet wourde / uͤberſtiege etliche mahl die Bre⸗

che/ allein ſie wurde allezeit durch das Feuer der

Musqueten und Granaden zuruͤck getrieben . In

dieſem Sturm haben die Feinde bey 00 . Gemeine

todt gehabt / und vlele Officierer . Hlerauff ha⸗
ben ſie noch einen General⸗Sturm gethan / und

weil ſelbiger gleichfalls ungluͤckſeltg abgelauffen /
ſo iſt gedachter Ritter d' Asfeld nachdem ſelne
Trouppen ſich ziemlich vermindert / ( worunter

noch viele Bleßirte und Krancke / ) die Belage⸗
rung auffzuhebengenoͤthigetworden.

Den 29 . Jumi wurden / nicht ohne hefftiges
Anregen einiger aus Caſtilianiſchen Staͤnden /
denen Arragonlern und Valenciern alle ihre be⸗

ſondre Rechte / Freyheiten / Verfaſſungen und

was zu dergleichen gehoͤret / durchaus genommen/

ſie aber denen Geſetzen und Rechten des Koͤnig⸗
reichs Caſtilien / und deſſen Obrigkeitl . Aemtern

durchaus unterworffen . Zu deſſen beſſern Ver⸗

ſtande wird wohl nicht unangenehm / wie nicht

undienlich ſeyn / wenn wir hier dem geneigten Le⸗

ſer mit wenigem berichten / was es ſonſt fuͤr eine

Bewandniß mit Caſtilien und Arragonten gehabt/
und welcherley verſchledene Umſtaͤnde es in dieſen
zweyen groſſen Theilen Spaniſcher Monarchte

gegeben habe. Zu der Cron Caſtillen hat von lan⸗

genZeitenher ſich Biſcaja , Aſturien / Gallicien /
Eſtramadura , Andaluſien / Granata , Murcia ,
Altund Neu⸗Caſtilten / Leon , dte Canariſche
Inſuln / Mayland / America , Philippiniſche
Inſuln ꝛc. zu der Cron Arragonien aber nebſt
Arragon ſelber annoch Catalonten / Valencten /
Majorca / Minorca / Sardinten / Neapolis
und Sicilten gehoͤret. Dorten / oder im Koͤnig⸗
reich Caſtilien / herrſchete von langer Zeiten
her mit freyerer und uneingeſchraͤnckterer Macht /
ohne daß ſie uͤber die beſtimmte Einkuͤnfſte nichts

mehrers / ohne derer Staͤnde Bewilligung / for/
dern konten / und beſtunden die Staͤnde aus Ab⸗

geordneten derer vornehmſten 18 . Staͤdte / nah⸗
mentlich von Burgos , Sorie , Segorie , Auila,
Valadolid in Alt⸗Caſtilien ; Toledo , Cuenca,
Guadalajara , Madrit in Neu⸗Caſtilien ; in Leon

die Stadt dieſes Nahmens / Salamanca ,
Lamo-

ra , Toro , uͤbrigens Sevilla , Cordoua , Murcia ,
Grenada , Jean . Der Adel gab in Friedens,Zel ⸗
ten nichts / aber im Krtege muſte er / nach altem

Lehn ⸗Recht / auff ſeine eigne Unkoſten zu Felde
ziehen und Dienſte wider die Feinde thun . Hter
aber / oder in Arragonten und Zugehoͤr/ war die

Koͤnigl. Macht durchaus mehr eingeſchraͤncket
durch urſpruͤngl . zwiſchen Regenten und Volck

auffgerichtete und von Zeit zu Zeit erneuerte Ver⸗

traͤge/ und dergl . nach welchen ſich der Koͤnig in

Fuͤhrung des Regiments zu richten verbunden /
und vor dieſem in Arragonten / als Arragonien / die

Gewohnheit geweſen war / daß der neuangehende
Koͤnig vor dem oberſten Richter des sands mit bloſ⸗
ſem Haupt hinknien und aus deſſen Munde im

Nahmen des Volcks dieſe Anrede hoͤren muſte :
Vrr / die wir ſo viel ſindund gelten als Ihr / machen
euch dergeſtalt und nicht anders zu unſerm Koͤnige
u . Herrn / daß ihr unſre Priwlegien und Freyhelten
halten und ſchirmen ſolt ꝛc. welches er denn ſolcher⸗
Geſtalt beſchweren muſte . Ob nun gleich dieſe
Ceremonie mit der Zeit abkommen / iſt doch das

Weſen der Sache und ein Amt / dle Ober⸗Gerech⸗
tigkeit / beym Volcke blieben / vor welchem unter⸗

ſuchet worden / wie weit die etwa ankommende

Koͤnigl. Befehle / die ausgeſprochene Urtheile
u. ſ . w. mit denen Freyheiten ſümmeten oder nicht /
ſolglich anzunehmen oder zu verwerffen waͤ⸗

ren / ꝛc.

Dermahlen wurde dieſes durch oben gedachtes
Decret in Valencien und Arragonien auffgehoben/
die in Caſtilien gewoͤhnliche unumbſchrencktere
Koͤnigl. Regierung eingefuͤhret/ und alles Caſti⸗

lianiſchen Raths ⸗Collegien und Beambten un⸗

terworffen / hingegen die in Valencien und Arra⸗

gonien geweſene oder dieſer dande halber zu Madrit

beſonders und eigens gehaltene Collegia, nahmentl .
auch der ſo genannte Rath und Arragonten calli⸗

ret / und was er zuthun gehabt / dem Rath von Ca⸗

ſtilien uͤbergeben / welchem doch noch/ weil er dem

Duc d' Anjou immer treu geblieben / der vorhin
geweſene Præſident des Raths von Arragonten /
Graf von Frigiliana , beywohnen / auch ſeine ſonfl
gehabte Einkuͤnffte behalten mochte . Weill her⸗
nach dieſes Decret allzuweitſchichtig und ſoge ·
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faſſet zu ſeyn ſchien/ daß die dem Duc d' Anjou Zu⸗

gethane ſamt andern lenden ſolten / wurde es durch

ein anders vom 29 . Julii dahin erlaͤutert : Es

ſolte bey der auf Caſtiltaniſchem Fuß neuaufgeſtell⸗
ten Regierungs· Form uͤberhaupt ſein Verbleibens

haben /weil die darvon unterſchledene Rechte und

Gewohnheiten guten Theils mit eine Urſache bis⸗

heriger Unruhen / Rebellionen u . ſ. w. geweſen .
Was aber ein und anderer vor ſonderbahre Be⸗

gnadigungen und Privilegien vor ſeine Perſon ge⸗

habt / das ſolte denen Treu⸗Gebliebenen bleiben

und auffs neue beſtaͤttiget werden . Ubrigens waͤ⸗

re Duc d' Anjou Sinnes in der gantzen Monar -

chie durchgehends einerley Geſeze / als einen

Grund beſtaͤndigerRuhe/ einzufuͤhren. Die Ar⸗

ragontier und Valencter faͤnden bey gemachter
Veraͤnderung ja ſchon dieſen Vortheil / daß ſie
gleichſam zu Caſtiltanern naturaliſiret und mithin
derer Aemter faͤhlig wuͤrden / die ſonſten nur von

gebohrnen Caſtiltanern bekleydet worden ꝛc. Daß
viele mit dergleichen Verfahren uͤbel zu frieden ge⸗

weſen/ iſt leicht zuerachten / indeſſen muſte ſich Ar⸗

ragonien und Valencien gewaltig leyden / ob ſchon
der Hertzog von Orleans gerathen / daß man die

Leute in eln und anderm leldentlich halten ſolte/
dann der widrige Rath einiger Caſtiltaner gieng

vor / doch machte man bekant / daß alle Catalonier

Cgtaloni⸗
en treu

dem Koͤn.
Carl .

Vomßfein
de heim
eſucht .

Vergebung und Vergeſſung des Begangenen zuge⸗

nieſſen haben ſolten / wenn ſie ohngeſaͤumt die

Waffen hinlegten / und fich dem Duc de Anjou
unterwuͤrffen .

Dieſe hatten kein Gehoͤr darzu / ſondern blie⸗

ben Koͤnig Carln zugethan / der auch zu ihrer
Beſchirmung / mit ihrer Beyhüuͤlffe / alles

moͤgliche veranſtaltete / nach dem der Reſt
Alllirter Trouypes ſich auff daſige Graͤntzen
an den Ebro gezogen / umb dem Feinde das Ein⸗

dringen zuverwehren / dem man auch die Unter⸗

halts⸗Mittel auf alle Weiſe zu entziehen ſich be⸗

muͤhete/ und was dem Landmann nicht unumb⸗

gaͤnglich noͤthigwar / hinweg nahm / da dieſer denn

das thmUVUnentbehrliche deſto mehr vor andern ver⸗
barg / und mithin die Feinde da nichts fanden / wo

die Alltirte geweſen waren . Der Duc de Ber -
Vick , ( welchen des Duc d ' Anjou Gemahlin mit

elnemn koͤſtlichen Ring beſchencket / dieſer aber zu

einem Vorſteher uͤber Arragonten / Valencien / Ca⸗

talonien gemacht hatte/ gieng aus Valencien / wie

oben angeregt / nach Arragonten / den Weg uͤber

S. Mattheo nach Tortoſa zunehmende/ allwo Er

einen Verſuch that / ob Er ſich der mit einer

Schantzen verwahrten und durch den von Gallo⸗

way beſetzten Bruͤcke bemaͤchtigen koͤnte; allein Er

wurde gar nachdruͤcklich abgewieſen / daß Er ſeinen
Fuß weiter ſeen muſte / biß er den 6. Junü ſich

zwiſchen Fraga und Mequinenza , am Cinca Fluß /
mit dem Hertzog von Orleans , cotijungiren koͤn⸗
nen / da an der andern Seite nur gedachten Fluſſes

Alltirte Trouppes ſtunden / die Uberſetzung deſſel
bigen ſchwer zumachen und Lerida beſtmoͤglichſt
zudecken / weil man merckte / daß es auf dleſes ange⸗
ſehen waͤre.

Den 1. Julii machten ſich die Feinde Meiſter
von der Stadt Mequinenza , allein nicht von dem
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Schloß / welches erſt den 7. dito uberg ieng / daß die⸗ 1707.
Garnlſon durch die Breche ausziehen mochte / doch

hernach zu Kriegs⸗Gefangnen gemacht wurde .

Die auf Eroberrung der Stadt folgende Nacht

paſſitten der Marquis de Legal und der General

Doneille den Fluß / ein jeder mit einem Detache⸗

ment . Der Erſtere / ſo 2000 . Pferde ſtarck / faſſe⸗
te poſto eine halbe Stunde von der Stadt Mon⸗

con , der Andere beſetzte mit 2 . Regimentern In⸗
fanterte Fraga , ſo von denen Alltirten abandonirel
und die von ihm gemachte Fortitication geſprenget /
auch die Bruͤcke uͤber den Fluß abgebrochen war/
ſo hernach die Etinwohner wiederbauen muſten .

Den 10 . paſſireten der Hertzog von Orleans

die Cinca und den 11 . campirte er etliche Stun⸗

den von Lerida , in der Meynung / den Ort zu bela⸗

gern / wie er ihm bereits von Langer Zeit her gedro⸗
het hatte . Allein / nach dem er den Platz nebſt der

herumliegenden Gegend / recognoſciret / fand er

ſelbige wohl fortificiret / und das Sand §. Meile in

der Runde ruiniret ; weswegen er ſelbſt nach dem

Franzoͤſ . Hoff ſchriebe / daß es gar unmoͤglich ſey
vor dieſesmahl etwas davor auszurichten . Auff
der andern Seite waren die Alltirten campiret bey
den Thurn der Segre / ſo ein Ort / ein wenig da⸗

von gelegen / und es war ſehr ſchwer eine Belage⸗
rung in threm Geſichte vorzunehmen / ohn ein an⸗

dere und ſulncĩente Armee / dieAlliirten zu oblervi⸗

ren / und ſich allen ihren Entrepriſen entgegen zu ſe⸗
gzẽ. Der Hertzog relolvirte ſich demnach den Anfang
gegen die Alltirte mit einer Attaque zu machen / und

darnach / welches ihm wegen der Menge ſeiner
Trouppen / in Conſideration der Alltirten ihrer
nicht ſchwer ſchiene/ dieſelben zu ſchlagen . Er pal⸗
ſirte den 15 . in dieſer Intention die Segre / und

marchtrte den 16 . gegen die Unſrigen an / doch
der Streich mißlunge ihm / denn ſie hatten ſich ei⸗

nige Stunden zuvor nach der Selte von Barce⸗
lona retiriret / deßhalben kehrete der Hertzog von
Orleans den 18 . wieder in das Lager von Alcares

zuruͤck/ und den 20 . nach Balaguer ander Stgra /
woſelbſt er ſeine Trouppen in die Sommer Quar⸗
tier gehen lleß biß zur Herbſt - Campagne. Indeſ⸗
ſen hatte Mylord Galloꝰay , als er ſich retiriret /
alle uͤberfluͤßtge Fourage vom Lande wegſchaffen
laſſen / um den Feind zuverhindern / daß er nicht

weiter nachkommen koͤnne. Ehe aber die Troup⸗
pen noch gantz aus einander giengen / detachirte
der Hertzog 12 . Batalllons und §. Regimenter zu

Pferde / das Caſtell von Moncon zu berennen und

nach deme die Trencheen davor geoͤffnet/ hat ſich der

Ort nach einer 7taͤgigen Belagerung ergeben / und

iſt die Garniſon 200 . Mann ſtarck / zu Krlegs⸗
Gefangenen gemacht .

Ehe noch weltre Vorthelle durch FrantzöͤiſchDem Duc
Spaniſche Waffen gemacht wurden / hatte der J,Avfon
Duc d' Anjou eine ſondre Freude / da ihmdengchohren
25 . Auguſti fruͤh umb 10. Uhr und F. Minuten
ein junger Printz gebohren worden / bey deſſen Ge⸗
burt / ob es gleich in Spanten ſonſt nicht gewoͤhn⸗
lich / der ErtzBiſchoff von Loledo , als Primas ,
der Paͤbſtl. Nuntius , der Frantzoͤtſche Geſandte /
die Staats⸗Raͤthe und Prælidenten hoher Colle -

gien/ dieCabinets - Miniſtres , die hohen Officiere
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des Koͤnigl. Hauſes / der zeitige Garde⸗Haupt⸗
mann / beywohnen und Zeugen ſeyn muͤſſen / daß
alles richtig zugegangen .

Es wurde der gebohrne Sohn denſelben Tag
mit dem Titul eines Printzen von Aſturien beeh·
ret / und das gemeine Volck / welches bey derglei⸗
ſchen Begebenheiten ſich allezeit extravagant bezei⸗

get / war nicht eher ruhig geworden / biß man dte⸗

ſen neugebohrnen Printzen von einem Ercker des

Pallaſtes demſelben gezeiget / womtt nachgehends
biß den 19 . Septembr . continuiret worden.

Andern Tages darauff gieng Philippus V. in

den Rath des Cabinets / und erklaͤrte darinnen /
daß / in Betrachtung dieſer Geburt / er die Exili -

rung derer Grafen von Monterey , von Palma , del

Carpio , und von Punno en Roſtro auffhebe /
und ihnen erlaube wieder nach Hofe zu kommen /
dieſes ſolte auch dem Hertzoge von Intantado ,
welcher in dem Schloſſe von Segovia gefangen /

mit der Condition erlaubet ſeyn / daß er ſich nach

eines von ſeinen Guͤtern begaͤbe. Denen niedrigen

Gefangenen insgeſamt / welche nicht das Leben

verwuͤrcket / wiederfuhr gleiche Gnade ; So lleſſen
die Staͤdte / ſo unter der Bottmaͤſſigkeit des von

Anjou ſtunden / nichts ermangeln / ſo wohl durch

Geſchencke / als andere Freudens⸗Bezeugung /
ihre Gratulation gn den Tag zu legen .

Oteſer milde Zufall hinderte doch nicht / auff
die ſchaͤrffſte Fortſetzung des ſtrengen Krlegs / von

allen Seiten her/ bedacht zu ſeyn .
[ Der Hertzog von Noailles , welcher eintge

von Noail· Trouppen zur Verſtaͤrckung des Lagers in Proven⸗

les Expe- ce abgeſchickt / begab ſich den 9 . Septembr . mit
dition hon
Rouſſillon

her

Lerida

vom Hn .
von Or .
leans he⸗

rennt, .

3 . Bataillons und 2. Regimenter Reuterey nach

der Graſſchafft Cerdaigne . Den l . kam er zu

Mont Louis an / und den 12 . nach Livia . Den 13 .

aber marſchirte er nach Puicerda , das Volck aus

dem Frantzoͤſiſchen Gebiethe von Cerdaigne aber /
muſte auff Befehl des Hertzoges die Waffen er⸗

greiffen / und ſich gleicher Geſtalt dahin begeben .
Die Stadt Puicerda brachte alſobald die Schluͤſſel
heraus / der Hernog aber legte einige von ſeinen
Trouppen hinein / nachdem kurtz vorher z oo0 .

Mann von denen unſrigen herausgezogen .
Wie nun dieſes vermuthlich wohl abermahl eine

concertirte Diverſion geweſen / die Alltirte auff
dieſer Seite auffzuhalten ; ſo war hingegen / um

dieſe Zeit / der Hertzog von Orleans hemuͤhet / an

denen Graͤntzen von Catalonten die Trouppen auß
denen Sommer⸗Quartiren zuſammen zu ziehen/
und ſind dieſelben den 13. Septembr die Armee zu

ſormiren in der Gegend Lerida angekommen /
worauff dieſer Platz auff allen Seiten berennet

worden ; da ſich indeſſen der Graf Gallox/ay in

etwas zurůckgezogen / nachdem er zuvor die gantze
Gegend dermaſſen ruiniret / daß die Feinde auch
nicht die geringſte Subliſtentz daſelbſt gefunden ha⸗
ben .

Ob nun gleich die Belagerer allen moͤglichen
Fleiß angewandt die Trencheen vor dieſem Platze
zu eroͤffnen/ ſo iſt doch ſolches nicht eher / als den

2. Octobr . ins Werckzu richten / moͤglich gewe⸗

ſen . Denn veil / wie beretts gemeldet / der Man⸗

Beſchreibung
theils durch Maul⸗Eſel und Karren aus Navarra

und Arragonien herbeygefuͤhret werden muſte /
uͤber dieſes auch eine umb dieſe JahrsZeit bey
Menſchen⸗Gedencken nte erfahrene granſame Hi⸗
tze war / wordurch Menſchen und Pferde ſehr ka⸗

tigiret worden / deßgleichen zwiſchen den 24 . und

25 . Septembr . ein erſchreckliches Sturmund Re⸗

genwetter erfolget / das die Wege / zur Herbey⸗
fuͤhrung der Artillerle und Munition / impractica -
bel machte / ja auch / durch Ergteſſung der Segra
die Communications - Bruͤcke / aller Præcautio -

nen ohngeachtet / gaͤntzlich zerriß / ſo wolte es ſich
noch nicht ſchicken etwas davor auszurichten / zu⸗

mahln da den 17 . Septembr . durch einen ſtarcken

Ausfall durch die Pforte von Saragoſſa die Bela⸗

gerten dermaſſen den Feind attaquiret / daß deſſel⸗
ben meiſte Werck rutniret / und bey 200 . Mann

maſſacrtret / 14 . Offteirer aber nebſt dem Obrt

ſten Don Louis de Caſtro , gefangen worden .

Nachdeme aber das Regenwetter ſich etwas ge⸗

leget / und man das Benoͤthigte zur Belagerung
herbeygeſchafft hatte / ſind die Trencheen vor ge⸗
dachter Veſtung Lerida zwiſchen den z. und 4 .
Octobr . in der Nacht 10 . Ruthen von der Stadt⸗
Mauer weit eroͤffnet / und 4 . Batterlen ſambt ei⸗

nem Keſſel von 8. Moͤrſern auffgerichtet / daraus

hefftig geſchoſſen und die Attaque dergeſtalt conti -

nuiret worden / daß die Feinde den 8. nur noch
elnen Piſtol ⸗Schuß von der Contreſcarpe der

Stadt waren . Indeſſen hatte die Alliirte Garni⸗

ſon ſich ſehr tapſſer gewehret / und durch die ſtar⸗
cken Ausfaͤlle und grauſames Feuer denen Fein⸗
den die Belagerung gar ſchwehr gemacht / auch
viel Volcks getoͤdet und beſchaͤdiget / unter welche

letztere auch der Ingenieur Mr . des Aiglons, wel⸗

chen das Bein abgeſchoſſen worden / gezehletwird /

und geſtanden die Frantzoſen ſelbſt / daß ſie von

dem 3. biß d. und durch die zwey ſtal cken Ausfaͤlle/
wie auch das andere Feuer / 200 . Todte und 300 .

Bleſſirte bekommen ; zugeſchweigen / daß durch
die groſſe Hitze und Fatiquen , da die Aprochen
mehrentheils voll Waſſer geſtanden / beynahe die

Helffte von Offlcirern und Soldaten erkrancket .

Wie denn zu Saragoſſa allein bey 40 . Offlcirer
um dleſe Zeit in wentg Tagen geſtorben . Als nun

in waͤhrender Zeit die ſchwehren Stuͤcke auff die

Batterien gefuͤhret / haben die Feinde von 8. biß
auff den 12 . Breche zu ſchieſſen fortgefahren / und

nachdem dieſelben zum Sturm geſchickt gemacht
worden / die Trouppen Nachmittags anruͤcken

laſſen ; da dann / nach gehaltenem Kriegs⸗Rath /
um 4 . Uhr Nachmittags / 600 . Granadirer / von
vielen Bataillons unterſtuͤtzt / den Anfang zum

Stuͤrmen gemacht / welche wiederum mehr als

9ooο . Mann ſecundtret / die Belagerten aber de⸗

fendirten die Breche 2 . Stunden lang mit groſſer
Tapfferkeit / und ſahe man nicht allein die Ein⸗

wohner / ſondern auch die Prieſter und Ordens⸗

Spaniſch PortugteſiſcheGeſcho
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Leute ſelbſt mit dem Degzen in der Fauſt dergeſtalt
fechten / als wenn ſie alte Soldaten geweſen waͤ⸗

ren . Sie konten aber nicht verhindern / daß die

Feinde ſich nicht auff die Breche logirten ; jene
kamen zwar gegen den Abend 1500 . Mann ſtarck/
die Feinde wiederum zuruͤck zu treiben / allein esgel an Subliſtent ſehr groß fiel / und alles mehren⸗

war— —
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170 %. war nicht moͤglich ſolches ins Werck zu richten . ſtell befindlichen Perſonen erlaubet ſeyn ſoll ö. Ta- 1707 .

Stadt er⸗

ohert

des Fluſſes Segre zu verlaſſen / und zog alle ſeine

ö

Caſtell er⸗

Dannenhero der tapffere Gouverneur , Printz von

Heſſen⸗Darmſtadt / auff nichts mehr gedachte / als

alles dasjenige / was ſich zu defendiren capable
war / in das Caſtell zu ziehen. Den 13 . des Mor⸗

gens ließ der Hertzog von Orleans ſeine Trouppen
in die Stadt marſchiren / welche daſelbſt keinen

Widerſtand fanden / und bemaͤchtigte er ſich alſo⸗
bald der vornehmſten Poſten / und Zugaͤnge des

Caſtells . Nachgehends aber ließ er die Stadt von

ſeinen Trouppen den gantzen Tag pluͤndern/ bin⸗

nen welcher Zeit die Frantzoſen / viele Exceſſe , ſo

wohl an den Perſohnen / als ihren Guͤtern veruͤ⸗

bet haben . Nach dieſer Eroberung war der Her⸗

tzog in Zwelffel / ob er das Caſtell belagern oder

nur bloqutren ſolte ; doch endlich wurde in dem

Krlegs⸗Rath relolviret / die Belagerung gedach⸗

ge darinnen zu verbleiben . mit Ae⸗

Verwilliget. cord .

II . Daß ſie hernach durch die Breſche mit ih⸗
rem Gewehr und Bagage / wie auch mit 4 . Moͤr⸗
ſern und 6. Stuͤcken Geſchuͤtzes / nach Krieges⸗
Manter / außziehen ſollen .

Es werden 4 . Epfuͤndige Stuͤcke Geſchuͤtes ver⸗

williget .
III . Daß man ihnen 150 . Waͤgen zu fortbrin⸗

gung ihrer Equipage und Krancken lieffern ſoll .

Ver willtget.
IV . Daß die Einwohner der Stadt bey der Roͤ—

miſch⸗Catholiſchen Rellgion gehandhabet werden

ſollen .
Ver williget.
V. Daß die Buͤrger und Miquelets , welche

ſich in das Caſtell retirtret / die Freyheit haben ſol⸗ten Caſtells fortzuſetzen / worauff er den 16 . Octob .

die Trencheen auff der rechten Seite eroͤffnen laſ⸗
ſen / und ſind dieſelben mit ziemlicher Beſchwer⸗
lichkeit continuiret worden . Zwiſchen den 20 .

und 2T . in der Nacht eroberten die Frantzoſen zwey

fortificirte Haͤuſer vor dem Caſtell ; allein ſie wur⸗

den Tages darauff von der Garniſon wiederum

herausgeſchlagen / und die folgende Nacht gemel⸗

dete Haͤuſer angezuͤndet und verlaſſen / die Tren⸗

cheen aber lincker Seits in der Stadt / woſelbſt
auch eine Batterie von 8. Moͤrſern verfertlget /

ſchoſſen worden / ſetzten die Feinde weiter fort / wie .

wohl ſie wegen des felſichten Grundes nicht nach
Wunſch von ſtatten giengen .

Den 22 . erhlelte der Hertzog von Orleans Zei⸗
tung / daß der Graf von Gallowx ay mit der Allitr⸗

ten Armee bey Cervera 9 . Meilen von Lerida an⸗

gelanget / reſolvirte dannenhero die lincke Seite

Trouppen naͤher an die Stadt . Den 23 . wurde

von einer Batterie / welche mit 7 . Stuͤcken beſetzet/
ein Thurm / woraus die Belagerten denen Fein⸗
den viel Schaden gethan / beſchoſſen / und den 29.
Octobr . niedergeleget / auch in das daran ſtoſſende
Baſtion eine groſſe Breche gemacht / und eine

und auß ſelbigen das Caſtell unauffhoͤrlich be,fſe

len / nach thren Wohnungen zuruck zu kehren /
und daß ſie daſelbſt mit lhren Rechten und Privile⸗
gien gehandhabet werden ſollen .

Verwilliget / ſo ſerne es der Koͤnig in Spanten
erlaubet .

VI . Daß denen Prieſtern und Moͤnchen eben⸗

fals vergoͤnnet ſeyn ſoll / ſich wieder zu thren Bene⸗
ficien / Aembtern und Kloͤſtern zu begeben / und
daß ſie daſelbſt in Ruhe gelaſſen werden ſollen .

15
wird verwilliget daß ſie der Beſatzung folgen

ollen .

VII . Daß beyderſeitige Gefangene wiederge⸗
geben werden ſollen .

Verwilliget .
VIII . Daß man heute deß Morgens um 8. Uhr

ein Thor des Caſtelles und noch eins an dem Fort
Garden einraͤumen ſoll. Mit der Bedingung /
daß kein Soldat dahin kommen ſoll / wenn man

daſſelbe in Beſitz genommen hat .
I . Und daß man der Beſatzung eine gnugſa⸗

me Convoy geben ſoll / um dieſelbe zu ihrer
3. Meilen von der Stadt zu begleiten .

Verwilliget .
Dar mit uͤberbißher erzehltenSpaniſchen Haͤn⸗Pörtugie⸗

deln die Portugiſiſchen Verrichtungen nicht gar ſen ver⸗

Lufft geſprenget . Sonſten aber wurde das Ca⸗

ſtell durch die Bombardirung zlemlich beſchaͤdi⸗

get. ä
Den 1. October lleß der Hertzog von Orleans

ein klein Retrenchement vor dem Caſtell mit dem

Degen in der Fauſt attaquiren / und wurde ſolches
zwar von den Feinden erobert / dieſe aber nachge⸗
hends von den Belagerten wieder heraus geſchla⸗
gen / uͤber dieſes waren die Trencheen voller Waſ⸗
ſer / mithin die Arbeit denen Leuten ſehr ſchwer/
welche auffzumuntern der Duc d' Orleans ſelber
uͤber 12 . Stunde lang / biß uͤber die Knie im

Waſſer geſtanden .
Endlich ſind die melſten auſſen ⸗Wercke vom

Feind dennoch eingenommen / auch die Breſche ſo
ſehr erweltert worden / daß der Priatz von Heſſen⸗
Darmſtadt den 10 . November ſich auff Accord zu

ergeben / vor unumbgaͤnglich noͤthig gefunden und

hier nachgeſetzte Capitulation erhalten hat :
I . Daß der Beſatzung nebſt andern in dem Ca⸗

Kirche / deren ſich die Belagerten bedienet / in die vergeſſen werden / muͤſſen wir das wenige ſo von liehren

ihrer Seiten und an ihren Graͤntzen verrichtet wor ·
den / dochauch erzehlen / daſichs zeigen twoird / daß
ſie mehr gelitten als gethan . Die Anjoutſten wa/
ren nicht muͤſſig / vielmehr embſig gnug ihren Vor⸗
thell auch der Orten zu ſchaffen . Eseroberte alſo
mit thnen der Hertzog von Olluna die Oerter Mou - Moura u.

ra und Serpa , welches zwey Portugtſiſche Graͤntz, Lerpa

Staͤdte an dem Fluß Guadiania ſeynd . Zu jetzt⸗

gedachtem Serpa , welches ſich den 25 . May nach

einer Belagerung von etlichen Tagen ergab / wur⸗

de die in Jo0 . Mann beſtandene Beſatzung zu

Krleges⸗Gefangenen gemachet / und nach Sevilien

gefuͤhret. So fand man auch in der Stadt 1300 .

Flinten / 490 . Tonnen Pulver / 14 . Stuͤcke Ge⸗

ſchuͤßes und 8. Moͤrſer / worauff gedachter Her⸗
tzog 500 . Mann zur Beſatzung hinein legete.
Hiernechſt ließ er die kleine Stadt Laspilas in Por⸗ Tas Pilas .

tugall gaͤntzlich verwuͤſten / und die meiſten Ein⸗

wohner toͤdten. So dann belagerte er unterm

Commando des Marquis von Bay , die Veſtune
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Stadt / nebſt einem Fort / erobert / die Belagerung
aber / wegen einrelſſender Hitze/ in eine Bloquade
verwandelt . Nebſt dieſem verſuchte auch Franck⸗
reich die Crone Portugall / durch allerhand Vor⸗

ſtellungen und Anerbittungen / auf ſeine Seiten

zu ziehen/ das ihm aber Fehlſchlug und der Schluß

von Portugal gefaſſet wurde / bey der Alliantz mit

Kayfer u .ſ. w. zu bleiben .

Es hielte der Hertzog von Cadaval mit denen

Engl . und HollaͤndiſchenMiniſtern eine Confe⸗

rentz / und eroͤffnete denenſelben / was maßen er Vor⸗

habens ſeye/ mit einem Corpo von 8000 . Mann

zu Fuß und 2000 . Pferden in Caſtllien einzuru⸗

cken / umb dem Feind dadurch eine Diverſionzu
machen / hlerbey verlangete er von dem Engl .

Geſanden zu wiſſen / gegen welche Zeit er ſich deſſen
vertroͤſteten Succurſes aus Engelland zuverſehen
haͤtte; worauf er zur Antwort bekam / daß die hier⸗
zu beſtimmete Trouppen mit der nechſten Convoy
erſcheinen wuͤrden . So erbote ſich auch der Hol⸗
laͤndiſche Geſande / daß er dieſem Hertzoge / ſo bald

er den Feldzug wuͤrde eroͤfnet haben / auf Befehl
derer General⸗Staaten 1000οο . Species Thaler

Seit dem ſeynd auch den 8. Ju -
lii wuͤrcklich 4 . Regimenter auß Irꝛland zu Liſa⸗
bon angelanget / welche etliche Tage daſelbſt aus⸗

geruhet / und hierauf befehliget worden / nach der

Provintz Alenteja zu ruͤcken/ dahin die gantze Armee

von Portugall 18 . Bataillons und 200 . Pferde
ſtarck / inMonath Julio in vollem Marſch / gegen

Serpa und Maura war / um wo moͤglich / denen

Feinden dieſe 2. Plaͤtze wieder zu nehmen / und bra⸗

chen den 1T . itzt gedachtesMonats obgedachte aus

Irrland angelangete 4 . Engl . Regimenter von

Eſtremos auf / um zu denen Portugieſen zu ſtoſſen/
und dieſes Vorhaben befoͤrdern zu helffen / aus

welchem aber / wiewir bald hoͤren werden / nichts

fruchtbarliches geworden iſt / da die Anjouiſtẽ ſich im

Gegentheil an den wichtigen Graͤntz⸗Ort Ciudad -

Rodrigo mit einer ihnen gelingenden Belagerung
gemacht . In der Nacht zwiſchen dem 20 . und

21 . Sept . wurden die Trencheen durch die Feinde
davor eroͤfnet / und bemaͤchtigte ſich ein Detache⸗
ment der Vorſtaͤdte . Den 21 . feuerten die Bela⸗
gerten ſehr ſtarck mit ihrer Artollerie auf die Ar⸗

beiter und auf diejenigen / welche Faſchinen herbey⸗
trugen / wiewohl ohne ſonderliche Wuͤrckung .
Den 22 . nahmen die Belagerer 3. unweit der

Stadt gelegene Kloͤſter ein / nemlich das von

S. Franciſco , von S. Dominico , und von S. Clara ,

und beſetzten dieſelbe mit Mannſchafft . Den 23 .

thaten die Belagerten einen Ausfall / wurden aber

bald darauf wiederum in die Stadt zuruͤck getrie⸗
ben / und zwar mit Verluſt 50 . Todten / unter wel⸗

chen ſich ein Obriſter nebſt einem andern vorneh⸗
men Officirer befand . Den 24 eroberten die Be⸗

lagerer das Kloſter von der H. Dreyfaltigkeit / wel⸗

ches nur 80 . Fuß von dem verdeckten Wege ent⸗

fernet iſt . Den 25 . fieng man an eine Batterle

vor 12 . Stuͤcke auſſzurichten / und an eben dieſem
Tage begab ſich die Reuterey derer Belaͤgerten
heraus / um nach Almeida zu marchieren ; wiewohl
dieſelbe gezwungen wurde / ſich wiederum in die

Beſchreibung
Olivenza , und wurde die Schantze vor ſolcher

Spaniſch⸗Portugleſiſch Geſch⸗

Stadt zu retiriren / als ſie die Paͤſſe von denen

Feinden beſetzt befand . Den 26 . machten die Be⸗
laͤgerer abermahls ein gewaltiges Feuer gegen die

Arbeiter ; jedoch vergebens / weil ſich dieſe bereits

verſchantzet hatten . Den 27 . warffen die Belaͤ

gerer ein groſſe Anzahl Bomben und Steine in

den bedeckten Weg aus einer Batterte von ß5.

Moͤrſern . Den 28 . fiengen ſiean / eine neue Bat⸗
terie von F. Stuͤcken auffzurichten . Den 29 . wur ,

den ſie aus Gallicten mit 4 . Regimentern zu Fuß
verſtaͤrcket/ welche in allem 1230 . Mañ ausmachtẽ .
Den zo , ſtieß der Graff von Aguilar zu ihnen/ und
hatten ſie angefangen / noch eine Batterte vor 6.

Stuͤcke auffzurichten . Endlich wurde dieſe Stadt

durch den Marquiſen von Bay , welcher bey der Be⸗

lagerung commandirete / mit ſtuͤrmnender Hand er⸗

obert / und in der erſten Hitze uͤber ꝛ00 . Mann aus

der Beſatzung getoͤdet / die uͤbrigen aber / welche in

100. Officirern / und 1800 . Gemeinen beſtehen
ſolten / zu Kriegs⸗Gefangenen gemachet / auch viel

Munition und Provlant darinnen erbentet / wor⸗

auf 56 . eroberte Faͤhnlein nach Madrtt geſchlcket
wurden / zu einem Zeichen erhaltenen Siegs .

Mittlerweile hatten nach oben angeregtem / dle
Portugleſen Maura belagert / und den Ort mit

18 . Batterien wie auch mit s . Feld⸗Stuͤcken / und
8 . Moͤrſern angegriſſen : Jedoch als dieſe kleine
in ohngefehr 5000 . Mann zu Fuß und 1400 .
Pferden beſtehende Armee das ungluͤckl. Schick /

ſaal der Stadt Ciudad - Rodrigo , anbey auch die

Annaͤherung des Marquis von Bay erſuhr / re⸗

tirirte ſie ſich zwiſchen Elvas und Olivenza , und

geſchahe dieſes Jahr weiter nichts / als daß von

Anjouiſten noch der Poſten von S. Felice erobert/
hernach / ſo ein als andrer Seits / das Winter ⸗
Quartier geſucht wurde . Unter dieſen gewaltſa⸗
men Kriegs⸗Haͤndeln dachte man auch an andre
Sachen / und faſſete der junge Koͤnig in Portugall
den Entſchluß ſich mit einer Oeſterreichiſchen Prin⸗
ceßin / Maria , Anna , Kegina , Jeſepha , An -
tonia , des verſtorbenen Kayſers Leopoldi Toch⸗
ter / zu vermaͤhlen / weshalber auch der Marquis
de Villa Major , mit koſtbahren Geſchencken /
nach Wien abgefertiget wurde . Koͤnig Carlbe⸗

fand auch vor gut bißher getriebene und veſtgeſtel
lete Vermaͤhlungs⸗Sache ( davon beym Kayſerl .
Hof⸗Geſchichten das Mehrere vorkommen ) in

Catalonten bekant zu machen / welches er auch /
durch einen an die Stadt Barcellona erlaſſenen
Brief / bewerckſtelligte .

Zu Madrit freute man ſich uͤber das geſunde
Wachsthum des Anjouiſchen jungen Printzens /

mit deſſen Tauffe man gewartet / biß der Hertzog
von Orleans aus der Campagne herbey kommen

koͤnnen / umb ſelbiger beyzuwohnen . Sobald

nun jetztgedachter Hertzog an dem Anjouiſchen
Hof anlangete / war er bemuͤhet / denen vor⸗

nehmſten Damen / welche ihn bey ſeiner Ankunfft
complimentiren laſſen / die Viſite zu geben.
Den 7 . December ließ ihm der Magiſtrat der ,
Stadt Madrit zu Ehren diejenige Comoͤdte ſpie⸗
len / welche vor einiger Zeit zur Beluſtigung des

Hofes verfertiget worden war . Worinnen die

Materie dieſes Luſt⸗Spieles eigentlich beſtanden/

— —
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17o/ . ſolches iſt mir untdiſſend / und wird auch / melnes

Erachtens / dem gemeinen Weſen nicht ſonderl .
vlel daran gelegen ſeyn ; jedoch bin ich gewiß verſt⸗

chert / daß ſie nicht von der Belagerung der Stadt

Turin gehandelt habe. Gegen den Abend wurde

die gantze Stadt wegen bevorſtehender Tauffe des

jungen Printzenzum erſtenmahl erleuchtet . Den

8. wurde ſolche Tauffe auff das praͤchtigſte vollzo⸗

gen / und verrichtete der Cardinal Portocarero

ſeinen geiſtl . Auffzug um 2. Uhr Nachmittags aus

ſeinem Quartier / indem ihm das Creutz nebſt de⸗

nen andern Zeichen ſeiner Ert⸗Biſchoͤffl . Wuͤr⸗

de vorgetragen wurde . Hierbey begleiteten ihn
die vier groſſe Wuͤrde ſeines Capituls / und voran

giengen 24 . Laquayen / deren Llvereyen von Car⸗

moiſinrothem Sammet mit guͤldenen Galonen

und Frantzen beſetzet waren . So folgeten ihm
auch 6. praͤchtigeCaroſſen / welche mit 6. und 8.

Pferden oder Maul⸗Eſeln beſpannet waren . Als

er nun in denen Hoͤfen des Pallaſtes anlangete /
welche mit denen reicheſten Tapeten der Crone aus⸗

gezieret waren / ſahe er daſelbſt die neugekleideten
Spaniſchen und Walloniſchen Leib ⸗Garden in

zwey Reihen in denen Waffen / welche ihm/ ver⸗

moͤge Befehls / alle Kriegs⸗Ehre bezeigeten / und

fand er auch in der Koͤnigl. Capelle des Pallaſtes
den Praͤſidenten / wie auch 2. Abgeordneten von

jedem Rathe ſamt denen Miniſtern und andern

Officiren der Crone . Alſobald erſchiene auch der

Hertzog von Orleans mit denen Koͤnigl. Caroſſen /
nebſt einem ſehr ſchoͤnen Geſolg . Dieſem folgete
der Printz von Aſturien / welcher durch die vier

Oberſten Cammer⸗Diener auff einen Seſſel getra⸗

gen wurde . Die Fuͤrſten von Urſini folgete die⸗

ſem Printzen . Nach ihr kam der Affter⸗Koͤnig
und die Affter⸗Koͤnigin / vor welchen die Reque⸗
ten⸗Meiſter / Pagen / Mund⸗Bediente / vor⸗

nehmſte Hauß⸗Hoffmeilſter / Thuͤrhuͤtermit ihren

Jetrüben Wolcken betruͤbter Verwtrrun .

gen wolten ſich der Orten im Koͤnigreich
Pohlen noch nicht zu einem ruhtgen We⸗

ſen herzuſtellender Einigkelt ausklaͤren / ſondern es

gleng noch immer alles ſeltſam durch und widerein /
ander . Des Koͤnigs Auguſtt Parthey war mit

deſſen Renunciation auff Pohlen ſo wenig / als

mit des Stanislai erzwungenen Wahl und Croͤ⸗

nung zufrieden / wie denn der Szembeck , als Pri⸗

mas Regni undErtz · Biſchoff zu Gneſen / mit dem

Eingang dieſes Jahrs eine Schrifft an den Reichs /
Convent nach Regenſpurg abgehen ließ / des bitt⸗

„lichen Inhalts / denen etwa in Sachſen / zum

„Nachthell der Cron Pohlen / errichteten Tracta⸗

„ ten von geſanbten Reichs wegen keinen Beyfall
„ i geben / noch einen ein und auffgedrungenen
„ Koͤnig/ vor dergleichen / zu erkennen ꝛc. Der

Antrag kam auff folgenden Schlag herauß :
Wenn es gleich der Gebrauch nicht forderte /

waͤr es doch der Schuldigkeit eine ſonderbahre
Hochachtung der Reichs · Verſammlung zu bezet⸗

gen / und ſelbiger Nachricht von ſeiner Erhebung

Kolben und die 4 . Waffen⸗Herolde hergiengen /
und folgeten beyden Affter⸗Majeſtaͤten als Gran⸗

des von Spanien / ſo viel ſich threr dazumahl in

der Stadt befanden . Hierauff hielte der Hertzog
von Orlæans den Printzen im Nahmen des Koͤn—

nigs von Franckreich bey der Tauffe nebſt der Prin⸗
ceßin von Urſini , welche der Hertzogin von Bur⸗
gund Stelle vertrat . Der Cardinal von Porto -

carero verrichtete die Tauffe / worbey die Bi⸗

ſchoͤffe von Siguença und Urgel ſeine Aſſiſtenten

waren / und wurde dem Taͤuffting der Nahme
Ludwig Philipp ertheilet . Nach Endigung dieſer
Ceremonien beſchenckte der Cardinal die Koͤnigin
mit einer Roſe von Diamanten / deren Werth
auff 14000 . Piſtolen geſchaͤzet wurde . Eine an⸗

dere aber uͤberrelchte er der Zůrſtin von Urſini , und

alle Hoff⸗Damen erfreuete er mit Ringen / Hand⸗
ſchuhen / Muͤffen und Sonnenfaͤchern ; Ferner
erwleſe er ſeine Freygebigkeit gegen die Amme durch

Uberreichung einer mit Diamanten beſetzten Tau⸗

be / einer mit allerhand Juwelen angefuͤlleten
Schachtel und einen Beutel mit 150 . Piſtolen .
Ingleichen ſchickete er der Spantſchen Letb⸗Com⸗
pagnie 100 . Piſtolen / der Walloniſchen eben ſo
viel / und denen Hellebardirern 30 ; inmaſſen er

dann auch allen andern Bedienten einige Geſchen⸗
cke austheilete : jedoch ſchicketen ihm die Affter⸗Koͤ ,
nigin und dle Fuͤrſtin von Urſini die ihrigen zu.
ruͤcke / indem ſie ſelbige nicht annehmen wolten .

Des Abends wurde vor dem Pallaſt ein vortreff⸗

lich Feuerwerck angezuͤndet/ und noch ein anders
vor dem Hauſe des Hertzogs von Uzeda , darin⸗
nen der Hertzog von Orleans ſein Quartter hatte .
Des folgenden Tages wurde ein VogelSchieſſen
gehalten / wobey offtgedachter Hertzog den Preiß
davon trug / und ſahe man drey Abende nachein

·

ander groſſe Iluminationen ſo wohl in dem Pal⸗
laſt / als auch durch die gantze Stadt .

Rordiſche Geſchichte .

zum Gneſiſchen Ertz⸗Biſthumb und den Primat Neyublie
in Pohlen und Littauen zu geben. Das gemeine dilligte /
Beſte und die Beſchaffenheit dieſes ſeines Ambtes für Pohln.
erforderte auch / bey gegenwaͤrtigem elenden Zu⸗Konig zu

ſtande des gemeinen PohlniſchenWVeſens eineBtt ,
erkennen .

te anzulegen . Das Pohlniſche Volck waͤr ſchon
7 . Jahr uͤber mit Kriegs ⸗Laſt gedruͤckt / und end⸗

lich faſt untertruͤckt worden . Das groͤſte Ungluͤck
aber waͤre die unvermuthete Abreyſe ſeines Koͤnigs
auß denen Graͤntzen des Reichs / und der zugleich
uͤberall erſchollene Ruff / ſambt ſolte derſelbige mit

dem Koͤnig in Schweden gewiſſe Tractaten ge⸗

ſchloſſen und in ſelbigen die Abtrettung des Pohl⸗
niſchen Thrones / und andere unmoͤglich zu hal⸗
tende Bedingungẽ verſprochen haben/ die der Pohl⸗
niſchen Republie und ihren von Alters hergebrach⸗
ten Freyheiten / hoͤchſtnachtheiligſt fallen muͤſten .
Man erſtaunete dergleichen zu hoͤren / und haͤtte
GOtt zu bitten / daß er die Wuͤrcklichkeit der

Sach nicht verhengen wolte / wie man doch befuͤrch⸗
ten muͤſte. Wie nun die Primatial·Wuͤrde er⸗

forderte daran zu ſeyn / daß das gemeine Weſen

nicht
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Reichs⸗Convent um der mit ſelbiger beſtaͤndig ge⸗

ctaten nicht beyzufallen / noch auch das dem Relche

mit Gewalt auffgedrungene Regiment zu erken⸗

Auff Koͤ⸗
nigs in

Antrieb

berwirfft

drige

nen . Da die Pohlniſche Republit ſich den Durch⸗

lauchtigſten Fuͤrſten Auguſtum xmahl mit freyen
Stimmen zu einem Koͤnige erwehlet / und bißher
mit einmuͤthiger Verbindung uͤber thre Freyhelt

gehalten haͤtte/ ſo würde ſie auch / nach Geſetz⸗

maͤſſiger Verſammlung ſich gedachter Tractaten er⸗

kundigen / und wenn davon erſchollenes Geſchrey

wahr befunden wuͤrde / vor ihre mit vielem Blut

erworbene und biß auff dieſe ungluͤckſeligſte Zei⸗
ten erhaltene Freyheiten zu ſorgen nicht unter⸗

laſſen .

Dlee und andre ſolcher Art Dinge gefielen dem

Koͤnig in Schweden durchaus nicht / weil ſie ſei⸗
Schweden

nem Werck entgegen lieffen / und muſte ſich dan⸗

nenhero der Koͤnig Auguſtus bequemen allen der⸗

liche Erklaͤrung / zuwiderſprechen / und / ſo viel

an ihm/ unguͤltig zu erklaͤren / zu welchem Ende

er dieſes kund machte :

Zu wiſſen und kund ſey hlemit / daß nachdem

Koͤnig
Ane wiſchen Sr . Durchl . Koͤntgl. Majeſt . und Chur⸗

en Se. fürfl. Durchl . zu Sachſen / ꝛc. und Sr . Durchl.
nislao wi⸗Koͤnigl. Majeſt . von Schweden ꝛc. geſchloſſenen

Frieden unterſchtedene Schrifften / Befehl und

SchrifftenUrkunden in Pohlen oͤffentlich herflr kommen /
wodurch ein und andere Perſonen ſolchen ſo be⸗

dachtſam geſchloſſenen und beſtaͤttigten Frieden in

Zweiffel zu ziehen Gelegenheit genommen . Dahero
und damit nicht durch dergleichen erwehnte Schriff⸗
ten / ob werde die zwiſchen beyderſetts Koͤnigl.
Majeſtaͤt ſo gluͤcklich wieder gebrachte Freund⸗
ſchafft von neuem gereinet und wanckend gemacht
werden / zu arzwohnen Anlaß genommen werden

koͤnte / hat der Durchlauchtigſte Koͤnig und Chur⸗
fuͤrſt zu Sachſen alle diejenigen Briefe / Befehl
und Verordnungen / welche in deroſelben oder de⸗

ro Bedienten Namen ergangen / und dieſem Frie⸗
den auff einigerley Welſe zuwider oder nachthellig
ſeyn koͤnnen / und nach deſſelben Schluß gegeben
oder herum getragen und ausgebreltet worden /
durch dieſen gegenwaͤrtigenBrief vor unguͤltig und

nichtig erklaͤret / auch denenſelben alle Krafft und

Wuͤrde / als ob ſie niemahl gegeben oder geſchrie⸗
ben worden / hiemit abſprechen / hergegen aber zu

dem mit Sr . Koͤnigl. Majeſt . in Schweden ge⸗

ſchloſſenen Frieden in Krafft dieſes ſich oͤffentlich
bekennet / auch allen in denſelben Puneten u. Clau⸗

ſuln nun und zu allen Zetten hellig und unver⸗

bruͤchlich / nachzukommen / und dieſelben zu erfuͤl⸗
len nochmahls verſprechen . Gleichwie er nun die⸗

ſes alles ſich beſtaͤndig vorgeſetzt / alſo hat er zu

tnehrerer Bekraͤfftigung deſſen dieſen Brief eigen⸗
haͤndig unterſchrieben und ſein KoͤniglichesInſie⸗
gel fuͤrzudrucken beſohlen . So gegeben zu Leipzig
den 9. ( 19) Jan . Anno 1707 .

Auguſtus Rex .

LS )
A. F. Gr . Pflug .

nichtin groͤſſer Unglůck gerſethe ; ſo baͤthe er den

ſtaͤnden
pflogenen Freundſchafft willen / dergleichen Tra⸗

Beſchreibung Norsiſche Geſchichte .

Die Pohlen funden ſich / bey dergleichen Umb⸗

tel und

nen Haͤndeln zu kommen . Es kamen Uberlegun⸗
gen des gegenwaͤrtigen Zuſtands an Tag / darin⸗

—
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ſehr betreten / und konten nicht wohl Mit⸗Zum Bo,
Wege erfinden / aus denen ſo gar verwor⸗ ſcheinge,

komment
Etlexio .

nes
nen mancherley in Mittel gebracht / und zum
Grundegeſetzet wurde / daß gleichſatn zwey Koͤni⸗
ge / und / andrer Meynung nach / gar kein Koͤnig

waͤre / da der eine abgedanckt / der andre aber

ſich durch frenbde Gewalt eingedrungen haͤtte/
demnach ſey der Thron vor erledigt zuerkennen /
und einer benachbarten mit Pohlen in Freund⸗
ſchafft ſtehender Potentz / d . l. des Czaars Mey⸗
nung nach / zu einer anderweitigen Wahl zu ſchrei ⸗
ten . Daher wurden fuͤnff der Eron Pohlen Haͤn⸗

delmachende Puncte geleitet : ( 1) die Spaltung

maffen beſchaffenen Schrifften / durch eine feyer⸗

der Republic unter ſich ſelbſt / ( 2) der Koͤnig Au⸗

guflus / ( 3) der von einigen zum Koͤnig gemachte
Stanislaus , ( 4) die begehrte Wahl eines britten

Koͤnigs. Bey demerſten wurde zu bedencken ge/ wegen

geben / ob es nicht am beſten ſey / geſambter Repu / Tpauung
blie Gliedmaſſen im Lande zu verſammlen / und zu dor Ren /

verſuchen / ob nicht zu einiger Einmuͤthigkeitzuge⸗
2

langen . Bey dem andern Punct fuͤhrteman an /

was Koͤnig Auguſtus vor Beſchwerde uͤber die
Pohlen zu fuͤhren / und was dieſe uͤber jenen zu kla ⸗
gen haͤtten . Da jener / auff etlicher Pohlen Ein / wegen gi
rathen / den Krieg mit Schweden angefangen / nig Augn⸗
die verſprochene Hülffe darbey / zu ſeinem Nach , ſti

theil / nicht erhalten / ſich darbeygaͤngtlichentkraͤff⸗
tet und in der Noth / mit Schweden zu ſchlieſſen /

geſehen und ſeine Erblande ins Verderben geſtuͤr/
tzet haͤtte: dieſe ſagten im Gegentheil / er habe ohne
der Republic Vorwiſſen / den Krteg erhoben / Ge⸗

legenheit zur Verwuͤſtung des Landes und andern

Schaden gegeben / ſelbiges mit ſeinen Voͤlckern

beſchweret / durch Contributiones ausgeſogen /
mehr ſeinen Teutſchen als denen Pohlen gelrauet /
der Crone ſich / ohne Einwilligung der Republic /
begeben / und ſey kurtz die Urſache und der Urheber
dermahltgen Elends . Darbey hieß es doch / daß
dem allen geholffen werden koͤnte / wenn er ſich nur

das Vergangene reuen lieſſe / und ſeinen Mitbuh⸗
ler der Crone uͤberwinden oder abſchrecken koͤnte;
indem ja Pohlen ehemaln ihren Koͤnig aus dem

Cloſter Clugny wiedergehohlet / niemals keinen

vom Thron geſtoſſen / vielmehr mit allen / biß an

ihr Ende / Gedult gehabt haͤtte.
Bey dem Stanislao kaͤme in Betrachtung daß

er ein eingebohrner Pohle / von groſſer Freund⸗
und Verwandſchafft im Reiche / und dahero dem

Auguſto uͤberlegengeweſen waͤre / da er Schweden

auch viele groſſe des Vaterlands auff ſeiner Selte
haͤtte. Allein die groſſe Verwandſchafft deſſelbt⸗

genkaͤme vielen verdachtig und gefaͤhrlich vor / ſo
ſey bey ſeiner Wahl alles wider Geſetzmaͤſſige Frey⸗
heit derſelbigen gehandelt worden / der Schwedi⸗

ſche Schutz dem gemeinen Weſen ſchaͤdlich und un⸗

erſchwinglich koſtbar / ja eine rechte Unterdruͤ⸗
ckung / auch wohl nicht laͤnger zu hoffen / als ſo
lange es Schweden darbey wohl gienge / da man

im Gegentheil wohl andre Mittel finden koͤnte/ da

man nach dencken wolte . Was die in Vorſchlag

nislai

gebrachte neue Wahl anbetraͤffe / meynten manche /
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es waͤre zu derglelchen nicht zu ſchreiten / weilRonig

Auguſtus von der Lublintſchen Verſammlung / ſel⸗
ner Geſundheit halber / aus dem Reiche zugehen/
die Einwilligung erhalten / alſo ſichzu entſchuldi⸗
gen/ und nach ſicher geſtellten Erblaͤndern / wieder

ins Reich zukommen Gelegenheit haͤtte/ zumahl
davon ihm der Wahlbrieſſ noch nicht zuruͤck gege⸗

ben worden / und das Recht wahlfaͤhig zu ſeyn von

ihm an andre nicht uͤbertragen werden koͤnte . Dem
Reiche ſey disfalls ſeine eigentliche Meynung
nicht bekant und noch nicht ausgemacht / ob Er es

mit dem Vorſatz nim̃ermehr widerzukehren verlaſ⸗
ſen habe/ da ohne dem die Nlederlegung der Regle⸗
rung in offentl. Reichs Verſam̃lung geſchehen muͤ⸗

ſte. Wolte man nun einen Dritten erwehlen/ ſchiene
noch groͤſſere Gefahr darbey zu ſeyn / uñ wuͤrde die

Republ . mehꝛ geſpalten mithin imeꝛ ſchwaͤcherwer⸗

den. Stanislaum haͤtten ſchon manche Potentzien er⸗

kennet / Groß⸗Pohlen hienge ihman / Gerichte waͤ⸗

ren in ſeinem Nahmen gehalten . Man muͤſte/ da

ein Dritter zuwehlen / den Thron vor erledigt erklaͤ⸗

ren / daran wolten weder Reichs⸗Raͤthe noch Adel

kommen/ ſondern ſaͤhen der Sachen von ferne zu .

So wiſſe man auch nicht / wer Luſt haben ſolte die

Pohlniſche Crone anzunehmen / da ſich Auguſtus
nicht darbey erhalten koͤnnen. Die eine neue Wahl
noͤthig zu ſeyn erachteten / fuͤhrten an / das Reich

ſey doch ohne Haupt / beyde/ ſo Koͤnige ſeyn ſolten
oder wolten / auſſer Landes / und dieſes / auch ohne
Krieg / von Aus und Innwaͤrtigen gedruckt / wel⸗

ches aufhoͤren wuͤrde/ daman die Wahl fuͤrnaͤhme/
da ſonſt mehr Verwuͤſtungen und eine gaͤntzliche
Verkauffung der Republic zubeſorgen . Dieſe
ſolte ſich zur Vermittelung zwiſchen Schweden
und Zaar anbitten / die Einigkeit in ſich hertuſtel⸗
len trachten / ein gemein Auffgebott ergehen laſſen/
der Armee die verſprochene drey Monathe Sold
bezahlen / und Fußvolck zuwerben auf jede Brand⸗

ſtaͤtte 25 . Flor . legen / ſowuͤrde ſich ihr Zuſtand /
wie ſchwach er dermahln waͤre/ forthin ſchon beſ⸗
ſern ꝛc.

Auch dieſe Uberlegungẽ ſelbſt zeigten auf was un /
gewiſſen und ſchwachem Fuſſe alles ſtuͤnde/ und wie

es nichts anders / als eine lanaweilige Verwirrung
abgeben koͤnte . Indeſſen wolte doch die Auguſti⸗
ſche Parthey nicht gar ſtille ſitzen / zumahl da der

herannahende Zaar ſehr darauff drang / daß man

den Stanislaum vor keinen Koͤntg erkennen noch
annehmen ; ſondern lieber / daAuguſtus nicht wleder

herbey zubringen / zu der Wahl elnes dritten ſchrei⸗
ten ſolte . Es wurde dieſemnach eine groſſe Be⸗

ausgeſchrieben / da indeſſen MoſcowitiſcheDeta⸗
chements , unter denen Generals Roͤnne u. Heins⸗
ke / herum vagirten / denen Schwediſch ⸗Stants⸗
laiſch Geſinnten Abbruch zuthun / dieſe auffzuſu⸗
chen und auseinander zu jagen/ und zog ſich der Er⸗
ſtere nach Preußen / der Andere in Groß⸗Pohlen /

wie wir wetter vernehmen werden . Das gedachte
Conſilium oder die groſſe Berathſchlagung nahm
in Lemberg den 7 . dito ihren wircklichen Anfang /
und fundenſich / nebſt dem Primate Szembeck , der

Biſchof von Cujavien / dieAubelhiſche/ Monſau u.

Belslkiſche Waywoden / die Lubelhiſche / Lembergl⸗
Theatri Europæi XVIII . Theill .

ſche/ Ramentziſche / Bieltziſche und Culmiſche Ca⸗

ſtellane , der Unter Cron⸗Cantzlar / der Cron⸗
Schwerd⸗Traͤger/ derCron⸗Relerendarius , der

Atthaulſche Hoff⸗Marſchall / der Unter⸗Feldherꝛ
u. ſ. w. nebſt verſchiedenen Landboten darbey ein .

Der Zaar ſchickte dem Fuͤrſt Dolhorucky auff dleſe
Verſammlung / als einen Geſandten / welcher mit

allen Ehren Bezeugungen an⸗ und aufgenommen /
und da es zum Stimmen kam / mancherley vorge⸗
tragen wurde . Der Primas machte gar viele und

bewegliche Worte von dem Weg⸗Gehen und Ab⸗
tritt des Koͤnigs Auguſti , als einer Sache / darvon
Er kein Exempel wuͤſte/ und nicht begreiffen koͤnte/
wie Er ſich der ihm mittelſt freyer Wahl auſge⸗

Vorfahren die Kayſerl . getragen / worbey das Elend
des Landes mit vielen Umſtaͤnden erzehlet / und

vertrauliche Einigkeit im Berathſchlagen einge⸗
bunden /hernach / weil viele Groſſe noch Unterwe⸗

gens / die Verſammlung biß auf den 1r . dito ver⸗

ſchoben wurde . Das Erſte ſo bey dieſer Berath⸗
ſchlagung einmuͤthig beſchloſſen worden iſt / war

die Erneurung und Beſtaͤtigung der Sendomi⸗

riſchen Confœderation , und kam darvon eine

Schrifft zum Vorſchein / nachfolgenden Sinnes :
Wir des Reichs und Groß⸗Hertzogthumbs

Litthauen Raͤthe und vom Lubliniſchen Landtagt

auf Beſchreibung des brimatis verſammlet / nachs
dem wir vernommen / welcher Geſtalt Koͤnig Au -

guſtus IL. ohn unſer Vorbewuſt und Einwillfgung
ſich der Pohlniſchen Crone begeben haben ſoll/
und thun allen / denen daran gelegen/ vorjetzt und

ins kuͤnfftige zu wiſſen / welcher geſtalt wir / nach
denen alten Rechten und Geſetzen des Reiches
ohne ſichtbahre Koͤnigl. Majeſt . zwar nicht zu
ſeyen vermoͤgen/ doch auch keinen andern auff dem

Throne leyden oder vor Koͤntg erkennen koͤnnen/
als nur alleln denjentgen / welcher durch freywillige
und einmuͤthige Wahl / ohne tringenden Zwang
außwaͤrttgerPotentzen/ zur Regterungberuffen wor⸗

den iſt / auch ſelbige uͤbernommen und darauff die

Huldigung nach Innhalt derer Pacten erhalten
hat . Wir haben bey dieſen gefaͤhrlichen und be⸗

ſchwerlichen Zelten des ungluͤckſeeligen Krleges
und derer verſchledenen Parheyen in der Republic
nach dem Exempel unſerer Vorfahren bey dieſer
Verſam̃lung uns zuꝛ wahren vertꝛaul . Eintraͤchtig⸗
keit mit einander verbunden / auf dem Grund der

allgemeinen Sendomiriſchen Conlœderation ,
welche / was inſonderheit denPunet zu beſchlrmen⸗
den Catholtſchen Glaubens / freyer Wahl / Frey⸗
heiten und Gerechtſame des Vatterlandes aube⸗

langet / hlermit auſſs neue wiederhohlet und bekraͤff.
tiget / den Punct von Einſchraͤnckung derer Feld⸗
herrn und dem Cracauiſchen Caſtellan aber aus⸗

genommen haben wollen : Uns unteretnander er⸗

klaͤrende / und auff Eyd / Ehre / Treu / Glauben / und

Gewiſſen verſprechende / daß wir alle insgeſamt
und ein jedweder inſonderheit bey ſolcher Sendo⸗

miriſchen General Confœderation ſtehen und

bleiben / wollen biß ein gewiſſer und geſetztmaͤßiger

Regen⸗Ll

dolirt nhtꝛ
Auguſti
Niederle⸗

ſeßzter Koͤnigl. Crone entziehen moͤchte / da deſſen gung der

Schlieſſet
10 bey Sen⸗

zur allgemeinen Sendomiriſchen Verbindung be⸗ domir⸗

ſtimte Landboten auch alle uͤbrige Staͤnde der ſcher Con⸗
einigen / und unzertreñten Republic , haben uns / Ederati -

15
zu blei⸗

en .
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1707 . 15 durch Einwilligung der gantzen Kepublic
auf den Polniſchen Thron feſt geſetzt ſeyn wird /
womit wir zugleich unzertheilt die freye Wahl

unvergleichlich erhalten haben wollen / als welche

uns lieber als Haab und Gut / delb und Leben iſt /
weßhalben wir auch alle Innwohner des Reichs

und des Groß⸗Hertzogthums Litthanens / Krafft
uns zuſtehender Macht / um der Llebe des Vatter⸗

landes bitten / daß ſie/ mit Beyſetzung aller Eigen⸗

nuͤtzigen neben Abſichten / ihre Kraͤffte zu Erhal⸗

tung der Kepublic und der freyen Wahl / als des

Brungquells aller unſerer Freyheiten und Gerech⸗

tigkeiten / ungeſaͤumt anwenden / der mehr gedachten
Sendomiriſchen Conoederation beyſtehen / vor⸗

nemlich aber ihre Hoffnung auf GOtt ſetzen wol⸗

len / von welchem alle Huͤlſſe geſchehen muß/ indeſſen
Hand alle Reiche ſtehen / der da / wo Menſchen
Rath auf Erden gebricht / Beyſtand vom Himmel
herab ſenden kan .

Vor allen Dingen ſoll der Primas und Confœ⸗

derations - Marſchall ſich angelegen ſeyn laſſen/
benachbarte Potenzien vom gegenwaͤrtigen Zu⸗
ſtand der Republic , ihren Rechten und Gewohn⸗

heiten zu berichten auch in deren Nahmen angele⸗
gentlich zu begehren/ daß ſie nicht auf frembdes An⸗

ſinnen / ſondern auf geſamtl . und bellebiges Begeh⸗

ke⸗ derſelbigen forthin denjentgen nur fuͤr einen

Polniſch . Koͤnig erkennen / ſo durch unſere Rechte

und Gewohnheiten / mittelſt freyer Wahl / auf den

Thron gelanget . So ſind auch die Preußiſche

Staͤdte zu ermahnen und dahinzu halten / daß ſie

ſich nicht in Staats⸗Haͤndel/ ſonderl . was die ſreye

Wahl anbelanget / einmiſchen / ſondern der Re⸗

public Entſcheidung erwarten und ſich mit derſel⸗
bigen vereinbahren / widrigenfalls aber wiſſen
ſollen / daß alle ihre Unternehmungen nichtig und

unguͤltig und beleldigter Republic fernerer Andung
ausgeſetzt ſind .

Nachdem nun in dieſem offentl . Ausſchreiben
denen mithaltenden Partheyen der Armee gedan⸗

cket und Belohnung verſprochen / denen widrigen
aber / zu beſſerer Faſſung / ein Termin von 4 .

Wochen bey Straffe angeſetzt worden war / ſo

ſchloſſen die zu Lemberg verſammleteMagnaten und

LandBoten ihr Ausſchreiben folgender maſ⸗
en :

Nach dieſem gelegtem Grunde der Verelnigung /
ſo viel die Gemuͤther der Staͤnde anbetrifft / bezei⸗

gen und proteſtiren wir hiermit von geſambten
Staͤnden / ja vor der ganzen Welt mit angebohr⸗

ner Polniſcher Auffrichtigkeit / daß wir nichts an⸗

ders ſuchen und begehren/ als nur mit Lauterkeit des

Hertzens / ohne Partheylichkeit und ohne jemanden
auſſer und inner dem Reiche ungebuͤhrl. anhaͤngig
zu ſeyn / das gemeine Beſte zu befoͤdern/ die freye
Wahl zu erhalten und alles dißfalls in gehoͤrtger
Ordnung wlederumb in den Stand zu ſtellen/ wie

es bey unſern Vorſahren geweſen ifl; Uns aber bey
dieſem wichtigen und alle Reichs · Inwohner ange⸗
henden Wercke nicht zu uͤberellen / ſo wollen wir

alle Reichs ⸗Raͤthe und Edelleute/ ſie moͤgenzu Hauſe
oder auſſer Landes oder auch aus Verzweiſſelung
dem widrigen Thell beygethan ſeyn/ zu allgemeiner
Berathſchlagung und zu Beſchirmung des Vat⸗
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terlandes und zu Erhaltung der freyen Wahl auff
das allerbeweglichſte eingeladen haben.

Die Land⸗Taͤge/ um die Geſandten noch nicht

erſchienener Oerter zu dieſer Berathſchlagung Landtäͤge ;
und anders dahin gehoͤriges auszumachen / wa⸗ 11
ren aufſ den 25 . Martii in dieſem Ausſchreiben werden
beſtimmet / inmittelſt giengen doch die angefange⸗
ne Uberlegungen zu Lemberg fort / und wurde auch

unterſchiedenes mit dem Caar / welcher den 19 .

Febk. in demberg ankommen war / gehalten / was

die der Republic zu leiſtende Huͤlſſe/ die darzu er⸗

foderliche Mittel / die moͤglichſte Verſchonung des

Lands u . ſ. w. anbelangte / in welchem die Moſco⸗
wittiſche Trouppen hler und dar eben nicht die beſte
Haußhaltung trieben . Dieſen gluͤckte es auch/
daß ſie den vom Stanislao benannten Gegen⸗Primas

— —

1707 .
Ney

und Ertzbiſchoff von Gneſen / des Geſchlechts von g ng
Sielinsky , ertappet und gefangen bekommen / Enbe
nachdem er eine zeitlang verkleidet mit denen Bau / von W0
ren im Walde herum geirret . Man verwahrte ſcowittern
ihn gar wohl / weil man uͤbel mit ihm zufrieden / gefangin/
daß er den Stanislaum gekroͤnet/ der ihm dargegen
den Titul eines Ertzbiſchoffens von Gneſen und

Primats von Pohlen gegeben / da der vom Augu⸗
ſto ernennte / und mehrgedachte Szembeck , die

Sache annoch darbey hatte . Die auff Auguftl
Seilten / oder / wider den Stanislaum ſtehende wolten

doch nicht gerne haben / daß dieſer gelſtl . Gefangene
unter weltl . Macht bleiben / oder / wohl gar von ſel⸗
biger geſtrafft werden ſolte/ und ſchrieb dannenhero
der Primas Szembeck ſamt dem Confœderations - vorihn
Marchal an den Czaar / vorſtellende / es haͤtten ih/ wird / hi⸗
nen die verſammleteStaͤnde die Kirch/ und Reichs⸗geiſtl .

Rechte von Freyheit der Geiſtlichkelt vorgehalten / Frevhlit

die ihren Urſprung von hoͤchſtgottſeligen Monar⸗ 0
chen / Kayſern und Koͤntgen empfangen / ſo da / inreice .
bey erſter Annehmung des Chriſtenthums / aller dirt ,

vorhin gehabterund geuͤbterGewalt und Gericht⸗
barkeit uͤber die Geiſtlichkeit entſaget / und ſich dar·
gegen dero Urtheil unterworffen / ſie mit dem

Nahmen derer Vaͤtter beehret/ mithin vor unan⸗
ſtaͤndig gehalten haͤtten/ daß nachfolgende Regen⸗
ten / als Soͤhne und Kinder / uͤber dieſe Vaͤtter
herrſchen oder Gerichte uͤben ſolten . Da nun der
Czaar auch ein Nachfolger ſolcher alten Monar⸗

chen / auch mit ſeinem ſiegreichen Heer in Pohlen
gekommen waͤre / der Republic geiſt⸗und weltl .

Rechte zu handhaben und ſchirmen zu helffen ; ſo
zweiſſelte man nicht / er werde den gefangenen Bi⸗

ſchoff / als einen Reichs⸗Rath denen Staͤnden /
als einen Geiſtlichen ſeiner Gemeinde ausfolgen /
oder / da dieſes nicht anſtaͤndig / nach dem Bey⸗
ſptel Auguſti den Befehl ergehen laſſen / daß er

nach Romin des Pabſts Haͤnde gelleffert werde ꝛc.

allein dieſes unterblieb / und fuͤhrte man den Ge⸗

fangenen nach Kiow in Moſtowittiſche Verwah⸗
rung .

Der Convent zu Lemberg kam unterdeſſen auchſConſtinm
zu einem Schluſſe / und wurde auch die Vereini / zubem /

gung der Republie mit dem Czaar richtig gemacht berg ſchii⸗

und gegenſeltige Verſicherungen des abgeredetendet ſig,

ſchrifftl . ausgeſtellet .
Des Czaaren ſo muͤndlich als ſchrifftlich an die Szaar bel⸗

Republie abgegebene Verſicherung gieng dahln/ ſichertdi
ſolches
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gewiſſer
Juncte.

daß er die in tundamento des ewigen Friedens mit

der Republic geſchloſſene Alllantz unverbruͤchlich
halten / und die confœderirte Staͤnde / weder

bey gluͤcklichen Succellen / noch in Widerwaͤrtig
keit abandoniren / ſich in keinem particulieren
FriedensTractat mit dem Koͤnig von Schweden

einlaſſen / niemanden vor einen Koͤnig von Poh⸗
len / als denjenigen / der durch ihre einmuͤthige
Stimme erwehlet werden wuͤrde / erkennen / in

keine Materias ſtatus , ſo die Republic etgentlich
angehet / ſich einmiſchen / und ihre kuͤnfftige Ele⸗

ction zu vollkommener Freyhett vollfuͤhren laſſen /

an die Republic keine Prætenſion formiren / und

in allen denen Buͤndnuſſen der Alltance ein voͤlliges
Genuͤge leiſten wolle ; dagegen aber auch von Sei⸗
ten der Contœderirten eine zulaͤngliche Allecura -

tion prætendire / daß ſie gegen ihm eine gleichmaͤſ⸗
ſige Beſtaͤndigkeit erweiſen / und bey der bevorſte⸗
henden Campagne zu Außfuͤhrung ihres gemeinen

wuͤrden . Ob nun wohl das Conſilium publi⸗
cum ſchon geſchloſſen / und die meiſten bey ſelbi⸗
gen zugegen geweſene Magnaten außetnander ge⸗
fahren waren / ſo haben doch die bey dem Primate

Regni uͤberbliebene ex Conſilio privato darauff
eine Declaration abzufaſſen / vor noͤthig erachtet /
und nachdem der Moſcowitiſche Envoyẽ uͤber die⸗

ſe vorgeſchriebene Puncta ein beſonders Diploma
von ſeinem Czaaren uͤberreichet / ihme dagegen

elne ſchrifftliche Verſicherung von ihrer erzelgen⸗
den Beſtaͤndigkeit außg elieffert / des Inhalts :

Die Re⸗ Wir zu Ende unterſchriebene geben in kunda⸗

publie gibt ment der Sandomiriſchen General⸗Confœdera -

Baſſhe⸗
tion und Jurament , wie auch der letztern auff dein

tult
8

Lembergiſchen GeneralCongrels gemachten Con -

firmation der gedachten Contoæderation , nicht

weniger in Krafft der uns von Ihrer Allerdurch⸗
lauchtigſten Czaariſchen Majeſt . durch ein abſon⸗
derliches Diploma gegebenen Aſſecuration Sr⸗

Durchl . Czaariſchen Majeſt . gleichmaͤſſige Aſſe⸗

curation , daß wir bey unſerer Heil . Roͤm. Catho⸗
liſchen Religion⸗Freyhelten / Rechten / Gerech⸗
tigkeiten / Prærogativen / und der freyen Wahl

ne Tractaten und die durch S . Excell . den Hn .

antz der mit der Republic vereinigten Intereſſen
nicht verlaſſen / in keine Tractaten und Capitula⸗
tiones mit der Widerpart / ohne S . Allerdurchl .

Czaariſ . Majeſt . noch einer ohne den andern ſich
einlaſſen wollen ; ſondern wir verbinden uns alle⸗

zuſammen und miteinander / ohne uns zu trennen

oder zu verlaſſen / biß auff dieaͤuſſerſte Kraͤffte und

ſchüßen. Wir wollen allein denjenigen vor unſern
Koͤnig und Herrn erkennen / welchen wir durch
freye Stimmen der einmuͤthigen und unzertrenn
lichen Republic auff den Thron ſetzen werden .
Wir wollen wider den gemeinſchafftlichen Feind
und deſſen Adhærenten mit unſerer ArmeeKraͤfften
und mit unſerm Leben zugleich mit Se . Durchl .
Czaariſ . Majeſt . und dero Auxiltar⸗Trouppen ſte .
en/ wir verſprechen beſagter Sr . Durchl . Czaariſ .

Deſſelns / an thnen ſelbſt es nicht erwinden laſſen

ſtehen / die mit Ihrer Czaariſ . Majeſt . geſchloſſe .

Thoͤtnas Dztaynsty / Woywoden von Culm ge⸗
machte und durch freye Contilia bekraͤfftigte Allt ,

Minuten einander ſelbſten und die Freyhelt zu be⸗

Majeſt . im Gluͤe und Ungluͤckmit einverbruͤchl⸗1707 .
cher Standhgfftickeit beyzuſtehen / und zugleich in

dieſem Verbuͤndniß biß zu Endiging dieſes Krie⸗

ges entweder durch die Waffen der durch einen

ruͤhmlichen avantegeuſen Friernunverruͤckt zu

verbletben / welches alles wir vomoͤge unſerer ob /
ernennten Contoederation , up Eydes bey Treue /
Ehre / Redlichkeit und Adel. Worten zu halten /

uns reciprocò verbinden / un hierzu eigenhaͤndig
unterſchreiben . Geſchehen à Lemberg den 30 .
Martii 170 ) .

Der Stanislaus war mit Ilcherley Haͤndeln uͤbel stanislai

zufrieden / und that / was / in moͤglich/ ſelbigen zu Ausſchrei⸗
begegnen / auch das ihmdtaus etwa ſonſt zuwach⸗ ben wider

ſende Nachthell abzuwenn / und ließ unter dem dieſes alles

16 . Martii eine Schriff wider die Handlungen
der Lembergiſchen Verſchmlung ausgehen / auch
in Pohlen bekant mackn / darinnen er mehrge⸗
dachte Verſammlung lwas ohne darzu habendes
Recht Unternommens nannte / ſo Laſterhafſt an⸗

gefangen und fortgeſet worden / des Vaterlandes

vergaͤſſe/ in eignes Zerderben rennte / im Gegen⸗
waͤrtigen was enttzlichſchaͤdliches waͤre / und
ins kuͤnffitge eine ichte Schande denen ſeyn wuͤr·
de / ſo darmit zu zun gehabt / umb das Moſcowi⸗
tiſche Begehrenu erfuͤllen / und eignen Lands/
Leuten Jammevolles Hertzeleyd zu machen / die

vereinigte Reublic zu trennen / welche da nicht
den Schein / ſondern das Weſen ihrer Rechte und
Freyheit erlilten / mit Herſtellung der Olloi

ſchen Tracaten die Gefaͤhrl. der Religion und Ab⸗

reiſſung iher Laͤnder verhuͤtet / durch Alt⸗Ran⸗
ſtaͤdtiſche Schluͤſſe und vom Koͤnig Auguſto ge⸗

ſchehene Nlederlegung der Cron innerliche Einig⸗
eit uͤberommen / mithin gantz wunderſam kraͤff⸗

tigen Seyſtand GOttes erfahren haͤtte. Dieſe
dergeſtilt zuſammengefaſſete Republic wolte man

wiedeinn zerreiſſen / durch neue Partheyllchketten
und Rottirungen ; und ob gleich die Rechtmaͤſſig⸗

keit bes vorgenannten Koͤntg Auguſti / als eln

Dekmantel ſo vieler Unternehmungen wider das

Vterland vorgewendet wuͤrde ; ſo habe ſich doch
ſilcher ſelbſt deſſen allen begeben / und ſey dahero
lar / daß nur eine raſende Boßheit / die Hoffnung
Ehre durch unrechte Wege zu erlangen oder die

alſo erlangte zu erhalten / der angelegte Zwang /
das Moſcowittſche Geld / die thoͤrichte Sinbildung
Urſache ſey an dem Verſuch / Seine / des Stanis -

lai ohnverhofft feſtgeſtellte und faſt von allen er⸗

kennte Regierung / zu hindern / und deßhalben /
unter einem herriſch aufftund eingedrungenen Pri -

mate , eine Rottirung fauler und verworffener
Glieder der Republic anzuſtellen / ſolcher den be⸗

truͤglichen Nahmen eines Conſilii oder Rathver ·
ſammlung beyzulegen / und ſich dahin zubearbei⸗
ten / die Neigung zu thm / Stanislao , durch gemein⸗
ſame Gewalt aus aller Hertzen auszurotten . Dieſer
zweiffle nicht / es werden alle altehrliche Pohlen
leicht begrelffen / wohin dergleichen ziele und was

es heut oder Morgen / bey ſeiner und des Koͤntgs
in Schweden ſiegrelchen Ruͤckkehr in Pohlen / vor

ein und anders nach ſich ziehen koͤnte : Wolle

doch alle miteinander durch dieſes Ausſchrelben ge·
warnet und zuvoraus geſaget haben / daß die Lem⸗
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růckzuziehen / und die Rache wider Dantzig biß auf
eine andre Zeit ausgeſetzt bleiben zu laſſen .

Mit dem Zungen und Feder⸗Gefecht wolte man

doch nicht ruhen / zumahl da der die Waffen fuͤh⸗

2 68
1707 . bergiſche Vermmlung / die nah ſeloiger ausge⸗

ſchriebene dand Taͤge/ alles dcherruͤhrende und

darmit verknuͤpſte eine / nach denen Geſetzen des

Reichs allerdinge „und hoͤchkſtraffbare Sache

1707.

Neuer
Congteſs Pa

Elenbd in

Pohlen .

an Dan⸗
big

ſey / darmit niemad / der ſich vor Schaden huͤten
wolte / wolte zu thn haben / indem die daran Theil
nehmende hiermit nach denen Satzungen von

Anno 1588 . 1588 vor Verraͤther des Vater⸗
lands erklaͤret / und hre Guͤter der Cron heimge⸗
fallen erkennet wuͤrde / davon diejentgeErſetzung
ihres eydlich bewieſene Schadens erhalten ſolten /
welche da unrechtmaͤſſer Weiſe dißfals an Leib
und Gut beleydiget woien ꝛc. ꝛc.

Es hatte allerdins Knislaus , in Anſehung
auswaͤrtiger Potentzten /einen Vortheil / da ihn
ſelbige groͤſten theils fuͤr inen Koͤnig in Pohlen
aͤuſſerlich erkennet / abern Pohlen wolte es ſich
nicht durchgehends fuͤgen ſondern es blieb bey
dem erbaͤrmlichen Weſen inerlicher Unruhe / da

der arme Mann nicht wuſtevas er thun oder wo⸗

hin er ſich wenden ſolte / inden er heute von dieſer/
Morgen von jener Parthey gzuaͤlet und als ein

Rebell deßhalben tractiret wurde weil er jedweder /
nachdem ſie mit uͤberwiegender Nacht ankommen /
geben muͤſſen . Die Stadt Datzlg hatte / wie

einige meynten / nicht ohn Uberſlung / den Sta⸗

nislaum , kurß nach eingetretenen dieſen Jahr /
vor einen Koͤnig in Pohlen erkenne / und derent⸗

halben auch allerhand Freudenbezeuungen ange⸗

ſtellet / welches ihr nun nach der Hnd manche

Anſinnen kraurige Sorgen machte . Denn die Noſcowiter
des Ezaar logen ſich / unter des General Roͤnne Gmmando /

in die Dantzlger Nachbarſchafft / undbegehrten
ziemlich harte Puncte von ſelbiger / weche dahin
giengen :

1. Vom Koͤnig Stanislao abzutretten .
2 . Die Stuͤcke von denen Waͤllen widerum

ubzuſchicken .
3. Alle und jede welche es mit dem Koͤnissta⸗

nislao halten / aus der Stadt zu ſchaffen .
4 . Einen gewiſſen Schwediſchen Commila⸗ -

rium herauszugeben .
5. Die Pfal⸗Gelder zu extradiren .
6 . Eine gewiſſe Quantitaͤt Pulver und Bley

zu geben.
7 . Die Moſcowiter mit weniger Mannſchafft

und auff eine kurtze Zeiteinzulaſſen .
8. Vor 1500 . Pferde voͤllige Montirung zu

ſchaffen .
9. Auff 10000 . Mann Zelte.
10 . Brod vor die Trouppen .
11 . Ein Gratial vor den General Roͤnna.

Nachdeme man nun uͤber dieſe Puncte weit⸗

laͤufftiger berathſchlaget hatte / und jetztgedachter
General von den 5. letztern auff keinerley Weiſe
abſtehen wolte / ſuchte ſich die Stadt gegen alle

beſorgende Gewaltthat auffs beſte zu verwahren /
und legte einen Obriſten mit 1200 . Mann
Stadt⸗Soldaten in ermeldtes Werder / welche
etliche Stuͤcke Geſchuͤtzes bey ſich hatten . So lleß
man auchetliche benachbarte Doͤrffer unter Waſ⸗
ſer ſeßen ; dahero offtgedachter Moſcowitiſche Ge⸗
neral genoͤthiget wurde / ſich vor dieſesmahl zu⸗

rende Czaar unauffhoͤrlich darauff drang dein don Anti⸗
Stanislao einen neuen Gegen⸗Koͤnig zu benennen /

und das zu dieſem Zweck noͤthige vorzukehren /
deßhalben auch der Primas , Zembeck , und der

Sendomiriſche Confœderations - Marchal /
Daͤhnhof abermahlige Ausſchrelben auslauffen
lieſſen / mittelſt welcher ſie abermahlige Berath⸗
ſchlagung nach Lublin auff den 25 . May anſetzten .
Darbey fehlte es nicht an Pohlniſchgearteter und

mit zu hochtrabender Rednerey / deßgleichen auch

nicht an allerhand ſtachlichten Gegen⸗Reden auff
obenangezogene Stanislaiſche Anzapffung des vor⸗

geweſenen Lembergiſchen Congreſſes , und ihn
veranlaſſenden Primatis Sembeck . Der Con - ausge —
fœderations - Marchal wuſte herauszuſtreichen/ ſchrieben

wie die Pohlniſche Republie ſich von einer auswaͤr⸗ Uund 8 .
nislai

Ausſchrei .tigen Potentz nicht herriſch befehlen lieſſe / ihr ei⸗

gen Recht haͤtte/ fich an anderer Willen nicht bin⸗

dendoͤrffte / und auff ihr Beſtes mit wahrem Eif⸗

fer daͤchte ; nicht mit knechtiſchem / ſchimpfllich·
und abſcheulichem Gehorſam / unter allehand
Vorwand / bey Hindanſetzung eigner Wohlſart /
frembden Rottirungen diente / als ihrer ſelbſt
Herrin ſich vorbehielte / nicht auswaͤrtigen Rich /
tern uͤberlieſſe/ die Fehler ihrer Koͤnige zu beſſern/
oder / da ſie unbeſſerlich waͤren / die Ent⸗Thro⸗
nung ſelbſt verrichten / und durchaus keiner aus⸗

waͤrtigen Potentz oder dem neidiſchen Muthwillen
dergleichen Macht zuſtehen koͤnte : Vielmehr ſey
ſie gewohnt ihren rechtmaͤſſig erwehlten und mit

telſt Einwethung auff den Thkon geſetzten Koͤni⸗

gen biß auff das aͤuſſerſte beyzuwohnen / und alle

Verſchwerungen / Rottirungen / dahin zielende

Handlungen zu meyden / zumahl wenn ſie durch

frembdes Anſtliſſten und in ſo wichtigen Dingen /
dergleichen Ent⸗Trohnung / Loßzehlung von Ge⸗

horſam u. ſ. w. ſey / vorgenommen wuͤrden / wel⸗

cherley ſie vor nichtig / unguͤltig und die gantze

Reichs ⸗Grund⸗Verfaſſung uͤbern Hauffen werf⸗
fende erkennen muͤſte / und in allen Widerwaͤrtlg ·

keiten nur immer ſtandhaffter werdende / nicht an⸗

ders ſprechen koͤnte / als daß die vom Koͤnig Au⸗

guſto unternommene Niederlegung der Reglerung
fuͤr dergleichen etwas durchaus nicht zu halten ſey /

dieweil darbey ſonſt gewoͤhnliche und noͤthlge Gra⸗

dus , Ordnung und Staffeln nicht in Acht ge⸗

nonmen / keine Beredung mit denen Staͤnden
gepflogen / alles ohne gemeiner Reichs / Verſamm ⸗
lung Wiſſen und Willen bewerckſtelliget / und un ·

tanislai -

ſchen

hen angi⸗
zapft

gebuͤhrlich auch unſtatthafft gehandelt worden .
Da nun die Republic / auff Beruffung eines
rechtmaͤſſigen und von ordentl . Koͤn. Majeſt . be⸗
nennten auch Sr . Paͤbſtl. Heiligkett beſtaͤttigten
Primatis , und Erinnerung eines auſſer der Spal⸗
tung gebuͤhrl . authoriſirten Marſchals / ſich ver⸗
ſammlett und beſchloſſen haͤtte/ die freye Wahl / als
einen Aug⸗Apffel und Lebens⸗Geiſt / ja recht ſon⸗
derbahren und eintzigen Pheenix aller Koͤnigreiche
zu handhaben/ als ſolte zu Handhabung dieſes ſon ⸗
derbahren Vorzugs ein abermahlige allgemeine
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17οον Zuſammenkunfft hiermit / auff den 23 . May in

Lublin angeſetzt ſeyn/ ꝛc.
Des Primatis Ausſchreiben kam im Weſen auf

Pabſtra⸗ obigem Sinn heraus / nur daß andre Worte und
lhet ſich

Wabliu reget worden / es ſey der Primas durch ordentl .

euthalten Wege zu tragender Wuͤrde gelanget / und durch

1 . w. das Haupt der Klechen / ohn Widerſpruch / be⸗

ſtaͤttiget worden .

und hernach durch den Pabſt ſelbſt behauptet wur⸗

de / da man dieſen Primatem ſeiner Wuͤrde / ab

Seiten Koͤnig Stanislai , entſetzen wolte ; ſo ver⸗

nahm man doch ſonſt / der heillge Vatter haͤtte eben

nicht vor gut befunden / daß ſich die Pohlen dem

Stanislao weiter mit Gewalt entgegen ſetzten / des⸗

wegen er an den Primas und andre Biſchoͤffe Poh⸗
lerLands geſchrieben / und thnen zu Gemuͤthe ge⸗

fuͤhret/ was fuͤr Nachthell Roͤmiſch⸗Catholiſcher

Religlon aus fortgehender Unruhe des Reichs

entſtehen koͤnte / und wie eine anzuſtellende neue

Wahl den Krleg weiter forttreiben / auch die Spal⸗

tung der Republic nicht nur ihren / ſondern auch

des Roͤmiſch Cathol. Glaubens / in ihren Graͤn⸗

tzen / nach ſich zlehen und denen Feinden deſſelbl⸗
genallein vortraͤglich ſeyn wuͤrde ; da nun der Sta -

nislaus gleichwohl von Pohlniſchen Leuten ſelbſt er⸗
wehlet / auch durch die mehriſte Potenzien Europaͤ

fuͤr Pohlniſchen Koͤnig erkennt worden waͤrez ſo
wolten S . Heiligkeit geſamte Nation vaͤtterl . er⸗

mahnet haben / dem ſelbigen beyzutretten / ſich an⸗

derweitig ⸗ anzuſtellender Wahl zu begeben / und

dieſes einige Mittel dem Jammer⸗Stand des un⸗

gluͤckſeligen Vatterlands abzuhelffen weißlich er⸗

greiffen ꝛe. Ob es nun wohl mit ſolcherley Vor⸗

ſtellungen haͤtte gut gemeint ſeyn koͤnnen / wolten

ſie doch bey verbitterten Gemuͤthern nicht verfan⸗
gen / ſondern es blieb bey der auff 23 . May ange⸗

ſetzten Raths⸗Verſammlung / vor deren Eroͤffnung
der Stanislaus , nach gewoͤhnl . Art elngerichtete
Avocatoria , analle ſich in Moſcowitiſchen Dien⸗

ſten / oder / bey ſolcher Armee befindende Pohlen /
ergehen laſſen . Der Czaar war unterdeſſen von

Lemberg nach Zolkiew gegangen / allwo es ſchöne

Gaͤrten / wohlgebauetes Schloß und praͤchtige
Kirche / auch ſonſt allerhand Annehmlichketten
hatte / die ihm wohlgefallen konten / noch mehr
mochte aber das von ſelbigem alldar ausgezahlte
Geld denen Pohlen gefallen haben / das ſich faſt
auff eine Millton Pohln . Gulden belauffen haben
ſolte. Die Abfſichten dieſer Freygebigkeit wolten

von dieſen ſo / von jenen anders errathen werden /
zumahl da der Zarowitz / oder / Erb⸗Printz des

Czaars bey Handen und in der Geſellſchafft ſeines
Vatters zu der Zeit war / da von anzuſtellender
Wahl eines neuen Koͤnigs ſo viel gehandelt wurde .

Nachdem gieng hochgedachter Czaar von Zolkiew
nach Lublin / wohin ſich auch an die Weichſel der
groͤſte Theil ſeiner biß dahin hier und dar / auch/
was das Groß der Inſanterte antraff / in Volhy⸗
nien geſtandenenen Voͤlcker ziehen ſolte / da der

Reuterey das Kendevous in Golomb beſtimmet
war / die ſich hernach gen Srezyce zog / und hieß

es die anzuſtellende Verſammlung muͤſte ſolcher
Geſtalt ſicherlgeſtellet werden / in Freyheit handeln
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Rhechoricationes gebrauchet / und kraͤffttg ange ⸗
als ſolche ſo eine freye Wahl und Croͤnung des Sta -

Wie nun dleſes nicht ohnwar /

len zu ſtimmen / und haͤtte dieſe Art die Pohlen
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und ihre Meynung ſagen zu koͤnnen / da andre

einwendeten / man wolte / unter dieſem Schein /
ſie einſperren und noͤthigen/ nachCzaariſchem Wil⸗

1705 .

Zieht ſeine
Voͤlcker
herbetz .

frey reden zu machen von denen Schweden gelernet /

nislai zuwege gebracht . Ehe aber noch angeregte

Herbey⸗Ruͤckung der Moſcowittiſchen Macht ge⸗

ſchahe / gieng der Czaar ihnen entgegen ſie zu mu⸗

ſtern / ſchickte auch ſeinen Erb⸗Printzen nach de⸗

nen Graͤntzen ſeines Landes zuruͤck/ und befahl
dem Coſacken⸗Feldherrnnach Kiowzu gehen / und

daſiger Orten ſich mit ſeinen Leuten / auff alle

Faͤlle / in Bereitſchafft zu halten . Calmucken
und dergl . Geſindel wurd unter einem Obriſten /
Schult genannt / in Groß⸗Pohlen geſchickt/ denen

Stanislaiſchen auff den Dienſt zu warten . Wo

die Moſcowitter / oder / die es mit Sendomiri -

ſcher Confœderation haltende Voͤlcker weggien⸗
gen / da kamen Stanislaiſche Partheyen hin / wel⸗

cheſich dermahln ſonderl . in Preuſſen / unter nGeneral Brand / einfanden und ausbreiteten / da

ein Schwediſches kleines Corps in und um Poſen /
und alſo des Elends fuͤr den armen Mann kein
Ende war .

Der Tag Lubliniſcher Verſammlung kam mit Reichs⸗
den 23 . May herbey / aber es funden ſich noch we · Ver ſam̃⸗
nig Leute zu ſelbiger / deswegen ſie wohl mit ge⸗lungin
woͤhnlichen Zterlichketten eroͤfſnet/ aber auch gar

Ludlin .

bald von elner Zeit zur andern / mit beſonderm
Verdruß des Claarn / verſchoben wurdt / daß man

wohl merckte / die Hn. Pohlen wuͤſtennicht was zu

thun / oder wolten nicht anbeiſſen / ſondern die

Zeit hinbringen / indeſſen zuſehen was ſich weiter

ergeben moͤchte. Indeſſen deputirte man doch
etliche / die mit Czaartſchemm Miniſtres wegen kei⸗

ſtung einund andern noch nicht erfuͤlleten Ver⸗

ſprechens handeln / und auch die Sicherſtellung
aller bey der Berathſchlagung ſich findenden / auch

ab · und zureiſenden ausmachen ſolten . Einen groſ⸗
ſen Stoß gab esauch / daß der Litthauiſche Feld⸗
herr Wiesnowleky / nachdem er vielfaͤltig dieſen
Rathſchlag beyzuwohnen erſuchet worden / mitt ⸗/
lerzett ſeiner Verſammlung ſich nicht undeutlich zur

Gegen⸗Parthey ſchlug / da er mit Gewalt den

Cʒzaar ſamt ſeinen Voͤickern / aus dem Retche ge⸗

ſchafft wiſſen wolte / indem alles uͤber die uͤble

Haußhaltung dieſer Gaͤſte Geſchrey ſuͤhrte/ die

ſich im Jnnio von Golotnb nach Caſimir zogen .
Endlich kam auch den 2 . Junit der Cron⸗Feldherr
in Lublin an / da unter ihm ſtehende Armee ſich bey

Tarnogar ſammlete / und wartete jederman / was

endlich aus der Beredung werden wuͤrde / da ei⸗

nige Kundſchafft haben wolten / der Czaar ſey ſoſszaar un⸗

ungedultig uͤber das Zaudern geworden / daß er [ gedultig

lieber auf den aͤuſſerſten Anſchlag fallen wollen / alleuber Lubli⸗

in Lublin ſich findende Pohlniſche Magnaten ge⸗ 588 Zau⸗
fangen zu nehmen und nach Moſcaw bringen zuſderung .
laſſen / da ſie nicht ihren ſo vielen Worten einen

wuͤrcklichen Nachdruck geben wolten / wie auch

ſonſt abgeredet worden . Die Anſinnungen / ſo
an ihn geſchehen ſeyn ſolten / waren auch gar ar⸗

tig / daeshieß / man haͤtte begehret : Er moͤchte/
bey etwa anzuſtellender Wahl eines neuen Koͤnias/
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17075 . mit ſeiner Armel 50 . Meylen von dem Orte wei⸗ Rettung des Vatterlands / auf den Lubliniſchen 1700,chen / da ſie vorgenommen wuͤrde ; auch vorher de⸗ Congreſs abſchicken / oder ſonſt wiſſen ſolten/ daß 15

nen Schweden eine Schlacht lleſern / und der man ſiemit Feuer und Schwerd Gehorſam leh, ſinee

Republic in allem ihre voͤllige Freyheit laſſen . ren wuͤrde . eau
Dein mochte ſeynwie ihm wolte / ſowar gewiß/ daß Der Zaar wurde je laͤngerje ungeduldtger uͤberſ9 hetfman ſich uͤber das uͤbele Verfahren Rußlſcher ( das langſame Verfahren des Lubllniſchen Rath , ubhn
Voͤlcker beſchweret ; dargegen ja leicht war/ zuſa . ſchlagens / und begab ſich umb einen Schluß zube⸗ nen
gen : daßdie geklagte Dinge unterſuchet / und alle foͤrdern/ mit einigen tauſenden ſeiner Leute / naͤhen· Schluß zu
ungebuͤhrliche Sachen abgeſtellet werden ſolten / ſo der gen Lublin / allwo man doch nichtſchlleſſen wol, beſoͤrdern.
halten doch die deshalben Deputirte eine Antwort / te / es ſey denn zuvor auch von dem Zaar / in eln.
die ſie an Lubliniſche Verſammlung uͤberbringen und andern Puncten / eineErklaͤrungerfolget/ die
konten . inſonderheit das eroberte Byſchow / die Polniſche

Macht Bey dieſer Sizung war doch der Zaar auch Artillerie , Erſetzung des durch Moſcowitlſche
auf aller, ſonſt auf guter Hut / umb ſelnen Feinden auf alle Voͤlcker / ſonderlich die Calmuckiſche Tartarn /
ley Anfaͤl⸗ ſich etwa begebende Faͤlle nachdruͤcklich zubegegnen . verurſachten Schadens / und die Sache des gefan⸗
A Und weil doch ungewiß war / wohin ſich der Koͤ' gen genommenen Stanislaiſchen Primatis , oder/

fſia nig in Schweden / da der Auffbruch aus Sachſen Ertzbiſchoffes von Lemberg anbetraffen . Oterauff
vor ſich gienge / wenden wuͤrde; ſo ſtellete ſich der erfolgte / nach vtelem Pohlntſch⸗geartetem Han ,
Zaardoch vor / Erdoͤrffte entweder Kiow vorben / deln / die Antwort dahin : daß mehrgemeldetes

grrade zu nach Moſcow gehen wollen / dem zubege⸗ Bychow entweder geſchleifſt / oder / die Beſatzung
gnen die Coſackiſche Armée an die Graͤntzen von daraus gejogen ; daß ( 2) alles aus Pohlniſchen
Volhynten beordert / auch in Moſcow eine Wer⸗ Feſtungen durch den Zaar genommene Geſchuͤß/
bung von 40000 , angeordnet war / ſich denen nach Endigung gemneinſchafftlichen Kriegs / wie⸗
Schweden entgegen zuſtellen / wenn binnen ſolcher der ausgeantwortet ;( 3)die KalmuckiſcheUnord⸗

Zeit der Zaar / mit bey ſich habender Macht / aus nungen / und daher rührende Schaͤden der Repu⸗
Pohlen in Lleffland marchirte / umb daſelhſt ſelnem blic gut gethan / ( 4) dem Ertzblſchoff von emberg
Feinde eine gewaltige Diverſion zu machen : Waͤy alle Bequemlichkeit gelaſſen / u. die Abmachung ſei⸗
re es aber / daß unter dem Stanislao nur ein Schwe⸗¶ner Sache im Grunde oder Hauptwercke Paͤhſtl.
diſches Detachement in Pohlen kaͤme / ſo wuͤrde Entſcheidung uͤbeꝛgebenwerdẽ ſolte.Nachdemes ſo

5 fich dieſes Zweyfels ohne nach Litthauen begeben/ weit gekom̃en/ ergab ſich ein Entſchluß deß Lubli⸗
und ſich mix Loͤwenhauptiſchem auf Llefflaͤndiſchen niſchen Rathſchlages auff nachſtehenden Sinn :
Graͤntzen ſtehendem Corpo zuſammen zu thun Wir auf Beruffung des Primatis und Con -

trachten ; dargegen der Zaar ſeln aͤuſſerſtes thun koederation - Marchals , zu Behauptung freyer Dieſe
wolte / es zu einer Schlacht zubringen / ſolte er Wahl und daran haſſtender gemeiner Wohl⸗rſolgt
auch / dergleichen zuveranlaſſen / Riga belaͤgern . farth / verſammlete Reichs · Raͤthe/ hun vorint und ſcriflh.

Es waren in der Abſicht auch Magazins zu Brze⸗aufs kuͤnfftige zuwiſſen / welcher geſtalt wir inber,
ſo inditthauen angelegt/ u. Intanterie von die Oſtroy gangenem Lembergiſchen Raht / wider unffrn

gegen Olicke hin poſtiret ; daß aber nach dieſen Willen / verſammlete Wayſen / uns / bey dermah⸗
Anſchlaͤgen die Sachenicht gegangen ſey / wird die ligen gefaͤhrlichen Laͤufſten/ nicht uͤbereilen / ſondern

Folge der Geſchichte ausweiſen . Indeſſen war dem gemelner Wohlfart / mit aller Sedult abwarten /
Zaar nichts angelegener / als ein Ende der Lublini und ſehen wollen / was ſich mitlerweil von innen

ſchen Zuſammenkunfft / und zwar nach ſeinem und auſſen ereignen moͤchte. Dieſes umb ſo viel

Sinne / zu ſehen/ daß der Thron fuͤt erlediget erken . deſto mehr / je nachdencklicher wir uns zu Gemnuͤthe
Schlaͤgt net / und zu einer neuen Wahl geſchritten wuͤrde / gezogen/ wasmaſſen Koͤn. Anguſtus , gantz unge⸗
Cron Can . da er zur Koͤnigl. Wuͤrde ohnmaßgeblich vier woͤhnlich und widerrechtlich / mit Hinanſetzung *

didaten [ Perſonen vorgeſchlagen zuhaben geſaget wurde / eigens „beſchworner Capitulation und anderer
vor zur gemlich den CronGroß ⸗Feldheꝛrn / diens xycy,denn Nelchs, Geſeße / auch ungefragt der RelchsStaͤn⸗

Wahj er ſonderlich gewogen war ; den Waywoden von de / die Crone niedergelegt / da doch inangezogenen
Maſuren ChementoslKy ,denUnter⸗Cantzlar Reichs⸗Conſtitutionen verſehen / daß dergleichen 4

Sizembeck / und den Contcæderations - Marſchall weder freywillig noch gezwungen geſchehen / und

Daͤhnhoff . Allein es wolte ſich die Sache ſo bald die Republic darein / wenn es ja in einigen Umb
nicht thun laſſen / als gern es der Zaar haben wolte / flaͤnden thunlich / ihre Bewilligung darzu nur in
weil man lelcht ſehenkonte / daß ſie ſchwer / ja wohl gemeiner Geſamt⸗Verſammlung geben ſolte. Etk
unmoͤglich auszufuͤhren ſen. Denen Zaarlſchen Derohalben haben wir auch dermahllge Zuſam⸗ ſich.
Voͤlckern gelung es / das mit desWiesnowieley menkunfſt einmahluͤberdas andreverlaͤngert / umb fürd
Voͤlckern beſette und wohlbefeſtigte Bychow elnzu · Mittel auszufinden dem eingerliſſenen Unheil ab / 1
nehmen / welches ihm trefflich wohl gelegen / und zuhelffen / die verfallene Kepublie wiederherzuſtel⸗

beet

Erobett durch deſſen Eroberung der Duieper / Moſcowitl⸗ len / Mittel auszufinden / die Freyheit zu erhalten /
Bychow . ſchen Gebrauch / ſreyund ungehindert eroͤſfnetwar / ihrem Grunde / der freyen Wahl / aufzuhelffen / und

welches aber doch vielen Pohlen und Stanislaiſch . nach altvaͤtterlichen Geſezen das gemeine Weſen
Geſinnten Litthauern gar nicht anſtund / wider in vorigen Stand eines anſehnlichen nachdruͤckll,
welche der Zaar ein Manifeſt kund machen ließ/ chen Weſens zubringen .
daß ſich alsbald / unter des Oginsky Commendo Weil aber auf dem Polniſchen Throne ſich kei Urbrubl
begeben / auch die Waywodſchafften Deputirte / zu ne rechtmaͤßige Majeſtaͤt befindet / und wir ohn . Wüten

einig .— öͤwwW———̃—ẽ——
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emnen einmũthiglich von uns eingeſetzten Koͤntg und

Herrn in gar keinem oder doch zwetffelhafften
Stande / ohne eine gewiſſe Regierungs⸗Form /

laͤnger nicht dauren koͤnnen/ ſo erklaͤren wir / in

Gleichſtimmung derer alten Rechte und Gewohn⸗

heiten unſerer Vorfahren / welche in derglelchen

Faͤllen nach alten Rechten und Gewohnheiten /
wenn ſie kelnen rechtmaͤſſig herrſchenden Koͤnig und

Herrn gehabt / ſelbſten die Republie zu regteren /
und deren Integritaͤt in denen Rechten und thren
Freyheiten zu exhalten pflegten / wie auch in Krafft
unſers gegenwaͤrtigenCongreſſus und mit einmuͤ⸗

thiger Einwilligung in Betrachtung des verway⸗

ſeten Zuſtandes der Republie / hiermit das Inter⸗

regnum , eroͤffnenund erklaͤren / daß die Republic
eine freye und Independente Frau und Beherr⸗
ſcherin ihrer Rechte und Freyhetten .

Und demnach nach Publicirung eines ſolchen
Standes der Republie alle Tribunal - Gerichte und

Jurisdictiones unter dem Koͤniglichen Nahmen
auffhoͤren muͤſſen; ſoſetzen wir / an deren Stelle /
der allgemeinen Sicherheit und heilſamen Gerech⸗

rigkelt halber / die gewoͤhnlichen Captur - Gerichte
in den Woywodſchafften und Creyſen ein / zu de⸗

ren Execution , wie auch zur Unterredung / wegen

anderer Nothwendigkeiten und Anſtalten der Re⸗

public / nach Erſorderung derer jetzigen und kuͤnff⸗

tigen Umſtaͤnden / wir die Land⸗Taͤge auff den

Tag des Monats — in dieſem Jahr an gewoͤhn⸗
lichen Orten beſtimmen .

Hiernechſt gruͤnden wir uns auff das Verbuͤnd⸗

Ekklaͤrt
ſich/ wer

fürpohin .
Koͤnig zu
achten

uß / und Kraſſt der Sendomiriſchen General⸗

Contœderation , allermaſſen wir eintzig und

allein aus der Einigkeit unſerer Gemuͤther er⸗

wuͤnſchten Fortgang unſerer Rathſchluͤſſe zu hof,
ſen haben / und verſprechen einander / durch ein⸗

muͤthigen Conſens , in hochheiliger Verbůndnuß /
mit Wiederholung aller vorigen Verſprechungen /

und ſagen einander / bey wahren treuen Glauben

und gutem Gewiſſen / zu / daß wir ohne eintzige
Zertrennung oder Zerglledtrungen alle untereinan⸗

der unverbruͤchlich in dieſer unſerer / ſo offtmahls
beſtaͤttigten Sandomtriſchen General⸗Confœde -
ration , beſtehen / zugleich und zufoͤrderſt aber bey
dem heiligen Roͤmiſchen Catholiſchen Glauben /
Beſchuͤtzung der freyen Wahl / Integritaͤt der

Graͤntzen der Republic biß an unſere Haͤlſe / mit

Darſetzung Guts und Bluts / ſo lange halten wol⸗

len / biß wir dieſe beyde Stuͤtzen / wodurch die In⸗

tegritaͤt der Republic erhalten wird / nemlich die

hellige Religton und die freye Wahl in vollkomme ·
nein Stande unverletzt Handhaben werden .

Deßhalben wir niemand anders fuͤr unſern Koͤ⸗

nig und Herrn erkennen / noch auff den Pohlni⸗
ſchen Thron ſetzen wollen / als welcher in der Ca⸗

tholiſchen Religion gebohren / und durch einmuͤ⸗

thige freye Stimmen / nach unſern Rechten und

Gewohnheiten / fuͤr einen Koͤnig ernennt und er⸗

kannt worden iſt . Indeme verſprechen wir auch

zugleich / wieder einen jedweden / velcher / entwe⸗

der durch Macht einer auswaͤrtigen Potentz / oder

durch einheimiſche Practicken / ohne unſern allge⸗
meinen Conſens , ſich auff den Pohlniſchen Thron
tringen / und gewaltſamer Weiſe wider unſern

DSendwuͤrdiger Geſchichte .
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oder denſelben ulurpiren moͤgte / Inhalts der ge⸗
woͤhnlichen Verbindungen unſerer Vorfahren /
als wider einen Jeind des Vaterlandes / auffzuſte ·
hen / und ſo lang mit unſern Kraͤfften bey der Al⸗

liantze und mit denen Huͤlffs⸗Trouppen Sr . Aller⸗

durchl . Czaariſ . Majeſt . in unerſchrockener Tapf⸗
ferkeit und Keſolution uns zuwiderſetzen / ſo lange
nicht unſere Rechte und Freyheiten uͤber die Ca⸗

in thre Guͤltigkeit geſetzet ſeyn werden : Deßhalben
wir ihre Excellentzen / die hochgebohrne Feldherrn
nebſt der gantzen Ritterſchafſt / ſich mit uns zu⸗

gleich tapffer zu halten / und zur gemeinſchafftli⸗
chen Beſchuͤtzung zu verbinden / ingleichen auch
die Woywodſchafften und Landſchafften vermah⸗
nen / daß/ in Krafft unſers gemeinen Congreſ⸗-
ſus , die vorigen gandes⸗Verwilligungen und auff
denen Schutz⸗Tribunalien gemachte Kepartitiones ,
wegen Bezahlung der Armee / zum Stand ge⸗

bracht werden moͤgen. Und demnach zum Nach⸗

theil dieſer unſerer unzertrennlichen Vereinigung /
ſich nicht undeutliche Anzeigungen einer widerwaͤr⸗

tigen Revolution in dem Groß⸗Hertzogthum Lit⸗

thauen angefangen haben/ dannenhero dieſem Ubel

bey Zelten vorzukommen / und damit die Woy⸗
wodſchafften und Creyſe die Gefahr voraus ſehen/
auch des Schutzes von der Armee dieſes Groß⸗
Hertzogthums / wider alle Faͤlle geſichert ſeyn moͤch⸗
ten / ſo ſetzenwir zu folge derer ſonſt uͤblichen Ge⸗

wohnheiten einen General· Congreſs in Novogro -
deck auff den 8. Tag des Monats Octobris jett⸗
lauffenden Jahres an / die alten Verwilligungen /
Statuta und Confœderationes allda zu beſtaͤtti⸗
gen / die Einigkeit unter dem Adel zu befeſtigen /
und die Armee des Groß⸗Hertzogthums Litthauen /
in ſchuldigem Gehorſam bey der Republie und bey
der Alliantz mit Ihro Czaariſchen Majeſtaͤt zů er⸗

halten ; wie wir demnach auch zu dieſem Ende /
nicht wentger zu Anſetzung der Captur - Gerichte
und Erwehlung derer Geſandten oder auch zu

Schlieſſung des allgemeinen Auffſitzes zu erwehn⸗
ten General-· Congreſs in Litthauen / die Land⸗Ta⸗
ge / auff den 24 . Tag des Monats Septembris
an gewoͤhnlichen Orten beſtimmen ; jedoch ohne
Præjudit unſers gegenwaͤrtigen und weiter fort⸗
waͤhrenden Congreſſus , auch ohne Avocation

derer vorhero hierzu beſtimbten Geſandten / als

welche wir / in Krafft gegenwaͤrtigen Congreſſus ,
gut heiſſen / damit ſo wohl diejenigen / welche ſich
ſchon hier gegenwaͤrtig befinden / ohne ſich zu ent⸗

ſernen / zugleich mit uns / ſo wohl auch die an⸗

dern / welche auff den vorigen Land⸗Taͤgen / aus

unſerm Mittel / beſtimbt geweſen / bey der freyen
Wahl ſtehen und feſt halten wollen . Und dem⸗

nach wir durch beſtaͤndigen und allgemeinen Eyf⸗
fer verlangen / wegen der Integritaͤtund Schaͤd⸗
loßhaltung der Republie / Vorſehung zu thun/
wie auch damit wir in dieſem ſo ſchweren und ge⸗

faͤhrlichen Zuſtande uns rathen / und alſobald
das Conſilium handhaben moͤchten / ſo intimi -

ren und limitiren wir den Lauff und den Valor

unſers gegenwaͤrtigen Congreſſus mit allen deſſen
Eſflect anhero nach Lublin auff den 1 1. des Mo⸗

nais
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f272 Beſchreibung
nats Auguſti / jentlauffenden Fahrs / und bitten

auffs hoͤchſte um der Liebe willen des allgemeinen

Beſten / ſo wohl die Herren Senatores , als auch

die jetztgen Geſandten / und auff dem Lubliniſchen
Reichs⸗ Tage auch in der Sandomirtſchen Ge⸗

neral⸗Confœderation beſtellte Deputirte / nicht

minder aber alle Adeliche Einwohner der Cron

Pohlen / und des Groß⸗Hertogthums Littauen /

die ſich anweſend und zu Hauß / oder auſſerhalb

des Reichs befinden / daß ſie einzeln / oder Mann

fuͤr Mann / durch den allgemeinen Aufſſiz / auch
durch den Außſchuß / nach elgenem Belieben / auff

erwehntem Congreſs zu gemeinſchafftlicher Be⸗

rathſchlagung / und Rettung des Vatterlandes in⸗

ſonderheit aber zu Beybehaltung der freyen Wahi /

ohne eintzge Verwellung / entweder von Hauß an⸗

hero eilen / oder zugleich mit uns hier bleiben wol⸗

len : Wie denn denen Her ⸗und Hinreyſenden
alle Sicherheit verſprochen / auch dieſes voraus

verwarntt wird / daß an ſelbigem Ort keine Krlegs⸗

Perſonen / von was Trouppen ſie auch immer

ſeyn / auff Kriegs⸗Manter zu kommen / und de⸗

nen offentlichen Conſilüs hinderlich zu ſeyn ſich
nicht unterſtehen ſollen / bey Vermeydung derer/
in denen Geſetzen ausgedruckten Straffen .

Endlich / gleich wie wir in dem verwichenen

Lembergiſchen Receſs gemachte Verordnungen in

thren Kraͤfften erhalten wiſſen wollen z alſo ver

ſchieben wir alle ſo wohl gemeine als Privat⸗Ange⸗

legenheiten / biß auff kuͤnfftigen Congrels ; und

empfehlen eiffrigſt / daß dieſer unſer Schluß mit

denen Unterſchrifften des Durchl . Fuͤrſten und

Herren Primatis , wie auch Sr . Excelleuß des

Hochgebohrnen Confeederations -Marſchals, auf

dasſchleunigſte in denen Woywodſchafften herum

geſchicket / und in denen Amts / Gerichten kund ge⸗

macht werde . Gegeben zu Lublin den 11 . Jul .
1707 /

Stanislaus in Slupow Szembeck / Ertz⸗
Biſchoff von Gneſen / der Cron

Polen und des Groß⸗Hertzogthums
Littauen Prinias ,

Stanislaus , Graf Daͤnhoff / General -

ConfœderationsMarchal derer

Staͤnde der Republlc .

Solcher Geſtalt war den Czaar der Willen ge⸗

ſchehen / und der Thron verledigt erklaͤret / auch
die Hoffnung zu Anſtellung einer neuen Wahl ge⸗

macht / desgleichen / in ſeiner Maaße der Republic
ihr Recht wider unternommene Niederlegung der

Cron Koͤnigs Auguſti / gewahret ; der Primas

Regni ſeizte dle weitre Fortſtellung des ſo ſern ge⸗

brachten Lubliniſchen Convents auff den 11. Aug .
aus / und beurlaubte ſich dermahln bey ſelbigem
mit etner Abſchieds · Rede / ſo dahin gieng :

Da wir etliche Wochen nichts zu thun geſchie⸗
nen / haben wir doch binnen etlichen Tagen alles

was die Sache / dieZeit / die Geſetze und alte Ge⸗

wohnheiten erfoderten / ausgemachet. Niemand

Einrichtung ſchelten / welche den gewoͤhnlichen
natuͤrlichen und rechtmaͤßigen Weg gegangen .
Wir haben die Republic auff eine gewiſſe Regi⸗
ments⸗Form bemuͤhet/ und da wir eines Herrn
ermangeln / kan ſie doch als Frau ihre Sache ein⸗

richten und regieren . Wir laſſen ſie in vollkomme⸗
ner Freyheit und Gewalt zuſchlieſſen und zu han⸗
deln , damit ſie ins kuͤnfftige veranſtalten und

auffuͤhren koͤnne / was ſie zu ihrer Erhaltung gut
befinden wird . Jemahls war ſie eine Beherr⸗
ſcherin derer Voͤlcker und eine Fuͤrſtin derer Pro⸗
vintzen ; dermahln iſt ſie nicht nur ohne Fuͤrſten/
ſondern auch obne Kind und Freunde / als die da/
Zeit waͤhren den Wittwen Stands ihre Felnde ge⸗
worden ſind / daß ſie nun viele Tage und Stun⸗
de des Truͤbſals zehlet / ihr Volck unter vlelen

Schatzungen gedruckt ſehen / und erfahren muß/
daß ſie nunmehr von denen verachtet werde / die ſie

ſonſt geehret haben / und daß die alten Freyhelten
und Vorrechte nunmehr gantz darnieder liegen und

faſt gantz verlohren gegangen . Sie verzweiffelt

doch nicht an ihrer Widerholung / da wir noch

uͤber thre Wohlthat rathſchlagen . Der Herr hat
uns gezuͤchtiget aber noch nicht dem Tode uͤberge⸗
ben / ſondern die Vollztehung ſeines harten Aus⸗

ſpruchs verſchoben / da es heiſt : Der HerrZeba⸗
oth wird von Jeruſalem nehmen allerley Vorrath /
allen Vorrath des Brods / und allen Vorrath
des Waſſers : Starcke Kriegs⸗Leute / Richter /
Propheten / Wahrſager / Aelteſten / Hauptleute
uͤber o . und ehrliche Leute / Raͤthe und welſe

Werck Leute / und kluge Redner . Mich hat nichts

mehr bey meinem entkraͤffteten Alter im Eiffer vor

das gemeine Beſten erhalten / als daß lch mit wei⸗

ſen tapffern und klugen Maͤnnern von dergemeinen

Sachen mich beſprechen koͤnnen / wie ich auch allen

fuͤr ihre Erſcheinung dancke / und ſie fernerweilt
fortzufahren erſuche ; Weil das Ende in goͤttl. und

menſchl . Dingen das Beſte iſt / ſamtderen bißher
aushaltenden Beſtaͤndigkett in Guten / laſt uns

nicht auff eigen Nutz / Verwandſchafft und dergl.
wider das gemeine Beſte ſehen : GOtt hat die

Feinde noch mehr / aber die Freunde zu lieben be⸗

fohlen / und deſſen ohngeachtet doch verordnet /
Vatter / Mutter / Schweſter / Bruder / Ge

mahl hindan zu ſetzen / ſo offt ſie heilſamen Un⸗
ternehmungen hinderlich ſeyn wolten . Der un⸗

gewiſſe Ausgang muß kein tugendhafftes Vorha
ben hemmen / dieweil alles in Gottes Gewalt ſte⸗
het / Menſchen kommt zu das Ihrige zu thun⸗ /

das uͤbrige ſambt dem Ausgang GOtt zu befehlen.
Da auch / welches man doch nicht fuͤrchten wolte /
das aͤuſſerſte verhanden / waͤre doch nichts zu ver⸗

lieren als Haab und Gut ; die Seele als das koͤſtl.
aller Guͤter bliebe erhalten / wenn man nach Got⸗

tes Willen / dem Rechten gewiſſenhafft nach⸗
gienge ꝛc.

So weit war es mit dem Lubliniſchen Rath ⸗Elaar1ů
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und gemachte Hoffnung des Friedens allerdings- —

bedarff und erfodert hat . Niemand kan unſere 170 ) .

ſchlagen gekommen / nach weſſen Endtgung die geheſan
ihm beygewohnthabende ziemlich wiederum aus⸗

einander giengen / der Czaar aber machte ſich in

die Gegend Warſchau / umb daſelbſtiger Orterkan unſern Verzug tadeln / als der die verlangte
die
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die zu haltende Land ⸗Tage nach dem Wlllen der

Lubliniſchen Verſammlung zu lencken / und be⸗

Freuden⸗Bezeugung / darbey ſich aber ein verdrie⸗

ßlicher Zufall zwiſchen dem jaͤhzornig⸗geſchwinden
Fuͤrſt Menzicow und dem Preußiſchen Extraordi -

nair-Envoyẽ᷑ ereignete / der bey andern Umſtaͤnden

koͤnnen/ es gieng aber darmit her und ab wie fol⸗
gendes lehret :

Jacobowtz celebriret worden / iſt zwiſchen dem

Fuͤrſten Mentzicow / und dem Koͤnigl. Preußiſch .
Envoyè extraordinaire , Herrn von Kayſerling /

und Men⸗eine Dilpute und harte / auch vlelleicht weiter ge⸗
zikow vor⸗

gefallene
Verdrieß⸗
lichkeit

kommene Wort⸗Wechſelung entſtanden / und

als darauff gedachter Herr von Kayſerling ſich re⸗

tiriren / die Czaariſche Garde du Corps aber / ſo
unten an der Thuͤr des Hauſes Wache gehabt / ihn/
wie andere / ſo bey dem Feſtin zugegen geweſen/
nicht paſſiren laſſen / er aber mit Gewalt / ſich
Platz machen wollen / iſt deßhalb von gedachter
Garde ihm / dem Hn. von Kayſerling / auf eine

temliche inſolente und thaͤtige Art begegnet wor⸗

denz ob nun zwar gedachte Gardes eydlich erhaͤr⸗
ten wollen / daß ſie den Herrn von Kayſerling
nicht gekandt / er auch auff ſie zu erſt loß geſchla⸗
gen : So haben Ihro Czaariſche Majeſtaͤt den⸗

noch dieſe dem gemeinen Voͤlcker / Recht zuwider

lauffende Action , inſonderheit aber en Regard
Ihro Koͤnigl. Maj . in Preuſſen / hoͤchſt⸗ungnaͤ⸗
dig empfunden / und ſolches nachderaͤuſſerſten Ki -

gueur zu beſtraffen / auch ſolcher Geſtalt dem Koͤn.

Preußiſchen Miniſter alle nur verlangende Satis -

faction zu geben reſolviret : Geſtalt dann in deß⸗
halb gehaltenem Kriegs⸗Recht / obgedachte Gar⸗

des du Corps zum Tode / und zwar / weil es E⸗

delleute von guter Extraction , arquebuſiret zu

werden / condemniret worden . Ihro Czaari⸗

ſche Majeſtaͤt und der Fuͤrſt Menzikow haben auch

gleng auch alldar ſeinen Nahmens⸗Tag / am Feſt Ihro Czaariſchen Majeſtaͤt Abſchte nahm/ in

Petri und Pauli / alten Calenders / mit groſſer rercedirte derſelbe Nanens Ihro Koͤntgl. Maj .

der Sachen / wohl ein mehrers nach ſich ziehen

der Garde du Corps dem Knigl . Preußiſchen

Als Ihro Czaariſche Maj . Nahmens⸗Tag zu
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Daͤ nun der gantz Abend mit groſſem Vergnuͤ⸗
gen paſſiret / und de Herr von Kayſerling von

von Preuſſen vor die leyde condennirte von der

Gardes du Corps , da denn Ihro Szaariſche M.

alles in Ihro Koͤnigl. Maj . von Preuſſen Willen

ſtellte ; inzwiſchen aber wurden dunoch die beyden
Maleficanten den andern Tag daauff / war der 2.

Sept . Vormittags von einer antzen Elquadron

Hof vorbey durch die vornelnſten Straſſen der

hiefigen Vorſtaͤdte biß auff zn groſſen Platz Cra⸗

cauiſcher Vorſtadt / vor as ſogenandte / und

Ihro Czaariſchen Majeſt . ind Fuͤrſt Menzlkows
Quartter gegen uͤber gelſene Caſimiriſchen Pa -

lais in Feſſeln und Baben gefuͤhret/ auch die

Exegution wuͤrcklich ſo beit / daß denen Maleli⸗

canten die Augen verbuden / und die Ordr⸗ zum

Anſchlagen und Feuegeben bereits ausgeruffen
geweſen / vollzogen wrden / da denn der Koͤntgl.
Legations - Secretanis den Pardon uͤberbrachte /
weſcher auch in Iho Koͤnigl. Maj von Preuſſen
hohen Nahmen policiret worden / und hatte nach ·
mahls die gantze Equadron die beyden Verbrecher

auff den KoͤniglPreußiſchen Hof zu dem Hn. von

Kayſerling gebucht/ da ſie denn zur Erden gefal⸗
len / und ſichoor das ihnen geſchenckte Leben be⸗
dancket habe⸗ Worauff ihnen die Ketten und

Banden abenommen / und auff ſolche Weiſe die⸗

ſe Sache n aller Vergnuͤgen gaͤnalich beygelege
worden ꝛcec.

Der Kandelgleng ſo ohne Blutvergteſſen hin /
wie barariſch aber der vorhin genannte Obrtſte
Schul mit der armen dem Stanislao beygethanen

Stad Lißa verfahren / wird der geneigte Leſer nicht

ohne lbſcheu und Erbarmen / aus dem darvon be⸗

kantgemachten Bericht / vernehmen koͤnnen / der

folandes dargeleget :
Den 15 . Julti kam ein Billet an die Stadt

Lſa in GroßPohlen von dem Herrn Oberſten
Barbari⸗
ſche N

davon alſofort den Hn . von Kayſerling durch den
Nialr⸗

wiedber Herrn General Lieutenant Roͤnne Nachricht er⸗

behgelegt theilet / und dabey temoigniren laſſen / daß weil

Schultz / darinnen er verlanget / daß man vor hrennung
Verfluß dreyer Tagen bey thm ſeyn / und wegender Stade

der Contribution ſich mit abfinden ſolte : Widri⸗Liſſa .
er auff ſolche Weiſe / gnugſame Satisfaction er⸗

halten haben wuͤrde/ ſie auch ein groſſes Verlan⸗

gen truͤgen ihn wider zu ſprechen/ und ſolcher Geſtal
die Sache voͤllig beyzulegen . Worauff dann auch
dero Koͤnigl. Miniſter zu dem Fuͤrſten Menzikew
gefahren / und von demſelben mit ſolchen Ehr⸗
bezeigungen empfangen worden / als ſonſten den

frembden Miniſtern an den Czaariſch Hof von ge⸗

dachtem Printzen nicht leichtlicherwieſen zu werden

pfleget . Es wurden darauff viel Complimente
und Conteſtationes von beyden Setten / auch in

Præſena vieler deute / gemachet / und nicht lange
daraufſ kamen Ihro Czaariſche Majeſtaͤt ſelbſt dar /

zu / und umarmeten den Hn. von Kayſerling alfs
allergnaͤdigſte / welcher deroſelben vor die zuerwei⸗

ajouſtiret waͤre.

ſende Satisfaction Danck abſtattete / wobey Ihro
Czaariſche Majeſtaͤt abermahls ihr Leldweſen be⸗
zeugeten uͤber demjentgen was paſſiret waͤre / auch
elne groſſe Freude ſpuͤhren lieſſen / daß dieſe Affaire

gen Falls man die ſchaͤrffſte Execution ſolte ver ⸗
muthend ſeyn. Dieſes Billet war ſchon zween

Tage unterwegens geweſen / und waren alſo / als

es ankam / von dem geſetzten Termin ſchon zwey
Tage verfloſſen . Der Magiſtrat gieng gleich hier⸗
uͤber mit der Burgerſchafft zu Rathe / und wurden

noch dieſen Abend 2. Burger an den Hn. Oberſten
abgeordnet . Dieſe aber waren nicht weit gekom⸗

men / ſo begegnete ihnen ſchondie zur Execution

ausgeſchickte Parthey / und kam den 16 . Jul
war Sonnabends / morgends um 9 . Uhr / ohnge ⸗
fehr J00 . Mann ſtarck/ unvermuthet in die Stadt
hinein ; es warein von Pohlen / Litthauern / Mo⸗

ſcowittern / Coſacken / Kalmucken / Teutſchen ,
vermiſchtes Volek . Sie kamen zu allen Thoren
herein / welche ſie bald beſetzet / vor jedem Thor
blieb auch noch ein ziemlicher Troupp ſtehen: Di⸗

Feld⸗Wachten waren gleichfalls ausgeſtellt : Und

ſo war die Stadt ringsumher eingeſchloſſen / daß
niemand weder aus noch ein konte . Der Herr
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Oberſte / der das Commamo hatte / hieß Waſil
Michaelowet / ein gebohrrer Moſcowitter ; der

Polnliſche Herr Regimenarius Niezabitowskl ;
Der Hr . Conmiſſarius Irzcinski . Eben dieſen
Tag wolten ſih erſt die meiſten Lißner auff die

Flucht begeben ! Aber threr viel wurden von dieſer
Parthey unternegens angetroffen und beraubet :

Die der Stadt uch nahe waren / wurden wieder

herein gejaget / ind die Ketirade warzu langſam .
So bald dieſe Leutan die Stadt kamen / zerſtreue⸗
ten ſie ſich auff alle aſſen / und gleng das Pluͤn⸗
dern an ; da indeß dr Hr . Oberſte eine Aufforde⸗
rung that von zoOον] p. Reichsth . welche in etl .

Stunden liegen ſolter / oder es ſolte alles in die

Aſche geleget werden . Das war die Forderung /
und die Execution des Auͤnderns war zugleich da/
welches waͤhrete dieſen antzen Tag / die gantze
Nacht / und den folgeden halben Tag / da

niemands geſchonet wure . Hier war nun

das Jammer ⸗Geſchrey unbeſchreiblich / al⸗

le Gaſſen waren angefuͤle mit Klagen und

Seufften . Einige ſuchter ſich in den Gaͤr⸗
ten und andern Winckeln uverbergen / aber

es war nirgends keine Sickrheit ; Andere

ſuchten / well die Thore beſetzet / ber den Wall zu

entkommenʒ k amen aber vor der Etadt in neue und

groͤſſere Gefahr / von welcher niemaw befreyet war .

Ihrer ſehr wenig hatten das Gluͤc / durch Um⸗
und Irꝛwege zu entkommen / wiewohes mit ihnen
ſo war / wie es mit denen in Gefahr ᷣs Schiffs⸗
Bruchs ſeyenden Schiffern zugeſcheyn pfleget/
nemlich / daß fie alles / was ſie um ſich haten/ koſt⸗
bare Kleider / und andere Sachen / weggworffen /
deſto leichter und geſchwinder dem Unguͤck zu
entrinnen . Bey dieſen Drangſalen we man

doch bemuͤhet zu accordiren / und Geld auſſzbrin⸗

gen : Und der Hr . Oberſte ließ endlich ( wil die

Juden ins beſondere vor ſich accordirten / und

alſo thre Contribution nicht in die gemeine Ach⸗
nung der Stadt kam ) nach groſſem und lanen
Bitten ſo vlel nach/ daß es biß 7 50o . ſp. Reichsh .
kam/ wozu er aber die hefftigſte Draͤuung ſetzte/ daf
wo dieſe Summa nicht unverzuͤglich ltegen wuͤr .

de / Ordre zu brennen ergehen ſolte . Well aber

ſolch Geld hinzulegen unmoͤglich war / ſo wurden

bald / war Nachmittags um 3. Uhr / vor dem ſo
genannten Frauſtaͤdtiſchen Thor 19 . Windmuͤh⸗
len angezuͤndet / welche auch in einer Stund in der

Aſchen lagen . War nun vor der Jammer groß/
ſo hub ſich doch itzt das Wehllagen erſt recht an /

weil man beſorgte / daß das der Anfang des Bren⸗
nens waͤre / womit der gantzen Stadt gedraͤuet
wurde . Die Menſchen wunden ihre Haͤnde / das

aͤngſtliche Geſchrey ſtieg auf gen Himmel / es war

ein Tag der Truͤbſal / und war nirgends nichts zu

hoͤren/ als Heulen und Klagen . Die welche ſich
bisher in finſtern Kammern verborgen gehalten
hatten / kamen nun heraus/ und lieffen mit Hauffen
zur Stadt hinaus / nur ihr Leben zu erretten . Be⸗
truͤbte Muͤtter trugen auf den Armen / und fuͤhrten
an den Haͤnden ihre Kinder mit thraͤnenden Au⸗

gen / um ſie aus dem zu beſorgenden Fener zu ruͤ⸗
cken . Aber es gleng ihnen/ als wenn elner vor dem

m floͤhe/ undes begegnet ihm eln Baͤr / ſie ver⸗

Beſchreibung
ſtelen in den Vorſtaͤdten und auf den Feldern in

die Haͤnde der unbarmhertzigen Calmucken / von

welchen die gantze Stadt und Felder ſtets umrtt⸗

ten wurden / und von dieſen wurden ſie beraubet /
nackend ausgezogen / geſchlagen / gebunden / und auf
alle Welſe gequaͤlet/ theils erwuͤrget. Endlich fiel
die Nacht ein / die unter gleichen Schrecken und

unzehlichen Feindſeligketten verbracht worden / auch

des Pluͤnders noch kein Ende war . Bey ſtiller

Nacht gegen den Morgen machten ſich viele aus

Lißa auf / und verſuchten / ob ſie ſicher durchkom⸗

men koͤnten z und es gelung auch manchem / daß
ihrer etlich hundert auf dieſe Weiſe darvon kamen/
ehe das helle Tages Licht ſie den Augen der Berau⸗

ber konte entdecken . Den 17 . Julũ, war der heili⸗

ge Sontag / Morgens / wurde dem Hn . Oberſten
vorgeſtellt / wie willig man waͤre/ alles zu geben/ was
man haͤtte/ und weil es unmoͤglich war / das Gefor⸗
derte auf einmahl alles aufſzubringen / otlerirte

man ſoviel beyſammen war / welches mit groſſer
Muͤhemeiſt in der Nachbarſchafft geſamlet / und

unter Convoy einiger Calmucken von dannen ab⸗

geholet war / das uͤbrige verſprach man aufs eheſte
nach zu ſenden . Der Herꝛ Oberſte acceptirte ſol.
ches endlich und beſahl zugeben / was da waͤre/ auff
den Reſt wolte er warten biß Mittwoch / und als⸗

denn / bey deſſen Abfuͤhrung / einen vollkommenen

Quit geben / daß man welter nichts wuͤrde zubeſar⸗

gen haben . Alſo wurde die kleineſte Helffte gezah⸗
let / und der He. Oberſte mit 300 . Ducaten / der

Herꝛ Regimentarius ,HerꝛCommiſſarius ,wie auch
die uͤbrige Offlcler nach Proportion beſchencket ;
Worauf gegen 12 . Uhr die gantze Parthey abzog /

ſo doch / daß dabey viele und grobe Exceſſe , Pluͤn⸗
derung der Haͤuſer / und Beraubung der Men⸗

ſchen / in und vor der Seadt vorglengen . Endlich

ritten ſie alle davon / da ein jeder ſein Pferdt mit

vielem gepluͤnderten Guth gepacket hatte / und

eins / zwey / auch mehr genommene Pferde mit ſich
fuͤhrete . Einige / ſo im Lager es geſehen/ habenbe⸗
richtet / daß dieſe Calmucken hernach ihre erbeutete

Kleider auf ihre Schultern gehangen / und ſo als

mit herꝛlichen Sieges ⸗Zeichen ins Lager eingezo⸗

gen . Geißel hatte der He. Oberſte zwar verlan ⸗
get / fragte aber bey dem Abzuge nicht darnach / alſo
olteben ſie heer. Wiewohl doch zween Maͤnner

gbunden mitgenommen worden / die bey dem Ab⸗

narſch ihnen zu nahe kommen waren : Sie wur⸗

den aber nachmals wieder loß gelaſſen . Von Lißa
werdeten ſie ſich gegen die Stadt Reyßen / welche

ſie beld anzuͤndeten. Ein Gleiches thaten ſie mit

den Doͤrffern/ Klode / Mortzzen / Ponkomo / welche

auf ihter March⸗Route lagen / und die man nach

einander noch dieſen Tag im Rauchauffgehen ſa⸗
he. So bald dieſe Parthey von Lißa weg / gieng
das Volck aus Lißa mit Hauffen davon / und war /
nach ſo groſſer ausgeſtandener Angſt / die Sicher⸗

heit deſto angenehmer :derer ſich auch jeder bedien ·

te / zum wenigſten ſicher in das friedliche Schleſien
zukommen / und von dem ausgeſtandenen Unge⸗
mach etwas zu verblaſen . Den 26. Julü wurden

zwey Lißniſche Deputirte mit einem Thell des ac⸗

cordirten Geldes nach Zdun abgeſertiget / allwo

der Herꝛ Oberſte Schult ſich befand ; Er nahm

das
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ger Bitte / der Herr Oberlte wolle hiermit / was 17⁰⁰
Noroiſche Geſchichte . Denckwürdiger Geſchichte .

das Gelo ab ; war aber damit nicht zufrieden / daß

der H. MichaelowVick auf ſo Weniges tractiret

haͤtte; Zugleich war er mißvergnuͤget / daß man

nicht vornehmere Leute an ihn geſchickt / verlaugte

demnach / man ſolte anſehnlichere Perſonen abord⸗

nen / und ertheilte hierauf in Moſcowitlſcher

Sprache einen Paß . Ubrigens war ſein Befehl /
unverzuͤglich noch 2500 . ſp. Reichsthl . zů ſenden/

nicht ohne Dilcretion erſcheinen duͤrffte : Man

ſchickte hierauf zwey andere Buͤrgermit dem Belde /

dar / und ließ ſie nicht wieder zuruͤcke. Dieſes ver⸗

den Hn . Oberſten Schultz in ſeiner neuen Præten -

ſion zu vergnuͤgen/ und der Herꝛ Oberſte verſprach
auch der Stadt und den fluͤchttgen Buͤrgern alle

Stcherheit / darwider aber Tag taͤglichgehandelt

ein / von welcher ein Theil bey Saborowa / einem

Staͤdtgen eine vlertel Meile von Lißa / ſtehen blie⸗

ben . Dte Officiers davon / wiederhohlten die neu⸗

forderung / begehrten dabey zugleich eine groſſe

Menge von Satteln / Piſtolen / Stteſeln / Wein /
Zucker / Baum⸗Oel/ und hundertley andre Sa⸗

chen / mit Bedrohung / wo diß nicht alles Morgen
wuͤrde gelieſſert werden / ſo wolten ſie erſt das Ge⸗

mit Feuer alles verheeren . Hier waren nun die

wenige in Lißa Uberbliebene in unbeſchreiblicher

Angſt; ſie wurden jaͤmmerlich geſchlagen / gebun⸗

damit man die Contribution 10000 . ſp. Rthlr .
vollmachte : Vor ſich verlangt er auch 1o . Du⸗

caten zur Diſcretion ,die Lißner als grobe Leute

ſcheltende / die nicht verſtuͤnden / daß man vorthm
ſchroͤckliche Exceſſe begleng .

was von dem vorigen reſtirte : dieſe aber behielt er

dieſen Buͤrgern ſtellte dem Officier vor / wann ſie
urſachte nun groſſe Beſtuͤrtzung / und wuſte man
nicht / was man ſich weiter zuverſehen / da der eins⸗
mahls gemachte Accord nicht gehalten / und die
mit Geld ins Lager Geſchickte nicht wieder zuruͤck

gelaſſen wurden . Doch war man eyfrig bemuͤhet /

Nahmen auff : Ein Kalmuck ſieng auch einen lei /

worden . Den 23. Julii, ftel eine Parthey in Lißa

lich vom Hr . Oberſten Schultz gethane neue An⸗

traͤhyde rings um die Stadt her ruiniren / als dann

den / mißhandelt ; ſie ſolten viel her ſchaffen / und es

war nichts vorhanden . Proviant ſolte zugefuͤhret
werden / aber es war wenig Vorrath mehr da / und

kein Pferd in dergantzen Stadt / ſelblges zu fuͤhren :
Und muſten ſich endlich die Burger ſelbſt an einen

Karren ſpannen / und ihnen Brod / Fleiſch /
Bier / ꝛc. biß Saborowa zufuͤhren. Gegen A⸗

zig / wie das Vieh zuſammen getrieben / und th⸗
nen angedeutet / ſie ſolten mit ins Lager ; welches

doch fuͤr dißmahl unterblieb . Und dieſe Parthey
kehrete wieder zuruͤck biß Reyſen / wo der Herr
Oberſte Schultz mit ſelnem Corpo ißt ſtund . Den

24 . Julii , kam der Herr Oberſte Schultz mit ſei⸗

borowa ; hernach gleng er biß an das Staͤdtlein

Schweßzke / auff die andere Seite der Stadt Liſſa/
willens einige Leute des Herrn Smigelsky in Pri⸗

ment aufſzuſuchen : die Kalmucken aber lieſſen
im Vorbeygehen Liſſa nicht unbeſuchet / und hand⸗
thierten da ſo / wie geſtern . Man bemuͤhete ſich
inzwoiſchen der ſchweren Anforderung gnug zu thun/
und wurden den 25. Jul . 1000 .ſp. Rthl . und 900 .

Ducaten / etliche Faͤſſer Wein / eine Menge aller⸗

hand Gewuͤrtz / ins Lager geſandt / mit demuͤthl⸗
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bend wurden alle Burger / derer etwa noch zwan⸗

nen deuten ſelbſt / und lagerte ſich erfllich bey Sa⸗

mit der ſchwereſten Muͤhe zuſammen gebracht /
zufrteden ſeyn / und Commileration mit der aͤuſ⸗
ſerſten bedraͤngten Stadt haben . Es wurde zwar

angenommen / und noch 500 . Rthlr . nachgelaſſen /
aber mit dem zugeſetzten / haͤrteſten und ungeſtuͤm,
meſten Befehl / daß der Reſt des Geforderten bald

voͤllig muͤſte erleget werden : Der Herr Commiſla -

rius forderte fuͤr ſich auch noch 100 . ſp. Rthl. im

gleichen Wein / Pulver / und viel andere Sa⸗
chen . Da diß im Lager vorgieng / katn wieder ei⸗

ne Parthey von 80 . Mann nach Liſſa / welche

Der commandtren⸗

de Officier forderte alle Burger zuſammen und

wolte ſie mit ins Lager nehmen . Einer aber von

alle Buͤrger wuͤrden wegnehmen / ſo wuͤrde ins ·
kuͤnfftige ntemand ſeyn / der ihnen / nach Erforde⸗
rung / wuͤrd Proviant ſchaffen koͤnnen : Worauff
der Officler ſechs aus ihnen / die er ſich ausgeleſen /
mitnahm / die uͤbrigen zeichnete er ſich alle mit

nen Knaben von 11 . Jahren auff / und nahm
ihn auff ſeinem Pferd mit . Den Mitgenomme⸗
nen wurde ſehr uͤbel mit gefahren / ſie wurden mit

Haͤnden gebunden / und auff mancherley Weiſe
geaͤngſtiget. Es wurde dann die aͤuſſerſte Muͤh
angewendet / das noch Prætenditte irrgendwo in

Schleſien auffzunehmen / und als es endlich auff⸗
gebracht war / wurde den 27 . Julii ein Epreſſer ins

Lager geſandt / von dem Hn . Oberſten Schultz

Befehl einzuhohlen / wo das Geld ſolte eingelief
fert werden / und um Convoy zu bitten / damit es

ſicher koͤnte uͤberbracht werden . Der Bothe kam

den 2 8. Julii , frůh wieder / mit dieſer Antwort / keine

Convoy wuͤrde nicht geſchickt werdenz das Geld aber

ſolte doch noch dieſen Tag geſchicket werden / wenn

man nicht heut alle Muͤhlen/ und Morgen die gan⸗
tze Stadt in die Aſchen legen ſolte . Hiebey wur⸗

den wieder von neuem gefordert / Sattel / Stief⸗
feln / Puͤlver / Wein / und vtel andere Sachen :
Ob nun diß ſeltſame Gedancken verurſachte / da

ſolche Conditiones vorgeſchrieben wurden / die

unmoͤglich ſo ſtricte konten erfuͤllet werden ; ſo
hoffte man doch / wenn das Prætendirte nur wuͤr⸗
de erleget werden / ſo bald es moͤglich waͤre/ ſo
wuͤrde auch die Stadt von aller fernern Geſahr be⸗

freyet ſeyn : abſonderlich da der Herr Oberſte zu

unterſchledenenmahlen verſprochen hatte / wenn

nur die voͤllige Summa llegen wuͤrde/ ſo ſolte die
Stadt voͤllige Sicherheit haben / und wolte erf

ihr Verſicherung geben / daß ſie von der gantzen

Moſcowitlſchen Armee keinen Anſtoß mehr haben
ſolte / deßwegen beſchleunigte man die Uberſen⸗
dung / und wurde ſo wohl das Geld als die andere
Sachen / noch Vormtttag abgefuͤhret. Als die
mit demn Geld Abgeſchickte nicht weit mehr vom

Lager waren / begegnete ihnen eine ſtarcke Parthey /
und man erfuhr hernach / daß es eben dieſe gewe⸗

ſen / welche Liſſa zu verbrennen noch dieſen Tag
auscommandiret worden . Der Parttſan fragte
ſie / wer ſie waͤren / und wohin ſie wolten ? Es
wurde geantwortet / ſie waͤren Abgeordnete

*

Stadt Llſſa / und braͤchten den Reſt der Contribu⸗
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wurde ihm vorgetragen / was zu Handen war / und 155
1707 . fion , nebſt andern Sachen / zur Diſcretion des

Hn. Oberſten Schultzens und ſeiner Offleiers .

Hierauff ſtundt die Parthey ſtille : und nachdem

die Offlciers ſich kuͤrtzlich zuſammen unterredet /
ſandten ſie einige mit den Lißniſchen Deputirten an

den Hn . Oberſten Schultz ; welche / ſo bald ſie zum

Hn . Oberſten kamen / ihm ins Geheim etwas ſag⸗
ten . Worauff er zu erſt die Lißniſchen Burger

fragte / was ſie braͤchten ? Und nach geſchehener

Uberliefferung des Geldes zu ihnen ſagte : Es iſt

alles gut : auch ſeinen Bedienten befahl : Gebet

den Lißnern eine FlaſcheWein : hierauff wandte

er ſich zu denen / die von der Parthey zuruck ge⸗

ſandt waren / ihnen / wie man aus dem Ausgang

geſehen / gleichwohl anbefehlende / daß ſie die gege⸗

bene Order ſolten vollziehen . Und ſo eileten ſie

weg/ und ſetzten ihren Weg nach Llſſa fort . Der

folgende 29 . Julii ein Freytag / war ein Angſt⸗

Tag und der Zerſtoͤrung: der Tag / an welchem

der Jammer vollkommen worden / den wir bißher
noch nicht ſoheſſtigerſahren / und da alles Ungluͤck

auff einmahl mit Hauſſen gekommen / das wir

bißher nur Stuͤckwelß empfunden : Ein Tag / da

der Unfall uns uͤbereilet / dem wir / durch ſo man⸗

che Flucht / vergebens geſuchet zu entfllehen : Ein

Tag / der das liebliche Anſehen der ſchoͤnen Stadt

ſo ploͤzlich verwandelte in den ſchrecklichen Greuel

der Verwuͤſtung. Des Morgens / um halb 6 .

Uhr fiel vorgedachte Parthey in Liſſa ein / umrin⸗

gete ſogleich die Stadt / beſeßte alle Thore / und

machte alles fertig zu der lieben Stadt gaͤnzlichen

Zerſtoͤrung . Es waren bey 1000 . Mann / ein von

unterſchiedlichen Voͤlckern vermiſchter Hauffe / die

doch alle übereinſtimmeten in dem Vorſatz / Llſſa

zu zerſtoͤhren. In der Stadt befund ſich eine ziem⸗

liche Anzahl Burger und Inwohner / und waren

noch dieſen Morgen ihrer viel hundert unter We⸗

gens / auch hineln zu kommen : die aber nahe an

der Stadt den Tumult drinnen vernommen / und

eilfertig zuruͤckgekehret. Der commandirende

Offlcler ritt ſo gleich auff den Marckt / ließ den

Stadt⸗Diener / den er da antraff / greifſen / und

fragte nach dem Burgermeiſter : als geantwortet
wurde / er waͤre nicht zugegen ; fragte er mit groſ⸗
ſem Ungeſtuͤm / wo denn die Buͤrger waͤren? Als

er derer wenig antraff / ( denn auchdie / ſo in der

Stadt zugegen waren / ſuchten ſich / wo ſie konten /
auffs beſte zu bergen ) wurd er ſehr erbittert / ließ
den Stadt⸗Diener jaͤmmerlich ſchlagen / und ſag⸗
te / ſie haͤtten ja im ager Nachricht gehabt / daß
die helffte der Buͤrger wieder in Liſſa waͤre/ deß⸗

wegen wolte er wiſſen / wo ſie ſich verborgen haͤt⸗
ten ? Er muthmaſſete denn / daß ſie ſich in den

Kirchen verborgen hlelten / forderte demnach die

Schluͤſſel / und da / in deren Ermanglung / man

mit Gewalt die Kirchen erbrochen / funden ſie doch
niemanden darinnen . Unterdeſſen hatten ſich die

Soldaten durch die gange Stadt zum Pluͤndern
ausgebreitet / und wurden allenthalben in Haͤu⸗
ſern / Gewoͤlbern / gar auch Gottes⸗Haͤuſern /
die Thuͤren mit Aexten zerſchlagen / und alles was

zu finden war / geraubet . Der Officier / der mit
ſeinen Leuten ſich auff dem Marckt einquarttret
hatte / wolte bewirthet und tractiret ſeyn . Es

fehlete es wenigſtens nicht an Brodt und Bier /
welches jedem Soldaten gereichet wurde / der es

nur verlangte . Inzwiſchen wurde ſchon einige
Meldung gethan / daß die Stadt ſolte angezuͤndet
werden . Der Stadt⸗Diener dieſes hoͤrende/ bat

demuͤthig / die elende Stadt mit dem Brandt zu⸗

verſchonen / mit Vorſtellung / daß ſie ja vonhier
Proviant zu ihrem Unterhalt haben koͤnten. Es

wurde ihnen auch der Vorrath gezeiget / der bey⸗
ſammen war / damit / auff benoͤthigtem Fall / die

einfallende Trouppen etwas finden moͤchten . Sol⸗

ches war von 50. Scheffel ſchon gebackenem Brodt :

400 . Scheſſel Mehl / 60 . Tonnen Bier / und

war mehr als noch einmahl
60

viel hin und her in

den Kellern . Indeſſen waͤhrete das Plündern
immerfort / und war kein Winckel in der Stadt /
der nicht waͤre durchgeſuchet worden . Die Men⸗

ſchen / dte in den Haͤuſern angetrofſen wurden /
wurden beraubet / unbarmhertzig geſchlagen / und

ausgezogen . Wetbes⸗Bilder / von Chriſten und

Juden / auffgeſucht / und oͤffentlich ſchrecklich gi⸗

ſchaͤndet: auch Maͤgdlein/ die noch nicht 12 . Jahr
alt / alſo biß auff den Todt zugerichtet . Der Jam⸗
mer war ſehr groß in welchen die Stadt nun gera⸗

then war . Er wurde aber alſobald noch groͤſſer/
da gegen 11 . Uhr / nachdem das Pluͤndern F§.

Stunden gewaͤhret / Ordre ergieng / die Stadt

anzuzuͤnden. Es wurde zwar ſelbſt unter den Sol⸗

daten ein hefftiger Wort⸗Streit bey Stellung die⸗

ſer Ordre gehoͤret/ ſo daß man daraus geurtheilet /
es ſey nicht ein allgemeiner Conſens , zu Verbren⸗

nung der Stadt / geweſen : doch wurde unverzuͤg⸗
lich der Anfang mit dem Brennen gemacht / und

zu erſt die Muͤhlen / darnach die Stadt ringsumher
an allen Ecken angeſtecket und verbrennet . Zu
dieſem Ende ritten etliche oο . durch die Stadt /
von einer Gaſſen zur andern / und hatten ihre beſon⸗
dere bereitete Feuer ⸗Wercke / und ſogenannte Kleb⸗

Feuer : die waren anzuſehen als mittelmaͤſſige von

Schwefel und dergleichen feurlgen Sachen ausge⸗
wuͤrckte Kugeln / mit einem vorhergehenden kur⸗

tzen Halſe / welcher angezuͤndet / und alſo dleſes
brennende Feuer⸗Werck an die Haͤuſer angeworf⸗
fen wurde / da es kleben blieb / und daher ſich faſt
in einem Augenblick gantze Haͤuſer entzuͤndet. Auff
dieſe Weiſe wurden meiſt alle Gaſſen / und auff je⸗
der Gaſſe je das dritte oder vierte Hauß angezun⸗
det / ſo / daß in ſehr kurtzer Zeit die gantze Stadt in

voller Flammen geſtanden . Wie ſchreeklich dieſer
Brandt geweſen / kan mit der Feder nicht vollkom⸗

men beſchrieben werden : und kan auch niemand

ſich denſelben ſo grauſam vorſtellen / als er mit
Augen anzuſehen geweſen . Die gantze Stadt ſtund
auff einmahl im Feuer : und kan kein Veluvius ſo
grauſame Flammen ausſpeyen / als die in die

Wolcken auffſteigende Flammen der Stadt Liſſa
geweſen. Das Praſſeln des Feuers / das Sauſ⸗
ſen der vom Winde bewegtenGluth / das Knallen

der einfallenden Haͤuſer/ abſonderlich der herunter⸗
ſtuͤrtzenden Glocken und Thuͤrne/ war ſo entſetztlich/
daß biß auff eine halbe Meile die Erde davon er⸗

ſchuͤttert. Die Hitze war ſo hefftig / daß auch die

dickeſten Gemaͤuer / auch groſſe welt von Haͤuſern

ſtehende
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iehende Muͤhl Steine und Steine mitten auff den

breiteſten Gaſſen zerſprungen / und nachmahls mit

Fiugern zu Sande konten zerrieben werden : Das

Holtzwerck an den Brunnen / die uͤber 12 . Elen

tleff geweſen / brennte biß an das Waſſer aus . Die

dickeſten Balcken / ſo mit in dem Gemauer ver⸗

mauert geweſen / wurden auch / ſo weit ſie in der

Mauer geſtecket / zu Aſche : Pfaͤle/ die uͤber eine

Elle tleff in die Erde eingegraben / verbrandten auch

unter der Erden / ſo tieff in derſelben ſtunden : Die

ſchoͤnſtenGaͤrten / ſo in und um die Stadt waren /
brennten gaͤntzlich weg / daß nichts als etliche ab⸗

gebrandte Staͤmme von den diekſten Baͤumen ſte⸗

hen blieben . Waͤhrenden dieſem Brande / kam

der Herr Oberſte Schultz ſelbſt mit 1000 . Pfer⸗
den biß nahe an die Stadt / legte ſichbeyeiner ab⸗
gebrandten Muͤhle auff das gruͤne Graß nieder /
und ſahe dem Brandt zu . Solcher entſetzliche
Brandt waͤhrte doch nur 4 . Stunden / in welcher

kurtzen Zeit die gantze groſſe und ſchoͤne Stadt /

auſſer dem Koſtniſchen Thore / und wenig Haͤu⸗
ſern / zu einem jaͤmmerlichen Steinhauffen wor⸗

den . Die letzte Stunde / welche die Kirch / und

Rath · Uhr geſchlagen / war XII . Sie hatte gleich⸗
wohl erfuͤllet das Maaß ihrer Stunden / vielleicht

zur Erinnerung / daß auch die Stadt erfüͤllet

das Maaß der Suͤnden / welches nun ſo ſchwer

heimgeſuchet worden . Es iſt hiebey anmerckens .

wuͤrdig / daß da auff dem gantzen Marckt ſonſt
nichtein ſtuͤcklein Holtz gefunden worden / doch an

der ſogenannten Staub⸗Saͤulen / die friſchen Ru⸗

then / ſo zum Schrecken der Ubelthaͤter / und Zei⸗
chen der Gerechtigkeit / allzelt da zu hangen pfle⸗
gen / gantz unverſehret geblieben / obgleich dichte

dabey ander Holtzwerck verbrennet ; ohn Zweiffel
zum Zeugnuß / daß GOtt ſeine Ruthen / womit

er uns zuͤchtiget/ noch nicht ins Feuer geworffen /
oder daß dieſer Orth noch ferner ſeyn werde ein

Ort wo Gerechtlgkeit geuͤbet wird . Gegen A⸗

bend war die gantze Stadt / auch von weiten uͤber

zwey Meilen / als ein gluͤender Aſchenhauffen an⸗

zuſehen / und hat das Feuer hin und her noch viel

Wochen geglimmet : ja es iſt an einem Orth nach
18 . Wochen / da man den Schutt geruͤhret / noch

aus den Winckeln / in welchen ſie ſich verkrochen /
hervor / aus Furcht in der Flamme mit einzukom⸗

barmhertzigen Zerſtoͤhrer / die in der ſchon brennen⸗

den Stadt noch allzeit umher ritten / und mit ihren

wundet / auch einige getoͤdtet .

gen / und elendtglich zerſchlagen / nachdem ſie zu⸗

vor alles des Ihrigen beraubet . Einige waren in

der Stadt geblieben / abſonderlich Krancke / und

hatten gemeynet in Kellern und Gewoͤlbern ſich zu

erhalten : aber dieſe verbrandten im Feuer / und

erſtickten im Rauch und Dampff / und kamen er⸗

baͤrmlich ums Leben . Andere wurden in den

Stadt⸗Graben gejaget / darinnen ſie jaͤmmerlich

Feuer hervor gebrochen . Als mit dem Brennen den 5. 8. 10 . 1T . abſonderlich aber den 30 . Aug.
der Anfang gemachet wurde / kamen die Menſchen Ebden dieſen Tag waren die zerſtreueten Lißner et

men . Sie verfielen aber in die Haͤnde der un . marſchirenden Parthey ein Theil auch hinein / wel ,

Waffen viel elende Leute biß auff den Todt ver etliche noch ſtehende Haͤuſer / beraubten die Men⸗

Einige ſuchten ſchen und zogen ſie auff ihren Brand⸗Staͤtten aus /

ſich in den Gaͤrten unter die dicken Straͤuche zu ſchaͤndetendie Weibs⸗Perſonen/ und ſehlete es an

verbergen / wurden aber allenthalben hervorgezo⸗ keinem Muthwillen / den ſie in der zerſtoͤrten Stad .

erſoffen : Und die etwa hier und dort aus der und ſehr viel arme Leute gemacht / wormit doch di

die Parthey / nachdem ſie alle Moſcowitiſche

Stadt durch den Graben durchkommen / wurden

auff dem Felde gegriffen / nackend ausgezogen /
geſchlagen / verwundet : Beyderley Geſchlecht ſo
nacket / als das Vieh / auff dem Felde getrleben ;

Weibs Perſonen ſchroͤckliche Gewalt angethan /
nachdem auch einige zuvor an dle Baͤume gebun⸗
den / einige mit den Fuͤſſen an den Baͤumen wa⸗

ren auffgehangen worden : Und wer kan den un⸗

beſchreiblichen Jammer vor Wehmuth und Ent⸗

ſeßen gnugſam ausdrucken 2 Hier war es ein

Gluͤck fuͤr die / welche / obgleich nackend und bloß/
ihr Leben zu einer Beute davon bringen koͤnnen.
Und ſo kamen dieſe geplagte und elende Fluͤchtlin⸗
ge gantz nacket in Tſchirna / Craſchen / und an ,

dern Schleſiſchen Graͤntz Oertern an / da einige
vtel Tate in Froſt und Bloͤſe in den Waͤldern lie⸗

gen geblteben / weil ſie vor Mattigkeit nicht weiter

kommen koͤnnen / und manche in ſolchem Jam⸗
mer verſchmachtet . Mit einfallendem Abend gieng

Draͤuungen an der armen Stadt Liſſa erfuͤllet / zu⸗

ruck / ein ſo betruͤbtes und ewiges Denckmahl hin⸗
ter ſich laſſende . Folgende Tage giengen viel Liß⸗
ner in ihre nun verwuͤſtete Vatter⸗Stadt / ſelbe in

ihren Ruln zu ſehen / wiewohl unter groſſer Furcht /
denn der Weg dahin niemals ſicher war . Den 2.

Auguſt . wurde auff dem noch hin und her glim⸗
menden Stein · und Aſchhauffen der zerſtoͤrten Ev⸗

angel. Reformirten Kirche / von einem Reformir⸗
ten Prediger / ein Gebeth gehalten / unter haͤuffigen
Seuffzen und Thraͤnen der wenigen Anweſenden /
die ſie vergoſſen / das wierthe Hauß der Ehren Got ,
tes nun zu ſehen in einer ſo ſchrecklichen Verwuͤ⸗

ſtung . Liſſa war nun ſchon unter Aſche und Stein⸗

hauffen vergraben ; konte aber des Rechts der Be⸗

grabenen / der Ruhe / nicht genieſſen / denn die

Moſcowitiſchen Partheyen ſtreifften oͤffters in der

Lißniſche Gegend herum / und vergaſſen nicht im

Voruͤbergehen / den elenden Steinhauffen zu be⸗

ſuchen / und die Leute / deren ſich taͤglich unterſchie⸗
dene in Liſſa wieder einfunden / um aufſ ihren ab⸗

gebrandten Stellen noch eintge von dem Brande
uͤbrige Reliquten zu ſuchen / auff mancherley Wei⸗

ſe zu quaͤten . Solches geſchahe den 3. Aug ttem

washaͤufftgerin ihre Brand Stadt kommen : Und
zu threm Ungluͤck eben damals von einer vorbey⸗

che grauſam mit den Leuten verfahren . Sie rit⸗

ten die gantze Stadt auff und nieder / pluͤnderten die

nicht geuͤbet / welches Verfahren biß 3. Stunden

gewaͤhret. Welche hier davon kommen / muſten
doch ihre Kleidungen dem Felnde der Kalmucken

laſſen / und ſchaͤtten ſich gluͤcklich/ daß ſie / obgleich
von allementbloͤſſet / gleichwohl ihr bekuͤmmertes
Leben davon bringen koͤnnen.

Nebſt dieſer grauſamen Execution wurden auch

Rawitz / Reißen und andre Oerter abgebrand /
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1707 . Gegen, Parthey des Stanislal gar nicht huſrieden ſekehren . Des Cjaars Verbleiben wolte auch 1700.
tuna der war/ beſorgende es moͤchte dieſer an ihr wett ma⸗ nicht mehr lang in Pohlniſchen Graͤntzen dauren /
Ruſſenin hen / was ſeinen Anhaͤngern geſchehen . Zudub⸗ da ſich Sranislaus und nach ihm der Koͤnig in

Pohlen , lin gediehe es mit dem 1. Auguſto zu einer aber⸗ Schweden zu regen und ihren Weg gen Pohlen zu

mahligen Zuſammenkunfft/ auff welcher von an , richten anſiengen . Man wolte doch Moſcowit ,

zuſtellender Wahl geredet werden ſolte/ allein es tiſcher Seits nicht leer abziehen / und ließ dieſem⸗

funden ſich gar wenige darbey ein / daß das Werck/ nach der Caar alle in Warſchau und daherum Dunalt
wie ſonſt auch geſchehen / elnen Auffſchubuͤber den ſich findende Koſtbarkeiten desKoͤnigl.Schloſſesfultnan
andern nehmen muſle / ſonderlich da man ſich uͤber derer Gaͤrten u. ſ.w. ſonderlich dieOrangeriehin, Waiſhen
dte erſchreckliche Haußhaltung derer Moſcowitter weg nehmen und nach Moſcaw fuͤhren / wohin u. ſ . w.

in Pohlen gewaltig aͤrgerte/ und deshalben aber · auch Tuchmacher aus Llſſa gebracht worden / um nach Mo⸗

mahls Deputirte an den Czaar ſchickte/ die nicht daſelbſt eine Wollenweberey außß/ und einzurichten . ſeato

nur um Abſtellung ſolcher Dinge / ſondern noch Da der Stanislaus noch unterweges war / ließerſſlet.
mehr um Erſetzung des gethanen Schadens An⸗ ein Decret ergehen an das Capitul in Gneſen / den

ſuchung thun ſolten . So lang dle Antwort auſ·¶ Szembeck nicht mehrfuͤr einen daſigen Ertzbiſchoff

ſen blleb / wolte man zu Lublin nichts vornehmen / noch Primas Regni zu erkennen / dieweil ihn der

ſie erfolgte endlich in gutklingenden Worten und Stanislaus nicht zu dieſer Wuͤrde benahmet / weil

Verſprechungen / dargegen esdie Lubliniſche Ver·er wlder dieſen geſtanden / die Gefangennehmung
ſammlung auch bey woͤrtl. Entſchlieſſungen der⸗ [ Wdes Ertzbiſchoffs von Lemberg angeſtellet / die

mahln verbleiben ließ / und unter dem Verlaß ] Moſcowitter zu Verwuͤſtung des Pohler⸗Lands

den 1. Novemb . wieder biyſammen zu ſeyn / ſich mit Feuer und Schwerd angereitzet haͤtte u. ſ . w.

erklaͤrte: deswegen er aller Wuͤrden unfaͤhlg / das Gneſi⸗

kublini⸗ k. Daß gleich wle man keinen bequemen Ort ſcheErtzbiſchofſthum aber dem gedachten Gefange⸗

ſchen aber. finden koͤnne / den Congreſs wlederum daſelbſt zu ſnen/ biß zu ſeiner Befreyung / auffbehalten ſeyn /

mahligen verſammnlen ſo ſolten der Confæderations - ·Mar- ¶ und mittlerweile durch einen Adminiſtratoren ver -

Congreſſeschal , die Staats⸗Miniſter / die Depurirten de, ] waltet werden ſolte : Als dieſes der Pabſt er fuhr /
Schluß . ker Woywodſchafften und andere verbunden ſeyn / war er ſehr unwillig ũber ſolches Stanislaiſche Un⸗

dem Primas uͤberallzu folgen / wohin er ſich bege⸗ternehmen / weil er den Szembeck / auff Koͤntgs

ben wuͤrde / um thm zur Erreichung derer vorfal [ Auguſti Benennung / einmahl zu einen Ertzbi⸗

lenden Geſchaͤffte huͤlffliche Hand zu lelſten / aus⸗ ſchoff in Gneſen und Primas Regni confirmiret /
genotnmen diejenigen / worzu die Einwilligung oderbeſtaͤttiget hatte / und donnerte mitdem Bann

der gantzen Republie erfordert wird ; immaſſen auff die loß/ ſo ſich unterſtehen wuͤrden dem Szem⸗

dieſelben in eben ſolchem Zuſtande verbletben ſolten / beck einigen Eintrag in ſeiner mehrgedachten Pri⸗

darinnen ſie ſich anjetzo befinden. mat· Wuͤrde zu thun . Der Czaar hatte ſich hin⸗Einend/
2 . Daß der Primas die Univerſalien an den klei . gegen / durch eine Abſendung bey dem Pabſt / in ſandten

nen Adeldes Koͤnigreichs ergehen laſſen ſolle / ver⸗ziemlichen Credit geſetzet / well ſelbtge dieſenverfi. berm

moͤge welcher demſelben aufferleget werden wird / chert / daß ſein Principal die Roͤmiſch⸗Cathol. Pabſihet
ſich zum Auffſitz fertig zu halten . Religions Ubung in ſelnem Lande dulden / durch

3. Daß man der Cron⸗Armee dieVerſicherung ſelbiges denen Paͤbſtl. Miſſionarien einen Weg

geben ſolle / was maſſen ſie alles dasjenige / was nach China verſtatten / Roͤmiſche Ordens Leute /

man ihr ſchuldig iſt / oder was man ihr das kuͤnff . nemlich / nebſt denen Capucinern / auch Jeſul⸗

tige ſchuldig werden wird / zu bezahlen erboͤtig/ ten einnehmen / und ſich in Pohlen auff Seiten

falls ſie ihren Generalen getren verbleiben / und des elnmahl recht erwehlten Koͤntgs halten wolte

der Republic behuͤlfflich ſeyn wird / zu der Wahl u. dergl . m. Es ließ alſo der H. Vater im Octob .

eines neuen Koͤnigs ſchreiten zu koͤnnen. dieſes Jahrs ein Schreihen an den Czaar ab / wel⸗

4 . Daß man das Commando der Litthauiſchen [ches auff nachſtehen Sinn heraus kam:

Armee ihrem untern Feldherrn anvertrauen werde /
falls ſie ſich wiederum unter den Gehorſam der Dem Durchl . und GroßmaͤchtigenGroſſen per bezw . ⸗

Republic begeben wuͤrde / worzu man ihr eine Herrn Czaar / und Groß⸗Fuͤrſten Petro . ſgenſein

Friſt von 8. Wochen geben wolle ; und daß man geſambten groſſen und kleinen und welſſen Bergau⸗

auch dieſe Armee vermehren wolte / vermittelſt ei⸗ Reußlands Selbſt⸗Erhalter / dererg roſſenſgeman
ner neuen auff die Rauchfaͤnge gelegte Schatzung Morgenlaͤndiſch . Abendlaͤndiſ . und Mit Tbegth
deren 20 . verbunden ſeyn ſollen / einen wohlbertt⸗ ternaͤchtl. HerrſchafftenAltvaͤtterl. Erbfol ſbet.

tenen Dragoner zuhalten ꝛc. ger / Herrn und Beherrſcher / wuͤnſchet

Ragoczy , Unter dieſen Vorfallenhelten war der Czaar in Clemens XI . Heil und Licht goͤttl .

ſcher Ge⸗Warſchau oder um Warſchau herum / wohin Gnade .

landter ſauch der Berezeni / als Hungartſcher Abgeſandter

291555 des Ragoczy zu ihm kam / der da Beyſtand / ſon⸗ Wir koͤnnen nicht wohl ausſprechen / was fuͤr
r .

derlich an Geld / begehret / und dargegen dem Freude uns entſtanden / dader edle Hertzog Boris⸗

Claarowißz die Hungariſche Crone angetragen ha⸗ Kuracin vor einigen Monathen in Rom ankom⸗

ben ſolte. Wieaber der Czaardieſes nicht anneh⸗men / mit Credensſchreiben / und Uns vortreffl .

men wolte / ſo fuͤgte er auch in jenem denen Re ⸗ Zeutzniſſe deines uns wohlgewogenen Willens vor⸗

bellen nicht / und muſte deren Bottſchafft ſolcher ! gebracht hat / welche uns um ſo viel deſto ange⸗
Geſtalt unverrichteter Dinge wiederum nach Hau , nehmer geweſen / je mehr ſie mit unſerer in Pol,

niſchenl

ö

1

Gögi

Pohl

17⁰

Schr
USta
Elaus!
der il



Noroiſche Geſch .
—

1707 .

König in

Schweden
ustanis -
kus wie⸗
der in

Pohlen.

niſchen Sachen bißher gehegten uno noch haben⸗

den Meynung uͤbereingeſtimmet . Zum allertroͤſt
lichſten aber iſt uns gefallen / da wir verſichert
wurden / du haͤtteſtbeſchloſſen in allen deinen Lan⸗

den die oͤffentlicheUbung Roͤm. Cathol . Religion
zu erlauben und ſchon bewilliget / daß nicht nur

ein Franciſcaner Kloſter / ſondern auch Hauß⸗
Kirche vor die Jeſuiter erbauet und dieſen offentl .
Schul zu halten geſtanden wuͤrde / welches gewiß
deinen Unterthanen groſſen Nutzen bringen wird .

So iſt auch unſer Freude / daher vermehret / wenn

obgedachter dein Geſandter uns in deinem Nah⸗
men verſprochen hat / daß unſere nach Jinor , und

andere Morgenlaͤndiſche Gegenden einen freyen
Durchzug in deinen Herrſchaffen zu genieſſen ha⸗
ben ſolten . Wir geſtehen / nebſt Danckſagusg zu

Gott / daß durch dieſes alles unſer Hertze ſich dir /
hoher und Großmaͤchtiger Czaar / ſehr verbun⸗

den befinde / und ein Verlangen in ſich verſpuͤhre/
durch ſchickliches Zeichen die Vollkommenheit un⸗

ſerer Freude offentl . an Tag zu legen/ welches viel⸗

leicht geſchehenkan / wenn die Beweißthuͤmer der·
jentgen Dinge eingelauffen ſeyn werden / von wel⸗

0 uns dein Abgeſandter Hoffnung gemacht
at .

Ubrigens erfordert die Billichkeit zu verſichern /
daß dieſer durch ſeine Redlichkelt / Klugheit und

tugendhafſte Gravitaͤt hler durchgehends ein groſ⸗
ſes Lob ſich erworben u. unſerebeſondere Zuneigung
erlanget hat . Schließlichen bitten wir GOtt den

Vatter des Lichtes inſtaͤndig / daß er ſeines Glan⸗

tzes Strahlen in dein Gemuͤthe gnaͤdiglich aus⸗

gleſſen / und dich / mittelſt voͤlliger Liebe mit uns

und Catholiſcher Kirche vereinigen wolle ꝛc. ꝛc.

Man wolte gar ſagen / es habe der Czaar / wie

wohl mehr geſchehen / dem Pabſt Hoffnung von

einer Verelnigung der Roͤmiſch⸗Catholiſchenund

Moſcowitiſch⸗Griechtſchen Kirchen gemacht / um /
unter ſolchen Vorwand denſelbigen / zubeßrer Aus⸗

fuͤhrungſeineꝛ Abſichten / ich gewogen zu machen u.

zuerhalten / ſo wir an ſeinen Ort geſtellet ſeyn laſ⸗
ſen/ und uns wieder zu dem Pohlniſchen Unweſen
wenden / darbey wir nun die aus Sachſen durch

Schleſien heran gekommene Schweden / ſamt ih⸗
rem Koͤnige und dem Stanislao , wiederum finden .

Dieſe zogen in vier Colonnen biß Kaliſch / Po⸗
ſen und Krotrozin ein / in welchen Gegenden ſie
den 2 5. Septembr . ankamen / und daherum verlegt
wurden / und nahmen Ihro Koͤnigl . Schwediſche

Majeſt . dero HauptQuartier zu Slupza / eine

Stadt in Kujawiſcher Waywodſchafft gelegen .
Nach deſſen gewiſſen Erfahrung zog ſich der Zaar/
mit ſeinen an der Weichſel gehabten Trouppen
fein ſaͤuberlich zuruͤck / den graden Weg nach
Grodno in Litthauen nehmende / Er hinterließ aber/
unterm Commendo des vorhin mehr benannten
und durch ſein barbariſch Sengen und Brennen
bekandt gewordenen Obriſten Schultzen eine Ar -

rier Garde von 000 . Mann Dragoner u. Wallo⸗

ſchen hinter ſich/ der Ihm nach und nach Kund⸗

ſchafft von derer Schweden Anmarch / mittelſt
Erhaſchung verſchiedener Gefangenen / einbringen
muſte / biß Er ſich auch vollends denen Ubrigen
nachzumachen gensͤthigt ſahe / und ſtund der Koͤß
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nig in Schweden mit dem Stanislao bey Slupza
biß an den 7 . Novembr . flille. Unterdeſſen war

von Ihm der Beſehl ergangen / daß der ausgelie⸗
ferte und bißher Schwediſcher Armẽe nachgefuͤhr⸗
te / Patkul / nach einem vor 12 . Jahren ſchon wi⸗

der ihn zu Stockholm ausgeſprochenen Urthell
hingerichtetwerden ſolte / und ſagte man / es ſey bey
dieſem alten Sentenz gelaſſen worden / darmit der
Zaar umſo viel deſto wenigere Urſache ſich zube⸗
ſchweren oder Rache auszuuͤben haͤtte/ da der Koͤ⸗

nig von Schweden an ſeinem geweſenen und nun

in ſeine Gewalt bekommenen Unterthan / einen

Spruch vollſtrecken lieſſe / der uͤber ihn / als einen

wircklichen Unterthan gefaͤllet geworden ; doch
wird ſich unten zeigen daß ſelbiger ſo ſcharff nicht

gelautet / als die vorgenommene Execution gewe⸗

ſen. Dem ſey nun wie ihm wolle / ſo muſte dieſer
Patkul dermahln ein ſchmaͤhliches und ſchmertzi⸗

ches Ende nehmen / deſſen Umſtaͤnde von thm mit

Troſt beyſtehenden Schwediſchen Predigerſchrift⸗
lich auffgeſetzet und hernach hin und her durch den

Druck bekandt gemacht worden / daraus wir fol⸗

Patkals
Binlich⸗
tung .

gendes dem geneigten Leſer mittheilen wollen .

Als nun gedachter Patkul dem Koͤnig von
Schweden nach geſchloſſenem Ranſtaͤdtiſchen

Von ſei⸗
nem

Frieden extradiret und A. l7o/. den 29. Septembr . Beichtba⸗
des Abends ſpaͤt zu des Wohlgebohrnen Herꝛn
Obriſten Nicolai von Hielms anvertrauten Al⸗
liirten Dragoner Regiment / unter Begleitung
30 . Mann von dem Alltirten Dragoner Meyer⸗
feldiſchen Regiment gebracht wurde / allda er etliche
Monat in Arreſt ſaß / wurde den 29 . ejusd . ( war
der 16. Soñtag nach Trin. vom Nattiſchen Jung⸗
linge und auch zugleich das Feſt Michaelis ) nach
gehaltener Haupt⸗Predig mir Ends⸗ benannten

von meinem Herrn Obriſten in geheim vertrauet /
daß Patkul des andern Tags ſterben ſolte / mit

Anmuthung / Ihm ſolches wiſſend zu laſſen / und

ihn dahin zu dilponiren / daß er ſeelig ſterben moͤch⸗
te . Zu Folge dieſem/ habe ich mich nach der Ve⸗
ſper ohngefehr um 3. Uhr bey ihm eingefunden /
uñ Ihn in einem Bette liegend gefunden / auch nach

abgelegter Reverence gebetten/ er moͤchte mein Be⸗
ſuchen nicht unguͤtig auffnehmen ; ſintemahl mir

wohl bewuſt / daß ein betruͤbtes Hertz wie das ſel⸗
nige / Troſtes / wieauch Raths aus dem Worte
GOttes wohl benoͤthiget waͤre. Worauf er ge⸗
antwortet : das iſt mir ſehr liebz der Hr. Paſtor ſoll
hoͤchlich bedanckt ſeyn / der Muͤhwaltung wegen /
warlich mir iſt nun keine Viſite angenehmer als

der Herren Geiſtlichen . Sonſten was hoͤret man ?

darauff ich geanewortet : Ich haͤtte Ihm wohl
was beſonders zu vertrauen / wenn wir nur alleine
waͤren . Da richtete er ſich auf und neigte ſich
gegen den Offlcter / der in der Stube bey ihm war .

Indem tratt ich zu bemeldten Officter / und ſagte
Ihm in das Ohr / eswaͤre des Hn. Obriſten Be⸗

fehl/ daß ich bey dem Arreſtanten allein ſeyn moͤchte.

Als nun der Officler hinaus getreten / faßte er mich

bey der Hand und ſprach mit gar beweglicher
Stimme : Ach mein lieber He. Paſtor / was ha⸗
ben ſie mir zu ſagen ? Hlerauf ſagte ich / ich bringe
ihm / Wohlgebohrner Herr / die Poſt Hiskiæ , eben

die Zeltung / dieder Prophet Eſatas dem Koͤnig

ter be⸗

ſchrieben .

His Kiæ
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Flislciæ brachte : Beſchicke dein Hauß/ denn du

wirſt ſterben / und biß an morgenden Abend nicht

lebendig bleiben . Darauf legte er ſich wieder nie⸗

der/ und die Thraͤnen floſſen Ihm uͤber die Wan⸗

gen . Ich aber fieng an Ihn zu troͤſten/ ſagende :
Er waͤreja ein ſehr hoch erleuchter Mann / in vlelen

Wiſſenſchafften / und vermut hlich auch in ſeinem
Chriſtenthum . Derohalben wuͤrde er an dleſe

Poſt wohl ehe gedacht haben/ und ſie nun nicht all⸗

zuſchwer und betruͤbt annehmen . Ach freylich/ ſprach
er / weiß ich den alten Bund : Menſch du muſt ſter⸗
hen . Aber dleſer Tod wird mir allzu ſchwer ſeyn !
und weinete bitterlich . Ich aber ſagte zu ihm troͤ⸗

ſtend / die Todes⸗Art waͤre mir zwar unbekandt /
doch aber glaubte er veſtiglich / dteſer Tod wuͤrde ſe⸗
lig und der Seelen ſo nuͤtzlich / als dem Leibe er⸗

ſchroͤcklich ſeyn. Darauff richtete er ſich wieder auf
und ſprach mit gefaltenen Haͤnden : Nun ſo gib
HErr JEſu lelnen ſeeligen Todt ! und nach dem

er ſich gegen dle Wand gelehnet/ ſprach er : * Ach !

die Reduction in Lieffland und Schweden iſt
meiner Ungluͤckſeeligkett Mutter . Ich bat ihn/
er ſolte das Zeitliche fahren laſſen / welches ohne
dem ohn angenehm waͤre / und auf das etwoigeHim̃⸗
liſche bedacht ſeyn / ſo werde er dleſe kurtze Zelt beſ⸗
ſer anwenden . Er antwortete / ach mein lieber Herꝛ
Paſtor ] Mein Hertz iſt ein alt Geſchwuͤr / voll alter

boͤſer Materie , es kan nicht geneſen/ dieſes muß erſt⸗
lich heraus / laſſet mich doch ſagen was mir auff
meinem Hertzenlieget . Die Reduction ,ſo manchen

Menſchen arm gemacht / die iſt Schuld an dem

Verbrechen / das man mir beygelegt . Der ſeelige
Koͤnig kloffete mir auf die Schulter / und ſprach :
Patkul vertheidiget ihr die Gerechtigkeit euers

Vatterlandes als ein redlicher Mann . Ach ! was

ſolte ich denn anders thun ? aber boͤſe Menſchen
haben es anderſt gekartet . GOtt verzethe es dem

Haſtfaer / er hat viel zu meinem damahligen Un⸗

gluͤcke contribuiret . Im Anſang hat er mich ver⸗

leitet / im Mittel verblendet / und am Ende verfol⸗
get . Nun ich werde dich mit andern Widerſa⸗
chern vor dem Richterſtuhl bald ſehen. Bergheim
iſt mir auch ſchlimm geweſen ; aber was er gethan/
dazu hat Befehl gehabt . Schweden ! Schweden !

Ich bin nicht mit Lachen und Springen auß dir

gangen / das weiß GOtt ! Nun wo ſolt ich hin ?
Unter die Todte konte ich nicht kriechen . In das

Cloſter wolt ich nicht umder Religton willen / und

bey den Alltirten Fuͤrſten war ich nicht ſicher . Ja
man ſaget : Du biſt zu unſern Feinden gangen /
Ergo biſt du Urſache an dieſem blutigen Kriege .
Aber quæ Conſequentia ? Ich kam hin als ein

armer Verfoltgter und nicht als ein Rath oder An⸗

geber. Denn darzu hielt man mich nirgends Ca -

pable, wie ich auch nicht war . Denn eheich zu
Sachſen kam / war ſchon alles fertig / die Abrede

mit Dennemarck geſchloſſen/ die Pacta mit Moſcau
unterſchrieben / und da war ich noch bey ihnen in

keinem Anſehen . Hierauf erinnerte ich Ihn noch

einmahl / daßer ſich in zeitliche Diſcourſe zu ſehr
vertieffete . Er aber faßte mich bey der Hand und

ſprach ! Ach vergoͤnnet mir Zeit/ das Irꝛdiſche ab⸗

zudencken / nachmahl ſoll ich nicht einWort mehr
darum verliehren . Was iſt er vor ein Lands⸗
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mann Herꝛ Paſtor ? Ein Schwede / gab ich zur
Antwort / auß Stockholm gebuͤrtig. Nun ſprach

er / das iſt mir ſo lieber / daß die Schwediſche Leute
auch was von mir ſagen koͤnnen. Mein Herꝛ ba⸗
ſtor ich habe auch ein Schwediſches Hertz gehabt/
wie wohl man mir ſolches nicht getrauet / das weiß
mein GOtt ! Man kanleicht daraus obuchmen
mein gut⸗geſinntes Schwediſches Hertz / indem ich
vielen Hohen⸗Haͤuptern oͤfſters ſolche Dienſte 90

than/ daß es ein anderer ( ohne Ruhm zu melden)851nicht haͤtte thun ſollen / es wurden mir auch
allezeit vor ſolche Bemuͤhung groſſe Geld⸗Sum⸗

men otlerirt / allein ich wolte ſolche nicht accepti
ren / ſondern bat mir nur eine Recommendation

aus an den Schwediſchen Hof / um wiederum in
den Schooß auff und angenommen zu werden /
die Gnaden Thuͤr aber war mir armen und verirr/
tem Schaafe gaͤnzlich zugeſchloſſen . Doch wolte
nicht unterlaſſen / dannoch das alleraͤuſſerſte zu ten⸗

tiren / verfuͤgte mich derowegen nacher Moſcau /
als thre Geſandten da waren / (ſie haben wohl da⸗

von gehoͤret) ſprach er zu mirz Ich antwortete

ja / ich hatte auch die Ehre / bey derſelben Legationſ
Hof⸗Prediger zu ſeyn / undich habe denWohlge ·
bohrnen Herrn da geſehen . Ach war er derſelbe/
ſprach er . Ich wolte auch ſtracks Anfangs ſa⸗
gen / ihn zuvor geſehen zu haben . Ja mein Herr
Paſtor fuhr er fort / da ſuchte ich durch Vermit /
telung des Czaarn zu Gnaden auffgenom⸗
men zu werden . Aber als ich hoͤrte / daß die

Koͤnigl. Legation in Commiſſis haͤtte / mich zu

ſuchen / und meine Ausliefferung zu begehren / da

muſte ich mich verbergen und in cognito auffhal⸗
ten . Darauff ſagt man / habe ich den Czaarn

auffgewigelt und den Frieden zu brechen inttigirt .
Aber das hat N . des N . Creatur gethan / und an

dere / die ich kenne ; Ich aber habe zum Frleden ge⸗

rathen / ſo viel an mir geweſen / und brachte er

gleich in den erſten Jahren dahin / daß der Koͤnig
in Schweden ſolte Curland / Pohlniſch ⸗Liefland
und ein groß Theil von Samjitien zur Satisfaction

haben / wenn er wolte Frleden machen . Man

meynete der Czaar werde es nimmermehr ein willi⸗

gen / als ich ihm aber ſolches antrug / war er da⸗

mit ſehr zufrieden / und danckte mir mit Umar⸗

munz dieſes Raths wegen . Aber der Koͤnig wol⸗

te nicht . Sonſten werden auch die arme gefange⸗
ne Schweden in Moſcau derer viel 100 . da ſind
mir gleichfals ein gut Zeugnuß geben. Ich hhabe
ihnen gerne gutes gethan / und etliche ooον un⸗

ter ſie ausgetheilt . Ja ich kan wohl ſagen / daß
ich in roοοοο . Rthlr . ſpendirt habe / um bey

Koͤntgl. Majeſt . in Schweden Gnade zuerhalten .
Ach wolte GOtt ! ich waͤre ſo ſorgfaͤltig geweſen/

die Gnade meines GOttes zu ſuchen ! darauff
fieng er an wieder zu weynen . Ich beflleſſe mich

ihn zu troͤſten/ verſichernde / daß es noch Zeit waͤre /

er ſolte dieſelbe nicht verſaͤumen / und daß dle

Guaden⸗Thuͤr noch bey GOtt offen ſtehe . Das

iſt mein einiger Troſt / ſprach er / du biſt GOtt

und nicht ein Menſch / daß du ewiglich zuͤrneſt/ das
thut mir aber hertzlich weh / daß ich Menſchen
mehr gedienet als meinem GOtt . Nachdem er
unterſchledliches geredet / ſagte er endl . potentes po⸗

tenter
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1707 . ſtenter puniuntur . Aber vielleicht halte ich ihn / Pa -

ſtor , mit dieſen verdrteßlichen Dilcourſen zu lange
auff / zumahlen wann ſie etwa was zu beſtellen ha⸗
ben / und allein ſeyn wollen . Wohlgebohrner
Herr / antwortete ich / ich will nach einer vierthel

Stunde wieder kommen . Ach thun ſie das / ſagte
er / und koͤnten ſie bey dem Hn . Obriſten ſo viel

vermoͤgen/ daßich allein ſeyn moͤchte/ nur nicht
in meiner Andacht verſtoͤhret zu werden / ſo ſolte
ich es vor eine Gnade annehmen . Ich verſprach
zu thun / was mir moͤglich ſeyn wuͤrde / und nahm
meinen Abſchied . Auff den Abend um 7. Uhr

hngefehr kam ich wleder / und nach dem der Offi⸗
cier ausgetretten war / ſprach er zu mir lachend /
und mit einer vergnuͤgten Mine / willkommen wie⸗

der mein Herr Paſtor , ich ſehe ihn als einen Engel
GoOttes . Nun / GoOtt lob ! iſt mir ein groſſer
Stein vom Hertzen gewaͤltzet/ ich fuͤhle ſchon in

meinem Gewiſſen eine groſſe Enderung / ich bin

froh / daß ich ſterben ſoll. Es iſt beſſer geſtorben
als lange gefangen ſitzen/ Ach daß der Tod moͤchte

ertraͤglich ſeyn ! Wiſſen ſie nicht / wes Todes ich

ſterben ſoll / Herr Paſtor ? ( ſprach er wieder / ) ich
aber antwortete / daß ſolches mir verborgen waͤre/
denn mir waͤre nichts mehr offenbahret / als daß es

ſehr ſtille zugehen wuͤrde ; ſintemahl es noch nie⸗

mand bey dem Regiment wuͤſte / als nur der Ober⸗

ſte und ich . Ach das iſt eine Gnade / ſprach er :

Aber haben ſie nicht mein Urthell geſehen ? oder

ſoll ich ohne Verhoͤr und Urtheil ſterben ? Ich .
antwortete die Sententz wuͤrde wohl da ſeyn / aber

dielleicht verſiegelt / und nicht ehe zu oͤffnen/ biß
auff dem Platz . Das kan auch ſeyn/ ſprach er ;

aber daß ich nicht lange gequaͤlet werde . Ich troͤ⸗

ſtete ihn beſtens / als ich nur konte / das that er

auch ſelbſt aus dem Worte GOttes / darinnen er

wohl beleſen war / und ſagte unter andern dieſen
Spruch Grtechtſch her / Act . Apoſt . cap . XIV ,
v. 22 . Dergleichen aus der Epiſtel Roͤm. VIII ,
V. I8 . darnach fragte er / ob nicht Papier und

Dinte vorhanden waͤre ? Und als ich ſolches mit

ja beantwortet / bat er mich etwas von ihm auſſzu⸗
ſetzen/ daer mir dennals ichs bewilligte / folgends
in die Feder dictirte : Teſtamentum , oder letzter
Wille / wie ich Endsbenandter es nach meinem

Tode mit den Meinigen will gehalten haben . Erſt⸗
lich ſollen meine beyde Vettern / welche ſich bey der

Schwediſchen Armee befinden / meine ausſtehen
de Gelder uͤberkommen / wie es die Obligationes
werden ausweiſen : Daß ſolches geſchehen moͤge/
dahin werden Se . Koͤnigl. Majeſt . in Schweden
gnaͤdigſt verhelffen . Nun ſprach er / wollen wir

laſſen anſtehen / es wird mir wohl mehr beyſallen .
Uunterdeſſen wollen wir wieder beten / welches wir

auch gethan . Nachmahls ſagt er / nun GOtt
lob ! es wird mir immer beſſer. Ach ! wenn ich
nur nicht lange moͤchte gemartert werden / wie

hertzlich gern wolt ich meine Schuld mit meinem

Blut bezahlen . Der Koͤnig iſt ja ein gnadiger
Derr/ fragte er ferner ? ja antwortete ich / wir ha⸗

den GOtt zu dancken fuͤr einen gnaͤdigen und gotts ·
fuͤrchtigen Koͤnig . Das iſt das vornehnmſte /
prach er : Wo Gottesſurcht iſt / da ſind auch an⸗
dere Tugenden . Es iſt wie David ſaget : die
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Furcht des HErrn iſt der Weißheit Anfang . Hat
er auch fromme Leute ? ( ſprach er weiter ) welches
ich auch / wie billig / mit ja beantwortet . Der
Graf Piper iſt ja Miniſtriſſimus , iſt das ein gotts⸗
fuͤrchtiger Herr ? Ich bejahete es gleichfalls / ſa⸗
gend / daß ſeine Excellence deſſen ſchon viele Pro⸗
ben abgeleget . Nun / GOtt lob ! ſuhr er fort / ſo
wlrd nichts mehr widerfahren / als was recht iſt .
Wohl dem Reiche welches Pietate & Juſtitia re -

gieret wird . Er fragte auch eines und das andere

von Schweden / als von den Univerſfitaͤcen/ ge⸗

lehrten Maͤnnern / Theologis , D. Maͤhern ; dar⸗

nach von Halle / inſonderhett Profeſſ . Francken
und D, Breithaupten / mich fragend / was ich

von dem oner jenen hielte / und wo ich ſtudiret

haͤtte ? und beſchloßen dlich alles mit tieffen Seuſſ⸗
tzen : Ja / ja / ich habe Freunde hin und wieder /
die meinen Todt beweynen und beklagen werden .

Was wird die alte Churfuͤrſtin ſagen ? und das

Fraͤulein Lewolde , das bey ihr iſt ? ſonderlich
meine arme Liebſte ? Ach wie wird ſie ſich herben/
wenn ſie meinen Todt erfahren wird . Mein

wehrteſter Herr Paſtor , ſagte er / und druckte mir

die Hand / darff ich ihn was bitten ! ja gar gerne /
war mein Antwort / wo ich capabel waͤre dem

Wohigebehrnen Herrn zu dienen . Sey er ſo gut

( fuhr er fort ) und ſchreibe meiner Liebſten / der

Frauen Einſiedeln / nach meinem Tode zu / mit

Vermeldung meines Abſchieds⸗Gruſſes / und laſſe
ihr wiſſen / wie ich geftorben bin / obſchon ſchmaͤh⸗
lig dennoch ſelig / wie mit der Huͤlffe GOttes ver⸗

muthe . Das wird ſie noch in etwas troͤſten / und

ſonderlich wenn es von ſeiner Hand kombt / der

mir in den letzten Noͤthen beygeſtanden . Sr den⸗

cke auch ihrer treuen Liebe ; Sie lebet hinfort frey/
ich aber ſterbe / ihr hoͤchlich verbunden . Ich ver⸗

ſprach es zu thun / und darauff muſte ich ihm die

Hand geben / darauff nahtn er den Beutel hervor/
und legte das Geld in z. Papter und ſprach : Mor⸗

gen wills GOtt / wil ich mit Weltlichen Dingen
nichts zu thun haben . Und gab mir eines davon /
in welchen 100 . Ducaten waren / und bat mich es

vor gut auffzunehmen . Ich entſchuldigte mich

ſolches anzunehmen / weil ich es nicht verdienet .

Ach mein lieber Herr Paſtor , ſagte er / ich habe

manchmahl vor ein Weltliches Ding hundert
Ducaten gegeben / und ſie thun mir eine ſols
che Freundſchafft / die mit Geld nicht zu bezahlen .
Wolte GOtt ! daß ich in dem Stand waͤre/ daß
ich ſie beſſer koͤnte regaliren . Doch / mein Herr
Paſtor , zu mehrerer Danckbarkeit will ich ihm mel⸗

nen allerliebſten Schatz / den ich uͤber alles in der

Welt hoch achte / verehren / das iſt meinNovum

Teſtamentum Græcum cum verſione Ariæ Mont .

das iſt mein Vademecum geweſen / in meinem

Elende . Es iſt jetzo bey dem Herrn Major Grot⸗

huſen/ da koͤnnen ſie es abholen laſſen . Ich danck⸗

te wie billich / und verſprach ſolchen Schatz zum

Andencken Lebenslang zu behalten . Darauff bat

er mich den Herrn Major Grothuſen zu gruͤſſen/
und vor alle Hoͤflichkett zu dancken / die er mir

( ſagt er ) Zeit meiner Verhafftung erwieſen . Nach⸗

mahls nahm er ein ander Buch hervor / und ſagee :
Dieſes hab ich ſelbſt geſchrieben / nehmen ſie auch
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das mein Herr Paſtor zu meinem Andencken / und

Beweißthumb meines Chriſtenthumbs . Ich
wolte die Gelegenheit wuͤnſchen / daß dieſes geringe

Buch vor die Augen des Koͤnigs kommen moͤgte;
ſo wuͤrden Se . Majeſtaͤt als ein hocherleuchteter

Herr wohl ſehen/ daß ich nicht ein Atheiſt geweſen .

Ich nahm es anund ſagte : Dartu haͤtte ich gute

Hoffnung / ich wolte es meinem Obriſten geben/
daßer mich bey Gelegenheit dem Koͤnig ſolches uͤ⸗

berreiche . Ach das waͤre ſehr gut / ſprach er : Ich

wuͤnſche/ daß du Buch moͤgeſt gluͤckſellger ſeyn

denn dein Author . Ja ich ſage zu dir / wie Ovidius

mein Buch / und erwerbe du mir dasjenige
/
was

ich ſelbſt nicht habe erwerben koͤnnen. Darnach

bat er mich / daſſelbe durchzuleſen . Das that ich

auch und laß es ihm vor . Da ich denn bey dem

leſen hoͤrte/ daß er es auswendig konte . Hier⸗

auff ließ er ſich andre Gebete und Todes Lieder vor⸗

beten / ſonderlich/ ich hab mein Sach GOttheim⸗

geſtellt / ꝛc. welches er ſehr nachdencklich herbetete /
und darauff Gelegenheit nahm / von der Welt Ei⸗

telkeit zu reden . Ach/ ſagte er : GOttiſt mein

Zeug / daß ich mitten in der Wolluſt ein betruͤbtes

Hertz gehabt habe / und daß mir nun beſſer zu Mu⸗

then iſt / da ich weiß / daß ich morgen ſterben ſoll/
als in mancher groſſen Collation zuvor : Munde

immunde , vale ] Mein Herr Paſtor , glauben ſie

ſicherlich / daß ich manchmahl / ſonderlich in die

ſemletzten Jahre / mich geſuchet von dem Welt⸗We⸗
ſen loß zu machen / allein es iſt alles unmoͤglich
geweſen . Ich war darinnen ſo verwickelt / daß

ich nicht habe heraus kommen koͤnnen. O meinem

IEſu ſey danck / der die Netze des Teuffelszuriſ⸗
ſen / die Bande ſind entzwey / und meine Seele

iſt frey / darzu hat mir dle Hand des Großmaͤch⸗

tigſten Carls viel gethan . Nun GOtt lob ! es

hlelbet wahr / was Paulus ſagt : Wir wiſſen / daß
denen die GOtt lieben alles muß zum beſten dienen /

Roͤm. VIII. darnach ſagte er ; weil es ſpaͤte wurde⸗

Mein Hr. Paſtor, ich halte ihn lange auff / ach wer⸗

de er nicht verdrießlich : Darauff ich meine Unver⸗

drießlichkeit conteſtirte / und wieder anſieng zu be⸗

ten / auch endlich den Abend⸗Seegen . Als das

zu Ende / ſagte er / Herr Paſtor , was rathen ſie/
ſoll ich mich zu der Ruhe begeben ? ich habe lange
nicht geſchlaffen / und bin auch ſehr matt / denn

ich habe heute weder geſſen noch getruncken / als

nur ein wenig Waſſer . Als ich nun ſolches bil⸗

ligte / ſagte er : So koͤnnen ſich die Sinnen ein

wenig erholen / denn morgen wird nöthig ſeyn/
daß ich recht auffgeraͤumt ſey / ſonderlich darum /

weil ich meine arme Seele mit den Heil . Viaticis

verſehen muß und will . Und nachdem wir die

Stunde beſtimmet / gieng er zu Bette / und ich

nach meinem Quartier . Den 30 . Morgens um

4 . Uhr kam ich wieder / und als er meinen Gruß
hoͤrete/ ſtund er gleich auff / und danckte GOtt

vor eine gute Nacht und ſprach : Ich habe lange
nicht ſo ruhtg geſchlaffen / darauff begaben wir

uns wleder zum Zebet / und kan ich ſeine Andacht
nicht gnugſam ruͤhtnen. Um 6 . Uhr ohngefehr

ſagte er : Wir wollen in JEſu Nahmen zu dem

Beſchreibung

zu ſeinen Libris Triſtium , da er ſie dem Kayſer

Auguſto aus ſeinem Exilio ſindete . Gehe hin

Heil . Werck naͤher ſchreiten / ehe der Tumult
drauſſen groͤſſer wird / und als ich es bejahete / ffel
er auff ſeine Knie / ſagte ſeine Beicht her mit gar

andaͤchtigen Worten ; ſonderlich aber war der An⸗

fang nachdencklich / indem er mit den Worten

Judaͤ ſelbige anfieng . Was ſoll ich ſagen GOtt
mein HErr / oder wie ſoll ich reden ? was kan ich
mich rechtfertigen / GOet hat die Miſſethatſeines

Knechts gefunden . Nach Empfangung des H.
Abendmahls danckte er GOtt mit etlichen ſchoͤnen
Liedern / die er mich ihm vorzuleſen bat / und fleiſ⸗
ſig nachbetete/ inſonderheit ergoͤtzete er ſich an dieſem
Verſe : Staͤrck mich mit deinem Freuden ⸗Geiſt ꝛc.

dieſes iſt mein Lelb⸗Spruch geweſen / ſagte er : Als

die Sonne auffgleng / ſahe er zum Fenſter hinaus /
und ſagte / ſalve feſta dies ! du biſt mein Hochzeit⸗
Tag / ich habe wohl gedacht / um tieſe Zett einen

andern Hochzett⸗Tag zu haben/ aber dieſer iſt ſee⸗
liger . Denn heute wird meine Seele von ihrem
Braͤutigam Chrifto in den himmliſchen Hochzeit⸗
Saal eingefuͤhrt werden . Wie bin ich denn ſo
hertzlich froh / ꝛc . deiner wart ich mit Verlan⸗

gen . Darnach fragte er wieder : Ob ich nicht

wuͤſte/ auff welche Weiſeer ſterben muͤſte. Ichant⸗
wortete wieder / als zuvor . Darauff bat er / ihn
nicht zu verlaſſen / wenn der Todt auch noch ſo
grauſam waͤre. Ruffet eins zu dem Nahtnen
IEſu / ſagt er zu mir / ſo werden die Todes⸗

Schmertzen gelindert . Hierauff ſahe er wleder

zu dem Fenſter hinaus und ſprach ! Ach mein Hr .
Paſtor ſie ſpannen ſchon den Wagen an . GOtt
lob / daß ſie eilen ! Mir wird ſchon die Zuit zu

leben allzulang . Und als er das Papier ſahe/
darauff ich angefangen ſein Teſtament zu ſchrelben /
ſagte er : Hier wird wohl nichts mehr daraus /
und da ich fragte : Ob er dann dieſes nicht unter⸗

ſchreiben wolte / ſagt er ſeuffzend : Ich mag den

verhaſten Nahmen nicht mehr ſchreiben . Meine
Vettern werden das / was ich ihnen vermacht /
an einen andern Ort finden; es iſt alles richtig⸗
Der Herr Paſtor gruͤſſe ſie von mir / wenn er ein⸗

ſyrechen wird . Darauff hatte er noch ſeine An⸗

dacht / biß der Lieutenant von der Wache kam/
ihn abzuholen . Da ſagte ich zu ihm : Das iſt dle
Confirmation der traurigen Poſt / Wohlgebohr⸗
ner Herr : Wohlan ſagte er zu der Reiſe : Und

nahm ſeinen Mantel um / ſie werden ja bey mir
fahren / mein Herr Paſtor ! gehe er nicht von mir :

Und als ich ſolches verſprach : Gieng er zu dem

Wagen / und noͤthigte mich oben an zu ſitzen :
Alsdann fuhren wir mit 100 . Mann zu Pferd
umgeben geſchwinde fort : Im Fahren umfaſſete
und kuͤſſete er mich / bittend / ich ſolte nicht ver⸗

geſſen ſeine Liebſte zu gruͤſſen / und danckte mir vor

kurtze Conlirmation . Indem kamen wir zu

dem Richtplatz / der mit 00 . Mann zu Fuße
umringet war / als er nun die Pfaͤhle und auffge⸗
richtete Raͤder ſahe / erſchrack er hefftig / umfaſ⸗
ſete mich und ſprach ; ach Herr Paſtor bittet GOtt /
daß ich nicht verzweiffele . Ich troͤſtete ihn beſtens /

als ich nur konte / und bat den gekreutigten JE⸗
ſum/ ſtets im Gedaͤchtnuß zu halten . Darauff
wurde er ausgeholet / und unterdeſſen weil ihm
die Ketten abgeloͤſet wurden / betete er : OLamm
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GOttes unſchuldig ꝛc. dannoch als er zu dem

Orte kam / daer gerlchtet werden ſolte / rleff der

Capitaln von dem Regiment / der Majoren Dten⸗

ſtethat / laut und ſagte : Allen und jeden ſey hie⸗

mit kund und zu wiſſen gethan / daß Ihro Koͤrigl.

Majeſt . unſers allergnaͤdigſtenKoͤnigs geſtrenger

Befehl ſey / daß dieſer/ der ein LandsVerraͤther

iſt / thme zu verdienter Straffe / und andern zum

Exempel ſoll geraͤdert und geviertheilet werden .

Ein jeder huͤte ſich vor Untreu und diene ſeinem

Koͤntg redlich . Bey dem Wort : Lands⸗Ver⸗

raͤther zuckte er die Schultern und ſahe gen Him⸗
mel . Darnach ſragte er / wo ſoll ich hin ? und als

der Scharffrichterihm den Ort wieſe / ſagte er zu

ihi / thut eure Dienſte / und gab ihm ein Papler

mit Geld . Darnach legte er ſich nieder / und in⸗
dem ſie ihn auszogen / rieff er mir zu : Ach! bittet

GoOtt / daß er mich ſtaͤrcke in dieſer Stunde .

Das that ich auch / und ſprach zu der gantzen Ge⸗

meine : Ach lleben Kinder! laſſet uns ein andaͤch⸗

tiges Vater Unſer beten vor dieſen armen Men⸗

ſchen. Achja / betet / ſprach er : Das thaten wir

auch und beteten mit Andacht . Indem gab der Pei⸗
niger ihm den erſten Stoß / bey dem er hefftig
ſchrye : IEſu / IEſu / erbarme dich mein !

Unterdeſſen kriegte er mehr als 14 . biß 1 5. Stoͤſſe .
Denn weil es ein unerfahrner Scharffrichter war /
gleng es mit der Execution oder Hinrichtung jaͤm⸗
merlich und langſam zu . Unterdeſſen ſchrieer er⸗

baͤrmlich und ohn Unterlaß den ſeligmachenden
Nahmen IEſus aus und an / rieff auch : In dei⸗

ne Haͤnde befehl ich meinen Geiſt u. dergl . mehr .
Nachdem er 2. Stoͤſſe auff die Bruſt bekommen /
ſchrie er nicht mehr / ſondern ſagte tmit gebrochnen
Worten : Kopff ab ! und weill der Scharffrich⸗
ter zauderte / kroch er ſelber mit ſeinen zerknirſch

ten Gliedmaſſen zum Block und legte den Halß
druͤber / der ihm endlich mit vier Hieben abge⸗
hauen / hernach der Leichnam in vier Thetle ge⸗

ſondert und hier / auch dar an beſtimmten Orten /
auff Raͤder/ zu weiterm Spectacul , geleget wur⸗

de .

—
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. . . Dieſes war das erſchreckliche Exempel von der

Mit Weg⸗wunderſamen Veraͤnderung menſchlicher Dinge /
laſung welches auch / wie gemurmelt wurde / ſehr hohe

Umſtande. Perſonen unbekannter Wetſe mit angeſehen haben
ſollen . Der davon mitgetheilte Bericht war im

Drucke nicht ſo vollkommen / als in dem ſchrifft⸗
lichen herum gegangenen Aufſatze / ſondern in je⸗

nem / wo die Sternchen ſich finden / ein und anders

hart / ſonderlich wider K. A. klingendes ausgelaſ⸗
ſen worden / in welchen ſich der Patkul beklaget /
daß Er ſich deſſen Haß / durch ſein treues Verfah⸗
ren und Warnen zugezogen / und daß Er das

Moſcowvitlſche Geld nicht hergeben wollen / wenn

Er geſehen/ daß es uͤbel verthan / zu Galanterie und

allerhand dahin ſich rechnenden Beſchenckungen

Mfachen
berwendet werden wollen u . ſ. w. Weil auch in

ſeiner Ulrt:
ert obenſtehenden Berichtenthalten: Es ſey die

enade bey
Ceduction in Lieffland und Schweden an

( Schw. die des Packuls Unglück die erſte Urſach
Reduction mit geweſen ꝛc. wird es dem geneigten Leſer

wohl nicht unangenehm fallen / zu Erlaͤuterung
dieſer Worte eine kurtzgefaßete Erzehlung der Sa⸗
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chen ſelbſt zufinden . In dem XII . Theil dieſesb

Theatri iſt A0 . 1680 . p. 18 9 .a ſqq . zuſehen / wie

in damals gehaltenem Reichs ⸗Tag; : der Schluß
dahin ausgefallen : „ daß alle Graff / und Frey⸗
ſchafften / ſie moͤchten vor oder nach A0 . 1604 .

auf Allodial -oder Feudal - Gerechtigkelt oder “ Kurtzer
ſonſt vergeben ſeyn/ desgleichen alle / einigerley 9 5
Weiſe / verſchenckte Koͤnigl. Sitzhoͤfe / Vorwer⸗

cker u ſ . w. was uͤber 600 . Thal. Silber⸗Muͤutz⸗⸗
Renten jaͤhrlich ertruͤge/ mit dem 168 T. Jahr / *

nach der A0 . 165f . ergangenen Verordnung re .

ducirt und der Cron wieder einverleibet / mithin “
bisherigen Beſitzeren abgenommen und entzo⸗ “

gen / dergleichen Reduction auch Teutſch⸗Holl . “
Ehſtund Lieffland eingefuͤhret / und die Sache
in zwey letzt genannten Provinzien dahin ver⸗ “

ſtanden werden ſolte / daß vorhin Ertzbiſchoffl .
oder ſonſt unter derer Heer⸗Meiſter Zeit geiſtl . “
geweſene aber an den Adel gediehene Guͤter fuͤr “
reducibel zu achten und der Cron einzuverlei⸗ “
ben / die aber zu ſolcher Zeit dem Adel zuhoͤrtg⸗
geweſen zu ſeyn gefunden wuͤrden / ſelbigem zulaſ . ⸗

ſen waͤren ꝛc. „ „ Ao . 168 1. fieng man an dieſe
Reduction ins Werck zurichten / wie angezogner
XII . Theil dieſes Theatri p . 3 29 . a ſqꝗ. des Meh⸗
rem erzehlet / fuhr 1682 . (J. c . p. 451. a. 453.a.)
ſtreng darmit fort / und kam die Sache auch an den

Llefflaͤndiſchen Adel / der dadurch ſehr mitgenom⸗
men und in groſſe Sorgen geſetzet wurde . Er ſup⸗ Liefländet
plicirte einmahl uͤber das andre mit der / ſonder⸗ ſtellenſich
lich ſehr geſchaͤrſſten Reduction verſchonet zu blei⸗dargegen
ben / zumahl da Schwediſche Staͤnde dergleichen Suppli⸗

ůber Leffland / als eine ganß leparate und in eigner
ando

Verſatz · und Berechtigung ſtehende Provintz / mit

Rath nicht beſchlieſſen koͤnnen ꝛc. aber die Reſo⸗

lution fiel ſchlecht und dahin aus : Es ſolte bey
der auf Schwediſchem Reichs⸗Tage beſchloſſenen
Reduction auch in Lieffland ſein Verblelbens ha⸗
ben . Der Adel meynte ſeiner Sache vielleicht helf⸗
fen zu koͤnnen / wenn er einige Deputirte nach

Stockholm abſendete / worzu/ nebſtdem Land⸗Rath /
Leonhard Guſtaf Budberg / auch der hin· und ke.
gerichtete Johann Keinhold Patkul / da⸗plicando ,

mals Capitain , erkohren wurde . Sie handelten
beyde in die 7 . Monat vergeblich / und war her⸗
nach in die von ihrer Verrichtung durch den Pat⸗
kul aufgeſetzte und an die Ritterſchafft abgegebene
Relation oder Erzehlung / unter andern / nachſte⸗
hendes eingefloſſen :

Hierauf ſtatten ſie ihre Relation ab / mit Bitte / Ber De⸗

ihnen ihr Sentiment unter freyem Geſichte wohl putirten
befugt zu entdecken / und ſich alles Winckel⸗ Rich ſans eund
tens zuenthalten / auff daß wir hingegen die verita pon Pat⸗
ble Raiſon, warum wir zur Sicherhett unſers kul aufgze⸗

Vatterlandes / alſound nicht anders agiren koͤnnen/ ſetzt / wird
klaͤrlich welſen und zetgen koͤnnen / daß in allenvor ſtraffl

Stuͤcken wir keinen Pas jemahln gethan/ der nicht gehalten⸗
zuvor wohl und reifflich ſey erwogen / und ſo wohl
in der unumgaͤnglichen Nothwendigkeit als all⸗

gemeinen Wohlfarth gegruͤndet zu ſeyn befunden
worden .

Die Rirterſchafft wird unſere auffrichtige und

eiferige Tele vor unſers werthen Vatterlandes

wacklende Wohlfarth in Conſideration ziehe /
Nu2 alles
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alles zum Beſlen auslegen / und wann etwan ein

oder ander Mißdeuter ſeine Intriguen auf unſere

Rechnung wolte notiren und debitiren laſſen / ſo⸗

thanen einſelttgen hinterruͤcklſchen blamen keinen

blinden Glauben zulegen / ſondern der Warheit

das Richter⸗Ambt uͤberlaſſen.
Eodem deliberirten wir / ob nicht des Vater⸗

landes hoͤchſte Wohlfart erforderte/ daß das Werck
der Reduction , welche nunmehr zu dem klaͤgli⸗

chen Ausgang inclivirte / daß die gantze Ritter⸗
ſchaft zulent wuͤrde ausgetilget werden / wieder vor⸗

genommen / und die contra Privilegia verhaͤngte
Schluͤſſe und Executiones derſelben abgebeuget

wuͤrden : Inſonderheit waren die bꝛyde dandtags

Schluͤſſe von A0 . 168 T. u . 1687. nicht allein von

Ihro Koͤntgl. Majeſt. anzunehmen refuſiret / und

der Ritterſchafft aus dem Relche wieder zuruͤck

gegeben / ſondern auch harte Inhibitoriales fuͤr⸗

nemlich von Anno 1687 . den 1. N . zugeſtellet

worden / wordurch / wenn man gar ſiille geſchwie

gen / den unverantwortlichen Schein und Nahmen

bey der Poſteritaterwerben koͤnnen/ daß gleichwie
bißhero gegen das Werck der Reduction teſtanti -

bus Receſſibus maͤnnlich geſtritten / alſo nunmeh⸗

ro durch einen ſubſecutum tacitum conſenſum

alle Hoffnung und das Recht diſſettigens Wider⸗

ſprechens verlohren und aus Haͤnden gegeben wor⸗

den / derohalben rathſchlagten wir der Sachen

Wichtigkelt nach mit allem Fleiß und Sorgfalt /

welche Methode hierbey zugebrauchen am ſicher⸗

ſten und beſten ſeyn ſolte .

Derowegen die Wohlfarth des Vaterlandes

erforderte /ſich in gegentvaͤrtigen hochwichtlgen und

zugleich bochgefaͤhrlichen Sachen/ ſo zufuͤhren / daß

in beyden vorgedachten Extremitaͤten ein ſolch

Mittel⸗Weg koͤnte gefunden werden / damit man

ſicher ſeyn / und wie bishero von der Ritterſchafft
geſchehen/ in dem Stand bleiben koͤnte / des Landes

Recht bey eroͤffneter Gelegenheit und gelindern

Zetten zugebrauchen und wetter zu pouſſiren . Zu
dieſen Zweck ward vor dienich angeſehen prinei⸗

paliter nur gegen dle Koͤnigl. Reſolution von Ao .

1688 . 6 . Nov . zu inſurgiren . Jedennoch koͤnte
man die Rationes gegen die Reduction , inſonder⸗

heit gegen die Schwedlſche Reichs⸗Schluͤſſe/ als

wornach auch die bey Schwediſcher Reglerung

erworbene Guͤter in Lieffland geurtheilet worden /
ſo general einrichten / daß auch in ſelbigen tecte

und virtualiter gegen dieſe Reduction geſprochen
waͤre.

Den aten twourden wir vor die Reduction gefor⸗
dert / da Graf Steinbock proponirte / ob der Rit ·
terſchafſt Intention dahin gienge / daß alles / wie

die Subjection mit Carolo IX . behandelt worden /
in ſolchem Statu , ohne Reflexion, was publique
oder privat vorhin geweſen / ſolle ſimpliciter con⸗

ſerviret werden ?

Relp. diß waͤre eben die rechte Intention , fun⸗

dire ſich auf die pacta ſubjectionis ſub Carolo ,

welche alles pure und ſimpliciter in ſtatu quo

conſerviret / ſolches haͤtte ſeine Befeſtigung per

pacta Olivenſia Art . 1 . §. 23.
Comes regeſſit cum conteſtatione , daß es nur

animi cauſa geſchehe ;es koͤnte doch dem Publico

—

Beſchreibung
das Seine nicht entwendet werden / ſondern was

an ſich vitieus , koͤnte nicht durch die Zeit oder icht
was anders invaleſciren .

Reſp . Pacta waͤren nach klaren Worten zuver⸗

ſtehen/ publique Guͤter waͤren zwar inabalienable ,
die alienationes aber muͤſten beſtehen / wenn ſie
nicht ( 1) prodigæ , ſondern urgente neceſſitate ad

bene meritos , (3) ſub titulo oneroſo , ( 4 ) in

Commodum Recipubl . (5) interveniente illoru

Conſenſu , qui Jusalienandi habent , geſchehen &

per pacta hernach confirmiret ſind . Applicat . es

ſey bekandt / daß die Ritterſchafft in dieffland all

das Ihrige durch ihr eigen Blut / Geld und Treue

erworben / und das Land eine geraume Zeit von th⸗
nen allen defendiret worden . Die Teutſchen Ge⸗

ſetze und Conſtitutiones , worauf Lieffland privile .

giret / unterſtůnten dieſe Intention nechſt des Landes⸗

Geſetzen / nach welchen ſie und nicht nach Schwe⸗

diſchen Reichs · Tags⸗Schluͤſſen muͤſten gerichtet
werden .

Und ob zwar Ihre Majeſtaͤt vorgeben / ſie waͤ⸗

ren in das Recht der Heer⸗Meiſter getretten ; So

waͤre doch im Gegenſatz zuerwegen ( 1 ) daß kein

Heer⸗Melſter die Macht und Gewalt gehabt con

tra LL . fundamentales und Communia Jura icht/
was zu unternehmen / und einen Rittersmañ unge⸗

hoͤret und auſerordentlicher Weiſe auß dem Seinl ,

genzu ſetzen. ( 2 ) So waͤre bey damahliger Zeit
dem Adel und andern ſein Contigent als ein per .

petuum Patrimonium privatorum zugeleget / die

Graͤntzen ader üͤberſchritte man nunmehr gantz

exceſſiyement , indem nicht allein die alten Tafel⸗
Guͤter / ſondern auch der melſte Theil der Privat

Guͤter und alſo wuͤrcklich . des Landes anißo pu⸗

blique gemacht worden / und wenn die Keduction

angedraͤuter maſſen annoch in Heer⸗Meiſterliche
und PohlntſcheZeiten ſolte zuruͤck geſetzet werden

ſo wuͤrde noch weniger ja niemand verbleiben .

Bey dem/ daß der Herr General- Gouverneur in

der Meynung continuirte / erfuhren wir / daß ein

ſehr nachtheiliges Concept zu der Reſolution be⸗

reits verfertiget worden / darinn dle Claulula be⸗

griffen / 1) daß nur die Privilegia , ſo die Ritter⸗

ſchafft julto titulo erlanget u. erworben / welches ja

nun gnutzſam waͤre unterſuchet wordẽ / ſollen contir⸗

mirt werden . 2. ) Daß die Reſolutiones gaͤntzlich in

Ungewißheit geſetzet/ allen beliebtgen Aenderungen

und einer diſpenſirenden Macht des Koͤntgs ſo

wohl/ als des General- Gouverneurs und ſeiner Suc -

ceſſoren ſolten unterworffen werden . Derowetzen
wir in ſolchem dilperaten Zufall kein ander Mittel

erfinden koͤnten / als nur den 12. May ſolches der

Ritterſchafft zu notificiren / eventualiter Inſtru -

ction cum avocatione begehrend .
Obwohl nun / wie aus vorerwehnten zu erſehen

iſt / bißher alle erſinnliche Mittel ſind gebraucht
worden / dem lieben Vatterland zu gut und auff⸗

nehmen / bey dieſer Obligation , etwas wo nicht

neues und mehrers / dennoch die Beſtaͤndigkeit der

alten und bereits erlangten Freyhelten zu bewuͤr⸗

cken ; So hat dennoch die 7. monathliche ſchwere
Arbeit keinen beſſern Ausgang gewonnen / als daß
den 22 . May die 2 . Koͤnigl. Reſolutiones uns

ausgegeben worden .

Und
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Und ob zwar unſere Intention war / hiebey es

nicht bewenden zu laſſen / ſondern im Nahmen der

Ritterſchafft bey Ihro Koͤnigl. Majeſt . daruͤber

eine gnaͤdige Erklaͤrung zu ſuchen ; ſo erachteten

wir dennoch vor rathſam / zufoͤrderſt die Reſolu -

tion wegen der Reduction abzuwarten / damit

durch dieſe Mouvements keine Hinderung ver⸗

urſachen moͤchten / wie alsdann una fidelia der

androhende totale Ruin der Ritterſchafft maſcu -

lè verwehret wee den koͤnte .

Darauff antworteten Ihr . Koͤnigl. Majeſt . in

zornigem Gemuͤthe; ſie haͤtten ſchon einmahl die

Reſolutiones gehoben / und tzu aͤndern ſich vorbe⸗

halten / deßhalben muͤſte man ſich nicht mehr dar

auff beziehen.
Wir baten / es der gantzen Ritterſchafft zu no -

tificiren / weil wir uns als Deputirten davon nicht

ſchlechterdings abgeben koͤnten / weil ſie durch der

Vorfahren Blut und Leben erworben .

niemand befrembden / daß wir andere Angelegen⸗
heiten des dandes ex Præſcripto Inſtructionis nicht

beruͤhret / weilen wir ſolches unſerm Vatterlande

nachtheilig zu ſeyn abgeſehen / maſſen andere auff⸗
richtige und dem Lande gewogene Patroni gera⸗

then / man ſolte ſich patientiren / in die Zett ſchi⸗

cken und verſichert ſeyn / es wuͤrde ſich ſchon anders

geben / wie dann der Ubelwollenden Force zu ſol⸗
cher Macht gewachſen / daß dieſelben gerne geſe⸗
hen/ wenn wir nur noch mehr Rege gemacht haͤt,
ten / um ſo vielmehr bey den erſolgenden Relolu⸗

tionen dem Lande eins zu verſetzen.

unſer eintziges Abſehen dahln gerichtet war / des

Vatterlandes Wohlfart in ſolchen fichern Hafen
zu ſetzen/ damit nach uͤbergangenem Sturm man

abermahl das Werck wieder an die Hand nehmen
koͤnte .

Wir tratten auff dem Schloß an einem Ort al⸗

lein / perluſtrirten tugitivo oculo die Reſolution ,
und funden / daß dieſelbe nicht allein in thren
Hauptſtuͤcken faſt durchgehends gar contrair , uͤber

aller Vermuthen und wider alle geſchehene groſſe
ja wohl eydliche Verſicherungen ausgefallen / ſon⸗
dern daß man das letzte 29 . Deſiderium gar keiner

tat - Reſolution , welches billig haͤtte geſchehen ſol⸗
len / zumahlen dieſe Sache leparatim iſt agiret
worden / ertheilet haͤtte ; dieſer klaͤgliche Ausſchlag
und Ende / des ſo ſchwehr bißher außgeſtandenen
Verdruſſes und Arbelt / gieng uns zwar nicht we⸗

nig zu Hertzen / welches uns noch mehr betruͤbte/

vertznuͤgt zu ſeyn / zum wenigſten wo es ja zu re⸗

dreſſiren unmoͤglich / dennoch zu erweiſen / daß
man dagegen geſprochen und ins kuͤnfftige der Rit⸗

terſchafft nicht koͤnte vorgeworffen werden / ſie haͤt
ten es dabey bewenden laſſen .

Wir erhuben uns ferner zu eintgen Herren Sena⸗

torn und Hn . G. G. klagten uͤber die ungluͤckliche
Expedition und daß vor die groſſe Treue / ſo die

Ritterſchafft in gut und boͤſenZeiten erwirſen / da

Es muß

Dannenhero

Antwort bewuͤrdiget / auch auff die Supplique und

das Memoriale wegen der Reduction keine ſepa -

ten
/ inſtaͤndigſt bittende / man moͤchte doch den

wenn dieſelbe auff guten Wegen ſtuͤnde/ wir

Budberg nach Liefland / Patkul aber Ihr . Koͤn.

indem wvir betrachteten / daß zwar die Wohlfart ten / und ſind die darunter geſteckte leichte Reuter /
und hoͤchſte Sicherheit unſers geliebten Vatter⸗ ſo doch die Rtterſchafft aus gutem Hertzen und
landes erforderte / mit ſothaner Depeche nicht Gtmuͤthe bey dem ſchwehrem Krtege dem Koͤnig

eintzig und alltin ihre Beſtaͤndigkeit und die Alle⸗
ction zu der Cron Schweden / das Land unter
der Deyotion wleder angraͤntzende maͤchtigeFein⸗
de ohne groſſen Succurs erhalten / dieſelbe nun vor
der Welt dieſes Mahlzeichen zum Lohn tragen ſol⸗

totalen Ruin einer / um Ihr . Koͤnigl. Majeſt . und
der Cron Schweden ſo wohl verdtenten Ritter⸗
ſchafft abwehren / zumahlen nunmehro durch dle

drey Fruͤchte dieſer laralen Ablegation alle bey
Ertz, Biſchoͤffl. Heermeiſterl. Pohltnſ. und Schtve⸗
diſ . Zelten gar oneroſẽ erwordene Privilegia und
Poſſeſſiones theils gar gehoben / theils einer di -

penſirenden Macht Ihr . Koͤntgl. Majeſt . und
dero Gouverneurn in Liefland unterworſſen / ja
endlich das klaͤglicheUrtheil vorgeleget worden :

Veteres migrate Coloni

Und ob zwar inſonderheit bey dem Hn. C. G. alles
dieſes biß auff ſein hoͤchſtes Mißſallen vorſtellig
gemacht worden / ſo ſahe man doch keine prælente
Kemedirung / nahmen dahero die Abrede / daß

Majeſt . folgen und Gelegenheit ſuchen folte/ ent⸗
weder / wanns moͤglich/ u redreſſiren / oderauffs tre /
nigſte in geztemenden Terminis ſo viel zu entdecken /
daß die Ritterſchafft wieder die erhaltene Relolu -
tiones Ihr . Koͤntgl. Majeſt . Aendernngzu implo⸗
riten Urſach haͤtte/ damit es nicht res judicata ,
ſondern der Ritterſchafft vielmehr der Weg eroͤff⸗
net werden moͤchte/ die Sache in neue Pendence

zu ſetzen / und alſo küͤnfftig bey Gelegenheit das
Recht weiter zu ſuchen .

Nebbſt dleſer dem Patkul zur Schuld ausſchla . Oehglei⸗
genden Kelation , wurde weiter ihm fuͤr ein Laſter chen die
ausgeleget / daß er die Feder in Auffſetzungderer von ihm
Deliberandorum gefuͤhret/ die dem in der Stadt fountbte
Wenden Anno 1692 . gehaltenen Land Tag der rande des
Ritterſchafft zur Uberlegung vorgetragen worden / Landtags
und davon hlernaͤchſt dasjentge folget / was man in Liefland
inſonderheit fuͤr hoͤchſtſtraͤfflich geachtet hat :

Wenn man die vorlgen Recellen nachfiehet / ſo
findet ſich / daß die Einquartlerung auſſerhalb

Kriegs ⸗Zeiten auff nichts anders als auff elnen

freyen Willen der Ritterſchafft beruhet hat / und

daß inſonderhelt die Einquartierung / welche in

juͤngſten Kriegs⸗Zeiten bewilliget / unter der hohen
Gegen ⸗Verſicherung geſchehen / nach erlangtem
Frieden die Trouppen abzufuͤhren. Aber mn⸗

mehro hat man nicht allein nach erlangtem Frie ,
den das Pohniſche Regiment zu Pferde beybehal

zur Beyſteuer verehret / der Ritterſchafft zur Laſt
gediehen / und machet der ad tempus bewilligten

Verpflegung contra Privilegia Equeſtria ein or -
dinaires Onus ; ſondern die Ritterſchafft wird

auch biß auff das aͤuſſerſte damit gedrucket / daß
die Verpflegung nach der neuen Hacken⸗Zahlan⸗
noch dazu gefodert / und unter Faveur der neuen
Reviſion noch ein nie bewilligtes Onus dem Lande
auffgebůrdet wird / da doch die Verpflegung vom]

Nn Lande
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ſolcher Uberſchuß zugeſtanden iſt .
4 . Die ſchwere Reyiſion wird ein jeder befin⸗

den / und ſeine Beſchwerden gnugſam beybrin⸗
en .

5 . Weilen die Onera , welche vor Zeiten ſind

bewilllget worden / nach der damahligen Hacken⸗

Zahl proportioniret ſind;ſo iſt es hoͤchſt unbillig /

daß man nun nach der verhoͤheten Hackel⸗Zahl die

Onerain ſolcher Proportion nicht will vermindern

laſſen . Denn wie alle alte Onera aus einer freyen

herſchuß / ſo durch die verhoͤhete Hacken⸗Zahl ent⸗

ſtehet / der Ritterſchafft mit Gewalt abgenom⸗
men .

6 . Man hoͤret gar groſſe Beſchwerden bey die⸗

ſen ohnedem truͤbſellgen Zeiten im Lande/ daß man⸗

chen mit ſo harten Executionen unter dem Schein

einiger Reſtantien zugeſetzet wird / und wenn der

Exequirte hernach zur Liquidation kommt / fin⸗
det ſich / daß er alles entrichtet hat . Weilen nun

das Elend ohnedem leyder groß genug im Lande iſt/
ſo iſt hochnoͤthig/ daß ſothane Druͤckungdes Adels /

ſie ruͤhre her aus Malice oder Negligence derer je⸗

nigen/ ſo ſolches verurſachen / einmal mit Nach⸗

werde .

7 . Iſt es hochnoͤthig / daß wegen der Land⸗

Ritterſchafft des Rlegiſchen Syndici , wodurch ſo
wohl die Ritterſchafftl . Privllegia / als die Juſtice

ſelbſt noth lehden / ſo wohl das Gouvernement

als HofGericht in Subſidium vociret / und nebſt

ihnen von Seiten der Ritterſchafft bey Ihro Koͤn.

Majeſtaͤt druͤber geklagt werde .

8. Welln nunmehro Ihro Koͤnigl. Majeſtaͤt
ein ſtrenges Placat publiciren laſſen / daß ein jeder

bey 1500. Thl. Straffe weder einen groͤſſern Rang /
als ihm von Rechts wegen gebuͤhret/ prætendi·
ren / noch aus etwa ein oder anderer Complaiſance
jemanden cediren ſolle ; ſo iſt hochnoͤthig/ um nicht

unwiſſend in ſolche Ungelegenheit zu verfallen / daß
eine Definition des Streites uͤber den Rang mit

dem Nathe von Riga / als welcher ſich ſchon vor

langen Jahren her/ laut Receſſen , des Vortritts

vor die Land / Raͤthe angemaſſet / und auch noch die

andern Raths Membra vor manchem meritirten

Offictrer ſich einen groſſen Rang ſelbſt nehmen/ ge⸗

machet und bey Ihro Koͤnlgl. Majeſtaͤt geſuchet
werde .

9 . Welln Ihro Koͤnigl. Mʒajeſt. in Dero den

Deputirten gegebenen Reſolution de dato Stocł⸗

holm den 17 . Jun . 1691 . ad Gtavamina Act . ſich
erklaͤret / daß vor diejenigen / deren Guͤter reduci⸗

ret worden / und ſo viele Jahre her die Arenden

erlegen muͤſſen/ hernach aber dieGuͤter nach naͤher
Unterſuchung befreyet worden / ein Verzeichniß
beym Gouvernement ſoll eingerichtet und ſodann
eine Verordnung von Ihro Koͤnigl. Majeſtaͤt er⸗

wartet werden / woſelbſt ſie daſſelbe / ſo ſie an Ar⸗

renden ausgezahlet / wieder erhalten ſollen ; Als

muß hierinn denen darunter leydenden Mitbruͤ⸗

dern geholſſen werden .

10 . In ſelbiger Reſolution der Deputirten
ſind gewiſſe Articuli , welche nur thells remiſſive ,

Bewilligung herkommen / alſo wird der jetzige UN⸗

druck / zu Erhaltung einer Sicherheit / gehandelt

theils dilatorié abgethan ſind . Damit nun nicht
die Ritterſchafſt beſchuldiget werde / daß man viel

anfange / und wentg ausfuͤhre / ſo muß eine Ab⸗

rede genommen werden / wie entweder alles ſolches
effectivement proſequiret / oder mit guter Ma⸗

nier die Pendence biß zur gelegenen Zeit lalvirt

werde .

11 . Es iſt keine geringe Gewalt / welche in

Riga mit denen zur Stadt gehenden Fuhren ge⸗

ſchlehet / indem die arme Bauern bey allen Pfor⸗
ten und auff den Gaſſen auffgepaſſet werden / wo⸗

ſelbſt man ſie mit Gewalt und Schlaͤgen zwinget /
eine oder andere ſchwere Arbeit mit ihren Pferden
zu verrichten / wodurch nicht allein einigen ihre

Pferde verdorben und gar von Handen gebracht
worden / ſondern auch durchgehends iſt es den ar⸗

men Leuten und Pferden ſo ſchwer gefallen / daß/
da ſie bey ſo ſchlechtem Wege und langen Reyſen th⸗
ren Unterhalt und Futter verzehret / bey der ge⸗

waltſam abgedrungenen Arbeit / Menſchen und

Pferde crepiren muͤſſen/ derohalben uͤber ditſem
Ubel geklaget und Reparation , von dem / der Ur⸗

ſach iſt / geſuchet / desgleichen auch das künfftig
durch ſattſame Mittel abgebeuget und verhuͤtet
werden muß.

14 . In den Receſſen de An . 1668 . ſpuͤhret
man eine ſonderbahre loͤbliche Sorgfalt derer zu

ſolcher Zeit amRuder ſizenden / vor die Einrich⸗

tung der Cantzley / wie nach der Zeit noch immer

geſchehen ; aber es iſt / wie viel andere dem lieben

Vatterlande nuͤtzliche und hellſame Sachen / zu kei⸗

nem gedeylichen Ende kommen . Welln man

nichts deſtoweniger in billlche Conſideration ziehen
muß / daß die Einrichtung mit allem Ernſt zube⸗

werckſtelligen / u. keinen laͤngern Verzug leiden kan/
allermaſſen unſere Nachkommen / einer ſolchen Ne .

gligence halber / uns nichts Gutes nachzuſprechen
Urſach finden koͤnnen ; immaſſen dieſelbe als ein

Schatz Kaſten zu achten / worinn alle Schaͤtze un⸗

ſerer koſtbahren Privilegien und Freyheiten nebſt
allen Handlungen und Actis der Poſteritaͤt zum

Andencken und Nachricht verwahrlich beybehal⸗
ten werden / dieſelbe aber anjetzo gar delectueus

und in vielen Stuͤcken unrichtig iſt ; ſo wird die

wohlmeynendliche Erinnerung gethan/ hieruͤber
eine Anſtalt zu machen / daß die Cantzeley unter

einerſichern und zugleich guten Diſpoſition , da⸗

mit ſie locupletiret und in Stande gebracht werde /
gerathenmoͤge.

15 . Es muß der Land⸗Rath Crumern befra⸗
get werden / eine Explication zu geben / mit was

Fuge er in ſeinem Theatridio , ſo neulich gedru⸗
cket worden / einen Catalogum der adelichen Fa .

milien in Liefland verfertiget / da doch viele nicht

pro talibus koͤnnen gehalten werden . Denn ob

ſchon einer ein Edelmann iſt / ſo kan er doch des⸗

falls eben nicht ein Lieflaͤndiſcher Edelmann ſeyn
und heiſſen / zumahl wie in andern Reichen und

Laͤndern/ alſo auch hier / niemand ein Lieflaͤndiſcher
Edelmann heiſſen / und deſſen Beneficiorum E⸗

queſtrium faͤhig werden kan/ der nicht entweder

mit Iinmobilibus angeſeſſen iſt oder geſeſſen gewe⸗

ſen/ oder in Coetum Nobilium recipiret worden .

Und weil gleichwohl das Buch gedrucket iſt / ſo

hat
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hat es den Schein / als wenn auch durch eines

Mannes Cenſur jemand ein Edelmann in Lieſ⸗
land werden koͤnte/ welches doch der Ritterſchafft
præjudicirlich .

16 . Eine loͤbliche und herrliche Verordnung
unſerer Vorfahren iſt bieſe / daß Jahr in und Jahr
aus in Riga / da das General - GOouvernement iſt /
nomine totius Nobilitatis , einige reſidirende

Land⸗Raͤthe ſeyn ſollen / welche in vorfallenden
Landes⸗Angelegenheiten / als perpetui Mandatarii

negotiiren koͤnten : Nun aber die jetzige gering :

Zahl der dand ⸗Raͤthenichtzulaſſen will / die Reſi⸗

dirung dermaſſen fortzuſetzen / und dennoch der

Zweckſo hellſam und nothwendig iſt / daß in aus⸗

bleibendem Fall vlele gefaͤhrliche Conlequenzen
entſtehen / und niemand bey ereignenden Zufaͤllen
nomine publico pro ſalute patriæ reden / und

ſonſt wohin ein bedraͤngter Mitbruder ſeine Zu⸗
flucht nehmen kan ; ſo wird inſonderheit hoͤchſtens
recommendiret / hierauff einige Vorſorge zu

wenden .

17 . Wenn eine Immiſſion vom Koͤnigl. Gen .

Gouvernement dem Koͤntgl. Land⸗Gericht de -

mandiret worden / ſo iſt der Gebrauch leyder ein⸗

geriſſen / daß der Actus Executionis , dabey offt
importante Quæſtiones circa ipſum Executionis

Actum vorfallen / dem Notario ſudicii allein an⸗

vertrauet wird / welcher dann ſolche intercalare

Diſputen zu decidiren / Beſcheide zu geben / Ex⸗

penſas zu modetiren und das Inſtrumentum Im -

miſſionis auszufertigen ſich unterſtehet . Weiln

aber dleſes weder mit der Jultice compatible , noch
den adelichen Immunitaͤten contorm , dergeſtalt
handthieret zu werden ; ſo waͤre zu wuͤnſchen / daß
mit den Herren Land ⸗Richtern hieruͤber koͤnte zu

Einrichtung anderer Anſtalt conteriret wer⸗

den .

18 . Die Unrichtigkeit der Revenuen bey der

Ritter⸗Caſſa / iſt eine der groͤſten Occupationen /
und weil es des Land Marſchalls ⸗Amt unter an ·
dern erfordert / ſo iſt hochnoͤthig darinn eine ſolche

anee zu machen / daß das Werck einmal

um Ende gedeye .

19 . In vorigen Zeiten iſt die Ritterſchafft alle⸗

mahl wenn die Propoſitiones der Souverncurs

und Gen . Gouverneurs nur das geringſte impor -
tiret / Koͤnigl. Brieſe und Zuſchrifft gewuͤrdiget
worden . Nun aber geſchiehet es nicht mehr. Diß
hat den Schein / daß man peu à peu uns nicht

mehr um etwas fragen / ſondern alles ex impoſi⸗
cione befehlen will ; derhalben hierinn vorſichtigzu

gehen / und kan pro ſalvando honore & Privile -

gio einmal dem Gouvernement geantwortet wer⸗

den / ſie wiſſe nichts davon / weil Ihro Koͤnigl.
Majeſtaͤt dißfalls nichts an die Ritterſchafft ge⸗

ſchrieben .

20 . Mancher / der ſchon die Kiegs⸗Dienſte
vor einige 2 0. und z o . Jahren abgeleget / hat ſei⸗
ne Paͤſſe/ Vollmachten und Atteſtata von ſeiner
Charge im Brand umſonſten verlohren / muß al⸗
ſo deliberiret werden / was Huͤlffeman ihm ſchaf⸗
fen kan / damit ihm das juͤngſte Pnal - Mandat ,
wegen des Rangs / nicht ſchade .

21 . Es iſt kein geringer Nachthell dem wohl⸗
meritirten Adel / daß nunmehr ſchlechte und gerin .

ge Leute / dle ſich weder gegen Ihr Koͤn. Majeſt .
noch das Land auf ein oder ander Weiſe / wordurd

ſonſt der Adel erworben wird / meritiret gemacht /
auff unrechten Bericht oder wie es zugeht / ſich in
den Adelſtand erheben laſſen / alſo das Land anfuͤl⸗
len / undſich aller adel . Dignitaͤten und Immunitaͤ
ten thellhafftig machen wollen: Derowegen hieruͤber
ein Unterredung hochnoͤthig ſeyn wird .

22 . Denen Mitbruͤdern deren Guͤther an⸗

jetzo in der wuͤrcklichen Anſprache der Kedu -

cion ſtehen / waͤre hochnoͤthtg einſge Alfi —

ſtence zu thun / weiln der Ausſchlag uͤber ſie ein

Exempel vor dem gantzen Lande entweder zum Gu⸗
ten oder Boͤſen ſeyn wird .

23 . Die Beſchwerde muß geſuchet werden zu
remediren / daß anjetzo auſſerhalb des gantzen
Reichs Schweden / aus frembder Potentaten Laͤn,
der / Keſolutiones und Diſpoſitiones von Gen .

Gouver . muͤſſen erwartet wirden / da doch vor

Zeiten / wann Gencral - Gouverneurs aulſſerhalb
des Reichs geweſen / die Souverneurs die Diſpoſi⸗
tiones uber der Ritterſchafft Angelegenheiten ge⸗

habt haben.
24 . Die Exceſſen des Ober Fiſcalis nehmen

ſehr zu / indem er viele redliche Leute gar frwole
actioniret / und wann ſie von ſeiner Klage ſchon
abſolvirt waͤren / thut man ihnen dennoch keine

Unkoſten gut / hergegen wo jemand wider ihn ver⸗
liehret / ſebekoment er ſo reichlich die Expenſen / als
keinem litigirendem Varti ſonſt geſchiehet .

27 . Man hat zwar gute Hoffnung gehabt noch
ein Exemplar von dem Privilegio Sigismundi
Auguſti in forma probante zu erhalten ; Nun

aber zerfaͤlt dieſelbe / weil das Werck ſehrkaltſinntg
getrieben wird / und ſich niemand findet / der dazu
recht Hand angeleget ; derowegen es eines der

hoͤchften Angelegenheiten iſt / ſo man mit Ernſt
wird muͤſſenangrelffen .

26 . Weiln man befindet/ daß diejenige / welche

der Ritterſchafft Mittel unter Haͤnden gehabt /
ſehr unverantwortlich damit ulngegangen und in

ihren Nutzen angewandt ; derowegen iſt hochnoͤ⸗
thig / daß eine Conſtitution zur kuͤnffetgenSicher⸗

heit gemachet werde .

Man hatte noch mehr hervor geſuchet undwol, Und aus

ſeiner Fe⸗
dr gefloſ⸗
ſene In -

te gefunden haben / daß die Luſtruction fuͤr die ſo
genannte Reſidirende der Ritterſchafft / oder fuͤr
ihre beſtaͤndige Deputirte / dergeſtalt eingerichtet /
daß ihr Inhailt Koͤnigliche Majeſtaͤt allzunahe
getreten / und weil auch dieſer ihr Aufſatz ein

tuction

Ritter⸗

1000Werck Patkuliſcher Feder war / ſo rechnete man band⸗Of⸗
ihm allen Inhalt von der Laltruction , lediglich zu / fieiers .
ob ſelbte gleich von geſambter Ritterſchafft belte

bet / und in dero Nahmen ausgefertiget worden /
wie ſie hier dergeneigte Leſer folgend ſiehet .

Inſtruction .

1: Wird deroſelben tragenden Liebe und Zu⸗
neigung zu des Vatterlandes Beſten / als auch das

beſondere Vertrauen / ſo die ſaͤmtliche Ritterſchafft

zu
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zů thnen vermercken laſſen/ ihnen ſattſame Anleitung
geben / in allen Stuͤcken und Dingen das allgemei⸗
ne Beſte / die Erhalt · und Befeſtigung des Vat⸗

terlands . Immunitaͤten / Freyheiten und Privilegien
zu oblerviren / ſo daß ſit auf den benoͤthigten Fall /
da die Privilegia in ein und andern Stuͤcken moͤch⸗
ten angefochten werden / freye Macht haben ſollen/
an was Ort es ſeyn moͤchte / im Nahmen der Rlt,⸗

terſchafft davor zu ſprechen / und alles Widrigeab⸗

zuwenden .

2. Wann ein Mitglied der Ritterſchafſt in

ſeinem adelichen und der ſaͤmtlichen Ritterſchafft
competirenden Rechten und Privilegien ſolte ir⸗

gendwo Noth leyden ; ſo werben ſie nicht erman⸗
geln demſelben Aſſiſtence zu leiſten / und pro ſal⸗

vandis Privilegiis Equeſtribus zu ſprechen .
3. Solte einer oder zwo von den Herrn Beſi⸗

direnden nicht koͤnnen in der Stadt ſeyn / und es

fiele immittelſt etwas ein / ſo keinen Verzug leydet/
ſo haben die andern zwey die Macht darinn zuver⸗

fahren ;
4 . Erachten aber die Herrn Reſidirenden eine

ſind ſie befugt denen nechſten Herrn Landraͤthen es

zu notificiren / ſie einzuverſchreiben / und alſo die

Remedirung an gehoͤrtgem Orte zu ſuchen .

5. Sie werdenzugleich hiemit auchoriſiret / alle

Rechnungen der reſtlrenden Einkuͤnffte/ an Calla ,

Straff und andern Geldern / ſo der Ritterſchafft

zugehoͤren/ auffzunehmen/ Obrigkeitliche Alſiſten⸗

ce zu ſuchen / nach allen Mitteln genau zufragen
und einzubringen / geſtalt denn ein jeder mit ihnen

gleichfals liquidiren / und die Schulden in Rich⸗

tigkeit ſetzen ſoll .
6 . Wird thnen auffgetragen / den nunmehr

bewilligten Bau des Ritterhauſes zum Eſtect zu

bringen / wie ſie dann dazn eine ſolche Anſtalt zu

machen belieben werden / daß diß hei ſame Vorneh⸗
men nicht / wie vorhin geſchehen/ ſtutzen moͤge .

7 . Von allen ihren Verrichtungen / ſoll der

Secretatius , der ihnen hiermit adjungiret wird /
ein genaues Journal halten / welches ſie alle

Monath mundiret unterſchrieben beylegen
muͤſſen.

8. Wann ein Landtag gehalten wird / werden

ſie der ſaͤmtlichen Ritterſchafft eine vollſtaͤndige
Relation nebenſt Uberlieferung ihrer Journals ab⸗

ſtatten .

9. Was ſonſten allgemeine Angelegenhelten ſind/
ſo zum Beſten der ſaͤmtlechen Ritterſchafft die⸗

nen / werden ihnen gehoͤriger maſſen zu obſerviren

auf das allerbefle recommendiret / allermaſſen
dann die Ritterſchafft die hier und zu oblgen
Faͤllen benoͤthigte Mittel und Huͤlffe befoͤrdern
wird / daß ſolche richtig verzeichnet werden .

Und wie dann hlemit die ſaͤmtliche Ritterſchaft
einig und zufrieden iſt / bbennante Herꝛn Mitbruͤ⸗

der zu ihre Gevollmaͤchtigte / u. ihre imnNahmen Ke⸗

ſidirende ernennet und erwehlet hat ; alſo verſpricht
dieſelbe glles / was zum beſten des Vatterlandes ob⸗

beregter maſſen behandelt worden / zn ratificiren

und ſie der Gebuͤhr nach ſchadloß zu halten . Wel⸗

ches mit der Ritterſchafſt Inſiegel und gewoͤhn⸗

Beſchreidung

Sache von der Beſchaffenheit und Wuͤrde ; ſo

Nordiſche Geſch .

lichen Unterſchrifft beſtaͤttigt wird . Gegeben
auff dem Landtage zu Wenden / den 17 . Mart .

Anno 1692 .

Otto F. von Vittinghoff .
Leonhard Guftav von Budberg .
Johann Henrich Streiff von

Lauenſtein .

Im Nahmen der ſaͤmtl . Rit⸗
( L. S. ) terſchafft p. r. Land⸗Marſchall.

Uber alles bißher erzehlte und dargelegte erfolg⸗Sondell.
te noch eine Supplique , oder / demuͤthiges Bitt⸗ eine Kö .
Schreiben an Koͤntgl. Mʒajeſt . in Schweden vonniol. Maj.
der Lleflaͤndiſchen Ritterſchafft / ſomehrgedachterteeren
Patkul ebenfals concipiret / und in welchen der

Ritterſchafft Elend beweglich vorgeſtellet zu findenz
man hielt aber dafuͤr / daß durch deſſen Beſchrei⸗
bung Koͤntgl. Majeſt . als ein Tyrann u. ſ. w. ab⸗

gemahlet worden . Der geneigte Leſer urtheile
ſelbſten aus deſſen hier angefuͤgtemInhalt :

Wie Ew . Koͤnigl. Majeſt . getreue Rilterſchafft
dieſer allerunterthaͤnigſten Proyince mit gegen⸗

waͤrtiger klaͤglichen Bittſchrifft vor Ew . Koͤntgl.
Majeſt . heiligen in Gerechtigteit und Gnade bluͤ⸗

henden Throne mit Furcht und Zittern treten muß;
So iſt dieſelbe der allergnaͤdigſten Opinion von

Ew . Koͤnigl. Majeſt . geſichert / daß es nichts an⸗

ders als ein Zeichen allerunterthaͤnigſter Treue und

Ltebe zu Sw . Koͤnigl. Majeſt . ſey / wann bedraͤngte
Unterthanen alles in Gedult erleyden und bey end⸗/

lichen nicht mehr zureichenden Kraͤfften ihre Noth
und Aaligen in kindl . demuͤthigſten Vertrauen
vor Ew . Koͤntgl. Majeſt . ausſchuͤtten/ und Er⸗

hoͤrung und Huͤlffenirgends anders / als von Ew .

Koͤnigl. Majeſt . erflehen . Die Noth und das Elend

unſers armen Vatterlandes iſt ſo groß / daß wir

uns ſchaͤmen unſern Zuſtand zu erzehlen / ja mit

nichts als Thraͤnen und Trauren uns troͤſten moͤ⸗

gen / wann wir ſpuͤhren/ daß nunmehro auch die

Benachbarte uns mit Beſtuͤrtzunganſchauen .Biß⸗
hero ſind wir auß allerunterthaͤnigſter Reverence

gegen Ew . Koͤnigl. Majeſt . ſtille geſchwiegen / ha⸗
ben faſt das aͤuſſerſte in ſtillem Gehorſam uͤber uns

ergehen laſſen / und die menſchliche Gedult und

Standhafftigkeit durch die bloſe Abſicht / bey
Ew . Koͤntgl. Majeſtaͤt die Probe rechtſchaffener
Treue noch wetter zů bewahren / uͤberwunden / und
allemahl den Troſt aus der ſicherſten allerdemuͤ⸗

thigſten Hoffnung / Ew . Koͤnigl. Majeſt . wuͤr

den die rechte Stunde zu erfreuen / aus Trieb uner /
loͤſchlicherGnade ſelbſt abmeſſen / geſchoͤpffet . Da

aber unſere Schwachheit nunmehro ſo großiſt /

daß menſchliche Kraͤfftenicht mehr zureichen/ undſ
nicht eine Hoffnung allein uns laͤnger/ ohne reelle

Huͤlffe/ erhalten kan / ſo muͤſſen wir den Weg er⸗

greifſen / da Ew . Koͤnigl. Majeſt . der betruͤbte Zu⸗
ſtand des gantzen Landes und aller Einwohner
wahrhafftig nicht recht bekandt gemachet / ſondern

von vielen aus gantz verdeckten / und wolte GOtt!
nur nicht elgennuͤtgen Abſehen Privat . Intereſſe
und Gewinſtes auff das geruhlgſte und beſte vorge ·
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—— ſtellt wird . Wir aber finden uns aus vlelen Ur⸗

ſachen verpflichtet / Ew . Koͤnigl. Majeſt . die rech⸗

te Beſchaffenheit zu entdecken . Und zwar ſo trei⸗

bet uns dazu die allerſchwerſte Noth / welche von

allem Gehorſam der Geſetze entfernet iſt / deßglel⸗
chen die tendre Treue gegen Ew . Koͤntgl. Majeſt .
und dennendlich die Schuldigkeit / welche erwach⸗

ſeniſt / auß dem ſolenniſſime Anno 1678. vonuns

abgenommenen treuen Huldigungs⸗Eyd / darinn

wir gegen und Ew . Koͤnigl. Majeſt . uns bey Ver⸗

luſt der Seelen Heyl und Seligkeit verbunden ha⸗
ben / nichts zu verſchweigen / was wir zu Ew .

Koͤnigl. Majeſt . und ders Koͤntgl. Succeſſoren

Schaden und Nachtheil zu ſeyn vermercken . Weil

wir demnach aus Ew . Koͤntgl . Majeſt . und dero

glorwuͤrdtgſten Vorfahren dieſer Province aller⸗

gnaͤdigſt erwieſenen Bezeugungen dieſe kunda⸗

mental - Maxime erlernet / daß Ew . Koͤntgl . Ma⸗

jeſt. Veritables nicht aber apparantes Intereſſe mit

der Wohlfart und Auffnehmen des Landes nicht

allein compatible , ſondern auch davon gar inle⸗

parable ſey/ ſo daß das eine ohne das andere ohn⸗
moͤglich/ obſchon eine kleine Weile / doch aber nicht

in der Laͤnge/ beſtehen koͤnne ; So werden Ew .

Koͤnigl. Majeſt . dero Chriſtliches Hertze gegen uns

Armſelige in den Grund bereits ruinirte Unter⸗

thanen nicht verſchlleſſen / ſondern ein gnaͤbiges
Ohr uns in Gedult verleihen . Unſer Elend / al⸗

lergnaͤdigſter Koͤnig! erwaͤchſet daraus / daß wir

allhter nicht allein beharrlich unſers durch gute

Treue und Glauben gar onerolen , durch Geld /
etreue Dienſte / Blut und Leben erworbenen Ei⸗

Aüuunte entſetzet / aus dem Wohlſtande in die

Extremitaͤt der bittern Armuth geſtuͤrtzet werden ;

ſondern es wird auch dadurch vermehret / daß man

uns / wann wir unter ſolchem Verhaͤngnuſſe leyder !
gerathen muͤſſen/ alle Mobilien wegnimmet / und

nicht einmahl ſo viel von dem Verlohrnen laſſen
will / daß wir den Leib und das Leben erhalten koͤn⸗

nen / ſondern Chriſtlicher Hertzen Huͤlſſe erbetteln

muͤſſen . Ja es wird leyder uͤber dennoch alſo ge⸗

trieben / daß mancher / der wohl vor 20000. Thlr⸗
Guͤter gehabt / und durch die Reduction verloh⸗

ren / nicht einmahl zu deren Arende und Poſſel⸗

ſion gelangen kan / auch zu Unterhaltung deſſen
keine Sorgfalt und Bemuͤhung unterlaͤſſet. Und

wie nunmehro durch die Augenſcheinl . Straffen
und Zorn⸗Ruthen des Hoͤchſten / das Land ſo zu⸗

gerichtet iſt / daß Reducirter und Unreducirter in
gleichem Vermoͤgen ſtehen ; dahero alle Huͤlße und

Unterhalt des Lebens verſchwindet ; ſo muͤſſen wir

mit Thraͤnen und nicht ohne hefftige Gemuͤths⸗
Bewegung nachſehen / welchergeſtalt einer nach
dem andern auß ſeinem Vatterlande / darinn er

und ſeine Vorfahren von vielen Seculis her in Eh⸗
ren und Wohlſtande geſeſſen / ſich weg zu begeben/
und die benachbarte Graͤntze um Sicherhett und

Usterhalt ſeines Lebens mit Weib und Kindern

zu ſuchen/ gemuͤſſiget wird . Iſt jernand von un⸗

ſern Mitbruͤdern / der aus treibender Noth unter

Dach zu ſeyn / und nicht unter bloſem Himmel
mit den Seinigen zu ſterben / ſein reducirtes Guth
unter Arende erbetteln muß ; ſo wird ihm ſolches
zu hoch ausgerechnet / und noch darzu dileallmaͤch⸗

Deuckwuͤrdiger Geſchichte. 280
tige Straff⸗Hand des hoͤchſten GOttes von Miß⸗ 1707.
wachs und andern Zufaͤllen thie allein zur Laſt
und zu buͤſſen auffgeleget / was GOtt uͤber alle / ſo
des Landes genieſſen / verhaͤnget / ſo daß er nicht

einmahl ſein taͤglich Brodt dabey haben kan/ ſon⸗
dern von Jahren zu Jahren dasjenige ſo er noch
an Mobilien uͤbrig hat / zu ſetzen / und dannend⸗

lich wann diß nicht mehr zureichet / gar lenlible

Tractements und ſchwere Executiones uͤber ſich
ergehen / und alſo das Land meiden muß / wo

nicht er mit den Seintgen in der ſteten Furcht ſte⸗

hen will / daß man mit Adel . Arendatoren / ſo nicht

bezahlen koͤnnen / ( da ſie doch nichts als eben die

ſchwere Arende ruinitet hat ) die Corps de Garde

anfuͤllen moͤchte ; obwohl in Gelegenheit und bey

ſolcher Bewandnuß ein Ambtmann der ſeinen dohn
genieſſet / und auſſer Gefahr ſitzet / mehrerer Avan⸗

tage und Sicherheit ſich zu erfreuen hat / als ein

Koͤnigl. Arendator , der bey ſo conditionirten
Arenden ſeinen Unfall ſtuͤndlich gewaͤrtigen muß.
Einigen haben Ew . Koͤntgl. Majeſt . in de oaller⸗

gnaͤdigſten Reſolution de Anno 1687 . bey der

Huldigung das Tertial in den Guͤtern ver pro /

chen und zugeleget ; aber faſt niemand hat ſich deſ⸗

ſen wuͤrcklich zu erfreuen / weilen dte Guͤter in ſolch
einen Prelß angeſchlagen werden / daß mancher

den Nahmen ſeines Lertials ſo Sw . Koͤnigl. Ma⸗
jeſt . in allergnaͤdigſter Intention , doch einem jed⸗
weden Tertialiſten gerne goͤnnen / koͤnte fahren laſ⸗
ſen / wann nur die Arende billich und leydlich ge⸗
rechnet wuͤrde. Hat mancher die Gnade erhalten /

daß Ew . Koͤnigl. Majeſt . ihm in ſeinem reducir -

ten Guthe ein Gratial oder Tertial zugeleget / wel⸗

ches er auch bona fide einige Jahr her genoſſen /

und davon nichts mehr uͤbrig gehabt / als das Le⸗
ben kümmerlich nebſt den Seinen mit Thraͤnen
Brod zu unterhalten / ſo uͤberfaͤlletihn unverſehens
eine ſolche Obſervation und Nachrechnung / wo⸗

durch er das in ſeinem ruhigen Beſitz genoſſene / wie
der aller Voͤlcker Recht / mit ſeinem totalen Ruin

von ſo vielen Jahren zuruck bezahlen / und ſo dann

nothwendig darben muß. Wann alle dergleichen
harte Zuſetzung nicht zureichlich ſind / ſo ſuchet
man auch an die wenige / ſo noch in threm Eigen⸗
thum mit Ungewißheit ſitzen / andere Urſachen /
indem man unter ungegruͤndeten Vorwenden und
Intentionen / dieſelbe mit ſchwehrem Militair - Exe-
cutionen beleget / ungeachtet daß alles richtig ab⸗

getragen / und ſolcher Unfug mit ſattſamen Quit⸗
tungen hernachmahls uͤberwieſen wird . Wann
wir denn nun dergeſtalt von alle dem Unſrigen /

abgebracht ſind ; ſo heiſſet es war / daß ein Edel
mann zu folge der vorigen erworbenen Privilegten /
und unter Ew . Koͤntgl. Majeſt . Hand und Ste⸗

gel noch vorhandenen hohen Verſicherung zu allen

Arenden der Koͤntgl. Staroſteyen (ſo noch vor die

Beſte gehalten werden ) der Nechſte ſeyn ſoll/ aber
ſelne Armuth / worinn er doch nicht durch ſich ſelbſt

und ſein Verſehen / ſondern durch oberzehlte ſchwe⸗
re Zufaͤlle gerathen / muß alsdann Urfach ſeyn /
daß ein anderer geringern Standes / welcher ihme
an Mitteln uͤberlegen / derſelben faͤhig wird . Da

dann ein ſo maͤchtiger Arendator , weil er ſelbſten
nicht ſo groſſen Diſtricten vorſtehen kan / die Aren⸗
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den an andere cum Lucro wieder verhandelt . So

drucket auch den durch Mißwachs und andere

Schwierlgkeiten abgematteten Arendatorem gar

Ihefftig / daß er die Arenden nicht allein mit baa⸗

rem Gelde / ſondern gar mit ſpecies Rthlr . zuzah⸗
len / und dieſelbe gegen Alb . die hier gangbar /
und der dandmann vor ſein Getraͤudig zu heben hat/
mit 5. biß 6. pro Cento anzuſchaffen und ein⸗

zuwechſeln iſt . Deßgleichen muͤſſen wir mit

Schmertzen hoͤten/ daß unſer Elend manchen un⸗

bedachtſamen Menſchen ein Liedlein in ſeinen Zu⸗
ſammenkuͤnfftenſeyn muß / und man ſich nicht

ſcheuet oͤffentlich zu ſagen / daß in 10. Jahren kein

Teutſcher mehr in dieſem Lande ſeyn werde / wie

dann mit ſolchen unartigen Draͤuungennunmehro
auch ſo weit mit den Doͤrptiſcher Univerſitaͤt Pro⸗

feſſoren es gediehen / daß ſie nicht allein gar nach⸗
denckliche Vorſchlaͤgemachen / uns auß ſelbiger
Academie ( von welcher wir dem Lande mehr Nu⸗

ßen wuͤnſchen/ als zu promittiren bißhero Urſach

nach der Hand auffzutringen / ſondern auch

wuͤrcklichen / wo ſie es nur koͤnnen vollfuͤhren / daß

Predigt nur auff undeutſch von einem unſerer

ſo daß uns hinfuͤhro bey ſo erwachſenden mannig⸗
faltigen Trangſalen beydes in dem zeltlichen und

ewigen / unſer Vatterland faſt ein Eckel werden

muß. Wirr koͤnnen auch nicht unterlaſſen / Ew .

Koͤnigl. Majeſtaͤt mit Schmertzen vorzuſtellen /
den groſſen Bedruck / der uͤber uns alle insgeſamt
durch die ſchwere und unertraͤgliche Reviſion der

Hacken erwachſen iſt / und koͤnnen nicht glauben /
daß Eww. Koͤnigl. Maj . dero gelreue Unterthanen
unter der Laſt laͤnger anhalten wuͤrden / wann

Ew . Koͤnigl. Maj . nur die Gedult faſſen / und

unſere Noth hierinn in Gnaden hoͤren wolten .

Denn erſtl . wie werden uns ungewiſſe Kevenuen in

Richtigkeit ſetzen/ ſomehr alsz 3. pProCentimporti-
ren / und bey mißwaͤchſigten Jahren alle Intraden

ſchlechterdings uͤberſteigen koͤnnen ? Wobey ſich
auch noch dieſe Beſchwerlichkeit befindet / daß
nach der neuen Reviſions-Hacken ⸗Zahl die Reuter⸗

Verpflegung ſich weit hoͤher als ehemahln erſtre⸗
cket / und zu allgemeiner Belaͤſtigung des Landes
ein mehrers als jemahln bewilltget worden / und

alſo ſimpliciter nur ex Impoſitione ein ſolcher U⸗

berſchuß der dem Pohliſchen Regiment doch nete

angeſchlagen / unter einem neuen Onere abgetra⸗
gen werden muß. Und in ſpecie hat dieſe hohe
Reviſion in den GraͤntzOertern den augenſchein⸗
lichen Ettect, daß die Bauern in groſſer Anzahl
mittelſt bequemerer Gelegenheit ſich von hinnen
weg und in frembde Herrſchafften begeben . Wie
dann keine Conttibution uns in den ſchwerſten Zel⸗
ten / da Ew . Koͤnigl. Maj . gantzes Reich und Laͤn⸗
der in Krieg geſtanden / ſo hart getroffen hat / als

eben dieſe / da wir des hochedlen Friedens genteſ⸗
ſen . Wann wir denn nun allergnaͤdtgſter Koͤnig!
alle dieſe uns leyder. ! biß an die Seele gehende
ſchwere Laſt und Ungluͤcks ⸗Faͤlle betrachten ; ſo
muͤſſen wir mit verzagenden Gemuͤthern uns vor⸗
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ſtellen / den unabkehrlichen Efleet, daß eine Deir

Landes⸗Sprache nicht maͤchtigen verrichten werde /

haben ) Leute / anderer Nation und Sprache / ins
kuͤnfftige uͤber das gantze Land ins Predig⸗Ambt

der teutſche Gottesdienſt abgeſtellet und die

terſchafft / welche diß Land glelchwohl mit ihrem
Blute von den Heyden erobert / zur Chriſtlichen
Kirchen gebracht / und ſich durch getreueDienſtt
gegen die Cron Schweden ſowohl bey Ew . Koͤn.

Maj. ſelbſt / als auch bey der gantzen Welt ſigna⸗
liſirt / wie ſchon viele den Anfang gemachet haben/
alſo auch der gantze Reſt mit Seuffzen zu G Ott das
Vatterland wieder verlaſſen muͤſſen . Sw . Koͤn.
Maj koͤnnen wir das Elend des Landes nicht be⸗

ſchreiben / welches ſo zugerichtet iſt / daß Liefland
bereits ſeine gantze Geſtalt verlohren / ſo gar / daß

ob es ſchon von dem hoͤchſten GOtt mit Korn und
Lebens⸗Mittel gnugſam geſegnet iſt / und vielen

frembden Koͤntgreichen und Laͤndern Nahrung rei⸗
chet / deſſen Einwohner dennoch in den Zuſtand
verfallen / daß in dieſem Jahr / weil alle gebetene
Huͤlffe abgeſchlagen iſt / viele arme Leute an Hun⸗
ger geſtorben / eintge an die Ihrige und ihre eige⸗
ne Perſohnen aus Hunger Hand angeleget und

ſich erhencket / bey ro0ο . Bauer⸗Familienbereits
uͤber die Graͤntze gelauffen find / und Pluͤnderun⸗
gen / wo noch etwas vorhanden geweſen / veruͤbet

haben . Ja wir koͤnnen Ew. Koͤn. Maj allerun⸗
terthaͤnigſt verſichern / daß wann uns der hoͤchſte
GOtt die Wahl haͤtte heimſtellen wollen / entwe⸗
der ſchwere Kriege von den ſonſt benachbarten
Feinden / oder dieſe truͤbſelige Zeiten zu ertragen /
wir durch die Erfahrung nicht wiſſen / ob wir nicht
jene vor dleſe zu erwaͤhlen wuͤrden Urſach gehabt
haben . In Summa / woferne Ew . Koͤn. M.
uns mit Dero Gnade und kraͤfftigen Huͤlffe nicht
beyſpringen werden / ſo koͤnnen wir als getreue und
redliche Unterthanen Ew . Koͤn. Maj . nichts an⸗
ders verheiſſen / als ſchwere Nachfolge und ein

wuͤſtes Land ; welcher Schade irreparabel ſeyn
duͤrffte / wann auch ſchon Millionen daran ge⸗
wand wuͤrden . Damit aber Ew . Koͤntgl. Maj .
deſſen geſichert ſeyn moͤgen/ daß uns nicht etwa ein

ungegruͤndetes Beginnen / ſondern die aͤuſſerſte
Geſetzloſe Noth und purs Warhelt / zu dieſer all⸗

gemeinen Klage unumgaͤnglich gedrungen ; ſo
ſtellet Ew . Koͤnigl. Majeſt . Dero getreue Ritter ,
ſchafft dieſe allergnaͤdigſte Verordnung anheim/
nach huldreichem Gutbefinden / gewiſſe desinterel⸗

ſirte deute abzufertigen / und den Zuſtand des Lan⸗
des zu unterſuchen / da Ew . Koͤnigl. Maj . finden
werden / daß nicht allein dieſe allerunterthaͤnigſte
Vorſtellung wahr ſey / wovor die ſaͤmtl. Ritter⸗
ſchafft mit deben und zeitlicher Wohlfahrt garan .
tiret / ſondern auch viele Umſtaͤndezu finden ſind/
welche uns druͤcken / wir aber nicht melden doͤrffen.
Wir fallen demnach vor Ew . Koͤntgl. Majeſt . ge⸗
rechten Gnaden⸗Throne mit betruͤbten Hertzen und

Gemuůthern in aller tieffſter Demuth nieder und bit

ten mit weynenden Augen und um Chriſti Barm⸗
hertzigkeit willen / Etw . Koͤntgl. Majeſtaͤt geruhen
allergnaͤdtgſt / dieſe unſere Noth und Anliegen in

Gnaden anzuſehen und uns kraͤfftigeHuͤlſſewider
den endlichen Ausgang unſers gaͤntzlichen Ruins

allergnaͤdigſtzu reichen . Wofuͤr wir mit Gut und

Blut zeit Lebens ſeyn und ſterben wollen .

AllergnaͤdigſterKoͤntg ꝛc.
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Ew . Koͤnigl . Maj .

Im Nahmen und von wegen E. E .

Ritterſchafft des Koͤnigl. Hertzog⸗
thums Lieflands

allerunterthaͤnigſte getreue Unterthanen und

Diener /

Otto von Wietlng⸗
hoff.

Heinrich Cronenſtern .
Ernſt Friedrich von Reichau .

Leonhard Guſtav von Bud⸗

berg C. V. Ceumern⸗

Johann Helnrich Strelff vonda⸗

wenſtein / imNamen der Rit⸗

terſchafft des Hertzogthums
Llefland p. t . Land ⸗Mar⸗

ſchall .

Wann alles bevorſtehende wohl eingenommen
worden / kan der genelgte Leſer nun um ſo viel beſ⸗
ſer das nachgeſetzte und zu Stockholm wider den

Patkul dahin ausgefallenelLrtheil verſtehen / ſo mit⸗

Lobes⸗
Untheil .

gebracht / daß er Leib / Lebens / Ehr und Guts

verluſtig ſeyn / und ihm noch darzu die rechte Hand /
als das ſtraͤffliche Werckzeug der communicirten

und durch ihn auffgeſetten Schrifften / abgehauen
werden ſolte / weſſen Execution er damaln durch
die Flucht entgangen .

Die Koͤnlgl. Commiſſion hat dle Beſchaffen⸗
heit und alle Umſtaͤnde dieſer ſchweren Klagen ſo⸗
wohl / als die von beyden Seiten gewechſelte
Schrifften / als auch aus andern zur genauen Er⸗

laͤuterung der Sachen eingekommene Documen⸗ -

ten / Protocollen , und Inquiſitionen vollłoͤmm⸗

lich ſich vorhalten laſſen / und nachdem es befun⸗
den wird / welchergeſtalt der Capitain Johann
Rheinhold Patkul / I. in der von ihmeſelbſt ver⸗
faſſenen / eigenhaͤndig unterſchriebenen / und der

ſaͤmtlichen Ritterſchafft vorgetragenen Kelation ,
uͤber deſſen nebſt dem dand⸗Rath Leonhard Guſtav
von Budberg / An . 1690 . 169 1. bey Ihrs Koͤn.

Maj. verrichteten Deputation keine Scheu getra⸗

gen / unter andern anzufuͤhren die unwahr harte
und wider Ihro Koͤnlgl. Maj . Hoheit und Dero
mildes und gerechtes Regiment hoͤchſtanſtoͤßliche
Worte / Formulen und Meynungen / als laͤge
unter denen von Ihro Koͤntgl. Maj . der Ritter⸗

ſchafft in Liefland gegebenen Keſolutionen / derſel⸗
ben Ritterſchafft total ⸗Ruin verborgen / den ſie
nun maͤnnlich moͤchten ſuchen abzuwehren / und

ſolchemn verfaſſeten Schluß ſich zu widerſeßen / weil

ihres Vatterlandes wackelnde Wohlfarth und Si⸗
cherheit erfordere / daß ſie mit ſolchem Beſchelde
und ſothaner Abfertigung nicht koͤnten vergnuͤget

ſeyn / ſondern / nach uͤbergangenem Sturm / bey vor⸗

fallender Gelegenhelt / und gelindern Zeiten datz
Werck wleder vor Handen nehmen ; mittlerweile
wurde nun dagegen durch ſeine Behendigkeit tecte

und virtualiter geredet / und die Sache in eine
bDendence geſetzet/ inſonderheit / weiln nun auch

Theatri Europæi XVIII . Theil .
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die Keduction zu dem Ausſchlage inclinirte / da

die gantzeRitterſchafft aufs Letzte ausgerottet wuͤr⸗
de / mit vielen andern mehr / was er in ſelbiger Re⸗
lation ohne Glauben und Warheiten von ſeinen
Verrichtungen und gefuͤhrten Dilcourſen / neb

den daruͤbeꝛ erfolgten Beantwortungen / ſo wohl der

Koͤn . M. elgnen hohen Perſohn / als auch der Redu⸗

cion . Cot̃uiſſion, u . unterſchledl . Koͤn. Raͤthen / auch
Hn. General - Gouverneur , des Ortes faͤlſchlich
aufgedtchtet / mitwelcher ſeiner Relation er ſuchet
die Liefflaͤnd . Mannſchafft zum Auſſtande u. Unge /
horſam wider ihre Obrigteit / und zur Verunglim⸗
pfung / und Verachten derer gar offt iterirten gnaͤdi⸗
gen Veordnung / Brieſen und ernſthaffren War⸗

nungen aufftuwiegeln ; In ſelbigem argen Vor⸗

ſate iſt er vors II . ſortgefahren / da er auf benand⸗

tem Landtage zu Wenden / vor die ſaͤmtliche Rit⸗

terſchafftund dem Adel vorgetragen / die von ihme
ſelbſt auffgeſetzte freche und aͤrgerlicheSchriſſt / De⸗
liberanda genandt / da er ſich unterſtanden mit

ſtraffbaren und hoͤchft⸗vermeſſenen Worten aus⸗

zudrucken / wie auch zum Rathſchlage und Deli⸗

beration anzuſtellen nicht allein dasjentge / was

ihme wiſſend / was ſchon vorhin von J . Koͤnigl .M.
ſelbſten nach genauer Uberlegung geſchloſſen und

feſt geſtellet geweſen / ſondern noch eins ur d andere /
welches allein der hoͤchſten Obrigkeit zuſtehet / und
dero Majeſtaͤtl . Gerechtigkeiten angehet ; vermit⸗

telſt dieſer unverantwortlicher Schrifft hat er III .
den Grund geleget und zuwege gebracht nichtal⸗

lein die auff ſelbigem Landtage unter dero Land⸗
Raͤthe Nahmen und Unterſchleiff / ausgefertigte
ſtraffbahre Pœnal - Verordnung / als ein gar ſchweh⸗
rer Eingriff in die Gerechtigketten / welche der

hoͤchſten Obrigkett allein zukommen / als die da

Macht und Muͤndigkeit hat / Geſetze und deren

Stifftungen / ein anderer abernicht / zu erthetlen /
und einem Unterthanen wederzugeben noch entge .

gen zu nehmen competirendt Inſtruction , die da

auff mehr bemeldtem Land⸗Tage vor die von der

Rttterſchafft ausgewehlte reſidirende auffgeſetzet
worden / und iſt daſſelbe von dem Capitaine Patkul

als einem von den Reſidirenden nicht allein nach

gehends entgegen genommen / und vor glit erkandt

worden / ſondern auch nach Anleitung der ſelber⸗
und zu Folgeder hoͤchſtanſtoͤßlichenbenal - Verord⸗

nungen ſich Privat - Leute particulier Angelegen⸗
heiten angenommen / und unter der relidirenden
Nahmen abgehen laſſen / uͤberaus vermeſſene
Briefe / ſo wohl an den General - Superintenden -
ten Fiſcher / als auch an die Ordnungs ⸗Rich⸗
ter / ſich in ſolche Verrichtung mengende / die ei

nem Unterthanen nicht zukommen / an ſich neh⸗
mende eine ſolche Muͤndigteit / die alleine dem Koͤ,

nige oder deſſen Befehlhabern vorbehalten iſt / de⸗

ren Ermahnungen ungeachtet / die daben wohlbe⸗
daͤchttgen und rechtgeſinneten Koͤnigl . Untertha⸗
nen / wie man vernimmt / gegeben worden .

Weiter und zum IV . nachdeme Capitaine Patkul

durch ſeine an Liefflaͤndiſche Ritterſchafft gethane
falſche Relation geſuchet / ihnen ſaͤmtlichen einzu⸗
druͤcken/ als wann ſie es Urlaub und Zulaß haͤt⸗
ten / mit threr Beſchwerde welter uͤber dasjenige /
was ſchon vorhin ſo genan uͤberleget und abge
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than war / vor Ihre Koͤntgl. Majeſt . zu treten / wor⸗

durch ſie herlaſſet ward / auf dem Landtage zu ſchlieſ⸗
ſen / daß der Rltterſchafft Nothdurfft durch ein
demuͤthiges Bittſchreiben J . K. M. in Unterthaͤ⸗
nigkeit ſolte vorgetragen werden / da hat er an ſtatt
einer ſolchen demuͤthigen Schrifft nach uͤberſtan⸗
denem Landtage auffgeſetzet und concipiret / die

Landraͤthe dahin beredet vor gut zu erkennen / und

unter zu ſchreiben / wie auch J . K. Maj . im Nah⸗
men der ſaͤmtlichen Ritterſchafft zu uͤberſenden/
das mit ſo uͤberaus verhaſſten / bittern und gar

aufruͤhriſchen Klagen angefuͤllete Schreiben / dar⸗

inn er unter andern in dieſe gifftige Expreſſion aus⸗

gebrochen : Nun waͤre ihres Vatterlandes Elend ſo
groß / daß auch ihre Nachbarn ſie mit Beſtuͤrtzung
anſehen muͤſten/ ſie wuͤrden wider aller Voͤlcker

Rechte handthieret ; Sie muͤſten mit Seuſſzen zu

Laͤndern ihres Lebens Sicherheit und Auffenthalt
ſuchen ; Ihr Vatterland wuͤrde ihnen ein Eckel

nichtallein zeitlicher/ ſondern auch ewiger und geiſt⸗
licher Weiſe / ja wenn GOtt der Allerhoͤchſte ihnen
die Wahl lleſſe/ entweder einen ſchweren Krieg von

thren benachtbarten grimigenFeinden / wie ſeine un⸗

bedaͤchtige Worte lauten / auszuſtehen oder ſie mit

dieſen betruͤbten Zelten auszuhaͤrten/ ſo wuͤſtẽ ſie nit /
ob ſie aus der Erfahrung nicht Urſach gehabt haͤt/
ten / das Erſte vor das Letztere zu erwehlen : Sie
koͤnten alſo J . K. Maj . nichts anders loben / als

ſchwere Nachfolgen und ein wuůͤſtes Land . Mit

welchem allen / wie auch was mehr ſothaner greult⸗
cher und aufruͤhriſcher Worte Formulen in ſelbi⸗
gem Schreiben eingefuͤhret ſind / Capitaine Patkul

unſers allergnaͤdigſten Koͤnigs Chrlſtl . Regiment
abgemahlet / als waͤre es eine grimmige Tyranney /
und hat er damit unter dem Nahmen der gantzen
Ritterſchafft Klage / wesfals doch telner von denen /
die in dieſem Fall angeklagt worden / bey dem

muͤndlichenVerhoͤr/ auf Befragung / einige Urſa⸗
che oder billigen Zufall haͤtte hervor bringen koͤn

nen / gleichſam J .K. Maj . ſelbſt dero harte und

unmilde Reglerung ihres Landes vorgeruͤcket / und

daruͤber ſein gefaßtes groſſes Mlßvergnuͤgen kund

und den Widerwillen einzublaſen gegen ihre
Oberkeit nicht alleine denen Unterthanen Ihrer
Koͤnigl. Majeſt . dorten im Lande / und inſonder⸗
heit der Ritterſchafft / unter deren Nahmen dieſes
Schrelben abgefertiget worden / ob es gleich auf
keinem Landtage aufgeſetzet / derRitterſchafft vorge⸗
leſen / oder von ihnen jemahls iſt bewilliget worden /
ſondern vielmehr wiedaſſelbe ein gantzes Jahr her⸗
nach / nachdem es an Ihr . Koͤnigl. Maj . gekom⸗
men war / der Ritterſchafft in Riga auff dem Land⸗

tage vorgeſtellet worden / iſt es von denen Rechtſin⸗
nigen entgegen geſprochen / und gantz verworſſen
worden ; ſondern es hat auch der Capitaine Patkul

durch daſſelbe Schreiben / als ein auffruͤhrigesund
allgemeines Manifeſt, nach dem es nun auch in an⸗

dern Laͤndern / wie man vernimmt / ausgebreitet
worden / ebenermaſſen denen Freinbden Anlaß ge⸗

geben / zu vielerley J . K. Maj . hoͤchſt præjudicir⸗
lichen Gedancken und Beurtheilunge / wie auch
da einiger Widerwille waͤre / denſelben gleichſam

GoOtt ihr Vatterland verlaſſen / und in frembden

gemachet / wle auch geſuchet dleſelbe Unvergnuͤgung
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gelocket / ſich dieſes Mißvergnuͤgens ein 15
ander Maſſen zu bedienen . Zu dieſem allem/
welches ſchon an ſich ſelbſt ſehr heßlich und
ſtraffbar iſt / kommt noch mehr / des Capitain
Patkul im vergangenen Jahre in der Ve⸗

ſtung Riga begangenes Verbrechen und Meu —
terey / vermittelſt einer Schrifft / die er nebſt
einigen andern in der Garniſon ſtehenden Ofli⸗
ciers mit geſambter Hand unterſchrieben / und

zwar gegen ſeinen verordneten Befehlhaber ; deß⸗
gleichen daß er in ſeinen vermeſſenen Brleſen an

Ihro Koͤnigl . Majeſt. mit uͤberaus vertleinerlichen

Worten J . Koͤn. Maj . in dero brovince verordne⸗
ten hoͤchſten Befehlhaber / Rath / und General⸗
Gouverneurn angegriffen und verunehret / auſſer
daß er noch nicht weiter allein ſich unterſtanden /
unter frembder Herꝛſchafft mit ſich weg zu bringen /
der Liefflaͤndiſchen Ritterſchafft in ſeine Haͤnde
gekommene Cantzley Acten und Privilegien / ſon⸗
dern auch bey deren Anforderung dieſelbe verheelet
und verhalten / und alſo auch in dieſem Falle der
Leefflaͤndiſchen Ritterſchafft das Mißtrauen und
die anſtoͤßliche Gedancken eindruͤcken wollen / als
wann ihre Privilegien in ihrem Vatterlande und
unter threr eigenen hohen Obrtgkeit nicht in voͤlliger
Sicherhett waͤren. Weiln nun alſo der Capitain
Joh. Reinh. Patkul, in alle deme / das jeno vermeldet
worden / durch deſſen grobe und vielfaͤltige uͤbermuͤ⸗
thige Verbrechen / nicht allein alle unterthaͤnige
Pflicht uͤbertretten / ſo wohl ſeinen Huldtgungs /

als auch Amts, Eyd vergeſſen / ſich gegen des K5
nigs Hoheit verbrochen und Eingriff gethan in

dem Rechte / welches allein der hoͤchſten Obrigkeit
zukommt / ſondern er hat auch / da er doch ſelbſt vor
andern wuſte / mit was gnaͤdiger Gedult J . K. M.
ihn bey deſſen anvertrauten Deputation gehoͤret
wie auch allemahl mit groſſer Sorgfalt überleget
und abgethan / nichts deſto weniger bey ſeiner Ab⸗
kunfft an ſtatt ſenes Koͤniges Macht und Muͤn⸗
digkeit nebſt allen Koͤnigl. Recht zu ſtaͤrcken/ ſich
bey ſeinẽ Mitbrůdern fuͤr einen Auffrůhrer / Haupt,
und Auffwtegeler gegen ſeine Obrigkeit und dero

verfaſſten Verordnungen aufgeworffen / ſich vor⸗

genommen aufzuſetzen falſche und wider J .K. M.
Hoheit und Rechte laufende Schrifften / auch nach⸗
gehends keine Scheu getragen / zuverfaſſen und vor

Ihro Koͤnigl. Majeſl . eigene Augen zu bringen
das auffruͤhriſchund deteltable Schreiben / durch
welches er mit einem unerhoͤrten Exempel ſich un

terſtanden / ſeinen allergnaͤdigſten Koͤnig an dero

hohen Koͤnigl. Wuͤrde mit ſcheußlichen Worten
zubeurtheilen / überdero von dem Hoͤchſten in Haͤn⸗
den geſtelletes Koͤnigliche Ambt einzugreifen und

zuverunglimpfen / damit abzuwenden nicht allein

der Unterthanen Hertzen von threr Obrigkeit / ſon/
dern auch den Frembden Anlaß zu geben zu hoͤchſt
verkleinerlichen und ſchadhafften Nachdencken /
hat er alſo auf die allergrobeſte Art ſeinem Koͤntge
Unrecht gethan / mit Worten / Briefen / Rath⸗
ſchlaͤgenund Wercken / nun aber unter dieſen allen
wider Ih . K. Maj . ertheiltes gnaͤdiges Geleit und

dero Koͤnigl. Commiſſion iterirten Warnung
und Verſicherung / ohne alles Urtheil und den

Ausſchlag abzuwarten / die Sache auf den Ruͤcken

1707 .
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getommen/ heimlichſich auff die Zluchtbegeben /

139

Oeti er

damals

durch

Flucht
kultgeht /

ſeine

Werden

beibrannt

Siheral
Papkul

Authaup⸗
let /

und auſſer Landes entwichen / und vermittelſt deſ
ſen noch dasjenige / was růckſtaͤndig geweſen / nicht

allein des KoͤnigsGeleite verunehret / dero Koͤnigl.

Worte in Mißtrauen geſetzet / und demſelben eine

Unſicherheit unverantwortlicher Weiſe zugeeignet /
ſondern auch dero Koͤnigl. Commiſſion aufſderſel⸗
ben gegruͤndete und ihme angeſagte Reſolutiones

verachtetz Dißfals und in Anſehen aller dieſerauff⸗
gerechneten groben Verbrechen / findet die Koͤnigl.
Commiſſion vor rechtmaͤſſig / ſambt denen Geſe⸗

zen und deren Stifftungen aͤhnlich / daß der Ca⸗

pltain Patkul ſich felbſt zu wohlverdienter Straffe

und andern untreuen und auffruͤhriſchen Unter⸗

thanen zum Schrecken und Warnung ſeine rechte

Hand verliehren ſoll / die er wider ſeinen Koͤnig
unverantwortlich gebrauchet / und dabey hat er

verwuͤrcket / Ehre / Leben / und Guͤther/ die be⸗

wegliche der Cron / die unbewegliche Guͤther aber

demn nechſten Erben / und ſollen die von ihm eigen⸗
haͤndig auffgeſezte arge Schrifften von dem

Scharff⸗Richter verbrandt werden . Und dieſes
alles mit Recht ꝛc.

Die Verbrennung der Patkuliſchen Schrifften

erfolgte indeſſen / da man ſeiner Perſon nicht hab⸗

hafft werden konte / und wurde auch durch des

Henckers Handſeine hernach auffgeſetzte und durch

den Druck bekant gemachte Vertheidigung ins

Schrifften Feuer geworffen / nachdem man die Rechtl . Be⸗

dencken vorher darvon gethan / die im Leipztger

Schoͤppen⸗Stuhl / und anderweietg zum Vor⸗

theil / und zur Entſchuldigung des von Patkul ge⸗

geben worden / der nimmehro / nach dem obener⸗

zehlten/ ſoein erbaͤrmliches Ende genommen . Da

nun denen Lieflaͤndern / wie er nebſt andern / in

ihrem Nahmen geklagt / wuͤrcklich von Schweden

zuvlel geſchehen ſeyn ſolte ; waͤre das hernach er⸗

ſolgte / da gantz Liefland von Schweden ab / und

in frembde Haͤnde kommen / ein mercklich Exem⸗

pel / daß man alles verliehren kan / wenn man mit

Ungebuͤhr zuviel haben will / da die Schickungen

des gerechten GOttes ſehr wunderliche Dinge ver /
haͤngen koͤnnen. Der manchmahl mit dem Pat⸗
kul vermengte General Paykul ( von deſſen Umb⸗

ſtaͤnden und Schickſall der XVII . Theil dieſes Thea -

tri Anno 1705 . p. 290 . a . b . berichtet ) war jenem

mit einem ſchmaͤhlichen Tode zu Stockholm vor⸗

hergegangen / und allda den 3 T. Jenner ſt . n. auff
dem Norder⸗Malm / mit dem Beyle / nach Ver⸗

werffung aller vor ihn gethanen vielfaͤltgen Vor⸗

bitte / enthauptet worden / nur weil er ein Lieflaͤn⸗
der von Geburt / und doch hernach wider Schwe⸗

den / in derer Herren Dienſte geweſen / zu welchen

er aus Liefland in zarter Jugend gekommen . Er

hatte ſich zum Tode gar wohl bereitet / ſatte ſich
ſchwartz angethan mit denen Predigern / indes ei⸗

nen ſeinen Wagen / ſtieg an dem Richt⸗Platz ge⸗

troſt aus / legte Mantel und Halstuch ab / zog die

auff dem Haupt habende Muͤtze uͤber die Augen/
ſtreckte den Hals uͤber den Block ungeſaͤumt/ und

empfieng den toͤdtlichen Streich . Jeder ihn be⸗

gleitender zwey Prediger hatte von ihm roo . Du⸗

caten / eben ſo viel die Gefangene in Schwedico⸗

garden zu Stockholm an Allmoſen / und auch der
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Hencker etliche Ducaten zur Verehrung empfan⸗1707 .
gen . Wie nun dieſe Leute der SchwediſcherGraf Zo,
Schaͤrſſe inne worden / ſo hatte Graf Zobor diefbor loß⸗

Milde erfahren / diewvell man ihn / da Schwede aelaſſen .

in Pohlen wieder eingetretten / in Freyheit / wi⸗

den Breßlauiſchen Adjutant /geſetzet .
Wir kehren aber nun wiederum von dieſen Aus⸗

ſchweiffungen zu dem Koͤnig in Schweden / den

wir / nebſt dem Stanislao , bey Slapꝛa verlaſſen /

allwo mitlerwelle die in Pommern geſtandene Re⸗

crouten nach und nach ankamen . Es fanden ſichſetliche
auch verſchiedene Magnaten ein / die dein Stanis - groſſe fal⸗
lao beytraten / als der Fuͤrſt Kadzivil Litthaniſcheiſlen Sranis⸗

Groß⸗Cantz er / ein Lubonursky , der Wisno - lao hey

Wiesky , der Waywod von Kio , daher KioWs .

Kky , vom Geſchlecht Potolky , gerannt / den der

Stanislaus zum CronGroß⸗Feldherrn machte /
welcher Bedienung er ſich auch / ſo viel an ihm/
unterzog / deßhalben ein allgemeines Ausſchreiben
ergehen ließ / daß ſich die Cron⸗Voͤlcker zu ihm
einfinden und unter ſein Commando ſtellen ſolten .
Den 9 . November brach die Schwediſche Armee Schwedi⸗
auff / ihren Marſch nach der Weichſel zunehmen ſche Armee
de / und gabder Koͤnig in Schweden auff ſelbigein marſchirt

dem Preuſſiſchen Geſandten / Grafen ven Doh an die

nan / in freyem Felde unter bloſſem Himmel / nochWeichſel
darzu bey ſtarcken Regen / eine Stunde lang Au⸗

dientz / da die Trabanten und Offtcters einen groſ⸗
ſen Creyß gemacht / in welchem der Koͤnig und

Geſandte Zeit wehrender Audtentz unbedeckt gehal , Koͤniggibt
ten . An der Weichſel nahm hernach der Koͤnig im freyhen

ſein Haupt⸗Quartler in einem kleinen Dorff Wie - Jeld Au⸗

niz genannt / und wurde die noch uͤbrizs wenlge dientz .

Zeit dieſes Jahrs mit Bruͤcken⸗Schlagung uͤber

den Fluß hingebracht / daß wir in folgendem die

Schweden ihn werden paſſtren ſehen. Vor Poh⸗
len kam zu dem bißherigen Elende des alles ver

wuͤſtenden Krieges noch ein anders der anſtecken · Peſt erhebt
den Peſtilentz / die ſich umb Cracaw herum zuaͤuſ ſich in

ſern anfieng / hernach aber immer weiter umb ſich Pobdlin .

grieff und einen groſſen Theil andrer Laͤnder jaͤm⸗
mer ich verwuͤſtete / wie die Folge derer Geſchichte
von Zeit zu Zeit das mehrere darvon darlegen
wird .

ObgleichIhro Koͤnigl. Majeſt . von Schweden /
ſtets mit Krieges⸗Geſchaͤfften uͤberhaͤuffet/ und

noch uͤber dem auſſer ſeinem Koͤnigreiche ſo viele

Jahre her/ den Krieg gefuͤhret/ ſo gedachten ſie
dennoch wie Ihro Reſidentz / als das Koͤnigl.
Schloß in Stockholm / moͤchte außgebauet wer⸗

den / und lieſſen Befehl an dero Sur Intendanten

und Koͤntgl. Hofſ⸗Marſchal dem Baron von Tel⸗

ſin ergehen / den Schloß⸗Bau beſtens zu conti -

nuiren ; als nun dieſes Schloß gantz neu erbauet /
und von einem ſehrberuͤhmtenArchitecto entworf⸗
fen worden / als wird denen von der Civil Bau⸗

Kunſt Liebhabern und Kennern / der Deſſein der

einen Seiten gegen Norden / welcher gantz auff⸗
gefuͤhret iſt / hiemit communictret . Es iſt zwar

ſimple aber ſehr regulier , und nach der Antiquen
ihrer Genie angeordnet / welcher die Simplicitaͤt
in der Architectur , fuͤr eine MajeſtaͤtiſchePracht
geſchaͤtzet. Man ſiehet an dieſem praͤchtigen Ge⸗

baͤude / gar keine verkroͤpffete Pilaſtten , nach Co -
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eins ins Geſichte . Das innerſte Portail wird

fuͤrnemlich eine der koſtbahreſten in der Welt /

ge nach / wohl die Geſetze ſchweigen /
doch laſſen ſich die Bediente groſſer Her⸗

ren und freyer Staaten nicht das Maul verbieten /
welches “ wo die Waſſen nicht hinreichen / deſto

mehr Worte insgemein brauchen muß / darmit

durch dieſe jenen einiger Vortheil / wo es moͤg⸗

lich / geſchaffet werde / dannenhero man durchge /
hends anmercken kan / daß bey neutralen / oder /
aus dem Gedraͤng ſich findenden Potentzien die

meiſte woͤrtliche Handlungen getrieben werden /
wenn man ſich anderswothaͤtlichmordet und hin⸗
richtet . Bißher haben wir dieſemnach gnugſam

geſehen / welcherley Verkehrungen in der zwiſchen

kriegenden Partheyen ſtillſißenden Schweitz vor⸗

kommen / und wird ſich dieſes auch in der Folge/
daruͤber aber auch zugleich zeigen / daß auch der

Orten zu wuͤrcklicher Befehdung untereinander

ſelbſt immer mehr Saamen ausgeſtreuet worden /
woraus hernach eine gar blutige Erndte im Tog⸗

genburgiſchen Weſen erwachſen . Die Cathol .

bueglſcher Cantons wolten doch/ vielleicht nicht begreiſſende /
wie nahe ihnen innerlicher Krieg waͤre / aͤuſſerlich
den Frieden / nach ſchon vor dieſem gemeldeten /
befoͤrdern/ allein ſie richteten damit nichts aus /
und ſchienen thren eignen Ruhfland darob zu ver⸗

geſſen / beſage derer nur erwehnten Toggenburgl⸗

ſchen Haͤndel/ die wir vor dieſes Jahr hler alſo⸗

gleich in einer Folge vorſtellen wolen . Welcher

Geſtalt ſichToggenburgiſche Abgeordnete zu Zuͤrch
eingefunden / iſt aus vorigen Jahrs⸗Geſchichten
erinnerlich / ſie legten dieſem Ort alle ihre haben⸗

erhlelten nicht nur von ſelbigem Verſicherung noͤ⸗

tigen Schirmes / ſondern wurden auch denen Ber⸗

nern / zu denen ſie weiter reiſeten / beſtens empfoh⸗
len / daß dieſe ein gleiches verſprachen / wle ſehr

barkeit ab Seiten Zuͤrch und Bern uͤber ihn an⸗

maſſete / da dieſe Cantons eine Geſandſchafft an

ihn beſchloſſen / die ihn freundlichſt erſuchete /
Zuͤrchund 1. Daß der Land ⸗Leuten privilegirter Land⸗
Bern Ehnd/ welchernach Abt Ulrichs dand⸗Recht friſch

8 beſchworen / und verbriefet worden / in ſeinem

gleichs⸗ flaren Innhalt beſtehen und verbleiben moͤge

Articul 2 . Hofſen beyde loͤbliche Ort / daß Ihro
vor Fuͤrſtl. Gnaden es bey der Land Leuten Land⸗Recht

und ſeinem ſo klaren / heitern und deutlichen Be⸗

griff werden bewenden laſſen / und den Toggenbur⸗
gern den voͤlllgen Genuß ohne Abbruch goͤnnen/

auch nicht zugeben / daß ſie daran gehindert / ſon⸗
dern nach deſſenklaren Buchſtaben ihre Land⸗Leut

ſelbſt annehmen / und aller Gnaden / Privilegten /

Beſchreibung
jomaden , nach Frontispicen , aberdahlngegen] Blonze gegoſſen werden ; an dem inwendigen
faͤllt die gantze Ordonance und ihre Schoͤnheit mitſ Bau wird auch nichtes geſpahret / und ſind die

dann der an denſelben ſtehende Hercules nebſt der] jemahlen was in der Welt geſehen hat.
Minerva , ſo uͤber dem Portail ſitzetl / ſollen von ]

Schweitzeriſche Geſchichte .

Mancher⸗

M' nn ,
Krlege muͤſſen / gemeiner Sa⸗

de Urkunden gekraͤnckter Gerechtſame vor / und

auch der Abt von S . Gallen dargegen ſchreyen
wollen / daß man ſich einer ohnbefugten Gerichts ⸗

Schwettzeriſche Geſchichte .

Koͤnigl. Logimenter / nebſt der Gallerie / von ſo
guten Guſto und ſo koſtbahr ordontret / als man

Freyheiten und Gerechtigkelten genteſſen moͤ⸗

gen :

z . Und weilen des Land⸗Raths und Land⸗Ge⸗
richts Beſetzung und Entſetzung in dem Land Eyd /

Land⸗Recht / und andern Documenten begruͤn⸗
det / ihnen ſolches auch nicht weiters verſaget /
ſondern vielmehr beltebet ſeye / um eine mehrere
Anmuthung / und guten Willen / ſich bey der

Grafſchafft Toggenburg zu machen / Ihro
mit Einſetzung frembder auslaͤndiſcher Beambten

zu verſchonen / hingegen ſich der eingebohrnen zu
bedienen .

4 . Und weiln laut Land . Eyd und Land Rechts /

die Streit Sachen / wo ſie entſtanden / und ange⸗
fangen / ausgetragen / und kein frembder Richter
admittiret / auch keine Appellationen geſtattet
werden ſollen / es werde denn ſolches von dem nle⸗

drigen Gericht ſonderbahr bewilliget ; als ſtellen

beydeloͤbl. Ort zu Ihro Fuͤrſtl. Gnaden das Ver⸗
trauen / daß ſie es auch darbey werden bewenden

laſſen .
5. Es getroͤſten ſich auch beyde loͤbl. Ort / es

werden Ihro Fuͤrſtl. Gnaden den Reformirten
Einwohnern dieſer Grafſchafft / die Landsſriedli⸗
che freye Religions / Ubung mit allem ihren Anhang
voͤllig geſtatten / und was darwider von elniger
Zeit vorgegangen / abſchaffen .

6. Endlich werden auch Ihro Fuͤrſtl. Gnaden

verhoffentlich billich finden / daß denjenigen ſo
die Pfruͤnden geſtifftet / und beſolden / auch die

Collaturen gedeyen ſollen / jedoch mit dem Vor⸗

behalt derjenigen Pfruͤnden / darzu jemand genug⸗

ſam SpecialRecht haben wuͤrde.

Wann aber dieſen ſowohl gemeynten Vorſtel⸗
lungen ſich St . Gallen widerſetzen ſolte / und nicht

laͤngermchr zuzuſehen / daß bey den von St . Gal
len geſperrten Gericht und Rechten / die Ubeltha /

170)%.

ten ungeſtrafft / die Burgerl . Sachen / um die

Gemuͤther gegen ein andern zu verbittern auſge
henckt blelben / und alles in aͤuſſerſte Zerruͤttung
geſetzt werden moͤchte / die Land⸗Leut alsdenn ſich

ſelbſten in einen kand ⸗Eyd und einen Landrecht /
maͤßlgen Zuſtande ſeten / Gericht und Recht auch

andere ihre Freyheiten nach Innhaltihrer Grund⸗

Briefen ausuͤben moͤgen.
Uber ſolchen Antrag beſchwerteſichder Abtzum

hefftigſten / die beyde Cantons Zuͤrch und Bern

einer unziemlichen Herrſchſucht beſchuldigende und

ſolcherley erinnerte / er haͤtte ſollen ſo gefaſſet wer⸗

den / daß der Land Eid / als ein bedingtes

Werck / ſo weit es der Landsherrlichen
Obrigkeit nicht entgegen / angeſeßet wor⸗

den ; worgegen die Toggenburger / nach wle vor /
nicht unbegruͤndet einwendeten / daß durch eine ſ⸗
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weitſchichtige Clauſul all ihr beſchwornes Land⸗

Recht verrichtet / und alles des Abts Elgenwillen

uͤbergeben wuͤrde. Sie erkenneten ihn fuͤr thren
Lands Herrn / der nach altem Befugniß ſich zu

halten Recht haͤtte / wenn er druͤber ſchritte / ſo
waͤr eben deshalben dandRecht · und Eyd dar / daß
ſie ſich wider die Uberſchreitung alter Herrſchafftl .
Graͤntzen ſchuͤtzen koͤnten und moͤchten . Summa

Summarum / der Herr Abt ließ ſich auff der or⸗

dinari Jahr - Rechnungs⸗Tagſatzung in Anſehung
„obgedachten Antrags vernehmen : Er koͤnte obge⸗
„ſetzte 6. äPuncten keineswegs annehmen ; denn

ſoll es ein Urtheil ſeyn / ſo wuͤſte er nicht aus was

„fuͤr Judicatur - Rechten es gefaͤllet worden : Sey
„ es aber nur ein Rath oder Vorſchlag / ſo koͤnten ſie
„ſolchen nicht annehmen . Dahero er diß ganzze

„Geſchaͤffte an den Ort legte / wo ſelbiges ange⸗
„ fangen / und er Raths / Huͤlffe und Rechtens

„vertroͤſtet worden / in Freund⸗Eydgenoͤßiſcher
„ Hoffnung / es wuͤrden thm die loͤbliche uninterel⸗

„ſirte Orte dergleichen angedeihen laſſen ꝛc. Mit⸗

lerweil gab es noch allerhand Unruhen / und ka⸗

men die Reformirte und Cathol . an unterſchiede⸗
nen Orten der Grafſchafft Toggenburg / wegen

gemeinſchafftl . habender Kirchen / zuharten und blu⸗

tigen Schlaͤgereyen / darbey doch die erſteren am

melſten litten / woruͤber Zuͤrch einen groſſen Un⸗
willen gefaſſet und es nah an dem geweſen ſeyn
ſolte / daß es mit bewehrter Hand in Toggenburg
eingefallen / obgedachte dem Abt vorgeſchlagene
Puncte zur Erfuͤllung zu bringen / das doch

noch unterblieben ; dargegen die naͤchſtangelegne
Orte / auff allen Fall auffgemahnet / und eine

Deputation ins Toggenburgiſche geſchickt worden /
Satisfaction , wegen des gegen Reformirte unter⸗

nommenen / und die Annehmung mehrgedachter
Puncte von denen Land⸗Leuten zu begehren / wel⸗

ches alle Einwohner des Toggenburgs / auſſer
zwey Gemeinden / zugeſagt / zu wenigem Ver⸗

gnuͤgen mehriſter Cathol . Cantons / die auch eine

zuſammen / mit Beruffung der Republic Wallis /
ausſchrieben / die hier und dar mit einſchlagende
Religions ⸗Sachen zu uͤberlegen / in welchen die

Roͤmiſch ⸗Cathol . Geiſtlichkeit des Toggenburgs
durch den Decanum zu Schweitz vor jedem dreyſa
chen Land⸗Rath daſelbſt eine gar bewegliche Vor⸗

ſtellung ihrer Angelegenhetten thun ließ / die ge⸗

dachte Verſammlung aber gieng zlemlich fruchtloß
ab / well Wallis / Freyburg / Cathol . Glarts
und Appenzell ſelbige nicht einmahl beſuchten .

Bey ſolcher Zuſammenkunfft hatte ſich der An⸗

jouiſche Miniſter ſehr bemuͤhet/ als ein ſolcher zur

Audientz gelaſſen und erkennet zu werden / doch den

Zweck nicht erlangen koͤnnen / well man ihm ge⸗

fllſſentlich allerhand Schewlerigkeiten im Cæremo -

niel zu machen / und alſo ſein Begehren / durch
dieſen Umweg / artig zu vernichten gewuſt / daß
er vonſelbſten davon abgeſtanden . Im Toggen⸗
burgtſchen gieng es noch truͤb durcheinander / da

die zwey dilſentirende Gemeinden / mittelſt einge⸗
legter Execution , von denen uͤbrigen genoͤthtget
worden / ſich denen mehrgemeldeten ab Seiten
Zuͤrch und Bern vorgeſchlagenen Puncten gemaͤß
zu verhalten . Doch kam es dahin / daß ſeche Can⸗
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tons / nemlich Toggenburgiſchen Theils Zuͤrch
Bern und Baſel / was den Abt von S . Gallen

betraff / Lucern / Ury / Solothurn ins Mittel

tretten und verſuchen ſolten / ob die Sache nicht

dereinſt hinzulegen . Weil aber ſonſt immer drauf

gedrungen worden war / daß der Land⸗Leute Land/ſbur
Enyd/ Land⸗Recht und LandFriede die Grundveſl oandel
der Handlung ſeyn und dieſen Dingen nichts ab,en .
gebrochen werden muͤſte/ dieſes aber dem Abt unde?

Cathol . zu partheyiſch ſchten ; So fiel derer Pro⸗
teſtirenden ſich Toggenburgs annehmenden Erklaͤ

rung hiernach dahin aus : Man wolte von allen

ſolchen Woꝛ tſtretten ablaſſen / und ſolte nur jedem

Theil gegeben werden / was ihm / nach Unterſu⸗
chung aller Umſtaͤnde und Uhrkunden / von

Rechtswegen gebuͤhre ꝛc. Die benennte Mlttler

kamen wohl verſchiedentlich zuſammen / doch kon⸗

te dem Handel kein durchgehends beliebiges Ende

gefunden we·den / deshalben man ſelbigen biß nach

Martint verſchob mit dem Anſuͤgen ; Koͤnte der

Abt ſich mit beyden verbuͤrgerten Cantons der

Grafſchafft Toggenburg unterdeſſen nicht verglel⸗
chen / ſo moͤchte man hernach in dieſer Streit⸗

Sache des von dem Fuͤrſten mehrmaln angeruffene
Eydgenoßiſche Recht und Richterl . Ambt walten

laſſen / daraus doch dieſes Jahr nichts wurde / ſon⸗
dern das Werck in ſeiner Verwirrung ſtecken blieb/
ob gleich Cathol . und Proteſtirende Cantons des⸗

halber gegen Ende des Jahrs ihre Verſammlun⸗
gen anſtellten .

Die Schweltzhatte alſo ihre innerliche Unruhe / Engelland
und wurde auch wegen auswaͤrtiger Dinge ver⸗ſollicitirt

ſchiedentlich angefochten / da ſonderlich von de . bey den

nen Graubuͤndnern begehret wurde / denen Kayſ .1505114 1
Boͤlckern einen freyen Durchzug in das Maylaͤn/ freyen
diſche zu verſtatten / welldteſer Weg weit bequemer Durchiug
und kuͤrtzer als den ſie ſonſt durch Tyrol dahin neh⸗ius May⸗
men muͤſſen. Dteeſes zu erlangen wolte die Koͤni⸗ländiſche

gin von Engelland beſtmoͤglichſt befoörderlich ſeyn/ lür Kayſ,
und ſchrieb / zu dem Ende ſehr gnaͤdig/ an dieſe
Buͤnde / ließ ihren Brief den von Stanian / als

Geſandten / nach Chur uͤberbringen und daſelbſt
freyerlich abgeben . Gedachter Geſandte begleite⸗
te deſſelbigen Uberlteſſerung mit einem Memorial,
darinnen vorgeſtellet / wie der zu Baͤndigung
Franckreichs unternommene Krieg auch der

Schweltz vortheilhafſt und zu ihrer mehrern Si⸗

cherſtellung dienlich / ſelbiger indeſſen die Neutra ;

litàͤt darbey nicht zu verdencken noch zuſtoͤren/ doch/
ohne ſolcher Kraͤnckung / wohl ein freyer Durch⸗

zug der Kayſerl . Voͤlcker ins Maylaͤndiſche zu ſu⸗
chen und zu erlauben ſey / weilja Koͤnig Carl ſich
dermaln im Beſitzthum des Hertzogthum May⸗
land mithin auch berechtiget befinde / des von

Schweitzern mit ſolchem habenden Capitulats ( da⸗
von vorige Theile dieſes Theatri ein mehrers berich⸗ bermoͤge

tet ) zugenieſſen / vermoͤge weſſen ehemals dergl mucon⸗
Durchzug geſtattet worden / ohne daß jemand die P1N8n.
Neutralitaͤt daher verleßet zu ſeyn geſaget haͤtte, flars .

Fuͤr Franckreich doͤrffte ſich memand deshalben
der Zeit fuͤrchten/ da ſeine Gewalt in Italten auſſ
der Neige / hingegen der Kayſer vermoͤgend gnug

ſey / die verweigerte Billichkett zu ahnden . Ot⸗

gleich An . 170 f . verſprochen worden / keinen

Durch⸗

1707 .
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DSurchzug ins Maylaͤndiſche zu erlauben / ſey
man doch/ nach geaͤnderten Umſtaͤnden / an dar⸗

auff gerichtetes Verſprechen nicht gebunden / und /
da der Duc d' Anjou nicht mehr Mayland haͤtte/
ſondern in deſſen Beſitzhum Oſterreich waͤre/ wohl

beſugt deſſen Boͤlcker dahin durchzulaſſen .
Die Graubuͤndner fanden bey ſolcherley Umb⸗

ſtaͤnden ſo dienſam als noͤthig in einen genauern

ſich findende Roͤmiſch/ Catholiſche dergleichen nicht

gerne ſahen . Dennoch kam es darmit zum Stan⸗

de / daß den 6. May dieſes Jahrs das disfals ab⸗

gehandelte genehm gehabt und beſchworen wurde /
in ſeinem Haupt⸗Inhalt dahin gehende : Es

„ſolte ein Stand dem andern / im Fall der Noth /
„ und auff Erfordern mit 2000 . Mann ohnent⸗

„geltlich und auff elgene Koſten beyſpringen / deß⸗

„gleichen zwiſchen beyden das ſonſt gewoͤhnlicheAb⸗
„ ugsGeld / auffgehoben ſeyn ꝛc. Die jaͤhrliche

allgemeine Tagſatzung gieng umnb Johann vor ſich/
ohn daß was ſonderbahres auff ſelbiger beſchloſſen

wurde / wie denn auch von auswaͤrtigen Miniſtres

ſich keiner groß anmelt ete / auſſer daß der Marquis
von Puiſieux den 9. Julii , in gehabter Audientz /

ſich vernehmen ließ / mit der gewoͤhnlichen Verfi⸗

cherung / wie geneigt der Koͤnig in Franckrelch de⸗

nen Schweitzern ſey / und dieſes in ſeinen groͤſten

Gluͤckſeligkeiten bewieſen habe / da andre / bey gu⸗
ten Tagen aliffgeblaſen wuͤrden / und ihren Nach⸗

baren oder Bundsgenoſſen beſchwerlich oder un⸗

ertraͤglich fielen ꝛc. Vielleicht wolte darmit der Fran⸗
gzoͤſiſche Geſandte zulve ſtehen geben / daß die Can⸗

tons bey Ihro Allerchriſtl . Majeſtaͤt dermahln ih⸗
rer Seits beſtaͤndig halten ſolten / da die boͤſen Ta⸗

ge fuͤr Franckreich einbrechen wolten . Nebſt dem

trug genannter Ambaſſadeur , zwelffelsohn auff
die Toggenburgiſche Unruhezlelende / eine Ermah⸗

nung zu innerlicher Einig keit fuͤr / mit dem Anfuͤ⸗

gen / daßdergleichen zu erhalten hauptſaͤchlichbey
ihnen ſelbſten ſtuͤnde/ doch moͤchten ſie nur kuͤhn⸗
lich die Zuflucht zu Franckreich nehmen / wenn

dieſes ihnen / ſolch Kleynod erhalten zu helffen/
was beytragen koͤnte. Denn es waͤre ja ein groſ⸗
ſes Gluͤck / daß die Schwettzeriſche Bauren in

Ruhe ſaͤen / fuͤr ſich erndten koͤnnen / und fremb⸗
der Soldaten Plage in ihren Graͤntzen nicht erfah⸗
ren doͤrffen / ſondern der Nachbaren Jammer in

Sicherhelt ſehen und hoͤren koͤnnen u. ſ .w. Die

andre Miniſtres hieiten ſich / wle gedacht/ ſtille/
vielleicht well ſie dermahln der Schweltzer nicht

ſonderlich bedorfften / und war ihre Anzahl in ſo
weit vermehret worden / da Koͤntg Carl / den

Kayſerl . Geſandten / Grafen von Trautmans⸗

dorff / auch zu ihrem Ambaſſadeur andie Schwei

tzeriſche Cantons und denen mit ſolchen im Bund

ſtehende ernennet / der auch zu Anfang dieſes Jahrs
eine Reyſe nach Mayland gethan / umb ſich da⸗

ſelbſt mit dem Printz Eugene , des Maylaͤndt⸗
ſchen Capitulats halber u. dgl. m. zu unterre⸗

den .

Beſchreibung

Die wichtig ſte Sache dieſer Orten war wohl die⸗

ſes Jahr die Succeſſion von Neu⸗Chaſtel / welche

wir unter denen Schweißzeriſchen Geſchichten erzeb⸗

Schweitzeriſche Geſchiqhte .

len wollen / nicht nur weil dieſe Grafſchafft an de / 7705
nen Schweitzeriſchen Graͤntzen gelegen / ſondern Veſchgf
noch mehr well ſie mit verſchiedenen Cantons inſfenheit
Bund und Verbuͤrgerung ſtehet / da uͤbrigens ſie
vor alten Zeiten ein Burgundiſch Lehn geweſen/
welches denen von Challon , aus Burgundiſchem
Hauſe abſtammenden / und durch die von gedach⸗
tem Hauſe Challon , hernachmaln an andre ver⸗

liehen / theils durch andre / wieder derer von Chal -

lon Willen / in Beſitz genommen und behauptet
worden war / wie in der Folge weiter vorkommen

wird . Die aus Longuevilliſchem Hauſe abſtam⸗
mende ſo genannte Madame de Nemours , als

Inhaber⸗und Beherrſcherin dieſer Grafſchafft /
wurde immer aͤlter und kraͤncklicher / daß man ſich
ihres bald herannahenden Endes leicht verſehen
konte / worbey jeder ſeine Anſtalten voraus zu

machen trachtete / der an ſolche Grafſchafft etwas

zu ſprechen zu haben vermeynte . Unter dieſen be⸗

fand ſich auch inſonderheit / aus unten weiter vor⸗

kommenden Urſachen / der Koͤnig in Preuſſen / Veuſſtn
Dieſer hatte kluͤglich geſchloſſen / daß die Sachen Untechaal
bey guter Zeit hier und dar unterbautt werden mů⸗ dey gult

33 Jeit ſeiueg
ſten / umb auff allen Fall / deſto ſichrer und gewiſ⸗ Auſp
ſer fortkommen zu koͤnnen/ und in der Abſicht

den

ſonſt zu Regenſpurg ſich auffhaltenden Grafen 0
Metternich / als ihren Ambaſſadeur in die

Schweitz geſchickt / der auch daſelbſt fuͤr dergleichen
erkant und ehrerbietig angenommen worden / dar⸗

bey es denn Frantzoͤſiſcher Selts an Anmerckungen
nicht mangelte / wie viel man von etlichen Jahren
her ab Seiten Engelland und Preuſſen Penſions

im Canton Bern gegeben / des letztern ſeinem Su ,

chen foͤrderlich zu ſeyn ; was fuͤr Summen man

dißfals in Neuſchaſtell ſelbſt angewendet / wie

man daſigen Beambten groſſe Verſprechungen der

Gnade auch Befoͤrderung threr Kinder im Berli⸗

niſchen und Neuſchatelllſchen gethan u. ſ. w. Dem

ſey wie ihm wolle / ſo war endlich das gewiß / daß
die Hertzogin von Nemours , Beſitzerin dieſer

Grafſchafft / nachdem ſie verſchtedentlich / ohne
Grund todt geſaget worden / den 16 . Junii , Mor⸗

gens umb 6. Uhr wuͤrcklichverſchteden . Als man

zu Neufchaſtell Nachts zwiſchen dem 18 . und 19 .

Junii davon Nachricht bekam / berichtete es der

und

dur
Præ

Iden

Cot

ſchr.
Wel

Magtſtrat gedachten Orts alſofort denen Herren Die ue⸗

von Bern / als ihren Bundsgenoſſen und Meit , ceſlon /
Buͤrgern ; wie denn auch die Regierung zu glei, oͤfnetſch

cher Zeit denen 4. verbundenen Cantonen Bern /
Lucern / Freyburg und Solothurn / hlervon Be ⸗
richt erthellete. Den 28 . thate der StadtRath
dem Stadthalter und dem Staats⸗Rath kund /

was maſſen er bieſelben erſuchete / die Verwaltung

des Staates unter waͤhrendem Incerregno ferner
zu behalten / und eben dergleichen Erklaͤrung thaͤᷣ⸗
ten auch die andern Collegia , deren jedes Glied /
daraus ſie beſtehen / ſich eydlich verband / unter

waͤhrendem Interregno von denen Prætendenten

weder directe noch indirecte etwas zu begehren
noch anzunehmen / wie auch bey ihnen oder bez

ihren Agenten keinesweges zu eſſen noch zu trincken .

Den 21 . langete der Graf von Silleri im Nahmen Anſlalt

des Printzen von Conti hleſelbſt an/ undertheilete
drubtt!

verſchiedene Viliten .
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1707 . Hertzog von Villeroy in einer PoſtChaiſe ein /
und Mel , nachdein ihm bereits ein Edelmann vorgegangen

ſdung der war / welcher Briefe von der Hertzogin von Lesdi - ⸗

Præten - guieres und vom Marſchall von Villeroy an bie

vornehmſten Collegia , an welche der Graf von

Matignon gleichfals geſchrteben / uͤberbracht hatte .
Der Stadt⸗Rath ertheilete indeſſen Befehl / eine

gute Anzahl auserleſener Mannſchafft zu werben /
um die Stadt nebſt dem Schloß zu bewachen . Den

23 . langete der Graf von Matignon in dieſer Stadt

an / wie auch der Marquis von Xaintrailles und

der Abt von Gravel , welche einige Briefe vom

Printzen von Conty an die vornehmſten Collegia
des Landes miebrachten / und waren dieſelben zu

Pontarlier , einer in der kranche Comte an den

Graͤntzen gelegenen Stadt / datiret / allwo ſich die⸗

ſer Printz / am vorhergegangenen Tage eingeſun⸗
den hatte .

Cont) Von hieraus ſchrieb er an den Canton Bern fol⸗

5 an
gender Geſtalt :

Hochmoͤgende Herren !

So offt es die Gelegenheit gelitten / hab ich mein

Recht auff Neufchaſtel / ſo viel an mir / gereiben /
wenn ich aber vermercket / daß ſolch Vornehmen die

Schweitzeriſche Ruhe ſtoͤhrenmoͤchte / bin ich auch
ſchluͤſſtgworden / es biß auff bequemere Zeit / auff⸗
zuſchteben . Der Todt Madame von Nemours

erwecket dermahln unterſchiedliche Bewegungen
bey denen / welche Recht zu ihrer Verlaſſenſchafft
zu meynen haben . Ich habe davor gehalten / mei⸗

ner Schuldigkeit zu ſeyn in dieſes Land zu kommen /

um meinen rechtmaͤſſigen Anſpruch abermahl be⸗

kandt zu machen / und hoffe bey Ew . Excell . elnen

deſto geneigtern Zutritt zu finden / je wentger Hin⸗
derung ſie ſich weiter wegen ehemahls erkendter

Princeßin von Nemours machen koͤnnen. Ich
glaube ſie werden / ſo viel an ihnen/ mir dißfals gute
Dienſte zu leiſten willig ſeyn / wie ich denn ditte die⸗

ſen meinen erſten Verſuch genehm zu haben / wo⸗

chaͤlt hoͤf⸗
ch doch
weitſchich⸗
litze Ant⸗
wort ,

durch auch Nachricht von meiner Ankunfft geben /
und verſichern wollen / daß ich ſey / Großmoͤgende
Herrn / dero guter Nachbar / Allitrter und Bunds⸗

genoſſen ihnen gute Dienſte zu leiſten .

Frantz dudwig von Bourbon .

Die Antwort erfolgte auff dieſen Schlag :

Durchleuchtigſter Fuͤrſt!
Wir dancken Ew . Durchlauchtigſten Hohelt

hertzlich/ daß ſelbtge ſich die Muͤhe geben und uns

von dero Anſpruch auff Neuſchatel und Valangin ,
benachrichtigen / auch zugleich dero Freundſchafft
und Vertrauens zu unſern Staat verſichern wol⸗

len . Wie wir nun verſichern koͤnnen/ bereit zu

ſeyn / alles zu beobachten und zu bewerckffelligen /
was die Pflichten der Mit Buͤrgerſchafft und an⸗

dere genaue Buͤndnuſſe mit dieſer Graſſchafft er⸗

fordern ; ſo werden wir uns auch eine beſondere
Freude draus machen / wenn wir bequeme Gele⸗
genheit finden / Ew . Durchl . Hohett alle moͤglich⸗
ſte Freundſchafft bezeugenzu koͤnnen / uͤbrigens den

Hertzogin von Nemours zu Creſſier in einem

Thell der Beſatzung empfangen wurde .

Allmaͤchttgen bittende / daßer ſeinen hoͤchſtſchaͤaba⸗ 1707 .
ren Segen uͤber ſie ausſchuͤtten wolle ꝛc. ꝛc.

Der geneigte Leſer wird ſich vielleicht wundern /

wie und warum ſich der Printz von Conty in ſel deſſen ehe⸗
nem Schretben an den Canton Bern einen guten mahlige
Nachbarn und Alltirten deſſelbigen genen⸗Haͤndel
net / gleich als wenn er ſchon im Beſitzthutn der wegen ,

Grafſchafft Neufchaſtell geweſen . Es iſt aber 0

aus dem XIV . Theil dieſes Theatri p . 676 . 677 .
auch dem XV . p. 62O . a ſeqg . exinnerlich oder er·

ſichtlich / wie der letzte Hertzog von Longueville ,
Ludwig Carl / ( der beſage beyliegender und zu fer⸗
nerer Erlaͤuterung derer Anſpruͤche auf Neuſcha⸗
ſtell dienender Senealogiſchen Tabell & & Anno

1694 . verſtorben ) den Hertzog von Conty zu ei⸗

nem Erben eingeſeßet / welchen doch die Staͤnde

von Neufchaſtell nicht annehmen wollen / ſondern
des Verſtorbenen von Longueville Schweſter /
die Hertzozin von Nemours , zu einer Re⸗

gentin erkohren / die es auch geblteben biß
an ihren Todt / was auch der Koͤnig in

Franckreich daruͤber gemurret / und was groſſe Un⸗

gnad er auf die Madame von Nemours geworffen .
Vermoͤge folches Teſtaments , welches das Parla⸗
ment zu Paris beſtaͤtiget / meynte nun der von

Conty ſo gut als wuͤrcklicher Herr von Neuf⸗
Chaſtel / und berechtiget zuſeyn / ſich einen gu⸗

ten Nachbar des Cantons Bern zubetitteln / wor⸗

innen ihm doch / wie die Folge zeigen wird / die

Rechnung abermahln gewaltig gefehlet / da der

Prætendenten mehr geweſen/ die ſich nach und nach

herbey gemacht . Den obgenannten 23 . Junii
uͤbergab der angekommene Preußiſche Rath Vun⸗Duncker
cker denen vornehmſten Collegüs des Staates regt ſich

einige Schreiben vom Grafen von Metternich / wegen

Extraordinar - Geſanden und Plenipotentiario Preuſſen /
Sr . Königl . Majeſt. ein Preuſſen . Den 25 . fieng andie
man an die Wacht in der Stadt und auf dem⸗
Schloß aufzufuͤhren ; So ſchrieb auch der Stadt
Rath / welcher fortfaͤhret / alle moͤglicheSorge vor

die Handhabung der allgetneinen Ruhe und Si⸗

cherhelt anzuwenden / an die Herꝛn von Bern / da⸗

mit thre Huͤlffe im Fall der Noth fertig und bereit

ſeyn moͤgte. Den 16 . 27 . 28 . trug ſich nichts

ſonderlichs zu / ausgenommen / daß der Stadthalter
in Begleitung des Hertzogs von Villeroy des Gra⸗

fen von Matignon , des Marquis von Xaintrailles ,
des Abts von Gravel und 5. Raͤthen nebſt andern

Beambten des Staates dem Leichendienſt der

2 . Meiln von NeufChaſtel gelegenem Kirchſpiel /
beywohnete . Den 29 . ſeherte man in der Stadt

und im gantzen Lande einen oͤffentlichen Jaſttag⸗
Den 30 . langete der Graff von Metternich des auch Sraf

Abends um 7 . Uhr / welcher mit ꝛ1. Stuͤck⸗Schoͤſ . Merter⸗
ſen gegruͤſſet / und an dem Stadt Thore von einem nich

/

Hlerauf ſcherHe
gomplimentirten ihm der Magiſtrat und andere adies,
Abgeordneten des Rarhes / an der Zahl 16 . und kom̃t an .

eben dergleichen thaten auch die andere Collegia
in denen folgenden Tagen . Den 2. Jul. erſchien
der Herꝛ von Foyſinge , ein Rathsherꝛ von Cham -

beri , in dieſer Stadt / welcher im Nahmen des

Printzen von Catignan ankam . Den 3. aber lan⸗
Theatri Europæi XVIII . Theil . Py
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gete der Graf von Thorigmy aͤlteſter Sohn des

Grafen von Matignon daſelbſt an / nebſt dem U⸗

berreſt ſeines Hauſes .
Der Printz von Conty traf den 9 . Julii in

Neuſchaſtell ein / den man auchgar ehrerbietig / mit

Loßbrennung derer Canons und ins Gewehr ge⸗

ſtellter Buͤrgerſchafft empfieng uͤbrigensallesver⸗
ſanſtaltete / was zu Abthuung der Sache ſelbſt gehoͤ⸗
rete / als welche/ der dandsOrdnung nach / 40 . Ta⸗

ge / nach vernommenem Tode der Fuͤrſtin vorge

naͤchſten ruͤhrten / der Graff von Matignan war

Ihr / was den Grad der Verwandſchafft anlangt /
der naͤchſte Freund der Abgeſchiedenen / Soillons

hatte / nebſt der Bluts⸗Freundſchafft / auch die Ver⸗

ordnung der abgeleibten Fuͤrſten vor ſich/ darinnen

es zu einem Erben von NeuChaſtell erklaͤret und

Ihm der Marggraf von Roͤtelin ſubſtituiret wor⸗

den war .

Die Tabell e Æ B. weiſet aus / daß ſich Preußen /
der Herzog vom Mompelgard / Madame de Mail . dls Auge,

Schweltzeriſche

Geſcht

1707 .

Termin hörige des
Iys der Marquis d' Allegre auf die Verwandſchafft Lehnher

mit dem Hauſe Challon , als von altersher unſtrel , Hauſez
tigem Lehns⸗Herrn der Graffſchafft NeufChaſtell Chalon.

jur Et⸗
nommen / und binnen 6 . Wochen ſich auch jeder/ ſo

ſcheinung . twas an der Graffſchafft zufordern haͤtte / angeben
oder ſonſt nicht weiter gehoͤret werden ſolte . Das

Tribunal .

gewoͤhnllche Tribunal wurde auch / unter Dire -

ction des Stadthalters / zu Entſcheidung dieſes
wichtigen Wercks / aus denen drey Staͤnden des

Lands / denen Staats⸗Raͤthen / dem Adel und der

Buͤrgerſchafſt angeordnet / und war alſo nur an

dem daß jeder ſich mit ſeinen Gruͤnden anmeldete /
der ein Recht zu der verledigten Graſſſchafft zu ha⸗
ben meynte . Die ſich deshalber nach und nach

Angebende und zum Theil ſchon genannte waren

theils in Perſon / theils durch Abgeordnete zu gegen
und beſtunden in folgenden Partheyen . Der Koͤ

ſcheinende
Præten -
denten .

In zwey

nig in Preuſſen / und Churfuͤrſt von Branden⸗

Die er⸗ burg / als Prinß von Oranien ; die Marggrafen

vonBaden ; der Print von Conty ; der Hertzog
von Carignan , der Hertzog von Mompelgard / die

Marſchallin von Villeroy , die Hertzogin von

Lesdiguietes , der Graf von Matignon , die Graͤfin
von Soiſſons , Madame von Mailly , der Marquis
von Allegre ,ꝛc. die beyſtehende Genealogiſche Ta -

bellen koͤrmen ziemlich deutlich zeigen / worauf ſich
ein jeder dieſer Prætendenten gegruͤndet/ den Printz
Conty außgenommen / welcher ſein Recht / dem

ſchon vermeldeten nach / in dem Teſtament / des

letztern maͤnnlichen Beherꝛſchers dieſer Grafſchaft
geſuchet . Denn die Tabell e A. leget
dar / daß ſich die Marggrafen von Baaden / der

Hertzog von Carignan , die Marſchallin von Ville⸗

Claſſen als roy , die Hertzogin von Lesdiguieres , der Graf von
Veꝛwand⸗ Matignon , die Graͤſin von Soiſſons auff die

geſteiffet / uͤberhaupt mit dem Anzlehen und Aus⸗

fuͤhren / dieſes Hauß Challon haͤtte mit der von

Burgund zu Lehntragenden Graffſchafft Neuf⸗
Chaſtell die Grafen Rolin und Ludovicum in der

Tabell & A, nach Burgundiſcher Art/ lubinfeu⸗
diret / daß die Toͤchter auch / ſo weit ſie vom Hauſe
NeufChaſtell / d. i . noch unverheuratet waͤren / ſuc⸗

cediren / und wenn Sie hernach heyratheten / in

ſolcher das Lehn auf ihre Nachkommen / Mann⸗

und Weibl . Geſchlechts / verfallen ſolten / derge⸗

ſtalt habe die Ilabella NeuſChaſtell erhalten / aber

hernach gefehlet/ daßſie ihre verheyrathete Schwe⸗

ſter Varennam zur Erbin davon eingeſetzet / worzu

Sie nicht befugt geweſen . Die von Challon haͤt⸗
ten nachgeben / und weil ſich Conrad / der Varenne

Sohn an die Schweitzer gehangen / dteſen mit

NeuſChaſtell belehnen muͤſſen / doch in der Maße
daß nur deſſen Deſcendenten vom Hauſe

NeufChaſtell ſuccediren / folglich die von der

Succeſſion ausgeſchloſſen ſeyn ſolten / welche vor
eroͤffnetem dehn in ein ander Haus / durch Hey⸗

rath / gekommen . Conradi von Freyberg Sohn
Johannes haͤtte dieſem zuwider ein Teſtament ge⸗

macht / und ſeiner Schweſter Mann / Rudolff den

VIII . Marggrafen zu Baden in Hochberg / als

Erben von NeufChaſtell eingeſetzt/ ohngeachtet die

Buͤrger in NeufChaſtell A0 . 1406 . bey der Be⸗

lehnung Conradi verſprechen muͤſſen : “ Wenn
Conrad von Freyberg oder ſeine Kinder dieten bißhe⸗

riger Be⸗

ſitzer

Verwandſchafſt mit denen beſtaͤndig geweſenen Graffſchafft NeuChaſtell weggeben/ verkauffen / 185
Beſitzern dieſer nunmehr erledigten Graffſchafft oder durch Teſtament jemanden ver⸗ichthja ,
und zwar dergeſtalt bezogen / daß die Marggrafen
von Baaden ſich auf ein Geſchlechts Pactum fun⸗

dirten / welches ſchon Ao . 13 56 . von gegenſeitiger
Succeſſion in alle Lande des zuerſt abſterbenden
Aſtes zwiſchen denen Badenſchen Haͤuſernaufge⸗
richtet / durch dieſes den letten Marggrafen von
Baaden⸗Hochberg mit Marggraff Chriſtophvon

Baaden / dem Stamm,⸗Vater aller noch lebenden

Marggrafen A0 . 1450 . wiederhohlet / und ſolchen
das durch andre eine Zeitlang uſurpirte oder ge⸗
brauchte Recht auf NeuChaſtell erworben / auch
dieſes um domehr befeſtiget worden / da Baaden⸗
Baaden muͤtterl . Seits mit von Franciſca von

Orleans - Longueville herſtammete / da des be⸗

ruͤhmten Helden / Printz Louis Fr . Mutter eine

Carignan zoge bloß ſeine Verwandſchafft mit der

Verſtorbenen an . Die Hertzogin von Lesdiguie -
res und die Marſchallin von Villeroy wuſten dar

Prinzeß von Carignan geweſen . Der Printz von Bern und anderweitig vielfaͤltig gehandelt ſol,

—5 ſie der Linie nach / die Verſtorbene am der Graſſſchafft NeuſCaſtell in der That bchaup

ſchaffen wolten / gantz oder zum Theil / ſo von /
ſolten gedachte Buͤrger und Einwohner aller

deren von Freyberg geleiſteten Pflichten ledig⸗
und voͤllig an das Haus Challon verwieſen
und geſallen ſeyn / als den Lehns⸗Herrn der⸗

Graffſchafft . „„ Wider dieſes alles haͤtte ſich doch

gedachter Hochberg / durch Huͤlſſe derer Schwel

tzer / bey der Graffſchafft erhalten / zu dem Ende

Verbuͤrgerung mit Bern und Solothurn errich /
tet / welches alles in der That zu hindern und zu aͤn⸗

dern Challon nicht maͤchtig gnug geweſen /

das doch ſeine Nicht⸗Einwilligung / zu Erhaltung
ſelnes Rechtes / beſtaͤndig bezeiget / den Marggraff
Rudolph vor keinen Vaſallen annehmen wollen /
auch Ludwig Printz von Challon und Orange bey

2

2

chem nicht beyzuſtehen / darwider doch Rudolphs
Sohm / Philtpp / auch die Mitbuͤrgerſchafft des

Cantons Freyberg erhalten / mithin die Inhabung

tet /
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tet / ( wie ſehr auch Chalon - Orange auf ſeine Ge⸗ ſtell und Zugehoͤr geweſen / und demnach biligdaß
rechtſame gedrungen /) und ſolche Grafftſchafft Selbige / ben dermahliger Erledigung / einſt an

1707. 1709 .
tendeneen

rechtmaͤßige Herren komme .

Preußen

Gruͤnde .

liſche und
daher ab⸗

ſtammen⸗
der Præ·

ſwondeibare

Hochberg/
Longucvil⸗

weiter durch ſeine Tochter Johannam an das

Haus Longueville u. ſ. f. gebracht .

Preußen fuͤgte/ in ſo fern es die Erbſchafft von

Oranten behauptete ( davon die Gruͤnde im XVI .

Thell dieſes Thentri A0 . 1702 , P. 819 . a ſeqq .

zufinden ) noch hinzu / daß das von Challonzum

Erben eingeſetzte Hauß Naſſau ebenfals der Lon⸗

guevilliſchen Inhabung der Graffſchafft Neuf⸗

Chaſtell widerſprochen / Renatus von Naſſau dleſe

Graffſchafft oon Ludwig dem II . von Longucville
begehrt/ daruͤber ſich Proceß erhoben / welcher von

dem Burgundſchen Parlament ju Dole , mit

Verguͤnſtigung Kayſer Carl des V. nach Mecheln

gebracht / daſelbſt von dem Hauſe Longueville wi⸗

derrechtl . deſeriret / hernach gleicher Geſtalt vor

dem Parlament zu Paris anhaͤngig gemacht wor⸗

den / lwo das Hauß Naſſau - Orange zuerſcheinen /
gar nicht verbunden geweſen . Der letzte Printz
von Chalon - Orange . aus dem Hauſe Naſſau /
Koͤnig Wilhelm / habe bey dem Nimweglſchen

Frieden ſein Recht noch gewahret / und ſich die Ke⸗

ſtitution aller Challoniſch Orangiſchen Guͤter

uͤberhaupt / mit Franckreichs Einwilligung / be⸗

dungen / bey dem Ryßwickiſchen Frieden elne dent⸗

liche Erklaͤrungunterm 5. Septemb . 1675 . dahin

gethan : Es ſey itzund an den / daß mittelſt dieſes

Friedens K. Wilhelm / in alle ſeine Guͤter/ Titul

und Foderungen hergeftellet werden ſolte ; unter

denen Gerechtſamen deſſelbigen fuͤude ſich auch der

Anſpruch auf NeuChaſtell / worvon Ihm ſo wohl

das Dominium directum als urile zuſtuͤnde / und

beydes / zum wenigſten bey dem Abſterben der Ma⸗

dame de Nemours , an Ihn kommen muͤſte. Da

es aber das Anſehen haͤtte/ ſamt wolte man in dem

zwiſchen dieſer und Printz Conty vorm Parlament

zu Paris obſchwebenden Procels die Gerichtbar⸗

keit / gezterm zu Liebe / auch auff die außer Franck /
reich gelegene Guͤter und nahmentlich die Graff⸗

ſchafft NeufChaſtellerſtrecken / ob gleich weder ein

noch ander Thell Recht darzu habe / und ſolche

Graffſchafft Frantoͤſiſcher Gerichtbarkeit gar

nicht untetworffen ſey : Als wolte Ihro Groß⸗

Britanniſche Majeſt . hiermit thre Befugniße an

NeufCChaſtell oͤffentlich bekandt gemacht haben / in

dem Vertrauen / es werde Koͤnigl . Maj. in Franck⸗
reich bey ihrem Vorſat / einen aufrichtigen Frte⸗
den zu erhalten / ſich in dieſem frembden und

ſeiner Gerichtbarkeit keineswegs unterworfſenen
Handel nicht mengen / und den freyen Lauf der zur

Zeit und an gehoͤrlgem Ort vorzunehmenden Be⸗

urthellung dieſer Sache / vorgezlemenden Richtern /
nicht hindern wollen ꝛc. Wie dergleichen Decla⸗

ration durch Engl . Geſandten in Paris wieder⸗

hohlet und auch ſonſt das Maſſau ⸗Oranglſche
Recht behauptet worden / kan im XV. Theil dieſes
Theatri p . 62 2. a . 64 4. a. erſehen werden .

Aus bisher angefuͤhrtem erhellet zur gnuͤge/
daß die Prætendenten vom Hauſe Challon der an⸗

dern Parthey von Baaden⸗Hochberg⸗Longuevil⸗
le u . ſ. w. vorgeruͤcket/ es ſey dieſe malã fide , oder /

widerrechtliche und ungewiſſenhaffte Inhaberin
oder Vorenthalterin der Graffſchafft Neuf⸗Cha⸗

Theatri Europæi XVIII . Theil .

beſchuldigte Hochberg - Longuevilliſche Parthey
anzog I . Neuf - Chaſtel waͤre ein teudum pro⸗
miſcuæ ſucceſſionis , darinnen auch die weibliche

Erben / und ihre Nachkommen beyderley Geſchlech⸗
tes / zur Lehens⸗Folge gelaſſen werden muͤſten;
Dann ſolches erwieſe nicht allein die Natur der

Burgundiſchen Lehen / welche nach Ottonis Friſin -

genſis , Chaſſanæi und vieler Exempel Zeugnuͤß
auch auf weibl . Deſcendenten verfielen / ſondern
auch der Neuf⸗Chaſtelliſche Lehens⸗Brteff / als

darinnen ausdruͤcklich enthalten / daß in ſolcher
Graffſchafft die dehens⸗Folge nach der Teutſchen
und nicht der dLongobarder Weiſe geſchehen ſolte .

II . Die Lehens⸗Regel ; Fœmina ſemel exclu -

ſa &c . wuͤrde von den wenigſten Lehens ⸗Lehrern
angenommen ; die meiſten hielten im Gegentheil
dafuͤr/ daß es ſich mit dem weiblichen Geſchlecht
wie mit dem Maͤnnlichen verhtelte ; Und ſolchem
nach haͤtte nach der Ilabellæ Tod die Succeſſion

ihrer Schweſter Varennæ , oder / welches eben das /
dieſer threm Sohn Conrado von Freyburg / und

nach Johannis von Freyburg Tod / denen Nach⸗
kommen ſeiner Vater Schweſter Annæ , oder der

Hochbergiſchen Familie von Rechtswegen ge⸗

buͤhret.
III . Daß in der Lehens⸗Formul , worinnen

Graff Luowig von NeufChaſtell ſeinen weiblichen
Nachkommen dte Lehens ⸗Folge bedungen haͤtte/
ausdruͤcklich einer oder mehrern Toͤchter Erweh⸗
nung geſchehe / woraus nicht undeutlich abzuneh⸗
men/ daß der Ilabellæ ,wennſie / wie erfolget iſt / ohne
Kinder ſterben wuͤrde / ihre Schweſter Varenne in

der Lehens Folge lubſtituiret worden waͤre / von

welcher die Hochbergiſche Prætendenten abſtam⸗
meten .

IV . Daß Graff Johannes zu Freyburg und

NeufChaſtell dieſe Grafſſchafft den Deſcenden⸗

ten von ſeiner Vater Schweſter / nemlich denen

von Hochberg / in ſeinem Teſtatmnent vermachet ;
welches Preußtſcher Seiten ſo viel weniger impu⸗
gniret werden koͤnte/ weil die Naſſautſche Familie

nicht anders / als per Teſtamenta Philiberti und

Renati , zum Beſiß der Chalon - Orangiſchen Laͤn⸗

der / und folglich eben denen Gerechtſamen auff
NeufChaſtel gekommen waͤre. Welchesauch el⸗

nen andern ſo viel weniger irren koͤnte/ weil die

Burgundiſche Lehen/ eben wie die Allodial , durch
den letzten Willen des Beſitzers vergeben wuͤrden/
ohne daß man noͤthig haͤtte/ jemandes Conlens

hieruͤberzuerſuchen .
V. Daß nach des Philiberti Tod / welcher der

Letzte von dem Hauſe Chalon - Orange geweſen/
die gantze Succeſſion und alſo auch dasDominium

directum von NeufChaſtell / denen Grafen von

Neuf- Chaſtel zufallen ſollen/ nicht allein wegen der

Abſtammung von des GraffJohannis V. zu Cha -

lon Tochter Alix , wie die Genealogie ausweiſet

ſondern auch wegen der Subſtitution welche der

Alix thren Nachkommen von threm Vater Johan -
ne IV . in ſeinem Teſtament geſchehen / wann

ſeines Sohnes Ludwigs Nachkommen abgehe⸗

Pp 2 ſolten :

Dargegen die alſo Segen⸗
eden /
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mWoſern ich ſteche ohre HinterlaſſungJlung eines Richters / die KriegesExpeditiones , 170) 3

„maͤnnlicher Erben / oder meine Soͤhne ſterben Kritges ⸗Zeiten / Minderjaͤhrigkeiten / und der⸗

„ ohne maͤnnl. Erben / oder meiner Soͤhne Soͤhne gleichen Impedimenta legalia , darxinnen die

ſfterben ohne maͤnnl . Erben / ſo lubſtituire ſch meine Præſcriptio nicht lleffe / abzoͤge ꝛc. ꝛc. Dieſerley

„ Tochter Alix , und ihre maͤnmiliche Erben . Wel. ] Dinge wurden von denen Prætendirenden Par⸗ Fr

„ cher Caſus Subſtitutionis nach Philiberti Todt theyen dem obgedachten Tribunal nach und nach 9
ſich zugetragen . Und ob zwar die Naſſauer / ver⸗vorgebracht / und wuſten de Fkantzoſen uͤber die ſpor

moͤg des Philibertiund Renati Teſtament / ſich in ſes hoch auffzumutzen / daß Valangin , Landron , f
Pofleſſion von Orange und anderer Guͤter geſetzet/ die Caſtellaney Colombier von dem Longuevilli- bei

ſo ſey die Sache doch noch vor dem Parlement zu ſchen Hauſt / neuerlicher Zeiten / acquiriret und 5
Pariß rechthaͤngig / und muͤſten die von Hochberg mit Neuſchaſtell verknuͤpfft worden / weshalben d·
und Longucville demnach wenigſtens ſo lange in ntemand anders daran was zu ſprechen und auch

Beſin von Neuſchaſtel gelaſſenwerden / biß ſolche Nenſchaſtelliſches Tribunal nichts daruͤber mit

Von Tha Succeſſions·Strittigkeit ausgemacht ꝛc. ꝛc. Recht zuerkennen haͤtte u. ſ . w.
Prerſtloniſcher Was hierauff Preuſſen / mit theils andern /uͤber. Was nun deſſen Meynung und der Ausſchlag hat

haupt geantwortet habe / iſt aus vorhin angefuͤhr ⸗gantzer Sachen geweſen / wird ſich bald zelgen / da ſchonr/e⸗

chen / ſtem von ſelbſt klar ; inſonderheit aber wurde bey ] wir die Handlung derer Partheyen erzehlet haben der Kahf.
werden / deren jede ihr beſtes that / auch ſich um⸗ Engel unp

Foͤrderung ihrer Sache moͤglichſt beworben hatte . Roe
Preuſſen war von guter Zeit her wachſam geweſen n
den Kayſer auch Engelund Holland dißfals zuge⸗ albitent
winnen / und als es Anno 1704 . den 28 . Octo , bedunteh
ber durch Vermittelung des von Marlborough
einen Tractat mit obgenannten Potentzien / wegen

Uberlaſſung eintger Voͤlcker nach Italien geſchloſ⸗
ſen / ſich die Verhelffung zur Neuſchaſtelliſchen
Erbſchafft zu bedingen / durch dieſe erwehntem
Tractat eingefuͤgte Clauſul :

Gleichwie Se . Majeſt . ( der Koͤnig in Preuſ⸗
ſen ) dieſes Corpo mit aller moͤglicher Macht zur

Wohlfart der allgemeinen Sache agiren laſſen
wird / und gleichwie esbilllg iſt / daß unter derſel⸗
ben dero eigene Wohlfart nicht verabſaͤumet werde :

alſo machet ſich der Kayſer / die Koͤnigin von Groß⸗
Britanten / die Herren General⸗Staaten und der

No . III . erinnert / daß die mehrere Töchter

von unverhetratheten zu verſtehen ; bey No . V. daß
das geruͤhmte Teſtament Johann des IV . von

Challon , niemahln in bewelſender Geſtalt / zum

Vorſchein gebracht / ſondtrn an deſſen Stelle eine

berkiſſene Charteque , ohne Krafft und Safft /
dargewieſen worden / alſo mit nichts erwieſen waͤ⸗

re / daß ſich dergleichen Teſtament jemahls in der

Welt gefunden / daß alſo auch von dieſem falſch⸗

vorgegebenen auff das wahre Teſtament des Phili⸗

berti von Oranien u. ſ . we gar nicht zu ſchlieſſen
ſey / der ja ſein wuͤrcklich und mit guter Befugnuß
habendes Recht an ſeiner Schweſter Kinder uͤber⸗

tragen koͤnnen / weil ihn / als Lehn⸗Herrn / nichts

gehindert . Bey No . VI . zeigte Preuſſen an / die

Verjaͤhrung haͤtte in dieſer Sache nicht ſtatt /
dann zugeſchweigen / daß nach der meiſten JCto⸗
rum Meynung dem Lehens Herrn ſein Lehen durch

Verjaͤhrung nicht entzogen werden koͤnte / ſo ſey

gewiß / daß der Beſitz von Neuſchaſtell dem Hau⸗
ſe Challon durch offenbahr unrechte und gewalt⸗
ſatne Mittel entzogen worden ; und die von Frey⸗
burg alſo immer in mala fide geweſen . Wann

aber auch die Præſcription ſtatt haben koͤnte / ſo

ſeye ſelbe doch weder nach dem Voͤlcker / noch nach

den Buͤrgerl . Geſetzen impliret ; dann nach jenem

waͤre keine gewiſſe Zeit determiniret / ſondern es

werde wohl animus derelinquendi angeſehen /
wann man nemlich ſein Recht in langer Zeit / und

da man Gelegenheit dazu gehabt / nicht geſuchet.
Dieſes alles aber finde ſich bey denen PrintzenChal-
lon - Orange nicht / denn es haͤtten dieſelben weder

Richter / noch Muͤhe/ noch Koſten geſcheuet /
um zu ihrem Rechte zu gelangen / es waͤre aber al⸗

les vergebens geweſen / da die von Hochberg von

den Schweitzern zu Bundesgenoſſen auffgenom⸗
men worden ; denn da der Kayſer und das Roͤm.
Reich nichts wider die abgefallene Schweitzer aus⸗

richten koͤnnen / ſondern ſich in die Zelt ſchicken
und ihren Anſpruch auff eine bequemere Gelegen⸗
heit ausſeßen muͤſſen / ſo ſey leicht abzunehmen /
was das ohnmaͤchtige Challoniſche Hauß wider

dieſelbe wuͤrde ausgerichtet haben / wann es ſein
Recht mit Gewalt der Waffen prolequiren wollen .

Ja auch de Jure Civili ſey noch keine Verjaͤhe⸗
rung vollzogen / wann man die Impedimenta der

Challon- Oraniſchen Printzen / als die Ermange⸗

————————————

nen Geſandten den von Stanian viel Muͤhe di⸗

get /da es nicht durch auswartlge Kriege gehtn.

Herr Hertzog von Savoyen hiermit anheiſchig /
daß man in denen Kriegs⸗Geſchaͤfften / welchein

Italien wider Franckreich werden vorgenommen
werden / ein gantz abſonderlich es Abſehen auff das

Intereſſe des Koͤnigs in Preuſſen / in Anſehung
desjenigen / welches er in ſelbiger Gegend haben
kan / richten wird ; abſonderlich aber auff ſein
Recht auff die Grafſchafften Neufchaſtel und Va⸗

langin , entweder dadurch / daß man Sr . Maje⸗
ſtaͤt dem Koͤnig in Preuſſen den Beſitz derſelben /
ſo bald es moͤglich iſt / verſchaſſen / oder daß man

weder Frieden noch Stillſtand mit Franckreich ma⸗

chen wird / ehe und bevor dieſelben wegen dero ob⸗

gedachter Rechte und Anforderungen gaͤntlich ver⸗

gnuͤgt ſeyn werden ꝛc ꝛc.
Dieſem zu folge thaten nun dermahlen Alllirte

Potenzien fuͤr Preuſſen das Ihre / und gab ſich/
nebſt Holland / nahmentlich Engelland / durch ſel

Neuſchaſteller auff Seiten Ihro Koͤnigl. Majeſt .
in Preuſſen zu lencken / mit denen Vorſtellungen /
daß ihr eigen Intereſſe , die Vermeidung der ſonſt
bevorſtehenden Gefahr und von Franckreich zu be⸗

ſorgender Uberwaͤltigung/ die Gleichheit der Re⸗

ligion u . ſ. w. ſolches erforderte / weil Franckrelch
nicht ruhen wuͤrde / biß es Neuſchaſtell unter ſich

gebracht / da es einen Frantzoſen zum Printzen be⸗

kaͤme / und haͤtte es dergleichen ſchon bewerckſtelll

dert.

land ia⸗

Engell⸗
und Hol⸗

tereſſiſt

ſich vor

Prtuſſen .
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dert worden . Von dem Koͤnigin Preuſſen waͤre

dergleichen nichts zu befahren / ſonderllch weil ſeine

uͤbrige Laͤnder weit von Neulchaſtel fich entlegen/
mithin des Landes Freyheiten deſto ſichrer befaͤn⸗
den ꝛc. Franckreich hatte ſeinen zu Genff haben⸗
den Reſidenten nach Neufchaſtelgehen laſſen / der

gegen obiges ſprechen und anzelgen muſte / er ſey

befehliget worden herbey zu kommen / um zu ver⸗

ſichern / daß ſein Koͤnig die Wohlgewogenheit commendirende :

continuiren wolte / welchedeſſen Vorfahren etliche Nachdem der oͤffentliche Ruff erſchollen war /
100 . Jahr durch der Graſſchaffe erzeiget / der⸗daß nach dem Abſterben der Hertogin von Ne- Biiefan
gleichen Würckung eine Erinnerung des ver⸗ mours uͤber der Grafſchafft Neulchaftel, welche ſie Proteſti⸗
gangenen und eine Verficherung des zukuͤnfftl. beſeſſen/ vielfaͤltge Streirigketten entſtanden / ſo rende
gen waͤre : Die Staͤnde wuͤrden dieſes Zwelffels hat uns auch der Durchlauchtigſte Koͤnig in Preuſ⸗Lantons.

—
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1707 . len wuͤrde / da es Preuſſen zu einem Fuͤrſten an 1707 .

naͤhmeꝛc. ꝛc.

Dieſes hatte nicht nur Kayſer / Engel / und Schwebiſ .
Holland zu Vorſprechern ſeiner Prætenſion , Recom ·
Schweden war auch bewogen worden / ſich bey benfin
zugeſellen und an die Proteſtirende Cantons zu Preuſſen
ſchreiben / ſelbigen die Foͤrderung Preußiſchen
Anſpruchs auf Neufchaſtell mit nachſtehendem re⸗

Franck⸗
keichs

Gegen⸗

ſſyruch zu
Faveur

ſeines

Landes
Praͤten⸗
denten .

in einemz

ſo weiſe und erfahrne auch gerechte Verſammlung
dermaln von ihrer alten und beftaͤndigen Gewohn⸗
heit ſich abbringen und verleiten laſſen wolle / Vor⸗

zu mercken / oder ſich / bey bekandter Souverainid

taͤt ihres Landes / durch betruͤgliche Verheiſſung
zu ſchimpfflichen Bedruckungen bewegen zu laſ⸗

ſen. Die Feinde Franckreichs brauchten zwey⸗

erley Mittel obgedachte Staͤnde von dem

Wege des Rechts zu verleiten / daß ſie ihnen
Nußzbarkeit und Gefahr vorſpiegelten / die⸗

ſe aber zu vermeiden / ſolten ſie / nach dem Vertrage
des von Stantan ſich keinen Herrn auffdringen

laſſen / den Engellatid und deſſen Allitrte ihnen

ſchon vor 3. Jahren beſtimmt . Solchergeſtale

haͤtte ehemals das hoffaͤrtige Rom andern Voͤl⸗

ckern Koͤnige und Herren gegeben . Neuſchaſtel
waͤre vermoͤgend geweſen bißher ſeine Freyheit ohne
Engellands Beyſtand zu erhalten / da es ſeinen
Geſetzen gefolget / die ihm ja viel zu lieb und ange⸗

legenſeyn ſolten / als daß es ſich / mit dero Hind⸗
anſetzung / dem Ausſpruch frembder Potentien un⸗

terwerffen wolte . Franckreichs Nachbarſchafft
haͤtte bißher der Grafſchafft keine Gefahr noch

Schaͤden / vielmehr Wohlfart und Nutzen ge⸗

bracht ; dieſes bezeigte die Erfahrung / und waͤre

der Koͤnig in Franckreich / die Ruhe von Neuſcha⸗
tel zu erhalten / nicht durch auswaͤrtige Kriege / ſon⸗
dern durch elgene Gewogenheit getrteben worden :

Man muͤſſe ja dem Koͤnig von Preuſſen ab Seiten

ſeiner Befoͤrderer nicht viel Guts zutrauen / da

man die Sicherſtellung der Grafſchafft / auff ſei⸗
ne und ſeiner Laͤnder Entfernung und Entlegen⸗

ohne erkennen / dieweil nicht glaublich / daß eine ſenverſichert / daß ihm dieſelbe vermoͤgedeutlichet

traͤge zu hoͤren/ deren gifftige Schaͤdlichkeit
leicht

Erb⸗Folge zugehoͤre / mithin auch uns erſuchet /
daß wir bey dero Canton / welcher mit denen von

Neufchatel durch ein gantz genaues Verbindniß
verknuͤpffet / und dannenhero nicht unbillich davor

gehalten wird / daß dteſelbe bey ihnen vlel Anſehen
haben / zu Erlangung ſeines Rechtes / unſere
Freundſchafft anwenden moͤgten .

So koͤnnen wir / ob wir ſchon keineswegeszweif⸗
feln / dieſelben werden / vermoͤge ihrer alten Auf⸗
richtigkeit / dasjenige vor recht erkennen / und der

verbundenen Republic rathen / was billich / recht
und heilſam zu ſeyn erachtet werden wird / dennoch
nicht unterlaſſen / dem Verlangen eines freundlich⸗
gellebten Koͤnigs / mit welchem wir auffs genaue⸗

ſte verbunden ſeynd / nachzutommen / ſondern ha⸗
ben denenſelben andeuten wollen / daß gleich wie

wir ſonſten ſein Interelle willigſt zu befoͤrdern ſu⸗
chen / wir dennoch in dieſer Sache einen um ſo viel

deſto erfreulichern Fortgang wuͤnſchen/ weil wir

ſicherlich hoffen / es werde der Religtons ⸗Sicher⸗

bett an denſelben Orten durch dieſes Mittel nicht

wenig geholffen werden . Dannenhero wird es

uns angenehm ſeyn / wenn wir erfahren / daß un⸗

ſere kecommendationzur Beſchuͤtzungder gerech⸗
ten Sache / welche der Durchlauchtigſte Koͤntg
in Preuſſen zu haben vermeinet / einigen Nach⸗
druck gehabt habe / die wir denenſelben nebſt dero

„Republie mit aller Gunſt Gewogenheit zugethan
ſeynd / und dieſelbe dem Schutze GOttes befeh⸗
len . Gegeben in unſerm Haupt Quartier zu

Rannſtadt den 15. ( 256. ) Aug . 1707 .

Carolus ,

heit geſetzet proteſtirende : Volck und deutſches
Geld habe Neuſchaſtel / zu Erhaltung ſeiner Frey⸗
heit nicht bedurfft / als lange es Longueville be⸗

herrſchet hat / und der Religions ⸗Unterſcheid
zwiſchenFuͤrſten und Lands⸗Jnwohnern werde ins

kuͤnfftige ſo wenig als in vergangenen geſchehen/
Schaden bringen . Zu verwundern waͤrees /

daß auch Holland die Neufchaſteller noͤthigen helf·
fen wolte / ſich Preuſſen / wegen deſſen Anſpruch
auff Koͤnig Wilhelms Erbſchafft / zu unterwerſ⸗
fen / daes ſich doch nicht getraute in ſeinem eigenen
Lande den Streit uͤber andere Stuͤcke ſolcher Erb⸗

ſchafft zwiſchen Preuſſen und Gegenthell auszu⸗

machen . Es ſcheute dißfalls die Gefahr und Un⸗

ruh vor ſich/ wolte aber Neuſchaſtel in derzleichen
ſtũrtzen / als dem es an Widerwaͤrtlgkelt nicht feh⸗

Franckreich gieng auch den Weg und ließ denenPuiſſeux
Cantons durch den Puiſieux vorſtellen / wie er die erlaͤſſet
Neufchaſteller Staͤnde unter Frantzoͤſiſchen Præ-Nranttf
tendenten zu richten und zu waͤhlen die Freyheit Praͤten⸗
laſſen wolte / doch nicht leyden koͤnte / daß dieſer denten .

threm wohlbegruͤndetem Rechte der unbegruͤndete
Anſpruch Brandenburgs vorgezogen wuͤrde/ wel⸗

ches auch die Cantons verhindern helſſen moͤchten/
weil ſonſt Unruhe und Krieg entſtehen muͤſte/ das

Anbringen war dieſes Inhalts :

GroßmoͤgendeHerren !

Nachdem mein allergnaͤdigſterHerr der Koͤntg
vor gut befunden / einem jeden unter denen Fran⸗
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17096 , goͤſiſchen Herren Praͤtendenten die Sorge und

Freyheit zu uͤberlaſſen / daß ſie thr Recht zu der

Erbfolge von Neufchaſteldurch den ordentlichen
Weg verfolgen koͤnnen / und nachdem Sr . Maj .

Meynung iſt / keinem ihren Unterthanen zum

Nachtheil eines andernzů willfahren⸗ ſondern nur

allein zu verhindern / daß denenſelben der Chur⸗

fuͤrſt von Brandenburg und die uͤbrigen auslaͤndi·

ſchen Praͤtendenten nicht vorgezogen werden / ſo
habe ich meinen Großmoͤgenden Herren dleſerwe ·

gen ſo lange nichts vorſtellen wollen/ als ich ge⸗
glaubet daß das in der bloſſen Einbildung beſtehen⸗

de Recht des Churfuͤrſten von Brandenburg die

Oberhand uͤber das unſtreitige Recht derer Fran⸗

oͤſiſchen Praͤtendenten nicht haben wuͤrde. In⸗
dem ich aber erfahre / daß ſich dieſes Fuͤrſtens Par⸗

they zu Neufchaſtel verſtaͤrcket / und daß elnige

Privat - Perſonen dieſes Fuͤrſtenthums / welche von
demjentgen / was zu ihrem wahren Nutzen gerei⸗

chet / uͤbel unterrichtet ſeynd / die Urſachen / wel⸗

ſche der Herr von Metternich ihnen vorſtellet / um
Preuffen / das Recht ſeines Herrn zu behaupten / gar zu guͤn⸗

ſtig anhoͤren/ ohne dasjenige Ubel zu betrachten/
welches die von Neulchaſtel uͤber ſich ziehen wuͤr ·
den / ſo ferne ſie einen Auslaͤnder vor thren Ober⸗

Herrn erkenneten / welcher mit denen Feinden des

Koͤnigs wuͤrcklich verbunden iſt/ und deſſen Laͤn⸗
der folglich ſich in der Gefahr befaͤnden/ allen den⸗

jenigen Contributionen unterworffen zu ſeyn/ wel⸗

che Se. Majeſtaͤt mit Recht aus denenſelben for⸗

dern koͤnten / ſo wende ich mich zu ihnen / Groß⸗
moͤgende Herren / um ihnen die Meynung des

Koͤnigs zu hinterbringen / was maſſen er nemlich
nicht dulten wird / daß die Erdfolge von Neut⸗

chaſtel auff einen andern falle / als auff einen un⸗

ter denenjenigen Praͤtendenten / welche ſeine Un⸗

erthanen ſeynd/ alldieweil dieſes die eintzigen ſeynd /

welche ein billigmaͤßtges Recht haben; Daß es

nicht anders als mit Widertwllen geſchehen wird /
wenn ſich Se . Majeſtaͤt genoͤthiget befinden / ſich

dererjenigen Mittel zu gebrauchen / welche denen

in dedrohl von Neulchaſtel nicht allzu angenehin ſeyn koͤnnenz
Terminis . Daß dieſe Betrachtungen kraͤffttg genug ſeyn ſol⸗

len / um ſie zu verhindern / daß ſie denen eingebil⸗

deten Anſpruͤchen des Churfuͤrſten von Branden⸗

burg nicht in dem geringſten Dinge willfahren ;
Daß die mit Neufchaſtel verbundene Cantons in

Betrachtung zlehen muͤſſen/ was maſſen ein ſol⸗

cher Fuͤrſte / welcher ſich jederzeit vor des Koͤnigs
Feind erklaͤret / und zwar ohne eintzige abſonderli⸗

che Urſache / ſondern eintzig und allein / weil er ver⸗

bunden iſt / nothwendig dem Schickſal des Roͤm.

Reichs zu folgen/ ſelbige offtermals in verdrießli⸗
che Streitigkelten verwickeln werde / wenn er ihr

Bundsgenoſſen wuͤrde ; Daß / ſo bald der Krieg

zwiſchen ſeiner Crone und dem Reich wlederum an⸗

gienge / Se . Majeſl . verbunden waͤren / die von

Neufchaſtel als ſeine Feinde anzuſehen / und folg⸗
lich rechtmaͤßige Vorſichtigkeit zu gebrauchen / um

dem Vorhaben eines auslaͤndtſchen Fuͤrſten zuvor

zu kornmmen / welcher ein Beſitzer deſſelben ſeyn
wuͤrde; Daß ſeine Majeſtaͤt nicht wiſſen / was

daraufſ ſolgen werde / daß ſie auch nicht gut dar⸗

Beſchreibung

vor ſeyn koͤnnen / unerachtetder groſſen Neigung / geifil . Aemntern ausgeſchloſſen / auch dteſes von

welche ſie jederzeit zu denen loͤblichen Cantons ha
ben wollen ; Daß es bey ihnen lleget / dieſes zu

erwegen ; Daß es ihre Weißheit erfordert / die⸗

ſem Ungluͤcke zuvor zu kommen / gleich wie es auch

die Billichkeit derer von Neufchaſtel erfordert / auſ
die Rechte derer Unterthanen der Grafſchafft
Neufchaſtel Achtung zu haben . Ich erſuche fie
derowegen / Großmoͤtzende Herren / ein Abſehen
auff dasjentge zu haben / was ich ihnen von we⸗

gen meines allergnaͤdigſten Herrn / des Koͤntgs/
vorſtelle / der Regierung und Stadt Neutchaſtel

hiervon ohne Zeit⸗Verluſt Nachricht zu geben/ und
ſie zu ermahnen / daß ſie ſolches in Obacht nehmen
moͤgen.

Bey dieſen Dingen gedachten die Neufchatelli⸗
ſchen Staͤnde / vor umſtaͤndlicher Unterſuchung
eines jeden Praͤtendenten ſonderbahrer Gruͤnde /
ihre Freyheit uͤberhaupt veſt zu ſtellen / und eintge
allgemeine Articul und gleichſam Capitulations -
Puncte auffzuſetzen / die jeder Praͤtendent halten zu
wollen ſich verbinden ſolte / auff den Fall etwa

Urtheil und Recht ihm die Herrſchafft uͤber Neuf⸗
chatell zuwendete / und war ſolcher Articul⸗In ,
halt folgender maſſen bewand :

I . Solte die Rellgion usveraͤnderlich in der⸗

maligen Zuſtand erhalten /
II . Zu dem Ende die ſeither der Relormation

eingefuͤhrte Proteſtirende Religlon im gantzen Lan⸗

de⸗ Landeron und Creſſier ausgenommen / allein

geuͤbet/ doch dem Fuͤrſten oder deſſen Stell⸗Verwe⸗

ſer in der Reſidentz die Privat /Ubung ſeines Got ,

tesdienſts fuͤr ſeine Perſon / Famille und Hauß⸗
genoſſen / zugeſtanden /

III . Die KirchenZucht und Ordnungen in

Conſiſtoriis und Verſammlung der Pfarren / wie

bißher gewoͤhnlich beobachtet / auch gedachter Ver⸗

ſammlung alle Berechtigungen / ſonderlich biß
hieher beſeſſene Befugniß Kirchen ⸗Diener zuer ⸗

waͤhlen / ihnen ihre Verrichtungen auff eine zeit

lang zu verbieten / ſie gar ab / oder / an andre

Oerter zu ſetzen / die Kirchen⸗Sachen zu beur⸗

theilenohnverhinderlich conſervirt / auch / wenn

Kirchen ⸗Diener und Volck eine neue Kirche er⸗

bauen und die noͤtige Unkoſten ausfinden wolten /
der Landsherrliche Conſens , auff Erfordern / ſo

weites noͤthig / ertheilet
IV . Und / da ſeither der Reformation die

Kirchen⸗Gefaͤlle in des Landsherrn Haͤnden be⸗

findlich ſind / und es hier auch dar an Mitteln

mangelt dem Volck noͤtige Unterrichtung zu beſtel⸗
len / alle Jahr von ſolchen Gefaͤllen / um es an

Ort und Stell anzuwenden / ausgemachet und

eingehoben /
V. Keinem / als an dem Orte ſeiner Reli⸗

gion / zu wohnen verſtatter / demnach wer Cathol .
oder Reformirt wuͤrde / an die Oerter ſeiner neuen

Glaubens⸗Genoſſen zu ziehen angehalten /
VI . In Cathol . Orten Catholiſche / an Re⸗

formirten Refſormirte zu Bedienungen genom /
men /

VII . Alle Nicht⸗Eingebohrne des Landes / ob

ſie gleich naturaliſiret / oder / von naturaliſirten

Eltern gebohren / von allen weltl . Kriegs / und

Schweitzeriſche Geſchichte
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Eingebohrnen / aber auſſer dem Lande wohnenden

und in frembden Dienſten ſtehenden verſtanden /
doch die Perſon des Gouverneurs unter dieſem

Punet nicht gemeinet / auch der Geiftlichkett / im

Fall der Noth / Auslaͤnder zum Kirchen ⸗Dienſt
zu berufſen / nachgelaſſen ;

VIII . Dieſemnach auch / vermoͤge habender

Freyheits⸗Briefe / denen Lands⸗Inwohnern die

Freyhelt auſſer Lands zu reiſen / auch einem mit

dem Fuͤrſten von Neufchaſtell , als ſolchem / nicht

im Krieg ſtehenden Herrn / im Felde zu dienen er ⸗

laubet / doch kein Volck im Lande ohne Verguͤnſti⸗
gung geworben / das Land in keinen Krieg verwi⸗

ckelt noch deſſen Einwohner zum Waffen / es ſey
denn zur Beſchirmung des Vatterlands / und

wenn der Fuͤrſt von Neufchaſtell , als ſolcher / zu
Krlegen haͤtte/ gehalten / ſondern / ſo lang nicht
die gantze Schweitz in dle Fehde eingewickelt / eine

genaue Neutralitaͤtbeobachtet /

IX . Die Gerechtigkeit im Gericht jedem ſchleu⸗
nigſt verſchaffet und deshalben

X. Die Staͤnde alle Jahr / wenlgſtens ein⸗

mahl im Monat May verſammlet / auch die auſſer⸗
ordentliche Zuſammenkuͤnffte / nach errichteten
Ordnungen / nicht unterlaſſen ;

XI . Die Lands Gewohnheiten durch Fuͤrſtli⸗
che Anſtalt ohngeſaͤumtuͤberſehen / erlaͤutert / ge⸗

beſſert / vermehtt und ohnabbruͤchig derer Lands⸗
Freyheiten ſchriſſtlich verfaſſet und dargeleget /

XII . Die Anſpruͤche herrſchafftl . Bedienten

klar vorgetragen / und alſo/ ob ſie bůrgerl. oder pein⸗
lich wider jemanden handeln wolten / deutlich ge⸗

meldet / ind dieſes alles ſo/ daß keine weitere Unord⸗

nung daher erfolgte / eingerichtet /
XIII . In die Beſtallungen derer Gerichts ⸗Be⸗

dienten / an ſtatt der Worte : So lang es uns

gefallen wird ꝛc. die Clauſul : So lang ſie
ſich geziemend verhalten ꝛc. geſeßet / und we⸗

der ſie noch Notarien / man habe ſie denn einer

Unthat uͤberfuͤhret/ ihrer Verrichtung entſchlagen/
XIV . Die Ehen / biß auf leibliche Geſchwiſter

Kind / frey gelaſſen und wegen derer auſſer ſolchem
Grad ſich findenden Perſonen keine Dilpenſation,
wider die Grundſaͤtze Reformirter Religton / noͤ⸗

thig erachtet /
XV . Die Neuerungen in VerEydigung derer

Notarien abgeſchafft und alles auff den Fuß ge⸗
flellet /

XVI . Demkuͤnfftigen Fuͤrſten freygebig / aber

aus ſeinem Beutel ohne Beytrag des Landes / zu

ſeyn niche verwehret /
XVII . Der kuͤnfftigeFuͤrſt alle Zeit / nach ſeiner

Erkennung u. Inveſtirung / der Stadt Neuſchaſtel
und denen Staͤnden gewoͤhnlichen Eyd in Perſon /
oder / durch einen Gevollmaͤchtigen abzuſchweren
angehalten / und von Ihm noch uͤberhaupt verheiſ⸗
ſen und zugeſaget werden / daß Erzuglelch darmit

befeſtiget und beſlaͤttiget haben wolle / ſo weit es noͤ⸗

thls / dieGrund Geſetze und Gewohnheiten des

Staats mte eingeſchloſſen / bevorſtehende Artieul /
alle ſo geiſt⸗als weltl. Rechte / und Freyheiten / gute
alte geſchriebene und ungeſchrtebene Gewohnhei⸗
ten aller und jeder den Neuf ChaſtelllſchenStaat

Denckwurdiger Geſchichte⸗

ausmachenden Geſellſchafften ; desgleichen alle

303

ſtetswehrende Perſonen oder Sachen betreffenoe
Zulaſſungen / von was Art und Natur ſie ſeyn
moͤchten / ob ſie viele zuſammen oder eintzelne inſon⸗
derheit betraͤfen / ſie moͤchten durch ehmalige
Fuͤrſten oder ihre Vormuͤnder / auch nahmentlich
durch letztere Fuͤrſtin / Madame de Nemours , ge⸗

geben ſeyn te .

Dieſen General- Articuln hatte der Printz von

Conty , ſo bald Er threr kundig worden / die Ge⸗

nehmhabung ertheilet / mit dem Beyſatz / Er wolle /
ſeine auffrichtige Zuneigung vor des Landes Beſte
an den Tag zulegen / und allen widrigen Ausſtren⸗
ungen zubegegnen / noch folgende ſeine Perſon an⸗

gehende Puncte hinzufuͤgen und kraͤfftiglichſt ver⸗

ſichern
I . Alles von Madame de Nemours verſpro ,

chene und zugelaſſene genehm zu haben/
II . Nach erlangter Inveſtitur zu declariren /

daß der Staat ntemals / ohne Bewilligung der

Staͤnden und Gemeinden / ſolte veraͤuſſert werden

koͤnnen.
III . Feſt zuſtellen daß ſeine Nachfolger / wenn

Ste biß auf zwey Grade Frantzoͤſiſcher Cron⸗

Folge nahe kaͤmen / verbunden ſeyn ſolten elnen

andern Fuͤrſten/ mit Genehmhabung deren Lands⸗
Staͤnde und Gemeinden zu benennen .

IV . Die Cammer⸗Gefaͤlle auf dem alten Fuß
zu laſſen und niemahls einen Pacht einzufuͤhren
oder zuverſtatten .

V. Das ſo genannte Fuͤrſten⸗Recht / oder / ein

Gefaͤll unter dieſem Nahmen auſſzuheben .
VI . Die Bete nachzulaſſen und uͤbrigens alles

zuzuſtellen / was man nur vernuͤnfftigerWetſe von

ſeiner Guttheit und Großmuͤthigkeit begehren
koͤnte .

Uber alles bevorſtehende haͤndigte der Printz
von Conty ein foͤrmliches Verſicherungs- Inſtru -
ment auß / das guͤltig ſeyn ſolte / da man Ihnzum
Fuͤrſten von Neuchaſtell erklaͤrte / und war in

ſelbigeminſonderheit enthalten / es ſolte alles Zuge .
ſtandene als ein Reichs . Grund⸗Geſetzt angeſehen /
und das Land ſeines Huldigungs⸗Eydes erlaſſen
ſeyn und geachtet werden / wenn Er oder ſeine

Nachfolger etwas dargegen handelten . Ab Sei⸗
ten Villeroy und Matignon verſtand man ſich zu

einem gleichmaͤßigen / der von Metternich aber

Von Pr .
Conty
confirmipt

auch mehr
hinzu ge⸗

than .

lleferte ein Memorial aus / dahingehende / daß Er

Kraft habender Vollmacht / vorhin angefuͤhrte Ge⸗
neral- Articul, im Nahmen Koͤn. Maj. zubekraͤffti⸗bekraͤfftigt
gen bereit waͤre/ gleichwie ſchon ein Mehrers dar / ſie auch

geboten worden / denn dieſe haͤtten befohlen nicht

nur alle Freyheiten und Gerechtſame ven Neuf⸗
Chaſtell ſorgfaͤltig zuerhalten / die ſo alt als der

Staat ; ſondern auch alle hernach erlangte Privile⸗

gien zu beſtaͤtigen/ und was mehrnuͤßlich und vor⸗

traͤglich erfunden werden moͤchte/ die Religton zu

handhaben / das Land ſicherzu ſtellen / zwiſchen
Fuͤrſten und Staͤnden zuverhuͤten / die Beſchwe⸗
rungen eines jeden ins bꝛſondre abzuwenden / und

alle vernuͤnfftig zubegehrende Vortheile zuerthei⸗
len . Dieſemnach confirwirte Er die gedachte
General - Articul , erſuchte um eine Erklaͤrung des

V. VI . VIII . nicht Schwierigkeit wegen ihrer Be⸗

Preußen
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allem zů wiſſen / hoffend / man wuͤrde keinen Zwel⸗
fel wegen wircklicher Erſuͤllung dieſer Zuſage ha⸗
ben / doch moͤchte der loͤbl. Canton Bern Richter

Unter Ga .

rantie von

Engel u .

Holland .

Rang⸗
Streit

zwiſchen
Preußi⸗
ſchen Ge⸗
ſandten u.

Pr. Conty .

wiſchen Ihro Koͤnigl. Maj . und denen Staͤnden

ſeyn / was die beſtaͤttigte alte und verſprochene neue

Freyheiten / Gerechtſame u .ſ . w. anbetroͤffe. Er

erklaͤrte uͤber dieſes / wie Koͤnigl . Majeſt. nicht nur

gerne ſehen wuͤrde wann Engel / und Holland Ga -

rants oder Buͤrge in Anſehung des alſo geredeten
würden / ſondern daß ſie auch mit Freuden dieſe

Potentzien zu Ubernehmung einer ſolchen Buͤrg⸗

ſchafft ſelbſt bewegen wolten . Wolte man ſagen/
daß die Frantzoͤſiſche Pretendenten auch groſſe Er⸗

bietungen zuthun wuͤſten; So fragte ſichs doch

wo dle Verſicherung verhanden / daß Ste von ſich

gegebnes Wort halten wuͤrden ? Ob gleich ihre

Meynung redlich gnug ſeyn moͤchte / doͤrfften Sie

doch ſo wenig Jreyheit vor ihrem Koͤnige der nach ·
zukommen haben / als wenig der von Conty be⸗

maͤchtigt geweſen / denen Inwohnern von Ora⸗

nien ſein Wort zuerfuͤllen. Bern / wie maͤchtig es

waͤre/ wuͤrde ſchwerlich / ohne Beyſtand Kayſ . Al⸗

llirten / hinlaͤuglich ſeyn / NeufChaſtell wider

Franckreich und Frantzoͤiſche Prætendenten zu⸗

ſchirmen . Der Printz Conty verſpraͤche das

Recht nicht veraͤußert zuwerden / welches doch die

Graffſchafft ſchon haͤtte/ und doch nicht laͤnger / un⸗

ter ſeiner Regierung / behalten wuͤrde / als es der

Hof zu Paris haben wolte / da muͤſtees denn das

Schickſall erfahren / ſo Bretagne , Bearn und meh⸗
rere Franckreich einverleibte Provinzien gehabt .
Das uͤbrige Verſprochene ſey ſchon in des Staats

Haͤnden. Es waͤre ihm auch leicht geweſen noch

unendlich viel zuverſprechen / da ihm vor die⸗

ſem ſchon auf eine feyerliche und unveraͤnderliche
Weiſe alle Forderungen an NeufChaſtell abge
ſprochen worden . Es muͤſten aber die Staͤnde
nicht dencken / ſamt wolte man ſie durch diſſeitige
An Erbeitungen zu verblenden ſuchen / daß Sie

etwas Ungerechtes thun ſolten ; indem die Gerecht⸗
ſame S . Koͤnigl. Majeſt . an Neuſchaſtell ſo klar

und unbegruͤndet / daß Ihnen jeder Billigkeit lie⸗

bender Beyfall geben wuͤrde. Ihre Majeſt . haͤt⸗
ten eine ſonderbahre Neigung zu einem mit Ihr
gleich/ heilige Religton bekennenden Staat / ſuchten
ihre groͤfte und recht Majeſtaͤtiſche Vergnuͤgung/
Unterthanen mit Lindigkeit zu regteren und dero

Gluͤck zufoͤdern / faͤnden auch eine beſondre Llebe zu

dieſes dandes Inwohnern / und das waͤren die Ur⸗

ſachen/ weßhalben Ste ihre Gewogenheit itztmahln
mitthellen wollen und forthin wuͤrden ꝛc.

Die foͤrmliche Ratification aller von Preußi⸗
ſchen Geſandten dergeſtalt verſprochenen Dinge
folgte auch unter groſſen Koͤnigl. Preußiſchen In⸗
ſiegelzund gleng unter dieſen Dingen die Zeit hin/
daß es mit dem einbrechendem 2 6. Auguſti zu der

Sitzung des gewoͤhnlichen Tribunals und zu Vor⸗

nehmung dieſer wichtlgen Sache kommen ſolte / es

fiel aber etwas ein / ſo noch einen Anſtand verur⸗

ſachte/ weil nemlich der Preußiſche Abgeſandte mit

dem Printz Conty in Rang⸗Streit gerieth / und

vor dieſem die Hand / bey offentlicher Erſcheinung

eines gekroͤnten Hauptes haben wolte / darwider

Beſchreibung
aber Printz von Conty ſich ſtrebte / anziehende
daß die Fuͤrſten von Koͤnigl. Frantzoͤſiſchen Gebluͤ⸗
te denen Cardinaͤlen die Hand nicht gaͤben/ ſo doch
Koͤnigen gleich ſeyn wolten / und koͤnte Er noch
wentger dergleichen einem Koͤnigl. Abgeſandten
zuffehen / ich ſchweige denn dem Preußiſchen / deſſen
Principal in Franckreich noch nicht fuͤr einen K6,
nig/ ſondern nur fuͤr einen Hertzog in Preußen und

uͤber dis fuͤr Churfuͤrſten zu Brandenburg erken⸗
net wuͤrde. Der Preußiſche Geſandte beſtund
darauf / daß ſein Principal in der That ein Koͤnlg/
Franckreich erkenne Ihn dafuͤr oder nicht / aller⸗

dings / und Er deshalben / einem Frantoͤlſchen
Printzen vom Gebluͤt/ ſonderlich auſſerhalb Franck⸗
reich / die Hand zugeben nicht befugt oder verbun ,

den ſey / da ja die Printzen vomGebluͤt mit unter die

Unterthanen des Koͤntgs von Franckreich / in ih⸗
rer Art / gezehletwuͤrden / u. ſ. w. die dem Repræ .
ſentanten eines Koͤnigl. Souverainen Monar⸗

chens den Rang nicht ſtrittig machen koͤnten.

Hieruͤber wurde die Sitzung des Tribunals biß in

September ver ſchoben / umb nachzudencken / wie die /

ſenſtrittigem Zufall abzuhelffen. Meitlerwwell mengte

ſich Franckreich in den Handel und ließ durch ſei⸗
nen Geſandten in der Schweitz / Puiſicusn , denen

Staͤnden in NeufChaſtell ſchreiben: Sie muͤſten
nicht verſtanden haben daß der Koͤnig in Franck /
reich ihnen zu Llebe / und denen geſͤmmten Schwel⸗

tzern kein argwoͤt niſches Nachdencken zumachken/
die NeufChaſtelliſche Haͤndel denen ordentlichen

Richtern zur Erkaͤntnis und Entſcheidung uͤber⸗

laſſen / und ſich weder des von Conty noch andrer

Frantzoͤtſchen Prætendenten angenommen habe.
Er bliebe auch noch / aus angezognen Urſachen / auf
dieſem ſeinen Entſchluß / haͤtte aber befohlen Ihnen
zuſchreiben / Er koͤnne / ohn Mißvergnuͤgen /nicht

vernehmen / daß man zu NeuſChaſtel der Ehr⸗Er⸗
bietigkeit vergeſſen wolte / die man denen Printzen
von ſeinem Gebluͤt ſchuldig waͤre. Wenn gleich
der neue von Churfuͤrſten zu Brandenburg vor ei⸗

nigen Jahren angenommene Titul durchgehends
als doch nicht geſchehen / erkennet und feſtgeſtelle .
worden waͤre/ ſo wuͤrde es doch ſeinem Ambaſſa⸗

deur nicht zukommen / eine ſo nichtige / ungegruͤn
dete und in ſeltſamen Einbildungen beſtehende
Forderung zu thun / daß ihnen ein Frantzoͤſiſcher
Printz vom Koͤnigl. Gebluͤte weichen ſolte / als

wormit man nur ſuchte der Haupt⸗Sache Hinde⸗
rung zu machen . Der Koͤnig verſaͤhe ſich dem

nach / es wuͤrden die Staͤnde ohngeſaͤumt noͤthtge
Mittel ergreiffen / ſichſolcher Einbildung des Bran⸗

denburgiſchen Miniſtres zuwiderſetzen / die ohne
dem auff nichts anders als Boßheit oder Unwiſ⸗
ſenheit beruhete / und worbey Ihro Majeſtaͤt / bey
entſtehender Aenderung / gezwungen ſeyn wuͤrde

ſolche Wege zu gehen/ die von ihren bißher in Neu⸗

Chaftelliſchen Handel gehegten Gedancken des

Friedens und der Lindigkeit gar unterſchieden ſeyn
moͤchten . Denn ob gleich im Grunde der Sache
Selbte bey einmahl gefaſtem Schluſſe bllebe / lleſſe
ſie doch bekant machen / daß der gegen Printzen th⸗
res Gebluͤts vergeſſene Reſpeck ſie mit ruͤhrte/
welchen ſie demnach zu retten nicht unterlaſſen koͤn⸗

te . Ihn / den Puiſieux , wundre ſehr/ daß die0
derer Staͤnde Verſammlung / als Abgeſandter

Staͤn,
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genommen / das mit ſo harten Worten gegen ih⸗

ren Bundszenoſſen / den Koͤnig in Franckreich

angefuͤllet waͤre / davon er aͤber noch keinen Be⸗

richt nach Hof erſtattet / in der Hoffnung / daß

ſie forthin kluͤger ſeyn und dergleichen nicht mehr

annehmen wuͤrden ꝛc.

Dieſe Erinnerung ſchten an manchen Orten

gruͤndliche ztemlich hart zu ſeyn / wormit doch nichts ausge⸗
Elklaͤrun
nicht nach

Fugeben .

grichtet wurde / weil der Koͤnig in Preuſſen ſeinem
Ambaſſadeur Befehl ertheilte dem Printz Conty

nicht nachzugeben / da es ohnedem auſſerhalb
Franckreich und was in ſelbigem anders begehret
wuͤrde/ von daſelbſtigen Ambaſſadeurs freinbder

Potenzten nicht angenommen / der gantze Streit

auch eine Sache waͤre / darinnen die Staͤnde von

Neuſchaſtell nichts zu entſcheiden und gar keine

Gerichtbarkett haͤtten / daß alſo zu verwundern ſey
warum der Puiſieur ſich an ſie gewendet / und ih⸗
nen / unter Bedrohung des ſonſt mit ihnen anzufan⸗
genden Kriegs / zumuthen wollen / daß ſie ſich un⸗

befugter Dinge unternehmen und uͤber den Rang
auswaͤrtiger Souverains richten ſolten u. dgl. m.

indem ſein an die Neufchaſtelliſche Staͤnde disfals
geſchriebener Brlef dergeſtalt heraus kommen :

Ob er gleich vorher gewuſt / daß ſein Koͤntg nicht

nachgeben wuͤrde/ haͤtte er doch deſſen ausdruͤckli⸗

chen Beſehl abwarten wollen / ehe er ſeine Mey⸗

nung uͤber die Art und Weiſe eroͤffnete / wormit

ſich Mr . Puiſieux in den Handel gemenget . Wenn

die Sache in Franckreich vorgegangen / wuͤrde

man ſich uͤber des Printz Conty Begehren ſo ſehr
nicht wundern / well daſelbſt die Printzen vom Ge⸗
bluͤt denen Cardinaͤlen zu weichen angewieſen /
doch den Beſcheid anbey erhalten / frembden Am -

baſſadeurs den Rang nicht zu geben/ aber aus eil⸗
ner Staats⸗Urſache / daß jene mit dleſen nicht

viel umgehen koͤnten / weil man wohlgeſehen / es

wuͤrden die Ambaſſadeurs ſich den gedachken Be⸗

ſcheid nicht gefallen laſſen / mithin die Zuſam⸗
menkunfft mit Fuͤrſten vom Gebluͤt am dritten Ort

aͤuſſerſt meyden .

toͤſiſch Politiſche Ceremoniel dem Rang derer

Miniſtres nichts benaͤhme/ die ein gekroͤntesHaupt

Es ſaͤhe jeder / daß dieſes
Fran⸗

vor und darſtelleten / oder / vertraͤten / wie es denn

hne be ' uhen laſſen / und nur Vorſehung gethan /
daß daher kein Tumult und Unruh im Lande ent⸗

ſtuͤnde / ohne daß ſie ſich einer richterl . Entſchei
dung angemaſſet . Das aͤuſſerſte / ſo bey derglei⸗
chen gewoͤhnlich / beſtuͤnde darinnen / daß die ſonſt
feyerlichanzuſtellende Haͤndel in der Stille verrich⸗

tet / oder / keinem derer ſtreitende Thell zugelaſſen
wuͤrde / ſich darbey einzufinden . Denn es ereig⸗
neten ſich bey dergleichen zwey durchgehends ange⸗

nommene Regeln / daß/ erſtlich / kein Staat uͤber

andrer ihren Rang bey ſich was zu ordnen haͤtte
wenn nicht vorhin ausgemachte Ordnungen oder

Gewohnheiten vorhanden / wodurch dem Zanck
abgeholffen werden koͤnte; und zweytens / daß je⸗
der Staat befugt davor zu ſeyn / darmit nicht aus

dergleichen Zanck / Tumult in ſeinen Graͤntzen ent⸗

ſtehe / ohne einem oder anderm Theil / durch da⸗

hin zielende Anſtalten / einen Vortheil zugeben .
Die Vernunfft und Gewohnhelten bekraͤfftigten
dieſe zwey Grund⸗Saͤtze / dargegen es laͤcherlich

ſey / wenn Mr . Puiſieux denen Staͤnden in Neuf⸗

chaſtell bedrohlich zumuthen wollen / dem Preuſſi⸗
ſchen Begehren entgegen zu ſeyn . Das hieſſe den

Krieg ankuͤndigen / wenn ſie nicht Dinge thun
wolten / ſo ihnen nickt zuſtuͤnden / und die Ver⸗

nunſſt widerſtrebten / ſo weiter nichts erlaubte als

allen Unordnungen vorzubeugen / die ſich aus die⸗

ſer Uneinigkeit entſpinnen koͤnten. Schnarchen
und Drohen ſey des Mr . Puiſieux Gewohnhett /
wolte niemand dafuͤr erſchrecken / ſo ſpraͤche er

nichts dergleichen gethan zu haben / und wendete

vor / man habe ihn nicht recht verſtanden / dieſes
wiſſe gantz Schweitzerland aus langwieriger Er⸗

fahrung / und ſey dahero auch gewohnt wenig anfff
ſein Trotzen zu geben ; Indeſſen koͤnte man doch
aus dergleichen gar zur Unzeit ausgeſchuͤtteten
Drohungen leicht die Rechnung machen / was
man ſich / bey nicht gebrauchter Behutſamkeit /
von Franckreich zu verſehen habe / wenn eine Zeit
kaͤme / da es Vermoͤgen haͤtte ſeinen Worten den

thaͤtigen Nachdruck zugeben . Dtee unziemliche
Redens⸗Arten des Mr . Puiſicux , wolle man nicht
erwidern / wohl wiſſende daß ſie geſchickter gefallen
ſeyn wuͤrden / wenn der Brief des Morgends oder

nuͤchtern geſchrieben worden ꝛc. ꝛc.

auch / da ohne dem die Ambaſſadeurs dargegen

proteſtirt / in auswaͤrtigen Hoͤfen von gar keiner

Guͤltigkeit waͤre / allwo / beſage vieler Exempel /

Auff den vom Preuſſiſchen Miniſtre angewieſe⸗ Expedi2 pediens
nen Grund / wurde das von Staͤnden gebrauchte der Sa⸗

Expediens geſetzet / und allen an die Grafſchafft chen des

prætendirenden bekant gemacht / daß man keinen ſitzendenalle frembde Printzen Koͤnigl . Gebluͤts von oͤffent⸗
lichen Feyerlichkeiten wegbleiben muͤſten / wenn ſie
denen Ambaſſadeurs im Rang nicht weichen wol⸗
ten . Ob nungleich Ihro Koͤnigl. Preuſſiſ - Ma⸗
jeſt . uͤber ihrem Rechte hielte / waͤre ſie doch viel zu

weiſe und geneigt fuͤr Neufchaſtell / als daß ſie
deſſen Staͤnden die Ausmachung ſolches Streits

zumuthen ſolte / da alle Staaten / bey dergleichen
Vorfallenheiten wohl verſucht die Sache guͤtlich
beyzulegen / aber wenn das nicht moͤglichgeweſen/

hier einen Entwurff mitthellen wollen .

in Perſon vor dem Tribunal erſcheinen laſſen / Tribunals .
ſondern nur eines jeden Gruͤnde und Verlangen
aus dem Vortrag zu beſtellender Anwaͤlde verneh⸗
men wolle / ſo hatte man keinem etwas vor dem an⸗
dern gegeben oder genommen . Das Tribunal

hielt / ſamt den Staͤnden / den 6 . Septembr . aber⸗

mahllge Seſſion , davon wir dem geneigten Leſer
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Beſchreibung Schweitzeriſche Geſchichte .

A. Bühne zwey Staffeln hoͤher/ als der Fuß⸗Boden des Saals .
B. Arm ⸗Lehn⸗Stuhl und Tiſch des Gouverneurs ,
C . Stuhl fuͤr den jungen Graf Metternich .
D . Stuhl fuͤr den Rath Duncker .

E. Stuhl fuͤr den Mompelgartiſchen Agenten .
F. Leert Stuͤhle.
6 . Stuhl fuͤr Carignaniſchen Agenten.
H . Die Procuratores des Villeroy .

— des von Matignon .
K . der von Mailly .
L. Stuhl und Tiſch des Staats⸗Secretarii ,

M . Stuhl des General - Procuratoris .

N . Lehnbanck fuͤr die 4 . Adeliche .

0 . fluͤr die 4 . Fuͤrſtl. Beambte .

Pp. —fluͤr die 4 . Lands⸗Beambte⸗

Q. Stuͤhle der Staats⸗Raͤthe .
R . Stuhl des Panner⸗Herrn .
8. Banck derer Advocaten / da die Preuſſiſche oben an geſeſſen⸗
T . Die Geiſtlichkeit .
U. Banck derer Herrſchaffts⸗Bedienten .
W . Baͤncke der 24ger .
X. Baͤncke der 40ger und Deputirten der Gemeinden .
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Bey Handlung der Sache / die Neuſchaſtellt⸗
ſche Succeſſion betreffende / begehrte der Printz
Conty , daß man was ſonſt thm widriges gehan⸗
delt worden / auffgehoben / und er in alten Stand

ſeine Gerechtſame auffs neue zu ſuchen geſetzt wer⸗

den moͤchte/ da er aber merckte daß ihm hierunter
nicht gefuget werden wuͤrde / gleng er von dannen

nach Pariß eine Proteſtation hinter ſich laſſende /
wider alles was zu ſeinem Nachtheil unternommen

werden moͤchte / da ihm ohnedem vom Frantzoͤſi⸗

ſſchiß
Hof aus an Hand gegeben worden war / ſich/

ſo gut als moͤglich / mit Ehren aus dem Handel zu

ziehen/ da es dle Zeiten nicht litten / daß ſich der

Koͤnig Sein mit Nachdruck annaͤhme. Der

Fuͤrſt von Siegen Cathol . Thells hatte ſich auch/
wegen Prætenſion an die Erbſchafft Koͤnig Wil⸗

helms / gemeldet / wurde aber abgewieſen / well

er den angeſetzten Peremtoriſchen Termin verſaͤu⸗
met . Der Printz von Conty wurde gleicher Ge⸗

flalt alles fernern Anſpruchs unfaͤhig erkennet /
weil er nicht ferner erſcheinen / noch ſich der endli⸗

chen Judicatur oder Beurtheilung des Tribunals

unterwerffen wollen .

Erkaͤndtniß mehrgedachten Tribunals / noch ze⸗

hen iin Stande / ihre Gerechtſame weiter zu trei⸗

ben/ nemlich Ihro Maj . der Koͤnigin Preuſſen /
der Hertzog von Mompelgard / der Printz von

Carignan , Madame de Lesdiguieres , der Graf
von Matignon , die Mademoiſelle de Soiſſons ,
Madame de Mailly und der Marquis d' Allegre .
Die Frantzoͤſiſche Praͤtendenten aus dem Hauſe

TLongueville in der obigen Genealogiſchen Tabell

Lonaue⸗ E N A. nahmentl . aber Madame de Lesdiguieres
billiſche ſamnt Villeroy und dem Matignon wolten mit Ge⸗

n walt haben / daß man ihre Sache von dem An⸗

allein und ſpruch derer aus dem Hauſe Chalon abgeſondert
beſonders vor ſich allein vornehmen und unterſuchen und mit

bore⸗ dieſem nicht untereinander mengen ſolte : Sie
nommen beklagten ſich aber daß man ſie darmit nicht hoͤren ;
haden ja gar durch angeſetzten kurtzen Peremtoriſchen Ter⸗

min uͤberſchnellen wollen / daher ſie abnehmen muͤ⸗

ſten / daßalle Hoffnung vergebens / ſo ſie ſich ge⸗
macht / man wuͤrde ihre in Blutverwandſchafft
mit denen bißherig ' in die 270 . Jahr geweſenen
Beherrſchern der Grafſchafft gegruͤndete Vorſtel⸗
lung wieder ein frembdes Hauß gelten laſſen / und

nur ein Urtheil faͤllen / ob unter denen Longue⸗
villiſchen Praͤtendenten die naͤhere Linie oder der

naͤhere Grad den Vorzug haben ſolte . Sie fuͤg⸗
ten hinbey / daß die Staͤnde die allerheiligſte ſonſt
allzeitbeobachteteRechte unter die Fuͤſſe tretten und

den Lauff der natuͤrlichen Billichkeit hemmen wol⸗
te / um einem frembden Fuͤrſten zuzuſchanten /
was von Gotts und Rechtswegen dem Hauſe Lon -

gueville zuſtuͤnde. Daruͤber liefferte der von Vil⸗

leroy im Nahmen der de Lesdiguieres und der von

Matignon unter den 1. Octob . eine ſchrifftl . Prote⸗

ſtation ein / ſich von Neulchaſtel hinweg bege⸗
bende . Den 5. dito hatte man / wie geſagt wur⸗
de/ nach vorher gegangener Beredung mit dem

gehen zum Preußiſchen Amballadeur , wegen dieſer Prote⸗

10155 ſtation gerathſchlaget und geſchloſſen / daß ſie der

hinweg. Befugniß des Tribunals und derer Staͤnde zuwi⸗
der / uͤber diß anzuͤglich / mithin allerdings ver⸗

—

1707 .

Printz
Eonty
geht mit

Proteſla⸗
tion fort .

Siegen
meldet ſich
iu ſpaͤt.

Lonth
ausge⸗

ſchloſſen .

Es blleben alſo / nach der

auch den Puiſieur nach Neuſchaſtellzu gehen / daß

werfflich ſey / wie man ſie denn nicht einmal adſ 170 .
Acta ſegen laſſen .

Franckreich wolte ſich doch / durch des PuiſicurPuiſieux
Mund und Feder / derer Praͤtendenten ſeines ſoll eibſt

Lands annehmen / well ein mehrers in ſeinen 9 ſcha⸗
Maͤchten dermalen nicht ſtund / und befahl zu dem ſielgeben
Ende auch / daß er ſich ſelbſt an Ort und Stelle

begeben / und / weil das Tribunal Mine oder An⸗
ſtalt machte / zum End⸗Urtheil ſchreiten zu wollen /
um einen Auffſchub anhalten ſolte / binnen wel⸗

chem die Frantzoͤſiſche Praͤtendenten ſich wieder

herbey machen und ihr habendes Recht / und zwar

die vom Hauſe Longueville vor ſich ins beſondre /
vorſtellen koͤnten. Er uͤbergab alſo unterm 10 .

Octob . von Solothurn aus ein Memorial , dar⸗

innen er ſich vernehmen ließ : Die Staͤnoe wuͤr⸗

den wiſſen wie unpartheyiſch der Koͤnig in Frauck⸗
reich ſich bißher in obſchwebender Sache verhalten /
da aber ihm zu Ohren kommen / man wolte nicht
mehr nach denen Rechten handeln / da die Rich⸗
ter deutlich zu verſtehen gaͤben / welcher Parthey
ſie am meiſten zugethan ; es waͤren auch die Fran⸗
tzoͤſiſchen Prætendenten nicht mehr ſicher / da an

dem ehrwuͤrdigen Ort ausznuͤbender Gerechtigkeit
von der Gegen⸗Parthey mit Schlaͤgen gedrohet
wuͤrde ; ſo habe er befohlen daß Puiſieux ſich nach

Neufchaſtell begeben ſolte / denen Staͤnden die

Koͤnigl. Meynung kund zu thun .
Bey Abgang dieſes Befehls hatte ſein Koͤnig

nicht gewuſt / daß die meiſte Frantzoͤfiſche Praͤten⸗ AeR
denten wegzugehen gezwungen / des Hauſes Lon -

dahin /
gueville Gerechtſame inſonderheit zu hoͤren und
zu unterſuchen verſaget / und den Churfuͤrſten
von Brandenburg die Graſſchafft den 17 . Octob .
zuzuſprechen veſtgeſtelletworden. Dieſes hindre

er nicht ein Zuſchauer ſo Himmelſchreiender Un⸗

gerechtigkeit ſeyn doͤrffte. Doch koͤnne er niche
umhin ſeines Koͤnigs Meynung zum Thell bekant

zu machen / das mehrere zu muͤndlicher Erzeh⸗
lung verſparende / wenn man fuͤr Frantzoͤſiſche
Praͤtendenten einen Auffſchub / auch dem Hauſe
Longueville ſein Geſuch zugeſtanden haben wuͤr⸗
de . Sein Herr der Koͤnig wolte alſo denen Staͤn⸗
den kund gethan haben / er koͤnne/ wegen guter
von thnen gehegter Meynung nicht glauben / daß

die Anerbletungen eines wider ihn kriegenden Prin⸗
tzens und die oͤffentliche gebrauchte Raͤncke die

Richter zu gewinnen / ſie ſolten bewegen koͤnnen/
ein ſolches Unrecht Franzoͤſiſchen Praͤtendenten /
denen Feinden Franckreichs / zu Geſallen zu thun .
Er haͤtte geglaubet / es ſolte die lange Zeit des in

Franzzoͤſiſchen Dienſten oder Handlungen gefun⸗
denen Vortheils ſie weiſe und klug gemacht haben/
dergleichen nicht leichtſinnig hinzugeben / noch ei⸗

ne entfernete und ungewiſſe Beſchirmung der biß·
her in der That gutbefundenen benachbarten

Frantzoͤſiſchen Freundſchafft vorzuzlehen . Sich

deſſen genauer zu erkundigen ſolle eben Puiſieux

nach Neulchaſtel gehen / dleſes habe der Koͤniz
aus alter Gewogenheit befohlen / die auff guten
Bericht beſtaͤrcket werde / bey Erſahrung des

Gegentheils ſein Koͤnig auch wiſſen wuͤrde / was

thin zu thun ? Da ihm ſo leicht ſtele Rache auszu⸗

Theatri Europæi XVIII . Theil . Qq 2 ůben /
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Per ſon
nach .

Mündl .

wieder⸗

holet /

Folgte in

mit Haͤrte derhohlung des ſchrifftlich Eingegebenen geweſen/

Beſchreibung
uͤben / als ohnſchwer es geweſen bißher Zeichen

der Wohlgewogenheit zu erfahren zugeben .
Er / Puiſicux , koͤute die Staͤnde verſichern /

ſein Koͤnig wuͤrde alle bequem/ findende Mittel er⸗

greiffen um Regenſchafft zu fodern/ wegen der ſei⸗

nen Unterthanen bewieſenen Ungerechtigkeit / und

zwar ohn Anſehen der Perſon / wie denn auff al⸗

len Fall ſchon Befehl ergangen in Franckreich den

Handel und Wandel mit Neufchaſtell zu verbte⸗
ten / andrer Dinge zu geſchwelgen / ſo die Koͤntgl.

Empfindung an Tag legen wuͤrden . Man doͤrffe

alſo dem Ausſprengen nicht glauben / als werm es

ſelnem Koͤniggleichvielſey / der Ausſpruch moͤch⸗

te fallen wie und vor wem er wolte ; es wuͤrde auch

die erbettelte Recommendation des Koͤnigs in

Schweden und das Anſehen derloͤbl. Reformirten
Cantons den Koͤntgl. Vorſatz dem Vorhaben des

Churfuͤrſten zu Brandenburg entgegen zu ſeyn
nicht hindern koͤnnen. Das ſolte die Folge in der
That zelgen / wenn man nicht den geſuchten Auſſ⸗

ſchub geſtattete / und denen Frantzoͤſiſchen Præten⸗

denten Gerechtigkeit wiederfahren lieſſe / wie bey
jedem unpartheyiſchen Gerichts ⸗Hofe geſchehen
ſolte . Puiſieus baͤte dieſes alles ernſt · und wohl⸗
bedaͤchtlich zu uͤberlegen / bald zu beantworten /
ſich durch ungegruͤndete von Feinden Franckreich
vorgeſplegelte Hoffnung nicht einnehmen zu laſſen /

dieweil daher nichts anders / als groß Unheil ent⸗
ſtehen koͤnte / das nun noch durch eine billigere und

gerechtere Auffuͤhrung zu vermeyden waͤreꝛc ꝛc.

Das ſo von Solothurn aus nach Neufchaſtell

geſchrieben zu haben / war nicht gnug / Puiſieux

kam ſelbſten gar bald nach und traff den 15 . Octo⸗

ber allda ein / wurde auch noch ſelbigen Tags von

dem Staats⸗Rath und denen Raths⸗Herren der

Stadt complimentiret / uͤbrigens nicht lolemni⸗

ter empfangen / weil er mehr Ehren⸗Beweiſun⸗
gen begehret / als dem Abgeſandten des Koͤnigs
in Prenſſen widerfahren waren . Den 16 . begehr⸗
te er Audientz / die man ihm auf den 18 . dito anſette /
um ſein Anbringen zu hoͤren. Er konte aber ſo
lang nicht warten / ſondern llefſerte Tags vorher /
oder / den 17 . dito ein abermahliges Memorial

ein / darinn er nicht nur vorhergeſagtes wieder

holte ; ſondern auch gleichſam einen Advocaten

derer Frantzoͤfiſchen Praͤtendenten wider Preuſſen
abgab / anfuͤhrende / Preuſſen koͤnte ja ſich dar⸗

mit nicht behelffen / daß Neulchaſtell vom Hauſe
Chalon unveraͤuſſerlich ſey / da er nicht von ſol⸗

ſchem Hauſe ſich faͤnde/ und doch Neuſchaſtell ha⸗
ben wolte u. ſ. w. An Bedrohungen fehlte es wie⸗

der nicht / auff den Fall man ihm nicht zu willen

ſeyn wolte .

Die darauff erhaltene Audienz war eine Wie⸗

darbey auch Klagen mit unter gelauffen / daß die

Raths Verſammlung in NeuſChaſtell allgemeine
Ausſchreiben an die Staͤnde aufs Land ergehen laſ⸗
ſen ſich herbey zuſuͤgen; indem es Mr. Puiſieux da⸗

hin ausdeutete / daß man nur dadurch mehr Ge⸗

huͤlffen zuſammen bringen wollen / die ſich dem

durch Ihn zuerhalten geſuchten Aufſchub wolder⸗

ſeten / hingegen die mehreſte Stimmen machen

helffen ſolten / zu endlicher Ausmachung der Sa⸗

chen ohngeſaͤumt fortzuſchreiten . Die Deputirte
derer Staͤnde waren / biß auf 2 . oder 3. zuſammen
kommen / und hatte bey ihnen geſamt / auch bey ein⸗

tzelnen inſonderheit Mr . Vuiſieux nichts unverſucht
gelaſſen / Sie auf ſeine Meynung zubringen / dar ,

bey Er mit unterlauffende Drohungen/ auch ſo gar

biß auf die Nachkommenſchafft derer erſtrecken
wollen / die ſich nach ſeinem Gefallen nicht erklaͤret.
Engell ⸗und Hollaͤndiſche Miniſtres meynten ge⸗

muͤßiget ſeyn/ etwas dem vielen Vorbringen oder

Wortmachen des Puiſieux entgegen zuſetzen / und

überllefferten den 18 . dito ein Memorial , dadurch

ſie ſich vernehmen lleſſen Sie waͤren nicht gemey⸗Dargegen
net auf die Drohungen des Frantzoͤlſchen Minittre Engel und

Die Hefftigkeit ſey zwar eine be⸗Hollend⸗

ſondere Eigenſchafft derer von Franckrelch in Ge⸗ſche Mint
ſtres ſi

ſchaͤfften gebrauchten Leute / als welche allenthal.f

zu antworten .

ben herriſch zubefehlen meynten ; doch haͤtte man

nicht meynen ſollen / daß in einem freyen Volckſch
jemand ſo ausſchweiffend auffuͤhren koͤnne / als

Puiſieux in NeufChaſtell zuthun ſich unterfan⸗
gen / da Er ſo gar ein Theil der Tribunals -Gliedet
vor und zu ſich kommen laſſen / um ſie mit Schimpff
und Schmaͤh⸗Worten zubeladen . Niemals 00
te wohl jemand das Anſehen eines Geſandtens
dergeſtalt in Gefahr geſetzet ; Niemahls waͤren

Richter eines louverainen Staats dergeſtalt uͤbel

gehandelt worden . Da ſeine Drohungen nicht
eine gerecht dapffern und tugendhafften Leuten ge⸗

buͤhrendeEmpfindung / ſondern was anders / wirck

ten / da man ihm/ auf ſein Pochen einen an ſich un/
gerechten Aufſchub geſtatten wolte ; wuͤrde die

gantze Freyheit des Tribunals vernichtet / und der

Frantzoͤiſche Geſandte durch ſein Drohen in die

Befugnis taͤglich mehr zu Schnarchen geſetzet und

ſo kuͤhn gemachet ſeyn / daß Er eine freye und

Franckreich gar nicht unterwuͤrfftge Nation aͤrger/
als ſeines eignen Koͤnigs Unterthanen zu handeln
ſich geluͤſten lieſſe / diedoch ſonſt der aͤuſſerſten Scla⸗

verey gewohnt waͤren . Indem nun dle Koͤnlgin
von Groß⸗Britannin und die Herren Staaten

des feſten Entſchluſſeswaͤren / alle ihr Verſprechen
Koͤnigl. Majeſt . in Preuſſen zuhalten / auch de⸗

allerkuͤrtzeſten dem Frantzoͤiſchen Geſandten ver⸗

ſtatteten Aufſchub / als eine durch Gewalt denen

Staͤnden abgenoͤthigte Sache anſehen muͤſten : So

wuͤrden Sie ſich genoͤthiget ſehen / mit Beytritt
Sr . Koͤnigl. Maj . in Preußen / zulaͤngliche Mit

tel vor Hand zunehmen / dieſer ihre Gerechtſame
wider die Gewaltthaͤtigkeit zu unterſtuͤtzen / ſo
Franckreich gegen die Staͤnde in NeufChaſtell
brauchen wollen . Sie / beyderſeits Geſandten / wi⸗
derſpraͤchen alſo / im Nahmen Ihro Groß⸗Bri ,
tanniſchen Maj . und derer Herren Staaten / aus /
druͤcklichdem Begehren und Antrag des Frantzoi⸗
ſchen Geſandtens / der keine Parthie waͤre / der kein

Recht in dieſer Sache mit fuͤr Gericht einzukomen
haͤtte / doch aber gantz ungerechte und ſolche Dinge
haben wolte / die von denen Staͤnden nicht zuge⸗

ſtanden werden koͤnten/ es wolten denn Selbige
Ihro Koͤnigl. Majeſt . in Preußen / einfolglich auch

Ihrer Groß⸗Britanniſchen Majeſt . und denen

Herren Staaten rechtmaͤßige Urſache zu klagen
geben ꝛc.

Schweitzeriſche Geſchicht .
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1707 %. So hefftig und wunderlich gieng es vor dem

WonfranTribunal durch⸗und wider einander: In Selbigem
ſtzöiſchen waren auch die Netgungen nicht durchgehends ei⸗

hgeſuchter neg / ondern manche noch ein⸗ oder anderm Fran⸗
Berzug⸗

zoͤlſchen Prætendenten zugethan / wie denn ſonder⸗

lich der von Matignon eine gar ſtarcke Parthey zu

haben geſagt wurde ; ja es offenbahrte ſich auch im⸗

mer mehr daß der Gouverneur ,undalſo der Præſi⸗

dent geſammter Staͤnde / vor Preußen nicht ſey.
Dieſes arbeitete / wiedurch andre Wege / alſo auch

mittelſt ſeiner Advocaten Schrifften / an baldiger
Ausmachung der Sachen / und Ablehnung alles

Frantzoͤlſcher Seits geſuchten Verzugs / und gab/
ſonderlich in Anſehung des Letzten ſein Advocat ,
Mr . Peyrol . ein wettlaͤufftig Memorial ein .

Den 19 . dito verſammleten ſich die Staͤnde

feyerlich und ſolten die von dem Frantzoͤtſchen Ge⸗

ſandten letzthin uͤbergebene 2 . Memorialien / und

was dargegen vorkommen war / oͤffentlich geleſen
und ein Schluß uͤber ihren Inhalt gefaſſet werden .

Es waren einige / die ſolch Verleſen hindern wol⸗

ten / Sle konten aber nicht durchdringen / indem

die 3. Staͤnde verordneten / es ſolte vor ſich gehen/
wie auch geſchahe . Der Spruch fiel hierauf da⸗

hin auß / Daß denen Staͤnden ſehr empfind⸗
lich fiel erſehen zu haben / wie Mr . Puiſieux einen

ͤAuffſchub in ſolchen Umbſtaͤnden und mit der⸗

geſtaltigen Bedingungen begehrt/ die dem An⸗

„ ſehen des freyen niemanden unterworfſe⸗
nen NeufChaftelliſchen Tribunals entgegen waͤ⸗

ren / auch deſſen Befugnis in obſchwebender Sa⸗

che in Zweiſel zoͤgen/ dieSie doch/ Krafft thres
“ fEyds und ihrer Pflichtallerdings zubehaupten
ſchuldig waͤren. Und da eintge derer hohen

fHPrætendenten ſich ausdruͤcklich entgegen geſe⸗
get/ wuͤrde der Gerichts / Proceß und dem Ver

«handelten gemaͤß / hiermit feſt geſtellet / daß man
kuͤnffttgen 24 . Octob . wieder zuſammen kom·
ee men / und die Verleſung geſammter in Ord⸗
1nung

und zur Vollſtaͤndigkeit mitlerweil zubrin⸗

„ genden Acten anfangen wolte . Das war dem

Leſung der
r . Puiſieus eine hoͤchſt unangenehme Sache /

Acten zu welcher ſeinen Koͤnig ungeſaͤumt Nachricht davon

ſchreiten gab / und wohl gerathen haben tnochte etwas wirckl .

ſi / zzuthun/ da man der Zeit ohne dem die Soldaten

im Felde nicht brauchte / und mittelſt ſelbiger denen

Lands⸗Einwohnern ein Schrecken einzujagen /
auch ſolcher Geſtalt die Verſchlebung der endlichen

Ausmachung NeufChateliſchen Handels zu wege

zubringen . Er hatte auch an Bern geſchrieben /
daß es Sich ſamt Lucern / Freyburg nnd Solo⸗

thurn zuſammen thun und dergleichen bey denen

verbuͤrgerten NeufChaſtellern auswircken helffen
moͤchte / aber es fand dieſes Anſuchen kein Gehoͤr/
ob gleich der Koͤnig in Franckreich unterm 5. Oct .

denen Cantons ſchrifftlich zuverſtehen gegeben/
daß ſeine Unterthanen berechtiget waͤren die Herꝛ⸗
ſchafft uͤber NeufChaſtell zuerhalten / deshalben Er

auch zu Schweltzeriſcher Auffrichtigkeit das Ver⸗
trauen truͤge / Sie wuͤrden das Gegenthell mit

ſeinem ungegruͤndeten Suchen abweiſen helffen/
wohl erwegende / was fuͤr Unheil eneftehen koͤnte/
wenn dieſes Meiſter von Neuſchaſtell wuͤrde ꝛc.

Mr. Puiſieux hatte ſich nicht geſcheuet vorzugeben /

Erkaͤntnis
Desz Txi

nals daß
er Unſtat⸗

bafft,

Und zu

endlicher
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er wolle nicht weichen biß die Trouppen herbey kom1 5 57 —
men / die er commandiren ſolte / um denen Dro

hungen ſeines Koͤnigs Nachdruck zu geben / wie

er denn alſofort Anſtalt machte / daß Neuſchaſtell Franckt .

kein Saltz mehr aus Burgundlen bekam / darge . Anſtalt

gen aber der Preußtſche Abgeſandte anderweitigeſdargegen
Anſtalt / zu deſſen Herbeyſchaffung / verfuͤgte .
Den 23 . Octob . ſolten die Acten des verhandelten
verleſen und alſo zu der Beſchlieſſung und Abur⸗

theilung der Sachen geſchritten werden / allein der

Præſidirende Gouverneur wuſte es dahin zu lencken /
daß andre Dinge vorkamen / wormtt die Feitear
hinbracht wurde . Den 2 5. dito thaten die Advo· nicht für
caten des Hertzogs von Mompelgard / der Mada - Pteuffen /
me Mailly und des Marquis d' Allegre noch ihr
Beſtes die Sache zu verzoͤgern / und die endliche

Ableſung der Acten zu hindern / mit dem Antrag /
ob nicht das Tribunal erklaͤten wolte / es ſolte uͤber⸗

haupt bey der An . 1694 . geſprochenen Sententz
und der Erkennung / daß Neuſchaſtell an Fremb⸗
de nicht zu veraͤuſſern ſey / ſein Verbleibens haben/
ůbrigens aber alles verhandelte gruͤndlich unterſu⸗
chet / und denn weiter von denen Partheyen ver⸗

fahren werden ꝛc. Die Staͤnde waren ſchluͤßtg
worden zu antworten / es ſolte freylich bey dem

Haupt , Inhalt von An . 1694 . ſein Bewenden ha⸗
ben / und koͤnte man weiter keinen Auffſchub zu

mehrerm Einbringen verſtatten / vielmehr ſey vor

allen Dingen mit Leſung der Acten zu e
um hernach das mehrere und endliche / befinden ⸗
den Dingen nach / ſchlieſſen zukoͤnnen . Hlerauf Fraatzoͤſ .
begehrte des von Allegre ſein Sachverwalter: Präten⸗ ö
So moͤchte man denn nur noch vorher den Punct
ausmachen und ihm druͤber Nachricht ertheilen 410
Ob Neuſchaſtell ein ReichsLehn / oder an und ab /

vor ſich ſelbſt gantz freyſtehender Staat ſey ? allein

man wolte ihm auch dermaln hiervon keine Ant⸗

wort erthtilen / ſondern es gleng mehrgedachte Ver⸗

leſung der Acten des folgenden Tags vor ſich / die

Advocaten der von Mailly und des von Allegre
aber begaben ſich von dannen / eine Proteſtation

dem verdaͤchtigen Præſidenten hinterlaſſende / wel⸗

che dieſer zu gelegener Zeit kund machen und verle⸗

ſen laſſen ſolte . Er ſchob aber vor ſich ſelbſt die

Verſammlung biß den 29 . dito auff / worwider der

Preußiſche Advocat ſichaͤuſſerſtſetzte / und bat daß
die verſammlete Staͤnde ihre Meynung dißfalls
eroͤffnen mochten / welches aber der Gouverneur ,
Mr . Molondin , nicht erwarten wolte / ſondern
mit Ungeſtimm von ſeinem Sitz ſich erhebende die

Verſammlung auffhub . Dieſes verdroß die

Stadt Neuſchaſtell und andere Glieder des Staats
nicht wentg / die ſich den 27 . Octob . verſammle⸗

ten / um ſich zu berathen wie ſie den 29 . dito denen

wieder zuſammenkommenden Staͤnden vorſtellen
wolten / dieſe moͤchten dochein⸗fuͤr allemal veſt⸗

ſtellen / daß der Gouverneur nicht mehr nach eig⸗
nem Willen und nach ſeinen beſondern Abſichten
die Verſammlung auffheben oder verſchieben koͤnte .
Die Staͤnde kamen gedachten 29 . gewoͤhnlicher
maſſen zuſammen / denen der Gouverneur derer

Advocaten von Mailly und Allegre vorleſen laſ⸗
ſen wolte / und einen an ſich geſtellten Brief dero /
ſelbigen bekant machte / des Inhalts : Sle haͤtten
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ſich / der

ſinen niederzuſitzen gebeten wurde .

ſelbſt in Perſon proteſtiren wollen / wenn ſie nicht

beſorgen muͤſten / ſie moͤchten / bey deſſen Bewerck⸗

ſtelligung / an die Gerichts⸗Stelle ſelbſt nicht ſicher
ſeyn ꝛc. Der General - Procurator regte ſich hier⸗
uͤber mit der Anzeige / wie dergleichen Verfahren
und Verhalten unordentlich / wider die Gewohn⸗
heit des dands / und dieſemnach die begehrte Able⸗

ſung gedachter Dinge durchaus nicht zu erlauben

ſey / wie denn auch die Proteſtation deß Hertzogs
von Mompelgard nicht angenommen wurde .

Die Ableſung derer Acten wurde im Gegentheil
fortgeſtellet / und geſchloſſen / man wolte den 31 .

Octob . wieder zuſammen kommen / daͤs Ende der

Acten und hernach das beſchließliche Verfahren
ö

neur aber des Preußiſchen und Carignaniſchen Advocaten

zu hoͤren/ darbey bißher geweſener Souverneur ,

Mr. Molondin , anzeigte / daß er / weil ihm die

Staͤnde in ſeiner Befugniß zu nahe getretten / ſein
Amt niederlegen / und ſich auſſer Lands begeben
wolte / wie auch den 30 . Octob . in der That / mit

ſeinemm Abzug in Frantzoͤſiſche Bottmaͤſſtgkeit ge⸗

ſchahe / da denn Mr . Tribolet alſo fort zu einem

Præſident derer Staͤnde an ſeinen Platz erwehlet
und genommen / den gemeldten 30 . Octobr . das

Einbringen der vorhin benannten zwey Advocaten

gehoͤret/ und der 3. Novemb . zu Faͤllung der De⸗

finitiv - oder / der endlichen Sententz / anberaumet

wurde . Mit Anbrechung dteſes Tags war der

Rath der Stadt Neufchaſtel beyſammen / umb von

der Sachen zu rathſchlagen / das Trihunal und

geſambte 3. Staͤnde funden ſich gegen 10 . Uhr
beyeinander ein / vor welchen Abgeordnete von

Landeron erſchienen / umb eine Proteſtation wie⸗

der auszuſprechendes Urtheil einzulegen / die aber

verworffen / und von denen Richtern eine beſondre

Unterredung biß Abends gegen halb fuͤnff Uhr
uͤber das Haupt⸗Werck gehalten / hernach der Ge⸗

neralProcurator herbey geruffen wurde / umb mit

ihm abzureden / wie der Preuſſiſche Ambaſſadeur

auffzuhohlen / darmit ihm die fuͤr ſeinen Principal
ausfallende Sententz communiciret werden koͤnte .

Man verordnete hierzu aus jedwedemn Stand eine

Perſon / die nebſt dem General - Procurator hoch·
gedachten Ambaſſadeur abhohlen ſolten / welcher
mit einem praͤchtlgen Gefolge nach dem Schloſſe
ſich erhub / und dahin von Mr . Stanian , Saphorin ,
Runckel , unterſchiedlichen characteriſirten Engl .
Kayſerl . und Hollaͤndiſchen Miniſtres , auch einer

groſſen Anzahl Edelleute begleitet / und in dem

Verſammlungs Saal dem Præſidenten derer

Staͤnde oben an / auff einen Lehn⸗Stuhl mit Ar⸗

Was die ihm
kund gemachte Urthell in ſich begriffen / kan der

Inhalt darüber gefertigten Inſtruments zeigen/
der auff dieſen Sinn eingerichtet geweſen :

Wir Nicolaus Tribolet , StaatsRath / Ge⸗
neral Inſpector uͤber die Fuͤrſtenthuͤmer Neufcha⸗
ſtel und Valangin , vor jetzo Commendant uͤber

eln Bataillon Schweißer / zu Dtenſt der Cron

Franckreich / thun jedermann / ſo Gegenwaͤrtiges
zu ſehen bekommen / zu wiſſen : daß nach toͤdtli⸗

zem Hintritt der Durchlaͤuchtigſten Fuͤrſtin und

Frauen / Maria d ' Orleans , Hertzogin von Ne⸗

mours , Souverainer Fuͤrſtin von gedachtemNeut⸗
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chaſtel und Valangin , glorwuͤrdigſterGedaͤcht⸗
nuß / ſo geſchehen den 14 . letzt⸗verſtoſſenen Mo⸗
nats Julii , die 3. Staͤnde von dleſen FJuͤrſtenthů⸗
mern den 28 . folgenden Monats Julü , und alſo
6 . Wochen / nach gedachtem Abſterben / ſich ver⸗
ſammlet / die von denen Durchlauchtigſten Præ⸗

tendentẽ an gedachte Fuͤrſtenthuͤmer gemachte Pree .

tenſiones , die Befitznehmung und lnveſtitur der⸗
ſelbigen betreffend / zu unterſuchen . Alldieweiln
denn dero Gerechtigkeiten vorhero auff das ſorg⸗
faͤltigſte / zu Unterrichtung von einem ſo weltlaͤnff⸗
tigen Proceß / nach der Laͤnge in der Cautzley gedach·
te Fuͤrſtenthuͤmer einregiſtriret worden / unter der

Ober⸗Auffſicht Herrn Frantz Heinrich von Elta -
vay , Ritter / Herrn von Molondin , Staats⸗

Rath der Stadt und Canton Solothurn / als

Gouverneur , und General⸗Lieutenants beſagter
Fuͤrſtenthuͤmer / und aber dieſer den 29 . letztver⸗

floſſenen Monats Octobr . die Præelidence aufſge⸗
geben ; haben wir des andern Tags dieſes zu thun
vorgeſchlagen / daß alle die Glieder von gedachtem
Rath und Richter dieſes Staats ſich der abzuhan
deln vorſeyenden Sachen ſolten verſammlen / und

ein jeder ſeinen Platz einnehmen . Worauff ſich
auch den z 1 . Tag des letztverloffenen Monats

Ockobris , vor uns præſentiret und vorgeſtellt /
die Hn . Ernſt Eberhard Graf von Metternich /
Sohn von Ihro Exeell . Hr . Graf von Metternich /
Staats⸗Rath / Extraordinair - Ambaſſadeur und

Gevollmaͤchtigten von Ihro Koͤntgl. Majeſt . in
Preuſſen / und Wilhelm Irtederich Duncker /
Hofrath und lubſtituirter Sach⸗Verwalter von ge⸗
dachter Ihro Excell . Hn. Grafen von Metternich /
mit Hn. Peyrol / Rath und Advocat von gedach⸗
ter Ihro Koͤnigl. Majeſt . zu Preuſſen / einer Seits /
und Hn . Louis Marin , Hn . von Loiſinge , Ihro
Koͤnigl. Hoheit von Savoyen Rath und Senateur
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des Raths von Chamberg , beſtellter Sachwalter
von Ihro Hoheit / Printz von Carignan , mit

Hn. Foctis , Advocat von gedachter Ihro Koͤnigl.
Hoheit / ander Seits / angeſehen Ihro Koͤnigl .
Hoheit von Preuſſen / und Ihro Hohelt Printz
Carignan , beyde allein aus allen Hohen und

Durchlaͤuchtigſten Prætendenten in Berathſchla⸗
gung kommen / die uͤbrigen alle vorhero ſchon da⸗

von abgethan ſeynd . Nachdem man nun den

31 . obbenandten Monats Octobr . in denen vorhe⸗
ro gehenden unmittelbahr geſchehenen Unterſu⸗
chungen der Acten geleſen und angezeichnet / ſo
haben darauff gedachte Hn . Sachwalter durch

ihre Advocaten angefangen / die berechtigten An⸗

ſpruͤche teſpectiys Ihro Koͤnigl. Majeſt. in Preuſ⸗
ſen / und Ihro Hohelt / Prinn von Carignan ,
mit ordentlichen Formalien zu bewelſen : Solchem⸗

nach beſchlleſſen wir uns insgeſambt einer als der

andere / mit beygeſetzten Nahmen wegen der Be⸗

ſiznehmung / Inveſtitur , Zugehoͤrungen/ Depen⸗
dentien ꝛc. dieſer Fuͤrſtenthuͤmer und aller derer /
ſo darzu gehoͤriggeglaubt werden . Hieruͤber nun

haben wir gebeten / den rechtlichen Ausſpruch derer

Herren von denen 3. Staͤnden / welche nachdem

ſie in die Rath ⸗Stube gegangen / bey dem Heraus⸗
gehen uns den Ausſpruch geſagt / daß man ſo wohl
den Proceß / als auch die Acten der Advocaten habe/

abtzeleſen
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abgeleſen / ſie wolten ſich heute noch einmahl ver⸗

ſammlen / den Ausſpruch der Sache abzufaſſen .
Und in der That verſammleten ſich die Herren von

denen 3. Staͤnden auff das neue / nachdeme eins

und das ander war uͤberlegt und in das Regiſter

eingezeichnet worden / haben wir ſie im Herausge⸗

hen um den Ausſpruch gebeten / um welches wil⸗

len ſie in Berathſchlagung geweſen : Sie haben
uns geantwortet / daß der Ausſpruch uns ſolte

ſchrifftlich eingehaͤndiget werden / zugleich auch er⸗

ſucht / daß wir ſolchen wolten leſen laſſen / durch

Hn. Huguenin Staats⸗Secretarium , welcher es

auch mit lauter Stimme gethan / in folgenden
Worte : die Herren der 3. Staͤnde haben geſehen
und uͤberlegt die Acten / Beweißthume und Docu⸗

menten / welche die Durchlauchtigſte Prætenden⸗

ten vorgelegt / nemlich Ihro Koͤnigl. Majeſtaͤt in

Preuſſen / Ihro Durchl . von Monpelier , Ihro
Hoheit Printz von Carignan , die verwittibte Her⸗
tzogin de Lesdiguiere , Graf von Matignon , Ma -

demoiſelle Louiſe Leontine Jaqueline von Bour -

bon , die Marquiſe de Mailli , und Marquis
d' Allegre , mit allen Inventarien und andern /
was ſie haben vorgebracht und angefuͤhret / ihr
Recht auff die Fuͤrſtenthuͤmer Neufchaſtel und

Valangin zu beweiſen : Sie haben auch uͤberlegt /

wie einige Partheyen in dieſer Sache freywillig von

denen den 1. und 29 . des letztverlauffenen Monats

ergangenen Acten zuruͤck getretten / welche doch

deſes Forum vorher erkandt / mithin alſo auch ih⸗

rer Prætenſionen und Rechten ſich verluſtig ge⸗

macht . Indem man nun die Wichtigkeit dieſes
Wercks gnugſam uͤberlegt/ befindet ſich / daß die

Fuͤrſtenthuͤmerund Herrſchaßften urſpruͤnglich ge⸗

hoͤren an das Hauß von Chalon , als welches

durch toͤdtlichen Abgang ohne Erben Johann von

Freyburg / ſo geſchehen Anno 1457 . Damit

ordentlich verknuͤpfft worden : da dieſes Recht

noch nicht præſcribirt worden / weil es nicht præ⸗

ſcribirt kan werden / als welchem der Advocat von

Ihro Hoheit / Printz von Carignan , ſelbſten bey⸗
ſtimmet / daß dieſes recht von dem Hauſe von

Chalon ordentlich uͤbertragen worden an Printz
Wilhelm von Naſſau / genant der Niederlaͤnder /
welchen alle Potentzen von Europa ohne Wider⸗

ſprechen erkandt haben vor den vollkommenen Er⸗

ben der Guͤter und Rechten des Hauſes von Naſ⸗
ſau⸗Oranlen / welchem zu Friedens ⸗Zeiten wie⸗

der eingeraumt werden muͤſſen / in deſſen Beſt⸗
tzung er waͤhrender Kriegs⸗Troublen belaͤſtiget
worden : daß durch toͤdtlichen Hintritt ohne Er⸗
be Wilhelm des III . Koͤnig von Groß⸗Brita⸗
nien / welcherwar ein Sohn Wilhelm II . der ab⸗

geſtammt von Friederich Henrich / als Sohn von

gedachtem Wilhelm dem Niederlaͤnder / Ihro
Majeſtaͤt Friedrich I . Koͤnig in Preuſſen / ge⸗

bohren von Louiſe von Naſſau / Tochter von ge⸗
dachtem Frtedrich Henrich / iſt unſtreinig der wahr⸗
hafftige und eintzige Erbe / als aus dem Hauß
Naſſau⸗Challon - Oranien / mit Ausſchlteſſung
Ihre Hoheit des Printzen von Carignan . Ange⸗
ſuͤhrter Urſachen ſprechen und fuͤhren die Her⸗
ren der z . Staͤnde durch einen freyen und voll⸗
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maͤchtigen Spruch an gedachte Ihro Ma

Friedrich J. Koͤnig in Preuſſen die Irweſtitur von

dieſem Rath und Fuͤrſtenthuͤmer mit allen Zutze
hoͤrungen und Dependentien / daß ſie ſollen ſolche

freybeſitzen / ohne andere damit zu belehnen / oder

ſolche zu zertheilen / die Freyheiten / Privllegten
Immunitaͤten / ſowohl der Burger / als des ge⸗

ſamten Volcks / nebſt denen / von denen vorigen
Landes⸗Herren gemachten Vertraͤgen / ſowohl vor

das gantze Land / als beſonder deſſen Theile / auch
die gute Vertraulichkeit mit den Nachbaren zu er⸗

halten . Sie ſollen auch Raͤthe / Rentmelſter
und Beamte verordnen / ſo wohl vor die Einkuͤeff⸗
te / als andere Berathſchlagungen nach Ihro
Maj . Befehl und zwar ſolche Leute / die in thren

Dienſtenſtehen / von denen man ſich keiner Un⸗

ruhe / unter was Vorwands es auch ſeye/ zu be⸗

ſorgen habe . Nach Verleſung dieſes Ausſpruchs
hat zwar Hr. Focties, Adyocat von Ihro Hohett /
Printz von Carignan , einige Proteſtation einge⸗
wendet / ſo aber von den Herren der 3. Staͤnden
nicht angenommen / noch in den Regiſtern einge⸗
tragen worden : Alſo haben wir uns in Poſſeſſion

geſetzt / und Ihrer Koͤnigl Majeſt . von Preuſſen
mit gedachten Fuͤrſtenthuͤmern von Neuſchaſtell
und Valangin , ſamt allen ihren Zugehoͤrungen
und Dependentien / inveſtirt / durch Uberge⸗
bung des Scepters / welchen wir haben in die

Haͤnde Ihro Excell . Hn. Grafen von Metternich /
Dero Staats⸗Rath / extraordinaire Ambaſſa -

deur , und Gevollmaͤchtigten eingelegt / welchen
die Herrn der 3. Staͤnde haben in ſeinem Zimmer
erſucht / ſo vel bey der Publicirung dieſes Anſpruchs

gegen waͤrtig zu ſeyn / als auch gedachte Ihro Maj .
Dero Poſſeſſion und Inxeſtitur anzunchmen und

zu erkennen . Dieſes iſt alles frey und voll⸗

kommen geurtheilt durch die Herren Ludwid Guy
Schultheiß von Rochefort / Johann Jacob San⸗
den aͤltern General - Commiſſarius , Samuel

Chambrier Cantzler / und Samuel Marval alten

Schultheiß von Neuſchaſtell : Alle 4 . Staats⸗
Raͤthe von der Ritterſchafft / Jonas Hory Do⸗

cor der Rechten / Burggraf von Bourdry / Si⸗
mon Chevalter Burggraf von Thiele / Franzz
Charnbrier Schultheiß von Neuſchaſtell / welche
auch alle 3. Staats⸗Raͤthe ſind / und Frantz ber⸗

roſet Lieutenant von Landeron / von wegen der

Offtciers . Von wegen des dritten Standes 4 .

Miniſtres , der Stadt Neuſchaſtell / nahmentl .
David Bullas / alter Burgemeiſter / Friedrich
Chambrier , Lieutenant von der Stadt / Hen⸗

rich Petit - Pierre und Johann Henrich von Pierre ,

Und

dteſes alles in Gegenwart der Ritterſchafft / Of⸗

ficiers / Miniſtres , geiſtlicher Raͤthe der Stadt

Neuſchaſtell / der Herren Buͤrgermeiſter und De⸗

putirten der Buͤrgerſchafft von Salangin / und

des gantzen Landes / auch vieler anderer vorneh⸗

mer und gemeiner Perſonen / wie ſich ſolche da

auffgehalten . Geſchehen auff den Schloß von

Ein⸗

ſeſtaͤt 1707 ,
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Neufchaſtell den 3. Tag des Monats Novembris /
im Jahr 1707 .

Nic , Tribolet .

durch den Herrn Praͤſident.

Hugrenin .

StaatsSecretaire .

Die Ubergebung des Scepters / darvon in be⸗

vorſtehendem Inſtrument gedacht worden / war

nur geſchehen / als der bißherige Praͤſident derer

Staͤnde ſich von ſeinem Lehn· und Arm⸗Stuhl er⸗

hob / dem Preußiſchen Ambaſſadeur Platz zu ma⸗
chen / der ſich alſofort an ſeine Stelle / als nun⸗

mehriger Praͤſident und Stell ⸗Vertreter ſeines
Prinelpalen / als inveſtirten Fuͤrſten von Neuf⸗
chaſtell nieder ließ / die Verſammlung mit dieſer
Rede anſprechende :

Meine Herren !

Ihr zweiffelt nicht / ich binsverſichert / daß der

Scepter / welchen im Nahmen ihrer Maj . ich die

Chre habe / von euren Haͤnden zu empfangen / ei⸗

ne ſehr empfindliche Freude in mir erwecke / die

Urſachen deſſen ſeynd leicht zu entdecken / ohne daß
ich ſie melde ; ich glaube aber auch / daß thr nicht
eine geringe Freude darob empfindet . Was fuͤr
eine ſuͤſſere Vergnuͤgung kan man empfangen / als

diejenige / welche euch das Zeugniß eures eigenen

Gewiſſens zuwegen bringt / und mit demjenigen
des gantzen gemeinen Weſens geſtaͤrcket iſt / daß
ihr ſo vollkommlich und ſo wuͤrdiglich/ wie ihr es ge⸗

than / allen den Schuldigkeiten euerer Aembter /
in einer der allerwichtigſt⸗ der allerzaͤrtlichſt · und der

allerſtachlichſten Sache / ein Genuͤgen gethan ?
man kan wohl / was euch / meine Herren / an⸗

betriſſt / ſagen / daß die Gerechtlgkeit keine be⸗

ſondere Tugend / ſondern eine Zuſammenfuͤgung
aller Tugenden iſt / weiln faſt keine iſt / die ihr bey
dieſer Gelegenheit nicht bezeugt habt / daß ihr ſie
im hoͤchſten Grad beſizet : Die Außffrichtigkelt/
die Sanfftmuth / die Maͤßigung/ die Gedult /
die Gleichmuͤthigkeit / die Unparthellichkeit / der

Fleiß / den Eiſſer vor das Vatterland / die ſtand⸗
haffte Unerſchrockenheit und die beſtaͤndige Nel⸗

gung zu der auffrichtigen Beobachtung der Ge⸗

ſetze / ungeachtet allerhand Verſuchungen / die

man hat brauchen wollen / Euch von dieſem We⸗

ge abwendig zu machen . Ihr koͤnnet euch auch

verſichern / meine Herren / daß ich nicht unter⸗

laſſen werde / es Ihro Maj . getreulich zu hinter⸗
bringen / und daß dieſes die beſte Anmerckungs⸗
Stelle meiner Berichte ſey / und auff welche ich

verſichert bin / daß ſie ſich am alleraufmerckſam⸗
ſten erweiſen wird . Ihr koͤnnet daraus empfind⸗
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liche Wuͤrckungen Ihrer Koͤnigl. Erkaͤndtlich⸗
keit / und uͤber alles eine von den allerweitlaͤufftig⸗
ſten Enerer Authoritaͤt / die ſie ſehen wird / daß ihr
ſie ſowohl gebraucht habt / hoffen . Worzu ich dann

allzeit gantz willig meines Thells beytragen / und

euch in allen Gelegenheiten / wuͤrckliche Zeugniſſe .
meiner vollkommenen Hochſchaͤtzung/ und meiner

gantz beſondern Betrachtung vor Eure Perſonen
geben werde. Eurentwegen / meine Herren / ſo
wohl von der ehrwuͤrdigen Claſſe / als von der

vortrefflichen Burgerſchafft dieſer Stadt / und der

Grafſchafft Valengin , als insgemein von allen Bi⸗

fehlhabern dieſes Staats / habe ich nicht noͤthig/
Euch zu verſtehen zu geben / die Verbindlichkett /
die ihr gegen die Herren Richter habt / welche
nachdem ſie viele Monathe mit einer loͤblichen Auf⸗
merckſamkeit / auch einen Procelſs von dieſer Wich

tigkeit beſchaͤfftigt geweſen / das zwiſchen Regi⸗
ment / ſo ruͤhmlich vor ſie und auch ſo gluͤcklich
vor euch geendiget haben . Was vor ein Gluͤck/
daß die Gerechttgkeit ſo vollkommlich mit euren
allerkoſtbarſten Angelegenheiten hat vergleichen
koͤnnen / und daß / indem ſie mit einem ge wiffen ·
hafften Fleiß / denen durch die Geſetze vorgeſchrie⸗
benen Wegen gefolget / ſie ein Uytheil geſprochen /
welches euch eine ſo fruchtbare Gnaden⸗und See⸗

gens⸗Quelleeroͤffnet.
Man hat ſchonvorlaͤngſtgeſagt / daß man die

Jahre nicht gluͤckſelignennen ſolle wegen der gelin
den Witterung / oder wegen Fruchtbarkeit der

Jahrs⸗Zeiten / ſondern wegen der Guͤte des Sou⸗

verainen Herrn / den der Himmel gibt / und daß
unter allen guten Sachen die beſte ein guter Fuͤrſt
ſey. Dieſes eben iſts / was ihr heute erfahret /
meine Herren / durch einen der allerheilſamſten
Aſpecten der goͤttlichen Vorſchung uͤber dieſen

Staat . Nachdem ihr alle die Fruͤchte / welche
euch die Erde dieſes Jahr in ziemlichen Uberfluß
hervor gebracht/ Veüende relchlich eingeſammlet /
ſo empfanget ihr von der freygebig en Hand Got·
tes / durch eine Becroͤnung ſeiner Gnaden und
Ew . Wuͤnſche die koſtbarſten Geſchencke / die ihrſ
von derſelben erwarten koͤnnet. Was vor ein Vor ·
theil ſowohl vor das Geiſtlich ⸗als Weltliche hab.
ihr nicht zu hoffen / unter einer ſo maͤchtigen/ ſe
gerechtenund ſo gelinden Regierung als Ihro Maj .
Ihre . Der Eiffey zu der Religton / Seine Gunſt ge/
gen ſeine Unterthanen / die Liebe zu der Suagekeit / die Treuein denen Verheiſſun
gung ſich in Wohlthaten zu ergleſſen / 5 ffhen
Wort das beſtaͤndige und auffrichtige Verlangen /
alle ſeine Voͤlcker gluͤckſeligzu machen / find Eigen⸗
ſchafften / mit welchen dieſer Monarch allezeit heff⸗
tig getrachtet / ſeinen vornehmſten Ruhm zu er⸗

langen . Mich abſonderheltlich anbelangend / mei⸗

ne Herrn / wird meine Sorge / die ich am mel⸗

ſten anwenden werde / ſeyn / dieſe guͤnſtige Nei⸗

gungen Ihrer Maj . gegen euch zu ſeeundiren und

zu befoͤrdern / und in allerhand Orten die Ehre
Ew . Hochachtung und eures Vertrauens zu er⸗

werben.
Kaum hatte Ihro Excell . aufſgehoͤrt zu reden /

ſo wurde der Sgal von allen Staͤnden die 4 . biß
500 . Perſohnen ausmachten / mit Ausruffen / es

lebe der Koͤnig ! erfuͤllet/ deßgleichen thate auch

die Beſatzung und drey andere Compatznien Gra⸗

nadierer / wie auch das gantze Volck . Alle Glo ,

cken der Stadt wurden alſobald gelaͤutet / das gro /
be und kleine Geſchuͤtz geloͤſet / und der Gottes ⸗

dienſt
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dienſt in der groſſen Kirchen gehalten / und nach ge⸗

ſungenem Te Deum ein Gebeth vor die Wohl⸗
fahrth und gluͤckliche Regterung des Koͤnigs ver⸗

leſen ; mitlerweile wurde das grobe Geſchuͤtz zum

keumn geloͤſet/ und der Gottesdienſt mit noch

andern Gebetten und dem Seegen beſchloſſen ;
da dann das grobe Geſchuͤtz zum drittenmal / als
man aus der Kirche gegangen / abgefeuret wurde .

Man nzuͤndete den Abend ein Freuden⸗Feuer an /

welches der Magiſtrat der Stadt hatte anordnen

laſſen . Viele Particular - Haͤuſer waren illumi -

niret und den gantzen Abend hindurch erſchallete
die Stadt von Freuden⸗Zuruffungen / nicht al⸗

lein des Volcks / welches den Wein / ſo Ihr . Extell.
ſpringen laſſen / genoſſen / ſondern auch anſehnlicher
Leuthe / welche mehrenthells ſich Hauffenweiß ver⸗

ſammleten / mit einander zn ſpeiſen / und in Geſund⸗
heit des Koͤnigs/ unſers Souverainen / zu trincken ;

alſo endigte ſich dieſer groſſe und denckwuͤrdige Tag .
Merckwuͤrdig iſt / daß Ihro Excellentz der Hraff
von Metternich noch ſelbigen Abend das Schloß
in Beſitz nahm / und ſein Bette hinein tragen lieſſe .

Freytags den 4 . Nov . lieſſen Ihro Excell . der

Herr Graff von Metternich den Staats⸗Rath
verſam̃len / von welchem ſie die Gluͤckwuͤnſchungs⸗
Complimenten empfiengen / deßgleichen von dem

Rath der Stadt / von den Geiſtlichen / Gerichts⸗
Bedienten und andern .

Um den Mittag wurde die aroſſe Glocke gelaͤu⸗
tet / um Zeichen / daß ſich bie Buͤrgerſchafft auf den

Platz vor der groſſen Kirche verſamblen ſolte : Und
um dieſelbe Zelt erhube ſich der Stadt Magiſtrat
auf das Schloß / von dannen Er Ihro Excell . den

Hn. Grafen von Metternich / vor welchem ſeine
Edelleute hergtengen/ auf beſagten Platz dergroſſen

ſtri der StaatsRath / und die vornehmſten

wurde ſamt denen frembden Miniſtern , den

Staats⸗Raͤthen und den vornehmſten Perſohnen
ſeines Gefolges auf ein Geruͤſt geſtellet : Es war

auch ein eingefangener Ort da / in welchem der

Magiſtrat der Stadt ſich enthielt / und um denſel⸗
ben herum wahren die zwey Raͤthe beſagter Stadt /
die Geiſtlichen / die Staats⸗Beambten / und alle
andere innere und auſſere Buͤrgere von Neuf⸗
Chaſtel .

Der vornehmſte Buͤrgermelſter machte die Er⸗

oͤffnung der Verſammlung durch folgende Rede:

GnaͤdigerHerꝛ!

Dieſes iſt der glüͤckliche Tag / an welchem die hie
verſammlete Buͤrgerſchafft von NeufChaſtell / den

beyderſeitigen Eyd zwiſchen threm Fuͤrſten und

thr empfangen/ und ablegen/ und die offentliche und

feyerliche Exkantnuͤß Ihrer Majeſtaͤt des Koͤnigs
von Preußen vor unſern rechtmaͤſſigen Herrn
thun ſoll. Deeſer iſt der Fuͤrſt/ welchendie goͤtt
liche Vorſehung uns in thre Gnade durch das
Miniſterium oder Ambt des hoͤchſten Tribunals ,
welcher das Richter⸗Amt in dieſer groſſen und wich⸗
tigen Sachen ausgeuͤbt/ gegeben hat . Wie bene⸗

heatri Europæi XVIII. Theil

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

Kirchen fuͤhrte/ auff welchem viele frembde Mini⸗

Beambten der Souverainitaͤt folgten / Ihro Excell .

zeugungen unſerer Unterthaͤnigkeit / und unſerer
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deyens wurdig iſt doch Ew . Gluͤck / meine liebe

Mitbüͤrger/ wiegroß wird Ew . Gluͤckſeligkett ſeyn ?
Bißher ſind wir durch / in Wahrheit / guͤtige Fuͤr⸗
ſten / welche aber Ober⸗Herꝛn erkannten uns der

Reltgion von der unſern unterſchleden waren/ regirt
worden . Esiſt nicht mehr alſo an dieſem Tage .

Heute / gnaͤdiger Herꝛ/ haben wir den Troſt / daß
wir einen groſſen Koͤnig / einen Niemand unter⸗

worffenen Koͤnis/ einen Koͤnig/ der ein Beſchützer
der Religton / die Liebe und dle Luſt ſeiner Voͤlcker

iſt / und deſſen hohe und heldenmuͤthtige Tugenden
ſeinen Nahmen zu allen Zetten werden ruhmwür⸗
dig machen / um Souverainen Herrn haben .

Gewißlich / es wird der Anfang dleſer Zeit ,
Rechnung unſerer ſpateſten Nachkommenſchafft
denckwuͤrdig und im Seegen ſeyn/ und ich verwun⸗

dere mich nicht uͤber die lebhaffte und erſchallende

Freude / welche er in den Hertzen dieſerVerſamm⸗
lung verurſachet .

Was ſuͤr eine duſt / in der That / gnaͤdiger Her ꝛl
was fuͤr eine Vergnuͤgung vor die Buͤrgerſchafft /
die herꝛliche Ceremonie / die wir begehen werden /
wieder eingeſetzt / und auß der Vergeſſenheits⸗Art /
dartnn ſie laͤnger als 150 . Jahr ware / gezogen /
zu ſehen ?

Eure Reglerung / welche unter ſo guͤltigem Er⸗
folg der Sachen anfaͤngt/ ſtellet uns nichts / als

ein angenehmes und bluͤhendes Zukuͤnfftige vor /
und dieſe iſt vor uns ein verſicherter Buͤrge / das

wir das allergluͤckſeeligſte Volck ſeyn werden .

So kommet dann / meine liebe Mitbuͤrger / kom⸗
met dann / den Eyd der Treu dem Fuͤrſten/ welchen
der Himmel und die Gerechtigkeit beſtimmet ha⸗
ben / abzulegen. Und gleichwie Ihro Maj. durch
den Mund ihrer Excell . Hn . Grafen von Metter ⸗

nich dero vortreffl . und wuͤrdigen extraordinaire

Abgeſanden und Plenipotentiarium ,feyerlich ver⸗
ſprechen thun wird / uns in allen unſern Rechten /
Befreyungen / undFreyheiten zu beſchůtzen/ u hand⸗
haben / und zu erhalten / ſo laßt uns auch dieſem
groſſen Koͤnige/ auffrichtige und offentliche Be⸗

unverfaͤlſchten Treu thun .

Hierauff redete Ihro Excell . Herr Graſſ von

Metternich / alſo:

Meine Herrn !

Die Willlgkett / mit welcher Ich / wie ihr ſehet/
den Eyd tin Nahmen Ihr . Majeſt . der Stadt und

Buͤrgerſchafft von NeufChaſtel ablege / ſoll euch/
wie mich beduͤr ckt / ein wohlverſicherter Buͤrge
der Koͤnigl. Wohlgewogenheit Ihr . Maj . gegen

Euch / und ihrerauffrichtigen Meynung / ſo wohl
zu Vollziehung der hiebevor bewilligten Artickeln /
als zu Erhalt⸗ und Vermehrung ſelbſt der Be⸗
freyungen und Freyheiten ſeiner guten Stadt

NeufChaſtel ſeyn . Ihr koͤnnet euch verfichern /
meine Herrn / daß die Buͤrger von NeufChaſtel /
ſo wohl die / welche innerhalb oder auſſerhalb woh⸗

nen / alle Tage je mehr und mehr die Guͤtlgkeiter
Ihr . Majeſt . und die Gelindigkeit Ihrer gerechten
Herrſchafft / weit uͤber alle dasjenige / welches Ich

Rir euch
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oich durd meinẽ Worte darvon ausſprechen koͤn⸗

te / erfahren werden .

Obwohln Ihr an den Verſicherungen / dieIch
euchjetzt davon gebe/ nach der abſoluten und unbe⸗

ſchraͤnckten Vollmacht / damit Ihro Majeſt . mich

beehrt / und die ihr gefehen habt / nicht zwtiſeln koͤn⸗

net / ſo will ich doch gern zu eurer groͤſſern Vergnuͤ⸗
gung/ euch eine Beſtaͤtttgung meines Eydes durch

die Majeſt . auff die beſt moͤglichfle Form verſpre⸗

chen. Ich werde auch nicht ermangeln / Ihr . Mʒa⸗
jeſt. ſchleunige und genaue Rechenſchafft von der

loͤblichen Willigkeit der Buͤrger von Neuſchatel /
Ihr ihren Eyd des Gehorſams und der Treuin

meine Haͤnde abzulegen / und vor allem von dem

groſſen Antheil welchen die Stadt an der guten

Gerechtigkeit / dieman ihren Rechten wiederfahren
laſſen / gehabt/ uthun . Ich zwetſele nicht daß ihr
dieſen mit deſto mehrerer Luſt abgelegt / weil ihr ihn

betracht habt/ alseine Folge deßjenigen / ſo euer kluge
Voreltern / und rechtmaͤßige Verfaͤndungen durch

ſie gewonnen / mit den Uhrhebern Ihrer Majeſt . in

der beruͤhmten Abhandlung des 1406 . Jahrs / de⸗

ren Vollztellung mehr die ungluͤckliche Zeiten/
als euer Mangel des guten Willens ener Setts

biß hieher verzogen .
Nachdem Er geendigt hatte / blieb Ihro Excell .

ſtehen/ ſowohl als diejenigen / ſo auff dem Geruͤſte

waren / und der Aelteſten unter den gegenwaͤrtigen
Staats ⸗Raͤthen verlaſe mit lauter Stimme den

Eyd / welchen Ihro Excell. im Nahmen Ihrer

Majeſt . ablegen ſolte .

Gnaͤdiger Herr !

Im Nahmen und in Krafft der Vollmacht /
die Ihr von Ihrer Majeſt . Friederich von GOr⸗

tes Gnaden Koͤnig in Preußen ꝛc. Unſern Sou -

verainen Fuͤrſten und Herrn/ habt/ verſprechet und

ſchwoͤret Ihr / bey euerer Treu und Eyd / ( welcher

hier eben ſo viel gelten ſoll / as wann es Ihrer Maj .

Ihrer ſelber in Perſon waͤre) Ihren Buͤrgern
von NeuſcChaſtell /die hier verſamblet ſind / ermel⸗

den Eyd zu empfangen / und ihren Erben und

Nachkommen / daß Ihre Majeſt . ihnen ihre Be⸗

freyungen / Freyheiten und Satzungen / ſamt ihren
alten guten Gebraͤuchen / geſchrieben und unge⸗

ſchrieben / deren ſie ſich offenbarlich in den vergan⸗

genen Zetten gebraucht / gleichwie auch die ſchrifftl .

Erklaͤrung/ dieuns Euer Exkell . im Nahmen Ih⸗
rer Majefl . gegeben / und inſonderheit ſo wohl die⸗

jenigen / vom z1 . letvergangenen Octob . als die

neun allgemeinen Artickel vor den ganzen Staat

und die neun beſondern vor die Stadt und Buͤr⸗

gerſchafft von NeufChaſtel / gletch alſo / wlẽ ſie in

den Quaternen / welche En . Excell . uns von ſeiner

Hand unterſchrieben darvon zugeſtellet / enthalten

ſind / halten / und handhaben wird : Und alſo ſchwoͤ
ret ihr es / und verſprechet es im Nahmen des Koͤ

nigs unſers Souverainen Fuͤrſtenund Herꝛn.

Hierauff wiederholte ihm ermelder Staats ⸗
Rath die letzten Worte / welche Ihro Excell . mit

lauter Stimme ausſprach / und die rechte Hand

auf dem Hertzen hielte/ ſagende:
Ich ſchwoͤre es / und verſpreche es / im Nahmen

Beſchreibung
des Koͤnigs unſers Souverainen Fuͤrſten und

Herrn !
Als ſich folgend Ihro Excell . Her : Graff von

Metternich in ſeinen Seſſel / und die frembden Mi —

niſtri ; und die Staats⸗Raͤthe auff ihre Stuͤhle ge⸗

ſetzt/ ſagte mehr/ ermelder Staats⸗Rath mit lauter

Stimme :

Meine Herrn Buͤrger / hoͤret den Eyd an / wel⸗

chen man euch vorleſen wird . Meine Herrn Buͤr⸗

ger / Ihr ſchwoͤret bey GOtt eurem Schoͤpfſer/
und bey dem Antheil / welchen ihr an den Paradieß
haben wollet / daß ihr Ihrer Majeſt . Irtederich /
Koͤnig von Preußen / ꝛc. eurem Souverainen Fuͤr⸗
ſten und Herrn getreue und gehorſame Buͤrger
ſeyn werdet / nach dem Innhalt eurer Beſreyum

gen/ und Freyheiten / und eurer alten guten Gebraͤu⸗

chen / geſchrieben oder ungeſchrieben / Ihm alle ge ·

buͤhrende Schatzungen und Zinß zu bezahlen/ ſei⸗
nem Nutzen / Ehre und Erhoͤhung nachzujagen /
und ſeinen Schaden zuverhuͤten ; Und wann eine

Zuſammenſchwoͤrung oder Rotttrung / oder ein

Anſchlag wider ſein Gut / Ehre / Gewalt und Ver⸗

zug ſeiner Perſon und ſeiner Graffſchafft gemacht
wuͤrde / es ihm zu offenbahren und vertheidigen ge⸗

gen und wider alle / mit euren Guͤtern und Perſoh⸗
nen nach allem Vermoͤgen/ und werdet alle Schul⸗

digketten thun und leiſten / wie wahre und getreue

Buͤrger/ nach euren ermelden Befreyungen und

guten Gebraͤuchen/ gehalten ſeyn / ihrem Souverai⸗

nen Herrn zuthun und zu leiſten : Alſo ſchwoͤret

ihr es . Viel ermelder Staats ⸗Rath nahm hier⸗

auff das Wort / und ſagte wieder mit lauter

Stimme .

Meine Herren Buͤrger / hebt dle Haͤnde auf/
und ſprecht mir nach : Alſo ſchwoͤret ihr es .

Worauff die Buͤrger und auch die Staats⸗

Raͤth/ welche alsdann auffſtunden / mit Freuden
und Behaͤndigkeit ſchrien / die rechte Hand gen

Himmel auffhebend : Alſo ſchwoͤren wir es .

Kaum hatten ſie dieſe leßte Worte ausgeſpro⸗
chen / ſo folgten darauf 1000 . und aber roOo0o .

Frendens Zuruffungen / und Geſchrey : Es lebe der

Koͤnig ! ſamt einer allgemeinenLoͤſung des kleinen

und groben Geſchuͤtzes und der Moͤrſer. Die Ce⸗

remonte endigte ſich durch folgende Rede / welche
der Herꝛ Montmollin hielte :

Gnaͤdiger Herr !

Die Willigkeit und Behendigkeit / mit welcher

ſo wohl die innern als auſſern Burger von Neuf⸗

chaſtel / Hauffen ⸗Weiſe an dieſen Ort ver⸗

ſammlet geweſen / daſelbſt den End des Koͤnigs un

ſers ſouverainen Fuͤrſten und Herrn / von Ew .

Excell . zu empfangen / und ihm darauff den Eyd
der Treu / welchen wir Ihr . Majeſt . ſchuldig ſeyn/
in der Gleichfoͤrmigkelt unſerer Befreyungen und

Freyheiten / abzulegen / ſollen Ew . Excell . bere

den / daß eine vollkommene und auffrichtlge Freu⸗
de heute in unſern Hertzen regieret . Koͤnten wir

dann wohl in der That uns dem Ubermaß / welche

dieſe Freude uns eingibt / nicht ergeben / wann wir

die groſſe und wunderbahre Dinge / welche GOtt

jent vor uns gethan hat betrachten? Wir ſehen

eine

Schwelteriſche Geſch . —
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eine iange Zwiſchen⸗Regierung / vermiſcht mit ſo

vielen Widerwaͤrtigkeiten und Unruhe / durch ſo

gewaltſamne Bewegungen gefolgt / endlich gluͤck⸗
lich und friedlich / durch die Erkaͤntnuͤß deß recht⸗
maͤſſigen Souverainen Herrn / welchen die Gott⸗

liche Vorſehung uns ſo wohl durch dle Gerechtig⸗
keit ſelber ſeiner Sache / als zum Beſten und Nu⸗

zen unſers lieben Vatterlands beſtimmet hatte /
geendtgt . Hierdurch / und ſo es GOtt beliebt /
wüärd die Stllle auff das Ungewitter / der Friede
und die Ruhe auff die Unruhe und Bewegung
ſolgen / hierdurch werden wir die gluͤcklichen Ta ⸗
ge / die guldene Zeit / welche in dem Alterthum ſo
ſehr geruͤhmet wird / aber in den Zeiten / darinn

wir leben / ſo wenig bekandt iſt / ſehen wieder her⸗
vor kommen . Alles verſpricht uns dieſe Gluͤck⸗

ſeligkeit . Es iſt hier ein rechtes Wunderwerck /
welches GOtt fuͤr unſern Augen gethan hat . Es

ſſt hier ein groſſer und denckwuͤrdiger Tag / wel⸗

chen GOtt gemacht / uns zu erfreuen ; Es iſt ge⸗

ſtern eben 177 . Jahr geweſen / daß das Licht des

Evangelli zum erſtenmahl dieſen gehtiligten Tem⸗
pel/ vor deſſen Mauren wir jent verſammler ſeyn/
erleuchtete . In Wahrheit / wir haben ſeit dem

dleſen koſtbahren Vortheil ſtill und ruhig genoſſen/
das vornehmſte gieng uns aber noch ab ; dieſes
war / unter einer Proteſtirender Herrſchafft zu le⸗

ben / und uns durch dieſes Mittel vor dem uͤber⸗

maͤſſigen Eyffer der Roͤm. Kirchen / welcher ſo
groſſe Verwuͤſtungen an vielen Orten Europæ ge⸗

macht / und vor dem traurigen Zufall ſo vieler

proteſtirenden VoͤlckerundLaͤnder / die deſſen trau⸗

rige Wuͤrckungen erfahren haben/ gaͤntzlich ſicher
zu ſehen ; Nun ſind wir auff dem Gipfſel unſerer
Wuͤnſche. Wir werden hinfuͤhro in der Perſon
unſers Souverainen Herrn nicht allein einem Fuͤr
ſten / welcher einerley Religlon mit uns bekennet /
ſondern auch und zugleich einen maͤchtigen Mo⸗

narchen / welcher gar tuͤchtig iſt / uns zu beſchuͤ⸗
tzen / und den GOet zu unſerer Zeir erweckt hat zu

ſeyn einer der vornehmſten Beſchuͤtzer der Prote⸗
ſtirenden Kirchen / einen ſanſſmuͤthigen / gerech⸗
then / guten / klugen / und Gottesfuͤrchtigen Fuͤr⸗
ſten / deſſen Eyffer und Froͤmmigkelt alles ſein

Thun beſeelen / finden ; Dergeſtalt / daßer nicht

ermangeln wird / unſere hellige Rellglon je mehr
und mehr mitten unter uns in Flor zu bringen /
indem er ſie befoͤrdern / und die herrliche Beſtaͤt/
tigungen / welche ſchon gemacht worden / oder noch
leis kuͤnfftigwerden koͤnnen gemacht werden / nach⸗
druͤcklich unterftuͤßen wird . Wann man aber /

Denckwürdiger Geſchichte .

naͤdiger Herr / Urſach hat / eln ſo groſſes Gluͤck
urch Vergleichung mit dem Geiftlichen zu hoffen /

was haben wir nicht zu erwarten / was das Weltl .

betrifft ? Unſere Befreyungen und Freyhelten
ſind ſchon / ſo wohl durch die allgemeine Artickel
vor das gantze Land / als durch die beſondern / wel⸗
che die Stadt angehen / befeſilgt / und anſehnlich
vermehrt worden / wir ſehen dardurch dit unzaͤh⸗
lichen Schwierigkeiten / welche ſelther 150 . Jah⸗
ren / die gluͤckſeltge Einigkeit / ſo zwiſchen unſern
Fuͤrſten und uns haͤtte regleren ſollen / ſo offt ge⸗
ſtoͤhret haben / ploͤtzlich verſchwinden . Unterſchied⸗

liche andere guͤnſtige im Nahmen Ihrer Maſjeſt .
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durch Ew . Excell , gegebene Erklaͤrungen werden

noch das Ihrige zu der Beſtaͤttigung / ja zum

Wachsthum unſerer Gluͤckſeligteit / beytragen /
ſo daß wir nicht werden Urſach haben / die groſ⸗
ſen Vortheile / deren die andern / der Herrſchafft
Ihrer Majeſt . ſchon unterthane Voͤlcker/ genieſ⸗
ſen / zu beneiden ; aber ohne daß wir in der Weite

Bewelßthuͤmer dieſer Wahrheit herſuͤr ſuchen /
ſoll uns nicht die herrliche und vortreffliche Hand⸗
lung / um derentwillen wir allhier verſammlet ſeyn ;
dleſe ſelther anderthalb hundert Jahren verwahrlo⸗
ſete Eyde / und welche in Vergeſſenheit gerathen
wolten ; dieſe Wechſel⸗Eyde / ſo zwiſchen dem Koͤß

nige / unſerm Souverainen Fuͤrſten und Herrn und

uns / allererſt feyerlich abgelegt worden / ſeiner
Koͤnigl. Wohlgewogenheit uͤberzeugen ? Was

heiligers ? was bequemers die Schrancken der un⸗

umſchraͤnckten Gewalt / und der allgemeinen Frey⸗
heit/ feſt zu ſezn ? So gebuͤhret dann uns / mei⸗
ne liebe Mitburger / uns gebuͤhret dann / zu be⸗

trachten / daß wir uns des Geſchencks / ſo uns der

Hlmmelzuſchlckt / wuͤrdig machen / erſtltch durch
eine tieffe und auffrichtige Danckbarkeit vor die

Guͤtigketten des Allmaͤchtigen / und hernach / in⸗
dem wir den Eyd / welchen wir jegzt abgelegt / ge⸗
nau halten / durch den rechtſchaffenen Gehorſam /

und die unverfaͤlſchte Treu / die wir vor den vor⸗

trefflichen und herrlichen Souverainen , welchen

GOttbeliebt / uns in ſeiner Gnadezu geben / alle⸗
zeit erhalten ſollen . Dieſes iſt / dadurch wir den

fernern Seegen von oben herab / und die fernere
Koͤnigl. Wohlgewogenheit Ihrer Majeſt . auff
uns werden bringen koͤnnen. Ja / gnaͤdiger Herr
ich glaube / ich leſe in den Angen/ ich glaube / ich
ſehe in den Hertzen dieſer zahlreichen Verſamm⸗
lung / daß dleſe Meynungen tieff darein eingegra⸗
ben ſind . So empfanget dann / gnaͤdiger Herr /
im Nahmen des Koͤnigs unſers Souverainen

Fuͤrſten und Herrn / dieſe erſte und ouffrichtige
Pflichten ührer treuen Buͤrgerſchafft von Neuf⸗
chaſtel . Nehmet an die Geluͤbde / welche wir

heute von Grund unſerer Hertzen vor die Erhal⸗
tung der geheiligten Perſon Ihrer Majeſt . vor ihr
vollkommenes Wohlergehen / vor die Langwürig
keit ihrer ruhmwuͤrdigen Regierung / und vor dle

Beſeſtigung threr gerechten Herrſchafft uͤber uns /
gen Himmel thun . Wir thun auch eben dieſe Ge⸗
luͤbde vor die Durchlauchtigſte Koͤntgl. PrineßinSeine Gemahlin / deren gluͤckliche Entbindung
wir eheſtes hoffen / damit nach unſern bruͤnſtigen
Wuͤnſchen Ihrer Majeſt . Koͤnigl. Nachkommen⸗

ſchafft immer und allezelt biß an der Welt Ende
uͤber uns herrſchen moͤge. Was euch anbelangt /
gnaͤdiger Herr / der ihr dieſe wichtige Commilſion⸗
welche Ihre Majeſt . euch auffgetragen hatte / ſo
vortrefflich und ſo gluͤcklich verrichtet habt / der

ihr der herrliche und ruhmwuͤrdige Werckzeug /

deſſen ſich die goͤteliche Vorſehung bedlent hat / die .

ſen wunderwuͤrdigen Ausgang zu wuͤrcken/ gewe⸗

ſen ſeyd / und der ihr euch dadurch einen unſterb⸗
lichen Ruhm und Ehre erworben habt / verſichert
euch / daß dieſe gantze Buͤrgerſchafft / welche die

Augen auff euch wendet / die unendliche Verpflich⸗
tung / damit ſie euch verbunden iſt / nimmermehr

Rr 2 ver⸗
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1707 . vergeſſen wird / daß in waͤhrender Zeit / da ihr
euch in dieſem Lande auffhalten werdet / wir jeder⸗

zeit alle die Ehrerbietung und alle Unterthaͤnigkeit /

die Ew . Excell . ſo billich verdient / vor ſie haben
werden / und daß wir auch die allerbruͤnſtigſten
Geluͤbde vor die Erhaltung / und vor das Wohl⸗
ergehen Euer Excell . thun . Nach dieſem fuͤhrete

man Ihro Excell wieder auff das Schloß / eben

auff dieſe Weiſe / wie man ſie von dannen abge⸗
holet hatte .

Ehe ſich aber Ihro Excell. wieder dahin erhobe/
lieſſe dieſelbe ein groſſe Menge allerhand Geld⸗

Sorten / darunter eine gute Anzahl Duplonen /
Ducaten / und andere Goldſtuͤcke waren / von o⸗

ben herab auff das Volck / welches Hauffen⸗Wei⸗
ſe da war / herunter werſſen .

Ihro Excell . gaben auch Befehl / daß man in

der Stadt einen Spring ⸗Brunnen mit Wein

ſpringen lieſſe.
Der Tag wurde durch eine herrliche Gaſtirung /

welche Ihro Excell . den frembden Mintſtern der

Staats⸗Raͤthen / Dechanten / und denen Pfar⸗
rern der Stadt / und dem Magiſtrat derſelben
hielte / geendigt . Die Geſundheiten unſers Sou -

verainen Herrn deß Durchl . Koͤnigl. Printzen /
und der Durchlauchtigſten Koͤntgl. Princeſſin
wurden praͤchtiglich unter Loͤſung der Stuͤcke und

Moͤrſer/ ſo wohl als diejenigen der Potentaten /
welche in dieſer Sache darzwiſchen kommen ſind/
und der loͤbl. Cantonen / ſo mit dem Staat von

Neuſchaſtel in Buͤndnuß ſtehen / herum getrun⸗

cken .

Im uͤbrigen haben der Staats⸗Rath / die

Stadt Neufchaſtel / und die Buͤrgerſchafft von

Valangin Ihrer Excell . Brieſe / ihre Glückwuͤn⸗

ſchungen und Bezeugungen der Treu betreffend/
vor Ihro Majeſt . elngehaͤndigt .

Sonnabends den F. November 1707 .

Haben Ihro Excell . der Herr Graf von Met⸗

ternich angefangen / die Complimenten von denen

Obrigkeiten / Befehlhabern und Gemeinden /
welche gekommen / ſie ihres Eyffers / Gehorſams

und Treu gegen Ihro Majeſtaͤt zu verſichern / zu

empfangen . Alles was von anſehnlichen Leuten

in der Stadt / und in dem Staat iſt / hat eben

dieſes inſonderheit gethan. Der Staats⸗Rath /

der Stadt⸗Rath / und der Rath von Valangin ,
haben Ihro Excell . Briefe vor Ihro Majeſtaͤt
eingehaͤndiget / durch welche dieſer dreyfache
Rath deroſelben Gluͤck / zu Gelangung zu der

Wuͤrde dieſer Souverainitaͤt wuͤnſchen / und

ſie ihrer unverfaͤlſchten Treu verſichern .

Sonntag den 6 . dieſes :

Kirchen⸗
Danck⸗

ſeſt /

gehaltenes Pachdem dle geiſtliche Geſellſchafft der Kir⸗
chen⸗Diener verordnet / daß man heut in allen

Kirchen einen offentlichen Danckſagungs⸗Tag /
wegen Gelangung Ihrer Majeſtaͤt zu dieſer Sou⸗

verainitaͤt / begehen ſolte / hat Herr Oſterwald /
einer der ordinairen Kirchen⸗Diener der Kir⸗

chen von Neufchaſtel die Morgen⸗Predig in der

Beſchreibung Schweiteriſche Geſchichtdtzz

groſſen Kicche gehalten ! und den 1. und 2. Derß 150 /
aus dem 72 . Pfalm zum Text gehabt . Nach

5

der Predigt wurde das Gebeth / welches ausdruͤck⸗

lich auff den Tag der Inveſtitur oder Einſetzung
gemacht worden / verleſen . Zu Ausgang dieſes
erſten Gottesdienſtes hat Herr Ancillon Ihrer
Majeſtaͤt ordinari Hof⸗Prediger / und ihrer
Excell . Capellan in der groſſen Schloß⸗Stuben
zu Neuſchaſtel gepredigt / weil die Capelle noch
nicht in Stand war . Er hatte den 2. Vers des

103 . Pſalm zum Text ; und nach geendigter

Predigt wurde das Te DEum in Frantzoͤſiſchen
Verſen geſungen . Nach dieſem hielte Herr
Choupar die Catechiſmus Lehre wegen dieſes Ta⸗
ges in der groſſen Kirchen . Herr Tribolet hiel⸗
te die Abend⸗Predigt in der neuen Kirchen zu un⸗

terſt der Stadt / und hatte den 17 . Vers der 1.

Epiſt . Pet . am 2. Capit . zum Text : Fuͤrchtet
GoOtt / und ehret den Koͤnig. Dieſe letzte Pre⸗
digt wurde durch das Gebeth / welches allezeit nach
den vorhergehenden Morgen⸗Predigen verleſen
worden / beſchloſſen . In allen dieſen Predigten
wurden die rechtmaͤſſigen Lob⸗Spruͤche / welche

Ihrer Majeftaͤt gebuͤhren / mit eingebracht / aber

auff ein ſolche Weiſe / welche der Ernſthafft / und
Einfaltigkeit der Evangeliſchen Cantzel gemaͤß
iſt . Alle andere Kirchen⸗Diener dieſes Staats

haben auch auff den Umſtand / darinn man ſich
befindet / gepredigt / und alle ihre Predigten durch
obgemeldtes Gebeth beſchloſſen .

Montags den 7 . Novembr . 1707 .

Seynd Ihro Excell. beſchaͤfftigt geweſen / die Metter ,
Complimenten von unterſchiedlichen Obrigkeiten / nich zun

Befehlhabern / und Gemeinden des Staats zu Bürget

empfangen . Nachdem der Stadt ⸗Rath des gemacht

Morgens wie gewoͤhnlich geſchloſſen / Ihrer Ex⸗
cell . dem Herrn Grafen von Metternich Burger⸗
Rechts ⸗Brieſe von Neuſchaſtel anzubiethen /
Ihm ein kleines Zeichen zu geben der Danckbar⸗

keit / welche dieſe Stadt hat / vor die groſſe Sorg⸗
falt / ſo Ihro Excell ſich genommen / die Rech⸗

ten Ihrer Majeſtaͤt voͤllig ans Licht zu bringen /
und ihre rechtmaͤſſige Anforderungen guͤltig zu ma /
chen/ dergeſtalt / daß dadurch Ihr . Excell . das

ruhmwuͤrdige Werckzeug geweſen / deſſen ſich die

Goͤttliche Vorſehung bedienet hat / dem Staat von

Neuſchaſtel dasGluͤck / ſo er hat / ſich heute unter

der gelinden und gerechten Herrſchaſſt Ihrer Ma⸗

jeſt . zu ſehen / zuwege zu bringen .

Dienſtags den 8. Nov . 1707 .

Weil Ihro Excell . der Herr Graf von Metter⸗ ninnlt
nich dieſen Tag angeſetzt / die gewoͤhnliche Gegen / Huldi⸗

Eyde zu Valengin mit denen Buͤrgern und an⸗ dud 11
dern euten / welche unter dieſen Ort gehoren/ In
offentl . abzulegen / ſoerhub ſich der General - Pro -

curator gleich Morgends nach gemeldtem Valen -

gin , alles zu dieſer Solennitaͤt vollends daſelbſt zu

veranffalten . Zu gleicher Zelt / und indem ein
Theil der Offleirer von der Militz von Valengin
beſchaͤfftigt waren / ſie in Ordnung zu ſtellen / rit⸗

ten — —
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ten ihrer 0 . wohl montirt / ſowohl von beſagten Valengin gehoͤret/ und ſich als ein Amphithea⸗
Officteren / als andern der vornehmſten Burger trum oder Schau ⸗Platz bey dem Schloß und Stadt
von Valengin hinab nach Neufchaſtell / und ver⸗ Valengin grad uͤber erſtrecket / ſo daß dieſt Milltz
fuͤgten ſich auf das Schloß Ihro Excell . abzuho⸗ ſamt denen Haͤuptern der Familten / welche fich
len / und begleiteten dieſelbe biß nach Valengin . ohne Gewehr / und nur mit dem Degzen an der

chaſtell ohngefehr Morgens um 11 . Uhr mit einem

Gefolge von 160 . Pferden auff . Vor dem Ge⸗

folge her marchirten alle Liberey⸗tragende Bedten /
ten Ihrer Excell . und vor ihnen giengen die Hey⸗
ducken her ; hernach kamen die Offleterer und &⸗
delleute von dem Hauſe Ihrer Excell . welchen die

30 . Mannzu Pferde von Valengin folgten / wor⸗

auff dann gleich vor ders Perſon etliche Gerichts⸗
Diener von der Souverainitaͤt / und ihre zwey

Knaben marchirten . Ihro Excell . waren von

dem Herren Stanſan extraordinari Abgeſandten
der Koͤnigin von Groß⸗Britannien / von den Hn .

St . Saphorin Kayſerl . General⸗Major und Mini⸗

ſter in der Schweltz / von dem Herren Kunchel

Secretarius , von Ihro Hochmoͤgenden / und vom

Herrn Steiger / welche Ihro Ihro Excell . Excell .

von Bern vorſtellete / und von Herrn Duncker /

Herren und Freunden von Adel beglettet .
Excell . waren noch und uͤber dieſes von einem Theil
der Herren Staats ⸗Raͤthe / und vornehmſten

Beamten der Souverainitaͤt / und von theils Ede⸗
len des Landes begleitet / und dieſes zahlreiche Ge⸗

gende beſchloſſen .

fen ſie die Militz an / welche den Wegz durch eine ge⸗

doppelte und wohlgeſchloſſene Relhe von der Graͤn⸗

ze / ſo die Grafſchafft Valengin von Neufchatel
ſcheidet / biß an die Stadt vor Valengin , welche

ſowohl innen als auſſen mit gedachter Militz beſetzt
war / einfaſſet .

wohl gekleidet / und vortrefflich armirtes Volck .
Stle hatten alle mit Gold und Silber eingefaſte

cierer waren von einer groſſen Nettigkeit : Mit ei⸗

nem Wort man kan ohne Schmeicheley ſagen/ daß
vielleicht auff der Welt keinedilciplinirtere / beſſer
abgerichtete / und ſchoͤnere Militz als dieſe iſt .
Sie waren in 24 . Compagnien / deren alle gantz

neu/ ſehr ſchoͤn / und einander gleich waren / ein⸗

gethellet . So bald Ihro Excell . in das Gebtethe
von Valengin eingeruͤckt waren / wurde eine Sal⸗
ve aus dem groben Geſchuͤtz des Schloſſes zu Va⸗

lengin gegeben / und folgten darauff unterſchiedl .
andere Salven / biß daß Ihro Excell . in die Stadt
von gedachtem Valengin kommenwaren / da Ste
dann abſaſſen . Sie wurden von denen Herren
Burgermeiſtern / und andern der vornehmſten
Rathsherren der Burgerſchafft von Valengin da⸗

ſelbſt empfangen . Ihro Excell . glengen in das

Hauß eines der Beambten ſelbigen Orts / um ein

wenig zu ruhen / und in waͤhrender ſolcher Zeit/
gleng die Miliß und ftellete ſich in einen groſſen und
weiten Baum⸗Garten / welcher zum Schloß von

Ihro Excell . brachen von dem Schloß von Neuf⸗ Seite / dahin begeben hatten / und mit einer groſ⸗

Ihrer Koͤnigl. Maj unſers Souverainen Herrn
Hof⸗Rath / und von vielen andern vornehmen

Ihro

folge wurde durch die Dlener und Liberey ⸗tra ⸗
Ihro Excell . erhoben ſich in

dieſer Ordnung nach Valengin , unterwegens
traf⸗

Dieſe Militz beſtunde in ohnge ⸗
fehr 300 . Mann / alles auserleſen / anſehnlich

Huͤte / und Maſchen Band darauff / die mit ih⸗
rer Maj . Liberey uͤberein kommen . Ihre Offl⸗

ſenMenge Volck / das von allen Vrten und En⸗
denzugelauffen / uͤberaus ſchoͤn anzuſehen waren.
Man hatte in beſagtem Baum⸗Garten elnen Ort

eingefangen / in deſſen Mitte ſtunde ein Gerüͤſte
auff welches ſich Ihro Excell . mit den frembden
Miniſtern / Staats⸗Raͤthen der Souverainitaͤt /
und andern vornehmen Perſonen / verfuͤgten.
Der Herr Mathei vornehmſter Burgermetſter

von Valengin , machte die Eroͤffnung der Ver⸗

ſammlung / durch folgende Rede :

GnaͤdigerHerr !

Der wunderſame Ausgang / welche die goͤttl.
Vorſehung hervor gebracht / indem ſie Ihro Maj .
Friedrich I. von Gottes ⸗Gnaden Koͤnig in Preuſ⸗
ſen ꝛc. auff den Thron dieſes Staats erhoben/
giebt den Voͤlckern/ welche unter die Graſſchafft
Valengin gehoͤren/ um ſo vlel deſto mehrere Freu .
de / weil er weder durch Gewalt der Waffen / noch

durch Uberfall / noch durch Gewaltthaͤttgkeit /
noch daß er uns unter das Joch gebracht / Souve⸗rainer Herr dieſes Staats worden iſt ; ſondern
weil er durch ein Souveraines unumſchraͤncktes
Urtheil / welches ſo gerecht / als frey es geweſen/
durchdenhoͤchſten / rechtmaͤßigen/ und niemand

unterworffenen Richter / und deren Froͤmmigteit
von allem Vorwurff ausgeſchloſſen iſt / gefaͤllet
worden / welches auff ein gewiſſes und unwider⸗

ſprechliches Recht gegruͤndet/ und von der Stim⸗
me und von denen Geluͤbden der Voͤlcker / derer

Freude aller Orten erhallet / und erſchallet / un⸗

terſtüͤtzt und beveſtiget iſt / darzu beruffen worden .

Weil nun dann der Richter geſprochen/ und GOtt /

Anſprache
derer

Staͤnde

welcher die Scepter austheilet / den Scepter dieſer
Souverainitaͤt dem Koͤnig unſerm ſouverainen
Fuͤrſten und Herren / welcher ſo ruhmwuͤrdtg

durch Euer Excell . vorgeſtellet wird / alſo in die

Haͤnde gegeben ; ſo iſt nur noch uͤbrig/ daß wir

uns ſeiner gerechten Herrſchafft unterwerffen / und

ihm unſere allerunterthaͤnigſte Pflichten / wie wir
es hier thun / abſtatten . Aber / gnaͤdiger Herr/

wann unſere Vergnuͤgung einige Vermehrung an

dieſem ſo feyerlichen und ſo denckwuͤrdigen Tage
empfangen koͤnt/ ſo waͤre es ohne Zweiffel durch
den Eyd / welchen Ew . Excell . uns verſichert hat/

daß Sie im Nahmen des Koͤnigs denen Buͤrgern
und Unterthanen / welche unter die Grafſchafft
Valengin gehoͤren/ und Hauffenweiß hieher kom⸗

men ſind/ denſelben mit den groͤſten und lebhaffte /
ſten Freudens⸗Bezeugungen zu empfangen / able⸗

gen wolten . Derowegen bitten wir euch / gnaͤ⸗
diger Herr / in tieffeſter Ehrerbtetigkeit / im Nah⸗
men dieſer zahlreichen Verſammlung / Sie wollen
dieſen Eyd offentlich ablegen / und den Eyd der

Treu / welchen wir Ihrer Maj . ſchuldig ſeynd/
und den wir thr mit eben ſo gutem Hertzen und gu⸗
tem Willen anerbieten / als entſchloſſen wir ſeynd /

Rr 3 den⸗
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denſelben mit der Huͤlffe GOttes auffrichtig nach
Innhalt unſerer Befreyungen und Freyheiten zu

heobachten / empfangen / und in Gnaden anneh⸗
men . Ihro Excell . waren ſo guͤtig/ folgender

maſſen zu antworten :

Meine Herren !

Weillen Ich von den Neigungen Ihrer Maſeft .

gegen eure Graſſſchafft gnugſam unterrichtet bin /
ſo bin Ich auch um ſo vlel deſto lieber verordnet /
den Eyd / welchen ihr verlanget / in ihrem Nahmen

abzulegen . Ja meine Herren/ Ich kan nicht allein

Euch in ihrem Nahmen in aller Verſicherung die

Ehre ihres gewaltigenSchunes / die Handhabung
und Erhaltung eurer Befreyung / die Ich euch

ſchon ſchriſſelich gegeben / ſchwoͤren und verſpre /
chen ; Sondern Euch auch Hoffnung machen /
daß ihr von Ihrer Koͤniglichen Großmuͤthig⸗
keit alle die Vortheile / welche der beſte unter allen

Fuͤrſten kan geneigt ſeyn/ getreuen / gehorſamen /
und zu ſeinem Dienſt eyfrigen Unterthanen / wie

Ihr zu ſeyn bezeugt habt/ undIch verſichert bin/ daß

ihr es ins kuͤnfftigeſeyn werdet / zubewilligen / zu ge⸗

warten habet. Hernach wurden die beyderſeitige

Eyde abgeleget / welches benlaͤuſſig auff eben die

Weiſe / und mit eben den Formalitaͤten und Um⸗

ſtaͤnden / wie zu NeufChaſtell / geſchehen . Der

Herꝛ Chumbrier Canzler und dermahlen aͤlleſter

Staats⸗math / laſe alſobald uͤberlaut den Eydab /

welcher Ihro Excell. im Nahmen desKoͤnigs ab⸗

legen ſolte .

GnaͤdigerHerꝛ

Im Rahmen / und in Krafft der Vollmacht /
die ſhr von Ihrer Majefl . Irlederich l . Koͤnig in

Preußen / ꝛe. Unſerm Fuͤrſten und Herrn / habt/
verſprechet uñ ſchwoͤretihr bey eueren Eyd u. Treu /
welcher hler eben ſo viel gelten ſoll/ als wañ es derje⸗

nige Ihrer Maj . ſelber in Perſon waͤre / ſeinen

Buͤrgern von Valengin / Unterthanen und In⸗
wohnern / welche hler verſammlet ſeynd / gemeldten

Eyd vor ſich und vor ihre Erben und Nachkom⸗

men zu elnpfangen / daß Ihro Majeſt . ihnen ihre
Befreyungen/ Freyhelten und Satungen / ſame

ihren alten guten Gebraͤuchen/ ie moͤgen geſchrie⸗
ben oder nicht geſchrieben ſeyn/ deren ſie ſich offent⸗
lichin vergangener Zelt gebraucht / gleich wie auch

die geſchrlebenen Erklaͤrungen/ welche Euer Excell.
uns im Nahmen Ihrer Majeſt . davon gegeben

hat / halten und handhaben wird : Und alſo ſchwoͤ⸗
ret ihr es und verſprechet es . Woraußf Ihro Ex⸗

cell. im Nahmen Ihrer Majeſt . die Beobachtung

deſſen Schwuͤre verſprache / die rechte Hand

zuff dem Hertzen haltend. Nach dieſem als der

Herr Canßler das Volck zum Zuhoͤren ermahnet /
laß der Staats Secretarius folgenden Eyd uͤber⸗

aut : Ihr Herren Buͤrger / Unterthanen und

Inwohner / Ihr ſchwoͤretbey GOlt eurem Schoͤpf .

fer / und bey dem Antheil / welchen ihr an dem Para⸗

dieß haben wollet / daß ihr Ihrer Majeſt . Irtede⸗
rich L. Koͤnig von Preußen / Eurem Souverainen

Fuͤrſten und Herꝛn/ getreue und gehorſame Buͤrger
nn werdet / nach dem Inhalt euer Be⸗

freyungen und Freyheiten / und euer alten guten

Gebraͤuche/ ſie ſeynd geſchrieben / oder nicht geſchrie
ben/ ihm alle gebuͤhrende Schatzungen und Zinſen
zubezahlen / ſeinem Nutzen / Ehre und Erhoͤhung
nachzujagen / undzu beſoͤrdern/ und ſeinen Schaden

zuverhuͤten; Und wenn eine Zuſam men⸗Schwoͤ⸗
rung oder Rottirung / oder ein Anſchlag wider ſein
Gut / Ehre / Sewalt / und Vorzug ſeiner Perſon uͤbe

dieſer Grafſſchafft / gemacht wuͤrde / es ihm offen/
bahren / und ſie vertheidigen gegen und wider

alle / mit euren Guͤtern und Perſonen / nach

vermoͤgen/ und werdet alle Schuldigkeit thun und

leiſten / wie wahre und getreue Buͤrger/ nacheuren
ermeldten Befreyungen und guten Gebraͤuchen
gehalten ſeyn/ ihrem Souverainen Herren zu thun

und zu leiſten : alſo ſchwoͤretihr es . Worauff / nach
dem der Cantzler dem Volck geſagt / es zu ſchwoͤren/
die gantze Verſammlung es mit lauter Stimme /
und mit gen Himmel auſzehobenen Haͤnden thate .
Nach abgelegten Eyden / wolte der vornehmſte
Buͤrgermelſter eine Rede gegen Ihro Excell . av⸗
legen / ihr im Nahmen dieſer Zahlreichem Ver⸗

ſammlung Danckzuſagen / Er hatte ſie aber kaum
angefangen / ſo wurde er durch eine General· Salve

aus Flinten daran geſtoͤhret/ und das Geſchrey : Es
lebe der Koͤnig ! verdoppelt. Ihre Excell. troͤſtete

ihn deßwegen gar hoͤfflich und richtete ſo wohlen
an Ihn / als an das uͤbrigeder Verſammlung / fol⸗
gende Rede .

Meine Herren !
Der Eyd/ den Ihr mir allererſt abgeleget / als

170) ,

der ich die Ehre habe/ Ihro Maf . vorzuſtellen / dan 30
war wenig noͤthig/ mich eure Neigungen gegen wohnec .
ihr zubereden . Die Verordnungen / die ihr von

Anſang an zu Gunſten ihrer Anforderungen zu

dieſer Souverainitaͤt habt ſehen laſſen / eure Behaͤn⸗
digkele euch darinn zu unterrichten / das Verlan⸗

gen / welches ihr nachgehends bezeuget / daß die

Herren Richter die Gerechtigkeit derſelben erken⸗
nen ſolten / und die Freude/ ſo Euch die durch Sie
Ihrer Majeſt . zugeurthellete Inveſtitur oder Ein⸗

ſetzung verurſachet hat / laſſen mir nicht zu / an eu⸗

rem Gehorſam und bewehrter Treue gegen dem

rechtmaͤßtgen Souverainen / welche ihr ſo inbruͤnſtig
von GOtt begehret habt/ zu zwelſfeln . Ich bin
vollkommen verfichert/ daß euer kuͤnſſliger Wan⸗
del ſich nimmermehr widerſprechen / und daß er

euch je mehr und mehr ſeine Liebe und Koͤnigl.
Wohlgewogenheit zu wege bringen werde . Mel⸗
nes Orts / werde Ich frohſeyn /oͤfftere Gelegenhei
ten zu haben/ euch meiner Hochachtung und mei⸗

ner Freundſchafft zu uͤberzeugen. Als Ihro Ex⸗
cell . vom Geruͤſt herab glengen / wurde die zweyte
General - Salve aus Flinten gethan / und die dritte /
als Sie wieder in dle Stadt gieng 3 Ihro Ercell .
erhuben ſich in das Hauß / darinnen man das

Mittags ⸗Mahl vor Sie bereltet hatte. Es waren

daſelbſt vlele Taffeln vor diefuͤrnehmſten Perſoh⸗
nen ſelnes Gefolgs / und vor die Herren Buͤrger⸗
meiſter / und andere der Vornehmſten von Valen⸗

gin / angerichtet da indeſſen die uͤbrigen Raths
Herren der Buͤrgerſchaßft / und die Beamten der

Juſtitz und Militz , auf Unkoſten Ihrer Majeſt .
in dem Rathhauſe ermelten Valingen regalirt

wlür⸗
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wurden . Ihro Excell . hatte unter wahreuber
Mahlteit die duſt / durch die Fenſter des Zimmers /
darinnn Sie ſpeiſete / zuzuſehen / wie die in dem ob.
gemeldten Baumgarten in Ordnung ſtehende Mi⸗

litz eine Salve uͤberldie andere gaben .Zu End derſel⸗

ben ſteckten die Soldaten ihre Huͤte auff ihre Flin⸗
ten / htelten ſie in die Hoͤhe / und machten viel tau⸗

ſendfach Geſchrey / mit verdoppelten Zuruffungen :
Es lebe der Koͤnig ! Die Geſundheiten des

Koͤnigs/ des Koͤnigl. Printzen / und der Koͤnigl.

Printzeßin / und der Potentaten / welche mit dieſem

Staat in Freundſchafft oder in Buͤndniß ſtehen/
wurden herꝛlich herum getruncken . Ihro Excell .

ſatzten ſich gegen 4 . Uhr des Abends zu Pferd /
in eben dem Gefolge / wie ſie kommen waren ; Ehe
Sie aber von Valengin auffbrachen / gaben Sie

im Nahtnen Ihrer Majeſt . der geſammten Buͤr⸗

gerſchafft von Valengin eine Verehrung von

1000 . ſpecie Duplonen / dieſelben anzulegen / und

ſie dadurch wegen der vielen Koſten / welche Ste

in waͤhrender Zwiſchen ⸗Regterung hat machen

muͤſſen / ſchadloß zu halten / und dteſes in Erwar⸗

tung groͤſſerer Gnaden von dem Koͤnige. Ulber

dieſes ließe Ihro Excell . einem jeden Unter⸗Offi⸗
cieren von der Militz 30 . Sols / und 20 . Sols

einem jeden gemeinen Soldaten geben . Aber was

dieſen ſo wohl als die Koͤnigl. Freygebigkeit Ihrer
Majeſt . welche in threm Nahmen durch Ihro
Excell . ausgeuͤbet wurde / vollen ds croͤnete / iſt / daß
Sie 50o0. harte Rthr . denen Herren Buͤrgermei⸗

Landeron

u . Creſſier

wil nicht
huldigen /

muß / was
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ſtern / von Valengin einhaͤndtgen ließe / daß ſie un ·
ter die Armen der Graffſchafft ermeldten Valen⸗

gin ſolten ausgetheilet werden .

Landeron und Creſſier , als Cathol. Orte / we⸗

gerten ſich den Koͤnig in Preuſſen vor einen Herrn
zu erkennen und anzunehmen / und weil ſie in ſon⸗
derlicher Verbuͤrgerung mit dem Canton Solo⸗

thurn ſtunden / ſchickte dieſer einige Deputirte dahin/
welche zu einem Schutz derer Einwohner dienen /
und verhindern ſolten / daß man / aus Schen vor

dem Canton ſelbſt / ſie nicht mit Gewalt noͤthigte
genehm zu haben / was in Verſammlung derer

Neuſchaſtelliſchen Staͤnde geſchloſſen worden . Al⸗

lein der Preuſſiſche Ambaſſadeur kehrte ſich daran

nicht / ſondern ließ den 24 . November F. Compa⸗
gnien Land⸗Militz dahin marſchiren und ſie bey
denen Widerſpaͤnſtigen einlegen / worwider die

Solothurniſche Geſandten zwar proteſtirten / und /
weil man ſie nicht hoͤren wolte / gar von dannen

giengen / aber die dandsInwohner bequemten ſich
doch den 25 . dito die Huldigung zu thun / wormit

auch dieſer Handel geſchlichtet war . Bern hatte
durch eine ſolenne Geſandſchafft dem Preuſſi⸗
ſchen Abgeſandten Gluͤck gewuͤnſchet/ der Mr . Pui⸗

ſieux aber beſtrebte ſich ſehr die Cathollſche Can⸗
tons auffzuwiegeln / daß ſie ſich in den Handel
mengen und hinter diejenige ſtecken ſolten / welche
mit PreuſſiſcherHerrſchafft nicht zufrteden waren .

Franckreich ſelbſt meynte etwas ausrichten zu koͤn⸗
nen / wenn es das Parlament in Bnurgund in der

Sache erkennen lieſſe / weil doch Neuſchaſtel be⸗
kantlich vor alters ein Burgundiſches Lehn gewe⸗
ſen. Auff Anſuchen des General -Procuratoren
war unterm 28 . October aus dem Parlament zu
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Beſangon der Beſcheid ergangen ; Es ſolten alle

Neufchaſtel anſprechende Partheyen ſich vor die⸗

ſem Parlament geſtellen zu ſehen und zu hoͤren/
wie Neufchaſtell ſamt Zugehoͤr dem Koͤnig in

Franckreich einig und allein / als ein der Crone

heimgefallenes Gut / zugeſprochen wuͤrde / in An⸗

ſehung der ihr einverleibten Grafſchafft Burgun⸗
dien / ſonderlich der darinnen belegenen Frey⸗Herr⸗
ſchafft Arlay , welcher die Lehns⸗Herrlichkeit uͤber

Neufchaſtel elgentlich zuſtuͤnde. Da nun vorige
Beſitzer deſſen nicht zu rechter Zeit und gebuͤhrli⸗
cher maſſen Folge gethan / ſey ſolch Neuſchaſtel
vor eroͤffnet und dem Koͤnig / als Hertzog von Bur⸗

gundien heimgefallen zu erachten c . Dabey war

dem Tribunal geboten ſich keiner Erkaͤntnuß anzu⸗

maſſen / dergleichen alles man vor null und nich⸗

tig erklaͤrte / auch verordnet / daß man alle Eintuͤnff⸗
te des Lands der Koͤnigl. Frantzoͤſiſchen Cammer

einlieffern ſolte ꝛcaaꝛc. Bey dergl . anmaßl . Ausſpruͤ⸗
chen war das ſchlimſte vorFranckreich / daß niemand

in Guten etwas auff derley Befehl geben wolte /
Gewalt zugebrauchen aber eben keine rechte Zeit
noch Gelegenheit vorhanden war .

Man that doch was man konte / und wurde allen

Inwohnern von Burgund aller Handel und Wan⸗
del mit Neuſchaſtel zum allerſchaͤrffſten in eir em

Befehl unterm 9 . November verboten / aus der an⸗

gezogenen Urſache / weil ein freinbder zu deſſen Re⸗

genten angenommen / das Recht derer Frantzoͤfi⸗
ſchen Prætendenten aber aus den Augen geſetzet wor⸗

den ꝛc. Nebſt dem marſchirten auch ein ziemliche

Anzahl Koͤnigl. Voͤlcker in die Grafſchafft Bur⸗

gundien / und wurden in die Nachbarſchafft Neuf⸗
chaſtel verleget / ſamt wolte man mit Gewalt etwas

auff ſelbige verſuchen / dargegen der Canton Bern
feine Huͤlffe denen Neuſchaſtellern / wegenalter

Verbuͤrgerung/ darbot / auch etliche hundert Mann /
nebſt Erbiethen in der Noth mit mehrerm beyzu⸗
ſpringen / an Ort und Stelle ſendete / darzu der

Preuſſiſche Abgeſandte eintge Land⸗Militz fuͤgte
und Anſtalt machte Trouppen ſeines Koͤnigs herbey
zu bekommen / daß nach und nach eine zlemlich⸗
Macht / zu Sicherſtellung des Lands / beyeinander
kam . Die Reformirte Cantons hlelten auch den

II . Decemb. eine Zuſammenkunfft zu Langen,Thal
dieſer Sache wegen / und beredeten ſich/ unter an⸗

dern / wie ſie denen Roͤmiſch ⸗Cathol. Cantons eine

Vorſtellung disfals thun / dieſen eine Nachricht ih⸗
res bißherigen Verhaltens / wie auch auffs kuͤnffuge
gefaſſeten Schluſſes geben/ und ſie/ auß beduͤrffen⸗
den Fall / umb Huͤlffe erſuchen wolten . Die Sachen
blieben in allerhand beſorglicher Ungewißheit bey

Frantzoſiſ .
Untertha⸗
nen aller

Handel
und Wan⸗

mit

ufcha⸗
ſtel verbo⸗
ten .

Bern fuͤr

Preuſſen
in Neuf⸗
chaſtel .

dem Ende dieſes Jahrs beſtehen / vor welchem die

Engel · und Hollaͤndiſ . Miniſtres noch ein Memorial
bey dem Canton Bern eingaben / in welchem ſiedie

druͤckl. Gegen⸗Anſtalt Anſuchung thaten / darbey
aber allerley Spoͤttereyen des Gegentheils erfahren
muſten / welches da fragte : Woher es denn komme /
daß man nun die Gefahr von Franckreich her ſo be⸗

ſorglich vorſtelle / da kurtz zuvor daſſelbige ſo klein

und ohnmaͤchtig abgebildet worden / daß man alle

ſeine Drohungen verachten und verlachen koͤnte?

Sonder⸗

Engel und

0 b Holland
uͤber alles Vermuthen / von Franckr . vor Neuſcha,⸗beſtärcken
ſtel zu beſorgende Gefahr anzeigten / auch umb nach⸗Bern in

dieſem
Volſatz .
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En 3. April hat ſich in der Stadt Neapo⸗
lis gegen Abend bey der rechten Sonne

noch eine andre Neben⸗Sonne / mit

ſehr hellem Glantz und langen Strahlen /
dergeſtalt ſehen laſſen / daß man gemeinet / ſie ſtün⸗
de gantz nah an der Erden .

CEs wurde erzehlet / daß 3. Tage vor dem Ein

bruch derer Frantzoſen durch derer deutſchen Linien

bey Stollhofen u. ſ. w. alle Stoͤrche aus denen

Pfaͤltziſchen / Baadiſchen und Durlachiſchen
Laͤndern hinweg geflogen / und ihre Junge in de⸗

nen Neſtern verlaſſen .
Ein ſonderbahrer und eben nicht ſo gewoͤhnl .

Zufall ereignete ſich mit Entdeckung falſcher RKeli⸗

quien zu Chalons in Champagne , allwo die Ca -

nonici bey Unſrer lieben Frauen im Thal
vortzaben / ein Stuͤckchen von der Nabel⸗Schnur

unſers Heylands JEſu in Verwahrung zu haben/
welches ſie dem zulauffenden Volck alle Neu⸗Jahrs⸗
Tage vorzuweiſen pflegten / und daher durch Opf⸗
fer / Stifftungen und andre Mittel / nicht einen

kleinen Gewinnzogen / obgleich die Sache nicht

nur denen Uncathol . faſt ſpoͤttlich/ ſondern auch

denen nachdencklichern Cathol . ſelbſt verdaͤchtig
vorkam / von denen einige uͤberhaupt vorgaben /
es ſey mit alle dergleichen Reliquien / wenn ſie
gleich warhafft ſich faͤnden/ nicht viel Weſens zu

machen / da man IEſunn Chriſtum ſelbſt in der

Hoſtie gegenwaͤrtig zuſeyn glaubte / daran man

ſich ja wohl begnuͤgen laſſen koͤnte / und des andern /
noch darzu meiſt ungewiſſen und faſt verdaͤchtigen
Stuͤckwercks / dieſer und jener Reliquien nicht

beduͤrffte/ daruͤber der Heyland wohl ſelbſt bey dem

rohen Hauſſen ins Vergeſſen und die Sache dahin
kaͤme/ daß auff dergl . Dinge mehr ehrerbletiges
Vertrauen / als auff ihn ſelbſt geſetzet wuͤrde u.

dgl .m. Dem ſey wie ihm wolle / ſo nahm der Bi⸗

ſchoff von Chalon , des Geſchlechts von Noailles ,
den 19 . April dieſes Jahrs eine Vilitation obge⸗
nannter Kirchen / unſer lieben Frauen im Thal

zu Chalon , und des angegebnen Heiligthums /
oder / Uberreſts von der Nabel⸗Schnur unſers
Heylands / in Gegenwart derer Canonicorum

und andrer Zeugen / mit dem Erfolg fuͤr / daß an

ſtatt eines Stuͤckgen Nabel ⸗Schnur / in roth ſeid⸗
nen Laͤpgen kleine Steingen und etwas Sand ein⸗

gewickelt gefunden wurde / und muſte ein geſchwor⸗
ner Wund ⸗Artzt / der auch zugleich / nach Fran⸗
tzoͤſiſcher Gewohnheit Hebammen⸗Stelle bey denen

kreiſenden Frauen vertrat / alles probiren / der

denn ſein Gutachten dahin ertheilte / daß nichts
einer Nabel⸗Schnur aͤhnlich in dem ſtrittigen
Heiligthum gefunden wuͤrde / welches demnach der

Biſchoff / biß auff weitern Beſcheid / bey Seite

that . Die Canonici und der gemeine Mann be⸗

ſchwerten ſich hefftig daruͤber / als wenn man ihnen
unſern HErrn GOtt ſelbſt genommen / und wand⸗

ten ſich/ da bey dem Biſchoff nichts zu erhalten /
nach Paris / lieſſen auch eine Supplic an den Ertz⸗

zu Paris abgehen / des Inhalts / daß

—

17057 .

Sonderbahre Geſchichte .

er ſich doch ihrer erbarmen / zu der Wieder⸗Er⸗
langung des entnommenen Heiligthums ihnen be⸗

huͤlfflich ſeyn und bedencken wolte / wie ſie ſonſt
dem ſpoͤttlichen Vorgeben der Neubekehrten nicht

zu begegnen wuͤſten/ die da bey dieſer Gelegenheit
„ſich oͤffentlich vernehmen lleſſen / daßes endlich

„ mit dem Aberglauben derer Cathol. ein Ende ha⸗
„ ben / mithin Einigkeit zwiſchen ihnen und an⸗

„ dern erfolgen wuͤrde ꝛc. als wenn es ſo ein groß
Ungluͤck waͤre / wenn dergleichen etwas ſich ereig⸗
nete . Der Biſchoff blieb indeſſen auff ſeiner Mey⸗
nung / und wuſte beſtaͤndig zu ſagen / daßer mit

Auffhebung eines falſchen Heiligthums kein Un⸗
recht gethan / nur den Aberglauben gewehret haͤtte/
in der Abſicht / binnen ſeinem Sprengel reinen und

unbefleckten Gottesdienſt zu erhalten .
Wie nun bevorſtehendes von einer beſondern An⸗

dacht ſaget / ſo wird das folgende wohl unter die

ſonderbahre geiſtliche Erkaͤntlichkeiten gerechnet
werden moͤgen. Da nemlich ein unverheyrathe⸗
tes Frauenzimmer in dem Lothringiſchen Fuͤrſten⸗
thum Bar ſich kranck geſtellet und im Bette gehal
ten / biß ſie / durch natuͤrliche Waͤrmbde ihreseig⸗
nen Leibes / ein Welſchhuͤner Ey zum Auskrte⸗
chen gebracht . Das ausgebrachte Welſche Haͤn⸗
gen erzog die andaͤchtig ſeyn wollende Jungfrau mit

der groͤſtenSorgfalt / fuͤtterte es auch ſo lang und
wohl / daß es zu einer Groͤſſe und Schwere von 6.
biß 7 . Pfund kam / worauf ſie es ſchlachten ließ
und zugerichtet ihrem Beicht⸗Vater / unter an⸗

dern Tractamenten / als eine ſonderbahr danck⸗

bahre Erkaͤntlichkeits »Bezeigung vorſetzte / der

denn bekennet / daß er ſein Lebenlang kein niedli⸗

cher Bißgen genoſſen / daſuͤr er zwelffels frey auch

ſeint Gegen ⸗Erkaͤntlichkeit bezeiget haben wird

wie denn einige raiſoniren wolten / daß ſeine Beicht⸗

Tochter ihn darzu zu bewegen / ihm etwas an ge⸗

dachtem Welſchen⸗Hahn zu eſſen vorgeſetzet / wel⸗
ches durch ihres Leibes debens · Waͤrmbdezu Stan ·
de kommen / und eine heimliche Krafft habe ei⸗

nen der es genoſſen / zu ſeinem Urſprunge zunet/
gen ꝛc. Der dieſen ſonderbahren Handel erſt kund
gemacht / hat zugleich die groͤſte Verficherung ge⸗
geben / daß es kein erdachtes Werck / ſondern
eine warhafſtig vorgegangene Geſchichte ſey.

Man laͤſſet den geneigten Leſer urtheilen / ob

nicht das Verhalten des am 17 . Nov dieſes Jahr
geſtoſbenem Biſchoſſs von Mande in Franckreich /
Mr . Piancourt , unter die ſonderbahren Zufaͤllege⸗
hoͤre/ da er bey Lebens⸗Zeit ſeinen Freunden be⸗

zeiget : Er habe nichts mit in geiſtl . Stand an
zeitlichen Mittels gebracht / deshalben ſolten ſie

auch nichts davon bekommen ; wie er auch dieſem⸗
nach vor ſeinem Tode / alles denen Armen und zu

milden Sachen in der That verſchaffet hat .
Sonderbahr war auch / ſonderlich unter Prote⸗

ſtirenden / die Sorgfalt / welche Ihro Koͤnigl. Ma⸗

jeſt . in Daͤnnemarck gehabt / zwey hochdeutſche

Lutherlſche Miſſionarios , Bartholomæum Ziegen -

balg und Henrich Pluͤtſcho genannt / nach Oſt⸗

Sonderbahre Geſchichte .

Indten / —



Schanden . Laſter⸗Thaten.

Indien / auf die Kuͤſte Coromandel in Tranquebar ,
allwo die Daͤhnen eine Pflantz⸗Stadt haben / zu⸗

befoͤrdern/ um denen armen Indianern und abgoͤttt⸗

ſchen Malabaren das Evangelium JEſu Chriſti

zuverkuͤndigen/ und konten gedachte vorigen Jahrs
an Ort und Stelle gekommene Miſſionarü in die⸗

ſem gegenwaͤrtigenerfreut berichten / daß ſie/ mit /
telſt erlernter und daſelbſt gangbarer Portugiſiſchen
auch Malabariſchen Land⸗Sprache / einen ziem⸗

Wlttwe / dieaͤuſſerlich wohl gelebet / das

Juͤngſte von ihren acht lebendigen Kindern / ein

wohlgebildetes Maͤgdgen von zwey Jahren / mit

dem Haͤlßchen uͤber einen Klotz in der Stube auff
die Erde / nachdem ſie es vorher auf den Armen

getragenund gehertzt hatte / geleget/ und ihm/ durch

zwey Hiebe mit einem Hackmeſſer / den Kopff glat
abgehauen / folgends ſelbſt thre Nachbarln / ſo des

entleibten Kinds Vatern Schweſter / herbey ge⸗

ruffen und thr mit kaltfinnigen Gebaͤrden das ent⸗

ſeelte Kindchen gewieſen / ſich darauf in die Stuben

hingeſetzet / und der Gefangen⸗Nehmung gantz

erſtaunet und halb kalt auch erſtarret / unter groſſer

Menge des zulauffenden Volcks / erwartet hab.

Wie ſie einige Zeit vor der That ſich tieſſſinnig
und traurig erwieſen / daß ſie auch ſchon einmahl im

Waſſer geweſen ſich zu erſaͤuffen 3 So hat man

nach derſelbigen nicht aus ihr bringen koͤnnen / was

ſie darzu bewogen / weil ihre meiſte Antwort auf die

deshalben mannichfaltig angeſtellte Fragen / Ey/
Ich weiß nicht / geblieben / als wenn ſie ganz

dumm und erſtaxꝛt waͤre. Als man das ermordete

Kind begraben / hat man es vor dem Ort / uater

Klang u. Geſang / vorbey getragen / wo deſſen Mut⸗
ter und Moͤrderin geſeſſen / ſie iſt auch hierauff in

Kirchen / zu Anhoͤrung ſeiner Leich⸗Predigt ge⸗

bracht worden / ohne daß man bey dem allen Zei⸗
chen einiger Wehmuth oder Thraͤnen blicken laſ⸗

ſen . Nachdem ſie ziemlich lang geſeſſen / iſt ſie

mit dem Schwerd hingerichtet worden / darbey ſie

ſo auſſer ſich und ſtoͤckiſch / als wie bey und nach

berichteter Mordthat / ſich geſunden / daß vielleicht

der ganze Handel wohl auch unter den vorigen

Titul der ſonderbahren Geſchichte gehoͤrete!
Es gab ſich dieſes Jahr in Ulm eine Perſon /

ohngefehr 24 . Jahr alt /als ein Tuͤrck an / der

Chriſt und getaufft zuwerden begehrte ; nachdem
ſich aber offenbahrte / daß es nicht eine Manns⸗

ſondern WeibsPerſon / mithin hinter der Sache

ein Betrug verborgen ſey ; wurde ſelbige in Ver⸗

hafft gezogen / darinnen ſie bekannte daß ſit eine

gebohrne Chriſtin / Cathol. Religion / von Graͤtz aus

Steyermarck waͤre / habe aus Antrieb eines Sol⸗

daten / an den ſie ſich gehenckt / ihren 6ojaͤhrlgen
Manne mit Gift vergeben / ſeydarauff in Manns⸗

darinnen ſie Kirchen /u. andere Diebſtaͤhle veruͤbet .

Bey denen Catholiſ . habe ſie etlichmahl die Evan⸗

Theatri Europæi XVIII . Theil .

Schand⸗und Laſter⸗Thaten .

En 17 . Martii ereignete ſich dißfals was
ſ

S ungemein und erſchreckliches zu Lau⸗

bach im Solmiſchen da eine gewiſſe

kleidern fortgangen / in ſchlim̃e Geſellſchaft gerathen

lichen Eingang gefunden / und ein Gemeinden von

36. bekehrten Heyden zuſammen gebracht / auch

zu oßfentlich ⸗ordentlicher Treibung ein beſonders
Gebaͤude errichtet / uͤbrigens bey threm Gang und

Wandel / auf Straſſen und Wegen / eine ziemliche

Menge / ſo Mahometaner als Heyden / umb ſich/
und mit ſich im Geſpraͤche von Glaubens /und Re⸗

ligtons /Sachen / nicht ohne Seegen / hatten .

gel. Religion / der ſie niemals zugethan geweſen/
abgeſchworen / bey denen Evangel . Sich / als eine

Tuͤrckin/ tauffen laſſen . Das Urtheil brachte ihr
das Schwerd mit / durch welches ſie auch / unter

Bezeigung groſſer Reu / hingerichtet worden .

In dem Aiſch⸗Grund erelgnete ſich ein vielfa⸗
ches Ungluͤck/ ſo boͤſer Ubereylung des ſtraͤfflichen
Zorus ſeinen Urſprung nahm / als ein Bauer mit

ſeinem Sohn zu Felde fuhr / und dieſen wegen ei⸗

nes Verſehens / im Eyfer ſo unglücklich warff / daß
er todt darvon hinfiel . Der Bauer laufft in der

Angſt heim den Unſall ſeiner Frau zuerzehlen / die

eben ein kleines Kind in einer Mulden badet / und

in Beſtuͤrtzung es hinterlaͤſſet / zu dem geworſſenen
Sohn eilende / daruͤber das Kindchen im Bad⸗
waſſer erſaͤufft / mitlerwell hatte ſich auch thr
Mann aus verzwelffelnder Betruͤbnis erhenckt/
durch welches alles ſie dermaſſen anſſer ihr ſelbſt
und in uͤberwlegendes Leyd geſetzet worden / daßſie /

ſich deſſen / hrer Meynung nach/ zuentledigen / thr
mit ergriffenem Meſſer die Kehl abgeſchnitten .

Wo der Geitz im Hertzen ſteckt/ da ſind Liſt / Be⸗

ttug und Undanckbarkeit die erſten Zweige dieſer

gifftig⸗boͤſen Wurtzel / wovon ſich ein betruͤbtes

Exempel dis Jahr am Donau⸗Strohm an den

Tag legte . Bey Frantzoͤiſcher Niederlage in der

Gegend Hochſtaͤdt / hatte ein Officter dieſes
Volcks 14000 . Floren in eines Bauern Brunn

geworffen / und ſeinen drey Dienern Kundſchafft
davon gegeben / mit dem Anfuͤgen daß ſie ſolch
Geld untereinander theilen ſolten / wenn er ſterben
ſolte . Dieſes geſchahe Ihm und zweyen gedachter
Diener / der Dritte kam mit dem Leben davon und

unter andern Fluͤchtlingen wieder in Francktelch .
Daſelbſt erinnerte er ſich des in Brunnen geworf⸗
fenen Gelds / und wagte es in dieſem Jahr heraus
zu gehen/ einem / der Orten ſich findenden Bauern

das gantze Geheimnis zueroͤffnen / mit dem Er⸗

bieten/ ihm zwey drittheil laſſen / und nur eines neh·
men zuwollen / wenn der Bauer ihm den verſenck⸗
ten Schatz erheben huͤlffe. Sie werden des Han⸗
dels eines / machen ſich an den Brunnen das Geld

zu langen / aber in dem ſie beyde wieder heraus ſtei⸗

gen/ ſtoͤſſet der Bauer den Franzoß hinter ſich hin⸗
ab / daß er erſauffen muß / in der Meynung alles

Geld allein zubehalten . Allein der gar bald ob

dem Waſſer ſchwimmende todte Coͤrper machte

Nachforſchens und endlich Verdacht auf mehrge⸗
meldeten Bauer / den man mit dem erſaͤufften
Frantzoſen Gemeinſchafft pflegen ſehen ; daß dan⸗

nenhero jener eingezogen / der begangne Schelm⸗

llkeich .
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3²2² Beſchreibung

1700 . ſireich von ihm geſtanden / und das Geld dem ge⸗

meinen Weſen / dem Moͤrder hingegen die Todes

Straffe zuerkennet / auch alles dergeſtalt vollſtre ·

Erdbeben und Ungewitter .
7 Efftige Bewegungen der Erde wurden zu

S 9 Anfangdieſes / wle bey dem Ende vorigen
5 Jahrs in dem Koͤnigreich Neapolls ver⸗

ſpuͤhret / und auch zwiſchen dem 13 , und 14 . Ia -
nuarii zu Nacht dergleichen vermercket / welches

doch keinen ſonderbaren Schaden that . Hierauff

ruhete dieſes Ungluͤck ein wenig / aber den 23 .Mar -
tü wurde in Calabrien die kleine Stadt Catarzaro ,

nebſt eintgen benachbarten Doͤrffern / durch eine

entſettliche Erſchuͤtterung / uͤbern Haufſen geworf⸗

fen. Man verſpuͤhrte abermahlige Zitterungen
Nachts zwiſchen dem 1 5. und 16. April in der Ge⸗

gend des Veluvü und zu Neapolis , darbey wohl

eintge Baͤu uͤbern Hauſſen giengen / die MPenſchen

aber doch unbeſchaͤdigt davon kamen . Allein ge⸗

gen Ende des Julüi aͤuſſerte ſich der Jammer heff
ilger / indem ermeldeter Veſuvius , nebſt hefftigem
Bruͤllen / Auswerffung einer groſſen Menge Stei⸗

ne und Aſche/ in ſo einen Brand kam/ daß groſſe
und bey Menſchen gedencken nicht geſehene feurige

Schwefel Stroͤme hervorbrachen / ins Land lief⸗

fen/ und eine erbaͤrmliche Verwuͤſtung anrichte⸗

ten . Den 2 . Auguſti wurde / durch Rauch /

Aſchen und Dampff / die gantze Lufft dermaſſen
verfinſtert / als ob es tieſe Nacht waͤre / daß man

auch in der Stadt Neapolis , mitten am Tag /
ohne Licht nicht ſehen konte . Was fuͤr einen

Schrecken das alles verurſachet / iſt leicht zu erach⸗

ten / und ſtellete man in vorgenennter Stadt feyer⸗

liche Bet · Umbgaͤnge oder Proceſſiones an / wel⸗

chen der Ertz⸗Biſchoff und andre barfuͤſſig bey⸗

wohnten / und bey denen ſich auch die hoͤchſtenBe⸗

dienten einfunden . Endlich ließ die Grimmigkeit

dteſes Gewaltſamen Zufalls wiederum nach .

Eben dergleichen Hertzeleyd hatte ſich ſaft zu ei⸗

ner Zeit in Boͤhmen / nahmentlich zu Prag / er⸗

elgnet / ſintemahl den 22 . Julũ daſelbſtein unge⸗

meiner Sturm ⸗Wind entſtanden / der einen guten

Thell derer Daͤcher abgehoben/ und ſo einen Staub /
Feuers⸗

En 23 . May war zu Landan ein zlemlich

ſtarcker Brand / wodurch 70 . biß 80 .

Haͤuſer in die Aſche hinfielen .
Den 30 . dito betraf die ohne 1689 . ſchon ein⸗

mahl verbronnene Stadt Muͤhlhauſen wiederum

ein ſehr groſſes Ungluͤck durch eine hefſtlgeFlam⸗
mne / welche biß 300 . Wohnhaͤuſer / Scheuren und

Staͤlle nicht gerechnet / verzehrte / worbey auch

oerſchiedene Menſchen getoͤdtet wurden .

Den 11 . Junii gieng die alte Sechs⸗Stadt Ca⸗

mentz gantz und gar / biß auff die groſſe Kirche und

das Rathhauß durch eine entſezliche Feuersbrunſt
erbaͤrmlicher Weiß im Rauch auff .

Verſailles hatte umb dleſe Zeit auch elnen un⸗

gluͤcklichen Zufall / da Feuer daſelbſten auskam /

ſehr beſchaͤdigetwurden / ehe man durch Leſchenel⸗

nem aroͤſſern Unheil wehren konte .

Bruͤnſte .

wodurch die Zimmer des Marſchaln de Noailles

Erdbeben u. Ungewitter .

cket/ mithin wahr gemachet wird / daß / wer zuviel 1707
haben wolle /alles verltehre.

und mittelſt deſſelbigen/ dergeſtaltigeFinſternuß ver⸗

urſachet / daß man ebenfals mitten am Tage ohne

Licht nicht fortkommen moͤgen / und war darbey am

merckwuͤrdigſten / daß auch die Brunnen binnen ſol⸗

chem Ungewitter ſich vertrocknet oder ohne Waſſer

gefunden / ſo Vermuthung macht / daß ſich zugleich

ein Erſchuͤttern der Erden zugetragen haben můͤſſe·
Den 20 . Julii ( als wenn dieſer Monat disfals

vor andern was beſonders haben wolte ) tobete auch

ein entſetzliches Ungewitter in Schleſien / inmaſ⸗

ſen der Wind / ſonderlich in der Gegend Oelß /
die Leute von der Straß auffgehoben / und in der

Stadt von einer Seite derer Haͤuſer an die andre

geworffen / im Felde ein Stuͤck Wegs in der dufft

fortgefuͤhret/ hernach wieder niedergeſetzet / etliche

binnen dieſem Hin ⸗ und Herfahren mercklich be⸗

ſchaͤdiget / in Oelß zwey Thurn⸗Spitzen abgeworf⸗

fen/ und die mehreſte Daͤcher zerruͤttet hat . Nicht

ungleiche Zeitungen lieffen auch vom Nieder⸗

Rhein / Nieder⸗Sachſen / Hollſtein u .. w. ein /

daß dieſe Unordnung und Empoͤrung der Natur

ſich ziemlich weit aus gebreltet.
Den 8 . December dieſes Jahrs wolte das En⸗

gliſche Packet⸗Boot / welches zu Oſtende bereits

über 14 . Tage auff beguemen Wind gewartet /
wiederum in See gehen / und lleff zu ſolchem Ende

des Abends umb 9 . Uhr auß dem Hafen / weil

das Wetter etwas beſſer zu ſeyn ſchiene . Dleſes

Schiff hatte 70 . Reyſende am Boort / worunter

ſich etliche Officiers und verwundete Soldaten /
wie auch 4 . Catholiſche Jungfern aus Engelland

ſich befanden / welche ins Kloſter zu Antwerpen ge⸗

hen wollen / aber wieder zuruͤck genoͤthigt wurden /
weil ſie ohne Paßport heruͤber gekommen . Kaum

war das Schiff eine halbe Meile fortgeſeegelt / ſo
entſtund ein hefſtiger Nord⸗Weſt⸗Wind / der es

mit dermaſſigem Ungefluͤm an Land jagte / daß es

in Stuͤcken zerſchmetterte / und nicht mehr als

zwoͤlff Perſonen mit dem Leben darvon kamen .

In Perpignan wolte man auff Waͤgen Pulver
und dergleichen Munitlons in die Stadt fuͤhren in

deren einen / durch Unvorſichtigkeit / Feuer mit

dem jaͤmmerlichen Erfolg kam/ daß/ nicht allen das

Thor Canat / ſamt Bruͤcken / Wagen und Pfer⸗
den / zerſchmettert / ſondern auch 20 . von nechſtge⸗

legenen Haͤuſern uͤbern Hauffen geworffen / und

uͤber40 . Perſonen umb das deben gebracht wurden .

Zu Franckfurt am Mayn hat man den s . De⸗

cember umb 4 . Uhr einen erſchrecklichen Lermen

gehabt / indem in der neuen Gaſſe / am Gaſt⸗Ho⸗

ſe zum Sack genannt / Feuer auskommen / wel⸗

ches ſo ſchnell umb ſich gegriffen / daß alſo fort etli⸗

che Haͤuſer im Feuergeſtanden / und dieſes immer

weiter umb ſich gefreſſen / als ob keine Leſchungs⸗
Bemuͤhung etwas verfangen wolte . Der entſtan⸗
dene Wind machte die Glut immer groͤſſer/ welche

an

Be⸗
ſich doch endlich mit 18 . Haͤuſern vergnügen ließ .
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